
I. Allgemeine Informationen

1. Vertragspartner
Ihr Vertragspartner ist die AXA Lebensversicherung AG, Colonia
Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln,
eingetragen im Handelsregister Köln unter der Registernummer HR
B Nr. 271.

Die vertretungsberechtigten Vorstände entnehmen Sie bitte dem
Anschreiben, das Ihnen mit dem Versicherungsschein übersandt
wird.

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Betrieb der Lebens- und
Rentenversicherung in allen Arten einschließlich der damit verbun-
denen Zusatzversicherungen.

2. Weitere Ansprechpartner
Sofern Ihr Vertrag mit Hilfe eines Vermittlers zustande kommt, steht
Ihnen dieser als Ansprechpartner zur Verfügung. Seinen Namen,
die Anschrift und den Status Ihres Vermittlers entnehmen Sie bitte
der ersten Seite des Versorgungsvorschlages, der bei Antragstel-
lung erfolgten Beratungsdokumentation sowie dem Anschreiben,
mit dem Ihnen der Versicherungsschein übersandt wird.

3. Vertragsabschluss, Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes

a) Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages
Der Vertrag kommt mit uns zustande, wenn wir den von Ihnen gestellten
Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages annehmen. Dies ge-
schieht, indem wir Ihnen den Versicherungsschein oder eine ausdrück-
liche Annahmeerklärung übersenden und dieser/diese Ihnen zugeht.

b) Antrag auf Abgabe eines Vertragsangebotes
Der Vertrag kommt mit uns zustande, wenn Sie das von uns auf Ihren
Antrag hin erstellte Angebot, welches wir Ihnen mit den Bestimmungen
und Informationen zum Vertrag übersenden, annehmen und Ihre Annah-
meerklärung bei uns eingeht. Wir werden Sie über den Zugang infor-
mieren.

Wie lange wir an unser Angebot gebunden sind und Sie es annehmen
können, entnehmen Sie bitte dem Anschreiben zu diesem Angebot.

c) Vertragsbeginn
Der Beginn der Versicherung ergibt sich aus dem Antrag und dem Ver-
sorgungsvorschlag.

d) Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlossen ist, je-
doch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei
nicht rechtzeitiger Beitragszahlung setzt der Versicherungsschutz nicht
ein. Näheres entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen unter
der Überschrift "Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?" bzw. "Beginn
des Versicherungsschutzes".

Wir gewähren vorläufigen Versicherungsschutz. Näheres dazu ent-
nehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

4. Gültigkeit der Informationen und Angebote
Sofern wir die Gültigkeit von Informationen oder Angeboten begrenzt
haben, finden Sie dort einen entsprechenden Hinweis. Im Übrigen gelten
die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Danach kann
der einem Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt an-
genommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Ant-
wort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf.

5. Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 30 Tagen
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen.
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen der Versicherungsschein und
alle weiteren Vertragsunterlagen sowie die vollständige Widerrufsbeleh-
rung in Textform zugegangen sind.
Die vollständige Widerrufsbelehrung finden Sie im Versicherungsantrag
sowie in den Unterlagen, die Sie zusammen mit dem Versicherungs-
schein erhalten.

6. Laufzeit und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Die Laufzeit Ihres Vertrages können Sie dem Versorgungsvorschlag
und/oder dem Versicherungsschein entnehmen.

Es gelten die Ihnen ausgehändigten Bestimmungen und Informationen
zum Vertrag. Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistung entnehmen Sie
bitte dem Versorgungsvorschlag und/oder dem Versicherungsschein
sowie den Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.

7. Risiken
Ihre Versicherung und etwaige Zusatzversicherungen sind an den von
uns erzielten Überschüssen beteiligt. Diese Überschüsse sind nicht ga-
rantiert. Sie hängen u.a. von der Kapitalmarktentwicklung, dem Verlauf
des versicherten Risikos und der Entwicklung der Kosten ab. Künftige
Überschüsse können von unseren in der Vergangenheit erwirtschafteten
sowie aktuell deklarierten Überschüssen abweichen.

Versicherungen, bei denen die Beiträge und/oder Überschüsse ganz
oder teilweise in Investmentfonds, Depotklassen oder Strategiekon-
zepten und/oder anderen Werten des Kapitalmarktes angelegt werden,
enthalten zusätzliche Risiken. Das Anlageergebnis hängt von der Kurs-
entwicklung ab. Daher können auch erhebliche Verluste nicht ausge-
schlossen werden.

8. Garantiefonds
Zur Absicherung der Ansprüche aus der Lebensversicherung gehören
wir dem gesetzlichen Sicherungsfonds (§§ 124 ff. des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes) bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelm-
straße 43 G, 10117 Berlin, www.protektor-ag.de, an. Im Sicherungsfall
wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den Sicherungsfonds über-
tragen. Durch den Fonds geschützt sind die Ansprüche der Versiche-
rungsnehmer, der versicherten Personen, der Bezugsberechtigten und
aller sonstigen aus dem Versicherungsvertrag begünstigten Personen.

9. Gesamtpreis der Versicherung
Bei dem im Versorgungsvorschlag und/oder im Versicherungsschein ge-
nannten Preis handelt es sich um den von Ihnen zu zahlenden Beitrag
gemäß der mit Ihnen vereinbarten Zahlweise.

Sie können die Beiträge einmalig, jährlich, halbjährlich, vierteljährlich
oder monatlich zahlen.

10. Zahlung und Erfüllung
Angaben zur Fälligkeit des Beitrags entnehmen Sie bitte den dem Ver-
trag zugrundeliegenden Bedingungen.

Sie haben Ihre Pflicht zur Zahlung des Beitrags erfüllt, wenn die Zahlung
bei uns eingegangen ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeitpunkt, zu
dem der Beitrag auf unserem Konto gutgeschrieben wird. Bei Zahlung im
Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens ist zusätzlich die wirksame Belas-
tung Ihres Kontos erforderlich.

Ihre Zahlung ist rechtzeitig, wenn

- Einzahlungen auf unser Konto bei Bank oder Post innerhalb der
Zahlungsfrist vorgenommen werden;

- Ihre Bank den Beitrag aufgrund eines Überweisungsauftrages in-
nerhalb der Zahlungsfrist von Ihrem Konto abbucht;
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- der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fällig-
keitstag von Ihrem Konto eingezogen werden kann, also ausrei-
chende Kontodeckung besteht, und Sie einer berechtigten Einzie-
hung nicht widersprechen;

Näheres hierzu entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen
unter der Überschrift "Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu be-
achten?" bzw. "Was ist bei der Beitragszahlung wichtig?".

11. Kosten, Steuern und Gebühren
a) Für Ihren Vertrag fallen Abschluss- und Vertriebskosten an. Nähere
Informationen zu den durch die Vermittlung und den Abschluss des Ver-
trages entstehenden Kosten und deren Höhe entnehmen Sie bitte dem
im Produktinformationsblatt enthaltenen Abschnitt "Prämie; Kosten".

b) Sollten Sie Dienstleistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen, die
über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen, können
wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese können Sie der Ihnen
ausgehändigten Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen.

c) Bei Versicherungen, bei denen die Beiträge und/oder Überschüsse
ganz oder teilweise in Investmentfonds und/oder anderen Werten des
Kapitalmarktes angelegt werden, erheben die Kapitalverwaltungsgesell-
schaften Verwaltungsgebühren und die Depotbanken Gebühren für die
Führung des Depots, jeweils in marktüblicher Höhe. Außerdem können
die Kapitalverwaltungsgesellschaften marktübliche Ausgabeaufschläge
erheben. Die Höhe dieser Kosten ergibt sich aus den aktuellen Ver-
kaufsprospekten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Bei den
Kapitalverwaltungsgesellschaften fallen außerdem Transaktionskosten
für Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren an sowie Kosten für die
Fertigung von Jahresabschlüssen, Prospekten und Geschäftsberichten.
Diese Kosten belasten das Fondsvermögen bzw. das Investmentver-
mögen.

Für den Fall, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften uns als Großan-
leger an den Verwaltungsvergütungen der Fonds beteiligen, gilt: Diese
geben wir vollständig an Sie weiter.

Gleiches gilt für die depotgebundenen Versicherungen. Hier erhebt auch
die von uns mit dem Kapitalanlagemanagement beauftragte Bank Ver-
waltungsgebühren. Die insgesamt für die Verwaltung des Kapitals anfal-
lenden Kosten werden jedoch eine marktübliche Höhe nicht über-
schreiten. Die Höhe dieser Gebühren zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses ergibt sich aus den Antragsunterlagen.

d) Beiträge zu Kapitallebens- oder Rentenversicherungen, die Leis-
tungen im Erlebens- oder Todesfall, bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit,
im Alter oder in besonderen Notfällen vorsehen, unterliegen in Deutsch-
land grundsätzlich nicht der Versicherungsteuer. Allerdings besteht eine
Versicherungsteuerpflicht auf Beiträge zu Lebensversicherungen in di-
versen anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).
Die Steuerpflicht entsteht dann, wenn der Versicherungsnehmer bei Zah-
lung der Prämie seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem
Staat hat, der Versicherungsteuer auf Beiträge zu Lebensversicherungen
erhebt. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer seinen
Wohnsitz nach Abschluss des Versicherungsvertrags aus Deutschland in
einen solchen Staat verlegt. In diesen Fällen haben alle Lebensversi-
cherer mit Sitz im EWR die dort anfallende Versicherungsteuer und ggfs.
ähnlichen Abgaben zu erheben und an die Finanzbehörden des jewei-
ligen EWR-Staates abzuführen.

Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt in einem Staat außerhalb des EWR, sind wir (als Versicherer mit
Sitz im EWR) nicht verpflichtet eine evtl. in einem solchen Staat anfal-
lende Versicherungsteuer auf Beiträge zu Lebensversicherungen einzu-
behalten und abzuführen. In diesen Fällen hat der Versicherungsnehmer
selbst dafür zu sorgen.

12. Beendigung des Vertrages
Der Vertrag kann von uns insbesondere wie folgt beendet werden:

- Rücktritt bei nicht oder nicht rechtzeitiger Zahlung des Erst-
beitrages;

- Rücktritt oder Kündigung bei Verletzung der vorvertraglichen
Anzeigepflicht;

- Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrages.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen.

Ob, wann und wie Sie Ihre Versicherung beenden können und
welche Folgen dies hat, entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen unter der Überschrift "Wann können Sie Ihre Versi-
cherung kündigen und welche Folgen hat dies?" bzw. "Wann
können Sie Ihre Versicherung kündigen?". Etwaig entstehende
Kosten entnehmen Sie bitte der "Werteentwicklung" bzw. dem ent-
sprechenden Abschnitt im Versicherungsschein.

13. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
a) Auf das vorvertragliche Rechtsverhältnis wird deutsches Recht ange-
wandt. Findet die Vertragsanbahnung im EU-Ausland statt, gilt das
Recht des entsprechenden EU-Mitgliedstaates.

b) Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.

c) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich
die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem Sitz der für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine na-
türliche Person und wohnen in Deutschland, ist auch das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben.

Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland, müssen
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht er-
hoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines sol-
chen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Unterhalten
Sie zum Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt in einem Staat außerhalb der Europäischen Union, Is-
lands, Norwegens oder der Schweiz oder ist Ihr Wohnsitz bzw. gewöhnli-
cher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, können
wir Sie vor dem für unseren Sitz zuständigen Gerichtsstand verklagen.
Sind Sie eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht
nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung.

Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden
durch diese Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.

14. Vertragssprache
Wir teilen Ihnen alle Bestimmungen und Informationen zum Vertrag in
deutscher Sprache mit. Während der Laufzeit des Vertrages kommuni-
zieren wir mit Ihnen auf Deutsch.

15. Außergerichtliche Rechtsbehelfe
a) Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sein,
haben Sie als Verbraucher zur außergerichtlichen Streitbeilegung die
Möglichkeit, den Versicherungsombudsmann anzurufen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Telefon: 0800 / 3696000
Fax: 0800 / 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de
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Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000 Euro möglich und für Sie kostenfrei.

Mit unserem Beitritt zum Versicherungsombudsmann e.V. haben wir uns
zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor dem Versicherungsom-
budsmann verpflichtet.

b) Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde Beschwerde einzulegen:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Postfach 12 53
53002 Bonn
Telefon: 02 28/41 08-0
Fax: 02 28/41 08-15 50
E-Mail: poststelle@bafin.de
Webseite: www.bafin.de

Es bleibt Ihnen unbenommen, Ihre Ansprüche gerichtlich zu verfolgen.

II. Besondere Informationen für die Lebensversicherung

1. Kosten
Nähere Informationen zu den durch die Vermittlung und den Abschluss
des Vertrages entstehenden Kosten und deren Höhe entnehmen Sie
bitte dem im Produktinformationsblatt enthaltenen Abschnitt "Wie hoch
ist der Beitrag und wann ist er zu zahlen?" unter der Überschrift "Welche
Kosten wurden einkalkuliert?".

2. Überschussermittlung und -beteiligung
Ob und inwiefern Ihr Vertrag an Überschüssen beteiligt ist und wie diese
ermittelt und verteilt werden, entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen unter der Überschrift "Woraus ergeben sich Überschüsse
und wie sind Sie an ihnen beteiligt?".

3. Der Versicherung zugrunde liegende Kapitalanlagen
Sieht Ihre Versicherung eine Kapitalanlage in Investmentfonds, Depot-
klassen oder Strategiekonzepten vor, gilt:
Welche Kapitalanlage Sie gewählt haben finden Sie in Ihren Antragsun-
terlagen und / oder im Versicherungsschein. In Ihrem ausführlichen Vor-
schlag geben wir Ihnen weitere Informationen zur gewählten Kapitalan-
lage und den Kapitalanlagezielen.

4. Umwandlung in eine prämienfreie oder prämienreduzierte Versi-
cherung
Ob und wie Sie Ihrer Versicherung prämienfrei oder prämienreduziert
fortführen können, entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen
unter der Überschrift "Gestaltungsmöglichkeiten" bzw. "Wann können
Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen?". Angaben zur Leistung aus
der prämienreduzierten bzw. prämienfreien Versicherung und zum
Ausmaß, in dem diese garantiert ist, entnehmen Sie bitte der "Werteent-
wicklung" bzw. dem entsprechenden Abschnitt im Versicherungsschein.

5. Leistung bei Kündigung (Rückkauf)
Für den Fall, dass Ihnen bei Kündigung eine Leistung ausgezahlt wird,
finden Sie eine Beispielrechnung zum möglichen Verlauf dieser Leistung
und eine Information dazu, ob und inwiefern eine solche garantiert ist, in
der "Werteentwicklung" bzw. dem entsprechenden Abschnitt im Versi-
cherungsschein.

6. Steuerregelungen
Angaben zu für Ihre Versicherung geltende Steuerregelungen ent-
nehmen Sie bitte dem Merkblatt "Hinweise für die steuerlichen Rege-
lungen".

7. Begriff der Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit
Der jeweilige Begriff wird in den Versicherungsbedingungen erläutert.

Die dort genannte Definition weicht von dem Begriff der Berufsunfähig-
keit bzw. Erwerbsminderung im Sozialrecht ab. Sie entspricht auch nicht

dem in den Versicherungsbedingungen in der Krankentagegeldversiche-
rung verwendeten Begriff der Berufsunfähigkeit.

8. Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage
Wie berücksichtigen wir Nachhaltigkeit bei der Auswahl unserer Ka-
pitalanlagen?
Die AXA Gruppe hat sich mit der Unterzeichnung der UN-Prinzipien für
nachhaltiges Investment (UN Principles for Responsible Investment UN -
PRI; www.unpri.org) zu verantwortungsvollem Handeln in der Kapitalan-
lage bekannt. Wir berücksichtigen deshalb bei der Auswahl unserer Ka-
pitalanlagen auch sogenannte ESG-Kriterien, die neben ökologischen
(Environmental) und sozialen (Social) Aspekten auch auf eine nachhal-
tige Unternehmensführung (Governance) achten. Ebenso beziehen wir
ethische Belange mit ein.

Die für Ihr Produkt zur Verfügung stehende Kapitalanlage beinhaltet teil-
weise, nicht ausschließlich, Investmentoptionen, die ökologische oder
soziale Merkmale bewerben (Artikel 8 EU-Offenlegungs-VO) oder be-
stimmte nachhaltige Investitionsziele verfolgen (Artikel 9 EU-Offenle-
gungs-VO). Wie nachhaltig Ihr Produkt tatsächlich ausgestaltet ist, hängt
von der gewählten bzw. hinterlegten Kapitalanlage ab. Ihr Produkt selbst
bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale (Artikel 5 EU-
Taxonomie-VO).
Für die GreenInvest Fonds-Rente sowie die VL-Lebensversicherung gilt
abweichend:
Die für Ihr Produkt zur Verfügung stehende Kapitalanlage beinhaltet In-
vestmentoptionen, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben (Ar-
tikel 8 EU-Offenlegungs-VO) oder bestimmte nachhaltige Investitions-
ziele verfolgen (Artikel 9 EU-Offenlegungs-VO). Wie nachhaltig Ihr Pro-
dukt tatsächlich ausgestaltet ist, hängt von der gewählten bzw. hinter-
legten Kapitalanlage ab.

Detaillierte Informationen zu den Anlagezielen und Nachhaltigkeitsindika-
toren inklusive der Methoden und Daten zu deren Messung und Zieler-
reichung sowie zur Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren sind in den jeweiligen Offenlegungen der Kapi-
talanlagen nachzulesen. Diese sind an folgender Stelle abrufbar:
www.axa.de/info-kapitalanlage.
Weitere Informationen gemäß Artikel 5 EU-Taxonomie-VO zum Siche-
rungsvermögen finden Sie auch im nachstehenden Abschnitt.
Ausführliche Informationen zum Thema "Nachhaltige Kapitalanlage bei
AXA" finden Sie im Internet unter www.axa.de/nachhaltige-kapitalanlage.

Beispiele für unser Engagement sind Investitionen in erneuerbare Ener-
gien, Umweltprojekte wie Müllvermeidungssysteme sowie soziale Pro-
jekte im Gesundheitswesen. Wir investieren ausdrücklich nicht in Unter-
nehmen, die Landminen oder Streubomben herstellen. Ebenso wenig in-
vestieren wir in die Kohlebranche, Länder mit hoher Korruption oder in
Spekulationsgeschäfte mit Nahrungsmitteln.

Einen Schwerpunkt setzen wir beim Klimawandel. Deshalb hat sich die
AXA Gruppe verpflichtet, ihre gesamten Kapitalanlagen bis 2050 klima-
neutral zu gestalten. So leisten wir unseren Beitrag, um die weltweiten
Klimaziele des Pariser Abkommens zu erfüllen.

AXA setzt bei der Verwaltung des Sicherungsvermögens spezifische kli-
mafreundliche Anlagepraktiken ein. Damit folgt AXA einer Initiative der
AXA-Gruppe für die Förderung von grünen Anlagevolumen sowie dem
Ziel der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen.

- Im Rahmen einer Initiative der AXA-Gruppe hat sich AXA zur Erhö-
hung des derzeitigen Anteils grüner Anlagen unter allen verfüg-
baren Anlageklassen, einschließlich Staatsanleihen, Unterneh-
mensanleihen, Infrastrukturprojekten und Immobilienvermögen,
verpflichtet.

- AXA beteiligt sich an der Initiative der AXA-Gruppe zur Senkung
der CO2-Emissionen im in den Sicherungsvermögen um 20 % bis
2025, und zielt dabei auf Anlageklassen wie Unternehmensan-
leihen, börsengehandelte Aktien und Immobilienvermögen ab.
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Dank unseres großen Engagements im Bereich Nachhaltigkeit wird AXA
in den wichtigsten ethischen und nachhaltigen Aktienindizes berücksich-
tigt wie beispielsweise im Dow Jones Sustainability Index.
Auch von ihren Partnern verlangt die AXA Gruppe, dass sie die Kriterien
für eine nachhaltige Kapitalanlage beachten und ihre Position dazu an-
gemessen offenlegen.

Mit einer nachhaltigen Kapitalanlage sollen auch Nachhaltigkeitsrisiken
in den Kapitalanlagen minimiert werden. Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein
Sachverhalt, den Dritte als ethisch, sozial oder ökologisch unerlaubt ein-
stufen könnten, weshalb der Wert der Kapitalanlage sinken könnte.
Beispiel: Ein Unternehmen stellt seine Produkte mit Rohstoffen her, die
unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen gewonnen werden.
Wird dies bekannt, kann das dem Unternehmen schaden. Wäre Kapital
in ein solches Unternehmen investiert, könnte dadurch auch der Wert
dieser Investition sinken. Indem wir bei unseren Entscheidungen zur Ka-
pitalanlage auch soziale Kriterien (z.B. faire Arbeitsbedingungen) berück-
sichtigen, versuchen wir Investitionen in solche Unternehmen zu ver-
meiden.

Bei allen zugrundeliegenden Investitionen im Sicherungsvermögen
gelten die folgenden branchenspezifischen und normativen Ausschlüsse:
geächtete Waffen, Nahrungsmittelspekulation, Palmöl, Kohle und Öl-
sande sowie Tabak. Die Ausschlussrichtlinien zielen darauf ab, alle Ver-
mögenswerte auszuklammern, die im Rahmen des Anlageentschei-
dungsprozesses von AXA schwerwiegende Nachhaltigkeitsrisiken auf-
weisen.

Der Investitionsentscheidungsprozess für das Sicherungsvermögen
stützt sich auch auf ESG-"Mindeststandards". Dadurch können unter-
durchschnittliche Investitionen überprüft und ggf. ausgeschlossen
werden. Eine der Herausforderungen, mit denen AXA bei der Integration
von Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen
in ihre Anlageprozesse konfrontiert ist, ist die begrenzte Verfügbarkeit
entsprechend relevanter Daten - solche Daten werden von den Emit-
tenten noch nicht systematisch offengelegt bzw. sind, wenn sie denn of-
fengelegt werden, oft unvollständig oder resultieren aus unterschiedli-
chen Herangehensweisen. Die meisten Informationen zu ESG-Faktoren
basieren auf historischen Daten und spiegeln möglicherweise nicht die
zukünftige ESG-Bilanz oder Risiken der zugrunde liegenden Anlagen
wider. Die von AXA angewandten ESG-Methoden werden regelmäßig
aktualisiert, sodass Änderungen bei der Verfügbarkeit von Daten oder
Methoden, die von Emittenten zur Offenlegung von ESG-bezogenen In-
formationen verwendet werden, Berücksichtigung finden; es kann jedoch
nicht garantiert werden, dass die Bewertungs-Methoden von AXA alle
ESG-Faktoren gleichermaßen erfolgreich erfassen. Unsere ESG-Bewer-
tungen bieten eine standardisierte und ganzheitliche Sicht auf die Wert-
entwicklung der dem Sicherungsvermögen zugrunde liegenden Anlagen
von AXA in Bezug auf ESG-Faktoren und ermöglichen es AXA, ESG-Ri-
siken vermehrt in den Anlageentscheidungsprozess einzubeziehen.
Der Abdeckungsgrad der ESG-Bewertungen innerhalb des Sicherungs-
vermögens liegt bei ca. 80 %, berechnet nach dem gewichteten durch-
schnittlichen Vermögensallokationsmix, und die verbleibenden rund 20
% der zugrundeliegenden Anlagen werden aufgrund von Einschrän-
kungen der Methodik und der Datenqualität derzeit nicht durch ESG-Be-
wertungen abgedeckt. Der Nachhaltigkeitsansatz des Ausschlusses
(s.o.) wird aber auf 100 % des Sicherungsvermögens angewandt.

In Bezug auf das Sicherungsvermögen berücksichtigt die AXA Lebens-
versicherung AG die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal
adverse impacts - PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren gemäß Artikel 7 EU-Offenlegungs-VO.
Als Indikatoren berücksichtigt die AXA Lebensversicherung AG

- die im üblichen Geschäftsverkehr geltenden Ausschlusskriterien,
- die ESG-Bewertungsmethode von AXA zum Ausschluss von Inves-

titionen, die den ökologischen und sozialen Zielen erheblich
schaden würden sowie

- das UN-SDG-Scoring zur Berücksichtigung der UN-Nachhaltig-
keitsziele.

Information zur nachhaltigen Kapitalanlage im Sicherungsvermögen
gemäß EU-Taxonomie-Verordnung:
Die nachhaltigen Kapitalanlagen innerhalb des Sicherungsvermögens
der AXA Lebensversicherung AG verfolgen Umweltziele ausgerichtet auf
die Begrenzung des Klimawandels und/oder die Anpassung an den Kli-
mawandel.

Das Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG bewirbt öko-
logische und soziale Merkmale und wird laufend dahingehend bewertet.
Die berücksichtigten ökologischen und sozialen Kriterien sind insbeson-
dere in der AXA-Richtlinie für nachhaltige Investitionen dargelegt:

- Umweltkriterien: Klimawandel, Ressourcen und Ökosysteme
- Soziale und Governance-Kriterien: Humankapital, Soziale Bezie-

hungen, Unternehmensethik, Unternehmensführung

Für die Erreichung der mit dem Sicherungsvermögen beworbenen ökolo-
gischen oder sozialen Kriterien wurde kein Referenzwert festgelegt.
Die Anlageziele und die Indikatoren, anhand derer die ökologischen und
sozialen Merkmale gemessen werden sowie die dafür zur Anwendung
kommenden Methoden und Datenquellen sind auch in der Offenlegung
zum Sicherungsvermögen nachzulesen. Diese sind ebenfalls abrufbar
unter www.axa.de/info-kapitalanlage.

Wir definieren derzeit für das Sicherungsvermögen keinen Mindestanteil
an Kapitalanlagen, die taxonomiefähig und als ökologisch nachhaltig
klassifiziert sind im Sinne der EU-Taxonomie. Die AXA Lebensversiche-
rung hat sich jedoch dazu verpflichtet, ihre oben beschriebene Nachhal-
tigkeitsstrategie in der Kapitalanlage bestmöglich umzusetzen, welche
auch die gezielte Auswahl von Investments, die taxonomiefähig und als
ökologisch nachhaltig klassifiziert sind im Sinne der EU-Taxonomie,
beinhaltet.
In Ihrer jährlichen Information zum Vertrag werden wir Sie entsprechend
der aktuellen Datenlage bestmöglich über die Kapitalanlagen im Siche-
rungsvermögen, die taxonomiefähig und als ökologisch nachhaltig klassi-
fiziert sind im Sinne der EU-Taxonomie, informieren. Diese regelmä-
ßigen Berichte sind hinsichtlich Datenverfügbarkeit und Datenqualität
noch eingeschränkt, da sich diese Art der Berichterstattung insgesamt
noch im Aufbau befindet. Die Datenbasis kann sich noch ändern oder
gibt möglicherweise noch kein vollständiges Bild ab.
Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur
bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen An-
wendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsakti-
vitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzpro-
dukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kri-
terien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Diese vorvertragliche Information zur nachhaltigen Kapitalanlage im Si-
cherungsvermögen stimmt mit geltendem Recht zum Zeitpunkt des
3.11.2021 überein.

Was bedeutet das für die Entwicklung Ihres Vertrages?
Wir sind überzeugt, dass es richtig ist, bei der Auswahl unserer Kapital-
anlagen verantwortungsvoll und nachhaltig zu handeln. So können wir
vorausschauend investieren und aktiv Nachhaltigkeitsrisiken reduzieren.
Dies kann die langfristige Entwicklung Ihres Vertrages positiv beein-
flussen.

In Anbetracht der oben beschriebenen Einbeziehung von Nachhaltig-
keitsrisiken in die Bewertungs- und Anlageprozesse von AXA werden die
wahrscheinlichen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Ren-
dite des Sicherungsvermögens derzeit als gering eingeschätzt.

Bei Rentenversicherungen mit Indexbeteiligung und fondsgebundenen
Rentenversicherungen gilt:
Wenn Ihr Vertrag die Auswahl einer Fondsanlage oder freien Invest-
mentanlage vorsieht, können Sie selbst die Nachhaltigkeit Ihrer Kapital-
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anlage beeinflussen: Wir bieten für unsere Altersvorsorgeprodukte ver-
schiedene nachhaltig orientierte Anlagemöglichkeiten an. Sie möchten
wissen, wie nachhaltig die Fondsanlage bzw. freie Investmentanlage in
Ihrem Vertrag aktuell ist? Unter www.axa.de/nachhaltigkeit-investment-
loesungen finden Sie für jede Fondsanlage bzw. freie Investmentanlage
eine Bewertung ihrer Nachhaltigkeit. Angaben darüber, inwiefern die ge-
wählte Fondsanlage bzw. freie Investmentanlage in Ihrem Vertrag Um-
weltziele verfolgt, erhalten Sie in den Informationen des jeweiligen
Fonds.

Für Ihren Vertrag insgesamt gilt gemäß EU-Taxonomie-Verordnung:

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksich-
tigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivi-
täten.
Für die GreenInvest Fonds-Rente sowie die VL-Lebensversicherung gilt
abweichend:
Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen findet nur bei
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwen-
dung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivi-
täten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzpro-
dukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kri-
terien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
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I. Allgemeine Informationen

1. Vertragspartner
Ihr Vertragspartner ist die AXA Lebensversicherung AG, Colonia
Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln,
eingetragen im Handelsregister Köln unter der Registernummer HR
B Nr. 271.

Die vertretungsberechtigten Vorstände entnehmen Sie bitte dem
Anschreiben, das Ihnen mit dem Versicherungsschein übersandt
wird.

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Betrieb der Lebens- und
Rentenversicherung in allen Arten einschließlich der damit verbun-
denen Zusatzversicherungen.

2. Weitere Ansprechpartner
Sofern Ihr Vertrag mit Hilfe eines Vermittlers zustande kommt, steht
Ihnen dieser als Ansprechpartner zur Verfügung. Seinen Namen,
die Anschrift und den Status Ihres Vermittlers entnehmen Sie bitte
der ersten Seite des Versorgungsvorschlages, der bei Antragstel-
lung erfolgten Beratungsdokumentation sowie dem Anschreiben,
mit dem Ihnen der Versicherungsschein übersandt wird.

3. Vertragsabschluss, Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes

a) Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages
Der Vertrag kommt mit uns zustande, wenn wir den von Ihnen gestellten
Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages annehmen. Dies ge-
schieht, indem wir Ihnen den Versicherungsschein oder eine ausdrück-
liche Annahmeerklärung übersenden und dieser/diese Ihnen zugeht.

b) Antrag auf Abgabe eines Vertragsangebotes
Der Vertrag kommt mit uns zustande, wenn Sie das von uns auf Ihren
Antrag hin erstellte Angebot, welches wir Ihnen mit den Bestimmungen
und Informationen zum Vertrag übersenden, annehmen und Ihre Annah-
meerklärung bei uns eingeht. Wir werden Sie über den Zugang infor-
mieren.

Wie lange wir an unser Angebot gebunden sind und Sie es annehmen
können, entnehmen Sie bitte dem Anschreiben zu diesem Angebot.

c) Vertragsbeginn
Der Beginn der Versicherung ergibt sich aus dem Antrag und dem Ver-
sorgungsvorschlag.

d) Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlossen ist, je-
doch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei
nicht rechtzeitiger Beitragszahlung setzt der Versicherungsschutz nicht
ein. Näheres entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen unter
der Überschrift "Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?".

Wir gewähren vorläufigen Versicherungsschutz. Näheres dazu ent-
nehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

4. Gültigkeit der Informationen und Angebote
Sofern wir die Gültigkeit von Informationen oder Angeboten begrenzt
haben, finden Sie dort einen entsprechenden Hinweis. Im Übrigen gelten
die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Danach kann
der einem Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt an-
genommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Ant-
wort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf.

5. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 30 Tagen
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen der Versicherungsschein und
alle weiteren Vertragsunterlagen sowie die vollständige Widerrufsbeleh-
rung in Textform zugegangen sind.
Die vollständige Widerrufsbelehrung finden Sie im Versicherungsantrag
sowie in den Unterlagen, die Sie zusammen mit dem Versicherungs-
schein erhalten.

6. Laufzeit und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Die Laufzeit Ihres Vertrages können Sie dem Versorgungsvorschlag
und/oder dem Versicherungsschein entnehmen.

Es gelten die Ihnen ausgehändigten Bestimmungen und Informationen
zum Vertrag. Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistung entnehmen Sie
bitte dem Versorgungsvorschlag und/oder dem Versicherungsschein
sowie den Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.

7. Risiken
Ihre Versicherung und etwaige Zusatzversicherungen sind an den von
uns erzielten Überschüssen beteiligt. Diese Überschüsse sind nicht ga-
rantiert. Sie hängen u.a. von der Kapitalmarktentwicklung, dem Verlauf
des versicherten Risikos und der Entwicklung der Kosten ab. Künftige
Überschüsse können von unseren in der Vergangenheit erwirtschafteten
sowie aktuell deklarierten Überschüssen abweichen.

Versicherungen, bei denen die Beiträge und/oder Überschüsse ganz
oder teilweise in Investmentfonds, Depotklassen oder Strategiekon-
zepten und/oder anderen Werten des Kapitalmarktes angelegt werden,
enthalten zusätzliche Risiken. Das Anlageergebnis hängt von der Kurs-
entwicklung ab. Daher können auch erhebliche Verluste nicht ausge-
schlossen werden.

8. Garantiefonds
Zur Absicherung der Ansprüche aus der Lebensversicherung gehören
wir dem gesetzlichen Sicherungsfonds (§§ 124 ff. des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes) bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelm-
straße 43 G, 10117 Berlin, www.protektor-ag.de, an. Im Sicherungsfall
wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den Sicherungsfonds über-
tragen. Durch den Fonds geschützt sind die Ansprüche der Versiche-
rungsnehmer, der versicherten Personen, der Bezugsberechtigten und
aller sonstigen aus dem Versicherungsvertrag begünstigten Personen.

9. Gesamtpreis der Versicherung
Bei dem im Versorgungsvorschlag und/oder im Versicherungsschein ge-
nannten Preis handelt es sich um den von Ihnen zu zahlenden Beitrag
gemäß der mit Ihnen vereinbarten Zahlweise.

Sie können die Beiträge einmalig, jährlich, halbjährlich, vierteljährlich
oder monatlich zahlen.

10. Zahlung und Erfüllung
Angaben zur Fälligkeit des Beitrags entnehmen Sie bitte den dem Ver-
trag zugrundeliegenden Bedingungen.

Sie haben Ihre Pflicht zur Zahlung des Beitrags erfüllt, wenn die Zahlung
bei uns eingegangen ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeitpunkt, zu
dem der Beitrag auf unserem Konto gutgeschrieben wird. Bei Zahlung im
Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens ist zusätzlich die wirksame Belas-
tung Ihres Kontos erforderlich.

Ihre Zahlung ist rechtzeitig, wenn

- Einzahlungen auf unser Konto bei Bank oder Post innerhalb der
Zahlungsfrist vorgenommen werden;

- Ihre Bank den Beitrag aufgrund eines Überweisungsauftrages in-
nerhalb der Zahlungsfrist von Ihrem Konto abbucht;

- der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fällig-
keitstag von Ihrem Konto eingezogen werden kann, also ausrei-
chende Kontodeckung besteht, und Sie einer berechtigten Einzie-
hung nicht widersprechen;
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Näheres hierzu entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen
unter der Überschrift "Was ist bei der Zahlung des Beitrags zu be-
achten?".

11. Kosten, Steuern und Gebühren
a) Für Ihren Vertrag fallen Abschluss- und Vertriebskosten an. Nähere
Informationen zu den durch die Vermittlung und den Abschluss des Ver-
trages entstehenden Kosten und deren Höhe finden Sie im Produktinfor-
mationsblatt unter der Überschrift "Einzelne Kosten".

b) Wenn Teile Ihres Vertragsvermögens von einer Kapitalverwaltungs-
gesellschaft in Fonds angelegt werden entstehen Kapitalverwaltungs-
kosten die die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhebt. Diese Kosten sind
bereits in den Verwaltungskosten enthalten.

c) Beiträge zu Kapitallebens- oder Rentenversicherungen, die Leis-
tungen im Erlebens- oder Todesfall, bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit,
im Alter oder in besonderen Notfällen vorsehen, unterliegen in Deutsch-
land grundsätzlich nicht der Versicherungsteuer. Allerdings besteht eine
Versicherungsteuerpflicht auf Beiträge zu Lebensversicherungen in di-
versen anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).
Die Steuerpflicht entsteht dann, wenn der Versicherungsnehmer bei Zah-
lung der Prämie seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem
Staat hat, der Versicherungsteuer auf Beiträge zu Lebensversicherungen
erhebt. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer seinen
Wohnsitz nach Abschluss des Versicherungsvertrags aus Deutschland in
einen solchen Staat verlegt. In diesen Fällen haben alle Lebensversi-
cherer mit Sitz im EWR die dort anfallende Versicherungsteuer und ggfs.
ähnlichen Abgaben zu erheben und an die Finanzbehörden des jewei-
ligen EWR-Staates abzuführen.

Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt in einem Staat außerhalb des EWR, sind wir (als Versicherer mit
Sitz im EWR) nicht verpflichtet eine evtl. in einem solchen Staat anfal-
lende Versicherungsteuer auf Beiträge zu Lebensversicherungen einzu-
behalten und abzuführen. In diesen Fällen hat der Versicherungsnehmer
selbst dafür zu sorgen.

12. Beendigung des Vertrages
Der Vertrag kann von uns insbesondere wie folgt beendet werden:

- Rücktritt bei nicht oder nicht rechtzeitiger Zahlung des Erst-
beitrages;

- Rücktritt oder Kündigung bei Verletzung der vorvertraglichen
Anzeigepflicht;

- Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrages.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen.

Ob, wann und wie Sie Ihre Versicherung beenden können und
welche Folgen dies hat, entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen unter der Überschrift "Wann können Sie Ihren Vertrag
kündigen und welche Folgen hat das?".

13. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
a) Auf das vorvertragliche Rechtsverhältnis wird deutsches Recht ange-
wandt. Findet die Vertragsanbahnung im EU-Ausland statt, gilt das
Recht des entsprechenden EU-Mitgliedstaates.

b) Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.

c) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich
die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem Sitz der für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine na-
türliche Person und wohnen in Deutschland, ist auch das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz

oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben.

Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland, müssen
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht er-
hoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines sol-
chen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Unterhalten
Sie zum Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt in einem Staat außerhalb der Europäischen Union, Is-
lands, Norwegens oder der Schweiz oder ist Ihr Wohnsitz bzw. gewöhnli-
cher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, können
wir Sie vor dem für unseren Sitz zuständigen Gerichtsstand verklagen.
Sind Sie eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht
nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung.

Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden
durch diese Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.

14. Vertragssprache
Wir teilen Ihnen alle Bestimmungen und Informationen zum Vertrag in
deutscher Sprache mit. Während der Laufzeit des Vertrages kommuni-
zieren wir mit Ihnen auf Deutsch.

15. Außergerichtliche Rechtsbehelfe
a) Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sein,
haben Sie als Verbraucher zur außergerichtlichen Streitbeilegung die
Möglichkeit, den Versicherungsombudsmann anzurufen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Telefon: 0800 / 3696000
Fax: 0800 / 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000 Euro möglich und für Sie kostenfrei.

Mit unserem Beitritt zum Versicherungsombudsmann e.V. haben wir uns
zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor dem Versicherungsom-
budsmann verpflichtet.

b) Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde Beschwerde einzulegen:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Postfach 12 53
53002 Bonn
Telefon: 02 28/41 08-0
Fax: 02 28/41 08-15 50
E-Mail: poststelle@bafin.de
Webseite: www.bafin.de

Es bleibt Ihnen unbenommen, Ihre Ansprüche gerichtlich zu verfolgen.

II. Besondere Informationen für die Lebensversicherung

1. Kosten
Nähere Informationen zu den durch die Vermittlung und den Abschluss
des Vertrages entstehenden Kosten und deren Höhe finden Sie im Pro-
duktinformationsblatt unter der Überschrift "Einzelne Kosten".

2. Überschussermittlung und -beteiligung
Ob und inwiefern Ihr Vertrag an Überschüssen beteiligt ist und wie diese
ermittelt und verteilt werden, entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen unter der Überschrift "Wie erhöhen sich Leistungen durch
Überschüsse und Bewertungsreserven?".

3. Der Versicherung zugrunde liegende Kapitalanlagen
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Sieht Ihre Versicherung eine Kapitalanlage in Investmentfonds, Depot-
klassen oder Strategiekonzepten vor, gilt:
Welche Kapitalanlage Sie gewählt haben finden Sie in Ihren Antragsun-
terlagen und/ oder im Versicherungsschein.
In Ihrem ausführlichen Vorschlag geben wir Ihnen weitere Informationen
zur gewählten Kapitalanlage und den Kapitalanlagezielen.

4. Umwandlung in eine prämienfreie oder prämienreduzierte Versi-
cherung
Ob und wie Sie Ihre Versicherung prämienfrei oder prämienreduziert fort-
führen können, entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen
unter der Überschrift "Wie können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen und
später weiter zahlen?". Sieht Ihre Versicherung eine garantierte Leistung
aus der prämienreduzierten bzw. prämienfreien Versicherung vor, finden
Sie Angaben zum Ausmaß, in dem diese garantiert ist, in der "Werteent-
wicklung".

5. Leistung bei Kündigung (Rückkauf)
Sollten Sie eine Kündigung aussprechen, wird diese wie eine Beitrags-
freistellung behandelt. Ein Anspruch auf eine Leistung bei Kündigung
(Rückkauf) besteht nicht.

6. Steuerregelungen
Angaben zu für Ihre Versicherung geltende Steuerregelungen ent-
nehmen Sie bitte dem Merkblatt "Hinweise für die steuerlichen Rege-
lungen".

7. Begriff der Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit
Der jeweilige Begriff wird in den Versicherungsbedingungen erläutert.

Die dort genannte Definition weicht von dem Begriff der Berufsunfähig-
keit bzw. Erwerbsminderung im Sozialrecht ab. Sie entspricht auch nicht
dem in den Versicherungsbedingungen in der Krankentagegeldversiche-
rung verwendeten Begriff der Berufsunfähigkeit.

8. Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage
Wie berücksichtigen wir Nachhaltigkeit bei der Auswahl unserer Ka-
pitalanlagen?
Die AXA Gruppe hat sich mit der Unterzeichnung der "UN-Prinzipien für
nachhaltiges Investment" (UN Principles for Responsible Investment -
UN-PRI; www.unpri.org) zu verantwortungsvollem Handeln in der Kapi-
talanlage bekannt. Wir berücksichtigen deshalb bei der Auswahl unserer
Kapitalanlagen auch sogenannte ESG-Kriterien, die neben ökologischen
(Environmental) und sozialen (Social) Aspekten auch auf eine nachhal-
tige Unternehmensführung (Governance) achten. Ebenso beziehen wir
ethische Belange mit ein.

Die für Ihr Produkt zur Verfügung stehende Kapitalanlage beinhaltet teil-
weise, nicht ausschließlich, Investmentoptionen, die ökologische oder
soziale Merkmale bewerben (Artikel 8 EU-Offenlegungs-VO) oder be-
stimmte nachhaltige Investitionsziele verfolgen (Artikel 9 EU-Offenle-
gungs-VO). Wie nachhaltig Ihr Produkt tatsächlich ausgestaltet ist, hängt
von der gewählten bzw. hinterlegten Kapitalanlage ab. Ihr Produkt selbst
bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale (Artikel 5 EU-
Taxonomie-VO).
Für die GreenInvest Fonds-Rente sowie die VL-Lebensversicherung gilt
abweichend:
Die für Ihr Produkt zur Verfügung stehende Kapitalanlage beinhaltet In-
vestmentoptionen, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben (Ar-
tikel 8 EU-Offenlegungs-VO) oder bestimmte nachhaltige Investitions-
ziele verfolgen (Artikel 9 EU-Offenlegungs-VO). Wie nachhaltig Ihr Pro-
dukt tatsächlich ausgestaltet ist, hängt von der gewählten bzw. hinter-
legten Kapitalanlage ab.

Detaillierte Informationen zu den Anlagezielen und Nachhaltigkeitsindika-
toren inklusive der Methoden und Daten zu deren Messung und Zieler-
reichung sowie zur Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren sind in den jeweiligen Offenlegungen der Kapi-
talanlagen nachzulesen. Diese sind an folgender Stelle abrufbar:
www.axa.de/info-kapitalanlage.

Weitere Informationen gemäß Artikel 5 EU-Taxonomie-VO zum Siche-
rungsvermögen finden Sie auch im nachstehenden Abschnitt.
Ausführliche Informationen zum Thema "Nachhaltige Kapitalanlage bei
AXA" finden Sie im Internet unter www.axa.de/nachhaltige-kapitalanlage.

Beispiele für unser Engagement sind Investitionen in erneuerbare Ener-
gien, Umweltprojekte wie Müllvermeidungssysteme sowie soziale Pro-
jekte im Gesundheitswesen. Wir investieren ausdrücklich nicht in Unter-
nehmen, die Landminen oder Streubomben herstellen. Ebenso wenig in-
vestieren wir in die Kohlebranche, Länder mit hoher Korruption oder in
Spekulationsgeschäfte mit Nahrungsmitteln.

Einen Schwerpunkt setzen wir beim Klimawandel. Deshalb hat sich die
AXA Gruppe verpflichtet, ihre gesamten Kapitalanlagen bis 2050 klima-
neutral zu gestalten. So leisten wir unseren Beitrag, um die weltweiten
Klimaziele des Pariser Abkommens zu erfüllen.

AXA setzt bei der Verwaltung des Sicherungsvermögens spezifische kli-
mafreundliche Anlagepraktiken ein. Damit folgt AXA einer Initiative der
AXA-Gruppe für die Förderung von grünen Anlagevolumen sowie dem
Ziel der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen.

- Im Rahmen einer Initiative der AXA-Gruppe hat sich AXA zur Erhö-
hung des derzeitigen Anteils grüner Anlagen unter allen verfüg-
baren Anlageklassen, einschließlich Staatsanleihen, Unterneh-
mensanleihen, Infrastrukturprojekten und Immobilienvermögen,
verpflichtet.

- AXA beteiligt sich an der Initiative der AXA-Gruppe zur Senkung
der CO2-Emissionen im in den Sicherungsvermögen um 20 % bis
2025, und zielt dabei auf Anlageklassen wie Unternehmensan-
leihen, börsengehandelte Aktien und Immobilienvermögen ab.

Dank unseres großen Engagements im Bereich Nachhaltigkeit wird AXA
in den wichtigsten ethischen und nachhaltigen Aktienindizes berücksich-
tigt wie beispielsweise im Dow Jones Sustainability Index.
Auch von ihren Partnern verlangt die AXA Gruppe, dass sie die Kriterien
für eine nachhaltige Kapitalanlage beachten und ihre Position dazu an-
gemessen offenlegen.

Mit einer nachhaltigen Kapitalanlage sollen auch Nachhaltigkeitsrisiken
in den Kapitalanlagen minimiert werden. Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein
Sachverhalt, den Dritte als ethisch, sozial oder ökologisch unerlaubt ein-
stufen könnten, weshalb der Wert der Kapitalanlage sinken könnte.
Beispiel: Ein Unternehmen stellt seine Produkte mit Rohstoffen her, die
unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen gewonnen werden.
Wird dies bekannt, kann das dem Unternehmen schaden. Wäre Kapital
in ein solches Unternehmen investiert, könnte dadurch auch der Wert
dieser Investition sinken. Indem wir bei unseren Entscheidungen zur Ka-
pitalanlage auch soziale Kriterien (z.B. faire Arbeitsbedingungen) berück-
sichtigen, versuchen wir Investitionen in solche Unternehmen zu ver-
meiden.

Bei allen zugrundeliegenden Investitionen im Sicherungsvermögen
gelten die folgenden branchenspezifischen und normativen Ausschlüsse:
geächtete Waffen, Nahrungsmittelspekulation, Palmöl, Kohle und Öl-
sande sowie Tabak. Die Ausschlussrichtlinien zielen darauf ab, alle Ver-
mögenswerte auszuklammern, die im Rahmen des Anlageentschei-
dungsprozesses von AXA schwerwiegende Nachhaltigkeitsrisiken auf-
weisen.

Der Investitionsentscheidungsprozess für das Sicherungsvermögen
stützt sich auch auf ESG-"Mindeststandards". Dadurch können unter-
durchschnittliche Investitionen überprüft und ggf. ausgeschlossen
werden. Eine der Herausforderungen, mit denen AXA bei der Integration
von Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen
in ihre Anlageprozesse konfrontiert ist, ist die begrenzte Verfügbarkeit
entsprechend relevanter Daten - solche Daten werden von den Emit-
tenten noch nicht systematisch offengelegt bzw. sind, wenn sie denn of-
fengelegt werden, oft unvollständig oder resultieren aus unterschiedli-
chen Herangehensweisen. Die meisten Informationen zu ESG-Faktoren
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basieren auf historischen Daten und spiegeln möglicherweise nicht die
zukünftige ESG-Bilanz oder Risiken der zugrunde liegenden Anlagen
wider. Die von AXA angewandten ESG-Methoden werden regelmäßig
aktualisiert, sodass Änderungen bei der Verfügbarkeit von Daten oder
Methoden, die von Emittenten zur Offenlegung von ESG-bezogenen In-
formationen verwendet werden, Berücksichtigung finden; es kann jedoch
nicht garantiert werden, dass die Bewertungs-Methoden von AXA alle
ESG-Faktoren gleichermaßen erfolgreich erfassen. Unsere ESG-Bewer-
tungen bieten eine standardisierte und ganzheitliche Sicht auf die Wert-
entwicklung der dem Sicherungsvermögen zugrunde liegenden Anlagen
von AXA in Bezug auf ESG-Faktoren und ermöglichen es AXA, ESG-Ri-
siken vermehrt in den Anlageentscheidungsprozess einzubeziehen.
Der Abdeckungsgrad der ESG-Bewertungen innerhalb des Sicherungs-
vermögens liegt bei ca. 80 %, berechnet nach dem gewichteten durch-
schnittlichen Vermögensallokationsmix, und die verbleibenden rund 20
% der zugrundeliegenden Anlagen werden aufgrund von Einschrän-
kungen der Methodik und der Datenqualität derzeit nicht durch ESG-Be-
wertungen abgedeckt. Der Nachhaltigkeitsansatz des Ausschlusses
(s.o.) wird aber auf 100 % des Sicherungsvermögens angewandt.

In Bezug auf das Sicherungsvermögen berücksichtigt die AXA Lebens-
versicherung AG die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (principal
adverse impacts - PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren gemäß Artikel 7 EU-Offenlegungs-VO.
Als Indikatoren berücksichtigt die AXA Lebensversicherung AG

- die im üblichen Geschäftsverkehr geltenden Ausschlusskriterien,
- die ESG-Bewertungsmethode von AXA zum Ausschluss von Inves-

titionen, die den ökologischen und sozialen Zielen erheblich
schaden würden sowie

- das UN-SDG-Scoring zur Berücksichtigung der UN-Nachhaltig-
keitsziele.

Information zur nachhaltigen Kapitalanlage im Sicherungsvermögen
gemäß EU-Taxonomie-Verordnung:
Die nachhaltigen Kapitalanlagen innerhalb des Sicherungsvermögens
der AXA Lebensversicherung AG verfolgen Umweltziele ausgerichtet auf
die Begrenzung des Klimawandels und/oder die Anpassung an den Kli-
mawandel.

Das Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG bewirbt öko-
logische und soziale Merkmale und wird laufend dahingehend bewertet.
Die berücksichtigten ökologischen und sozialen Kriterien sind insbeson-
dere in der AXA-Richtlinie für nachhaltige Investitionen dargelegt:

- Umweltkriterien: Klimawandel, Ressourcen und Ökosysteme
- Soziale und Governance-Kriterien: Humankapital, Soziale Bezie-

hungen, Unternehmensethik, Unternehmensführung

Für die Erreichung der mit dem Sicherungsvermögen beworbenen ökolo-
gischen oder sozialen Kriterien wurde kein Referenzwert festgelegt.
Die Anlageziele und die Indikatoren, anhand derer die ökologischen und
sozialen Merkmale gemessen werden sowie die dafür zur Anwendung
kommenden Methoden und Datenquellen sind auch in der Offenlegung
zum Sicherungsvermögen nachzulesen. Diese sind ebenfalls abrufbar
unter www.axa.de/info-kapitalanlage.

Wir definieren derzeit für das Sicherungsvermögen keinen Mindestanteil
an Kapitalanlagen, die taxonomiefähig und als ökologisch nachhaltig
klassifiziert sind im Sinne der EU-Taxonomie. Die AXA Lebensversiche-

rung hat sich jedoch dazu verpflichtet, ihre oben beschriebene Nachhal-
tigkeitsstrategie in der Kapitalanlage bestmöglich umzusetzen, welche
auch die gezielte Auswahl von Investments, die taxonomiefähig und als
ökologisch nachhaltig klassifiziert sind im Sinne der EU-Taxonomie,
beinhaltet.
In Ihrer jährlichen Information zum Vertrag werden wir Sie entsprechend
der aktuellen Datenlage bestmöglich über die Kapitalanlagen im Siche-
rungsvermögen, die taxonomiefähig und als ökologisch nachhaltig klassi-
fiziert sind im Sinne der EU-Taxonomie, informieren. Diese regelmä-
ßigen Berichte sind hinsichtlich Datenverfügbarkeit und Datenqualität
noch eingeschränkt, da sich diese Art der Berichterstattung insgesamt
noch im Aufbau befindet. Die Datenbasis kann sich noch ändern oder
gibt möglicherweise noch kein vollständiges Bild ab.
Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur
bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen An-
wendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsakti-
vitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzpro-
dukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kri-
terien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Diese vorvertragliche Information zur nachhaltigen Kapitalanlage im Si-
cherungsvermögen stimmt mit geltendem Recht zum Zeitpunkt des
3.11.2021 überein.

Was bedeutet das für die Entwicklung Ihres Vertrages?
Wir sind überzeugt, dass es richtig ist, bei der Auswahl unserer Kapital-
anlagen verantwortungsvoll und nachhaltig zu handeln. So können wir
vorausschauend investieren und aktiv Nachhaltigkeitsrisiken reduzieren.
Dies kann die langfristige Entwicklung Ihres Vertrages positiv beein-
flussen.
In Anbetracht der oben beschriebenen Einbeziehung von Nachhaltig-
keitsrisiken in die Bewertungs- und Anlageprozesse von AXA werden die
wahrscheinlichen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Ren-
dite des Sicherungsvermögens derzeit als gering eingeschätzt.

Bei Rentenversicherungen mit Indexbeteiligung und fondsgebundenen
Rentenversicherungen gilt:
Wenn Ihr Vertrag die Auswahl einer Fondsanlage oder freien Invest-
mentanlage vorsieht, können Sie selbst die Nachhaltigkeit Ihrer Kapital-
anlage beeinflussen: Wir bieten für unsere Altersvorsorgeprodukte ver-
schiedene nachhaltig orientierte Anlagemöglichkeiten an. Sie möchten
wissen, wie nachhaltig die Fondsanlage bzw. freie Investmentanlage in
Ihrem Vertrag aktuell ist? Unter www.axa.de/nachhaltigkeit-investment-
loesungen finden Sie für jede Fondsanlage bzw. freie Investmentanlage
eine Bewertung ihrer Nachhaltigkeit. Angaben darüber, inwiefern die ge-
wählte Fondsanlage bzw. freie Investmentanlage in Ihrem Vertrag Um-
weltziele verfolgt, erhalten Sie in den Informationen des jeweiligen
Fonds.

Für Ihren Vertrag insgesamt gilt gemäß EU-Taxonomie-Verordnung:
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksich-
tigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivi-
täten.
Für die GreenInvest Fonds-Rente sowie die VL-Lebensversicherung gilt
abweichend:
Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen findet nur bei
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwen-
dung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivi-
täten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzpro-
dukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kri-
terien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig,
dass Sie die im Antragsformular gestellten beiliegenden Fragen wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände
anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen
möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber uns in Textform
nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzel-
heiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der
nachstehenden Information entnehmen.

Wenn Sie das Krankentagegeld nach Tarif KTGG42-U parallel mit
dieser Versicherung abgeschlossen haben, so gelten die gegenüber
dem Versicherungsvermittler und gegenüber uns abgegebenen An-
gaben auch als Grundlage für dieses Versicherungsverhältnis.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform ge-
fragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzei-
gepflicht verletzt wird?

1. Rechtsfolgen

a. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie und/oder die versicherte Person die vorvertragliche Anzei-
gepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie weisen
uns nach, dass Sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt
haben.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht können wir nicht vom
Vertrag zurücktreten, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht
richtig angegebene Umstand

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles,
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die An-
zeigepflicht arglistig verletzt haben.

Treten wir vom Vertrag zurück, steht uns der Teil des Beitrags zu, wel-
cher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht. Zusätzlich haben Sie Anspruch auf die Auszah-
lung einer ggf. vorhandenen Leistung bei Kündigung (Rückkauf).

b. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben,
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen. Der Versicherungsvertrag wandelt sich dann in eine beitrags-
freie Versicherung um, sofern die dafür vereinbarte Mindestversiche-
rungsleistung erreicht wird und für den Tarif eine Beitragsfreistellung zu-
lässig ist.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätten.

c. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen hin Vertragsbestandteil. Haben Sie die An-
zeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos ver-
letzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 %
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf
dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

Wenn Sie das Krankentagegeld nach Tarif KTGG42-U parallel mit
dieser Versicherung abgeschlossen haben, so können oben genannte
Rechtsfolgen auch für die Krankentagegeldversicherung eintreten,
wenn die Verletzung der Anzeigepflicht auf einem vorsätzlichen oder
fahrlässigen Verhalten von Ihnen und/oder einer versicherten Person
beruht. Haben Sie und/oder eine versicherte Person die Anzeigepflicht
(gänzlich) schuldlos verletzt, hat dies für den Tarif KGTG42-U keine
Folgen. In einem solchen Fall kann die AXA Krankenversicherung AG
den Vertrag nicht anfechten, von diesem zurücktreten oder eine An-
passung verlangen. Das Kündigungsrecht der AXA Krankenversiche-
rung AG für die Zukunft nach § 19 Abs. 3 VVG bleibt jedoch unberührt,
wenn sie den Vertrag bei Kenntnis der verschwiegenen Umstände ab-
gelehnt hätte.

2. Ausübung unserer Rechte

Die unter 1. genannten Rechte stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch
gesonderte Mitteilung auf die Folgen der Anzeigepflichtverletzung hinge-
wiesen haben. Wir müssen diese Rechte innerhalb eines Monats aus-
üben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung
der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Um-
stände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begrün-
dung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung
können wir uns nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung
können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt wurde, innerhalb von zehn Jahren seit Ver-
tragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser
Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte ohne diese zeitliche
Beschränkung ausüben.
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Wenn Sie das Krankentagegeld nach Tarif KTGG42-U parallel mit
dieser Versicherung abgeschlossen haben, gelten die unter 2. ange-
führten Bemerkungen zur Ausübung der Rechte auch für diesen Versi-
cherungsvertrag. Die AXA Krankenversicherung AG kann ihre Rechte
zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung aber nur inner-
halb von drei Jahren ausüben. Unabhängig bleibt die kenntnisunab-
hängige Ausschlussfrist von 10 Jahren ab Vertragsschluss, wenn Sie
und/oder eine versicherte Person die Anzeigepflicht vorsätzlich oder
arglistig verletzen.

Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der Anzeigepflicht
nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht zur Vertragsanpas-
sung. Wurde die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
verletzt, verzichten wir auf unser Kündigungsrecht.

3. Anfechtung und deren Ausübung

Haben Sie bzw. die (mit-)versicherte Person unrichtige oder unvollstän-
dige Angaben bewusst und gewollt gemacht und hat dies auf unsere An-
nahmeentscheidung Einfluss genommen, können wir den Vertrag wegen
arglistiger Täuschung auch anfechten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist der Versicherungsvertrag
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz bestand. Eine ggf. vorhandene Leistung bei Kündigung
(Rückkauf) wird, außer bei der Risikoversicherung, der Risiko-Zusatzver-
sicherung, der selbständigen Berufs-/Dienstunfähigkeitsversicherung
und selbständigen Erwerbsunfähigkeitsversicherung, ausgezahlt. Von
diesem ziehen wir gegebenenfalls Stornokosten ab, deren Höhe der Ta-
belle zur Werteentwicklung entnommen werden kann. Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der arg-
listigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung können wir nur
innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

4. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündi-
gung, der Vertragsänderung, der Anfechtung und der Ausschlussfrist für
die Ausübung unserer Rechte sowohl die Kenntnis und Arglist Ihres
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksich-
tigen. Darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt worden ist, können Sie sich nur berufen, wenn weder
Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fällt.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung! Wir danken Ihnen für Ihr
Vertrauen. Sie haben sich für den Abschluss unserer Relax PrivatRente
entschieden. Sie sind als Versicherungsnehmer unser Vertragspartner.
Die nachfolgenden Bedingungen informieren Sie ausführlich über Ihren
Versicherungsschutz. Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unser Tipp: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe kursiv
abgedruckt. Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie im Glossar am
Ende dieser Bedingungen.

1      Leistungen und Einschränkungen

1.1      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.1.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist. Ist im Versicherungsschein ein späterer Zeitpunkt als Be-
ginn der Versicherung genannt, beginnt Ihr Versicherungsschutz zu
diesem späteren Zeitpunkt.

1.1.2      Haben wir mit Ihnen einen vorläufigen Versicherungsschutz
vereinbart, gelten die Regelungen zum Beginn des Versicherungs-
schutzes in 1.1.1 nicht. Ihren Antragsunterlagen können Sie in diesem
Fall nähere Einzelheiten zum vorläufigen Versicherungsschutz ent-
nehmen.

1.1.3      Bitte beachten Sie: Ihr Versicherungsschutz besteht nur, wenn
Sie Ihren ersten Beitrag rechtzeitig zahlen. Nähere Informationen zur
Beitragszahlung finden Sie in den Abschnitten 4 und 6.

1.1.4      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.2      Wie berechnen wir Ihre Rente?

1.2.1      Arten der Verrentung
Sie haben vor Rentenbeginn die Möglichkeit zwischen verschiedenen
Arten der Verrentung zu wählen. Die Verrentungsarten Standard und
Performance können Sie bereits zu Vertragsbeginn festlegen. Bis drei
Monate vor dem vorgesehenen Rentenbeginn können Sie Ihre Entschei-
dung ändern, dies müssen Sie uns in Textform mitteilen. Für die Verren-
tungsart Performance Flex können Sie sich frühestens drei Monaten vor
dem vorgesehenen Rentenbeginn entscheiden. Bitte beachten Sie: Ein
Wechsel der Verrentungsart ist nur möglich, wenn der vorgesehene Ren-
tenbeginn vor Vollendung des 70. Lebensjahres der versicherten Person
liegt.
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Standard
Bei der Verrentungsart Standard wird das Vertragsvermögen zu Renten-
beginn im Sicherungsvermögen angelegt und in zulässige Anlagen
gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen investiert.

Performance und Performance Flex
Die Verrentungsarten Performance und Performance Flex bestehen aus
einer Aktivphase und einer Ruhestandsphase. Während der Aktivphase
wird Ihr Vertragsvermögen im Sicherungsvermögen und im Sonderver-
mögen investiert. Die Ruhestandsphase beginnt mit dem bei Vertrags-
schluss festgelegten Ende der Aktivphase. Während der Ruhestands-
phase ist Ihr Vertragsvermögen ausschließlich im Sicherungsvermögen
angelegt, eine Anlage im Sondervermögen ist nicht mehr möglich.

Nähere Informationen zur Kapitalanlage und zu Überschüssen in der Ak-
tivphase finden Sie im Abschnitt 5.1. Die Ruhestandsphase endet spä-
testens mit dem Tod der versicherten Person.

Haben Sie sich für eine abgekürzte Rentenzahlungsdauer entschieden,
entfällt die Ruhestandsphase.

Performance
Die Aktivphase startet mit dem Rentenbeginn und endet mit Erreichen
des 85. Lebensjahres der versicherten Person. Die Verrentungsart Per-
formance sieht eine gleichbleibende garantierte Rente bei Übergang in
die Ruhestandsphase vor. Dies gilt nicht für die betriebliche Altersversor-
gung.

Performance Flex
Die Aktivphase startet mit dem Rentenbeginn und endet nach der von
Ihnen gewählten Dauer, spätestens mit Erreichen des 87. Lebensjahres
der versicherten Person. Die Verrentungsart Performance Flex bietet die
Möglichkeit, unterschiedliche Rentenhöhen in Aktiv- und Ruhestands-
phase zu wählen. Die Mindestrentenhöhe von 300 Euro jährlich darf je-
doch nicht unterschritten werden. Dies gilt nicht für die betriebliche Al-
tersversorgung.

1.2.2      Rentenleistungen
Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, zahlen wir ab dem mit
Ihnen vereinbarten Zeitpunkt eine lebenslange und unabhängig vom Ge-
schlecht berechnete Rente. Den genauen Zeitpunkt finden Sie in Ihrem
Versicherungsschein. Haben wir mit Ihnen eine abgekürzte Rentenzah-
lung vereinbart, zahlen wir die Rente längstens bis die vereinbarte Ren-
tenzahlungsdauer abgelaufen ist. Ist die Rente zum Rentenbeginn nied-
riger als 300 Euro jährlich, zahlen wir Ihr Vertragsvermögen aus. Der
Vertrag endet zu diesem Zeitpunkt.

Im Versicherungsschein weisen wir neben den garantierten Leistungen,
auch mögliche Leistungen aus. Nähere Informationen zu den möglichen
Leistungen finden Sie in den Abschnitten 2 und 5.

1.2.3      Rentenhöhe/Rentenfaktor
Erlebt die versicherte Person den vorgesehenen Rentenbeginn, zahlen
wir eine garantierte Rente.
Diese hängt insbesondere ab von:

- den verwendeten Rechnungsgrundlagen,
- dem Tarif und
- der Art der Verrentung.

Die Rechnungsgrundlagen für die Ermittlung der garantierten Rente ba-
sieren auf:

- einem Rechnungszins von 0,25% p. a. und
- den geschlechtsunabhängigen unternehmensindividuellen Sterbe-

tafeln AXA 2013 R Unisex.

Neben der garantierten Rente berechnen wir auch eine mögliche Rente.
Sofern diese höher ist als die garantierte Rente, zahlen wir Ihnen ab dem
vereinbarten Zeitpunkt die mögliche Rente aus.

Die Höhe der möglichen Rente hängt ab vom:

- vorhandenen Vertragsvermögen zum tatsächlichen Rentenbeginn
und

- dem zum Rentenbeginn gültigen Rentenfaktor je 10.000 Euro des
Vertragsvermögens.

Zum Rentenbeginn ergibt sich die mögliche Rente in Euro durch fol-
gende Berechnung: Rentenfaktor x Vertragsvermögen / 10.000. Nähere
Informationen zu möglichen Überschüssen und Erträgen während der
Rentenbezugszeit finden Sie im Abschnitt 2.6.

Der Rentenfaktor je 10.000 Euro wird so festgesetzt wie bei gleichartigen
Rentenversicherungsverträgen, die wir zum Zeitpunkt des tatsächlichen
Rentenbeginns neu abschließen werden. Wir garantieren jedoch mindes-
tens 80 % desjenigen Rentenfaktors, welcher mit den bei Vertragsbeginn
gültigen Rechnungsgrundlagen für den Zeitpunkt des Rentenbeginns er-
mittelt wurde.

Ist die Verrentungsart Performance oder Performance Flex vertraglich
vereinbart, gilt zusätzlich:
Zu Beginn der Ruhestandsphase wird die mögliche Rente neu festge-
setzt. Dafür multiplizieren wir das dann vorhandene Vertragsvermögen
mit dem dann gültigen Rentenfaktor. Der Rentenfaktor je 10.000 Euro
wird so festgesetzt wie bei gleichartigen Rentenversicherungen, die wir
zum Zeitpunkt des Beginns der Ruhestandsphase neu abschließen
werden. Wir garantieren jedoch mindestens 80 % desjenigen Rentenfak-
tors, welcher mit den bei Rentenbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen
für den Zeitpunkt des Beginns der Ruhestandsphase ermittelt wurde.

Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen Ihres Vertrages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Bitte beachten Sie: Für Erhöhungen während der Vertragslaufzeit (z.B.
Zuzahlungen oder Beitragserhöhungen) können jeweils andere Renten-
faktoren gelten als für den ursprünglichen Vertrag. Darüber werden wir
Sie informieren.

Bei Vertragsabschluss können Sie mit uns vereinbaren, dass die Rente
nach Rentenbeginn jährlich garantiert steigt. Wir erhöhen dann nach
Rentenbeginn die Rente jährlich um 1 % der Rente, die wir im Jahr zuvor
gezahlt haben.

1.3      Was müssen Sie beachten, wenn Sie statt einer Rente eine
einmalige Auszahlung wünschen?

1.3.1      Vollständige Kapitalauszahlung bei Rentenbeginn
Zum Rentenbeginn können Sie statt einer Rente eine einmalige Auszah-
lung des Vertragsvermögens wählen. Dafür müssen folgende Bedin-
gungen erfüllt sein:

- Die versicherte Person erlebt den vorgesehenen Rentenbeginn und
- wir haben Ihre Mitteilung darüber spätestens einen Monat vor dem

vorgesehenen Rentenbeginn erhalten.

1.3.2      Teilweise Kapitalauszahlung bei Rentenbeginn
Sie können auch wählen, dass wir Ihr Vertragsvermögen nur teilweise
auszahlen und aus dem restlichen Vertragsvermögen gemäß Abschnitt
1.2 eine Rente zahlen. Zusätzlich zu den Bedingungen in 1.3.1 muss
dann noch folgende Bedingung erfüllt sein:
Die Rente aus Ihrem verbleibenden Vertragsvermögen muss mindestens
300 Euro jährlich betragen.

1.3.3      Kapitalauszahlung mit Übertragung von Fondsanteilen
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Wünschen Sie eine Kapitalauszahlung und ist Ihr Sondervermögen in
Fonds investiert, gilt: Sie können auch beantragen, dass wir Ihnen
Fondsanteile auf ein inländisches Depot Ihrer Wahl übertragen.

Voraussetzung für die Übertragung:

- Die zu übertragenden Fondsanteile müssen einen Wert von min-
destens 1.000 EUR haben.

- Die einzelnen Fonds müssen übertragbar sein.
- Zudem dürfen keine rechtlichen Gründe einer Übertragung entge-

genstehen.

Wenn wir Ihrem Wunsch nach Übertragung von Fondsanteilen nicht ent-
sprechen können, werden wir Sie informieren. Wir werden Ihnen dann
das dazu gehörenden Fondsguthaben auszahlen.

Ist eine Übertragung möglich, übertragen wir nur ganzzahlige Fondsan-
teile. Bleiben Bruchstücke von Fondsanteilen übrig, zahlen wir Ihnen das
dazu gehörende Fondsguthaben aus.

Bitte beachten Sie: Auch nach der Übertragung der Fondsanteile an Sie,
tragen Sie das Risiko der Wertentwicklung der Fondsanteile. Nähere In-
formationen dazu entnehmen Sie bitte Abschnitt 5.1.5

Für die Kapitalauszahlung in Anteilen berechnen wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für
besondere Leistungen".

Bitte beachten Sie: Eine Kapitalauszahlung kann sich hinsichtlich der Be-
steuerung der Erträge Ihrer Versicherung nachteilig auswirken. Nähere
Informationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen Rege-
lungen".

1.4      Was leisten wir, wenn die versicherte Person stirbt?

1.4.1      Leistungen im Todesfall
Wir zahlen Leistungen aus, wenn die versicherte Person stirbt. Diese
Leistungen sind abhängig vom vereinbarten Tarif. Den mit Ihnen verein-
barten Tarif finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Tarife: ALVI1, ALVI1G
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

- Wenn Sie laufende Beiträge zahlen: Wir zahlen das Vertragsver-
mögen, mindestens aber die Summe der bis zum Tod gezahlten
Beiträge. Beiträge für eventuelle Zusatzversicherungen zählen
nicht dazu.

- Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen: Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen.

2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Wir zahlen das Vertragsvermögen.

3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Wenn eine Rentengarantiezeit vereinbart ist, zahlen wir die Rente
bis zum Ende der vereinbarten Rentengarantiezeit an den Bezugs-
berechtigen weiter. Der Bezugsberechtige kann statt einer Rente
auch eine einmalige Kapitalauszahlung wählen. Die Höhe der Kapi-
talauszahlung ergibt sich aus den abgezinsten Renten bis zum
Ende der Rentengarantiezeit. Das bedeutet: Wir berechnen, was
die künftigen Renten am Tag des Todes wert sind. Dafür ver-
wenden wir den bei Rentenbeginn aktuellen Rechnungszins.

- Wenn keine Rentengarantiezeit vereinbart oder diese abgelaufen
ist, zahlen wir keine Leistungen aus.

Tarife: ALVI2, ALVI2G, ALVIP2
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:

1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen, mindestens aber die Summe
der bis zum Tod gezahlten Beiträge. Beiträge für eventuelle Zusatz-
versicherungen zählen nicht dazu.

2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Wir zahlen das Vertragsvermögen.

3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen das bei Rentenbeginn vorhandene Vertragsver-
mögen einschließlich eventuell gutgeschriebener Überschussan-
teile, abzüglich bereits gezahlter Renten. Rentenanteile, die wir seit
Rentenbeginn aus der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn
ausgezahlt haben, ziehen wir nicht ab.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen keine Leistungen aus.

Tarife: ALVI5, ALVIX5, ALVI5G, ALVIX5G
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen.
2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen das bei Rentenbeginn vorhandene Vertragsver-
mögen einschließlich eventuell gutgeschriebener Überschussan-
teile, abzüglich bereits gezahlter Renten. Rentenanteile, die wir seit
Rentenbeginn aus der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn
ausgezahlt haben, ziehen wir nicht ab.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen keine Leistungen aus.

Tarife: ALVI7, ALVI7G, ALVIP7, ALVIP7G
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

- Wenn Sie laufende Beiträge zahlen: Wir zahlen das Vertragsver-
mögen, mindestens aber die Summe der bis zum Tod gezahlten
Beiträge. Beiträge für eventuelle Zusatzversicherungen zählen
nicht dazu.

- Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen:
- In den Tarifen ALVI7, ALVI7G gilt: Wir zahlen das Ver-

tragsvermögen.
- In den Tarifen ALVIP7, ALVIP7G gilt: Wir zahlen das Ver-

tragsvermögen, mindestens aber die Summe der bis zum
Tod gezahlten Beiträge. Beiträge für eventuelle Zusatzver-
sicherungen zählen nicht dazu.

2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Wir zahlen das Vertragsvermögen.

3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Wenn die Rente lebenslang geleistet wurde: Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen, sofern die versicherte Person während der Aktiv-
phase nach Rentenbeginn stirbt. In der Ruhestandsphase zahlen
wir keine Leistung. Sie haben die Möglichkeit bis 3 Monate vor Be-
ginn der Ruhestandsphase den Einschluss einer Rentengarantie-
zeit in Textform zu beantragen. Diese Möglichkeit besteht nicht,
falls die Rente dadurch sinken könnte und dies gesetzlichen Vor-
schriften widersprechen würde. Gleiches gilt, wenn das Alter der
versicherten Person den Einschluss einer Rentengarantiezeit aus
versicherungsmathematischen Gründen nicht mehr zulässt.

- Wenn die Rente abgekürzt geleistet wurde: Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen.
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Tarife: ALVIX8, ALVIX8G
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen.
2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Wenn die Rente lebenslang geleistet wurde: Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen, sofern die versicherte Person während der Aktiv-
phase nach Rentenbeginn stirbt. In der Ruhestandsphase zahlen
wir keine Leistung. Sie haben die Möglichkeit bis 3 Monate vor Be-
ginn der Ruhestandsphase den Einschluss einer Rentengarantie-
zeit in Textform zu beantragen. Diese Möglichkeit besteht nicht,
falls die Rente dadurch sinken könnte und dies gesetzlichen Vor-
schriften widersprechen würde. Gleiches gilt, wenn das Alter der
versicherten Person den Einschluss einer Rentengarantiezeit aus
versicherungsmathematischen Gründen nicht mehr zulässt.

- Wenn die Rente abgekürzt geleistet wurde: Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen.

1.4.2      Besonderheiten für minderjährige versicherte Personen

Stirbt die versicherte Person bevor sie das 7. Lebensjahr vollendet hat -
also vor dem 7. Geburtstag - gilt folgende gesetzliche Bestimmung: Wir
zahlen insgesamt für alle bei uns bestehenden Versicherungen grund-
sätzlich nur die gewöhnlichen Beerdigungskosten. Diese Kosten sind
aufgrund aufsichtsbehördlicher Verfügung derzeit auf 8.000 Euro be-
grenzt.

Die Leistung im Todesfall vor Vollendung des 7. Lebensjahres ist nicht
begrenzt, wenn:

- eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Versicherungs-
nehmer ist und der gesetzliche Vertreter dem Vertrag schriftlich zu-
gestimmt hat oder

- der gesetzliche Vertreter Versicherungsnehmer ist und der Ergän-
zungspfleger des Familiengerichts dem Vertrag schriftlich zuge-
stimmt hat.

Bitte beachten Sie: Die Leistung im Todesfall bleibt auch nach dem
vollendeten 7. Lebensjahr der versicherten Person auf 8.000 Euro be-
grenzt, wenn eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Versiche-
rungsnehmer ist und der gesetzliche Vertreter dem Vertrag nicht schrift-
lich zugestimmt hat. Die Begrenzung gilt solange, bis die versicherte
Person nach dem vollendeten 18. Lebensjahr Versicherungsnehmer
wird.
Hierfür bedarf es einer gesonderten Vereinbarung.

1.5      Was leisten wir, wenn die versicherte Person im Polizei- oder
Wehrdienst, bei Unruhen oder im Krieg stirbt?

1.5.1      Grundsätzlich besteht Versicherungsschutz unabhängig davon,
auf welcher Ursache der Tod der versicherten Person beruht. Dies gilt
auch dann, wenn die versicherte Person bei folgenden Anlässen stirbt:

- in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienst oder
- bei inneren Unruhen, wenn die versicherte Person nicht auf Seiten

der Unruhestifter teilgenommen hat.

1.5.2      Der Versicherungsschutz besteht in voller Höhe: Auch wenn die
versicherte Person im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschlands stirbt, sofern sie an diesen nicht aktiv beteiligt
war.

1.5.3      Wir leisten eingeschränkt, wenn die versicherte Person aktiv auf

Seiten der Unruhestifter im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt. In
diesem Fall vermindert sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapital-
auszahlung auf den für den Todestage berechneten Rückkaufswert -
ohne einen Abzug.
Ist eine Rentenleistung vereinbart, vermindert sich diese auf den für den
Todestage berechneten Rückkaufswert.

1.6      Was leisten wir, wenn die versicherte Person durch ABC-
Waffen stirbt?

1.6.1      Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die versicherte
Person in folgendem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
stirbt:

- beim vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder

- beim vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von
radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

1.6.2      Stirbt die versicherte Person unter den in 1.6.1 genannten
Umständen, leisten wir aber eingeschränkt. Die eingeschränkte Leistung
ergibt sich wie in 1.5.3 beschrieben.

Die Einschränkung der Leistung gilt nur, wenn:

- der Einsatz oder das Freisetzen dazu führt, dass wir unsere Leis-
tungsverpflichtung gegenüber unserer Bestandsgruppe, zu der die
Versicherungsverträge der betroffenen Person gehören, nicht mehr
gewährleisten können,

- die Erhöhung des Leistungsbedarfs nicht vorhersehbar war und
- ein unabhängiger Treuhänder dies bestätigt.

2      Überschüsse

2.1      Wie erhöhen sich Leistungen durch Überschüsse und Bewer-
tungsreserven?

Zusätzlich zu den garantierten Leistungen beteiligen wir Sie - soweit vor-
handen - an Überschüssen und Bewertungsreserven. In den folgenden
Abschnitten erläutern wir Ihnen:

- wie Überschüsse und Bewertungsreserven entstehen,
- wie wir diese ermitteln und
- wie wir Sie an diesen beteiligen.

2.2      Wie entstehen Überschüsse?
2.2.1      Überschüsse können wie folgt entstehen:

- aus dem Risikoergebnis,
- aus Kapitalanlageerträgen und
- aus dem übrigen Ergebnis.

2.2.2      Überschüsse aus dem Risikoergebnis
Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist, als wir bei der Kalkulation der Tarife
angenommen haben. Zum Beispiel, wenn die Versicherten während des
Rentenbezugs kürzer leben, als wir angenommen haben.

2.2.3      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen
In der Aufschubzeit und während des Rentenbezugs können
Überschüsse aus Kapitalerträgen entstehen. Diese können zum Beispiel
entstehen, wenn die tatsächlichen Kapitalerträge höher sind, als wir kal-
kuliert haben (Zinsüberschüsse).

2.2.4      Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können zum Beispiel entstehen,
wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher angenommen haben.
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2.2.5      Für alle Überschüsse gilt:
An den Überschüssen beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer in der
jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.

2.3      Wie entstehen Bewertungsreserven?
Bewertungsreserven können wie folgt entstehen: Der Marktwert der Ka-
pitalanlagen in unserem Sicherungsvermögen kann über dem Wert
liegen, mit dem die Kapitalanlagen in unserer Bilanz ausgewiesen sind.
An diesen Bewertungsreserven beteiligen wir unsere Versicherungs-
nehmer verursachungsorientiert nach den Vorschriften des Gesetzes.

Bitte beachten Sie: Es kann auch sein, dass keine Bewertungsreserven
entstehen. Das bedeutet, dass Ihrem Vertrag auch keine Bewertungsre-
serven zugeteilt werden können.

2.4      Wie ermitteln wir Überschüsse und Bewertungsreserven?
Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen ermitteln wir nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches. Sie werden jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Überschüsse aus dem Risikoer-
gebnis und Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis ermitteln wir auf der
Grundlage des Jahresabschlusses. Dafür vergleichen wir die folgenden
Größen aller bei uns bestehenden Versicherungen:

- die tatsächlichen Kosten mit den vorher erwarteten Kosten und
- das tatsächliche Risikoergebnis mit dem vorher erwarteten Risiko-

ergebnis.

Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresabschluss. Au-
ßerdem reichen wir den Jahresabschluss der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde ein.

Die Bewertungsreserven ermitteln wir jeden Monat nach den gesetzli-
chen Vorschriften neu. Wie hoch die Überschüsse für Ihren Vertrag tat-
sächlich sind, finden Sie in Ihrer jährlichen Information zu Ihrem Ver-
tragsstand, die Sie einmal im Jahr von uns erhalten. Überschusssätze
und Bewertungsreserven veröffentlichen wir jährlich im Geschäftsbericht.

2.5      Wann und wie beteiligen wir Sie an den Überschüssen?
Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse können wir
auf zwei Arten zuteilen:

- Wir können Verträgen einen Teil der Überschüsse in dem Jahr, in
dem sie entstehen, zuteilen. Damit erhöhen wir das Vertragsver-
mögen oder vermindern die Beiträge für den Versicherungsnehmer.

- Den anderen Teil führen wir der sogenannten Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu. Wir bilden und verwenden die Rückstellung
für Beitragsrückerstattung entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen
im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden.

Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse der Versi-
cherungsnehmer nutzen, um:

- einen drohenden Notstand abzuwenden,
- Verluste abzudecken oder
- die Deckungsrückstellung zu erhöhen (§ 140 VAG).

Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen unterschiedlich zu
den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen
zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen unter-
scheiden sich zum Beispiel nach Art des Risikos, das jeweils versichert
ist. Diese Arten von Risiken können zum Beispiel sein: das Risiko der
Langlebigkeit oder das Risiko der Berufsunfähigkeit. Wir verteilen die
Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen. Die Verteilung richtet
sich danach, in welchem Umfang die Bestandsgruppen zur Entstehung

der Überschüsse beigetragen haben. Vor Rentenbeginn sind die Ver-
träge aus dem Einzel- und Kollektivgeschäft der Bestandsgruppe 131 zu-
geordnet. Nach Rentenbeginn ist dies die Bestandsgruppe 113 für das
Einzelgeschäft und 125 für das Kollektivgeschäft.

Hat Ihre Bestandsgruppe zur Entstehung von Überschüssen beige-
tragen, bekommt sie Überschüsse zugewiesen. Grundsätzlich erhält Ihr
Vertrag dann daraus Überschüsse. Die Verursachungsorientiertheit der
Überschussbeteiligung kann aber dazu führen, dass Ihr Vertrag keine
Überschüsse erhält.

Wie hoch die Beteiligung an den Überschüssen ist, schlägt der Verant-
wortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest. Ausnahme: Bei Verträgen mit
Garantie-Option schlägt der Verantwortliche Aktuar die Beteiligung an
den Überschüssen monatlich statt jährlich vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest.

Wir veröffentlichen in unserem Geschäftsbericht, wie die Beteiligung an
Überschüssen geregelt ist und wie hoch diese ist. Den Geschäftsbericht
finden Sie im Internet unter: www.axa.de.

Sie erhalten die Überschüsse in Abhängigkeit ihrer Entstehung in unter-
schiedlicher Weise:

- Überschüsse vor Rentenbeginn,
- Schlussüberschussanteile soweit vorhanden - und
- Überschüsse nach Rentenbeginn.

Beteiligung an Überschüssen vor Rentenbeginn und in der Aktivphase
Sie erhalten die laufenden Überschüsse vor Rentenbeginn und in der
Aktivphase monatlich zugeteilt.

Die Überschüsse vor Rentenbeginn und in der Aktivphase können sich
wie folgt zusammensetzen:

- dem Anteil an Risikoüberschüssen. Diesen berechnen wir in Pro-
zent des Risikobeitrags jedes Mal, wenn wir einen Risikobeitrag
entnehmen.

- dem Anteil an Kostenüberschüssen. Diesen berechnen wir monat-
lich in Prozent der Kostenbeiträge auf das Sicherungsvermögen
und das Guthaben in freier Investmentanlage.

- einer Beteiligung an Überschüssen auf das vorhandene Guthaben
in freier Investmentanlage. Diese berechnen wir monatlich in Pro-
zent des vorhandenen Guthabens der freien Investmentanlage in
Abhängigkeit von der gewählten Investmentanlage.

- dem Anteil an Zinsüberschüssen. Diese berechnen wir:
- monatlich in Prozent desjenigen Kapitals im Sicherungs-

vermögens, das durch planmäßige Umschichtung aus der
freien Investmentanlage entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das nicht aus der Umschichtung aus der freien In-
vestmentanlage entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das sich durch Ausübung der Garantie-Option er-
gibt und

- falls vereinbart: monatlich in Prozent des Kapitals im Si-
cherungsvermögen, das durch Garantieerhöhung im
Rahmen der Relax Rente Comfort entstanden ist.

Bitte beachten Sie: Die genannten Überschüsse enthalten nicht die Er-
träge des Sondervermögens. Diese Erträge bleiben in der freien Invest-
mentanlage. Dort erhöhen sie den Wert der Anteile oder ergeben zusätz-
liche Anteile.

Die laufenden Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und er-
höhen dieses.
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Zusätzlich zu diesen Überschüssen kann sich bei Rentenbeginn ein ein-
maliger Bonus aus den Risikoüberschüssen ergeben. Diesen Bonus ver-
wenden wir, um Ihre Rente dauerhaft garantiert zu erhöhen. Dies gilt ab
der ersten Rentenzahlung.

Schlussüberschussanteil
Zusätzlich zu den laufenden Überschüssen können wir bei Beendigung
des Vertrages einen Schlussüberschussanteil gewähren. Dieser be-
rechnet sich in Prozent der Bezugsgröße, die wir im Geschäftsbericht
beschreiben. Der Schlussüberschussanteil erhöht bei Beendigung des
Vertrages Ihr Vertragsvermögen.

Nachreservierung
Sollten wir erkennen, dass das Vertragsvermögen zur Sicherstellung der
vereinbarten garantierten Leistung zu Rentenbeginn nicht ausreicht,
können wir Schlussüberschussanteile und zukünftige laufende
Überschüsse verwenden, um die garantierte Rentenzahlung zu finan-
zieren.

Überschussbeteiligung in der Verrentungsart Standard und in der
Ruhestandsphase
Die Beteiligung an Überschüssen nach Rentenbeginn kann sich wie folgt
zusammensetzen:

- dem Anteil an jährlichen Zinsüberschüssen und
- dem Anteil am jährlichen Grundüberschuss. Dieser resultiert aus

Kosten- und Risikoüberschüssen.

Alle diese Überschüsse berechnen wir jährlich in Prozent des Siche-
rungsvermögens.

2.6      Auszahlungsformen (Überschusssysteme)
Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit Ihnen
vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Rentenbeginn:
Die laufenden Überschussanteile auf das Sicherungsvermögen sowie
auf das Deckungskapital, welches sich durch Ausübung der Garantie-
Option ergibt, werden dem Sicherungsvermögen zugeführt. Die Über-
schussbeteiligung auf vorhandenes Guthaben in freier Investmentanlage
kann von der gewählten Investmentanlage abhängen. Sie wird direkt der
jeweiligen freien Investmentanlage zugeführt.

Nach Rentenbeginn:
Bei Abschluss des Vertrags können Sie entscheiden, wie wir die
Überschüsse nach Rentenbeginn verwenden. Sie erhalten die laufenden
Überschüsse nach Rentenbeginn jährlich.

Sie können zwischen folgenden Auszahlungsformen wählen:

Dynamische Gewinnrente:
Bei der Verrentungsart Standard und in der Ruhestandsphase gilt: Wenn
Sie die dynamische Gewinnrente wählen, verwenden wir die
Überschüsse, um Ihre Rente jährlich zu erhöhen. Erstmals können wir
Ihre Rente ab dem zweiten Rentenjahr erhöhen. Wie stark die Rente
steigt, hängt von der für das jeweilige Jahr festgesetzten Beteiligung an
den Überschüssen ab. Daher können wir nicht garantieren, ob und wie
stark Ihre Rente steigt. Wenn wir Ihre Rente einmal erhöht haben, kann
diese nicht mehr sinken. Dies garantieren wir für die gesamte Renten-
dauer.

Variable Gewinnrente:
Bei der Verrentungsart Standard gilt: Wenn Sie die variable Gewinnrente
wählen, verwenden wir die Überschüsse, um Ihnen eine zusätzliche
Rente zu zahlen. Wir zahlen Ihnen diese zusätzliche Rente ab dem
ersten Rentenjahr. Wie hoch die zusätzliche Rente ist, hängt von der für
das jeweilige Jahr festgesetzten Beteiligung an den Überschüssen ab.
Daher können wir nicht garantieren, ob wir Ihnen eine zusätzliche Rente

zahlen und wie hoch diese ist. Die zusätzliche Rente kann über die Ren-
tendauer sinken oder ganz entfallen.

Erhöhte Startrente:
Bei der Verrentungsart Standard und in der Ruhestandsphase gilt: Wenn
Sie die erhöhte Startrente wählen, verwenden wir die Überschüsse, um
Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zu zahlen. Wir zahlen Ihnen diese
erhöhte zusätzliche Rente ab dem ersten Rentenjahr. Ab dem zweiten
Rentenjahr kann diese Rente dynamisiert werden. Wie hoch die erhöhte
zusätzliche Rente ist, hängt von der für das jeweilige Jahr festgesetzten
Beteiligung an den Überschüssen ab. Daher können wir nicht garan-
tieren, ob wir Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zahlen und wie hoch
diese ist. Die erhöhte zusätzliche Rente kann über die Rentendauer
sinken oder ganz entfallen.

Kapitalansammlung:
In der Aktivphase erfolgt die Ansammlung der laufenden Überschüsse
und der Renditen aus den Kapitalanlagen innerhalb des Vertragsvermö-
gens, erstmals ab dem ersten Rentenbezugsmonat nach dem ersten In-
dexstichtag. Die Höhe der Überschussbeteiligung und die Renditen der
Kapitalanlagen können nicht garantiert werden und gegebenenfalls auch
ganz entfallen. Zum Beginn der Ruhestandsphase können Sie sich die
Ansammlung auszahlen lassen, oder hieraus Ihre Rente in der Ruhe-
standsphase erhöhen. In der Ruhestandsphase erfolgt die Überschuss-
beteiligung nach dem System "Dynamische Gewinnrente".

Erhöhte Index-Rente:
In der Aktivphase erfolgt die Überschussbeteiligung bis zum Ende der
Aktivphase nach dem System erhöhte Index-Rente.
Jährliche Überschüsse und Erträge aus der Indexbeteiligung werden ge-
gebenenfalls dem Vertragsvermögen gutgeschrieben und ab der ersten
Rentenzahlung für eine erhöhte zusätzliche Rente verwendet. Diese Er-
höhung bezeichnen wir als erhöhte Index-Rente.

Zum tatsächlichen Rentenbeginn berechnen wir aus dem dann er-
reichten Vertragsvermögen die zu zahlende Rente. Dafür multiplizieren
wir zunächst das Vertragsvermögen mit dem dann gültigen Rentenfaktor
(siehe Abschnitt zur Rentenhöhe/Rentenfaktor).

Dabei können zwei unterschiedliche Fälle eintreten (Fall a oder Fall b)

a) Liegt die so ermittelte Rente über der garantierten Rente und auch
über der mit dem garantierten Rentenfaktor ermittelten Rente, berechnen
wir die erhöhte Index-Rente wie folgt:
Von dem bei Rentenbeginn vorhandenen Vertragsvermögen ziehen wir
das Kapital ab, das wir für die Zahlung dieser Rente benötigten. Aus
dem verbleibenden Vermögen berechnen wir die erhöhte Index-Rente
vertragsindividuell so, dass sie während der Aktivphase und sofern eine
gleichbleibende garantierte Rente vereinbart ist, auch bei Übergang in
die Ruhestandsphase nicht fällt. Für diese Berechnung verwenden wir
die Konditionen, die wir zum tatsächlichen Rentenbeginn für neu abzu-
schließende gleichartige Rentenversicherungen anbieten.
Diese Konditionen beinhalten:

- die Höhe der festgelegten Überschussbeteiligung,
- die für die Berechnung angenommene jährliche Wertentwicklung

aus der Indexbeteiligung sowie
- die angewandten versicherungsmathematischen Verfahren. Dar-

über hinaus stellen wir bei der Berechnung sicher, dass die erhöhte
Index-Rente bis zum dritten Indexstichtag auch dann nicht fällt,
wenn aufgrund einer ungünstigen Entwicklung der Indexbeteiligung
in dieser Zeit kein Wertzuwachs des Vertragsvermögens in der Ak-
tivphase entsteht.

Wir unterstellen bei unserer Berechnung der erhöhten Index-Rente, dass
sich die Konditionen während der Aktivphase nicht ändern.
Wenn sich die Konditionen bis zum tatsächlichen Rentenbeginn ändern,
informieren wir Sie darüber in der jährlichen Information zu Ihrem Ver-
trag.
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b) Liegt die so ermittelte Rente wegen einer ungünstigen Entwicklung
des Vertragsvermögens unter der garantierten Rente oder unter der mit
dem garantierten Rentenfaktor ermittelten Rente, zahlen wir Ihnen min-
destens die garantierte Rente bzw. (sofern diese höher ist) die mit dem
garantierten Rentenfaktor ermittelte Rente.
Von dem bei Rentenbeginn vorhandenen Vertragsvermögen ziehen wir
das für die Zahlung der garantierten Rente bzw. der mit garantiertem
Rentenfaktor ermittelten Rente benötigte Kapital ab. Aus dem verblei-
benden Vermögen berechnen wir die erhöhte Index-Rente so, dass sie
bis zum dritten Indexstichtag auch dann nicht fällt, wenn aufgrund einer
ungünstigen Entwicklung der Indexbeteiligung in dieser Zeit kein Wertzu-
wachs des Vertragsvermögens in der Aktivphase entsteht.
An jedem Indexstichtag überprüfen wir die Erhöhung der Rente aus dem
Überschusssystem erhöhte Index-Rente. Hat sich das Vertragsver-
mögen ungünstig entwickelt (z. B. wegen geringerer Überschüsse oder
ungünstiger Entwicklung der Indexbeteiligung), senken wir die erhöhte
Index-Rente so ab, dass sie bis zum nächsten Indexstichtag finanzierbar
ist. Im Extremfall kann sie ganz entfallen.
Bei günstiger Entwicklung kann die erhöhte Index-Rente auch wieder
steigen, jedoch nicht über den Wert bei Rentenbeginn.

In der Ruhestandsphase erfolgt die weitere Überschussbeteiligung nach
dem System "Erhöhte Startrente".

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, finden Sie in Ihrem Ver-
sicherungsschein.

Zusätzlich zu diesen laufenden Überschüssen kann sich bei Rentenbe-
ginn ein einmaliger Bonus aus den Risikoüberschüssen ergeben. Diesen
Bonus verwenden wir, um Ihre Rente dauerhaft garantiert zu erhöhen.
Dies gilt ab der ersten Rentenzahlung. Bei einer Kapitalauszahlung fällt
dieser Bonus nicht an.

Bis einen Monat vor Rentenbeginn haben Sie einmalig die Möglichkeit,
dieses Überschusssystem nach Rentenbeginn zu wechseln. Dabei
können Sie nur ein Überschusssystem wählen, welches Ihnen bei Ver-
tragsabschluss zur Auswahl gestanden hat. Ihre Entscheidung zum
Wechsel des Überschusssystems nach Rentenbeginn muss uns in Text-
form zugehen. Haben Sie das Überschusssystem nach Rentenbeginn
durch Mitteilung an uns gewechselt, ist ein weiterer Wechsel nicht mehr
möglich.

2.7      Wann und wie beteiligen wir Sie an Bewertungsreserven?
An den Bewertungsreserven beteiligen wir die einzelnen Verträge gem. §
153 Abs. 3 VVG verursachungsorientiert. Dabei berücksichtigen wir, wie
die einzelnen Verträge zur Bildung von Bewertungsreserven beigetragen
haben.

Wir berechnen die einem Vertrag gegebenenfalls zustehenden vertei-
lungsfähigen Bewertungsreserven monatlich neu.
Wenn die Aufschubzeit endet, teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrem Vertrag zur Hälfte zu. Die Aufschubzeit kann zu
folgenden Zeitpunkten enden:

- wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt.
- wenn Sie Ihren Vertrag vor Rentenbeginn kündigen.
- bei Eintritt des tatsächlichen Rentenbeginns.
- bei einer einmaligen Kapitalauszahlung.

Bei einer teilweisen Kündigung teilen wir anteilig zu.

Auch im Rentenbezug beteiligen wir die einzelnen Verträge verursa-
chungsorientiert an den vorhandenen Bewertungsreserven.

Bitte beachten Sie: Bewertungsreserven unterliegen Schwankungen und
können daher deutlich höher oder niedriger ausfallen oder sogar ganz
entfallen.

Zum Ausgleich von Schwankungen können wir eine Sockelbeteiligung
an Bewertungsreserven festsetzen. Die Sockelbeteiligung an Bewer-
tungsreserven ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven. Die
Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu festgelegt.
Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie kann ganz
oder teilweise entfallen.

Wenn Ihr tatsächlicher Anteil an den Bewertungsreserven zum Fällig-
keitszeitpunkt höher ist als die Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven, gilt: wir berechnen Ihre Rente oder Ihre einmalige Zahlung mit
dem höheren Betrag. Dieser tatsächliche Anteil ist von der jeweiligen Ka-
pitalmarktsituation abhängig.

2.8      Höhe von Überschüssen und Bewertungsreserven
Ob und in welcher Höhe wir Sie an Überschüssen und Bewertungsre-
serven beteiligen, hängt von vielen Einflüssen ab. Wir können diese Ein-
flüsse nicht vorhersehen und nur teilweise beeinflussen. Dies liegt unter
anderem daran, dass Verträge in der Regel über eine lange Zeit laufen.
Außerdem wissen wir nicht, wie sich in Zukunft die Kapitalmärkte entwi-
ckeln. Wichtig ist auch, wie sich das versicherte Risiko und die Kosten
entwickeln. Daher können wir nicht garantieren, ob und in welcher Höhe
wir Sie an Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen.

2.9      Überschüsse bei Kündigung Ihres Vertrages und im Todes-
fall

Laufende Überschüsse sind im Sicherungsvermögen bzw. in der freien
Investmentanlage enthalten. Bei Kündigung Ihres Vertrages und im To-
desfall zahlen wir diese Überschüsse mit aus. Der Auszahlungsbetrag
kann sich gegebenenfalls erhöhen um:

- den Wert der Indexbeteiligung,
- die Beteiligung an den Bewertungsreserven und
- Schlussüberschussanteile - sofern vorhanden.

3      Auszahlung von Leistungen

3.1      Wer erhält die Leistungen?

3.1.1      Empfänger der Leistungen
Die Leistungen aus Ihrem Vertrag zahlen wir:

- an Sie als Versicherungsnehmer,
- an Ihre Erben oder
- an eine von Ihnen benannte Person, die die Leistungen erhalten

soll (Bezugsberechtigter).

Die Benennung eines Bezugsberechtigten müssen Sie uns in Textform
mitteilen. Sie bedarf gegebenenfalls zusätzlich der Zustimmung Dritter
(z.B. bei Abtretung an eine Bank), ebenfalls in Textform.

Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

Zulässige Bezugsberechtigte bei Zusatzversicherungen
Solange Sie Zusatzversicherungen mit einer Rentenleistung (Be-
rufs-/Dienst-/ oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung) in Ihren Vertrag
eingeschlossen haben, gilt:

Für Leistungen im Erlebensfall können Sie nur eine der folgenden Per-
sonen als Bezugsberechtigten benennen:

- die versicherte Person oder
- einen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 15 Abgaben-

ordnung oder
- einen nahen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 7 Ab-

satz 3 Pflegezeitgesetz.

Für Leistungen im Todesfall ist die Benennung des Bezugsberechtigten
nicht eingeschränkt.
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Sieht die Zusatzversicherung lediglich die Befreiung von der Beitrags-
zahlungspflicht für die Hauptversicherung und die eingeschlossenen Zu-
satzversicherungen und keine Rentenleistungen vor, ist die Benennung
des Bezugsberechtigten ebenfalls nicht beschränkt.

Widerrufliches und unwiderrufliches Bezugsrecht
Es gibt zwei Arten eines Bezugsrechts:

- Wenn Sie eine Person widerruflich als Bezugsberechtigten be-
nennen, erwirbt diese das Recht auf die Leistungen erst mit Eintritt
des Versicherungsfalls. Bis dahin können Sie Ihre Bestimmung je-
derzeit ohne Zustimmung des Bezugsberechtigten ändern.

- Wenn Sie eine Person unwiderruflich als Bezugsberechtigten be-
nennen, erwirbt diese sofort das Recht auf die Leistungen. Deshalb
können Sie Ihre Bestimmung nur noch mit Zustimmung des unwi-
derruflich Bezugsberechtigten ändern.

In beiden Fällen können Sie das Bezugsrecht nur bis zum Eintritt des
Versicherungsfalls aufheben oder einschränken. Ihre Mitteilung muss
uns in Textform zugegangen sein, bevor der Versicherungsfall einge-
treten ist. Das gilt auch für die Zustimmung eines unwiderruflich
Bezugsberechtigten zur Änderung des Bezugsrechts. Bitte beachten Sie
für Leistungen im Todesfall: Ist die versicherte Person nicht zugleich Ver-
sicherungsnehmer, muss auch die versicherte Person dem Wechsel des
Bezugsberechtigten in Textform zustimmen.

3.1.2      Abtretung und Verpfändung
Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte übertragen, also die
Rechte abtreten oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:

- Die gesetzlichen Vorschriften zum Pfändungsschutz werden einge-
halten.

- Sie dürfen rechtlich überhaupt die Rechte übertragen,
- Sie haben uns in Textform mitgeteilt, dass Sie die Rechte über-

tragen und
- wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrem Vertrag einge-

räumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder Verpfändung
zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel eine Person sein, die
Sie unwiderruflich als Bezugsberechtigten benannt haben.

Wenn wir Ihnen die Abtretung oder Verpfändung bestätigen, erheben wir
eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen".

3.1.3      Inhaber des Versicherungsscheins
Wir können Leistungen an jeden auszahlen, der uns den Versicherungs-
schein vorlegt. Der Inhaber des Versicherungsscheins kann uns gegen-
über auch alle anderen Rechte aus dem Vertrag geltend machen.
Wir müssen nicht prüfen, ob der Inhaber des Versicherungsscheins dazu
berechtigt ist. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Ver-
sicherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

3.2      Was ist zu beachten, wenn Leistungen fällig werden?

3.2.1      Erforderliche Nachweise und Mitteilungen
Wenn wir Leistungen auszahlen sollen, müssen Sie uns den Versiche-
rungsschein vorlegen. Darüber hinaus können wir folgende Nachweise
verlangen:

- einen Nachweis, dass der letzte Beitrag gezahlt wurde und
- ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Sie müssen uns weitere Unterlagen vorlegen, je nachdem welche Leis-
tungen wir vereinbart haben.

a) Bei Leistungen im Erlebensfall können wir zu Rentenbeginn ein amtli-
ches Zeugnis darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.
Wenn wir laufende Renten zahlen, gilt: Wir können auch während wir
Renten zahlen ein solches amtliches Zeugnis verlangen. Dies können
wir in Zeitabständen, die den Umständen nach angemessenen sind, ver-
langen.

b) Bei Leistungen im Todesfall können wir folgende Nachweise ver-
langen:

- eine amtliche Sterbeurkunde, die Alter und Geburtsort der versi-
cherten Person enthält, und

- ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache.

Wir fordern bei Bedarf auch Informationen über den Beginn und den Ver-
lauf der Krankheit an, die zum Tod der versicherten Person geführt hat.

Außerdem können wir verlangen, dass ein von uns beauftragter Arzt den
Leichnam besichtigt oder eine Obduktion durchgeführt wird. Dies gilt,
wenn:

- der Verdacht besteht, dass Sie oder die versicherte Person die vor-
vertragliche Anzeigepflicht verletzt haben, und

- die versicherte Person in den ersten drei Versicherungsjahren in
Folge eines Unfalls stirbt.

Die Kosten für die Besichtigung oder Obduktion tragen wir. Wenn uns
die Besichtigung oder Obduktion verweigert wird, müssen wir keine Leis-
tungen auszahlen.

3.2.2      Kürzung von Leistungen
Uns muss unverzüglich mitgeteilt werden, wenn die versicherte Person
verstorben ist. Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir
keine Leistung auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.
Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

3.2.3      Weitere Nachweise
Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, um unsere
Leistungspflicht zu klären. Wir können auch selber erforderliche Nachfor-
schungen anstellen. Kosten, die durch die Nachweise und Nachfor-
schungen entstehen, trägt derjenige, der die Leistung verlangt.
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3.2.4      Zurückhaltung von Leistungen
Wir können Leistungen zurückhalten bis uns die in den Abschnitten 3.2.1
bis 3.2.3 genannten Auskünfte und Nachweise vorliegen. Dies gilt auch
in folgendem Fall: Wenn wir daran gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen, weil:

- die uns erteilte Entbindung von der Schweigepflicht eingeschränkt
oder widerrufen wurde oder

- die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung von Daten einge-
schränkt oder widerrufen wurde.

3.2.5      Zurückforderung von Leistungen
Zu Unrecht empfangene Leistungen müssen unverzüglich an uns zu-
rückgezahlt werden.

3.2.6      Auszahlung der Leistungen außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes

Wir überweisen die Leistungen auf Kosten und Gefahr des
Bezugsberechtigten auch in einen Staat außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes. Dies gilt nur, wenn:

- Sie dies wünschen und
- Sie bei Abschluss dieses Vertrags Ihren im Vertrag genannten

Wohnsitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes hatten.

4      Beiträge und Kosten

4.1      Wie müssen Sie Ihre Beiträge zahlen?

4.1.1      Bei Vertragsabschluss können Sie entscheiden, ob Sie einen
einmaligen Beitrag oder laufende Beiträge zahlen möchten. Laufende
Beiträge zahlen Sie je nach Vereinbarung in den folgenden Zahlungsab-
schnitten:

- monatlich,
- vierteljährlich,
- halbjährlich oder
- jährlich.

Zahlen Sie einen einmaligen Beitrag, beträgt die Versicherungsperiode
einen Monat. Zahlen Sie laufende Beiträge, entspricht die Versiche-
rungsperiode dem Zahlungsabschnitt.

Zahlen Sie laufende Beiträge, können Sie die Zahlungsabschnitte auch
während der Vertragsdauer ändern. Dies müssen Sie uns mindestens
einen Monat vor dem Ende der Versicherungsperiode mitteilen. Wenn
Sie die Abschnitte ändern, ändert sich die Höhe Ihrer Beiträge. Die ver-
einbarten Leistungen bleiben gleich.

Bitte beachten Sie: Haben sie einen Vertrag mit abgesenktem Anfangs-
beitrag abgeschlossen, gilt: Sie können die Zahlungsabschnitte erst än-
dern, wenn Sie keinen abgesenkten Anfangsbeitrag mehr zahlen.

4.1.2      Sie müssen abweichend von der gesetzlichen Regelung
(§ 152 Absatz 3 VVG) den ersten oder einmaligen Beitrag wie folgt
zahlen:

- unverzüglich nachdem wir den Vertrag geschlossen haben,
- aber nicht vor dem Beginn der Versicherung. Das Datum des Versi-

cherungsbeginns finden Sie im Versicherungsschein.

Alle folgenden Beiträge werden jeweils zum Beginn des gewählten Zah-
lungsabschnitts fällig.
Der Beitrag gilt als rechtzeitig gezahlt, wenn Sie fristgerecht alles getan
haben, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Sie tragen die Gefahr und Kosten, dass wir die Beiträge erhalten.

4.1.3      Sie können mit uns ein Lastschriftverfahren vereinbaren.
Dann buchen wir Ihre Beiträge am Anfang einer jeden Versicherungspe-
riode von dem Konto ab, das Sie uns angegeben haben.
Ihr Beitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn:

- wir Ihren Beitrag am Fälligkeitstag einziehen konnten und
- Sie diesem berechtigten Einzug nicht widersprechen.

Wenn wir Ihren Beitrag nicht einziehen konnten, gilt er dennoch als
rechtzeitig bezahlt, wenn:

- Sie nicht zu vertreten haben, dass wir den Beitrag nicht einziehen
konnten,

- wir Sie schriftlich aufgefordert haben zu zahlen und
- Sie Ihren Beitrag unverzüglich überweisen.

Für eine fehlgeschlagene Abbuchung erheben wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für
besondere Leistungen". Diese Gebühr entfällt oder verringert sich, wenn
und insoweit Sie uns Folgendes nachweisen: Aus der fehlgeschlagenen
Abbuchung:

- entsteht uns kein Schaden oder
- entsteht uns ein wesentlich niedrigerer Schaden.

Wir dürfen verlangen, dass Sie Ihren Beitrag künftig anders als im Last-
schriftverfahren zahlen, wenn:

- wir wiederholt Ihren Beitrag nicht einziehen können und
- Sie dies zu vertreten haben.

Wenn Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, berechnen wir eine
Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle
"Gebühren für besondere Leistungen".

4.1.4      Wenn Sie fällige Beiträge nicht gezahlt haben, verrechnen wir
diese offenen Beiträge mit:

- dem Vertragsvermögen oder
- einer fälligen Leistung.

Bis wir die offenen Beiträge verrechnen, erheben wir Verzugszinsen. Nä-
here Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 4.2.3.

4.1.5      Ihre Beiträge müssen Sie bis zu dem Zeitpunkt zahlen, den
wir vereinbart haben (Beitragszahlungsdauer). Wenn die versicherte
Person stirbt, müssen die Beiträge bis zum Ende der Versicherungspe-
riode gezahlt werden, in der der Tod eingetreten ist.

4.2      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

4.2.1      Was gilt für den ersten oder einmaligen Beitrag?
Solange Sie Ihren ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig ge-
zahlt haben, können wir vom Vertrag zurücktreten.

Wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben, können wir
nicht zurücktreten. Sie müssen uns aber nachweisen, dass Sie sie nicht
zu vertreten haben.

Wenn der Versicherungsfall eintritt bevor Sie Ihren ersten oder einma-
ligen Beitrag gezahlt haben, müssen wir nicht leisten. Das gilt aber nur,
wenn wir Sie auf diese Rechtsfolge im Versicherungsschein hingewiesen
haben.
In folgendem Fall müssen wir trotzdem zahlen: Sie haben es nicht zu
vertreten, dass Sie den Beitrag verspätet bezahlt haben. Sie müssen uns
aber nachweisen, dass Sie dies nicht zu vertreten haben.
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4.2.2      Was gilt für die folgenden Beiträge?
Zahlen Sie einen folgenden Beitrag oder einen sonstigen Betrag, den Sie
aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, gilt: Sie er-
halten von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir Ihnen
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen.

Begleichen Sie Ihren Zahlungsrückstand nicht innerhalb der von uns ge-
setzten Frist, hat dies folgende Auswirkungen auf Ihren Vertrag:

- Ihr Versicherungsschutz entfällt vollständig oder
- Ihr Versicherungsschutz vermindert sich wie bei einer Beitragsfrei-

stellung. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie
im Abschnitt 6.2.

Auf diese Rechtsfolgen werden wir in unserer Mahnung ausdrücklich hin-
weisen.

Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr
ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Die
Gebühr entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns nach-
weisen, dass uns durch die Mahnung:

- kein Schaden entsteht oder
- ein wesentlich niedrigerer Schaden entsteht.

Können Sie einen folgenden Beitrag oder einen sonstigen Beitrag nicht
zahlen, bieten wir Ihnen umfassende Möglichkeiten zur Anpassung Ihre
Beitragszahlung. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
"Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten". Sie können sich jederzeit
an uns wenden. Gemeinsam können wir dann klären, wie es weiter-
gehen soll.

4.2.3      Folgen des Verzugs
Wenn Sie Ihre Beiträge verspätet zahlen, berechnen wir für den Verzug
Zinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch). Mindestzins-
satz: Zinssatz, den wir durchschnittlich im Rahmen von Policendarlehen
für Rentenversicherungen in der Privatversorgung erheben.

Wir können die Zinsen gesondert in Rechnung stellen oder wie folgt ver-
rechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Die Folgen des Verzugs treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu ver-
treten haben.

Haben Sie eine Rentenversicherung mit Indexbeteiligung und ggf. freier
Investmentanlage abgeschlossen, gilt: Wenn Sie Beiträge trotz Mahnung
nicht zahlen, müssen wir bereits im Voraus erworbene Anteile an der In-
dexbeteiligung und an der freien Investmentanlage wieder verkaufen. In
der Zeit zwischen dem Kauf und dem Verkauf dieser Anteile können
Kurse fallen. Wenn uns daraus ein Schaden entsteht, können wir diesen
Schaden mit Ihrem Vertragsvermögen oder einer fälligen Leistung ver-
rechnen.

4.3      Wann können Sie Ihre Beiträge senken?

Sie können Ihren Beitrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode senken. Der neue Beitrag der Hauptversicherung muss je-
doch mindestens 300 Euro jährlich betragen.
Bei einer Beitragsherabsetzung wird die Versicherung zum Teil wie eine
beitragsfreie Versicherung behandelt (teilweise Beitragsfreistellung).
Nähere Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung finden Sie im
Abschnitt 6.2.

Es gilt folgende Besonderheit für Verträge, die zu Beginn einen niedri-
geren Beitrag und später einen höheren Normalbeitrag vorsehen: Wenn
Sie anfangs niedrigere Beiträge zahlen und diese senken, sinkt auch der
höhere Normalbeitrag in den folgenden Jahren.
Bitte beachten Sie:

- Sie können einen gesenkten Beitrag nicht wieder zu den vorherigen
Bedingungen erhöhen.

- Senken Sie Ihre Beiträge ab, berechnen wir das garantierte Ver-
mögen neu, das Ihnen zu Rentenbeginn zur Verfügung steht. Es
kann dann erheblich niedriger ausfallen.

Wenn Sie Ihren Beitrag senken, berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch
diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere
Leistungen".

4.4      Was müssen Sie beachten, wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen
möchten?

Sie können vor Rentenbeginn mit uns vereinbaren, Ihren Beitrag außer-
planmäßig zum nächsten Zahlungsabschnitt zu erhöhen.

Dafür benötigen Sie ein von uns erstelltes Angebot, dem Sie zustimmen
müssen. Ein solches Angebot können Sie bei uns anfordern. Bitte be-
achten Sie: Es kann Konstellationen geben, in denen wir Ihnen kein An-
gebot erstellen können. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein,
wenn wir Ihr Produkt im Neugeschäft nicht mehr anbieten oder die Rest-
laufzeit Ihres Vertrages eine Erhöhung des Beitrags nicht mehr zulässt.

Für Ihren Antrag auf Erhöhung Ihres Beitrags müssen folgende Bedin-
gungen erfüllt sein:

- Sie müssen laufende Beiträge zahlen.
- Sie müssen Ihren Beitrag mindestens um 120 Euro pro Versiche-

rungsjahr erhöhen.
- Sie dürfen Ihren Beitrag maximal um 12.000 Euro pro Versiche-

rungsjahr erhöhen.
- Zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihren Beitrag erhöhen möchten, darf

kein abgesenkter Anfangsbeitrag vereinbart sein und
- Sie müssen uns Ihre Zustimmung zu unserem Angebot auf Erhö-

hung Ihres Beitrages mindestens einen Monat vor dem nächsten
Zahlungsabschnitt in Textform mitteilen.

Wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen, erhöht sich das Vertragsvermögen, das
wir zur Berechnung unserer Leistungen heranziehen. Die Versicherungs-
leistungen erhöhen sich nicht zwingend im gleichen Verhältnis wie Ihre
Beiträge. Wir berechnen unsere Leistungen aus dem erhöhten Teil Ihres
Beitrages nach versicherungsmathematischen Grundsätzen neu, und
zwar mit den Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeitpunkt der Erhöhung
für neue gleichartige Verträge zugrunde legen.

Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben, gilt: es kann
sein, dass wir unser Angebot auf Erhöhung Ihres Beitrags von weiteren
Bedingungen abhängig machen müssen. Dies können beispielsweise die
Durchführung einer erneuten Risikoprüfung oder steuerliche Anforde-
rungen sein.

Haben Sie mit uns die dynamische Erhöhung Ihrer Beiträge vereinbart,
gilt: Ihr neuer erhöhter Beitrag ist Grundlage für die planmäßige dynami-
sche Erhöhung Ihres Beitrages.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen, kann sich dies
nachteilig auf die Besteuerung Ihrer Kapitalabfindung auswirken. Nähere
Informationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen Rege-
lungen".
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4.5      Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten und Ge-
bühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?

4.5.1      Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
Von Ihren Beiträgen ziehen wir zum einem Kosten und zum anderen Bei-
träge für einen vereinbarten Risikoschutz (Risikobeitrag) ab. Der nach
diesen Abzügen verbleibende Beitrag (Sparbeitrag) dient zum Aufbau
des Vertragsvermögens.
Die Kosten, die beim Abschluss des Vertrages und während Ihr Vertrag
läuft entstehen, unterteilen wir in:

- Abschluss- und Vertriebskosten und
- Verwaltungskosten.

4.5.2      Abschluss- und Vertriebskosten
Die Abschluss- und Vertriebskosten verwenden wir vor allem, um die
Vermittlung des Vertrags durch den Versicherungsvermittler zu vergüten
und den Vertrag einzurichten. Die Abschlusskosten umfassen zudem:

- unmittelbar zurechenbare Aufwendungen für die Risikoprüfung im
Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertrages, sowie Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und Auf-
wendungen für die Erstellung des Versicherungsscheins.

- mittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie Kosten für die Produkt-
entwicklung und allgemeine Werbeaufwendungen.

Wir berechnen als Abschluss- und Vertriebskosten maximal 2,5 % der
Summe aller vereinbarten Beiträge. Wie hoch die Abschluss- und Ver-
triebskosten genau in Euro sind, finden Sie in Ihren Vertragsinforma-
tionen.
Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten wie folgt von Ihren Bei-
trägen ab:

- Wenn Sie laufende Beiträge über mindestens fünf Jahre zahlen,
gilt: Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten jährlich in
gleichmäßigen Beträgen über die ersten fünf Jahre von Ihren Bei-
trägen ab.

- Wenn Sie laufende Beiträge über weniger als fünf Jahre zahlen,
gilt: Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten jährlich in glei-
chen Beträgen über die gesamte Zeit ab, in der Sie Beiträge
zahlen.

- Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen, ziehen wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten sofort in einem einzigen Betrag ab.

Bitte beachten Sie Folgendes, wenn Sie laufende Beiträge zahlen: Auf-
grund der Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten kann insbe-
sondere in den ersten Jahren das Vertragsvermögen geringer sein als
die eingezahlten Beiträge. Das heißt für Sie: Es ist möglich, dass nur ein
geringer Betrag zur Bildung einer beitragsfreien Leistung vorhanden ist.
Auch in den Folgejahren erreichen der Rückkaufswert bzw. die Mittel für
eine beitragsfreie Leistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten
Beiträge, weil diese zusätzlich laufende Kosten enthalten.

4.5.3      Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten entstehen insbesondere, weil wir:

- Ihren Beitrag einziehen,
- Ihren Vertrag verwalten, solange dieser läuft, und
- Versicherungsfälle abwickeln.

Vor Rentenbeginn berechnen wir einen Teil dieser Verwaltungskosten in
Abhängigkeit der Höhe Ihres Beitrags. Zusätzlich berechnen wir einen
Teil der Verwaltungskosten in Abhängigkeit vom Vertragsvermögen.

Ein anderer Teil der Verwaltungskosten fällt als fester Betrag für Ihren
Vertrag an. Diesen Teil nennen wir Stückkosten.
Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, gilt: Wir ent-
nehmen die laufenden Verwaltungskosten Ihrem Vertragsvermögen.

Nach Rentenbeginn berechnen wir einen Teil dieser Verwaltungskosten
in Abhängigkeit der Höhe Ihrer Rente. Zusätzlich berechnen wir einen
Teil der Verwaltungskosten in Abhängigkeit vom Vertragsvermögen.
Die gesamten Verwaltungskosten nach Rentenbeginn entnehmen wir
Ihrem Vertragsvermögen.
Den genauen Betrag der Verwaltungskosten finden Sie in Ihren Ver-
tragsinformationen.

4.5.4      Gebühren
Zusätzliche Gebühren berechnen wir Ihnen, wenn Sie einen nicht übli-
chen Geschäftsvorfall veranlassen. Zum Beispiel in folgenden Fällen:

- Sie zahlen den Beitrag nicht rechtzeitig und wir setzen Ihnen des-
halb eine Frist oder senden Ihnen eine Mahnung.

- Ihre Bank gibt eine Lastschrift zurück.

Wie hoch derzeit die zusätzlichen Gebühren in diesen und weiteren
Fällen sind, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leis-
tungen". Die Höhe der zusätzlichen Gebühren kann sich während der
Vertragsdauer ändern. Außerdem können weitere Fälle hinzukommen, in
denen zusätzliche Kosten entstehen.
Die zusätzlichen Gebühren richten sich nach den Aufwänden, die bei
uns durchschnittlich entstehen. Sie können uns nachweisen, dass un-
sere Aufwände geringer sind und deshalb nicht den erhobenen Ge-
bühren entsprechen. In diesem Fall kann diese Gebühr sich verringern
oder ganz entfallen.
Wir können Ihnen die zusätzlichen Gebühren in Rechnung stellen oder
wie folgt verrechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

4.5.5      Kapitalanlagekosten
Kapitalanlagekosten fallen bei Verträgen mit Indexbeteiligung an, wenn
Sie eine Anlage in Fonds wählen.

Dies können zum Beispiel folgende Kosten sein:

- Verwaltungsgebühren innerhalb der Fonds in marktüblicher Höhe,
- Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren

oder
- Kosten für die Fertigung von Jahresabschlüssen, Prospekten und

Geschäftsberichten.

Diese Kosten erheben nicht wir, sondern die Kapitalverwaltungsgesell-
schaften. Diese ziehen die Kosten direkt von Ihrem Fondsvermögen ab.
Wie hoch die Kapitalanlagekosten sind, finden Sie in den aktuellen Ver-
kaufsprospekten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Zusätzlich können bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategie-
konzepten Verwaltungsgebühren anfallen, die von uns vereinnahmt
werden.

Für den Fall, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften uns als Großan-
leger an den Verwaltungsvergütungen der Fonds beteiligen, gilt: Diese
geben wir vollständig an Sie weiter.

Sollten bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategiekonzepten
Überschüsse bei Verwaltungsgebühren anfallen, geben wir diese voll-
ständig an Sie weiter.
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5      Anlage des Vertragsvermögens

5.1      Wie legen wir Ihr Vertragsvermögen an?

5.1.1      Kapitalanlage vor Rentenbeginn
Vor Rentenbeginn setzt sich Ihr Vertragsvermögen durch die Beteiligung
an dem Sicherungsvermögen sowie an dem Sondervermögen zu-
sammen.

Einmal im Jahr, zum Indexstichtag, nehmen wir eine Neuaufteilung Ihres
Vertragsvermögens auf unser Sicherungsvermögen bzw. das Sonderver-
mögen vor.

Zum tatsächlichen Rentenbeginn zahlen wir Ihnen aus Ihrem Vertrags-
vermögen eine Rente. Wenn Sie mit uns keine Aktivphase vereinbart
haben, sind Sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an der Entwicklung des
Sondervermögens beteiligt.

5.1.2      Sicherungsvermögen
Beim Sicherungsvermögen investieren wir in zulässige Anlagen gemäß
den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

5.1.3      Sondervermögen
Das Sondervermögen besteht bis zum Rentenbeginn aus dem Wert der
Indexbeteiligung und - soweit gewählt - aus dem Wert Ihrer freien Invest-
mentanlage. Ab Beginn der Aktivphase sofern diese mit uns vereinbart
ist - lediglich aus der Indexbeteiligung. Bei der freien Investmentanlage
handelt es sich - je nachdem, für welche Anlage Sie sich entschieden
haben - um:

- Fonds,
- Depotklassen oder
- Strategiekonzepte.

5.1.4      Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung erfolgt eine Teilhabe an der Wertwick-
lung des von Ihnen gewählten Index. Dabei kommt es zunächst darauf
an, wie sich der Index entwickelt. Die Wertentwicklung der Indexbeteili-
gung ist nicht vorhersehbar.
Ein Emittent gibt die Indexbeteiligung aus und ermittelt einmal pro In-
dexjahr den erwirtschafteten Ertrag. Der Ertrag hängt unmittelbar mit der
Indexentwicklung zusammen. Positive Erträge aus der jährlichen Index-
beteiligung werden dem partizipierenden Vertragsvermögen gutge-
schrieben. Dabei kann - je nach gewähltem Index - eine positive Wert-
entwicklung durch eine zuvor festgelegte Höchstgrenze (Cap) be-
schränkt sein. Ebenso kann - je nach gewähltem Index - eine monatliche
negative Wertentwicklung durch eine zuvor festgelegte Untergrenze
(Floor) begrenzt sein. Ergibt sich auf Jahressicht ein negatives Ergebnis
aus der Indexbeteiligung, wird Ihr partizipierendes Vertragsvermögen
nicht an dieser negativen Entwicklung beteiligt.

Die Höhe des Preises der Indexbeteiligung ist abhängig von verschie-
denen Faktoren des Kapitalmarkts - zum Beispiel von der Volatilität des
Kapitalmarktes oder der Zinshöhe.

Um für Sie günstige Konditionen für die Indexbeteiligung zu gewähr-
leisten, fragen wir Preise von mehreren Emittenten an und sichern diese
für ein oder mehrere Jahre.
Ihren Antragsunterlagen können Sie folgende weitere Informationen ent-
nehmen:

- Beschreibung der Indexbeteiligung Ihres Vertrages und
- mögliche Risiken.

5.1.5      Freie Investmentanlage
Sofern Sie sich für eine freie Investmentanlage entscheiden, sind Sie
daran beteiligt wie sich die Fonds, Depotklassen oder Strategiekonzepte
entwickeln. Kapitalverwaltungsgesellschaften verwalten die Fonds, wäh-
rend wir die Depotklassen und Strategiekonzepte verwalten.

Wie sich eine freie Investmentanlage entwickelt, kann niemand vorher-
sehen. Deshalb können wir keine bestimmte Wertentwicklung der freien
Investmentanlage garantieren. Diese kann sich sowohl positiv als auch
negativ entwickeln. Positive Wertentwicklungen können sich insbeson-
dere dann ergeben, wenn die Kurse der in der freien Investmentanlage
enthaltenen Wertpapiere steigen.
Wenn die Kurse der Wertpapiere sinken, sinkt auch der Wert der freien
Investmentanlage. Sie tragen das Risiko, dass Kurse sinken und die
freie Investmentanlage an Wert verliert - bis hin zum Totalverlust. Ein Ri-
siko bis hin zum Totalverlust kann sich auch dadurch ergeben, dass sich
die freie Investmentanlage unplanmäßig verändert. Dies kann zum Bei-
spiel der Fall sein, wenn eine Kapitalverwaltungsgesellschaft keine An-
teile mehr zurück nimmt. Wenn Wertpapiere nicht in Euro geführt
werden, kann sich ein Verlust auch aus Schwankungen des Währungs-
kurses ergeben.

Die Wertentwicklung der freien Investmentanlage hat Auswirkung auf die
Höhe der möglichen Leistungen. Je nachdem wie sich die freie Invest-
mentanlage entwickelt, können die möglichen Leistungen höher oder
niedriger ausfallen.

5.1.6      Anteile am Sondervermögen
Das Sondervermögen ist in Anteile aufgeteilt. Der Wert eines Anteils
richtet sich danach, wie sich das Vermögen der jeweiligen freien Invest-
mentanlage und der Indexbeteiligung entwickelt. Der Wert eines Anteils
wird als Kurs oder Rücknahmepreis bezeichnet.

Der Kurs/ Rücknahmepreis wird:

- bei Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft,
- bei der Indexbeteiligung durch den Emittenten und
- bei Depotklassen und Strategiekonzepten durch uns ermittelt.

Die Bewertung von Sondervermögen erfolgt zum Rücknahmepreis. Der
Bewertungsstichtag für die Bewertung ist der 15. eines Monats.

5.1.7      Bewertungsstichtage
Bewertungsstichtage sind:

- für die Umrechnung von Anteileinheiten in Versicherungsleistungen
der 15. des Monats vor der Fälligkeit des Beitrags.

- für die Umrechnung der in Einmalbeiträgen enthaltenen Sparbei-
träge in Anteileinheiten: spätestens der dritte Werktag nachdem
Ihre Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist; frühestens der
erste Tag des Monats, in dem Ihre Versicherung beginnt.

- für das Vertragsvermögen, das an der Entwicklung des Index betei-
ligt ist: der Indexstichtag. Den Zeitpunkt Ihres Indexstichtages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Um ausreichend Zeit für
die Abrechnung der jährlichen Beteiligungen bis zum Beginn des
nächsten Indexjahres zu gewährleisten, fallen die letzte monatliche
Beobachtung und die Fälligkeit auf den 15.01. bzw. 15.07. des Fol-
gejahres.

- bei Kündigungen der 15. des Monats vor der Fälligkeit der Leis-
tung.

- bei Leistungen im Todesfall und bei Entnahmen: nachdem die To-
desfallmeldung oder Ihr Antrag auf Entnahme bei uns eingegangen
ist, der nächst erreichbare Kurs/Rücknahmepreis.

Wenn am Tag der Bewertung kein Kurs ermittelt werden kann, erfolgt die
Bewertung zum letztbekannten Kurs. Werden die Kurse ausgesetzt, ver-
wenden wir den Kurs des ersten Tages, nachdem der Handel wieder
aufgenommen wurde. Abweichend gilt für die Fälligkeit der Option: die
Bewertung erfolgt zum nächst erreichbaren Kurs.

Wir zahlen alle Leistungen grundsätzlich in Geld.

5.1.8      Rente aus Überschussbeteiligung
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Neben den garantierten Leistungen erhalten Sie gegebenenfalls weitere
Leistungen aus der Überschussbeteiligung.
Nähere Informationen zu den Überschüssen finden Sie in Abschnitt 2.

5.1.9      Wie legen wir Ihre Beiträge an und wie entwickelt sich Ihr
Vertragsvermögen?

Ihren Sparbeitrag legen wir grundsätzlich zunächst im Sicherungsver-
mögen an.

Am Indexstichtag teilen wir das Vertragsvermögen - auch in dieser Rei-
henfolge - auf, in das Sicherungsvermögen, die Indexbeteiligung und -
soweit mit uns vereinbart - die freie Investmentanlage. Durch dieses ver-
sicherungsmathematische Verfahren stellen wir die Ihnen zugesagten
Garantien sicher, indem wir nur den verbleibenden Betrag, der für die
Garantien nicht benötigt wird, für die Indexbeteiligung und ggf. die freie
Investmentanlage verwenden. Ziel der Neuaufteilung: Wir möchten Sie
möglichst effektiv an den Ertragschancen der Indexbeteiligung und - so-
weit gewählt - der freien Investmentanlage beteiligen.

Wir garantieren Ihnen, dass Ihre garantierte Rente im Erlebensfall ab
dem vorgesehenen Rentenbeginn zur Verfügung steht.

Den Zeitpunkt des Indexstichtags Ihres Vertrages sowie Ihre garantierte
Rente können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Haben Sie sich nur für die Indexbeteiligung entschieden, gilt: Wir werden
den Betrag für die Indexbeteiligung so festlegen, dass bei Fortzahlung
Ihrer Beiträge Ihr abgesichertes Vertragsvermögen zwischen zwei Index-
stichtagen nicht sinken kann. Dies gilt nicht für die Aktivphase nach Ren-
tenbeginn, sofern Sie diese gewählt haben.

Entwickelt sich Ihr Vertragsvermögen ungünstig, kann es vorkommen,
dass zu einem Indexstichtag keine Beteiligung am Index bzw. keine freie
Investmentanlage erworben werden kann. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn das Erreichen der garantierten Rente gefährdet wäre. Das Ver-
tragsvermögen verbleibt dann im Sicherungsvermögen.

Grundsätzlich gilt: Liegen zwischen Indexstichtag und spätestmöglichem
Rentenbeginn weniger als 12 Monate, erfolgt keine Anlage in die Index-
beteiligung mehr. Dies gilt nicht, wenn Sie eine Aktivphase mit uns ver-
einbart haben. In der Aktivphase nehmen Sie weiterhin an der Indexbe-
teiligung teil. Eine Anlage in die Indexbeteiligung erfolgt jedoch nicht
mehr, wenn zwischen dem letzten Indexstichtag und dem Ablauf der Ak-
tivphase weniger als 12 Monate liegen.

Ist Ihr Vertrag beitragsfrei gestellt, entnehmen wir die Betragsteile zur
Deckung von Kosten oder des Todesfallrisikos monatlich dem Siche-
rungsvermögen.

5.1.10      Kapitalanlage nach Rentenbeginn
Nach Rentenbeginn sind Sie an der Wertentwicklung unseres Siche-
rungsvermögens beteiligt. Falls Sie die Aktivphase vereinbart haben,
sind Sie zusätzlich an Ihrem Sondervermögen beteiligt. Die nähere Be-
schreibung und die Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsun-
terlagen.

5.1.11      Gestaltungsmöglichkeiten nach Rentenbeginn (Aktiv-
phase)

Sie haben das Recht, die Indexbeteiligung innerhalb der Aktivphase zum
nächsten Indexstichtag ab- und auch wieder anzuwählen. Ihre Entschei-
dung müssen Sie uns bis zum 15. des Vormonats in Textform mitteilen.
An- bzw. Abwahl der Indexbeteiligung sind für Sie kostenfrei.
Wenn Sie die Indexbeteiligung nach Rentenbeginn abwählen, gilt: Sie
sind dann nur noch an der Wertentwicklung unseres Sicherungsvermö-
gens beteiligt.

Während der Aktivphase sind auf Antrag folgende weitere Änderungen
möglich:

- Sie können sich Geld aus Ihrem Vertrag auszahlen lassen (Ent-
nahmen). Den Wert der Indexbeteiligung berücksichtigen wir dabei
nicht. Die Einzelheiten zum Umfang und den Konditionen der Ent-
nahme sind gesondert zu vereinbaren.

- Sie können die Höhe Ihrer Rente ändern und
- Sie können einen zusätzlichen Betrag in Ihren Vertrag einzahlen

(Zuzahlungen). Die Zuzahlung muss mindestens 250 Euro be-
tragen.

Sie müssen uns Ihren Antrag auf Änderung in Textform mitteilen. Wir
werden Sie darüber informieren, wie sich die Änderungen auf Ihren Ver-
trag auswirken. Können wir Ihrem Antrag nicht entsprechen, werden wir
Sie informieren.

5.1.12      Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn
Auch nach Rentenbeginn können Sie, wenn Sie die Verrentungsart Stan-
dard gewählt haben oder sich in der Ruhestandsphase befinden einmalig
anstelle der laufenden Rentenzahlung eine Kapitalauszahlung ver-
langen.

Die Höhe der möglichen Kapitalauszahlung ist abhängig von der verein-
barten Todesfallleistung. Nähere Informationen zur Todesfallleistung
finden Sie in Abschnitt 1.4:

- Bei den Tarifen ALVI1, ALVI1G, ALVI7, ALVI7G, ALVIP7, ALVIP7G
und ALVIX8, ALVIX8G gilt: Die Höhe der Kapitalauszahlung ent-
spricht dem finanzmathematischen Barwert der Todesfallleistung.

- Bei Tarifen ALVI2, ALVI2G, ALVIP2 und ALVI5, ALVIX5, ALVI5G,
ALVIX5G gilt: Die Höhe der Kapitalauszahlung entspricht dem fi-
nanzmathematischen Barwert der Renten und dem finanzmathe-
matischen Barwert der Todesfallleistung bis zu dem Alter, für den
eine Todesfallleistung besteht.

Bitte beachten Sie folgendes:

- Die Kapitalauszahlung kann nur erfolgen, wenn noch ein Anspruch
auf eine Todesfallleistung besteht. Nähere Informationen zur To-
desfallleistung finden Sie in Abschnitt 1.4.

- Nach der Kapitalauszahlung entfällt die Todesfallleistung.
- Zudem setzen wir die Rentenzahlung solange aus, wie ein An-

spruch auf Todesfallleistung bestanden hätte.
- Nach Ablauf dieses Zeitraums setzt die Rentenzahlung wieder ein,

sofern die versicherte Person noch lebt.

Beispiel: Sie haben als Todesfallleistung eine 10-jährige Rentengarantie-
zeit vereinbart. Drei Jahre nach Rentenbeginn verlangen Sie eine Kapi-
talzahlung:

- Die Höhe der Kapitalzahlung entspricht dem Wert der Todesfallleis-
tung für sieben Jahre,

- Die Rentenzahlung wird somit sieben Jahre ausgesetzt.
- Nach Ablauf der sieben Jahre setzt die Rentenzahlung wieder ein,

sofern die versicherte Person noch lebt.

Für die Kapitalauszahlung während der Rentenbezugszeit erheben wir
eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen".
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5.2      Wann und wie können Sie Ihre Anlage in freie Investmentan-
lagen oder Ihre Indexbeteiligung verändern?

5.2.1      Wechsel in andere freie Investmentanlagen
Sie können in der Aufschubzeit verlangen, dass wir zukünftig einen Teil
Ihrer Beiträge für Sie in andere freie Investmentanlagen anlegen (Swit-
chen). Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl
stehenden freien Investmentanlagen auswählen. Ihre Anlagebeiträge
können nur in ganzzahligen Prozentsätzen von jeweils mindestens 10 %
pro freie Investmentanlage aufgeteilt werden. Eine Änderung wird zum
nächsten Indexstichtag gültig.

Sie können auch verlangen, dass wir das Vermögen einer freien Invest-
mentanlage in eine andere freie Investmentanlage übertragen (Shiften).
Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl ste-
henden freien Investmentanlagen wählen.
Wir übertragen die freie Investmentanlage zum Kurs des übernächsten
Kurstages, nachdem uns Ihr Auftrag zugegangen ist. Ausnahme: Sie
wünschen die Übertragung zu einem späteren Termin.

Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Bitte beachten Sie:

- Pro Vertrag können Sie höchstens in drei verschiedene Fonds oder
Depotklassen gleichzeitig aktiv investieren.

- Strategiekonzepte können nicht mit anderen freien Investmentan-
lagen gemischt werden. Daher gilt: Zukünftige Beiträge können nur
vollständig in ein Strategiekonzept investiert werden.

5.2.2      Rahmenbedingungen
Switchen und Shiften können Sie einmal im Monat, Switchen ist immer
kostenlos. Shiften ist kostenlos, wenn seit dem letzten Shift mindestens
ein Jahr vergangen ist. Shiften Sie häufiger erheben wir eine Gebühr.
Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren
für besondere Leistungen".

Sie können nicht in freie Investmentanlagen switchen oder shiften,
die wir ersetzt haben. Nähere Informationen zum Ersetzen einer
freien Investmentanlage durch uns finden Sie in Abschnitt 5.3.

5.2.3      Wechsel der Indexbeteiligung
Sie können die Beteiligung am Index zum nächsten Indexstichtag kos-
tenlos ändern. Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur
Auswahl stehenden Indexbeteiligungen wählen. Eine prozentuale Auftei-
lung auf mehrere Indexbeteiligungen ist nicht möglich.

5.2.4      Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der freien Invest-
mentanlage

Sie können die Beteiligung am Index und der freien Investmentanlage
zum nächsten Indexstichtag kostenlos abwählen. Wenn wir zustimmen,
können Sie zu einem späteren Indexstichtag wieder oder erstmalig in
freie Investmentanlagen anlegen. Sie können die Beteiligung am Index
auch wieder einschließen. Wählen Sie die freie Investmentanlage ab,
übertragen wir das vorhandene Guthaben in freier Investmentanlage in
das Sicherungsvermögen. Wenn Sie die Indexbeteiligung nach Renten-
beginn abwählen, gilt: Sie sind dann nur noch an der Wertentwicklung
unseres Sicherungsvermögens beteiligt. Auch nach Rentenbeginn
können Sie die Beteiligung am Index wieder einschließen.

5.2.5      Hinweis
Die nachfolgenden Änderungen Ihrer Kapitalanlage werden mit dem
nächsten Indexstichtag wirksam:

- Ein Switch in andere freie Investmentanlagen,
- ein Wechsel der Beteiligung an einem Index,
- die An- und Abwahl der Beteiligung an einem Index und
- die Neu- oder Wiederanlage in freie Investmentanlagen.

Für den Wechsel Ihrer Kapitalanlage müssen Sie das von uns zur Verfü-
gung gestellte Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben zurückschi-
cken. Der Antrag muss uns bis zum 15. des Vormonats zugegangen
sein.

5.3      Wann können wir eine Indexbeteiligung oder einen Fonds
austauschen?

5.3.1      Wann können wir eine Indexbeteiligung austauschen?
Bei erheblichen und nachhaltigen Änderungen dürfen wir die Indexbetei-
ligung austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall bei:

- einer wesentlichen Änderung der Verfügbarkeit der Indexbeteili-
gung,

- einer wesentlichen Änderung der Konditionen der Indexbeteiligung
oder

- aufsichtsrechtlichen Veränderungen.

Bevor wir die Indexbeteiligung austauschen, schlagen wir Ihnen eine ver-
gleichbare Indexbeteiligung vor. Diese können wir nach billigem Er-
messen auswählen. Dabei kann die Indexbeteiligung entweder über De-
rivate (insbesondere Index-Optionen, -Optionsscheine oder -Zertifikate)
oder Indexfonds erfolgen.
Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Wir werden dann
den Wert der Indexbeteiligung entsprechend Ihrer Entscheidung in das
Fondsvermögen bzw. das Sicherungsvermögen umschichten. Wenn uns
Ihr Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zugeht, gilt: Wir tau-
schen die Indexbeteiligung, wie von uns vorgeschlagen, aus.
Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.3.2      Wann können wir einen Fonds austauschen?
Bei erheblichen Änderungen, die wir nicht beeinflussen können, dürfen
wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine von uns beauftragte Kapitalver-
waltungsgesellschaft:

- einen Fonds auflöst,
- ihre Zulassung für den Vertrieb von Fondsanteilen verliert,
- den Vertrieb von Fondsanteilen einstellt,
- ihre vertraglichen Pflichten erheblich verletzt,
- mehrere Fonds zu einem Fonds zusammenlegt oder
- ihre Anlagestrategie oder Anlagepolitik in erheblichem Maße än-

dert.

Gleiches gilt, wenn ein Fonds die Auswahlkriterien für unser Fondsan-
gebot nicht mehr erfüllt. Das ist insbesondere der Fall, wenn:

- die Fondsperformance den Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds
erheblich unterschreitet,

- der von Ihnen gewählte Fonds von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft nicht mehr zu den bei Aufnahme des Fonds in das Fondsan-
gebot vereinbarten Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere
die Vergütungsstruktur eines Fonds zählt, angeboten wird oder

- eine effiziente Verwaltung des Fonds durch uns nicht mehr möglich
ist.

Bevor wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen, schlagen wir Ihnen
einen vergleichbaren Fonds vor. Wir wählen diesen Fonds so aus, dass
die Anlagestrategie des neuen Fonds der Anlagestrategie des alten
Fonds so weit wie möglich entspricht.

Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Sie können uns
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dann einen anderen Fonds benennen, der für Ihren Vertrag zur Auswahl
steht. Wenn uns ein Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zu-
geht, gilt: Wir tauschen den Fonds, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.4      Was ist die "Garantie-Option"?

Auf Ihren Wunsch können wir Ihre freie Investmentanlage ganz oder teil-
weise in unser Sicherungsvermögen übertragen (Shiften). Das Siche-
rungsvermögen unterliegt nicht den Schwankungen, denen freie Invest-
mentanlagen ausgesetzt sind und steht Ihnen bei Rentenbeginn garan-
tiert zur Verfügung.

Auf das Sicherungsvermögen gewähren wir keinen Garantiezins. Es
fallen in der Regel Zinsüberschüsse an, die wir Ihrem Vertragsvermögen
monatlich gutschreiben. Hierfür gilt der monatlich deklarierte Zinsüber-
schusssatz für die Garantie-Option.

Der erste Shift in das Sicherungsvermögen darf einen Betrag von 3.000
Euro nicht unterschreiten. Beiträge, die Sie nach dem Shift zahlen,
werden hiervon nicht berührt und weiterhin angelegt, wie mit Ihnen ver-
einbart.

Sie können auch beantragen, dass wir das im Rahmen der Garantie-Op-
tion in das Sicherungsvermögen geshiftete Kapital vollständig oder teil-
weise in die für Ihren Vertrag zur Verfügung stehenden freien Invest-
mentanlagen zurück übertragen. Hierfür benötigen Sie unsere Zustim-
mung.

5.5      Was ist das Absicherungsmanagement?

Ihr Vertrag ist, wenn Sie eine freie Investmentanlage gewählt haben, mit
einem Absicherungsmanagement ausgestattet. Die Aufschubzeit muss
dabei mindestens 10 Jahre betragen. Das Absicherungsmanagement
soll vor Rentenbeginn Schwankungen in der Wertentwicklung dämpfen.

Das Absicherungsmanagement beginnt fünf Indexstichtage vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn. Zu diesen Indexstichtagen übertragen wir Ihre
freie Investmentanlage schrittweise in das Sicherungsvermögen. Beim
ersten Mal 20 %, dann 40 % dann 60 %, dann 80 % und beim letzten
Mal 100 %.

Für das Absicherungsmanagement erheben wir keine Gebühren oder
Ausgabeaufschläge.

Während des Absicherungsmanagements können Sie weiterhin freie In-
vestmentanlagen in andere freie Investmentanlagen übertragen
(Shiften).

Sie können dem Absicherungsmanagement in Textform widersprechen.
Dann bleibt Ihr im Sondervermögen gebildetes Vertragsvermögen unver-
ändert angelegt. Dieses wird dann nicht weiter ins Sicherungsvermögen
übertragen.
Das Absicherungsmanagement können Sie zu einem späteren Zeitpunkt
erneut beantragen.

6      Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten

6.1      Wie können Sie befristet Ihre Beiträge aussetzen (Stun-
dung)?

6.1.1      Stundung der Beiträge
Wenn Sie vorübergehend Ihre Beiträge nicht zahlen können, können Sie
Ihre Beiträge befristet aussetzen und später zahlen (Stundung). Die
Stundung müssen Sie in Textform mit uns vereinbaren.
Sie können Ihre Beiträge bei vollem Versicherungsschutz während der
Laufzeit Ihres Vertrages einmal ganz und einmal teilweise für jeweils bis
zu 12 Monate aussetzen. Weiteren Stundungen müssen wir zustimmen.
Bitte beachten Sie: Sie können Ihre Beiträge bei vollem Versicherungs-
schutz statt vollständig auch nur teilweise aussetzen, aber nur dann,
wenn Sie keine Zusatzversicherungen in Ihren Vertrag eingeschlossen
haben. Ausnahme: Zusatzversicherungen für den Fall der Berufsunfähig-
keit oder Dienstunfähigkeit.

Für eine Stundung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Ihr Vertrag besteht mindestens seit drei Jahren,
- für das letzte Jahr vor der Stundung haben Sie alle Beiträge voll

gezahlt,
- der Vertrag befindet sich nicht im Mahnverfahren und
- Sie haben den Vertrag nicht beitragsfrei gestellt oder gekündigt.

Wenn Sie niedrigere Anfangsbeiträge vereinbart haben, verlängert sich
die oben genannte Drei-Jahresfrist um den Zeitraum, für den ein niedri-
gerer Anfangsbeitrag vereinbart worden ist.

6.1.2      Folgen der Stundung
Während einer Stundung finden in Ihrem Vertrag keine dynamischen Er-
höhungen statt.

Für die Stundung erheben wir Zinsen. Die Höhe der Zinsen können Sie
im Stundungsangebot nachlesen, das Sie bei uns anfordern können.

Spätestens wenn der vereinbarte Zeitraum für die Stundung endet,
müssen Sie den gestundeten Betrag zuzüglich der Zinsen ausgleichen.
Wenn Sie die gestundeten Beiträge und Zinsen nachzahlen, ändern sich
die garantierten Leistungen nicht.

Andernfalls verrechnen wir die offenen Beiträge und Zinsen mit:

- dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Bitte beachten Sie: Wenn wir offene Beiträge verrechnen, vermindern
sich die ursprünglich vereinbarten garantierten Leistungen.

6.1.3      Besonderheiten in Mutterschutz und Erziehungszeiten (El-
ternzeit)

Unter folgenden Bedingungen können Sie beantragen, Ihre Beiträge statt
für höchstens 12 Monaten für bis zu 24 Monate auszusetzen:

- das Vertragsvermögen weist zum Beginn des Stundungszeitraums
mindestens die Höhe der zu stundenden Beiträge auf,

- Ihr Vertrag besteht bereits mindestens ein Jahr und
- Sie weisen nach, dass Sie sich in Mutterschutz oder Elternzeit be-

finden. Sie müssen uns dies anhand eines Schreibens Ihrer Kran-
kenkasse oder eines anderen Sozialversicherungsträgers nach-
weisen.

Spätestens wenn der vereinbarte Zeitraum für die Stundung endet,
müssen Sie den gestundeten Betrag ausgleichen.
Wir erheben keine Zinsen. Die ursprünglich vereinbarten Leistungen
bleiben in diesem Fall bestehen.
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Sie haben keinen Anspruch auf eine solche Stundung.

6.2      Wie können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen und später
weiter zahlen?

6.2.1      Beitragsfreistellung
Unter folgenden Bedingungen können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen
(Beitragsfreistellung):

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
- Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen Sie uns in Text-

form mitteilen.

Nähere Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung finden Sie in
Abschnitt 4.3.

Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfreistellen, vermindern sich Ihre ur-
sprünglich zum Rentenbeginn garantierten Leistungen. Wir berechnen
die garantierten Leistungen neu. Dabei kann der Garantiebetrag zu Ren-
tenbeginn auch ganz entfallen.
Für die Berechnung der beitragsfreien Leistungen werden die Leistungen
bei Kündigung (Rückkaufwerte) - ohne Abzug - genutzt.
Nähere Informationen zu den Leistungen bei Kündigung finden Sie in
Abschnitt 8.
Wenn Ihr Sicherungsvermögen nicht ausreicht, um die neu ermittelten
garantierten Leistungen zu gewährleisten, gilt: Wir führen Ihren Vertrag
ohne eine Garantie zum Rentenbeginn weiter.
Bei Rentenbeginn können Sie weiterhin wählen, ob wir die Leistungen
als einmaligen Betrag oder als laufende Rente auszahlen sollen.

Bitte beachten Sie: Eine Beitragsfreistellung hat für Sie Nachteile. In den
ersten Jahren ziehen wir Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwal-
tungskosten von Ihren Beiträgen ab. Deshalb kann Ihr Vertragsver-
mögen zunächst niedriger sein als Ihre eingezahlten Beiträge. Das Ver-
tragsvermögen kann auch in den folgenden Jahren niedriger sein. Wie
hoch die garantierten Leistungen nach einer Beitragsfreistellung sind,
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

6.2.2      Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung
Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, können Sie in-
nerhalb von drei Jahren wieder Beiträge zahlen. Hierfür müssen Sie den
zuletzt gezahlten Beitrag ab der nächsten Fälligkeit zahlen. Dies setzt
den Vertrag wieder in Kraft. Die garantierten Leistungen berechnen wir
neu. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die seit Vertrags-
beginn gelten. Bitte beachten Sie: Die zum Rentenbeginn garantierten
Leistungen vermindern sich.

Es gilt folgende Besonderheit, wenn Sie eine Leistung für den Todesfall
der versicherten Person, oder eine Zusatzversicherung vereinbart
haben: Wir setzen den Vertrag wieder in Kraft, wenn die Risikoverhält-
nisse der versicherten Person zum Zeitpunkt der Wiederinkraftsetzung
dies zulassen würden. Entscheidend hierfür ist, ob wir eine vergleichbare
Versicherung zu unseren dann gültigen Annahmegrundsätzen ab-
schließen würden.
Hierfür können wir die Gesundheit des Versicherten erneut prüfen. Wenn
Sie in der Zusatzversicherung garantierte Leistungen vereinbart haben,
berechnen wir diese neu.

Wenn Sie die Beitragsfreistellung beenden, berechnen wir eine Gebühr.
Wie hoch diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für be-
sondere Leistungen".

6.2.3      Befristete Beitragsfreistellung
Sie können eine vollständige Beitragsfreistellung auch befristet für einen
Zeitraum von bis zu drei Jahren beantragen. Dabei gelten die Rege-
lungen der Abschnitte 6.2.1 und 6.2.2 entsprechend.

7      Gestaltungsmöglichkeiten

7.1      Wie können Sie den Beginn und den Ablauf des Vertrages
verschieben?

Sie können beantragen den Beginn Ihres Vertrags und den geplanten
Rentenbeginn nach hinten zu verlegen. Für die Verlegung müssen fol-
gende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Beginn- und Ablaufverlegung darf ausschließlich zum Aus-
gleich bestehender Beitragsrückstände erfolgen.

- Sie können die Verlegung nur um die Anzahl von Monaten vor-
nehmen, in denen Sie keine Beiträge gezahlt haben.

- Sie können den Beginn des Vertrags zusammen mit dem Renten-
beginn nur einmal im ersten Versicherungsjahr verlegen.

- Sie dürfen den Vertrag zu diesem Zeitpunkt noch nicht geändert
haben.

- Sie müssen nach der Verlegung sofort wieder Beiträge zahlen.

Wir werden Ihren Antrag auf Verlegung annehmen, wenn keine wich-
tigen Gründe dagegen sprechen. Wichtige Gründe können sein:

- Sie unterschreiten die Laufzeit, die Ihr Vertrag mindestens haben
muss.

- Nach der Verlegung darf die versicherte Person das zulässige
Höchstalter nicht überschritten haben.

Bitte beachten Sie: Durch die Verlegung kann sich der Beginn des Ver-
trags in ein neues Kalenderjahr verschieben. Hierdurch kann sich ein an-
deres Eintrittsalter der versicherten Person und damit auch ein höherer
Beitrag oder eine andere Leistung ergeben.

7.2      Was müssen Sie beachten, wenn Sie Zuzahlungen leisten
wollen?

Vor Rentenbeginn können Sie zwölfmal pro Kalenderjahr einen zusätzli-
chen Betrag (Zuzahlung) in Ihren Vertrag einzahlen. Damit erhöhen Sie
Ihr Vertragsvermögen. Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Zuzahlung muss mindestens 250 Euro betragen.
- Zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie eine Zuzahlung leisten, darf kein ab-

gesenkter Anfangsbeitrag vereinbart sein und
- Sie müssen uns Ihren Wunsch auf Zuzahlung in Textform mitteilen.

Wenn Sie eine Zuzahlung leisten, erhöht sich das Vertragsvermögen,
das zur Berechnung Ihrer Rente herangezogen wird. Wir berechnen die
Rente aus der Zuzahlung neu, und zwar mit den Rechnungsgrundlagen,
die wir zum Zeitpunkt der Zuzahlung für neue gleichartige Verträge zu-
grunde legen. Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben,
erhöhen sich diese durch die Zuzahlung nicht.

Wir passen Zuzahlungen nicht dynamisch an.

Haben Sie mit uns die Aktivphase nach Rentenbeginn vereinbart, gilt:
Sie können innerhalb der Rentenbezugszeit auch Zuzahlungen tätigen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 5.1.

7.3      Wie können Sie Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen?

7.3.1      Entnahme
Sie können vor Rentenbeginn Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen.

Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sie müssen die Auszahlung in Textform beantragen.
- Zu dem Zeitpunkt, wenn Sie Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen,

darf kein abgesenkter Anfangsbeitrag vereinbart sein.
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- Sie haben alle bisherigen Beiträge vollständig gezahlt und
- Sie zahlen Ihre Beiträge in voller Höhe weiter.

Bitte beachten Sie:

- Die Auszahlung beträgt höchstens 90 % der Leistung, die Sie bei
einer Kündigung erhalten würden (Rückkaufswert). Den Wert der
Indexbeteiligung berücksichtigen wir dabei nicht.

- Wenn Sie zum Zeitpunkt der Auszahlung ein Policendarlehen aus
Ihrem Vertrag in Anspruch nehmen, gilt: Wir ziehen den offenen
Betrag des Darlehens von dem höchst möglichen Auszahlungsbe-
trag ab.

- Wenn wir bei einer Auszahlung auch das Sondervermögen in freier
Investmentanlage berücksichtigen, gilt: Wir verkaufen Anteile aus
dem Sondervermögen am Bewertungsstichtag. Wir verkaufen ge-
nauso viele Anteile, dass dies Ihre Auszahlung und eventuell anfal-
lende Steuern deckt.

- Die Auszahlung überweisen wir auf das Konto, das Sie uns ge-
nannt haben.

- Die Auszahlung wirkt sich nicht auf eine eventuell bestehende Zu-
satzversicherung aus

- Die Entnahme kann sich hinsichtlich der Besteuerung der Erträge
Ihrer Versicherung nachteilig auswirken. Nähere Informationen
finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen Regelungen".

Folgen der Entnahme:
Durch die Entnahme verringert sich Ihr Vertragsvermögen. Dadurch ver-
ringern sich auch Ihre garantierten und möglichen Leistungen. Diese be-
rechnen wir nach versicherungsmathematischen Grundsätzen neu.
Dabei findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellte Systematik unserer Rentenbe-
rechnung entsprechende Anwendung

Für die Entnahme berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr
ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

Wir erheben für die ersten drei Entnahmen keine Gebühren, wenn:

- die versicherte Person im Zeitpunkt der Entnahme zwischen 18.
und 35. Jahren alt ist und

- Sie den Tarif ALVIP2 oder ALVIP7 mit uns vereinbart haben.

7.3.2      Teilkündigung eines Vertrages
Sie können Ihren Vertrag vor Beginn der Rentenzahlung jederzeit zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode teilweise kündigen (Teil-
kündigung). Durch eine Teilkündigung können Sie zum selben Zeitpunkt
Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen und Ihren Beitrag senken.

Es gelten die in den Abschnitten "Entnahme" und "Wann können Sie Ihre
Beiträge senken?" getroffenen Bestimmungen entsprechend, soweit die
Besonderheiten der Teilkündigung dem nicht entgegenstehen.

Folgen der Teilkündigung:
Durch die Teilkündigung verringert sich Ihr Vertragsvermögen. Dadurch
verringern sich auch Ihre garantierten und möglichen Leistungen. Diese
berechnen wir nach versicherungsmathematischen Grundsätzen neu.
Dabei findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellte Systematik unserer Rentenbe-
rechnung entsprechende Anwendung.

Für die Teilkündigung berechnen wir die Gebühren für "Entnahme" und
"Beitragsherabsetzung". Wie hoch diese Gebühren sind, finden Sie in
der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

7.4      Wie können Sie ein Policendarlehen aus Ihrem Vertrag er-
halten?

Sie können jederzeit vor Rentenbeginn ein Darlehen aus Ihrem Vertrag
beantragen. Dazu muss folgende Bedingung erfüllt sein: Sie haben zum
Zeitpunkt Ihres Antrags Ihren Vertrag nicht beitragsfrei gestellt.
Bitte beachten Sie: Sie haben keinen Anspruch darauf, dass wir Ihrem
Antrag zustimmen.
Für das Darlehen erheben wir Zinsen. Diese können wir Ihnen gesondert
in Rechnung stellen oder sie wie folgt verrechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Alle Einzelheiten zu Ihrem Darlehen vereinbaren wir in einem geson-
derten Vertrag.

7.5      Wie können Sie den Rentenbeginn verschieben?

7.5.1      Abrufphase
Ihr Vertrag sieht eine Abrufphase vor. Diese ermöglicht Ihnen Ihre Rente
früher als ursprünglich vereinbart zu beziehen.

Sie können Ihren Rentenbeginn wie folgt vorziehen:

- Wenn Sie laufende Beiträge zahlen: Sie können die erste Renten-
zahlung um bis zu fünf Jahre vor den im Versicherungsschein ge-
nannten Rentenbeginn vorverlegen.

- Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen: Ein Vorziehen des Ren-
tenbeginns ist im letzten Viertel der bei Vertragsbeginn verein-
barten Aufschubzeit möglich. Maximal können Sie den Rentenbe-
ginn um fünf Jahre vorziehen. Beispiel: Bei einer Aufschubzeit von
12 Jahren können Sie den tatsächlichen Rentenbeginn um drei
Jahre nach vorne ziehen.

Beim Vorziehen Ihres Rentenbeginns ist außerdem folgendes zu be-
achten:

- Die versicherte Person muss zum neuen Rentenbeginn mindestens
60 Jahre alt sein.

- Sie müssen uns Ihren Wunsch auf einen früheren Rentenbeginn
mindestens einen Monat vor dem gewünschten Termin in Textform
mitteilen.

- Sie können wählen, ob Sie eine Rente, eine Kapitalauszahlung
oder eine Mischung aus beidem vorab erhalten wollen.

- Wenn wir einen zusätzlichen Schutz für den Fall der Berufsunfähig-
keit oder Dienstunfähigkeit vereinbart haben, endet dieser spätes-
tens mit der ersten Rentenzahlung oder mit der Kapitalauszahlung
zum vorgezogenen Rentenbeginn.

- Die Art der Leistung bei Tod nach Rentenbeginn bleibt unverändert.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum vorgezogenen Rentenbeginn
gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu. Bei
der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellte Systematik un-
serer Rentenberechnung entsprechende Anwendung. Durch das Vor-
ziehen des tatsächlichen Rentenbeginns verringert sich die Rente ent-
sprechend.

Wie hoch die Leistungen sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

7.5.2      Rentenbeginnphase
Bei Vertragsabschluss kann eine bis zu 10-jährige Rentenbeginnphase
vereinbart werden. In der betrieblichen Altersversorgung beträgt die Ren-
tenbeginnphase grundsätzlich sieben Jahre. Diese ermöglicht Ihnen, den
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Beginn der Rentenzahlung hinauszuschieben. Dauer und Beginn dieser
Phase finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Sie können wählen, zu welchem Zeitpunkt innerhalb der Rentenbeginn-
phase wir eine Rente, eine Kapitalauszahlung oder eine Mischung aus
beidem zahlen sollen (tatsächlicher Rentenbeginn). Sie müssen uns
Ihren gewünschten Rentenbeginn innerhalb der Rentenbeginnphase in
Textform mitteilen. Die Mitteilung muss mindestens einen Monat vor dem
gewünschten Rentenbeginn erfolgen. Wenn Sie uns keinen Termin mit-
teilen, zahlen wir Ihre Rente erst ab dem Ende der Rentenbeginnphase.

Sie können wählen, ob Sie während der Rentenbeginnphase Beiträge
zahlen oder nicht. Wenn Sie weiter Beiträge zahlen, erhöht sich das für
die Rente verfügbare Vertragsvermögen. Wie hoch die Leistungen dann
sind, finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

Eine Rentenbeginnphase ist nicht möglich, wenn:

- die versicherte Person nicht der Versicherungsnehmer ist und
- die Zustimmung der versicherten Person bzw. des gesetzlichen

Vertreters der versicherten Person nicht vorliegt.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellten Systematik
unserer Rentenberechnung entsprechende Anwendung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Rentengarantiezeit mit uns vereinbart
haben und den Beginn der Rentenzahlung hinausschieben, gilt: Die
Dauer der vereinbarten Rentengarantiezeit kann sich verkürzen. Wir
werden Sie zum tatsächlichen Rentenbeginn über Ihre dann gültige Ren-
tengarantiezeit informieren.

7.5.3      Verlängerungsoption
Enthält Ihr Vertrag keine Rentenbeginnphase, können Sie den verein-
barten Rentenbeginn einmalig um fünf Jahre hinausschieben. Den ver-
einbarten Rentenbeginn finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Höchstgrenze für den neuen Rentenbeginn ist das 70. Lebensjahr der
versicherten Person.

Die Verlängerungsoption können Sie frühestens ein Jahr und spätestens
drei Monate vor dem ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn ausüben.
Wenn Sie die Verlängerungsoption ausüben, können Sie die Rente
trotzdem auch vorher beginnen lassen.
Sie können wählen, ob Sie nach dem ursprünglich vereinbarten Renten-
beginn weiter Beiträge zahlen oder nicht. Wenn Sie weitere Beiträge
zahlen, erhöht sich das für die Rente verfügbare Vertragsvermögen.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellten Systematik
unserer Rentenberechnung entsprechende Anwendung.

Wenn wir Zusatzversicherungen vereinbart haben, enden diese spätes-
tens zum ursprünglich vorgesehenen Rentenbeginn. Ausnahme: Dies gilt
nicht für die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung.

Wenn Sie eine Rentengarantiezeit vereinbart haben, bleibt das Ende der
Rentengarantiezeit unverändert. Das heißt: Die Rentengarantiezeit ver-
kürzt sich um die Zeit, um die Sie den Rentenbeginn nach hinten
schieben.

7.6      Wie können Sie Ihre Rente verändern?

7.6.1      Sie haben bis drei Monate vor Rentenbeginn folgende Möglich-
keiten, Ihre Rente zu gestalten:

- Sie können wählen, in welchen Abständen wir Ihre Rente zahlen:
monatlich oder jährlich.

- Sie können zwischen folgenden Leistungen wählen für den Fall,
dass die versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt:

- Rentengarantiezeit zwischen fünf und 30 Jahren - je nach
Alter der versicherten Person bei Rentenbeginn und bei
Wahl der Aktivphase von deren Dauer. Bitte beachten Sie:
Haben sie einen Vertrag mit abgesenktem Anfangsbeitrag
abgeschlossen, kann eine Rentengarantiezeit nicht ver-
einbart werden.

- Restkapitalschutz: wenn die versicherte Person stirbt,
zahlen wir das bei Rentenbeginn vorhandene Vertragsver-
mögen einschließlich eventuell gutgeschriebener Über-
schussanteile, abzüglich bereits gezahlter Renten. Ren-
tenanteile, die wir seit Rentenbeginn aus der Überschuss-
beteiligung ausgezahlt haben, ziehen wir nicht ab, oder

- Vertragsvermögen: wenn die versicherte Person stirbt,
zahlen wir das vorhandene Vertragsvermögen

- Sie können die vereinbarte Dauer der eventuell gewählten Aktiv-
phase ändern.

- Sie können die Laufzeit der Rente in lebenslang oder abgekürzt än-
dern. Das heißt, dass Sie eine lebenslange Rente in eine abge-
kürzte Rente umwandeln können und umgekehrt.

- Sie können die Dauer ändern, in der wir eine abgekürzte Rente
zahlen.

7.6.2      Für die Laufzeit einer abgekürzten Rente gilt:

- Die Dauer der Rentenzahlung muss mindestens drei Jahre größer
sein als die vereinbarte Rentengarantiezeit.

- Die Dauer der Rentenzahlung darf das Höchstrentenalter nicht
überschreiten.

- Die Dauer der Rentenzahlung darf die Dauer der Aktivphase nicht
überschreiten.

- Sie können die Laufzeit der Rente in lebenslang oder abgekürzt än-
dern. Das heißt, dass Sie eine lebenslange Rente in eine abge-
kürzte Rente umwandeln können und umgekehrt.

- Sie können die Dauer ändern, in der wir eine abgekürzte Rente
zahlen.

7.6.3      Bei folgenden Änderungen setzen wir Ihren Vertrag mit den
Rechnungsgrundlagen fort, die vor der Änderung galten:

- Sie ändern die Zahlweise der Rente,
- Sie ändern die Leistung im Todesfall der versicherten Person,
- Sie verkürzen die Laufzeit der Rente von lebenslang auf abgekürzt

oder
- Sie verkürzen die Dauer, in der wir eine abgekürzte Rente zahlen.

Bitte beachten Sie: Die Höhe der Renten ändert sich entsprechend.

7.6.4      Bei folgenden Änderungen setzen wir Ihren Vertrag mit den
Rechnungsgrundlagen fort, die zum Zeitpunkt der Änderung für neue
gleichartige Verträge gelten:

- Sie verlängern die Laufzeit der Rente von abgekürzt auf lebenslang
oder

- Sie verlängern die Dauer, in der wir eine abgekürzte Rente zahlen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Laufzeit der Rente ändern, kann sich
dies nachteilig auf die Besteuerung Ihrer Rente auswirken. Nähere Infor-
mationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen Regelungen".

8      Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Folgen
hat das?

8.1      Kündigung eines Vertrages
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Sie können Ihren Vertrag vor Beginn der Rentenzahlung jederzeit zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Dann zahlen wir
Ihnen einen Betrag aus, den Rückkaufswert abzüglich eines Stornoab-
zugs. Diesen Betrag berechnen wir gemäß § 169 Versicherungsvertrags-
gesetz. Die Bildung des Rückkaufswertes erfolgt für das Sonderver-
mögen und für das vorhandene Kapital im Sicherungsvermögen geson-
dert.

8.1.1      Rückkaufswert
Wir ermitteln den Rückkaufswert zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode:
Den Rückkaufswert aus dem Sicherungsvermögen ist das nach den an-
erkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
grundlagen der Beitragskalkulation zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode berechnete Deckungskapital (hier das Sicherungsver-
mögen). Der Rückkaufswert beläuft sich mindestens auf den Betrag des
Sicherungsvermögens, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der ange-
setzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten fünf Versiche-
rungsjahre ergibt (siehe § 169 Abs. 3 VVG).

Der Rückkaufswert für das Sondervermögen ist der nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik berechnete Zeitwert der
Versicherung (gemäß §169 Absatz 4 VVG). Seine Höhe hängt davon ab,
wie sich die Indexbeteiligung und die freie Investmentanlage entwickeln.
Der Rückkaufswert für das Sondervermögen ist nicht garantiert.

Wie hoch die Rückkaufswerte sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

Nähere Informationen zu Abschluss- und Vertriebskosten finden Sie im
Abschnitt 4.4.

8.1.2      Stornoabzug
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir den Stornoabzug
ab. Den Stornoabzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit
allen unseren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:

- Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Kündigen Sie vorzeitig, müssen wir Ihre Interessen mit den
Interessen derjenigen, die ihren Vertrag weiterführen, ausgleichen.

- Der Stornoabzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des
nicht gekündigten Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Stornoabzug die entstehenden zusätzli-
chen, nicht geplanten Verwaltungskosten einer Kündigung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Stornoabzug stellen
wir rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Kündigung
eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Während der Dauer Ihres Vertrages bieten wir Ihnen Garantien und
Optionen. Der Versichertenbestand stellt ein Teil des dafür erforderlichen
Risikokapitals zur Verfügung. Neu abgeschlossene Verträge partizi-
pieren an bereits vorhandenem Risikokapital. Daher müssen neue Ver-
träge ihrerseits während der Laufzeit Risikokapital bereitstellen.
Falls Sie Ihren Vertrag kündigen, geht dieses Risikokapital für den ver-
bleibenden Bestand verloren.

c) Durch vorzeitige Kündigungen entstehen uns zusätzliche, nicht ge-
plante Verwaltungskosten.

Den Stornoabzug bestimmen wir auf Basis von pauschalen Annahmen.
Die Höhe des Stornoabzugs hängt außerdem davon ab, in welchem Ver-
tragsjahr die Kündigung erfolgt.

Wie hoch der Stornoabzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist,
finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Stornoabzug angemessen
ist. Haben wir dies getan und weisen Sie uns nach, dass unsere pau-
schalen Annahmen in Ihrem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss, erheben wir keinen

oder nur einen reduzierten Stornoabzug.

Unabhängig davon erheben wir keinen Abzug, wenn Sie innerhalb der
Abrufphase kündigen und die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt
mindestens 60 Jahre alt ist. Nähere Informationen zur Abrufphase finden
Sie im Abschnitt 7.5.1.

8.1.3      Beitragsrückstände
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir nicht gezahlte Bei-
träge ab.

8.2      Wichtige Hinweise
Eine Kündigung Ihres Vertrages kann für Sie mit Nachteilen verbunden
sein. Dies gilt insbesondere in der Anfangszeit Ihres Vertrages. Zu Be-
ginn ist nur ein geringer Rückkaufswert vorhanden, weil wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten verrechnen.
Auch später erreicht der Rückkaufswert nicht unbedingt die Summe der
gezahlten Beiträge. Dies liegt an den Kosten für die laufende Verwaltung
und die Risikotragung.
Sie können nicht verlangen, dass wir Ihnen Ihre Beiträge zurückzahlen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann sich dies
nachteilig auf die Besteuerung der Erträge Ihres Vertrages auswirken.
Nähere Informationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen
Regelungen".

9      Allgemeine Vereinbarungen und Informationen

9.1      Was müssen Sie beachten, wenn sich Ihre Anschrift oder Ihr
Name ändert oder Sie sich länger im Ausland aufhalten?

Wenn sich Ihre Anschrift ändert, müssen Sie uns dies unverzüglich mit-
teilen. Tun Sie dies nicht, können für Sie Nachteile entstehen: Wir
können Ihnen dann Erklärungen zum Vertrag mit eingeschriebenem Brief
an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden. Drei Tage nach Absen-
dung des Briefes gilt die Erklärung als bei Ihnen zugegangen. Dasselbe
gilt, wenn Sie Ihren Namen ändern.

Wenn Sie uns nicht mitteilen, dass sich Ihre Anschrift geändert hat,
müssen wir Ihre Anschrift ermitteln. Wenn Sie es vertreten haben, dass
wir Ihre Anschrift ermitteln müssen, berechnen wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen". Wir erheben die Gebühr nicht, wenn uns kein oder ein
sehr niedriger Schaden entstanden ist. Dies müssen Sie uns nach-
weisen.

Wenn Sie sich längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine Person benennen, die:

- in der Bundesrepublik Deutschland lebt und
- die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für Sie entgegenzu-

nehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern, die Sie in
Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

9.2      Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speiche-
rung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem
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Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Infor-
mationen, Daten und Unterlagen:

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Zögern - zur Verfügung stellen.
Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Per-
sonen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und
Meldungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die für die Be-
urteilung:

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem

Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers

maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueri-
dentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der
Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie dem Druckstück "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" entnehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei
einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Ver-
tragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland
besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten kann dazu führen, dass wir un-
sere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Ver-
fügung gestellt haben.

9.3      Welches Recht gilt für Ihren Vertrag und wie müssen Mittei-
lungen erfolgen?

Ihr Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten, wenn
diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir unsere Erklä-
rungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-

tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

9.4      An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal
nicht zufrieden sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen einmal nicht zufrieden sind,
stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglich-
keiten offen:

Versicherungsombudsmann
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632

10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit
ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen
unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt 9.5
entnehmen.

9.5      Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

9.5.1      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben. Für juristische Personen gilt: Es ist
nur das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die juristische Person
ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, sofern diese in Deutschland
liegt.

9.5.2      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.
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9.5.3      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

9.5.4      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

9.6      Wann können Sie keine Ansprüche mehr aus diesem Vertrag
geltend machen (Verjährung)?

9.6.1      Sie müssen Ihre Ansprüche aus diesem Vertrag innerhalb von
drei Jahren geltend machen. Diese Frist beginnt erst mit Ende des
Jahres in dem Sie:

- die Leistung verlangen können und
- die Umstände gekannt haben, die Ihren Anspruch begründen oder
- diese Umstände hätten kennen müssen, aber die Umstände grob

fahrlässig nicht gekannt haben.

9.6.2      Wenn nicht Sie, sondern ein anderer die Leistung verlangen
kann, gilt: Die Frist beginnt erst, wenn:

- der Bezugsberechtigte davon erfahren hat, dass er eine Leistung
von uns verlangen kann, oder

- wenn der Bezugsberechtigte die Umstände, die seinen Anspruch
begründen, hätte kennen müssen, sie aber grob fahrlässig nicht ge-
kannt hat.

9.6.3      Wenn uns ein Anspruch gemeldet wurde, ist die Verjährung ge-
hemmt, bis Sie unsere Entscheidung zu diesem Anspruch in Textform
erhalten. Das bedeutet: Die Zeit, in der wir über Ihren Anspruch ent-
scheiden, wird bei der Berechnung der Verjährungsfrist nicht berücksich-
tigt.

10      Glossar

Aktivphase
Während der Aktivphase findet eine indexbezogene Kapitalanlage statt.
Innerhalb dieser Phase kann die Ruhestandsplanung flexibel vorge-
nommen werden. Dies beinhaltet neben Änderungen der Rentenhöhe
auch Entnahmen und Zuzahlungen.

Angehörige
Der Personenkreis der Angehörigen wird in § 15 Abgabenordnung und in
§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz bestimmt. Dies sind nach derzeitigem
Stand (Dezember 2021):

- Angehörige nach § 15 Abgabenordnung sind
1. der Verlobte,
2. der Ehegatte oder Lebenspartner,
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
4. Geschwister,
5. Kinder der Geschwister,
6. Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister
der Ehegatten oder Lebenspartner,
7. Geschwister der Eltern,
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegever-
hältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind mitein-
ander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Angehörige sind die in oben aufgeführten Personen auch dann,
wenn
K in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begrün-
dende Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;
K in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder
Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist;
K m Fall der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr be-
steht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind mitein-
ander verbunden sind.

- Nahe Angehörige nach § 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz sind
K Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern,
K Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder le-
benspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Ehe-
gatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebens-
partner der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner,
K Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder
Pflegekinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder
und Enkelkinder.

Anzeigepflichtverletzung
Bei Antragstellung obliegen Ihnen Anzeigepflichten. Diese verletzen Sie,
wenn Sie oder die versicherte Person unvollständige und/oder falsche
Angaben machen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie unsere Ge-
sundheitsfragen falsch beantworten oder wenn Sie verschweigen, dass
Sie Raucher sind. Anzeigepflichten obliegen Ihnen auch im Laufe des
Vertrages, z. B. bei Tod der versicherten Person. Die Verletzung dieser
Anzeigepflichten kann mit erheblichen Nachteilen für Sie verbunden
sein.

Arglist
Liegt vor, wenn bewusst falsche Angaben gemacht werden oder Infor-
mationen verschwiegen werden mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu
führen. Sie handeln arglistig, wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum
hervorrufen, um uns zur Abgabe einer Willenserklärung zu veranlassen.
Diese Täuschung kann durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber
auch durch einfaches Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen
werden. Hierzu müssen Sie wissen, oder es zumindest in Erwägung
ziehen, dass die vorgespiegelten Tatsachen falsch sind.

Aufschubzeit
Zeitraum zwischen dem Beginn Ihres Vertrages und dem vertraglich ver-
einbarten Rentenbeginn.

Ausgabeaufschläge
Einmalige Kosten beim Kauf von Fondsanteilen. Ausgabeaufschläge
sind die Differenz zwischen Ausgabe- und Rücknahmepreis.

Beitragsfreistellung
Eine vertraglich geregelte Möglichkeit für Sie, die weitere Zahlung Ihrer
Beiträge zu stoppen. Der Vertrag bleibt weiterhin bestehen.

Beitragszahlungsdauer
Zeitraum, in dem Sie vertraglich verpflichtet sind, die Beiträge für Ihren
Vertrag zu zahlen.

Beteiligung an Bewertungsreserven
Wenn bei Rentenbeginn Bewertungsreserven vorliegen, wird Ihr Vertrag
daran beteiligt. Endet Ihre Versicherung bereits vor Rentenbeginn, ermit-
teln wir die Beteiligung an Bewertungsreserven für diesen Zeitpunkt und
zahlen sie aus.
Die Beteiligung an Bewertungsreserven kann sich monatlich ändern. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Bewertungsreserven
Bewertungsreserven entstehen, wenn der aktuelle Marktpreis unserer
Kapitalanlagen höher ist als der Kaufpreis. Die Höhe der Bewertungsre-
serven ist damit abhängig vom Kapitalmarkt. Sie werden monatlich ermit-
telt und können steigen, sinken oder ganz entfallen.
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Bewertungsstichtag
Ist der Tag, an dem wir Beiträge in Anteile umrechnen bzw. umgekehrt
Ihre Anteile in Leistungen.

Bezugsberechtigte Person
Im Vertrag bestimmte Person, welche im Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll. In bestimmten Fällen kann nur ein naher Angehö-
riger der versicherten Person bezugsberechtigt sein.

Dachfonds
Investmentfonds, die wiederum in andere Investmentfonds investieren
und somit das Vermögen auf mehrere Fonds aufteilen.

Deckungsrückstellung
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen gegen-
über ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu bilden.
Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können.

Fonds
Oft auch Investmentfonds genannt. Ist ein von einer Kapitalverwaltungs-
gesellschaft verwaltetes Vermögen, das in Wertgegenstände wie Aktien,
Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffe, Derivate und/oder vergleich-
bare Anlagen investiert.
Wie sich ein Fonds entwickelt, kann nicht vorhergesehen werden.
Chancen und Risiken tragen Sie.

Fondsanteil
Wir erwerben auf Ihre Kosten in unserem Namen Fondsanteile von Kapi-
talverwaltungsgesellschaften. Der Anleger wird Miteigentümer am
Fondsvermögen. Der Anteilswert bemisst sich nach dem Wert des ge-
samten Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen
Anteile.

Fondsguthaben
Summe aller Fondsanteile, bewertet mit ihrem Anteilswert zu einem be-
stimmten Bewertungsstichtag, die ein Kunde im Rahmen seines Ver-
trages an einem oder mehreren Investmentfonds hält.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht enthält u. a. die deklarierten Überschüsse für das
jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Internetseite www.axa.de
eingesehen werden.

grob fahrlässig
Grob fahrlässig handelt, wer die in der jeweiligen Situation erforderliche
Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachtet. Dies ist auch der
Fall, wenn schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht an-
gestellt werden.

Hauptversicherung
Eine Versicherung, die eigenständig existieren kann. Dabei handelt es
sich zum Beispiel um eine Rentenversicherung.
In eine Hauptversicherung kann ggf. eine Zusatzversicherung (z. B. für
Berufsunfähigkeit) eingeschlossen werden.

Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung nehmen Sie an der Entwicklung eines
Index teil. Der Ertrag aus der Indexbeteiligung wird dabei jährlich auf das
jeweilige Indexjahr bezogen ermittelt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
dem Beiblatt zur Indexbeteiligung.

Indexstichtag
Zum Indexstichtag wird dem Kunden die jährliche Wertentwicklung des
Index gutgeschrieben und das Vertragsvermögen neu aufgeteilt.

Investmentfonds
Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (In-
vestmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegen-
ständen wie Aktien, Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffen und
/oder Derivaten angelegt wird.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Oft auch Investmentgesellschaft oder Fondsgesellschaft genannt. Unter-
nehmen, das Geld von Anlegern in diverse Anlageklassen investiert.
Diese Klassen können zum Beispiel Fonds, Wertpapiere oder Immobilien
sein.

Kostenüberschüsse
Entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkulation
des Tarifes angenommen haben.

Laufende Überschüsse / Überschussbeteiligung
Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt. Die laufenden
Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und erhöhen dieses.

Partizipierendes Vertragsvermögen
Anteil des Vertragsvermögens, das an der Entwicklung der Indexbeteili-
gung teilnimmt.

Policendarlehen
Sie können zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten
Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen, welches Sie aber nach einem ver-
traglich vereinbarten Zeitraum wieder zurückführen müssen. Hierfür
stellen wir Ihnen Zinsen in Rechnung.

Rechnungsgrundlagen
Als Rechnungsgrundlagen bezeichnet man die verwendeten Parameter,
die den versicherungsmathematischen Berechnungen zugrunde liegen.

Rentengarantiezeit
In der Rentengarantiezeit werden die Rentenzahlungen nach dem Tod
des Versicherungsnehmers an den Bezugsberechtigten gezahlt. Bei-
spiel: Ist eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren vereinbart und stirbt die
versicherte Person drei Jahre nach Rentenbeginn, zahlen wir die Rente
für weitere sieben Jahre.

Risikoüberschüsse
Entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist als
bei der Kalkulation des Tarifes angenommen.

Ruhestandsphase
Die Ruhestandsphase schließt sich an die Aktivphase an. Während der
Ruhestandsphase ist das Vertragsvermögen konventionell investiert. Mit
Beginn der Ruhestandsphase endet die Beteiligung am Index. Zu
diesem Zeitpunkt wird entweder eine Kapitalzahlung fällig, oder aber es
wird die vereinbarte Rente für die Ruhestandsphase gezahlt.

Rückkaufswert
Ist der Betrag, den wir Ihnen auszahlen, wenn Sie Ihren Vertrag in der
Aufschubzeit vorzeitig kündigen.

Rücknahmepreis
Der Rücknahmepreis eines Fonds ist der Wert, der bei Verkauf eines
Fondsanteils erzielt wird. Eventuell können Gebühren abgezogen
werden.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
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punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung Ihres Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses. Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zuge-
ordnet, könnte deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich
schwanken.

Schlussüberschuss /-anteil
Er wird Ihrer Versicherung erst bei Rentenbeginn oder bei Beendigung
der Versicherung verbindlich zugeteilt. Der Schlussüberschuss wird jähr-
lich neu festgelegt. Er kann daher im Verlauf schwanken, ganz oder teil-
weise entfallen.

Shift
Übertragung des Fondsguthabens in einen anderen Fonds.

Sicherungsvermögen
Durch die Anlage eines Teils Ihrer Beiträge im Sicherungsvermögen
stellen wir die vertraglich garantierten Leistungen sicher. Wir investieren
in zulässige Anlagen gemäß § 125 VAG. Diese sind z. B. Immobilien,
Anleihen und in geringem Umfang auch Aktien. Dabei achten wir auf
möglichst große Sicherheit bei gleichzeitiger Rentabilität. Die im Siche-
rungsvermögen angelegten Gelder sind insolvenzsicher.

Sockelbeteiligung an Bewertungsreserven
Die Sockelbeteiligung ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsre-
serven. Die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu
festgelegt. Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Sondervermögen
Im Sondervermögen verwalten wir die von Ihnen gewählte Indexbeteili-
gung und soweit von Ihnen gewählt, auch Ihre freie Investmentanlage.
Das Sondervermögen wird getrennt von unserem Vermögen geführt und
steht ausschließlich den Versicherungsverträgen zur Verfügung.

Sparbeitrag
Der Teil Ihres Beitrages, den wir nach Abzug von Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie Verwaltungskosten und Risikobeiträgen für Sie in der
von Ihnen gewählten Kaptalanlage anlegen.

Stundung
Sie können für eine begrenzte Zeit die Zahlung Ihrer Beiträge aussetzen.
Der Versicherungsschutz bleibt während dieser Zeit bestehen. Die nicht
gezahlten Beiträge müssen Sie später verzinst nachzahlen.

Switch
Zum Indexstichtag können Sie wählen, dass Ihre zukünftigen Beiträge in
einen anderen Fonds als bisher fließen. Das bisher angesparte Fonds-
guthaben bleibt im Ursprungsfonds bestehen, sofern Sie uns nichts an-
deres mitteilen.

Textform
Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn sie als E-Mail oder
Fax versandt werden. Ein unterschriebener Brief ist in diesem Fall nicht
erforderlich.

Todesfallleistung
Ist die Leistung, die für den Fall des Todes der versicherten Person ver-
traglich vereinbart ist.

Überschussbeteiligung
Die Überschussbeteiligung besteht aus

- laufender Überschussbeteiligung,
- Schlussüberschuss/-anteile und
- Beteiligung an Bewertungsreserven.

Für die Überschussbeteiligung gibt es gesetzliche Vorgaben. Die staat-
liche Aufsicht kontrolliert deren Einhaltung.

Überschüsse
Überschüsse ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen
Quellen stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüber-
schüsse und Risikoüberschüsse.

unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person
Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen. Dies können Sie als Versicherungsnehmer oder auch eine dritte
Person sein. Fallen Versicherungsnehmer und versicherte Person aus-
einander und sieht der Versicherungsvertrag eine Todesfallleistung vor,
welche die gewöhnlichen Beerdigungskosten übersteigt, bedarf es zur
Wirksamkeit des Vertrages der Zustimmung der versicherten Person.

Versicherungsfall
Ist der Auslöser dafür, dass wir eine vertraglich vereinbarte Leistung
zahlen. Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, löst dies die
Zahlung der Rente oder des Kapitals aus. Stirbt die versicherte Person,
ist die Todesfallleistung fällig.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beginnt mit dem Beginndatum der Versicherung
um 12:00 Uhr und beträgt einen Zeitraum von genau 12 Monaten. Das
bedeutet, dass alle folgenden Versicherungsjahre zu diesem Zeitpunkt
beginnen oder enden. Beginnt beispielsweise eine Versicherung zum
01.04., dann endet das Versicherungsjahr am 31.03. des folgenden
Jahres. Ein Versicherungsjahr beginnt und endet immer um 12:00 Uhr
des jeweiligen Tages.

Versicherungsnehmer
Unser Vertragspartner ist der Versicherungsnehmer. Er ist im Versiche-
rungsschein genannt und erhält diesen. Versicherungsnehmer kann nur
eine einzelne natürliche oder juristische Person sein.

Versicherungsschein
Auch Police genannt - Urkunde über den Versicherungsvertrag. Sie gibt
Auskunft über die wesentlichen Vertragsinhalte. Sie benötigten diese Ur-
kunde, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag geltend machen.

Vertragsvermögen
Summe der Ihrem Vertrag zugeordneten Vermögenswerte. Ihr Vertrags-
vermögen setzt sich aus Ihrem Anteil an dem Sicherungsvermögen und
sofern vereinbart Ihrem Anteil am Sondervermögen zusammen.

vorsätzlich
Sie handeln vorsätzlich, wenn sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher
oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw.
herbeiführen oder verhindern wollen.

Wertpapiere
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die bestimmte Rechte, wie etwa die Mit-
eigentümerschaft an einem Unternehmen, verbrieft. Ohne die Urkunde
kann das Recht nicht geltend gemacht werden. Zum Sammelbegriff
Wertpapier zählen Aktien, Obligationen, Optionsscheine, Anleihen und
Wandelanleihen.

Zinsüberschüsse
Entstehen, wenn die Erträge unserer Kapitalanlagen höher sind, als der
Betrag, den wir zur Finanzierung unsere garantierten Leistungen benö-
tigen.

Zusatzversicherungen
Eine Zusatzversicherung ergänzt eine bestehende Hauptversicherung.
Sie kann nicht ohne die Hauptversicherung abgeschlossen werden. Zum
Beispiel: Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für den Abschluss
unserer Relax BasisRente entschieden. Sie sind als Versicherungs-
nehmer unser Vertragspartner. Die nachfolgenden Bedingungen infor-
mieren Sie ausführlich über Ihren Versicherungsschutz.
Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unser Tipp: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe kursiv
abgedruckt. Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie im Glossar am
Ende dieser Bedingungen.

1      Leistungen und Einschränkungen

1.1      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.1.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlossen
worden ist. Ist im Versicherungsschein ein späterer Zeitpunkt als Beginn
der Versicherung genannt, beginnt Ihr Versicherungsschutz zu diesem
späteren Zeitpunkt.

Bei Ihrem Vertrag handelt es sich um einen Vertrag gemäß § 2 Abs. 1
AltZertG. Bei diesem Vertrag sind Sie sowohl die versicherte Person als
auch der Leistungsempfänger und Beitragszahler. Leistungen nach
Ihrem Tod erbringen wir ausschließlich an die Hinterbliebenen gemäß
Ziffer 1.3.

1.1.2      Haben wir mit Ihnen einen vorläufigen Versicherungsschutz
vereinbart, gelten die Regelungen zum Beginn des Versicherungs-
schutzes in 1.1.1 nicht. Ihren Antragsunterlagen können Sie in diesem
Fall nähere Einzelheiten zum vorläufigen Versicherungsschutz ent-
nehmen.

1.1.3      Bitte beachten Sie: Ihr Versicherungsschutz beginnt nur, wenn
Sie Ihren ersten Beitrag rechtzeitig zahlen. Nähere Informationen zur
Beitragszahlung finden Sie in den Abschnitten 4 und 6.

1.1.4      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.2      Wie berechnen wir Ihre Rente?

1.2.1      Arten der Verrentung

Sie haben vor Rentenbeginn die Möglichkeit zwischen zwei Arten der
Verrentung zu wählen. Die Verrentungsarten Standard und Performance
können Sie bereits zu Vertragsbeginn festlegen. Bis drei Monate vor
dem vorgesehenen Rentenbeginn können Sie Ihre Entscheidung ändern,
dies müssen Sie uns in Textform mitteilen. Bitte beachten Sie: Ein
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Wechsel der Verrentungsart ist nur möglich, wenn der vorgesehene Ren-
tenbeginn vor Vollendung des 70. Lebensjahres der versicherten Person
liegt.

Standard
Bei der Verrentungsart Standard wird das Vertragsvermögen zu Renten-
beginn im Sicherungsvermögen angelegt und in zulässige Anlagen
gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen investiert.

Performance
Die Verrentungsart Performance besteht aus einer Aktivphase und einer
Ruhestandsphase. Diese Verrentungsart sieht eine lebenslange, gleich-
bleibende garantierte Rente in der Aktivphase und in der Ruhestands-
phase vor.
Die Aktivphase startet mit dem Rentenbeginn. Während der Aktivphase
wird Ihr Vertragsvermögen im Sicherungsvermögen und im Sonderver-
mögen investiert.
Die Ruhestandsphase beginnt mit dem 85. Lebensjahr der versicherten
Person. Während der Ruhestandsphase ist Ihr Vertragsvermögen aus-
schließlich im Sicherungsvermögen angelegt, eine Anlage im Sonderver-
mögen ist nicht mehr möglich.
Nähere Informationen zur Kapitalanlage und zu Überschüssen in der Ak-
tivphase finden Sie im Abschnitt 5.1. Die Ruhestandsphase endet mit
dem Tod der versicherten Person.

1.2.2      Rentenleistungen

Erleben Sie den Rentenbeginn, zahlen wir Ihnen eine monatliche, le-
benslange und unabhängig vom Geschlecht berechnete Rente. Ihre
Rente zahlen wir zur vereinbarten Fälligkeit jeweils zum Monatsersten.

Ihre Rente setzt sich aus einer garantierten und einer zusätzlichen mögli-
chen Rente zusammen. Nähere Informationen zu den möglichen Renten
finden Sie in den Abschnitten 2 und 5. Bitte beachten Sie, dass nur die
garantierten Renten während der Auszahlungsphase lebenslang gleich-
bleiben oder steigen. Die zusätzlichen möglichen Renten, die aus nicht
unwiderruflich zugeteilten Überschüssen und Erträgen stammen, können
auch sinken oder ganz entfallen.

Beträgt Ihre Altersrente weniger als 100 Euro monatlich, können wir bis
zu zwölf Monatsrenten zu einer Auszahlung zusammenfassen.

Beläuft sich Ihr Rentenanspruch bei Rentenbeginn auf monatlich nicht
mehr als 1 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozi-
algesetzbuches, zahlen wir Ihnen eine einmalige Abfindung im Sinne von
§ 93 Absatz 3 Satz 2 EStG. Wir nehmen keinen Abzug gemäß § 169
Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) vor.

1.2.3      Rentenhöhe / Rentenfaktor

Erleben Sie den vorgesehenen Rentenbeginn, zahlen wir eine garan-
tierte Rente.

Diese hängt insbesondere ab von:

- den verwendeten Rechnungsgrundlagen,
- dem Tarif und
- der Art der Verrentung.

Die Rechnungsgrundlagen für die Ermittlung der garantierten Rente ba-
sieren auf:

- einem Rechnungszins von 0,25 % p. a. und
- den geschlechtsunabhängigen unternehmensindividuellen Sterbe-

tafeln AXA 2013 R Unisex.

Neben der garantierten Rente berechnen wir auch eine mögliche Rente.
Sofern diese höher ist als die garantierte Rente, zahlen wir Ihnen ab dem
vereinbarten Zeitpunkt die mögliche Rente aus.

Die Höhe der möglichen Rente hängt ab vom:

- vorhandenen Vertragsvermögen zum tatsächlichen Rentenbeginn
und

- dem zum Rentenbeginn gültigen Rentenfaktor je 10.000 Euro des
Vertragsvermögens.

Zum Rentenbeginn ergibt sich die mögliche Rente in Euro durch fol-
gende Berechnung: Rentenfaktor x Vertragsvermögen / 10.000. Nähere
Informationen zu möglichen Überschüssen und Erträgen während der
Rentenbezugszeit finden Sie im Abschnitt 2.6.

Der Rentenfaktor je 10.000 Euro wird so festgesetzt wie bei gleichartigen
Rentenversicherungsverträgen, die wir zum Zeitpunkt des tatsächlichen
Rentenbeginns neu abschließen werden. Wir garantieren jedoch mindes-
tens 80 % desjenigen Rentenfaktors, welcher mit den bei Vertragsbeginn
gültigen Rechnungsgrundlagen für den Zeitpunkt des Rentenbeginns er-
mittelt wurde.

Ist die Verrentungsart Performance vertraglich vereinbart, gilt zusätzlich:
Zu Beginn der Ruhestandsphase wird die mögliche Rente neu festge-
setzt. Dafür multiplizieren wir das dann vorhandene Vertragsvermögen
mit dem dann gültigen Rentenfaktor. Der Rentenfaktor je 10.000 Euro
wird so festgesetzt wie bei gleichartigen Rentenversicherungen, die wir
zum Zeitpunkt des Beginns der Ruhestandsphase neu abschließen
werden. Wir garantieren jedoch mindestens 80 % desjenigen Rentenfak-
tors, welcher mit den bei Rentenbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen
für den Zeitpunkt des Beginns der Ruhestandsphase ermittelt wurde.

Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen Ihres Vertrages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Bitte beachten Sie: Für Erhöhungen während der Vertragslaufzeit (z.B.
Zuzahlungen oder Beitragserhöhungen) können jeweils andere Renten-
faktoren gelten als für den ursprünglichen Vertrag. Darüber werden wir
Sie informieren.

Bei Vertragsabschluss können Sie mit uns vereinbaren, dass die Rente
nach Rentenbeginn jährlich garantiert steigt. Wir erhöhen dann nach
Rentenbeginn die Rente jährlich um 1 % der Rente, die wir im Jahr zuvor
gezahlt haben.

1.3      Was leisten wir, wenn die versicherte Person stirbt?

Ansprüche aus der Basisversorgung sind nicht vererblich (vgl. Abschnitt
1.6). Wir zahlen jedoch Leistungen zugunsten berechtigter Hinterblie-
bener aus, wenn die versicherte Person stirbt. Diese Leistungen sind ab-
hängig vom vereinbarten Tarif. Den mit Ihnen vereinbarten Tarif finden
Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Berechtigte Hinterbliebene in der Basisversorgung (§ 10 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) EStG) sind nur:

- der Ehegatte bzw. eingetragene Lebenspartner, mit dem die versi-
cherte Person im Zeitpunkt ihres Todes verheiratet ist. Dieser erhält
eine monatliche, gleichbleibende oder steigende, lebenslange
Rente.

- Kinder der versicherten Person, für die ein Anspruch auf Kindergeld
oder auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 EStG besteht; der
Anspruch auf monatliche, gleichbleibende oder steigende Waisen-
rente darf längstens für den Zeitraum bestehen, in dem der Renten-
berechtigte die Voraussetzungen für die Berücksichtigung als Kind
im Sinne des § 32 EStG erfüllt.

Sind keine berechtigten Hinterbliebenen vorhanden, endet die Versiche-
rung bei Tod, ohne dass eine Leistung erbracht wird.
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Unsere Leistungen im Todesfall sind vollständig im vereinbarten Tarif
einkalkuliert. Das Todesfallrisiko wird nicht über eine zusätzlichen Ver-
trag abgesichert.

Sofern wir nachfolgend von einer Rentengarantiezeit sprechen, ist damit
der kalkulatorische Zeitraum gemeint, in dem noch Leistungsansprüche
in Form einer neuen lebenslangen Rente zugunsten berechtigter Hinter-
bliebener entstehen können.

Tarife: ALVI1, ALVI1G

Wenn die versicherte Person stirbt, zahlen wir folgende Leistungen an
berechtigte Hinterbliebene:

1.Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir unter den gleichen Vorausset-
zungen eine Rente aus dem vorhandenen Vertragsvermögen, falls dann
Hinterbliebene im Sinne dieser Verfügung vorhanden sind.
2.Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, zahlen wir unter den gleichen Vor-
aussetzungen eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
3.Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn
und ist eine Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir unter den
gleichen Voraussetzungen eine Rente aus dem Wert der Renten,
die bis zum Ablauf der vereinbarten Rentengarantiezeit noch zu
zahlen wären.

- Wenn keine Rentengarantiezeit vereinbart oder diese abgelaufen
ist, zahlen wir keine Leistungen aus.

Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem dann aktu-
ellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person berechnet.

Tarife: ALVI2, ALVI2G

Wenn die versicherte Person stirbt, zahlen wir folgende Leistungen an
berechtigte Hinterbliebene:

1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir eine Rente aus dem vorhan-
denen Vertragsvermögen entsprechend der Zahlungsverfügung für den
Todesfall, falls dann Hinterbliebene im Sinne dieser Verfügung vor-
handen sind.
2.Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, zahlen wir unter den gleichen Vor-
aussetzungen eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen unter den gleichen Voraussetzungen eine Rente
aus dem bei Rentenbeginn vorhandenen Vertragsvermögen ein-
schließlich eventuell gutgeschriebener Überschussanteile, abzüg-
lich bereits gezahlter Renten. Rentenanteile, die wir seit Rentenbe-
ginn aus der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn ausgezahlt
haben, ziehen wir nicht ab.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen keine Leistungen aus.

Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem dann aktu-
ellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person berechnet.

Tarife: ALVIX5, ALVIX5G
Wenn die versicherte Person stirbt, zahlen wir folgende Leistungen an
berechtigte Hinterbliebene:

1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir eine Rente aus dem vorhan-
denen Vertragsvermögen entsprechend der Zahlungsverfügung für den
Todesfall, falls dann Hinterbliebene im Sinne dieser Verfügung vor-
handen sind. Ist für die ersten Jahre ein abgesenkter Anfangsbeitrag ver-
einbart, zahlen wir bei Tod in diesen Jahren unter den gleichen Voraus-
setzungen nur eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, zahlen wir unter den gleichen Vor-
aussetzungen eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen unter den gleichen Voraussetzungen eine Rente
aus dem bei Rentenbeginn vorhandenen Vertragsvermögen ein-
schließlich eventuell gutgeschriebener Überschussanteile, abzüg-
lich bereits gezahlter Renten. Rentenanteile, die wir seit Rentenbe-
ginn aus der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn ausgezahlt
haben, ziehen wir nicht ab.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen keine Leistungen aus.

Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem dann aktu-
ellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person berechnet.

Tarife: ALVI7, ALVI7G

Wenn die versicherte Person stirbt, zahlen wir folgende Leistungen an
berechtigte Hinterbliebene:

1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir eine Rente aus dem vorhan-
denen Vertragsvermögen entsprechend der Zahlungsverfügung für den
Todesfall, falls dann Hinterbliebene im Sinne dieser Verfügung vor-
handen sind.
2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, zahlen wir unter den gleichen Vor-
aussetzungen eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:
Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn wäh-
rend der Aktivphase, zahlen wir unter den gleichen Voraussetzungen
eine Rente aus dem vorhandenen Vertragsvermögen. In der Ruhestand-
sphase zahlen wir keine Leistung. Sie haben die Möglichkeit bis 3 Mo-
nate vor Beginn der Ruhestandsphase den Einschluss einer Rentenga-
rantiezeit in Textform zu beantragen. Diese Möglichkeit besteht nicht,
falls die Rente dadurch sinken könnte und dies gesetzlichen Vorschriften
widersprechen würde. Gleiches gilt, wenn das Alter der versicherten
Person den Einschluss einer Rentengarantiezeit aus versicherungsma-
thematischen Gründen nicht mehr zulässt.

Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem dann aktu-
ellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person berechnet.

Tarife: ALVIX8, ALVIX8G
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Wenn die versicherte Person stirbt, zahlen wir folgende Leistungen an
berechtigte Hinterbliebene:

1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir eine Rente aus dem vorhan-
denen Vertragsvermögen entsprechend der Zahlungsverfügung für den
Todesfall, falls dann Hinterbliebene im Sinne dieser Verfügung vor-
handen sind. Ist für die ersten Jahre ein abgesenkter Anfangsbeitrag ver-
einbart, zahlen wir bei Tod in diesen Jahren unter den gleichen Voraus-
setzungen nur eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, zahlen wir unter den gleichen Vor-
aussetzungen eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:
Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn wäh-
rend der Aktivphase, zahlen wir unter den gleichen Voraussetzungen
eine Rente aus dem vorhandenen Vertragsvermögen. In der Ruhestand-
sphase zahlen wir keine Leistung. Sie haben die Möglichkeit bis 3 Mo-
nate vor Beginn der Ruhestandsphase den Einschluss einer Rentenga-
rantiezeit in Textform zu beantragen. Diese Möglichkeit besteht nicht,
falls die Rente dadurch sinken könnte und dies gesetzlichen Vorschriften
widersprechen würde. Gleiches gilt, wenn das Alter der versicherten
Person den Einschluss einer Rentengarantiezeit aus versicherungsma-
thematischen Gründen nicht mehr zulässt.

Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem dann aktu-
ellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person berechnet.

1.4      Was leisten wir, wenn die versicherte Person im Polizei- oder
Wehrdienst, bei Unruhen oder im Krieg stirbt?

1.4.1      Grundsätzlich besteht Versicherungsschutz unabhängig davon,
auf welcher Ursache der Tod der versicherten Person beruht. Dies gilt
auch dann, wenn die versicherte Person bei folgenden Anlässen stirbt:

- in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienst oder
- bei inneren Unruhen, wenn die versicherte Person nicht auf Seiten

der Unruhestifter teilgenommen hat.

1.4.2      Der Versicherungsschutz besteht in voller Höhe: Auch wenn
die versicherte Person im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen außerhalb der
Bundesrepublik Deutschlands stirbt, sofern sie an diesen nicht aktiv be-
teiligt war.

1.4.3      Wir leisten eingeschränkt, wenn die versicherte Person aktiv
auf Seiten der Unruhestifter im unmittelbaren oder mittelbaren Zusam-
menhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt. In
diesem Fall vermindert sich eine für den Todesfall vereinbarte Leistung
auf eine Rente aus dem Rückkaufswert, der sich für den Todestag er-
gibt.

1.5      Was leisten wir, wenn die versicherte Person durch ABC-
Waffen stirbt?

1.5.1      Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die versicherte
Person in folgendem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
stirbt:

- beim vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder

- beim vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von
radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

1.5.2      Stirbt die versicherte Person unter den in 1.5.1 genannten
Umständen, leisten wir aber eingeschränkt. Die eingeschränkte Leistung
ergibt sich wie in 1.4.3 beschrieben.

Die Einschränkung der Leistung gilt nur, wenn:

- der Einsatz oder das Freisetzen dazu führt, dass wir unsere Leis-
tungsverpflichtung gegenüber unserer Bestandsgruppe, zu der die
Versicherungsverträge der betroffenen Person gehören, nicht mehr
gewährleisten können,

- die Erhöhung des Leistungsbedarfs nicht vorhersehbar war und
- ein unabhängiger Treuhänder dies bestätigt.

1.6      Welche gesetzlichen Bestimmungen gelten?

Für diese Versicherung gelten unter anderem die gesetzlichen Vor-
schriften gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa)
EStG. Die monatlichen Altersrenten werden keinesfalls vor Vollendung
des 62. Lebensjahres erbracht.

Die Ansprüche aus dieser Versicherung sind:

- nicht vererblich,
- nicht übertragbar,
- nicht beleihbar,
- nicht veräußerbar und
- nicht kapitalisierbar.

Eine nachträgliche Änderung dieser Vereinbarung ist ausgeschlossen.
Leistungen erbringen wir nur an Sie selbst oder Berechtigte Hinterblie-
bene.

2      Überschüsse

2.1      Wie erhöhen sich Leistungen durch Überschüsse und Bewer-
tungsreserven?

Zusätzlich zu den garantierten Leistungen beteiligen wir Sie - soweit vor-
handen - an Überschüssen und Bewertungsreserven. In den folgenden
Abschnitten erläutern wir Ihnen:

- wie Überschüsse und Bewertungsreserven entstehen,
- wie wir diese ermitteln und
- wie wir Sie an diesen beteiligen.

2.2      Wie entstehen Überschüsse?

2.2.1      Überschüsse können wie folgt entstehen:

- aus dem Risikoergebnis,
- aus Kapitalanlageerträgen und
- aus dem übrigen Ergebnis.

2.2.2      Überschüsse aus dem Risikoergebnis

Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist, als wir bei der Kalkulation der Tarife
angenommen haben. Zum Beispiel, wenn die Versicherten während des
Rentenbezugs kürzer leben, als wir angenommen haben.

2.2.3      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen

In der Aufschubzeit und während des Rentenbezugs können
Überschüsse aus Kapitalerträgen entstehen. Diese können zum Beispiel
entstehen, wenn die tatsächlichen Kapitalerträge höher sind, als wir kal-
kuliert haben (Zinsüberschüsse).
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2.2.4      Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis

Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können zum Beispiel entstehen,
wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher angenommen haben.

2.2.5      Für alle Überschüsse gilt:
An den Überschüssen beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer in der
jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.

2.3      Wie entstehen Bewertungsreserven?

Bewertungsreserven können wie folgt entstehen: Der Marktwert der Ka-
pitalanlagen in unserem Sicherungsvermögen kann über dem Wert
liegen, mit dem die Kapitalanlagen in unserer Bilanz ausgewiesen sind.
An diesen Bewertungsreserven beteiligen wir unsere Versicherungs-
nehmer verursachungsorientiert nach den Vorschriften des Gesetzes.

Bitte beachten Sie: Es kann auch sein, dass keine Bewertungsreserven
entstehen. Das bedeutet, dass Ihrem Vertrag auch keine Bewertungsre-
serven zugeteilt werden können.

2.4      Wie ermitteln wir Überschüsse und Bewertungsreserven?

Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen ermitteln wir nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches. Sie werden jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Überschüsse aus dem Risikoer-
gebnis und Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis ermitteln wir auf der
Grundlage des Jahresabschlusses. Dafür vergleichen wir die folgenden
Größen aller bei uns bestehenden Versicherungen:

- die tatsächlichen Kosten mit den vorher erwarteten Kosten und
- das tatsächliche Risikoergebnis mit dem vorher erwarteten Risiko-

ergebnis.

Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresabschluss. Au-
ßerdem reichen wir den Jahresabschluss der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde ein.

Die Bewertungsreserven ermitteln wir jeden Monat nach den gesetzli-
chen Vorschriften neu. Wie hoch die Überschüsse für Ihren Vertrag tat-
sächlich sind, finden Sie in Ihrer jährlichen Information zu Ihrem Ver-
tragsstand, die Sie einmal im Jahr von uns erhalten. Überschusssätze
und Bewertungsreserven veröffentlichen wir jährlich im Geschäftsbericht.

2.5      Wann und wie beteiligen wir Sie an den Überschüssen?

Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse können wir
auf zwei Arten zuteilen:

- Wir können Verträgen einen Teil der Überschüsse in dem Jahr, in
dem sie entstehen, zuteilen. Damit erhöhen wir das Vertragsver-
mögen oder vermindern die Beiträge für den Versicherungsnehmer.

- Den anderen Teil führen wir der sogenannten Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu. Wir bilden und verwenden die Rückstellung
für Beitragsrückerstattung entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen
im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden.

Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse der Versi-
cherungsnehmer nutzen, um:

- einen drohenden Notstand abzuwenden,
- Verluste abzudecken oder
- die Deckungsrückstellung zu erhöhen (§ 140 VAG).

Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen unterschiedlich zu
den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen
zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen unter-
scheiden sich zum Beispiel nach Art des Risikos, das jeweils versichert
ist. Diese Arten von Risiken können zum Beispiel sein: das Risiko der
Langlebigkeit oder das Risiko der Berufsunfähigkeit. Wir verteilen die
Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen. Die Verteilung richtet
sich danach, in welchem Umfang die Bestandsgruppen zur Entstehung
der Überschüsse beigetragen haben. Vor Rentenbeginn sind die Ver-
träge aus dem Einzel- und Kollektivgeschäft der Bestandsgruppe 131 zu-
geordnet. Nach Rentenbeginn ist dies die Bestandsgruppe 113 für das
Einzelgeschäft und 125 für das Kollektivgeschäft.

Hat Ihre Bestandsgruppe zur Entstehung von Überschüssen beige-
tragen, bekommt sie Überschüsse zugewiesen. Grundsätzlich erhält Ihr
Vertrag dann daraus Überschüsse. Die Verursachungsorientiertheit der
Überschussbeteiligung kann aber dazu führen, dass Ihr Vertrag keine
Überschüsse erhält.

Wie hoch die Beteiligung an den Überschüssen ist, schlägt der Verant-
wortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest. Ausnahme: Bei Verträgen mit
Garantie-Option schlägt der Verantwortliche Aktuar die Beteiligung an
den Überschüssen monatlich statt jährlich vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest.
Wir veröffentlichen in unserem Geschäftsbericht, wie die Beteiligung an
Überschüssen geregelt ist und wie hoch diese ist. Den Geschäftsbericht
finden Sie im Internet unter: www.axa.de.

Sie erhalten die Überschüsse in Abhängigkeit ihrer Entstehung in unter-
schiedlicher Weise:

- Überschüsse vor Rentenbeginn,
- Schlussüberschussanteile soweit vorhanden- und
- Überschüsse nach Rentenbeginn.

Beteiligung an Überschüssen vor Rentenbeginn und in der Aktiv-
phase

Sie erhalten die laufenden Überschüsse vor Rentenbeginn und in der
Aktivphase monatlich zugeteilt.

Die Überschüsse vor Rentenbeginn und in der Aktivphase können sich
wie folgt zusammensetzen:

- dem Anteil an Risikoüberschüssen. Diesen berechnen wir in Pro-
zent des Risikobeitrags jedes Mal, wenn wir einen Risikobeitrag
entnehmen.

- dem Anteil an Kostenüberschüssen. Diesen berechnen wir monat-
lich in Prozent der Kostenbeiträge auf das Sicherungsvermögen
und das Guthaben in freier Investmentanlage.

- einer Beteiligung an Überschüssen auf das vorhandene Guthaben
in freier Investmentanlage. Diese berechnen wir monatlich in Pro-
zent des vorhandenen Guthabens der freien Investmentanlage in
Abhängigkeit von der gewählten Investmentanlage.

- dem Anteil an Zinsüberschüssen. Diese berechnen wir:
- monatlich in Prozent desjenigen Kapitals im Sicherungs-

vermögens, das durch planmäßige Umschichtung aus der
freien Investmentanlage entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das nicht aus der Umschichtung aus der freien In-
vestmentanlage entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das sich durch Ausübung der Garantie-Option er-
gibt und

- falls vereinbart: monatlich in Prozent desjenigen Kapitals
im Sicherungsvermögen, das durch Garantieerhöhung im
Rahmen der Relax Rente Comfort entstanden ist.
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Bitte beachten Sie: Die genannten Überschüsse enthalten nicht die Er-
träge des Sondervermögens. Diese Erträge bleiben in der freien Invest-
mentanlage. Dort erhöhen sie den Wert der Anteile oder ergeben zusätz-
liche Anteile.

Die laufenden Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und er-
höhen dieses.

Zusätzlich zu diesen Überschüssen kann sich bei Rentenbeginn ein ein-
maliger Bonus aus den Risikoüberschüssen ergeben. Diesen Bonus ver-
wenden wir, um Ihre Rente dauerhaft garantiert zu erhöhen. Dies gilt ab
der ersten Rentenzahlung.

Schlussüberschussanteil

Zusätzlich zu den laufenden Überschüssen können wir bei Beendigung
des Vertrages einen Schlussüberschussanteil gewähren. Dieser be-
rechnet sich in Prozent der Bezugsgröße, die wir im Geschäftsbericht
beschreiben. Der Schlussüberschussanteil erhöht bei Beendigung des
Vertrages Ihr Vertragsvermögen.

Nachreservierung
Sollten wir erkennen, dass das Vertragsvermögen zur Sicherstellung der
vereinbarten garantierten Leistung zu Rentenbeginn nicht ausreicht,
können wir Schlussüberschussanteile und zukünftige laufende
Überschüsse verwenden, um die garantierte Rentenzahlung zu finan-
zieren.

Überschussbeteiligung in der Verrentungsart Standard und in der
Ruhestandsphase

Die Beteiligung an Überschüssen nach Rentenbeginn kann sich wie folgt
zusammensetzen:

- dem Anteil an jährlichen Zinsüberschüssen und
- dem Anteil am jährlichen Grundüberschuss. Dieser resultiert aus

Kosten- und Risikoüberschüssen.

Alle diese Überschüsse berechnen wir jährlich in Prozent des Siche-
rungsvermögens.

2.6      Auszahlungsformen (Überschusssysteme)

Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit Ihnen
vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Rentenbeginn:

Die laufenden Überschussanteile auf das Sicherungsvermögen sowie
auf das Deckungskapital, welches sich durch Ausübung der Garantie-
Option ergibt, werden dem Sicherungsvermögen zugeführt. Die Über-
schussbeteiligung auf vorhandenes Guthaben in freier Investmentanlage
kann von der gewählten Investmentanlage abhängen. Sie wird direkt der
jeweiligen freien Investmentanlage zugeführt.

Nach Rentenbeginn:

Bei Abschluss des Vertrags können Sie entscheiden, wie wir die
Überschüsse nach Rentenbeginn verwenden. Sie erhalten die laufenden
Überschüsse nach Rentenbeginn jährlich.

Sie können zwischen folgenden Auszahlungsformen wählen:

Dynamische Gewinnrente:
Bei der Verrentungsart Standard und in der Ruhestandsphase gilt: Wenn
Sie die dynamische Gewinnrente wählen, verwenden wir die
Überschüsse, um Ihre Rente jährlich zu erhöhen. Erstmals können wir
Ihre Rente ab dem zweiten Rentenjahr erhöhen. Wie stark die Rente
steigt, hängt von der für das jeweilige Jahr festgesetzten Beteiligung an
den Überschüssen ab. Daher können wir nicht garantieren, ob und wie
stark Ihre Rente steigt. Wenn wir Ihre Rente einmal erhöht haben, kann
diese nicht mehr sinken. Dies garantieren wir für die gesamte Renten-
dauer.

Erhöhte Startrente:
Bei der Verrentungsart Standard und in der Ruhestandsphase gilt: Wenn
Sie die erhöhte Startrente wählen, verwenden wir die Überschüsse, um
Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zu zahlen. Wir zahlen Ihnen diese
erhöhte zusätzliche Rente ab dem ersten Rentenjahr. Ab dem zweiten
Rentenjahr kann diese Rente dynamisiert werden. Wie hoch die erhöhte
zusätzliche Rente ist, hängt von der für das jeweilige Jahr festgesetzten
Beteiligung an den Überschüssen ab. Daher können wir nicht garan-
tieren, ob wir Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zahlen und wie hoch
diese ist. Die erhöhte zusätzliche Rente kann über die Rentendauer
sinken oder ganz entfallen.

Kapitalansammlung:
In der Aktivphase erfolgt die Ansammlung der laufenden Überschüsse
und der Renditen aus den Kapitalanlagen innerhalb des Vertragsvermö-
gens, erstmals ab dem ersten Rentenbezugsmonat nach dem ersten In-
dexstichtag. Die Höhe der Überschussbeteiligung und die Renditen der
Kapitalanlagen können nicht garantiert werden und gegebenenfalls auch
ganz entfallen. Zum Beginn der Ruhestandsphase können Sie sich
hieraus Ihre Rente in der Ruhestandsphase erhöhen. In der Ruhestands-
phase erfolgt die Überschussbeteiligung nach dem System "Dynamische
Gewinnrente".

Erhöhte Index-Rente:
In der Aktivphase erfolgt die Überschussbeteiligung bis zum Ende der
Aktivphase nach dem System erhöhte Index-Rente.
Jährliche Überschüsse und Erträge aus der Indexbeteiligung werden ge-
gebenenfalls dem Vertragsvermögen gutgeschrieben und ab der ersten
Rentenzahlung für eine erhöhte zusätzliche Rente verwendet. Diese Er-
höhung bezeichnen wir als erhöhte Index-Rente.

Zum tatsächlichen Rentenbeginn berechnen wir aus dem dann er-
reichten Vertragsvermögen die zu zahlende Rente. Dafür multiplizieren
wir zunächst das Vertragsvermögen mit dem dann gültigen Rentenfaktor
(siehe Abschnitt zur Rentenhöhe/Rentenfaktor).

Dabei können zwei unterschiedliche Fälle eintreten (Fall a oder Fall b):

a) Liegt die so ermittelte Rente über der garantierten Rente und auch
über der mit dem garantierten Rentenfaktor ermittelten Rente, berechnen
wir die erhöhte Index-Rente wie folgt:

Von dem bei Rentenbeginn vorhandenen Vertragsvermögen ziehen wir
das Kapital ab, das wir für die Zahlung dieser Rente benötigten. Aus
dem verbleibenden Vermögen berechnen wir die erhöhte Index-Rente
vertragsindividuell so, dass sie während der Aktivphase und sofern eine
gleichbleibende garantierte Rente vereinbart ist, auch bei Übergang in
die Ruhestandsphase nicht fällt. Für diese Berechnung verwenden wir
die Konditionen, die wir zum tatsächlichen Rentenbeginn für neu abzu-
schließende gleichartige Rentenversicherungen anbieten.
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Diese Konditionen beinhalten:

- die Höhe der festgelegten Überschussbeteiligung,
- die für die Berechnung angenommene jährliche Wertentwicklung

aus der Indexbeteiligung sowie
- die angewandten versicherungsmathematischen Verfahren.

Darüber hinaus stellen wir bei der Berechnung sicher, dass die erhöhte
Index-Rente bis zum dritten Indexstichtag auch dann nicht fällt, wenn
aufgrund einer ungünstigen Entwicklung der Indexbeteiligung in dieser
Zeit kein Wertzuwachs des Vertragsvermögens in der Aktivphase ent-
steht.

Wir unterstellen bei unserer Berechnung der erhöhten Index-Rente, dass
sich die Konditionen während der Aktivphase nicht ändern.

Wenn sich die Konditionen bis zum tatsächlichen Rentenbeginn ändern,
informieren wir Sie darüber in der jährlichen Information zu Ihrem Ver-
trag.

b) Liegt die so ermittelte Rente wegen einer ungünstigen Entwicklung
des Vertragsvermögens unter der garantierten Rente oder unter der mit
dem garantierten Rentenfaktor ermittelten Rente, zahlen wir Ihnen min-
destens die garantierte Rente bzw. (sofern diese höher ist) die mit dem
garantierten Rentenfaktor ermittelte Rente.

Von dem bei Rentenbeginn vorhandenen Vertragsvermögen ziehen wir
das für die Zahlung der garantierten Rente bzw. der mit garantiertem
Rentenfaktor ermittelten Rente benötigte Kapital ab. Aus dem verblei-
benden Vermögen berechnen wir die erhöhte Index-Rente so, dass sie
bis zum dritten Indexstichtag auch dann nicht fällt, wenn aufgrund einer
ungünstigen Entwicklung der Indexbeteiligung in dieser Zeit kein Wertzu-
wachs des Vertragsvermögens in der Aktivphase entsteht.

An jedem Indexstichtag überprüfen wir die Erhöhung der Rente aus dem
Überschusssystem erhöhte Index-Rente. Hat sich das Vertragsver-
mögen ungünstig entwickelt (z. B. wegen geringerer Überschüsse oder
ungünstiger Entwicklung der Indexbeteiligung), senken wir die erhöhte
Index-Rente so ab, dass sie bis zum nächsten Indexstichtag finanzierbar
ist. Im Extremfall kann sie ganz entfallen.

Bei günstiger Entwicklung kann die erhöhte Index-Rente auch wieder
steigen, jedoch nicht über den Wert bei Rentenbeginn. In der Ruhe-
standsphase erfolgt die weitere Überschussbeteiligung nach dem
System "Erhöhte Startrente".

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, finden Sie in Ihrem Ver-
sicherungsschein.

Bis einen Monat vor Rentenbeginn haben Sie einmalig die Möglichkeit,
dieses Überschusssystem nach Rentenbeginn zu wechseln. Dabei
können Sie nur ein Überschusssystem wählen, welches Ihnen bei Ver-
tragsabschluss zur Auswahl gestanden hat. Ihre Entscheidung zum
Wechsel des Überschusssystems nach Rentenbeginn muss uns in Text-
form zugehen. Haben Sie das Überschusssystem nach Rentenbeginn
durch Mitteilung an uns gewechselt, ist ein weiterer Wechsel nicht mehr
möglich.

2.7      Wann und wie beteiligen wir Sie an Bewertungsreserven?

An den Bewertungsreserven beteiligen wir die einzelnen Verträge gem. §
153 Abs. 3 VVG verursachungsorientiert. Dabei berücksichtigen wir, wie
die einzelnen Verträge zur Bildung von Bewertungsreserven beigetragen
haben.

Wir berechnen die einem Vertrag gegebenenfalls zustehenden vertei-
lungsfähigen Bewertungsreserven monatlich neu.

Wenn die Aufschubzeit endet, teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrem Vertrag zur Hälfte zu. Die Aufschubzeit kann zu
folgenden Zeitpunkten enden:

- wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt.
- bei Eintritt des tatsächlichen Rentenbeginns.

Auch im Rentenbezug beteiligen wir die einzelnen Verträge verursa-
chungsorientiert an den vorhandenen Bewertungsreserven.

Bitte beachten Sie: Bewertungsreserven unterliegen Schwankungen und
können daher deutlich höher oder niedriger ausfallen oder sogar ganz
entfallen.

Zum Ausgleich von Schwankungen können wir eine Sockelbeteiligung
an Bewertungsreserven festsetzen. Die Sockelbeteiligung an Bewer-
tungsreserven ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven. Die
Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu festgelegt.
Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie kann ganz
oder teilweise entfallen.

Wenn Ihr tatsächlicher Anteil an den Bewertungsreserven zum Fällig-
keitszeitpunkt höher ist als die Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven, gilt: wir berechnen Ihre Rente oder Ihre einmalige Zahlung mit
dem höheren Betrag. Dieser tatsächliche Anteil ist von der jeweiligen Ka-
pitalmarktsituation abhängig.

2.8      Höhe von Überschüssen und Bewertungsreserven

Ob und in welcher Höhe wir Sie an Überschüssen und Bewertungsre-
serven beteiligen, hängt von vielen Einflüssen ab. Wir können diese Ein-
flüsse nicht vorhersehen und nur teilweise beeinflussen. Dies liegt unter
anderem daran, dass Verträge in der Regel über eine lange Zeit laufen.
Außerdem wissen wir nicht, wie sich in Zukunft die Kapitalmärkte entwi-
ckeln. Wichtig ist auch, wie sich das versicherte Risiko und die Kosten
entwickeln. Daher können wir nicht garantieren, ob und in welcher Höhe
wir Sie an Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen.

2.9      Leistungen im Todesfall

Laufende Überschüsse sind im Sicherungsvermögen bzw. in der freien
Investmentanlage enthalten. Der Auszahlungsbetrag kann sich gegebe-
nenfalls erhöhen um:

- den Wert der Indexbeteiligung,
- die Beteiligung an den Bewertungsreserven und
- Schlussüberschussanteile - sofern vorhanden.

3      Auszahlung von Leistungen

3.1      Wer erhält die Leistungen?

3.1.1      Benennung eines Bezugsberechtigten

Die Leistungen aus Ihrem Vertrag zahlen wir an Sie als Versicherungs-
nehmer oder an Ihre berechtigten Hinterbliebenen.

Wenn Sie eine Person widerruflich als Bezugsberechtigten benennen,
können Sie diese jederzeit ändern. Dies können Sie tun, solange die ver-
sicherte Person lebt und noch kein Anspruch auf Leistung besteht. Den
Änderungswunsch müssen Sie uns in Textform mitteilen. Ihre Mitteilung
muss uns zugehen, bevor der Versicherungsfall eingetreten ist.

3.1.2      Nachweis der Berechtigung

Die Auszahlung von Versicherungsleistungen ist nicht von der Vorlage
des Versicherungsscheins abhängig, sondern: vom Nachweis der Be-
rechtigung zum Leistungsempfang gemäß den gesetzlichen Vorschriften
und den vertraglichen Vereinbarungen.
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3.1.3      Abtretung und Verpfändung

Ihre Rechte aus dem Versicherungsvertrag dürfen Sie weder abtreten
noch verpfänden.

3.2      Was ist zu beachten, wenn Leistungen fällig werden?

3.2.1      Erforderliche Nachweise und Mitteilungen

Wenn wir Leistungen auszahlen sollen, müssen Sie uns den Versiche-
rungsschein vorlegen. Darüber hinaus können wir folgende Nachweise
verlangen:

- einen Nachweis, dass der letzte Beitrag gezahlt wurde und
- ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Sie müssen uns weitere Unterlagen vorlegen, je nachdem welche Leis-
tungen wir vereinbart haben.

a) Bei Leistungen im Erlebensfall können wir zu Rentenbeginn ein amtli-
ches Zeugnis darüber verlangen, dass die versicherte Person noch
lebt.
Wenn wir laufende Renten zahlen, gilt: Wir können auch während wir
Renten zahlen ein solches amtliches Zeugnis verlangen. Dies können
wir in Zeitabständen, die den Umständen nach angemessenen sind,
verlangen.

b) Bei Leistungen im Todesfall können wir folgende Nachweise ver-
langen:

- eine amtliche Sterbeurkunde, die Alter und Geburtsort der versi-
cherten Person enthält, und

- ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache.

Wir fordern bei Bedarf auch Informationen über den Beginn und den Ver-
lauf der Krankheit an, die zum Tod der versicherten Person geführt hat.

Außerdem können wir verlangen, dass ein von uns beauftragter Arzt den
Leichnam besichtigt oder eine Obduktion durchgeführt wird. Dies gilt,
wenn:

- der Verdacht besteht, dass Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht
verletzt haben, und

- die versicherte Person in den ersten drei Versicherungsjahren in
Folge eines Unfalls stirbt.

Die Kosten für die Besichtigung oder Obduktion tragen wir. Wenn uns
die Besichtigung oder Obduktion verweigert wird, müssen wir keine Leis-
tungen auszahlen.

3.2.2      Kürzung von Leistungen

Uns muss unverzüglich mitgeteilt werden, wenn die versicherte Person
verstorben ist. Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir
keine Leistung auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.
Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

3.2.3      Weitere Nachweise

Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, um unsere
Leistungspflicht zu klären. Wir können auch selber erforderliche Nachfor-
schungen anstellen. Kosten, die durch die Nachweise und Nachfor-
schungen entstehen, trägt derjenige, der die Leistung verlangt.

3.2.4      Zurückhaltung von Leistungen

Wir können Leistungen zurückhalten bis uns die in den Abschnitten 3.2.1
bis 3.2.3 genannten Auskünfte und Nachweise vorliegen. Dies gilt auch
in folgendem Fall: Wenn wir daran gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen, weil:

- die uns erteilte Entbindung von der Schweigepflicht eingeschränkt
oder widerrufen wurde oder

- die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung von Daten einge-
schränkt oder widerrufen wurde.

3.2.5      Zurückforderung von Leistungen

Zu Unrecht empfangene Leistungen müssen unverzüglich an uns zu-
rückgezahlt werden.

3.2.6      Auszahlung der Leistungen außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes

Wir überweisen die Leistungen auf Gefahr des Bezugsberechtigten auch
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Dies gilt
nur, wenn:

- Sie dies wünschen und
- Sie bei Abschluss dieses Vertrags Ihren im Vertrag genannten

Wohnsitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes hatten.

4      Beiträge und Kosten

4.1      Wie müssen Sie Ihre Beiträge zahlen? Was ist bei der Zah-
lung des Beitrags zu beachten?

4.1.1      Bei Vertragsabschluss können Sie entscheiden, ob Sie einen
einmaligen Beitrag oder laufende Beiträge zahlen möchten. Laufende
Beiträge zahlen Sie je nach Vereinbarung in den folgenden Zahlungsab-
schnitten:

- monatlich,
- vierteljährlich,
- halbjährlich oder
- jährlich.

Zahlen Sie einen einmaligen Beitrag, beträgt die Versicherungsperiode
einen Monat. Zahlen Sie laufende Beiträge, entspricht die Versiche-
rungsperiode dem Zahlungsabschnitt.

Zahlen Sie laufende Beiträge, können Sie die Zahlungsabschnitte auch
während der Vertragsdauer ändern. Dies müssen Sie uns mindestens
einen Monat vor dem Ende der Versicherungsperiode mitteilen. Wenn
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Sie die Abschnitte ändern, ändert sich die Höhe Ihrer Beiträge. Die ver-
einbarten Leistungen bleiben gleich.

Bitte beachten Sie: Haben sie einen Vertrag mit abgesenktem Anfangs-
beitrag abgeschlossen, gilt: Sie können die Zahlungsabschnitte erst än-
dern, wenn Sie keinen abgesenkten Anfangsbeitrag mehr zahlen.

4.1.2      Sie müssen abweichend von der gesetzlichen Regelung
(§ 152 Absatz 3 VVG) den ersten oder einmaligen Beitrag wie folgt
zahlen:

- unverzüglich nachdem wir den Vertrag geschlossen haben,
- aber nicht vor dem Beginn der Versicherung. Das Datum des Versi-

cherungsbeginns finden Sie im Versicherungsschein.

Alle folgenden Beiträge werden jeweils zum Beginn des gewählten Zah-
lungsabschnitts fällig.

Der Beitrag gilt als rechtzeitig gezahlt, wenn Sie fristgerecht alles getan
haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Sie tragen die Gefahr und
Kosten, dass wir die Beiträge erhalten.

4.1.3      Sie können mit uns ein Lastschriftverfahren vereinbaren.
Dann buchen wir Ihre Beiträge am Anfang einer jeden Versicherungspe-
riode von dem Konto ab, das Sie uns angegeben haben.

Ihr Beitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn:

- wir Ihren Beitrag am Fälligkeitstag einziehen konnten und
- Sie diesem berechtigten Einzug nicht widersprechen.

Wenn wir Ihren Beitrag nicht einziehen konnten, gilt er dennoch als
rechtzeitig bezahlt, wenn:

- Sie nicht zu vertreten haben, dass wir den Beitrag nicht einziehen
konnten,

- wir Sie schriftlich aufgefordert haben zu zahlen und
- Sie Ihren Beitrag unverzüglich überweisen.

Durch eine fehlgeschlagene Abbuchung entstehen uns Kosten, die wir
Ihnen gemäß §§ 280, 286 bis 288 BGB in Rechnung stellen. Die gegen-
wärtige Höhe dieser Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für be-
sondere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr ist nicht oder nur teilweise
von Ihnen zu tragen, wenn und soweit Sie uns Folgendes nachweisen:
Aus der fehlgeschlagenen Abbuchung:

- entsteht uns kein Schaden oder
- entsteht uns ein wesentlich niedrigerer Schaden.

Wir dürfen verlangen, dass Sie Ihren Beitrag künftig anders als im Last-
schriftverfahren zahlen, wenn:

- wir wiederholt Ihren Beitrag nicht einziehen können und
- Sie dies zu vertreten haben.

4.1.4      Wenn Sie fällige Beiträge nicht gezahlt haben, verrechnen
wir diese offenen Beiträge mit:

- dem Vertragsvermögen oder
- einer fälligen Leistung.

Bis wir die offenen Beiträge verrechnen, erheben wir Verzugszinsen. Nä-
here Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 4.2.3.

4.1.5      Ihre Beiträge müssen Sie bis zu dem Zeitpunkt zahlen, den
wir vereinbart haben (Beitragszahlungsdauer). Wenn die versicherte
Person stirbt, sind keine weiteren Beiträge zu zahlen.

4.1.6      In der Basisversorgung haben Sie die Verpflichtung,
Ihre Versicherungsbeiträge selbst zu entrichten.

4.1.7      Zum Erhalt der steuerlichen Förderungsfähigkeit Ihrer
Beiträge in der Basisversorgung gilt: Ihr Beitrag zur Hauptversicherung
muss immer mehr als 50 v.H. des für Haupt- und Zusatzversicherungen
zu zahlenden Gesamtbeitrages ausmachen. Dieses Verhältnis stellen wir
über die gesamte Laufzeit des Vertrages sicher.

4.2      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

4.2.1      Was gilt für den ersten oder einmaligen Beitrag?

Solange Sie Ihren ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig ge-
zahlt haben, können wir vom Vertrag zurücktreten.

Wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben, können wir
nicht zurücktreten. Sie müssen uns aber nachweisen, dass Sie sie nicht
zu vertreten haben.

Wenn der Versicherungsfall eintritt bevor Sie Ihren ersten oder einma-
ligen Beitrag gezahlt haben, müssen wir nicht leisten. Das gilt aber nur,
wenn wir Sie auf diese Rechtsfolge im Versicherungsschein hingewiesen
haben.

In folgendem Fall müssen wir trotzdem zahlen: Sie haben es nicht zu
vertreten, dass Sie den Beitrag verspätet bezahlt haben. Sie müssen uns
aber nachweisen, dass Sie dies nicht zu vertreten haben.

4.2.2      Was gilt für die folgenden Beiträge?

Zahlen Sie einen folgenden Beitrag oder einen sonstigen Betrag, den Sie
aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, gilt: Sie er-
halten von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir Ihnen
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen.

Begleichen Sie Ihren Zahlungsrückstand nicht innerhalb der von uns ge-
setzten Frist, hat dies folgende Auswirkungen auf Ihren Vertrag:

- Ihr Versicherungsschutz entfällt vollständig oder
- Ihr Versicherungsschutz vermindert sich wie bei einer Beitragsfrei-

stellung. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie
im Abschnitt 6.2.

Auf diese Rechtsfolgen werden wir in unserer Mahnung ausdrücklich hin-
weisen.

Für jede Mahnung stellen wir Ihnen gemäß §§ 280, 286 bis 288 BGB
Kosten in Rechnung. Die gegenwärtige Höhe dieser Gebühr können Sie
der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen. Die Ge-
bühr ist nicht oder nur teilweise von Ihnen zu tragen, wenn und soweit
Sie uns nachweisen, dass uns durch die Mahnung:

- kein Schaden entsteht oder
- ein wesentlich niedrigerer Schaden entsteht.

Können Sie einen folgenden Beitrag oder einen sonstigen Beitrag nicht
zahlen, bieten wir Ihnen umfassende Möglichkeiten zur Anpassung Ihre
Beitragszahlung. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
"Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten". Sie können sich jederzeit
an uns wenden. Gemeinsam können wir dann klären, wie es weiter-
gehen soll.

4.2.3      Folgen des Verzugs

Wenn Sie Ihre Beiträge verspätet zahlen, berechnen wir gemäß §§ 280,
286 bis 288 BGB für den Verzug Zinsen in gesetzlicher Höhe. Mindest-
zinssatz: Zinssatz, den wir durchschnittlich im Rahmen der Gewährung
von Policendarlehen für konventionelle Rentenversicherungen in der Pri-
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vatversorgung erheben. Der Mindestzinssatz ist nicht oder nur teilweise
von Ihnen zu zahlen, wenn Sie uns den Nachweis geringerer Verzugs-
zinsen erbringen.

Wir können die Zinsen gesondert in Rechnung stellen oder wie folgt ver-
rechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Die Folgen des Verzugs treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu ver-
treten haben.

Haben Sie eine Rentenversicherung mit Indexbeteiligung und ggf. freier
Investmentanlage abgeschlossen, gilt: Wenn Sie Beiträge trotz Mahnung
nicht zahlen, müssen wir bereits im Voraus erworbene Anteile an der In-
dexbeteiligung und an der freien Investmentanlage wieder verkaufen.

In der Zeit zwischen dem Kauf und dem Verkauf dieser Anteile können
Kurse fallen. Wenn uns daraus ein Schaden entsteht, müssen Sie uns
diesen gemäß §§ 280, 286 bis 288 BGB ersetzen. Wir können diesen
Schaden mit Ihrem Vertragsvermögen oder einer fälligen Leistung ver-
rechnen.

4.3      Wann können Sie Ihre Beiträge senken?

Sie können Ihren Beitrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode senken. Der neue Beitrag der Hauptversicherung muss je-
doch mindestens 300 Euro jährlich betragen.

In Höhe der prozentualen Beitragsherabsetzung wird die Versicherung
wie eine beitragsfreie Versicherung behandelt (teilweise Beitragsfreistel-
lung). Nähere Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung finden Sie
im Abschnitt 6.2.

Es gilt folgende Besonderheit für Verträge, die zu Beginn einen niedri-
geren Beitrag und später einen höheren Normalbeitrag vorsehen: Wenn
Sie anfangs niedrigere Beiträge zahlen und diese senken, sinkt auch der
höhere Normalbeitrag in den folgenden Jahren.

Bitte beachten Sie:

- Sie können einen gesenkten Beitrag nicht wieder zu den vorherigen
Bedingungen erhöhen (Wiederinkraftsetzung).

- Mit dem Senken der Beiträge berechnen wird das garantierte Ver-
mögen, das Ihnen zu Rentenbeginn zur Verfügung steht, neu. Es
kann dann erheblich niedriger ausfallen.

4.4      Was müssen Sie beachten, wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen
möchten?

Sie können vor Rentenbeginn mit uns vereinbaren, Ihren Beitrag außer-
planmäßig zum nächsten Zahlungsabschnitt zu erhöhen.

Dafür benötigen Sie ein von uns erstelltes Angebot, dem Sie zustimmen
müssen. Ein solches Angebot können Sie bei uns anfordern. Bitte be-
achten Sie: Es kann Konstellationen geben, in denen wir Ihnen kein An-
gebot erstellen können. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein,
wenn wir Ihr Produkt im Neugeschäft nicht mehr anbieten oder die Rest-
laufzeit Ihres Vertrages eine Erhöhung des Beitrags nicht mehr zulässt.

Für Ihren Antrag auf Erhöhung Ihres Beitrags müssen folgende Bedin-
gungen erfüllt sein:

- Sie müssen laufende Beiträge zahlen.
- Sie müssen Ihren Beitrag mindestens um 120 Euro pro Versiche-

rungsjahr erhöhen.
- Sie dürfen Ihren Beitrag maximal um 12.000 Euro pro Versiche-

rungsjahr erhöhen.

- Zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihren Beitrag erhöhen möchten, darf
kein abgesenkter Anfangsbeitrag vereinbart sein und

- Sie müssen uns Ihre Zustimmung zu unserem Angebot auf Erhö-
hung Ihres Beitrages mindestens einen Monat vor dem nächsten
Zahlungsabschnitt in Textform mitteilen.

Wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen, erhöht sich das Vertragsvermögen, das
wir zur Berechnung unserer Leistungen heranziehen. Die Versicherungs-
leistungen erhöhen sich nicht zwingend im gleichen Verhältnis wie Ihre
Beiträge. Wir berechnen unsere Leistungen aus dem erhöhten Teil Ihres
Beitrages nach versicherungsmathematischen Grundsätzen neu, und
zwar mit den Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeitpunkt der Erhöhung
für neue gleichartige Verträge zugrunde legen.

Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben, gilt: es kann
sein, dass wir unser Angebot auf Erhöhung Ihres Beitrags von weiteren
Bedingungen abhängig machen müssen. Dies können beispielsweise die
Durchführung einer erneuten Risikoprüfung oder steuerliche Anforde-
rungen sein.

Haben Sie mit uns die dynamische Erhöhung Ihrer Beiträge vereinbart,
gilt: Ihr neuer erhöhter Beitrag ist Grundlage für die planmäßige dynami-
sche Erhöhung Ihres Beitrages.

4.5      Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten fallen
an und wie werden sie ausgeglichen?

4.5.1      Wie werden Ihre Beiträge verwendet?

Von Ihren Beiträgen ziehen wir zum einem Kosten und zum anderen Bei-
träge für einen vereinbarten Risikoschutz (Risikobeitrag) ab. Der nach
diesen Abzügen verbleibende Beitrag (Sparbeitrag) dient zum Aufbau
des Vertragsvermögens.

Die Kosten, die beim Abschluss des Vertrages und während Ihr Vertrag
läuft, entstehen, unterteilen wir in:

- Abschluss- und Vertriebskosten,
- Verwaltungskosten und

Anlassbezogene Kosten.Die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die
Verwaltungskosten haben wir in den Beitrag einkalkuliert, sie müssen
von Ihnen daher nicht gesondert gezahlt werden. Die anlassbezogenen
Kosten, sind von Ihnen zusätzlich zum Beitrag zu entrichten.

4.5.2      Abschluss- und Vertriebskosten

Die Abschluss- und Vertriebskosten verwenden wir vor allem, um die
Vermittlung des Vertrags durch den Versicherungsvermittler zu vergüten
und den Vertrag einzurichten.

Die Abschlusskosten umfassen zudem:

- unmittelbar zurechenbare Aufwendungen für die Risikoprüfung im
Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertrages, sowie Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und Auf-
wendungen für die Erstellung des Versicherungsscheins.

- mittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie Kosten für die Produkt-
entwicklung, allgemeine Werbeaufwendungen.

Die Abschluss- und Vertriebskosten ziehen wir als festen Prozentsatz
von den vereinbarten Beiträgen ab. Unter die vereinbarten Beiträge
fallen auch Zuzahlungen. Wie hoch die Abschluss- und Vertriebskosten
genau in Euro sind, finden Sie in Ihrem Produktinformationsblatt.

Die Abschluss- und Vertriebskosten verteilen wir wie folgt:

- Die bei den Beiträgen in Ansatz gebrachten Abschluss- und Ver-
triebskosten verteilen wir in gleichmäßigen Jahresbeträgen über
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einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren. Jedoch nicht länger
als bis zum Ende der vereinbarten Beitragszahlungsdauer.

- Die bei einer Zuzahlung in Ansatz gebrachten Abschluss- und Ver-
triebskosten werden einmalig als Prozentsatz von dem Betrag der
Zuzahlung abgezogen.

Die Verwendung von Teilen der Beiträge zur Kostendeckung bedeutet:
Aufgrund der Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten kann ins-
besondere in den ersten Jahren das Vertragsvermögen geringer sein als
die eingezahlten Beiträge. Das heißt für Sie: Es ist möglich, dass nur ein
geringer Betrag zur Bildung einer beitragsfreien Leistung vorhanden ist.
Auch in den Folgejahren erreichen der Rückkaufswert bzw. die Mittel für
eine beitragsfreie Leistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten
Beiträge, weil diese auch laufende Verwaltungskosten enthalten.

4.5.3      Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten vor Rentenbeginn entstehen insbesondere, weil
wir:

- Ihren Beitrag einziehen,
- Ihren Vertrag verwalten, solange dieser läuft und
- Versicherungsfälle abwickeln.

Wenn Teile Ihres gebildeten Kapitals von einer Kapitalverwaltungsgesell-
schaft in Fonds angelegt werden, entstehen Kapitalverwaltungskosten,
die die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhebt. Diese Kosten sind bereits
in den Verwaltungskosten enthalten.

Wir belasten Ihren Vertrag vor Beginn der Rentenzahlung mit Verwal-
tungskosten in Form:

- eines monatlichen Eurobetrags,
- eines Prozentsatzes des gebildeten Kapitals (das gebildete Kapital

ermitteln wir dabei ohne noch nicht zugeteilte Überschussanteile,
Schlussüberschussanteile und Bewertungsreserven),

- eines Prozentsatzes jedes eingezahlten Beitrags, wobei unter die
eingezahlten Beiträge auch Zuzahlungen fallen.

Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, belasten wir
Ihren Vertrag in Form:

- eines monatlichen Eurobetrags,
- eines Prozentsatzes des gebildeten Kapitals.

Nach Beginn der Rentenzahlung belasten wir Ihren Vertrag mit Verwal-
tungskosten in Form:

- eines Prozentsatzes der gezahlten Leistung,
- eines Prozentsatzes des gebildeten Kapitals (das gebildete Kapital

ermitteln wir dabei ohne noch nicht zugeteilte Überschussanteile,
Schlussüberschussanteile und Bewertungsreserven).

Weitere Informationen zu den Verwaltungskosten finden Sie in Ihrem
Produktinformationsblatt.

4.5.4      Anlassbezogene Kosten

Zusätzlich können bei folgenden Anlässen Kosten entstehen:

- Bei einem Versorgungsausgleich anlässlich einer Ehescheidung
oder Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Darüber hinaus belasten wir Sie nur dann mit Kosten, wenn dies nach §
2a S. 2 AltZertG ausdrücklich zulässig ist.

5      Anlage des Vertragsvermögens

5.1      Wie legen wir Ihr Vertragsvermögen an?

5.1.1      Kapitalanlage vor Rentenbeginn

Vor Rentenbeginn setzt sich Ihr Vertragsvermögen durch die Beteiligung
an dem Sicherungsvermögen sowie an dem Sondervermögen zu-
sammen.

Einmal im Jahr, zum Indexstichtag, nehmen wir eine Neuaufteilung Ihres
Vertragsvermögens auf unser Sicherungsvermögen bzw. das Sonderver-
mögen vor.

Zum tatsächlichen Rentenbeginn zahlen wir Ihnen aus Ihrem Vertrags-
vermögen eine Rente. Wenn Sie mit uns keine Aktivphase vereinbart
haben, sind Sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an der Entwicklung des
Sondervermögens beteiligt.

5.1.2      Sicherungsvermögen

Beim Sicherungsvermögen investieren wir in zulässige Anlagen gemäß
den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

5.1.3      Sondervermögen

Das Sondervermögen besteht bis zum Rentenbeginn aus dem Wert der
Indexbeteiligung und - soweit gewählt - aus dem Wert Ihrer freien Invest-
mentanlage. Ab Beginn der Aktivphase sofern diese mit uns vereinbart
ist - lediglich aus der Indexbeteiligung. Bei der freien Investmentanlage
handelt es sich - je nachdem, für welche Anlage Sie sich entschieden
haben - um:

- Fonds,
- Depotklassen oder
- Strategiekonzepte.

5.1.4      Indexbeteiligung

Im Rahmen der Indexbeteiligung erfolgt eine Teilhabe an der Wertwick-
lung des von Ihnen gewählten Index. Dabei kommt es zunächst darauf
an, wie sich der Index entwickelt. Die Wertentwicklung der Indexbeteili-
gung ist nicht vorhersehbar.

Ein Emittent gibt die Indexbeteiligung aus und ermittelt einmal pro In-
dexjahr den erwirtschafteten Ertrag. Der Ertrag hängt unmittelbar mit der
Indexentwicklung zusammen. Positive Erträge aus der jährlichen Index-
beteiligung werden dem partizipierenden Vertragsvermögen gutgeschrie-
ben.Dabei kann - je nach gewähltem Index - eine positive Wertentwick-
lung durch eine zuvor festgelegte Höchstgrenze (Cap) beschränkt sein.
Ebenso kann je nach gewähltem Index - eine monatliche negative Wert-
entwicklung durch eine zuvor festgelegte Untergrenze (Floor) begrenzt
sein. Ergibt sich auf Jahressicht ein negatives Ergebnis aus der Indexbe-
teiligung, wird Ihr partizipierendes Vertragsvermögen nicht an dieser ne-
gativen Entwicklung beteiligt.

Die Höhe des Preises der Indexbeteiligung ist abhängig von verschie-
denen Faktoren des Kapitalmarkts - zum Beispiel von der Volatilität des
Kapitalmarktes oder der Zinshöhe. Um für Sie günstige Konditionen für
die Indexbeteiligung zu gewährleisten, fragen wir Preise von mehreren
Emittenten an und sichern diese für ein oder mehrere Jahre.

Ihren Antragsunterlagen können Sie folgende weitere Informationen ent-
nehmen:

- Beschreibung der Indexbeteiligung Ihres Vertrages und
- mögliche Risiken.

5.1.5      Freie Investmentanlage
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Sofern Sie sich für eine freie Investmentanlage entscheiden, sind Sie
daran beteiligt wie sich die Fonds, Depotklassen oder Strategiekonzepte
entwickeln. Kapitalverwaltungsgesellschaften verwalten die Fonds, wäh-
rend wir die Depotklassen und Strategiekonzepte verwalten.

Wie sich eine freie Investmentanlage entwickelt, kann niemand vorher-
sehen. Deshalb können wir keine bestimmte Wertentwicklung der freien
Investmentanlage garantieren. Diese kann sich sowohl positiv als auch
negativ entwickeln. Positive Wertentwicklungen können sich insbeson-
dere dann ergeben, wenn die Kurse der in der freien Investmentanlage
enthaltenen Wertpapiere steigen.

Wenn die Kurse der Wertpapiere sinken, sinkt auch der Wert der freien
Investmentanlage. Sie tragen das Risiko, dass Kurse sinken und die
freie Investmentanlage an Wert verliert - bis hin zum Totalverlust. Ein Ri-
siko bis hin zum Totalverlust kann sich auch dadurch ergeben, dass sich
die freie Investmentanlage unplanmäßig verändert. Dies kann zum Bei-
spiel der Fall sein, wenn eine Kapitalverwaltungsgesellschaft keine An-
teile mehr zurück nimmt. Wenn Wertpapiere nicht in Euro geführt
werden, kann sich ein Verlust auch aus Schwankungen des Währungs-
kurses ergeben.

Die Wertentwicklung der freien Investmentanlage hat Auswirkung auf die
Höhe der möglichen Leistungen. Je nachdem wie sich die freie Invest-
mentanlage entwickelt, können die möglichen Leistungen höher oder
niedriger ausfallen.

5.1.6      Anteile am Sondervermögen

Das Sondervermögen ist in Anteile aufgeteilt. Der Wert eines Anteils
richtet sich danach, wie sich das Vermögen der jeweiligen freien Invest-
mentanlage und der Indexbeteiligung entwickelt. Der Wert eines Anteils
wird als Kurs oder Rücknahmepreis bezeichnet.
Der Kurs/ Rücknahmepreis wird:

- bei Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft,
- bei der Indexbeteiligung durch den Emittenten und
- bei Depotklassen und Strategiekonzepten durch uns ermittelt.

Die Bewertung von Sondervermögen erfolgt zum Rücknahmepreis. Der
Bewertungsstichtag für die Bewertung ist der 15. eines Monats.

5.1.7      Bewertungsstichtage

Bewertungsstichtage sind:

- für die Umrechnung von Anteileinheiten in Versicherungsleistungen
der 15. des Monats vor der Fälligkeit des Beitrags.

- für die Umrechnung der in Einmalbeiträgen enthaltenen Sparbei-
träge in Anteileinheiten: spätestens der dritte Werktag nachdem
Ihre Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist; frühestens der
erste Tag des Monats, in dem Ihre Versicherung beginnt.

- für das Vertragsvermögen, das an der Entwicklung des Index betei-
ligt ist: der Indexstichtag. Den Zeitpunkt Ihres Indexstichtages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Um ausreichend Zeit für
die Abrechnung der jährlichen Indexbeteiligungen bis zum Beginn
des nächsten Indexjahres zu gewährleisten, fallen die letzte monat-
liche Beobachtung und die Fälligkeit auf den 15.01. bzw. 15.07. des
Folgejahres.

- bei Kündigungen der 15. des Monats vor der Fälligkeit der Leis-
tung.

- bei Leistungen im Todesfall: nachdem die Todesfallmeldung bei
uns eingegangen ist, der nächst erreichbare Kurs/Rücknahmepreis.

Wenn am Tag der Bewertung kein Kurs ermittelt werden kann, erfolgt die
Bewertung zum letztbekannten Kurs. Werden die Kurse ausgesetzt, ver-
wenden wir den Kurs des ersten Tages, nachdem der Handel wieder
aufgenommen wurde. Abweichend gilt für die Fälligkeit der Option: die
Bewertung erfolgt zum nächst erreichbaren Kurs.

Wir zahlen alle Leistungen grundsätzlich in Geld.

5.1.8      Rente aus Überschussbeteiligung

Außer den Leistungen aus dem Anlagestock erhalten Sie gegebenenfalls
weitere Leistungen aus der Überschussbeteiligung. Nähere Informa-
tionen zu den Überschüssen finden Sie in Abschnitt 2.

5.1.9      Wie legen wir Ihre Beiträge an und wie entwickelt sich Ihr
Vertragsvermögen?

Ihren Sparbeitrag legen wir grundsätzlich zunächst im Sicherungsver-
mögen an.

Am Indexstichtag teilen wir das Vertragsvermögen - auch in dieser Rei-
henfolge - auf, in das Sicherungsvermögen, die Indexbeteiligung und -
soweit mit uns vereinbart - die freie Investmentanlage. Durch dieses ver-
sicherungsmathematische Verfahren stellen wir die Ihnen zugesagten
Garantien sicher, indem wir nur den verbleibenden Betrag, der für die
Garantien nicht benötigt wird, für die Indexbeteiligung und ggf. die freie
Investmentanlage verwenden. Ziel der Neuaufteilung: Wir möchten Sie
möglichst effektiv an den Ertragschancen der Indexbeteiligung und - so-
weit gewählt - der freien Investmentanlage beteiligen.

Wir garantieren Ihnen, dass Ihre garantierte Rente im Erlebensfall ab
dem vorgesehenen Rentenbeginn zur Verfügung steht.

Den Zeitpunkt des Indexstichtags Ihres Vertrages sowie Ihre garantierte
Rente können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Haben Sie sich nur für die Indexbeteiligung entschieden, gilt: Wir werden
den Betrag für die Indexbeteiligung so festlegen, dass bei Fortzahlung
Ihrer Beiträge Ihr abgesichertes Vertragsvermögen zwischen zwei Index-
stichtagen nicht sinken kann. Dies gilt nicht für die Aktivphase nach Ren-
tenbeginn, sofern Sie diese gewählt haben.

Entwickelt sich Ihr Vertragsvermögen ungünstig, kann es vorkommen,
dass zu einem Indexstichtag keine Beteiligung am Index bzw. keine freie
Investmentanlage erworben werden kann. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn das Erreichen der garantierten Rente gefährdet wäre. Das Ver-
tragsvermögen verbleibt dann im Sicherungsvermögen.
Grundsätzlich gilt: Liegen zwischen Indexstichtag und spätestmöglichem
Rentenbeginn weniger als 12 Monate, erfolgt keine Anlage in die Index-
beteiligung mehr. Dies gilt nicht, wenn Sie eine Aktivphase mit uns ver-
einbart haben. In der Aktivphase nehmen Sie weiterhin an der Indexbe-
teiligung teil. Eine Anlage in die Indexbeteiligung erfolgt jedoch nicht
mehr, wenn zwischen dem letzten Indexstichtag und dem Ablauf der Ak-
tivphase weniger als 12 Monate liegen.

Ist Ihr Vertrag beitragsfrei gestellt, entnehmen wir Ihre Beiträge zur De-
ckung der Verwaltungskosten nach Abschnitt 4.5.3 und Ihre Beiträge zur
Deckung des Todesfallrisikos (vgl. Abschnitt 1.3) monatlich dem Siche-
rungsvermögen.

5.1.10      Kapitalanlage nach Rentenbeginn
Nach Rentenbeginn sind Sie an der Wertentwicklung unseres Siche-
rungsvermögens beteiligt. Falls Sie die Aktivphase vereinbart haben,
sind Sie zusätzlich an Ihrem Sondervermögen beteiligt. Die nähere Be-
schreibung und die Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsun-
terlagen.
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5.2      Wann und wie können Sie Ihre Anlage in freie Investmentan-
lagen oder Ihre Indexbeteiligung verändern?

5.2.1      Wechsel in andere freie Investmentanlagen

Sie können in der Aufschubzeit verlangen, dass wir zukünftig einen Teil
Ihrer Beiträge für Sie in andere freie Investmentanlagen anlegen (Swit-
chen). Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl
stehenden freien Investmentanlagen auswählen. Ihre Anlagebeiträge
können nur in ganzzahligen Prozentsätzen von jeweils mindestens 10 %
pro freie Investmentanlage aufgeteilt werden. Eine Änderung wird zum
nächsten Indexstichtag gültig.

Sie können auch verlangen, dass wir das Vermögen einer freien Invest-
mentanlage in eine andere freie Investmentanlage übertragen (Shiften).
Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl ste-
henden Fonds wählen.

Wir übertragen die freie Investmentanlage zum Kurs des übernächsten
Kurstages, nachdem uns Ihr Auftrag zugegangen ist. Ausnahme: Sie
wünschen die Übertragung zu einem späteren Termin.

Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
Bitte beachten Sie:

- Pro Vertrag können Sie höchstens in drei verschiedene Fonds oder
Depotklassen gleichzeitig aktiv investieren.

- Strategiekonzepte können nicht mit anderen freien Investmentan-
lagen gemischt werden. Daher gilt: Zukünftige Beiträge können nur
vollständig in ein Strategiekonzept investiert werden.

Switchen und Shiften können Sie einmal im Monat. Switchen und Shiften
sind kostenlos.

5.2.2      Wechsel der Indexbeteiligung

Sie können die Beteiligung am Index zum nächsten Indexstichtag kos-
tenlos ändern. Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur
Auswahl stehenden Indexbeteiligungen wählen. Eine prozentuale Auftei-
lung auf mehrere Indexbeteiligungen ist nicht möglich.

5.2.3      Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der freien
Investmentanlage

Sie können die Beteiligung am Index und der freien Investmentanlage
zum nächsten Indexstichtag kostenlos abwählen.

Wenn wir zustimmen, können Sie zu einem späteren Indexstichtag
wieder oder erstmalig in freie Investmentanlagen anlegen.

Sie können die Beteiligung am Index auch wieder einschließen.

Wählen Sie die freie Investmentanlage ab, übertragen wir das vorhan-
dene Guthaben in freier Investmentanlage in das Sicherungsvermögen.
Wenn Sie die Indexbeteiligung nach Rentenbeginn abwählen, gilt: Sie
sind dann nur noch an der Wertentwicklung unseres Sicherungsvermö-
gens beteiligt.

Auch nach Rentenbeginn können Sie die Beteiligung am Index wieder
einschließen.

5.2.4      Hinweis

Die nachfolgenden Änderungen Ihrer Kapitalanlage werden mit dem
nächsten Indexstichtag wirksam:

- Ein Switch in andere freie Investmentanlagen,
- ein Wechsel der Beteiligung an einem Index,
- die An- und Abwahl der Beteiligung an einem Index und

- die Neu- oder Wiederanlage in freie Investmentanlagen.

Für den Wechsel Ihrer Kapitalanlage müssen Sie das von uns zur Verfü-
gung gestellte Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben zurückschi-
cken. Der Antrag muss uns bis zum 15. des Vormonats zugegangen
sein.

5.3      Wann können wir eine Indexbeteiligung oder einen Fonds
austauschen?

5.3.1      Wann können wir eine Indexbeteiligung austauschen?

Bei erheblichen und nachhaltigen Änderungen dürfen wir die Indexbetei-
ligung austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall bei:

- einer wesentlichen Änderung der Verfügbarkeit der Indexbeteili-
gung,

- einer wesentlichen Änderung der Konditionen der Indexbeteiligung
oder

- aufsichtsrechtlichen Veränderungen.

Bevor wir die Indexbeteiligung austauschen, schlagen wir Ihnen eine ver-
gleichbare Indexbeteiligung vor. Diese können wir nach billigem Er-
messen auswählen. Dabei kann die Indexbeteiligung entweder über De-
rivate (insbesondere Index-Optionen, -Optionsscheine oder -Zertifikate)
oder Indexfonds erfolgen.

Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Wir werden dann
den Wert der Indexbeteiligung entsprechend Ihrer Entscheidung in das
Fondsvermögen bzw. das Sicherungsvermögen umschichten. Wenn uns
Ihr Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zugeht, gilt: Wir tau-
schen die Indexbeteiligung, wie von uns vorgeschlagen, aus.
Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.3.2      Wann können wir einen Fonds austauschen?

Bei erheblichen Änderungen, die wir nicht beeinflussen können, dürfen
wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine von uns beauftragte Kapitalver-
waltungsgesellschaft:

- einen Fonds auflöst,
- ihre Zulassung für den Vertrieb von Fondsanteilen verliert,
- den Vertrieb von Fondsanteilen einstellt,
- ihre vertraglichen Pflichten erheblich verletzt,
- mehrere Fonds zu einem Fonds zusammenlegt oder
- ihre Anlagestrategie oder Anlagepolitik in erheblichem Maße än-

dert.

Gleiches gilt, wenn ein Fonds die Auswahlkriterien für unser Fondsan-
gebot nicht mehr erfüllt. Das ist insbesondere der Fall, wenn:

- die Fondsperformance den Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds
erheblich unterschreitet,

- der von Ihnen gewählte Fonds von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft nicht mehr zu den bei Aufnahme des Fonds in das Fondsan-
gebot vereinbarten Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere
die Vergütungsstruktur eines Fonds zählt, angeboten wird oder

- eine effiziente Verwaltung des Fonds durch uns nicht mehr möglich
ist.

Bevor wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen, schlagen wir Ihnen
eine vergleichbare Fondsanlage vor. Wir wählen diesen Fonds so aus,
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dass die Anlagestrategie des neuen Fonds der Anlagestrategie des alten
Fonds so weit wie möglich entspricht.

Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Sie können uns
dann einen anderen Fonds benennen, der für Ihren Vertrag zur Auswahl
steht. Wenn uns ein Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zu-
geht, gilt: Wir tauschen den Fonds, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.4      Was ist die "Garantie-Option"?

Auf Ihren Wunsch können wir Ihre freie Investmentanlage ganz oder teil-
weise in unser Sicherungsvermögen übertragen (Shiften). Das Siche-
rungsvermögen unterliegt nicht den Schwankungen, denen freie Invest-
mentanlagen ausgesetzt sind und steht Ihnen bei Rentenbeginn garan-
tiert zur Verfügung.

Auf das Sicherungsvermögen gewähren wir keinen Garantiezins. Es
fallen in der Regel Zinsüberschüsse an, die wir Ihrem Vertragsvermögen
monatlich gutschreiben. Hierfür gilt der monatlich deklarierte Zinsüber-
schusssatz für die Garantie-Option.

Der erste Shift in das Sicherungsvermögen darf einen Betrag von 3.000
Euro nicht unterschreiten. Beiträge, die Sie nach dem Shift zahlen,
werden hiervon nicht berührt und weiterhin angelegt, wie mit Ihnen ver-
einbart.

Sie können auch beantragen, dass wir das im Rahmen der Garantie-Op-
tion in das Sicherungsvermögen geshiftete Kapital vollständig oder teil-
weise in die für Ihren Vertrag zur Verfügung stehenden freien Invest-
mentanlagen zurück übertragen. Hierfür benötigen Sie unsere Zustim-
mung.

5.5      Was ist das Absicherungsmanagement?

Ihr Vertrag ist, wenn Sie eine freie Investmentanlage gewählt haben, mit
einem Absicherungsmanagement ausgestattet. Die Aufschubzeit muss
dabei mindestens 10 Jahre betragen. Das Absicherungsmanagement
soll vor Rentenbeginn Schwankungen in der Wertentwicklung dämpfen.

Das Absicherungsmanagement beginnt fünf Indexstichtage vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn. Zu diesen Indexstichtagen übertragen wir Ihre
freie Investmentanlage schrittweise in das Sicherungsvermögen. Beim
ersten Mal 20 %, dann 40 %, dann 60 %, dann 80 % und beim letzten
Mal 100%.
Für das Absicherungsmanagement erheben wir keine Gebühren oder
Ausgabeaufschläge.

Während des Absicherungsmanagements können Sie weiterhin freie In-
vestmentanlagen in andere freie Investmentanlagen übertragen
(Shiften).

Sie können dem Absicherungsmanagement in Textform widersprechen.
Dann bleibt Ihr im Sondervermögen gebildetes Vertragsvermögen unver-
ändert angelegt. Dieses wird dann nicht weiter ins Sicherungsvermögen
übertragen.
Das Absicherungsmanagement können Sie zu einem späteren Zeitpunkt
erneut beantragen.

6      Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten

6.1      Wie können Sie befristet Ihre Beiträge aussetzen (Stun-
dung)?

6.1.1      Stundung der Beiträge

Wenn Sie vorübergehend Ihre Beiträge nicht zahlen können, können Sie
Ihre Beiträge befristet aussetzen und später zahlen (Stundung). Die
Stundung müssen Sie in Textform mit uns vereinbaren.

Sie können Ihre Beiträge bei vollem Versicherungsschutz während der
Laufzeit Ihres Vertrages einmal ganz und einmal teilweise für jeweils bis
zu 12 Monate aussetzen. Weiteren Stundungen müssen wir zustimmen.

Bitte beachten Sie: Sie können Ihre Beiträge bei vollem Versicherungs-
schutz statt vollständig auch nur teilweise aussetzen, aber nur dann,
wenn Sie keine Zusatzversicherungen in Ihren Vertrag eingeschlossen
haben. Ausnahme: Zusatzversicherungen für den Fall der Berufsunfähig-
keit oder Dienstunfähigkeit.

Für eine Stundung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Ihr Vertrag besteht mindestens seit drei Jahren,
- für das letzte Jahr vor der Stundung haben Sie alle Beiträge voll

gezahlt,
- der Vertrag befindet sich nicht in einem Mahnverfahren und
- Sie haben den Vertrag nicht beitragsfrei gestellt oder gekündigt.

Wenn Sie niedrigere Anfangsbeiträge vereinbart haben, verlängert sich
die oben genannte Drei Jahresfrist um den Zeitraum, für den ein niedri-
gerer Anfangsbeitrag vereinbart worden ist.

6.1.2      Folgen der Stundung

Während einer Stundung finden in Ihrem Vertrag keine dynamischen Er-
höhungen statt.

Spätestens wenn der vereinbarte Zeitraum für die Stundung endet,
müssen Sie den gestundeten Betrag ausgleichen. Wenn Sie die gestun-
deten Beiträge nachzahlen, ändern sich die garantierten Leistungen
nicht.
Andernfalls verrechnen wir die offenen Beiträge mit:

- dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Bitte beachten Sie: Wenn wir offene Beiträge verrechnen, vermindern
sich die ursprünglich vereinbarten garantierten Leistungen.

In der Basisversorgung können nur die Beiträge zur Hauptversicherung
verrechnet werden. Eventuelle gestundete Beiträge zu Zusatzversiche-
rungen müssen von Ihnen ausgeglichen werden.

6.2      Wie können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen und später
weiter zahlen?

6.2.1      Beitragsfreistellung

Sie können Ihre Versicherung vor Beginn der Rentenzahlung jederzeit
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode vollständig beitragsfrei
stellen oder den Beitrag herabsetzen.

Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen Sie uns in Textform mit-
teilen.

Nähere Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung finden Sie in
Abschnitt 4.3.
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Bei einer Beitragsfreistellung wird der Garantiebetrag zu Rentenbeginn
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den
Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation unter Zugrundelegung
des Kapitals im Sicherungsvermögen herabgesetzt. Dabei kann der Ga-
rantiebetrag zu Rentenbeginn auch ganz entfallen.

Etwaige Beitragsrückstände werden bei Beitragsfreistellung als erstes
dem Vertragsvermögen entnommen. Nach Beitragsfreistellung ent-
nehmen wir Ihre Beiträge zur Deckung der Verwaltungskosten nach Ab-
schnitt 4.5.3 und Ihre Beiträge zur Deckung des Todesfallrisikos (vgl. Ab-
schnitt 1.3) monatlich dem Vertragsvermögen. Dies kann - bei ungüns-
tiger Entwicklung des Werts der Anteile - dazu führen, dass das Ver-
tragsvermögen vor dem vorgesehenen Rentenbeginn aufgebraucht ist.
Der Versicherungsschutz erlischt, wenn über einen Zeitraum von min-
destens einem Jahr kein verwertbares Vertragsvermögen vorhanden ist.
Bevor der Vertrag erlischt, werden wir Sie mit einer Frist von sechs Wo-
chen auf das Erlöschen Ihres Vertrages als Folge von ausbleibenden
Beitragszahlungen hinweisen. Bleiben Beitragszahlungen aus bzw. re-
agieren Sie nicht in anderer Weise, werden wir Sie mit einer weiteren
sechswöchigen Frist durch ein Anschreiben an das Erlöschen Ihres Ver-
trages erinnern. Erfolgt dann keine Beitragszahlung bzw. Mitteilung, dass
Sie den Vertrag durch weitere Beitragszahlungen aufrecht erhalten
möchten, erlischt Ihr Vertrag.

Wird der Vertrag vor dem vorgesehenen Rentenbeginn beitragsfrei ge-
stellt, entfällt eine gegebenenfalls vereinbarte Rentenbeginnphase.

6.2.2      Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung

Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, können Sie in-
nerhalb von drei Jahren wieder Beiträge zahlen. Hierfür müssen Sie den
zuletzt gezahlten Beitrag ab der nächsten Fälligkeit zahlen. Dies setzt
den Vertrag wieder in Kraft. Die garantierten Leistungen berechnen wir
neu. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die seit Vertrags-
beginn gelten. Bitte beachten Sie: Die zum Rentenbeginn garantierten
Leistungen vermindern sich.

Es gilt folgende Besonderheit, wenn Sie eine Leistung für den Todesfall
der versicherten Person oder eine Zusatzversicherung vereinbart haben:
Wir setzen den Vertrag wieder in Kraft, wenn die Risikoverhältnisse der
versicherten Person zum Zeitpunkt der Wiederinkraftsetzung dies zu-
lassen würden. Entscheidend hierfür ist, ob wir eine vergleichbare Versi-
cherung zu unseren dann gültigen Annahmegrundsätzen abschließen
würden. Hierfür können wir die Gesundheit des Versicherten erneut
prüfen. Wenn Sie in der Zusatzversicherung garantierte Leistungen ver-
einbart haben, berechnen wir diese neu.

6.2.3      Befristete Beitragsfreistellung

Sie können eine vollständige Beitragsfreistellung auch befristet für einen
Zeitraum von bis zu drei Jahren beantragen. Dabei gelten die Rege-
lungen der vorstehenden Abschnitte 6.2.1 und 6.2.2 entsprechend.

7      Gestaltungsmöglichkeiten

7.1      Wie können Sie den Beginn und den Ablauf des Vertrages
verschieben?

Sie können beantragen den Beginn Ihres Vertrags und den geplanten
Rentenbeginn nach hinten zu verlegen. Für die Verlegung müssen fol-
gende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Beginn- und Ablaufverlegung darf ausschließlich zum Aus-
gleich bestehender Beitragsrückstände erfolgen.

- Sie können die Verlegung nur um die Anzahl von Monaten vor-
nehmen, in denen Sie keine Beiträge gezahlt haben.

- Sie können den Beginn des Vertrags zusammen mit dem Renten-
beginn nur einmal im ersten Versicherungsjahr verlegen.

- Sie dürfen den Vertrag zu diesem Zeitpunkt noch nicht geändert
haben.

- Sie müssen nach der Verlegung sofort wieder Beiträge zahlen.

Wir werden Ihren Antrag auf Verlegung annehmen, wenn keine wich-
tigen Gründe dagegen sprechen. Wichtige Gründe können sein:

- Sie unterschreiten die Laufzeit, die Ihr Vertrag mindestens haben
muss.

- Nach der Verlegung darf die versicherte Person das zulässige
Höchstalter nicht überschritten haben.

Bitte beachten Sie: Durch die Verlegung kann sich der Beginn des Ver-
trags in ein neues Kalenderjahr verschieben. Hierdurch kann sich ein an-
deres Eintrittsalter der versicherten Person und damit auch ein höherer
Beitrag ergeben.

7.2      Was müssen Sie beachten, wenn Sie Zuzahlungen leisten
wollen?

Vor Rentenbeginn können Sie zwölfmal pro Kalenderjahr einen zusätzli-
chen Betrag in Ihren Vertrag einzahlen (Zuzahlung). Damit erhöhen Sie
Ihr Vertragsvermögen. Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Zuzahlung muss mindestens 250 Euro betragen,
- Zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie eine Zuzahlung leisten, darf kein ab-

gesenkter Anfangsbeitrag vereinbart sein und
- Sie müssen uns Ihren Wunsch auf Zuzahlung in Textform mitteilen.

Wenn Sie eine Zuzahlung leisten, erhöht sich das Vertragsvermögen,
das zur Berechnung Ihrer Rente herangezogen wird. Wir berechnen die
Rente aus der Zuzahlung neu, und zwar mit den Rechnungsgrundlagen,
die wir zum Zeitpunkt der Zuzahlung für neue gleichartige Verträge zu-
grunde legen.

Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben, erhöhen sich
diese durch die Zuzahlung nicht.

Wir passen Zuzahlungen nicht dynamisch an.
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7.3      Wie können Sie den Rentenbeginn verschieben?

7.3.1      Abrufphase

Ihr Vertrag sieht eine Abrufphase vor. Diese ermöglicht Ihnen Ihre Rente
früher als ursprünglich vereinbart zu beziehen.

Die Abrufphase beginnt, wenn die versicherte Person das 62. Lebens-
jahr vollendet hat.

Für das Vorziehen Ihres Rentenbeginns gilt:

- Sie müssen uns Ihren Wunsch auf einen früheren Rentenbeginn
mindestens einen Monat vor dem gewünschten Termin in Textform
mitteilen.

- Wenn Sie einen zusätzlichen Schutz für den Fall der Berufsunfähig-
keit oder Dienstunfähigkeit vereinbart haben, endet dieser spätes-
tens mit der ersten Rentenzahlung zum vorgezogenen Rentenbe-
ginn.

- Die Art der Leistung bei Tod nach Rentenbeginn bleibt unverändert.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum vorgezogenen Rentenbeginn
gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu. Bei
der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellte Systematik un-
serer Rentenberechnung entsprechende Anwendung. Durch das Vor-
ziehen des tatsächlichen Rentenbeginns verringert sich die Rente ent-
sprechend.

Wie hoch die Leistungen sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

7.3.2      Rentenbeginnphase

Bei Vertragsabschluss kann eine bis zu 10-jährige Rentenbeginnphase
vereinbart werden. Diese ermöglicht Ihnen, den Beginn der Rentenzah-
lung hinauszuschieben. Dauer und Beginn dieser Phase finden Sie in
Ihrem Versicherungsschein.

Sie können wählen, zu welchem Zeitpunkt innerhalb der Rentenbeginn-
phase wir eine Rente zahlen sollen (tatsächlicher Rentenbeginn). Sie
müssen uns Ihren gewünschten Rentenbeginn innerhalb der Rentenbe-
ginnphase in Textform mitteilen. Die Mitteilung muss mindestens einen
Monat vor dem gewünschten Rentenbeginn erfolgen. Wenn Sie uns
keinen Termin mitteilen, zahlen wir Ihre Rente erst ab dem Ende der
Rentenbeginnphase.

Sie können wählen, ob Sie während der Rentenbeginnphase Beiträge
zahlen oder nicht. Wenn Sie weiter Beiträge zahlen, erhöht sich das für
die Rente verfügbare Vertragsvermögen. Wie hoch die Leistungen dann
sind, finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellten Systematik
unserer Rentenberechnung entsprechende Anwendung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Rentengarantiezeit mit uns vereinbart
haben und den Beginn der Rentenzahlung hinausschieben, gilt: Die
Dauer der vereinbarten Rentengarantiezeit kann sich verkürzen. Wir
werden Sie zum tatsächlichen Rentenbeginn über Ihre dann gültige Ren-
tengarantiezeit informieren.

8      Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Folgen
hat das?

8.1      Kündigung eines Vertrages

Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode kündigen.
Sollten Sie eine Kündigung aussprechen, wird diese wie eine Beitrags-
freistellung behandelt. Ein Anspruch auf eine Leistung bei Kündigung
(Rückkauf) besteht nicht.

8.2      Wichtige Hinweise

Eine Kündigung Ihres Vertrages kann für Sie mit Nachteilen verbunden
sein. Dies gilt insbesondere in der Anfangszeit Ihres Vertrages. Zu Be-
ginn ist nur ein geringer Rückkaufswert für die Bildung einer beitrags-
freien Rente vorhanden, weil wir die Abschluss- und Vertriebskosten ver-
rechnen.

Auch später erreicht der Rückkaufswert für die Bildung einer beitrags-
freien Rente nicht unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge. Dies
liegt an den Kosten für die laufende Verwaltung nach Abschnitt 4.5.3 und
Ihren Beiträgen für die Risikotragung.

Sie können nicht verlangen, dass wir Ihnen Ihre Beiträge zurückzahlen.

9      Allgemeine Vereinbarungen und Informationen

9.1      Was müssen Sie beachten, wenn sich Ihre Anschrift oder Ihr
Name ändert oder Sie sich länger im Ausland aufhalten?

Wenn sich Ihre Anschrift ändert, müssen Sie uns dies unverzüglich mit-
teilen. Tun Sie dies nicht, können für Sie Nachteile entstehen: Wir
können Ihnen dann Erklärungen zum Vertrag mit eingeschriebenem Brief
an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden. Drei Tage nach Absen-
dung des Briefes gilt die Erklärung als bei Ihnen zugegangen. Dasselbe
gilt, wenn Sie Ihren Namen ändern.

Wenn Sie sich längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine Person benennen, die:

- in der Bundesrepublik Deutschland lebt und
- die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für Sie entgegenzu-

nehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern, die Sie in
Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

9.2      Welches Recht gilt für Ihren Vertrag und wie müssen Mittei-
lungen erfolgen?

Ihr Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten, wenn
diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir unsere Erklä-
rungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten oder
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person.

9.3      An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal
nicht zufrieden sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen einmal nicht zufrieden sind,
stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglich-
keiten offen:

Versicherungsombudsmann
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
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Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit
ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen
unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt 9.4
entnehmen.

9.4      Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

9.4.1      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

9.4.2      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

9.4.3      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

9.4.4      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

9.5      Wann können Sie keine Ansprüche mehr aus diesem Vertrag
geltend machen (Verjährung)?

9.5.1      Sie müssen Ihre Ansprüche aus diesem Vertrag innerhalb
von drei Jahren geltend machen. Diese Frist beginnt erst mit Ende des
Jahres, in dem Sie:

- die Leistung verlangen können und
- die Umstände gekannt haben, die Ihren Anspruch begründen oder
- diese Umstände hätten kennen müssen, aber die Umstände grob

fahrlässig nicht gekannt haben.

9.5.2      Wenn nicht Sie, sondern ein anderer die Leistung verlangen
kann, gilt: Die Frist beginnt erst, wenn:

- der Bezugsberechtigte davon erfahren hat, dass er eine Leistung
von uns verlangen kann, oder

- wenn der Bezugsberechtigte die Umstände, die seinen Anspruch
begründen, hätte kennen müssen, sie aber grob fahrlässig nicht ge-
kannt hat.

9.5.3      Wenn uns ein Anspruch angemeldet wurde, ist die Verjährung
gehemmt, bis Sie unsere Entscheidung zu diesem Anspruch in Textform
erhalten. Das bedeutet: Die Zeit, in der wir über Ihren Anspruch ent-
scheiden, wird bei der Berechnung der Verjährungsfrist nicht berücksich-
tigt.

9.6      Vorrangklausel

Die Vertragsbedingungen gelten nur dann, soweit sie den Regelungen
des zertifizierten Basisrentenvertrages und den Vorschriften des
AltZertG nicht widersprechen bzw. diesen nicht entgegenstehen. Maß-
geblich ist die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Basisrentenvertrages
geltende Fassung des AltZertG.

10      Glossar

Aktivphase
Während der Aktivphase findet eine indexbezogene Kapitalanlage statt.

Anzeigepflichtverletzung
Bei Antragstellung obliegen Ihnen Anzeigepflichten. Diese verletzen Sie,
wenn Sie unvollständige und/oder falsche Angaben machen. Das ist zum
Beispiel der Fall, wenn Sie unsere Gesundheitsfragen falsch beant-
worten oder wenn Sie verschweigen, dass Sie Raucher sind. Anzeige-
pflichten obliegen Ihnen auch im Laufe des Vertrages, z. B. bei Tod der
versicherten Person. Die Verletzung dieser Anzeigepflichten kann mit er-
heblichen Nachteilen für Sie verbunden sein.

Arglist
Liegt vor, wenn bewusst falsche Angaben gemacht werden oder Infor-
mationen verschwiegen werden mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu
führen. Sie handeln arglistig, wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum
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hervorrufen, um uns zur Abgabe einer Willenserklärung zu veranlassen.
Diese Täuschung kann durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber
auch durch einfaches Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen
werden. Hierzu müssen Sie wissen, oder es zumindest in Erwägung
ziehen, dass die vorgespiegelten Tatsachen falsch sind.

Aufschubzeit
Zeitraum zwischen dem Beginn Ihres Vertrages und dem vertraglich ver-
einbarten Rentenbeginn.

Beitragsfreistellung
Eine vertraglich geregelte Möglichkeit für Sie, die weitere Zahlung Ihrer
Beiträge zu stoppen. Der Vertrag bleibt weiterhin bestehen.

Beitragszahlungsdauer
Zeitraum, in dem Sie vertraglich verpflichtet sind, die Beiträge für Ihren
Vertrag zu zahlen.

Berechtigte Hinterbliebene
Staatlich geförderte Versicherungen sind nur eingeschränkt vererbbar. In
den Gesetzestexten ist der Personenkreis festgelegt, der im Todesfall
der versicherten Person Leistungen erhalten kann. Dies sind vornehm-
lich Ehe- und Lebenspartner sowie Kinder bis zu einem bestimmten
Alter.

Beteiligung an Bewertungsreserven
Wenn bei Rentenbeginn Bewertungsreserven vorliegen, wird Ihr Vertrag
daran beteiligt.
Die Beteiligung an Bewertungsreserven kann sich monatlich ändern. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Bewertungsreserven
Bewertungsreserven entstehen, wenn der aktuelle Marktpreis unserer
Kapitalanlagen höher ist als der Kaufpreis. Die Höhe der Bewertungsre-
serven ist damit abhängig vom Kapitalmarkt. Sie werden monatlich ermit-
telt und können steigen, sinken oder ganz entfallen.

Bewertungsstichtag
Ist der Tag, an dem wir Beiträge in Anteile umrechnen bzw. umgekehrt
Ihre Anteile in Leistungen.

Bezugsberechtigter
Im Vertrag bestimmte Person, welche bei Tod der versicherten Person
die Hinterbliebenenabsicherung erhalten soll. In der Basisversorgung
können nur berechtigte Hinterbliebene bezugsberechtigt sein.

Dachfonds
Investmentfonds, die wiederum in andere Investmentfonds investieren
und somit das Vermögen auf mehrere Fonds aufteilen.

Deckungsrückstellung
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen gegen-
über ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu bilden.
Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können.

Fonds
Oft auch Investmentfonds genannt. Ist ein von einer Kapitalverwaltungs-
gesellschaft verwaltetes Vermögen, das in Wertgegenstände wie Aktien,
Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffe, Derivate und/oder vergleich-
bare Anlagen investiert. Wie sich ein Fonds entwickelt, kann nicht vor-
hergesehen werden. Chancen und Risiken tragen Sie.

Fondsanteil
Wir erwerben auf Ihre Kosten in unserem Namen Fondsanteile von Kapi-
talverwaltungsgesellschaften. Diese Kosten sind bereits in den Verwal-
tungskosten enthalten (vgl. Abschnitt 4.5.3). Der Anleger wird Miteigen-
tümer am Fondsvermögen. Der Anteilswert bemisst sich nach dem Wert

des gesamten Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl der ausgege-
benen Anteile.

Fondsguthaben
Summe aller Fondsanteile, bewertet mit ihrem Anteilswert zu einem be-
stimmten Bewertungsstichtag, die ein Kunde im Rahmen seines Ver-
trages an einem oder mehreren Investmentfonds hält.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht enthält u. a. die deklarierten Überschüsse für das
jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Internetseite www.AXA.de
eingesehen werden.

grob fahrlässig
Grob fahrlässig handelt, wer die in der jeweiligen Situation erforderliche
Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachtet. Dies ist auch der
Fall, wenn schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht an-
gestellt werden.

Hauptversicherung
Eine Versicherung, die eigenständig existieren kann. Dabei handelt es
sich zum Beispiel um eine Rentenversicherung. In eine Hauptversiche-
rung kann ggf. eine Zusatzversicherung (z. B. für Berufsunfähigkeit) ein-
geschlossen werden.

Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung nehmen Sie an der Entwicklung eines
Index teil. Der Ertrag aus der Indexbeteiligung wird dabei jährlich auf das
jeweilige Indexjahr bezogen ermittelt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
dem Beiblatt zur Indexbeteiligung.

Indexstichtag
Zum Indexstichtag wird dem Kunden die jährliche Wertentwicklung des
Index gutgeschrieben und das Vertragsvermögen neu aufgeteilt.

Investmentfonds
Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (In-
vestmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegen-
ständen wie Aktien, Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffen und /oder
Derivaten angelegt wird.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Oft auch Investmentgesellschaft oder Fondsgesellschaft genannt. Unter-
nehmen, das Geld von Anlegern in diverse Anlageklassen investiert.
Diese Klassen können zum Beispiel Fonds, Wertpapiere oder Immobilien
sein.

Kostenüberschüsse
Entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkulation
des Tarifes angenommen haben.

Laufende Überschüsse / Überschussbeteiligung
Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt. Die laufenden
Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und erhöhen dieses.

Partizipierendes Vertragsvermögen
Anteil des Vertragsvermögens, das an der Entwicklung der Indexbeteili-
gung teilnimmt.

Rechnungsgrundlagen
Als Rechnungsgrundlagen bezeichnet man die verwendeten Parameter,
die den versicherungsmathematischen Berechnungen zugrunde liegen.

Rentengarantiezeit
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In der Rentengarantiezeit werden die Rentenzahlungen nach dem Tod
des Versicherungsnehmers neu kalkuliert und lebenslang an den be-
rechtigten Hinterbliebenen gezahlt. Berechtigte Hinterbliebene sind vor-
nehmlich Ehe- und Lebenspartner sowie Kinder bis zu einem be-
stimmten Alter.

Risikoüberschüsse
Entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist als
bei der Kalkulation des Tarifes angenommen.

Ruhestandsphase
Die Ruhestandsphase schließt sich an die Aktivphase an. Während der
Ruhestandsphase ist das Vertragsvermögen konventionell investiert. Mit
Beginn der Ruhestandsphase endet die Beteiligung am Index. Zu
diesem Zeitpunkt wird die vereinbarte Rente für die Ruhestandsphase
gezahlt.

Rücknahmepreis
Der Rücknahmepreis eines Fonds ist der Wert, der bei Verkauf eines
Fondsanteils erzielt wird.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung Ihres Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses. Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zuge-
ordnet, könnte deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich
schwanken.

Schlussüberschuss /-anteil
Er wird Ihrer Versicherung erst bei Rentenbeginn oder bei Beendigung
der Versicherung verbindlich zugeteilt. Der Schlussüberschuss wird jähr-
lich neu festgelegt. Er kann daher im Verlauf schwanken, ganz oder teil-
weise entfallen.

Shift
Übertragung des Fondsguthabens in einen anderen Fonds.

Sicherungsvermögen
Durch die Anlage eines Teils Ihrer Beiträge im Sicherungsvermögen
stellen wir die vertraglich garantierten Leistungen sicher. Wir investieren
in zulässige Anlagen gemäß § 125 VAG. Diese sind z. B. Immobilien,
Anleihen und in geringem Umfang auch Aktien. Dabei achten wir auf
möglichst große Sicherheit bei gleichzeitiger Rentabilität. Die im Siche-
rungsvermögen angelegten Gelder sind insolvenzsicher.

Sockelbeteiligung an Bewertungsreserven
Die Sockelbeteiligung ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsre-
serven. Die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu
festgelegt. Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Sondervermögen
Im Sondervermögen verwalten wir die von Ihnen gewählte Indexbeteili-
gung und soweit von Ihnen gewählt, auch Ihre Fondsanlage. Das Son-
dervermögen wird getrennt von unserem Vermögen geführt und steht
ausschließlich den Versicherungsverträgen zur Verfügung.

Sparbeitrag
Der Teil Ihres Beitrages, den wir nach Abzug von Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie Verwaltungskosten und Risikobeiträgen für Sie in der
von Ihnen gewählten Kapitalanlage anlegen.

Stundung
Sie können für eine begrenzte Zeit die Zahlung Ihrer Beiträge aussetzen.
Der Versicherungsschutz bleibt während dieser Zeit bestehen. Die nicht
gezahlten Beiträge müssen Sie später nachzahlen.

Switch
Zum Indexstichtag können Sie wählen, dass Ihre zukünftigen Beiträge in
einen anderen Fonds als bisher fließen. Das bisher angesparte Fonds-
guthaben bleibt im Ursprungsfonds bestehen, sofern Sie uns nichts an-
deres mitteilen.

Textform
Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn sie als E-Mail oder
Fax versandt werden. Ein unterschriebener Brief ist in diesem Fall nicht
erforderlich.

Todesfallleistung
Ist die Leistung, die für den Fall des Todes der versicherten Person ver-
traglich vereinbart ist.

Überschussbeteiligung
Die Überschussbeteiligung besteht aus

- laufender Überschussbeteiligung,
- Schlussüberschuss/-anteile und
- Beteiligung an Bewertungsreserven.

Für die Überschussbeteiligung gibt es gesetzliche Vorgaben. Die staat-
liche Aufsicht kontrolliert deren Einhaltung.

Überschüsse
Überschüsse ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen
Quellen stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüber-
schüsse und Risikoüberschüsse.

unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person
Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen.

Versicherungsfall
Ist der Auslöser dafür, dass wir eine vertraglich vereinbarte Leistung
zahlen. Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, löst dies die
Zahlung der Rente oder des Kapitals aus. Stirbt die versicherte Person,
ist die Todesfallleistung fällig.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beginnt mit dem Beginndatum der Versicherung
um 12:00 Uhr und beträgt einen Zeitraum von genau 12 Monaten. Das
bedeutet, dass alle folgenden Versicherungsjahre zu diesem Zeitpunkt
beginnen oder enden. Beginnt beispielsweise eine Versicherung zum
01.04., dann endet das Versicherungsjahr am 31.03. des folgenden
Jahres. Ein Versicherungsjahr beginnt und endet immer um 12:00 Uhr
des jeweiligen Tages.

Versicherungsnehmer
Unser Vertragspartner ist der Versicherungsnehmer. Er ist im Versiche-
rungsschein genannt und erhält diesen. Versicherungsnehmer kann nur
eine einzelne natürliche Person sein.

Versicherungsschein
Auch Police genannt - Urkunde über den Versicherungsvertrag. Sie gibt
Auskunft über die wesentlichen Vertragsinhalte. Sie benötigten diese Ur-
kunde, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag geltend machen.

Vertragsvermögen (oder gebildetes Kapital)
Summe der Ihrem Vertrag zugeordneten Vermögenswerte. Ihr Vertrags-
vermögen setzt sich aus Ihrem Anteil an dem Sicherungsvermögen und
sofern vereinbart Ihrem Anteil am Sondervermögen zusammen.

vorsätzlich

Seite 19



Sie handeln vorsätzlich, wenn sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher
oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw.
herbeiführen oder verhindern wollen.

Wertpapiere
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die bestimmte Rechte, wie etwa die Mit-
eigentümerschaft an einem Unternehmen, verbrieft. Ohne die Urkunde
kann das Recht nicht geltend gemacht werden. Zum Sammelbegriff
Wertpapier zählen Aktien, Obligationen, Optionsscheine, Anleihen und
Wandelanleihen.

Zinsüberschüsse
In der Aufschubzeit und während des Rentenbezugs können
Überschüsse aus Kapitalerträgen entstehen. Diese können zum Beispiel
entstehen, wenn die tatsächlichen Kapitalerträge höher sind, als wir kal-
kuliert haben.

Zusatzversicherungen
Eine Zusatzversicherung ergänzt eine bestehende Hauptversicherung.
Sie kann nicht ohne die Hauptversicherung abgeschlossen werden. Zum
Beispiel: Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!
In den folgenden Versicherungsbedingungen wollen wir Sie über die Re-
gelungen informieren, die für das Versicherungsverhältnis zwischen dem
Versicherungsnehmer und uns gelten.

Sind Sie versicherte Person, aber nicht gleichzeitig Versicherungs-
nehmer, dann sprechen wir Sie in den Versicherungsbedingungen nicht
unmittelbar an, denn die dort festgelegten Rechte und Pflichten betreffen
vorrangig nur den Versicherungsnehmer als unseren Vertragspartner.

Antwort auf die Frage, wer Versicherungsnehmer und wer versicherte
Person ist, finden sich im Abschnitt "Wer ist Versicherungsnehmer, wer
ist versicherte Person?".

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Rentenleistungen
1.1.1      Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, zahlen wir
eine lebenslange Rente zur vereinbarten Fälligkeit jeweils zum Monats-
ersten. Falls diese Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, zahlen wir
gemäß § 3 Absatz 2 BetrAVG eine einmalige Kapitalabfindung.

Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten Leis-
tungen erhalten Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteiligung
(siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an
ihnen beteiligt?").

Rentenhöhe/Rentenfaktor
1.1.2      Ab dem vorgesehenen Rentenbeginn zahlen wir Ihnen zu den
im Versicherungsschein ausgewiesenen Fälligkeitstagen die garantierte
Rente in der aus dem Versicherungsschein ersichtlichen Höhe. Die
Rechnungsgrundlagen basieren auf einem Rechnungszins von 0,25 % p.
a. und den vom Geschlecht unabhängigen unternehmensindividuellen
Sterbetafeln AXA 2013 R Unisex.

Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen Ihres Vertrages
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Anstelle der garantierten Rente zahlen wir Ihnen zu den im Versiche-
rungsschein ausgewiesenen Fälligkeitstagen die mögliche Rente, sofern
diese höher ist als die garantierte Rente.

Zum Rentenbeginn ergibt sich die mögliche Rente in Euro durch fol-
gende Berechnung: Rentenfaktor x Vertragsvermögen / 10.000. Nähere
Informationen zu möglichen Überschüssen und Erträgen während der
Rentenbezugszeit finden Sie im Abschnitt 1.2.14.

Der Rentenfaktor je 10.000 Euro wird so festgesetzt wie bei Rentenversi-
cherungen, die wir zum Zeitpunkt des tatsächlichen Rentenbeginns neu
abschließen werden. Wir garantieren jedoch mindestens 80 % desje-
nigen Rentenfaktors, welcher mit den bei Vertragsbeginn gültigen Rech-
nungsgrundlagen für den Zeitpunkt des Rentenbeginns ermittelt wurde.

Bitte beachten Sie: Für Erhöhungen während der Vertragslaufzeit (z.B.
Zuzahlungen oder Beitragserhöhungen) können jeweils andere Renten-
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faktoren gelten als für den ursprünglichen Vertrag. Darüber werden wir
Sie informieren.

Falls vereinbart, erhöht sich im Rentenbezug die Rente jährlich garantiert
um 1 % der Vorjahresrente.

Kapitalabfindung
1.1.3      Wenn eine Förderung nach § 3 Nr. 63 und/oder § 100
Einkommensteuergesetz (EStG) in Anspruch genommen wurde, kann
frühestens ein Jahr und spätestens drei Monate vor Rentenbeginn an-
stelle der Rentenzahlung die Auszahlung des zu diesem Termin vorhan-
denen gebildeten Kapitals verlangt werden. Voraussetzung ist, dass die
versicherte Person diesen Termin erlebt, spätestens bei Rentenbeginn
aus Altersgründen aus dem Berufsleben ausscheidet und die Vorausset-
zungen zum Bezug einer Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung erfüllt.

Leistungen im Todesfall
1.1.4      Welche Leistungen im Todesfall gezahlt werden, ist davon
abhängig, welcher Tarif vereinbart wurde. Den mit Ihnen vereinbarten
Tarif finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Hinterbliebene und bezugsberechtigte Personen im Sinne dieser Bedin-
gungen sind:

- der überlebende Ehegatte mit dem die versicherte Person zum
Zeitpunkt ihres Todes verheiratet war bzw. Lebenspartner einer le-
benspartnerschaftlichen Lebensgemeinschaft nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz,

- Kinder im Sinne von § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5
EStG,

- der überlebende Lebensgefährte, mit dem die versicherte Person
zum Zeitpunkt ihres Todes in einer auf Dauer angelegten häusli-
chen Gemeinschaft gelebt hat, vorausgesetzt, die versicherte
Person hat diesen Lebensgefährten uns vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit Namen, Anschrift und Geburtsdatum in Textform be-
nannt. Unter einer auf Dauer angelegten häuslichen Gemeinschaft
sind ein gemeinsamer Wohnsitz und eine gemeinsame Haushalts-
führung zu verstehen. Das Bestehen einer häuslichen Gemein-
schaft mit dem in der Zahlungsverfügung benannten Lebensge-
fährten ist uns gegenüber von der versicherten Person in Textform
zu bestätigen.

Die versicherte Person hat die Möglichkeit, dem Versicherungsnehmer
eine oder mehrere zu dem Kreis der zuvor genannten Hinterbliebenen
gehörende Personen im Rahmen einer Zahlungsverfügung für den To-
desfall als bezugsberechtigt für die Hinterbliebenenleistung in Textform
zu benennen. Der Versicherungsnehmer wird uns die Zahlungsverfü-
gung unverzüglich vorlegen. Im Todesfall werden wir die Leistungen an
die in der Zahlungsverfügung genannten Hinterbliebenen auszahlen.

Liegt uns keine Zahlungsverfügung vor, zahlen wir die Hinterbliebenen-
leistung an die Hinterbliebenen und bezugsberechtigten Personen in der
oben stehenden Rangfolge.

Tarife: ALVI1, ALVI1E, ALVI1G, ALVI1EG
Bei Tod vor Rentenbeginn bzw. vor Beginn der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, berechnen wir aus dem Vertragsver-
mögen, mindestens aus der Summe der bis zum Tode gezahlten Bei-
träge ohne die Beiträge für etwaige Zusatzversicherungen eine lebens-
lange Rente entsprechend dem verfügten Bezugsrecht, wenn dann Hin-
terbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung für den Todesfall vor-
handen sind. Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem
dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person ermit-
telt. Diese Rente endet mit dem Tod der berechtigten Person. Bei Kin-
dern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die Kinder die Voraus-
setzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG er-
füllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig. Falls diese Rente kleiner

oder gleich 1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten So-
zialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente eine Kapitalzahlung
erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen Bezugsgröße nach
§ 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir ebenfalls einen Kapital-
betrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzahlung wählt. Sind
Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung nicht vorhanden, ist die
Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von höchstens 8.000 Euro be-
schränkt.

Bei Tod in der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, berechnen wir aus dem Vertrags-
vermögen eine lebenslange Rente entsprechend dem verfügten Bezugs-
recht, wenn dann Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung für
den Todesfall vorhanden sind. Die Rente wird bei Tod der versicherten
Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berech-
tigten Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod der berechtigten
Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die
Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und
Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig. Falls diese
Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente eine
Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir eben-
falls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzah-
lung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung nicht
vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von höchstens
8.000 Euro beschränkt.

Bei Tod nach dem tatsächlichen Rentenbeginn gilt:
Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn und
ist eine Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir die Rente bis zum Ab-
lauf der vereinbarten Rentengarantiezeit an Hinterbliebene entspre-
chend dem verfügten Bezugsrecht. Bei Kindern wird die Rente allerdings
nur solange gezahlt, wie die Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs.
3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG erfüllen. Sind Hinterbliebene im
Sinne der Zahlungsverfügung nicht vorhanden, beschränkt sich die Zah-
lung auf ein Sterbegeld, das dem nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen berechneten Wert der bei Tod ausstehenden garantierten
Renten entspricht, höchstens jedoch auf 8.000 Euro. Der Vertrag endet
dann.

Tarife: ALVI2, ALVI2E, ALVI2G, ALVI2EG
Bei Tod vor Rentenbeginn bzw. vor Beginn der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, berechnen wir aus dem Vertragsver-
mögen, mindestens aus der Summe der bis zum Tode gezahlten Bei-
träge ohne die Beiträge für etwaige Zusatzversicherungen eine lebens-
lange Rente entsprechend dem verfügten Bezugsrecht, wenn dann Hin-
terbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung für den Todesfall vor-
handen sind. Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem
dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person ermit-
telt. Diese Rente endet mit dem Tod der berechtigten Person. Bei Kin-
dern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die Kinder die Voraus-
setzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG er-
füllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig. Falls diese Rente kleiner
oder gleich 1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten So-
zialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente eine Kapitalzahlung
erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen Bezugsgröße nach
§ 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir ebenfalls einen Kapital-
betrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzahlung wählt. Sind
Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung nicht vorhanden, ist die
Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von höchstens 8.000 Euro be-
schränkt.

Bei Tod in der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, berechnen wir aus dem Vertrags-
vermögen eine lebenslange Rente entsprechend dem verfügten Bezugs-
recht, wenn dann Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung für
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den Todesfall vorhanden sind. Die Rente wird bei Tod der versicherten
Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berech-
tigten Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod der berechtigten
Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die
Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und
Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig. Falls diese
Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente eine
Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir eben-
falls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzah-
lung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung nicht
vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von höchstens
8.000 Euro beschränkt.

Bei Tod nach dem tatsächlichen Rentenbeginn gilt:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Lebensjahr,
berechnen wir aus dem bei Rentenbeginn vorhandenen Vertrags-
vermögen einschließlich eventuell gutgeschriebener Über-
schussanteile und abzüglich der ab Rentenbeginn bereits ge-
zahlten Renten ohne Berücksichtigung der Rentenanteile, die seit
Rentenbeginn aus der Überschussbeteiligung ausgezahlt worden
sind, eine lebenslange Rente entsprechend dem verfügten Bezugs-
recht, wenn dann Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung
für den Todesfall vorhanden sind. Die Rente wird bei Tod der versi-
cherten Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem Le-
bensalter der berechtigten Person ermittelt. Diese Rente endet mit
dem Tod der berechtigten Person. Bei Kindern wird die Rente aller-
dings nur solange gezahlt, wie die Kinder die Voraussetzungen des
§ 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere
Leistungen werden nicht fällig. Falls diese Rente kleiner oder gleich
1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialge-
setzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente eine Kapitalzahlung
erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen Bezugsgröße
nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir ebenfalls
einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzah-
lung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung
nicht vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von
höchstens 8.000 Euro beschränkt.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85. Lebensjahr
zahlen wir keine Leistungen aus.

Wer ist Versicherungsnehmer, wer ist versicherte Person?
1.1.5      Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber. Setzt die versicherte
Person nach dem Ausscheiden aus dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis
die Versicherung fort, wird sie nach Abschnitt "Was gilt, wenn die versi-
cherte Person aus der Firma ausscheidet?" Versicherungsnehmer.

Versicherte Person ist der Arbeitnehmer, für den der Arbeitgeber diesen
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Arbeitnehmer sind Arbeiter
und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, denen Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung aus Anlass ihrer Tätigkeit für ein Unter-
nehmen zugesagt worden sind.

1.2      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.2.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des ver-
sicherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten
niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation an-
genommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.

1.2.2      Überschüsse können sich aus Kapitalanlageerträgen ergeben
(Zinsüberschuss), zum einen in der Ansparphase, zum anderen wäh-
rend des Rentenbezugs.
An den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Versi-
cherungsleistungen vorgesehen sind, beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer insgesamt mindestens in der jeweils aufsichtsrechtlich vorge-
schriebenen Höhe.

1.2.3      Aus dem Sicherungsvermögen können sich außerdem Bewer-
tungsreserven ergeben. Diese entstehen, wenn der Marktwert der Kapi-
talanlagen den in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert überschreitet. An
den Bewertungsreserven beteiligen wir die Versicherungsnehmer nach §
153 Absatz 3 VVG verursachungsorientiert.

Zum Ausgleich von Schwankungen können wir eine Sockelbeteiligung
an Bewertungsreserven festsetzen. Die Sockelbeteiligung an Bewer-
tungsreserven ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven. Die
Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu festgelegt.
Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie kann ganz
oder teilweise entfallen.

Wenn Ihr tatsächlicher Anteil an den Bewertungsreserven zum Fällig-
keitszeitpunkt höher ist als die Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven, gilt: wir berechnen Ihre Rente oder Ihre einmalige Zahlung mit
dem höheren Betrag. Dieser tatsächliche Anteil ist von der jeweiligen
Kapitalmarktsituation abhängig.

Überschussermittlung
1.2.4      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen werden nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Die Ermittlung der Risiko- und
Kostenüberschüsse erfolgt auf der Grundlage des Jahresabschlusses
unter Vergleich des tatsächlichen mit dem erwarteten Risiko- und Kos-
tenverlauf aller bei uns bestehenden Versicherungen. Der Jahresab-
schluss wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist
unserer Aufsichtsbehörde einzureichen.

Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand un-
seres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest-
gelegt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.

Für den konventionellen Deckungsstock im Rahmen der Garantie-Option
(siehe Abschnitt "Was ist die "Garantie-Option"?") wird die Höhe des
Überschussanteilsatzes abweichend von Vorstehendem monatlich vom
Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen
Aktuars in Abhängigkeit der Entwicklung der Kapitalmärkte festgelegt.
Die Höhe des aktuell deklarierten monatlichen Zinsüberschusssatzes
können Sie jederzeit bei uns erfragen.

1.2.5      Die Höhe der sich zum Ende eines jeden Geschäftsjahres er-
gebenden Bewertungsreserven wird im Lagebericht unseres Geschäfts-
berichtes ausgewiesen.

Überschussverteilung
1.2.6      Die Erträge unserer Kapitalanlagen verwenden wir zunächst zur
Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer. An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir
die Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich
vorgeschriebenen Höhe.

Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu. Diese Rückstellung
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustabdeckung und zur Erhö-
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hung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 140 VAG). Hierfür benö-
tigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

1.2.7      Sind übrige Überschüssen angefallen, werden diese in
Form einer laufenden Beteiligung monatlich zugeteilt. Zusätzlich kann
eine einmalige Ausschüttung bei Fälligkeit der Versicherungsleistung
(Schlussüberschuss) erfolgen.

1.2.8      Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den
Bewertungsreserven erfolgt gem. § 153 Abs. 3 VVG verursachungsori-
entiert.

Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag während der Anspar-
phase gegebenenfalls zustehenden verteilungsfähigen Bewertungsre-
serven werden wir die Laufzeit und die Höhe des zinserzeugenden Kapi-
tals berücksichtigen. Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden vorhandenen
Bewertungsreserven werden monatlich neu ermittelt. Es kann auch sein,
dass keine Bewertungsreserven entstehen. Das bedeutet, dass Ihrem
Vertrag auch keine Bewertungsreserven zugeteilt werden können.

Bei Beendigung der Ansparphase (durch Tod, Kündigung, Ausübung
des Kapitalwahlrechtes oder tatsächlicher Rentenbeginn) teilen wir den
für diesen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag Ihrer Versicherung zur
Hälfte zu. Bei einer teilweisen Kündigung erfolgt eine anteilige Zuteilung.
Auch an den im Rentenbezug vorhandenen Bewertungsreserven
werden wir Sie nach einem verursachungsorientierten Verfahren betei-
ligen.

Überschusshöhe
1.2.9      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht
garantiert werden. Sie hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein
schon wegen der langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar.

Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die
einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben ein Ermessensspielraum zu.

Den möglichen Verlauf der Überschussbeteiligung können Sie den Ta-
bellen zur Werteentwicklung, die dem Versorgungsvorschlag und/oder
Versicherungsschein beiliegen, entnehmen.

Bestandsgruppen
1.2.10      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Ver-
sicherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise:

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit; Berufsunfähigkeit)
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere:

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag) und

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist vor Rentenbeginn
in den Tarifarten Einzel- und Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 131.
Nach Rentenbeginn ist dies die Bestandsgruppe 113 für die Tarifart Ein-
zelgeschäft und 125 für die Tarifart Kollektivgeschäft.

Hat ihre Bestandsgruppe zur Entstehung von Überschüssen beige-
tragen, bekommt sie Überschüsse zugewiesen. Grundsätzlich erhält Ihr

Vertrag dann daraus Überschüsse. Die Verursachungsorientiertheit der
Überschussbeteiligung kann aber dazu führen, dass Ihr Vertrag keine
Überschüsse erhält.

Überschussbeteiligung vor Rentenbeginn
1.2.11      Die Überschussbeteiligung vor Rentenbeginn kann sich zu-
sammen setzen aus:

- dem Risikoüberschussanteil in Prozent des Risikobeitrags bei jeder
Entnahme des Risikobeitrags,

- dem monatlichen Kostenüberschussanteil in Prozent der Kosten-
beiträge auf das Sicherungsvermögen und das Guthaben in freier
Investmentanlage,

- dem monatlichen Zinsüberschussanteil in Prozent desjenigen Kapi-
tals im Sicherungsvermögen, das durch Umschichtung aus der
freien Investmentanlage entstanden ist,

- dem monatlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des nicht durch
Umschichtung aus der freien Investmentanlage entstandenen Kapi-
tals im Sicherungsvermögen,

- dem monatlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des konventio-
nellen Vertragsvermögens, welches sich durch Ausübung der Ga-
rantie-Option (siehe Abschnitt "Was ist die "Garantie-Option"?") er-
gibt,

- dem Schlussüberschussanteil in Prozent der geschäftsplanmä-
ßigen Bezugsgröße. Diese hängt vom Garantiekapitalverlauf und
der bisherigen Entwicklung der laufenden Überschussbeteiligung
ab.

Der auf die Bestandsgruppe während der Anwartschaft entfallende
Überschuss enthält nicht die Erträge des Sondervermögens. Diese Er-
träge sind nicht Teil der Überschüsse. Sie bleiben in der freien Invest-
mentanlage und erhöhen den Wert der Anteileinheiten oder ergeben zu-
sätzliche Anteileinheiten.

Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn
1.2.12      Die Überschussbeteiligung besteht aus dem jährlichen
Zinsüberschussanteil jeweils in Prozent des Vertragsvermögens der
Hauptversicherung und einer gegebenenfalls eingeschlossen Hinterblie-
benenzusatzversicherung. Des Weiteren kann bei Verrentung ein einma-
liger Bonus aus künftigem Risikoüberschuss anfallen. Der einmalige
Bonus wird ab der ersten Rente zur dauerhaften garantierten Erhöhung
Ihrer Rente verwandt. Dieser Rentenbonus fällt nur bei einer Verrentung
an, nicht bei Wahl einer Kapitalabfindung. Bei der variablen Gewinnrente
ergibt sich die Bemessung und Zuteilung der Grundüberschussanteile
(die aus Kosten- und Risikoüberschüssen resultieren) und Zinsüber-
schussanteile nach Rentenbeginn unmittelbar aus der Formel zur Be-
rechnung der variablen Gewinnrente.

Überschusssysteme
1.2.13      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit
Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Rentenbeginn:
Die laufenden Überschussanteile auf das Sicherungsvermögen sowie
auf das Vertragsvermögen, welches sich durch Ausübung der Garantie-
Option ergibt, werden dem Sicherungsvermögen zugeführt.

Nach Rentenbeginn:
Bei Abschluss des Vertrags können Sie entscheiden, wie wir die
Überschüsse nach Rentenbeginn verwenden. Sie erhalten die laufenden
Überschüsse nach Rentenbeginn jährlich.

Sie können zwischen folgenden Auszahlungsformen wählen:

- Dynamische Gewinnrente: Die Überschüsse werden zur dynami-
schen Erhöhung Ihrer Rente verwandt, und zwar jährlich, erstmals
ab dem zweiten Rentenbezugsjahr. Einmal durchgeführte Renten-
erhöhungen sind für die gesamte Rentenzahlungsdauer garantiert.
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- Variable Gewinnrente: Ab der ersten Rente kann eine Zusatzrente
gezahlt werden. Die Höhe dieser Zusatzrente ist nicht garantiert
und kann sich während der Rentenbezugszeit ändern. Die Zusatz-
rente kann gegebenenfalls auch ganz entfallen.

- Erhöhte Startrente: Ab der ersten Rente kann eine erhöhte Zusatz-
rente gezahlt werden, die erstmals ab dem zweiten Rentenbezugs-
jahr dynamisiert werden kann. Die Höhe dieser Zusatzrente ist
nicht garantiert und kann sich während der Rentenbezugszeit än-
dern. Die Zusatzrente kann gegebenenfalls auch ganz entfallen.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Ver-
sicherungsschein entnehmen.

Rückkauf der Versicherung
1.2.14      Guthaben aus der laufenden Überschussbeteiligung sind im
Sicherungsvermögen bzw. in der freien Investmentanlage enthalten und
werden bei Kündigung Ihres Vertrags mit ausgezahlt. Das Guthaben er-
höht sich gegebenenfalls um den Wert der Indexbeteiligung, die Beteili-
gung an den Bewertungsreserven sowie gegebenenfalls um Schluss-
überschussanteile.

Leistungen im Todesfall
1.2.15      Guthaben aus der laufenden Überschussbeteiligung sind im
Sicherungsvermögen bzw. in der freien Investmentanlage enthalten. Das
Guthaben erhöht sich gegebenenfalls um den Wert der Indexbeteiligung,
die Beteiligung an den Bewertungsreserven und gegebenenfalls um
Schlussüberschussanteile.

Nachreservierung bei Rentenbeginn
1.2.16      Sollte für die in Ihrer Versicherung enthaltenen garantierten
Rentenleistungen bei Rentenbeginn das insgesamt vorhandene Kapital
nicht ausreichen, die vereinbarten Rentenleistungen zu finanzieren,
kann der vorhandene Schlussüberschuss in dem Maße gekürzt werden,
in dem das Vertragsvermögens für die garantierte Rente erhöht wird.
Auch zukünftige Überschüsse können zur Erhöhung des Vertragsvermö-
gens herangezogen werden.

1.3      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.3.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlossen
worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versicherungs-
schutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (vgl. Abschnitte
"Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und "Was ge-
schieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.3.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart,
wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz nicht berührt.

1.3.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.4      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

1.4.1      Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir an
die versicherte Person bzw. an die berechtigten Hinterbliebenen.

In der Direktversicherung durch Entgeltumwandlung ist die versicherte
Person sowohl im Erlebens- als auch im Todesfall unwiderruflich be-
zugsberechtigt.

Bei einer arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung kann ein unwider-
rufliches oder ein eingeschränkt unwiderrufliches Bezugsrecht vereinbart
werden.

Das Bezugsrecht kann nur mit Zustimmung der versicherten Person auf-
gehoben oder eingeschränkt werden.

1.4.2      Alle in den vorstehenden Absätzen genannten Verfügungen
sind wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten angezeigt
worden und in Textform bei uns eingegangen sind. In den Fällen, in

denen die Rechtswirksamkeit Ihrer Verfügung von der Einverständniser-
klärung oder von sonstigen Rechtshandlungen eines Dritten abhängt
(beispielsweise, weil Sie vorher schon ein unwiderrufliches Bezugsrecht
eingeräumt oder die Versicherung abgetreten haben), gilt das auch für
die Erklärungen bzw. Rechtshandlungen des Dritten.

In der Direktversicherung durch Entgeltumwandlung dürfen Sie Ihre
Rechte aus dem Versicherungsvertrag weder abtreten noch verpfänden.

2      Beiträge

2.1      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

2.1.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung in einem
einzigen Beitrag (Einmalbeitrag) oder durch jährliche, halbjährliche, vier-
teljährliche oder monatliche Beitragszahlungen (laufende Beitragszah-
lung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitragszahlung einen
Monat. Zahlen Sie laufende Beiträge, entspricht die Versicherungspe-
riode dem Zahlungsabschnitt.

Bei laufender Beitragszahlung ist ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versiche-
rungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der gewählten
Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem
Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

2.1.2      Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist abwei-
chend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unverzüg-
lich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit
Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu
Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

2.1.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

2.1.4      Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und
Kosten.

2.1.5      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit dem Vertragsver-
mögen, der freien Investmentanlage, dem Überschussguthaben oder
einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Bis zur Verrechnung er-
heben wir die im Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht
rechtzeitig zahlen?" genannten Verzugszinsen.

2.1.6      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer zu entrichten. Bei Tod der versicherten Person sind sie bis
zum Ende des Beitragszahlungsabschnitts zu entrichten, in dem der Tod
eingetreten ist.

2.1.7      Haben Sie für Ihren Arbeitnehmer eine Versicherung im
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Rahmen der betrieblichen Altersversorgung abgeschlossen, die über
Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers finanziert wird, und erhält dieser
bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Entgelt, kann er die Versi-
cherung mit eigenen Beiträgen fortsetzen (§ 1a Absatz 4 BetrAVG). Der
Arbeitgeber ist in diesem Fall nicht zur Beitragszahlung verpflichtet.

2.2      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.2.1      Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweis-
lich nicht zu vertreten.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag (entfällt bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag)
2.2.2      Zahlen Sie einen folgenden Beitrag oder einen sonstigen
Betrag, den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht recht-
zeitig, gilt: Sie erhalten von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin
setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen.

Begleichen Sie Ihren Zahlungsrückstand nicht innerhalb der von uns ge-
setzten Frist, hat dies folgende Auswirkungen auf Ihren Vertrag:

- Ihr Versicherungsschutz entfällt vollständig oder
- Ihr Versicherungsschutz vermindert sich wie bei einer Beitragsfrei-

stellung. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie
im Abschnitt Beitragsfreistellung.

Auf diese Rechtsfolgen werden wir in unserer Mahnung ausdrücklich
hinweisen.

Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt oder verringert sich,
wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns durch die Mahnung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Verzugsfolgen
2.2.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindes-
tens aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Poli-
cendarlehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durch-
schnittlich erheben. Soweit die Zinsen nicht gesondert in Rechnung ge-
stellt und ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem Vertragsver-
mögen oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.

2.2.4 Haben Sie eine Rentenversicherung mit Indexbeteiligung und ggf.
freier Investmentanlage abgeschlossen, gilt: Wenn Sie Beiträge trotz
Mahnung nicht zahlen, müssen wir bereits im Voraus erworbene Anteile
an der Indexbeteiligung und an der freien Investmentanlage wieder ver-
kaufen. In der Zeit zwischen dem Kauf und dem Verkauf dieser Anteile
können Kurse fallen. Wenn uns daraus ein Schaden entsteht, können
wir diesen Schaden mit Ihrem Vertragsvermögen oder einer fälligen
Leistung verrechnen.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Vorgezogener Rentenbeginn

Vor dem vereinbarten Rentenbeginn kann die Zahlung einer Rente be-
antragt werden, sofern die versicherte Person die Altersrente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung als Vollrente in Anspruch nimmt.
Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum vorgezogenen Rentenbeginn
gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu. Bei
der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.1.2 dargestellte Systematik un-
serer Rentenberechnung entsprechende Anwendung. Durch das Vor-
ziehen des tatsächlichen Rentenbeginns verringert sich die Rente ent-
sprechend.

3.2      Rentenbeginnphase

Für den Fall, dass Ihr Vertrag eine siebenjährige Rentenbeginnphase
vorsieht, gilt:

- Sie beginnt mit dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt.
- Sie können binnen einer Frist von einem Monat wählen, ab wel-

chem zu Beginn oder innerhalb der Rentenbeginnphase liegenden
Zeitpunkt die Rente gezahlt werden soll (tatsächlicher Rentenbe-
ginn).

- Solange Sie Ihr Wahlrecht nicht ausüben, wird weder eine Rente
noch eine Kapitalabfindung gezahlt. Beachten Sie bitte, dass die
Frist, die Sie für die Wahl einer Kapitalabfindung einhalten müssen,
mindestens drei Monate beträgt.

- Wenn Sie bis zum Ende der Rentenbeginnphase keine Verfügung
treffen, wird ab dem Zeitpunkt, zu dem die Rentenbeginnphase
endet, eine Rente gezahlt.

- Werden während der Rentenbeginnphase Beiträge gezahlt, erhöht
sich das für die Rentenzahlung zur Verfügung stehende Kapital im
Sicherungsvermögen.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.1.2 dargestellten Systematik
unserer Rentenberechnung entsprechende Anwendung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Rentengarantiezeit mit uns vereinbart
haben und den Beginn der Rentenzahlung hinausschieben, gilt: Die
Dauer der vereinbarten Rentengarantiezeit kann sich verkürzen. Wir
werden Sie zum tatsächlichen Rentenbeginn über Ihre dann gültige Ren-
tengarantiezeit informieren.

3.3      Verlängerungsoption

Sieht Ihr Vertrag keine Rentenbeginnphase vor, können Sie den verein-
barten und im Versicherungsschein ausgewiesenen Rentenbeginn ein-
malig um 5 Jahre hinausschieben, jedoch höchstens auf das 70. Le-
bensjahr der versicherten Person (Verlängerungsoption). Bei Tarifen mit
für den Todesfall vereinbarter Todesfallsumme können Sie den verein-
barten Rentenbeginn um 2 Jahre hinausschieben. Die Verlängerungsop-
tion können Sie frühestens ein Jahr und spätestens 3 Monate vor dem
ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn ausüben. Nach Ausübung der
Verlängerungsoption haben Sie das Recht, die Rente auch vor dem hin-
ausgeschobenen Leistungszeitpunkt beginnen zu lassen.

Das Hinausschieben des vereinbarten Rentenbeginns kann beitrags-
pflichtig - bei Tarifen mit für den Todesfall vereinbarter Todesfallsumme
unter dem Vorbehalt des Ergebnisses einer neuen Gesundheitsprüfung -
oder beitragsfrei erfolgen. Wir berechnen Ihre Rente, nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik, auf Basis des bis zum hi-
nausgeschobenen Rentenbeginns gebildeten Vertragsvermögens und
Ihres Rentenbeginnalters neu. Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer
1.1.2 dargestellten Systematik unserer Rentenberechnung entspre-
chende Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn Sie Ihr Recht wahr-
nehmen, die Rente vor dem hinausgeschobenen Leistungszeitpunkt be-
ginnen zu lassen.
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Die Laufzeit etwaiger eingeschlossener Zusatzversicherungen verändert
sich durch die Ausübung der Verlängerungsoption nicht - eine Aus-
nahme hiervon bildet die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung. Die
Rentengarantiezeit wird entsprechend neu bestimmt.

3.4      Wie können Sie individuelle Zuzahlungen zu Ihrem Vertrag
leisten?

3.4.1      Durch freiwillige Zuzahlungen in den Ursprungsvertrag von
mindestens 150 Euro können Sie maximal zweimal im Kalenderjahr Ihre
Altersrente erhöhen. Zuzahlungen sind ausschließlich im Lastschriftver-
fahren möglich. Hierzu müssen Sie vorher in Textform einen entspre-
chenden Antrag auf Zuzahlung stellen.
Durch die Zuzahlung darf der Gesamtbeitrag im Kalenderjahr die steuer-
lichen Höchstgrenzen des § 3 Nr. 63 oder § 100 EStG nicht übersteigen.
Der Gesamtbeitrag setzt sich zusammen aus dem Beitrag zum Grund-
vertrag und dem Zuzahlungsbetrag.

3.4.2      Die freiwilligen Zuzahlungen bewirken eine Erhöhung des Kapi-
tals, das der Berechnung der Altersrente zugrunde liegt. Eventuell einge-
schlossene Zusatzversicherungen erhöhen sich dadurch nicht.

3.4.3      Für die Zuzahlungen gelten die im Zeitpunkt des Eingangs der
Zuzahlung aktuellen Rechnungsgrundlagen der jeweils gültigen Tarifge-
neration.

3.4.4      Die Zuzahlungen werden nicht dynamisch angepasst.

3.5      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?

Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Erziehungsurlaub o. ä.), möchten aber
Ihren Versicherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Mög-
lichkeiten offen:

3.6      Änderung der Beitragszahlungsweise

Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung der Beitrags-
zahlungsweise jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungspe-
riode verlangen. Es gilt der Abschnitt "Was haben Sie bei der Beitrags-
zahlung zu beachten?".

3.7      Beitragsfreistellung

Sie können jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode
verlangen, bei Reduzierung Ihres Versicherungsschutzes von der Bei-
tragszahlungspflicht befreit zu werden. Für die Berechnung der beitrags-
freien Leistungen werden die Leistungen bei Kündigung (Rückkauf)
gemäß den nachstehenden Absätzen - ohne den dort genannten Abzug
- zu Grunde gelegt. Bei einer Beitragsfreistellung wird der Garantiebe-
trag zu Rentenbeginn nach den anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation unter
Zugrundelegung des Kapitals im Sicherungsvermögen herabgesetzt. Ist
das vorhandene Kapital zu gering, um den herabgesetzten Garantiebe-
trag zu gewährleisten, kann die beitragsfrei gestellte Versicherung nur
noch ohne Garantiebetrag zu Rentenbeginn weitergeführt werden.

Ihr Recht auf Wahl einer Kapitalabfindung anstelle der Zahlung einer
Rente bleibt unberührt.

Hat der Versicherungsnehmer die Befreiung von der Beitragszahlungs-
pflicht beantragt und erreicht das gebildete Kapital den Mindestbetrag
von 12/10 der monatlichen Bezugsgröße gemäß § 18 des Vierten Sozi-
algesetzbuches nicht, zahlen wir in Anlehnung an § 93 Absatz 3 Sätze 2
und 3 Einkommensteuergesetz als einmalige Abfindung den Zeitwert
gemäß § 169 Absätze 3 bis 5 VVG, soweit zwingende Vorschriften des
BetrAVG dem nicht entgegen stehen.

3.8      Wiederinkraftsetzung nach vollständiger Beitragsfreistellung

Bei beitragsfrei gestellten Versicherungen können Sie innerhalb von drei
Jahren nach Zahlung des letzten Beitrages die Wiederinkraftsetzung
Ihres Vertrages durch Wiederaufnahme der Beitragszahlung verlangen.

Für den Fall, dass während der Elternzeit das Arbeitsverhältnis ohne
Entgelt fortbesteht, kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in-
nerhalb von drei Monaten nach der Beendigung der Elternzeit ebenfalls
die Wiederinkraftsetzung des Vertrages verlangen.

Erfolgt die Wiederinkraftsetzung, wird Ihr Vertrag mit den vor der Bei-
tragsfreistellung gültigen Rechnungsgrundlagen fortgesetzt, allerdings
wegen der Folgen der Beitragsfreistellung mit entsprechend geringeren
Garantieleistungen.

Enthält Ihr Vertrag eine Todesfallleistung oder eine Zusatzversicherung,
setzt die Wiederinkraftsetzung voraus, dass es die Risikoverhältnisse
der versicherten Person zu diesem Zeitpunkt der Vertragsänderung
nach unseren dann gültigen Annahmegrundsätzen zulassen würden,
eine vergleichbare neue Versicherung zu den üblichen Bedingungen ab-
zuschließen.

Gegebenenfalls wird eine erneute Gesundheitsprüfung erforderlich. Die
vereinbarten Leistungen werden dann neu berechnet. Bei einer Wieder-
inkraftsetzung auf Grund einer Elternzeit ist keine erneute Gesundheits-
prüfung erforderlich, sofern der Versicherungsschutz ursprünglich zu
normalen Bedingungen und Beitragssätzen angenommen wurde. Eine
Wiederinkraftsetzung einer eingeschlossenen Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung kann allerdings nur erfolgen, wenn bei der versicherten
Person während einer Elternzeit weder eine Erwerbs-/Berufsunfähigkeit
oder Erwerbsminderung objektiv eingetreten ist noch für sie darauf ge-
richtete Leistungen bezogen oder beantragt wurden.

Für die Wiederinkraftsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine Ge-
bühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

3.9      Herabsetzung des Beitrages

Sie können jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode
in Textform verlangen, die Versicherung mit vermindertem Beitrag fort-
zuführen. In Höhe der prozentualen Beitragsherabsetzung wird die Ver-
sicherung wie eine beitragsfreie Versicherung behandelt (teilweise Bei-
tragsfreistellung).
Eine Reduzierung des Beitrages können Sie nur verlangen, wenn der
verbleibende Beitrag der Hauptversicherung 300 Euro jährlich nicht un-
terschreitet.
Der Garantiebetrag zu Rentenbeginn wird nach der Herabsetzung des
Beitrages neu berechnet und kann dann erheblich niedriger ausfallen.
Für die Herabsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine Gebühr. Die
Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen" entnehmen. Eine Wiederinkraftset-
zung ist nicht möglich.

3.10      Was müssen Sie beachten, wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen
möchten?

Sie können vor Rentenbeginn mit uns vereinbaren, Ihren Beitrag außer-
planmäßig zum nächsten Zahlungsabschnitt zu erhöhen. Bitte beachten
Sie, dass die Beitragserhöhung auch arbeitsrechtlich begleitet wird z.B.
durch Anpassung der Entgeltumwandlungsvereinbarung.

Für die Erhöhung Ihres Beitrages benötigen Sie im Einzelgeschäft ein
von uns erstelltes Angebot, dem Sie zustimmen müssen. Ein solches
Angebot können Sie bei uns anfordern. Bitte beachten Sie: Es kann Kon-
stellationen geben, in denen wir Ihnen kein Angebot erstellen können.
Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn wir Ihr Produkt im
Neugeschäft nicht mehr anbieten oder die Restlaufzeit Ihres Vertrages
eine Erhöhung des Beitrags aus versicherungsmathematischen Gründen
nicht mehr zulässt.
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Für Ihren Antrag auf Erhöhung Ihres Beitrags müssen folgende Bedin-
gungen erfüllt sein:

- Es ist eine laufende Beitragszahlung vereinbart
- Der Erhöhungsbeitrag beträgt mindestens 120 Euro pro Versiche-

rungsjahr
- Sie dürfen Ihren Beitrag maximal auf den steuerlich geförderten

Höchstbetrag gemäß § 3 Nr. 63 EStG pro Kalenderjahr erhöhen
und

- Sofern ein Angebot erstellt wurde, müssen Sie uns Ihre Zustim-
mung auf Erhöhung Ihres Beitrages mindestens einen Monat vor
dem nächsten Zahlungsabschnitt in Textform mitteilen.

Wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen, erhöht sich das Vertragsvermögen,
das zur Berechnung Ihrer Rente herangezogen wird. Die Versicherungs-
leistungen erhöhen sich nicht im gleichen Verhältnis wie Ihre Beiträge.
Wir berechnen die Rente aus dem erhöhten Teil Ihres Beitrages nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen neu, und zwar mit den
Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeitpunkt der Erhöhung für neue
gleichartige Verträge zugrunde legen.

Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben, gilt: es kann
sein, dass wir unser Angebot auf Erhöhung Ihres Beitrags von weiteren
Bedingungen abhängig machen müssen. Dies können beispielsweise
die Durchführung einer erneuten Risikoprüfung oder steuerliche Anfor-
derungen sein.

Haben Sie mit uns die dynamische Erhöhung Ihrer Beiträge vereinbart,
gilt: Ihr neuer erhöhter Beitrag ist Grundlage für die planmäßige dynami-
sche Erhöhung Ihres Beitrages.

Bitte beachten Sie das Merkblatt mit den "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" zur Direktversicherung.

3.11      Kündigung des Vertrages

Sie erhalten bei Kündigung die auf Ihre Versicherung entfallende Leis-
tung bei Kündigung (Rückkaufswert) gemäß § 169 VVG.

Eine Auszahlung des Rückkaufswertes ist nur möglich, wenn:

- der Arbeitnehmer noch keine unverfallbare Anwartschaft aus dem
Direktversicherungsvertrag erworben hat;

- bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der versicherten
Person die Höhe der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Werte aus
der Direktversicherung die gemäß § 3 Absatz 2 BetrAVG zuläs-
sigen Abfindungsbeträge nicht übersteigt;

- der Versicherungsnehmer für alle seine versicherten Arbeitnehmer
eine andere Art der betrieblichen Altersversorgung einrichtet und
die bisherigen Werte aus den Direktversicherungen auf diese über-
tragen will.

3.12      Leistung bei Kündigung aus dem Sicherungsvermögen

Rückkaufswert aus dem Sicherungsvermögen
3.12.1      Der Rückkaufswert ist das nach anerkannten Regeln der Vers-
icherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalku-
lation zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode berechnete Ver-
tragsvermögen. Er beläuft sich mindestens auf den Betrag des Vertrags-
vermögens, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der angesetzten Ab-
schluss- und Vertriebskosten (siehe Abschnitt "Wie werden Ihre Beiträge
verwendet? Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?") auf die ersten fünf Versicherungsjahre ergibt (siehe §
169 Abs. 3 VVG).

Stornoabzug aus dem Sicherungsvermögen
3.12.2      Der Rückkaufswert vermindert sich vor seiner Auszahlung

nach Maßgabe der folgenden Absätze um einen Stornoabzug. Die Erhe-
bung des Stornoabzugs vereinbaren wir auf der Grundlage dieser
Versicherungsbedingungen mit allen unseren Versicherungsnehmern.

Den Stornoabzug vereinbaren wir aus folgenden Gründen: Ihre Renten-
versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kalkuliert.
Werden Verträge vorzeitig gekündigt, müssen wir die Interessen der
Kündigenden mit den Interessen der anderen Versicherungsnehmer, die
ihre Verträge bis zum bei Vertragsabschluss vereinbarten Ende durch-
führen, kalkulatorisch zum Ausgleich bringen. Dieser Ausgleich erfolgt
über den Stornoabzug, der zum Teil dazu dient, das Risikokapital des
Bestandes der nicht kündigenden Versicherungsnehmer zu verstärken.
Mit dem verbleibenden Teil des Stornoabzugs gleichen wir die uns durch
die Kündigung entstehenden zusätzlichen Aufwendungen für die Durch-
führung der Kündigung aus. Dies bedeutet im Einzelnen:

Mögliche Gründe für einen Stornoabzug sind:

a) Ausgleich für Veränderungen der Risikolage
Die Risikogemeinschaft setzt sich regelmäßig aus Versicherungsneh-
mern mit einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Da Ver-
sicherungsnehmer mit einem geringeren Risiko die Risikogemeinschaft
eher verlassen als Versicherungsnehmer mit einem höheren Risiko,
stellt der Stornoabzug kalkulatorisch sicher, dass der Risikogemein-
schaft durch die Kündigung eines Versicherungsvertrages kein Nachteil
entsteht.

b) Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital
Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes
Garantien und Optionen. Dies ist möglich, weil ein Teil des dafür erfor-
derlichen Risikokapitals (Solvenzmittel) durch den Versichertenbestand
zur Verfügung gestellt wird. Neu abgeschlossene Verträge partizipieren
an bereits vorhandenen Solvenzmitteln. Dementsprechend müssen sie
während der Laufzeit ihrerseits Solvenzmittel zur Verfügung stellen. Bei
Kündigungen gehen diese Solvenzmittel für den verbleibenden Bestand
verloren. Dem Ausgleich dieses Verlusts dient der Stornoabzug.

c) Ausgleich für außerplanmäßige Verwaltungskosten
Durch die Bearbeitung vorzeitiger Kündigungen entstehen uns außer-
planmäßige Verwaltungskosten. Zum Ausgleich dieser Kosten erheben
wir den Stornoabzug.

Die Höhe des Stornoabzugs haben wir auf der Basis von pauschalen
Annahmen bestimmt. Sie hängt auch davon ab, in welchem Vertragsjahr
die Kündigung erfolgt. Die Höhe des Stornoabzugs ist für jedes einzelne
Versicherungsjahr im Abschnitt "Werteentwicklung" Ihres Versicherungs-
scheins angegeben.

Die Beweislast für die Angemessenheit des so bestimmten Stornoab-
zugs tragen wir. Haben wir im Streitfalle diesen Nachweis erbracht und
können Sie uns sodann nachweisen, dass die von uns zugrunde ge-
legten pauschalen Annahmen in Ihrem Einzelfall ausnahmsweise gar
nicht oder nur teilweise nicht zutreffen bzw. der Abzug in Ihrem Fall nied-
riger liegen muss, erheben wir keinen oder nur einen entsprechend re-
duzierten Stornoabzug.

Unabhängig davon erheben wir keinen Stornoabzug, wenn uns die Kün-
digung innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem vorgesehenen Renten-
beginn zugeht und die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt mindes-
tens 62 Jahre alt ist.

3.13      Leistung bei Kündigung aus dem Sondervermögen

Rückkaufswert für das Sondervermögen
3.13.1      Der Rückkaufswert für das Sondervermögen ist der nach aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik berechnete Zeitwert der
Versicherung gemäß §169 Absatz 4 VVG. Die Höhe des Rückkaufs-
wertes hängt von der Entwicklung der freien Investmentanlage bzw. der
Entwicklung der Indexbeteiligung ab. Sie kann nicht garantiert werden.
Die prognostizierten Rückkaufswerte bei von uns unterstellten Entwick-
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lungen der freien Investmentanlage bzw. Entwicklung der Indexbeteili-
gung können Sie dem Abschnitt "Werteentwicklung" in Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen. Für die Verteilung der Abschluss- und Ver-
triebskosten auf die ersten fünf Versicherungsjahre und die Verrechnung
etwaiger Beitragsrückstände gelten die vorstehenden Regelungen ent-
sprechend.

Stornoabzug für das Sondervermögen
3.13.2      Der Rückkaufswert vermindert sich vor seiner Auszahlung um
einen Stornoabzug nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen. Die
Erhebung des Stornoabzugs vereinbaren wir auf der Grundlage dieser
Versicherungsbedingung mit allen unseren Versicherungsnehmern.

3.14      Beitragsrückstände
Etwaige Beitragsrückstände werden vor Auszahlung des Rückkaufs-
wertes von diesem abgezogen.

3.15      Wichtige Hinweise
Die Kündigung, Beitragsfreistellung oder Herabsetzung Ihrer Versiche-
rung kann für Sie mit Nachteilen verbunden sein, da in der Anfangszeit
Ihrer Versicherung insbesondere wegen der Verrechnung von Ab-
schluss- und Vertriebskosten zu Beginn des Vertrages nur ein geringer
Rückkaufswert bzw. ein geringer Betrag zur Bildung einer beitragsfreien
Versicherungsleistung vorhanden ist. Auch in den Folgejahren erreichen
der Rückkaufswert und die Mittel für eine beitragsfreie Versicherungs-
leistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge, weil diesen
Kosten für die laufende Verwaltung und Risikotragung entnommen
werden. Welche Leistungen Sie bei Kündigung oder Beitragsfreistellung
erhalten, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Werteentwicklung" Ihres
Versicherungsscheines. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht
verlangen.
Beachten Sie bitte, dass sich die Kündigung hinsichtlich der Besteue-
rung der Erträge Ihrer Versicherung nachteilig auswirken kann (vgl. "Hin-
weise für die steuerlichen Regelungen").

3.16      Was gilt, wenn die versicherte Person aus der Firma aus-
scheidet?

3.16.1      Scheidet eine versicherte Person vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles aus den Diensten des Versicherungsnehmers aus, kann
dieser die auf deren Leben abgeschlossene Versicherung abmelden. Mit
der Abmeldung wandelt sich eine Versicherung mit laufender Beitrags-
zahlung zum Ende der bei Ausscheiden laufenden Beitragszahlungspe-
riode, frühestens aber zum Ende der bei der Abmeldung laufenden Bei-
tragszahlungsperiode, in eine beitragsfreie Versicherung um, sofern die
Voraussetzungen für eine solche Umwandlung gegeben sind. Andern-
falls wird die Leistung bei Kündigung (Rückkaufswert) gezahlt, sofern
Regelungen des BetrAVG dem nicht entgegenstehen.

Ein etwa vereinbartes Recht der ausgeschiedenen versicherten Person,
die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen, bleibt unberührt. In
diesem Fall wird die versicherte Person Versicherungsnehmer.

Versicherungsförmige Lösung
3.16.2      Sind zum Zeitpunkt des Ausscheidens der versicherten
Person die Unverfallbarkeitsfristen gemäß § 1b Absatz 2 BetrAVG be-
reits erfüllt, kommt gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 BetrAVG die versiche-
rungsförmige Lösung zur Anwendung. Das bedeutet, dass die An-
sprüche der versicherten Person auf die von uns aufgrund des Versiche-
rungsvertrages zu erbringende Versicherungsleistung begrenzt sind. Die
versicherte Person wird Versicherungsnehmer. Sie ist berechtigt, die
Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen (§ 2 Absatz 2 Satz 2
Nr. 3 BetrAVG).

3.16.3      Voraussetzung für die Anwendung der versicherungs-
förmigen Lösung ist, dass spätestens nach drei Monaten seit dem Aus-
scheiden des Arbeitnehmers eine Abtretung oder Beleihung der Rechte
aus dem Versicherungsvertrag durch den Arbeitgeber und Beitragsrück-
stände nicht vorhanden sind (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 BetrAVG). In
diesen Fällen oder bei einer Verrechnung von offenen Forderungen mit

Vertragsguthaben oder einer fälligen Leistung, kann die versicherungs-
förmige Lösung nicht mehr zur Anwendung kommen. Es ist dann das ra-
tierliche Verfahren (so genanntes m/n-tel) anzuwenden (§ 2 Absatz 2
Satz 1 BetrAVG) und der Arbeitgeber muss für die Leistung einstehen,
soweit sie nicht durch die Versicherungsleistung abgedeckt wird.

3.16.4      Wird die Versicherung auf die versicherte Person übertragen,
kann sie die Versicherung in beitragspflichtiger Form als Einzelversiche-
rung fortsetzen. Die Fortsetzung ist ohne Gesundheitsprüfung möglich,
wenn die versicherte Person die Erklärung innerhalb von drei Monaten
ab Wirksamwerden der Abmeldung gegenüber dem Versicherer abgibt.
Der Versicherungsschutz für die Fortsetzungsversicherung beginnt mit
der Zahlung des Erstbeitrages durch die versicherte Person.

3.16.5      Scheidet eine Versicherung aus einem Kollektivvertrag aus,
entfallen vom nächsten Beitragszahlungstermin an die im Gegensatz zu
Einzelverträgen im Kollektivvertrag gewährten Vergünstigungen.

3.16.6      Der Arbeitnehmer kann gem. § 4 Absatz 3 BetrAVG innerhalb
eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses von seinem
ehemaligen Arbeitgeber verlangen, dass der Übertragungswert gem. § 4
Absatz 5 BetrAVG auf den neuen Arbeitgeber oder auf die Versorgungs-
einrichtung im Sinne von § 22 BetrAVG des neuen Arbeitgebers über-
tragen wird. Voraussetzung hierfür ist, dass der Übertragungswert die
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
nicht übersteigt.

3.17      Kündigung durch die versicherte Person, wenn sie Versi-
cherungsnehmer geworden ist

3.17.1      Kündigt eine mit gesetzlich unverfallbarer Anwartschaft ausge-
schiedene versicherte Person, nachdem sie Versicherungsnehmer ge-
worden ist, vor Eintritt des Versicherungsfalls die Versicherung, wandelt
diese sich in eine beitragsfreie Versicherung um (Ausfluss des Wertreali-
sierungsverbots). Eine Kündigung des Teils der Versicherung, der aus
den Beitragszahlungen des Arbeitgebers herrührt, ist ausgeschlossen.

3.17.2      Die versicherte Person kann gemäß § 4 Abs. 3 BetrAVG inner-
halb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses vom ehe-
maligen Arbeitgeber verlangen, dass der Übertragungswert gemäß § 4
Abs. 5 BetrAVG auf den neuen Arbeitgeber übertragen wird, falls der
Übertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung nicht übersteigt. Mit der vollständigen Übertragung
des Übertragungswertes erlischt die Zusage des ehemaligen Arbeitge-
bers gemäß § 4 Abs. 6 BetrAVG.

4      Anlage des Vertragsvermögens

4.1      Wie legen wir Ihr Vertragsvermögen an?

4.1.1      Kapitalanlage vor Rentenbeginn
Vor Rentenbeginn setzt sich Ihr Vertragsvermögen durch die Beteiligung
an dem Sicherungsvermögen sowie an dem Sondervermögen zu-
sammen.

Einmal im Jahr, zum Indexstichtag, nehmen wir eine Neuaufteilung Ihres
Vertragsvermögens auf unser Sicherungsvermögen bzw. das Sonder-
vermögen vor.

Zum tatsächlichen Rentenbeginn zahlen wir Ihnen aus Ihrem Vertrags-
vermögen eine Rente. Ab diesem Zeitpunkt sind Sie nicht mehr an der
Entwicklung des Sondervermögens beteiligt.

4.1.2      Sicherungsvermögen
Beim Sicherungsvermögen investieren wir in zulässige Anlagen gemäß
den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

4.1.3      Sondervermögen
Das Sondervermögen besteht bis zum Rentenbeginn aus dem Wert der
Indexbeteiligung und - soweit gewählt - aus dem Wert Ihrer freien Invest-
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mentanlage. Bei der freien Investmentanlage handelt es sich - je
nachdem, für welche Anlage Sie sich entschieden haben - um:

- Fonds,
- Depotklassen oder
- Strategiekonzepte.

4.1.4      Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung erfolgt eine Teilhabe an der Wertwick-
lung des von Ihnen gewählten Index. Dabei kommt es zunächst darauf
an, wie sich der Index entwickelt. Die Wertentwicklung der Indexbeteili-
gung ist nicht vorhersehbar.

Ein Emittent gibt die Indexbeteiligung aus und ermittelt einmal pro In-
dexjahr den erwirtschafteten Ertrag. Der Ertrag hängt unmittelbar mit der
Indexentwicklung zusammen. Positive Erträge aus der jährlichen Index-
beteiligung werden dem partizipierenden Vertragsvermögen gutge-
schrieben. Dabei kann - je nach gewähltem Index - eine positive Wert-
entwicklung durch eine zuvor festgelegte Höchstgrenze (Cap) be-
schränkt sein. Ebenso kann - je nach gewähltem Index - eine monatliche
negative Wertentwicklung durch eine zuvor festgelegte Untergrenze
(Floor) begrenzt sein. Ergibt sich auf Jahressicht ein negatives Ergebnis
aus der Indexbeteiligung, wird Ihr partizipierendes Vertragsvermögen
nicht an dieser negativen Entwicklung beteiligt.

Die Höhe des Preises der Indexbeteiligung ist abhängig von verschie-
denen Faktoren des Kapitalmarkts - zum Beispiel von der Volatilität des
Kapitalmarktes oder der Zinshöhe. Um für Sie günstige Konditionen für
die Indexbeteiligung zu gewährleisten, fragen wir Preise von mehreren
Emittenten an und sichern diese für ein oder mehrere Jahre.

Ihren Antragsunterlagen können Sie folgende weitere Informationen ent-
nehmen:

- Beschreibung der Indexbeteiligung Ihres Vertrages und
- mögliche Risiken.

4.1.5      Freie Investmentanlage
Sofern Sie sich für eine freie Investmentanlage entscheiden, sind Sie
daran beteiligt wie sich die Fonds, Depotklassen oder Strategiekonzepte
entwickeln. Kapitalverwaltungsgesellschaften verwalten die Fonds, wäh-
rend wir die Depotklassen und Strategiekonzepte verwalten.

Wie sich eine freie Investmentanlage entwickelt, kann niemand vorher-
sehen. Deshalb können wir keine bestimmte Wertentwicklung der freien
Investmentanlage garantieren. Diese kann sich sowohl positiv als auch
negativ entwickeln. Positive Wertentwicklungen können sich insbeson-
dere dann ergeben, wenn die Kurse der in der freien Investmentanlage
enthaltenen Wertpapiere steigen.

Wenn die Kurse der Wertpapiere sinken, sinkt auch der Wert der freien
Investmentanlage. Sie tragen das Risiko, dass Kurse sinken und die
freie Investmentanlage an Wert verliert - bis hin zum Totalverlust. Ein Ri-
siko bis hin zum Totalverlust kann sich auch dadurch ergeben, dass sich
die freie Investmentanlage unplanmäßig verändert. Dies kann zum Bei-
spiel der Fall sein, wenn eine Kapitalverwaltungsgesellschaft keine An-
teile mehr zurück nimmt. Wenn Wertpapiere nicht in Euro geführt
werden, kann sich ein Verlust auch aus Schwankungen des Währungs-
kurses ergeben.

Die Wertentwicklung der freien Investmentanlage hat Auswirkung auf die
Höhe der möglichen Leistungen. Je nachdem wie sich die freie Invest-
mentanlage in Fonds entwickelt, können die möglichen Leistungen höher
oder niedriger ausfallen.

4.1.6      Anteile am Sondervermögen
Das Sondervermögen ist in Anteile aufgeteilt. Der Wert eines Anteils
richtet sich danach, wie sich das Vermögen der jeweiligen freien Invest-

mentanlage und der Indexbeteiligung entwickelt. Der Wert eines Anteils
wird als Kurs oder Rücknahmepreis bezeichnet.

Der Kurs/ Rücknahmepreis wird:

- bei Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft,
- bei der Indexbeteiligung durch den Emittenten und
- bei Depotklassen und Strategiekonzepten durch uns ermittelt.

Die Bewertung von Sondervermögen erfolgt zum Rücknahmepreis. Der
Bewertungsstichtag für die Bewertung ist der 15. eines Monats.

4.1.7      Bewertungsstichtage
Bewertungsstichtage sind:

- für die Umrechnung von Anteileinheiten in Versicherungsleistungen
der 15. des Monats vor der Fälligkeit des Beitrags,

- für die Umrechnung der in Einmalbeiträgen enthaltenen Sparbei-
träge in Anteileinheiten: spätestens der dritte Werktag nachdem
Ihre Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist; frühestens der
erste Tag des Monats, in dem Ihre Versicherung beginnt.

- für das Vertragsvermögen, das an der Entwicklung des Index betei-
ligt ist: der Indexstichtag. Den Zeitpunkt Ihres Indexstichtages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Um ausreichend Zeit für
die Abrechnung der jährlichen Beteiligungen bis zum Beginn des
nächsten Indexjahres zu gewährleisten, fallen die letzte monatliche
Beobachtung und die Fälligkeit auf den 15.01. bzw. 15.07. des Fol-
gejahres.

- bei Kündigungen der 15. des Monats vor der Fälligkeit der Leis-
tung,

- bei Leistungen im Todesfall: nachdem die Todesfallmeldung bei
uns eingegangen ist, der nächst erreichbare Kurs/Rücknahmepreis.

Wenn am Tag der Bewertung kein Kurs ermittelt werden kann, erfolgt die
Bewertung zum letztbekannten Kurs. Werden die Kurse ausgesetzt, ver-
wenden wir den Kurs des ersten Tages, nachdem der Handel wieder
aufgenommen wurde. Abweichend gilt für die Fälligkeit der Option: die
Bewertung erfolgt zum nächst erreichbaren Kurs.

Wir zahlen alle Leistungen grundsätzlich in Geld.

4.1.8      Rente aus Überschussbeteiligung

Neben den garantierten Leistungen erhalten Sie gegebenenfalls weitere
Leistungen aus der Überschussbeteiligung. Nähere Informationen zu
den Überschüssen finden Sie im Abschnitt "Woraus ergeben sich
Überschüsse und wie sind Sie an ihnen beteiligt?"

4.2      Wie legen wir Ihre Beiträge an und wie entwickelt sich Ihr
Vertragsvermögen?

4.2.1      Ihren Sparbeitrag legen wir grundsätzlich zunächst im Siche-
rungsvermögen an.

Am Indexstichtag teilen wir das Vertragsvermögen auch in dieser Rei-
henfolge - auf, in das Sicherungsvermögen, die Indexbeteiligung und so-
weit mit uns vereinbart - die freie Investmentanlage. Durch dieses versi-
cherungsmathematische Verfahren stellen wir die Ihnen zugesagten Ga-
rantien sicher, indem wir nur den verbleibenden Betrag, der für die Ga-
rantien nicht benötigt wird, für die Indexbeteiligung und ggf. die freie In-
vestmentanlage verwenden. Ziel der Neuaufteilung: Wir möchten Sie
möglichst effektiv an den Ertragschancen der Indexbeteiligung und - so-
weit gewählt - der freien Investmentanlage beteiligen.

Wir garantieren Ihnen, dass Ihre garantierte Rente im Erlebensfall ab
dem vorgesehenen Rentenbeginn zur Verfügung steht.
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Den Zeitpunkt des Indexstichtags Ihres Vertrages sowie Ihre garantierte
Rente können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

4.2.2      Haben Sie sich nur für die Indexbeteiligung entschieden, gilt:
Wir werden den Betrag für die Indexbeteiligung so festlegen, dass bei
Fortzahlung Ihrer Beiträge Ihr abgesichertes Vertragsvermögen zwi-
schen zwei Indexstichtagen nicht sinken kann.

4.2.3      Entwickelt sich Ihr Vertragsvermögen ungünstig, kann es vor-
kommen, dass zu einem Indexstichtag keine Beteiligung am Index bzw.
keine freie Investmentanlage erworben werden kann. Dies ist insbeson-
dere der Fall, wenn das Erreichen der garantierten Rente gefährdet
wäre. Das Vertragsvermögen verbleibt dann im Sicherungsvermögen.

Grundsätzlich gilt: Liegen zwischen Indexstichtag und spätestmöglichem
Rentenbeginn weniger als 12 Monate, erfolgt keine Anlage in die Index-
beteiligung mehr.

4.2.4      Wir entnehmen die Betragsteile zur Deckung von Kosten oder
des Todesfallrisikos monatlich dem Sicherungsvermögen.

4.2.5      Nach Rentenbeginn sind Sie an der Wertentwicklung unseres
Sicherungsvermögens beteiligt.

4.3      Wann und wie können Sie Ihre Anlage in freie Investmentan-
lagen oder Ihre Indexbeteiligung verändern?

4.3.1      Wechsel in andere freie Investmentanlagen
Sie können in der Aufschubzeit verlangen, dass wir zukünftig einen Teil
Ihrer Beiträge für Sie in andere freie Investmentanlagen anlegen (Swit-
chen). Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl
stehenden freien Investmentanlagen auswählen. Ihre Anlagebeiträge
können nur in ganzzahligen Prozentsätzen von jeweils mindestens 10 %
pro freie Investmentanlage aufgeteilt werden. Eine Änderung wird zum
nächsten Indexstichtag gültig.

Sie können auch verlangen, dass wir das Vermögen einer freien Invest-
mentanlage in eine andere freie Investmentanlage übertragen (Shiften).
Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl ste-
henden freien Investmentanlagen wählen. Wir übertragen die freie In-
vestmentanlage zum Kurs des übernächsten Kurstages, nachdem uns
Ihr Auftrag zugegangen ist. Ausnahme: Sie wünschen die Übertragung
zu einem späteren Termin.

Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Bitte beachten Sie:

- Pro Vertrag können Sie höchstens in drei verschiedene Fonds oder
Depotklassen gleichzeitig aktiv investieren.

- Strategiekonzepte können nicht mit anderen freien Investmentan-
lagen gemischt werden. Daher gilt: Zukünftige Beiträge können nur
vollständig in ein Strategiekonzept investiert werden.

Die Entscheidung über Shift und Switch obliegt der versicherten Person.
Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept Comfort Plus zu-
grunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann die Entschei-
dung über Shift und Switch erst dann ausüben, wenn sie aus der Firma
ausgeschieden ist und den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortsetzt.

4.3.2      Rahmenbedingungen
Switchen und Shiften können Sie einmal im Monat, Switchen ist immer
kostenlos. Shiften ist kostenlos, wenn seit dem letzten Shift mindestens
ein Jahr vergangen ist. Shiften Sie häufiger erheben wir eine Gebühr.
Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren
für besondere Leistungen".

Sie können nicht in freie Investmentanlagen switchen oder shiften, die
wir ersetzt haben. Nähere Informationen zum Ersetzen einer freien In-

vestmentanlage durch uns finden Sie im Abschnitt "Wann können wir
eine Indexbeteiligung oder eine freie Investmentanlage tauschen?"

4.3.3      Wechsel der Indexbeteiligung
Sie können die Beteiligung am Index zum nächsten Indexstichtag kos-
tenlos ändern. Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur
Auswahl stehenden Indexbeteiligungen wählen. Eine prozentuale Auftei-
lung auf mehrere Indexbeteiligungen ist nicht möglich.

Die Entscheidung über den Wechsel der Indexbeteiligung obliegt der
versicherten Person. Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept
Comfort Plus zugrunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann
die Entscheidung über den Wechsel der Indexbeteiligung erst dann aus-
üben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und den Vertrag mit ei-
genen Beiträgen fortsetzt.

4.3.4      Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der Anlage in freie
Investmentanlagen
Sie können die Beteiligung am Index und die Anlage in Fonds zum
nächsten Indexstichtag kostenlos abwählen. Wenn wir zustimmen,
können Sie zu einem späteren Indexstichtag wieder oder erstmalig in
Fonds anlegen. Sie können die Beteiligung am Index auch wieder ein-
schließen.
Wählen Sie die Anlage in Fonds ab, übertragen wir das vorhandene
Fondsvermögen in das Sicherungsvermögen.

Die Entscheidung über die Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der
Anlage in freie Investmentanlagen obliegt der versicherten Person. Aus-
nahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept Comfort Plus zugrunde. In
diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann die Entscheidung über die
Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der Anlage in freie Investmentan-
lagen erst dann ausüben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und
den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortsetzt.

4.3.5      Hinweis
Die nachfolgenden Änderungen Ihrer Kapitalanlage werden mit dem
nächsten Indexstichtag wirksam:

- Ein Switch in andere freie Investmentanlagen,
- ein Wechsel der Beteiligung an einem Index,
- die An- und Abwahl der Beteiligung an einem Index und
- die Neu- oder Wiederanlage in freie Investmentanlagen.

Für den Wechsel Ihrer Kapitalanlage müssen Sie das von uns zur Verfü-
gung gestellte Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben zurückschi-
cken. Der Antrag muss uns bis zum 15. des Vormonats zugegangen
sein.

4.4      Wann können wir eine Indexbeteiligung oder einen Fonds
austauschen?

Wann können wir eine Indexbeteiligung austauschen?
Bei erheblichen und nachhaltigen Änderungen, dürfen wir die Indexbetei-
ligung austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall bei:

- einer wesentlichen Änderung der Verfügbarkeit der Indexbeteili-
gung,

- einer wesentlichen Änderung der Konditionen der Indexbeteiligung
oder

- aufsichtsrechtlichen Veränderungen.

Bevor wir die Indexbeteiligung austauschen, schlagen wir Ihnen eine ver-
gleichbare Indexbeteiligung vor. Diese können wir nach billigem Er-
messen auswählen Dabei kann die Indexbeteiligung entweder über Deri-
vate (insbesondere Index-Optionen, -Optionsscheine oder -Zertifikate)
oder Indexfonds erfolgen.
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Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Wir werden dann
den Wert der Indexbeteiligung entsprechend Ihrer Entscheidung in das
Fondsvermögen bzw. das Sicherungsvermögen umschichten. Wenn uns
Ihr Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zugeht, gilt: Wir tau-
schen die Indexbeteiligung, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

Wann können wir einen Fonds austauschen?
Bei erheblichen Änderungen, die wir nicht beeinflussen können, dürfen
wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine von uns beauftragte Kapitalver-
waltungsgesellschaft

- einen Fonds auflöst,
- ihre Zulassung für den Vertrieb von Fondsanteilen verliert,
- den Vertrieb von Fondsanteilen einstellt,
- ihre vertraglichen Pflichten erheblich verletzt,
- mehrere Fonds zu einem Fonds zusammenlegt oder
- ihre Anlagestrategie oder Anlagepolitik in erheblichem Maße än-

dert.

Gleiches gilt, wenn ein Fonds die Auswahlkriterien für unser Fondsan-
gebot nicht mehr erfüllt. Das ist insbesondere der Fall, wenn

- die Fondsperformance den Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds
erheblich unterschreitet,

- der von Ihnen gewählte Fonds von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft nicht mehr zu den bei Aufnahme des Fonds in das Fondsan-
gebot vereinbarten Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere
die Vergütungsstruktur eines Fonds zählt, angeboten wird oder

- eine effiziente Verwaltung des Fonds durch uns nicht mehr möglich
ist.

Bevor wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen, schlagen wir Ihnen
eine vergleichbare Fondsanlage vor. Wir wählen diesen Fonds so aus,
dass die Anlagestrategie des neuen Fonds der Anlagestrategie des alten
Fonds so weit wie möglich entspricht.

Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Sie können uns
dann einen anderen Fonds benennen, der für Ihren Vertrag zur Auswahl
steht. Wenn uns ein Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zu-
geht, gilt: Wir tauschen den Fonds, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

4.5      Was ist das Absicherungsmanagement?

Haben Sie das Anlagenkonzept Chance mit uns vereinbart, gilt: Ihr Ver-
trag ist einem Absicherungsmanagement ausgestattet. Die Aufschubzeit
muss dabei mindestens 10 Jahre betragen. Das Absicherungsmanage-
ment soll vor Rentenbeginn Schwankungen in der Wertentwicklung
dämpfen.

Das Absicherungsmanagement beginnt fünf Indexstichtage vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn. Zu diesen Indexstichtagen übertragen wir Ihre
freie Investmentanlage schrittweise in das Sicherungsvermögen. Beim
ersten Mal 20 %, dann 40 % dann 60 %, dann 80 % und beim letzten
Mal 100%.
Für das Absicherungsmanagement erheben wir keine Gebühren oder
Ausgabeaufschläge.

Während des Absicherungsmanagements können Sie weiterhin freie In-
vestmentanlagen in andere freie Investmentanlagen übertragen
(Shiften).

Sie können dem Absicherungsmanagement in Textform widersprechen.
Dann bleibt Ihr im Sondervermögen gebildetes Vertragsvermögen unver-
ändert angelegt. Dieses wird dann nicht weiter ins Sicherungsvermögen
übertragen.

Das Absicherungsmanagement können Sie zu einem späteren Zeitpunkt
erneut beantragen.

4.6      Was ist die "Garantie-Option"?
Auf Ihren Wunsch können wir Ihre freie Investmentanlage ganz oder teil-
weise in unser Sicherungsvermögen übertragen (Shiften). Das Siche-
rungsvermögen unterliegt nicht den Schwankungen, denen freie Invest-
mentanlagen ausgesetzt sind und steht Ihnen bei Rentenbeginn garan-
tiert zur Verfügung.

Auf das Sicherungsvermögen gewähren wir keinen Garantiezins. Es
fallen in der Regel Zinsüberschüsse an, die wir Ihrem Vertragsvermögen
monatlich gutschreiben. Hierfür gilt der monatlich deklarierte Zinsüber-
schusssatz für die Garantie-Option.

Der erste Shift in das Sicherungsvermögen darf einen Betrag von 3.000
Euro nicht unterschreiten. Beiträge, die Sie nach dem Shift zahlen,
werden hiervon nicht berührt und weiterhin angelegt, wie mit Ihnen ver-
einbart.

Sie können auch beantragen, dass wir das im Rahmen der Garantie-Op-
tion in das Sicherungsvermögen geshiftete Kapital vollständig oder teil-
weise in die für Ihren Vertrag zur Verfügung stehenden freien Invest-
mentanlagen zurück übertragen. Hierfür benötigen Sie unsere Zustim-
mung.

Die Entscheidung über die Ausübung der Garantieoption obliegt der ver-
sicherten Person. Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept
Comfort Plus zugrunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann
die Entscheidung über die Ausübung der Garantieoption erst dann aus-
üben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und den Vertrag mit ei-
genen Beiträgen fortsetzt.

5      Allgemeine Bestimmungen

5.1      Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten und Ge-
bühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?

Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
5.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten
Risikos (Risikobeitrag). Haben Sie keine reine Risikoversicherung abge-
schlossen, dienen sie auch der Bildung von Kapital (Sparbeitrag). Dar-
über hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhängigkeit vom Vertragsver-
mögen kalkuliert.
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Weitere wichtige Informationen zu Höhe und Verrechnung dieser Kosten
und deren Auswirkungen auf die Versicherungsleistungen entnehmen
Sie bitte dem Abschnitt "Wie werden die Kosten verrechnet?".

5.1.2      Welche Kosten werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
a) Verwaltungskosten
Bei beitragsfrei gestellten Versicherungen, für die bis zum Eintritt des
Versicherungsfalles kein laufender Beitrag mehr gezahlt wird, ent-
nehmen wir Ihrem Vertragsvermögen die laufenden Verwaltungskosten.

Bei einer Versicherung mit Indexbeteiligung entnehmen wir die oben ge-
nannten Stückkosten dem Sicherungsvermögen.

Bei Rentenversicherungen entnehmen wir die laufenden Verwaltungs-
kosten während der Rentenbezugszeit dem Vertragsvermögen Ihrer Ver-
sicherung.
Der ausgewiesene Rentenbetrag wird dadurch nicht geschmälert.

b) Gebühren
Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen, die über die
gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir Ihnen
Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und Geschäftsvorfälle
sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren entnehmen Sie bitte
der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Für Leistungen und
Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch
nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hin-
ausgehen, können wir weitere Gebührentatbestände einführen und
deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächlichen durchschnittlichen
Verwaltungsaufwandes und nach billigem Ermessen festsetzen.

Soweit die Gebühren nicht gesondert in Rechnung gestellt und ausgegli-
chen werden, werden wir sie mit dem Vertragsvermögen oder den Über-
schüssen oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

Die Gebühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten
Aufwände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundelie-
genden Umfang anfallen.

c) Kapitalanlagekosten
Kapitalanlagekosten fallen an, wenn Sie eine Anlage in Fonds wählen.

Dies können zum Beispiel folgende Kosten sein:

- Verwaltungsgebühren innerhalb der Fonds in marktüblicher Höhe,
- Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren

oder
- Kosten für die Fertigung von Jahresabschlüssen, Prospekten und

Geschäftsberichten.

Diese Kosten erheben nicht wir, sondern die Kapitalverwaltungsgesell-
schaften. Diese ziehen die Kosten direkt von Ihrem Fondsvermögen ab.
Wie hoch die Kapitalanlagekosten sind, finden Sie: in den aktuellen Ver-
kaufsprospekten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Zusätzlich können bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategie-
konzepten Verwaltungsgebühren anfallen, die von uns vereinnahmt
werden.

Für den Fall, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften uns als Großan-
leger an den Verwaltungsvergütungen der Fonds beteiligen, gilt: Diese
geben wir vollständig an Sie weiter.

Sollten bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategiekonzepten
Überschüsse bei Verwaltungsgebühren anfallen, geben wir diese voll-
ständig an Sie weiter.

Wie werden die Kosten verrechnet?
5.1.3      Die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Abschluss-

und Vertriebskosten verteilen wir gemäß § 4 Deckungsrückstellungsver-
ordnung in Höhe von 2,5% aller von Ihnen während der Laufzeit des Ver-
trages zu zahlenden Beiträge in gleichmäßigen Jahresbeträgen über
einen Zeitraum von fünf Jahren.

5.1.4      Dies gilt nicht, wenn Ihr Vertrag die Zahlung eines Einmalbei-
trages vorsieht. In diesem Fall werden alle Abschluss- und Vertriebs-
kosten mit diesem verrechnet.

5.1.5      Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger
als fünf Jahren vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleich-
mäßig auf die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

5.1.6      Bei laufender Beitragszahlung führt diese Kostenverrechnung
dazu, dass in der Anfangszeit Ihrer Versicherung im Vergleich zu den
eingezahlten Beiträgen nur ein geringer Rückkaufswert oder ein gerin-
gerer Betrag zur Bildung einer beitragsfreien Leistung vorhanden ist.
Auch in den Folgejahren erreichen der Rückkaufswert bzw. die Mittel für
eine beitragsfreie Versicherungsleistung nicht unbedingt die Summe der
gezahlten Beiträge, weil diese auch Kosten enthalten.

5.1.7      Wurde mit Ihnen die Anwendbarkeit des Förderbetrags nach
§ 100 EStG vereinbart, gilt abweichend von den Ziffern 5.1.3 bis 5.1.6
Folgendes:

In die von Ihnen gezahlten Beiträge sind Abschluss- und Vertriebskosten
von maximal 2,5 % einkalkuliert. Diese Kosten verteilen wir auf die ge-
samte Beitragszahlungsdauer.

5.2      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

5.2.1      Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir gegen
Vorlage des Versicherungsscheins. Zusätzlich können wir auch den
Nachweis der letzten Beitragszahlung und ein amtliches Zeugnis über
den Tag der Geburt der versicherten Person verlangen.

5.2.2      Wir können vor jeder im Erlebensfall zu erbringenden Versiche-
rungsleistung ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die versi-
cherte Person noch lebt.
Bei laufenden Rentenzahlungen steht uns dieses Recht in einem den
Umständen nach angemessenen Zeitabstand zu.

5.2.3      Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich mitzu-
teilen.

Unterbleibt dies vorsätzlich, entfällt unsere Verpflichtung zur Zahlung
einer Todesfallleistung. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Pflicht zur
unverzüglichen Mitteilung sind wir berechtigt, die Todesfallleistung in
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Dass die Fahrlässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungs-
nehmer nachweisen. Unsere Leistungspflicht bleibt insoweit bestehen,
als die Verletzung für die Feststellung weder des Versicherungsfalles
noch des Umfangs der Leistungspflicht ursächlich ist. Wird die Pflicht zur
unverzüglichen Mitteilung arglistig verletzt, sind wir - unabhängig vom
Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Zahlung einer Todes-
fallleistung nicht verpflichtet. Die vollständige oder teilweise Leistungs-
freiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben.

5.2.4      Ist für den Todesfall eine Leistung vereinbart, ist uns ferner eine
amtliche Sterbeurkunde und ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über
die Todesursache vorzulegen.
Wir fordern bei Bedarf auch Informationen über den Beginn und den Ver-
lauf der Krankheit an, die zum Tod der versicherten Person geführt hat.

Außerdem können wir bei Verdacht auf Verletzung einer vorvertraglichen
Anzeigepflicht und bei Unfalltod in den ersten drei Versicherungsjahren
einer kapitalbildenden Lebensversicherung ohne Gesundheitsprüfung
auf unsere Kosten die Besichtigung des Leichnams durch einen von uns
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beauftragten Arzt oder eine Obduktion verlangen. Wird die Zustimmung
zur Besichtigung oder Obduktion verweigert, sind wir von unserer Leis-
tungspflicht befreit.

5.2.5      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Die hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versi-
cherungsleistung beansprucht.

5.2.6      Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und Nachweise
gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versicherungsleistungen
zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder Ein-
schränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder Einwil-
ligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen.

5.2.7      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren im
Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleistungen
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wün-
schen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf Kosten
und Gefahr des Empfangsberechtigten.

5.2.8      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an uns
zurückzuzahlen.

5.2.9      Werden Altersrentenleistungen oder eine Kapitalabfindung ver-
langt, muss der Anspruch auf Altersrentenzahlungen aus der Sozialversi-
cherung als Vollrente erfüllt sein oder die versicherte Person aus Alters-
gründen aus dem Berufsleben ausgeschieden sein.

5.3      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

5.3.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berech-
tigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu ver-
fügen und Leistungen in Empfang zu nehmen.

5.3.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Versiche-
rungsscheins seine Berechtigung nachweist.

5.4      Was gilt bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

5.4.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versiche-
rungsschutz besteht insbesondere auch dann, wenn die versicherte
Person in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren
Unruhen den Tod gefunden hat.

5.4.2      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren
Unruhen beschränkt sich - sofern nichts anderes vereinbart - eine für
den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung auf die Auszahlung der für den
Todestag berechneten Leistung bei Kündigung Ihrer Versicherung (vgl.
Abschnitt "Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen, beitragsfrei
stellen oder den Beitrag herabsetzen und welche Folgen hat dies?"), je-
doch nicht mehr als eine für den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung.
Für den Todesfall versicherte Rentenleistungen vermindern sich auf den
Betrag, den wir aus der für den Todestag berechneten Leistung bei Kün-
digung erbringen können (vgl. Abschnitt "Wann können Sie Ihre Versi-
cherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den Beitrag herabsetzen und
welche Folgen hat dies?"). Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht
entfällt, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen
stirbt, denen sie während eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

5.4.3      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen

Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen beschränkt sich unsere Leistungspflicht
auf die in den vorstehenden Absätzen genannten Leistungen. Auf diese
Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, sofern mit
dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Erhöhung
des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrund-
lagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Erfüllbar-
keit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestandsgruppe
nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge der betrof-
fenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen Treuhänder
bestätigt wird.

5.5      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person, wenn eine
Todesfallleistung versichert ist?

5.5.1      Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren seit
Zahlung des Einlösungsbeitrages oder Wiederherstellung der Versiche-
rung (Dreijahresfrist) sind wir zur Leistung uneingeschränkt verpflichtet.

5.5.2      Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor Ab-
lauf der Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.
Andernfalls beschränkt sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapital-
leistung auf die Auszahlung der für den Todestag berechneten Leistung
bei Kündigung Ihrer Versicherung (vgl. Abschnitt "Wann können Sie Ihre
Versicherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den Beitrag herabsetzen
und welche Folgen hat dies?"), jedoch nicht mehr als eine für den Todes-
fall vereinbarte Kapitalleistung. Für den Todesfall versicherte Rentenleis-
tungen vermindern sich auf den Betrag, den wir aus der für den To-
destag berechneten Leistung bei Kündigung (vgl. Abschnitt "Wann
können Sie Ihre Versicherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den
Beitrag herabsetzen und welche Folgen hat dies?") erbringen können.

5.5.3      Bei Wiederherstellung des Vertrages gelten die vorstehenden
Absätze entsprechend. Die Dreijahresfrist beginnt mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.

5.6      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

5.6.1      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich
mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine
an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre
uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt unsere
Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als
zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewer-
bebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

5.6.2      Bei Änderung Ihres Namens gilt der vorstehende Absatz
entsprechend.

5.6.3      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

5.6.4      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

5.6.5      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.
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Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?
5.6.6      Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung,
Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten
zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwen-
digen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage
unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Zögern - zur Verfügung stellen.
Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Per-
sonen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und
Meldungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die für die Be-
urteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem

Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers
maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueri-
dentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der
Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie dem Druckstück "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" entnehmen.
Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei
einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Ver-
tragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörde.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland
besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten kann dazu führen, dass wir un-
sere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Ver-
fügung gestellt haben.

5.7      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

5.7.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

5.7.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

5.7.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

5.7.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

5.7.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

5.8      An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns nicht zu-
frieden sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, stehen
Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen:

Versicherungsombudsmann
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit
ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen
unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
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Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt 5.7
entnehmen.

5.9      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

5.9.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die anspruchstel-

lende Person von den den Anspruch begründenden Umständen
Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

5.9.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung der an-
spruchstellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen der
Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt damit bei der
Berechnung der Frist unberücksichtigt.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

Die nachfolgenden Bedingungen enthalten die Regelungen und Bestim-
mungen der Rückdeckungsversicherung für die Unterstützungskassen-
versorgung. Wir bitten, diese Unterlagen sorgfältig aufzubewahren.

Hinweis: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe kursiv ab-
gedruckt. Erklärungen zu diesen Begriffen befinden sich im Glossar am
Ende dieser Bedingungen.

1      Leistungen und Einschränkungen

1.1      Wann beginnt der Versicherungsschutz?

1.1.1      Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist. Ist im Versicherungsschein ein späterer Zeitpunkt als Be-
ginn der Versicherung genannt, beginnt der Versicherungsschutz zu
diesem späteren Zeitpunkt.

1.1.2      Haben wir mit dem Versicherungsnehmer vorläufigen
Versicherungsschutz vereinbart, gelten die Regelungen in 1.1.1 nicht.
Dem Leistungsplan können in diesem Fall nähere Einzelheiten zum vor-
läufigen Versicherungsschutz entnommen werden.

1.1.3      Versicherungsschutz besteht nur, wenn der erste Beitrag
rechtzeitig gezahlt wird. Nähere Informationen zur Beitragszahlung be-
finden sich in den Abschnitten "Beiträge" und "Überbrückung von Zah-
lungsschwierigkeiten".

1.1.4      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.2      Wie berechnen wir die Rente?

Das Vertragsvermögen wird zu Rentenbeginn im Sicherungsvermögen
angelegt und in zulässige Anlagen gemäß den geltenden rechtlichen Be-
stimmungen investiert.

1.2.1      Rentenleistungen
Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, zahlen wir ab dem ver-
einbarten Zeitpunkt eine lebenslange und unabhängig vom Geschlecht
berechnete Rente. Der vereinbarte Zeitpunkt kann dem Versicherungs-
schein entnommen werden. Falls die Rente kleiner oder gleich 1 % der
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist,
zahlen wir gemäß § 3 Absatz 2 BetrAVG eine einmalige Kapitalabfin-
dung. Der Vertrag endet zu diesem Zeitpunkt.

Im Versicherungsschein weisen wir neben den garantierten Leistungen,
auch mögliche Leistungen aus. Nähere Informationen zu den möglichen
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Leistungen befinden sich in den Abschnitten "Überschüsse" und "Anlage
des Vertragsvermögens".

1.2.2      Rentenhöhe/Rentenfaktor
Erlebt die versicherte Person den vorgesehenen Rentenbeginn, zahlen
wir eine garantierte Rente.

Diese hängt insbesondere ab von:

- den verwendeten Rechnungsgrundlagen,
- dem Tarif und
- der Art der Verrentung.

Die Rechnungsgrundlagen für die Ermittlung der garantierten Rente ba-
sieren auf:

- einem Rechnungszins von 0,25 % p. a. und
- den geschlechtsunabhängigen unternehmensindividuellen Sterbe-

tafeln AXA 2013 R Unisex.

Neben der garantierten Rente berechnen wir auch eine mögliche Rente.
Sofern diese höher ist als die garantierte Rente, zahlen wir ab dem ver-
einbarten Zeitpunkt die mögliche Rente an den Versicherungsnehmer
aus.

Die Höhe der möglichen Rente hängt ab vom:

- vorhandenen Vertragsvermögen zum tatsächlichen Rentenbeginn
und

- dem zum Rentenbeginn gültigen Rentenfaktor je 10.000 Euro des
Vertragsvermögens.

Zum Rentenbeginn ergibt sich die mögliche Rente in Euro durch fol-
gende Berechnung: Rentenfaktor x Vertragsvermögen / 10.000. Nähere
Informationen zu möglichen Überschüssen und Erträgen während der
Rentenbezugszeit befinden sich im Abschnitt "Auszahlungsformen
(Überschusssysteme)".

Der Rentenfaktor je 10.000 Euro wird so festgesetzt wie bei gleichartigen
Rentenversicherungsverträgen, die wir zum Zeitpunkt des tatsächlichen
Rentenbeginns neu abschließen werden. Wir garantieren jedoch mindes-
tens 80 % desjenigen Rentenfaktors, welcher mit den bei Vertragsbeginn
gültigen Rechnungsgrundlagen für den Zeitpunkt des Rentenbeginns er-
mittelt wurde.

Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen des Vertrages be-
finden sich im Versicherungsschein.

Hinweis: Für Erhöhungen während der Vertragslaufzeit können jeweils
andere Rentenfaktoren gelten als für den ursprünglichen Vertrag. Dar-
über werden wir den Versicherungsnehmer informieren.

Bei Vertragsabschluss kann mit uns vereinbart werden, dass die Rente
nach Rentenbeginn jährlich garantiert steigt. Wir erhöhen dann nach
Rentenbeginn die Rente jährlich um 1 %, der Rente, die wir im Jahr
zuvor gezahlt haben.

1.3      Was ist zu beachten, wenn statt einer Rente eine einmalige
Auszahlung gewünscht wird?

1.3.1      Vollständige Kapitalauszahlung bei Rentenbeginn
Zum Rentenbeginn kann der Versicherungsnehmer statt einer Rente
eine einmalige Auszahlung des Vertragsvermögens wählen.

Dafür müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die versicherte Person erlebt den vorgesehenen Rentenbeginn und
- Wir haben die Mitteilung über die Wahl der einmaligen Kapitalaus-

zahlung spätestens einen Monat vor dem vorgesehenen Rentenbe-
ginn erhalten.

1.3.2      Teilweise Kapitalauszahlung bei Rentenbeginn
Der Versicherungsnehmer kann auch wählen, dass wir das Vertragsver-
mögen teilweise auszahlen und aus dem restlichen Vertragsvermögen
gemäß Abschnitt 1.2 eine Rente zahlen.

Zusätzlich zu den Bedingungen in 1.3.1 muss dann noch folgende Be-
dingung erfüllt sein: Die Rente aus dem verbleibenden Vertragsver-
mögen muss mindestens 300 Euro jährlich betragen.

1.4      Was leisten wir, wenn die versicherte Person stirbt?

Wir zahlen Leistungen aus, wenn die versicherte Person stirbt. Diese
Leistungen sind abhängig vom vereinbarten Tarif. Der vereinbarte Tarif
kann dem Versicherungsschein entnommen werden.

Tarife: ALVI1, ALVI1G, ALVI1ID
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1.Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart): Wir zahlen das Vertragsvermögen, mindestens aber die Summe
der bis zum Tod gezahlten Beiträge. Beiträge für eventuelle Zusatzversi-
cherungen zählen nicht dazu.
2.Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart): Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen.
3.Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Wenn eine Rentengarantiezeit vereinbart ist, zahlen wir
die Rente bis zum Ende der vereinbarten Rentengarantie-
zeit an den Bezugsberechtigen weiter. Der Bezugsberech-
tige kann statt einer Rente auch eine einmalige Kapital-
auszahlung wählen. Die Höhe der Kapitalauszahlung er-
gibt sich aus den abgezinsten Renten bis zum Ende der
Rentengarantiezeit. Das bedeutet: Wir berechnen, was die
künftigen Renten am Tag des Todes wert sind. Dafür ver-
wenden wir den bei Rentenbeginn aktuellen Rechnungs-
zins.

- Wenn keine Rentengarantiezeit vereinbart oder diese ab-
gelaufen ist, zahlen wir keine Leistungen aus.

Tarife: ALVI2, ALVI2G, ALVI2ID
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1.Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart): Wir zahlen das Vertragsvermögen, mindestens aber die Summe
der bis zum Tod gezahlten Beiträge. Beiträge für eventuelle Zusatzversi-
cherungen zählen nicht dazu.
2.Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart): Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen.
3.Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Le-
bensjahr, gilt: Wir zahlen das bei Rentenbeginn vorhan-
dene Vertragsvermögen einschließlich eventuell gutge-
schriebener Überschussanteile, abzüglich bereits ge-
zahlter Renten. Rentenanteile, die wir seit Rentenbeginn
aus der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn aus-
gezahlt haben, ziehen wir nicht ab.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85.
Lebensjahr, gilt: Wir zahlen keine Leistungen aus.

1.5      Was leisten wir, wenn die versicherte Person im Polizei- oder
Wehrdienst, bei Unruhen oder im Krieg stirbt?

1.5.1 Grundsätzlich besteht Versicherungsschutz unabhängig davon, auf
welcher Ursache der Tod der versicherten Person beruht.
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Dies gilt auch dann, wenn die versicherte Person bei folgenden Anlässen
stirbt:

- in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienst oder
- bei inneren Unruhen, wenn die versicherte Person nicht auf Seiten

der Unruhestifter teilgenommen hat.

1.5.2 Der Versicherungsschutz besteht in voller Höhe: Auch wenn die
versicherte Person im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschlands stirbt, sofern sie an diesen nicht aktiv beteiligt
war.

1.5.3 Wir leisten eingeschränkt, wenn die versicherte Person aktiv auf
Seiten der Unruhestifter im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt. In
diesem Fall vermindert sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapital-
auszahlung auf den für den Todestage berechneten Rückkaufswert -
ohne einen Abzug. Ist eine Rentenleistung vereinbart, vermindert sich
diese auf den für den Todestage berechneten Rückkaufswert.

1.6      Was leisten wir, wenn die versicherte Person durch ABC-
Waffen stirbt?

1.6.1 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die versicherte
Person in folgendem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
stirbt:

- beim vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder

- beim vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von
radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

1.6.2 Stirbt die versicherte Person unter den in 1.6.1 genannten Um-
ständen, leisten wir aber eingeschränkt. Die eingeschränkte Leistung er-
gibt sich wie in 1.5.3 beschrieben.

Die Einschränkung der Leistung gilt nur, wenn:

- der Einsatz oder das Freisetzen dazu führt, dass wir unsere Leis-
tungsverpflichtung gegenüber unserer Bestandsgruppe, zu der die
Versicherungsverträge der betroffenen Person gehören, nicht mehr
gewährleisten können,

- die Erhöhung des Leistungsbedarfs nicht vorhersehbar war und
- ein unabhängiger Treuhänder dies bestätigt.

2      Überschüsse

2.1      Wie erhöhen sich Leistungen durch Überschüsse und Bewer-
tungsreserven?

Zusätzlich zu den garantierten Leistungen beteiligen wir unsere Versi-
cherungsnehmer - soweit vorhanden - an Überschüssen und Bewer-
tungsreserven. In den folgenden Abschnitten erläutern wir:

- wie Überschüsse und Bewertungsreserven entstehen,
- wie wir diese ermitteln und
- wie wir unsere Versicherungsnehmer an diesen beteiligen.

2.2      Wie entstehen Überschüsse?

2.2.1      Überschüsse können wie folgt entstehen:

- aus dem Risikoergebnis,
- aus Kapitalanlageerträgen und
- aus dem übrigen Ergebnis.

2.2.2      Überschüsse aus dem Risikoergebnis
Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist, als wir bei der Kalkulation der Tarife
angenommen haben. Zum Beispiel, wenn die Versicherten während des
Rentenbezugs kürzer leben, als wir angenommen haben.

2.2.3      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen
In der Aufschubzeit und während des Rentenbezugs können
Überschüsse aus Kapitalerträgen entstehen. Diese können zum Beispiel
entstehen, wenn die tatsächlichen Kapitalerträge höher sind, als wir kal-
kuliert haben (Zinsüberschüsse).

2.2.4      Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können zum Beispiel entstehen,
wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher angenommen haben.

2.2.5      Für alle Überschüsse gilt:
An den Überschüssen beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer in der
jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.

2.3      Wie entstehen Bewertungsreserven?
Bewertungsreserven können wie folgt entstehen: Der Marktwert der Ka-
pitalanlagen in unserem Sicherungsvermögen kann über dem Wert
liegen, mit dem die Kapitalanlagen in unserer Bilanz ausgewiesen sind.
An diesen Bewertungsreserven beteiligen wir unsere Versicherungs-
nehmer verursachungsorientiert nach den Vorschriften des Gesetzes.

Es kann auch sein, dass keine Bewertungsreserven entstehen. Das be-
deutet, dass diesem Vertrag auch keine Bewertungsreserven zugeteilt
werden können.

2.4      Wie ermitteln wir Überschüsse und Bewertungsreserven?
Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen ermitteln wir nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches. Sie werden jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Überschüsse aus dem Risikoer-
gebnis und Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis ermitteln wir auf der
Grundlage des Jahresabschlusses. Dafür vergleichen wir die folgenden
Größen aller bei uns bestehenden Versicherungen:

- die tatsächlichen Kosten mit den vorher erwarteten Kosten und
- das tatsächliche Risikoergebnis mit dem vorher erwarteten Risiko-

ergebnis.

Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresabschluss. Au-
ßerdem reichen wir den Jahresabschluss der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde ein.

Die Bewertungsreserven ermitteln wir jeden Monat nach den gesetzli-
chen Vorschriften neu. Wie hoch die Überschüsse dieses Vertrages tat-
sächlich sind, kann der jährlichen Information zum Vertragsstand ent-
nommen werden, die wir einmal im Jahr an unsere Versicherungs-
nehmer versenden. Überschusssätze und Bewertungsreserven veröf-
fentlichen wir jährlich im Geschäftsbericht.

2.5      Wann und wie beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer an
den Überschüssen?

Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse können wir
auf zwei Arten zuteilen:

- Wir können Verträgen einen Teil der Überschüsse in dem Jahr, in
dem sie entstehen, zuteilen. Damit erhöhen wir das Vertragsver-
mögen oder vermindern die Beiträge für den Versicherungsnehmer.

- Den anderen Teil führen wir der sogenannten Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu. Wir bilden und verwenden die Rückstellung
für Beitragsrückerstattung entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen
im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden.
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Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse der Versi-
cherungsnehmer nutzen, um:

- einen drohenden Notstand abzuwenden,
- Verluste abzudecken oder
- die Deckungsrückstellung zu erhöhen (§ 140 VAG).

Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen unterschiedlich zu
den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen
zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen unter-
scheiden sich zum Beispiel nach Art des Risikos, das jeweils versichert
ist. Diese Arten von Risiken können zum Beispiel sein: das Risiko der
Langlebigkeit oder das Risiko der Berufsunfähigkeit. Wir verteilen die
Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen. Die Verteilung richtet
sich danach, in welchem Umfang die Bestandsgruppen zur Entstehung
der Überschüsse beigetragen haben. Vor Rentenbeginn sind die Ver-
träge aus dem Einzel- und Kollektivgeschäft der Bestandsgruppe 131 zu-
geordnet. Nach Rentenbeginn ist dies die Bestandsgruppe 113 für das
Einzelgeschäft und 125 für das Kollektivgeschäft.

Hat die Bestandsgruppe dieses Vertrages zur Entstehung von Über-
schüssen beigetragen, bekommt sie Überschüsse zugewiesen. Grund-
sätzlich erhält der Vertrag dann daraus Überschüsse. Die Verursa-
chungsorientiertheit der Überschussbeteiligung kann aber dazu führen,
dass der Vertrag keine Überschüsse erhält.

Wie hoch die Beteiligung an den Überschüssen ist, schlägt der Verant-
wortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest.

Wir veröffentlichen in unserem Geschäftsbericht, wie die Beteiligung an
Überschüssen geregelt ist und wie hoch diese ist. Der Geschäftsbericht
befindet sich im Internet unter: www.axa.de.

Unsere Versicherungsnehmer erhalten Überschüsse in Abhängigkeit
ihrer Entstehung in unterschiedlicher Weise:

- Überschüsse vor Rentenbeginn,
- Schlussüberschussanteile soweit vorhanden - und
- Überschüsse nach Rentenbeginn.

Beteiligung an Überschüssen vor Rentenbeginn
Unsere Versicherungsnehmer erhalten die laufenden Überschüsse vor
Rentenbeginn monatlich zugeteilt.

Die Überschüsse vor Rentenbeginn können sich wie folgt zusammen-
setzen:

- dem Anteil an Risikoüberschüssen. Diesen berechnen wir in Pro-
zent des Risikobeitrags jedes Mal, wenn wir einen Risikobeitrag
entnehmen.

- dem Anteil an Kostenüberschüssen. Diesen berechnen wir monat-
lich in Prozent der Kostenbeiträge auf das Sicherungsvermögen.

- dem Anteil an Zinsüberschüssen. Diese berechnen wir:
- monatlich in Prozent desjenigen Kapitals im Sicherungs-

vermögens, das durch planmäßige Umschichtung aus der
freien Investmentanlage entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das nicht aus der Umschichtung aus der freien In-
vestmentanlage entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das sich durch Ausübung der Garantie-Option er-
gibt und

- falls vereinbart: monatlich in Prozent des Kapitals im Si-
cherungsvermögen, das durch Garantieerhöhung im
Rahmen der Relax Rente Comfort entstanden ist.

Die laufenden Überschüsse fließen in das Vertragsvermögen und er-
höhen dieses.

Zusätzlich zu diesen Überschüssen kann sich bei Rentenbeginn ein ein-
maliger Bonus aus den Risikoüberschüssen ergeben. Diesen Bonus ver-
wenden wir, um die Rente dauerhaft garantiert zu erhöhen. Dies gilt ab
der ersten Rentenzahlung.

Schlussüberschussanteil:
Zusätzlich zu den laufenden Überschüssen können wir bei Beendigung
des Vertrages einen Schlussüberschussanteil gewähren. Dieser be-
rechnet sich in Prozent der Bezugsgröße, die wir im Geschäftsbericht
beschreiben. Der Schlussüberschussanteil erhöht bei Beendigung des
Vertrages das Vertragsvermögen.

Nachreservierung:
Sollten wir erkennen, dass das Vertragsvermögen zur Sicherstellung der
vereinbarten garantierten Leistung zu Rentenbeginn nicht ausreicht,
können wir Schlussüberschussanteile und zukünftige laufende
Überschüsse verwenden, um die garantierte Rentenzahlung zu finan-
zieren.

Überschussbeteiligung
Die Beteiligung an Überschüssen nach Rentenbeginn kann sich wie folgt
zusammensetzen:

- dem Anteil an jährlichen Zinsüberschüssen und
- dem Anteil am jährlichen Grundüberschuss. Dieser resultiert aus

Kosten- und Risikoüberschüssen.

Alle diese Überschüsse berechnen wir jährlich in Prozent des Siche-
rungsvermögens.

2.6      Auszahlungsformen (Überschusssysteme)
Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit dem Ver-
sicherungsnehmer vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Rentenbeginn:
Die laufenden Überschussanteile auf das Sicherungsvermögen sowie
auf das Deckungskapital, welches sich durch Ausübung der Garantie-
Option ergibt, werden dem Sicherungsvermögen zugeführt.
Nach Rentenbeginn:
Bei Abschluss des Vertrags kann der Versicherungsnehmer ent-
scheiden, wie wir die Überschüsse nach Rentenbeginn verwenden. Un-
sere Versicherungsnehmer erhalten die laufenden Überschüsse nach
Rentenbeginn jährlich.

Es besteht die Wahl zwischen folgenden Auszahlungsformen:

Dynamische Gewinnrente:
Wenn die dynamische Gewinnrente gewählt wurde, verwenden wir die
Überschüsse, um die Rente jährlich zu erhöhen. Erstmals können wir die
Rente ab dem zweiten Rentenjahr erhöhen. Wie stark die Rente steigt,
hängt von der für das jeweilige Jahr festgesetzten Beteiligung an den
Überschüssen ab. Daher können wir nicht garantieren, ob und wie stark
die Rente steigt. Wenn wir die Rente einmal erhöht haben, kann diese
nicht mehr sinken. Dies garantieren wir für die gesamte Rentendauer.

Erhöhte Startrente:
Wenn die erhöhte Startrente gewählt wurde, verwenden wir die
Überschüsse, um eine erhöhte zusätzliche Rente zu zahlen. Wir zahlen
diese erhöhte zusätzliche Rente ab dem ersten Rentenjahr. Ab dem
zweiten Rentenjahr kann diese Rente dynamisiert werden. Wie hoch die
erhöhte zusätzliche Rente ist, hängt von der für das jeweilige Jahr fest-
gesetzten Beteiligung an den Überschüssen ab. Daher können wir nicht
garantieren, ob wir eine erhöhte zusätzliche Rente zahlen und wie hoch
diese ist. Die erhöhte zusätzliche Rente kann über die Rentendauer
sinken oder ganz entfallen.
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Das gewählte Überschusssystem kann dem Versicherungsschein ent-
nommen werden.

Zusätzlich zu diesen laufenden Überschüssen kann sich bei Rentenbe-
ginn ein einmaliger Bonus aus den Risikoüberschüssen ergeben. Diesen
Bonus verwenden wir, um die Rente dauerhaft garantiert zu erhöhen.
Dies gilt ab der ersten Rentenzahlung. Bei einer Kapitalauszahlung fällt
dieser Bonus nicht an.

2.7      Wann und wie beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer an
Bewertungsreserven?

An den Bewertungsreserven beteiligen wir die einzelnen Verträge gem. §
153 Abs. 3 VVG verursachungsorientiert. Dabei berücksichtigen wir, wie
die einzelnen Verträge zur Bildung von Bewertungsreserven beigetragen
haben.

Wir berechnen die einem Vertrag gegebenenfalls zustehenden vertei-
lungsfähigen Bewertungsreserven monatlich neu.

Wenn die Aufschubzeit endet, teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag dem Vertrag zur Hälfte zu. Die Aufschubzeit kann zu
folgenden Zeitpunkten enden:

- wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt.
- wenn der Vertrag vor Rentenbeginn gekündigt wird.
- bei Eintritt des tatsächlichen Rentenbeginns.
- bei einer einmaligen Kapitalauszahlung.

Bei einer teilweisen Kündigung teilen wir anteilig zu.

Auch im Rentenbezug beteiligen wir die einzelnen Verträge verursa-
chungsorientiert an den vorhandenen Bewertungsreserven.

Bewertungsreserven unterliegen Schwankungen und können daher
deutlich höher oder niedriger ausfallen oder sogar ganz entfallen.

Zum Ausgleich von Schwankungen können wir eine Sockelbeteiligung
an Bewertungsreserven festsetzen. Die Sockelbeteiligung an Bewer-
tungsreserven ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven. Die
Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu festgelegt.
Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie kann ganz
oder teilweise entfallen.

Wenn der tatsächliche Anteil an den Bewertungsreserven zum Fällig-
keitszeitpunkt höher ist als die Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven, gilt: wir berechnen die Rente oder die einmalige Zahlung mit
dem höheren Betrag. Dieser tatsächliche Anteil ist von der jeweiligen Ka-
pitalmarktsituation abhängig.

2.8      Höhe von Überschüssen und Bewertungsreserven
Ob und in welcher Höhe wir unsere Versicherungsnehmer an Über-
schüssen und Bewertungsreserven beteiligen, hängt von vielen Ein-
flüssen ab. Wir können diese Einflüsse nicht vorhersehen und nur teil-
weise beeinflussen. Dies liegt unter anderem daran, dass Verträge in der
Regel über eine lange Zeit laufen. Außerdem wissen wir nicht, wie sich
in Zukunft die Kapitalmärkte entwickeln. Wichtig ist auch, wie sich das
versicherte Risiko und die Kosten entwickeln. Daher können wir nicht ga-
rantieren, ob und in welcher Höhe wir unsere Versicherungsnehmer an
Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen.

2.9      Überschüsse bei Kündigung des Vertrages und im Todesfall
Laufende Überschüsse sind im Sicherungsvermögen bzw. in der freien
Investmentanlage enthalten. Bei Kündigung des Vertrages und im To-
desfall zahlen wir diese Überschüsse mit aus. Der Auszahlungsbetrag
kann sich gegebenenfalls erhöhen um:

- den Wert der Indexbeteiligung,
- die Beteiligung an den Bewertungsreserven und
- Schlussüberschussanteile - sofern vorhanden.

3      Auszahlung von Leistungen

3.1      Wer erhält die Leistungen?

3.1.1      Empfänger der Leistungen
Die Leistungen aus dem Vertrag zahlen wir an den Versicherungs-
nehmer.

3.1.2      Abtretung und Verpfändung
Der Versicherungsnehmer kann seine Rechte aus dem Vertrag an Dritte
übertragen, also die Rechte abtreten oder verpfänden, soweit dies recht-
lich möglich ist. Eine Abtretung oder Verpfändung ist uns gegenüber erst
wirksam, wenn sie uns vom bisher Berechtigten in Textform angezeigt
wurde.

Wenn wir dem Versicherungsnehmer die Abtretung bestätigen, erheben
wir eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen".

3.1.3      Inhaber des Versicherungsscheins
Wir können Leistungen an jeden auszahlen, der uns den Versicherungs-
schein vorlegt. Der Inhaber des Versicherungsscheins kann uns gegen-
über auch alle anderen Rechte aus dem Vertrag geltend machen.

Wir müssen nicht prüfen, ob der Inhaber des Versicherungsscheins dazu
berechtigt ist. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Ver-
sicherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

3.2      Was ist zu beachten, wenn Leistungen fällig werden?

3.2.1      Erforderliche Nachweise und Mitteilungen
Wenn wir Leistungen auszahlen sollen, muss uns der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsschein vorlegen. Darüber hinaus können wir
folgende Nachweise verlangen:

- einen Nachweis, dass der letzte Beitrag gezahlt wurde und
- ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Der Versicherungsnehmer muss uns weitere Unterlagen vorlegen, je
nachdem welche Leistungen wir vereinbart haben.

a) Bei Leistungen im Erlebensfall können wir zu Rentenbeginn ein amtli-
ches Zeugnis darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

Wenn wir laufende Renten zahlen, gilt: Wir können auch während wir
Renten zahlen ein solches amtliches Zeugnis verlangen. Dies können
wir in Zeitabständen, die den Umständen nach angemessenen sind, ver-
langen.

b) Bei Leistungen im Todesfall können wir eine amtliche Sterbeurkunde
verlangen.

3.2.2      Kürzung von Leistungen
Uns muss unverzüglich mitgeteilt werden, wenn die versicherte Person
verstorben ist. Wenn der Versicherungsnehmer diese Pflicht vorsätzlich
verletzt, müssen wir keine Leistung auszahlen.

Wenn der Versicherungsnehmer diese Pflicht grob fahrlässig verletzt ,
können wir die Leistung kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem
Ausmaß die Pflicht verletzt wurde. Der Versicherungsnehmer muss uns
nachweisen, dass die Fahrlässigkeit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.
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Wenn uns der Tod der versicherten Person arglistig verschwiegen wird,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir zuvor darauf hingewiesen haben. Dies
muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

3.2.3      Weitere Nachweise
Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, um unsere
Leistungspflicht zu klären. Wir können auch selbst erforderliche Nachfor-
schungen anstellen. Kosten, die durch die Nachweise und Nachfor-
schungen entstehen, trägt derjenige, der die Leistung verlangt.

3.2.4      Zurückhaltung von Leistungen
Wir können Leistungen zurückhalten bis uns die in den Abschnitten 3.2.1
bis 3.2.3 genannten Auskünfte und Nachweise vorliegen. Dies gilt auch
in folgendem Fall: Wenn wir daran gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen, weil:

- die uns erteilte Entbindung von der Schweigepflicht eingeschränkt
oder widerrufen wurde oder

- die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung von Daten einge-
schränkt oder widerrufen wurde.

3.2.5      Zurückforderung von Leistungen
Zu Unrecht empfangene Leistungen müssen unverzüglich an uns zu-
rückgezahlt werden.

4      Beiträge und Kosten

4.1      Wie müssen Beiträge gezahlt werden?

4.1.1      Bei Vertragsabschluss kann der Versicherungsnehmer ent-
scheiden, ob er einen einmaligen Beitrag oder laufende Beiträge zahlen
möchte. Laufende Beiträge zahlt der Versicherungsnehmer, je nach Ver-
einbarung, in den folgenden Zahlungsabschnitten:

- monatlich,
- vierteljährlich,
- halbjährlich oder
- jährlich.

Wird ein einmaliger Beitrag gezahlt, beträgt die Versicherungsperiode
einen Monat. Zahlen Sie laufende Beiträge, entspricht die Versiche-
rungsperiode dem Zahlungsabschnitt.

Die Zahlungsabschnitte können auch während der Vertragsdauer vom
Versicherungsnehmer geändert werden. Dies muss uns mindestens
einen Monat vor dem Ende der Versicherungsperiode vom Versiche-
rungsnehmer mitgeteilt werden. Wenn sich die Abschnitte ändern, ändert
sich die Höhe der Beiträge. Die vereinbarten Leistungen bleiben gleich.

4.1.2      Der Versicherungsnehmer muss abweichend von der
gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) den ersten Beitrag wie
folgt zahlen:

- unverzüglich nachdem wir den Vertrag geschlossen haben,
- aber nicht vor dem Beginn der Versicherung. Das Datum des Versi-

cherungsbeginns kann dem Versicherungsschein entnommen
werden.

Alle folgenden Beiträge werden jeweils zum Beginn des gewählten Zah-
lungsabschnitts fällig.

Der Beitrag gilt als rechtzeitig gezahlt, wenn der Versicherungsnehmer
fristgerecht alles getan hat, damit der Beitrag bei uns eingeht. Der Der
Versicherungsnehmer trägt die Gefahr und Kosten, dass wir die Beiträge
erhalten.

4.1.3      Das Lastschriftverfahren kann vereinbart werden. Dann
buchen wir die Beiträge am Anfang einer jeden Versicherungsperiode
von dem Konto ab.

Der Beitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn:

- wir den Beitrag am Fälligkeitstag einziehen konnten und
- dem berechtigten Einzug nicht widersprochen wird.

Wenn wir den Beitrag nicht einziehen konnten, gilt er dennoch als recht-
zeitig bezahlt, wenn:

- der Versicherungsnehmer es nicht zu vertreten hat, dass wir den
Beitrag nicht einziehen konnten,

- wir den Versicherungsnehmer schriftlich aufgefordert haben zu
zahlen und

- der Versicherungsnehmer den Beitrag unverzüglich überweist.

Für eine fehlgeschlagene Abbuchung erheben wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr derzeit ist, findet sich in der Tabelle "Gebühren für
besondere Leistungen". Diese Gebühr entfällt oder verringert sich, wenn
und insoweit uns Folgendes nachgewiesen wird: Aus der fehlgeschla-
genen Abbuchung:

- entsteht uns kein Schaden oder
- entsteht uns ein wesentlich niedrigerer Schaden.

Wir dürfen verlangen, dass der Versicherungsnehmer den Beitrag künftig
anders als im Lastschriftverfahren zahlt, wenn:

- wir wiederholt den Beitrag nicht einziehen können und
- der Versicherungsnehmer dies zu vertreten hat.

4.1.4      Wenn fällige Beiträge nicht gezahlt wurden, verrechnen
wir diese offenen Beiträge mit:

- dem Vertragsvermögen oder
- einer fälligen Leistung.

Bis wir die offenen Beiträge verrechnen, erheben wir Verzugszinsen. Nä-
here Informationen hierzu befinden sich im Abschnitt 4.2.3.

4.1.5      Beiträge müssen bis zu dem Zeitpunkt gezahlt werden,
den wir vereinbart haben (Beitragszahlungsdauer). Wenn die versicherte
Person stirbt, müssen die Beiträge bis zum Ende der Versicherungspe-
riode gezahlt werden, in der der Tod eingetreten ist.

4.2      Was geschieht, wenn der Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt
wird?

4.2.1      Was gilt für den ersten oder einmaligen Beitrag?
Solange der Versicherungsnehmer den Erstbeitrag nicht rechtzeitig ge-
zahlt hat, können wir vom Vertrag zurücktreten.

Wenn der Versicherungsnehmer die verspätete Zahlung nicht zu ver-
treten hat, können wir nicht zurücktreten. Der Versicherungsnehmer
muss uns aber nachweisen, dass er die Verspätung nicht zu vertreten
hat.

Wenn der Versicherungsfall eintritt bevor der Erstbeitrag gezahlt wurde,
müssen wir nicht leisten. Das gilt aber nur, wenn wir den Versicherungs-
nehmer auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.
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In folgendem Fall müssen wir trotzdem zahlen: Der Versicherungs-
nehmer hat es nicht zu vertreten, dass der Beitrag verspätet bezahlt
wurde. Der Versicherungsnehmer muss uns aber nachweisen, dass er
die Verspätung nicht zu vertreten hat.

4.2.2      Was gilt für die Folgebeiträge?
Zahlt der Versicherungsnehmer einen Folgebeitrag oder einen sonstigen
Betrag, den er aus dem Versicherungsverhältnis schuldet, nicht recht-
zeitig, gilt: der Versicherungsnehmer erhält von uns auf seine Kosten
eine Mahnung. Darin setzen wir dem Versicherungsnehmer eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen.

Begleicht der Versicherungsnehmer seinen Zahlungsrückstand nicht in-
nerhalb der von uns gesetzten Frist, hat dies folgende Auswirkungen auf
den Vertrag:

- Der Versicherungsschutz entfällt vollständig oder
- Der Versicherungsschutz vermindert sich wie bei einer Beitragsfrei-

stellung. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden sich
im Abschnitt 6.2.

Auf diese Rechtsfolgen werden wir in unserer Mahnung ausdrücklich hin-
weisen.

Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr
ist, findet sich in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Die
Gebühr entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit der Versiche-
rungsnehmer uns nachweist, dass uns durch die Mahnung:

- kein Schaden entsteht oder
- ein wesentlich niedrigerer Schaden entsteht.

Kann der Versicherungsnehmer einen Folgebeitrag oder einen sonstigen
Beitrag nicht zahlen, bieten wir ihm umfassende Möglichkeiten zur An-
passung der Beitragszahlung an. Nähere Informationen hierzu finden
sich im Abschnitt "Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten". Der Ver-
sicherungsnehmer kann sich jederzeit an uns wenden. Gemeinsam
können wir dann klären, wie es weitergehen soll.

4.2.3      Folgen des Verzugs
Wenn der Versicherungsnehmer die Beiträge verspätet zahlt, berechnen
wir für den Verzug Zinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetz-
buch). Mindestzinssatz: Zinssatz, den wir durchschnittlich im Rahmen
von Policendarlehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung
erheben.

Wir können die Zinsen gesondert in Rechnung stellen oder wie folgt ver-
rechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Die Folgen des Verzugs treten nur ein, wenn der Verzug zu vertreten ist.

4.3      Wann können Beiträge gesenkt werden?
Der Versicherungsnehmer kann seinen Beitrag jederzeit zum Schluss
der laufenden Versicherungsperiode senken. Der neue Beitrag der
Hauptversicherung muss jedoch mindestens 300 Euro jährlich betragen.

Bei einer Beitragsherabsetzung wird die Versicherung zum Teil wie eine
beitragsfreie Versicherung behandelt (teilweise Beitragsfreistellung). Nä-
here Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung finden sich im Ab-
schnitt 6.2.

Es gilt folgende Besonderheit für Verträge, die zu Beginn einen niedri-
geren Beitrag und später einen höheren Normalbeitrag vorsehen: Wenn
der Versicherungsnehmer anfangs niedrigere Beiträge zahlt und diese
senkt, sinkt auch der höhere Normalbeitrag in den folgenden Jahren.

- Der Versicherungsnehmer kann einen gesenkten Beitrag nicht
wieder zu den vorherigen Bedingungen erhöhen.

- Senkt der Versicherungsnehmer seine Beiträge ab, berechnen wir
das garantierte Vermögen neu, das zu Rentenbeginn zur Verfü-
gung steht. Es kann dann erheblich niedriger ausfallen.

Wenn der Versicherungsnehmer den Beitrag senkt, berechnen wir eine
Gebühr. Wie hoch diese Gebühr ist, findet sich in der Tabelle "Gebühren
für besondere Leistungen".

4.4      Was ist zu beachten, wenn der Beitrag erhöht werden soll?
Der Versicherungsnehmer kann vor Rentenbeginn mit uns vereinbaren,
den Beitrag außerplanmäßig zum nächsten Zahlungsabschnitt zu er-
höhen.

Dafür wird ein von uns erstelltes Angebot benötigt, dem der Versiche-
rungsnehmer zustimmen muss. Ein solches Angebot kann bei uns ange-
fordert werden. Hinweis: Es kann Konstellationen geben, in denen wir
kein Angebot erstellen können. Dies kann beispielsweise dann der Fall
sein, wenn wir das Produkt im Neugeschäft nicht mehr anbieten oder die
Restlaufzeit des Vertrages eine Erhöhung des Beitrags nicht mehr zu-
lässt.

Wenn der Beitrag erhöht wird, erhöht sich das Vertragsvermögen, das
wir zur Berechnung unserer Leistungen heranziehen. Die Versicherungs-
leistungen erhöhen sich nicht zwingend im gleichen Verhältnis wie die
Beiträge. Wir berechnen unsere Leistungen aus dem erhöhten Teil des
Beitrages nach versicherungsmathematischen Grundsätzen neu, und
zwar mit den Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeitpunkt der Erhöhung
für neue gleichartige Verträge zugrunde legen.

Wenn Zusatzversicherungen eingeschlossen sind, gilt: es kann sein,
dass wir unser Angebot auf Erhöhung des Beitrags von weiteren Bedin-
gungen abhängig machen müssen. Dies können beispielsweise die
Durchführung einer erneuten Risikoprüfung oder steuerliche Anforde-
rungen sein.

Wenn mit uns die dynamische Erhöhung der Beiträge vereinbart ist, gilt:
der neue, erhöhter Beitrag ist Grundlage für die planmäßige dynamische
Erhöhung des Beitrages.

Hinweis: Wenn der Beitrag erhöht wird, kann sich dies nachteilig auf die
Besteuerung einer Kapitalabfindung auswirken. Nähere Informationen
finden sich in den "Hinweisen für die steuerlichen Regelungen".

4.5      Wie werden die Beiträge verwendet? Welche Kosten und Ge-
bühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?

4.5.1      Wie werden die Beiträge verwendet?
Von den Beiträgen ziehen wir zum einen Kosten und zum anderen Bei-
träge für einen vereinbarten Risikoschutz (Risikobeitrag) ab. Der nach
diesen Abzügen verbleibende Beitrag (Sparbeitrag) dient zum Aufbau
des Vertragsvermögens.

Die Kosten, die beim Abschluss des Vertrages und während der Laufzeit
des Vertrages entstehen, unterteilen wir in:

- Abschluss- und Vertriebskosten und
- Verwaltungskosten.

4.5.2      Abschluss- und Vertriebskosten
Die Abschluss- und Vertriebskosten verwenden wir vor allem, um die
Vermittlung des Vertrags durch den Versicherungsvermittler zu vergüten
und den Vertrag einzurichten.

Die Abschlusskosten umfassen zudem:

- unmittelbar zurechenbare Aufwendungen für die Risikoprüfung im
Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertrages, sowie Aufwen-
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dungen im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und Auf-
wendungen für die Erstellung des Versicherungsscheins.

- mittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie Kosten für die Produkt-
entwicklung und allgemeine Werbeaufwendungen.

Wir berechnen als Abschluss- und Vertriebskosten maximal 2,5 % der
Summe aller vereinbarten Beiträge. Wie hoch die Abschluss- und Ver-
triebskosten genau in Euro sind, findet sich in den Vertragsinforma-
tionen.

Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten wie folgt von den Bei-
trägen ab:

- Wenn laufende Beiträge über mindestens fünf Jahre gezahlt
werden, gilt: Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten jährlich
in gleichmäßigen Beträgen über die ersten fünf Jahre von den Bei-
trägen ab.

- Wenn laufende Beiträge über weniger als fünf Jahre gezahlt
werden, gilt: Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten jährlich
in gleichen Beträgen über die gesamte Zeit ab, in der Beiträge ge-
zahlt werden.

Aufgrund der Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten kann ins-
besondere in den ersten Jahren das Vertragsvermögen geringer sein als
die eingezahlten Beiträge. Das heißt: Es ist möglich, dass nur ein ge-
ringer Betrag zur Bildung einer beitragsfreien Leistung vorhanden ist.
Auch in den Folgejahren erreichen der Rückkaufswert bzw. die Mittel für
eine beitragsfreie Leistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten
Beiträge, weil diese zusätzlich laufende Kosten enthalten.

4.5.3      Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten entstehen insbesondere, weil wir:

- den Beitrag einziehen,
- den Vertrag verwalten, solange dieser läuft, und
- Versicherungsfälle abwickeln.

Vor Rentenbeginn berechnen wir einen Teil dieser Verwaltungskosten in
Abhängigkeit der Höhe des Beitrags. Zusätzlich berechnen wir einen Teil
der Verwaltungskosten in Abhängigkeit vom Vertragsvermögen.

Ein anderer Teil der Verwaltungskosten fällt als fester Betrag für den
Vertrag an. Diesen Teil nennen wir Stückkosten.

Wenn die Versicherung beitragsfrei gestellt ist, gilt: Wir entnehmen die
laufenden Verwaltungskosten dem Vertragsvermögen.

Nach Rentenbeginn berechnen wir einen Teil dieser Verwaltungskosten
in Abhängigkeit der Höhe Ihrer Rente. Zusätzlich berechnen wir einen
Teil der Verwaltungskosten in Abhängigkeit vom Vertragsvermögen.

Die gesamten Verwaltungskosten nach Rentenbeginn entnehmen wir
dem Vertragsvermögen.

Der genaue Betrag der Verwaltungskosten befindet sich in den Vertrags-
informationen.

4.5.4      Gebühren
Zusätzliche Gebühren berechnen wir dem Versicherungsnehmer, wenn
er einen nicht üblichen Geschäftsvorfall veranlasst, der über die gewöhn-
liche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgeht.

Wie hoch derzeit die zusätzlichen Gebühren in diesen und weiteren
Fällen sind, findet sich in der Tabelle "Gebühren für besondere Leis-
tungen". Die Höhe der zusätzlichen Gebühren kann sich während der
Vertragsdauer ändern. Außerdem können weitere Fälle hinzukommen, in
denen zusätzliche Kosten entstehen.

Die zusätzlichen Gebühren richten sich nach den Aufwänden, die bei
uns durchschnittlich entstehen. Der Versicherungsnehmer kann uns
nachweisen, dass unsere Aufwände geringer sind und deshalb nicht den
erhobenen Gebühren entsprechen. In diesem Fall kann diese Gebühr
sich verringern oder ganz entfallen.

Wir können dem Versicherungsnehmer die zusätzlichen Gebühren in
Rechnung stellen oder wie folgt verrechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

4.5.5      Kapitalanlagekosten
Kapitalanlagekosten fallen bei Verträgen mit Indexbeteiligung an, wenn
eine Anlage in Fonds gewählt wurde.

Dies können zum Beispiel folgende Kosten sein:

- Verwaltungsgebühren innerhalb der Fonds in marktüblicher Höhe,
- Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren

oder
- Kosten für die Fertigung von Jahresabschlüssen, Prospekten und

Geschäftsberichten.

Diese Kosten erheben nicht wir, sondern die Kapitalverwaltungsgesell-
schaften. Diese ziehen die Kosten direkt von dem Fondsvermögen des
Vertrages ab. Wie hoch die Kapitalanlagekosten sind, findet sich in den
aktuellen Verkaufsprospekten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesell-
schaft.

Zusätzlich können bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategie-
konzepten Verwaltungsgebühren anfallen, die von uns vereinnahmt
werden.

Für den Fall, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften uns als Großan-
leger an den Verwaltungsvergütungen der Fonds beteiligen, gilt: Diese
geben wir vollständig an Sie weiter.

Sollten bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategiekonzepten
anfallen, geben wir diese vollständig an den Versicherungsnehmer
weiter

5      Anlage des Vertragsvermögens

5.1      Wie legen wir das Vertragsvermögen an?

5.1.1      Kapitalanlage vor Rentenbeginn

Vor Rentenbeginn setzt sich das Vertragsvermögen durch die Beteili-
gung an dem Sicherungsvermögen sowie an dem Sondervermögen zu-
sammen.

Einmal im Jahr, zum Indexstichtag, nehmen wir eine Neuaufteilung des
Vertragsvermögens auf unser Sicherungsvermögen bzw. das Sonderver-
mögen vor.

Zum tatsächlichen Rentenbeginn zahlen wir aus dem Vertragsvermögen
eine Rente. Ab diesem Zeitpunkt besteht keine Beteiligung an der Ent-
wicklung des Sondervermögens mehr.

5.1.2      Sicherungsvermögen
Beim Sicherungsvermögen investieren wir in zulässige Anlagen gemäß
den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

5.1.3      Sondervermögen
Das Sondervermögen besteht bis zum Rentenbeginn aus dem Wert der
Indexbeteiligung und aus dem Wert der freien Investmentanlage. Bei der
freien Investmentanlage handelt es sich - je nachdem, welche Anlage
gewählt wurde - um:
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- Fonds,
- Depotklassen oder
- Strategiekonzepte.

5.1.4      Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung erfolgt eine Teilhabe an der Wertwick-
lung des gewählten Index. Dabei kommt es zunächst darauf an, wie sich
der Index entwickelt. Die Wertentwicklung der Indexbeteiligung ist nicht
vorhersehbar.

Ein Emittent gibt die Indexbeteiligung aus und ermittelt einmal pro In-
dexjahr den erwirtschafteten Ertrag. Der Ertrag hängt unmittelbar mit der
Indexentwicklung zusammen. Positive Erträge aus der jährlichen Index-
beteiligung werden dem partizipierenden Vertragsvermögen gutge-
schrieben. Dabei kann - je nach gewähltem Index -eine positive Wertent-
wicklung durch eine zuvor festgelegte Höchstgrenze (Cap) beschränkt
sein. Ebenso kann - je nach gewähltem Index - eine monatliche negative
Wertentwicklung durch eine zuvor festgelegte Untergrenze (Floor) be-
grenzt sein. Ergibt sich auf Jahressicht ein negatives Ergebnis aus der
Indexbeteiligung, wird Ihr partizipierendes Vertragsvermögen nicht an
dieser negativen Entwicklung beteiligt.

Die Höhe des Preises der Indexbeteiligung ist abhängig von verschie-
denen Faktoren des Kapitalmarkts - zum Beispiel von der Volatilität des
Kapitalmarktes oder der Zinshöhe. Um günstige Konditionen für die In-
dexbeteiligung zu gewährleisten, fragen wir Preise von mehreren Emit-
tenten an und sichern diese für ein oder mehrere Jahre.

Den Antragsunterlagen können folgende weitere Informationen ent-
nommen werden:

- Beschreibung der Indexbeteiligung des Vertrages und
- mögliche Risiken.

5.1.5      Freie Investmentanlage
Sofern sich der Versicherungsnehmer für eine freie Investmentanlage
entscheidet, ist er daran beteiligt, wie sich die Fonds, Depotklassen oder
Strategiekonzepte entwickeln. Kapitalverwaltungsgesellschaften ver-
walten die Fonds, während wir die Depotklassen und Strategiekonzepte
verwalten.

Wie sich eine freie Investmentanlage entwickelt, kann niemand vorher-
sehen. Deshalb können wir keine bestimmte Wertentwicklung der freien
Investmentanlage garantieren. Diese kann sich sowohl positiv als auch
negativ entwickeln. Positive Wertentwicklungen können sich insbeson-
dere dann ergeben, wenn die Kurse der in der freien Investmentanlage
enthaltenen Wertpapiere steigen.

Wenn die Kurse der Wertpapiere sinken, sinkt auch der Wert der freien
Investmentanlage. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko, dass
Kurse sinken und die freie Investmentanlage an Wert verliert - bis hin
zum Totalverlust. Ein Risiko bis hin zum Totalverlust kann sich auch da-
durch ergeben, dass sich die freie Investmentanlage unplanmäßig verän-
dert. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn eine Kapitalverwal-
tungsgesellschaft keine Anteile mehr zurücknimmt. Wenn Wertpapiere
nicht in Euro geführt werden, kann sich ein Verlust auch aus Schwan-
kungen des Währungskurses ergeben.

Die Wertentwicklung der freien Investmentanlage hat Auswirkung auf die
Höhe der möglichen Leistungen. Je nachdem wie sich die freie Invest-
mentanlage entwickelt, können die möglichen Leistungen höher oder
niedriger ausfallen.

5.1.6      Anteile am Sondervermögen
Das Sondervermögen ist in Anteile aufgeteilt. Der Wert eines Anteils
richtet sich danach, wie sich das Vermögen der jeweiligen freien Invest-
mentanlage und der Indexbeteiligung entwickelt. Der Wert eines Anteils
wird als Kurs oder Rücknahmepreis bezeichnet.

Der Kurs/ Rücknahmepreis wird:

- bei Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft,
- bei der Indexbeteiligung durch den Emittenten und
- bei Depotklassen und Strategiekonzepten durch uns ermittelt.

5.1.7      Bewertungsstichtage
Bewertungsstichtage sind:

- für die Umrechnung von Anteilseinheiten in Versicherungsleis-
tungen der 15. des Monats vor der Fälligkeit des Beitrags.

- für die Umrechnung der in Einmalbeiträgen enthaltenen Sparbei-
träge in Anteileinheiten: spätestens der dritte Werktag, nachdem
die Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist; frühestens der
erste Tag des Monats, in dem die Versicherung beginnt.

- für das Vertragsvermögen, das an der Entwicklung des Index betei-
ligt ist: der Indexstichtag. Der Zeitpunkt des Indexstichtages findet
sich im Versicherungsschein. Um ausreichend Zeit für die Abrech-
nung der jährlichen Beteiligungen bis zum Beginn des nächsten In-
dexjahres zu gewährleisten, fallen die letzte monatliche Beobach-
tung und die Fälligkeit auf den 15.01. bzw. 15.07. des Folgejahres.

- bei Kündigungen der 15. des Monats vor der Fälligkeit der Leis-
tung,

- bei Leistungen im Todesfall und bei Entnahmen: nachdem die To-
desfallmeldung oder der Antrag auf Entnahme bei uns einge-
gangen ist, der nächsterreichbare Kurs/Rücknahmepreis.

Wenn am Tag der Bewertung kein Kurs ermittelt werden kann, erfolgt die
Bewertung zum letztbekannten Kurs. Werden die Kurse ausgesetzt, ver-
wenden wir den Kurs des ersten Tages, nachdem der Handel wieder
aufgenommen wurde. Abweichend gilt für die Fälligkeit der Option: die
Bewertung erfolgt zum nächsterreichbaren Kurs.

Wir zahlen alle Leistungen grundsätzlich in Geld.

5.1.8      Rente aus Überschussbeteiligung
Zusätzlich zur garantierten Rente zahlen wir gegebenenfalls weitere
Leistungen aus der Überschussbeteiligung. Nähere Informationen zu
den Überschüssen finden sich in Abschnitt 2.

5.1.9      Wie legen wir die Beiträge an und wie entwickelt sich das
Vertragsvermögen?
Den Sparbeitrag legen wir grundsätzlich zunächst im Sicherungsver-
mögen an.

Am Indexstichtag teilen wir das Vertragsvermögen - auch in dieser Rei-
henfolge - auf, in das Sicherungsvermögen, die Indexbeteiligung und -
so weit mit uns vereinbart - die freie Investmentanlage. Durch dieses ver-
sicherungsmathematische Verfahren stellen wir die Ihnen zugesagten
Garantien sicher, indem wir nur den verbleibenden Betrag, der für die
Garantien nicht benötigt wird, für die Indexbeteiligung und ggf. die freie
Investmentanlage verwenden. Ziel der Neuaufteilung: Wir möchten Sie
möglichst effektiv an den Ertragschancen der Indexbeteiligung und - so-
weit gewählt - der freien Investmentanlage beteiligen.

Wir garantieren, dass die garantierte Rente im Erlebensfall ab dem vor-
gesehenen Rentenbeginn zur Verfügung steht.

Der Zeitpunkt des Indexstichtags des Vertrages sowie der garantierten
Rente können dem Versicherungsschein entnommen werden.

Bei einer Entscheidung nur für die Indexbeteiligung gilt: Wir werden den
Betrag für die Indexbeteiligung so festlegen, dass bei Fortzahlung der
Beiträge das abgesicherte Vertragsvermögen zwischen zwei Indexstich-
tagen nicht sinken kann.

Entwickelt sich das Vertragsvermögen ungünstig, kann es vorkommen,
dass zu einem Indexstichtag keine Beteiligung am Index bzw. keine freie
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Investmentanlage erworben werden kann. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn das Erreichen der garantierten Rente gefährdet wäre. Das Ver-
tragsvermögen verbleibt dann im Sicherungsvermögen.

Grundsätzlich gilt: Liegen zwischen Indexstichtag und spätestmöglichem
Rentenbeginn weniger als 12 Monate, erfolgt keine Anlage in die Index-
beteiligung mehr.

Ist der Vertrag beitragsfrei gestellt, entnehmen wir die Betragsteile zur
Deckung von Kosten oder des Todesfallrisikos monatlich dem Siche-
rungsvermögen.

5.1.10      Kapitalanlage nach Rentenbeginn
Nach Rentenbeginn sind Sie an der Wertentwicklung unseres Siche-
rungsvermögens beteiligt.

5.2      Wann und wie kann die freie Investmentanlage oder die In-
dexbeteiligung verändert werden?

5.2.1      Wechsel in andere freie Investmentanlagen
In der Aufschubzeit kann verlangt werden, dass wir zukünftig einen Teil
der Beiträge in andere freie Investmentanlagen anlegen (Switchen).
Dabei kann zwischen den für den Vertrag zur Auswahl stehenden freien
Investmentanlagen gewählt werden. Die Anlagebeiträge können nur in
ganzzahligen Prozentsätzen von jeweils mindestens 10 % pro freie In-
vestmentanlage aufgeteilt werden. Eine Änderung wird zum nächsten In-
dexstichtag gültig.

Es kann auch verlangt werden, dass wir das Vermögen einer freien In-
vestmentanlage in eine andere freie Investmentanlage übertragen
(Shiften). Dabei kann zwischen den für den Vertrag zur Auswahl ste-
henden freien Investmentanlagen gewählt werden. Wir übertragen die
freie Investmentanlage zum Kurs des übernächsten Kurstages, nachdem
uns der Auftrag zugegangen ist. Ausnahme: Es wird die Übertragung zu
einem späteren Termin gewünscht.

Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Hinweis:

- Pro Vertrag kann höchstens in drei verschiedene Fonds oder De-
potklassen gleichzeitig aktiv investieren werden.

- Strategiekonzepte können nicht mit anderen freien Investmentan-
lagen gemischt werden. Daher gilt: Zukünftige Beiträge können nur
vollständig in ein Strategiekonzept investiert werden.

Die Entscheidung über Shift und Switch obliegt der versicherten Person.
Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept Comfort Plus zu-
grunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann die Entschei-
dung über Shift und Switch erst dann ausüben, wenn sie aus der Firma
ausgeschieden ist und den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortsetzt.

5.2.2      Rahmenbedingungen
Es kann einmal im Monat geswitcht und geshiftet werden, Switchen ist
immer kostenlos. Shiften ist kostenlos, wenn seit dem letzten Shift min-
destens ein Jahr vergangen ist. Wird häufiger geshiftet erheben wir eine
Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, findet sich in der Tabelle
"Gebühren für besondere Leistungen".

Es kann nicht in freie Investmentanlagen geswitcht oder geshiftet
werden, die wir ersetzt haben. Nähere Informationen zum Ersetzen einer
freien Investmentanlage durch uns finden sich in Abschnitt 5.3.

5.2.3      Wechsel der Indexbeteiligung
Die Beteiligung am Index zum nächsten Indexstichtag kann kostenlos
geändert werden. Dabei kann zwischen den für den Vertrag zur Auswahl
stehenden Indexbeteiligungen gewählt werden. Eine prozentuale Auftei-
lung auf mehrere Indexbeteiligungen ist nicht möglich.

Die Entscheidung über den Wechsel der Indexbeteiligung obliegt der
versicherten Person. Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept
Comfort Plus zugrunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann
die Entscheidung über den Wechsel der Indexbeteiligung erst dann aus-
üben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und den Vertrag mit ei-
genen Beiträgen fortsetzt.

5.2.4      Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der freien Invest-
mentanlage

Die Beteiligung am Index und der freien Investmentanlage kann zum
nächsten Indexstichtag kostenlos abgewählt werden. Wenn wir zu-
stimmen, kann zu einem späteren Indexstichtag wieder oder erstmalig in
freie Investmentanlagen anlegt werden. Die Beteiligung am Index kann
auch wieder eingeschlossen werden. Wird die freie Investmentanlage
abgewählt, übertragen wir das vorhandene Guthaben in freier Invest-
mentanlage in das Sicherungsvermögen.

Die Entscheidung über die Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der
Anlage in freie Investmentanlagen obliegt der versicherten Person. Aus-
nahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept Comfort Plus zugrunde. In
diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann die Entscheidung über die
Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der Anlage in freie Investmentan-
lagen erst dann ausüben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und
den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortsetzt.

5.2.5      Hinweis
Die nachfolgenden Änderungen der Kapitalanlage werden mit dem
nächsten Indexstichtag wirksam:

- Ein Switch in andere freie Investmentanlagen,
- ein Wechsel der Beteiligung an einem Index,
- die An- und Abwahl der Beteiligung an einem Index und
- die Neu- oder Wiederanlage in freie Investmentanlagen.

Für den Wechsel der Kapitalanlage muss der Versicherungsnehmer das
von uns zur Verfügung gestellte Antragsformular ausgefüllt und unter-
schrieben zurückschicken. Der Antrag muss uns bis zum 15. des Vormo-
nats zugegangen sein.

5.3      Wann können wir eine Indexbeteiligung oder einen Fonds
austauschen?

5.3.1      Wann können wir eine Indexbeteiligung austauschen?
Bei erheblichen und nachhaltigen Änderungen dürfen wir die Indexbetei-
ligung austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall bei:

- einer wesentlichen Änderung der Verfügbarkeit der Indexbeteili-
gung,

- einer wesentlichen Änderung der Konditionen der Indexbeteiligung
oder

- aufsichtsrechtlichen Veränderungen.

Bevor wir die Indexbeteiligung austauschen, schlagen wir dem Versiche-
rungsnehmer eine vergleichbare Indexbeteiligung vor. Diese können wir
nach billigem Ermessen auswählen; dabei kann die Indexbeteiligung ent-
weder über Derivate (insbesondere Index-Optionen, -Optionsscheine
oder -Zertifikate) oder Indexfonds erfolgen.

Nach Erhalt unseres Vorschlages, kann der Versicherungsnehmer
diesem innerhalb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Wir
werden dann den Wert der Indexbeteiligung entsprechend seiner Ent-
scheidung in das Fondsvermögen bzw. das Sicherungsvermögen um-
schichten. Wenn uns ein Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen
zugeht, gilt: Wir tauschen die Indexbeteiligung, wie von uns vorge-
schlagen, aus.

Seite 10



Der Austausch ist kostenlos.

5.4      Wann können wir einen Fonds austauschen?

Bei erheblichen Änderungen, die wir nicht beeinflussen können, dürfen
wir einen Fonds des Vertrages austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine von uns beauftragte Kapitalver-
waltungsgesellschaft:

- einen Fonds auflöst,
- ihre Zulassung für den Vertrieb von Fondsanteilen verliert,
- den Vertrieb von Fondsanteilen einstellt,
- ihre vertraglichen Pflichten erheblich verletzt,
- mehrere Fonds zu einem Fonds zusammenlegt oder
- ihre Anlagestrategie oder Anlagepolitik in erheblichem Maße än-

dert.

Gleiches gilt, wenn ein Fonds die Auswahlkriterien für unser Fondsan-
gebot nicht mehr erfüllt. Das ist insbesondere der Fall, wenn:

- die Fondsperformance den Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds
erheblich unterschreitet,

- der von Ihnen gewählte Fonds von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft nicht mehr zu den bei Aufnahme des Fonds in das Fondsan-
gebot vereinbarten Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere
die Vergütungsstruktur eines Fonds zählt, angeboten wird oder

- eine effiziente Verwaltung des Fonds durch uns nicht mehr möglich
ist.

Bevor wir einen Fonds des Vertrages austauschen, schlagen wir dem
Versicherungsnehmer einen vergleichbaren Fonds vor. Wir wählen
diesen Fonds so aus, dass die Anlagestrategie des neuen Fonds der An-
lagestrategie des alten Fonds so weit wie möglich entspricht.

Nach Zugang unseres Vorschlages, kann der Versicherungsnehmer
diesem innerhalb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Es
kann uns dann einen anderen Fonds benannt werden, der für den Ver-
trag zur Auswahl steht. Wenn uns ein Widerspruch nicht innerhalb von
sechs Wochen zugeht, gilt: Wir tauschen den Fonds, wie von uns vorge-
schlagen, aus.

Der Austausch ist kostenlos.

5.5      Was ist die "Garantie-Option"?

Auf Antrag können wir die freie Investmentanlage ganz oder teilweise in
unser Sicherungsvermögen übertragen (Shiften). Das Sicherungsver-
mögen unterliegt nicht den Schwankungen, denen freie Investmentan-
lagen ausgesetzt sind und steht Ihnen bei Rentenbeginn garantiert zur
Verfügung.

Auf das Sicherungsvermögen gewähren wir keinen Garantiezins. Es
fallen in der Regel Zinsüberschüsse an, die wir dem Vertragsvermögen
monatlich gutschreiben. Hierfür gilt der monatlich deklarierte Zinsüber-
schusssatz für die Garantie-Option.

Der erste Shift in das Sicherungsvermögen darf einen Betrag von 3.000
Euro nicht unterschreiten. Beiträge, die nach dem Shift gezahlt werden,
werden hiervon nicht berührt und weiterhin angelegt, wie vereinbart.

Es kann auch beantragt werden, dass wir das im Rahmen der Garantie-
Option in das Sicherungsvermögen geshiftete Kapital vollständig oder
teilweise in die für den Vertrag zur Verfügung stehenden freien Invest-
mentanlagen zurück übertragen. Hierfür wird unsere Zustimmung benö-
tigt.

Die Entscheidung über die Ausübung der Garantieoption obliegt der ver-
sicherten Person. Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept
Comfort Plus zugrunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann
die Entscheidung über die Ausübung der Garantieoption erst dann aus-
üben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und den Vertrag mit ei-
genen Beiträgen fortsetzt.

5.6      Was ist das Absicherungsmanagement?

Der Vertrag ist, wenn eine freie Investmentanlage gewählt wurde, mit
einem Absicherungsmanagement ausgestattet. Die Aufschubzeit muss
dabei mindestens 10 Jahre betragen. Das Absicherungsmanagement
soll vor Rentenbeginn Schwankungen in der Wertentwicklung dämpfen.

Das Absicherungsmanagement beginnt fünf Indexstichtage vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn. Zu diesen Indexstichtagen übertragen wir Ihre
freie Investmentanlage schrittweise in das Sicherungsvermögen. Beim
ersten Mal 20 %, dann 40 % dann 60 %, dann 80 % und beim letzten
Mal 100 %.

Für das Absicherungsmanagement erheben wir keine Gebühren oder
Ausgabeaufschläge.

Während des Absicherungsmanagements ist es weiterhin möglich, freie
Investmentanlagen in andere freie Investmentanlagen übertragen
(Shiften).

Der Versicherungsnehmer kann dem Absicherungsmanagement in Text-
form widersprechen. Dann bleibt das im Sondervermögen gebildetes
Vertragsvermögen unverändert angelegt. Dieses wird dann nicht weiter
ins Sicherungsvermögen übertragen.

Das Absicherungsmanagement kann vom Versicherungsnehmer zu
einem späteren Zeitpunkt erneut beantragt werden.

6      Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten

6.1      Wie können Beitragszahlungen gestoppt und später weiter-
gezahlt werden?

6.1.1      Beitragsfreistellung

Unter folgenden Bedingungen kann der Versicherungsnehmer die Bei-
tragszahlung stoppen (Beitragsfreistellung):

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
- Den Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen wir in Textform er-

halten.

Wenn die Versicherung beitragsfrei gestellt wird, vermindern sich die ur-
sprünglich zum Rentenbeginn garantierten Leistungen. Wir berechnen
die garantierten Leistungen neu. Dabei kann der Garantiebetrag zu Ren-
tenbeginn auch ganz entfallen.

Für die Berechnung der beitragsfreien Leistungen werden die Leistungen
bei Kündigung (Rückkaufwerte) - ohne Abzug - genutzt.

Nähere Informationen zu den Leistungen bei Kündigung finden sich in
Abschnitt 8.

Wenn das Sicherungsvermögen nicht ausreicht, um die neu ermittelten
garantierten Leistungen zu gewährleisten, gilt: Wir führen den Vertrag
ohne eine Garantie zum Rentenbeginn weiter.

Bei Rentenbeginn kann weiterhin gewählt werden, ob wir die Leistungen
als einmaligen Betrag oder als laufende Rente auszahlen sollen.

Eine Beitragsfreistellung kann Nachteile haben. In den ersten Jahren
ziehen wir Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten von
den Beiträgen ab. Deshalb kann das Vertragsvermögen zunächst nied-
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riger sein als die eingezahlten Beiträge. Das Vertragsvermögen kann
auch in den folgenden Jahren niedriger sein. Wie hoch die garantierten
Leistungen nach einer Beitragsfreistellung sind, findet sich im Versiche-
rungsschein.

Ist die Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt und erreicht
das gebildete Kapital den Mindestbetrag von 12/10 der monatlichen Be-
zugsgröße gemäß § 18 des Vierten Sozialgesetzbuches nicht, zahlen wir
in Anlehnung an § 93 Absatz 3 Sätze 2 und 3 Einkommensteuergesetz
als einmalige Abfindung den Zeitwert gemäß § 169 Absätze 3 bis 5 VVG,
soweit zwingende Vorschriften des BetrAVG dem nicht entgegen stehen.

6.1.2      Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung
Wurde die Versicherung beitragsfrei gestellt, kann der Versicherungs-
nehmer innerhalb von drei Jahren wieder Beiträge zahlen. Hierfür muss
der zuletzt gezahlte Beitrag ab der nächsten Fälligkeit wieder gezahlt
werden. Dies setzt den Vertrag wieder in Kraft. Die garantierten Leis-
tungen berechnen wir neu. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrund-
lagen, die seit Vertragsbeginn gelten. Die zum Rentenbeginn garan-
tierten Leistungen vermindern sich.

Es gilt ferner folgende Besonderheit, wenn eine Leistung für den Todes-
fall der versicherten Person, oder eine Zusatzversicherung vereinbart ist:
Wir setzen den Vertrag wieder in Kraft, wenn die Risikoverhältnisse der
versicherten Person zum Zeitpunkt der Wiederinkraftsetzung dies zu-
lassen würden. Entscheidend hierfür ist, ob wir eine vergleichbare Versi-
cherung zu unseren dann gültigen Annahmegrundsätzen abschließen
würden. Hierfür können wir die Gesundheit des Versicherten erneut
prüfen. Wenn in der Zusatzversicherung garantierte Leistungen verein-
bart wurden, berechnen wir diese neu.

Wird die Beitragsfreistellung beendet, berechnen wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr ist, findet sich in der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen".

7      Gestaltungsmöglichkeiten

7.1      Wie können der Beginn und der Ablauf des Vertrages ver-
schoben werden?

Der Versicherungsnehmer kann beantragen, den Beginn des Vertrags
und den geplanten Rentenbeginn nach hinten zu verlegen.

Für die Verlegung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Beginn- und Ablaufverlegung darf ausschließlich zum Aus-
gleich bestehender Beitragsrückstände erfolgen.

- Die Verlegung kann nur um die Anzahl von Monaten vorgenommen
werden, in denen keine Beiträge gezahlt wurden.

- Der Beginn des Vertrags kann zusammen mit dem Rentenbeginn
nur einmal im ersten Versicherungsjahr verlegt werden.

- Der Vertrag darf zu diesem Zeitpunkt noch nicht geändert worden
sein

- Nach der Verlegung müssen sofort wieder Beiträge gezahlt
werden.

Wir werden den Antrag auf Verlegung annehmen, wenn keine wichtigen
Gründe dagegen sprechen. Wichtige Gründe können sein:

- Die Laufzeit, die der Vertrag mindestens haben muss, wird unter-
schritten.

- Nach der Verlegung darf die versicherte Person das zulässige
Höchstalter nicht überschritten haben.

Durch die Verlegung kann sich der Beginn des Vertrags in ein neues Ka-
lenderjahr verschieben. Hierdurch kann sich ein anderes Eintrittsalter der
versicherten Person und damit auch ein höherer Beitrag oder eine an-
dere Leistung ergeben.

7.2      Wie kann der Rentenbeginn verschoben werden?

7.2.1      Abrufphase
Der Vertrag sieht eine Abrufphase vor. Diese ermöglicht es dem Versi-
cherungsnehmer, die Rente früher als ursprünglich vereinbart zu be-
ziehen.

Beim Vorziehen Ihres Rentenbeginns ist folgendes zu beachten:

- Die versicherte Person muss zum neuen Rentenbeginn mindestens
62 Jahre alt sein oder bereits die Altersrente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung als Vollrente in Anspruch nehmen.

- Der Wunsch auf einen früheren Rentenbeginn muss uns mindes-
tens einen Monat vor dem gewünschten Termin vom Versiche-
rungsnehmer in Textform mitgeteilt werden.

- Der Versicherungsnehmer kann wählen, ob wir eine Rente, eine
Kapitalauszahlung oder eine Mischung aus beidem vorab leisten
sollen.

- Wenn wir einen zusätzlichen Schutz für den Fall der Berufsunfähig-
keit oder Dienstunfähigkeit vereinbart haben, endet dieser spätes-
tens mit der ersten Rentenzahlung oder mit der Kapitalauszahlung
zum vorgezogenen Rentenbeginn.

- Die Art der Leistung bei Tod nach Rentenbeginn bleibt unverändert.

Wir berechnen die Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum vorgezogenen Rentenbeginn
gebildeten Vertragsvermögens und des Rentenbeginnalters neu. Bei der
Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.2 dargestellte Systematik unserer
Rentenberechnung entsprechende Anwendung. Durch das Vorziehen
des tatsächlichen Rentenbeginns verringert sich die Rente entspre-
chend.

Wie hoch die Leistungen sind, lässt sich der Werteentwicklung im Versi-
cherungsschein entnehmen.

7.2.2      Rentenbeginnphase
Bei Vertragsabschluss kann eine 7-jährige Rentenbeginnphase verein-
bart werden. Diese ermöglicht es, den Beginn der Rentenzahlung hin-
auszuschieben. Dauer und Beginn dieser Phase findet sich im Versiche-
rungsschein.

Der Versicherungsnehmer kann wählen, zu welchem Zeitpunkt innerhalb
der Rentenbeginnphase wir eine Rente, eine Kapitalauszahlung oder
eine Mischung aus beidem zahlen sollen (tatsächlicher Rentenbeginn).
Der gewünschte Rentenbeginn innerhalb der Rentenbeginnphase muss
uns in Textform mitgeteilt werden. Die Mitteilung muss mindestens einen
Monat vor dem gewünschten Rentenbeginn erfolgen. Wenn uns kein
Termin mitgeteilt wird, zahlen wir die Rente erst ab dem Ende der Ren-
tenbeginnphase.

Der Versicherungsnehmer kann wählen, ob während der Rentenbeginn-
phase Beiträge gezahlt werden oder nicht. Werden weiter Beiträge ge-
zahlt, erhöht sich das für die Rente verfügbare Vertragsvermögen. Wie
hoch die Leistungen dann sind, lässt sich der Werteentwicklung im Versi-
cherungsschein entnehmen.

Eine Rentenbeginnphase ist nicht möglich, wenn:

- die versicherte Person nicht der Versicherungsnehmer ist und
- die Zustimmung der versicherten Person bzw. des gesetzlichen

Vertreters der versicherten Person nicht vorliegt.

Wir berechnen die Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und des Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellten Systematik
unserer Rentenberechnung entsprechende Anwendung.
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Wenn eine Rentengarantiezeit mit uns vereinbart ist und der Beginn der
Rentenzahlung hinausgeschoben wird, gilt: Die Dauer der vereinbarten
Rentengarantiezeit kann sich verkürzen. Wir werden zum tatsächlichen
Rentenbeginn über die dann gültige Rentengarantiezeit informieren.

7.2.3      Verlängerungsoption
Enthält Ihr Vertrag keine Rentenbeginnphase, kann der Versicherungs-
nehmer den vereinbarten Rentenbeginn einmalig um fünf Jahre hinaus-
schieben.. Der vereinbarte Rentenbeginn findet sich in dem Versiche-
rungsschein.

Höchstgrenze für den neuen Rentenbeginn ist das 70. Lebensjahr der
versicherten Person.

Die Verlängerungsoption kann der Versicherungsnehmer frühestens ein
Jahr und spätestens drei Monate vor dem ursprünglich vereinbarten
Rentenbeginn ausüben. Wenn die Verlängerungsoption ausgeübt wird,
kann die Rente trotzdem auch vorher beginnen.
Der Versicherungsnehmer kann wählen, ob nach dem ursprünglich ver-
einbarten Rentenbeginn weiter Beiträge gezahlt werden oder nicht. Bei
weiterer Beitragszahlung, erhöht sich das für die Rente verfügbare Ver-
tragsvermögen.

Wir berechnen die Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und des Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellten Systematik
unserer Rentenberechnung entsprechende Anwendung.

Wenn wir Zusatzversicherungen vereinbart haben, enden diese spätes-
tens zum ursprünglich vorgesehenen Rentenbeginn. Ausnahme: Dies gilt
nicht für die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung.

Wenn Sie eine Rentengarantiezeit vereinbart haben, bleibt das Ende der
Rentengarantiezeit unverändert. Das heißt: Die Rentengarantiezeit ver-
kürzt sich um die Zeit, um die Sie den Rentenbeginn nach hinten
schieben.

8      Wann kann der Vertrag gekündigt werden und welche Folgen
hat das?

8.1      Kündigung eines Vertrages
Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag jederzeit zum Schluss der
laufenden Versicherungsperiode kündigen. Dann zahlen wir einen Be-
trag aus. Diesen Betrag berechnen wir gemäß § 169 Versicherungsver-
tragsgesetz, er wird bezeichnet als Rückkaufswert. Die Bildung des
Rückkaufswertes erfolgt für das Sondervermögen und für das vorhan-
dene Kapital im Sicherungsvermögen gesondert.

8.1.1      Rückkaufswert
Wir ermitteln den Rückkaufswert zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode:
Den Rückkaufswert aus dem Sicherungsvermögen ist das nach den an-
erkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
grundlagen der Beitragskalkulation zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode berechnete Deckungskapital (hier das Sicherungsver-
mögen). Der Rückkaufswert beläuft sich mindestens auf den Betrag des
Sicherungsvermögens, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der ange-
setzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten fünf Versiche-
rungsjahre ergibt (siehe § 169 Abs. 3 VVG).

Der Rückkaufswert für das Sondervermögen ist der nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik berechnete Zeitwert der
Versicherung (gemäß §169 Absatz 4 VVG). Seine Höhe hängt davon ab,
wie sich die Indexbeteiligung und die freie Investmentanlage entwickeln.
Der Rückkaufswert für das Sondervermögen ist nicht garantiert.

Wie hoch die Rückkaufswerte sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

Nähere Informationen zu Abschluss- und Vertriebskosten finden Sie im
Abschnitt 4.4.

8.1.2      Stornoabzug
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir den Stornoabzug
ab. Den Stornoabzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit
allen unseren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:

- die Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Kündigt der Versicherungsnehmer vorzeitig, müssen wir
seine Interessen mit den Interessen derjenigen, die ihren Vertrag
weiterführen, ausgleichen.

- Der Stornoabzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des
nicht gekündigten Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Stornoabzug die entstehenden zusätzli-
chen, nicht geplanten Verwaltungskosten einer Kündigung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Stornoabzug stellen
wir rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Kündigung
eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Während der Dauer des Vertrages bieten wir dem Versicherungs-
nehmer Garantien und Optionen. Der Versichertenbestand stellt ein Teil
des dafür erforderlichen Risikokapitals zur Verfügung. Neu abgeschlos-
sene Verträge partizipieren an bereits vorhandenem Risikokapital. Daher
müssen neue Verträge ihrerseits während der Laufzeit Risikokapital be-
reitstellen.
Falls der Versicherungsnehmer seinen Vertrag kündigt, geht dieses Risi-
kokapital für den verbleibenden Bestand verloren.

c) Durch vorzeitige Kündigungen entstehen uns zusätzliche, nicht ge-
plante Verwaltungskosten.

Den Stornoabzug bestimmen wir auf Basis von pauschalen Annahmen.
Die Höhe des Stornoabzugs hängt außerdem davon ab, in welchem Ver-
tragsjahr die Kündigung erfolgt.
Wie hoch der Stornoabzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist, ist in
der Werteentwicklung im Versicherungsschein ausgewiesen

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Stornoabzug angemessen
ist. Haben wir dies getan und weist der Versicherungsnehmer uns nach,
dass unsere pauschalen Annahmen in seinem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss,
erheben wir keinen oder nur einen reduzierten Stornoabzug.

Unabhängig davon erheben wir keinen Abzug, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb der Abrufphase kündigt und die versicherte Person zu
diesem Zeitpunkt mindestens 62 Jahre alt ist.

8.1.3      Beitragsrückstände
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir nicht gezahlte Bei-
träge ab.

8.2      Wichtige Hinweise
Eine Kündigung des Vertrages kann für den Versicherungsnehmer mit
Nachteilen verbunden sein. Dies gilt insbesondere in der Anfangszeit
Ihres Vertrages. Zu Beginn ist nur ein geringer Rückkaufswert vor-
handen, weil wir die Abschluss- und Vertriebskosten verrechnen. Auch
später erreicht der Rückkaufswert nicht unbedingt die Summe der ge-
zahlten Beiträge. Dies liegt an den Kosten für die laufende Verwaltung
und die Risikotragung.
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Der Versicherungsnehmer kann nicht verlangen, dass wir seine Beiträge
zurückzahlen.

Hinweis: Wenn der Versicherungsnehmer seinen Vertrag kündigt, kann
sich dies nachteilig auf die Besteuerung der Erträge seines Vertrages
auswirken. Nähere Informationen finden sich in den "Hinweisen für die
steuerlichen Regelungen".

9      Allgemeine Vereinbarungen und Informationen

9.1      Was muss der Versicherungsnehmer bei Änderungen der An-
schrift oder des Namens beachten?

Bei Änderungen der Anschrift des Versicherungsnehmers müssen wir
unverzüglich informiert werden. Werden wir nicht informiert, können
Nachteile entstehen: Wir können dann Erklärungen zum Vertrag mit ein-
geschriebenem Brief an die uns zuletzt bekannte Anschrift senden. Drei
Tage nach Absendung des Briefes gilt die Erklärung als zugegangen.
Dasselbe gilt bei Namensänderungen.

Hat sich die Anschrift des Versicherungsnehmers geändert, ohne dass
wir informiert wurden, müssen wir die neue Anschrift ermitteln. Hierfür
können wir eine Gebühr berechnen. Wie hoch diese Gebühr ist, findet
sich in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Wir erheben
die Gebühr nicht, wenn uns kein oder ein sehr niedriger Schaden ent-
standen ist. Dies muss uns nachgewiesen werden.

9.2      Welche weiteren Auskunftspflichten hat der Versicherungs-
nehmer?

Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speiche-
rung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu diesem
Vertrag verpflichtet sind, muss der Versicherungsnehmer uns die hierfür
notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen:

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage
unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Zögern - zur Verfügung stellen. Er
ist auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen,
die Rechte an diesem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Mel-
dungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die für die Be-
urteilung:

- seiner steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem

Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers
maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueri-
dentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der
Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, lässt sich dem Druckstück "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" entnehmen.

Stellt uns der Versicherungsnehmer die notwendigen Informationen,
Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung, gilt Fol-
gendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir
die Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbe-
hörden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im
Ausland besteht.

Eine Verletzung der Auskunftspflichten des Versicherungsnehmers kann
dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis
uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen In-
formationen zur Verfügung gestellt werden.

9.3      Welches Recht gilt für den Vertrag und wie müssen Mittei-
lungen erfolgen?

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten, wenn
diese in Textform erfolgen. Bei Vollbeendigung des Versicherungsneh-
mers dürfen wir unsere Erklärungen an eine von ihm bevollmächtigte
Person schicken.

9.4      Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

9.4.1      Der Versicherungsnehmer kann eine Klage gegen uns bei
dem zuständigen Gericht einreichen, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer seinen Sitz oder seine Niederlassung hat, sofern diese in
Deutschland liegt.

9.4.2      Wir können eine Klage gegen den Versicherungsnehmer
bei dem zuständigen Gericht einreichen, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer seinen Sitz oder seine Niederlassung hat.

9.4.3      Sowohl der Versicherungsnehmer als auch wir können
Klagen aus dem Vertrag ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des
Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für den Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz hat,
wenn der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz oder
seine Niederlassung ins Ausland verlegt.

9.4.4      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

9.5      Wann kann der Versicherungsnehmer keine Ansprüche mehr
aus diesem Vertrag geltend machen (Verjährung)?

9.5.1      Der Versicherungsnehmer muss seine Ansprüche aus diesem
Vertrag innerhalb von drei Jahren geltend machen. Diese Frist beginnt
erst mit Ende des Jahres in dem er:

- die Leistung verlangen kann und
- die Umstände gekannt hat, die seinen Anspruch begründen oder
- diese Umstände hätten kennen müssen, aber die Umstände grob

fahrlässig nicht gekannt hat.

9.5.2      Wenn nicht der Versicherungsnehmer, sondern ein anderer
die Leistung verlangen kann, gilt: Die Frist beginnt erst, wenn:

- der Bezugsberechtigte davon erfahren hat, dass er eine Leistung
von uns verlangen kann, oder

- wenn der Bezugsberechtigte die Umstände, die seinen Anspruch
begründen, hätte kennen müssen, sie aber grob fahrlässig nicht ge-
kannt hat.

9.5.3      Wenn uns ein Anspruch gemeldet wurde, ist die Verjährung
gehemmt, bis der Versicherungsnehmer unsere Entscheidung zu diesem
Anspruch in Textform erhält. Das bedeutet: Die Zeit, in der wir über den
Anspruch entscheiden, wird bei der Berechnung der Verjährungsfrist
nicht berücksichtigt.

10      Glossar

Anzeigepflichtverletzung
Bei Antragstellung obliegen dem Versicherungsnehmer Anzeigepflichten.
Diese verletzt er, wenn er oder die versicherte Person unvollständige
und/oder falsche Angaben machen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn
die Gesundheitsfragen falsch beantwortet oder wenn verschwiegen wird,
dass die versicherte Person Raucher ist. Anzeigepflichten obliegen dem
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Versicherungsnehmer auch im Laufe des Vertrages, z. B. bei Tod der
versicherten Person. Die Verletzung dieser Anzeigepflichten kann mit er-
heblichen Nachteilen für den Versicherungsnehmer verbunden sein.

Arglist
Liegt vor, wenn bewusst falsche Angaben gemacht werden oder Infor-
mationen verschwiegen werden mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu
führen. Der Versicherungsnehmer handelt arglistig, wenn er bei uns vor-
sätzlich einen Irrtum hervorruft, um uns zur Abgabe einer Willenserklä-
rung zu veranlassen. Diese Täuschung kann durch Vorspiegelung
falscher Tatsachen, aber auch durch einfaches Verschweigen einer Tat-
sache hervorgerufen werden. Hierzu muss er wissen, oder es zumindest
in Erwägung ziehen, dass die vorgespiegelten Tatsachen falsch sind.

Aufschubzeit
Zeitraum zwischen dem Beginn des Vertrages und dem vertraglich ver-
einbarten Rentenbeginn.

Beitragsfreistellung
Eine vertraglich geregelte Möglichkeit, die weitere Zahlung Ihrer Beiträge
zu stoppen. Der Vertrag bleibt weiterhin bestehen.

Beitragszahlungsdauer
Zeitraum, in dem der Versicherungsnehmer vertraglich verpflichtet ist,
die Beiträge für den Vertrag zu zahlen.

Beteiligung an Bewertungsreserven
Wenn bei Rentenbeginn Bewertungsreserven vorliegen, wird der Vertrag
daran beteiligt. Endet die Versicherung bereits vor Rentenbeginn, ermit-
teln wir die Beteiligung an Bewertungsreserven für diesen Zeitpunkt und
zahlen sie aus.
Die Beteiligung an Bewertungsreserven kann sich monatlich ändern. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Bewertungsreserven
Bewertungsreserven entstehen, wenn der aktuelle Marktpreis unserer
Kapitalanlagen höher ist als der Kaufpreis. Die Höhe der Bewertungsre-
serven ist damit abhängig vom Kapitalmarkt. Sie werden monatlich ermit-
telt und können steigen, sinken oder ganz entfallen.

Bewertungsstichtag
Ist der Tag, an dem wir Beiträge in Anteile umrechnen bzw. umgekehrt
Ihre Anteile in Leistungen.

Bezugsberechtigter
Im Vertrag bestimmte Person, welche im Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll.

Deckungsrückstellung
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen gegen-
über ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu bilden.
Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht enthält u. a. die deklarierten Überschüsse für das
jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Internetseite www.AXA.de
eingesehen werden.

grob fahrlässig
Grob fahrlässig handelt, wer die in der jeweiligen Situation erforderliche
Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachtet. Dies ist auch der
Fall, wenn schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht an-
gestellt werden.

Hauptversicherung
Eine Versicherung, die eigenständig existieren kann. Dabei handelt es
sich zum Beispiel um eine Rentenversicherung.

In eine Hauptversicherung kann ggf. eine Zusatzversicherung (z. B. für
Berufsunfähigkeit) eingeschlossen werden.

Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung nimmt die Versicherung an der Ent-
wicklung eines Index teil. Der Ertrag aus der Indexbeteiligung wird dabei
jährlich auf das jeweilige Indexjahr bezogen ermittelt. Einzelheiten ent-
nehmen können dem Beiblatt zur Indexbeteiligung entnommen werden.

Indexstichtag
Zum Indexstichtag wird dem Kunden die jährliche Wertentwicklung des
Index gutgeschrieben und das Vertragsvermögen neu aufgeteilt.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kostenüberschüsse
Entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkulation
des Tarifes angenommen haben.

Laufende Überschüsse / Überschussbeteiligung
Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt. Die laufenden
Überschüsse fließen in das Vertragsvermögen und erhöhen dieses.

Partizipierendes Vertragsvermögen
Anteil des Vertragsvermögens, das an der Entwicklung der Indexbeteili-
gung teilnimmt.

Rechnungsgrundlagen
Als Rechnungsgrundlagen bezeichnet man die verwendeten Parameter,
die den versicherungsmathematischen Berechnungen zugrunde liegen.

Rentengarantiezeit
In der Rentengarantiezeit werden die Rentenzahlungen nach dem Tod
des Versicherungsnehmers an den Bezugsberechtigten gezahlt. Bei-
spiel: Ist eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren vereinbart und stirbt die
versicherte Person drei Jahre nach Rentenbeginn, zahlen wir die Rente
für weitere sieben Jahre.

Risikoüberschüsse
Entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist als
bei der Kalkulation des Tarifes angenommen.

Rückkaufswert
Ist der Betrag, den wir Ihnen auszahlen, wenn der Versicherungsnehmer
den Vertrag in der Aufschubzeit vorzeitig kündigt.

Rücknahmepreis
Der Rücknahmepreis eines Fonds ist der Wert, der bei Verkauf eines
Fondsanteils erzielt wird. Eventuell können Gebühren abgezogen
werden.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung des Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses. Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zuge-
ordnet, könnte deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich
schwanken.

Schlussüberschuss /-anteil
Er wird der Versicherung erst bei Rentenbeginn oder bei Beendigung der
Versicherung verbindlich zugeteilt. Der Schlussüberschuss wird jährlich
neu festgelegt. Er kann daher im Verlauf schwanken, ganz oder teilweise
entfallen.
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Sicherungsvermögen
Durch die Anlage eines Teils der Beiträge im Sicherungsvermögen
stellen wir die vertraglich garantierten Leistungen sicher. Wir investieren
in zulässige Anlagen gemäß § 125 VAG. Diese sind z. B. Immobilien,
Anleihen und in geringem Umfang auch Aktien. Dabei achten wir auf
möglichst große Sicherheit bei gleichzeitiger Rentabilität. Die im Siche-
rungsvermögen angelegten Gelder sind insolvenzsicher.

Sockelbeteiligung an Bewertungsreserven
Die Sockelbeteiligung ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsre-
serven. Die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu
festgelegt. Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Sondervermögen
Im Sondervermögen verwalten wir die gewählte Indexbeteiligung. Das
Sondervermögen wird getrennt von unserem Vermögen geführt und
steht ausschließlich den Versicherungsverträgen zur Verfügung.

Sparbeitrag
Der Teil des Beitrages, den wir nach Abzug von Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie Verwaltungskosten und Risikobeiträgen für Sie in der
von Ihnen gewählten Kaptalanlage anlegen.

Stundung
Der Versicherungsnehmer kann für eine begrenzte Zeit die Zahlung der
Beiträge aussetzen. Der Versicherungsschutz bleibt während dieser Zeit
bestehen. Die nicht gezahlten Beiträge muss er später verzinst nach-
zahlen.

Textform
Mitteilungen des Versicherungsnehmers an uns genügen der Textform,
wenn sie als E-Mail oder Fax versandt werden. Ein unterschriebener
Brief ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Todesfallleistung
Ist die Leistung, die für den Fall des Todes der versicherten Person ver-
traglich vereinbart ist.

Überschussbeteiligung
Die Überschussbeteiligung besteht aus

- laufender Überschussbeteiligung,
- Schlussüberschuss/-anteile und
- Beteiligung an Bewertungsreserven.

Für die Überschussbeteiligung gibt es gesetzliche Vorgaben. Die staat-
liche Aufsicht kontrolliert deren Einhaltung.

Überschüsse
Überschüsse ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen
Quellen stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüber-
schüsse und Risikoüberschüsse.

unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person

Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen. Fallen Versicherungsnehmer und versicherte Person ausein-
ander und sieht der Versicherungsvertrag eine Todesfallleistung vor,
welche die gewöhnlichen Beerdigungskosten übersteigt, bedarf es der
Zustimmung der versicherten Person zum Vertrag.

Versicherungsfall
Ist der Auslöser dafür, dass wir eine vertraglich vereinbarte Leistung
zahlen. Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, löst dies die
Zahlung der Rente oder des Kapitals aus. Stirbt die versicherte Person,
ist die Todesfallleistung fällig.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beginnt mit dem Beginndatum der Versicherung
um 12:00 Uhr und beträgt einen Zeitraum von genau 12 Monaten. Das
bedeutet, dass alle folgenden Versicherungsjahre zu diesem Zeitpunkt
beginnen oder enden. Beginnt beispielweise eine Versicherung zum
01.04., dann endet das Versicherungsjahr am 31.03. des folgenden
Jahres. Ein Versicherungsjahr beginnt und endet immer um 12:00 Uhr
des jeweiligen Tages.

Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist unser Vertragspartner. Er ist im Versiche-
rungsschein genannt und erhält diesen. Versicherungsnehmer kann nur
eine einzelne natürliche oder juristische Person sein.

Versicherungsschein
Auch Police genannt - Urkunde über den Versicherungsvertrag. Sie gibt
Auskunft über die wesentlichen Vertragsinhalte. Der Versicherungs-
nehmer benötigt diese Urkunde, wenn er seine Ansprüche auf Leis-
tungen aus dem Versicherungsvertrag geltend macht.

Vertragsvermögen
Summe der dem Vertrag zugeordneten Vermögenswerte. Das Vertrags-
vermögen setzt sich aus dem Anteil des Vertrages an dem Sicherungs-
vermögen und sofern vereinbart dem Anteil am Sondervermögen zu-
sammen

vorsätzlich
Der Versicherungsnehmer handelt vorsätzlich, wenn er den Eintritt eines
Ereignisses für sicher oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst
in Kauf nimmt bzw. herbeiführt oder verhindern will.

Wertpapiere
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die bestimmte Rechte, wie etwa die Mit-
eigentümerschaft an einem Unternehmen, verbrieft. Ohne die Urkunde
kann das Recht nicht geltend gemacht werden. Zum Sammelbegriff
Wertpapier zählen Aktien, Obligationen, Optionsscheine, Anleihen und
Wandelanleihen.

Zinsüberschüsse
Entstehen, wenn die Erträge unserer Kapitalanlagen höher sind, als der
Betrag, den wir zur Finanzierung unsere garantierten Leistungen benö-
tigen.

Zusatzversicherungen
Eine Zusatzversicherung ergänzt eine bestehende Hauptversicherung.
Sie kann nicht ohne die Hauptversicherung abgeschlossen werden. Zum
Beispiel: Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

Die nachfolgenden Bedingungen enthalten die Regelungen und Bestim-
mungen der Rückdeckungsversicherung. Bitte heben Sie diese Unter-
lagen sorgfältig auf.

Unser Tipp: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe kursiv
abgedruckt. Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie im Glossar am
Ende dieser Bedingungen.

1      Leistungen und Einschränkungen

1.1      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.1.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist. Ist im Versicherungsschein ein späterer Zeitpunkt als Be-
ginn der Versicherung genannt, beginnt Ihr Versicherungsschutz zu
diesem späteren Zeitpunkt.

1.1.2      Haben wir mit Ihnen einen vorläufigen Versicherungsschutz
vereinbart, gelten die Regelungen zum Beginn des Versicherungs-
schutzes in 1.1.1 nicht. Ihren Antragsunterlagen können Sie in diesem
Fall nähere Einzelheiten zum vorläufigen Versicherungsschutz ent-
nehmen.

1.1.3      Bitte beachten Sie: Ihr Versicherungsschutz besteht nur, wenn
Sie Ihren ersten Beitrag rechtzeitig zahlen. Nähere Informationen zur
Beitragszahlung finden Sie in den Abschnitten "Beiträge" und "Über-
brückung von Zahlungsschwierigkeiten".

1.1.4      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.2      Wie berechnen wir Ihre Rente?

Das Vertragsvermögen wird zu Rentenbeginn im Sicherungsvermögen
angelegt und in zulässige Anlagen gemäß den geltenden rechtlichen Be-
stimmungen investiert.

1.2.1      Rentenleistungen
Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, zahlen wir ab dem mit
Ihnen vereinbarten Zeitpunkt eine lebenslange und unabhängig vom Ge-
schlecht berechnete Rente. Den genauen Zeitpunkt finden Sie in Ihrem
Versicherungsschein.

Falls ihre Rente kleiner oder gleich 1 % der monatlichen Bezugsgröße
nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, zahlen wir gemäß § 3 Ab-
satz 2 BetrAVG eine einmalige Kapitalabfindung. Der Vertrag endet zu
diesem Zeitpunkt.

Im Versicherungsschein weisen wir neben den garantierten Leistungen,
auch mögliche Leistungen aus. Nähere Informationen zu den möglichen
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Leistungen finden Sie in den Abschnitten "Überschüsse" und "Anlage
des Vertragsvermögens".

1.2.2      Rentenhöhe/Rentenfaktor
Erlebt die versicherte Person den vorgesehenen Rentenbeginn, zahlen
wir eine garantierte Rente.
Diese hängt insbesondere ab von:

- den verwendeten Rechnungsgrundlagen,
- dem Tarif und
- der Art der Verrentung.

Die Rechnungsgrundlagen für die Ermittlung der garantierten Rente ba-
sieren auf:

- einem Rechnungszins von 0,25% p. a. und
- den geschlechtsunabhängigen unternehmensindividuellen Sterbe-

tafeln AXA 2013 R Unisex.

Neben der garantierten Rente berechnen wir auch eine mögliche Rente.
Sofern diese höher ist als die garantierte Rente, zahlen wir Ihnen ab dem
vereinbarten Zeitpunkt die mögliche Rente aus.

Die Höhe der möglichen Rente hängt ab vom:

- vorhandenen Vertragsvermögen zum tatsächlichen Rentenbeginn
und

- dem zum Rentenbeginn gültigen Rentenfaktor je 10.000 Euro des
Vertragsvermögens.

Zum Rentenbeginn ergibt sich die mögliche Rente in Euro durch fol-
gende Berechnung: Rentenfaktor x Vertragsvermögen / 10.000. Nähere
Informationen zu möglichen Überschüssen und Erträgen während der
Rentenbezugszeit finden Sie im Abschnitt "Auszahlungsformen (Über-
schusssysteme)".

Der Rentenfaktor je 10.000 Euro wird so festgesetzt wie bei gleichartigen
Rentenversicherungsverträgen, die wir zum Zeitpunkt des tatsächlichen
Rentenbeginns neu abschließen werden. Wir garantieren jedoch mindes-
tens 80 % desjenigen Rentenfaktors, welcher mit den bei Vertragsbeginn
gültigen Rechnungsgrundlagen für den Zeitpunkt des Rentenbeginns er-
mittelt wurde.

Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen Ihres Vertrages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Bitte beachten Sie: Für Erhöhungen während der Vertragslaufzeit
können jeweils andere Rentenfaktoren gelten als für den ursprünglichen
Vertrag. Darüber werden wir Sie informieren.

Bei Vertragsabschluss können Sie mit uns vereinbaren, dass die Rente
nach Rentenbeginn jährlich garantiert steigt. Wir erhöhen dann nach
Rentenbeginn die Rente jährlich um 1 % der Rente, die wir im Jahr zuvor
gezahlt haben.

1.3      Was müssen Sie beachten, wenn Sie statt einer Rente eine
einmalige Auszahlung wünschen?

1.3.1      Vollständige Kapitalauszahlung bei Rentenbeginn
Zum Rentenbeginn können Sie statt einer Rente eine einmalige Auszah-
lung des Vertragsvermögens wählen. Dafür müssen folgende Bedin-
gungen erfüllt sein:

- Die versicherte Person erlebt den vorgesehenen Rentenbeginn und
- wir haben Ihre Mitteilung darüber spätestens einen Monat vor dem

vorgesehenen Rentenbeginn erhalten.

1.3.2      Teilweise Kapitalauszahlung bei Rentenbeginn
Sie können auch wählen, dass wir Ihr Vertragsvermögen teilweise aus-
zahlen und aus dem restlichen Vertragsvermögen gemäß Abschnitt 1.2
eine Rente zahlen.

Zusätzlich zu den Bedingungen in 1.3.1 muss dann noch folgende Be-
dingung erfüllt sein: Die Rente aus Ihrem verbleibenden Vertragsver-
mögen muss mindestens 300 Euro jährlich betragen.

1.4      Was leisten wir, wenn die versicherte Person stirbt?

1.4.1      Leistungen im Todesfall
Wir zahlen Leistungen aus, wenn die versicherte Person stirbt. Diese
Leistungen sind abhängig vom vereinbarten Tarif. Den mit Ihnen verein-
barten Tarif finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Tarife: ALVI1, ALVI1G, ALVI1ID
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:

1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

- Wenn Sie laufende Beiträge zahlen: Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen, mindestens aber die Summe der bis zum
Tod gezahlten Beiträge. Beiträge für eventuelle Zusatzver-
sicherungen zählen nicht dazu.

- Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen: Wir zahlen
das Vertragsvermögen.

2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Wir zahlen das Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Wenn eine Rentengarantiezeit vereinbart ist, zahlen wir
die Rente bis zum Ende der vereinbarten Rentengarantie-
zeit an den Bezugsberechtigen weiter. Der Bezugsberech-
tige kann statt einer Rente auch eine einmalige Kapital-
auszahlung wählen. Die Höhe der Kapitalauszahlung er-
gibt sich aus den abgezinsten Renten bis zum Ende der
Rentengarantiezeit. Das bedeutet: Wir berechnen, was die
künftigen Renten am Tag des Todes wert sind. Dafür ver-
wenden wir den bei Rentenbeginn aktuellen Rechnungs-
zins.

- Wenn keine Rentengarantiezeit vereinbart oder diese ab-
gelaufen ist, zahlen wir keine Leistungen aus.

Tarife: ALVI2, ALVI2G, ALVI2ID
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:

1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):
Wir zahlen das Vertragsvermögen, mindestens aber die Summe der bis
zum Tod gezahlten Beiträge. Beiträge für eventuelle Zusatzversiche-
rungen zählen nicht dazu.
2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Wir zahlen das Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Le-
bensjahr, gilt: Wir zahlen das bei Rentenbeginn vorhan-
dene Vertragsvermögen einschließlich eventuell gutge-
schriebener Überschussanteile, abzüglich bereits ge-
zahlter Renten. Rentenanteile, die wir seit Rentenbeginn
aus der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn aus-
gezahlt haben, ziehen wir nicht ab.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85.
Lebensjahr, gilt: Wir zahlen keine Leistungen aus.

1.5      Was leisten wir, wenn die versicherte Person im Polizei- oder
Wehrdienst, bei Unruhen oder im Krieg stirbt?
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1.5.1      Grundsätzlich besteht Versicherungsschutz unabhängig davon,
auf welcher Ursache der Tod der versicherten Person beruht. Dies gilt
auch dann, wenn die versicherte Person bei folgenden Anlässen stirbt:

- in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienst oder
- bei inneren Unruhen, wenn die versicherte Person nicht auf Seiten

der Unruhestifter teilgenommen hat.

1.5.2      Der Versicherungsschutz besteht in voller Höhe: Auch wenn die
versicherte Person im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschlands stirbt, sofern sie an diesen nicht aktiv beteiligt
war.

1.5.3      Wir leisten eingeschränkt, wenn die versicherte Person aktiv auf
Seiten der Unruhestifter im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt. In
diesem Fall vermindert sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapital-
auszahlung auf den für den Todestage berechneten Rückkaufswert -
ohne einen Abzug.
Ist eine Rentenleistung vereinbart, vermindert sich diese auf den für den
Todestage berechneten Rückkaufswert.

1.6      Was leisten wir, wenn die versicherte Person durch ABC-
Waffen stirbt?

1.6.1      Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die versicherte
Person in folgendem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
stirbt:

- beim vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder

- beim vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von
radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

1.6.2      Stirbt die versicherte Person unter den in 1.6.1 genannten
Umständen, leisten wir aber eingeschränkt. Die eingeschränkte Leistung
ergibt sich wie in 1.5.3 beschrieben.

Die Einschränkung der Leistung gilt nur, wenn:

- der Einsatz oder das Freisetzen dazu führt, dass wir unsere Leis-
tungsverpflichtung gegenüber unserer Bestandsgruppe, zu der die
Versicherungsverträge der betroffenen Person gehören, nicht mehr
gewährleisten können,

- die Erhöhung des Leistungsbedarfs nicht vorhersehbar war und
- ein unabhängiger Treuhänder dies bestätigt.

2      Überschüsse

2.1      Wie erhöhen sich Leistungen durch Überschüsse und Bewer-
tungsreserven?

Zusätzlich zu den garantierten Leistungen beteiligen wir Sie - soweit vor-
handen - an Überschüssen und Bewertungsreserven. In den folgenden
Abschnitten erläutern wir Ihnen:

- wie Überschüsse und Bewertungsreserven entstehen,
- wie wir diese ermitteln und
- wie wir Sie an diesen beteiligen.

2.2      Wie entstehen Überschüsse?
2.2.1      Überschüsse können wie folgt entstehen:

- aus dem Risikoergebnis,
- aus Kapitalanlageerträgen und
- aus dem übrigen Ergebnis.

2.2.2      Überschüsse aus dem Risikoergebnis
Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist, als wir bei der Kalkulation der Tarife
angenommen haben. Zum Beispiel, wenn die Versicherten während des
Rentenbezugs kürzer leben, als wir angenommen haben.

2.2.3      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen
In der Aufschubzeit und während des Rentenbezugs können
Überschüsse aus Kapitalerträgen entstehen. Diese können zum Beispiel
entstehen, wenn die tatsächlichen Kapitalerträge höher sind, als wir kal-
kuliert haben (Zinsüberschüsse).

2.2.4      Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können zum Beispiel entstehen,
wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher angenommen haben.

2.2.5      Für alle Überschüsse gilt:
An den Überschüssen beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer in der
jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.

2.3      Wie entstehen Bewertungsreserven?
Bewertungsreserven können wie folgt entstehen: Der Marktwert der Ka-
pitalanlagen in unserem Sicherungsvermögen kann über dem Wert
liegen, mit dem die Kapitalanlagen in unserer Bilanz ausgewiesen sind.
An diesen Bewertungsreserven beteiligen wir unsere Versicherungs-
nehmer verursachungsorientiert nach den Vorschriften des Gesetzes.

Bitte beachten Sie: Es kann auch sein, dass keine Bewertungsreserven
entstehen. Das bedeutet, dass Ihrem Vertrag auch keine Bewertungsre-
serven zugeteilt werden können.

2.4      Wie ermitteln wir Überschüsse und Bewertungsreserven?
Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen ermitteln wir nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches. Sie werden jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Überschüsse aus dem Risikoer-
gebnis und Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis ermitteln wir auf der
Grundlage des Jahresabschlusses. Dafür vergleichen wir die folgenden
Größen aller bei uns bestehenden Versicherungen:

- die tatsächlichen Kosten mit den vorher erwarteten Kosten und
- das tatsächliche Risikoergebnis mit dem vorher erwarteten Risiko-

ergebnis.

Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresabschluss. Au-
ßerdem reichen wir den Jahresabschluss der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde ein.

Die Bewertungsreserven ermitteln wir jeden Monat nach den gesetzli-
chen Vorschriften neu. Wie hoch die Überschüsse für Ihren Vertrag tat-
sächlich sind, finden Sie in Ihrer jährlichen Information zu Ihrem Ver-
tragsstand, die Sie einmal im Jahr von uns erhalten. Überschusssätze
und Bewertungsreserven veröffentlichen wir jährlich im Geschäftsbericht.

2.5      Wann und wie beteiligen wir Sie an den Überschüssen?
Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse können wir
auf zwei Arten zuteilen:

- Wir können Verträgen einen Teil der Überschüsse in dem Jahr, in
dem sie entstehen, zuteilen. Damit erhöhen wir das Vertragsver-
mögen oder vermindern die Beiträge für den Versicherungsnehmer.

- Den anderen Teil führen wir der sogenannten Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu. Wir bilden und verwenden die Rückstellung
für Beitragsrückerstattung entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen
im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden.

Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse der Versi-
cherungsnehmer nutzen, um:
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- einen drohenden Notstand abzuwenden,
- Verluste abzudecken oder
- die Deckungsrückstellung zu erhöhen (§ 140 VAG).

Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen unterschiedlich zu
den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen
zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen unter-
scheiden sich zum Beispiel nach Art des Risikos, das jeweils versichert
ist. Diese Arten von Risiken können zum Beispiel sein: das Risiko der
Langlebigkeit oder das Risiko der Berufsunfähigkeit. Wir verteilen die
Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen. Die Verteilung richtet
sich danach, in welchem Umfang die Bestandsgruppen zur Entstehung
der Überschüsse beigetragen haben. Vor Rentenbeginn sind die Ver-
träge aus dem Einzel- und Kollektivgeschäft der Bestandsgruppe 131 zu-
geordnet. Nach Rentenbeginn ist dies die Bestandsgruppe 113 für das
Einzelgeschäft und 125 für das Kollektivgeschäft.

Hat Ihre Bestandsgruppe zur Entstehung von Überschüssen beige-
tragen, bekommt sie Überschüsse zugewiesen. Grundsätzlich erhält Ihr
Vertrag dann daraus Überschüsse. Die Verursachungsorientiertheit der
Überschussbeteiligung kann aber dazu führen, dass Ihr Vertrag keine
Überschüsse erhält.

Wie hoch die Beteiligung an den Überschüssen ist, schlägt der Verant-
wortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest. Ausnahme: Bei Verträgen mit
Garantie-Option schlägt der Verantwortliche Aktuar die Beteiligung an
den Überschüssen monatlich statt jährlich vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest.

Wir veröffentlichen in unserem Geschäftsbericht, wie die Beteiligung an
Überschüssen geregelt ist und wie hoch diese ist. Den Geschäftsbericht
finden Sie im Internet unter: www.axa.de.

Sie erhalten die Überschüsse in Abhängigkeit ihrer Entstehung in unter-
schiedlicher Weise:

- Überschüsse vor Rentenbeginn,
- Schlussüberschussanteile soweit vorhanden - und
- Überschüsse nach Rentenbeginn.

Beteiligung an Überschüssen vor Rentenbeginn
Sie erhalten die laufenden Überschüsse vor Rentenbeginn monatlich zu-
geteilt.
Die Überschüsse vor Rentenbeginn können sich wie folgt zusammen-
setzen:

- dem Anteil an Risikoüberschüssen. Diesen berechnen wir in Pro-
zent des Risikobeitrags jedes Mal, wenn wir einen Risikobeitrag
entnehmen.

- dem Anteil an Kostenüberschüssen. Diesen berechnen wir monat-
lich in Prozent der Kostenbeiträge auf das Sicherungsvermögen
und das Guthaben in freier Investmentanlage.

- dem Anteil an Zinsüberschüssen. Diese berechnen wir:
- monatlich in Prozent desjenigen Kapitals im Sicherungs-

vermögens, das durch planmäßige Umschichtung aus der
freien Investmentanlage entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das nicht aus der Umschichtung aus der freien In-
vestmentanlage entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das sich durch Ausübung der Garantie-Option er-
gibt und

- falls vereinbart: monatlich in Prozent des Kapitals im Si-
cherungsvermögen, das durch Garantieerhöhung im
Rahmen der Relax Rente Comfort entstanden ist.

Bitte beachten Sie: Die genannten Überschüsse enthalten nicht die Er-
träge des Sondervermögens. Diese Erträge bleiben in der freien Invest-
mentanlage. Dort erhöhen sie den Wert der Anteile oder ergeben zusätz-
liche Anteile.

Die laufenden Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und er-
höhen dieses.

Zusätzlich zu diesen Überschüssen kann sich bei Rentenbeginn ein ein-
maliger Bonus aus den Risikoüberschüssen ergeben. Diesen Bonus ver-
wenden wir, um Ihre Rente dauerhaft garantiert zu erhöhen. Dies gilt ab
der ersten Rentenzahlung.

Schlussüberschussanteil
Zusätzlich zu den laufenden Überschüssen können wir bei Beendigung
des Vertrages einen Schlussüberschussanteil gewähren. Dieser be-
rechnet sich in Prozent der Bezugsgröße, die wir im Geschäftsbericht
beschreiben. Der Schlussüberschussanteil erhöht bei Beendigung des
Vertrages Ihr Vertragsvermögen.

Nachreservierung
Sollten wir erkennen, dass das Vertragsvermögen zur Sicherstellung der
vereinbarten garantierten Leistung zu Rentenbeginn nicht ausreicht,
können wir Schlussüberschussanteile und zukünftige laufende
Überschüsse verwenden, um die garantierte Rentenzahlung zu finan-
zieren.

Überschussbeteiligung
Die Beteiligung an Überschüssen nach Rentenbeginn besteht aus dem
Anteil an jährlichen Zinsüberschüssen.

Alle diese Überschüsse berechnen wir jährlich in Prozent des Siche-
rungsvermögens.

2.6      Auszahlungsformen (Überschusssysteme)
Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit Ihnen
vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Rentenbeginn:
Die laufenden Überschussanteile auf das Sicherungsvermögen sowie
auf das Deckungskapital, welches sich durch Ausübung der Garantie-
Option ergibt, werden dem Sicherungsvermögen zugeführt.

Nach Rentenbeginn:
Bei Abschluss des Vertrags können Sie entscheiden, wie wir die
Überschüsse nach Rentenbeginn verwenden. Sie erhalten die laufenden
Überschüsse nach Rentenbeginn jährlich.

Sie können zwischen folgenden Auszahlungsformen wählen:

Dynamische Gewinnrente:
Wenn Sie die dynamische Gewinnrente wählen, verwenden wir die
Überschüsse, um Ihre Rente jährlich zu erhöhen. Erstmals können wir
Ihre Rente ab dem zweiten Rentenjahr erhöhen. Wie stark die Rente
steigt, hängt von der für das jeweilige Jahr festgesetzten Beteiligung an
den Überschüssen ab. Daher können wir nicht garantieren, ob und wie
stark Ihre Rente steigt. Wenn wir Ihre Rente einmal erhöht haben, kann
diese nicht mehr sinken. Dies garantieren wir für die gesamte Renten-
dauer.

Erhöhte Startrente:
Wenn Sie die erhöhte Startrente wählen, verwenden wir die
Überschüsse, um Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zu zahlen. Wir
zahlen Ihnen diese erhöhte zusätzliche Rente ab dem ersten Rentenjahr.
Ab dem zweiten Rentenjahr kann diese Rente dynamisiert werden. Wie
hoch die erhöhte zusätzliche Rente ist, hängt von der für das jeweilige
Jahr festgesetzten Beteiligung an den Überschüssen ab. Daher können
wir nicht garantieren, ob wir Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zahlen
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und wie hoch diese ist. Die erhöhte zusätzliche Rente kann über die
Rentendauer sinken oder ganz entfallen.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, finden Sie in Ihrem Ver-
sicherungsschein.

Zusätzlich zu diesen laufenden Überschüssen kann sich bei Rentenbe-
ginn ein einmaliger Bonus aus den Risikoüberschüssen ergeben. Diesen
Bonus verwenden wir, um Ihre Rente dauerhaft garantiert zu erhöhen.
Dies gilt ab der ersten Rentenzahlung. Bei einer Kapitalauszahlung fällt
dieser Bonus nicht an.

Bis einen Monat vor Rentenbeginn haben Sie einmalig die Möglichkeit,
dieses Überschusssystem nach Rentenbeginn zu wechseln. Dabei
können Sie nur ein Überschusssystem wählen, welches Ihnen bei Ver-
tragsabschluss zur Auswahl gestanden hat. Ihre Entscheidung zum
Wechsel des Überschusssystems nach Rentenbeginn muss uns in Text-
form zugehen. Haben Sie das Überschusssystem nach Rentenbeginn
durch Mitteilung an uns gewechselt, ist ein weiterer Wechsel nicht mehr
möglich.

2.7      Wann und wie beteiligen wir Sie an Bewertungsreserven?
An den Bewertungsreserven beteiligen wir die einzelnen Verträge gem. §
153 Abs. 3 VVG verursachungsorientiert. Dabei berücksichtigen wir, wie
die einzelnen Verträge zur Bildung von Bewertungsreserven beigetragen
haben.

Wir berechnen die einem Vertrag gegebenenfalls zustehenden vertei-
lungsfähigen Bewertungsreserven monatlich neu.
Wenn die Aufschubzeit endet, teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrem Vertrag zur Hälfte zu. Die Aufschubzeit kann zu
folgenden Zeitpunkten enden:

- wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt.
- wenn Sie Ihren Vertrag vor Rentenbeginn kündigen.
- bei Eintritt des tatsächlichen Rentenbeginns.
- bei einer einmaligen Kapitalauszahlung.

Bei einer teilweisen Kündigung teilen wir anteilig zu.

Auch im Rentenbezug beteiligen wir die einzelnen Verträge verursa-
chungsorientiert an den vorhandenen Bewertungsreserven.

Bitte beachten Sie: Bewertungsreserven unterliegen Schwankungen und
können daher deutlich höher oder niedriger ausfallen oder sogar ganz
entfallen.

Zum Ausgleich von Schwankungen können wir eine Sockelbeteiligung
an Bewertungsreserven festsetzen. Die Sockelbeteiligung an Bewer-
tungsreserven ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven. Die
Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu festgelegt.
Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie kann ganz
oder teilweise entfallen.

Wenn Ihr tatsächlicher Anteil an den Bewertungsreserven zum Fällig-
keitszeitpunkt höher ist als die Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven, gilt: wir berechnen Ihre Rente oder Ihre einmalige Zahlung mit
dem höheren Betrag. Dieser tatsächliche Anteil ist von der jeweiligen Ka-
pitalmarktsituation abhängig.

2.8      Höhe von Überschüssen und Bewertungsreserven
Ob und in welcher Höhe wir Sie an Überschüssen und Bewertungsre-
serven beteiligen, hängt von vielen Einflüssen ab. Wir können diese Ein-
flüsse nicht vorhersehen und nur teilweise beeinflussen. Dies liegt unter
anderem daran, dass Verträge in der Regel über eine lange Zeit laufen.
Außerdem wissen wir nicht, wie sich in Zukunft die Kapitalmärkte entwi-
ckeln. Wichtig ist auch, wie sich das versicherte Risiko und die Kosten
entwickeln. Daher können wir nicht garantieren, ob und in welcher Höhe
wir Sie an Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen.

2.9      Überschüsse bei Kündigung Ihres Vertrages und im Todes-
fall

Laufende Überschüsse sind im Sicherungsvermögen bzw. in der freien
Investmentanlage enthalten. Bei Kündigung Ihres Vertrages und im To-
desfall zahlen wir diese Überschüsse mit aus. Der Auszahlungsbetrag
kann sich gegebenenfalls erhöhen um:

- den Wert der Indexbeteiligung,
- die Beteiligung an den Bewertungsreserven und
- Schlussüberschussanteile - sofern vorhanden.

3      Auszahlung von Leistungen

3.1      Wer erhält die Leistungen?

3.1.1      Empfänger der Leistungen
Die Leistungen aus dem Vertrag zahlen wir an den Versicherungs-
nehmer.

3.1.2      Abtretung und Verpfändung
Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte übertragen, also die
Rechte abtreten oder verpfänden, soweit dies rechtlich möglich ist. Eine
Abtretung oder Verpfändung ist uns gegenüber erst wirksam, wenn sie
uns vom bisher Berechtigten in Textform angezeigt wurde.

Wenn wir Ihnen die Abtretung bestätigen, erheben wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für
besondere Leistungen".

3.1.3      Inhaber des Versicherungsscheins
Wir können Leistungen an jeden auszahlen, der uns den Versicherungs-
schein vorlegt. Der Inhaber des Versicherungsscheins kann uns gegen-
über auch alle anderen Rechte aus dem Vertrag geltend machen.
Wir müssen nicht prüfen, ob der Inhaber des Versicherungsscheins dazu
berechtigt ist. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Ver-
sicherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

3.2      Was ist zu beachten, wenn Leistungen fällig werden?

3.2.1      Erforderliche Nachweise und Mitteilungen
Wenn wir Leistungen auszahlen sollen, müssen Sie uns den Versiche-
rungsschein vorlegen. Darüber hinaus können wir folgende Nachweise
verlangen:

- einen Nachweis, dass der letzte Beitrag gezahlt wurde und
- ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Sie müssen uns weitere Unterlagen vorlegen, je nachdem welche Leis-
tungen wir vereinbart haben.

Bei Leistungen im Erlebensfall können wir zu Rentenbeginn ein amtli-
ches Zeugnis darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

Wenn wir laufende Renten zahlen, gilt: Wir können auch während wir
Renten zahlen ein solches amtliches Zeugnis verlangen. Dies können
wir in Zeitabständen, die den Umständen nach angemessenen sind, ver-
langen.

Bei Leistungen im Todesfall können wir eine amtliche Sterbeurkunde
verlangen.

3.2.2      Kürzung von Leistungen
Uns muss unverzüglich mitgeteilt werden, wenn die versicherte Person
verstorben ist. Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir
keine Leistung auszahlen.
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Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.
Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

3.2.3      Weitere Nachweise
Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, um unsere
Leistungspflicht zu klären. Wir können auch selbst erforderliche Nachfor-
schungen anstellen. Kosten, die durch die Nachweise und Nachfor-
schungen entstehen, trägt derjenige, der die Leistung verlangt.

3.2.4      Zurückhaltung von Leistungen
Wir können Leistungen zurückhalten bis uns die in den Abschnitten 3.2.1
bis 3.2.3 genannten Auskünfte und Nachweise vorliegen. Dies gilt auch
in folgendem Fall: Wenn wir daran gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen, weil:

- die uns erteilte Entbindung von der Schweigepflicht eingeschränkt
oder widerrufen wurde oder

- die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung von Daten einge-
schränkt oder widerrufen wurde.

3.2.5      Zurückforderung von Leistungen
Zu Unrecht empfangene Leistungen müssen unverzüglich an uns zu-
rückgezahlt werden.

4      Beiträge und Kosten

4.1      Wie müssen Sie Ihre Beiträge zahlen?

4.1.1      Bei Vertragsabschluss können Sie entscheiden, ob Sie einen
einmaligen Beitrag oder laufende Beiträge zahlen möchten. Laufende
Beiträge zahlen Sie je nach Vereinbarung in den folgenden Zahlungsab-
schnitten:

- monatlich,
- vierteljährlich,
- halbjährlich oder
- jährlich.

Zahlen Sie einen einmaligen Beitrag, beträgt die Versicherungsperiode
einen Monat. Zahlen Sie laufende Beiträge, entspricht die Versiche-
rungsperiode dem Zahlungsabschnitt.

Zahlen Sie laufende Beiträge, können Sie die Zahlungsabschnitte auch
während der Vertragsdauer ändern. Dies müssen Sie uns mindestens
einen Monat vor dem Ende der Versicherungsperiode mitteilen. Wenn
Sie die Abschnitte ändern, ändert sich die Höhe Ihrer Beiträge. Die ver-
einbarten Leistungen bleiben gleich.

4.1.2      Sie müssen abweichend von der gesetzlichen Regelung
(§ 152 Absatz 3 VVG) den ersten oder einmaligen Beitrag wie folgt
zahlen:

- unverzüglich nachdem wir den Vertrag geschlossen haben,
- aber nicht vor dem Beginn der Versicherung. Das Datum des Versi-

cherungsbeginns finden Sie im Versicherungsschein.

Alle folgenden Beiträge werden jeweils zum Beginn des gewählten Zah-
lungsabschnitts fällig.
Der Beitrag gilt als rechtzeitig gezahlt, wenn Sie fristgerecht alles getan
haben, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Sie tragen die Gefahr und Kosten, dass wir die Beiträge erhalten.

4.1.3      Sie können mit uns ein Lastschriftverfahren vereinbaren.
Dann buchen wir Ihre Beiträge am Anfang einer jeden Versicherungspe-
riode von dem Konto ab, das Sie uns angegeben haben.
Ihr Beitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn:

- wir Ihren Beitrag am Fälligkeitstag einziehen konnten und
- Sie diesem berechtigten Einzug nicht widersprechen.

Wenn wir Ihren Beitrag nicht einziehen konnten, gilt er dennoch als
rechtzeitig bezahlt, wenn:

- Sie nicht zu vertreten haben, dass wir den Beitrag nicht einziehen
konnten,

- wir Sie schriftlich aufgefordert haben zu zahlen und
- Sie Ihren Beitrag unverzüglich überweisen.

Für eine fehlgeschlagene Abbuchung erheben wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für
besondere Leistungen". Diese Gebühr entfällt oder verringert sich, wenn
und insoweit Sie uns Folgendes nachweisen: Aus der fehlgeschlagenen
Abbuchung:

- entsteht uns kein Schaden oder
- entsteht uns ein wesentlich niedrigerer Schaden.

Wir dürfen verlangen, dass Sie Ihren Beitrag künftig anders als im Last-
schriftverfahren zahlen, wenn:

- wir wiederholt Ihren Beitrag nicht einziehen können und
- Sie dies zu vertreten haben.

Wenn Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, berechnen wir eine
Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle
"Gebühren für besondere Leistungen".

4.1.4      Wenn Sie fällige Beiträge nicht gezahlt haben, verrechnen wir
diese offenen Beiträge mit:

- dem Vertragsvermögen oder
- einer fälligen Leistung.

Bis wir die offenen Beiträge verrechnen, erheben wir Verzugszinsen. Nä-
here Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 4.2.3.

4.1.5      Ihre Beiträge müssen Sie bis zu dem Zeitpunkt zahlen, den
wir vereinbart haben (Beitragszahlungsdauer). Wenn die versicherte
Person stirbt, müssen die Beiträge bis zum Ende der Versicherungspe-
riode gezahlt werden, in der der Tod eingetreten ist.
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4.2      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

4.2.1      Was gilt für den ersten oder einmaligen Beitrag?
Solange Sie Ihren ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig ge-
zahlt haben, können wir vom Vertrag zurücktreten.

Wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben, können wir
nicht zurücktreten. Sie müssen uns aber nachweisen, dass Sie sie nicht
zu vertreten haben.

Wenn der Versicherungsfall eintritt bevor Sie Ihren ersten oder einma-
ligen Beitrag gezahlt haben, müssen wir nicht leisten. Das gilt aber nur,
wenn wir Sie auf diese Rechtsfolge im Versicherungsschein hingewiesen
haben.
In folgendem Fall müssen wir trotzdem zahlen: Sie haben es nicht zu
vertreten, dass Sie den Beitrag verspätet bezahlt haben. Sie müssen uns
aber nachweisen, dass Sie dies nicht zu vertreten haben.

4.2.2      Was gilt für die Folgebeiträge?
Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag, den Sie aus
dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, gilt: Sie er-
halten von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir Ihnen
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen.

Begleichen Sie Ihren Zahlungsrückstand nicht innerhalb der von uns ge-
setzten Frist, hat dies folgende Auswirkungen auf Ihren Vertrag:

- Ihr Versicherungsschutz entfällt vollständig oder
- Ihr Versicherungsschutz vermindert sich wie bei einer Beitragsfrei-

stellung. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie
im Abschnitt 6.2.

Auf diese Rechtsfolgen werden wir in unserer Mahnung ausdrücklich hin-
weisen.

Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr
ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Die
Gebühr entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns nach-
weisen, dass uns durch die Mahnung:

- kein Schaden entsteht oder
- ein wesentlich niedrigerer Schaden entsteht.

Können Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Beitrag nicht
zahlen, bieten wir Ihnen umfassende Möglichkeiten zur Anpassung Ihre
Beitragszahlung. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten. Sie können sich jederzeit
an uns wenden. Gemeinsam können wir dann klären, wie es weiter-
gehen soll.

4.2.3      Folgen des Verzugs
Wenn Sie Ihre Beiträge verspätet zahlen, berechnen wir für den Verzug
Zinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch). Mindestzins-
satz: Zinssatz, den wir durchschnittlich im Rahmen von Policendarlehen
für Rentenversicherungen in der Privatversorgung erheben.

Wir können die Zinsen gesondert in Rechnung stellen oder wie folgt ver-
rechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Die Folgen des Verzugs treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu ver-
treten haben.

Haben Sie eine Rentenversicherung mit Indexbeteiligung und ggf. freier
Investmentanlage abgeschlossen, gilt: Wenn Sie Beiträge trotz Mahnung

nicht zahlen, müssen wir bereits im Voraus erworbene Anteile an der In-
dexbeteiligung und an der freien Investmentanlage wieder verkaufen. In
der Zeit zwischen dem Kauf und dem Verkauf dieser Anteile können
Kurse fallen. Wenn uns daraus ein Schaden entsteht, können wir diesen
Schaden mit Ihrem Vertragsvermögen oder einer fälligen Leistung ver-
rechnen.

4.3      Wann können Sie Ihre Beiträge senken?

Sie können Ihren Beitrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode senken. Der neue Beitrag der Hauptversicherung muss je-
doch mindestens 300 Euro jährlich betragen.
Bei einer Beitragsherabsetzung wird die Versicherung zum Teil wie eine
beitragsfreie Versicherung behandelt (teilweise Beitragsfreistellung).
Nähere Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung finden Sie im
Abschnitt 6.2.
Es gilt folgende Besonderheit für Verträge, die zu Beginn einen niedri-
geren Beitrag und später einen höheren Normalbeitrag vorsehen: Wenn
Sie anfangs niedrigere Beiträge zahlen und diese senken, sinkt auch der
höhere Normalbeitrag in den folgenden Jahren.
Bitte beachten Sie:

- Sie können einen gesenkten Beitrag nicht wieder zu den vorherigen
Bedingungen erhöhen.

- Senken Sie Ihre Beiträge ab, berechnen wir das garantierte Ver-
mögen neu, das Ihnen zu Rentenbeginn zur Verfügung steht. Es
kann dann erheblich niedriger ausfallen.

Wenn Sie Ihren Beitrag senken, berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch
diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere
Leistungen".

4.4      Was müssen Sie beachten, wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen
möchten?

Sie können vor Rentenbeginn mit uns vereinbaren, Ihren Beitrag außer-
planmäßig zum nächsten Zahlungsabschnitt zu erhöhen.

Dafür benötigen Sie ein von uns erstelltes Angebot, dem Sie zustimmen
müssen. Ein solches Angebot können Sie bei uns anfordern. Bitte be-
achten Sie: Es kann Konstellationen geben, in denen wir Ihnen kein An-
gebot erstellen können. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein,
wenn wir Ihr Produkt im Neugeschäft nicht mehr anbieten oder die Rest-
laufzeit Ihres Vertrages eine Erhöhung des Beitrags nicht mehr zulässt.

Wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen, erhöht sich das Vertragsvermögen, das
wir zur Berechnung unserer Leistungen heranziehen. Die Versicherungs-
leistungen erhöhen sich nicht zwingend im gleichen Verhältnis wie Ihre
Beiträge. Wir berechnen unsere Leistungen aus dem erhöhten Teil Ihres
Beitrages nach versicherungsmathematischen Grundsätzen neu, und
zwar mit den Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeitpunkt der Erhöhung
für neue gleichartige Verträge zugrunde legen.

Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben, gilt: es kann
sein, dass wir unser Angebot auf Erhöhung Ihres Beitrags von weiteren
Bedingungen abhängig machen müssen. Dies können beispielsweise die
Durchführung einer erneuten Risikoprüfung oder steuerliche Anforde-
rungen sein.

Haben Sie mit uns die dynamische Erhöhung Ihrer Beiträge vereinbart,
gilt: Ihr neuer erhöhter Beitrag ist Grundlage für die planmäßige dynami-
sche Erhöhung Ihres Beitrages.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen, kann sich dies
nachteilig auf die Besteuerung Ihrer Kapitalabfindung auswirken. Nähere
Informationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen Rege-
lungen".
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4.5      Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten und Ge-
bühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?

4.5.1      Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
Von Ihren Beiträgen ziehen wir zum einem Kosten und zum anderen Bei-
träge für einen vereinbarten Risikoschutz (Risikobeitrag) ab. Der nach
diesen Abzügen verbleibende Beitrag (Sparbeitrag) dient zum Aufbau
des Vertragsvermögens.
Die Kosten, die beim Abschluss des Vertrages und während Ihr Vertrag
läuft entstehen, unterteilen wir in:

- Abschluss- und Vertriebskosten und
- Verwaltungskosten.

4.5.2      Abschluss- und Vertriebskosten
Die Abschluss- und Vertriebskosten verwenden wir vor allem, um die
Vermittlung des Vertrags durch den Versicherungsvermittler zu vergüten
und den Vertrag einzurichten. Die Abschlusskosten umfassen zudem:

- unmittelbar zurechenbare Aufwendungen für die Risikoprüfung im
Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertrages, sowie Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und Auf-
wendungen für die Erstellung des Versicherungsscheins.

- mittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie Kosten für die Produkt-
entwicklung und allgemeine Werbeaufwendungen.

Wir berechnen als Abschluss- und Vertriebskosten maximal 2,5 % der
Summe aller vereinbarten Beiträge. Wie hoch die Abschluss- und Ver-
triebskosten genau in Euro sind, finden Sie in Ihren Vertragsinforma-
tionen.
Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten wie folgt von Ihren Bei-
trägen ab:

- Wenn Sie laufende Beiträge über mindestens fünf Jahre zahlen,
gilt: Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten jährlich in
gleichmäßigen Beträgen über die ersten fünf Jahre von Ihren Bei-
trägen ab.

- Wenn Sie laufende Beiträge über weniger als fünf Jahre zahlen,
gilt: Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten jährlich in glei-
chen Beträgen über die gesamte Zeit ab, in der Sie Beiträge
zahlen.

- Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen, ziehen wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten sofort in einem einzigen Betrag ab.

Bitte beachten Sie Folgendes, wenn Sie laufende Beiträge zahlen: Auf-
grund der Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten kann insbe-
sondere in den ersten Jahren das Vertragsvermögen geringer sein als
die eingezahlten Beiträge. Das heißt für Sie: Es ist möglich, dass nur ein
geringer Betrag zur Bildung einer beitragsfreien Leistung vorhanden ist.
Auch in den Folgejahren erreichen der Rückkaufswert bzw. die Mittel für
eine beitragsfreie Leistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten
Beiträge, weil diese zusätzlich laufende Kosten enthalten.

4.5.3      Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten entstehen insbesondere, weil wir:

- Ihren Beitrag einziehen,
- Ihren Vertrag verwalten, solange dieser läuft, und
- Versicherungsfälle abwickeln.

Vor Rentenbeginn berechnen wir einen Teil dieser Verwaltungskosten in
Abhängigkeit der Höhe Ihres Beitrags. Zusätzlich berechnen wir einen
Teil der Verwaltungskosten in Abhängigkeit vom Vertragsvermögen.

Ein anderer Teil der Verwaltungskosten fällt als fester Betrag für Ihren
Vertrag an. Diesen Teil nennen wir Stückkosten.
Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, gilt: Wir ent-
nehmen die laufenden Verwaltungskosten Ihrem Vertragsvermögen.

Nach Rentenbeginn berechnen wir einen Teil dieser Verwaltungskosten
in Abhängigkeit der Höhe Ihrer Rente. Zusätzlich berechnen wir einen
Teil der Verwaltungskosten in Abhängigkeit vom Vertragsvermögen.
Die gesamten Verwaltungskosten nach Rentenbeginn entnehmen wir
Ihrem Vertragsvermögen.
Den genauen Betrag der Verwaltungskosten finden Sie in Ihren Ver-
tragsinformationen.

4.5.4      Gebühren
Zusätzliche Gebühren berechnen wir Ihnen, wenn Sie einen nicht übli-
chen Geschäftsvorfall veranlassen, der über die gewöhnliche Verwaltung
Ihres Vertrages hinausgeht.

Wie hoch derzeit die zusätzlichen Gebühren in diesen und weiteren
Fällen sind, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leis-
tungen". Die Höhe der zusätzlichen Gebühren kann sich während der
Vertragsdauer ändern. Außerdem können weitere Fälle hinzukommen, in
denen zusätzliche Kosten entstehen.

Die zusätzlichen Gebühren richten sich nach den Aufwänden, die bei
uns durchschnittlich entstehen. Sie können uns nachweisen, dass un-
sere Aufwände geringer sind und deshalb nicht den erhobenen Ge-
bühren entsprechen. In diesem Fall kann diese Gebühr sich verringern
oder ganz entfallen.
Wir können Ihnen die zusätzlichen Gebühren in Rechnung stellen oder
wie folgt verrechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

4.5.5      Kapitalanlagekosten
Kapitalanlagekosten fallen an, wenn Sie eine Anlage in Fonds wählen.

Dies können zum Beispiel folgende Kosten sein:

- Verwaltungsgebühren innerhalb der Fonds in marktüblicher Höhe,
- Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren

oder
- Kosten für die Fertigung von Jahresabschlüssen, Prospekten und

Geschäftsberichten.

Diese Kosten erheben nicht wir, sondern die Kapitalverwaltungsgesell-
schaften. Diese ziehen die Kosten direkt von Ihrem Fondsvermögen ab.
Wie hoch die Kapitalanlagekosten sind, finden Sie in den aktuellen Ver-
kaufsprospekten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Zusätzlich können bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategie-
konzepten Verwaltungsgebühren anfallen, die von uns vereinnahmt
werden.

Für den Fall, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften uns als Großan-
leger an den Verwaltungsvergütungen der Fonds beteiligen, gilt: Diese
geben wir vollständig an Sie weiter.

Sollten bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategiekonzepten
Überschüsse bei Verwaltungsgebühren anfallen, geben wir diese voll-
ständig an Sie weiter.

5      Anlage des Vertragsvermögens

5.1      Wie legen wir Ihr Vertragsvermögen an?

5.1.1      Kapitalanlage vor Rentenbeginn
Vor Rentenbeginn setzt sich Ihr Vertragsvermögen durch die Beteiligung
an dem Sicherungsvermögen sowie an dem Sondervermögen zu-
sammen.
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Einmal im Jahr, zum Indexstichtag, nehmen wir eine Neuaufteilung Ihres
Vertragsvermögens auf unser Sicherungsvermögen bzw. das Sonderver-
mögen vor.

Zum tatsächlichen Rentenbeginn zahlen wir Ihnen aus Ihrem Vertrags-
vermögen eine Rente. Ab diesem Zeitpunkt besteht keine Beteiligung an
der Entwicklung des Sondervermögens mehr.

5.1.2      Sicherungsvermögen
Beim Sicherungsvermögen investieren wir in zulässige Anlagen gemäß
den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

5.1.3      Sondervermögen
Das Sondervermögen besteht bis zum Rentenbeginn aus dem Wert der
Indexbeteiligung und - soweit gewählt - aus dem Wert Ihrer freien Invest-
mentanlage. Bei der freien Investmentanlage handelt es sich - je
nachdem, für welche Anlage Sie sich entschieden haben - um:

- Fonds,
- Depotklassen oder
- Strategiekonzepte.

5.1.4      Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung erfolgt eine Teilhabe an der Wertwick-
lung des von Ihnen gewählten Index. Dabei kommt es zunächst darauf
an, wie sich der Index entwickelt. Die Wertentwicklung der Indexbeteili-
gung ist nicht vorhersehbar.
Ein Emittent gibt die Indexbeteiligung aus und ermittelt einmal pro In-
dexjahr den erwirtschafteten Ertrag. Der Ertrag hängt unmittelbar mit der
Indexentwicklung zusammen. Positive Erträge aus der jährlichen Index-
beteiligung werden dem partizipierenden Vertragsvermögen gutge-
schrieben. Dabei kann - je nach gewähltem Index - eine positive Wert-
entwicklung durch eine zuvor festgelegte Höchstgrenze (Cap) be-
schränkt sein. Ebenso kann - je nach gewähltem Index - eine monatliche
negative Wertentwicklung durch eine zuvor festgelegte Untergrenze
(Floor) begrenzt sein. Ergibt sich auf Jahressicht ein negatives Ergebnis
aus der Indexbeteiligung, wird Ihr partizipierendes Vertragsvermögen
nicht an dieser negativen Entwicklung beteiligt.

Die Höhe des Preises der Indexbeteiligung ist abhängig von verschie-
denen Faktoren des Kapitalmarkts - zum Beispiel von der Volatilität des
Kapitalmarktes oder der Zinshöhe.

Um für Sie günstige Konditionen für die Indexbeteiligung zu gewähr-
leisten, fragen wir Preise von mehreren Emittenten an und sichern diese
für ein oder mehrere Jahre.
Ihren Antragsunterlagen können Sie folgende weitere Informationen ent-
nehmen:

- Beschreibung der Indexbeteiligung Ihres Vertrages und
- mögliche Risiken.

5.1.5      Freie Investmentanlage
Sofern Sie sich für eine freie Investmentanlage entscheiden, sind Sie
daran beteiligt wie sich die Fonds, Depotklassen oder Strategiekonzepte
entwickeln. Kapitalverwaltungsgesellschaften verwalten die Fonds, wäh-
rend wir die Depotklassen und Strategiekonzepte verwalten.
Wie sich eine freie Investmentanlage entwickelt, kann niemand vorher-
sehen. Deshalb können wir keine bestimmte Wertentwicklung der freien
Investmentanlage garantieren. Diese kann sich sowohl positiv als auch
negativ entwickeln. Positive Wertentwicklungen können sich insbeson-
dere dann ergeben, wenn die Kurse der in der freien Investmentanlage
enthaltenen Wertpapiere steigen.
Wenn die Kurse der Wertpapiere sinken, sinkt auch der Wert der freien
Investmentanlage. Sie tragen das Risiko, dass Kurse sinken und die
freie Investmentanlage an Wert verliert - bis hin zum Totalverlust. Ein Ri-
siko bis hin zum Totalverlust kann sich auch dadurch ergeben, dass sich
die freie Investmentanlage unplanmäßig verändert. Dies kann zum Bei-
spiel der Fall sein, wenn eine Kapitalverwaltungsgesellschaft keine An-

teile mehr zurück nimmt. Wenn Wertpapiere nicht in Euro geführt
werden, kann sich ein Verlust auch aus Schwankungen des Währungs-
kurses ergeben.

Die Wertentwicklung der freien Investmentanlage hat Auswirkung auf die
Höhe der möglichen Leistungen. Je nachdem wie sich die freie Invest-
mentanlage entwickelt, können die möglichen Leistungen höher oder
niedriger ausfallen.

5.1.6      Anteile am Sondervermögen
Das Sondervermögen ist in Anteile aufgeteilt. Der Wert eines Anteils
richtet sich danach, wie sich das Vermögen der jeweiligen freien Invest-
mentanlage und der Indexbeteiligung entwickelt. Der Wert eines Anteils
wird als Kurs oder Rücknahmepreis bezeichnet.

Der Kurs/ Rücknahmepreis wird:

- bei Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft,
- bei der Indexbeteiligung durch den Emittenten und
- bei Depotklassen und Strategiekonzepten durch uns ermittelt.

Die Bewertung von Sondervermögen erfolgt zum Rücknahmepreis. Der
Bewertungsstichtag für die Bewertung ist der 15. eines Monats.

5.1.7      Bewertungsstichtage
Bewertungsstichtage sind:

- für die Umrechnung von Anteileinheiten in Versicherungsleistungen
der 15. des Monats vor der Fälligkeit des Beitrags.

- für die Umrechnung der in Einmalbeiträgen enthaltenen Sparbei-
träge in Anteileinheiten: spätestens der dritte Werktag nachdem
Ihre Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist; frühestens der
erste Tag des Monats, in dem Ihre Versicherung beginnt.

- für das Vertragsvermögen, das an der Entwicklung des Index betei-
ligt ist: der Indexstichtag. Den Zeitpunkt Ihres Indexstichtages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Um ausreichend Zeit für
die Abrechnung der jährlichen Beteiligungen bis zum Beginn des
nächsten Indexjahres zu gewährleisten, fallen die letzte monatliche
Beobachtung und die Fälligkeit auf den 15.01. bzw. 15.07. des Fol-
gejahres.

- bei Kündigungen der 15. des Monats vor der Fälligkeit der Leis-
tung.

- bei Leistungen im Todesfall und bei Entnahmen: nachdem die To-
desfallmeldung oder Ihr Antrag auf Entnahme bei uns eingegangen
ist, der nächst erreichbare Kurs/Rücknahmepreis.

Wenn am Tag der Bewertung kein Kurs ermittelt werden kann, erfolgt die
Bewertung zum letztbekannten Kurs. Werden die Kurse ausgesetzt, ver-
wenden wir den Kurs des ersten Tages, nachdem der Handel wieder
aufgenommen wurde. Abweichend gilt für die Fälligkeit der Option: die
Bewertung erfolgt zum nächst erreichbaren Kurs.

Wir zahlen alle Leistungen grundsätzlich in Geld.

5.1.8      Rente aus Überschussbeteiligung
Neben den garantierten Leistungen erhalten Sie gegebenenfalls weitere
Leistungen aus der Überschussbeteiligung.
Nähere Informationen zu den Überschüssen finden Sie in Abschnitt 2.

5.1.9      Wie legen wir Ihre Beiträge an und wie entwickelt sich Ihr
Vertragsvermögen?

Ihren Sparbeitrag legen wir grundsätzlich zunächst im Sicherungsver-
mögen an.

Am Indexstichtag teilen wir das Vertragsvermögen - auch in dieser Rei-
henfolge - auf, in das Sicherungsvermögen, die Indexbeteiligung und -
soweit mit uns vereinbart - die freie Investmentanlage. Durch dieses ver-
sicherungsmathematische Verfahren stellen wir die Ihnen zugesagten
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Garantien sicher, indem wir nur den verbleibenden Betrag, der für die
Garantien nicht benötigt wird, für die Indexbeteiligung und ggf. die freie
Investmentanlage verwenden. Ziel der Neuaufteilung: Wir möchten Sie
möglichst effektiv an den Ertragschancen der Indexbeteiligung und - so-
weit gewählt - der freien Investmentanlage beteiligen.

Wir garantieren Ihnen, dass Ihre garantierte Rente im Erlebensfall ab
dem vorgesehenen Rentenbeginn zur Verfügung steht.

Den Zeitpunkt des Indexstichtags Ihres Vertrages sowie Ihre garantierte
Rente können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Haben Sie sich nur für die Indexbeteiligung entschieden, gilt: Wir werden
den Betrag für die Indexbeteiligung so festlegen, dass bei Fortzahlung
Ihrer Beiträge Ihr abgesichertes Vertragsvermögen zwischen zwei Index-
stichtagen nicht sinken kann.

Entwickelt sich Ihr Vertragsvermögen ungünstig, kann es vorkommen,
dass zu einem Indexstichtag keine Beteiligung am Index bzw. keine freie
Investmentanlage erworben werden kann. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn das Erreichen der garantierten Rente gefährdet wäre. Das Ver-
tragsvermögen verbleibt dann im Sicherungsvermögen.

Grundsätzlich gilt: Liegen zwischen Indexstichtag und spätestmöglichem
Rentenbeginn weniger als 12 Monate, erfolgt keine Anlage in die Index-
beteiligung mehr.

Ist Ihr Vertrag beitragsfrei gestellt, entnehmen wir die Betragsteile zur
Deckung von Kosten oder des Todesfallrisikos monatlich dem Siche-
rungsvermögen.

5.1.10      Kapitalanlage nach Rentenbeginn
Nach Rentenbeginn sind Sie an der Wertentwicklung unseres Siche-
rungsvermögens beteiligt.

5.2      Wann und wie können Sie Ihre Anlage in freie Investmentan-
lagen oder Ihre Indexbeteiligung verändern?

5.2.1      Wechsel in andere freie Investmentanlagen
Sie können in der Aufschubzeit verlangen, dass wir zukünftig einen Teil
Ihrer Beiträge für Sie in andere freie Investmentanlagen anlegen (Swit-
chen). Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl
stehenden freien Investmentanlagen auswählen. Ihre Anlagebeiträge
können nur in ganzzahligen Prozentsätzen von jeweils mindestens 10 %
pro freie Investmentanlage aufgeteilt werden. Eine Änderung wird zum
nächsten Indexstichtag gültig.

Sie können auch verlangen, dass wir das Vermögen einer freien Invest-
mentanlage in eine andere freie Investmentanlage übertragen (Shiften).
Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl ste-
henden freien Investmentanlagen wählen.
Wir übertragen die freie Investmentanlage zum Kurs des übernächsten
Kurstages, nachdem uns Ihr Auftrag zugegangen ist. Ausnahme: Sie
wünschen die Übertragung zu einem späteren Termin.

Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Bitte beachten Sie:

- Pro Vertrag können Sie höchstens in drei verschiedene Fonds oder
Depotklassen gleichzeitig aktiv investieren.

- Strategiekonzepte können nicht mit anderen freien Investmentan-
lagen gemischt werden. Daher gilt: Zukünftige Beiträge können nur
vollständig in ein Strategiekonzept investiert werden.

Die Entscheidung über Shift und Switch obliegt der versicherten Person.
Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept Comfort Plus zu-
grunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann die Entschei-
dung über Shift und Switch erst dann ausüben, wenn sie aus der Firma
ausgeschieden ist und den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortsetzt.

5.2.2      Rahmenbedingungen
Switchen und Shiften können Sie einmal im Monat, Switchen ist immer
kostenlos. Shiften ist kostenlos, wenn seit dem letzten Shift mindestens
ein Jahr vergangen ist. Shiften Sie häufiger erheben wir eine Gebühr.
Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren
für besondere Leistungen".

Sie können nicht in freie Investmentanlagen switchen oder shiften,
die wir ersetzt haben. Nähere Informationen zum Ersetzen einer
freien Investmentanlage durch uns finden Sie in Abschnitt 5.3.

5.2.3      Wechsel der Indexbeteiligung
Sie können die Beteiligung am Index zum nächsten Indexstichtag kos-
tenlos ändern. Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur
Auswahl stehenden Indexbeteiligungen wählen. Eine prozentuale Auftei-
lung auf mehrere Indexbeteiligungen ist nicht möglich.

Die Entscheidung über den Wechsel der Indexbeteiligung obliegt der
versicherten Person. Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept
Comfort Plus zugrunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann
die Entscheidung über den Wechsel der Indexbeteiligung erst dann aus-
üben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und den Vertrag mit ei-
genen Beiträgen fortsetzt.

5.2.4      Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der freien Invest-
mentanlage

Sie können die Beteiligung am Index und der freien Investmentanlage
zum nächsten Indexstichtag kostenlos abwählen. Wenn wir zustimmen,
können Sie zu einem späteren Indexstichtag wieder oder erstmalig in
freie Investmentanlagen anlegen. Sie können die Beteiligung am Index
auch wieder einschließen. Wählen Sie die freie Investmentanlage ab,
übertragen wir das vorhandene Guthaben in freier Investmentanlage in
das Sicherungsvermögen. Wenn Sie die Indexbeteiligung nach Renten-
beginn abwählen, gilt: Sie sind dann nur noch an der Wertentwicklung
unseres Sicherungsvermögens beteiligt. Auch nach Rentenbeginn
können Sie die Beteiligung am Index wieder einschließen.

Die Entscheidung über die Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der
Anlage in freie Investmentanlagen obliegt der versicherten Person. Aus-
nahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept Comfort Plus zugrunde. In
diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann die Entscheidung über die
Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der Anlage in freie Investmentan-
lagen erst dann ausüben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und
den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortsetzt.

5.2.5      Hinweis
Die nachfolgenden Änderungen Ihrer Kapitalanlage werden mit dem
nächsten Indexstichtag wirksam:

- Ein Switch in andere freie Investmentanlagen,
- ein Wechsel der Beteiligung an einem Index,
- die An- und Abwahl der Beteiligung an einem Index und
- die Neu- oder Wiederanlage in freie Investmentanlagen.

Für den Wechsel Ihrer Kapitalanlage müssen Sie das von uns zur Verfü-
gung gestellte Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben zurückschi-
cken. Der Antrag muss uns bis zum 15. des Vormonats zugegangen
sein.

5.3      Wann können wir eine Indexbeteiligung oder einen Fonds
austauschen?

5.3.1      Wann können wir eine Indexbeteiligung austauschen?
Bei erheblichen und nachhaltigen Änderungen dürfen wir die Indexbetei-
ligung austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall bei:
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- einer wesentlichen Änderung der Verfügbarkeit der Indexbeteili-
gung,

- einer wesentlichen Änderung der Konditionen der Indexbeteiligung
oder

- aufsichtsrechtlichen Veränderungen.

Bevor wir die Indexbeteiligung austauschen, schlagen wir Ihnen eine ver-
gleichbare Indexbeteiligung vor. Diese können wir nach billigem Er-
messen auswählen. Dabei kann die Indexbeteiligung entweder über De-
rivate (insbesondere Index-Optionen, -Optionsscheine oder -Zertifikate)
oder Indexfonds erfolgen.
Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Wir werden dann
den Wert der Indexbeteiligung entsprechend Ihrer Entscheidung in das
Fondsvermögen bzw. das Sicherungsvermögen umschichten. Wenn uns
Ihr Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zugeht, gilt: Wir tau-
schen die Indexbeteiligung, wie von uns vorgeschlagen, aus.
Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.3.2      Wann können wir einen Fonds austauschen?
Bei erheblichen Änderungen, die wir nicht beeinflussen können, dürfen
wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine von uns beauftragte Kapitalver-
waltungsgesellschaft:

- einen Fonds auflöst,
- ihre Zulassung für den Vertrieb von Fondsanteilen verliert,
- den Vertrieb von Fondsanteilen einstellt,
- ihre vertraglichen Pflichten erheblich verletzt,
- mehrere Fonds zu einem Fonds zusammenlegt oder
- ihre Anlagestrategie oder Anlagepolitik in erheblichem Maße än-

dert.

Gleiches gilt, wenn ein Fonds die Auswahlkriterien für unser Fondsan-
gebot nicht mehr erfüllt. Das ist insbesondere der Fall, wenn:

- die Fondsperformance den Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds
erheblich unterschreitet,

- der von Ihnen gewählte Fonds von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft nicht mehr zu den bei Aufnahme des Fonds in das Fondsan-
gebot vereinbarten Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere
die Vergütungsstruktur eines Fonds zählt, angeboten wird oder

- eine effiziente Verwaltung des Fonds durch uns nicht mehr möglich
ist.

Bevor wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen, schlagen wir Ihnen
einen vergleichbaren Fonds vor. Wir wählen diesen Fonds so aus, dass
die Anlagestrategie des neuen Fonds der Anlagestrategie des alten
Fonds so weit wie möglich entspricht.

Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Sie können uns
dann einen anderen Fonds benennen, der für Ihren Vertrag zur Auswahl
steht. Wenn uns ein Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zu-
geht, gilt: Wir tauschen den Fonds, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.4      Was ist die "Garantie-Option"?

Auf Antrag können wir die freie Investmentanlage ganz oder teilweise in
unser Sicherungsvermögen übertragen (Shiften). Das Sicherungsver-
mögen unterliegt nicht den Schwankungen, denen freie Investmentan-
lagen ausgesetzt sind und steht Ihnen bei Rentenbeginn garantiert zur
Verfügung.

Auf das Sicherungsvermögen gewähren wir keinen Garantiezins. Es
fallen in der Regel Zinsüberschüsse an, die wir Ihrem Vertragsvermögen
monatlich gutschreiben. Hierfür gilt der monatlich deklarierte Zinsüber-
schusssatz für die Garantie-Option.

Der erste Shift in das Sicherungsvermögen darf einen Betrag von 3.000
Euro nicht unterschreiten. Beiträge, die Sie nach dem Shift zahlen,
werden hiervon nicht berührt und weiterhin angelegt, wie mit Ihnen ver-
einbart.

Sie können auch beantragen, dass wir das im Rahmen der Garantie-Op-
tion in das Sicherungsvermögen geshiftete Kapital vollständig oder teil-
weise in die für Ihren Vertrag zur Verfügung stehenden freien Invest-
mentanlagen zurück übertragen. Hierfür benötigen Sie unsere Zustim-
mung.

Die Entscheidung über die Ausübung der Garantieoption obliegt der ver-
sicherten Person. Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept
Comfort Plus zugrunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann
die Entscheidung über die Ausübung der Garantieoption erst dann aus-
üben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und den Vertrag mit ei-
genen Beiträgen fortsetzt.

5.5      Was ist das Absicherungsmanagement?

Ihr Vertrag ist, wenn Sie eine freie Investmentanlage gewählt haben, mit
einem Absicherungsmanagement ausgestattet. Die Aufschubzeit muss
dabei mindestens 10 Jahre betragen. Das Absicherungsmanagement
soll vor Rentenbeginn Schwankungen in der Wertentwicklung dämpfen.

Das Absicherungsmanagement beginnt fünf Indexstichtage vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn. Zu diesen Indexstichtagen übertragen wir Ihre
freie Investmentanlage schrittweise in das Sicherungsvermögen. Beim
ersten Mal 20 %, dann 40 % dann 60 %, dann 80 % und beim letzten
Mal 100%.

Für das Absicherungsmanagement erheben wir keine Gebühren oder
Ausgabeaufschläge.

Während des Absicherungsmanagements können Sie weiterhin freie In-
vestmentanlagen in andere freie Investmentanlagen übertragen
(Shiften).

Sie können dem Absicherungsmanagement in Textform widersprechen.
Dann bleibt Ihr im Sondervermögen gebildetes Vertragsvermögen unver-
ändert angelegt. Dieses wird dann nicht weiter ins Sicherungsvermögen
übertragen.
Das Absicherungsmanagement können Sie zu einem späteren Zeitpunkt
erneut beantragen.

6      Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten

6.1      Wie können Sie befristet Ihre Beiträge aussetzen (Stun-
dung)?

6.1.1      Stundung der Beiträge
Wenn Sie vorübergehend Ihre Beiträge nicht zahlen können, können Sie
Ihre Beiträge befristet aussetzen und später zahlen (Stundung). Die
Stundung müssen Sie in Textform mit uns vereinbaren.
Sie können Ihre Beiträge bei vollem Versicherungsschutz während der
Laufzeit Ihres Vertrages einmal ganz und einmal teilweise für jeweils bis
zu 12 Monate aussetzen. Weiteren Stundungen müssen wir zustimmen.
Bitte beachten Sie: Sie können Ihre Beiträge bei vollem Versicherungs-
schutz statt vollständig auch nur teilweise aussetzen, aber nur dann,
wenn Sie keine Zusatzversicherungen in Ihren Vertrag eingeschlossen
haben. Ausnahme: Zusatzversicherungen für den Fall der Berufsunfähig-
keit oder Dienstunfähigkeit.

Für eine Stundung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
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- Ihr Vertrag besteht mindestens seit drei Jahren,
- für das letzte Jahr vor der Stundung haben Sie alle Beiträge voll

gezahlt,
- der Vertrag befindet sich nicht im Mahnverfahren und
- Sie haben den Vertrag nicht beitragsfrei gestellt oder gekündigt.

Wenn Sie niedrigere Anfangsbeiträge vereinbart haben, verlängert sich
die oben genannte Drei-Jahresfrist um den Zeitraum, für den ein niedri-
gerer Anfangsbeitrag vereinbart worden ist.

6.1.2      Folgen der Stundung
Während einer Stundung finden in Ihrem Vertrag keine dynamischen Er-
höhungen statt.

Für die Stundung erheben wir Zinsen. Die Höhe der Zinsen können Sie
im Stundungsangebot nachlesen, das Sie bei uns anfordern können.

Spätestens wenn der vereinbarte Zeitraum für die Stundung endet,
müssen Sie den gestundeten Betrag zuzüglich der Zinsen ausgleichen.
Wenn Sie die gestundeten Beiträge und Zinsen nachzahlen, ändern sich
die garantierten Leistungen nicht.

Andernfalls verrechnen wir die offenen Beiträge und Zinsen mit:

- dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Bitte beachten Sie: Wenn wir offene Beiträge verrechnen, vermindern
sich die ursprünglich vereinbarten garantierten Leistungen.

6.2      Wie können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen und später
weiter zahlen?

6.2.1      Beitragsfreistellung
Unter folgenden Bedingungen können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen
(Beitragsfreistellung):

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
- Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen Sie uns in Text-

form mitteilen.

Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfreistellen, vermindern sich Ihre ur-
sprünglich zum Rentenbeginn garantierten Leistungen. Wir berechnen
die garantierten Leistungen neu. Dabei kann der Garantiebetrag zu Ren-
tenbeginn auch ganz entfallen.
Für die Berechnung der beitragsfreien Leistungen werden die Leistungen
bei Kündigung (Rückkaufwerte) - ohne Abzug - genutzt.
Nähere Informationen zu den Leistungen bei Kündigung finden Sie in
Abschnitt 8.
Wenn Ihr Sicherungsvermögen nicht ausreicht, um die neu ermittelten
garantierten Leistungen zu gewährleisten, gilt: Wir führen Ihren Vertrag
ohne eine Garantie zum Rentenbeginn weiter.
Bei Rentenbeginn können Sie weiterhin wählen, ob wir die Leistungen
als einmaligen Betrag oder als laufende Rente auszahlen sollen.

Bitte beachten Sie: Eine Beitragsfreistellung hat für Sie Nachteile. In den
ersten Jahren ziehen wir Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwal-
tungskosten von Ihren Beiträgen ab. Deshalb kann Ihr Vertragsver-
mögen zunächst niedriger sein als Ihre eingezahlten Beiträge. Das Ver-
tragsvermögen kann auch in den folgenden Jahren niedriger sein. Wie
hoch die garantierten Leistungen nach einer Beitragsfreistellung sind,
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

6.2.2      Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung
Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, können Sie in-
nerhalb von drei Jahren wieder Beiträge zahlen. Hierfür müssen Sie den
zuletzt gezahlten Beitrag ab der nächsten Fälligkeit zahlen. Dies setzt
den Vertrag wieder in Kraft. Die garantierten Leistungen berechnen wir
neu. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die seit Vertrags-
beginn gelten. Bitte beachten Sie: Die zum Rentenbeginn garantierten
Leistungen vermindern sich.

Es gilt folgende Besonderheit, wenn Sie eine Leistung für den Todesfall
der versicherten Person, oder eine Zusatzversicherung vereinbart
haben: Wir setzen den Vertrag wieder in Kraft, wenn die Risikoverhält-
nisse der versicherten Person zum Zeitpunkt der Wiederinkraftsetzung
dies zulassen würden. Entscheidend hierfür ist, ob wir eine vergleichbare
Versicherung zu unseren dann gültigen Annahmegrundsätzen ab-
schließen würden.
Hierfür können wir die Gesundheit des Versicherten erneut prüfen. Wenn
Sie in der Zusatzversicherung garantierte Leistungen vereinbart haben,
berechnen wir diese neu.

Wenn Sie die Beitragsfreistellung beenden, berechnen wir eine Gebühr.
Wie hoch diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für be-
sondere Leistungen".

7      Gestaltungsmöglichkeiten

7.1      Wie können Sie den Beginn und den Ablauf des Vertrages
verschieben?

Sie können beantragen den Beginn Ihres Vertrags und den geplanten
Rentenbeginn nach hinten zu verlegen. Für die Verlegung müssen fol-
gende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Beginn- und Ablaufverlegung darf ausschließlich zum Aus-
gleich bestehender Beitragsrückstände erfolgen.

- Sie können die Verlegung nur um die Anzahl von Monaten vor-
nehmen, in denen Sie keine Beiträge gezahlt haben.

- Sie können den Beginn des Vertrags zusammen mit dem Renten-
beginn nur einmal im ersten Versicherungsjahr verlegen.

- Sie dürfen den Vertrag zu diesem Zeitpunkt noch nicht geändert
haben.

- Sie müssen nach der Verlegung sofort wieder Beiträge zahlen.

Wir werden Ihren Antrag auf Verlegung annehmen, wenn keine wich-
tigen Gründe dagegen sprechen. Wichtige Gründe können sein:

- Sie unterschreiten die Laufzeit, die Ihr Vertrag mindestens haben
muss.

- Nach der Verlegung darf die versicherte Person das zulässige
Höchstalter nicht überschritten haben.

Bitte beachten Sie: Durch die Verlegung kann sich der Beginn des Ver-
trags in ein neues Kalenderjahr verschieben. Hierdurch kann sich ein an-
deres Eintrittsalter der versicherten Person und damit auch ein höherer
Beitrag oder eine andere Leistung ergeben.

7.2      Was müssen Sie beachten, wenn Sie Zuzahlungen leisten
wollen?

Vor Rentenbeginn können Sie zwölfmal pro Kalenderjahr einen zusätzli-
chen Betrag (Zuzahlung) in Ihren Vertrag einzahlen. Damit erhöhen Sie
Ihr Vertragsvermögen. Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Zuzahlung muss mindestens 250 Euro betragen.
- Zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie eine Zuzahlung leisten, darf kein ab-

gesenkter Anfangsbeitrag vereinbart sein und
- Sie müssen uns Ihren Wunsch auf Zuzahlung in Textform mitteilen.
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Wenn Sie eine Zuzahlung leisten, erhöht sich das Vertragsvermögen,
das zur Berechnung Ihrer Rente herangezogen wird. Wir berechnen die
Rente aus der Zuzahlung neu, und zwar mit den Rechnungsgrundlagen,
die wir zum Zeitpunkt der Zuzahlung für neue gleichartige Verträge zu-
grunde legen. Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben,
erhöhen sich diese durch die Zuzahlung nicht.

Wir passen Zuzahlungen nicht dynamisch an.

7.3      Wie können Sie den Rentenbeginn verschieben?

7.3.1      Abrufphase
Ihr Vertrag sieht eine Abrufphase vor. Diese ermöglicht Ihnen Ihre Rente
früher als ursprünglich vereinbart zu beziehen.

Sie können Ihren Rentenbeginn wie folgt vorziehen:

- Wenn Sie laufende Beiträge zahlen: Sie können die erste Renten-
zahlung um bis zu fünf Jahre vor den im Versicherungsschein ge-
nannten Rentenbeginn vorverlegen.

- Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen: Ein Vorziehen des Ren-
tenbeginns ist im letzten Viertel der bei Vertragsbeginn verein-
barten Aufschubzeit möglich. Maximal können Sie den Rentenbe-
ginn um fünf Jahre vorziehen. Beispiel: Bei einer Aufschubzeit von
12 Jahren können Sie den tatsächlichen Rentenbeginn um drei
Jahre nach vorne ziehen.

Beim Vorziehen Ihres Rentenbeginns ist außerdem folgendes zu be-
achten:

- Die versicherte Person muss zum neuen Rentenbeginn mindestens
60 Jahre alt sein.

- Sie müssen uns Ihren Wunsch auf einen früheren Rentenbeginn
mindestens einen Monat vor dem gewünschten Termin in Textform
mitteilen.

- Sie können wählen, ob Sie eine Rente, eine Kapitalauszahlung
oder eine Mischung aus beidem vorab erhalten wollen.

- Wenn wir einen zusätzlichen Schutz für den Fall der Berufsunfähig-
keit oder Dienstunfähigkeit vereinbart haben, endet dieser spätes-
tens mit der ersten Rentenzahlung oder mit der Kapitalauszahlung
zum vorgezogenen Rentenbeginn.

- Die Art der Leistung bei Tod nach Rentenbeginn bleibt unverändert.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum vorgezogenen Rentenbeginn
gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu. Bei
der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellte Systematik un-
serer Rentenberechnung entsprechende Anwendung. Durch das Vor-
ziehen des tatsächlichen Rentenbeginns verringert sich die Rente ent-
sprechend.

Wie hoch die Leistungen sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

7.3.2      Rentenbeginnphase
Bei Vertragsabschluss kann eine bis zu 7-jährige Rentenbeginnphase
vereinbart werden. Diese ermöglicht Ihnen, den Beginn der Rentenzah-
lung hinauszuschieben. Dauer und Beginn dieser Phase finden Sie in
Ihrem Versicherungsschein.

Sie können wählen, zu welchem Zeitpunkt innerhalb der Rentenbeginn-
phase wir eine Rente, eine Kapitalauszahlung oder eine Mischung aus
beidem zahlen sollen (tatsächlicher Rentenbeginn). Sie müssen uns
Ihren gewünschten Rentenbeginn innerhalb der Rentenbeginnphase in
Textform mitteilen. Die Mitteilung muss mindestens einen Monat vor dem
gewünschten Rentenbeginn erfolgen. Wenn Sie uns keinen Termin mit-
teilen, zahlen wir Ihre Rente erst ab dem Ende der Rentenbeginnphase.

Sie können wählen, ob Sie während der Rentenbeginnphase Beiträge
zahlen oder nicht. Wenn Sie weiter Beiträge zahlen, erhöht sich das für
die Rente verfügbare Vertragsvermögen. Wie hoch die Leistungen dann
sind, finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

Eine Rentenbeginnphase ist nicht möglich, wenn:

- die versicherte Person nicht der Versicherungsnehmer ist und
- die Zustimmung der versicherten Person bzw. des gesetzlichen

Vertreters der versicherten Person nicht vorliegt.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellten Systematik
unserer Rentenberechnung entsprechende Anwendung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Rentengarantiezeit mit uns vereinbart
haben und den Beginn der Rentenzahlung hinausschieben, gilt: Die
Dauer der vereinbarten Rentengarantiezeit kann sich verkürzen. Wir
werden Sie zum tatsächlichen Rentenbeginn über Ihre dann gültige Ren-
tengarantiezeit informieren.

7.3.3      Verlängerungsoption
Enthält Ihr Vertrag keine Rentenbeginnphase, können Sie den verein-
barten Rentenbeginn einmalig um fünf Jahre hinausschieben. Den ver-
einbarten Rentenbeginn finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Höchstgrenze für den neuen Rentenbeginn ist das 70. Lebensjahr der
versicherten Person.

Die Verlängerungsoption können Sie frühestens ein Jahr und spätestens
drei Monate vor dem ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn ausüben.
Wenn Sie die Verlängerungsoption ausüben, können Sie die Rente
trotzdem auch vorher beginnen lassen.
Sie können wählen, ob Sie nach dem ursprünglich vereinbarten Renten-
beginn weiter Beiträge zahlen oder nicht. Wenn Sie weitere Beiträge
zahlen, erhöht sich das für die Rente verfügbare Vertragsvermögen.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellten Systematik
unserer Rentenberechnung entsprechende Anwendung.

Wenn wir Zusatzversicherungen vereinbart haben, enden diese spätes-
tens zum ursprünglich vorgesehenen Rentenbeginn. Ausnahme: Dies gilt
nicht für die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung.

Wenn Sie eine Rentengarantiezeit vereinbart haben, bleibt das Ende der
Rentengarantiezeit unverändert. Das heißt: Die Rentengarantiezeit ver-
kürzt sich um die Zeit, um die Sie den Rentenbeginn nach hinten
schieben.

8      Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Folgen
hat das?

8.1      Kündigung eines Vertrages
Sie können Ihren Vertrag vor Beginn der Rentenzahlung jederzeit zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Dann zahlen wir
Ihnen einen Betrag aus, den Rückkaufswert abzüglich eines Stornoab-
zugs. Diesen Betrag berechnen wir gemäß § 169 Versicherungsvertrags-
gesetz. Die Bildung des Rückkaufswertes erfolgt für das Sonderver-
mögen und für das vorhandene Kapital im Sicherungsvermögen geson-
dert.

8.1.1      Rückkaufswert
Wir ermitteln den Rückkaufswert zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode:
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Den Rückkaufswert aus dem Sicherungsvermögen ist das nach den an-
erkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
grundlagen der Beitragskalkulation zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode berechnete Deckungskapital (hier das Sicherungsver-
mögen). Der Rückkaufswert beläuft sich mindestens auf den Betrag des
Sicherungsvermögens, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der ange-
setzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten fünf Versiche-
rungsjahre ergibt (siehe § 169 Abs. 3 VVG).

Der Rückkaufswert für das Sondervermögen ist der nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik berechnete Zeitwert der
Versicherung (gemäß §169 Absatz 4 VVG). Seine Höhe hängt davon ab,
wie sich die Indexbeteiligung und die freie Investmentanlage entwickeln.
Der Rückkaufswert für das Sondervermögen ist nicht garantiert.

Wie hoch die Rückkaufswerte sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

Nähere Informationen zu Abschluss- und Vertriebskosten finden Sie im
Abschnitt 4.4.

8.1.2      Stornoabzug
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir den Stornoabzug
ab. Den Stornoabzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit
allen unseren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:

- Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Kündigen Sie vorzeitig, müssen wir Ihre Interessen mit den
Interessen derjenigen, die ihren Vertrag weiterführen, ausgleichen.

- Der Stornoabzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des
nicht gekündigten Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Stornoabzug die entstehenden zusätzli-
chen, nicht geplanten Verwaltungskosten einer Kündigung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Stornoabzug stellen
wir rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Kündigung
eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Während der Dauer Ihres Vertrages bieten wir Ihnen Garantien und
Optionen. Der Versichertenbestand stellt ein Teil des dafür erforderlichen
Risikokapitals zur Verfügung. Neu abgeschlossene Verträge partizi-
pieren an bereits vorhandenem Risikokapital. Daher müssen neue Ver-
träge ihrerseits während der Laufzeit Risikokapital bereitstellen.
Falls Sie Ihren Vertrag kündigen, geht dieses Risikokapital für den ver-
bleibenden Bestand verloren.

c) Durch vorzeitige Kündigungen entstehen uns zusätzliche, nicht ge-
plante Verwaltungskosten.

Den Stornoabzug bestimmen wir auf Basis von pauschalen Annahmen.
Die Höhe des Stornoabzugs hängt außerdem davon ab, in welchem Ver-
tragsjahr die Kündigung erfolgt.
Wie hoch der Stornoabzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist,
finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Stornoabzug angemessen
ist. Haben wir dies getan und weisen Sie uns nach, dass unsere pau-
schalen Annahmen in Ihrem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss, erheben wir keinen

oder nur einen reduzierten Stornoabzug.

Unabhängig davon erheben wir keinen Abzug, wenn Sie innerhalb der
Abrufphase kündigen und die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt
mindestens 62 Jahre alt ist. Nähere Informationen zur Abrufphase finden
Sie im Abschnitt 7.5.1.

8.1.3      Beitragsrückstände
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir nicht gezahlte Bei-
träge ab.

8.2      Wichtige Hinweise
Eine Kündigung Ihres Vertrages kann für Sie mit Nachteilen verbunden
sein. Dies gilt insbesondere in der Anfangszeit Ihres Vertrages. Zu Be-
ginn ist nur ein geringer Rückkaufswert vorhanden, weil wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten verrechnen.
Auch später erreicht der Rückkaufswert nicht unbedingt die Summe der
gezahlten Beiträge. Dies liegt an den Kosten für die laufende Verwaltung
und die Risikotragung.
Sie können nicht verlangen, dass wir Ihnen Ihre Beiträge zurückzahlen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann sich dies
nachteilig auf die Besteuerung der Erträge Ihres Vertrages auswirken.
Nähere Informationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen
Regelungen".

9      Allgemeine Vereinbarungen und Informationen

9.1      Was müssen Sie beachten, wenn sich Ihre Anschrift oder Ihr
Name ändert?

Wenn sich Ihre Anschrift ändert, müssen Sie uns dies unverzüglich mit-
teilen. Tun Sie dies nicht, können für Sie Nachteile entstehen: Wir
können Ihnen dann Erklärungen zum Vertrag mit eingeschriebenem Brief
an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden. Drei Tage nach Absen-
dung des Briefes gilt die Erklärung als bei Ihnen zugegangen. Dasselbe
gilt, wenn Sie Ihren Namen ändern.

Wenn Sie uns nicht mitteilen, dass sich Ihre Anschrift geändert hat,
müssen wir Ihre Anschrift ermitteln. Wenn Sie es vertreten haben, dass
wir Ihre Anschrift ermitteln müssen, berechnen wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen". Wir erheben die Gebühr nicht, wenn uns kein oder ein
sehr niedriger Schaden entstanden ist. Dies müssen Sie uns nach-
weisen.

Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern, die Sie in
Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

9.2      Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speiche-
rung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem
Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Infor-
mationen, Daten und Unterlagen:

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Zögern - zur Verfügung stellen.
Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Per-
sonen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und
Meldungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die für die Be-
urteilung:

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem

Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers
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maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueri-
dentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der
Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie dem Druckstück "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" entnehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei
einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Ver-
tragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland
besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten kann dazu führen, dass wir un-
sere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Ver-
fügung gestellt haben.

9.3      Welches Recht gilt für Ihren Vertrag und wie müssen Mittei-
lungen erfolgen?

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten, wenn
diese in Textform erfolgen. Nach dem Tod der versicherten Person
dürfen wir unsere Erklärungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-

tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

Für juristische Personen gilt: Bei Vollbeendigung der juristischen Person
dürfen wir unsere Erklärungen an eine von ihr bevollmächtigte Person
schicken.

9.4      Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, stehen
Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen:

Versicherungsombudsmann
Verbraucher können sich an den Ombudsmann für Versicherungen
wenden. Dieser ist derzeit unter den folgenden Kontaktdaten zu errei-
chen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000 Euro möglich.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen

unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt 9.5
entnehmen.

9.5      Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

9.5.1      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben. Für juristische Personen gilt: Es ist
nur das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die juristische Person
ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, sofern diese in Deutschland
liegt.

9.5.2      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

9.5.3      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

9.5.4      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

9.6      Wann können Sie keine Ansprüche mehr aus diesem Vertrag
geltend machen (Verjährung)?

9.6.1      Sie müssen Ihre Ansprüche aus diesem Vertrag innerhalb von
drei Jahren geltend machen. Diese Frist beginnt erst mit Ende des
Jahres in dem Sie:
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- die Leistung verlangen können und
- die Umstände gekannt haben, die Ihren Anspruch begründen oder
- diese Umstände hätten kennen müssen, aber die Umstände grob

fahrlässig nicht gekannt haben.

9.6.2      Wenn nicht Sie, sondern ein anderer die Leistung verlangen
kann, gilt: Die Frist beginnt erst, wenn:

- der Bezugsberechtigte davon erfahren hat, dass er eine Leistung
von uns verlangen kann, oder

- wenn der Bezugsberechtigte die Umstände, die seinen Anspruch
begründen, hätte kennen müssen, sie aber grob fahrlässig nicht ge-
kannt hat.

9.6.3      Wenn uns ein Anspruch gemeldet wurde, ist die Verjährung ge-
hemmt, bis Sie unsere Entscheidung zu diesem Anspruch in Textform
erhalten. Das bedeutet: Die Zeit, in der wir über Ihren Anspruch ent-
scheiden, wird bei der Berechnung der Verjährungsfrist nicht berücksich-
tigt.

10      Glossar

Anzeigepflichtverletzung
Bei Antragstellung obliegen Ihnen Anzeigepflichten. Diese verletzen Sie,
wenn Sie oder die versicherte Person unvollständige und/oder falsche
Angaben machen. Anzeigepflichten obliegen Ihnen auch im Laufe des
Vertrages, z. B. bei Tod der versicherten Person. Die Verletzung dieser
Anzeigepflichten kann mit erheblichen Nachteilen für Sie verbunden
sein.

Arglist
Liegt vor, wenn bewusst falsche Angaben gemacht werden oder Infor-
mationen verschwiegen werden mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu
führen. Sie handeln arglistig, wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum
hervorrufen, um uns zur Abgabe einer Willenserklärung zu veranlassen.
Diese Täuschung kann durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber
auch durch einfaches Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen
werden. Hierzu müssen Sie wissen, oder es zumindest in Erwägung
ziehen, dass die vorgespiegelten Tatsachen falsch sind.

Aufschubzeit
Zeitraum zwischen dem Beginn Ihres Vertrages und dem vertraglich ver-
einbarten Rentenbeginn.

Ausgabeaufschläge
Einmalige Kosten beim Kauf von Fondsanteilen. Ausgabeaufschläge
sind die Differenz zwischen Ausgabe- und Rücknahmepreis.

Beitragsfreistellung
Eine vertraglich geregelte Möglichkeit für Sie, die weitere Zahlung Ihrer
Beiträge zu stoppen. Der Vertrag bleibt weiterhin bestehen.

Beitragszahlungsdauer
Zeitraum, in dem Sie vertraglich verpflichtet sind, die Beiträge für Ihren
Vertrag zu zahlen.

Beteiligung an Bewertungsreserven
Wenn bei Rentenbeginn Bewertungsreserven vorliegen, wird Ihr Vertrag
daran beteiligt. Endet Ihre Versicherung bereits vor Rentenbeginn, ermit-
teln wir die Beteiligung an Bewertungsreserven für diesen Zeitpunkt und
zahlen sie aus.
Die Beteiligung an Bewertungsreserven kann sich monatlich ändern. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Bewertungsreserven
Bewertungsreserven entstehen, wenn der aktuelle Marktpreis unserer
Kapitalanlagen höher ist als der Kaufpreis. Die Höhe der Bewertungsre-

serven ist damit abhängig vom Kapitalmarkt. Sie werden monatlich ermit-
telt und können steigen, sinken oder ganz entfallen.

Bewertungsstichtag
Ist der Tag, an dem wir Beiträge in Anteile umrechnen bzw. umgekehrt
Ihre Anteile in Leistungen.

Bezugsberechtigte Person
Im Vertrag bestimmte Person, welche im Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll.

Dachfonds
Investmentfonds, die wiederum in andere Investmentfonds investieren
und somit das Vermögen auf mehrere Fonds aufteilen.

Deckungsrückstellung
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen gegen-
über ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu bilden.
Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können.

Fonds
Oft auch Investmentfonds genannt. Ist ein von einer Kapitalverwaltungs-
gesellschaft verwaltetes Vermögen, das in Wertgegenstände wie Aktien,
Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffe, Derivate und/oder vergleich-
bare Anlagen investiert.
Wie sich ein Fonds entwickelt, kann nicht vorhergesehen werden.
Chancen und Risiken tragen Sie.

Fondsanteil
Wir erwerben auf Ihre Kosten in unserem Namen Fondsanteile von Kapi-
talverwaltungsgesellschaften. Der Anleger wird Miteigentümer am
Fondsvermögen. Der Anteilswert bemisst sich nach dem Wert des ge-
samten Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen
Anteile.

Fondsguthaben
Summe aller Fondsanteile, bewertet mit ihrem Anteilswert zu einem be-
stimmten Bewertungsstichtag, die ein Kunde im Rahmen seines Ver-
trages an einem oder mehreren Investmentfonds hält.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht enthält u. a. die deklarierten Überschüsse für das
jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Internetseite www.axa.de
eingesehen werden.

grob fahrlässig
Grob fahrlässig handelt, wer die in der jeweiligen Situation erforderliche
Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachtet. Dies ist auch der
Fall, wenn schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht an-
gestellt werden.

Hauptversicherung
Eine Versicherung, die eigenständig existieren kann. Dabei handelt es
sich zum Beispiel um eine Rentenversicherung.
In eine Hauptversicherung kann ggf. eine Zusatzversicherung (z. B. für
Berufsunfähigkeit) eingeschlossen werden.

Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung nimmt Ihr Vertrag an der Entwicklung
eines Index teil. Der Ertrag aus der Indexbeteiligung wird dabei jährlich
auf das jeweilige Indexjahr bezogen ermittelt. Einzelheiten entnehmen
Sie bitte dem Beiblatt zur Indexbeteiligung.

Indexstichtag
Zum Indexstichtag wird Ihnen die jährliche Wertentwicklung des Index
gutgeschrieben und das Vertragsvermögen neu aufgeteilt.
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Investmentfonds
Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (In-
vestmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegen-
ständen wie Aktien, Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffen und
/oder Derivaten angelegt wird.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Oft auch Investmentgesellschaft oder Fondsgesellschaft genannt. Unter-
nehmen, das Geld von Anlegern in diverse Anlageklassen investiert.
Diese Klassen können zum Beispiel Fonds, Wertpapiere oder Immobilien
sein.

Kostenüberschüsse
Entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkulation
des Tarifes angenommen haben.

Laufende Überschüsse / Überschussbeteiligung
Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt. Die laufenden
Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und erhöhen dieses.

Partizipierendes Vertragsvermögen
Anteil des Vertragsvermögens, das an der Entwicklung der Indexbeteili-
gung teilnimmt.

Policendarlehen
Sie können zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten
Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen, welches Sie aber nach einem ver-
traglich vereinbarten Zeitraum wieder zurückführen müssen. Hierfür
stellen wir Ihnen Zinsen in Rechnung.

Rechnungsgrundlagen
Als Rechnungsgrundlagen bezeichnet man die verwendeten Parameter,
die den versicherungsmathematischen Berechnungen zugrunde liegen.

Rentengarantiezeit
In der Rentengarantiezeit werden die Rentenzahlungen nach dem Tod
des Versicherungsnehmers an den Bezugsberechtigten gezahlt. Bei-
spiel: Ist eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren vereinbart und stirbt die
versicherte Person drei Jahre nach Rentenbeginn, zahlen wir die Rente
für weitere sieben Jahre.

Risikoüberschüsse
Entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist als
bei der Kalkulation des Tarifes angenommen.

Rückkaufswert
Ist der Betrag, den wir Ihnen auszahlen, wenn Sie Ihren Vertrag in der
Aufschubzeit vorzeitig kündigen.

Rücknahmepreis
Der Rücknahmepreis eines Fonds ist der Wert, der bei Verkauf eines
Fondsanteils erzielt wird. Eventuell können Gebühren abgezogen
werden.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung Ihres Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses. Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zuge-
ordnet, könnte deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich
schwanken.

Schlussüberschuss /-anteil
Er wird Ihrer Versicherung erst bei Rentenbeginn oder bei Beendigung
der Versicherung verbindlich zugeteilt. Der Schlussüberschuss wird jähr-
lich neu festgelegt. Er kann daher im Verlauf schwanken, ganz oder teil-
weise entfallen.

Shift
Übertragung des Fondsguthabens in einen anderen Fonds.

Sicherungsvermögen
Durch die Anlage eines Teils Ihrer Beiträge im Sicherungsvermögen
stellen wir die vertraglich garantierten Leistungen sicher. Wir investieren
in zulässige Anlagen gemäß § 125 VAG. Diese sind z. B. Immobilien,
Anleihen und in geringem Umfang auch Aktien. Dabei achten wir auf
möglichst große Sicherheit bei gleichzeitiger Rentabilität. Die im Siche-
rungsvermögen angelegten Gelder sind insolvenzsicher.

Sockelbeteiligung an Bewertungsreserven
Die Sockelbeteiligung ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsre-
serven. Die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu
festgelegt. Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Sondervermögen
Im Sondervermögen verwalten wir die von Ihnen gewählte Indexbeteili-
gung und soweit von Ihnen gewählt, auch Ihre freie Investmentanlage.
Das Sondervermögen wird getrennt von unserem Vermögen geführt und
steht ausschließlich den Versicherungsverträgen zur Verfügung.

Sparbeitrag
Der Teil Ihres Beitrages, den wir nach Abzug von Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie Verwaltungskosten und Risikobeiträgen für Sie in der
von Ihnen gewählten Kapitalanlage anlegen.

Stundung
Sie können für eine begrenzte Zeit die Zahlung Ihrer Beiträge aussetzen.
Der Versicherungsschutz bleibt während dieser Zeit bestehen. Die nicht
gezahlten Beiträge müssen Sie später verzinst nachzahlen.

Switch
Zum Indexstichtag können Sie wählen, dass Ihre zukünftigen Beiträge in
einen anderen Fonds als bisher fließen. Das bisher angesparte Fonds-
guthaben bleibt im Ursprungsfonds bestehen, sofern Sie uns nichts an-
deres mitteilen.

Textform
Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn sie als E-Mail oder
Fax versandt werden. Ein unterschriebener Brief ist in diesem Fall nicht
erforderlich.

Todesfallleistung
Ist die Leistung, die für den Fall des Todes der versicherten Person ver-
traglich vereinbart ist.

Überschussbeteiligung
Die Überschussbeteiligung besteht aus

- laufender Überschussbeteiligung,
- Schlussüberschuss/-anteile und
- Beteiligung an Bewertungsreserven.

Für die Überschussbeteiligung gibt es gesetzliche Vorgaben. Die staat-
liche Aufsicht kontrolliert deren Einhaltung.

Überschüsse
Überschüsse ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen
Quellen stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüber-
schüsse und Risikoüberschüsse.
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unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person
Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen. Dies können Sie als Versicherungsnehmer oder auch eine dritte
Person sein. Fallen Versicherungsnehmer und versicherte Person aus-
einander und sieht der Versicherungsvertrag eine Todesfallleistung vor,
welche die gewöhnlichen Beerdigungskosten übersteigt, bedarf es zur
Wirksamkeit des Vertrages der Zustimmung der versicherten Person.

Versicherungsfall
Ist der Auslöser dafür, dass wir eine vertraglich vereinbarte Leistung
zahlen. Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, löst dies die
Zahlung der Rente oder des Kapitals aus. Stirbt die versicherte Person,
ist die Todesfallleistung fällig.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beginnt mit dem Beginndatum der Versicherung
um 12:00 Uhr und beträgt einen Zeitraum von genau 12 Monaten. Das
bedeutet, dass alle folgenden Versicherungsjahre zu diesem Zeitpunkt
beginnen oder enden. Beginnt beispielsweise eine Versicherung zum
01.04., dann endet das Versicherungsjahr am 31.03. des folgenden
Jahres. Ein Versicherungsjahr beginnt und endet immer um 12:00 Uhr
des jeweiligen Tages.

Versicherungsnehmer
Unser Vertragspartner ist der Versicherungsnehmer. Er ist im Versiche-
rungsschein genannt und erhält diesen. Versicherungsnehmer kann nur
eine einzelne natürliche oder juristische Person sein.

Versicherungsschein
Auch Police genannt - Urkunde über den Versicherungsvertrag. Sie gibt
Auskunft über die wesentlichen Vertragsinhalte. Sie benötigten diese Ur-
kunde, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag geltend machen.

Vertragsvermögen
Summe der Ihrem Vertrag zugeordneten Vermögenswerte. Ihr Vertrags-
vermögen setzt sich aus Ihrem Anteil an dem Sicherungsvermögen und
sofern vereinbart Ihrem Anteil am Sondervermögen zusammen.

vorsätzlich
Sie handeln vorsätzlich, wenn sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher
oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw.
herbeiführen oder verhindern wollen.

Wertpapiere
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die bestimmte Rechte, wie etwa die Mit-
eigentümerschaft an einem Unternehmen, verbrieft. Ohne die Urkunde
kann das Recht nicht geltend gemacht werden. Zum Sammelbegriff
Wertpapier zählen Aktien, Obligationen, Optionsscheine, Anleihen und
Wandelanleihen.

Zinsüberschüsse
Entstehen, wenn die Erträge unserer Kapitalanlagen höher sind, als der
Betrag, den wir zur Finanzierung unsere garantierten Leistungen benö-
tigen.

Zusatzversicherungen
Eine Zusatzversicherung ergänzt eine bestehende Hauptversicherung.
Sie kann nicht ohne die Hauptversicherung abgeschlossen werden. Zum
Beispiel: Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

In den folgenden Versicherungsbedingungen wollen wir Sie über die Re-
gelungen informieren, die für das Versicherungsverhältnis zwischen dem
Versicherungsnehmer und uns gelten.

Sind Sie versicherte Person, aber nicht gleichzeitig Versicherungs-
nehmer, dann sprechen wir Sie in den Versicherungsbedingungen nicht
unmittelbar an, denn die dort festgelegten Rechte und Pflichten betreffen
vorrangig nur den Versicherungsnehmer als unseren Vertragspartner.

Antwort auf die Frage, wer Versicherungsnehmer und wer versicherte
Person ist, finden sich im Abschnitt "Wer ist Versicherungsnehmer, wer
ist versicherte Person?".

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?
Rentenleistungen
1.1.1      Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, zahlen wir
eine lebenslange Rente zur vereinbarten Fälligkeit jeweils zum Monats-
ersten. Falls diese Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, zahlen wir
gemäß § 3 Absatz 2 BetrAVG eine einmalige Kapitalabfindung.

Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten Leis-
tungen erhalten Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteiligung
(siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an
ihnen beteiligt?").

Rentenhöhe/Rentenfaktor
1.1.2      Ab dem vorgesehenen Rentenbeginn zahlen wir Ihnen zu den
im Versicherungsschein ausgewiesenen Fälligkeitstagen die garantierte
Rente in der aus dem Versicherungsschein ersichtlichen Höhe. Die
Rechnungsgrundlagen basieren auf einem Rechnungszins von 0,25 % p.
a. und den vom Geschlecht unabhängigen unternehmensindividuellen
Sterbetafeln AXA 2013 R Unisex.

Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen Ihres Vertrages
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Anstelle der garantierten Rente zahlen wir Ihnen zu den im Versiche-
rungsschein ausgewiesenen Fälligkeitstagen die mögliche Rente, sofern
diese höher ist als die garantierte Rente.

Zum Rentenbeginn ergibt sich die mögliche Rente in Euro durch fol-
gende Berechnung: Rentenfaktor x Vertragsvermögen / 10.000. Nähere
Informationen zu möglichen Überschüssen und Erträgen während der
Rentenbezugszeit finden Sie im Abschnitt 1.2.14.

Der Rentenfaktor je 10.000 Euro wird so festgesetzt wie bei Rentenversi-
cherungen, die wir zum Zeitpunkt des tatsächlichen Rentenbeginns neu
abschließen werden. Wir garantieren jedoch mindestens 80 % desje-
nigen Rentenfaktors, welcher mit den bei Vertragsbeginn gültigen Rech-
nungsgrundlagen für den Zeitpunkt des Rentenbeginns ermittelt wurde.

Falls vereinbart, erhöht sich im Rentenbezug die Rente jährlich garantiert
um 1 % der Vorjahresrente.

Kapitalabfindung
1.1.3      Wenn eine Förderung nach § 3 Nr. 63 und/oder § 100
Einkommensteuergesetz (EStG) in Anspruch genommen wurde, kann
frühestens ein Jahr und spätestens drei Monate vor Rentenbeginn an-
stelle der Rentenzahlung die Auszahlung des zu diesem Termin vorhan-
denen gebildeten Kapitals verlangt werden. Voraussetzung ist, dass die
versicherte Person diesen Termin erlebt, spätestens bei Rentenbeginn
aus Altersgründen aus dem Berufsleben ausscheidet und die Vorausset-
zungen zum Bezug einer Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung erfüllt.

Leistungen im Todesfall

Seite 1

Versicherungsbedingungen für die Relax bAVRente mit flexibler Beitragszahlung
als Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG und § 100 EStG

D_
14

81
_2

10
14

33
7_

04
.2

3_
C



1.1.4      Wir zahlen Leistungen an Hinterbliebene und bezugsberechtigte
Personen, wenn die versicherte Person stirbt.

Hinterbliebene und bezugsberechtigte Personen im Sinne dieser Bedin-
gungen sind:

- der überlebende Ehegatte mit dem die versicherte Person zum
Zeitpunkt ihres Todes verheiratet war bzw. Lebenspartner einer le-
benspartnerschaftlichen Lebensgemeinschaft nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz,

- Kinder im Sinne von § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5
EStG,

- der überlebende Lebensgefährte, mit dem die versicherte Person
zum Zeitpunkt ihres Todes in einer auf Dauer angelegten häusli-
chen Gemeinschaft gelebt hat, vorausgesetzt, die versicherte
Person hat diesen Lebensgefährten uns vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit Namen, Anschrift und Geburtsdatum in Textform be-
nannt. Unter einer auf Dauer angelegten häuslichen Gemeinschaft
sind ein gemeinsamer Wohnsitz und eine gemeinsame Haushalts-
führung zu verstehen. Das Bestehen einer häuslichen Gemein-
schaft mit dem in der Zahlungsverfügung benannten Lebensge-
fährten ist uns gegenüber von der versicherten Person in Textform
zu bestätigen.

Die versicherte Person hat die Möglichkeit, dem Versicherungsnehmer
eine oder mehrere zu dem Kreis der zuvor genannten Hinterbliebenen
gehörende Personen im Rahmen einer Zahlungsverfügung für den To-
desfall als bezugsberechtigt für die Hinterbliebenenleistung in Textform
zu benennen. Der Versicherungsnehmer wird uns die Zahlungsverfü-
gung unverzüglich vorlegen. Im Todesfall werden wir die Leistungen an
die in der Zahlungsverfügung genannten Hinterbliebenen auszahlen.

Liegt uns keine Zahlungsverfügung vor, zahlen wir die Hinterbliebenen-
leistung an die Hinterbliebenen und bezugsberechtigten Personen in der
oben stehenden Rangfolge.

Tarife: ALVIBX1, ALVIBX1G
Bei Tod vor Rentenbeginn bzw. vor Beginn der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, berechnen wir aus dem Vertragsver-
mögen, mindestens aus der Summe der bis zum Tode gezahlten Bei-
träge eine lebenslange Rente entsprechend dem verfügten Bezugsrecht,
wenn dann Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung für den To-
desfall vorhanden sind. Die Rente wird bei Tod der versicherten Person
nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten
Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod der berechtigten
Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die
Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und
Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig. Falls diese
Rente kleiner oder gleich 1 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente eine
Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir eben-
falls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzah-
lung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung nicht
vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von höchstens
8.000 Euro beschränkt.

Bei Tod in der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, berechnen wir aus dem Vertrags-
vermögen eine lebenslange Rente entsprechend dem verfügten Bezugs-
recht, wenn dann Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung für
den Todesfall vorhanden sind. Die Rente wird bei Tod der versicherten
Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berech-
tigten Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod der berechtigten
Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die
Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und
Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig. Falls diese

Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente eine
Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir eben-
falls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzah-
lung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung nicht
vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von höchstens
8.000 Euro beschränkt.

Bei Tod nach dem tatsächlichen Rentenbeginn gilt:
Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn und
ist eine Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir die Rente bis zum Ab-
lauf der vereinbarten Rentengarantiezeit an Hinterbliebene entsprechend
dem verfügten Bezugsrecht. Bei Kindern wird die Rente allerdings nur
solange gezahlt, wie die Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG erfüllen. Sind Hinterbliebene im
Sinne der Zahlungsverfügung nicht vorhanden, beschränkt sich die Zah-
lung auf ein Sterbegeld, das dem nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen berechneten Wert der bei Tod ausstehenden garantierten
Renten entspricht, höchstens jedoch auf 8.000 Euro. Der Vertrag endet
dann.

Wer ist Versicherungsnehmer, wer ist versicherte Person?
1.1.5      Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber. Setzt die versicherte
Person nach dem Ausscheiden aus dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis
die Versicherung fort, wird sie nach Abschnitt "Was gilt, wenn die versi-
cherte Person aus der Firma ausscheidet?" Versicherungsnehmer.

Versicherte Person ist der Arbeitnehmer, für den der Arbeitgeber diesen
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Arbeitnehmer sind Arbeiter
und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, denen Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung aus Anlass ihrer Tätigkeit für ein Unter-
nehmen zugesagt worden sind.

1.2      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.2.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des ver-
sicherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten
niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation ange-
nommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.

1.2.2      Überschüsse können sich aus Kapitalanlageerträgen ergeben
(Zinsüberschuss), zum einen in der Ansparphase, zum anderen während
des Rentenbezugs.
An den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Versi-
cherungsleistungen vorgesehen sind, beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer insgesamt mindestens in der jeweils aufsichtsrechtlich vorge-
schriebenen Höhe.

1.2.3      Aus dem Sicherungsvermögen können sich außerdem Bewer-
tungsreserven ergeben. Diese entstehen, wenn der Marktwert der Kapi-
talanlagen den in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert überschreitet. An
den Bewertungsreserven beteiligen wir die Versicherungsnehmer nach §
153 Absatz 3 VVG verursachungsorientiert.

Zum Ausgleich von Schwankungen können wir eine Sockelbeteiligung
an Bewertungsreserven festsetzen. Die Sockelbeteiligung an Bewer-
tungsreserven ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven. Die
Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu festgelegt.
Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie kann ganz
oder teilweise entfallen.

Wenn Ihr tatsächlicher Anteil an den Bewertungsreserven zum Fällig-
keitszeitpunkt höher ist als die Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
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serven, gilt: wir berechnen Ihre Rente oder Ihre einmalige Zahlung mit
dem höheren Betrag. Dieser tatsächliche Anteil ist von der jeweiligen Ka-
pitalmarktsituation abhängig.

Überschussermittlung
1.2.4      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen werden nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Die Ermittlung der Risiko- und
Kostenüberschüsse erfolgt auf der Grundlage des Jahresabschlusses
unter Vergleich des tatsächlichen mit dem erwarteten Risiko- und Kos-
tenverlauf aller bei uns bestehenden Versicherungen. Der Jahresab-
schluss wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist
unserer Aufsichtsbehörde einzureichen.

Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand un-
seres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festge-
legt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.

Für den konventionellen Deckungsstock im Rahmen der Garantie-Option
(siehe Abschnitt "Was ist die "Garantie-Option"?") wird die Höhe des
Überschussanteilsatzes abweichend von Vorstehendem monatlich vom
Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen
Aktuars in Abhängigkeit der Entwicklung der Kapitalmärkte festgelegt.
Die Höhe des aktuell deklarierten monatlichen Zinsüberschusssatzes
können Sie jederzeit bei uns erfragen.

1.2.5      Die Höhe der sich zum Ende eines jeden Geschäftsjahres er-
gebenden Bewertungsreserven wird im Lagebericht unseres Geschäfts-
berichtes ausgewiesen.

Überschussverteilung
1.2.6      Die Erträge unserer Kapitalanlagen verwenden wir zunächst zur
Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer. An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir
die Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich
vorgeschriebenen Höhe.

Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu. Diese Rückstellung
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustabdeckung und zur Erhö-
hung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 140 VAG). Hierfür benö-
tigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

1.2.7      Sind Kostenüberschüsse und übrige Überschüsse
angefallen, werden diese in Form einer laufenden Beteiligung monatlich
zugeteilt. Zusätzlich kann eine einmalige Ausschüttung bei Fälligkeit der
Versicherungsleistung (Schlussüberschuss) erfolgen.

1.2.8      Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den
Bewertungsreserven erfolgt gem. § 153 Abs. 3 VVG verursachungsori-
entiert.

Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag während der Anspar-
phase gegebenenfalls zustehenden verteilungsfähigen Bewertungsre-
serven werden wir die Laufzeit und die Höhe des zinserzeugenden Kapi-
tals berücksichtigen. Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden vorhandenen Be-
wertungsreserven werden monatlich neu ermittelt. Es kann auch sein,
dass keine Bewertungsreserven entstehen. Das bedeutet, dass Ihrem
Vertrag auch keine Bewertungsreserven zugeteilt werden können.

Bei Beendigung der Ansparphase (durch Tod, Kündigung, Ausübung des
Kapitalwahlrechtes oder tatsächlicher Rentenbeginn) teilen wir den für

diesen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag Ihrer Versicherung zur Hälfte
zu. Bei einer teilweisen Kündigung erfolgt eine anteilige Zuteilung. Auch
an den im Rentenbezug vorhandenen Bewertungsreserven werden wir
Sie nach einem verursachungsorientierten Verfahren beteiligen.

Überschusshöhe
1.2.9      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht
garantiert werden. Sie hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein
schon wegen der langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar.

Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die
einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben ein Ermessensspielraum zu.

Den möglichen Verlauf der Überschussbeteiligung können Sie den Ta-
bellen zur Werteentwicklung, die dem Versorgungsvorschlag und/oder
Versicherungsschein beiliegen, entnehmen.

Bestandsgruppen
1.2.10      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise:

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit; Berufsunfähigkeit)
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere:

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag) und

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist vor Rentenbeginn
in den Tarifarten Einzel- und Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 131.
Nach Rentenbeginn ist dies die Bestandsgruppe 113 für die Tarifart Ein-
zelgeschäft und 125 für die Tarifart Kollektivgeschäft.

Hat ihre Bestandsgruppe zur Entstehung von Überschüssen beige-
tragen, bekommt sie Überschüsse zugewiesen. Grundsätzlich erhält Ihr
Vertrag dann daraus Überschüsse. Die Verursachungsorientiertheit der
Überschussbeteiligung kann aber dazu führen, dass Ihr Vertrag keine
Überschüsse erhält.

Überschussbeteiligung vor Rentenbeginn
1.2.11      Die Überschussbeteiligung vor Rentenbeginn kann sich zu-
sammen setzen aus:

- dem Risikoüberschussanteil in Prozent des Risikobeitrags bei jeder
Entnahme des Risikobeitrags,

- dem monatlichen Kostenüberschussanteil in Prozent der Kosten-
beiträge auf das Sicherungsvermögen und das Guthaben in freier
Investmentanlage,

- dem monatlichen Zinsüberschussanteil in Prozent desjenigen Kapi-
tals im Sicherungsvermögen, das durch Umschichtung aus der
freien Investmentanlage entstanden ist,

- dem monatlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des nicht durch
Umschichtung aus der freien Investmentanlage entstandenen Kapi-
tals im Sicherungsvermögen,

- dem monatlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des konventio-
nellen Vertragsvermögens, welches sich durch Ausübung der Ga-

Seite 3



rantie-Option (siehe Abschnitt "Was ist die "Garantie-Option"?") er-
gibt,

- dem Schlussüberschussanteil in Prozent der geschäftsplanmä-
ßigen Bezugsgröße. Diese hängt vom Garantiekapitalverlauf und
der bisherigen Entwicklung der laufenden Überschussbeteiligung
ab.

Der auf die Bestandsgruppe während der Anwartschaft entfallende Über-
schuss enthält nicht die Erträge des Sondervermögens. Diese Erträge
sind nicht Teil der Überschüsse. Sie bleiben in der freien Investmentan-
lage und erhöhen den Wert der Anteileinheiten oder ergeben zusätzliche
Anteileinheiten.

Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn
1.2.12      Die Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn besteht aus

dem
jährlichen Zinsüberschussanteilanteil , jeweils in Prozent des Vertrags-
vermögens der Hauptversicherung. Des Weiteren kann bei Verrentung
ein einmaliger Bonus aus künftigem Risikoüberschuss anfallen. Der ein-
malige Bonus wird ab der ersten Rente zur dauerhaften garantierten Er-
höhung Ihrer Rente verwandt. Dieser Rentenbonus fällt nur bei einer
Verrentung an, nicht bei Wahl einer Kapitalabfindung.

Überschusssysteme
1.2.13      Ihr Vertrag sieht folgende Überschusssysteme vor:

Vor Rentenbeginn:
Die laufenden Überschussanteile auf das Sicherungsvermögen sowie
auf das Vertragsvermögen, welches sich durch Ausübung der Garantie-
Option ergibt, werden dem Sicherungsvermögen zugeführt.

Nach Rentenbeginn:
Sie erhalten die laufenden Überschüsse nach Rentenbeginn jährlich.

Die Überschüsse werden zur dynamischen Erhöhung Ihrer Rente ver-
wandt, und zwar jährlich, erstmals ab dem zweiten Rentenbezugsjahr.
Einmal durchgeführte Rentenerhöhungen sind für die gesamte Renten-
zahlungsdauer garantiert.

Rückkauf der Versicherung
1.2.14      Guthaben aus der laufenden Überschussbeteiligung sind im
Sicherungsvermögen bzw. in der freien Investmentanlage enthalten und
werden bei Kündigung Ihres Vertrags mit ausgezahlt. Das Guthaben er-
höht sich gegebenenfalls um den Wert der Indexbeteiligung, die Beteili-
gung an den Bewertungsreserven sowie gegebenenfalls um Schluss-
überschussanteile.

Leistungen im Todesfall
1.2.15      Guthaben aus der laufenden Überschussbeteiligung sind im
Sicherungsvermögen bzw. in der freien Investmentanlage enthalten. Das
Guthaben erhöht sich gegebenenfalls um den Wert der Indexbeteiligung,
die Beteiligung an den Bewertungsreserven und gegebenenfalls um
Schlussüberschussanteile.

Nachreservierung bei Rentenbeginn
1.2.16      Sollte für die in Ihrer Versicherung enthaltenen garantierten
Rentenleistungen bei Rentenbeginn das insgesamt vorhandene Kapital
nicht ausreichen, die vereinbarten Rentenleistungen zu finanzieren, kann
der vorhandene Schlussüberschuss in dem Maße gekürzt werden, in
dem das Vertragsvermögens für die garantierte Rente erhöht wird. Auch
zukünftige Überschüsse können zur Erhöhung des Vertragsvermögens
herangezogen werden.

1.3      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlossen worden
ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginn.

Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.4      Wer erhält die Versicherungsleistungen?
1.4.1      Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir an
die versicherte Person bzw. an die berechtigten Hinterbliebenen.

In der Direktversicherung durch Entgeltumwandlung ist die versicherte
Person sowohl im Erlebens- als auch im Todesfall unwiderruflich be-
zugsberechtigt.

Bei einer arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung kann ein unwider-
rufliches oder ein eingeschränkt unwiderrufliches Bezugsrecht vereinbart
werden.

Das Bezugsrecht kann nur mit Zustimmung der versicherten Person auf-
gehoben oder eingeschränkt werden.

1.4.2      Alle in den vorstehenden Absätzen genannten Verfügungen
sind wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten angezeigt
worden und in Textform bei uns eingegangen sind. In den Fällen, in
denen die Rechtswirksamkeit Ihrer Verfügung von der Einverständniser-
klärung oder von sonstigen Rechtshandlungen eines Dritten abhängt
(beispielsweise, weil Sie vorher schon ein unwiderrufliches Bezugsrecht
eingeräumt oder die Versicherung abgetreten haben), gilt das auch für
die Erklärungen bzw. Rechtshandlungen des Dritten.

In der Direktversicherung durch Entgeltumwandlung dürfen Sie Ihre
Rechte aus dem Versicherungsvertrag weder abtreten noch verpfänden.

2      Beiträge

Jede Beitragszahlung bewirkt eine Erhöhung des Vertragsvermögens,
welches der Berechnung unserer Leistungen zugrunde liegt.

2.1      Erstbeitrag
Der Erstbeitrag ist mindestens in der im Antrag vereinbarten Höhe zu
leisten. Soll der vereinbarte Erstbeitrag nach Antragstellung verringert
werden, sind wir vor Zahlung darüber zu informieren.

Der Erstbeitrag muss innerhalb von 12 Monaten nach Versicherungsbe-
ginn bei uns eingehen. Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung ge-
nügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei
uns eingeht.

Zahlen Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig, können wir - solange die
Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie
haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten.

2.2      Weitere Beiträge
Weitere Beiträge können bis zum vereinbarten Rentenbeginn entrichtet
werden.

Bitte beachten Sie: Liegt Ihre letzte Beitragszahlung mehr als drei Jahre
zurück, können Sie keine weiteren Beiträge mehr in den bestehenden
Versicherungsvertrag einzahlen. Wir bieten Ihnen stattdessen den Ab-
schluss eines neuen Versicherungsvertrages auf Basis der dann aktu-
ellen Tarife für das Neugeschäft mit den dann aktuellen Rechnungs-
grundlagen an. Ausnahme: Für den Fall, dass während der Elternzeit
das Arbeitsverhältnis ohne Entgelt fortbesteht, kann die versicherte
Person innerhalb von drei Monaten nach der Beendigung der Elternzeit
die Beitragszahlung in den Ursprungsvertrages verlangen.

Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Kosten.

Sie dürfen pro Kalenderjahr maximal einen Beitrag in Höhe des steuer-
lich geförderten Höchstbetrages gemäß § 3 Nr. 63 EStG leisten. Bitte be-
achten Sie das Merkblatt "Hinweise für die steuerlichen Regelungen" zur
Direktversicherung.

Wird die Versicherung durch Entgeltumwandlung der versicherten
Person finanziert und erhält diese bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis
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kein Entgelt, kann sie die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortsetzen
(§ 1a Absatz 4 BetrAVG).

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Vorgezogener Rentenbeginn
Vor dem vereinbarten Rentenbeginn kann die Zahlung einer Rente bean-
tragt werden, sofern die versicherte Person die Altersrente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung als Vollrente in Anspruch nimmt.
Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum vorgezogenen Rentenbeginn
gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu. Bei
der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.1.2 dargestellte Systematik un-
serer Rentenberechnung entsprechende Anwendung. Durch das Vor-
ziehen des tatsächlichen Rentenbeginns verringert sich die Rente ent-
sprechend.

3.2      Rentenbeginnphase
Ihr Vertrag hat eine siebenjährige Rentenbeginnphase. Für diese gilt:

- Sie beginnt mit dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt.
- Sie können binnen einer Frist von einem Monat wählen, ab wel-

chem zu Beginn oder innerhalb der Rentenbeginnphase liegenden
Zeitpunkt die Rente gezahlt werden soll (tatsächlicher Rentenbe-
ginn).

- Solange Sie Ihr Wahlrecht nicht ausüben, wird weder eine Rente
noch eine Kapitalabfindung gezahlt. Beachten Sie bitte, dass die
Frist, die Sie für die Wahl einer Kapitalabfindung einhalten müssen,
mindestens drei Monate beträgt.

- Wenn Sie bis zum Ende der Rentenbeginnphase keine Verfügung
treffen, wird ab dem Zeitpunkt, zu dem die Rentenbeginnphase
endet, eine Rente gezahlt.

- Werden während der Rentenbeginnphase Beiträge gezahlt, erhöht
sich das für die Rentenzahlung zur Verfügung stehende Kapital im
Sicherungsvermögen.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.1.2 dargestellten Systematik
unserer Rentenberechnung entsprechende Anwendung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie den Beginn der Rentenzahlung hinaus-
schieben, gilt: Die Dauer der vereinbarten Rentengarantiezeit kann sich
verkürzen. Wir werden Sie zum tatsächlichen Rentenbeginn über Ihre
dann gültige Rentengarantiezeit informieren.

3.3      Kündigung des Vertrages
Sie erhalten bei Kündigung die auf Ihre Versicherung entfallende Leis-
tung bei Kündigung (Rückkaufswert) gemäß § 169 VVG.

Eine Auszahlung des Rückkaufswertes zum Schluss des laufenden Ver-
sicherungsmonats ist nur möglich, wenn:

- der Arbeitnehmer noch keine unverfallbare Anwartschaft aus dem
Direktversicherungsvertrag erworben hat;

- bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der versicherten
Person die Höhe der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Werte aus
der Direktversicherung die gemäß § 3 Absatz 2 BetrAVG zuläs-
sigen Abfindungsbeträge nicht übersteigt;

- der Versicherungsnehmer für alle seine versicherten Arbeitnehmer
eine andere Art der betrieblichen Altersversorgung einrichtet und
die bisherigen Werte aus den Direktversicherungen auf diese über-
tragen will.

3.4      Leistung bei Kündigung aus dem Sicherungsvermögen
Rückkaufswert aus dem Sicherungsvermögen
3.4.1      Der Rückkaufswert ist das nach anerkannten Regeln der Vers-
icherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalku-
lation zum Schluss des laufenden Monats berechnete Vertragsver-
mögen.

Stornoabzug aus dem Sicherungsvermögen
3.4.2      Der Rückkaufswert vermindert sich vor seiner Auszahlung
nach Maßgabe der folgenden Absätze um einen Stornoabzug. Die Erhe-
bung des Stornoabzugs vereinbaren wir auf der Grundlage dieser
Versicherungsbedingungen mit allen unseren Versicherungsnehmern.

Den Stornoabzug vereinbaren wir aus folgenden Gründen: Ihre Renten-
versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kalkuliert.
Werden Verträge vorzeitig gekündigt, müssen wir die Interessen der
Kündigenden mit den Interessen der anderen Versicherungsnehmer, die
ihre Verträge bis zum bei Vertragsabschluss vereinbarten Ende durch-
führen, kalkulatorisch zum Ausgleich bringen. Dieser Ausgleich erfolgt
über den Stornoabzug, der zum Teil dazu dient, das Risikokapital des
Bestandes der nicht kündigenden Versicherungsnehmer zu verstärken.
Mit dem verbleibenden Teil des Stornoabzugs gleichen wir die uns durch
die Kündigung entstehenden zusätzlichen Aufwendungen für die Durch-
führung der Kündigung aus.

Mögliche Gründe für einen Stornoabzug sind:

a) Ausgleich für Veränderungen der Risikolage
Die Risikogemeinschaft setzt sich regelmäßig aus Versicherungsneh-
mern mit einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Da Ver-
sicherungsnehmer mit einem geringeren Risiko die Risikogemeinschaft
eher verlassen als Versicherungsnehmer mit einem höheren Risiko, stellt
der Stornoabzug kalkulatorisch sicher, dass der Risikogemeinschaft
durch die Kündigung eines Versicherungsvertrages kein Nachteil ent-
steht.

b) Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital
Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes
Garantien und Optionen. Dies ist möglich, weil ein Teil des dafür erfor-
derlichen Risikokapitals (Solvenzmittel) durch den Versichertenbestand
zur Verfügung gestellt wird. Neu abgeschlossene Verträge partizipieren
an bereits vorhandenen Solvenzmitteln. Dementsprechend müssen sie
während der Laufzeit ihrerseits Solvenzmittel zur Verfügung stellen. Bei
Kündigungen gehen diese Solvenzmittel für den verbleibenden Bestand
verloren. Dem Ausgleich dieses Verlusts dient der Stornoabzug.

c) Ausgleich für außerplanmäßige Verwaltungskosten
Durch die Bearbeitung vorzeitiger Kündigungen entstehen uns außer-
planmäßige Verwaltungskosten. Zum Ausgleich dieser Kosten erheben
wir den Stornoabzug.

Die Höhe des Stornoabzugs haben wir auf der Basis von pauschalen An-
nahmen bestimmt. Sie hängt auch davon ab, in welchem Vertragsjahr
die Kündigung erfolgt. Die Höhe des Stornoabzugs ist für jedes einzelne
Versicherungsjahr im Abschnitt "Werteentwicklung" Ihres Versicherungs-
scheins angegeben.

Die Beweislast für die Angemessenheit des so bestimmten Stornoab-
zugs tragen wir. Haben wir im Streitfalle diesen Nachweis erbracht und
können Sie uns sodann nachweisen, dass die von uns zugrunde ge-
legten pauschalen Annahmen in Ihrem Einzelfall ausnahmsweise gar
nicht oder nur teilweise nicht zutreffen bzw. der Abzug in Ihrem Fall nied-
riger liegen muss, erheben wir keinen oder nur einen entsprechend redu-
zierten Stornoabzug.

Unabhängig davon erheben wir keinen Stornoabzug, wenn uns die Kün-
digung innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem vorgesehenen Renten-
beginn zugeht und die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt mindes-
tens 62 Jahre alt ist.
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3.5      Leistung bei Kündigung aus dem Sondervermögen
Rückkaufswert für das Sondervermögen
3.5.1      Der Rückkaufswert für das Sondervermögen ist der nach aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik berechnete Zeitwert der
Versicherung gemäß §169 Absatz 4 VVG. Die Höhe des Rückkaufs-
wertes hängt von der Entwicklung der freien Investmentanlage bzw. der
Entwicklung der Indexbeteiligung ab. Sie kann nicht garantiert werden.
Die prognostizierten Rückkaufswerte bei von uns unterstellten Entwick-
lungen der freien Investmentanlage bzw. Entwicklung der Indexbeteili-
gung können Sie dem Abschnitt "Werteentwicklung" in Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen.

Stornoabzug für das Sondervermögen
3.5.2      Der Rückkaufswert vermindert sich vor seiner Auszahlung um
einen Stornoabzug nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen. Die
Erhebung des Stornoabzugs vereinbaren wir auf der Grundlage dieser
Versicherungsbedingung mit allen unseren Versicherungsnehmern.

3.6      Wichtige Hinweise
Eine Kündigung Ihres Vertrages kann für Sie mit Nachteilen verbunden
sein. Der Rückkaufswert erreicht nicht unbedingt die Summe der ge-
zahlten Beiträge. Dies liegt an den Abschluss- und Verwaltungskosten
nach Abschnitt 5.1.1 und Ihren Beiträgen für die Risikotragung.

Sie können nicht verlangen, dass wir Ihnen Ihre Beiträge zurückzahlen.

Beachten Sie bitte, dass sich die Kündigung hinsichtlich der Besteuerung
der Erträge Ihrer Versicherung nachteilig auswirken kann (vgl. "Hinweise
für die steuerlichen Regelungen").

3.7      Was gilt, wenn die versicherte Person aus der Firma aus-
scheidet?

3.7.1      Scheidet eine versicherte Person vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles aus den Diensten des Versicherungsnehmers aus, kann
dieser die auf deren Leben abgeschlossene Versicherung abmelden. Mit
der Abmeldung wandelt sich die Versicherung in eine beitragsfreie Versi-
cherung um. Auf Antrag der ausgeschiedenen versicherten Person
zahlen wir die Leistung bei Kündigung (Rückkaufswert), sofern Rege-
lungen des BetrAVG dem nicht entgegenstehen.

Ein etwa vereinbartes Recht der ausgeschiedenen versicherten Person,
die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen, bleibt unberührt. In
diesem Fall wird die versicherte Person Versicherungsnehmer.

Versicherungsförmige Lösung
3.7.2      Sind zum Zeitpunkt des Ausscheidens der versicherten
Person die Unverfallbarkeitsfristen gemäß § 1b Absatz 2 BetrAVG be-
reits erfüllt, kommt gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 BetrAVG die versiche-
rungsförmige Lösung zur Anwendung. Das bedeutet, dass die An-
sprüche der versicherten Person auf die von uns aufgrund des Versiche-
rungsvertrages zu erbringende Versicherungsleistung begrenzt sind. Die
versicherte Person wird Versicherungsnehmer. Sie ist berechtigt, die
Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen (§ 2 Absatz 2 Satz 2
Nr. 3 BetrAVG).

3.7.3      Voraussetzung für die Anwendung der versicherungs-
förmigen Lösung ist, dass spätestens nach drei Monaten seit dem Aus-
scheiden des Arbeitnehmers eine Abtretung oder Beleihung der Rechte
aus dem Versicherungsvertrag durch den Arbeitgeber und Beitragsrück-
stände nicht vorhanden sind (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 BetrAVG). In
diesen Fällen oder bei einer Verrechnung von offenen Forderungen mit
Vertragsguthaben oder einer fälligen Leistung, kann die versicherungs-
förmige Lösung nicht mehr zur Anwendung kommen. Es ist dann das ra-
tierliche Verfahren (so genanntes m/n-tel) anzuwenden (§ 2 Absatz 2
Satz 1 BetrAVG) und der Arbeitgeber muss für die Leistung einstehen,
soweit sie nicht durch die Versicherungsleistung abgedeckt wird.

3.7.4      Wird die Versicherung auf die versicherte Person übertragen,
kann sie die Versicherung in beitragspflichtiger Form als Einzelversiche-
rung fortsetzen. Der Versicherungsschutz für die Fortsetzungsversiche-

rung beginnt mit der Zahlung des Erstbeitrages durch die versicherte
Person.

3.7.5      Scheidet eine Versicherung aus einem Kollektivvertrag aus,
entfallen vom nächsten Beitragszahlungstermin an die im Gegensatz zu
Einzelverträgen im Kollektivvertrag gewährten Vergünstigungen.

3.7.6      Der Arbeitnehmer kann gem. § 4 Absatz 3 BetrAVG innerhalb
eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses von seinem
ehemaligen Arbeitgeber verlangen, dass der Übertragungswert gem. § 4
Absatz 5 BetrAVG auf den neuen Arbeitgeber oder auf die Versorgungs-
einrichtung im Sinne von § 22 BetrAVG des neuen Arbeitgebers über-
tragen wird. Voraussetzung hierfür ist, dass der Übertragungswert die
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
nicht übersteigt.

3.8      Kündigung durch die versicherte Person, wenn sie Versiche-
rungsnehmer geworden ist

3.8.1      Kündigt eine mit gesetzlich unverfallbarer Anwartschaft ausge-
schiedene versicherte Person, nachdem sie Versicherungsnehmer ge-
worden ist, vor Eintritt des Versicherungsfalls die Versicherung, wandelt
diese sich in eine beitragsfreie Versicherung um (Ausfluss des Wertreali-
sierungsverbots). Eine Kündigung des Teils der Versicherung, der aus
den Beitragszahlungen des Arbeitgebers herrührt, ist ausgeschlossen.

3.8.2      Die versicherte Person kann gemäß § 4 Abs. 3 BetrAVG inner-
halb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses vom ehe-
maligen Arbeitgeber verlangen, dass der Übertragungswert gemäß § 4
Abs. 5 BetrAVG auf den neuen Arbeitgeber übertragen wird, falls der
Übertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung nicht übersteigt. Mit der vollständigen Übertragung
des Übertragungswertes erlischt die Zusage des ehemaligen Arbeitge-
bers gemäß § 4 Abs. 6 BetrAVG.

4      Anlage des Vertragsvermögens

4.1      Wie legen wir Ihr Vertragsvermögen an?
4.1.1      Kapitalanlage vor Rentenbeginn
Vor Rentenbeginn setzt sich Ihr Vertragsvermögen durch die Beteiligung
an dem Sicherungsvermögen sowie an dem Sondervermögen zu-
sammen.

Einmal im Jahr, zum Indexstichtag, nehmen wir eine Neuaufteilung Ihres
Vertragsvermögens auf unser Sicherungsvermögen bzw. das Sonderver-
mögen vor.

Zum tatsächlichen Rentenbeginn zahlen wir Ihnen aus Ihrem Vertrags-
vermögen eine Rente. Ab diesem Zeitpunkt sind Sie nicht mehr an der
Entwicklung des Sondervermögens beteiligt.

4.1.2      Sicherungsvermögen
Beim Sicherungsvermögen investieren wir in zulässige Anlagen gemäß
den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

4.1.3      Sondervermögen
Das Sondervermögen besteht bis zum Rentenbeginn aus dem Wert der
Indexbeteiligung und - soweit gewählt - aus dem Wert Ihrer freien Invest-
mentanlage. Bei der freien Investmentanlage handelt es sich - je
nachdem, für welche Anlage Sie sich entschieden haben - um:

- Fonds,
- Depotklassen oder
- Strategiekonzepte.

4.1.4      Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung erfolgt eine Teilhabe an der Wertwick-
lung des von Ihnen gewählten Index. Dabei kommt es zunächst darauf
an, wie sich der Index entwickelt. Die Wertentwicklung der Indexbeteili-
gung ist nicht vorhersehbar.
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Ein Emittent gibt die Indexbeteiligung aus und ermittelt einmal pro In-
dexjahr den erwirtschafteten Ertrag. Der Ertrag hängt unmittelbar mit der
Indexentwicklung zusammen. Positive Erträge aus der jährlichen Index-
beteiligung werden dem partizipierenden Vertragsvermögen gutge-
schrieben. Dabei kann - je nach gewähltem Index - eine positive Wert-
entwicklung durch eine zuvor festgelegte Höchstgrenze (Cap) be-
schränkt sein. Ebenso kann - je nach gewähltem Index - eine monatliche
negative Wertentwicklung durch eine zuvor festgelegte Untergrenze
(Floor) begrenzt sein. Ergibt sich auf Jahressicht ein negatives Ergebnis
aus der Indexbeteiligung, wird Ihr partizipierendes Vertragsvermögen
nicht an dieser negativen Entwicklung beteiligt.

Die Höhe des Preises der Indexbeteiligung ist abhängig von verschie-
denen Faktoren des Kapitalmarkts - zum Beispiel von der Volatilität des
Kapitalmarktes oder der Zinshöhe. Um für Sie günstige Konditionen für
die Indexbeteiligung zu gewährleisten, fragen wir Preise von mehreren
Emittenten an und sichern diese für ein oder mehrere Jahre.

Ihren Antragsunterlagen können Sie folgende weitere Informationen ent-
nehmen:

- Beschreibung der Indexbeteiligung Ihres Vertrages und
- mögliche Risiken.

4.1.5      Freie Investmentanlage
Sofern Sie sich für eine freie Investmentanlage entscheiden, sind Sie
daran beteiligt wie sich die Fonds, Depotklassen oder Strategiekonzepte
entwickeln. Kapitalverwaltungsgesellschaften verwalten die Fonds, wäh-
rend wir die Depotklassen und Strategiekonzepte verwalten.

Wie sich eine freie Investmentanlage entwickelt, kann niemand vorher-
sehen. Deshalb können wir keine bestimmte Wertentwicklung der freien
Investmentanlage garantieren. Diese kann sich sowohl positiv als auch
negativ entwickeln. Positive Wertentwicklungen können sich insbeson-
dere dann ergeben, wenn die Kurse der in der freien Investmentanlage
enthaltenen Wertpapiere steigen.

Wenn die Kurse der Wertpapiere sinken, sinkt auch der Wert der freien
Investmentanlage. Sie tragen das Risiko, dass Kurse sinken und die
freie Investmentanlage an Wert verliert - bis hin zum Totalverlust. Ein Ri-
siko bis hin zum Totalverlust kann sich auch dadurch ergeben, dass sich
die freie Investmentanlage unplanmäßig verändert. Dies kann zum Bei-
spiel der Fall sein, wenn eine Kapitalverwaltungsgesellschaft keine An-
teile mehr zurück nimmt. Wenn Wertpapiere nicht in Euro geführt
werden, kann sich ein Verlust auch aus Schwankungen des Währungs-
kurses ergeben.

Die Wertentwicklung der freien Investmentanlage hat Auswirkung auf die
Höhe der möglichen Leistungen. Je nachdem wie sich die freie Invest-
mentanlage in Fonds entwickelt, können die möglichen Leistungen höher
oder niedriger ausfallen.

4.1.6      Anteile am Sondervermögen
Das Sondervermögen ist in Anteile aufgeteilt. Der Wert eines Anteils
richtet sich danach, wie sich das Vermögen der jeweiligen freien Invest-
mentanlage und der Indexbeteiligung entwickelt. Der Wert eines Anteils
wird als Kurs oder Rücknahmepreis bezeichnet.

Der Kurs/ Rücknahmepreis wird:

- bei Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft,
- bei der Indexbeteiligung durch den Emittenten und
- bei Depotklassen und Strategiekonzepten durch uns ermittelt.

Die Bewertung von Sondervermögen erfolgt zum Rücknahmepreis. Der
Bewertungsstichtag für die Bewertung ist der 15. eines Monats.

4.1.7      Bewertungsstichtage

Bewertungsstichtage sind:

- für die Umrechnung von Anteileinheiten in Versicherungsleistungen
der 15. des Monats vor der Fälligkeit des Beitrags.

- für die Umrechnung der in Beiträgen enthaltenen Sparbeiträge in
Anteileinheiten: spätestens der dritte Werktag nachdem Ihre Zah-
lung auf unserem Konto eingegangen ist; frühestens der erste Tag
des Monats, in dem Ihre Versicherung beginnt.

- für das Vertragsvermögen, das an der Entwicklung des Index betei-
ligt ist: der Indexstichtag. Den Zeitpunkt Ihres Indexstichtages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Um ausreichend Zeit für
die Abrechnung der jährlichen Beteiligungen bis zum Beginn des
nächsten Indexjahres zu gewährleisten, fallen die letzte monatliche
Beobachtung und die Fälligkeit auf den 15.01. bzw. 15.07. des Fol-
gejahres.

- bei Kündigungen der 15. des Monats vor der Fälligkeit der Leis-
tung,

- bei Leistungen im Todesfall: nachdem die Todesfallmeldung bei
uns eingegangen ist, der nächst erreichbare Kurs/Rücknahmepreis.

Wenn am Tag der Bewertung kein Kurs ermittelt werden kann, erfolgt die
Bewertung zum letztbekannten Kurs. Werden die Kurse ausgesetzt, ver-
wenden wir den Kurs des ersten Tages, nachdem der Handel wieder
aufgenommen wurde. Abweichend gilt für die Fälligkeit der Option: die
Bewertung erfolgt zum nächst erreichbaren Kurs.

Wir zahlen alle Leistungen grundsätzlich in Geld.

4.1.8      Rente aus Überschussbeteiligung

Neben den garantierten Leistungen erhalten Sie gegebenenfalls weitere
Leistungen aus der Überschussbeteiligung. Nähere Informationen zu
den Überschüssen finden Sie im Abschnitt "Woraus ergeben sich
Überschüsse und wie sind Sie an ihnen beteiligt?"

4.2      Wie legen wir Ihre Beiträge an und wie entwickelt sich Ihr
Vertragsvermögen?

4.2.1      Ihren Sparbeitrag legen wir grundsätzlich zunächst im Siche-
rungsvermögen an.

Am Indexstichtag teilen wir das Vertragsvermögen - auch in dieser Rei-
henfolge - auf, in das Sicherungsvermögen, die Indexbeteiligung und -
soweit mit uns vereinbart - die freie Investmentanlage. Durch dieses ver-
sicherungsmathematische Verfahren stellen wir die Ihnen zugesagten
Garantien sicher, indem wir nur den verbleibenden Betrag, der für die
Garantien nicht benötigt wird, für die Indexbeteiligung und ggf. die freie
Investmentanlage verwenden. Ziel der Neuaufteilung: Wir möchten Sie
möglichst effektiv an den Ertragschancen der Indexbeteiligung und - so-
weit gewählt - der freien Investmentanlage beteiligen.

Wir garantieren Ihnen, dass Ihre garantierte Rente im Erlebensfall ab
dem vorgesehenen Rentenbeginn zur Verfügung steht.

Den Zeitpunkt des Indexstichtags Ihres Vertrages sowie Ihre garantierte
Rente können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

4.2.2      Entwickelt sich Ihr Vertragsvermögen ungünstig, kann es vor-
kommen, dass zu einem Indexstichtag keine Beteiligung am Index bzw.
keine freie Investmentanlage erworben werden kann. Dies ist insbeson-
dere der Fall, wenn das Erreichen der garantierten Rente gefährdet
wäre. Das Vertragsvermögen verbleibt dann im Sicherungsvermögen.

Grundsätzlich gilt: Liegen zwischen Indexstichtag und spätestmöglichem
Rentenbeginn weniger als 12 Monate, erfolgt keine Anlage in die Index-
beteiligung mehr.

4.2.3      Wir entnehmen die Betragsteile zur Deckung von Kosten
oder des Todesfallrisikos monatlich dem Sicherungsvermögen.
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4.2.4      Nach Rentenbeginn sind Sie an der Wertentwicklung unseres
Sicherungsvermögens beteiligt.

4.3      Wann und wie können Sie Ihre Anlage in freie Investmentan-
lagen oder Ihre Indexbeteiligung verändern?

4.3.1      Wechsel in andere freie Investmentanlagen
Sie können in der Aufschubzeit verlangen, dass wir zukünftig einen Teil
Ihrer Beiträge für Sie in andere freie Investmentanlagen anlegen (Swit-
chen). Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl
stehenden freien Investmentanlagen auswählen. Ihre Anlagebeiträge
können nur in ganzzahligen Prozentsätzen von jeweils mindestens 10 %
pro freie Investmentanlage aufgeteilt werden. Eine Änderung wird zum
nächsten Indexstichtag gültig.

Sie können auch verlangen, dass wir das Vermögen einer freien Invest-
mentanlage in eine andere freie Investmentanlage übertragen (Shiften).
Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl ste-
henden freien Investmentanlagen wählen. Wir übertragen die freie In-
vestmentanlage zum Kurs des übernächsten Kurstages, nachdem uns
Ihr Auftrag zugegangen ist. Ausnahme: Sie wünschen die Übertragung
zu einem späteren Termin.

Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Bitte beachten Sie:

- Pro Vertrag können Sie höchstens in drei verschiedene Fonds oder
Depotklassen gleichzeitig aktiv investieren.

- Strategiekonzepte können nicht mit anderen freien Investmentan-
lagen gemischt werden. Daher gilt: Zukünftige Beiträge können nur
vollständig in ein Strategiekonzept investiert werden.

Die Entscheidung über Shift und Switch obliegt der versicherten Person.
Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept Comfort Plus zu-
grunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann die Entschei-
dung über Shift und Switch erst dann ausüben, wenn sie aus der Firma
ausgeschieden ist und den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortsetzt.

4.3.2      Rahmenbedingungen
Switchen und Shiften können Sie einmal im Monat, Switchen ist immer
kostenlos. Shiften ist kostenlos, wenn seit dem letzten Shift mindestens
ein Jahr vergangen ist. Shiften Sie häufiger erheben wir eine Gebühr.
Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren
für besondere Leistungen".

Sie können nicht in freie Investmentanlagen switchen oder shiften, die
wir ersetzt haben. Nähere Informationen zum Ersetzen einer freien In-
vestmentanlage durch uns finden Sie im Abschnitt "Wann können wir
eine Indexbeteiligung oder eine freie Investmentanlage tauschen?"

4.3.3      Wechsel der Indexbeteiligung
Sie können die Beteiligung am Index zum nächsten Indexstichtag kos-
tenlos ändern. Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur
Auswahl stehenden Indexbeteiligungen wählen. Eine prozentuale Auftei-
lung auf mehrere Indexbeteiligungen ist nicht möglich.

Die Entscheidung über den Wechsel der Indexbeteiligung obliegt der
versicherten Person. Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept
Comfort Plus zugrunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann
die Entscheidung über den Wechsel der Indexbeteiligung erst dann aus-
üben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und den Vertrag mit ei-
genen Beiträgen fortsetzt.

4.3.4      Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der Anlage in freie
Investmentanlagen
Sie können die Beteiligung am Index und die Anlage in Fonds zum
nächsten Indexstichtag kostenlos abwählen. Wenn wir zustimmen,
können Sie zu einem späteren Indexstichtag wieder oder erstmalig in
Fonds anlegen. Sie können die Beteiligung am Index auch wieder ein-
schließen.

Wählen Sie die Anlage in Fonds ab, übertragen wir das vorhandene
Fondsvermögen in das Sicherungsvermögen.

Die Entscheidung über die Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der
Anlage in freie Investmentanlagen obliegt der versicherten Person. Aus-
nahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept Comfort Plus zugrunde. In
diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann die Entscheidung über die
Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der Anlage in freie Investmentan-
lagen erst dann ausüben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und
den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortsetzt.

4.3.5      Hinweis
Die nachfolgenden Änderungen Ihrer Kapitalanlage werden mit dem
nächsten Indexstichtag wirksam:

- Ein Switch in andere freie Investmentanlagen,
- ein Wechsel der Beteiligung an einem Index,
- die An- und Abwahl der Beteiligung an einem Index und
- die Neu- oder Wiederanlage in freie Investmentanlagen.

Für den Wechsel Ihrer Kapitalanlage müssen Sie das von uns zur Verfü-
gung gestellte Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben zurückschi-
cken. Der Antrag muss uns bis zum 15. des Vormonats zugegangen
sein.

4.4      Wann können wir eine Indexbeteiligung oder einen Fonds
austauschen?

Wann können wir eine Indexbeteiligung austauschen?
Bei erheblichen und nachhaltigen Änderungen, dürfen wir die Indexbetei-
ligung austauschen.
Dies ist zum Beispiel der Fall bei:

- einer wesentlichen Änderung der Verfügbarkeit der Indexbeteili-
gung,

- einer wesentlichen Änderung der Konditionen der Indexbeteiligung
oder

- aufsichtsrechtlichen Veränderungen.

Bevor wir die Indexbeteiligung austauschen, schlagen wir Ihnen eine ver-
gleichbare Indexbeteiligung vor. Diese können wir nach billigem Er-
messen auswählen Dabei kann die Indexbeteiligung entweder über Deri-
vate (insbesondere Index-Optionen, -Optionsscheine oder -Zertifikate)
oder Indexfonds erfolgen.

Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Wir werden dann
den Wert der Indexbeteiligung entsprechend Ihrer Entscheidung in das
Fondsvermögen bzw. das Sicherungsvermögen umschichten. Wenn uns
Ihr Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zugeht, gilt: Wir tau-
schen die Indexbeteiligung, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

Wann können wir einen Fonds austauschen?
Bei erheblichen Änderungen, die wir nicht beeinflussen können, dürfen
wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine von uns beauftragte Kapitalver-
waltungsgesellschaft

- einen Fonds auflöst,
- ihre Zulassung für den Vertrieb von Fondsanteilen verliert,
- den Vertrieb von Fondsanteilen einstellt,
- ihre vertraglichen Pflichten erheblich verletzt,
- mehrere Fonds zu einem Fonds zusammenlegt oder
- ihre Anlagestrategie oder Anlagepolitik in erheblichem Maße än-

dert.
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Gleiches gilt, wenn ein Fonds die Auswahlkriterien für unser Fondsan-
gebot nicht mehr erfüllt. Das ist insbesondere der Fall, wenn

- die Fondsperformance den Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds
erheblich unterschreitet,

- der von Ihnen gewählte Fonds von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft nicht mehr zu den bei Aufnahme des Fonds in das Fondsan-
gebot vereinbarten Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere
die Vergütungsstruktur eines Fonds zählt, angeboten wird oder

- eine effiziente Verwaltung des Fonds durch uns nicht mehr möglich
ist.

Bevor wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen, schlagen wir Ihnen
eine vergleichbare Fondsanlage vor. Wir wählen diesen Fonds so aus,
dass die Anlagestrategie des neuen Fonds der Anlagestrategie des alten
Fonds so weit wie möglich entspricht.

Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Sie können uns
dann einen anderen Fonds benennen, der für Ihren Vertrag zur Auswahl
steht. Wenn uns ein Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zu-
geht, gilt: Wir tauschen den Fonds, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

4.5      Was ist das Absicherungsmanagement?
Haben Sie das Anlagenkonzept Chance mit uns vereinbart, gilt: Ihr Ver-
trag ist mit einem Absicherungsmanagement ausgestattet. Die Aufschub-
zeit muss dabei mindestens 10 Jahre betragen. Das Absicherungsmana-
gement soll vor Rentenbeginn Schwankungen in der Wertentwicklung
dämpfen.

Das Absicherungsmanagement beginnt fünf Indexstichtage vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn. Zu diesen Indexstichtagen übertragen wir Ihre
freie Investmentanlage schrittweise in das Sicherungsvermögen. Beim
ersten Mal 20 %, dann 40 % dann 60 %, dann 80 % und beim letzten
Mal 100 %.

Für das Absicherungsmanagement erheben wir keine Gebühren oder
Ausgabeaufschläge.

Während des Absicherungsmanagements können Sie weiterhin freie In-
vestmentanlagen in andere freie Investmentanlagen übertragen
(Shiften).

Sie können dem Absicherungsmanagement in Textform widersprechen.
Dann bleibt Ihr im Sondervermögen gebildetes Vertragsvermögen unver-
ändert angelegt. Dieses wird dann nicht weiter ins Sicherungsvermögen
übertragen.

Das Absicherungsmanagement können Sie zu einem späteren Zeitpunkt
erneut beantragen.

4.6      Was ist die "Garantie-Option"?
Auf Ihren Wunsch können wir Ihre freie Investmentanlage ganz oder teil-
weise in unser Sicherungsvermögen übertragen (Shiften). Das Siche-
rungsvermögen unterliegt nicht den Schwankungen, denen freie Invest-
mentanlagen ausgesetzt sind und steht Ihnen bei Rentenbeginn garan-
tiert zur Verfügung.

Auf das Sicherungsvermögen gewähren wir keinen Garantiezins. Es
fallen in der Regel Zinsüberschüsse an, die wir Ihrem Vertragsvermögen
monatlich gutschreiben. Hierfür gilt der monatlich deklarierte Zinsüber-
schusssatz für die Garantie-Option.

Der erste Shift in das Sicherungsvermögen darf einen Betrag von 3.000
Euro nicht unterschreiten. Beiträge, die Sie nach dem Shift zahlen,
werden hiervon nicht berührt und weiterhin angelegt, wie mit Ihnen ver-
einbart.

Sie können auch beantragen, dass wir das im Rahmen der Garantie-Op-
tion in das Sicherungsvermögen geshiftete Kapital vollständig oder teil-
weise in die für Ihren Vertrag zur Verfügung stehenden freien Invest-
mentanlagen zurück übertragen. Hierfür benötigen Sie unsere Zustim-
mung.

Die Entscheidung über die Ausübung der Garantieoption obliegt der ver-
sicherten Person. Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept
Comfort Plus zugrunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann
die Entscheidung über die Ausübung der Garantieoption erst dann aus-
üben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und den Vertrag mit ei-
genen Beiträgen fortsetzt.

5      Allgemeine Bestimmungen

5.1      Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten und Ge-
bühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?

Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
5.1.1      Ihre Beiträge dienen der Bildung von Kapital (Sparbeitrag)
und der Abdeckung des von uns versicherten Risikos (Risikobeitrag).
Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Die Verwaltungskosten werden in Abhängigkeit von
der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert.

Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhängigkeit vom Vertragsver-
mögen kalkuliert.

Weitere wichtige Informationen zu Höhe und Verrechnung dieser Kosten
und deren Auswirkungen auf die Versicherungsleistungen entnehmen
Sie bitte dem Abschnitt "Wie werden die Kosten verrechnet?".

5.1.2      Welche Kosten werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
a) Verwaltungskosten
Vor Rentenbeginn und während der Rentenbezugszeit entnehmen wir
die laufenden Verwaltungskosten dem Vertragsvermögen Ihrer Versiche-
rung. Der ausgewiesene Rentenbetrag wird dadurch nicht geschmälert.

b) Gebühren
Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen, die über die
gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir Ihnen
Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und Geschäftsvorfälle
sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren entnehmen Sie bitte
der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Für Leistungen und
Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch
nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hin-
ausgehen, können wir weitere Gebührentatbestände einführen und
deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächlichen durchschnittlichen
Verwaltungsaufwandes und nach billigem Ermessen festsetzen.

Soweit die Gebühren nicht gesondert in Rechnung gestellt und ausgegli-
chen werden, werden wir sie mit dem Vertragsvermögen oder den Über-
schüssen oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

Die Gebühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten
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Aufwände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundelie-
genden Umfang anfallen.

c) Kapitalanlagekosten
Kapitalanlagekosten fallen an, wenn Sie eine Anlage in Fonds wählen.

Dies können zum Beispiel folgende Kosten sein:

- Verwaltungsgebühren innerhalb der Fonds in marktüblicher Höhe,
- Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren

oder
- Kosten für die Fertigung von Jahresabschlüssen, Prospekten und

Geschäftsberichten.

Diese Kosten erheben nicht wir, sondern die Kapitalverwaltungsgesell-
schaften. Diese ziehen die Kosten direkt von Ihrem Fondsvermögen ab.
Wie hoch die Kapitalanlagekosten sind, finden Sie: in den aktuellen Ver-
kaufsprospekten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Zusätzlich können bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategie-
konzepten Verwaltungsgebühren anfallen, die von uns vereinnahmt
werden.

Für den Fall, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften uns als Großan-
leger an den Verwaltungsvergütungen der Fonds beteiligen, gilt: Diese
geben wir vollständig an Sie weiter.

Sollten bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategiekonzepten
Überschüsse bei Verwaltungsgebühren anfallen, geben wir diese voll-
ständig an Sie weiter.

Wie werden die Kosten verrechnet?
5.1.3      Von jedem von Ihnen gezahlten Beitrag ziehen wir sofort
maximal 2,5 % als Abschluss- und Vertriebskosten ab. Wie hoch die Ab-
schluss- und Vertriebskosten genau in Euro sind, finden Sie in Ihren Ver-
tragsinformationen.

5.1.4      Der Rückkaufswert bzw. die Mittel für eine beitragsfreie
Versicherungsleistung erreichen nicht unbedingt die Summe der ge-
zahlten Beiträge, weil diese auch Kosten enthalten.

5.2      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

5.2.1      Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir gegen
Vorlage des Versicherungsscheins. Zusätzlich können wir auch den
Nachweis der letzten Beitragszahlung und ein amtliches Zeugnis über
den Tag der Geburt der versicherten Person verlangen.

5.2.2      Wir können vor jeder im Erlebensfall zu erbringenden Versiche-
rungsleistung ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die versi-
cherte Person noch lebt.
Bei laufenden Rentenzahlungen steht uns dieses Recht in einem den
Umständen nach angemessenen Zeitabstand zu.

5.2.3      Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich mitzu-
teilen.

Unterbleibt dies vorsätzlich, entfällt unsere Verpflichtung zur Zahlung
einer Todesfallleistung. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Pflicht zur
unverzüglichen Mitteilung sind wir berechtigt, die Todesfallleistung in
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Dass die Fahrlässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungs-
nehmer nachweisen. Unsere Leistungspflicht bleibt insoweit bestehen,
als die Verletzung für die Feststellung weder des Versicherungsfalles
noch des Umfangs der Leistungspflicht ursächlich ist. Wird die Pflicht zur
unverzüglichen Mitteilung arglistig verletzt, sind wir - unabhängig vom
Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Zahlung einer Todes-
fallleistung nicht verpflichtet. Die vollständige oder teilweise Leistungs-
freiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben.

5.2.4      Ist für den Todesfall eine Leistung vereinbart, ist uns ferner eine
amtliche Sterbeurkunde und ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über
die Todesursache vorzulegen.
Wir fordern bei Bedarf auch Informationen über den Beginn und den Ver-
lauf der Krankheit an, die zum Tod der versicherten Person geführt hat.

5.2.5      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Die hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versi-
cherungsleistung beansprucht.

5.2.6      Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und Nachweise
gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versicherungsleistungen
zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder Ein-
schränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder Einwil-
ligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen.

5.2.7      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren im
Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleistungen
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wün-
schen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf Kosten
und Gefahr des Empfangsberechtigten.

5.2.8      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an uns
zurückzuzahlen.

5.2.9      Werden Altersrentenleistungen oder eine Kapitalabfindung ver-
langt, muss der Anspruch auf Altersrentenzahlungen aus der Sozialversi-
cherung als Vollrente erfüllt sein oder die versicherte Person aus Alters-
gründen aus dem Berufsleben ausgeschieden sein.

5.3      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
5.3.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berech-
tigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu ver-
fügen und Leistungen in Empfang zu nehmen.

5.3.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Versiche-
rungsscheins seine Berechtigung nachweist.

5.4      Was gilt bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

5.4.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versiche-
rungsschutz besteht insbesondere auch dann, wenn die versicherte
Person in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren
Unruhen den Tod gefunden hat.

5.4.2      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren
Unruhen beschränkt sich - sofern nichts anderes vereinbart - eine für
den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung auf die Auszahlung der für den
Todestag berechneten Leistung bei Kündigung Ihrer Versicherung (vgl.
Abschnitt "Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen, beitragsfrei
stellen oder den Beitrag herabsetzen und welche Folgen hat dies?"), je-
doch nicht mehr als eine für den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung.
Für den Todesfall versicherte Rentenleistungen vermindern sich auf den
Betrag, den wir aus der für den Todestag berechneten Leistung bei Kün-
digung erbringen können (vgl. Abschnitt "Wann können Sie Ihre Versi-
cherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den Beitrag herabsetzen und
welche Folgen hat dies?"). Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht
entfällt, wenn die versicherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen
stirbt, denen sie während eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

5.4.3      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
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mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen
Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen beschränkt sich unsere Leistungspflicht
auf die in den vorstehenden Absätzen genannten Leistungen. Auf diese
Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, sofern mit
dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Erhöhung
des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrund-
lagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Erfüllbar-
keit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestandsgruppe
nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge der betrof-
fenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen Treuhänder
bestätigt wird.

5.5      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person, wenn eine
Todesfallleistung versichert ist?

5.5.1      Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren seit
Zahlung des Einlösungsbeitrages oder Wiederherstellung der Versiche-
rung (Dreijahresfrist) sind wir zur Leistung uneingeschränkt verpflichtet.

5.5.2      Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor Ab-
lauf der Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.
Andernfalls beschränkt sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapital-
leistung auf die Auszahlung der für den Todestag berechneten Leistung
bei Kündigung Ihrer Versicherung (vgl. Abschnitt "Wann können Sie Ihre
Versicherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den Beitrag herabsetzen
und welche Folgen hat dies?"), jedoch nicht mehr als eine für den Todes-
fall vereinbarte Kapitalleistung. Für den Todesfall versicherte Rentenleis-
tungen vermindern sich auf den Betrag, den wir aus der für den To-
destag berechneten Leistung bei Kündigung (vgl. Abschnitt "Wann
können Sie Ihre Versicherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den
Beitrag herabsetzen und welche Folgen hat dies?") erbringen können.

5.5.3      Bei Wiederherstellung des Vertrages gelten die vorstehenden
Absätze entsprechend. Die Dreijahresfrist beginnt mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.

5.6      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

5.6.1      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich
mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine
an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre
uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt unsere
Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als
zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewer-
bebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

5.6.2      Bei Änderung Ihres Namens gilt der vorstehende Absatz
entsprechend.

5.6.3      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

5.6.4      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

5.6.5      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?
5.6.6      Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung,
Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten
zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwen-
digen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Zögern - zur Verfügung stellen.
Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Per-
sonen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und
Meldungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die für die Be-
urteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem

Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers

maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueri-
dentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der
Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie dem Druckstück "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" entnehmen.
Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei
einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Ver-
tragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörde.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland
besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten kann dazu führen, dass wir un-
sere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Ver-
fügung gestellt haben.

5.7      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

5.7.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

5.7.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

5.7.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.
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Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

5.7.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,

wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

5.7.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

5.8      An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns nicht zu-
frieden sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, stehen
Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen:

Versicherungsombudsmann
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit
ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen
unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt
"Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichtsstand?" ent-
nehmen.

5.9      Wann verjähren Ihre Ansprüche?
5.9.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die anspruchstel-
lende Person von den den Anspruch begründenden Umständen
Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

5.9.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung der an-
spruchstellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen der
Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt damit bei der
Berechnung der Frist unberücksichtigt.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

Die nachfolgenden Bedingungen enthalten die Regelungen und Bestim-
mungen der Rückdeckungsversicherung. Bitte heben Sie diese Unter-
lagen sorgfältig auf.

Unser Tipp: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe kursiv
abgedruckt. Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie im Glossar am
Ende dieser Bedingungen.

1      Leistungen und Einschränkungen

1.1      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.1.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist. Ist im Versicherungsschein ein späterer Zeitpunkt als Be-
ginn der Versicherung genannt, beginnt Ihr Versicherungsschutz zu
diesem späteren Zeitpunkt.

1.1.2      Bitte beachten Sie: Ihr Versicherungsschutz besteht nur, wenn
Sie Ihren ersten Beitrag rechtzeitig zahlen. Nähere Informationen zur
Beitragszahlung finden Sie im Abschnitt "Beiträge".

1.1.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.2      Wie berechnen wir Ihre Rente?

Das Vertragsvermögen wird zu Rentenbeginn im Sicherungsvermögen
angelegt und in zulässige Anlagen gemäß den geltenden rechtlichen Be-
stimmungen investiert.

1.2.1      Rentenleistungen
Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, zahlen wir ab dem mit
Ihnen vereinbarten Zeitpunkt eine lebenslange und unabhängig vom Ge-
schlecht berechnete Rente. Den genauen Zeitpunkt finden Sie in Ihrem
Versicherungsschein.

Falls diese Rente kleiner oder gleich 1 % der monatlichen Bezugsgröße
nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, zahlen wir gemäß § 3 Ab-
satz 2 BetrAVG eine einmalige Kapitalabfindung. Der Vertrag endet zu
diesem Zeitpunkt.

Im Versicherungsschein weisen wir neben den garantierten Leistungen,
auch mögliche Leistungen aus. Nähere Informationen zu den möglichen
Leistungen finden Sie in den Abschnitten "Überschüsse" und "Anlage
des Vertragsvermögen".

1.2.2      Rentenhöhe/Rentenfaktor
Erlebt die versicherte Person den vorgesehenen Rentenbeginn, zahlen
wir eine garantierte Rente.
Diese hängt insbesondere ab von:

- den verwendeten Rechnungsgrundlagen,
- dem Tarif und
- der Art der Verrentung.

Die Rechnungsgrundlagen für die Ermittlung der garantierten Rente ba-
sieren auf:

- einem Rechnungszins von 0,25 % p. a. und
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- den geschlechtsunabhängigen unternehmensindividuellen Sterbe-
tafeln AXA 2013 R Unisex.

Neben der garantierten Rente berechnen wir auch eine mögliche Rente.
Sofern diese höher ist als die garantierte Rente, zahlen wir Ihnen ab dem
vereinbarten Zeitpunkt die mögliche Rente aus.

Die Höhe der möglichen Rente hängt ab vom:

- vorhandenen Vertragsvermögen zum tatsächlichen Rentenbeginn
und

- dem zum Rentenbeginn gültigen Rentenfaktor je 10.000 Euro des
Vertragsvermögens.

Zum Rentenbeginn ergibt sich die mögliche Rente in Euro durch fol-
gende Berechnung: Rentenfaktor x Vertragsvermögen / 10.000. Nähere
Informationen zu möglichen Überschüssen und Erträgen während der
Rentenbezugszeit finden Sie im Abschnitt "Auszahlungsformen (Über-
schusssysteme)".

Der Rentenfaktor je 10.000 Euro wird so festgesetzt wie bei gleichartigen
Rentenversicherungsverträgen, die wir zum Zeitpunkt des tatsächlichen
Rentenbeginns neu abschließen werden. Wir garantieren jedoch mindes-
tens 80 % desjenigen Rentenfaktors, welcher mit den bei Vertragsbeginn
gültigen Rechnungsgrundlagen für den Zeitpunkt des Rentenbeginns er-
mittelt wurde.

Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen Ihres Vertrages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Bei Vertragsabschluss können Sie mit uns vereinbaren, dass die Rente
nach Rentenbeginn jährlich garantiert steigt. Wir erhöhen dann nach
Rentenbeginn die Rente jährlich um 1 % der Rente, die wir im Jahr zuvor
gezahlt haben.

1.3      Was müssen Sie beachten, wenn Sie statt einer Rente eine
einmalige Auszahlung wünschen?

Zum Rentenbeginn können Sie statt einer Rente eine einmalige Auszah-
lung des Vertragsvermögens wählen. Dafür müssen folgende Bedin-
gungen erfüllt sein:

- Die versicherte Person erlebt den vorgesehenen Rentenbeginn und
- wir haben Ihre Mitteilung darüber spätestens einen Monat vor dem

vorgesehenen Rentenbeginn erhalten.

1.4      Was leisten wir, wenn die versicherte Person stirbt?

Wir zahlen Leistungen aus, wenn die versicherte Person stirbt.

Tarife: ALVIBX1, ALVIBX1
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

- Wenn Sie laufende Beiträge zahlen: Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen, mindestens aber die Summe der bis zum
Tod gezahlten Beiträge.

- Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen: Wir zahlen
das Vertragsvermögen.

2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):

- Wir zahlen das Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Wenn eine Rentengarantiezeit vereinbart ist, zahlen wir
die Rente bis zum Ende der vereinbarten Rentengarantie-

zeit an den Bezugsberechtigen weiter. Der Bezugsberech-
tige kann statt einer Rente auch eine einmalige Kapital-
auszahlung wählen. Die Höhe der Kapitalauszahlung er-
gibt sich aus den abgezinsten Renten bis zum Ende der
Rentengarantiezeit. Das bedeutet: Wir berechnen, was die
künftigen Renten am Tag des Todes wert sind. Dafür ver-
wenden wir den bei Rentenbeginn aktuellen Rechnungs-
zins.

- Wenn keine Rentengarantiezeit vereinbart oder diese ab-
gelaufen ist, zahlen wir keine Leistungen aus.

1.5      Was leisten wir, wenn die versicherte Person im Polizei- oder
Wehrdienst, bei Unruhen oder im Krieg stirbt?

1.5.1      Grundsätzlich besteht Versicherungsschutz unabhängig davon,
auf welcher Ursache der Tod der versicherten Person beruht. Dies gilt
auch dann, wenn die versicherte Person bei folgenden Anlässen stirbt:

- in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienst oder
- bei inneren Unruhen, wenn die versicherte Person nicht auf Seiten

der Unruhestifter teilgenommen hat.

1.5.2      Der Versicherungsschutz besteht in voller Höhe: Auch wenn die
versicherte Person im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschlands stirbt, sofern sie an diesen nicht aktiv beteiligt
war.

1.5.3      Wir leisten eingeschränkt, wenn die versicherte Person aktiv auf
Seiten der Unruhestifter im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt. In
diesem Fall vermindert sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapital-
auszahlung auf den für den Todestage berechneten Rückkaufswert -
ohne einen Abzug.
Ist eine Rentenleistung vereinbart, vermindert sich diese auf den für den
Todestage berechneten Rückkaufswert.

1.6      Was leisten wir, wenn die versicherte Person durch ABC-
Waffen stirbt?

1.6.1      Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die versicherte
Person in folgendem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
stirbt:

- beim vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder

- beim vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von
radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

1.6.2      Stirbt die versicherte Person unter den in 1.6.1 genannten
Umständen, leisten wir aber eingeschränkt. Die eingeschränkte Leistung
ergibt sich wie in 1.5.3 beschrieben.

Die Einschränkung der Leistung gilt nur, wenn:

- der Einsatz oder das Freisetzen dazu führt, dass wir unsere Leis-
tungsverpflichtung gegenüber unserer Bestandsgruppe, zu der die
Versicherungsverträge der betroffenen Person gehören, nicht mehr
gewährleisten können,

- die Erhöhung des Leistungsbedarfs nicht vorhersehbar war und
- ein unabhängiger Treuhänder dies bestätigt.

2      Überschüsse

2.1      Wie erhöhen sich Leistungen durch Überschüsse und Bewer-
tungsreserven?
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Zusätzlich zu den garantierten Leistungen beteiligen wir Sie - soweit vor-
handen - an Überschüssen und Bewertungsreserven. In den folgenden
Abschnitten erläutern wir Ihnen:

- wie Überschüsse und Bewertungsreserven entstehen,
- wie wir diese ermitteln und
- wie wir Sie an diesen beteiligen.

2.2      Wie entstehen Überschüsse?
2.2.1      Überschüsse können wie folgt entstehen:

- aus dem Risikoergebnis,
- aus Kapitalanlageerträgen und
- aus dem übrigen Ergebnis.

2.2.2      Überschüsse aus dem Risikoergebnis
Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist, als wir bei der Kalkulation der Tarife
angenommen haben. Zum Beispiel, wenn die Versicherten während des
Rentenbezugs kürzer leben, als wir angenommen haben.

2.2.3      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen
In der Aufschubzeit und während des Rentenbezugs können
Überschüsse aus Kapitalerträgen entstehen. Diese können zum Beispiel
entstehen, wenn die tatsächlichen Kapitalerträge höher sind, als wir kal-
kuliert haben (Zinsüberschüsse).

2.2.4      Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können zum Beispiel entstehen,
wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher angenommen haben.

2.2.5      Für alle Überschüsse gilt:
An den Überschüssen beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer in der
jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.

2.3      Wie entstehen Bewertungsreserven?
Bewertungsreserven können wie folgt entstehen: Der Marktwert der Ka-
pitalanlagen in unserem Sicherungsvermögen kann über dem Wert
liegen, mit dem die Kapitalanlagen in unserer Bilanz ausgewiesen sind.
An diesen Bewertungsreserven beteiligen wir unsere Versicherungs-
nehmer verursachungsorientiert nach den Vorschriften des Gesetzes.

Bitte beachten Sie: Es kann auch sein, dass keine Bewertungsreserven
entstehen. Das bedeutet, dass Ihrem Vertrag auch keine Bewertungsre-
serven zugeteilt werden können.

2.4      Wie ermitteln wir Überschüsse und Bewertungsreserven?
Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen ermitteln wir nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches. Sie werden jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Überschüsse aus dem Risikoer-
gebnis und Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis ermitteln wir auf der
Grundlage des Jahresabschlusses. Dafür vergleichen wir die folgenden
Größen aller bei uns bestehenden Versicherungen:

- die tatsächlichen Kosten mit den vorher erwarteten Kosten und
- das tatsächliche Risikoergebnis mit dem vorher erwarteten Risiko-

ergebnis.

Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresabschluss. Au-
ßerdem reichen wir den Jahresabschluss der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde ein.

Die Bewertungsreserven ermitteln wir jeden Monat nach den gesetzli-
chen Vorschriften neu. Wie hoch die Überschüsse für Ihren Vertrag tat-
sächlich sind, finden Sie in Ihrer jährlichen Information zu Ihrem Ver-
tragsstand, die Sie einmal im Jahr von uns erhalten. Überschusssätze
und Bewertungsreserven veröffentlichen wir jährlich im Geschäftsbericht.

2.5      Wann und wie beteiligen wir Sie an den Überschüssen?
Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse können wir
auf zwei Arten zuteilen:

- Wir können Verträgen einen Teil der Überschüsse in dem Jahr, in
dem sie entstehen, zuteilen. Damit erhöhen wir das Vertragsver-
mögen oder vermindern die Beiträge für den Versicherungsnehmer.

- Den anderen Teil führen wir der sogenannten Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu. Wir bilden und verwenden die Rückstellung
für Beitragsrückerstattung entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen
im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden.

Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse der Versi-
cherungsnehmer nutzen, um:

- einen drohenden Notstand abzuwenden,
- Verluste abzudecken oder
- die Deckungsrückstellung zu erhöhen (§ 140 VAG).

Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen unterschiedlich zu
den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen
zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen unter-
scheiden sich zum Beispiel nach Art des Risikos, das jeweils versichert
ist. Diese Arten von Risiken können zum Beispiel sein: das Risiko der
Langlebigkeit oder das Risiko der Berufsunfähigkeit. Wir verteilen die
Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen. Die Verteilung richtet
sich danach, in welchem Umfang die Bestandsgruppen zur Entstehung
der Überschüsse beigetragen haben. Vor Rentenbeginn sind die Tarif-
arten aus dem Einzel- und Kollektivgeschäft der Bestandsgruppe 131 zu-
geordnet. Nach Rentenbeginn ist dies die Bestandsgruppe 113 für die
Tarifart Einzelgeschäft und 125 für die Tarifart Kollektivgeschäft.

Hat Ihre Bestandsgruppe zur Entstehung von Überschüssen beige-
tragen, bekommt sie Überschüsse zugewiesen. Grundsätzlich erhält Ihr
Vertrag dann daraus Überschüsse. Die Verursachungsorientiertheit der
Überschussbeteiligung kann aber dazu führen, dass Ihr Vertrag keine
Überschüsse erhält.

Wie hoch die Beteiligung an den Überschüssen ist, schlägt der Verant-
wortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest. Ausnahme: Bei Verträgen mit
Garantie-Option schlägt der Verantwortliche Aktuar die Beteiligung an
den Überschüssen monatlich statt jährlich vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest.

Wir veröffentlichen in unserem Geschäftsbericht, wie die Beteiligung an
Überschüssen geregelt ist und wie hoch diese ist. Den Geschäftsbericht
finden Sie im Internet unter: www.axa.de.

Sie erhalten die Überschüsse in Abhängigkeit ihrer Entstehung in unter-
schiedlicher Weise:

- Überschüsse vor Rentenbeginn,
- Schlussüberschussanteile soweit vorhanden - und
- Überschüsse nach Rentenbeginn.

Beteiligung an Überschüssen vor Rentenbeginn
Sie erhalten die laufenden Überschüsse vor Rentenbeginn monatlich zu-
geteilt.

Die Überschüsse vor Rentenbeginn können sich wie folgt zusammen-
setzen:
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- dem Anteil an Risikoüberschüssen. Diesen berechnen wir in Pro-
zent des Risikobeitrags jedes Mal, wenn wir einen Risikobeitrag
entnehmen.

- dem Anteil an Kostenüberschüssen. Diesen berechnen wir monat-
lich in Prozent der Kostenbeiträge auf das Sicherungsvermögen
und das Guthaben in freier Investmentanlage.

- dem Anteil an Zinsüberschüssen. Diese berechnen wir:
- monatlich in Prozent desjenigen Kapitals im Sicherungs-

vermögens, das durch planmäßige Umschichtung aus der
freien Investmentanlage entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das nicht aus der Umschichtung aus der freien In-
vestmentanlage entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das sich durch Ausübung der Garantie-Option er-
gibt und

- falls vereinbart: monatlich in Prozent des Kapitals im Si-
cherungsvermögen, das durch Garantieerhöhung im
Rahmen der Relax Rente Comfort entstanden ist.

Bitte beachten Sie: Die genannten Überschüsse enthalten nicht die Er-
träge des Sondervermögens. Diese Erträge bleiben in der freien Invest-
mentanlage. Dort erhöhen sie den Wert der Anteile oder ergeben zusätz-
liche Anteile.

Die laufenden Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und er-
höhen dieses.

Zusätzlich zu diesen Überschüssen kann sich bei Rentenbeginn ein ein-
maliger Bonus aus den Risikoüberschüssen ergeben. Diesen Bonus ver-
wenden wir, um Ihre Rente dauerhaft garantiert zu erhöhen. Dies gilt ab
der ersten Rentenzahlung.

Schlussüberschussanteil
Zusätzlich zu den laufenden Überschüssen können wir bei Beendigung
des Vertrages einen Schlussüberschussanteil gewähren. Dieser be-
rechnet sich in Prozent der Bezugsgröße, die wir im Geschäftsbericht
beschreiben. Der Schlussüberschussanteil erhöht bei Beendigung des
Vertrages Ihr Vertragsvermögen.

Nachreservierung
Sollten wir erkennen, dass das Vertragsvermögen zur Sicherstellung der
vereinbarten garantierten Leistung zu Rentenbeginn nicht ausreicht,
können wir Schlussüberschussanteile und zukünftige laufende
Überschüsse verwenden, um die garantierte Rentenzahlung zu finan-
zieren.

Überschussbeteiligung
Die Beteiligung an Überschüssen nach Rentenbeginn besteht aus dem
Anteil an jährlichen Zinsüberschüssen.

Diese Überschüsse berechnen wir jährlich in Prozent des Sicherungsver-
mögens.

2.6      Auszahlungsformen (Überschusssysteme)
Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit Ihnen
vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Rentenbeginn:
Die laufenden Überschussanteile auf das Sicherungsvermögen sowie
auf das Deckungskapital, welches sich durch Ausübung der Garantie-
Option ergibt, werden dem Sicherungsvermögen zugeführt.

Nach Rentenbeginn:
Bei Abschluss des Vertrags können Sie entscheiden, wie wir die
Überschüsse nach Rentenbeginn verwenden. Sie erhalten die laufenden
Überschüsse nach Rentenbeginn jährlich.

Sie können zwischen folgenden Auszahlungsformen wählen:

Dynamische Gewinnrente:
Wenn Sie die dynamische Gewinnrente wählen, verwenden wir die
Überschüsse, um Ihre Rente jährlich zu erhöhen. Erstmals können wir
Ihre Rente ab dem zweiten Rentenjahr erhöhen. Wie stark die Rente
steigt, hängt von der für das jeweilige Jahr festgesetzten Beteiligung an
den Überschüssen ab. Daher können wir nicht garantieren, ob und wie
stark Ihre Rente steigt. Wenn wir Ihre Rente einmal erhöht haben, kann
diese nicht mehr sinken. Dies garantieren wir für die gesamte Renten-
dauer.

Erhöhte Startrente:
Wenn Sie die erhöhte Startrente wählen, verwenden wir die
Überschüsse, um Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zu zahlen. Wir
zahlen Ihnen diese erhöhte zusätzliche Rente ab dem ersten Rentenjahr.
Ab dem zweiten Rentenjahr kann diese Rente dynamisiert werden. Wie
hoch die erhöhte zusätzliche Rente ist, hängt von der für das jeweilige
Jahr festgesetzten Beteiligung an den Überschüssen ab. Daher können
wir nicht garantieren, ob wir Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zahlen
und wie hoch diese ist. Die erhöhte zusätzliche Rente kann über die
Rentendauer sinken oder ganz entfallen.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, finden Sie in Ihrem Ver-
sicherungsschein.

Zusätzlich zu diesen laufenden Überschüssen kann sich bei Rentenbe-
ginn ein einmaliger Bonus aus den Risikoüberschüssen ergeben. Diesen
Bonus verwenden wir, um Ihre Rente dauerhaft garantiert zu erhöhen.
Dies gilt ab der ersten Rentenzahlung. Bei einer Kapitalauszahlung fällt
dieser Bonus nicht an.

2.7      Wann und wie beteiligen wir Sie an Bewertungsreserven?
An den Bewertungsreserven beteiligen wir die einzelnen Verträge gem. §
153 Abs. 3 VVG verursachungsorientiert. Dabei berücksichtigen wir, wie
die einzelnen Verträge zur Bildung von Bewertungsreserven beigetragen
haben.

Wir berechnen die einem Vertrag gegebenenfalls zustehenden vertei-
lungsfähigen Bewertungsreserven monatlich neu.
Wenn die Aufschubzeit endet, teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrem Vertrag zur Hälfte zu. Die Aufschubzeit kann zu
folgenden Zeitpunkten enden:

- wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt.
- wenn Sie Ihren Vertrag vor Rentenbeginn kündigen.
- bei Eintritt des tatsächlichen Rentenbeginns.
- bei einer einmaligen Kapitalauszahlung.

Bei einer teilweisen Kündigung teilen wir anteilig zu.

Auch im Rentenbezug beteiligen wir die einzelnen Verträge verursa-
chungsorientiert an den vorhandenen Bewertungsreserven.

Bitte beachten Sie: Bewertungsreserven unterliegen Schwankungen und
können daher deutlich höher oder niedriger ausfallen oder sogar ganz
entfallen.

Zum Ausgleich von Schwankungen können wir eine Sockelbeteiligung
an Bewertungsreserven festsetzen. Die Sockelbeteiligung an Bewer-
tungsreserven ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven. Die
Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu festgelegt.
Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie kann ganz
oder teilweise entfallen.

Wenn Ihr tatsächlicher Anteil an den Bewertungsreserven zum Fällig-
keitszeitpunkt höher ist als die Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven, gilt: wir berechnen Ihre Rente oder Ihre einmalige Zahlung mit
dem höheren Betrag. Dieser tatsächliche Anteil ist von der jeweiligen Ka-
pitalmarktsituation abhängig.
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2.8      Höhe von Überschüssen und Bewertungsreserven
Ob und in welcher Höhe wir Sie an Überschüssen und Bewertungsre-
serven beteiligen, hängt von vielen Einflüssen ab. Wir können diese Ein-
flüsse nicht vorhersehen und nur teilweise beeinflussen. Dies liegt unter
anderem daran, dass Verträge in der Regel über eine lange Zeit laufen.
Außerdem wissen wir nicht, wie sich in Zukunft die Kapitalmärkte entwi-
ckeln. Wichtig ist auch, wie sich das versicherte Risiko und die Kosten
entwickeln. Daher können wir nicht garantieren, ob und in welcher Höhe
wir Sie an Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen.

2.9      Überschüsse bei Kündigung Ihres Vertrages und im Todes-
fall

Laufende Überschüsse sind im Sicherungsvermögen bzw. in der freien
Investmentanlage enthalten. Bei Kündigung Ihres Vertrages und im To-
desfall zahlen wir diese Überschüsse mit aus. Der Auszahlungsbetrag
kann sich gegebenenfalls erhöhen um:

- den Wert der Indexbeteiligung,
- die Beteiligung an den Bewertungsreserven und
- Schlussüberschussanteile - sofern vorhanden.

3      Auszahlung von Leistungen

3.1      Wer erhält die Leistungen?

3.1.1      Empfänger der Leistungen
Die Leistungen aus dem Vertrag zahlen wir an Sie als Versicherungs-
nehmer.

3.1.2      Abtretung und Verpfändung
Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte übertragen, also die
Rechte abtreten oder verpfänden, soweit dies rechtlich möglich ist. Eine
Abtretung oder Verpfändung ist uns gegenüber erst wirksam, wenn sie
uns vom bisher Berechtigten in Textform angezeigt wurde.

Wenn wir Ihnen die Abtretung bestätigen, erheben wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für
besondere Leistungen".

3.1.3      Inhaber des Versicherungsscheins
Wir können Leistungen an jeden auszahlen, der uns den Versicherungs-
schein vorlegt. Der Inhaber des Versicherungsscheins kann uns gegen-
über auch alle anderen Rechte aus dem Vertrag geltend machen.
Wir müssen nicht prüfen, ob der Inhaber des Versicherungsscheins dazu
berechtigt ist. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Ver-
sicherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

3.2      Was ist zu beachten, wenn Leistungen fällig werden?

3.2.1      Erforderliche Nachweise und Mitteilungen
Wenn wir Leistungen auszahlen sollen, müssen Sie uns den Versiche-
rungsschein vorlegen. Darüber hinaus können wir folgende Nachweise
verlangen:

- einen Nachweis, dass der letzte Beitrag gezahlt wurde und
- ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Sie müssen uns weitere Unterlagen vorlegen, je nachdem welche Leis-
tungen wir vereinbart haben.

a) Bei Leistungen im Erlebensfall können wir zu Rentenbeginn ein amtli-
ches Zeugnis darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

Wenn wir laufende Renten zahlen, gilt: Wir können auch während wir
Renten zahlen ein solches amtliches Zeugnis verlangen. Dies können

wir in Zeitabständen, die den Umständen nach angemessenen sind, ver-
langen.

b) Bei Leistungen im Todesfall können wir eine amtliche Sterbeurkunde
verlangen.

3.2.2      Kürzung von Leistungen
Uns muss unverzüglich mitgeteilt werden, wenn die versicherte Person
verstorben ist. Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir
keine Leistung auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.
Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

3.2.3      Weitere Nachweise
Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, um unsere
Leistungspflicht zu klären. Wir können auch selbst erforderliche Nachfor-
schungen anstellen. Kosten, die durch die Nachweise und Nachfor-
schungen entstehen, trägt derjenige, der die Leistung verlangt.

3.2.4      Zurückhaltung von Leistungen
Wir können Leistungen zurückhalten bis uns die in den Abschnitten 3.2.1
bis 3.2.3 genannten Auskünfte und Nachweise vorliegen. Dies gilt auch
in folgendem Fall: Wenn wir daran gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen, weil:

- die uns erteilte Entbindung von der Schweigepflicht eingeschränkt
oder widerrufen wurde oder

- die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung von Daten einge-
schränkt oder widerrufen wurde.

3.2.5      Zurückforderung von Leistungen
Zu Unrecht empfangene Leistungen müssen unverzüglich an uns zu-
rückgezahlt werden.

4      Beiträge

Jede Beitragszahlung bewirkt eine Erhöhung des Vertragsvermögens,
welches der Berechnung unserer Leistungen zugrunde liegt.

4.1      Erstbeitrag
Der Erstbeitrag ist mindestens in der im Antrag vereinbarten Höhe zu
leisten. Soll der vereinbarte Erstbeitrag nach Antragstellung verringert
werden, sind wir vor Zahlung darüber zu informieren.

Der Erstbeitrag muss innerhalb von 12 Monaten nach Versicherungsbe-
ginn bei uns eingehen. Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung ge-
nügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei
uns eingeht.
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Zahlen Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig, können wir - solange die
Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie
haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten.

4.2      Weitere Beiträge
Weitere Beiträge können bis zum vereinbarten Rentenbeginn entrichtet
werden.

Bitte beachten Sie: Liegt Ihre letzte Beitragszahlung mehr als drei Jahre
zurück, können Sie keine weiteren Beiträge mehr in den bestehenden
Versicherungsvertrag einzahlen. Wir bieten Ihnen stattdessen den Ab-
schluss eines neuen Versicherungsvertrages auf Basis der dann aktu-
ellen Tarife für das Neugeschäft mit den dann aktuellen Rechnungs-
grundlagen an. Ausnahme: Für den Fall, dass während der Elternzeit der
versicherten Person das Arbeitsverhältnis ohne Entgelt fortbesteht, kann
der Versicherungsnehmer innerhalb von drei Monaten nach der Beendi-
gung der Elternzeit die Beitragszahlung in den Ursprungsvertrages ver-
langen.

Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Kosten.

4.3      Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten und Ge-
bühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?

4.3.1      Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
Von Ihren Beiträgen ziehen wir zum einen Kosten und zum anderen Bei-
träge für einen vereinbarten Risikoschutz (Risikobeitrag) ab. Der nach
diesen Abzügen verbleibende Beitrag (Sparbeitrag) dient zum Aufbau
des Vertragsvermögens.
Die Kosten, die beim Abschluss des Vertrages und während Ihr Vertrag
läuft entstehen, unterteilen wir in:

- Abschluss- und Vertriebskosten und
- Verwaltungskosten.

4.3.2      Abschluss- und Vertriebskosten
Die Abschluss- und Vertriebskosten verwenden wir vor allem, um die
Vermittlung des Vertrags durch den Versicherungsvermittler zu vergüten
und den Vertrag einzurichten.

Die Abschlusskosten umfassen zudem:

- unmittelbar zurechenbare Aufwendungen für die Risikoprüfung im
Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertrages, sowie Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und Auf-
wendungen für die Erstellung des Versicherungsscheins.

- mittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie Kosten für die Produkt-
entwicklung und allgemeine Werbeaufwendungen.

Von jedem von Ihnen gezahlten Beitrag ziehen wir sofort maximal 2,5 %
als Abschluss- und Vertriebskosten ab. Wie hoch die Abschluss- und
Vertriebskosten genau in Euro sind, finden Sie in Ihren Vertragsinforma-
tionen.

Bitte beachten Sie: Der Rückkaufswert bzw. die Mittel für eine beitrags-
freie Leistung erreichen nicht unbedingt die Summe der gezahlten Bei-
träge, weil diese zusätzlich laufende Kosten enthalten.

4.3.3      Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten entstehen insbesondere, weil wir:

- Ihren Beitrag einziehen,
- Ihren Vertrag verwalten, solange dieser läuft, und
- Versicherungsfälle abwickeln.

Vor Rentenbeginn und während der Rentenbezugszeit entnehmen wir
die laufenden Verwaltungskosten dem Vertragsvermögen Ihrer Versiche-
rung.

Den genauen Betrag der Verwaltungskosten finden Sie in Ihren Ver-
tragsinformationen.

4.3.4      Gebühren
Zusätzliche Gebühren berechnen wir Ihnen, wenn Sie einen nicht übli-
chen Geschäftsvorfall veranlassen, der über die gewöhnliche Verwaltung
Ihres Vertrages hinausgeht.

Wie hoch derzeit die zusätzlichen Gebühren in diesen und weiteren
Fällen sind, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leis-
tungen". Die Höhe der zusätzlichen Gebühren kann sich während der
Vertragsdauer ändern. Außerdem können weitere Fälle hinzukommen, in
denen zusätzliche Kosten entstehen.

Die zusätzlichen Gebühren richten sich nach den Aufwänden, die bei
uns durchschnittlich entstehen. Sie können uns nachweisen, dass un-
sere Aufwände geringer sind und deshalb nicht den erhobenen Ge-
bühren entsprechen. In diesem Fall kann diese Gebühr sich verringern
oder ganz entfallen.

Wir können Ihnen die zusätzlichen Gebühren in Rechnung stellen oder
wie folgt verrechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

4.3.5      Kapitalanlagekosten
Kapitalanlagekosten fallen an, wenn Sie eine Anlage in Fonds wählen.

Dies können zum Beispiel folgende Kosten sein:

- Verwaltungsgebühren innerhalb der Fonds in marktüblicher Höhe,
- Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren

oder
- Kosten für die Fertigung von Jahresabschlüssen, Prospekten und

Geschäftsberichten.

Diese Kosten erheben nicht wir, sondern die Kapitalverwaltungsgesell-
schaften. Diese ziehen die Kosten direkt von Ihrem Fondsvermögen ab.
Wie hoch die Kapitalanlagekosten sind, finden Sie in den aktuellen Ver-
kaufsprospekten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Zusätzlich können bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategie-
konzepten Verwaltungsgebühren anfallen, die von uns vereinnahmt
werden.

Für den Fall, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften uns als Großan-
leger an den Verwaltungsvergütungen der Fonds beteiligen, gilt: Diese
geben wir vollständig an Sie weiter.

Sollten bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategiekonzepten
Überschüsse bei Verwaltungsgebühren anfallen, geben wir diese voll-
ständig an Sie weiter.

5      Anlage des Vertragsvermögens

5.1      Wie legen wir Ihr Vertragsvermögen an?

5.1.1      Kapitalanlage vor Rentenbeginn
Vor Rentenbeginn setzt sich Ihr Vertragsvermögen durch die Beteiligung
an dem Sicherungsvermögen sowie an dem Sondervermögen zu-
sammen.

Einmal im Jahr, zum Indexstichtag, nehmen wir eine Neuaufteilung Ihres
Vertragsvermögens auf unser Sicherungsvermögen bzw. das Sonderver-
mögen vor.
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Zum tatsächlichen Rentenbeginn zahlen wir Ihnen aus Ihrem Vertrags-
vermögen eine Rente. Ab diesem Zeitpunkt besteht keine Beteiligung an
der Entwicklung des Sondervermögens mehr.

5.1.2      Sicherungsvermögen
Beim Sicherungsvermögen investieren wir in zulässige Anlagen gemäß
den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

5.1.3      Sondervermögen
Das Sondervermögen besteht bis zum Rentenbeginn aus dem Wert der
Indexbeteiligung und - soweit gewählt - aus dem Wert Ihrer freien Invest-
mentanlage. Bei der freien Investmentanlage handelt es sich - je
nachdem, für welche Anlage Sie sich entschieden haben - um:

- Fonds,
- Depotklassen oder
- Strategiekonzepte.

5.1.4      Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung erfolgt eine Teilhabe an der Wertwick-
lung des von Ihnen gewählten Index. Dabei kommt es zunächst darauf
an, wie sich der Index entwickelt. Die Wertentwicklung der Indexbeteili-
gung ist nicht vorhersehbar.
Ein Emittent gibt die Indexbeteiligung aus und ermittelt einmal pro In-
dexjahr den erwirtschafteten Ertrag. Der Ertrag hängt unmittelbar mit der
Indexentwicklung zusammen. Positive Erträge aus der jährlichen Index-
beteiligung werden dem partizipierenden Vertragsvermögen gutge-
schrieben. Dabei kann - je nach gewähltem Index - eine positive Wert-
entwicklung durch eine zuvor festgelegte Höchstgrenze (Cap) be-
schränkt sein. Ebenso kann - je nach gewähltem Index - eine monatliche
negative Wertentwicklung durch eine zuvor festgelegte Untergrenze
(Floor) begrenzt sein. Ergibt sich auf Jahressicht ein negatives Ergebnis
aus der Indexbeteiligung, wird Ihr partizipierendes Vertragsvermögen
nicht an dieser negativen Entwicklung beteiligt.

Die Höhe des Preises der Indexbeteiligung ist abhängig von verschie-
denen Faktoren des Kapitalmarkts - zum Beispiel von der Volatilität des
Kapitalmarktes oder der Zinshöhe.

Um für Sie günstige Konditionen für die Indexbeteiligung zu gewähr-
leisten, fragen wir Preise von mehreren Emittenten an und sichern diese
für ein oder mehrere Jahre.
Ihren Antragsunterlagen können Sie folgende weitere Informationen ent-
nehmen:

- Beschreibung der Indexbeteiligung Ihres Vertrages und
- mögliche Risiken.

5.1.5      Freie Investmentanlage
Sofern Sie sich für eine freie Investmentanlage entscheiden, sind Sie
daran beteiligt wie sich die Fonds, Depotklassen oder Strategiekonzepte
entwickeln. Kapitalverwaltungsgesellschaften verwalten die Fonds, wäh-
rend wir die Depotklassen und Strategiekonzepte verwalten.
Wie sich eine freie Investmentanlage entwickelt, kann niemand vorher-
sehen. Deshalb können wir keine bestimmte Wertentwicklung der freien
Investmentanlage garantieren. Diese kann sich sowohl positiv als auch
negativ entwickeln. Positive Wertentwicklungen können sich insbeson-
dere dann ergeben, wenn die Kurse der in der freien Investmentanlage
enthaltenen Wertpapiere steigen.
Wenn die Kurse der Wertpapiere sinken, sinkt auch der Wert der freien
Investmentanlage. Sie tragen das Risiko, dass Kurse sinken und die
freie Investmentanlage an Wert verliert - bis hin zum Totalverlust. Ein Ri-
siko bis hin zum Totalverlust kann sich auch dadurch ergeben, dass sich
die freie Investmentanlage unplanmäßig verändert. Dies kann zum Bei-
spiel der Fall sein, wenn eine Kapitalverwaltungsgesellschaft keine An-
teile mehr zurück nimmt. Wenn Wertpapiere nicht in Euro geführt
werden, kann sich ein Verlust auch aus Schwankungen des Währungs-
kurses ergeben.

Die Wertentwicklung der freien Investmentanlage hat Auswirkung auf die
Höhe der möglichen Leistungen. Je nachdem wie sich die freie Invest-
mentanlage entwickelt, können die möglichen Leistungen höher oder
niedriger ausfallen.

5.1.6      Anteile am Sondervermögen
Das Sondervermögen ist in Anteile aufgeteilt. Der Wert eines Anteils
richtet sich danach, wie sich das Vermögen der jeweiligen freien Invest-
mentanlage und der Indexbeteiligung entwickelt. Der Wert eines Anteils
wird als Kurs oder Rücknahmepreis bezeichnet.

Der Kurs/ Rücknahmepreis wird:

- bei Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft,
- bei der Indexbeteiligung durch den Emittenten und
- bei Depotklassen und Strategiekonzepten durch uns ermittelt.

Die Bewertung von Sondervermögen erfolgt zum Rücknahmepreis. Der
Bewertungsstichtag für die Bewertung ist der 15. eines Monats.

5.1.7      Bewertungsstichtage
Bewertungsstichtage sind:

- für die Umrechnung von Anteileinheiten in Versicherungsleistungen
der 15. des Monats vor der Fälligkeit des Beitrags.

- für die Umrechnung der in Einmalbeiträgen enthaltenen Sparbei-
träge in Anteileinheiten: spätestens der dritte Werktag nachdem
Ihre Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist; frühestens der
erste Tag des Monats, in dem Ihre Versicherung beginnt.

- für das Vertragsvermögen, das an der Entwicklung des Index betei-
ligt ist: der Indexstichtag. Den Zeitpunkt Ihres Indexstichtages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Um ausreichend Zeit für
die Abrechnung der jährlichen Beteiligungen bis zum Beginn des
nächsten Indexjahres zu gewährleisten, fallen die letzte monatliche
Beobachtung und die Fälligkeit auf den 15.01. bzw. 15.07. des Fol-
gejahres.

- bei Kündigungen der 15. des Monats vor der Fälligkeit der Leis-
tung.

- bei Leistungen im Todesfall: nachdem die Todesfallmeldung bei
uns eingegangen ist, der nächst erreichbare Kurs/Rücknahmepreis.

Wenn am Tag der Bewertung kein Kurs ermittelt werden kann, erfolgt die
Bewertung zum letztbekannten Kurs. Werden die Kurse ausgesetzt, ver-
wenden wir den Kurs des ersten Tages, nachdem der Handel wieder
aufgenommen wurde. Abweichend gilt für die Fälligkeit der Option: die
Bewertung erfolgt zum nächst erreichbaren Kurs.

Wir zahlen alle Leistungen grundsätzlich in Geld.

5.1.8      Rente aus Überschussbeteiligung
Neben den garantierten Leistungen erhalten Sie gegebenenfalls weitere
Leistungen aus der Überschussbeteiligung.
Nähere Informationen zu den Überschüssen finden Sie in Abschnitt 2.

5.1.9      Wie legen wir Ihre Beiträge an und wie entwickelt sich Ihr
Vertragsvermögen?

Ihren Sparbeitrag legen wir grundsätzlich zunächst im Sicherungsver-
mögen an.

Am Indexstichtag teilen wir das Vertragsvermögen - auch in dieser Rei-
henfolge - auf, in das Sicherungsvermögen, die Indexbeteiligung und -
soweit mit uns vereinbart - die freie Investmentanlage. Durch dieses ver-
sicherungsmathematische Verfahren stellen wir die Ihnen zugesagten
Garantien sicher, indem wir nur den verbleibenden Betrag, der für die
Garantien nicht benötigt wird, für die Indexbeteiligung und ggf. die freie
Investmentanlage verwenden. Ziel der Neuaufteilung: Wir möchten Sie
möglichst effektiv an den Ertragschancen der Indexbeteiligung und - so-
weit gewählt - der freien Investmentanlage beteiligen.

Seite 7



Wir garantieren Ihnen, dass Ihre garantierte Rente im Erlebensfall ab
dem vorgesehenen Rentenbeginn zur Verfügung steht.

Den Zeitpunkt des Indexstichtags Ihres Vertrages sowie Ihre garantierte
Rente können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Haben Sie sich nur für die Indexbeteiligung entschieden, gilt: Wir werden
den Betrag für die Indexbeteiligung so festlegen, dass bei Fortzahlung
Ihrer Beiträge Ihr abgesichertes Vertragsvermögen zwischen zwei Index-
stichtagen nicht sinken kann.

Entwickelt sich Ihr Vertragsvermögen ungünstig, kann es vorkommen,
dass zu einem Indexstichtag keine Beteiligung am Index bzw. keine freie
Investmentanlage erworben werden kann. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn das Erreichen der garantierten Rente gefährdet wäre. Das Ver-
tragsvermögen verbleibt dann im Sicherungsvermögen.

Grundsätzlich gilt: Liegen zwischen Indexstichtag und spätestmöglichem
Rentenbeginn weniger als 12 Monate, erfolgt keine Anlage in die Index-
beteiligung mehr.

Wir entnehmen die Betragsteile zur Deckung von Kosten oder des To-
desfallrisikos monatlich dem Sicherungsvermögen.

5.1.10      Kapitalanlage nach Rentenbeginn
Nach Rentenbeginn sind Sie an der Wertentwicklung unseres Siche-
rungsvermögens beteiligt.

5.1.11      Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn
Auch nach Rentenbeginn können Sie, wenn Sie die Verrentungsart Stan-
dard gewählt haben oder sich in der Ruhestandsphase befinden einmalig
anstelle der laufenden Rentenzahlung eine Kapitalauszahlung ver-
langen.

Bei den Tarifen ALVIBX1 und ALVIBX1G entspricht d Höhe der mögli-
chen Kapitalauszahlung dem finanzmathematischen Barwert der Todes-
fallleistung.

Bitte beachten Sie folgendes:

- Die Kapitalauszahlung kann nur erfolgen, wenn noch ein Anspruch
auf eine Todesfallleistung besteht. Nähere Informationen zur To-
desfallleistung finden Sie im Abschnitt "Was leisten wir, wenn die
versicherte Person stirbt?".

- Nach der Kapitalauszahlung entfällt die Todesfallleistung.
- Zudem setzen wir die Rentenzahlung solange aus, wie ein An-

spruch auf Todesfallleistung bestanden hätte.
- Nach Ablauf dieses Zeitraums setzt die Rentenzahlung wieder ein,

sofern die versicherte Person noch lebt.

Beispiel: Sie haben als Todesfallleistung eine 10-jährige Rentengarantie-
zeit vereinbart. Drei Jahre nach Rentenbeginn verlangen Sie eine Kapi-
talzahlung:

- Die Höhe der Kapitalzahlung entspricht dem Wert der Todesfallleis-
tung für sieben Jahre,

- Die Rentenzahlung wird somit sieben Jahre ausgesetzt.
- Nach Ablauf der sieben Jahre setzt die Rentenzahlung wieder ein,

sofern die versicherte Person noch lebt.

Für die Kapitalauszahlung während der Rentenbezugszeit erheben wir
eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen".

5.2      Wann und wie können Sie Ihre Anlage in freie Investmentan-
lagen oder Ihre Indexbeteiligung verändern?

5.2.1      Wechsel in andere freie Investmentanlagen

Sie können in der Aufschubzeit verlangen, dass wir zukünftig einen Teil
Ihrer Beiträge für Sie in andere freie Investmentanlagen anlegen (Swit-
chen). Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl
stehenden freien Investmentanlagen auswählen. Ihre Anlagebeiträge
können nur in ganzzahligen Prozentsätzen von jeweils mindestens 10 %
pro freie Investmentanlage aufgeteilt werden. Eine Änderung wird zum
nächsten Indexstichtag gültig.

Sie können auch verlangen, dass wir das Vermögen einer freien Invest-
mentanlage in eine andere freie Investmentanlage übertragen (Shiften).
Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl ste-
henden freien Investmentanlagen wählen.
Wir übertragen die freie Investmentanlage zum Kurs des übernächsten
Kurstages, nachdem uns Ihr Auftrag zugegangen ist. Ausnahme: Sie
wünschen die Übertragung zu einem späteren Termin.

Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Bitte beachten Sie:

- Pro Vertrag können Sie höchstens in drei verschiedene Fonds oder
Depotklassen gleichzeitig aktiv investieren.

- Strategiekonzepte können nicht mit anderen freien Investmentan-
lagen gemischt werden. Daher gilt: Zukünftige Beiträge können nur
vollständig in ein Strategiekonzept investiert werden.

Die Entscheidung über Shift und Switch obliegt der versicherten Person.
Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept Comfort Plus zu-
grunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann die Entschei-
dung über Shift und Switch erst dann ausüben, wenn sie aus der Firma
ausgeschieden ist und den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortsetzt.

5.2.2      Rahmenbedingungen
Switchen und Shiften können Sie einmal im Monat, Switchen ist immer
kostenlos. Shiften ist kostenlos, wenn seit dem letzten Shift mindestens
ein Jahr vergangen ist. Shiften Sie häufiger erheben wir eine Gebühr.
Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren
für besondere Leistungen".

Sie können nicht in freie Investmentanlagen switchen oder shiften,
die wir ersetzt haben. Nähere Informationen zum Ersetzen einer
freien Investmentanlage durch uns finden Sie in Abschnitt 5.3.

5.2.3      Wechsel der Indexbeteiligung
Sie können die Beteiligung am Index zum nächsten Indexstichtag kos-
tenlos ändern. Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur
Auswahl stehenden Indexbeteiligungen wählen. Eine prozentuale Auftei-
lung auf mehrere Indexbeteiligungen ist nicht möglich.

Die Entscheidung über den Wechsel der Indexbeteiligung obliegt der
versicherten Person. Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept
Comfort Plus zugrunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann
die Entscheidung über den Wechsel der Indexbeteiligung erst dann aus-
üben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und den Vertrag mit ei-
genen Beiträgen fortsetzt.

5.2.4      Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der freien Invest-
mentanlage

Sie können die Beteiligung am Index und der freien Investmentanlage
zum nächsten Indexstichtag kostenlos abwählen. Wenn wir zustimmen,
können Sie zu einem späteren Indexstichtag wieder oder erstmalig in
freie Investmentanlagen anlegen. Sie können die Beteiligung am Index
auch wieder einschließen. Wählen Sie die freie Investmentanlage ab,
übertragen wir das vorhandene Guthaben in freier Investmentanlage in
das Sicherungsvermögen. Wenn Sie die Indexbeteiligung nach Renten-
beginn abwählen, gilt: Sie sind dann nur noch an der Wertentwicklung
unseres Sicherungsvermögens beteiligt. Auch nach Rentenbeginn
können Sie die Beteiligung am Index wieder einschließen.
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Die Entscheidung über die Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der
Anlage in freie Investmentanlagen obliegt der versicherten Person. Aus-
nahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept Comfort Plus zugrunde. In
diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann die Entscheidung über die
Abwahl der Beteiligung am Index bzw. der Anlage in freie Investmentan-
lagen erst dann ausüben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und
den Vertrag mit eigenen Beiträgen fortsetzt.

5.2.5      Hinweis
Die nachfolgenden Änderungen Ihrer Kapitalanlage werden mit dem
nächsten Indexstichtag wirksam:

- Ein Switch in andere freie Investmentanlagen,
- ein Wechsel der Beteiligung an einem Index,
- die An- und Abwahl der Beteiligung an einem Index und
- die Neu- oder Wiederanlage in freie Investmentanlagen.

Für den Wechsel Ihrer Kapitalanlage müssen Sie das von uns zur Verfü-
gung gestellte Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben zurückschi-
cken. Der Antrag muss uns bis zum 15. des Vormonats zugegangen
sein.

5.3      Wann können wir eine Indexbeteiligung oder einen Fonds
austauschen?

5.3.1      Wann können wir eine Indexbeteiligung austauschen?
Bei erheblichen und nachhaltigen Änderungen dürfen wir die Indexbetei-
ligung austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall bei:

- einer wesentlichen Änderung der Verfügbarkeit der Indexbeteili-
gung,

- einer wesentlichen Änderung der Konditionen der Indexbeteiligung
oder

- aufsichtsrechtlichen Veränderungen.

Bevor wir die Indexbeteiligung austauschen, schlagen wir Ihnen eine ver-
gleichbare Indexbeteiligung vor. Diese können wir nach billigem Er-
messen auswählen. Dabei kann die Indexbeteiligung entweder über De-
rivate (insbesondere Index-Optionen, -Optionsscheine oder -Zertifikate)
oder Indexfonds erfolgen.
Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Wir werden dann
den Wert der Indexbeteiligung entsprechend Ihrer Entscheidung in das
Fondsvermögen bzw. das Sicherungsvermögen umschichten. Wenn uns
Ihr Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zugeht, gilt: Wir tau-
schen die Indexbeteiligung, wie von uns vorgeschlagen, aus.
Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.3.2      Wann können wir einen Fonds austauschen?
Bei erheblichen Änderungen, die wir nicht beeinflussen können, dürfen
wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine von uns beauftragte Kapitalver-
waltungsgesellschaft:

- einen Fonds auflöst,
- ihre Zulassung für den Vertrieb von Fondsanteilen verliert,
- den Vertrieb von Fondsanteilen einstellt,
- ihre vertraglichen Pflichten erheblich verletzt,
- mehrere Fonds zu einem Fonds zusammenlegt oder
- ihre Anlagestrategie oder Anlagepolitik in erheblichem Maße än-

dert.

Gleiches gilt, wenn ein Fonds die Auswahlkriterien für unser Fondsan-
gebot nicht mehr erfüllt. Das ist insbesondere der Fall, wenn:

- die Fondsperformance den Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds
erheblich unterschreitet,

- der von Ihnen gewählte Fonds von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft nicht mehr zu den bei Aufnahme des Fonds in das Fondsan-
gebot vereinbarten Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere
die Vergütungsstruktur eines Fonds zählt, angeboten wird oder

- eine effiziente Verwaltung des Fonds durch uns nicht mehr möglich
ist.

Bevor wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen, schlagen wir Ihnen
einen vergleichbaren Fonds vor. Wir wählen diesen Fonds so aus, dass
die Anlagestrategie des neuen Fonds der Anlagestrategie des alten
Fonds so weit wie möglich entspricht.

Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Sie können uns
dann einen anderen Fonds benennen, der für Ihren Vertrag zur Auswahl
steht. Wenn uns ein Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zu-
geht, gilt: Wir tauschen den Fonds, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.4      Was ist die "Garantie-Option"?

Auf Antrag können wir die freie Investmentanlage ganz oder teilweise in
unser Sicherungsvermögen übertragen (Shiften). Das Sicherungsver-
mögen unterliegt nicht den Schwankungen, denen freie Investmentan-
lagen ausgesetzt sind und steht Ihnen bei Rentenbeginn garantiert zur
Verfügung.

Auf das Sicherungsvermögen gewähren wir keinen Garantiezins. Es
fallen in der Regel Zinsüberschüsse an, die wir Ihrem Vertragsvermögen
monatlich gutschreiben. Hierfür gilt der monatlich deklarierte Zinsüber-
schusssatz für die Garantie-Option.

Der erste Shift in das Sicherungsvermögen darf einen Betrag von 3.000
Euro nicht unterschreiten. Beiträge, die Sie nach dem Shift zahlen,
werden hiervon nicht berührt und weiterhin angelegt, wie mit Ihnen ver-
einbart.

Sie können auch beantragen, dass wir das im Rahmen der Garantie-Op-
tion in das Sicherungsvermögen geshiftete Kapital vollständig oder teil-
weise in die für Ihren Vertrag zur Verfügung stehenden freien Invest-
mentanlagen zurück übertragen. Hierfür benötigen Sie unsere Zustim-
mung.

Die Entscheidung über die Ausübung der Garantieoption obliegt der ver-
sicherten Person. Ausnahme: Dem Vertrag liegt das Anlagekonzept
Comfort Plus zugrunde. In diesem Fall gilt: Die versicherte Person kann
die Entscheidung über die Ausübung der Garantieoption erst dann aus-
üben, wenn sie aus der Firma ausgeschieden ist und den Vertrag mit ei-
genen Beiträgen fortsetzt.

5.5      Was ist das Absicherungsmanagement?

Ihr Vertrag ist, wenn Sie eine freie Investmentanlage gewählt haben, mit
einem Absicherungsmanagement ausgestattet. Die Aufschubzeit muss
dabei mindestens 10 Jahre betragen. Das Absicherungsmanagement
soll vor Rentenbeginn Schwankungen in der Wertentwicklung dämpfen.

Das Absicherungsmanagement beginnt fünf Indexstichtage vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn. Zu diesen Indexstichtagen übertragen wir Ihre
freie Investmentanlage schrittweise in das Sicherungsvermögen. Beim
ersten Mal 20 %, dann 40 % dann 60 %, dann 80 % und beim letzten
Mal 100%.
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Für das Absicherungsmanagement erheben wir keine Gebühren oder
Ausgabeaufschläge.

Während des Absicherungsmanagements können Sie weiterhin freie In-
vestmentanlagen in andere freie Investmentanlagen übertragen
(Shiften).

Sie können dem Absicherungsmanagement in Textform widersprechen.
Dann bleibt Ihr im Sondervermögen gebildetes Vertragsvermögen unver-
ändert angelegt. Dieses wird dann nicht weiter ins Sicherungsvermögen
übertragen.

Das Absicherungsmanagement können Sie zu einem späteren Zeitpunkt
erneut beantragen.

6      Gestaltungsmöglichkeiten

6.1      Wie können Sie den Rentenbeginn verschieben?

6.1.1      Abrufphase
Ihr Vertrag sieht eine Abrufphase vor. Diese ermöglicht Ihnen Ihre Rente
früher als ursprünglich vereinbart zu beziehen.

Beim Vorziehen Ihres Rentenbeginns ist folgendes zu beachten:

- Die versicherte Person muss zum neuen Rentenbeginn mindestens
62 Jahre alt sein oder bereits die Altersrente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung als Vollrente in Anspruch nehmen.

- Der Wunsch auf einen früheren Rentenbeginn muss uns mindes-
tens einen Monat vor dem gewünschten Termin vom Versiche-
rungsnehmer in Textform mitgeteilt werden.

- Der Versicherungsnehmer kann wählen, ob wir eine Rente oder
eine Kapitalauszahlung vorab leisten sollen.

- Die Art der Leistung bei Tod nach Rentenbeginn bleibt unverändert.

Wir berechnen die Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum vorgezogenen Rentenbeginn
gebildeten Vertragsvermögens und des Rentenbeginnalters neu. Bei der
Neuberechnung findet die im Abschnitt "Wie berechnen wir Ihre Rente?"
dargestellte Systematik unserer Rentenberechnung entsprechende An-
wendung. Durch das Vorziehen des tatsächlichen Rentenbeginns verrin-
gert sich die Rente entsprechend.

Wie hoch die Leistungen sind, lässt sich der Werteentwicklung im Versi-
cherungsschein entnehmen.

6.1.2      Rentenbeginnphase
Ihr Vertrag hat eine 7-jährige Rentenbeginnphase. Diese ermöglicht
Ihnen, den Beginn der Rentenzahlung hinauszuschieben. Dauer und Be-
ginn dieser Phase finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Sie können wählen, zu welchem Zeitpunkt innerhalb der Rentenbeginn-
phase wir eine Rente oder eine Kapitalauszahlung zahlen sollen (tat-
sächlicher Rentenbeginn). Sie müssen uns Ihren gewünschten Renten-
beginn innerhalb der Rentenbeginnphase in Textform mitteilen. Die Mit-
teilung muss mindestens einen Monat vor dem gewünschten Rentenbe-
ginn erfolgen. Wenn Sie uns keinen Termin mitteilen, zahlen wir Ihre
Rente erst ab dem Ende der Rentenbeginnphase.

Sie können wählen, ob Sie während der Rentenbeginnphase Beiträge
zahlen oder nicht. Wenn Sie weiter Beiträge zahlen, erhöht sich das für
die Rente verfügbare Vertragsvermögen. Wie hoch die Leistungen dann
sind, finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die im Abschnitt "Wie berechnen wir Ihre

Rente?" dargestellte Systematik unserer Rentenberechnung entspre-
chende Anwendung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Rentengarantiezeit mit uns vereinbart
haben und den Beginn der Rentenzahlung hinausschieben, gilt: Die
Dauer der vereinbarten Rentengarantiezeit kann sich verkürzen. Wir
werden Sie zum tatsächlichen Rentenbeginn über Ihre dann gültige Ren-
tengarantiezeit informieren.

6.2      Wie können Sie Ihre Rente verändern?

6.2.1      Sie haben bis drei Monate vor Rentenbeginn folgende Möglich-
keiten, Ihre Rente zu gestalten:

- Sie können wählen, in welchen Abständen wir Ihre Rente zahlen:
monatlich oder jährlich.

- Für den Fall, dass die versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt,
können Sie zwischen einer Rentengarantiezeit von fünf und 30
Jahren - je nach Alter der versicherten Person bei Rentenbeginn -
wählen.

6.2.2      Wenn Sie die Zahlweise der Rente ändern, setzen wir Ihren
Vertrag mit den Rechnungsgrundlagen fort, die vor der Änderung galten.

Bitte beachten Sie: Die Höhe der Renten ändert sich entsprechend.

7      Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Folgen
hat das?

7.1      Kündigung eines Vertrages
Sie können Ihren Vertrag vor Beginn der Rentenzahlung jederzeit zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Dann zahlen wir
Ihnen einen Betrag aus, den Rückkaufswert abzüglich eines Stornoab-
zugs. Diesen Betrag berechnen wir gemäß § 169 Versicherungsvertrags-
gesetz. Die Bildung des Rückkaufswertes erfolgt für das Sonderver-
mögen und für das vorhandene Kapital im Sicherungsvermögen geson-
dert.

7.1.1      Rückkaufswert
Wir ermitteln den Rückkaufswert zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode:
Der Rückkaufswert aus dem Sicherungsvermögen ist das nach den an-
erkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
grundlagen der Beitragskalkulation zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode berechnete Deckungskapital (hier das Sicherungsver-
mögen). Der Rückkaufswert beläuft sich mindestens auf den Betrag des
Sicherungsvermögens, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der ange-
setzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten fünf Versiche-
rungsjahre ergibt (siehe § 169 Abs. 3 VVG).

Der Rückkaufswert für das Sondervermögen ist der nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik berechnete Zeitwert der
Versicherung (gemäß §169 Absatz 4 VVG). Seine Höhe hängt davon ab,
wie sich die Indexbeteiligung und die freie Investmentanlage entwickeln.
Der Rückkaufswert für das Sondervermögen ist nicht garantiert.

Wie hoch die Rückkaufswerte sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

Nähere Informationen zu Abschluss- und Vertriebskosten finden Sie im
Abschnitt "Wie werden Ihre Beiträge verwendet" und "Welche Kosten
und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

7.1.2      Stornoabzug
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir den Stornoabzug
ab. Den Stornoabzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit
allen unseren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:
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- Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Kündigen Sie vorzeitig, müssen wir Ihre Interessen mit den
Interessen derjenigen, die ihren Vertrag weiterführen, ausgleichen.

- Der Stornoabzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des
nicht gekündigten Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Stornoabzug die entstehenden zusätzli-
chen, nicht geplanten Verwaltungskosten einer Kündigung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Stornoabzug stellen
wir rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Kündigung
eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Während der Dauer Ihres Vertrages bieten wir Ihnen Garantien und
Optionen. Der Versichertenbestand stellt ein Teil des dafür erforderlichen
Risikokapitals zur Verfügung. Neu abgeschlossene Verträge partizi-
pieren an bereits vorhandenem Risikokapital. Daher müssen neue Ver-
träge ihrerseits während der Laufzeit Risikokapital bereitstellen.
Falls Sie Ihren Vertrag kündigen, geht dieses Risikokapital für den ver-
bleibenden Bestand verloren.

c) Durch vorzeitige Kündigungen entstehen uns zusätzliche, nicht ge-
plante Verwaltungskosten.

Den Stornoabzug bestimmen wir auf Basis von pauschalen Annahmen.
Die Höhe des Stornoabzugs hängt außerdem davon ab, in welchem Ver-
tragsjahr die Kündigung erfolgt.
Wie hoch der Stornoabzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist,
finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Stornoabzug angemessen
ist. Haben wir dies getan und weisen Sie uns nach, dass unsere pau-
schalen Annahmen in Ihrem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss, erheben wir keinen

oder nur einen reduzierten Stornoabzug.

Unabhängig davon erheben wir keinen Abzug, wenn Sie innerhalb der
Abrufphase kündigen und die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt
mindestens 62 Jahre alt ist. Nähere Informationen zur Abrufphase finden
Sie im Abschnitt "Wie können Sie den Rentenbeginn verschieben?".

7.1.3      Beitragsrückstände
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir nicht gezahlte Bei-
träge ab.

7.2      Wichtige Hinweise
Eine Kündigung Ihres Vertrages kann für Sie mit Nachteilen verbunden
sein. Dies gilt insbesondere in der Anfangszeit Ihres Vertrages. Zu Be-
ginn ist nur ein geringer Rückkaufswert vorhanden, weil wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten verrechnen.
Auch später erreicht der Rückkaufswert nicht unbedingt die Summe der
gezahlten Beiträge. Dies liegt an den Kosten für die laufende Verwaltung
und die Risikotragung.
Sie können nicht verlangen, dass wir Ihnen Ihre Beiträge zurückzahlen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann sich dies
nachteilig auf die Besteuerung der Erträge Ihres Vertrages auswirken.
Nähere Informationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen
Regelungen".

8      Allgemeine Vereinbarungen und Informationen

8.1      Was müssen Sie beachten, wenn sich Ihre Anschrift oder Ihr
Name ändert?

Wenn sich Ihre Anschrift ändert, müssen Sie uns dies unverzüglich mit-
teilen. Tun Sie dies nicht, können für Sie Nachteile entstehen: Wir
können Ihnen dann Erklärungen zum Vertrag mit eingeschriebenem Brief
an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden. Drei Tage nach Absen-
dung des Briefes gilt die Erklärung als bei Ihnen zugegangen. Dasselbe
gilt, wenn Sie Ihren Namen ändern.

Wenn Sie uns nicht mitteilen, dass sich Ihre Anschrift geändert hat,
müssen wir Ihre Anschrift ermitteln. Wenn Sie es zu vertreten haben,
dass wir Ihre Anschrift ermitteln müssen, berechnen wir eine Gebühr.
Wie hoch diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für be-
sondere Leistungen". Wir erheben die Gebühr nicht, wenn uns kein oder
ein sehr niedriger Schaden entstanden ist. Dies müssen Sie uns nach-
weisen.

Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern, die Sie in
Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

8.2      Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speiche-
rung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem
Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Infor-
mationen, Daten und Unterlagen:

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Zögern - zur Verfügung stellen.
Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Per-
sonen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und
Meldungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die für die Be-
urteilung:

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem

Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers

maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueri-
dentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der
Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie dem Druckstück "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" entnehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei
einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Ver-
tragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland
besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten kann dazu führen, dass wir un-
sere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Ver-
fügung gestellt haben.

8.3      Welches Recht gilt für Ihren Vertrag und wie müssen Mittei-
lungen erfolgen?

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten, wenn
diese in Textform erfolgen.

Nach dem Tod der versicherten Person dürfen wir unsere Erklärungen
an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-

tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

Für juristische Personen gilt: Bei Vollbeendigung der juristischen Person
dürfen wir unsere Erklärungen an eine von ihr bevollmächtigte Person
schicken.

8.4      Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen einmal nicht zufrieden sind,
stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglich-
keiten offen:

Versicherungsombudsmann
Verbraucher können sich an den Ombudsmann für Versicherungen
wenden. Dieser ist derzeit unter den folgenden Kontaktdaten zu errei-
chen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000 Euro möglich.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen
unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt 9.5
entnehmen.

8.5      Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

8.5.1      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben. Für juristische Personen gilt: Es ist
nur das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die juristische Person
ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, sofern diese in Deutschland
liegt.

8.5.2      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

8.5.3      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

8.5.4      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

8.6      Wann können Sie keine Ansprüche mehr aus diesem Vertrag
geltend machen (Verjährung)?

8.6.1      Sie müssen Ihre Ansprüche aus diesem Vertrag innerhalb von
drei Jahren geltend machen. Diese Frist beginnt erst mit Ende des
Jahres in dem Sie:

- die Leistung verlangen können und
- die Umstände gekannt haben, die Ihren Anspruch begründen oder
- diese Umstände hätten kennen müssen, aber die Umstände grob

fahrlässig nicht gekannt haben.

8.6.2      Wenn nicht Sie, sondern ein anderer die Leistung verlangen
kann, gilt: Die Frist beginnt erst, wenn:

- der Bezugsberechtigte davon erfahren hat, dass er eine Leistung
von uns verlangen kann, oder

- wenn der Bezugsberechtigte die Umstände, die seinen Anspruch
begründen, hätte kennen müssen, sie aber grob fahrlässig nicht ge-
kannt hat.

8.6.3      Wenn uns ein Anspruch gemeldet wurde, ist die Verjährung ge-
hemmt, bis Sie unsere Entscheidung zu diesem Anspruch in Textform
erhalten. Das bedeutet: Die Zeit, in der wir über Ihren Anspruch ent-
scheiden, wird bei der Berechnung der Verjährungsfrist nicht berücksich-
tigt.

9      Glossar
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Anzeigepflichtverletzung
Bei Antragstellung obliegen Ihnen Anzeigepflichten. Diese verletzen Sie,
wenn Sie oder die versicherte Person unvollständige und/oder falsche
Angaben machen. Anzeigepflichten obliegen Ihnen auch im Laufe des
Vertrages, z. B. bei Tod der versicherten Person. Die Verletzung dieser
Anzeigepflichten kann mit erheblichen Nachteilen für Sie verbunden
sein.

Arglist
Liegt vor, wenn bewusst falsche Angaben gemacht werden oder Infor-
mationen verschwiegen werden mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu
führen. Sie handeln arglistig, wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum
hervorrufen, um uns zur Abgabe einer Willenserklärung zu veranlassen.
Diese Täuschung kann durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber
auch durch einfaches Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen
werden. Hierzu müssen Sie wissen, oder es zumindest in Erwägung
ziehen, dass die vorgespiegelten Tatsachen falsch sind.

Aufschubzeit
Zeitraum zwischen dem Beginn Ihres Vertrages und dem vertraglich ver-
einbarten Rentenbeginn.

Ausgabeaufschläge
Einmalige Kosten beim Kauf von Fondsanteilen. Ausgabeaufschläge
sind die Differenz zwischen Ausgabe- und Rücknahmepreis.

Beitragszahlungsdauer
Zeitraum, in dem Sie Beiträge für Ihren Vertrag zu zahlen können.

Beteiligung an Bewertungsreserven
Wenn bei Rentenbeginn Bewertungsreserven vorliegen, wird Ihr Vertrag
daran beteiligt. Endet Ihre Versicherung bereits vor Rentenbeginn, ermit-
teln wir die Beteiligung an Bewertungsreserven für diesen Zeitpunkt und
zahlen sie aus.
Die Beteiligung an Bewertungsreserven kann sich monatlich ändern. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Bewertungsreserven
Bewertungsreserven entstehen, wenn der aktuelle Marktpreis unserer
Kapitalanlagen höher ist als der Kaufpreis. Die Höhe der Bewertungsre-
serven ist damit abhängig vom Kapitalmarkt. Sie werden monatlich ermit-
telt und können steigen, sinken oder ganz entfallen.

Bewertungsstichtag
Ist der Tag, an dem wir Beiträge in Anteile umrechnen bzw. umgekehrt
Ihre Anteile in Leistungen.

Bezugsberechtigte Person
Im Vertrag bestimmte Person, welche im Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll.

Dachfonds
Investmentfonds, die wiederum in andere Investmentfonds investieren
und somit das Vermögen auf mehrere Fonds aufteilen.

Deckungsrückstellung
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen gegen-
über ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu bilden.
Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können.

Fonds
Oft auch Investmentfonds genannt. Ist ein von einer Kapitalverwaltungs-
gesellschaft verwaltetes Vermögen, das in Wertgegenstände wie Aktien,
Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffe, Derivate und/oder vergleich-
bare Anlagen investiert.
Wie sich ein Fonds entwickelt, kann nicht vorhergesehen werden.
Chancen und Risiken tragen Sie.

Fondsanteil
Wir erwerben auf Ihre Kosten in unserem Namen Fondsanteile von Kapi-
talverwaltungsgesellschaften. Der Anleger wird Miteigentümer am
Fondsvermögen. Der Anteilswert bemisst sich nach dem Wert des ge-
samten Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen
Anteile.

Fondsguthaben
Summe aller Fondsanteile, bewertet mit ihrem Anteilswert zu einem be-
stimmten Bewertungsstichtag, die ein Kunde im Rahmen seines Ver-
trages an einem oder mehreren Investmentfonds hält.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht enthält u. a. die deklarierten Überschüsse für das
jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Internetseite www.axa.de
eingesehen werden.

grob fahrlässig
Grob fahrlässig handelt, wer die in der jeweiligen Situation erforderliche
Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachtet. Dies ist auch der
Fall, wenn schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht an-
gestellt werden.

Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung nimmt Ihr Vertrag an der Entwicklung
eines Index teil. Der Ertrag aus der Indexbeteiligung wird dabei jährlich
auf das jeweilige Indexjahr bezogen ermittelt. Einzelheiten entnehmen
Sie bitte dem Beiblatt zur Indexbeteiligung.

Indexstichtag
Zum Indexstichtag wird Ihnen die jährliche Wertentwicklung des Index
gutgeschrieben und das Vertragsvermögen neu aufgeteilt.

Investmentfonds
Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (In-
vestmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegen-
ständen wie Aktien, Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffen und
/oder Derivaten angelegt wird.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Oft auch Investmentgesellschaft oder Fondsgesellschaft genannt. Unter-
nehmen, das Geld von Anlegern in diverse Anlageklassen investiert.
Diese Klassen können zum Beispiel Fonds, Wertpapiere oder Immobilien
sein.

Kostenüberschüsse
Entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkulation
des Tarifes angenommen haben.

Laufende Überschüsse / Überschussbeteiligung
Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt. Die laufenden
Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und erhöhen dieses.

Partizipierendes Vertragsvermögen
Anteil des Vertragsvermögens, das an der Entwicklung der Indexbeteili-
gung teilnimmt.

Rechnungsgrundlagen
Als Rechnungsgrundlagen bezeichnet man die verwendeten Parameter,
die den versicherungsmathematischen Berechnungen zugrunde liegen.

Rentengarantiezeit
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In der Rentengarantiezeit werden die Rentenzahlungen nach dem Tod
des Versicherungsnehmers an den Bezugsberechtigten gezahlt. Bei-
spiel: Ist eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren vereinbart und stirbt die
versicherte Person drei Jahre nach Rentenbeginn, zahlen wir die Rente
für weitere sieben Jahre.

Risikoüberschüsse
Entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist als
bei der Kalkulation des Tarifes angenommen.

Rückkaufswert
Ist der Betrag, den wir Ihnen auszahlen, wenn Sie Ihren Vertrag in der
Aufschubzeit vorzeitig kündigen.

Rücknahmepreis
Der Rücknahmepreis eines Fonds ist der Wert, der bei Verkauf eines
Fondsanteils erzielt wird. Eventuell können Gebühren abgezogen
werden.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung Ihres Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses. Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zuge-
ordnet, könnte deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich
schwanken.

Schlussüberschuss /-anteil
Er wird Ihrer Versicherung erst bei Rentenbeginn oder bei Beendigung
der Versicherung verbindlich zugeteilt. Der Schlussüberschuss wird jähr-
lich neu festgelegt. Er kann daher im Verlauf schwanken, ganz oder teil-
weise entfallen.

Shift
Übertragung des Fondsguthabens in einen anderen Fonds.

Sicherungsvermögen
Durch die Anlage eines Teils Ihrer Beiträge im Sicherungsvermögen
stellen wir die vertraglich garantierten Leistungen sicher. Wir investieren
in zulässige Anlagen gemäß § 125 VAG. Diese sind z. B. Immobilien,
Anleihen und in geringem Umfang auch Aktien. Dabei achten wir auf
möglichst große Sicherheit bei gleichzeitiger Rentabilität. Die im Siche-
rungsvermögen angelegten Gelder sind insolvenzsicher.

Sockelbeteiligung an Bewertungsreserven
Die Sockelbeteiligung ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsre-
serven. Die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu
festgelegt. Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Sondervermögen
Im Sondervermögen verwalten wir die von Ihnen gewählte Indexbeteili-
gung und soweit von Ihnen gewählt, auch Ihre freie Investmentanlage.
Das Sondervermögen wird getrennt von unserem Vermögen geführt und
steht ausschließlich den Versicherungsverträgen zur Verfügung.

Sparbeitrag
Der Teil Ihres Beitrages, den wir nach Abzug von Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie Verwaltungskosten und Risikobeiträgen für Sie in der
von Ihnen gewählten Kaptalanlage anlegen.

Stundung
Sie können für eine begrenzte Zeit die Zahlung Ihrer Beiträge aussetzen.
Der Versicherungsschutz bleibt während dieser Zeit bestehen. Die nicht
gezahlten Beiträge müssen Sie später verzinst nachzahlen.

Switch

Zum Indexstichtag können Sie wählen, dass Ihre zukünftigen Beiträge in
einen anderen Fonds als bisher fließen. Das bisher angesparte Fonds-
guthaben bleibt im Ursprungsfonds bestehen, sofern Sie uns nichts an-
deres mitteilen.

Textform
Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn sie als E-Mail oder
Fax versandt werden. Ein unterschriebener Brief ist in diesem Fall nicht
erforderlich.

Todesfallleistung
Ist die Leistung, die für den Fall des Todes der versicherten Person ver-
traglich vereinbart ist.

Überschussbeteiligung
Die Überschussbeteiligung besteht aus

- laufender Überschussbeteiligung,
- Schlussüberschuss/-anteile und
- Beteiligung an Bewertungsreserven.

Für die Überschussbeteiligung gibt es gesetzliche Vorgaben. Die staat-
liche Aufsicht kontrolliert deren Einhaltung.

Überschüsse
Überschüsse ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen
Quellen stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüber-
schüsse und Risikoüberschüsse.

unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person
Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen. Fallen Versicherungsnehmer und versicherte Person ausein-
ander und sieht der Versicherungsvertrag eine Todesfallleistung vor,
welche die gewöhnlichen Beerdigungskosten übersteigt, bedarf es zur
Wirksamkeit des Vertrages der Zustimmung der versicherten Person.

Versicherungsfall
Ist der Auslöser dafür, dass wir eine vertraglich vereinbarte Leistung
zahlen. Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, löst dies die
Zahlung der Rente oder des Kapitals aus. Stirbt die versicherte Person,
ist die Todesfallleistung fällig.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beginnt mit dem Beginndatum der Versicherung
um 12:00 Uhr und beträgt einen Zeitraum von genau 12 Monaten. Das
bedeutet, dass alle folgenden Versicherungsjahre zu diesem Zeitpunkt
beginnen oder enden. Beginnt beispielsweise eine Versicherung zum
01.04., dann endet das Versicherungsjahr am 31.03. des folgenden
Jahres. Ein Versicherungsjahr beginnt und endet immer um 12:00 Uhr
des jeweiligen Tages.

Versicherungsnehmer
Unser Vertragspartner ist der Versicherungsnehmer. Er ist im Versiche-
rungsschein genannt und erhält diesen. Versicherungsnehmer kann nur
eine einzelne natürliche oder juristische Person sein.

Versicherungsschein
Auch Police genannt - Urkunde über den Versicherungsvertrag. Sie gibt
Auskunft über die wesentlichen Vertragsinhalte. Sie benötigten diese Ur-
kunde, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag geltend machen.

Vertragsvermögen
Summe der Ihrem Vertrag zugeordneten Vermögenswerte. Ihr Vertrags-
vermögen setzt sich aus Ihrem Anteil an dem Sicherungsvermögen und
sofern vereinbart Ihrem Anteil am Sondervermögen zusammen.
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vorsätzlich
Sie handeln vorsätzlich, wenn sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher
oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw.
herbeiführen oder verhindern wollen.

Wertpapiere
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die bestimmte Rechte, wie etwa die Mit-
eigentümerschaft an einem Unternehmen, verbrieft. Ohne die Urkunde

kann das Recht nicht geltend gemacht werden. Zum Sammelbegriff
Wertpapier zählen Aktien, Obligationen, Optionsscheine, Anleihen und
Wandelanleihen.

Zinsüberschüsse
Entstehen, wenn die Erträge unserer Kapitalanlagen höher sind als der
Betrag, den wir zur Finanzierung unsere garantierten Leistungen benö-
tigen.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für den Abschluss
unserer Relax SofortRente entschieden. Sie sind als Versicherungs-
nehmer unser Vertragspartner. Die nachfolgenden Bedingungen infor-
mieren Sie ausführlich über Ihren Versicherungsschutz.
Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.
Unser Tipp: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe kursiv
abgedruckt. Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie im Glossar am
Ende dieser Bedingungen.

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

1.1.1      Rentenleistungen
Zum vereinbarten Rentenbeginn, zahlen wir eine lebenslange Rente zur
vereinbarten Fälligkeit jeweils zum Monatsersten. Haben wir mit Ihnen
eine abgekürzte Rentenzahlungsdauer vereinbart, zahlen wir die Rente
längstens bis zum Ablauf der vereinbarten Rentenzahlungsdauer.

Eine Kündigung Ihrer Rentenversicherung ist nicht möglich. Die Rück-
zahlung des Einmalbeitrages können Sie nicht verlangen. Ein Anspruch
auf einen Rückkaufswert besteht nicht.

1.1.2      Arten der Verrentung
Bis zum vereinbarten Rentenbeginn haben Sie die Möglichkeit zwischen
den Verrentungsarten Performance und Performance Flex zu wählen.

Beide Verrentungsarten bestehen aus einer Aktivphase und einer Ruhe-
standsphase. Während der Aktivphase wird Ihr Vertragsvermögen im Si-
cherungsvermögen und im Sondervermögen investiert.
Die Ruhestandsphase beginnt mit dem bei Vertragsschluss festgelegten
Ende der Aktivphase. Während der Ruhestandsphase ist Ihr Vertrags-
vermögen ausschließlich im Sicherungsvermögen angelegt, eine Anlage
im Sondervermögen ist nicht mehr möglich. Nähere Informationen zur
Kapitalanlage finden Sie im Abschnitt "Kapitalanlage".
Die Ruhestandsphase endet spätestens mit dem Tod der versicherten
Person.
Haben Sie sich für eine abgekürzte Rentenzahlungsdauer entschieden,
entfällt die Ruhestandsphase.

Performance
Die Aktivphase startet mit dem Rentenbeginn und endet mit Erreichen
des 85. Lebensjahres der versicherten Person. Die Verrentungsart Per-
formance sieht eine gleichbleibende garantierte Rente bei Übergang in
die Ruhestandsphase vor.

Performance Flex
Die Aktivphase startet mit dem Rentenbeginn und endet nach der von
Ihnen gewählten Dauer, spätestens mit Erreichen des 87. Lebensjahres
der versicherten Person. Die Verrentungsart Performance Flex bietet die
Möglichkeit, unterschiedliche Rentenhöhen in Aktiv- und Ruhestands-
phase wählen. Die Mindestrentenhöhe von 300 Euro jährlich darf jedoch
nicht unterschritten werden.
Während der Aktivphase haben Sie zusätzliche Gestaltungsmöglich-
keiten. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Gestal-
tungsmöglichkeiten in der Aktivphase".

1.1.3      Die erste Rente kommt nicht zur Auszahlung; Diese verwenden
wir zur Reduktion Ihres Einmalbeitrages. Eine Ausnahme bilden die Um-
stellungstarife (ALVIS1U, ALVIS8U), bei denen wir Ihnen bereits die
erste Rente zum vereinbarten Rentenbeginn zahlen.

1.2      Rentenhöhe/Rentenfaktor

Ab dem vorgesehenen Rentenbeginn zahlen wir Ihnen zu den im Versi-
cherungsschein ausgewiesenen Fälligkeitstagen die garantierte Rente in
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der aus dem Versicherungsschein ersichtlichen Höhe. Die Rechnungs-
grundlagen basieren auf einem Rechnungszins von 0,25 % p. a. und den
vom Geschlecht unabhängigen unternehmensindividuellen Sterbetafeln
AXA 2013 R Unisex.

Bitte beachten Sie: Für Zuzahlungen während der Vertragslaufzeit
können jeweils andere Rentenfaktoren gelten als für den ursprünglichen
Vertrag. Darüber werden wir Sie informieren.

Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen Ihres Vertrages
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten Leis-
tungen erhalten Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteiligung
(siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an
ihnen beteiligt? ").
Die mögliche Rente wird sich zum Beginn der eventuell vereinbarten Ru-
hestandsphase auf den Betrag belaufen, der sich aus der Multiplikation
des zur Bildung der Rente erreichten Vertragsvermögens mit dem zum
Beginn der Ruhestandsphase gültigen Rentenfaktor ergibt.
Der Rentenfaktor je 10.000 Euro wird so festgesetzt wie bei gleichartigen
Rentenversicherungen, die wir zum Zeitpunkt des Beginns der Ruhe-
standsphase neu abschließen werden. Wir garantieren jedoch mindes-
tens 80 % desjenigen Rentenfaktors, welcher mit den bei Rentenbeginn
gültigen Rechnungsgrundlagen für den Zeitpunkt des Beginns der Ruhe-
standsphase ermittelt wurde.

1.3      Kapitalabfindung zum Beginn der Ruhestandsphase
Zum Beginn der Ruhestandsphase, sofern Sie diese vereinbart haben,
können Sie anstelle der laufenden Rentenzahlung einmalig eine Kapital-
zahlung verlangen. Die Kapitalzahlung kann nur zu Beginn einer Versi-
cherungsperiode erfolgen.

1.4      Leistungen im Todesfall

1.4.1      Unsere Leistungen zahlen wir an den von Ihnen benannten
Bezugsberechtigten. Haben Sie niemanden benannt, leisten wir an Ihren
gesetzlichen Erben. Der Bezugsberechtigte kann anstelle der Weiterzah-
lung der versicherten Rente eine einmalige Kapitalzahlung wählen, die
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik berechnet
wird. Die Höhe der Kapitalauszahlung ergibt sich aus den abgezinsten
Renten bis zum Ende der Rentengarantiezeit. Wenn keine Rentengaran-
tiezeit vereinbart oder diese abgelaufen ist, zahlen wir keine Leistungen.

1.4.2      Welche Leistungen im Todesfall gezahlt werden, ist davon
abhängig, welcher Tarif vereinbart wurde. Den mit Ihnen vereinbarten
Tarif finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Tarife: ALVIS1U
Stirbt die versicherte Person und ist eine Rentengarantiezeit vereinbart,
zahlen wir die Rente bis zum Ablauf der vereinbarten Rentengarantie-
zeit.

Tarife: ALVIS8U
Stirbt die versicherte Person in der Aktivphase, zahlen wir das verblie-
bene Vertragsvermögen. In der Ruhestandsphase zahlen wir keine Leis-
tung. Sie haben die Möglichkeit bis 3 Monate vor Beginn der Ruhestand-
sphase den Einschluss einer Rentengarantiezeit in Textform zu bean-
tragen. Diese Möglichkeit besteht nicht, falls die Rente dadurch sinken
könnte und dies gesetzlichen Vorschriften widersprechen würde. Glei-
ches gilt, wenn das Alter der versicherten Person den Einschluss einer
Rentengarantiezeit aus versicherungsmathematischen Gründen nicht
mehr zulässt.

2      Kapitalanlage

2.1      Wie wird das Vertragsvermögen angelegt?

2.1.1      In der Aktivphase werden die Grundlagen Ihrer Versicherungs-

leistung durch Beteiligung an der Wertentwicklung unseres Sicherungs-
vermögens sowie von Sondervermögen gebildet. Ab Beginn der Ruhe-
standsphase sind Sie nicht mehr an der Wertentwicklung von Sonderver-
mögen beteiligt. Die nähere Beschreibung und die Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen.

2.1.2      Beim Sicherungsvermögen investieren wir in zulässige Anla-
gen gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

2.1.3      Sondervermögen
Bei den Sondervermögen handelt es sich um eine indexbezogenen Kapi-
talanlage (im Weiteren als Indexbeteiligung bezeichnet). Die Indexbeteili-
gung wird durch den Erwerb einer indexbezogenen Kapitalanlage im
Sondervermögen generiert, die von einem ausgewählten Emittenten
ausgegeben und ggf. von einer Clearingstelle verwaltet wird.

2.1.4      Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung erfolgt eine Teilhabe an der Wertwick-
lung des von Ihnen gewählten Index. Dabei kommt es zunächst darauf
an, wie sich der Index entwickelt. Die Wertentwicklung der Indexbeteili-
gung ist nicht vorhersehbar.

Ein Emittent gibt die Indexbeteiligung aus und ermittelt einmal pro In-
dexjahr den erwirtschafteten Ertrag. Der Ertrag hängt unmittelbar mit der
Indexentwicklung zusammen. Positive Erträge aus der jährlichen Index-
beteiligung werden dem partizipierenden Vertragsvermögen gutge-
schrieben. Dabei kann - je nach gewähltem Index - eine positive Wert-
entwicklung durch eine zuvor festgelegte Höchstgrenze (Cap) be-
schränkt sein. Ebenso kann - je nach gewähltem Index - eine monatliche
negative Wertentwicklung durch eine zuvor festgelegte Untergrenze
(Floor) begrenzt sein. Ergibt sich auf Jahressicht ein negatives Ergebnis
aus der Indexbeteiligung, wird Ihr partizipierendes Vertragsvermögen
nicht an dieser negativen Entwicklung beteiligt.

Die Höhe des Kaufpreises der Indexbeteiligung ist abhängig von ver-
schiedenen Faktoren des Kapitalmarkts - zum Beispiel von der Volatilität
des Kapitalmarktes oder der Zinshöhe. Um für Sie günstige Konditionen
für die Indexbeteiligung zu gewährleisten, fragen wir Preise von meh-
reren Emittenten an und sichern diese für ein oder mehrere Jahre.

Ihren Vertragsunterlagen können Sie folgende weitere Informationen ent-
nehmen:

- Beschreibung der Indexbeteiligung Ihres Vertrages und
- mögliche Risiken.

Für Leistungen im Todesfall und bei Entnahmen gilt der nach Eingang
der Todesfallmeldung bzw. Ihres Entnahmewunsches nächsterreichbare
Kurs/Rücknahmepreis.

2.2      Wie wird Ihr Beitrag angelegt und wie entwickelt sich Ihr Ver-
tragsvermögen?

2.2.1      Ihren Sparbeitrag legen wir grundsätzlich zunächst im Siche-
rungsvermögen an.

2.2.2      Am Indexstichtag teilen wir das Vertragsvermögen - auch in
dieser Reihenfolge - auf, in das Sicherungsvermögen und die Indexbetei-
ligung. Durch dieses versicherungsmathematische Verfahren stellen wir
die Ihnen zugesagten Garantien sicher, indem wir nur den verbleibenden
Betrag, der für die Garantien nicht benötigt wird, für die Indexbeteiligung
verwenden. Ziel der Neuaufteilung: Wir möchten Sie möglichst effektiv
an den Ertragschancen der Indexbeteiligung beteiligen.

Den Zeitpunkt des Indexstichtags Ihres Vertrages sowie Ihre garantierte
Rente können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

2.2.3      Entwickelt sich Ihr Vertragsvermögen ungünstig, kann es vor-
kommen, dass zu einem Indexstichtag keine Beteiligung am Index er-
worben werden kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Errei-
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chen der garantierten Rente gefährdet wäre. Das Vertragsvermögen ver-
bleibt dann im Sicherungsvermögen.

2.3      Wann können wir eine Indexbeteiligung austauschen?

Bei erheblichen und nachhaltigen Änderungen, dürfen wir die Indexbetei-
ligung austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall bei:

- einer wesentlichen Änderung der Verfügbarkeit der Indexbeteili-
gung,

- einer wesentlichen Änderung der Konditionen der Indexbeteiligung
oder

- aufsichtsrechtlichen Veränderungen.

Bevor wir die Indexbeteiligung austauschen, schlagen wir Ihnen eine ver-
gleichbare Indexbeteiligung vor. Diese können wir nach billigem Er-
messen auswählen. Dabei kann die Indexbeteiligung entweder über De-
rivate (insbesondere Index-Optionen, -Optionsscheine oder -Zertifikate)
oder Indexfonds erfolgen.

Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Wir werden dann
den Wert der Indexbeteiligung entsprechend Ihrer Entscheidung in das
Sicherungsvermögen umschichten. Wenn uns Ihr Widerspruch nicht in-
nerhalb von sechs Wochen zugeht, gilt: Wir tauschen die Indexbeteili-
gung, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

3      Gestaltungsmöglichkeiten in der Aktivphase

Innerhalb der Aktivphase sind Sie an der Wertentwicklung des Siche-
rungsvermögens und des Sondervermögens beteiligt. Die nähere Be-
schreibung und die Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsun-
terlagen.

Sie haben das Recht, die Indexbeteiligung innerhalb der Aktivphase zum
nächsten Indexstichtag ab- und auch wieder anzuwählen. Ihre Entschei-
dung müssen Sie uns bis zum 15. des Vormonats in Textform mitteilen.
An-bzw. Abwahl der Indexbeteiligung ist für Sie kostenfrei.

Wenn Sie die Indexbeteiligung nach Rentenbeginn abwählen, gilt: Sie
sind dann nur noch an der Wertentwicklung unseres Sicherungsvermö-
gens beteiligt.

Sie können auch Ihre Beteiligung am Index zum nächsten Indexstichtag
kostenlos ändern. Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur
Auswahl stehenden Indexbeteiligungen wählen. Eine prozentuale Auftei-
lung auf mehrere Indexbeteiligungen ist nicht möglich. Ihre Entscheidung
müssen Sie uns bis zum 15. des Vormonats in Textform mitteilen.

Während der Aktivphase sind auf Antrag folgende weitere Änderungen
möglich:

- Sie können sich Geld aus Ihrem Vertrag auszahlen lassen (Ent-
nahmen). Den Wert der Indexbeteiligung berücksichtigen wir dabei
nicht. Die Einzelheiten zum Umfang und den Konditionen der Ent-
nahme vereinbaren wir mit Ihnen in einem gesonderten Vertrag.

- Sie können einen zusätzlichen Betrag in Ihren Vertrag einzahlen
(Zuzahlungen). Die Zuzahlung muss mindestens 250 Euro be-
tragen.

- Sie können die Höhe Ihrer Rente ändern.

Sie müssen uns Ihren Antrag auf Änderung in Textform mitteilen.
Wir werden Sie darüber informieren, wie sich die Änderungen auf Ihren
Vertrag auswirken. Können wir Ihrem Antrag nicht entsprechen, werden
wir Sie informieren.

4      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; Sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

4.1      Überschussquellen

4.1.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des ver-
sicherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten
niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation ange-
nommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.
Während des Rentenbezuges können sich Überschüsse aus Kapitalan-
lageerträgen ergeben (Zinsüberschuss).
An den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Versi-
cherungsleistungen vorgesehen sind, beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer insgesamt mindestens in der jeweils aufsichtsrechtlich vorge-
schriebenen Höhe.

4.1.2      Aus dem Sicherungsvermögen können sich außerdem Be-
wertungsreserven ergeben. Diese entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen den in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert überschreitet.
An den Bewertungsreserven beteiligen wir die Versicherungsnehmer
nach § 153 Absatz 3 VVG verursachungsorientiert.

4.2      Überschussermittlung

Eine Beteiligung an Kostenüberschüssen kann in Form einer laufenden
Beteiligung zum jeweiligen Beginn einer Versicherungsperiode, eine Be-
teiligung an den übrigen Überschüssen kann in Form einer laufenden
Beteiligung monatlich erfolgen. Zusätzlich kann eine einmalige Ausschüt-
tung bei Fälligkeit der Versicherungsleistung (Schlussüberschuss) er-
folgen.

Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den Bewer-
tungsreserven erfolgt gem. § 153 Abs. 3 VVG verursachungsorientiert.
Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag gegebenenfalls zuste-
henden verteilungsfähigen Bewertungsreserven werden wir die Laufzeit
und die Höhe des zinserzeugenden Kapitals berücksichtigen. Die Ihrem
Vertrag zuzuordnenden vorhandenen Bewertungsreserven werden mo-
natlich neu ermittelt. Es kann auch sein, dass keine Bewertungsreserven
entstehen. Das bedeutet, dass Ihrem Vertrag auch keine Bewertungsre-
serven zugeteilt werden können.

Zum Ausgleich von Schwankungen können wir eine Sockelbeteiligung
an Bewertungsreserven festsetzen. Die Sockelbeteiligung an Bewer-
tungsreserven ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven. Die
Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu festgelegt.
Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie kann ganz
oder teilweise entfallen.

Wenn Ihr tatsächlicher Anteil an den Bewertungsreserven zum Fällig-
keitszeitpunkt höher ist als die Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven, gilt: wir berechnen Ihre Rente oder Ihre einmalige Zahlung mit
dem höheren Betrag. Dieser tatsächliche Anteil ist von der jeweiligen Ka-
pitalmarktsituation abhängig.

4.3      Überschusshöhe

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht garantiert
werden. Sie hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon
wegen der langen Vertragslaufzeit nicht vorhersehbar und von uns nur
begrenzt beeinflussbar.
Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die
einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben ein Ermessensspielraum zu.
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Den möglichen Verlauf der Überschussbeteiligung können Sie den Ta-
bellen zur Werteentwicklung, die dem Versorgungsvorschlag und/oder
Versicherungsschein beiliegen, entnehmen.

4.4      Bestandsgruppen

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zur Bil-
dung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versiche-
rungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung be-
rücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit)
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel)

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag)

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Nach Rentenbeginn ist
dies die Bestandsgruppe 113 für das Einzelgeschäft und 125 für das Kol-
lektivgeschäft.

Hat ihre Bestandsgruppe zur Entstehung von Überschüssen beige-
tragen, bekommt sie Überschüsse zugewiesen. Grundsätzlich erhält Ihr
Vertrag dann daraus Überschüsse. Die Verursachungsorientiertheit der
Überschussbeteiligung kann aber dazu führen, dass Ihr Vertrag keine
Überschüsse erhält.

4.5      Überschussbeteiligung in der Aktivphase

Sie erhalten die laufenden Überschüsse in der Aktivphase jährlich zuge-
teilt.

Die Überschüsse in der Aktivphase können sich wie folgt zusammen-
setzen:

- dem Anteil an Risikoüberschüssen. Diesen berechnen wir in Pro-
zent des Risikobeitrags jedes Mal, wenn wir einen Risikobeitrag
entnehmen,

- dem Anteil an Kostenüberschüssen. Diesen berechnen wir monat-
lich in Prozent der Kostenbeiträge auf das Sicherungsvermögen,

- dem Anteil an Zinsüberschüssen. Diese berechnen wir
- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsvermö-

gens, das sich durch Ausübung der Garantie-Option er-
gibt.

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsvermö-
gens, das nicht aus Ausübung der Garantie-Option ent-
standen ist.

Bitte beachten Sie: Die genannten Überschüsse enthalten nicht die Er-
träge des Sondervermögens.

Schlussüberschussanteil
Zusätzlich zu den laufenden Überschüssen können wir bei Beendigung
des Vertrages einen Schlussüberschussanteil gewähren. Dieser be-
rechnet sich in Prozent der Bezugsgröße, die wir im Geschäftsbericht
beschreiben. Der Schlussüberschussanteil erhöht bei Beendigung des
Vertrages Ihr Vertragsvermögen.

4.6      Überschussbeteiligung in der Ruhestandsphase

Die Überschussbeteiligung in der Ruhestandsphase kann sich - soweit
vorhanden - zusammensetzen aus dem jährlichen Zins- und dem jährli-
chen Grundüberschussanteil (der aus Kosten- und Risikoüberschüssen
resultiert), jeweils in Prozent des Vertragsvermögens der Hauptversiche-
rung. Des Weiteren kann bei Verrentung ein einmaliger Bonus aus Risi-
koüberschuss anfallen. Der einmalige Bonus wird ab der ersten Rente
zur dauerhaften garantierten Erhöhung Ihrer Rente verwandt. Wählen
Sie eine Kapitalabfindung fällt dieser Rentenbonus nicht an.

4.7      Nachreservierung

Sollten wir erkennen, dass das Vertragsvermögen zur Sicherstellung der
vereinbarten garantierten Leistung nicht ausreicht, können wir Schluss-
überschussanteile und zukünftige laufende Überschüsse verwenden, um
die garantierte Rentenzahlung zu finanzieren.

4.8      Überschusssysteme

Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit Ihnen
vereinbarten Tarif gewählt werden:

Kapitalansammlung:
In der Aktivphase erfolgt die Ansammlung der laufenden Überschüsse
und der Renditen aus den Kapitalanlagen innerhalb des Vertragsvermö-
gens, erstmals ab dem ersten Rentenbezugsmonat nach dem ersten In-
dexstichtag. Die Höhe der Überschussbeteiligung und die Renditen der
Kapitalanlagen können nicht garantiert werden und gegebenenfalls auch
ganz entfallen. Zum Beginn der Ruhestandsphase können Sie sich
hieraus Ihre Rente in der Ruhestandsphase erhöhen. In der Ruhestands-
phase erfolgt die Überschussbeteiligung nach dem System "Dynamische
Gewinnrente".

Erhöhte Index-Rente:
In der Aktivphase erfolgt die Überschussbeteiligung bis zum Ende der
Aktivphase nach dem System "Erhöhte Index-Rente".
Jährliche Überschüsse und Erträge aus der Indexbeteiligung werden ge-
gebenenfalls dem Vertragsvermögen gutgeschrieben und ab der ersten
Rentenzahlung für eine erhöhte zusätzliche Rente verwendet. Diese Er-
höhung bezeichnen wir als erhöhte Index-Rente.

Die erhöhte Index-Rente wird wie folgt ermittelt:

Von dem vorhandenen Vertragsvermögen ziehen wir das Kapital ab, das
wir für die Zahlung der garantierten Rente benötigten. Aus dem verblei-
benden Vermögen berechnen wir die erhöhte Index-Rente vertragsindivi-
duell so, dass Sie während der Aktivphase und sofern eine gleichblei-
bende garantierte Rente vereinbart ist, auch bei Übergang in die Ruhe-
standsphase nicht fällt. Für diese Berechnung verwenden wir die fol-
genden Konditionen

- die Höhe der festgelegten Überschussbeteiligung,
- die für die Berechnung angenommene jährliche Wertentwicklung

aus der Indexbeteiligung sowie
- die angewandten versicherungsmathematischen Verfahren.

Darüber hinaus stellen wir bei der Berechnung sicher, dass die erhöhte
Index-Rente bis zum dritten Indexstichtag auch dann nicht fällt, wenn
aufgrund einer ungünstigen Entwicklung der Indexbeteiligung in dieser
Zeit kein Wertzuwachs des Vertragsvermögens in der Aktivphase ent-
steht.

Wir unterstellen bei unserer Berechnung der erhöhten Index-Rente, dass
sich die Konditionen während der Aktivphase nicht ändern. In der Ruhe-
standsphase erfolgt die weitere Überschussbeteiligung nach dem
System "Erhöhte Startrente":

Erhöhte Startrente:
Ab der ersten Rente kann eine erhöhte Zusatzrente gezahlt werden, die
erstmals ab dem zweiten Rentenbezugsjahr dynamisiert werden kann.
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Die Höhe dieser Zusatzrente ist nicht garantiert und kann sich während
der Rentenbezugszeit ändern. Die Zusatzrente kann gegebenenfalls
auch ganz entfallen.

Dynamische Gewinnrente:
Die Überschüsse werden zur dynamischen Erhöhung Ihrer Rente ver-
wandt, und zwar jährlich, erstmals ab dem zweiten Rentenbezugsjahr.
Einmal durchgeführte Rentenerhöhungen sind für die gesamte Renten-
zahlungsdauer garantiert.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen.

5      Ihr Beitrag

5.1      Wie wird Ihr Beitrag verwendet? Welche Kosten und Ge-
bühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?

Ihr Beitrag dient der Abdeckung des von uns versicherten Risikos (Risi-
kobeitrag). Haben Sie keine reine Risikoversicherung abgeschlossen,
dient er auch der Bildung von Kapital (Sparbeitrag). Darüber hinaus de-
cken sie folgende Kosten:

- Abschluss- und Vertriebskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen.

Weitere wichtige Informationen zu Höhe und Verrechnung dieser Kosten
und deren Auswirkungen auf die Versicherungsleistungen entnehmen
Sie bitte dem Abschnitt "Wie werden die Kosten verrechnet?"

5.2      Welche Kosten werden nicht von Ihrem Beitrag gedeckt?

a) Verwaltungskosten
Wir berechnen einen Teil dieser Verwaltungskosten in Abhängigkeit der
Höhe Ihrer Rente. Zusätzlich berechnen wir einen Teil der Verwaltungs-
kosten in Abhängigkeit vom Vertragsvermögen. Die gesamten Verwal-
tungskosten nach Rentenbeginn entnehmen wir Ihrem Vertragsver-
mögen. Die Rente, die wir Ihnen im Versicherungsschein ausgewiesen
haben, vermindert sich dadurch nicht.

Den genauen Betrag der Verwaltungskosten finden Sie in Ihrem Produkt-
informationsblatt.

b) Gebühren
Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen, die über die
gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir Ihnen
Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und Geschäftsvorfälle
sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren entnehmen Sie bitte
der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".
Für Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwal-
tung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbe-
stände einführen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächli-
chen durchschnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Er-
messen festsetzen.

Soweit die Gebühren nicht gesondert in Rechnung gestellt und ausgegli-
chen werden, werden wir sie mit dem Vertragsvermögen oder den Über-
schüssen oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen.
Die Gebühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten
Aufwände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundelie-
genden Umfang anfallen.

5.3      Wie werden die Kosten verrechnet?

Alle Abschluss- und Vertriebskosten werden mit Ihrem Einmalbeitrag
verrechnet.

5.4      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

5.4.1      Ihr Versicherungsbeitrag ist in einem einzigen Beitrag (Ein-
malbeitrag) zu entrichten.

5.4.2      Der einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist abweichend
von der gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unverzüglich nach
Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen ver-
einbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

5.4.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.
Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

5.4.4      Die Übermittlung Ihres Beitrags erfolgt auf Ihre Gefahr und
Kosten.

5.5      Was geschieht, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

5.5.1      Einlösungsbeitrag
Zahlen Sie den einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir - solange
die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie
haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten.

5.5.2      Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht be-
steht jedoch, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht
zu vertreten haben.

5.5.3      Verzugsfolgen
Für Ihren Beitrag, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir Verzugs-
zinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindestens aber
in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Policendarlehen
für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durchschnittlich er-
heben. Soweit die Zinsen nicht gesondert in Rechnung gestellt und aus-
geglichen werden, werden wir sie mit dem Vertragsvermögen oder den
Überschüssen oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

5.5.4      Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu ver-
antworten haben.
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5.5.5      Haben Sie eine Rentenversicherung mit Indexbeteiligung
abgeschlossen, gilt: Wenn Sie Beiträge trotz Mahnung nicht zahlen,
müssen wir bereits im Voraus erworbene Anteile an der Indexbeteiligung
wieder verkaufen.

In der Zeit zwischen dem Kauf und dem Verkauf dieser Anteile können
Kurse fallen. Wenn uns daraus ein Schaden entsteht, können wir diesen
Schaden mit Ihrem Vertragsvermögen oder einer fälligen Leistung ver-
rechnen.

6      Allgemeine Bestimmungen

6.1      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

6.1.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versicherungs-
schutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Abschnitte
"Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und "Was ge-
schieht, wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

6.1.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart,
wird dieser durch die vorstehende Regelung nicht berührt.

6.1.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12:00 Uhr mittags.

6.2      Welchen Zeitraum umfasst die Versicherungsperiode?

Die Versicherungsperiode umfasst ein Jahr. Sie beginnt erstmalig zur
Hauptfälligkeit Ihres Beitrags.

6.3      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

6.3.1      Empfänger der Leistungen
Die Leistungen aus Ihrem Vertrag zahlen wir:

- an Sie als Versicherungsnehmer,
- an Ihre Erben oder
- an eine von Ihnen benannte Person, die die Leistungen erhalten

soll (Bezugsberechtigter).

Die Benennung eines Bezugsberechtigten müssen Sie uns in Textform
mitteilen. Sie bedarf gegebenenfalls zusätzlich der Zustimmung Dritter
(z.B. bei Abtretung an eine Bank), ebenfalls in Textform.

Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

6.3.2      Widerrufliches und unwiderrufliches Bezugsrecht
Es gibt zwei Arten eines Bezugsrechts:

- Wenn Sie eine Person widerruflich als Bezugsberechtigten be-
nennen, erwirbt diese das Recht auf die Leistungen erst mit Eintritt
des Versicherungsfalls. Bis dahin können Sie Ihre Bestimmung je-
derzeit ohne Zustimmung des Bezugsberechtigten ändern.

- Wenn Sie eine Person unwiderruflich als Bezugsberechtigten be-
nennen, erwirbt diese sofort das Recht auf die Leistungen. Deshalb
können Sie Ihre Bestimmung nur noch mit Zustimmung des unwi-
derruflich Bezugsberechtigten ändern.

In beiden Fällen können Sie das Bezugsrecht nur bis zum Eintritt des
Versicherungsfalls aufheben oder einschränken. Ihre Mitteilung muss
uns in Textform zugegangen sein, bevor der Versicherungsfall einge-
treten ist. Das gilt auch für die Zustimmung eines unwiderruflich
Bezugsberechtigten zur Änderung des Bezugsrechts. Bitte beachten Sie
für Leistungen im Todesfall: Ist die versicherte Person nicht zugleich Ver-
sicherungsnehmer, muss auch die versicherte Person dem Wechsel des
Bezugsberechtigten in Textform zustimmen.

6.3.3      Soweit dies unter Berücksichtigung der Pfändungsschutzvor-
schriften zulässig ist, können Sie Ihre Rechte aus dem Versicherungs-
vertrag abtreten oder verpfänden. Unsere Bestätigung, dass wir die Ab-
tretung oder Verpfändung berücksichtigen werden, ist gebührenpflichtig.
Die gegenwärtige Höhe dieser Gebühr können Sie der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen" entnehmen.

6.3.4      Alle vorstehenden Verfügungen sind wirksam, wenn sie uns
vom bisherigen Berechtigten angezeigt worden und in Textform bei uns
eingegangen sind. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit Ihrer
Verfügung von der Einverständniserklärung oder von sonstigen Rechts-
handlungen eines Dritten abhängt (beispielsweise, weil Sie vorher schon
ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt oder die Versicherung ab-
getreten haben), gilt das auch für die Erklärungen bzw. Rechtshand-
lungen des Dritten.

6.4      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

6.4.1      Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir ge-
gen Vorlage des Versicherungsscheins.

6.4.2      Wir können vor jeder im Erlebensfall zu erbringenden Versiche-
rungsleistung ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die versi-
cherte Person noch lebt.

6.4.3      Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich mitzu-
teilen.

Unterbleibt dies vorsätzlich, entfällt unsere Verpflichtung zur Zahlung
einer Todesfallleistung. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Pflicht zur
unverzüglichen Mitteilung sind wir berechtigt, die Todesfallleistung in
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Dass die Fahrlässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungs-
nehmer nachweisen. Unsere Leistungspflicht bleibt insoweit bestehen,
als die Verletzung für die Feststellung weder des Versicherungsfalles
noch des Umfangs der Leistungspflicht ursächlich ist. Wird die Pflicht zur
unverzüglichen Mitteilung arglistig verletzt, sind wir - unabhängig vom
Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Zahlung einer Todes-
fallleistung nicht verpflichtet. Die vollständige oder teilweise Leistungs-
freiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben.

6.4.4      Ist für den Todesfall eine Leistung vereinbart, ist uns ferner
eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde und ein
ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache vorzulegen.
Wir fordern bei Bedarf auch Informationen über den Beginn und den Ver-
lauf der Krankheit an, die zum Tod der versicherten Person geführt hat.

6.4.5      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Die hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versi-
cherungsleistung beansprucht.

6.4.6      Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und Nachweise
gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versicherungsleistungen
zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder Ein-
schränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder Einwil-
ligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen.

6.4.7      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren im
Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleistungen
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wün-
schen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf Kosten
und Gefahr des Empfangsberechtigten.

6.4.8      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an uns
zurückzuzahlen.
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6.5      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

6.5.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berech-
tigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu ver-
fügen und Leistungen in Empfang zu nehmen. Das gilt nicht in der Basis-
versorgung. Dort ist die Auszahlung von Versicherungsleistungen nicht
von der Vorlage des Versicherungsscheins abhängig, sondern vom
Nachweis der Berechtigung zum Leistungsempfang gemäß den gesetzli-
chen Vorschriften und den vertraglichen Vereinbarungen.

6.5.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Versiche-
rungsscheins seine Berechtigung nachweist.

6.6      Was gilt bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

6.6.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versiche-
rungsschutz besteht insbesondere auch dann, wenn die versicherte
Person in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren
Unruhen den Tod gefunden hat.

6.6.2      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren
Unruhen beschränkt sich - sofern nichts anderes vereinbart - eine für
den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung auf die Auszahlung der für den
Todestag berechneten Leistung bei Kündigung Ihrer Versicherung, je-
doch nicht mehr als eine für den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung.
Für den Todesfall versicherte Rentenleistungen vermindern sich auf den
Betrag, den wir aus der für den Todestag berechneten Leistung bei Kün-
digung erbringen können.
Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt, denen sie wäh-
rend eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus-
gesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

6.6.3      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen
Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen beschränkt sich unsere Leistungspflicht
auf die in den vorstehenden Absätzen genannten Leistungen.
Auf diese Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, so-
fern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Er-
höhung des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungs-
grundlagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Er-
füllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestands-
gruppe nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge
der betroffenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.

6.7      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person, wenn eine
Todesfallleistung versichert ist?

6.7.1      Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren seit
Zahlung des Einlösungsbeitrages oder Wiederherstellung der Versiche-
rung (Dreijahresfrist) sind wir zur Leistung uneingeschränkt verpflichtet.

6.7.2      Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor Ab-
lauf der Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.
Andernfalls beschränkt sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapital-
leistung auf die Auszahlung der für den Todestag berechneten Leistung
bei Kündigung Ihrer Versicherung, jedoch nicht mehr als eine für den To-
desfall vereinbarte Kapitalleistung. Für den Todesfall versicherte Renten-
leistungen vermindern sich auf den Betrag, den wir aus der für den To-
destag berechneten Leistung bei Kündigung erbringen können.

6.7.3      Bei Wiederherstellung des Vertrages gelten die vorstehenden
Absätze entsprechend. Die Dreijahresfrist beginnt mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.

6.8      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

6.8.1      Änderung der Postanschrift und Namensänderung
Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich mit-
teilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine an
Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre
uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt unsere
Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als
zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewer-
bebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

6.8.2      Bei Änderung Ihres Namens gilt der vorstehende Absatz ent-
sprechend.

6.8.3      Weitere Auskunftspflichten
Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speiche-
rung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem
Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Infor-
mationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage
unverzüglich d. h. ohne schuldhaftes Zögern zur Verfügung stellen. Sie
sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen,
die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und Mel-
dungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die für die Be-
urteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem

Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers
maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueri-
dentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der
Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie dem Druckstück "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" entnehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei
einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Ver-
tragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland
besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten kann dazu führen, dass wir un-
sere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Ver-
fügung gestellt haben.

6.8.4      Kosten für Recherche
Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich, dass wir
Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir hierfür eine
Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der
Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr
entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns aus der feh-
lenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.
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6.8.5      Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsauf-
enthalten
Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland ansäs-
sige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für Sie
entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

6.8.6      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

6.9      An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal
nicht zufrieden sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen einmal nicht zufrieden sind,
stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglich-
keiten offen:

Versicherungsombudsmann
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit
ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen
unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt
6.10 entnehmen.

6.10      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

6.10.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

6.10.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

6.10.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

6.10.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

6.10.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

6.11      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

6.11.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die anspruchstel-
lende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis er-
langt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

6.11.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjäh-
rung

bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung der an-
spruchstellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen der
Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt damit bei der
Berechnung der Frist unberücksichtigt.

7      Glossar

Aktivphase
Während der Aktivphase findet eine indexbezogene Kapitalanlage statt.
Innerhalb dieser Phase kann die Ruhestandsplanung flexibel vorge-
nommen werden. Dies beinhaltet neben Änderungen der Rentenhöhe
auch Entnahmen und Zuzahlungen.

Anzeigepflichtverletzung
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Bei Antragstellung obliegen Ihnen Anzeigepflichten. Diese verletzen Sie,
wenn Sie oder die versicherte Person unvollständige und/oder falsche
Angaben machen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie unsere Ge-
sundheitsfragen falsch beantworten oder wenn Sie verschweigen, dass
Sie Raucher sind. Anzeigepflichten obliegen Ihnen auch im Laufe des
Vertrages, z. B. bei Tod der versicherten Person. Die Verletzung dieser
Anzeigepflichten kann mit erheblichen Nachteilen für Sie verbunden
sein.

Arglist
Liegt vor, wenn bewusst falsche Angaben gemacht werden oder Infor-
mationen verschwiegen werden mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu
führen. Sie handeln arglistig, wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum
hervorrufen, um uns zur Abgabe einer Willenserklärung zu veranlassen.
Diese Täuschung kann durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber
auch durch einfaches Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen
werden. Hierzu müssen Sie wissen, oder es zumindest in Erwägung
ziehen, dass die vorgespiegelten Tatsachen falsch sind.

Beteiligung an Bewertungsreserven
Wenn bei Rentenbeginn Bewertungsreserven vorliegen, wird Ihr Vertrag
daran beteiligt. Endet Ihre Versicherung bereits vor Rentenbeginn, ermit-
teln wir die Beteiligung an Bewertungsreserven für diesen Zeitpunkt und
zahlen sie aus.

Die Beteiligung an Bewertungsreserven kann sich monatlich ändern. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Bewertungsreserven
Bewertungsreserven entstehen, wenn der aktuelle Marktpreis unserer
Kapitalanlagen höher ist als der Kaufpreis. Die Höhe der Bewertungsre-
serven ist damit abhängig vom Kapitalmarkt. Sie werden monatlich ermit-
telt und können steigen, sinken oder ganz entfallen.

Bewertungsstichtag
Ist der Tag, an dem wir Beiträge in Anteile umrechnen bzw. umgekehrt
Ihre Anteile in Leistungen.

Bezugsberechtigte Person
Im Vertrag bestimmte Person, welche im Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll. In bestimmten Fällen kann nur ein naher Angehö-
riger der versicherten Person bezugsberechtigt sein.

Deckungsrückstellung
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen gegen-
über ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu bilden.
Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht enthält u. a. die deklarierten Überschüsse für das
jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Internetseite www.AXA.de
eingesehen werden.

grob fahrlässig
Grob fahrlässig handelt, wer die in der jeweiligen Situation erforderliche
Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachtet. Dies ist auch der
Fall, wenn schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht an-
gestellt werden.

Hauptversicherung
Eine Versicherung, die eigenständig existieren kann. Dabei handelt es
sich zum Beispiel um eine Rentenversicherung.
In eine Hauptversicherung kann ggf. eine Zusatzversicherung (z. B. für
Berufsunfähigkeit) eingeschlossen werden.

Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung nehmen Sie an der Entwicklung eines
Index teil. Der Ertrag aus der Indexbeteiligung wird dabei jährlich auf das

jeweilige Indexjahr bezogen ermittelt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
dem Beiblatt zur Indexbeteiligung.

Indexstichtag
Zum Indexstichtag wird dem Kunden die jährliche Wertentwicklung des
Index gutgeschrieben und das Vertragsvermögen neu aufgeteilt.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kostenüberschüsse
Entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkulation
des Tarifes angenommen haben.

Laufende Überschüsse / Überschussbeteiligung
Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt. Die laufenden
Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und erhöhen dieses.

Partizipierendes Vertragsvermögen
Anteil des Vertragsvermögens, das an der Entwicklung der Indexbeteili-
gung teilnimmt.

Rechnungsgrundlagen
Als Rechnungsgrundlagen bezeichnet man die verwendeten Parameter,
die den versicherungsmathematischen Berechnungen zugrunde liegen.

Rentengarantiezeit
In der Rentengarantiezeit werden die Rentenzahlungen nach dem Tod
des Versicherungsnehmers an den Bezugsberechtigten gezahlt. Bei-
spiel: Ist eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren vereinbart und stirbt die
versicherte Person drei Jahre nach Rentenbeginn, zahlen wir die Rente
für weitere sieben Jahre.

Risikoüberschüsse
Entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist als
bei der Kalkulation des Tarifes angenommen.

Ruhestandsphase
Die Ruhestandsphase schließt sich an die Aktivphase an. Während der
Ruhestandsphase ist das Vertragsvermögen konventionell investiert. Mit
Beginn der Ruhestandsphase endet die Beteiligung am Index. Zu
diesem Zeitpunkt wird entweder eine Kapitalzahlung fällig, oder aber es
wird die vereinbarte Rente für die Ruhestandsphase gezahlt.

Rücknahmepreis
Der Rücknahmepreis eines Fonds ist der Wert, der bei Verkauf eines
Fondsanteils erzielt wird. Eventuell können Gebühren abgezogen
werden.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung Ihres Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses. Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zuge-
ordnet, könnte deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich
schwanken.

Sicherungsvermögen
Durch die Anlage eines Teils Ihrer Beiträge im Sicherungsvermögen
stellen wir die vertraglich garantierten Leistungen sicher. Wir investieren
in zulässige Anlagen gemäß § 125 VAG. Diese sind z. B. Immobilien,
Anleihen und in geringem Umfang auch Aktien. Dabei achten wir auf
möglichst große Sicherheit bei gleichzeitiger Rentabilität. Die im Siche-
rungsvermögen angelegten Gelder sind insolvenzsicher.

Sockelbeteiligung an Bewertungsreserven
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Die Sockelbeteiligung ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsre-
serven. Die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu
festgelegt. Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Sondervermögen
Im Sondervermögen verwalten wir die von Ihnen gewählte Indexbeteili-
gung und soweit von Ihnen gewählt, auch Ihre Fondsanlage. Das Son-
dervermögen wird getrennt von unserem Vermögen geführt und steht
ausschließlich den Versicherungsverträgen zur Verfügung.

Sparbeitrag
Der Teil Ihres Beitrages, den wir nach Abzug von Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie Verwaltungskosten und Risikobeiträgen für Sie in der
von Ihnen gewählten Kaptalanlage anlegen.

Switch
Zum Indexstichtag können Sie wählen, dass Ihre zukünftigen Beiträge in
einen anderen Fonds als bisher fließen. Das bisher angesparte Fonds-
guthaben bleibt im Ursprungsfonds bestehen, sofern Sie uns nichts an-
deres mitteilen.

Textform
Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn Sie sie als E-Mail
oder Fax versandt werden. Ein unterschriebener Brief ist in diesem Fall
nicht erforderlich.

Todesfallleistung
Ist die Leistung, die für den Fall des Todes der versicherten Person ver-
traglich vereinbart ist.

Überschüsse
Überschüsse ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen
Quellen stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüber-
schüsse und Risikoüberschüsse.

unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person
Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen. Dies können Sie als Versicherungsnehmer oder auch eine dritte
Person sein. Fallen Versicherungsnehmer und versicherte Person aus-
einander und sieht der Versicherungsvertrag eine Todesfallleistung vor,
welche die gewöhnlichen Beerdigungskosten übersteigt, bedarf es zur
Wirksamkeit des Vertrages der Zustimmung der versicherten Person.

Versicherungsfall
Ist der Auslöser dafür, dass wir eine vertraglich vereinbarte Leistung
zahlen. Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, löst dies die
Zahlung der Rente oder des Kapitals aus. Stirbt die versicherte Person,
ist die Todesfallleistung fällig.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beginnt mit dem Beginndatum der Versicherung
um 12:00 Uhr und beträgt einen Zeitraum von genau 12 Monaten. Das
bedeutet, dass alle folgenden Versicherungsjahre zu diesem Zeitpunkt
beginnen oder enden. Beginnt beispielweise eine Versicherung zum
01.04., dann endet das Versicherungsjahr am 31.03. des folgenden
Jahres. Ein Versicherungsjahr beginnt und endet immer um 12:00 Uhr
des jeweiligen Tages.

Versicherungsnehmer
Unser Vertragspartner ist der Versicherungsnehmer. Er ist im Versiche-
rungsschein genannt und erhält diesen. Versicherungsnehmer kann nur
eine einzelne natürliche oder juristische Person sein.

Versicherungsschein
Auch Police genannt - Urkunde über den Versicherungsvertrag. Sie gibt
Auskunft über die wesentlichen Vertragsinhalte. Sie benötigten diese Ur-
kunde, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag geltend machen.

Vertragsvermögen
Summe der Ihrem Vertrag zugeordneten Vermögenswerte. Ihr Vertrags-
vermögen setzt sich aus Ihrem Anteil an dem Sicherungsvermögen und
sofern vereinbart Ihrem Anteil am Sondervermögen zusammen.

vorsätzlich
Sie handeln vorsätzlich, wenn sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher
oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw.
herbeiführen oder verhindern wollen.

Wertpapiere
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die bestimmte Rechte, wie etwa die Mit-
eigentümerschaft an einem Unternehmen, verbrieft. Ohne die Urkunde
kann das Recht nicht geltend gemacht werden. Zum Sammelbegriff
Wertpapier zählen Aktien, Obligationen, Optionsscheine, Anleihen und
Wandelanleihen.

Zinsüberschüsse
Entstehen, wenn die Erträge unserer Kapitalanlagen höher sind, als der
Betrag, den wir zur Finanzierung unsere garantierten Leistungen benö-
tigen.

Seite 10



Der Versicherungsnehmer nimmt an den Entwicklungen eines Index im
Laufe des jeweiligen Indexjahres teil. Ein Index bildet die Kursentwick-
lung verschiedener Wertpapiere oder anderer Waren ab. Vorliegend
handelt es sich um eine spezifisch vereinbarte Indexbeteiligung, die wir
für unsere Versicherungsnehmer unmittelbar bei einem Bankpartner er-
werben.
Unser Bankpartner (Emittent) ist stets ein der Kontrolle der jeweiligen na-
tionalen Bankenaufsicht unterstehendes Kreditinstitut der G8 Staaten in-
klusive der EU und der Schweiz. Bei der Auswahl des Emittenten be-
rücksichtigen wir neben einem möglichst geringen Preis der Indexbeteili-
gung auch die Verlässlichkeit und die Finanzkraft des Emittenten.
Um die vertraglich zugesagte Beteiligung an der Indexentwicklung zu ge-
nerieren, wird auf Rechnung und Risiko der Versicherungsnehmer eine
Indexbeteiligung in Form einer Indexoption bei unserem Bankpartner er-
worben.

In Bezug genommener Index: Europa Aktienindex mit ISC (Intelli-
gent Stability Control)*

Der Europa Aktienindex mit ISC* basiert auf dem EURO STOXX 50 Ex-
cess Return Index. Der Index ist dabei lediglich synthetischer Natur, d.h.
der Index investiert weder tatsächlich in Wertpapiere noch ist er in ir-
gendeiner Weise abgesichert. Abweichend zum Standard EURO STOXX
50 Kursindex werden beim Excess Return Index Dividendenzahlungen
addiert und der Tagesgeldsatz lSTR (Euro Short Term Rate) abge-
zogen. Der Europa Aktienindex mit ISC* steuert zudem durch geeignete
Maßnahmen regelbasiert die Schwankungsintensität (Volatilität). Dazu
wird in volatilen Marktphasen die Beteiligung am EURO STOXX 50 Ex-
cess Return reduziert, in schwankungsarmen Marktphasen dagegen er-
höht. Berechnungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass durch
diese Mechanismen im Vergleich zum EURO STOXX 50 Excess Return
langfristig höhere und stabilere Renditen erwirtschaftet werden können.

Auszahlung der Indexbeteiligung

Die Auszahlung der Indexbeteiligung entspricht der Summe der monatli-
chen Indexrenditen während eines Indexjahres. Dabei werden positive
Entwicklungen des Index monatlich bis zu einer zuvor festgelegten
Höchstgrenze (Cap) und negative Entwicklungen des Index bis zu einer
zuvor festgelegten Untergrenze (Floor) berücksichtigt.
Entwickelt sich der Index während des Indexjahres positiv, wird der Pro-
zentsatz mit dem partizipierenden Vertragsvermögen - in Abhängigkeit
von der vertragsindividuellen Beteiligungsquote - multipliziert und dem
Vertragsvermögen gutgeschrieben. Ergibt die Jahressumme ein nega-
tives Ergebnis, so wird Ihr Vertragsvermögen nicht daran beteiligt.
Die Höhe des Cap und des Floor ist abhängig von verschiedenen Fak-
toren des Kapitalmarktes, z.B. Volatilität oder Zinsen. Um für Sie güns-
tige Konditionen beim Kauf der Indexbeteiligung zu gewährleisten,
fragen wir Preise von mehreren Emittenten an und sichern diese für ein
oder mehrere Jahre.
Dabei werden der Cap und der Floor, auch in Abhängigkeit der jährlichen
Überschussdeklaration, jährlich zu Beginn des Indexjahres neu festge-
legt.
Das partizipierende Vertragsvermögen wird jährlich neu zu Beginn des
Indexjahres festgelegt und ist abhängig von verschiedenen Vertragsfak-
toren z.B. der Überschussbeteiligung, dem Preis der Indexbeteiligung
oder aber der Vertragslaufzeit.
Die Höhe von Cap und Floor sowie des partizipierenden Vertragsvermö-
gens können Sie der jährlichen Information zu Ihrem Vertrag entnehmen.

Die Laufzeit des Indexjahres entspricht einem Jahr, berechnet vom
05.02./05.08 bis zum 15.01./15.07. des Folgejahres.
Die Entwicklung der Indexbeteiligung bestimmt sich durch monatliche
Beobachtungen des in Bezug genommenen Index beginnend mit dem
05.02./05.08 eines Jahres, erstmalig am 05.02./05.08 des auf den Versi-
cherungsbeginn folgenden Kalenderhalbjahres.

Um ausreichend Zeit für die Abrechnung der jährlichen Indexbeteiligung
bis zum Beginn des nächsten Indexjahres zu gewährleisten, fallen der
letzte Stichtag und die Fälligkeit auf den 15.01./15.07. des Folgejahres.
Den für Sie gültigen Indexstichtag finden Sie in Ihrem Versicherungs-
schein.

Risiko der Teilhabe an einer Indexbeteiligung

Auf folgende Risiken weisen wir hin:

Da die Entwicklung des zugrunde gelegten Index nicht vorhersehbar ist,
können wir die Wertentwicklung der Indexbeteiligung nicht garantieren.
Sie haben die Chance, dass sich Ihr Vertragsvermögen durch positive
Ergebnisse der Indexbeteiligung erhöht.
Die Beteiligung an der Wertentwicklung des zugrunde gelegten Index
kann anders ausfallen als die Indexentwicklung, da bei der Renditebe-
rechnung die monatlichen Wertzuwächse nur bis zur Höhe des Cap und
Kursrückgange nur bis zur Höhe des Floor berücksichtigt werden.
Zudem weicht die Entwicklung des Europa Aktienindex mit ISC* auf-
grund der stabileren Schwankungsintensität als auch der einbezogenen
Dividenden und dem Abzug des lSTR (Euro Short Term Rate)-Zins-
satzes von der Entwicklung des EURO STOXX 50 ab. Diese kann posi-
tiver, aber auch negativer ausfallen.
Bezogen auf ein Indexjahr kann das Ergebnis Ihrer Indexbeteiligung aber
nicht negativ werden. Erwirtschaftete Wertsteigerungen der Indexbeteili-
gung in der Vergangenheit und Entwicklungen des Index in der Vergan-
genheit sind kein sicheres Indiz für die zukünftige Entwicklung.
Außerhalb der marktbedingten Indexentwicklung besteht auch das Ri-
siko, dass der Index während der Vertragslaufzeit verändert, aufge-
hoben, ersetzt oder in sonstiger Weise gestört wird, was den Emittenten
zu Anpassungen sowie gegebenenfalls zur Aufkündigung der Indexbetei-
ligung (Option) berechtigt.

Es besteht das Risiko, dass die Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein-
tritt und damit auch die Zahlungsverpflichtung dem Versicherungs-
nehmer gegenüber nicht mehr erfüllt werden kann. Dieses Risiko des
Totalverlustes, bezogen auf den Marktwert der Indexbeteiligung, trägt
der Versicherungsnehmer. Dieses Risiko ist jedoch jeweils beschränkt
auf den Wert der Indexbeteiligung (Option) innerhalb eines Jahres (In-
dexjahr).

Obwohl die Indexbeteiligung (Option) selber eine feste Laufzeit hat (In-
dexjahr), ist sie dennoch während der Laufzeit beliebig oft zum dann ak-
tuellen Marktwert gegenüber dem Emittenten veräußerbar.
Der aktuelle Optionswert bei unterjähriger Handelbarkeit berücksichtigt
dabei die bisher erfolgte Indexentwicklung, die verbleibende Restlaufzeit
und die zum Zeitpunkt des Verkaufs herrschenden Faktoren des Kapital-
marktes - zum Beispiel von der Volatilität des Kapitalmarktes oder der
Zinshöhe.

Da es sich um eine spezifisch vereinbarte Indexbeteiligung (Option) han-
delt, ist die Veräußerbarkeit an einen Dritten nicht ohne weiteres mög-
lich.

Um die vorgenannten Risiken für die Versicherungsnehmer zu be-
grenzen, achten wir bei der Auswahl des Emittenten darauf, dass nur bo-
nitätsstarke Kreditinstitute in Frage kommen.

Auf die Möglichkeit des Versicherers, die Indexbeteiligung unter be-
stimmten Voraussetzungen zu ändern, wird hingewiesen. Diese wird in
den Versicherungsbedingungen beschrieben.

Diese Beschreibung der Indexbeteiligung ist Bestandteil des An-
trags.
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*Wichtiger Hinweis in Bezug auf den Europa Aktienindex mit ISC
(Intelligent Stability Control)

"Credit Suisse" und "Europa Aktienindex mit ISC (Intelligent Stability
Control)" sind Servicemarken der Credit Suisse Gruppe bzw. mit ihr ver-
bundener Unternehmen (gemeinsam die "Credit Suisse"). Abgesehen
von der Erteilung einer Lizenz, durch die AXA Lebensversicherung AG
das Recht verliehen wird, den Europa Aktienindex mit ISC (Intelligent
Stability Control) (den "Index") und die entsprechenden Servicemarken in
Zusammenhang mit den Versicherungsprodukten zu nutzen sowie den
Abschlüssen von Optionskontrakten in Bezug auf das Versicherungspro-
dukt, steht Credit Suisse in Bezug auf das Versicherungsprodukt in
keiner weiteren Verbindung mit der AXA Lebensversicherung AG.
Die Index-Regeln können von Credit Suisse International ("Erstellerin
des Index") geändert werden. Eine Änderung der Index-Regeln kann ins-
besondere daraus resultieren, dass Bestimmungen über die Zusammen-
setzung oder Berechnung des Index geändert werden oder dass die Er-
stellerin des Index zu der Auffassung gelangt, dass eine Änderung der
Index-Regeln zum Zwecke von deren Aktualisierung oder zur Beseiti-
gung von Irrtümern, Regelungslücken oder Zweideutigkeiten erforderlich
oder zweckmäßig ist. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden,
dass Änderungen der Index-Regeln sich nicht nachteilig auf die Versi-
cherungsnehmer der AXA Lebensversicherung AG auswirken.
Die Veröffentlichung der Tagesschlussstände des Index erfolgt auf der
Grundlage der Index-Regeln. Die Erstellerin des Index und die mit ihr
verbundenen Unternehmen unterliegen keinerlei über ihre in den Index-
Regeln vorgesehenen Obliegenheiten hinausgehenden Verpflichtungen
zur Veröffentlichung von den Index betreffenden Informationen.
Die Erstellerin des Index bzw. mit ihr verbundene Unternehmen sind al-
leinige Inhaber aller Rechte an dem Index. Die Versicherungsprodukte
werden von der Credit Suisse Gruppe, der Erstellerin des Index und/oder
mit ihnen verbundenen Unternehmen in keiner Weise gefördert, unter-
stützt, vertrieben oder beworben und die Credit Suisse Gruppe, die Er-
stellerin des Index oder mit ihnen verbundene Unternehmen über-

nehmen hinsichtlich der durch die Verwendung des Index erzielten Er-
gebnisse, des Standes des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
der Zweckmäßigkeit oder Auswirkungen einer Verwendung des Index für
Investitionen in oder einen Handel mit den Versicherungsprodukten kei-
nerlei Gewähr und geben insoweit keinerlei Erklärung oder Zusicherung
ab, sei es ausdrücklich oder implizit.
Der Index wird von der Erstellerin des Index zusammengestellt, verwaltet
und berechnet. Die Erstellerin des Index oder mit ihr verbundene Unter-
nehmen haften jedoch den Versicherungsnehmern nicht für (durch ein
fahrlässiges Verhalten oder in anderer Weise verursachte) Fehler des
Index und die Erstellerin des Index oder mit ihr verbundene Unter-
nehmen unterliegen hinsichtlich gegebenenfalls in dem Index enthaltener
Fehler keinerlei Hinweispflicht, es sei denn sie handeln vorsätzlich oder
grob fahrlässig. Die Erstellerin des Index oder mit ihr verbundene Unter-
nehmen sind nicht verpflichtet, bei der Zusammensetzung, Erstellung
oder Berechnung des Index (auch sofern sie dessen Berechnung nicht
selber vornehmen) Belange Dritter zu berücksichtigen.
Die Erstellerin des Index ist bestrebt, eine Verpflichtung oder Haftung,
die sie nach gesetzlichen Vorschriften hat, weder auszuschließen noch
zu beschränken. Diese Haftungsausschlüsse sollen entsprechend aus-
gelegt werden. Die Haftungsausschlüsse unterliegen den Bestimmungen
und Regelungen des geltenden Rechts und der Vorschriften, die für die
Erstellerin des Index gelten. Keine Regelung in diesen Haftungsaus-
schlüssen soll Haftung ausschließen oder beschränken, wenn ein sol-
cher Ausschluss oder eine Beschränkung nicht durch Gesetz oder an-
dere Vorschriften erlaubt ist. Abgesehen vom Vorstehenden gelten diese
Haftungsausschlüsse im größtmöglichen Umfang, der nach den anwend-
baren Gesetzen und Vorschriften zulässig ist.
Die Veröffentlichung dieses Dokuments erfolgt weder durch, noch mit
Genehmigung der Credit Suisse Gruppe, der Credit Suisse International
und/oder eines mit ihnen verbundenen Unternehmens, und die Credit
Suisse Gruppe, die Credit Suisse International und/oder mit ihnen ver-
bundene Unternehmen übernehmen für den Inhalt oder die Verwendung
dieses Dokuments keinerlei Haftung.

Seite 2



Der Versicherungsnehmer nimmt an den Entwicklungen eines Index im
Laufe des jeweiligen Indexjahres teil. Ein Index bildet die Kursentwick-
lung verschiedener Wertpapiere oder anderer Waren ab. Vorliegend
handelt es sich um eine spezifisch vereinbarte Indexbeteiligung, die wir
für unsere Versicherungsnehmer unmittelbar bei einem Bankpartner in
Form einer Indexoption erwerben.
Unser Bankpartner (Emittent) ist stets ein der Kontrolle der jeweiligen na-
tionalen Bankenaufsicht unterstehendes Kreditinstitut der G8 Staaten in-
klusive der EU und der Schweiz. Bei der Auswahl des Emittenten be-
rücksichtigen wir neben einem möglichst geringen Preis der Indexbeteili-
gung auch die Verlässlichkeit und die Finanzkraft des Emittenten.
Um die vertraglich zugesagte Beteiligung an der Indexentwicklung zu ge-
nerieren, wird auf Rechnung und Risiko der Versicherungsnehmer eine
Indexbeteiligung in Form einer Indexoption bei unserem Bankpartner er-
worben.

In Bezug genommener Index: Global Multi Asset Index* (kurz: der
Index)

Der von BNP Paribas berechnete und veröffentlichte Index bezieht sich
auf eine Zusammensetzung (Korb) von verschiedenen anderen Indizes
(Korbbestandteile). Der Index ist dabei lediglich synthetischer Natur, d.h.
der Index investiert weder tatsächlich in den Korb bzw. dessen Bestand-
teile noch ist er in irgendeiner Weise abgesichert.
Die zusammengefassten Korbbestandteile sind von BNP Paribas oder
Dritten berechnete Aktien- bzw. Anleihenindizes sowie Warenindizes
(ohne Agrar/Lebendvieh). Dabei ist die Zusammensetzung des Korbes
nicht konstant, sondern wird täglich neu gewichtet. Die Festlegung der
Gewichtungen erfolgt mittels einer Berechnung mit dem Ziel, die höchste
zu erwartende Wertsteigerung im Korb und damit beim Index bei gege-
bener Schwankung (5%) zu erzielen. Die Gewichtung der Korbbestand-
teile kann bis zu einer festgelegten Grenze positiv oder negativ variieren
(zw. 100% und -33%), wobei die Summe aller Gewichtungen ebenfalls
beschränkt ist (min. auf 0% - max. auf 200%).
Dabei erfolgt im Index keine strikt 100%ige Abbildung der Korb-Wertent-
wicklung, vielmehr unterliegt sie einer Schwankungskontrolle. Um den
angestrebten Schwankungswert von 5% zu erzielen, wird die Teilnahme
des Index je nach historischer Schwankung des Korbes täglich reduziert
(max. auf 0%) oder erhöht (max. auf 150%).

Auszahlung der Indexbeteiligung

Die Auszahlung der Indexbeteiligung hängt unmittelbar mit der Indexent-
wicklung zusammen.
Entwickelt sich der Index während des Indexjahres positiv, wird der Pro-
zentsatz mit dem partizipierenden Vertragsvermögen - in Abhängigkeit
von der vertragsindividuellen Beteiligungsquote - multipliziert und dem
Vertragsvermögen gutgeschrieben. Entwickelt sich der Index während
des Indexjahres negativ, so wird Ihr Vertragsvermögen nicht daran betei-
ligt.
Der Preis der Indexbeteiligung ist abhängig von verschiedenen Faktoren
des Kapitalmarktes, z.B. Volatilität oder Zinsen. Um für Sie günstige
Konditionen beim Kauf der Indexbeteiligung zu gewährleisten, fragen wir
Preise von mehreren Emittenten an und sichern diese für ein oder meh-
rere Jahre.
Das partizipierende Vertragsvermögen wird jährlich neu zu Beginn des
Indexjahres festgelegt und ist abhängig von verschiedenen Vertragsfak-
toren z.B. der Überschussbeteiligung, dem Preis der Indexbeteiligung
oder aber der Vertragslaufzeit.

Die Höhe des partizipierenden Vertragsvermögens können Sie der jährli-
chen Information zu Ihrem Vertrag entnehmen.

Die Laufzeit des Indexjahres entspricht einem Jahr, berechnet vom
05.02./05.08 bis zum 15.01./15.07. des Folgejahres.
Die Entwicklung der Indexbeteiligung bestimmt sich durch Beobach-
tungen des in Bezug genommenen Index beginnend mit dem
05.02./05.08 eines Jahres, erstmalig am 05.02./05.08 des auf den Versi-
cherungsbeginn folgenden Kalenderhalbjahres.
Um ausreichend Zeit für die Abrechnung der jährlichen Beteiligungen bis
zum Beginn des nächsten Indexjahres zu gewährleisten, fallen der letzte
Stichtag und die Fälligkeit auf den 15.01./15.07. des Folgejahres. Den für
Sie gültigen Indexstichtag finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Risiko der Teilhabe an einer Indexbeteiligung

Auf folgende Risiken weisen wir hin:

Da die Entwicklung des zugrunde gelegten Index nicht vorhersehbar ist,
können wir die Wertentwicklung der Indexbeteiligung nicht garantieren.

Erwirtschaftete Wertsteigerungen der Indexbeteiligung in der Vergangen-
heit und Entwicklungen des Index in der Vergangenheit sind kein si-
cheres Indiz für die zukünftige Entwicklung.
Außerhalb der marktbedingten Indexentwicklung besteht auch das Ri-
siko, dass der Index oder seine zugrundeliegenden Bestandteile wäh-
rend der Vertragslaufzeit verändert, aufgehoben, ersetzt oder in sons-
tiger Weise gestört wird, was den Emittenten zu Anpassungen sowie ge-
gebenenfalls zur Aufkündigung der Indexbeteiligung (Option) berechtigt.

Es besteht das Risiko, dass die Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein-
tritt und damit auch die Zahlungsverpflichtung dem Versicherungs-
nehmer gegenüber nicht mehr erfüllt werden kann. Dieses Risiko des
Totalverlustes, bezogen auf den Marktwert der Indexbeteiligung, trägt
der Versicherungsnehmer. Dieses Risiko ist jedoch jeweils beschränkt
auf den Wert der Indexbeteiligung (Option) innerhalb eines Jahres (In-
dexjahr).

Obwohl die Indexbeteiligung (Option) selber eine feste Laufzeit hat (In-
dexjahr), ist sie dennoch während der Laufzeit beliebig oft zum dann ak-
tuellen Marktwert gegenüber dem Emittenten veräußerbar. Der aktuelle
Optionswert bei unterjähriger Handelbarkeit berücksichtigt dabei die
bisher erfolgte Indexentwicklung, die verbleibende Restlaufzeit und die
zum Zeitpunkt des Verkaufs herrschenden Faktoren des Kapitalmarktes
- zum Beispiel von der Volatilität des Kapitalmarktes oder der Zinshöhe.

Da es sich um eine spezifisch vereinbarte Indexbeteiligung (Option) han-
delt, ist die Veräußerbarkeit an einen Dritten nicht ohne weiteres mög-
lich.

Um die vorgenannten Risiken für die Versicherungsnehmer zu be-
grenzen, achten wir bei der Auswahl des Emittenten darauf, dass nur bo-
nitätsstarke Kreditinstitute in Frage kommen.

Auf die Möglichkeit des Versicherers, die Indexbeteiligung unter be-
stimmten Voraussetzungen zu ändern, wird hingewiesen. Diese wird in
den Versicherungsbedingungen beschrieben.

Diese Beschreibung der Indexbeteiligung ist Bestandteil des An-
trags.
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*Wichtiger Hinweis in Bezug auf den Global Multi Asset Index

Abgesehen von der Erteilung einer Lizenz, durch die der AXA Lebens-
versicherung AG das Recht verliehen wird, den Global Multi Asset Index
(den "Index") und die entsprechenden Servicemarken in Zusammenhang
mit den Versicherungsprodukten zu nutzen sowie den Abschlüssen von
Optionskontrakten in Bezug auf den Index, steht BNP Paribas in Bezug
auf das Versicherungsprodukt in keiner weiteren Verbindung mit der
AXA Lebensversicherung AG.

Die Methodik des Index und die für den Index maßgeblichen Regeln (die
"Index Methodik") sind geschützt und dürfen ohne Zustimmung der BNP
Paribas als Sponsor des Index (der "Index Sponsor") nicht offengelegt
oder verbreitet werden. Weder der Index Sponsor noch die BNP Paribas
Arbitrage SNC als Index Berechnungsstelle (die "Index Berechnungs-
stelle") geben eine Gewährleistung hinsichtlich des Nichtvorliegens von
Fehlern oder Versäumnissen bei der Berechnung oder Verbreitung des
Index ab.

Die Index Methodik beruht auf bestimmten, vom Index Sponsor und der
Index Berechnungsstelle angewendeten, Annahmen, Berechnungsmo-
dellen und Berechnungsmethoden, die inhärenten Einschränkungen un-
terliegen. Informationen, die auf der Grundlage verschiedener Modelle,
Berechnungsmethoden und Annahmen aufbereitet werden, können zu
verschiedenen Ergebnissen führen.

Die Index Methodik ist streng vertraulich. Sie darf weder verwendet noch
übernommen werden. Die BNP Paribas und ihre verbundenen Unter-
nehmen übernehmen keine Verantwortung für irgendwelche Verluste,
die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Verwendung des
Index oder der Index Methodik oder sonst im Zusammenhang damit ein-
treten können.

Der Index Sponsor behält sich das Recht vor, die Index Methodik von
Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit den auf den Index anwendbaren Re-
geln zu ändern oder anzupassen, und schließt jegliche Haftung für derar-
tige Änderungen und Anpassungen aus. Weder der Index Sponsor noch
die Index Berechnungsstelle ist verpflichtet, die Berechnung, Veröffentli-
chung und Verbreitung des Index weiterhin zu betreiben und schließt
jegliche Haftung für eine Aussetzung oder Unterbrechung in der Berech-
nung des Index aus. Der Index Sponsor und die Index Berechnungs-
stelle schließen außerdem jegliche Haftung im Zusammenhang mit der
Veröffentlichung oder Benutzung des Standes des Index zu jeder er-
denklichen Zeit aus.

Die Index Methodik beinhaltet in der Strategie bestimmte Kosten, in
denen u.a. Kosten für Transaktionsabschlüsse, Abgleiche und Pensions-
geschäfte enthalten sind, die beim Betrieb des Index anfallen. Die Höhe
dieser Kosten (sofern anwendbar) kann sich, abhängig von den Marktbe-
dingungen, im Laufe der Zeit verändern, wie vom Index Sponsor in wirt-
schaftlich vernünftiger Weise festgelegt.

Die Versicherungsprodukte werden auf keine Weise vom Index Sponsor,
der Index Berechnungsstelle oder von nicht mit der BNP Paribas verbun-
denen Indexsponsoren der Indexkomponenten, die den Index ausma-
chen können (jeweils ein "Referenzindex" und jeder derartige Sponsor
ein "Referenzindexsponsor") gesponsert, empfohlen, verkauft, oder be-
günstigt. Die Referenzindexsponsoren übernehmen weder ausdrücklich
noch stillschweigend irgendeine Gewähr für die durch die Anwendung
des maßgeblichen Referenzindex erhaltenen Ergebnisse und/oder für
die Stände, auf denen sich der maßgebliche Referenzindex zu einem be-
stimmten Zeitpunkt befindet, noch für sonstige Angaben. Ein Referenzin-
dexsponsor ist (weder aus Nachlässigkeit oder aus anderen Gründen)
gegenüber niemandem für Fehler jeglicher Art in dem maßgeblichen Re-
ferenzindex haftbar, und der maßgebliche Referenzindexsponsor ist
nicht verpflichtet, irgendjemanden über einen Fehler zu benachrichtigen.
Die Referenzindexsponsoren machen weder ausdrücklich noch implizit
Angaben zu der Ratsamkeit des Erwerbs oder der Risikoübernahme in
Verbindung mit den Produkten. BNP Paribas und ihre verbundenen Un-
ternehmen haben keine wie auch immer gearteten Rechte oder Ersatz-
ansprüche gegen einen Referenzindexsponsor, falls ein Referenzindex
nicht veröffentlicht wird, oder auf Grund von Fehlern in dessen Berech-
nung oder auf einer anderen Grundlage im Hinblick auf einen Referenz-
index, seine Erstellung oder seinen Stand oder seine Komponenten.
BNP Paribas und ihre verbundenen Unternehmen sind gegenüber nie-
mandem für eine Handlung oder Unterlassung eines Referenzindex-
sponsors in Verbindung mit der Berechnung, Anpassung oder Beibehal-
tung des betreffenden Referenzindex haftbar und sind nicht mit einem
Referenzindex oder dem betreffenden Referenzindexsponsor verbunden
und haben keine Kontrolle darüber oder über die Errechnung, Zusam-
menstellung oder Verbreitung irgendeines Referenzindex.

Obwohl die Index Berechnungsstelle Informationen in Bezug auf jeden
Referenzindex von öffentlich zugänglichen Quellen, die sie für verlässlich
hält, erhalten wird, wird sie diese Informationen nicht eigenständig über-
prüfen. Dementsprechend werden keine (ausdrücklichen oder impli-
zierten) Angaben, Garantien oder Zusagen gemacht, und weder die BNP
Paribas noch irgendeines ihrer verbundenen Unternehmen noch die
Index Berechnungsstelle übernimmt eine Haftung für die Genauigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Informationen zu einem bestimmten
Referenzindex.

BNP Paribas und/oder ihre verbundenen Unternehmen handeln mögli-
cherweise in einer Vielzahl verschiedener Eigenschaften in Bezug auf
den Index und/oder Produkte, die an den Index gebunden sind. Die BNP
Paribas und/oder ihre verbundenen Unternehmen können u.a. in den fol-
genden Eigenschaften tätig sein: Primärhändler (market maker), Gegen-
partei einer Absicherung, Emittentin von Komponenten des Index, Index
Sponsor und/oder Index Berechnungsstelle. Diese Aktivitäten können
potentielle Interessenskonflikte verursachen, die möglicherweise den
Preis oder Wert eines Versicherungsprodukts beeinflussen könnten.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für den Abschluss
unserer Fonds-PrivatRente entschieden. Sie sind als Versicherungs-
nehmer unser Vertragspartner. Die nachfolgenden Bedingungen infor-
mieren Sie ausführlich über Ihren Versicherungsschutz. Bitte heben Sie
diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unser Tipp: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe kursiv
abgedruckt. Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie im Glossar am
Ende dieser Bedingungen.

1      Leistungen und Einschränkungen

1.1      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.1.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlossen
worden ist. Ist im Versicherungsschein ein späterer Zeitpunkt als Beginn
der Versicherung genannt, beginnt Ihr Versicherungsschutz zu diesem
späteren Zeitpunkt.

1.1.2      Haben wir mit Ihnen einen vorläufigen Versicherungsschutz
vereinbart, gelten die Regelungen zum Beginn des Versicherungs-
schutzes in 1.1.1 nicht. Ihren Antragsunterlagen können Sie in diesem
Fall nähere Einzelheiten zum vorläufigen Versicherungsschutz ent-
nehmen.

1.1.3      Bitte beachten Sie: Ihr Versicherungsschutz besteht nur, wenn
Sie Ihren ersten Beitrag rechtzeitig zahlen. Nähere Informationen zur
Beitragszahlung finden Sie in den Abschnitten 4 und 6.

1.1.4      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.
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1.2      Wie berechnen wir Ihre Rente?

1.2.1      Arten der Verrentung
Sie haben vor Rentenbeginn die Möglichkeit zwischen verschiedenen
Arten der Verrentung zu wählen. Die Verrentungsarten Standard und
Performance können Sie bereits zu Vertragsbeginn festlegen. Bis drei
Monate vor dem vorgesehenen Rentenbeginn können Sie Ihre Entschei-
dung ändern, dies müssen Sie uns in Textform mitteilen. Für die Verren-
tungsart Performance Flex können Sie sich frühestens drei Monaten vor
dem vorgesehenen Rentenbeginn entscheiden. Bitte beachten Sie: Ein
Wechsel der Verrentungsart ist nur möglich, wenn der vorgesehene Ren-
tenbeginn vor Vollendung des 70. Lebensjahres der versicherten Person
liegt.

Standard
Bei der Verrentungsart Standard wird das Vertragsvermögen zu Renten-
beginn im Sicherungsvermögen angelegt und in zulässige Anlagen
gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen investiert.

Performance und Performance Flex
Die Verrentungsarten Performance und Performance Flex bestehen aus
einer Aktivphase und einer Ruhestandsphase. Während der Aktivphase
wird Ihr Vertragsvermögen im Sicherungsvermögen und im Sonderver-
mögen investiert. Die Ruhestandsphase beginnt mit dem bei Vertrags-
schluss festgelegten Ende der Aktivphase. Während der Ruhestands-
phase ist Ihr Vertragsvermögen ausschließlich im Sicherungsvermögen
angelegt, eine Anlage im Sondervermögen ist nicht mehr möglich.

Nähere Informationen zur Kapitalanlage, zu Überschüssen und zu den
Gestaltungsmöglichkeiten in der Aktivphase finden Sie im Abschnitt 5.1.
Die Ruhestandsphase endet spätestens mit dem Tod der versicherten
Person.

Haben Sie sich für eine abgekürzte Rentenzahlungsdauer entschieden,
entfällt die Ruhestandsphase.

Performance
Die Aktivphase startet mit dem Rentenbeginn und endet mit Erreichen
des 85. Lebensjahres der versicherten Person. Die Verrentungsart Per-
formance sieht eine gleichbleibende garantierte Rente bei Übergang in
die Ruhestandsphase vor. Dies gilt nicht für die betriebliche Altersversor-
gung.

Performance Flex
Die Aktivphase startet mit dem Rentenbeginn und endet nach der von
Ihnen gewählten Dauer, spätestens mit Erreichen des 87. Lebensjahres
der versicherten Person. Die Verrentungsart Performance Flex bietet die
Möglichkeit, unterschiedliche Rentenhöhen in Aktiv- und Ruhestands-
phase zu wählen. Die Mindestrentenhöhe von 300 Euro jährlich darf je-
doch nicht unterschritten werden. Dies gilt nicht für die betriebliche Al-
tersversorgung.

1.2.2      Rentenleistungen
Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, zahlen wir ab dem mit
Ihnen vereinbarten Zeitpunkt eine lebenslange und unabhängig vom Ge-
schlecht berechnete Rente. Den genauen Zeitpunkt finden Sie in Ihrem
Versicherungsschein. Haben wir mit Ihnen eine abgekürzte Rentenzah-
lung vereinbart, zahlen wir die Rente längstens bis die vereinbarte Ren-
tenzahlungsdauer abgelaufen ist. Ist die Rente zum Rentenbeginn nied-
riger als 300 Euro jährlich, zahlen wir Ihr Vertragsvermögen aus. Der
Vertrag endet zu diesem Zeitpunkt.

Im Versicherungsschein weisen wir neben den garantierten Leistungen,
auch mögliche Leistungen aus. Nähere Informationen zu den möglichen
Leistungen finden Sie in den Abschnitten 2 und 5.

1.2.3      Rentenhöhe/Rentenfaktor
Erlebt die versicherte Person den vorgesehenen Rentenbeginn, zahlen
wir eine mögliche Rente.
Diese hängt insbesondere ab von:

- den verwendeten Rechnungsgrundlagen bei Rentenbeginn,
- dem Tarif und
- der Art der Verrentung.

Die Höhe der möglichen Rente ermitteln wir auf Basis:

- des vorhandenen Vertragsvermögens zum tatsächlichen Rentenbe-
ginn und

- des zum Rentenbeginn gültigen Rentenfaktors je 10.000 Euro des
Vertragsvermögens.

Zum Rentenbeginn ergibt sich die mögliche Rente in Euro durch fol-
gende Berechnung: Rentenfaktor x Vertragsvermögen / 10.000. Nähere
Informationen zu möglichen Überschüssen und Erträgen während der
Rentenbezugszeit finden Sie im Abschnitt 2.6.

Der Rentenfaktor je 10.000 Euro wird so festgesetzt wie bei gleichartigen
Rentenversicherungsverträgen, die wir zum Zeitpunkt des tatsächlichen
Rentenbeginns neu abschließen werden.
Wir garantieren jedoch mindestens 80 % desjenigen Rentenfaktors, wel-
cher mit den bei Vertragsbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen für den
Zeitpunkt des Rentenbeginns ermittelt wurde.
Die bei Vertragsbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen für die Ermittlung
der möglichen Rente auf Basis des garantierten Rentenfaktors beruhen
auf:

- einem Rechnungszins von 0,25 % p. a. und
- den geschlechtsunabhängigen unternehmensindividuellen Sterbe-

tafeln AXA 2013 R Unisex.

Ist die Verrentungsart Performance oder Performance Flex vertraglich
vereinbart, gilt zusätzlich:
Zu Beginn der Ruhestandsphase wird die mögliche Rente neu festge-
setzt. Dafür multiplizieren wir das dann vorhandene Vertragsvermögen
mit dem dann gültigen Rentenfaktor. Der Rentenfaktor je 10.000 Euro
wird so festgesetzt wie bei gleichartigen Rentenversicherungen, die wir
zum Zeitpunkt des Beginns der Ruhestandsphase neu abschließen
werden. Wir garantieren jedoch mindestens 80 % desjenigen Rentenfak-
tors, welcher mit den bei Rentenbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen
für den Zeitpunkt des Beginns der Ruhestandsphase ermittelt wurde.

Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen Ihres Vertrages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Bitte beachten Sie: Für Erhöhungen während der Vertragslaufzeit (z.B.
Zuzahlungen oder Beitragserhöhungen) können jeweils andere Renten-
faktoren gelten als für den ursprünglichen Vertrag. Darüber werden wir
Sie informieren.

1.3      Was müssen Sie beachten, wenn Sie statt einer Rente eine
einmalige Auszahlung wünschen?

1.3.1      Vollständige Kapitalauszahlung bei Rentenbeginn
Zum Rentenbeginn können Sie statt einer Rente eine einmalige Auszah-
lung des Vertragsvermögens wählen.
Dafür müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die versicherte Person erlebt den vorgesehenen Rentenbeginn und
- Wir haben Ihre Mitteilung darüber spätestens einen Monat vor dem

vorgesehenen Rentenbeginn erhalten.

1.3.2      Teilweise Kapitalauszahlung bei Rentenbeginn
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Sie können auch wählen, dass wir Ihr Vertragsvermögen nur teilweise
auszahlen und aus dem restlichen Vertragsvermögen gemäß Abschnitt
1.2 eine Rente zahlen. Zusätzlich zu den Bedingungen in 1.3.1 muss
dann noch folgende Bedingung erfüllt sein:
Die Rente aus Ihrem verbleibenden Vertragsvermögen muss mindestens
300 Euro jährlich betragen.

1.3.3      Kapitalauszahlung mit Übertragung von Fondsanteilen
Wünschen Sie eine Kapitalauszahlung und ist Ihr Sondervermögen in
Fonds investiert, gilt: Sie können auch beantragen, dass wir Ihnen
Fondsanteile auf ein inländisches Depot Ihrer Wahl übertragen.

Voraussetzung für die Übertragung:

- Die zu übertragenden Fondsanteile müssen einen Wert von min-
destens 1.000 EUR haben.

- Die einzelnen Fonds müssen übertragbar sein.
- Zudem dürfen keine rechtlichen Gründe einer Übertragung entge-

genstehen.

Wenn wir Ihrem Wunsch nach Übertragung von Fondsanteilen nicht ent-
sprechen können, werden wir Sie informieren. Wir werden Ihnen dann
das dazu gehörenden Fondsguthaben auszahlen.

Ist eine Übertragung möglich, übertragen wir nur ganzzahlige Fondsan-
teile. Bleiben Bruchstücke von Fondsanteilen übrig, zahlen wir Ihnen das
dazu gehörende Fondsguthaben aus.

Bitte beachten Sie: Auch nach der Übertragung der Fondsanteile an Sie,
tragen Sie das Risiko der Wertentwicklung der Fondsanteile. Nähere In-
formationen dazu entnehmen Sie bitte Abschnitt 5.1.5.

Für die Kapitalauszahlung in Anteilen berechnen wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für
besondere Leistungen".

Bitte beachten Sie: Eine Kapitalauszahlung kann sich hinsichtlich der Be-
steuerung der Erträge Ihrer Versicherung nachteilig auswirken. Nähere
Informationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen Rege-
lungen".

1.4      Was leisten wir, wenn die versicherte Person stirbt?

1.4.1      Leistungen im Todesfall
Wir zahlen Leistungen aus, wenn die versicherte Person stirbt. Diese
Leistungen sind abhängig vom vereinbarten Tarif. Den mit Ihnen verein-
barten Tarif finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Tarife: ALVF1, ALVF1G
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen, mindestens aber die Summe
der bis zum Tod gezahlten Beiträge. Beiträge für eventuelle Zusatz-
versicherungen zählen nicht dazu.

2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Wir zahlen das Vertragsvermögen.

3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Wenn eine Rentengarantiezeit vereinbart ist, zahlen wir die Rente
bis zum Ende der vereinbarten Rentengarantiezeit an den Bezugs-
berechtigen weiter. Der Bezugsberechtige kann statt einer Rente
auch eine einmalige Kapitalauszahlung wählen. Die Höhe der Kapi-
talauszahlung ergibt sich aus den abgezinsten Renten bis zum
Ende der Rentengarantiezeit. Das bedeutet: Wir berechnen, was

die künftigen Renten am Tag des Todes wert sind. Dafür ver-
wenden wir den bei Rentenbeginn aktuellen Rechnungszins.

- Wenn keine Rentengarantiezeit vereinbart oder diese abgelaufen
ist, zahlen wir keine Leistungen aus.

Tarife: ALVF2, ALVF2G, ALVFP2
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen, mindestens aber die Summe
der bis zum Tod gezahlten Beiträge. Beiträge für eventuelle Zusatz-
versicherungen zählen nicht dazu.

2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Wir zahlen das Vertragsvermögen.

3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen das bei Rentenbeginn vorhandene Vertragsver-
mögen einschließlich eventuell gutgeschriebener Überschussan-
teile, abzüglich bereits gezahlter Renten. Rentenanteile, die wir seit
Rentenbeginn aus der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn
ausgezahlt haben, ziehen wir nicht ab.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen keine Leistungen aus.

Tarife: ALVFX5, ALVFX5G
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen.
2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen das bei Rentenbeginn vorhandene Vertragsver-
mögen einschließlich eventuell gutgeschriebener Überschussan-
teile, abzüglich bereits gezahlter Renten. Rentenanteile, die wir seit
Rentenbeginn aus der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn
ausgezahlt haben, ziehen wir nicht ab.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85. Lebensjahr,
gilt: Wir zahlen keine Leistungen aus.

Tarife: ALVF7, ALVF7G,ALVFP7, ALVFP7G
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen, mindestens aber die Summe
der bis zum Tod gezahlten Beiträge. Beiträge für eventuelle Zusatz-
versicherungen zählen nicht dazu.

2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Wir zahlen das Vertragsvermögen.

3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Wenn die Rente lebenslang geleistet wurde: Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen, sofern die versicherte Person während der Aktiv-
phase nach Rentenbeginn stirbt. In der Ruhestandsphase zahlen
wir keine Leistung. Sie haben die Möglichkeit bis 3 Monate vor Be-
ginn der Ruhestandsphase den Einschluss einer Rentengarantie-
zeit in Textform zu beantragen. Diese Möglichkeit besteht nicht,
falls die Rente dadurch sinken könnte und dies gesetzlichen Vor-
schriften widersprechen würde. Gleiches gilt, wenn das Alter der
versicherten Person den Einschluss einer Rentengarantiezeit aus
versicherungsmathematischen Gründen nicht mehr zulässt.

- Wenn die Rente abgekürzt geleistet wurde: Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen.
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Tarife: ALVFX8, ALVFX8G
Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person stirbt:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen.
2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):

Wir zahlen das Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Wenn die Rente lebenslang geleistet wurde: Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen, sofern die versicherte Person während der Aktiv-
phase nach Rentenbeginn stirbt. In der Ruhestandsphase zahlen
wir keine Leistung. Sie haben die Möglichkeit bis 3 Monate vor Be-
ginn der Ruhestandsphase den Einschluss einer Rentengarantie-
zeit in Textform zu beantragen. Diese Möglichkeit besteht nicht,
falls die Rente dadurch sinken könnte und dies gesetzlichen Vor-
schriften widersprechen würde. Gleiches gilt, wenn das Alter der
versicherten Person den Einschluss einer Rentengarantiezeit aus
versicherungsmathematischen Gründen nicht mehr zulässt.

- Wenn die Rente abgekürzt geleistet wurde: Wir zahlen das Ver-
tragsvermögen.

1.4.2      Besonderheiten für minderjährige versicherte Personen
Stirbt die versicherte Person bevor sie das 7. Lebensjahr vollendet hat -
also vor dem 7. Geburtstag - gilt folgende gesetzliche Bestimmung: Wir
zahlen insgesamt für alle bei uns bestehenden Versicherungen grund-
sätzlich nur die gewöhnlichen Beerdigungskosten. Diese Kosten sind
aufgrund aufsichtsbehördlicher Verfügung derzeit auf 8.000 Euro be-
grenzt.

Die Leistung im Todesfall vor Vollendung des 7. Lebensjahres ist nicht
begrenzt, wenn:

- eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Versicherungs-
nehmer ist und der gesetzliche Vertreter dem Vertrag schriftlich zu-
gestimmt hat oder

- der gesetzliche Vertreter Versicherungsnehmer ist und der Ergän-
zungspfleger des Familiengerichts dem Vertrag schriftlich zuge-
stimmt hat.

Bitte beachten Sie: Die Leistung im Todesfall bleibt auch nach dem
vollendeten 7. Lebensjahr der versicherten Person auf 8.000 Euro be-
grenzt, wenn eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Versiche-
rungsnehmer ist und der gesetzliche Vertreter dem Vertrag nicht schrift-
lich zugestimmt hat. Die Begrenzung gilt solange, bis die versicherte
Person nach dem vollendeten 18. Lebensjahr Versicherungsnehmer
wird. Hierfür bedarf es einer gesonderten Vereinbarung.

1.5      Was leisten wir, wenn die versicherte Person im Polizei- oder
Wehrdienst, bei Unruhen oder im Krieg stirbt?

1.5.1      Grundsätzlich besteht Versicherungsschutz unabhängig davon,
auf welcher Ursache der Tod der versicherten Person beruht. Dies gilt
auch dann, wenn die versicherte Person bei folgenden Anlässen stirbt:

- in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienst oder
- bei inneren Unruhen, wenn die versicherte Person nicht auf Seiten

der Unruhestifter teilgenommen hat.

1.5.2      Der Versicherungsschutz besteht in voller Höhe: Auch wenn die
versicherte Person im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschlands stirbt, sofern sie an diesen nicht aktiv beteiligt
war.

1.5.3      Wir leisten eingeschränkt, wenn die versicherte Person aktiv auf
Seiten der Unruhestifter im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt. In
diesem Fall vermindert sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapital-

auszahlung auf den für den Todestage berechneten Rückkaufswert -
ohne einen Abzug.
Ist eine Rentenleistung vereinbart, vermindert sich diese auf den für den
Todestage berechneten Rückkaufswert.

1.6      Was leisten wir, wenn die versicherte Person durch ABC-
Waffen stirbt?

1.6.1      Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die versicherte
Person in folgendem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
stirbt:

- beim vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder

- beim vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von
radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

1.6.2      Stirbt die versicherte Person unter den in 1.6.1 genannten Um-
ständen, leisten wir aber eingeschränkt. Die eingeschränkte Leistung er-
gibt sich wie in 1.5.3 beschrieben.

Die Einschränkung der Leistung gilt nur, wenn:

- der Einsatz oder das Freisetzen dazu führt, dass wir unsere Leis-
tungsverpflichtung gegenüber unserer Bestandsgruppe, zu der die
Versicherungsverträge der betroffenen Person gehören, nicht mehr
gewährleisten können,

- die Erhöhung des Leistungsbedarfs nicht vorhersehbar war und
- ein unabhängiger Treuhänder dies bestätigt.

2      Überschüsse

2.1      Wie erhöhen sich Leistungen durch Überschüsse und Bewer-
tungsreserven?

Wir beteiligen Sie - soweit vorhanden - an Überschüssen und Bewer-
tungsreserven. In den folgenden Abschnitten erläutern wir Ihnen:

- wie Überschüsse und Bewertungsreserven entstehen,
- wie wir diese ermitteln und
- wie wir Sie an diesen beteiligen.

2.2      Wie entstehen Überschüsse?
2.2.1      Überschüsse können wie folgt entstehen:

- aus dem Risikoergebnis,
- aus Kapitalanlageerträgen und
- aus dem übrigen Ergebnis.

2.2.2      Überschüsse aus dem Risikoergebnis
Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist, als wir bei der Kalkulation der Tarife
angenommen haben. Zum Beispiel, wenn die Versicherten während des
Rentenbezugs kürzer leben, als wir angenommen haben.

2.2.3      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen
In der Aufschubzeit und während des Rentenbezugs können
Überschüsse aus Kapitalerträgen entstehen. Diese können zum Beispiel
entstehen, wenn die tatsächlichen Kapitalerträge höher sind, als wir kal-
kuliert haben (Zinsüberschüsse).

2.2.4      Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können zum Beispiel entstehen,
wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher angenommen haben.

2.2.5      Für alle Überschüsse gilt:
An den Überschüssen beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer in der
jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.
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2.3      Wie entstehen Bewertungsreserven?
Bewertungsreserven können wie folgt entstehen: Der Marktwert der Ka-
pitalanlagen in unserem Sicherungsvermögen kann über dem Wert
liegen, mit dem die Kapitalanlagen in unserer Bilanz ausgewiesen sind.
An diesen Bewertungsreserven beteiligen wir unsere Versicherungs-
nehmer verursachungsorientiert nach den Vorschriften des Gesetzes.
Bitte beachten Sie: Es kann auch sein, dass keine Bewertungsreserven
entstehen. Das bedeutet, dass Ihrem Vertrag auch keine Bewertungsre-
serven zugeteilt werden können.

2.4      Wie ermitteln wir Überschüsse und Bewertungsreserven?
Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen ermitteln wir nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches. Sie werden jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Überschüsse aus dem Risikoer-
gebnis und Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis ermitteln wir auf der
Grundlage des Jahresabschlusses. Dafür vergleichen wir die folgenden
Größen aller bei uns bestehenden Versicherungen:

- die tatsächlichen Kosten mit den vorher erwarteten Kosten und
- das tatsächliche Risikoergebnis mit dem vorher erwarteten Risiko-

ergebnis.

Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresabschluss. Au-
ßerdem reichen wir den Jahresabschluss der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde ein.

Die Bewertungsreserven ermitteln wir jeden Monat nach den gesetzli-
chen Vorschriften neu. Wie hoch die Überschüsse für Ihren Vertrag tat-
sächlich sind, finden Sie in Ihrer jährlichen Information zu Ihrem Ver-
tragsstand, die Sie einmal im Jahr von uns erhalten. Überschusssätze
und Bewertungsreserven veröffentlichen wir jährlich im Geschäftsbericht.

2.5      Wann und wie beteiligen wir Sie an den Überschüssen?
Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse können wir
auf zwei Arten zuteilen:

- Wir können Verträgen einen Teil der Überschüsse in dem Jahr, in
dem sie entstehen, zuteilen. Damit erhöhen wir das Vertragsver-
mögen oder vermindern die Beiträge für den Versicherungsnehmer.

- Den anderen Teil führen wir der sogenannten Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu. Wir bilden und verwenden die Rückstellung
für Beitragsrückerstattung entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen
im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden.

Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse der Versi-
cherungsnehmer nutzen, um:

- einen drohenden Notstand abzuwenden,
- Verluste abzudecken oder
- die Deckungsrückstellung zu erhöhen (§ 140 VAG).

Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen unterschiedlich zu
den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen
zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen unter-
scheiden sich zum Beispiel nach Art des Risikos, das jeweils versichert
ist. Diese Arten von Risiken können zum Beispiel sein: das Risiko der
Langlebigkeit oder das Risiko der Berufsunfähigkeit. Wir verteilen die
Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen. Die Verteilung richtet
sich danach, in welchem Umfang die Bestandsgruppen zur Entstehung
der Überschüsse beigetragen haben. Vor Rentenbeginn sind die Ver-
träge aus dem Einzel- und Kollektivgeschäft der Bestandsgruppe 131 zu-
geordnet. Nach Rentenbeginn ist dies die Bestandsgruppe 113 für das
Einzelgeschäft und 125 für das Kollektivgeschäft.

Hat Ihre Bestandsgruppe zur Entstehung von Überschüssen beige-
tragen, bekommt sie Überschüsse zugewiesen. Grundsätzlich erhält Ihr
Vertrag dann daraus Überschüsse. Die Verursachungsorientiertheit der
Überschussbeteiligung kann aber dazu führen, dass Ihr Vertrag keine
Überschüsse erhält.

Wie hoch die Beteiligung an den Überschüssen ist, schlägt der Verant-
wortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest. Ausnahme: Bei Verträgen mit
Garantie-Option schlägt der Verantwortliche Aktuar die Beteiligung an
den Überschüssen monatlich statt jährlich vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest.

Wir veröffentlichen in unserem Geschäftsbericht, wie die Beteiligung an
Überschüssen geregelt ist und wie hoch diese ist. Den Geschäftsbericht
finden Sie im Internet unter: www.axa.de.

Sie erhalten die Überschüsse in Abhängigkeit ihrer Entstehung in unter-
schiedlicher Weise:

- Überschüsse vor Rentenbeginn,
- Schlussüberschussanteile soweit vorhanden - und
- Überschüsse nach Rentenbeginn.

Beteiligung an Überschüssen vor Rentenbeginn und in der Aktiv-
phase
Sie erhalten die laufenden Überschüsse vor Rentenbeginn und in der
Aktivphase monatlich zugeteilt.

Die Überschüsse vor Rentenbeginn und in der Aktivphase können sich
wie folgt zusammensetzen:

- dem Anteil an Risikoüberschüssen. Diesen berechnen wir in Pro-
zent des Risikobeitrags jedes Mal, wenn wir einen Risikobeitrag
entnehmen.

- dem Anteil an Kostenüberschüssen. Diesen berechnen wir monat-
lich in Prozent der Kostenbeiträge auf das Sicherungsvermögen
und Fondsguthaben.

- einer Beteiligung an Überschüssen auf das vorhandene Fondsgut-
haben. Diese berechnen wir monatlich in Prozent des vorhandenen
Fondsguthabens in Abhängigkeit von Fonds und Fondshöhe.

- dem Anteil an Zinsüberschüssen. Diese berechnen wir:
- monatlich in Prozent desjenigen Kapitals im Sicherungs-

vermögens, das durch planmäßige Umschichtung aus
Fondsanlagen entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das nicht aus der Umschichtung aus Fondsan-
lagen entstanden ist und

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das sich durch Ausübung der Garantie-Option er-
gibt.

Bitte beachten Sie: Die genannten Überschüsse enthalten nicht die Er-
träge des Sondervermögens. Diese Erträge bleiben im Fonds. Dort er-
höhen sie den Wert der Anteile oder ergeben zusätzliche Anteile.

Die laufenden Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und er-
höhen dieses.

Schlussüberschussanteil:
Zusätzlich zu den laufenden Überschüssen können wir bei Beendigung
des Vertrages einen Schlussüberschussanteil gewähren. Dieser be-
rechnet sich in Prozent der Bezugsgröße, die wir im Geschäftsbericht
beschreiben. Der Schlussüberschussanteil erhöht bei Beendigung des
Vertrages Ihr Vertragsvermögen.

Seite 5



Nachreservierung:
Sollten wir erkennen, dass das Vertragsvermögen zur Sicherstellung der
garantierten Leistung während des Rentenbezuges nicht ausreicht,
können wir zukünftige laufende Überschüsse verwenden, um die garan-
tierte Rentenzahlung zu finanzieren.

Überschussbeteiligung in der Verrentungsart Standard und in der
Ruhestandsphase
Die Beteiligung an Überschüssen nach Rentenbeginn kann sich wie folgt
zusammensetzen:

- dem Anteil an jährlichen Zinsüberschüssen und
- dem Anteil am jährlichen Grundüberschuss. Dieser resultiert aus

Kosten- und Risikoüberschüssen.

Alle diese Überschüsse berechnen wir jährlich in Prozent des Siche-
rungsvermögens.

2.6      Auszahlungsformen (Überschusssysteme)
Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit Ihnen
vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Rentenbeginn:
Die laufenden Überschussanteile auf das Sicherungsvermögen sowie
auf das Deckungskapital, welches sich durch Ausübung der Garantie-
Option ergibt, werden dem Sicherungsvermögen zugeführt. Die Über-
schussbeteiligung auf vorhandenes Fondsguthaben in Abhängigkeit von
Fonds und Fondshöhe wird direkt dem jeweiligen Fonds zugeführt.

Nach Rentenbeginn:
Bei Abschluss des Vertrags können Sie entscheiden, wie wir die
Überschüsse nach Rentenbeginn verwenden. Sie erhalten die laufenden
Überschüsse nach Rentenbeginn jährlich.

Sie können zwischen folgenden Auszahlungsformen wählen:

Dynamische Gewinnrente:
Bei der Verrentungsart Standard und in der Ruhestandsphase gilt: Wenn
Sie die dynamische Gewinnrente wählen, verwenden wir die
Überschüsse, um Ihre Rente jährlich zu erhöhen. Erstmals können wir
Ihre Rente ab dem zweiten Rentenjahr erhöhen. Wie stark die Rente
steigt, hängt von der für das jeweilige Jahr festgesetzten Beteiligung an
den Überschüssen ab. Daher können wir nicht garantieren, ob und wie
stark Ihre Rente steigt. Wenn wir Ihre Rente einmal erhöht haben, kann
diese nicht mehr sinken. Dies garantieren wir für die gesamte Renten-
dauer.

Variable Gewinnrente:
Bei der Verrentungsart Standard gilt: Wenn Sie die variable Gewinnrente
wählen, verwenden wir die Überschüsse, um Ihnen eine zusätzliche
Rente zu zahlen. Wir zahlen Ihnen diese zusätzliche Rente ab dem
ersten Rentenjahr. Wie hoch die zusätzliche Rente ist, hängt von der für
das jeweilige Jahr festgesetzten Beteiligung an den Überschüssen ab.
Daher können wir nicht garantieren, ob wir Ihnen eine zusätzliche Rente
zahlen und wie hoch diese ist. Die zusätzliche Rente kann über die Ren-
tendauer sinken oder ganz entfallen.

Erhöhte Startrente:
Bei der Verrentungsart Standard und in der Ruhestandsphase gilt: Wenn
Sie die erhöhte Startrente wählen, verwenden wir die Überschüsse, um
Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zu zahlen. Wir zahlen Ihnen diese
erhöhte zusätzliche Rente ab dem ersten Rentenjahr. Ab dem zweiten
Rentenjahr kann diese Rente dynamisiert werden. Wie hoch die erhöhte
zusätzliche Rente ist, hängt von der für das jeweilige Jahr festgesetzten
Beteiligung an den Überschüssen ab. Daher können wir nicht garan-
tieren, ob wir Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zahlen und wie hoch
diese ist. Die erhöhte zusätzliche Rente kann über die Rentendauer
sinken oder ganz entfallen.

Kapitalansammlung:
In der Aktivphase erfolgt die Ansammlung der laufenden Überschüsse
und der Renditen aus den Kapitalanlagen innerhalb des Vertragsvermö-
gens, erstmals ab dem ersten Rentenbezugsmonat nach dem ersten In-
dexstichtag. Die Höhe der Überschussbeteiligung und die Renditen der
Kapitalanlagen können nicht garantiert werden und gegebenenfalls auch
ganz entfallen. Zum Beginn der Ruhestandsphase können Sie hieraus
Ihre Rente in der Ruhestandsphase erhöhen. In der Ruhestandsphase
erfolgt die Überschussbeteiligung nach dem System "Dynamische Ge-
winnrente".

Erhöhte Index-Rente:
In der Aktivphase erfolgt die Überschussbeteiligung bis zum Ende der
Aktivphase nach dem System erhöhte Index-Rente.
Jährliche Überschüsse und Erträge aus der Indexbeteiligung werden ge-
gebenenfalls dem Vertragsvermögen gutgeschrieben und ab der ersten
Rentenzahlung für eine erhöhte zusätzliche Rente verwendet. Diese Er-
höhung bezeichnen wir als erhöhte Index-Rente.

Zum tatsächlichen Rentenbeginn berechnen wir aus dem dann er-
reichten Vertragsvermögen die zu zahlende Rente. Dafür multiplizieren
wir zunächst das Vertragsvermögen mit dem dann gültigen Rentenfaktor
(siehe Abschnitt zur Rentenhöhe/Rentenfaktor).

Dabei können zwei unterschiedliche Fälle eintreten (Fall a oder Fall b):

a) Liegt die so ermittelte Rente über der mit dem garantierten Renten-
faktor ermittelten Rente, berechnen wir die erhöhte Index-Rente wie
folgt:
Von dem bei Rentenbeginn vorhandenen Vertragsvermögen ziehen wir
das Kapital ab, das wir für die Zahlung dieser Rente benötigten. Aus
dem verbleibenden Vermögen berechnen wir die erhöhte Index-Rente
vertragsindividuell so, dass sie während der Aktivphase und sofern eine
gleichbleibende garantierte Rente vereinbart ist, auch bei Übergang in
die Ruhestandsphase nicht fällt. Für diese Berechnung verwenden wir
die Konditionen, die wir zum tatsächlichen Rentenbeginn für neu abzu-
schließende gleichartige Rentenversicherungen anbieten.

Diese Konditionen beinhalten:

- die Höhe der festgelegten Überschussbeteiligung,
- die für die Berechnung angenommene jährliche Wertentwicklung

aus der Indexbeteiligung sowie
- die angewandten versicherungsmathematischen Verfahren.

Darüber hinaus stellen wir bei der Berechnung sicher, dass die erhöhte
Index-Rente bis zum dritten Indexstichtag auch dann nicht fällt, wenn
aufgrund einer ungünstigen Entwicklung der Indexbeteiligung in dieser
Zeit kein Wertzuwachs des Vertragsvermögens in der Aktivphase ent-
steht. Wir unterstellen bei unserer Berechnung der erhöhten Index-
Rente, dass sich die Konditionen während der Aktivphase nicht ändern.
Wenn sich die Konditionen bis zum tatsächlichen Rentenbeginn ändern,
informieren wir Sie darüber in der jährlichen Information zu Ihrem Ver-
trag.

b) Liegt die so ermittelte Rente wegen einer ungünstigen Entwicklung
des Vertragsvermögens unter der mit dem garantierten Rentenfaktor er-
mittelten Rente, zahlen wir Ihnen mindestens die mit dem garantierten
Rentenfaktor ermittelte Rente.

Von dem bei Rentenbeginn vorhandenen Vertragsvermögen ziehen wir
das für die Zahlung der garantierten Rente bzw. der mit garantiertem
Rentenfaktor ermittelten Rente benötigte Kapital ab. Aus dem verblei-
benden Vermögen berechnen wir die erhöhte Index-Rente so, dass sie
bis zum dritten Indexstichtag auch dann nicht fällt, wenn aufgrund einer
ungünstigen Entwicklung der Indexbeteiligung in dieser Zeit kein Wertzu-
wachs des Vertragsvermögens in der Aktivphase entsteht.
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An jedem Indexstichtag überprüfen wir die Erhöhung der Rente aus dem
Überschusssystem erhöhte Index-Rente. Hat sich das Vertragsver-
mögen ungünstig entwickelt (z. B. wegen geringerer Überschüsse oder
ungünstiger Entwicklung der Indexbeteiligung), senken wir die erhöhte
Index-Rente so ab, dass sie bis zum nächsten Indexstichtag finanzierbar
ist. Im Extremfall kann sie ganz entfallen. Bei günstiger Entwicklung kann
die erhöhte Index-Rente auch wieder steigen, jedoch nicht über den
Wert bei Rentenbeginn.

In der Ruhestandsphase erfolgt die weitere Überschussbeteiligung nach
dem System "Erhöhte Startrente".

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, finden Sie in Ihrem Ver-
sicherungsschein.

Zusätzlich zu diesen laufenden Überschüssen kann sich bei Rentenbe-
ginn ein einmaliger Bonus aus den Risikoüberschüssen ergeben. Diesen
Bonus verwenden wir, um Ihre Rente dauerhaft garantiert zu erhöhen.
Dies gilt ab der ersten Rentenzahlung. Bei einer Kapitalauszahlung fällt
dieser Bonus nicht an.

Bis einen Monat vor Rentenbeginn haben Sie einmalig die Möglichkeit,
dieses Überschusssystem nach Rentenbeginn zu wechseln. Dabei
können Sie nur ein Überschusssystem wählen, welches Ihnen bei Ver-
tragsabschluss zur Auswahl gestanden hat. Ihre Entscheidung zum
Wechsel des Überschusssystems nach Rentenbeginn muss uns in Text-
form zugehen. Haben Sie das Überschusssystem nach Rentenbeginn
durch Mitteilung an uns gewechselt, ist ein weiterer Wechsel nicht mehr
möglich.

2.7      Wann und wie beteiligen wir Sie an Bewertungsreserven?
An den Bewertungsreserven beteiligen wir die einzelnen Verträge gem. §
153 Abs. 3 VVG verursachungsorientiert. Dabei berücksichtigen wir, wie
die einzelnen Verträge zur Bildung von Bewertungsreserven beigetragen
haben.

Wir berechnen die einem Vertrag gegebenenfalls zustehenden vertei-
lungsfähigen Bewertungsreserven monatlich neu.
Wenn die Aufschubzeit endet, teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrem Vertrag zur Hälfte zu. Die Aufschubzeit kann zu
folgenden Zeitpunkten enden:

- wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt.
- wenn Sie Ihren Vertrag vor Rentenbeginn kündigen.
- bei Eintritt des tatsächlichen Rentenbeginns.
- bei einer einmaligen Kapitalauszahlung.

Bei einer teilweisen Kündigung teilen wir anteilig zu.

Auch im Rentenbezug beteiligen wir die einzelnen Verträge verursa-
chungsorientiert an den vorhandenen Bewertungsreserven.

Bitte beachten Sie: Bewertungsreserven unterliegen Schwankungen und
können daher deutlich höher oder niedriger ausfallen oder sogar ganz
entfallen.

Solange Sie Ihr Fondsvermögen ganz oder teilweise in die Garantie-Op-
tion übertragen haben, gilt für den übertragenen Teil: Zum Ausgleich von
Schwankungen können wir eine Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven festsetzen. Die Sockelbeteiligung an Bewertungsreserven ist eine
Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven. Die Mindestbeteiligung an
Bewertungsreserven wird jährlich neu festgelegt. Sie kann daher im Ver-
lauf des Vertrages schwanken. Sie kann ganz oder teilweise entfallen.

Wenn Ihr tatsächlicher Anteil an den Bewertungsreserven zum Fällig-
keitszeitpunkt höher ist als die Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven, gilt: wir berechnen Ihre Rente oder Ihre einmalige Zahlung mit

dem höheren Betrag. Dieser tatsächliche Anteil ist von der jeweiligen Ka-
pitalmarktsituation abhängig.

2.8      Höhe von Überschüssen und Bewertungsreserven
Ob und in welcher Höhe wir Sie an Überschüssen und Bewertungsre-
serven beteiligen, hängt von vielen Einflüssen ab. Wir können diese Ein-
flüsse nicht vorhersehen und nur teilweise beeinflussen. Dies liegt unter
anderem daran, dass Verträge in der Regel über eine lange Zeit laufen.
Außerdem wissen wir nicht, wie sich in Zukunft die Kapitalmärkte entwi-
ckeln. Wichtig ist auch, wie sich das versicherte Risiko und die Kosten
entwickeln. Daher können wir nicht garantieren, ob und in welcher Höhe
wir Sie an Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen.

2.9      Überschüsse bei Kündigung Ihres Vertrages und im Todes-
fall

Laufende Überschüsse sind im Fondsguthaben und bei Ausübung der
Garantie-Option - im Sicherungsvermögen enthalten. Bei Kündigung
Ihres Vertrages vor Rentenbeginn und im Todesfall zahlen wir diese
Überschüsse mit aus. Der Auszahlungsbetrag kann sich gegebenenfalls
erhöhen um:

- den Wert der Indexbeteiligung (wenn die Aktivphase vereinbart
wurde),

- die Beteiligung an den Bewertungsreserven und
- Schlussüberschussanteile - sofern vorhanden.

3      Auszahlung von Leistungen

3.1      Wer erhält die Leistungen?

3.1.1      Empfänger der Leistungen
Die Leistungen aus Ihrem Vertrag zahlen wir:

- an Sie als Versicherungsnehmer,
- an Ihre Erben oder
- an eine von Ihnen benannte Person, die die Leistungen erhalten

soll (Bezugsberechtigter).

Die Benennung eines Bezugsberechtigten müssen Sie uns in Textform
mitteilen. Sie bedarf gegebenenfalls zusätzlich der Zustimmung Dritter
(z.B. bei Abtretung an eine Bank), ebenfalls in Textform.

Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

Zulässige Bezugsberechtigte bei Zusatzversicherungen
Solange Sie Zusatzversicherungen mit einer Rentenleistung (Be-
rufs-/Dienst-/ oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung) in Ihren Vertrag
eingeschlossen haben, gilt:

Für Leistungen im Erlebensfall können Sie nur eine der folgenden Per-
sonen als Bezugsberechtigten benennen:

- die versicherte Person oder
- einen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 15 Abgaben-

ordnung oder
- einen nahen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 7 Ab-

satz 3 Pflegezeitgesetz.

Für Leistungen im Todesfall ist die Benennung des Bezugsberechtigten
nicht eingeschränkt.

Sieht die Zusatzversicherung lediglich die Befreiung von der Beitrags-
zahlungspflicht für die Hauptversicherung und die eingeschlossenen Zu-
satzversicherungen und keine Rentenleistungen vor, ist die Benennung
des Bezugsberechtigten ebenfalls nicht beschränkt.

Widerrufliches und unwiderrufliches Bezugsrecht
Es gibt zwei Arten eines Bezugsrechts:
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- Wenn Sie eine Person widerruflich als Bezugsberechtigten be-
nennen, erwirbt diese das Recht auf die Leistungen erst mit Eintritt
des Versicherungsfalls. Bis dahin können Sie Ihre Bestimmung je-
derzeit ohne Zustimmung des Bezugsberechtigten ändern.

- Wenn Sie eine Person unwiderruflich als Bezugsberechtigten be-
nennen, erwirbt diese sofort das Recht auf die Leistungen. Deshalb
können Sie Ihre Bestimmung nur noch mit Zustimmung des unwi-
derruflich Bezugsberechtigten ändern.

In beiden Fällen können Sie das Bezugsrecht nur bis zum Eintritt des
Versicherungsfalls aufheben oder einschränken. Ihre Mitteilung muss
uns in Textform zugegangen sein, bevor der Versicherungsfall einge-
treten ist. Das gilt auch für die Zustimmung eines unwiderruflich
Bezugsberechtigten zur Änderung des Bezugsrechts. Bitte beachten Sie
für Leistungen im Todesfall: Ist die versicherte Person nicht zugleich Ver-
sicherungsnehmer, muss auch die versicherte Person dem Wechsel des
Bezugsberechtigten in Textform zustimmen.

3.1.2      Abtretung und Verpfändung
Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte übertragen, also die
Rechte abtreten oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:

- Die gesetzlichen Vorschriften zum Pfändungsschutz werden einge-
halten,

- Sie dürfen rechtlich überhaupt die Rechte übertragen,
- Sie haben uns in Textform mitgeteilt, dass Sie die Rechte über-

tragen und
- wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrem Vertrag einge-

räumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder Verpfändung
zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel eine Person sein, die
Sie unwiderruflich als Bezugsberechtigten benannt haben.

Wenn wir Ihnen die Abtretung oder Verpfändung bestätigen, erheben wir
eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen".

3.1.3      Inhaber des Versicherungsscheins
Wir können Leistungen an jeden auszahlen, der uns den Versicherungs-
schein vorlegt. Der Inhaber des Versicherungsscheins kann uns gegen-
über auch alle anderen Rechte aus dem Vertrag geltend machen.
Wir müssen nicht prüfen, ob der Inhaber des Versicherungsscheins dazu
berechtigt ist. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Ver-
sicherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

3.2      Was ist zu beachten, wenn Leistungen fällig werden?

3.2.1      Erforderliche Nachweise und Mitteilungen
Wenn wir Leistungen auszahlen sollen, müssen Sie uns den Versiche-
rungsschein vorlegen. Darüber hinaus können wir folgende Nachweise
verlangen:

- einen Nachweis, dass der letzte Beitrag gezahlt wurde und
- ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Sie müssen uns weitere Unterlagen vorlegen, je nachdem welche Leis-
tungen wir vereinbart haben.

a) Bei Leistungen im Erlebensfall können wir zu Rentenbeginn ein amtli-
ches Zeugnis darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.
Wenn wir laufende Renten zahlen, gilt: Wir können auch während wir
Renten zahlen ein solches amtliches Zeugnis verlangen. Dies können
wir in Zeitabständen, die den Umständen nach angemessenen sind, ver-
langen.

b) Bei Leistungen im Todesfall können wir folgende Nachweise ver-
langen:

- eine amtliche Sterbeurkunde, die Alter und Geburtsort der versi-
cherten Person enthält, und

- ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache.
Wir fordern bei Bedarf auch Informationen über den Beginn und den Ver-
lauf der Krankheit an, die zum Tod der versicherten Person geführt hat.

Außerdem können wir verlangen, dass ein von uns beauftragter Arzt den
Leichnam besichtigt oder eine Obduktion durchgeführt wird. Dies gilt,
wenn:

- der Verdacht besteht, dass Sie oder die versicherte Person die vor-
vertragliche Anzeigepflicht verletzt haben, und

- die versicherte Person in den ersten drei Versicherungsjahren in
Folge eines Unfalls stirbt.

Die Kosten für die Besichtigung oder Obduktion tragen wir. Wenn uns
die Besichtigung oder Obduktion verweigert wird, müssen wir keine Leis-
tungen auszahlen.

3.2.2      Kürzung von Leistungen
Uns muss unverzüglich mitgeteilt werden, wenn die versicherte Person
verstorben ist. Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir
keine Leistung auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war:

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.
Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

3.2.3      Weitere Nachweise
Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, um unsere
Leistungspflicht zu klären. Wir können auch selber erforderliche Nachfor-
schungen anstellen. Kosten, die durch die Nachweise und Nachfor-
schungen entstehen, trägt derjenige, der die Leistung verlangt.

3.2.4      Zurückhaltung von Leistungen
Wir können Leistungen zurückhalten bis uns die in den Abschnitten 3.2.1
bis 3.2.3 genannten Auskünfte und Nachweise vorliegen. Dies gilt auch
in folgendem Fall: Wenn wir daran gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen, weil:

- die uns erteilte Entbindung von der Schweigepflicht eingeschränkt
oder widerrufen wurde oder

- die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung von Daten einge-
schränkt oder widerrufen wurde.

3.2.5      Zurückforderung von Leistungen
Zu Unrecht empfangene Leistungen müssen unverzüglich an uns zu-
rückgezahlt werden.
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3.2.6      Auszahlung der Leistungen außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes
Wir überweisen die Leistungen auf Kosten und Gefahr des
Bezugsberechtigten auch in einen Staat außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes. Dies gilt nur, wenn:

- Sie dies wünschen und
- Sie bei Abschluss dieses Vertrags Ihren im Vertrag genannten

Wohnsitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes hatten.

4      Beiträge und Kosten

4.1      Wie müssen Sie Ihre Beiträge zahlen?

4.1.1      Bei Vertragsabschluss können Sie entscheiden, ob Sie einen
einmaligen Beitrag oder laufende Beiträge zahlen möchten. Laufende
Beiträge zahlen Sie je nach Vereinbarung in den folgenden Zahlungsab-
schnitten:

- monatlich,
- vierteljährlich,
- halbjährlich oder
- jährlich.

Zahlen Sie einen einmaligen Beitrag, beträgt die Versicherungsperiode
einen Monat. Zahlen Sie laufende Beiträge, entspricht die Versiche-
rungsperiode dem Zahlungsabschnitt.

Zahlen Sie laufende Beiträge, können Sie die Zahlungsabschnitte auch
während der Vertragsdauer ändern. Dies müssen Sie uns mindestens
einen Monat vor dem Ende der Versicherungsperiode mitteilen. Wenn
Sie die Abschnitte ändern, ändert sich die Höhe Ihrer Beiträge. Die ver-
einbarten Leistungen bleiben gleich.

Bitte beachten Sie: Haben sie einen Vertrag mit abgesenktem Anfangs-
beitrag abgeschlossen, gilt: Sie können die Zahlungsabschnitte erst än-
dern, wenn Sie keinen abgesenkten Anfangsbeitrag mehr zahlen.

4.1.2      Sie müssen abweichend von der gesetzlichen Regelung (§ 152
Absatz 3 VVG) den ersten oder einmaligen Beitrag wie folgt zahlen:

- unverzüglich nachdem wir den Vertrag geschlossen haben,
- aber nicht vor dem Beginn der Versicherung. Das Datum des Versi-

cherungsbeginns finden Sie im Versicherungsschein.

Alle folgenden Beiträge werden jeweils zum Beginn des gewählten Zah-
lungsabschnitts fällig.
Der Beitrag gilt als rechtzeitig gezahlt, wenn Sie fristgerecht alles getan
haben, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Sie tragen die Gefahr und Kosten, dass wir die Beiträge erhalten.

4.1.3      Sie können mit uns ein Lastschriftverfahren vereinbaren. Dann
buchen wir Ihre Beiträge am Anfang einer jeden Versicherungsperiode
von dem Konto ab, das Sie uns angegeben haben.
Ihr Beitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn:

- wir Ihren Beitrag am Fälligkeitstag einziehen konnten und
- Sie diesem berechtigten Einzug nicht widersprechen.

Wenn wir Ihren Beitrag nicht einziehen konnten, gilt er dennoch als
rechtzeitig bezahlt, wenn:

- Sie nicht zu vertreten haben, dass wir den Beitrag nicht einziehen
konnten,

- wir Sie schriftlich aufgefordert haben zu zahlen und
- Sie Ihren Beitrag unverzüglich überweisen.

Für eine fehlgeschlagene Abbuchung erheben wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für
besondere Leistungen". Diese Gebühr entfällt oder verringert sich, wenn
und insoweit Sie uns Folgendes nachweisen: Aus der fehlgeschlagenen
Abbuchung:

- entsteht uns kein Schaden oder
- entsteht uns ein wesentlich niedrigerer Schaden.

Wir dürfen verlangen, dass Sie Ihren Beitrag künftig anders als im Last-
schriftverfahren zahlen, wenn:

- wir wiederholt Ihren Beitrag nicht einziehen können und
- Sie dies zu vertreten haben.

Wenn Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, berechnen wir eine
Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle
"Gebühren für besondere Leistungen".

4.1.4      Wenn Sie fällige Beiträge nicht gezahlt haben, verrechnen wir
diese offenen Beiträge mit:

- dem Vertragsvermögen oder
- einer fälligen Leistung.

Bis wir die offenen Beiträge verrechnen, erheben wir Verzugszinsen. Nä-
here Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 4.2.3.

4.1.5      Ihre Beiträge müssen Sie bis zu dem Zeitpunkt zahlen, den wir
vereinbart haben (Beitragszahlungsdauer). Wenn die versicherte Person
stirbt, müssen die Beiträge bis zum Ende der Versicherungsperiode ge-
zahlt werden, in der der Tod eingetreten ist.

4.2      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

4.2.1      Was gilt für den ersten oder einmaligen Beitrag?
Solange Sie Ihren ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig ge-
zahlt haben, können wir vom Vertrag zurücktreten.

Wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben, können wir
nicht zurücktreten. Sie müssen uns aber nachweisen, dass Sie sie nicht
zu vertreten haben.

Wenn der Versicherungsfall eintritt bevor Sie Ihren ersten oder einma-
ligen Beitrag gezahlt haben, müssen wir nicht leisten. Das gilt aber nur,
wenn wir Sie auf diese Rechtsfolge im Versicherungsschein hingewiesen
haben.
In folgendem Fall müssen wir trotzdem zahlen: Sie haben es nicht zu
vertreten, dass Sie den Beitrag verspätet bezahlt haben. Sie müssen uns
aber nachweisen, dass Sie dies nicht zu vertreten haben.

4.2.2      Was gilt für die folgenden Beiträge?
Zahlen Sie einen folgenden Beitrag oder einen sonstigen Betrag, den Sie
aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, gilt: Sie er-
halten von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir Ihnen
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen.

Begleichen Sie Ihren Zahlungsrückstand nicht innerhalb der von uns ge-
setzten Frist, hat dies folgende Auswirkungen auf Ihren Vertrag:

- Ihr Versicherungsschutz entfällt vollständig oder
- Ihr Versicherungsschutz vermindert sich wie bei einer Beitragsfrei-

stellung. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie
im Abschnitt 6.2.

Auf diese Rechtsfolgen werden wir in unserer Mahnung ausdrücklich hin-
weisen.
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Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr
ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Die
Gebühr entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns nach-
weisen, dass uns durch die Mahnung:

- kein Schaden entsteht oder
- ein wesentlich niedrigerer Schaden entsteht.

Können Sie einen folgenden Beitrag oder einen sonstigen Beitrag nicht
zahlen, bieten wir Ihnen umfassende Möglichkeiten zur Anpassung Ihre
Beitragszahlung. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
"Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten". Sie können sich jederzeit
an uns wenden. Gemeinsam können wir dann klären, wie es weiter-
gehen soll.

4.2.3      Folgen des Verzugs
Wenn Sie Ihre Beiträge verspätet zahlen, berechnen wir für den Verzug
Zinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch). Mindestzins-
satz: Zinssatz, den wir durchschnittlich im Rahmen von Policendarlehen
für Rentenversicherungen in der Privatversorgung erheben.

Wir können die Zinsen gesondert in Rechnung stellen oder wie folgt ver-
rechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Die Folgen des Verzugs treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu ver-
treten haben.

Folgendes gilt für Verträge, die Beiträge in Fonds oder Zertifikate an-
legen: Wenn Sie Beiträge trotz Mahnung nicht zahlen, müssen wir be-
reits im Voraus erworbene Anteile an Fonds oder Zertifikaten wieder ver-
kaufen. In der Zeit zwischen dem Kauf und dem Verkauf dieser Anteile
können Kurse fallen. Wenn uns daraus ein Schaden entsteht, können wir
diesen Schaden mit Ihrem Vertragsvermögen oder einer fälligen Leis-
tung verrechnen.

4.3      Wann können Sie Ihre Beiträge senken?

Sie können Ihren Beitrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode senken. Der neue Beitrag der Hauptversicherung muss je-
doch mindestens 300 Euro jährlich betragen.
Bei einer Beitragsherabsetzung wird die Versicherung zum Teil wie eine
beitragsfreie Versicherung behandelt (teilweise Beitragsfreistellung).
Nähere Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung finden Sie im
Abschnitt 6.2.
Es gilt folgende Besonderheit für Verträge, die zu Beginn einen niedri-
geren Beitrag und später einen höheren Normalbeitrag vorsehen: Wenn
Sie anfangs niedrigere Beiträge zahlen und diese senken, sinkt auch der
höhere Normalbeitrag in den folgenden Jahren.
Bitte beachten Sie:

- Sie können einen gesenkten Beitrag nicht wieder zu den vorherigen
Bedingungen erhöhen.

- Senken Sie Ihre Beiträge ab, kann das Vertragsvermögen, das
Ihnen zu Rentenbeginn zur Verfügung steht, erheblich niedriger
ausfallen.

Wenn Sie Ihren Beitrag senken, berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch
diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere
Leistungen".

4.4      Was müssen Sie beachten, wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen
möchten?

Sie können vor Rentenbeginn mit uns vereinbaren, Ihren Beitrag außer-
planmäßig zum nächsten Zahlungsabschnitt zu erhöhen.

Dafür benötigen Sie ein von uns erstelltes Angebot, dem Sie zustimmen
müssen. Ein solches Angebot können Sie bei uns anfordern. Bitte be-
achten Sie: Es kann Konstellationen geben, in denen wir Ihnen kein An-
gebot erstellen können. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein,
wenn wir Ihr Produkt im Neugeschäft nicht mehr anbieten oder die Rest-
laufzeit Ihres Vertrages eine Erhöhung des Beitrags nicht mehr zulässt.

Für Ihren Antrag auf Erhöhung Ihres Beitrags müssen folgende Bedin-
gungen erfüllt sein:

- Sie müssen laufende Beiträge zahlen.
- Sie müssen Ihren Beitrag mindestens um 120 Euro pro Versiche-

rungsjahr erhöhen.
- Sie dürfen Ihren Beitrag maximal um 12.000 Euro pro Versiche-

rungsjahr erhöhen.
- Zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihren Beitrag erhöhen möchten, darf

kein abgesenkter Anfangsbeitrag vereinbart sein und
- Sie müssen uns Ihre Zustimmung zu unserem Angebot auf Erhö-

hung Ihres Beitrages mindestens einen Monat vor dem nächsten
Zahlungsabschnitt in Textform mitteilen.

Wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen, erhöht sich das Vertragsvermögen, das
wir zur Berechnung unserer Leistungen heranziehen. Die Versicherungs-
leistungen erhöhen sich nicht zwingend im gleichen Verhältnis wie Ihre
Beiträge. Wir berechnen unsere Leistungen aus dem erhöhten Teil Ihres
Beitrages nach versicherungsmathematischen Grundsätzen neu, und
zwar mit den Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeitpunkt der Erhöhung
für neue gleichartige Verträge zugrunde legen.

Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben, gilt: es kann
sein, dass wir unser Angebot auf Erhöhung Ihres Beitrags von weiteren
Bedingungen abhängig machen müssen. Dies können beispielsweise die
Durchführung einer erneuten Risikoprüfung oder steuerliche Anforde-
rungen sein.

Haben Sie mit uns die dynamische Erhöhung Ihrer Beiträge vereinbart,
gilt: Ihr neuer erhöhter Beitrag ist Grundlage für die planmäßige dynami-
sche Erhöhung Ihres Beitrages.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen, kann sich dies
nachteilig auf die Besteuerung Ihrer Kapitalabfindung auswirken. Nähere
Informationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen Rege-
lungen".

4.5      Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten und Ge-
bühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?

4.5.1      Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
Von Ihren Beiträgen ziehen wir zum einem Kosten und zum anderen Bei-
träge für einen vereinbarten Risikoschutz (Risikobeitrag) ab. Der nach
diesen Abzügen verbleibende Beitrag (Sparbeitrag) dient zum Aufbau
des Vertragsvermögens.
Die Kosten, die beim Abschluss des Vertrages und während Ihr Vertrag
läuft, entstehen, unterteilen wir in:

- Abschluss- und Vertriebskosten und
- Verwaltungskosten.

4.5.2      Abschluss- und Vertriebskosten
Die Abschluss- und Vertriebskosten verwenden wir vor allem, um die
Vermittlung des Vertrags durch den Versicherungsvermittler zu vergüten
und den Vertrag einzurichten. Die Abschlusskosten umfassen zudem:

- unmittelbar zurechenbare Aufwendungen für die Risikoprüfung im
Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertrages, sowie Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und Auf-
wendungen für die Erstellung des Versicherungsscheins.
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- mittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie Kosten für die Produkt-
entwicklung und allgemeine Werbeaufwendungen.

Wir berechnen als Abschluss- und Vertriebskosten maximal 2,5 % der
Summe aller vereinbarten Beiträge. Wie hoch die Abschluss- und Ver-
triebskosten genau in Euro sind, finden Sie in Ihren Vertragsinforma-
tionen.

Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten wie folgt von Ihren Bei-
trägen ab:

- Wenn Sie laufende Beiträge über mindestens fünf Jahre zahlen,
gilt: Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten jährlich in
gleichmäßigen Beträgen über die ersten fünf Jahre von Ihren Bei-
trägen ab.

- Wenn Sie laufende Beiträge über weniger als fünf Jahre zahlen,
gilt: Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten jährlich in glei-
chen Beträgen über die gesamte Zeit ab, in der Sie Beiträge
zahlen.

- Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen, ziehen wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten sofort in einem einzigen Betrag ab.

Bitte beachten Sie Folgendes, wenn Sie laufende Beiträge zahlen: Auf-
grund der Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten kann insbe-
sondere in den ersten Jahren das Vertragsvermögen geringer sein als
die eingezahlten Beiträge. Das heißt für Sie: Es ist möglich, dass nur ein
geringer Betrag zur Bildung einer beitragsfreien Leistung vorhanden ist.
Auch in den Folgejahren erreichen der Rückkaufswert bzw. die Mittel für
eine beitragsfreie Leistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten
Beiträge, weil diese zusätzlich laufende Kosten enthalten

4.5.3      Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten entstehen insbesondere, weil wir:

- Ihren Beitrag einziehen,
- Ihren Vertrag verwalten, solange dieser läuft, und
- Versicherungsfälle abwickeln.

Vor Rentenbeginn berechnen wir einen Teil dieser Verwaltungskosten in
Abhängigkeit der Höhe Ihres Beitrags. Zusätzlich berechnen wir einen
Teil der Verwaltungskosten in Abhängigkeit vom Vertragsvermögen.

Ein anderer Teil der Verwaltungskosten fällt als fester Betrag für Ihren
Vertrag an. Diesen Teil nennen wir Stückkosten.
Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, gilt: Wir ent-
nehmen die laufenden Verwaltungskosten Ihrem Vertragsvermögen.

Nach Rentenbeginn berechnen wir einen Teil dieser Verwaltungskosten
in Abhängigkeit der Höhe Ihrer Rente. Zusätzlich berechnen wir einen
Teil der Verwaltungskosten in Abhängigkeit vom Vertragsvermögen.
Die gesamten Verwaltungskosten nach Rentenbeginn entnehmen wir
Ihrem Vertragsvermögen.
Den genauen Betrag der Verwaltungskosten finden Sie in Ihren Ver-
tragsinformationen.

4.5.4      Gebühren
Zusätzliche Gebühren berechnen wir Ihnen, wenn Sie einen nicht übli-
chen Geschäftsvorfall veranlassen. Zum Beispiel in folgenden Fällen:

- Sie zahlen den Beitrag nicht rechtzeitig und wir setzen Ihnen des-
halb eine Frist oder senden Ihnen eine Mahnung.

- Ihre Bank gibt eine Lastschrift zurück.

Wie hoch derzeit die zusätzlichen Gebühren in diesen und weiteren
Fällen sind, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leis-
tungen". Die Höhe der zusätzlichen Gebühren kann sich während der
Vertragsdauer ändern. Außerdem können weitere Fälle hinzukommen, in
denen zusätzliche Kosten entstehen.

Die zusätzlichen Gebühren richten sich nach den Aufwänden, die bei
uns durchschnittlich entstehen. Sie können uns nachweisen, dass un-
sere Aufwände geringer sind und deshalb nicht den erhobenen Ge-
bühren entsprechen. In diesem Fall kann diese Gebühr sich verringern
oder ganz entfallen.
Wir können Ihnen die zusätzlichen Gebühren in Rechnung stellen oder
wie folgt verrechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

4.5.5      Kapitalanlagekosten
Bei einer Anlage in Fonds fallen Kapitalanlagekosten an.

Dies können zum Beispiel folgende Kosten sein:

- Verwaltungsgebühren innerhalb der Fonds in marktüblicher Höhe,
- Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren

oder
- Kosten für die Fertigung von Jahresabschlüssen, Prospekten und

Geschäftsberichten.

Diese Kosten erheben nicht wir, sondern die Kapitalverwaltungsgesell-
schaften. Diese ziehen die Kosten direkt von Ihrem Fondsvermögen ab.
Wie hoch die Kapitalanlagekosten sind, finden Sie in den aktuellen Ver-
kaufsprospekten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Zusätzlich können bei von uns verwalteten Depotklassen Verwaltungs-
gebühren anfallen, die von uns vereinnahmt werden.

Für den Fall, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften uns als Großan-
leger an den Verwaltungsvergütungen der Fonds beteiligen, gilt: Diese
geben wir vollständig an Sie weiter.

Sollten bei von uns verwalteten Depotklassen Überschüsse bei Verwal-
tungsgebühren anfallen, geben wir diese vollständig an Sie weiter.

5      Anlage des Vertragsvermögens

5.1      Wie legen wir Ihr Vertragsvermögen an?

5.1.1      Kapitalanlage vor Rentenbeginn
Vor Rentenbeginn setzt sich Ihr Vertragsvermögen durch die Beteiligung
an Sondervermögen zusammen.

Zum tatsächlichen Rentenbeginn zahlen wir Ihnen aus Ihrem Vertrags-
vermögen eine Rente. Wenn Sie mit uns keine Aktivphase vereinbart
haben, sind Sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an der Entwicklung des
Sondervermögens beteiligt.

5.1.2      Kapitalanlage nach Rentenbeginn
Nach Rentenbeginn sind Sie an der Wertentwicklung unseres Siche-
rungsvermögens beteiligt. Falls Sie die Aktivphase vereinbart haben,
sind Sie zusätzlich an Ihrem Sondervermögen beteiligt. Die nähere Be-
schreibung und die Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsun-
terlagen.

Gestaltungsmöglichkeiten nach Rentenbeginn (Aktivphase)
Sie haben das Recht, die Indexbeteiligung innerhalb der Aktivphase zum
nächsten Indexstichtag ab- und auch wieder anzuwählen. Ihre Entschei-
dung müssen Sie uns bis zum 15. des Vormonats in Textform mitteilen.
An- bzw. Abwahl der Indexbeteiligung sind für Sie kostenfrei.

Wenn Sie die Indexbeteiligung nach Rentenbeginn abwählen, gilt: Sie
sind dann nur noch an der Wertentwicklung unseres Sicherungsvermö-
gens beteiligt.

Während der Aktivphase sind auf Antrag folgende weitere Änderungen
möglich:
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- Sie können sich Geld aus Ihrem Vertrag auszahlen lassen (Ent-
nahmen). Den Wert der Indexbeteiligung berücksichtigen wir dabei
nicht. Die Einzelheiten zum Umfang und den Konditionen der Ent-
nahme sind gesondert zu vereinbaren.

- Sie können die Höhe Ihrer Rente ändern und
- Sie können einen zusätzlichen Betrag in Ihren Vertrag einzahlen

(Zuzahlungen). Die Zuzahlung muss mindestens 250 Euro be-
tragen.

Sie müssen uns Ihren Antrag auf Änderung in Textform mitteilen. Wir
werden Sie darüber informieren, wie sich die Änderungen auf Ihren Ver-
trag auswirken. Können wir Ihrem Antrag nicht entsprechen, werden wir
Sie informieren.

5.1.3      Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn
Auch nach Rentenbeginn können Sie, wenn Sie die Verrentungsart Stan-
dard gewählt haben oder sich in der Ruhestandsphase befinden einmalig
anstelle der laufenden Rentenzahlung eine Kapitalauszahlung ver-
langen.

Die Höhe der möglichen Kapitalauszahlung ist abhängig von der verein-
barten Todesfallleistung. Nähere Informationen zur Todesfallleistung
finden Sie in Abschnitt 1.4:

- Bei den Tarifen ALVF1, ALVF1G, ALVF7, ALVF7G, ALVFP7,
ALVFP7G und ALVFX8, ALVFX8G gilt: Die Höhe der Kapitalaus-
zahlung entspricht dem finanzmathematischen Barwert der Todes-
fallleistung.

- Bei Tarifen ALVF2, ALVF2G, ALVFP2 und ALVFX5, ALVFX5G gilt:
Die Höhe der Kapitalauszahlung entspricht dem finanzmathemati-
schen Barwert der Renten und der Todesfallleistung bis zu dem
Alter, für den eine Todesfallleistung besteht.

Bitte beachten Sie folgendes:

- Die Kapitalauszahlung kann nur erfolgen, wenn noch ein Anspruch
auf eine Todesfallleistung besteht. Nähere Informationen zur To-
desfallleistung finden Sie in Abschnitt 1.4.

- Nach der Kapitalauszahlung entfällt die Todesfallleistung.
- Zudem setzen wir die Rentenzahlung solange aus, wie ein An-

spruch auf Todesfallleistung bestanden hätte.
- Nach Ablauf dieses Zeitraums setzt die Rentenzahlung wieder ein,

sofern die versicherte Person noch lebt.

Beispiel: Sie haben als Todesfallleistung eine 10-jährige Rentengarantie-
zeit vereinbart. Drei Jahre nach Rentenbeginn verlangen Sie eine Kapi-
talzahlung:

- Die Höhe der Kapitalzahlung entspricht dem Wert der Todesfallleis-
tung für sieben Jahre.

- Die Rentenzahlung wird somit sieben Jahre ausgesetzt.
- Nach Ablauf der sieben Jahre setzt die Rentenzahlung wieder ein,

sofern die versicherte Person noch lebt.

Für die Kapitalauszahlung während der Rentenbezugszeit erheben wir
eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen".

5.1.4      Sicherungsvermögen
Beim Sicherungsvermögen investieren wir in zulässige Anlagen gemäß
den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

5.1.5      Sondervermögen
Beim Sondervermögen handelt es sich - je nachdem, für welche Anlage
Sie sich entschieden haben um:

- eine indexbezogenen Kapitalanlage (auch als Indexbeteiligung be-
zeichnet),

- Fonds oder
- eine Depotklasse.

Das Sondervermögen besteht bis zum Rentenbeginn aus dem Wert Ihrer
Fonds und Depotklassen. Ab Beginn der Aktivphase sofern diese mit uns
vereinbart ist - lediglich aus der Indexbeteiligung.

5.1.6      Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung erfolgt eine Teilhabe an der Wertwick-
lung des von Ihnen gewählten Index. Dabei kommt es zunächst darauf
an, wie sich der Index entwickelt. Die Wertentwicklung der Indexbeteili-
gung ist nicht vorhersehbar.

Ein Emittent gibt die Indexbeteiligung aus und ermittelt einmal pro In-
dexjahr den erwirtschafteten Ertrag. Der Ertrag hängt unmittelbar mit der
Indexentwicklung zusammen. Positive Erträge aus der jährlichen Index-
beteiligung werden dem partizipierenden Vertragsvermögen gutge-
schrieben. Dabei kann - je nach gewähltem Index - eine positive Wert-
entwicklung durch eine zuvor festgelegte Höchstgrenze (Cap) be-
schränkt sein. Ebenso kann - je nach gewähltem Index - eine monatliche
negative Wertentwicklung durch eine zuvor festgelegte Untergrenze
(Floor) begrenzt sein. Ergibt sich auf Jahressicht ein negatives Ergebnis
aus der Indexbeteiligung, wird Ihr partizipierendes Vertragsvermögen
nicht an dieser negativen Entwicklung beteiligt.

Die Höhe des Preises der Indexbeteiligung ist abhängig von verschie-
denen Faktoren des Kapitalmarkts - zum Beispiel von der Volatilität des
Kapitalmarktes oder der Zinshöhe.

Um für Sie günstige Konditionen für die Indexbeteiligung zu gewähr-
leisten, fragen wir Preise von mehreren Emittenten an und sichern diese
für ein oder mehrere Jahre.
Ihren Antragsunterlagen können Sie folgende weitere Informationen ent-
nehmen:

- Beschreibung der Indexbeteiligung Ihres Vertrages und
- mögliche Risiken.

5.1.7      Anlage in Fonds
Sofern Sie sich für eine Anlage in Fonds entscheiden,sind Sie daran be-
teiligt wie sich die Fonds oder Depotklassen entwickeln. Kapitalverwal-
tungsgesellschaften verwalten die Fonds, während wir die Depotklassen
verwalten. Wie sich ein Fonds entwickelt, kann niemand vorhersehen.
Deshalb können wir keine bestimmte Wertentwicklung der Fonds garan-
tieren. Ihr Fondsvermögen kann sich sowohl positiv als auch negativ ent-
wickeln. Positive Wertentwicklungen können sich insbesondere dann er-
geben, wenn die Kurse der in den Fonds enthaltenen Wertpapiere
steigen. Wenn die Kurse der Wertpapiere sinken, sinkt auch das Fonds-
vermögen. Sie tragen das Risiko, dass Kurse sinken und das Fondsver-
mögen an Wert verliert - bis hin zum Totalverlust. Ein Risiko bis hin zum
Totalverlust kann sich auch dadurch ergeben, dass sich der Fonds un-
planmäßig verändert. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft keine Anteile mehr zurück nimmt. Wenn
Wertpapiere nicht in Euro geführt werden, kann sich ein Verlust auch aus
Schwankungen des Währungskurses ergeben.

Die Wertentwicklung der Anlage in Fonds hat Auswirkung auf die Höhe
der möglichen Leistungen. Je nachdem wie sich die Anlage in Fonds
entwickelt, können die möglichen Leistungen höher oder niedriger aus-
fallen.

5.1.8      Anteile am Sondervermögen
Das Sondervermögen ist in Anteile aufgeteilt. Der Wert eines Anteils
richtet sich danach, wie sich das Vermögen des jeweiligen Fonds entwi-
ckelt. Der Wert eines Anteils wird als Kurs oder Rücknahmepreis be-
zeichnet.

Der Kurs/ Rücknahmepreis wird:
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- bei Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft,
- bei der Indexbeteiligung durch den Emittenten und
- bei Depotklassen durch uns ermittelt.

Der Kurs/ Rücknahmepreis berechnet sich wie folgt: Wert des Fondsver-
mögens geteilt durch die Anzahl der vorhandenen Anteile des Fonds.
Wenn im jeweiligen Fonds enthaltenen Vermögenswerte am Tag der Be-
wertung keinen Kurs haben, erfolgt die Bewertung zum letztbekannten
Kurs. Die Umrechnung von Vertragsvermögen in Anteile erfolgt zum
Rücknahmepreis. Der Bewertungsstichtag für die Umrechnung ist der
15. eines Monats.

5.1.9      Bewertungsstichtage
Bewertungsstichtage sind:

- für die Umrechnung von Anteileinheiten in Versicherungsleis-
tungen: der 15. des Monats vor der Fälligkeit des Beitrags.

- für die Umrechnung der in Einmalbeiträgen enthaltenen Sparbei-
träge in Anteileinheiten: spätestens der dritte Werktag nachdem
Ihre Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist; frühestens der
erste Tag des Monats, in dem Ihre Versicherung beginnt.

- für das Vertragsvermögen, das an der Entwicklung des Index in der
Aktivphase partizipiert: der Indexstichtag. Den Zeitpunkt Ihres In-
dexstichtages finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Um ausrei-
chend Zeit für die Abrechnung der jährlichen Beteiligungen bis zum
Beginn des nächsten Indexjahres zu gewährleisten, fallen die letzte
monatliche Beobachtung und die Fälligkeit auf den 15.01. bzw.
15.07. des Folgejahres.

- bei Kündigungen: der 15. des Monats vor der Fälligkeit der Leis-
tung.

- bei Leistungen im Todesfall und bei Entnahmen: Nachdem die To-
desfallmeldung oder Ihr Antrag auf Entnahme bei uns eingegangen
ist, der nächst erreichbare Kurs/Rücknahmepreis.

Wenn am Tag der Bewertung kein Kurs ermittelt werden kann, erfolgt die
Bewertung zum letztbekannten Kurs. Werden die Kurse ausgesetzt, ver-
wenden wir den Kurs des ersten Tages, nachdem der Handel wieder
aufgenommen wurde. Abweichend gilt für die Fälligkeit der Option: die
Bewertung erfolgt zum nächst erreichbaren Kurs.

Wir zahlen alle Leistungen grundsätzlich in Geld.

5.1.10      Rente aus Überschussbeteiligung

Neben den möglichen Leistungen erhalten Sie gegebenenfalls weitere
Leistungen aus der Überschussbeteiligung. Nähere Informationen zu
den Überschüssen finden Sie in Abschnitt 2.

5.1.11      Wie legen wir Ihre Beiträge an und wie entwickelt sich
Ihr Vertragsvermögen?

Ihren Sparbeitrag legen wir grundsätzlich im Sondervermögen an.

Ist Ihr Vertrag beitragsfrei gestellt, entnehmen wir die Betragsteile zur
Deckung von Kosten oder des Todesfallrisikos monatlich dem Sonder-
vermögen.

5.2      Wann und wie können Sie Ihre Anlage in Fonds oder Ihre In-
dexbeteiligung verändern?

5.2.1      Wechsel in andere Fonds
Sie können in der Aufschubzeit verlangen, dass wir zukünftig einen Teil
Ihrer Beiträge für Sie in andere Fonds anlegen (Switchen). Dabei können
Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl stehenden Fonds aus-
wählen. Ihre Anlagebeiträge können nur in ganzzahligen Prozentsätzen
von jeweils mindestens 10 % pro Fonds aufgeteilt werden. Eine Ände-
rung wird zur nächsten Beitragsfälligkeit gültig.

Sie können auch verlangen, dass wir das Vermögen eines Fonds in
einen anderen Fonds übertragen (Shiften). Dabei können Sie zwischen
den für Ihren Vertrag zur Auswahl stehenden Fonds wählen.
Wir übertragen das Fondsvermögen zum Kurs des übernächsten Kurs-
tages, nachdem uns Ihr Auftrag zugegangen ist. Ausnahme: Sie wün-
schen die Übertragung zu einem späteren Termin.
Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Bitte beachten Sie: Pro Vertrag können Sie höchstens in drei verschie-
dene Fonds gleichzeitig aktiv investieren.

5.2.2      Rahmenbedingungen
Switchen und Shiften
Switchen und Shiften können Sie einmal im Monat. Switchen ist immer
kostenlos. Shiften ist kostenlos, wenn seit dem letzten Shift mindestens
ein Jahr vergangen ist. Shiften Sie häufiger erheben wir eine Gebühr.
Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren
für besondere Leistungen".

Sie können nicht in Fonds Switchen oder Shiften, die wir ersetzt haben.
Nähere Informationen zum Ersetzen einer Fondsanlage durch uns finden
Sie in Abschnitt 5.3.

5.2.3      Wechsel der Indexbeteiligung
Sie können die Beteiligung am Index während der Aktivphase zum
nächsten Indexstichtag kostenlos ändern. Dabei können Sie zwischen
den für Ihren Vertrag zur Auswahl stehenden Indexbeteiligungen wählen.
Eine prozentuale Aufteilung auf mehrere Indexbeteiligungen ist nicht
möglich.

5.2.4      Abwahl der Beteiligung am Index
Sie können die Beteiligung am Index während der Aktivphase zum
nächsten Indexstichtag kostenlos abwählen. Wenn Sie die Indexbeteili-
gung nach Rentenbeginn abwählen, gilt: Sie sind dann nur noch an der
Wertentwicklung unseres Sicherungsvermögens beteiligt. Sie können die
Beteiligung am Index in der Aktivphase auch wieder einschließen.

5.2.5      Hinweis
Die nachfolgenden Änderungen Ihrer Kapitalanlage werden in der Aktiv-
phase mit dem nächsten Indexstichtag wirksam:

- ein Wechsel der Beteiligung an einem Index und
- die An- und Abwahl der Beteiligung an einem Index.

Für den Wechsel Ihrer Kapitalanlage müssen Sie das von uns zur Verfü-
gung gestellte Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben zurückschi-
cken. Der Antrag muss uns bis zum 15. des Vormonats zugegangen
sein.

5.3      Wann können wir eine Indexbeteiligung oder einen Fonds
austauschen?

5.3.1      Wann können wir eine Indexbeteiligung in der Aktiv-
phase austauschen?
Bei erheblichen und nachhaltigen Änderungen dürfen wir die Indexbetei-
ligung austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall bei:

- einer wesentlichen Änderung der Verfügbarkeit der Indexbeteili-
gung,

- einer wesentlichen Änderung der Konditionen der Indexbeteiligung
oder

- aufsichtsrechtlichen Veränderungen.

Bevor wir die Indexbeteiligung austauschen, schlagen wir Ihnen eine ver-
gleichbare Indexbeteiligung vor. Diese können wir nach billigem Er-
messen auswählen. Dabei kann die Indexbeteiligung entweder über De-
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rivate (Index-Optionen, -Optionsscheine oder -Zertifikate) oder Index-
fonds erfolgen.
Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Wir werden dann
den Wert der Indexbeteiligung entsprechend Ihrer Entscheidung in das
Sicherungsvermögen umschichten. Wenn uns Ihr Widerspruch nicht in-
nerhalb von sechs Wochen zugeht, gilt: Wir tauschen die Indexbeteili-
gung, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.3.2      Wann können wir einen Fonds austauschen?
Bei erheblichen Änderungen, die wir nicht beeinflussen können, dürfen
wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine von uns beauftragte Kapitalver-
waltungsgesellschaft:

- einen Fonds auflöst,
- ihre Zulassung für den Vertrieb von Fondsanteilen verliert,
- den Vertrieb von Fondsanteilen einstellt,
- ihre vertraglichen Pflichten erheblich verletzt,
- mehrere Fonds zu einem Fonds zusammenlegt oder
- ihre Anlagestrategie oder Anlagepolitik in erheblichem Maße än-

dert.

Gleiches gilt, wenn ein Fonds die Auswahlkriterien für unser Fondsan-
gebot nicht mehr erfüllt. Das ist insbesondere der Fall, wenn:

- die Fondsperformance den Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds
erheblich unterschreitet,

- der von Ihnen gewählte Fonds von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft nicht mehr zu den bei Aufnahme des Fonds in das Fondsan-
gebot vereinbarten Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere
die Vergütungsstruktur eines Fonds zählt, angeboten wird oder

- eine effiziente Verwaltung des Fonds durch uns nicht mehr möglich
ist.

Bevor wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen, schlagen wir Ihnen
einen vergleichbaren Fonds vor. Wir wählen diesen Fonds so aus, dass
die Anlagestrategie des neuen Fonds der Anlagestrategie des alten
Fonds so weit wie möglich entspricht.

Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Sie können uns
dann einen anderen Fonds benennen, der für Ihren Vertrag zur Auswahl
steht. Wenn uns ein Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zu-
geht, gilt: Wir tauschen den Fonds, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.4      Was ist die "Garantie-Option"?

Auf Ihren Wunsch können wir bis zu 50 % Ihres Vertragsvermögens in
unser Sicherungsvermögen übertragen (Shiften). Das Sicherungsver-
mögen unterliegt nicht den Schwankungen, denen Fonds ausgesetzt
sind und steht Ihnen bei Rentenbeginn garantiert zur Verfügung.

Auf den in das Sicherungsvermögen geshifteten Teil gewähren wir
keinen Garantiezins. Es fallen in der Regel Zinsüberschüsse an, die wir
Ihrem Vertragsvermögen monatlich gutschreiben. Hierfür gilt der monat-
lich deklarierte Zinsüberschusssatz für die Garantie-Option.

Der erste Shift in das Sicherungsvermögen darf einen Betrag von 3.000
Euro nicht unterschreiten. Beiträge, die Sie nach dem Shift zahlen,
werden hiervon nicht berührt und weiterhin angelegt, wie mit Ihnen ver-
einbart.

Sie können auch beantragen, dass wir das im Rahmen der Garantie-Op-
tion in das Sicherungsvermögen geshiftete Kapital vollständig oder teil-
weise in die für Ihren Vertrag zur Verfügung stehenden Fonds zurück-
übertragen. Hierfür benötigen Sie unsere Zustimmung.

Sollte Ihr Fondsvermögen einmal nicht ausreichen, um anfallende Ver-
waltungskosten und Beiträge für das Todesfallrisiko zu decken, sind wir
berechtigt, diese Verwaltungskosten und die Beiträge für das Todesfallri-
siko auch Ihrem Deckungskapital zu entnehmen. Dadurch würde sich
der garantiert zur Verfügung stehende Betrag verringern.

5.5      Was ist das Ablaufmanagement?

Ihr Vertrag ist mit einem kostenfreien Ablaufmanagement ausgestattet.
Das Ablaufmanagement soll Wertschwankungen Ihres Fondsvermögens
in den Jahren vor Rentenbeginn dämpfen. Voraussetzung für die Aktivie-
rung des Ablaufmanagements: Ihr Vertrag hat eine Aufschubzeit von
mindestens 10 Jahren.

Das Ablaufmanagement beginnt 60 Monate vor dem vereinbarten Ren-
tenbeginn. Wir übertragen monatlich Ihr Fondsvermögen anteilig in einen
risikoärmeren Fonds (Zielfonds). Wir berechnen den jeweils umzuschich-
tenden Teil Ihres Fondsvermögens, indem wir das nicht im Zielfonds an-
gelegte Fondsguthaben durch die Anzahl der Monate bis zum Rentenbe-
ginn teilen. Sofern mehrere Zielfonds für das Ablaufmanagement zur
Verfügung stehen, gilt: Sie können den Zielfonds für Ihr Ablaufmanage-
ment auswählen.

Für das Ablaufmanagement erheben wir keine Gebühren oder Ausgabe-
aufschläge.

Während des Ablaufmanagements können Sie weiterhin das Vermögen
eines Fonds in andere Fonds übertragen (Shiften).

Wir werden Sie vor dem Start des Ablaufmanagements über dessen Be-
ginn und den Zielfonds informieren.

Sie können dem Ablaufmanagement in Textform widersprechen:

- Widersprechen Sie vor Beginn des Ablaufmanagements, gilt: Ihr im
Sondervermögen gebildetes Vertragsvermögen bleibt unverändert
angelegt. Ihren Sparbeitrag legen wir unverändert in die von Ihnen
gewählten Fonds an.

- Widersprechen Sie nach Beginn des Ablaufmanagements, gilt: Ihr
im Sondervermögen gebildetes Vertragsvermögen bleibt unverän-
dert angelegt. Dieses wird dann nicht weiter in einen risikoärmeren
Fonds übertragen. Ihren Sparbeitrag legen wir dennoch weiterhin in
einen risikoärmeren Fonds an, es sei denn, Sie treffen eine ander-
weitige Verfügung.

Das Ablaufmanagement können Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut
beantragen.

6      Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten

6.1      Wie können Sie befristet Ihre Beiträge aussetzen (Stun-
dung)?

6.1.1      Stundung der Beiträge
Wenn Sie vorübergehend Ihre Beiträge nicht zahlen können, können Sie
Ihre Beiträge befristet aussetzen und später zahlen (Stundung). Die
Stundung müssen Sie in Textform mit uns vereinbaren.

Sie können Ihre Beiträge bei vollem Versicherungsschutz während der
Laufzeit Ihres Vertrages einmal ganz und einmal teilweise für jeweils bis
zu 12 Monate aussetzen. Weiteren Stundungen müssen wir zustimmen.
Bitte beachten Sie: Sie können Ihre Beiträge bei vollem Versicherungs-
schutz statt vollständig auch nur teilweise aussetzen, aber nur dann,
wenn Sie keine Zusatzversicherungen in Ihren Vertrag eingeschlossen
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haben. Ausnahme: Zusatzversicherungen für den Fall Berufs-/Dienst-/Er-
werbsunfähigkeit.

Für eine Stundung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Ihr Vertrag besteht mindestens seit drei Jahren,
- für das letzte Jahr vor der Stundung haben Sie alle Beiträge voll

gezahlt,
- der Vertrag befindet sich nicht im Mahnverfahren und
- Sie haben den Vertrag nicht beitragsfrei gestellt oder gekündigt.

Wenn Sie niedrigere Anfangsbeiträge vereinbart haben, verlängert sich
die oben genannte Drei-Jahresfrist um den Zeitraum, für den ein niedri-
gerer Anfangsbeitrag vereinbart worden ist.

6.1.2      Folgen der Stundung
Während einer Stundung finden in Ihrem Vertrag keine dynamischen Er-
höhungen statt.

Für die Stundung erheben wir Zinsen. Die Höhe der Zinsen können Sie
im Stundungsangebot nachlesen, das Sie bei uns anfordern können.

Spätestens wenn der vereinbarte Zeitraum für die Stundung endet,
müssen Sie den gestundeten Betrag zuzüglich der Zinsen ausgleichen.
Wenn Sie die gestundeten Beiträge und Zinsen nachzahlen, ändern sich
die möglichen Leistungen nicht.

Andernfalls verrechnen wir die offenen Beiträge und Zinsen mit:

- dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Bitte beachten Sie: Wenn wir offene Beiträge verrechnen, vermindern
sich die ursprünglich vereinbarten möglichen Leistungen.

6.1.3      Besonderheiten in Mutterschutz und Erziehungszeiten
(Elternzeit)
Unter folgenden Bedingungen können Sie beantragen, Ihre Beiträge statt
für höchstens 12 Monaten für bis zu 24 Monate auszusetzen:

- das Vertragsvermögen weist zum Beginn des Stundungszeitraums
mindestens die Höhe der zu stundenden Beiträge auf,

- Ihr Vertrag besteht bereits mindestens ein Jahr und
- Sie weisen nach, dass Sie sich in Mutterschutz oder Elternzeit be-

finden. Sie müssen uns dies anhand eines Schreibens Ihrer Kran-
kenkasse oder eines anderen Sozialversicherungsträgers nach-
weisen.

Spätestens wenn der vereinbarte Zeitraum für die Stundung endet,
müssen Sie den gestundeten Betrag ausgleichen. Wir erheben keine
Zinsen. Die ursprünglich vereinbarten Leistungen bleiben in diesem Fall
bestehen.

Sie haben keinen Anspruch auf eine solche Stundung.

6.2      Wie können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen und später
weiter zahlen?

6.2.1      Beitragsfreistellung
Unter folgenden Bedingungen können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen
(Beitragsfreistellung):

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
- Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen Sie uns in Text-

form mitteilen.

Nähere Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung finden Sie in
Abschnitt 4.3.

Für die Berechnung der beitragsfreien Leistungen werden die Leistungen
bei Kündigung (Rückkaufwerte) - ohne Abzug - genutzt.
Nähere Informationen zu den Leistungen bei Kündigung finden Sie in
Abschnitt 8.

Nach Beitragsfreistellung gilt: Wir entnehmen Ihrem Sondervermögen
monatlich Beiträge zur Deckung der Verwaltungskosten und des Todes-
fallrisikos. Bitte beachten Sie: Bei ungünstiger Entwicklung des Werts
der Anteile Ihres Sondervermögens kann das Sondervermögen vor dem
vorgesehenen Rentenbeginn aufgebraucht sein. Der Versicherungs-
schutz erlischt dann. Sollte dies drohen, werden wir Sie darauf hin-
weisen.

6.2.2      Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung
Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, können Sie in-
nerhalb von drei Jahren wieder Beiträge zahlen. Hierfür müssen Sie den
zuletzt gezahlten Beitrag ab der nächsten Fälligkeit zahlen. Dies setzt
den Vertrag wieder in Kraft. Unsere Leistungen berechnen wir neu. Dafür
verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die seit Vertragsbeginn
gelten.

Es gilt folgende Besonderheit, wenn Sie eine Leistung für den Todesfall
der versicherten Person, oder eine Zusatzversicherung vereinbart
haben: Wir setzen den Vertrag wieder in Kraft, wenn die Risikoverhält-
nisse der versicherten Person zum Zeitpunkt der Wiederinkraftsetzung
dies zulassen würden. Entscheidend hierfür ist, ob wir eine vergleichbare
Versicherung zu unseren dann gültigen Annahmegrundsätzen ab-
schließen würden. Hierfür können wir die Gesundheit des Versicherten
erneut prüfen. Wenn Sie in der Zusatzversicherung garantierte Leis-
tungen vereinbart haben, berechnen wir diese neu.

Wenn Sie die Beitragsfreistellung beenden, berechnen wir eine Gebühr.
Wie hoch diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für be-
sondere Leistungen".

6.2.3      Befristete Beitragsfreistellung
Sie können eine vollständige Beitragsfreistellung auch befristet für einen
Zeitraum von bis zu drei Jahren beantragen. Dabei gelten die Rege-
lungen der Abschnitte 6.2.1 und 6.2.2 entsprechend.

7      Gestaltungsmöglichkeiten

7.1      Wie können Sie den Beginn und den Ablauf des Vertrages
verschieben?

Sie können beantragen den Beginn Ihres Vertrags und den geplanten
Rentenbeginn nach hinten zu verlegen. Für die Verlegung müssen fol-
gende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Beginn- und Ablaufverlegung darf ausschließlich zum Aus-
gleich bestehender Beitragsrückstände erfolgen.

- Sie können die Verlegung nur um die Anzahl von Monaten vor-
nehmen, in denen Sie keine Beiträge gezahlt haben.

- Sie können den Beginn des Vertrags zusammen mit dem Renten-
beginn nur einmal im ersten Versicherungsjahr verlegen.

- Sie dürfen den Vertrag zu diesem Zeitpunkt noch nicht geändert
haben.

- Sie müssen nach der Verlegung sofort wieder Beiträge zahlen.

Wir werden Ihren Antrag auf Verlegung annehmen, wenn keine wich-
tigen Gründe dagegen sprechen. Wichtige Gründe können sein:

- Sie unterschreiten die Laufzeit, die Ihr Vertrag mindestens haben
muss.

- Nach der Verlegung darf die versicherte Person das zulässige
Höchstalter nicht überschritten haben.
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Bitte beachten Sie: Durch die Verlegung kann sich der Beginn des Ver-
trags in ein neues Kalenderjahr verschieben. Hierdurch kann sich ein an-
deres Eintrittsalter der versicherten Person und damit auch ein höherer
Beitrag oder eine andere Leistung ergeben.

7.2      Was müssen Sie beachten, wenn Sie Zuzahlungen leisten
wollen?

Vor Rentenbeginn können Sie zwölfmal pro Kalenderjahr einen zusätzli-
chen Betrag (Zuzahlung) in Ihren Vertrag einzahlen. Damit erhöhen Sie
Ihr Vertragsvermögen. Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Zuzahlung muss mindestens 250 Euro betragen,
- Zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie eine Zuzahlung leisten, darf kein ab-

gesenkter Anfangsbeitrag vereinbart sein und
- Sie müssen uns Ihren Wunsch auf Zuzahlung in Textform mitteilen.

Wenn Sie eine Zuzahlung leisten, erhöht sich das Vertragsvermögen,
das zur Berechnung Ihrer Rente herangezogen wird. Wir berechnen die
Rente aus der Zuzahlung neu, und zwar mit den Rechnungsgrundlagen,
die wir zum Zeitpunkt der Zuzahlung für neue gleichartige Verträge zu-
grunde legen. Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben,
erhöhen sich diese durch die Zuzahlung nicht.

Wir passen Zuzahlungen nicht dynamisch an.

Haben Sie mit uns die Aktivphase nach Rentenbeginn vereinbart, gilt:
Sie können innerhalb der Rentenbezugszeit auch Zuzahlungen tätigen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 5.1.

7.3      Wie können Sie Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen?

7.3.1      Entnahme
Sie können vor Rentenbeginn Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen.

Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sie müssen die Auszahlung in Textform beantragen,
- Zu dem Zeitpunkt, wenn Sie Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen,

darf kein abgesenkter Anfangsbeitrag vereinbart sein,
- Sie haben alle bisherigen Beiträge vollständig gezahlt und
- Sie zahlen Ihre Beiträge in voller Höhe weiter.

Bitte beachten Sie:

- Die Auszahlung beträgt höchstens 90 % der Leistung, die Sie bei
einer Kündigung erhalten würden (Rückkaufswert).

- Wenn Sie zum Zeitpunkt der Auszahlung ein Policendarlehen aus
Ihrem Vertrag in Anspruch nehmen, gilt: Wir ziehen den offenen
Betrag des Darlehens von dem höchst möglichen Auszahlungsbe-
trag ab.

- Wir verkaufen Anteile aus dem Sondervermögen am Bewertungs-
stichtag. Wir verkaufen genauso viele Anteile, dass dies Ihre Aus-
zahlung und eventuell anfallende Steuern deckt.

- Die Auszahlung überweisen wir auf das Konto, das Sie uns ge-
nannt haben.

- Die Auszahlung wirkt sich nicht auf eine eventuell bestehende Zu-
satzversicherung aus.

- Die Entnahme kann sich hinsichtlich der Besteuerung der Erträge
Ihrer Versicherung nachteilig auswirken. Nähere Informationen
finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen Regelungen".

Folgen der Entnahme:
Durch die Entnahme verringert sich Ihr Vertragsvermögen. Dadurch ver-
ringern sich auch Ihre möglichen Leistungen. Diese berechnen wir nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen neu. Dabei findet die in
Ziffer 1.2.3 dargestellte Systematik unserer Rentenberechnung entspre-
chende Anwendung.

Für die Entnahme berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr
ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

Wir erheben für die ersten drei Entnahmen keine Gebühren, wenn:

- die versicherte Person im Zeitpunkt der Entnahme zwischen 18.
und 35. Jahren alt ist und

- Sie den Tarif ALVFP2 oder ALVFP7 mit uns vereinbart haben.

7.3.2      Teilkündigung eines Vertrages
Sie können Ihren Vertrag vor Beginn der Rentenzahlung jederzeit zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode teilweise kündigen (Teil-
kündigung). Durch eine Teilkündigung können Sie zum selben Zeitpunkt
Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen und Ihren Beitrag senken.

Es gelten die in den Abschnitten "Entnahme" und "Wann können Sie Ihre
Beiträge senken?" getroffenen Bestimmungen entsprechend, soweit die
Besonderheiten der Teilkündigung dem nicht entgegenstehen.

Folgen der Teilkündigung:
Durch die Teilkündigung verringert sich Ihr Vertragsvermögen. Dadurch
verringern sich auch Ihre möglichen Leistungen. Diese berechnen wir
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen neu. Dabei findet die
in Ziffer 1.2.3 dargestellte Systematik unserer Rentenberechnung ent-
sprechende Anwendung.

Für die Teilkündigung berechnen wir die Gebühren für "Entnahme" und
"Beitragsherabsetzung". Wie hoch diese Gebühen sind, finden Sie in der
Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

7.4      Wie können Sie ein Policendarlehen aus Ihrem Vertrag er-
halten?

Sie können jederzeit vor Rentenbeginn ein Darlehen aus Ihrem Vertrag
beantragen. Dazu muss folgende Bedingung erfüllt sein: Sie haben zum
Zeitpunkt Ihres Antrags Ihren Vertrag nicht beitragsfrei gestellt.
Bitte beachten Sie: Sie haben keinen Anspruch darauf, dass wir Ihrem
Antrag zustimmen.
Für das Darlehen erheben wir Zinsen. Diese können wir Ihnen gesondert
in Rechnung stellen oder sie wie folgt verrechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Alle Einzelheiten zu Ihrem Darlehen vereinbaren wir in einem geson-
derten Vertrag.

7.5      Wie können Sie den Rentenbeginn verschieben?

7.5.1      Abrufphase
Ihr Vertrag sieht eine Abrufphase vor. Diese ermöglicht Ihnen Ihre Rente
früher als ursprünglich vereinbart zu beziehen.

Sie können Ihren Rentenbeginn wie folgt vorziehen:

- Wenn Sie laufende Beiträge zahlen: Sie können die erste Renten-
zahlung um bis zu fünf Jahre vor den im Versicherungsschein ge-
nannten Rentenbeginn vorverlegen.

- Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen: Ein Vorziehen des Ren-
tenbeginns ist im letzten Viertel der bei Vertragsbeginn verein-
barten Aufschubzeit, möglich. Maximal können Sie den Rentenbe-
ginn um fünf Jahre vorziehen. Beispiel: Bei einer Aufschubzeit von
12 Jahren können Sie den tatsächlichen Rentenbeginn um drei
Jahre nach vorne ziehen.

Beim Vorziehen Ihres Rentenbeginns ist außerdem folgendes zu be-
achten:

Seite 16



- Die versicherte Person muss zum neuen Rentenbeginn mindestens
60 Jahre alt sein.

- Sie müssen uns Ihren Wunsch auf einen früheren Rentenbeginn
mindestens einen Monat vor dem gewünschten Termin in Textform
mitteilen.

- Sie können wählen, ob Sie eine Rente, eine Kapitalauszahlung
oder eine Mischung aus beidem vorab erhalten wollen.

- Wenn wir einen zusätzlichen Schutz für den Fall der Be-
rufs-/Dienst-/Erwerbsunfähigkeit vereinbart haben, endet dieser
spätestens mit der ersten Rentenzahlung oder mit der Kapitalaus-
zahlung zum vorgezogenen Rentenbeginn.

- Die Art der Leistung bei Tod nach Rentenbeginn bleibt unverändert.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum vorgezogenen Rentenbeginn
gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu. Bei
der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellte Systematik un-
serer Rentenberechnung entsprechende Anwendung. Durch das Vor-
ziehen des tatsächlichen Rentenbeginns verringert sich die Rente ent-
sprechend.

Wie hoch die Leistungen sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

7.5.2      Rentenbeginnphase
Bei Vertragsabschluss kann eine bis zu 10-jährige Rentenbeginnphase
vereinbart werden. Diese ermöglicht Ihnen, den Beginn der Rentenzah-
lung hinauszuschieben. Dauer und Beginn dieser Phase finden Sie in
Ihrem Versicherungsschein.

Sie können wählen, zu welchem Zeitpunkt innerhalb der Rentenbeginn-
phase wir eine Rente, eine Kapitalauszahlung oder eine Mischung aus
beidem zahlen sollen (tatsächlicher Rentenbeginn). Sie müssen uns
Ihren gewünschten Rentenbeginn innerhalb der Rentenbeginnphase in
Textform mitteilen. Die Mitteilung muss mindestens einen Monat vor dem
gewünschten Rentenbeginn erfolgen. Wenn Sie uns keinen Termin mit-
teilen, zahlen wir Ihre Rente erst ab dem Ende der Rentenbeginnphase.

Sie können wählen, ob Sie während der Rentenbeginnphase Beiträge
zahlen oder nicht. Wenn Sie weiter Beiträge zahlen, erhöht sich das für
die Rente verfügbare Vertragsvermögen. Wie hoch die Leistungen dann
sind, finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

Eine Rentenbeginnphase ist nicht möglich, wenn:

- die versicherte Person nicht der Versicherungsnehmer ist und
- die Zustimmung der versicherten Person bzw. des gesetzlichen

Vertreters der versicherten Person nicht vorliegt.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellten Systematik
unserer Rentenberechnung entsprechende Anwendung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Rentengarantiezeit mit uns vereinbart
haben und den Beginn der Rentenzahlung hinausschieben, gilt: Die
Dauer der vereinbarten Rentengarantiezeit kann sich verkürzen. Wir
werden Sie zum tatsächlichen Rentenbeginn über Ihre dann gültige Ren-
tengarantiezeit informieren.

7.6      Wie können Sie Ihre Rente verändern?

7.6.1      Sie haben bis drei Monate vor Rentenbeginn folgende
Möglichkeiten, Ihre Rente zu gestalten:

- Sie können wählen, in welchen Abständen wir Ihre Rente zahlen:
monatlich oder jährlich.

- Sie können zwischen folgenden Leistungen wählen für den Fall,
dass die versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt:

- Rentengarantiezeit zwischen fünf und 30 Jahren - je nach
Alter der versicherten Person bei Rentenbeginn und bei
Wahl der Aktivphase von deren Dauer. Bitte beachten Sie:
Haben sie einen Vertrag mit abgesenktem Anfangsbeitrag
abgeschlossen, kann eine Rentengarantiezeit nicht ver-
einbart werden.

- Restkapitalschutz: wenn die versicherte Person stirbt,
zahlen wir das bei Rentenbeginn vorhandene Vertragsver-
mögen einschließlich eventuell gutgeschriebener Über-
schussanteile, abzüglich bereits gezahlter Renten. Ren-
tenanteile, die wir seit Rentenbeginn aus der Überschuss-
beteiligung ausgezahlt haben, ziehen wir nicht ab, oder

- Vertragsvermögen: wenn die versicherte Person stirbt,
zahlen wir das vorhandene Vertragsvermögen.

- Sie können die vereinbarte Dauer der eventuell gewählten Aktiv-
phase ändern.

- Sie können die Laufzeit der Rente in lebenslang oder abgekürzt än-
dern. Das heißt, dass Sie eine lebenslange Rente in eine abge-
kürzte Rente umwandeln können und umgekehrt.

- Sie können die Dauer ändern, in der wir eine abgekürzte Rente
zahlen.

7.6.2      Für die Laufzeit einer abgekürzten Rente gilt:

- Die Dauer der Rentenzahlung muss mindestens drei Jahre größer
sein als die vereinbarte Rentengarantiezeit.

- Die Dauer der Rentenzahlung darf das Höchstrentenalter nicht
überschreiten.

- Die Dauer der Rentenzahlung darf die Dauer der Aktivphase nicht
überschreiten.

- Sie können die Laufzeit der Rente in lebenslang oder abgekürzt än-
dern. Das heißt, dass Sie eine lebenslange Rente in eine abge-
kürzte Rente umwandeln können und umgekehrt.

- Sie können die Dauer ändern, in der wir eine abgekürzte Rente
zahlen.

7.6.3      Bei folgenden Änderungen setzen wir Ihren Vertrag mit den
Rechnungsgrundlagen fort, die vor der Änderung galten:

- Sie ändern die Zahlweise der Rente,
- Sie ändern die Leistung im Todesfall der versicherten Person,
- Sie verkürzen die Laufzeit der Rente von lebenslang auf abgekürzt

oder
- Sie verkürzen die Dauer, in der wir eine abgekürzte Rente zahlen.

Bitte beachten Sie: Die Höhe der Renten ändert sich entsprechend.

7.6.4      Bei folgenden Änderungen setzen wir Ihren Vertrag mit den
Rechnungsgrundlagen fort, die zum Zeitpunkt der Änderung für neue
gleichartige Verträge gelten:

- Sie verlängern die Laufzeit der Rente von abgekürzt auf lebenslang
oder

- Sie verlängern die Dauer, in der wir eine abgekürzte Rente zahlen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Laufzeit der Rente ändern, kann sich
dies nachteilig auf die Besteuerung Ihrer Rente auswirken. Nähere Infor-
mationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen Regelungen".

8      Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Folgen
hat das?

8.1      Kündigung eines Vertrages
Sie können Ihren Vertrag vor Beginn der Rentenzahlung jederzeit zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Dann zahlen wir
Ihnen einen Betrag aus, den Rückkaufswert abzüglich eines Stornoab-
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zugs. Diesen Betrag berechnen wir gemäß § 169 Versicherungsvertrags-
gesetz.

8.1.1      Rückkaufswert
Der Rückkaufswert für das Sondervermögen ist der nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik berechnete Zeitwert der
Versicherung (gemäß §169 Absatz 4 VVG). Seine Höhe hängt davon ab,
wie sich die Fonds entwickeln. Der Rückkaufswert für das Sonderver-
mögen ist nicht garantiert.

Wie hoch die Rückkaufswerte sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

Nähere Informationen zu Abschluss- und Vertriebskosten finden Sie im
Abschnitt 4.4.

8.1.2      Stornoabzug
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir den Stornoabzug
ab. Den Stornoabzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit
allen unseren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:

- Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Kündigen Sie vorzeitig, müssen wir Ihre Interessen mit den
Interessen derjenigen, die ihren Vertrag weiterführen, ausgleichen.

- Der Stornoabzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des
nicht gekündigten Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Stornoabzug die entstehenden zusätzli-
chen, nicht geplanten Verwaltungskosten einer Kündigung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Stornoabzug stellen
wir rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Kündigung
eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Während der Dauer Ihres Vertrages bieten wir Ihnen Garantien und
Optionen. Der Versichertenbestand stellt ein Teil des dafür erforderlichen
Risikokapitals zur Verfügung. Neu abgeschlossene Verträge partizi-
pieren an bereits vorhandenem Risikokapital. Daher müssen neue Ver-
träge ihrerseits während der Laufzeit Risikokapital bereitstellen.
Falls Sie Ihren Vertrag kündigen, geht dieses Risikokapital für den ver-
bleibenden Bestand verloren.

c) Durch vorzeitige Kündigungen entstehen uns zusätzliche, nicht ge-
plante Verwaltungskosten.

Den Stornoabzug bestimmen wir auf Basis von pauschalen Annahmen.
Die Höhe des Stornoabzugs hängt außerdem davon ab, in welchem Ver-
tragsjahr die Kündigung erfolgt.
Wie hoch der Stornoabzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist,
finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Stornoabzug angemessen
ist. Haben wir dies getan und weisen Sie uns nach, dass unsere pau-
schalen Annahmen in Ihrem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss,

erheben wir keinen oder nur einen reduzierten Stornoabzug.

Unabhängig davon erheben wir keinen Abzug, wenn Sie innerhalb der
Abrufphase kündigen und die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt
mindestens 60 Jahre alt ist. Nähere Informationen zur Abrufphase finden
Sie im Abschnitt 7.5.1.

8.1.3      Beitragsrückstände
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir nicht gezahlte Bei-
träge ab.

8.2      Wichtige Hinweise
Eine Kündigung Ihres Vertrages kann für Sie mit Nachteilen verbunden
sein. Dies gilt insbesondere in der Anfangszeit Ihres Vertrages. Zu Be-
ginn ist nur ein geringer Rückkaufswert vorhanden, weil wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten verrechnen.
Auch später erreicht der Rückkaufswert nicht unbedingt die Summe der
gezahlten Beiträge. Dies liegt an den Kosten für die laufende Verwaltung
und die Risikotragung.
Sie können nicht verlangen, dass wir Ihnen Ihre Beiträge zurückzahlen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann sich dies
nachteilig auf die Besteuerung der Erträge Ihres Vertrages auswirken.
Nähere Informationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen
Regelungen".

9      Allgemeine Vereinbarungen und Informationen

9.1      Was müssen Sie beachten, wenn sich Ihre Anschrift oder Ihr
Name ändert oder Sie sich länger im Ausland aufhalten?

Wenn sich Ihre Anschrift ändert, müssen Sie uns dies unverzüglich mit-
teilen. Tun Sie dies nicht, können für Sie Nachteile entstehen: Wir
können Ihnen dann Erklärungen zum Vertrag mit eingeschriebenem Brief
an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden. Drei Tage nach Absen-
dung des Briefes gilt die Erklärung als bei Ihnen zugegangen. Dasselbe
gilt, wenn Sie Ihren Namen ändern.

Wenn Sie uns nicht mitteilen, dass sich Ihre Anschrift geändert hat,
müssen wir Ihre Anschrift ermitteln. Wenn Sie es vertreten haben, dass
wir Ihre Anschrift ermitteln müssen, berechnen wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen". Wir erheben die Gebühr nicht, wenn uns kein oder ein
sehr niedriger Schaden entstanden ist. Dies müssen Sie uns nach-
weisen.

Wenn Sie sich längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine Person benennen, die:

- in der Bundesrepublik Deutschland lebt und
- die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für Sie entgegenzu-

nehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern, die Sie in
Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

9.2      Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speiche-
rung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem
Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Infor-
mationen, Daten und Unterlagen:

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Zögern - zur Verfügung stellen.
Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Per-
sonen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und
Meldungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die für die Be-
urteilung:

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
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- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem
Vertrag haben und

- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers

maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueri-
dentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der
Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie dem Druckstück "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" entnehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei
einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Ver-
tragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland
besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten kann dazu führen, dass wir un-
sere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Ver-
fügung gestellt haben.

9.3      Welches Recht gilt für Ihren Vertrag und wie müssen Mittei-
lungen erfolgen?

Ihr Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten, wenn
diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir unsere Erklä-
rungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-

tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

9.4      An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal
nicht zufrieden sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen einmal nicht zufrieden sind,
stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglich-
keiten offen:

Versicherungsombudsmann
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit

ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen
unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt 9.5
entnehmen.

9.5      Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

9.5.1      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben. Für juristische Personen gilt: Es ist
nur das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die juristische Person
ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, sofern diese in Deutschland
liegt.

9.5.2      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

9.5.3      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

9.5.4      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.
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9.6      Wann können Sie keine Ansprüche mehr aus diesem Vertrag
geltend machen (Verjährung)?

9.6.1      Sie müssen Ihre Ansprüche aus diesem Vertrag innerhalb
von drei Jahren geltend machen. Diese Frist beginnt erst mit Ende des
Jahres in dem Sie:

- die Leistung verlangen können und
- die Umstände gekannt haben, die Ihren Anspruch begründen oder
- diese Umstände hätten kennen müssen, aber die Umstände grob

fahrlässig nicht gekannt haben.

9.6.2      Wenn nicht Sie, sondern ein anderer die Leistung verlangen
kann, gilt: Die Frist beginnt erst, wenn:

- der Bezugsberechtigte davon erfahren hat, dass er eine Leistung
von uns verlangen kann, oder

- wenn der Bezugsberechtigte die Umstände, die seinen Anspruch
begründen, hätte kennen müssen, sie aber grob fahrlässig nicht ge-
kannt hat.

9.6.3      Wenn uns ein Anspruch gemeldet wurde, ist die Verjährung
gehemmt, bis Sie unsere Entscheidung zu diesem Anspruch in Textform
erhalten. Das bedeutet: Die Zeit, in der wir über Ihren Anspruch ent-
scheiden, wird bei der Berechnung der Verjährungsfrist nicht berücksich-
tigt.

10      Glossar

Aktivphase
Während der Aktivphase findet eine indexbezogene Kapitalanlage statt.
Innerhalb dieser Phase kann die Ruhestandsplanung flexibel vorge-
nommen werden. Dies beinhaltet neben Änderungen der Rentenhöhe
auch Entnahmen und Zuzahlungen.

Angehörige
Der Personenkreis der Angehörigen wird in § 15 Abgabenordnung und in
§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz bestimmt. Dies sind nach derzeitigem
Stand (Dezember 2021):

- Angehörige nach § 15 Abgabenordnung sind
1. der Verlobte,
2. der Ehegatte oder Lebenspartner,
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
4. Geschwister,
5. Kinder der Geschwister,'
6. Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister
der Ehegatten oder Lebenspartner,
7. Geschwister der Eltern,
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegever-
hältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind mitein-
ander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Angehörige sind die in oben aufgeführten Personen auch dann,
wenn
K in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begrün-
dende Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;
K in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder
Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist;
K im Fall der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr be-
steht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind mitein-
ander verbunden sind.

- Nahe Angehörige nach § 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz sind
K Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern,
K Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder le-
benspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Ehe-
gatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebens-
partner der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner,

K Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder
Pflegekinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder
und Enkelkinder.

Anzeigepflichtverletzung
Bei Antragstellung obliegen Ihnen Anzeigepflichten. Diese verletzen Sie,
wenn Sie oder die versicherte Person unvollständige und/oder falsche
Angaben machen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie unsere Ge-
sundheitsfragen falsch beantworten oder wenn Sie verschweigen, dass
Sie Raucher sind. Anzeigepflichten obliegen Ihnen auch im Laufe des
Vertrages, z. B. bei Tod der versicherten Person. Die Verletzung dieser
Anzeigepflichten kann mit erheblichen Nachteilen für Sie verbunden
sein.

Arglist
Liegt vor, wenn bewusst falsche Angaben gemacht werden oder Infor-
mationen verschwiegen werden mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu
führen. Sie handeln arglistig, wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum
hervorrufen, um uns zur Abgabe einer Willenserklärung zu veranlassen.
Diese Täuschung kann durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber
auch durch einfaches Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen
werden. Hierzu müssen Sie wissen, oder es zumindest in Erwägung
ziehen, dass die vorgespiegelten Tatsachen falsch sind.

Aufschubzeit
Zeitraum zwischen dem Beginn Ihres Vertrages und dem vertraglich ver-
einbarten Rentenbeginn.

Ausgabeaufschläge
Einmalige Kosten beim Kauf von Fondsanteilen. Ausgabeaufschläge
sind die Differenz zwischen Ausgabe- und Rücknahmepreis.

Beitragsfreistellung
Eine vertraglich geregelte Möglichkeit für Sie, die weitere Zahlung Ihrer
Beiträge zu stoppen. Der Vertrag bleibt weiterhin bestehen.

Beitragszahlungsdauer
Zeitraum, in dem Sie vertraglich verpflichtet sind, die Beiträge für Ihren
Vertrag zu zahlen.

Beteiligung an Bewertungsreserven
Wenn bei Rentenbeginn Bewertungsreserven vorliegen, wird Ihr Vertrag
daran beteiligt. Endet Ihre Versicherung bereits vor Rentenbeginn, ermit-
teln wir die Beteiligung an Bewertungsreserven für diesen Zeitpunkt und
zahlen sie aus.
Die Beteiligung an Bewertungsreserven kann sich monatlich ändern. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Bewertungsreserven
Bewertungsreserven entstehen, wenn der aktuelle Marktpreis unserer
Kapitalanlagen höher ist als der Kaufpreis. Die Höhe der Bewertungsre-
serven ist damit abhängig vom Kapitalmarkt. Sie werden monatlich ermit-
telt und können steigen, sinken oder ganz entfallen.

Bewertungsstichtag
Ist der Tag, an dem wir Beiträge in Anteile umrechnen bzw. umgekehrt
Ihre Anteile in Leistungen.

Bezugsberechtigte Person
Im Vertrag bestimmte Person, welche im Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll. In bestimmten Fällen kann nur ein naher Angehö-
riger der versicherten Person bezugsberechtigt sein.

Dachfonds
Investmentfonds, die wiederum in andere Investmentfonds investieren
und somit das Vermögen auf mehrere Fonds aufteilen.

Deckungsrückstellung
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen gegen-
über ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu bilden.
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Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können.

Fonds
Oft auch Investmentfonds genannt. Ist ein von einer Kapitalverwaltungs-
gesellschaft verwaltetes Vermögen, das in Wertgegenstände wie Aktien,
Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffe, Derivate und/oder vergleich-
bare Anlagen investiert.
Wie sich ein Fonds entwickelt, kann nicht vorhergesehen werden.
Chancen und Risiken tragen Sie.

Fondsanteil
Wir erwerben auf Ihre Kosten in unserem Namen Fondsanteile von Kapi-
talverwaltungsgesellschaften. Der Anleger wird Miteigentümer am
Fondsvermögen. Der Anteilswert bemisst sich nach dem Wert des ge-
samten Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen
Anteile.

Fondsguthaben
Summe aller Fondsanteile, bewertet mit ihrem Anteilswert zu einem be-
stimmten Bewertungsstichtag, die ein Kunde im Rahmen seines Ver-
trages an einem oder mehreren Investmentfonds hält.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht enthält u. a. die deklarierten Überschüsse für das
jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Internetseite www.axa.de
eingesehen werden.

grob fahrlässig
Grob fahrlässig handelt, wer die in der jeweiligen Situation erforderliche
Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachtet. Dies ist auch der
Fall, wenn schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht an-
gestellt werden.

Hauptversicherung
Eine Versicherung, die eigenständig existieren kann. Dabei handelt es
sich zum Beispiel um eine Rentenversicherung.
In eine Hauptversicherung kann ggf. eine Zusatzversicherung (z. B. für
Berufsunfähigkeit) eingeschlossen werden.

Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung nehmen Sie an der Entwicklung eines
Index teil. Der Ertrag aus der Indexbeteiligung wird dabei jährlich auf das
jeweilige Indexjahr bezogen ermittelt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
dem Beiblatt zur Indexbeteiligung.

Indexstichtag
Zum Indexstichtag wird dem Kunden die jährliche Wertentwicklung des
Index gutgeschrieben und das Vertragsvermögen neu aufgeteilt.

Investmentfonds
Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (In-
vestmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegen-
ständen wie Aktien, Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffen und
/oder Derivaten angelegt wird.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Oft auch Investmentgesellschaft oder Fondsgesellschaft genannt. Unter-
nehmen, das Geld von Anlegern in diverse Anlageklassen investiert.
Diese Klassen können zum Beispiel Fonds, Wertpapiere oder Immobilien
sein.

Kostenüberschüsse
Entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkulation
des Tarifes angenommen haben.

Laufende Überschüsse / Überschussbeteiligung
Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt. Die laufenden
Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und erhöhen dieses.

Partizipierendes Vertragsvermögen
Anteil des Vertragsvermögens, das an der Entwicklung der Indexbeteili-
gung teilnimmt.

Policendarlehen
Sie können zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten
Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen, welches Sie aber nach einem ver-
traglich vereinbarten Zeitraum wieder zurückführen müssen. Hierfür
stellen wir Ihnen Zinsen in Rechnung.

Rechnungsgrundlagen
Als Rechnungsgrundlagen bezeichnet man die verwendeten Parameter,
die den versicherungsmathematischen Berechnungen zugrunde liegen.

Rentengarantiezeit
In der Rentengarantiezeit werden die Rentenzahlungen nach dem Tod
des Versicherungsnehmers an den Bezugsberechtigten gezahlt. Bei-
spiel: Ist eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren vereinbart und stirbt die
versicherte Person drei Jahre nach Rentenbeginn, zahlen wir die Rente
für weitere sieben Jahre.

Risikoüberschüsse
Entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist als
bei der Kalkulation des Tarifes angenommen.

Ruhestandsphase
Die Ruhestandsphase schließt sich an die Aktivphase an. Während der
Ruhestandsphase ist das Vertragsvermögen konventionell investiert. Mit
Beginn der Ruhestandsphase endet die Beteiligung am Index. Zu
diesem Zeitpunkt wird entweder eine Kapitalzahlung fällig, oder aber es
wird die vereinbarte Rente für die Ruhestandsphase gezahlt.

Rückkaufswert
Ist der Betrag, den wir Ihnen auszahlen, wenn Sie Ihren Vertrag in der
Aufschubzeit vorzeitig kündigen.

Rücknahmepreis
Der Rücknahmepreis eines Fonds ist der Wert, der bei Verkauf eines
Fondsanteils erzielt wird. Eventuell können Gebühren abgezogen
werden.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung Ihres Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses. Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zuge-
ordnet, könnte deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich
schwanken.

Schlussüberschuss /-anteil
Er wird Ihrer Versicherung erst bei Rentenbeginn oder bei Beendigung
der Versicherung verbindlich zugeteilt. Der Schlussüberschuss wird jähr-
lich neu festgelegt. Er kann daher im Verlauf schwanken, ganz oder teil-
weise entfallen.

Shift
Übertragung des Fondsguthabens in einen anderen Fonds.

Sicherungsvermögen
Wir investieren in zulässige Anlagen gemäß § 125 VAG. Diese sind z. B.
Immobilien, Anleihen und in geringem Umfang auch Aktien. Dabei
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achten wir auf möglichst große Sicherheit bei gleichzeitiger Rentabilität.
Die im Sicherungsvermögen angelegten Gelder sind insolvenzsicher.

Sockelbeteiligung an Bewertungsreserven
Die Sockelbeteiligung ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsre-
serven. Die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu
festgelegt. Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Sondervermögen
Im Sondervermögen verwalten wir während der Aktivphase die von
Ihnen gewählte Indexbeteiligung und soweit von Ihnen gewählt, auch
Ihre Fondsanlage. Das Sondervermögen wird getrennt von unserem Ver-
mögen geführt und steht ausschließlich den Versicherungsverträgen zur
Verfügung.

Sparbeitrag
Der Teil Ihres Beitrages, den wir nach Abzug von Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie Verwaltungskosten und Risikobeiträgen für Sie in der
von Ihnen gewählten Kapitalanlage anlegen.

Stundung
Sie können für eine begrenzte Zeit die Zahlung Ihrer Beiträge aussetzen.
Der Versicherungsschutz bleibt während dieser Zeit bestehen. Die nicht
gezahlten Beiträge müssen Sie später verzinst nachzahlen.

Switch
Sie können monatlich wählen, dass Ihre zukünftigen Beiträge in einen
anderen Fonds als bisher fließen. Das bisher angesparte Fondsgut-
haben bleibt im Ursprungsfonds bestehen, sofern Sie uns nichts anderes
mitteilen.

Textform
Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn sie als E-Mail oder
Fax versandt werden. Ein unterschriebener Brief ist in diesem Fall nicht
erforderlich.

Todesfallleistung
Ist die Leistung, die für den Fall des Todes der versicherten Person ver-
traglich vereinbart ist.

Überschussbeteiligung
Die Überschussbeteiligung besteht aus

- laufender Überschussbeteiligung,
- Schlussüberschuss/-anteile und
- Beteiligung an Bewertungsreserven.

Für die Überschussbeteiligung gibt es gesetzliche Vorgaben. Die staat-
liche Aufsicht kontrolliert deren Einhaltung.

Überschüsse
Überschüsse ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen
Quellen stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüber-
schüsse und Risikoüberschüsse.

unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person
Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen. Dies können Sie als Versicherungsnehmer oder auch eine dritte
Person sein. Fallen Versicherungsnehmer und versicherte Person aus-
einander und sieht der Versicherungsvertrag eine Todesfallleistung vor,
welche die gewöhnlichen Beerdigungskosten übersteigt, bedarf es zur
Wirksamkeit des Vertrages der Zustimmung der versicherten Person.

Versicherungsfall
Ist der Auslöser dafür, dass wir eine vertraglich vereinbarte Leistung
zahlen. Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, löst dies die
Zahlung der Rente oder des Kapitals aus. Stirbt die versicherte Person,
ist die Todesfallleistung fällig.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beginnt mit dem Beginndatum der Versicherung
um 12:00 Uhr und beträgt einen Zeitraum von genau 12 Monaten. Das
bedeutet, dass alle folgenden Versicherungsjahre zu diesem Zeitpunkt
beginnen oder enden. Beginnt beispielweise eine Versicherung zum
01.04., dann endet das Versicherungsjahr am 31.03. des folgenden
Jahres. Ein Versicherungsjahr beginnt und endet immer um 12:00 Uhr
des jeweiligen Tages.

Versicherungsnehmer
Unser Vertragspartner ist der Versicherungsnehmer. Er ist im Versiche-
rungsschein genannt und erhält diesen. Versicherungsnehmer kann nur
eine einzelne natürliche oder juristische Person sein.

Versicherungsschein
Auch Police genannt - Urkunde über den Versicherungsvertrag. Sie gibt
Auskunft über die wesentlichen Vertragsinhalte. Sie benötigten diese Ur-
kunde, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag geltend machen.

Vertragsvermögen
Summe der Ihrem Vertrag zugeordneten Vermögenswerte. Ihr Vertrags-
vermögen setzt sich aus Ihrem Anteil an dem Sicherungsvermögen und
sofern vereinbart Ihrem Anteil am Sondervermögen zusammen.

vorsätzlich
Sie handeln vorsätzlich, wenn sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher
oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw.
herbeiführen oder verhindern wollen.

Wertpapiere
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die bestimmte Rechte, wie etwa die Mit-
eigentümerschaft an einem Unternehmen, verbrieft. Ohne die Urkunde
kann das Recht nicht geltend gemacht werden. Zum Sammelbegriff
Wertpapier zählen Aktien, Obligationen, Optionsscheine, Anleihen und
Wandelanleihen.

Zinsüberschüsse
Entstehen, wenn die Erträge unserer Kapitalanlagen höher sind, als der
Betrag, den wir zur Finanzierung unsere garantierten Leistungen benö-
tigen.

Zusatzversicherungen
Eine Zusatzversicherung ergänzt eine bestehende Hauptversicherung.
Sie kann nicht ohne die Hauptversicherung abgeschlossen werden. Zum
Beispiel: Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für den Abschluss
unserer Fonds-BasisRente entschieden. Sie sind als Versicherungs-
nehmer unser Vertragspartner. Die nachfolgenden Bedingungen infor-
mieren Sie ausführlich über Ihren Versicherungsschutz.
Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unser Tipp: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe kursiv
abgedruckt. Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie im Glossar am
Ende dieser Bedingungen.

1      Leistungen und Einschränkungen

1.1      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.1.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlossen
worden ist. Ist im Versicherungsschein ein späterer Zeitpunkt als Beginn
der Versicherung genannt, beginnt Ihr Versicherungsschutz zu diesem
späteren Zeitpunkt.
Bei Ihrem Vertrag handelt es sich um einen Vertrag gemäß § 2 Abs. 1
AltZertG. Bei diesem Vertrag sind Sie sowohl die versicherte Person als
auch der Leistungsempfänger und Beitragszahler. Leistungen nach
Ihrem Tod erbringen wir ausschließlich an die Hinterbliebenen gemäß
Ziffer 1.3.

1.1.2      Haben wir mit Ihnen einen vorläufigen Versicherungsschutz
vereinbart, gelten die Regelungen zum Beginn des Versicherungs-
schutzes in 1.1.1 nicht. Ihren Antragsunterlagen können Sie in diesem
Fall nähere Einzelheiten zum vorläufigen Versicherungsschutz ent-
nehmen.

1.1.3      Bitte beachten Sie: Ihr Versicherungsschutz beginnt nur,
wenn Sie Ihren ersten Beitrag rechtzeitig zahlen. Nähere Informationen
zur Beitragszahlung finden Sie in den Abschnitten 4 und 6.

1.1.4      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.2      Wie berechnen wir Ihre Rente?

1.2.1      Arten der Verrentung
Sie haben vor Rentenbeginn die Möglichkeit zwischen zwei Arten der
Verrentung zu wählen. Die Verrentungsarten Standard und Performance
können Sie bereits zu Vertragsbeginn festlegen. Bis drei Monate vor
dem vorgesehenen Rentenbeginn können Sie Ihre Entscheidung ändern,
dies müssen Sie uns in Textform mitteilen. Bitte beachten Sie: Ein
Wechsel der Verrentungsart ist nur möglich, wenn der vorgesehene Ren-
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tenbeginn vor Vollendung des 70. Lebensjahres der versicherten Person
liegt.

Standard
Bei der Verrentungsart Standard wird das Vertragsvermögen zu Renten-
beginn im Sicherungsvermögen angelegt und in zulässige Anlagen
gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen investiert.

Performance
Die Verrentungsart Performance besteht aus einer Aktivphase und einer
Ruhestandsphase. Diese Verrentungsart sieht eine lebenslange, gleich-
bleibende garantierte Rente in der Aktivphase und in der Ruhestands-
phase vor.

Die Aktivphase startet mit dem Rentenbeginn. Während der Aktivphase
wird Ihr Vertragsvermögen im Sicherungsvermögen und im Sonderver-
mögen investiert.

Die Ruhestandsphase beginnt mit dem 85. Lebensjahr der versicherten
Person. Während der Ruhestandsphase ist Ihr Vertragsvermögen aus-
schließlich im Sicherungsvermögen angelegt, eine Anlage im Sonderver-
mögen ist nicht mehr möglich.

Nähere Informationen zur Kapitalanlage und zu Überschüssen in der Ak-
tivphase finden Sie im Abschnitt 5.1. Die Ruhestandsphase endet mit
dem Tod der versicherten Person.

1.2.2      Rentenleistungen
Erleben Sie den Rentenbeginn, zahlen wir Ihnen eine monatliche, le-
benslange und unabhängig vom Geschlecht berechnete Rente. Ihre
Rente zahlen wir zur vereinbarten Fälligkeit jeweils zum Monatsersten.
Zum Rentenbeginn berechnen wir aus dem vorhandenen Vertragsver-
mögen Ihre Rente. Nähere Informationen zu den möglichen Renten
finden Sie in den Abschnitten 2 und 5. Bitte beachten Sie, dass nur diese
Rente während der Auszahlungsphase lebenslang gleichbleibt oder
steigt. Die zusätzlichen Renten, die aus nicht unwiderruflich zugeteilten
Überschüssen und Erträgen stammen, können auch sinken oder ganz
entfallen.

Beträgt Ihre Altersrente weniger als 100 Euro monatlich, können wir bis
zu zwölf Monatsrenten zu einer Auszahlung zusammenfassen.

Beläuft sich Ihr Rentenanspruch bei Rentenbeginn auf monatlich nicht
mehr als 1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozi-
algesetzbuches, zahlen wir Ihnen eine einmalige Abfindung im Sinne von
§ 93 Absatz 3 Satz 2 EStG. Wir nehmen keinen Abzug gemäß § 169
Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) vor.

1.2.3      Rentenhöhe/Rentenfaktor
Erleben Sie den vorgesehenen Rentenbeginn, zahlen wir eine mögliche
Rente.

Diese hängt insbesondere ab von:

- den Rechnungsgrundlagen bei Rentenbeginn,
- dem Tarif und
- der Art der Verrentung.

Die Höhe der möglichen Rente ermitteln wir auf Basis:

- des vorhandenen Vertragsvermögens zum tatsächlichen Rentenbe-
ginn und

- des zum Rentenbeginn gültigen Rentenfaktors je 10.000 Euro des
Vertragsvermögens.

Zum Rentenbeginn ergibt sich die mögliche Rente in Euro durch fol-
gende Berechnung: Rentenfaktor x Vertragsvermögen / 10.000. Nähere
Informationen zu möglichen Überschüssen und Erträgen während der
Rentenbezugszeit finden Sie im Abschnitt 2.6.

Der Rentenfaktor je 10.000 Euro wird so festgesetzt wie bei gleichartigen
Rentenversicherungsverträgen, die wir zum Zeitpunkt des tatsächlichen
Rentenbeginns neu abschließen werden.
Wir garantieren jedoch mindestens 80 % desjenigen Rentenfaktors, wel-
cher mit den bei Vertragsbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen für den
Zeitpunkt des Rentenbeginns ermittelt wurde.

Die bei Vertragsbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen für die Ermittlung
der möglichen Rente auf Basis des garantierten Rentenfaktors beruhen
auf:

- einem Rechnungszins von 0,25 % p. a. und
- den geschlechtsunabhängigen unternehmensindividuellen Sterbe-

tafeln AXA 2013 R Unisex.

Ist die Verrentungsart Performance vertraglich vereinbart, gilt zusätzlich:

Zu Beginn der Ruhestandsphase wird die mögliche Rente neu festge-
setzt. Dafür multiplizieren wir das dann vorhandene Vertragsvermögen
mit dem dann gültigen Rentenfaktor. Der Rentenfaktor je 10.000 Euro
wird so festgesetzt wie bei gleichartigen Rentenversicherungen, die wir
zum Zeitpunkt des Beginns der Ruhestandsphase neu abschließen
werden. Wir garantieren jedoch mindestens 80 % desjenigen Rentenfak-
tors, welcher mit den bei Rentenbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen
für den Zeitpunkt des Beginns der Ruhestandsphase ermittelt wurde.

Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen Ihres Vertrages
finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Bitte beachten Sie: Für Erhöhungen während der Vertragslaufzeit (z.B.
Zuzahlungen oder Beitragserhöhungen) können jeweils andere Renten-
faktoren gelten als für den ursprünglichen Vertrag. Darüber werden wir
Sie informieren.

1.3      Was leisten wir, wenn die versicherte Person stirbt?

Ansprüche aus der Basisversorgung sind nicht vererblich (vgl. Abschnitt
1.6). Wir zahlen jedoch Leistungen zugunsten berechtigter Hinterblie-
bener aus, wenn die versicherte Person stirbt. Diese Leistungen sind ab-
hängig vom vereinbarten Tarif. Den mit Ihnen vereinbarten Tarif finden
Sie in Ihrem Versicherungsschein.

Berechtigte Hinterbliebene in der Basisversorgung (§ 10 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) EStG) sind nur:

- der Ehegatte bzw. eingetragene Lebenspartner, mit dem die versi-
cherte Person im Zeitpunkt ihres Todes verheiratet ist. Dieser erhält
eine monatliche, gleichbleibende oder steigende, lebenslange
Rente.

- Kinder der versicherten Person, für die ein Anspruch auf Kindergeld
oder auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 EStG besteht; der
Anspruch auf monatliche, gleichbleibende oder steigende Waisen-
rente darf längstens für den Zeitraum bestehen, in dem der Renten-
berechtigte die Voraussetzungen für die Berücksichtigung als Kind
im Sinne des § 32 EStG erfüllt.

Sind keine berechtigten Hinterbliebenen vorhanden, endet die Versiche-
rung bei Tod, ohne dass eine Leistung erbracht wird.

Unsere Leistungen im Todesfall sind vollständig im vereinbarten Tarif
einkalkuliert. Das Todesfallrisiko wird nicht über eine zusätzlichen Ver-
trag abgesichert.

Sofern wir nachfolgend von einer Rentengarantiezeit sprechen, ist damit
der kalkulatorische Zeitraum gemeint, in dem noch Leistungsansprüche
in Form einer neuen lebenslangen Rente zugunsten berechtigter Hinter-
bliebener entstehen können.
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Tarife: ALVF1, ALVF1G

Wenn die versicherte Person stirbt, zahlen wir folgende Leistungen an
berechtigte Hinterbliebene:
1.Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir unter den gleichen Vorausset-
zungen eine Rente aus dem vorhandenen Vertragsvermögen, falls dann
Hinterbliebene im Sinne dieser Verfügung vorhanden sind.
2.Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, zahlen wir unter den gleichen Vor-
aussetzungen eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
3.Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Ren-
tenbeginn und ist eine Rentengarantiezeit vereinbart,
zahlen wir unter den gleichen Voraussetzungen eine
Rente aus dem Wert der Renten, die bis zum Ablauf der
vereinbarten Rentengarantiezeit noch zu zahlen wären.

- Wenn keine Rentengarantiezeit vereinbart oder diese ab-
gelaufen ist, zahlen wir keine Leistungen aus.

Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem dann aktu-
ellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person berechnet.

Tarife: ALVF2, ALVF2G

Wenn die versicherte Person stirbt, zahlen wir folgende Leistungen an
berechtigte Hinterbliebene:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir eine Rente aus dem vorhan-
denen Vertragsvermögen entsprechend der Zahlungsverfügung für den
Todesfall, falls dann Hinterbliebene im Sinne dieser Verfügung vor-
handen sind.
2.Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, zahlen wir unter den gleichen Vor-
aussetzungen eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Le-
bensjahr, gilt: Wir zahlen unter den gleichen Vorausset-
zungen eine Rente aus dem bei Rentenbeginn vorhan-
denen Vertragsvermögen einschließlich eventuell gutge-
schriebener Überschussanteile, abzüglich bereits ge-
zahlter Renten. Rentenanteile, die wir seit Rentenbeginn
aus der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn aus-
gezahlt haben, ziehen wir nicht ab.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85.
Lebensjahr, gilt: Wir zahlen keine Leistungen aus.

Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem dann aktu-
ellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person berechnet.

Tarife: ALVFX5, ALVFX5G

Wenn die versicherte Person stirbt, zahlen wir folgende Leistungen an
berechtigte Hinterbliebene:
1.Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir eine Rente aus dem vorhan-
denen Vertragsvermögen entsprechend der Zahlungsverfügung für den

Todesfall, falls dann Hinterbliebene im Sinne dieser Verfügung vor-
handen sind. Ist für die ersten Jahre ein abgesenkter Anfangsbeitrag ver-
einbart, zahlen wir bei Tod in diesen Jahren unter den gleichen Voraus-
setzungen nur eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
2.Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, zahlen wir unter den gleichen Vor-
aussetzungen eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
3.Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Le-
bensjahr, gilt: Wir zahlen unter den gleichen Vorausset-
zungen eine Rente aus dem bei Rentenbeginn vorhan-
denen Vertragsvermögen einschließlich eventuell gutge-
schriebener Überschussanteile, abzüglich bereits ge-
zahlter Renten. Rentenanteile, die wir seit Rentenbeginn
aus der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn aus-
gezahlt haben, ziehen wir nicht ab.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85.
Lebensjahr, gilt: Wir zahlen keine Leistungen aus.

Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem dann aktu-
ellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person berechnet.

Tarife: ALVF7, ALVF7G

Wenn die versicherte Person stirbt, zahlen wir folgende Leistungen an
berechtigte Hinterbliebene:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir eine Rente aus dem vorhan-
denen Vertragsvermögen entsprechend der Zahlungsverfügung für den
Todesfall, falls dann Hinterbliebene im Sinne dieser Verfügung vor-
handen sind.
2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, zahlen wir unter den gleichen Vor-
aussetzungen eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:
Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn wäh-
rend der Aktivphase, zahlen wir unter den gleichen Voraussetzungen
eine Rente aus dem vorhandenen Vertragsvermögen. In der Ruhestand-
sphase zahlen wir keine Leistung. Sie haben die Möglichkeit bis 3 Mo-
nate vor Beginn der Ruhestandsphase den Einschluss einer Rentenga-
rantiezeit in Textform zu beantragen. Diese Möglichkeit besteht nicht,
falls die Rente dadurch sinken könnte und dies gesetzlichen Vorschriften
widersprechen würde. Gleiches gilt, wenn das Alter der versicherten
Person den Einschluss einer Rentengarantiezeit aus versicherungsma-
thematischen Gründen nicht mehr zulässt.

Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem dann aktu-
ellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person berechnet.

Tarife: ALVFX8, ALVFX8G

Wenn die versicherte Person stirbt, zahlen wir folgende Leistungen an
berechtigte Hinterbliebene:
1. Tod vor Rentenbeginn oder vor der Rentenbeginnphase (falls verein-
bart):
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir eine Rente aus dem vorhan-
denen Vertragsvermögen entsprechend der Zahlungsverfügung für den
Todesfall, falls dann Hinterbliebene im Sinne dieser Verfügung vor-
handen sind. Ist für die ersten Jahre ein abgesenkter Anfangsbeitrag ver-
einbart, zahlen wir bei Tod in diesen Jahren unter den gleichen Voraus-
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setzungen nur eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
2. Tod in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart):
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, zahlen wir unter den gleichen Vor-
aussetzungen eine Rente aus dem für die Altersrentenanwartschaft vor-
handenen Vertragsvermögen.
3. Tod nach tatsächlichem Rentenbeginn:
Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn wäh-
rend der Aktivphase, zahlen wir unter den gleichen Voraussetzungen
eine Rente aus dem vorhandenen Vertragsvermögen. In der Ruhestand-
sphase zahlen wir keine Leistung. Sie haben die Möglichkeit bis 3 Mo-
nate vor Beginn der Ruhestandsphase den Einschluss einer Rentenga-
rantiezeit in Textform zu beantragen. Diese Möglichkeit besteht nicht,
falls die Rente dadurch sinken könnte und dies gesetzlichen Vorschriften
widersprechen würde. Gleiches gilt, wenn das Alter der versicherten
Person den Einschluss einer Rentengarantiezeit aus versicherungsma-
thematischen Gründen nicht mehr zulässt.

Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem dann aktu-
ellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person berechnet.

1.4      Was leisten wir, wenn die versicherte Person im Polizei- oder
Wehrdienst, bei Unruhen oder im Krieg stirbt?

1.4.1      Grundsätzlich besteht Versicherungsschutz unabhängig davon,
auf welcher Ursache der Tod der versicherten Person beruht. Dies gilt
auch dann, wenn die versicherte Person bei folgenden Anlässen stirbt:

- in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienst oder
- bei inneren Unruhen, wenn die versicherte Person nicht auf Seiten

der Unruhestifter teilgenommen hat.

1.4.2      Der Versicherungsschutz besteht in voller Höhe: Auch wenn
die versicherte Person im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen außerhalb der
Bundesrepublik Deutschlands stirbt, sofern sie an diesen nicht aktiv be-
teiligt war.

1.4.3      Wir leisten eingeschränkt, wenn die versicherte Person aktiv
auf Seiten der Unruhestifter im unmittelbaren oder mittelbaren Zusam-
menhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt. In
diesem Fall vermindert sich eine für den Todesfall vereinbarte Leistung
auf eine Rente aus dem Rückkaufswert, der sich für den Todestag er-
gibt.

1.5      Was leisten wir, wenn die versicherte Person durch ABC-
Waffen stirbt?

1.5.1      Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die versicherte
Person in folgendem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
stirbt:

- beim vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder

- beim vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von
radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

1.5.2      Stirbt die versicherte Person unter den in 1.5.1 genannten
Umständen, leisten wir aber eingeschränkt. Die eingeschränkte Leistung
ergibt sich wie in 1.4.3 beschrieben.

Die Einschränkung der Leistung gilt nur, wenn:

- der Einsatz oder das Freisetzen dazu führt, dass wir unsere Leis-
tungsverpflichtung gegenüber unserer Bestandsgruppe, zu der die
Versicherungsverträge der betroffenen Person gehören, nicht mehr
gewährleisten können,

- die Erhöhung des Leistungsbedarfs nicht vorhersehbar war und

- ein unabhängiger Treuhänder dies bestätigt.

1.6      Welche gesetzlichen Bestimmungen gelten?

Für diese Versicherung gelten unter anderem die gesetzlichen Vor-
schriften gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa)
EStG. Die monatlichen Altersrenten werden keinesfalls vor Vollendung
des 62. Lebensjahres erbracht.

Die Ansprüche aus dieser Versicherung sind:

- nicht vererblich,
- nicht übertragbar,
- nicht beleihbar,
- nicht veräußerbar und
- nicht kapitalisierbar.

Eine nachträgliche Änderung dieser Vereinbarung ist ausgeschlossen.
Leistungen erbringen wir nur an Sie selbst oder Berechtigte Hinterblie-
bene.

2      Überschüsse

2.1      Wie erhöhen sich Leistungen durch Überschüsse und Bewer-
tungsreserven?

Wir beteiligen Sie - soweit vorhanden - an Überschüssen und Bewer-
tungsreserven. In den folgenden Abschnitten erläutern wir Ihnen:

- wie Überschüsse und Bewertungsreserven entstehen,
- wie wir diese ermitteln und
- wie wir Sie an diesen beteiligen.

2.2      Wie entstehen Überschüsse?

2.2.1      Überschüsse können wie folgt entstehen:

- aus dem Risikoergebnis,
- aus Kapitalanlageerträgen und
- aus dem übrigen Ergebnis.

2.2.2      Überschüsse aus dem Risikoergebnis
Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist, als wir bei der Kalkulation der Tarife
angenommen haben. Zum Beispiel wenn die Versicherten während des
Rentenbezugs kürzer leben, als wir angenommen haben.

2.2.3      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen
In der Aufschubzeit und während des Rentenbezugs können
Überschüsse aus Kapitalerträgen entstehen. Diese können zum Beispiel
entstehen, wenn die tatsächlichen Kapitalerträge höher sind, als wir kal-
kuliert haben (Zinsüberschüsse).

2.2.4      Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können zum Beispiel entstehen,
wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher angenommen haben.

2.2.5      Für alle Überschüsse gilt:
An den Überschüssen beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer in der
jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.

2.3      Wie entstehen Bewertungsreserven?

Bewertungsreserven können wie folgt entstehen: Der Marktwert der Ka-
pitalanlagen in unserem Sicherungsvermögen kann über dem Wert
liegen, mit dem die Kapitalanlagen in unserer Bilanz ausgewiesen sind.
An diesen Bewertungsreserven beteiligen wir unsere Versicherungs-
nehmer verursachungsorientiert nach den Vorschriften des Gesetzes.
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Bitte beachten Sie: Es kann auch sein, dass keine Bewertungsreserven
entstehen. Das bedeutet, dass Ihrem Vertrag auch keine Bewertungsre-
serven zugeteilt werden können.

2.4      Wie ermitteln wir Überschüsse und Bewertungsreserven?

Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen ermitteln wir nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches. Sie werden jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Überschüsse aus dem Risikoer-
gebnis und Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis ermitteln wir auf der
Grundlage des Jahresabschlusses. Dafür vergleichen wir die folgenden
Größen aller bei uns bestehenden Versicherungen:

- die tatsächlichen Kosten mit den vorher erwarteten Kosten und
- das tatsächliche Risikoergebnis mit dem vorher erwarteten Risiko-

ergebnis.

Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresabschluss. Au-
ßerdem reichen wir den Jahresabschluss der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde ein. Die Bewertungsreserven ermitteln wir jeden Monat nach den
gesetzlichen Vorschriften neu. Wie hoch die Überschüsse für Ihren Ver-
trag tatsächlich sind, finden Sie in Ihrer jährlichen Information zu Ihrem
Vertragsstand, die Sie einmal im Jahr von uns erhalten. Überschuss-
sätze und Bewertungsreserven veröffentlichen wir jährlich im Geschäfts-
bericht.

2.5      Wann und wie beteiligen wir Sie an den Überschüssen?

Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse können wir
auf zwei Arten zuteilen:

- Wir können Verträgen einen Teil der Überschüsse in dem Jahr, in
dem sie entstehen, zuteilen. Damit erhöhen wir das Vertragsver-
mögen oder vermindern die Beiträge für den Versicherungsnehmer.

- Den anderen Teil führen wir der sogenannten Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu. Wir bilden und verwenden die Rückstellung
für Beitragsrückerstattung entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen
im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden.

Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse der Versi-
cherungsnehmer nutzen, um:

- einen drohenden Notstand abzuwenden,
- Verluste abzudecken oder
- die Deckungsrückstellung zu erhöhen (§ 140 VAG).

Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen unterschiedlich zu
den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen
zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen unter-
scheiden sich zum Beispiel nach Art des Risikos, das jeweils versichert
ist. Diese Arten von Risiken können zum Beispiel sein: das Risiko der
Langlebigkeit oder das Risiko der Berufsunfähigkeit. Wir verteilen die
Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen. Die Verteilung richtet
sich danach, in welchem Umfang die Bestandsgruppen zur Entstehung
der Überschüsse beigetragen haben. Vor Rentenbeginn sind die Ver-
träge aus dem Einzel- und Kollektivgeschäft der Bestandsgruppe 131 zu-
geordnet. Nach Rentenbeginn ist dies die Bestandsgruppe 113 für das
Einzelgeschäft und 125 für das Kollektivgeschäft.

Hat Ihre Bestandsgruppe zur Entstehung von Überschüssen beige-
tragen, bekommt sie Überschüsse zugewiesen. Grundsätzlich erhält Ihr
Vertrag dann daraus Überschüsse. Die Verursachungsorientiertheit der
Überschussbeteiligung kann aber dazu führen, dass Ihr Vertrag keine
Überschüsse erhält.

Wie hoch die Beteiligung an den Überschüssen ist, schlägt der Verant-
wortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest. Ausnahme: Bei Verträgen mit
Garantie-Option schlägt der Verantwortliche Aktuar die Beteiligung an
den Überschüssen monatlich statt jährlich vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest. Wir veröffentlichen in un-
serem Geschäftsbericht, wie die Beteiligung an Überschüssen geregelt
ist und wie hoch diese ist. Den Geschäftsbericht finden Sie im Internet
unter: www.axa.de.

Sie erhalten die Überschüsse in Abhängigkeit ihrer Entstehung in unter-
schiedlicher Weise:

- Überschüsse vor Rentenbeginn,
- Schlussüberschussanteile - soweit vorhanden - und
- Überschüsse nach Rentenbeginn.

Beteiligung an Überschüssen vor Rentenbeginn und in der Aktiv-
phase
Sie erhalten die laufenden Überschüsse vor Rentenbeginn und in der
Aktivphase monatlich zugeteilt.

Die Überschüsse vor Rentenbeginn und in der Aktivphase können sich
wie folgt zusammensetzen:

- dem Anteil an Risikoüberschüssen. Diesen berechnen wir in Pro-
zent des Risikobeitrags jedes Mal, wenn wir einen Risikobeitrag
entnehmen,

- dem Anteil an Kostenüberschüssen. Diesen berechnen wir monat-
lich in Prozent der Kostenbeiträge auf das Sicherungsvermögen
und Fondsguthaben.

- einer Beteiligung an Überschüssen auf das vorhandene Fondsgut-
haben. Diese berechnen wir monatlich in Prozent des vorhandenen
Fondsguthabens in Abhängigkeit von Fonds und Fondshöhe.

- dem Anteil an Zinsüberschüssen. Diese berechnen wir:
- monatlich in Prozent desjenigen Kapitals im Sicherungs-

vermögens, das durch planmäßige Umschichtung aus
Fondsanlagen entstanden ist,

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das nicht aus der Umschichtung aus Fondsan-
lagen entstanden ist und

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsvermö-
gens, das sich durch Ausübung der Garantie-Option er-
gibt.

Bitte beachten Sie: Die genannten Überschüsse enthalten nicht die Er-
träge des Sondervermögens. Diese Erträge bleiben im Fonds. Dort er-
höhen sie den Wert der Anteile oder ergeben zusätzliche Anteile.

Die laufenden Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und er-
höhen dieses.
Zusätzlich zu diesen Überschüssen kann sich bei Rentenbeginn ein ein-
maliger Bonus aus den Risikoüberschüssen ergeben. Diesen Bonus ver-
wenden wir, um Ihre Rente dauerhaft garantiert zu erhöhen. Dies gilt ab
der ersten Rentenzahlung.

Schlussüberschussanteil:
Zusätzlich zu den laufenden Überschüssen können wir bei Beendigung
des Vertrages einen Schlussüberschussanteil gewähren. Dieser be-
rechnet sich in Prozent der Bezugsgröße, die wir im Geschäftsbericht
beschreiben. Der Schlussüberschussanteil erhöht bei Beendigung des
Vertrages Ihr Vertragsvermögen.

Nachreservierung:
Sollten wir erkennen, dass das Vertragsvermögen zur Sicherstellung der
garantierten Leistung während des Rentenbezuges nicht ausreicht,
können wir zukünftige laufende Überschüsse verwenden, um die garan-
tierte Rentenzahlung zu finanzieren.
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Überschussbeteiligung in der Verrentungsart Standard und in der
Ruhestandsphase
Die Beteiligung an Überschüssen nach Rentenbeginn kann sich wie folgt
zusammensetzen:

- dem Anteil an jährlichen Zinsüberschüssen und
- dem Anteil am jährlichen Grundüberschuss. Dieser resultiert aus

Kosten- und Risikoüberschüssen.

Alle diese Überschüsse berechnen wir jährlich in Prozent des Siche-
rungsvermögens.

2.6      Auszahlungsformen (Überschusssysteme)

Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit Ihnen
vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Rentenbeginn:
Die laufenden Überschussanteile auf das Sicherungsvermögen sowie
auf das Deckungskapital, welches sich durch Ausübung der Garantie-
Option ergibt, werden dem Sicherungsvermögen zugeführt. Die Über-
schussbeteiligung auf vorhandenes Fondsguthaben in Abhängigkeit von
Fonds und Fondshöhe wird direkt dem jeweiligen Fonds zugeführt.

Nach Rentenbeginn:
Bei Abschluss des Vertrags können Sie entscheiden, wie wir die
Überschüsse nach Rentenbeginn verwenden. Sie erhalten die laufenden
Überschüsse nach Rentenbeginn jährlich. Sie können zwischen fol-
genden Auszahlungsformen wählen:

Dynamische Gewinnrente:
Bei der Verrentungsart Standard und in der Ruhestandsphase gilt: Wenn
Sie die dynamische Gewinnrente wählen, verwenden wir die
Überschüsse, um Ihre Rente jährlich zu erhöhen. Erstmals können wir
Ihre Rente ab dem zweiten Rentenjahr erhöhen. Wie stark die Rente
steigt, hängt von der für das jeweilige Jahr festgesetzten Beteiligung an
den Überschüssen ab. Daher können wir nicht garantieren, ob und wie
stark Ihre Rente steigt. Wenn wir Ihre Rente einmal erhöht haben, kann
diese nicht mehr sinken. Dies garantieren wir für die gesamte Renten-
dauer.

Erhöhte Startrente:
Bei der Verrentungsart Standard und in der Ruhestandsphase gilt: Wenn
Sie die erhöhte Startrente wählen, verwenden wir die Überschüsse, um
Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zu zahlen. Wir zahlen Ihnen diese
erhöhte zusätzliche Rente ab dem ersten Rentenjahr. Ab dem zweiten
Rentenjahr kann diese Rente dynamisiert werden. Wie hoch die erhöhte
zusätzliche Rente ist, hängt von der für das jeweilige Jahr festgesetzten
Beteiligung an den Überschüssen ab. Daher können wir nicht garan-
tieren, ob wir Ihnen eine erhöhte zusätzliche Rente zahlen und wie hoch
diese ist. Die erhöhte zusätzliche Rente kann über die Rentendauer
sinken oder ganz entfallen.

Kapitalansammlung:
In der Aktivphase erfolgt die Ansammlung der laufenden Überschüsse
und der Renditen aus den Kapitalanlagen innerhalb des Vertragsvermö-
gens, erstmals ab dem ersten Rentenbezugsmonat nach dem ersten In-
dexstichtag. Die Höhe der Überschussbeteiligung und die Renditen der
Kapitalanlagen können nicht garantiert werden und gegebenenfalls auch
ganz entfallen. Zum Beginn der Ruhestandsphase können Sie hieraus
Ihre Rente in der Ruhestandsphase erhöhen. In der Ruhestandsphase
erfolgt die Überschussbeteiligung nach dem System "Dynamische Ge-
winnrente".

Erhöhte Index-Rente:
In der Aktivphase erfolgt die Überschussbeteiligung bis zum Ende der
Aktivphase nach dem System erhöhte Index-Rente. Jährliche
Überschüsse und Erträge aus der Indexbeteiligung werden gegebenen-
falls dem Vertragsvermögen gutgeschrieben und ab der ersten Renten-
zahlung für eine erhöhte zusätzliche Rente verwendet. Diese Erhöhung

bezeichnen wir als erhöhte Index- Rente. Zum tatsächlichen Rentenbe-
ginn berechnen wir aus dem dann erreichten Vertragsvermögen die zu
zahlende Rente. Dafür multiplizieren wir zunächst das Vertragsvermögen
mit dem dann gültigen Rentenfaktor (siehe Abschnitt zur Rentenhö-
he/Rentenfaktor). Dabei können zwei unterschiedliche Fälle eintreten
(Fall a oder Fall b):

a) Liegt die so ermittelte Rente über der mit dem garantierten Renten-
faktor ermittelten Rente, berechnen wir die erhöhte Index-Rente wie
folgt:
Von dem bei Rentenbeginn vorhandenen Vertragsvermögen ziehen wir
das Kapital ab, das wir für die Zahlung dieser Rente benötigten. Aus
dem verbleibenden Vermögen berechnen wir die erhöhte Index- Rente
vertragsindividuell so, dass sie während der Aktivphase und sofern eine
gleichbleibende garantierte Rente vereinbart ist, auch bei Übergang in
die Ruhestandsphase nicht fällt. Für diese Berechnung verwenden wir
die Konditionen, die wir zum tatsächlichen Rentenbeginn für neu abzu-
schließende gleichartige Rentenversicherungen anbieten.

Diese Konditionen beinhalten:

- die Höhe der festgelegten Überschussbeteiligung,
- die für die Berechnung angenommene jährliche Wertentwicklung

aus der Indexbeteiligung sowie
- die angewandten versicherungsmathematischen Verfahren.

Darüber hinaus stellen wir bei der Berechnung sicher, dass die erhöhte
Index-Rente bis zum dritten Indexstichtag auch dann nicht fällt, wenn
aufgrund einer ungünstigen Entwicklung der Indexbeteiligung in dieser
Zeit kein Wertzuwachs des Vertragsvermögens in der Aktivphase ent-
steht. Wir unterstellen bei unserer Berechnung der erhöhten Index-
Rente, dass sich die Konditionen während der Aktivphase nicht ändern.
Wenn sich die Konditionen bis zum tatsächlichen Rentenbeginn ändern,
informieren wir Sie darüber in der jährlichen Information zu Ihrem Ver-
trag.

b) Liegt die so ermittelte Rente wegen einer ungünstigen Entwicklung
des Vertragsvermögens unter der mit dem garantierten Rentenfaktor er-
mittelten Rente, zahlen wir Ihnen mindestens die mit dem garantierten
Rentenfaktor ermittelte Rente.

Von dem bei Rentenbeginn vorhandenen Vertragsvermögen ziehen wir
das für die Zahlung der mit garantiertem Rentenfaktor ermittelten Rente
benötigte Kapital ab. Aus dem verbleibenden Vermögen berechnen wir
die erhöhte Index- Rente so, dass sie bis zum dritten Indexstichtag auch
dann nicht fällt, wenn aufgrund einer ungünstigen Entwicklung der Index-
beteiligung in dieser Zeit kein Wertzuwachs des Vertragsvermögens in
der Aktivphase entsteht.

An jedem Indexstichtag überprüfen wir die Erhöhung der Rente aus dem
Überschusssystem erhöhte Index-Rente. Hat sich das Vertragsver-
mögen ungünstig entwickelt (z. B. wegen geringerer Überschüsse oder
ungünstiger Entwicklung der Indexbeteiligung), senken wir die erhöhte
Index-Rente so ab, dass sie bis zum nächsten Indexstichtag finanzierbar
ist. Im Extremfall kann sie ganz entfallen. Bei günstiger Entwicklung kann
die erhöhte Index-Rente auch wieder steigen, jedoch nicht über den
Wert bei Rentenbeginn.

In der Ruhestandsphase erfolgt die weitere Überschussbeteiligung nach
dem System "Erhöhte Startrente".

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, finden Sie in Ihrem Ver-
sicherungsschein.

Bis einen Monat vor Rentenbeginn haben Sie einmalig die Möglichkeit,
dieses Überschusssystem nach Rentenbeginn zu wechseln. Dabei
können Sie nur ein Überschusssystem wählen, welches Ihnen bei Ver-
tragsabschluss zur Auswahl gestanden hat. Ihre Entscheidung zum
Wechsel des Überschusssystems nach Rentenbeginn muss uns in Text-
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form zugehen. Haben Sie das Überschusssystem nach Rentenbeginn
durch Mitteilung an uns gewechselt, ist ein weiterer Wechsel nicht mehr
möglich.

2.7      Wann und wie beteiligen wir Sie an Bewertungsreserven?

An den Bewertungsreserven beteiligen wir die einzelnen Verträge gem. §
153 Abs. 3 VVG verursachungsorientiert. Dabei berücksichtigen wir, wie
die einzelnen Verträge zur Bildung von Bewertungsreserven beigetragen
haben.

Wir berechnen die einem Vertrag gegebenenfalls zustehenden vertei-
lungsfähigen Bewertungsreserven monatlich neu. Wenn die Aufschub-
zeit endet, teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag
Ihrem Vertrag zur Hälfte zu. Die Aufschubzeit kann zu folgenden Zeit-
punkten enden:

- wenn die versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt.
- bei Eintritt des tatsächlichen Rentenbeginns.

Auch im Rentenbezug beteiligen wir die einzelnen Verträge verursa-
chungsorientiert an den vorhandenen Bewertungsreserven.

Bitte beachten Sie: Bewertungsreserven unterliegen Schwankungen und
können daher deutlich höher oder niedriger ausfallen oder sogar ganz
entfallen.

Solange Sie Ihr Fondsvermögen ganz oder teilweise in die Garantie-Op-
tion übertragen haben, gilt für den übertragenen Teil: Zum Ausgleich von
Schwankungen können wir eine Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven festsetzen. Die Sockelbeteiligung an Bewertungsreserven ist eine
Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven. Die Mindestbeteiligung an
Bewertungsreserven wird jährlich neu festgelegt. Sie kann daher im Ver-
lauf des Vertrages schwanken. Sie kann ganz oder teilweise entfallen.

Wenn Ihr tatsächlicher Anteil an den Bewertungsreserven zum Fällig-
keitszeitpunkt höher ist als die Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven, gilt: wir berechnen Ihre Rente oder Ihre einmalige Zahlung mit
dem höheren Betrag. Dieser tatsächliche Anteil ist von der jeweiligen Ka-
pitalmarktsituation abhängig.

2.8      Höhe von Überschüssen und Bewertungsreserven

Ob und in welcher Höhe wir Sie an Überschüssen und Bewertungsre-
serven beteiligen, hängt von vielen Einflüssen ab. Wir können diese Ein-
flüsse nicht vorhersehen und nur teilweise beeinflussen. Dies liegt unter
anderem daran, dass Verträge in der Regel über eine lange Zeit laufen.
Außerdem wissen wir nicht, wie sich in Zukunft die Kapitalmärkte entwi-
ckeln. Wichtig ist auch, wie sich das versicherte Risiko und die Kosten
entwickeln. Daher können wir nicht garantieren, ob und in welcher Höhe
wir Sie an Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen.

2.9      Leistungen im Todesfall

Laufende Überschüsse sind im Fondsguthaben und bei Ausübung der
Garantie-Option- im Sicherungsvermögen enthalten. Der Auszahlungs-
betrag kann sich gegebenenfalls erhöhen um:

- den Wert der Indexbeteiligung (wenn die Aktivphase vereinbart
wurde),

- die Beteiligung an den Bewertungsreserven und
- Schlussüberschussanteile - sofern vorhanden.

3      Auszahlung von Leistungen

3.1      Wer erhält die Leistungen?

3.1.1      Benennung eines Bezugsberechtigten

Die Leistungen aus Ihrem Vertrag zahlen wir an Sie als Versicherungs-
nehmer oder an Ihre berechtigten Hinterbliebenen. Wenn Sie eine
Person widerruflich als Bezugsberechtigten benennen, können Sie diese
jederzeit ändern. Dies können Sie tun, solange die versicherte Person
lebt und noch kein Anspruch auf Leistung besteht. Den Änderungs-
wunsch müssen Sie uns in Textform mitteilen. Ihre Mitteilung muss uns
zugehen, bevor der Versicherungsfall eingetreten ist.

3.1.2      Nachweis der Berechtigung
Die Auszahlung von Versicherungsleistungen ist nicht von der Vorlage
des Versicherungsscheins abhängig, sondern: vom Nachweis der Be-
rechtigung zum Leistungsempfang gemäß den gesetzlichen Vorschriften
und den vertraglichen Vereinbarungen.

3.1.3      Abtretung und Verpfändung
Ihre Rechte aus dem Versicherungsvertrag dürfen Sie weder abtreten
noch verpfänden.

3.2      Was ist zu beachten, wenn Leistungen fällig werden?

3.2.1      Erforderliche Nachweise und Mitteilungen
Wenn wir Leistungen auszahlen sollen, müssen Sie uns den Versiche-
rungsschein vorlegen. Darüber hinaus können wir folgende Nachweise
verlangen:

- einen Nachweis, dass der letzte Beitrag gezahlt wurde und
- ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Sie müssen uns weitere Unterlagen vorlegen, je nachdem welche Leis-
tungen wir vereinbart haben.

a) Bei Leistungen im Erlebensfall können wir zu Rentenbeginn ein amtli-
ches Zeugnis darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.
Wenn wir laufende Renten zahlen, gilt: Wir können auch während wir
Renten zahlen ein solches amtliches Zeugnis verlangen. Dies können
wir in Zeitabständen, die den Umständen nach angemessenen sind, ver-
langen.

b) Bei Leistungen im Todesfall können wir folgende Nachweise ver-
langen:

- eine amtliche Sterbeurkunde, die Alter und Geburtsort der versi-
cherten Person enthält, und

- ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache.

Wir fordern bei Bedarf auch Informationen über den Beginn und den Ver-
lauf der Krankheit an, die zum Tod der versicherten Person geführt hat.

Außerdem können wir verlangen, dass ein von uns beauftragter Arzt den
Leichnam besichtigt oder eine Obduktion durchgeführt wird. Dies gilt,
wenn:

- der Verdacht besteht, dass Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht
verletzt haben, und

- die versicherte Person in den ersten drei Versicherungsjahren in
Folge eines Unfalls stirbt.

Die Kosten für die Besichtigung oder Obduktion tragen wir. Wenn uns
die Besichtigung oder Obduktion verweigert wird, müssen wir keine Leis-
tungen auszahlen.

3.2.2      Kürzung von Leistungen
Uns muss unverzüglich mitgeteilt werden, wenn die versicherte Person
verstorben ist. Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir
keine Leistung auszahlen. Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig ver-
letzen, können wir die Leistung kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in
welchem Ausmaß Sie diese Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nach-
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weisen, dass die Fahrlässigkeit nicht grob war. Wir zahlen eine Leistung,
wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ursache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.
Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

3.2.3      Weitere Nachweise
Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, um unsere
Leistungspflicht zu klären. Wir können auch selber erforderliche Nachfor-
schungen anstellen. Kosten, die durch die Nachweise und Nachfor-
schungen entstehen, trägt derjenige, der die Leistung verlangt.

3.2.4      Zurückhaltung von Leistungen
Wir können Leistungen zurückhalten bis uns die in den Abschnitten 3.2.1
bis 3.2.3 genannten Auskünfte und Nachweise vorliegen. Dies gilt auch
in folgendem Fall: Wenn wir daran gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen, weil:

- die uns erteilte Entbindung von der Schweigepflicht eingeschränkt
oder widerrufen wurde oder

- die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung von Daten einge-
schränkt oder widerrufen wurde.

3.2.5      Zurückforderung von Leistungen
Zu Unrecht empfangene Leistungen müssen unverzüglich an uns zu-
rückgezahlt werden.

3.2.6      Auszahlung der Leistungen außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes

Wir überweisen die Leistungen auf Gefahr des Bezugsberechtigten auch
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Dies gilt
nur, wenn:

- Sie dies wünschen und
- Sie bei Abschluss dieses Vertrags Ihren im Vertrag genannten

Wohnsitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes hatten.

4      Beiträge und Kosten

4.1      Wie müssen Sie Ihre Beiträge zahlen? Was ist bei der Zah-
lung des Beitrags zu beachten?

4.1.1      Bei Vertragsabschluss können Sie entscheiden, ob Sie einen
einmaligen Beitrag oder laufende Beiträge zahlen möchten. Laufende
Beiträge zahlen Sie je nach Vereinbarung in den folgenden Zahlungsab-
schnitten:

- monatlich,
- vierteljährlich,
- halbjährlich oder
- jährlich.

Zahlen Sie einen einmaligen Beitrag, beträgt die Versicherungsperiode
einen Monat. Zahlen Sie laufende Beiträge, entspricht die Versiche-
rungsperiode dem Zahlungsabschnitt.

Zahlen Sie laufende Beiträge, können Sie die Zahlungsabschnitte auch
während der Vertragsdauer ändern. Dies müssen Sie uns mindestens

einen Monat vor dem Ende der Versicherungsperiode mitteilen. Wenn
Sie die Abschnitte ändern, ändert sich die Höhe Ihrer Beiträge. Die ver-
einbarten Leistungen bleiben gleich.

Bitte beachten Sie: Haben sie einen Vertrag mit abgesenktem Anfangs-
beitrag abgeschlossen, gilt: Sie können die Zahlungsabschnitte erst än-
dern, wenn Sie keinen abgesenkten Anfangsbeitrag mehr zahlen.

4.1.2      Sie müssen abweichend von der gesetzlichen Regelung
(§ 152 Absatz 3 VVG) den ersten oder einmaligen Beitrag wie folgt
zahlen:

- unverzüglich nachdem wir den Vertrag geschlossen haben,
- aber nicht vor dem Beginn der Versicherung. Das Datum des Versi-

cherungsbeginns finden Sie im Versicherungsschein.

Alle folgenden Beiträge werden jeweils zum Beginn des gewählten Zah-
lungsabschnitts fällig. Der Beitrag gilt als rechtzeitig gezahlt, wenn Sie
fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Sie
tragen die Gefahr und Kosten, dass wir die Beiträge erhalten.

4.1.3      Sie können mit uns ein Lastschriftverfahren vereinbaren. Dann
buchen wir Ihre Beiträge am Anfang einer jeden Versicherungsperiode
von dem Konto ab, das Sie uns angegeben haben. Ihr Beitrag gilt als
rechtzeitig bezahlt, wenn:

- wir Ihren Beitrag am Fälligkeitstag einziehen konnten und
- Sie diesem berechtigten Einzug nicht widersprechen.

Wenn wir Ihren Beitrag nicht einziehen konnten, gilt er dennoch als
rechtzeitig bezahlt, wenn:

- Sie nicht zu vertreten haben, dass wir den Beitrag nicht einziehen
konnten,

- wir Sie schriftlich aufgefordert haben zu zahlen und
- Sie Ihren Beitrag unverzüglich überweisen.

Durch eine fehlgeschlagene Abbuchung entstehen uns Kosten, die wir
Ihnen gemäß §§ 280, 286 bis 288 BGB in Rechnung stellen. Die gegen-
wärtige Höhe dieser Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für be-
sondere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr ist nicht oder nur teilweise
von Ihnen zu tragen, wenn und soweit Sie uns Folgendes nachweisen:
Aus der fehlgeschlagenen Abbuchung:

- entsteht uns kein Schaden oder
- entsteht uns ein wesentlich niedrigerer Schaden.

Wir dürfen verlangen, dass Sie Ihren Beitrag künftig anders als im Last-
schriftverfahren zahlen, wenn:

- wir wiederholt Ihren Beitrag nicht einziehen können und
- Sie dies zu vertreten haben.

4.1.4      Wenn Sie fällige Beiträge nicht gezahlt haben, verrechnen wir
diese offenen Beiträge mit:

- dem Vertragsvermögen oder
- einer fälligen Leistung.

Bis wir die offenen Beiträge verrechnen, erheben wir Verzugszinsen. Nä-
here Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 4.2.3.

4.1.5      Ihre Beiträge müssen Sie bis zu dem Zeitpunkt zahlen, den
wir vereinbart haben (Beitragszahlungsdauer). Wenn die versicherte
Person stirbt, sind keine weiteren Beiträge zu zahlen.

4.1.6      In der Basisversorgung haben Sie die Verpflichtung, Ihre Ver-
sicherungsbeiträge selbst zu entrichten.
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4.1.7      Zum Erhalt der steuerlichen Förderungsfähigkeit Ihrer Beiträge
in der Basisversorgung gilt: Ihr Beitrag zur Hauptversicherung muss
immer mehr als 50 v.H. des für Haupt- und Zusatzversicherungen zu
zahlenden Gesamtbeitrages ausmachen. Dieses Verhältnis stellen wir
über die gesamte Laufzeit des Vertrages sicher.

4.2      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

4.2.1      Was gilt für den ersten oder einmaligen Beitrag?

Solange Sie Ihren ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig ge-
zahlt haben, können wir vom Vertrag zurücktreten.

Wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben, können wir
nicht zurücktreten. Sie müssen uns aber nachweisen, dass Sie sie nicht
zu vertreten haben.

Wenn der Versicherungsfall eintritt bevor Sie Ihren ersten oder einma-
ligen Beitrag gezahlt haben, müssen wir nicht leisten. Das gilt aber nur,
wenn wir Sie auf diese Rechtsfolge im Versicherungsschein hingewiesen
haben. In folgendem Fall müssen wir trotzdem zahlen: Sie haben es
nicht zu vertreten, dass Sie den Beitrag verspätet bezahlt haben. Sie
müssen uns aber nachweisen, dass Sie dies nicht zu vertreten haben.

4.2.2      Was gilt für die folgenden Beiträge?
Zahlen Sie einen folgenden Beitrag oder einen sonstigen Betrag, den Sie
aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, gilt: Sie er-
halten von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir Ihnen
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen.

Begleichen Sie Ihren Zahlungsrückstand nicht innerhalb der von uns ge-
setzten Frist, hat dies folgende Auswirkungen auf Ihren Vertrag:

- Ihr Versicherungsschutz entfällt vollständig oder
- Ihr Versicherungsschutz vermindert sich wie bei einer Beitragsfrei-

stellung. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie
im Abschnitt 6.2.

Auf diese Rechtsfolgen werden wir in unserer Mahnung ausdrücklich hin-
weisen.

Für jede Mahnung stellen wir Ihnen gemäß §§ 280, 286 bis 288 BGB
Kosten in Rechnung. Die gegenwärtige Höhe dieser Gebühr können Sie
der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen. Die Ge-
bühr ist nicht oder nur teilweise von Ihnen zu tragen, wenn und soweit
Sie uns nachweisen, dass uns durch die Mahnung:

- kein Schaden entsteht oder
- ein wesentlich niedrigerer Schaden entsteht.

Können Sie einen folgenden Beitrag oder einen sonstigen Beitrag nicht
zahlen, bieten wir Ihnen umfassende Möglichkeiten zur Anpassung Ihre
Beitragszahlung. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
"Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten". Sie können sich jederzeit
an uns wenden. Gemeinsam können wir dann klären, wie es weiter-
gehen soll.

4.2.3      Folgen des Verzugs
Wenn Sie Ihre Beiträge verspätet zahlen, berechnen wir gemäß §§ 280,
286 bis 288 BGB für den Verzug Zinsen in gesetzlicher Höhe. Mindest-
zinssatz: Zinssatz, den wir durchschnittlich im Rahmen der Gewährung
von Policendarlehen für konventionelle Rentenversicherungen in der Pri-
vatversorgung erheben. Der Mindestzinssatz ist nicht oder nur teilweise
von Ihnen zu zahlen, wenn Sie uns den Nachweis geringerer Verzugs-
zinsen erbringen.

Wir können die Zinsen gesondert in Rechnung stellen oder wie folgt ver-
rechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Die Folgen des Verzugs treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu ver-
treten haben.

Folgendes gilt für Verträge, die Beiträge in Fonds oder Zertifikate an-
legen: Wenn Sie Beiträge trotz Mahnung nicht zahlen, müssen wir be-
reits im Voraus erworbene Anteile an Fonds oder Zertifikaten wieder ver-
kaufen. In der Zeit zwischen dem Kauf und dem Verkauf dieser Anteile
können Kurse fallen. Wenn uns daraus ein Schaden entsteht, müssen
Sie uns diesen gemäß §§ 280, 286 bis 288 BGB ersetzen. Wir können
diesen Schaden mit Ihrem Vertragsvermögen oder einer fälligen Leis-
tung verrechnen.

4.3      Wann können Sie Ihre Beiträge senken?

Sie können Ihren Beitrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode senken. Der neue Beitrag der Hauptversicherung muss je-
doch mindestens 300 Euro jährlich betragen.

In Höhe der prozentualen Beitragsherabsetzung wird die Versicherung
wie eine beitragsfreie Versicherung behandelt (teilweise Beitragsfreistel-
lung). Nähere Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung finden Sie
im Abschnitt 6.2.

Es gilt folgende Besonderheit für Verträge, die zu Beginn einen niedri-
geren Beitrag und später einen höheren Normalbeitrag vorsehen: Wenn
Sie anfangs niedrigere Beiträge zahlen und diese senken, sinkt auch der
höhere Normalbeitrag in den folgenden Jahren.

Bitte beachten Sie:

- Sie können einen gesenkten Beitrag nicht wieder zu den vorherigen
Bedingungen erhöhen (Wiederinkraftsetzung).

- Mit dem Senken der Beiträge berechnen wird das Vertragsver-
mögen, das Ihnen zu Rentenbeginn zur Verfügung steht, neu. Es
kann dann erheblich niedriger ausfallen.

4.4      Was müssen Sie beachten, wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen
möchten?

Sie können vor Rentenbeginn mit uns vereinbaren, Ihren Beitrag außer-
planmäßig zum nächsten Zahlungsabschnitt zu erhöhen.

Dafür benötigen Sie ein von uns erstelltes Angebot, dem Sie zustimmen
müssen. Ein solches Angebot können Sie bei uns anfordern. Bitte be-
achten Sie: Es kann Konstellationen geben, in denen wir Ihnen kein An-
gebot erstellen können. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein,
wenn wir Ihr Produkt im Neugeschäft nicht mehr anbieten oder die Rest-
laufzeit Ihres Vertrages eine Erhöhung des Beitrags nicht mehr zulässt.

Für Ihren Antrag auf Erhöhung Ihres Beitrags müssen folgende Bedin-
gungen erfüllt sein:

- Sie müssen laufende Beiträge zahlen.
- Sie müssen Ihren Beitrag mindestens um 120 Euro pro Versiche-

rungsjahr erhöhen.
- Sie dürfen Ihren Beitrag maximal um 12.000 Euro pro Versiche-

rungsjahr erhöhen.
- Zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihren Beitrag erhöhen möchten, darf

kein abgesenkter Anfangsbeitrag vereinbart sein und
- Sie müssen uns Ihre Zustimmung zu unserem Angebot auf Erhö-

hung Ihres Beitrages mindestens einen Monat vor dem nächsten
Zahlungsabschnitt in Textform mitteilen.
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Wenn Sie Ihren Beitrag erhöhen, erhöht sich das Vertragsvermögen, das
wir zur Berechnung unserer Leistungen heranziehen. Die Versicherungs-
leistungen erhöhen sich nicht zwingend im gleichen Verhältnis wie Ihre
Beiträge. Wir berechnen unsere Leistungen aus dem erhöhten Teil Ihres
Beitrages nach versicherungsmathematischen Grundsätzen neu, und
zwar mit den Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeitpunkt der Erhöhung
für neue gleichartige Verträge zugrunde legen.

Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben, gilt: es kann
sein, dass wir unser Angebot auf Erhöhung Ihres Beitrags von weiteren
Bedingungen abhängig machen müssen. Dies können beispielsweise die
Durchführung einer erneuten Risikoprüfung oder steuerliche Anforde-
rungen sein.

Haben Sie mit uns die dynamische Erhöhung Ihrer Beiträge vereinbart,
gilt: Ihr neuer erhöhter Beitrag ist Grundlage für die planmäßige dynami-
sche Erhöhung Ihres Beitrages.

4.5      Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten fallen
an und wie werden sie ausgeglichen?

4.5.1      Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
Von Ihren Beiträgen ziehen wir zum einem Kosten und zum anderen Bei-
träge für einen vereinbarten Risikoschutz (Risikobeitrag) ab. Der nach
diesen Abzügen verbleibende Beitrag (Sparbeitrag) dient zum Aufbau
des Vertragsvermögens. Die Kosten, die beim Abschluss des Vertrages
und während Ihr Vertrag läuft, entstehen, unterteilen wir in:

- Abschluss- und Vertriebskosten,
- Verwaltungskosten und
- Anlassbezogene Kosten.

Die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die Verwaltungskosten haben
wir in den Beitrag einkalkuliert, sie müssen von Ihnen daher nicht geson-
dert gezahlt werden. Die anlassbezogenen Kosten, sind von Ihnen zu-
sätzlich zum Beitrag zu entrichten.

4.5.2      Abschluss- und Vertriebskosten
Die Abschluss- und Vertriebskosten verwenden wir vor allem, um die
Vermittlung des Vertrags durch den Versicherungsvermittler zu vergüten
und den Vertrag einzurichten. Die Abschlusskosten umfassen zudem:

- unmittelbar zurechenbare Aufwendungen für die Risikoprüfung im
Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertrages, sowie Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und Auf-
wendungen für die Erstellung des Versicherungsscheins.

- mittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie Kosten für die Produkt-
entwicklung, allgemeine Werbeaufwendungen.

Die Abschluss- und Vertriebskosten ziehen wir als festen Prozentsatz
von den vereinbarten Beiträgen ab. Unter die vereinbarten Beiträge
fallen auch Zuzahlungen. Wie hoch die Abschluss- und Vertriebskosten
genau in Euro sind, finden Sie in Ihrem Produktinformationsblatt. Die Ab-
schluss- und Vertriebskosten verteilen wir wie folgt:

- Die bei den Beiträgen in Ansatz gebrachten Abschluss- und Ver-
triebskosten verteilen wir in gleichmäßigen Jahresbeträgen über
einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren. Jedoch nicht länger
als bis zum Ende der vereinbarten Beitragszahlungsdauer.

- Die bei einer Zuzahlung in Ansatz gebrachten Abschluss- und Ver-
triebskosten werden einmalig als Prozentsatz von dem Betrag der
Zuzahlung abgezogen.

Die Verwendung von Teilen der Beiträge zur Kostendeckung bedeutet:
Aufgrund der Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten kann ins-
besondere in den ersten Jahren das Vertragsvermögen geringer sein als
die eingezahlten Beiträge. Das heißt für Sie: Es ist möglich, dass nur ein
geringer Betrag zur Bildung einer beitragsfreien Leistung vorhanden ist.
Auch in den Folgejahren erreichen der Rückkaufswert bzw. die Mittel für

eine beitragsfreie Leistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten
Beiträge, weil diese auch laufende Verwaltungskosten enthalten.

4.5.3      Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten vor Rentenbeginn entstehen insbesondere, weil
wir:

- Ihren Beitrag einziehen,
- Ihren Vertrag verwalten, solange dieser läuft und
- Versicherungsfälle abwickeln.

Wenn Teile Ihres gebildeten Kapitals einer Kapitalverwaltungsgesell-
schaft in Fonds angelegt werden, entstehen Kapitalverwaltungskosten,
die die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhebt. Diese Kosten sind bereits
in den Verwaltungskosten enthalten. Wir belasten Ihren Vertrag vor Be-
ginn der Rentenzahlung mit Verwaltungskosten in Form:

- eines monatlichen Eurobetrags,
- eines Prozentsatzes des gebildeten Kapitals (das gebildete Kapital

ermitteln wir dabei ohne noch nicht zugeteilte Überschussanteile,
Schlussüberschussanteile und Bewertungsreserven),

- eines Prozentsatzes jedes eingezahlten Beitrags., wobei unter die
eingezahlten Beiträge auch Zuzahlungen fallen.

Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, belasten wir
Ihren Vertrag in Form:

- eines monatlichen Eurobetrags,
- eines Prozentsatzes des gebildeten Kapitals.

Nach Beginn der Rentenzahlung belasten wir Ihren Vertrag mit Verwal-
tungskosten in Form:

- eines Prozentsatzes der gezahlten Leistung,
- eines Prozentsatzes des gebildeten Kapitals (das gebildete Kapital

ermitteln wir dabei ohne noch nicht zugeteilte Überschussanteile,
Schlussüberschussanteile und Bewertungsreserven).

Weitere Informationen zu den Verwaltungskosten finden Sie in Ihrem
Produktinformationsblatt.

4.5.4      Anlassbezogene Kosten
Zusätzlich können bei folgenden Anlässen Kosten entstehen:
Bei einem Versorgungsausgleich anlässlich einer Ehescheidung oder
Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Darüber hinaus belasten wir Sie nur dann mit Kosten, wenn dies nach §
2a S. 2 AltZertG ausdrücklich zulässig ist.

5      Anlage des Vertragsvermögens

5.1      Wie legen wir Ihr Vertragsvermögen an?

5.1.1      Kapitalanlage vor Rentenbeginn
Vor Rentenbeginn setzt sich Ihr Vertragsvermögen durch die Beteiligung
an Sondervermögen zusammen.

Zum tatsächlichen Rentenbeginn zahlen wir Ihnen aus Ihrem Vertrags-
vermögen eine Rente. Wenn Sie mit uns keine Aktivphase vereinbart
haben, sind Sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an der Entwicklung des
Sondervermögens beteiligt.

5.1.2      Sicherungsvermögen
Beim Sicherungsvermögen investieren wir in zulässige Anlagen gemäß
den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

5.1.3      Sondervermögen
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Beim Sondervermögen handelt es sich - je nachdem, für welche Anlage
Sie sich entschieden haben - um:

- eine indexbezogene Kapitalanlage (auch als Indexbeteiligung be-
zeichnet),

- Fonds oder
- eine Depotklasse.

Das Sondervermögen besteht bis zu Rentenbeginn aus dem Wert Ihrer
Fonds und Depotklassen. Ab Beginn der Aktivphase sofern diese mit uns
vereinbart ist - lediglich aus der Indexbeteiligung.

5.1.4      Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung erfolgt eine Teilhabe an der Wertwick-
lung des von Ihnen gewählten Index. Dabei kommt es zunächst darauf
an, wie sich der Index entwickelt. Die Wertentwicklung der Indexbeteili-
gung ist nicht vorhersehbar.

Ein Emittent gibt die Indexbeteiligung aus und ermittelt einmal pro In-
dexjahr den erwirtschafteten Ertrag. Der Ertrag hängt unmittelbar mit der
Indexentwicklung zusammen. Positive Erträge aus der jährlichen Index-
beteiligung werden dem partizipierenden Vertragsvermögen gutge-
schrieben. Dabei kann - je nach gewähltem Index - eine positive Wert-
entwicklung durch eine zuvor festgelegte Höchstgrenze (Cap) be-
schränkt sein. Ebenso kann je nach gewähltem Index - eine monatliche
negative Wertentwicklung durch eine zuvor festgelegte Untergrenze
(Floor) begrenzt sein. Ergibt sich auf Jahressicht ein negatives Ergebnis
aus der Indexbeteiligung, wird Ihr partizipierendes Vertragsvermögen
nicht an dieser negativen Entwicklung beteiligt.

Die Höhe des Preises der Indexbeteiligung ist abhängig von verschie-
denen Faktoren des Kapitalmarkts - zum Beispiel von der Volatilität des
Kapitalmarktes oder der Zinshöhe. Um für Sie günstige Konditionen für
die Indexbeteiligung zu gewährleisten, fragen wir Preise von mehreren
Emittenten an und sichern diese für ein oder mehrere Jahre.

Ihren Antragsunterlagen können Sie folgende weitere Informationen ent-
nehmen:

- Beschreibung der Indexbeteiligung Ihres Vertrages und
- mögliche Risiken.

5.1.5      Anlage in Fonds
Sofern Sie sich für eine Anlage in Fonds entscheiden, sind Sie daran be-
teiligt wie sich die Fonds oder Depotklassen entwickeln. Kapitalverwal-
tungsgesellschaften verwalten die Fonds, während wir die Depotklassen
verwalten. Wie sich ein Fonds entwickelt, kann niemand vorhersehen.
Deshalb können wir keine bestimmte Wertentwicklung der Fonds garan-
tieren. Ihr Fondsvermögen kann sich sowohl positiv als auch negativ ent-
wickeln. Positive Wertentwicklungen können sich insbesondere dann er-
geben, wenn die Kurse der in den Fonds enthaltenen Wertpapiere
steigen. Wenn die Kurse der Wertpapiere sinken, sinkt auch das Fonds-
vermögen. Sie tragen das Risiko, dass Kurse sinken und das Fondsver-
mögen an Wert verliert - bis hin zum Totalverlust. Ein Risiko bis hin zum
Totalverlust kann sich auch dadurch ergeben, dass sich der Fonds un-
planmäßig verändert. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft keine Anteile mehr zurück nimmt. Wenn
Wertpapiere nicht in Euro geführt werden, kann sich ein Verlust auch aus
Schwankungen des Währungskurses ergeben

Die Wertentwicklung der Anlage in Fonds hat Auswirkung auf die Höhe
der möglichen Leistungen. Je nachdem wie sich die Anlage in Fonds
entwickelt, können die möglichen Leistungen höher oder niedriger aus-
fallen.

5.1.6      Anteile am Sondervermögen
Das Sondervermögen ist in Anteile aufgeteilt. Der Wert eines Anteils
richtet sich danach, wie sich das Vermögen des jeweiligen Fonds entwi-

ckelt. Der Wert eines Anteils wird als Kurs oder Rücknahmepreis be-
zeichnet. Der Kurs/ Rücknahmepreis wird:

- bei Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft,
- bei der Indexbeteiligung durch den Emittenten und
- bei Depotklassen durch uns ermittelt.

Der Kurs/ Rücknahmepreis berechnet sich wie folgt: Wert des Fondsver-
mögens geteilt durch die Anzahl der vorhandenen Anteile des Fonds.
Wenn im jeweiligen Fonds enthaltenen Vermögenswerte am Tag der Be-
wertung keinen Kurs haben, erfolgt die Bewertung zum letztbekannten
Kurs. Die Umrechnung von Vertragsvermögen in Anteile erfolgt zum
Rücknahmepreis. Der Bewertungsstichtag für die Umrechnung ist der
15. eines Monats.

5.1.7      Bewertungsstichtage
Bewertungsstichtage sind:

- für die Umrechnung von Anteileinheiten in Versicherungsleis-
tungen: der 15. des Monats vor der Fälligkeit des Beitrags.

- für die Umrechnung der in Einmalbeiträgen enthaltenen Sparbei-
träge in Anteileinheiten: spätestens der dritte Werktag nachdem
Ihre Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist; frühestens der
erste Tag des Monats, in dem Ihre Versicherung beginnt.

- für das Vertragsvermögen, das an der Entwicklung des Index in der
Aktivphase partizipiert: der Indexstichtag. Den Zeitpunkt Ihres In-
dexstichtages finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. Um ausrei-
chend Zeit für die Abrechnung der jährlichen Indexbeteiligungen bis
zum Beginn des nächsten Indexjahres zu gewährleisten, fallen die
letzte monatliche Beobachtung und die Fälligkeit auf den 15.01.
bzw. 15.07. des Folgejahres.

- bei Kündigungen: der 15. des Monats vor der Fälligkeit der Leis-
tung.

- bei Leistungen im Todesfall: nachdem die Todesfallmeldung bei
uns eingegangen ist, der nächst erreichbare Kurs/Rücknahmepreis.

Wenn am Tag der Bewertung kein Kurs ermittelt werden kann, erfolgt die
Bewertung zum letztbekannten Kurs. Werden die Kurse ausgesetzt, ver-
wenden wir den Kurs des ersten Tages, nachdem der Handel wieder
aufgenommen wurde. Abweichend gilt für die Fälligkeit der Option: die
Bewertung erfolgt zum nächst erreichbaren Kurs.

Wir zahlen alle Leistungen grundsätzlich in Geld.

5.1.8      Rente aus Überschussbeteiligung
Neben den möglichen Leistungen erhalten Sie gegebenenfalls weitere
Leistungen aus der Überschussbeteiligung. Nähere Informationen zu
den Überschüssen finden Sie in Abschnitt 2.

5.1.9      Wie legen wir Ihre Beiträge an und wie entwickelt sich Ihr
Vertragsvermögen?

Ihre Sparbeiträge legen wir grundsätzlich im Sondervermögen an.

Ist Ihr Vertrag beitragsfrei gestellt, entnehmen wir Ihre Beiträge zur De-
ckung der Verwaltungskosten nach Abschnitt 4.5.3 und Ihre Beiträge zur
Deckung des Todesfallrisikos (vgl. Abschnitt 1.3) monatlich dem Sonder-
vermögen.

5.1.10      Kapitalanlage nach Rentenbeginn
Nach Rentenbeginn sind Sie an der Wertentwicklung unseres Siche-
rungsvermögens beteiligt. Falls Sie die Aktivphase vereinbart haben,
sind Sie zusätzlich an Ihrem Sondervermögen beteiligt. Die nähere Be-
schreibung und die Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsun-
terlagen.

5.2      Wann und wie können Sie Ihre Anlage in Fonds oder Ihre In-
dexbeteiligung verändern?
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5.2.1      Wechsel in andere Fonds
Sie können in der Aufschubzeit verlangen, dass wir zukünftig einen Teil
Ihrer Beiträge für Sie in andere Fonds anlegen (Switchen). Dabei können
Sie zwischen den für Ihren Vertrag zur Auswahl stehenden Fonds
wählen. Ihre Anlagebeiträge können nur in ganzzahligen Prozentsätzen
von jeweils mindestens 10 % pro Fonds aufgeteilt werden. Eine Ände-
rung wird zur nächsten Beitragsfälligkeit gültig. Sie können auch ver-
langen, dass wir das Vermögen eines Fonds in einen anderen Fonds
übertragen (Shiften). Dabei können Sie zwischen den für Ihren Vertrag
zur Auswahl stehenden Fonds wählen. Wir übertragen das Fondsver-
mögen zum Kurs des übernächsten Kurstages, nachdem uns Ihr Auftrag
zugegangen ist. Ausnahme: Sie wünschen die Übertragung zu einem
späteren Termin. Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Bitte beachten Sie: Pro Vertrag können Sie höchstens in drei verschie-
dene Fonds gleichzeitig aktiv investieren.

Shiften und Switchen können Sie einmal im Monat. Shiften und Switchen
sind kostenlos.

5.2.2      Wechsel der Indexbeteiligung
Sie können die Beteiligung am Index während der Aktivphase zum
nächsten Indexstichtag kostenlos ändern. Dabei können Sie zwischen
den für Ihren Vertrag zur Auswahl stehenden Indexbeteiligungen wählen.
Eine prozentuale Aufteilung auf mehrere Indexbeteiligungen ist nicht
möglich.

5.2.3      Abwahl der Beteiligung am Index
Sie können die Beteiligung am Index während der Aktivphase zum
nächsten Indexstichtag kostenlos abwählen. Wenn Sie die Indexbeteili-
gung nach Rentenbeginn abwählen, gilt: Sie sind dann nur noch an der
Wertentwicklung unseres Sicherungsvermögens beteiligt.

Sie können die Beteiligung am Index in der Aktivphase auch wieder ein-
schließen.

5.2.4      Hinweis
Die nachfolgenden Änderungen Ihrer Kapitalanlage werden in der Aktiv-
phase mit dem nächsten Indexstichtag wirksam:

- ein Wechsel der Beteiligung an einem Index und
- die An- und Abwahl der Beteiligung an einem Index.

Für den Wechsel Ihrer Kapitalanlage müssen Sie das von uns zur Verfü-
gung gestellte Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben zurückschi-
cken. Der Antrag muss uns bis zum 15. des Vormonats zugegangen
sein.

5.3      Wann können wir eine Indexbeteiligung oder einen Fonds
austauschen?

5.3.1      Wann können wir eine Indexbeteiligung in der Aktivphase
austauschen?

Bei erheblichen und nachhaltigen Änderungen dürfen wir die Indexbetei-
ligung austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall bei:

- einer wesentlichen Änderung der Verfügbarkeit der Indexbeteili-
gung,

- einer wesentlichen Änderung der Konditionen der Indexbeteiligung
oder

- aufsichtsrechtlichen Veränderungen.

Bevor wir die Indexbeteiligung austauschen, schlagen wir Ihnen eine ver-
gleichbare Indexbeteiligung vor. Diese können wir nach billigem Er-
messen auswählen. Dabei kann die Indexbeteiligung entweder über De-
rivate (insbesondere Index-Optionen, -Optionsscheine oder -Zertifikate)
oder Indexfonds erfolgen.

Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Wir werden dann
den Wert der Indexbeteiligung entsprechend Ihrer Entscheidung in das
Sicherungsvermögen umschichten. Wenn uns Ihr Widerspruch nicht in-
nerhalb von sechs Wochen zugeht, gilt: Wir tauschen die Indexbeteili-
gung, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.3.2      Wann können wir einen Fonds austauschen?
Bei erheblichen Änderungen, die wir nicht beeinflussen können, dürfen
wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine von uns beauftragte Kapitalver-
waltungsgesellschaft:

- einen Fonds auflöst,
- ihre Zulassung für den Vertrieb von Fondsanteilen verliert,
- den Vertrieb von Fondsanteilen einstellt,
- ihre vertraglichen Pflichten erheblich verletzt,
- mehrere Fonds zu einem Fonds zusammenlegt oder
- ihre Anlagestrategie oder Anlagepolitik in erheblichem Maße än-

dert.

Gleiches gilt, wenn ein Fonds die Auswahlkriterien für unser Fondsan-
gebot nicht mehr erfüllt. Das ist insbesondere der Fall, wenn:

- die Fondsperformance den Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds
erheblich unterschreitet,

- der von Ihnen gewählte Fonds von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft nicht mehr zu den bei Aufnahme des Fonds in das Fondsan-
gebot vereinbarten Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere
die Vergütungsstruktur eines Fonds zählt, angeboten wird oder

- eine effiziente Verwaltung des Fonds durch uns nicht mehr möglich
ist.

Bevor wir einen Fonds Ihres Vertrages austauschen, schlagen wir Ihnen
eine vergleichbare Fondsanlage vor. Wir wählen diesen Fonds so aus,
dass die Anlagestrategie des neuen Fonds der Anlagestrategie des alten
Fonds so weit wie möglich entspricht.
Wenn Sie unseren Vorschlag erhalten haben, können Sie diesem inner-
halb von sechs Wochen in Textform widersprechen. Sie können uns
dann einen anderen Fonds benennen, der für Ihren Vertrag zur Auswahl
steht. Wenn uns ein Widerspruch nicht innerhalb von sechs Wochen zu-
geht, gilt: Wir tauschen den Fonds, wie von uns vorgeschlagen, aus.

Der Austausch ist für Sie kostenlos.

5.4      Was ist die "Garantie-Option"?

Auf Ihren Wunsch können wir bis zu 50% Ihres Vertragsvermögens in
unser Sicherungsvermögen übertragen (Shiften). Das Sicherungsver-
mögen unterliegt nicht den Schwankungen, denen Fonds ausgesetzt
sind und steht Ihnen bei Rentenbeginn garantiert zur Verfügung. Auf den
in das Sicherungsvermögen geshifteten Teil gewähren wir keinen Garan-
tiezins. Es fallen in der Regel Zinsüberschüsse an, die wir Ihrem Ver-
tragsvermögen monatlich gutschreiben. Hierfür gilt der monatlich dekla-
rierte Zinsüberschusssatz für die Garantie-Option.

Der erste Shift in das Sicherungsvermögen darf einen Betrag von 3.000
Euro nicht unterschreiten. Beiträge, die Sie nach dem Shift zahlen,
werden hiervon nicht berührt und weiterhin angelegt, wie mit Ihnen ver-
einbart.

Sie können auch beantragen, dass wir das Sicherungsvermögen voll-
ständig oder teilweise in die für Ihren Vertrag zur Verfügung stehenden
Fonds zurück übertragen. Hierfür benötigen Sie unsere Zustimmung.
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Sollte Ihr Fondsvermögen einmal nicht ausreichen, um Ihre Beiträge zur
Deckung der Verwaltungskosten nach Abschnitt 4.5.3 und Ihre Beiträge
für das Todesfallrisiko (vgl. Abschnitt 1.3) zu decken, sind wir berechtigt,
diese Verwaltungskosten und die Beiträge für das Todesfallrisiko auch
Ihrem Deckungskapital zu entnehmen. Dadurch würde sich der garan-
tiert zur Verfügung stehende Betrag verringern.

5.5      Was ist das Ablaufmanagement?

Ihr Vertrag ist mit einem kostenfreien Ablaufmanagement ausgestattet.
Das Ablaufmanagement soll Wertschwankungen Ihres Fondsvermögens
in den Jahren vor Rentenbeginn dämpfen. Voraussetzung für die Aktivie-
rung des Ablaufmanagements: Ihr Vertrag hat eine Aufschubzeit von
mindestens 10 Jahren.

Das Ablaufmanagement beginnt 60 Monate vor dem vereinbarten Ren-
tenbeginn. Wir übertragen monatlich Ihr Fondsvermögen anteilig in einen
risikoärmeren Fonds (Zielfonds). Wir berechnen den jeweils umzuschich-
tenden Teil Ihres Fondsvermögens, indem wir das nicht im Zielfonds an-
gelegte Fondsguthaben durch die Anzahl der Monate bis zum Rentenbe-
ginn teilen. Sofern mehrere Zielfonds für das Ablaufmanagement zur
Verfügung stehen, gilt: Sie können den Zielfonds für Ihr Ablaufmanage-
ment auswählen.

Für das Ablaufmanagement erheben wir keine Gebühren oder Ausgabe-
aufschläge.

Während des Ablaufmanagements können Sie weiterhin das Vermögen
eines Fonds in andere Fonds übertragen (Shiften).

Wir werden Sie vor dem Start des Ablaufmanagements über dessen Be-
ginn und den Zielfonds informieren.

Sie können dem Ablaufmanagement in Textform widersprechen:

- Widersprechen Sie vor Beginn des Ablaufmanagements, gilt: Ihr im
Sondervermögen gebildetes Vertragsvermögen bleibt unverändert
angelegt. Ihren Sparbeitrag legen wir unverändert in die von Ihnen
gewählten Fonds an.

- Widersprechen Sie nach Beginn des Ablaufmanagements, gilt: Ihr
im Sondervermögen gebildetes Vertragsvermögen bleibt unverän-
dert angelegt. Dieses wird dann nicht weiter in einen risikoärmeren
Fonds übertragen. Ihren Sparbeitrag legen wir dennoch weiterhin in
einen risikoärmeren Fonds an, es sei denn, Sie treffen eine ander-
weitige Verfügung.

Das Ablaufmanagement können Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut
beantragen.

6      Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten

6.1      Wie können Sie befristet Ihre Beiträge aussetzen (Stun-
dung)?

6.1.1      Stundung der Beiträge
Wenn Sie vorübergehend Ihre Beiträge nicht zahlen können, können Sie
Ihre Beiträge befristet aussetzen und später zahlen (Stundung). Die
Stundung müssen Sie in Textform mit uns vereinbaren. Sie können Ihre
Beiträge bei vollem Versicherungsschutz während der Laufzeit Ihres Ver-
trages einmal ganz und einmal teilweise für jeweils bis zu 12 Monate
aussetzen. Weiteren Stundungen müssen wir zustimmen. Bitte beachten
Sie: Sie können Ihre Beiträge bei vollem Versicherungsschutz statt voll-
ständig auch nur teilweise aussetzen, aber nur dann, wenn Sie keine Zu-
satzversicherungen in Ihren Vertrag eingeschlossen haben. Ausnahme:
Zusatzversicherungen für den Fall der Berufsunfähigkeit oder Dienstun-
fähigkeit.

Für eine Stundung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Ihr Vertrag besteht mindestens seit drei Jahren,
- für das letzte Jahr vor der Stundung haben Sie alle Beiträge voll

gezahlt,
- der Vertrag befindet sich nicht in einem Mahnverfahren und
- Sie haben den Vertrag nicht beitragsfrei gestellt oder gekündigt.

Wenn Sie niedrigere Anfangsbeiträge vereinbart haben, verlängert sich
die oben genannte Drei-Jahresfrist um den Zeitraum, für den ein niedri-
gerer Anfangsbeitrag vereinbart worden ist.

6.1.2      Folgen der Stundung
Während einer Stundung finden in Ihrem Vertrag keine dynamischen Er-
höhungen statt.

Spätestens wenn der vereinbarte Zeitraum für die Stundung endet,
müssen Sie den gestundeten Betrag ausgleichen. Wenn Sie die gestun-
deten Beiträge nachzahlen, ändern sich die möglichen Leistungen nicht.

Andernfalls verrechnen wir die offenen Beiträge mit:

- dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Bitte beachten Sie: Wenn wir offene Beiträge verrechnen, vermindern
sich die ursprünglich vereinbarten möglichen Leistungen.

In der Basisversorgung können nur die Beiträge zur Hauptversicherung
verrechnet werden. Eventuelle gestundete Beiträge zu Zusatzversiche-
rungen müssen von Ihnen ausgeglichen werden.

6.2      Wie können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen und später
weiter zahlen?

6.2.1      Beitragsfreistellung
Unter folgenden Bedingungen können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen
(Beitragsfreistellung):

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
- Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen Sie uns in Text-

form mitteilen,
- Ihr Vertragsvermögen zu Rentenbeginn muss mindestens der im

Vierten Sozialgesetzbuch in § 18 geregelten Höhe entsprechen.

Nähere Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung finden Sie in
Abschnitt 4.3.

Für die Berechnung der beitragsfreien Leistungen werden die Leistungen
bei Kündigung (Rückkaufwerte) - ohne Abzug - genutzt. Nähere Informa-
tionen zu den Leistungen bei Kündigung finden Sie in Abschnitt 8.

Nach Beitragsfreistellung gilt: Wir entnehmen Ihrem Sondervermögen
monatlich Beiträge zur Deckung der Verwaltungskosten nach Abschnitt
4.5.3 und Beiträge zur Deckung des Todesfallrisikos (vgl. Abschnitt 1.3).

Bitte beachten Sie: Bei ungünstiger Entwicklung des Werts der Anteile
Ihres Sondervermögens kann das Sondervermögen vor dem vorgese-
henen Rentenbeginn aufgebraucht sein. Der Versicherungsschutz er-
lischt, wenn über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr kein ver-
wertbares Sondervermögen vorhanden ist. Bevor der Vertrag erlischt,
werden wir Sie mit einer Frist von sechs Wochen auf das Erlöschen
Ihres Vertrages als Folge von ausbleibenden Beitragszahlungen hin-
weisen. Bleiben Beitragszahlungen aus bzw. reagieren Sie nicht in an-
derer Weise, werden wir Sie mit einer weiteren sechswöchigen Frist
durch ein Anschreiben an das Erlöschen Ihres Vertrages erinnern. Er-
folgt dann keine Beitragszahlung bzw. Mitteilung, dass Sie den Vertrag
durch weitere Beitragszahlungen aufrechterhalten möchten, erlischt Ihr
Vertrag.
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6.2.2      Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung
Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, können Sie in-
nerhalb von drei Jahren wieder Beiträge zahlen. Hierfür müssen Sie den
zuletzt gezahlten Beitrag ab der nächsten Fälligkeit zahlen. Dies setzt
den Vertrag wieder in Kraft. Unsere Leistungen berechnen wir neu. Dafür
verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die seit Vertragsbeginn
gelten.

Es gilt folgende Besonderheit, wenn Sie eine Leistung für den Todesfall
der versicherten Person oder eine Zusatzversicherung vereinbart haben:
Wir setzen den Vertrag wieder in Kraft, wenn die Risikoverhältnisse der
versicherten Person zum Zeitpunkt der Wiederinkraftsetzung dies zu-
lassen würden. Entscheidend hierfür ist, ob wir eine vergleichbare Versi-
cherung zu unseren dann gültigen Annahmegrundsätzen abschließen
würden. Hierfür können wir die Gesundheit des Versicherten erneut
prüfen. Wenn Sie in der Zusatzversicherung garantierte Leistungen ver-
einbart haben, berechnen wir diese neu.

6.2.3      Befristete Beitragsfreistellung
Sie können eine vollständige Beitragsfreistellung auch befristet für einen
Zeitraum von bis zu drei Jahren beantragen. Dabei gelten die Rege-
lungen der vorstehenden Abschnitte 6.2.1 und 6.2.2 entsprechend.

7      Gestaltungsmöglichkeiten

7.1      Wie können Sie den Beginn und den Ablauf des Vertrages
verschieben?

Sie können beantragen den Beginn Ihres Vertrags und den geplanten
Rentenbeginn nach hinten zu verlegen. Für die Verlegung müssen fol-
gende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Beginn- und Ablaufverlegung darf ausschließlich zum Aus-
gleich bestehender Beitragsrückstände erfolgen.

- Sie können die Verlegung nur um die Anzahl von Monaten vor-
nehmen, in denen Sie keine Beiträge gezahlt haben.

- Sie können den Beginn des Vertrags zusammen mit dem Renten-
beginn nur einmal im ersten Versicherungsjahr verlegen.

- Sie dürfen den Vertrag zu diesem Zeitpunkt noch nicht geändert
haben.

- Sie müssen nach der Verlegung sofort wieder Beiträge zahlen.

Wir werden Ihren Antrag auf Verlegung annehmen, wenn keine wich-
tigen Gründe dagegen sprechen. Wichtige Gründe können sein:

- Sie unterschreiten die Laufzeit, die Ihr Vertrag mindestens haben
muss.

- Nach der Verlegung darf die versicherte Person das zulässige
Höchstalter nicht überschritten haben.

Bitte beachten Sie: Durch die Verlegung kann sich der Beginn des Ver-
trags in ein neues Kalenderjahr verschieben. Hierdurch kann sich ein an-
deres Eintrittsalter der versicherten Person und damit auch ein höherer
Beitrag ergeben.

7.2      Was müssen Sie beachten, wenn Sie Zuzahlungen leisten
wollen?

Vor Rentenbeginn können Sie zwölfmal pro Kalenderjahr einen zusätzli-
chen Betrag in Ihren Vertrag einzahlen (Zuzahlung). Damit erhöhen Sie
Ihr Vertragsvermögen. Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Zuzahlung muss mindestens 250 Euro betragen,
- Zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie eine Zuzahlung leisten, darf kein ab-

gesenkter Anfangsbeitrag vereinbart sein und
- Sie müssen uns Ihren Wunsch auf Zuzahlung in Textform mitteilen.

Wenn Sie eine Zuzahlung leisten, erhöht sich das Vertragsvermögen,
das zur Berechnung Ihrer Rente herangezogen wird. Wir berechnen die
Rente aus der Zuzahlung neu, und zwar mit den Rechnungsgrundlagen,
die wir zum Zeitpunkt der Zuzahlung für neue gleichartige Verträge zu-
grunde legen. Wenn Sie Zusatzversicherungen eingeschlossen haben,
erhöhen sich diese durch die Zuzahlung nicht. Wir passen Zuzahlungen
nicht dynamisch an.

7.3      Wie können Sie den Rentenbeginn verschieben?

7.3.1      Abrufphase
Ihr Vertrag sieht eine Abrufphase vor. Diese ermöglicht Ihnen Ihre Rente
früher als ursprünglich vereinbart zu beziehen.

Die Abrufphase beginnt, wenn die versicherte Person das 62. Lebens-
jahr vollendet hat.

Für das Vorziehen Ihres Rentenbeginns gilt:

- Sie müssen uns Ihren Wunsch auf einen früheren Rentenbeginn
mindestens einen Monat vor dem gewünschten Termin in Textform
mitteilen.

- Wenn Sie einen zusätzlichen Schutz für den Fall der Berufsunfähig-
keit oder Dienstunfähigkeit vereinbart haben, endet dieser spätes-
tens mit der ersten Rentenzahlung zum vorgezogenen Rentenbe-
ginn.

- Die Art der Leistung bei Tod nach Rentenbeginn bleibt unverändert.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum vorgezogenen Rentenbeginn
gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu. Bei
der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellte Systematik un-
serer Rentenberechnung entsprechende Anwendung. Durch das Vor-
ziehen des tatsächlichen Rentenbeginns verringert sich die Rente ent-
sprechend.

Wie hoch die Leistungen sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

7.3.2      Rentenbeginnphase
Bei Vertragsabschluss kann eine bis zu 10-jährige Rentenbeginnphase
vereinbart werden. Diese ermöglicht Ihnen, den Beginn der Rentenzah-
lung hinauszuschieben. Dauer und Beginn dieser Phase finden Sie in
Ihrem Versicherungsschein.

Sie können wählen, zu welchem Zeitpunkt innerhalb der Rentenbeginn-
phase wir eine Rente, zahlen sollen (tatsächlicher Rentenbeginn). Sie
müssen uns Ihren gewünschten Rentenbeginn innerhalb der Rentenbe-
ginnphase in Textform mitteilen. Die Mitteilung muss mindestens einen
Monat vor dem gewünschten Rentenbeginn erfolgen. Wenn Sie uns
keinen Termin mitteilen, zahlen wir Ihre Rente erst ab dem Ende der
Rentenbeginnphase.

Sie können wählen, ob Sie während der Rentenbeginnphase Beiträge
zahlen oder nicht. Wenn Sie weiter Beiträge zahlen, erhöht sich das für
die Rente verfügbare Vertragsvermögen. Wie hoch die Leistungen dann
sind, finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

Wir berechnen Ihre Rente, nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik, auf Basis des bis zum hinausgeschobenen Rentenbe-
ginns gebildeten Vertragsvermögens und Ihres Rentenbeginnalters neu.
Bei der Neuberechnung findet die in Ziffer 1.2.3 dargestellten Systematik
unserer Rentenberechnung entsprechende Anwendung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Rentengarantiezeit mit uns vereinbart
haben und den Beginn der Rentenzahlung hinausschieben, gilt: Die
Dauer der vereinbarten Rentengarantiezeit kann sich verkürzen. Wir
werden Sie zum tatsächlichen Rentenbeginn über Ihre dann gültige Ren-
tengarantiezeit informieren.
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8      Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Folgen
hat das?

8.1      Kündigung eines Vertrages

Sie können Ihren Vertrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode kündigen.
Sollten Sie eine Kündigung aussprechen, wird diese wie eine Beitrags-
freistellung behandelt. Ein Anspruch auf eine Leistung bei Kündigung
(Rückkauf) besteht nicht.

8.2      Wichtige Hinweise

Eine Kündigung Ihres Vertrages kann für Sie mit Nachteilen verbunden
sein. Dies gilt insbesondere in der Anfangszeit Ihres Vertrages. Zu Be-
ginn ist nur ein geringer Rückkaufswert für die Bildung einer beitrags-
freien Rente vorhanden, weil wir die Abschluss- und Vertriebskosten ver-
rechnen.

Auch später erreicht der Rückkaufswert für die Bildung einer beitrags-
freien Rente nicht unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge. Dies
liegt an den Kosten für die laufende Verwaltung nach Abschnitt 4.5.3 und
Ihren Beiträgen für die Risikotragung. Sie können nicht verlangen, dass
wir Ihnen Ihre Beiträge zurückzahlen.

9      Allgemeine Vereinbarungen und Informationen

9.1      Was müssen Sie beachten, wenn sich Ihre Anschrift oder Ihr
Name ändert oder Sie sich länger im Ausland aufhalten?

Wenn sich Ihre Anschrift ändert, müssen Sie uns dies unverzüglich mit-
teilen. Tun Sie dies nicht, können für Sie Nachteile entstehen: Wir
können
Ihnen dann Erklärungen zum Vertrag mit eingeschriebenem Brief an Ihre
uns zuletzt bekannte Anschrift senden. Drei Tage nach Absendung des
Briefes gilt die Erklärung als bei Ihnen zugegangen. Dasselbe gilt, wenn
Sie Ihren Namen ändern.

Wenn Sie sich längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine Person benennen, die:

- in der Bundesrepublik Deutschland lebt und
- die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für Sie entgegenzu-

nehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern, die Sie in
Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

9.2      Welches Recht gilt für Ihren Vertrag und wie müssen Mittei-
lungen erfolgen?

Ihr Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten, wenn
diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir unsere Erklä-
rungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten oder
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person.

9.3      An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal
nicht zufrieden sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen einmal nicht zufrieden sind,
stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglich-
keiten offen:

Versicherungsombudsmann

Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000, - Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit
ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen
unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt 9.4
entnehmen.

9.4      Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

9.4.1      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

9.4.2      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.
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Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.
Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

9.4.3      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

9.4.4      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

9.5      Wann können Sie keine Ansprüche mehr aus diesem Vertrag
geltend machen (Verjährung)?

9.5.1      Sie müssen Ihre Ansprüche aus diesem Vertrag innerhalb von
drei Jahren geltend machen. Diese Frist beginnt erst mit Ende des
Jahres in dem Sie:

- die Leistung verlangen können und
- die Umstände gekannt haben, die Ihren Anspruch begründen oder
- diese Umstände hätten kennen müssen, aber die Umstände grob

fahrlässig nicht gekannt haben.

9.5.2      Wenn nicht Sie, sondern ein anderer die Leistung verlangen
kann, gilt: Die Frist beginnt erst, wenn:

- der Bezugsberechtigte davon erfahren hat, dass er eine Leistung
von uns verlangen kann, oder

- wenn der Bezugsberechtigte die Umstände, die seinen Anspruch
begründen, hätte kennen müssen, sie aber grob fahrlässig nicht ge-
kannt hat.

9.5.3      Wenn uns ein Anspruch angemeldet wurde, ist die Verjährung
gehemmt, bis Sie unsere Entscheidung zu diesem Anspruch in Textform
erhalten.

Das bedeutet: Die Zeit, in der wir über Ihren Anspruch entscheiden, wird
bei der Berechnung der Verjährungsfrist nicht berücksichtigt.

9.6      Vorrangklausel

Die Vertragsbedingungen gelten nur dann, soweit sie den Regelungen
des zertifizierten Basisrentenvertrages und den Vorschriften des
AltZertG nicht widersprechen bzw. diesen nicht entgegenstehen. Maß-
geblich ist die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Basisrentenvertrages
geltende Fassung des AltZertG.

10      Glossar

Aktivphase
Während der Aktivphase findet eine indexbezogene Kapitalanlage statt.

Anzeigepflichtverletzung
Bei Antragstellung obliegen Ihnen Anzeigepflichten. Diese verletzen Sie,
wenn Sie unvollständige und/oder falsche Angaben machen. Das ist zum
Beispiel der Fall, wenn Sie unsere Gesundheitsfragen falsch beant-
worten oder wenn Sie verschweigen, dass Sie Raucher sind. Anzeige-
pflichten obliegen Ihnen auch im Laufe des Vertrages, z. B. bei Tod der
versicherten Person. Die Verletzung dieser Anzeigepflichten kann mit er-
heblichen Nachteilen für Sie verbunden sein.

Arglist
Liegt vor, wenn bewusst falsche Angaben gemacht werden oder Infor-
mationen verschwiegen werden mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu
führen. Sie handeln arglistig, wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum
hervorrufen, um uns zur Abgabe einer Willenserklärung zu veranlassen.
Diese Täuschung kann durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber
auch durch einfaches Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen
werden. Hierzu müssen Sie wissen, oder es zumindest in Erwägung
ziehen, dass die vorgespiegelten Tatsachen falsch sind.

Aufschubzeit
Zeitraum zwischen dem Beginn Ihres Vertrages und dem vertraglich ver-
einbarten Rentenbeginn.

Beitragsfreistellung
Eine vertraglich geregelte Möglichkeit für Sie, die weitere Zahlung Ihrer
Beiträge zu stoppen. Der Vertrag bleibt weiterhin bestehen.

Beitragszahlungsdauer
Zeitraum, in dem Sie vertraglich verpflichtet sind, die Beiträge für Ihren
Vertrag zu zahlen.

Berechtigte Hinterbliebene
Staatlich geförderte Versicherungen sind nur eingeschränkt vererbbar. In
den Gesetzestexten ist der Personenkreis festgelegt, der im Todesfall
der versicherten Person Leistungen erhalten kann. Dies sind vornehm-
lich Ehe- und Lebenspartner sowie Kinder bis zu einem bestimmten
Alter.

Beteiligung an Bewertungsreserven
Wenn bei Rentenbeginn Bewertungsreserven vorliegen, wird Ihr Vertrag
daran beteiligt.
Die Beteiligung an Bewertungsreserven kann sich monatlich ändern. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Bewertungsreserven
Bewertungsreserven entstehen, wenn der aktuelle Marktpreis unserer
Kapitalanlagen höher ist als der Kaufpreis. Die Höhe der Bewertungsre-
serven ist damit abhängig vom Kapitalmarkt. Sie werden monatlich ermit-
telt und können steigen, sinken oder ganz entfallen.

Bewertungsstichtag
Ist der Tag, an dem wir Beiträge in Anteile umrechnen bzw. umgekehrt
Ihre Anteile in Leistungen.

Bezugsberechtigter
Im Vertrag bestimmte Person, welche bei Tod der versicherten Person
die Hinterbliebenenabsicherung erhalten soll. In der Basisversorgung
können nur berechtigte Hinterbliebene bezugsberechtigt sein.

Dachfonds
Investmentfonds, die wiederum in andere Investmentfonds investieren
und somit das Vermögen auf mehrere Fonds aufteilen.

Deckungsrückstellung
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen gegen-
über ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu bilden.
Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können.
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Fonds
Oft auch Investmentfonds genannt. Ist ein von einer Kapitalverwaltungs-
gesellschaft verwaltetes Vermögen, das in Wertgegenstände wie Aktien,
Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffe, Derivate und/oder vergleich-
bare Anlagen investiert. Wie sich ein Fonds entwickelt, kann nicht vor-
hergesehen werden. Chancen und Risiken tragen Sie.

Fondsanteil
Wir erwerben auf Ihre Kosten in unserem Namen Fondsanteile von Kapi-
talverwaltungsgesellschaften. Diese Kosten sind bereits in den Verwal-
tungskosten enthalten (vgl. Abschnitt 4.5.3). Der Anleger wird Miteigen-
tümer am Fondsvermögen. Der Anteilswert bemisst sich nach dem Wert
des gesamten Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl der ausgege-
benen Anteile.

Fondsguthaben
Summe aller Fondsanteile, bewertet mit ihrem Anteilswert zu einem be-
stimmten Bewertungsstichtag, die ein Kunde im Rahmen seines Ver-
trages an einem oder mehreren Investmentfonds hält.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht enthält u. a. die deklarierten Überschüsse für das
jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Internetseite www.AXA.de
eingesehen werden.

grob fahrlässig
Grob fahrlässig handelt, wer die in der jeweiligen Situation erforderliche
Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachtet. Dies ist auch der
Fall, wenn schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht an-
gestellt werden.

Hauptversicherung
Eine Versicherung, die eigenständig existieren kann. Dabei handelt es
sich zum Beispiel um eine Rentenversicherung. In eine Hauptversiche-
rung kann ggf. eine Zusatzversicherung (z. B. für Berufsunfähigkeit) ein-
geschlossen werden.

Indexbeteiligung
Im Rahmen der Indexbeteiligung nehmen Sie an der Entwicklung eines
Index teil. Der Ertrag aus der Indexbeteiligung wird dabei jährlich auf das
jeweilige Indexjahr bezogen ermittelt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
dem Beiblatt zur Indexbeteiligung.

Indexstichtag
Zum Indexstichtag wird dem Kunden die jährliche Wertentwicklung des
Index gutgeschrieben und das Vertragsvermögen neu aufgeteilt.

Investmentfonds
Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (In-
vestmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegen-
ständen wie Aktien, Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffen und /oder
Derivaten angelegt wird.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Oft auch Investmentgesellschaft oder Fondsgesellschaft genannt. Unter-
nehmen, das Geld von Anlegern in diverse Anlageklassen investiert.
Diese Klassen können zum Beispiel Fonds, Wertpapiere oder Immobilien
sein.

Kostenüberschüsse
Entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkulation
des Tarifes angenommen haben.

Laufende Überschüsse / Überschussbeteiligung

Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt. Die laufenden
Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und erhöhen dieses.

Partizipierendes Vertragsvermögen
Anteil des Vertragsvermögens, das an der Entwicklung der Indexbeteili-
gung teilnimmt.

Rechnungsgrundlagen
Als Rechnungsgrundlagen bezeichnet man die verwendeten Parameter,
die den versicherungsmathematischen Berechnungen zugrunde liegen.

Rentengarantiezeit
In der Rentengarantiezeit werden die Rentenzahlungen nach dem Tod
des Versicherungsnehmers neu kalkuliert und lebenslang an den be-
rechtigten Hinterbliebenen gezahlt. Berechtigte Hinterbliebene sind vor-
nehmlich Ehe- und Lebenspartner sowie Kinder bis zu einem be-
stimmten Alter.

Risikoüberschüsse
Entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist als
bei der Kalkulation des Tarifes angenommen.

Ruhestandsphase
Die Ruhestandsphase schließt sich an die Aktivphase an. Während der
Ruhestandsphase ist das Vertragsvermögen konventionell investiert. Mit
Beginn der Ruhestandsphase endet die Beteiligung am Index. Zu
diesem Zeitpunkt wird die vereinbarte Rente für die Ruhestandsphase
gezahlt.

Rücknahmepreis
Der Rücknahmepreis eines Fonds ist der Wert, der bei Verkauf eines
Fondsanteiles erzielt wird.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung Ihres Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses. Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zuge-
ordnet, könnte deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich
schwanken.

Schlussüberschuss /-anteil
Er wird Ihrer Versicherung erst bei Rentenbeginn oder bei Beendigung
der Versicherung verbindlich zugeteilt. Der Schlussüberschuss wird jähr-
lich neu festgelegt. Er kann daher im Verlauf schwanken, ganz oder teil-
weise entfallen.

Shift
Übertragung des Fondsguthabens in einen anderen Fonds.

Sicherungsvermögen
Durch die Anlage eines Teils Ihrer Beiträge im Sicherungsvermögen
stellen wir die vertraglich garantierten Leistungen sicher. Wir investieren
in zulässige Anlagen gemäß § 125 VAG. Diese sind z. B. Immobilien,
Anleihen und in geringem Umfang auch Aktien. Dabei achten wir auf
möglichst große Sicherheit bei gleichzeitiger Rentabilität. Die im Siche-
rungsvermögen angelegten Gelder sind insolvenzsicher.

Sockelbeteiligung an Bewertungsreserven
Die Sockelbeteiligung ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsre-
serven. Die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu
festgelegt. Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Sondervermögen
Im Sondervermögen verwalten wir die von Ihnen gewählte Indexbeteili-
gung und soweit von Ihnen gewählt, auch Ihre Fondsanlage. Das Son-
dervermögen wird getrennt von unserem Vermögen geführt und steht
ausschließlich den Versicherungsverträgen zur Verfügung.
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Sparbeitrag
Der Teil Ihres Beitrages, den wir nach Abzug von Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie Verwaltungskosten und Risikobeiträgen für Sie in der
von Ihnen gewählten Kapitalanlage anlegen.

Stundung
Sie können für eine begrenzte Zeit die Zahlung Ihrer Beiträge aussetzen.
Der Versicherungsschutz bleibt während dieser Zeit bestehen. Die nicht
gezahlten Beiträge müssen Sie später nachzahlen.

Switch
Sie können monatlich wählen, dass Ihre zukünftigen Beiträge in einen
anderen Fonds als bisher fließen. Das bisher angesparte Fondsgut-
haben bleibt im Ursprungsfonds bestehen, sofern Sie uns nichts anderes
mitteilen.

Textform
Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn sie als E-Mail oder
Fax versandt werden. Ein unterschriebener Brief ist in diesem Fall nicht
erforderlich.

Todesfallleistung
Ist die Leistung, die für den Fall des Todes der versicherten Person ver-
traglich vereinbart ist.

Überschussbeteiligung
Die Überschussbeteiligung besteht aus.

- laufender Überschussbeteiligung,
- Schlussüberschuss/-anteile und
- Beteiligung an Bewertungsreserven.

Für die Überschussbeteiligung gibt es gesetzliche Vorgaben. Die staat-
liche Aufsicht kontrolliert deren Einhaltung.

Überschüsse
Überschüsse ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen
Quellen stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüber-
schüsse und Risikoüberschüsse.

unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person
Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen.

Versicherungsfall
Ist der Auslöser dafür, dass wir eine vertraglich vereinbarte Leistung
zahlen. Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, löst dies die

Zahlung der Rente oder des Kapitals aus. Stirbt die versicherte Person,
ist die Todesfallleistung fällig.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beginnt mit dem Beginndatum der Versicherung
um 12:00 Uhr und beträgt einen Zeitraum von genau 12 Monaten. Das
bedeutet, dass alle folgenden Versicherungsjahre zu diesem Zeitpunkt
beginnen oder enden. Beginnt beispielsweise eine Versicherung zum
01.04., dann endet das Versicherungsjahr am 31.03. des folgenden
Jahres. Ein Versicherungsjahr beginnt und endet immer um 12:00 Uhr
des jeweiligen Tages.

Versicherungsnehmer
Unser Vertragspartner ist der Versicherungsnehmer. Er ist im Versiche-
rungsschein genannt und erhält diesen. Versicherungsnehmer kann nur
eine einzelne natürliche Person sein.

Versicherungsschein
Auch Police genannt - Urkunde über den Versicherungsvertrag. Sie gibt
Auskunft über die wesentlichen Vertragsinhalte. Sie benötigten diese Ur-
kunde, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag geltend machen.

Vertragsvermögen (oder gebildetes Kapital)
Summe der Ihrem Vertrag zugeordneten Vermögenswerte. Ihr Vertrags-
vermögen setzt sich aus Ihrem Anteil an dem Sicherungsvermögen und
sofern vereinbart Ihrem Anteil am Sondervermögen zusammen.

vorsätzlich
Sie handeln vorsätzlich, wenn sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher
oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw.
herbeiführen oder verhindern wollen.

Wertpapiere
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die bestimmte Rechte, wie etwa die Mit-
eigentümerschaft an einem Unternehmen, verbrieft. Ohne die Urkunde
kann das Recht nicht geltend gemacht werden. Zum Sammelbegriff
Wertpapier zählen Aktien, Obligationen, Optionsscheine, Anleihen und
Wandelanleihen.

Zinsüberschüsse
In der Aufschubzeit und während des Rentenbezugs können
Überschüsse aus Kapitalerträgen entstehen. Diese können zum Beispiel
entstehen, wenn die tatsächlichen Kapitalerträge höher sind, als wir kal-
kuliert haben.

Zusatzversicherungen
Eine Zusatzversicherung ergänzt eine bestehende Hauptversicherung.
Sie kann nicht ohne die Hauptversicherung abgeschlossen werden. Zum
Beispiel: Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung.
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1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Rentenleistungen
1.1.1      Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, zahlen wir
eine lebenslange Rente zur vereinbarten Fälligkeit jeweils zum Monats-
ersten.

Beläuft sich der Rentenanspruch bei Rentenbeginn auf weniger als 300,-
Euro jährlich, werden wir Ihnen eine Kapitalabfindung zahlen. Außer den
im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten Leistungen er-
halten Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteiligung (siehe Ab-
schnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?").

Rentenhöhe
1.1.2      Die Rente, die wir Ihnen zum vereinbarten Rentenbeginn
zahlen, basiert auf den bei Vertragsabschluss gültigen Rechnungsgrund-
lagen mit einem Rechnungszins von 0,15 % p. a. und den vom Ge-
schlecht unabhängigen unternehmensindividuellen Sterbetafeln AXA
2013 R Unisex. Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen
Ihres Vertrages können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.
Falls vereinbart, erhöht sich im Rentenbezug die Rente jährlich garantiert
um 1 % der Vorjahresrente.

Kapitalabfindung
1.1.3      Zum vorgesehenen Rentenbeginn können Sie anstelle einer
Rentenzahlung die Auszahlung des Deckungskapitals verlangen (Kapi-
talabfindung), wenn die versicherte Person diesen Termin erlebt. Sie
können ferner verlangen, dass zum vorgesehenen Rentenbeginn nur ein
Teil des auf Ihre Versicherung entfallenden Deckungskapitals als Kapi-
talabfindung erbracht wird und dass aus dem restlichen Guthaben Ihrer
Versicherung eine Rente gezahlt wird. Dies muss spätestens einen
Monat vor dem Rentenbeginn geschehen. Diese Frist verlängert sich auf
drei Jahre, wenn für den Todesfall nach dem vorgesehenen Rentenbe-
ginn keine Leistungen mitversichert sind.
Für die Rückdeckungsversicherung in der Unterstützungskasse und der
Pensionszusage gilt:
Die Zahlung der Kapitalabfindung kann in einem Betrag oder in meh-
reren - maximal 10 - Jahresraten erfolgen (gestreckte Kapitalabfindung).
Die Jahresraten zahlen wir jeweils zum Versicherungsjahrestag, erst-
mals zum vereinbarten Termin für die Kapitalabfindung.

1.1.4      In der Rentenbezugszeit können Sie anstelle der laufenden
Rentenzahlung einmalig eine Kapitalzahlung verlangen. Voraussetzung
ist, dass im Vertrag eine Todesfallleistung während der Rentenbezugs-
zeit vereinbart ist und zum gewünschten Zeitpunkt der Entnahme wei-
terhin ein Anspruch auf Todesfallleistung besteht.

Die Höhe der möglichen Kapitalauszahlung ist abhängig von der verein-
barten Todesfallleistung. Nähere Informationen zur Todesfallleistung
finden Sie in Abschnitt 1.1.5:

- Bei den Tarifen ALVG1 und ALVG1G gilt: Die Höhe der Kapitalaus-
zahlung entspricht dem finanzmathematischen Barwert der Todes-
fallleistung.

- Bei Tarifen ALVG2 und ALVG2G gilt: Die Höhe der Kapitalauszah-
lung entspricht dem finanzmathematischen Barwert der Renten und
dem finanzmathematischen Barwert der Todesfallleistung bis zu
dem Alter, für den eine Todesfallleistung besteht.

Die Kapitalzahlung kann nur zu Beginn einer Versicherungsperiode er-
folgen, bis zu dem ein Anspruch auf eine Todesfallleistung bestanden
hätte. Nach der Kapitalzahlung entfällt die Todesfallleistung.

Bei der Kapitalzahlung wird die Rentenzahlung für den Zeitraum ausge-
setzt, für den ein Anspruch auf eine Todesfallleistung bestanden hätte.
Das bedeutet, dass bei einer vereinbarten Rentengarantiezeit die Ren-
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tenzahlung bis zum Ende der Rentengarantiezeit ausgesetzt wird. Ist
keine Rentengarantiezeit vereinbart, endet der Aussetzungszeitraum mit
Ablauf des Jahres, in dem die Summe der ab Rentenbeginn zu zah-
lenden Renten ohne Berücksichtigung der Kapitalzahlung die bei Ren-
tenbeginn vorgesehene Todesfallleistung übersteigt. Nach dem Ende
des Aussetzungszeitraums, sofern die versicherte Person zu diesem
Zeitpunkt noch lebt, setzt die Rentenzahlung wieder ein.

Für die Kapitalzahlung während der Rentenbezugszeit erheben wir eine
Gebühr, deren gegenwärtige Höhe Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen können.

Bitte beachten Sie aber, dass sich die Kapitalzahlung hinsichtlich der Be-
steuerung der Erträge Ihrer Versicherung nachteilig auswirken kann (vgl.
"Hinweise für die steuerlichen Regelungen").

Leistungen im Todesfall
1.1.5      Ist eine Rentengarantiezeit vereinbart und verstirbt die versi-
cherte Person während dieser Zeit, zahlen wir die Rente bis zum Ablauf
der Rentengarantiezeit. Der Bezugsberechtigte kann anstelle der Weiter-
zahlung der versicherten Rente eine einmalige Kapitalzahlung wählen,
die nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik be-
rechnet wird.

1.1.6      Welche Leistungen im Todesfall gezahlt werden, ist davon ab-
hängig, welcher Tarif vereinbart wurde. Den mit Ihnen vereinbarten Tarif
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Tarife: ALVG1, ALVG1G
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir die Summe der bis zum Tode
gezahlten Beiträge ohne die Beiträge für etwaige Zusatzversicherungen.

Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, wird als Todesfallleistung das De-
ckungskapital gezahlt.

Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn und
ist eine Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir die Rente bis zum Ab-
lauf der vereinbarten Rentengarantiezeit. Andernfalls wird keine Leistung
fällig.

Tarife: ALVG2, ALVG2G
Stirbt die versicherte Person vor dem Rentenbeginn bzw. vor dem Be-
ginn der Rentenbeginnphase, zahlen wir die Summe der bis zum Tode
gezahlten Beiträge ohne die Beiträge für etwaige Zusatzversicherungen.

Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn wird als Todesfallleistung das De-
ckungskapital gezahlt.

Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn, gilt:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Lebensjahr,
zahlen wir die Summe der gezahlten Beiträge ohne die Beiträge für
etwaige Zusatzversicherungen, abzüglich der ab Rentenbeginn be-
reits gezahlten Renten. Die Rentenanteile, die seit Rentenbeginn
aus der Überschussbeteiligung ausgezahlt worden sind, werden
nicht in Abzug gebracht.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85. Lebensjahr,
zahlen wir keine Leistungen aus.

Tarife: ALVG3, ALVG3G
Stirbt die versicherte Person vor dem tatsächlichen Rentenbeginn,
werden keine Todesfallleistungen fällig.

Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn und
ist eine Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir eine Rente bis zum Ab-
lauf der vereinbarten Rentengarantiezeit. Andernfalls wird keine Leistung
fällig.

1.2      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.2.1      Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus Kapitalanla-
geerträgen (Zinsüberschuss). Diese können sich zum einen in der An-
sparphase, zum anderen während des Rentenbezugs ergeben. An den
Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Versicherungs-
leistungen vorgesehen sind, beteiligen wir die Versicherungsnehmer ins-
gesamt mindestens in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.

1.2.2      Aus Kapitalanlagen können sich außerdem Bewertungsre-
serven ergeben. Diese entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalan-
lagen den in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert überschreitet. An den
Bewertungsreserven beteiligen wir die Versicherungsnehmer nach § 153
Absatz 3 VVG verursachungsorientiert.

1.2.3      Weitere Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf
des versicherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die
Kosten niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkula-
tion angenommen. Auch an diesen Überschüssen beteiligen wir die Ver-
sicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.

Überschussermittlung
1.2.4      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen werden nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen
unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die Ermittlung der Risiko- und
Kostenüberschüsse erfolgt auf der Grundlage des Jahresabschlusses
unter Vergleich des tatsächlichen mit dem erwarteten Risiko- und Kos-
tenverlauf aller bei uns bestehenden Versicherungen. Der Jahresab-
schluss wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist
unserer Aufsichtsbehörde einzureichen.
Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand un-
seres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festge-
legt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.

1.2.5      Die Höhe der sich zum Ende eines jeden Geschäftsjahres er-
gebenden Bewertungsreserven wird im Lagebericht unseres Geschäfts-
berichtes ausgewiesen.

Überschussverteilung
1.2.6      Die Erträge unserer Kapitalanlagen verwenden wir zunächst
zur Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer.
An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir die Verträge der
Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.
Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu. Diese Rückstellung
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustabdeckung und zur Erhö-
hung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 140 VAG). Hierfür benö-
tigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

1.2.7      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer lau-
fenden Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit
der Versicherungsleistung (Schlussüberschuss) erfolgen.
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1.2.8      Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den
Bewertungsreserven erfolgt gem. § 153 Absatz 3 VVG verursachungsori-
entiert.

Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag während der Anspar-
phase gegebenenfalls zustehenden verteilungsfähigen Bewertungsre-
serven werden wir die Laufzeit und die Höhe des zinserzeugenden Kapi-
tals berücksichtigen. Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden vorhandenen Be-
wertungsreserven werden monatlich neu ermittelt. Sie unterliegen
Schwankungen und können damit höher oder niedriger ausfallen oder
sogar ganz entfallen.

Bei Beendigung der Ansparphase (durch Tod, Kündigung, Ausübung des
Kapitalwahlrechtes oder tatsächlicher Rentenbeginn) teilen wir den für
diesen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag Ihrer Versicherung zur Hälfte
zu. Bei einer teilweisen Kündigung erfolgt eine anteilige Zuteilung.

Auch an den im Rentenbezug vorhandenen Bewertungsreserven werden
wir Sie nach einem verursachungsorientierten Verfahren beteiligen.

Überschusshöhe
1.2.9      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht ga-
rantiert werden. Sie hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein
schon wegen der langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar.
Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die
einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben ein Ermessensspielraum zu.
Den möglichen Verlauf der Überschussbeteiligung können Sie den Ta-
bellen zur Werteentwicklung, die dem Versorgungsvorschlag und/oder
Versicherungsschein beiliegen, entnehmen.

Bestandsgruppen
1.2.10      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit; Berufsunfähigkeit)
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel)

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag)

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 113, bei Versicherungen im Kollektivgeschäft die
Bestandsgruppe 125.

Überschussbeteiligung vor Rentenbeginn
1.2.11      Die Überschussbeteiligung vor Rentenbeginn kann sich zu-
sammensetzen aus

- dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maßgeblichen
Deckungskapitals der Hauptversicherung und dem maßgeblichen
Deckungskapital einer gegebenenfalls eingeschlossen Hinterblie-
benenzusatzversicherung,

- dem jährlichen Grundüberschussanteil (der aus Kosten- und Risi-
koüberschüssen resultiert) in Prozent des maßgeblichen De-
ckungskapitals der Hauptversicherung,

- dem Schlussüberschussanteil in Prozent der geschäftsplanmä-
ßigen Bezugsgröße. Diese hängt vom Deckungskapitalverlauf und
der bisherigen Entwicklung der laufenden Überschussbeteiligung
ab.

Den möglichen Verlauf der Überschussbeteiligung können Sie den Ta-
bellen zur Werteentwicklung, die dem Versorgungsvorschlag und / oder
Versicherungsschein beiliegen, entnehmen.

1.2.12      Bis zur Zuteilung von Überschüssen bestehen folgende War-
tezeiten:

- für Zuteilung eines jährlichen Zinsüberschussanteils bei Versiche-
rungen gegen Einmalbeitrag zwei Jahre, bei sonstigen Versiche-
rungen zwei Jahre.

- für Zuteilung eines jährlichen Grundüberschussanteils (der aus
Kosten- und Risikoüberschüssen resultiert) bei Versicherungen
gegen Einmalbeitrag zwei Jahre, bei sonstigen Versicherungen
zwei Jahre.

Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn
1.2.13      Die Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn kann sich zu-
sammensetzen aus dem jährlichen Zins- und dem jährlichen Grundüber-
schussanteil (der aus Kosten- und Risikoüberschüssen resultiert), jeweils
in Prozent des Deckungskapitals der Hauptversicherung und einer gege-
benenfalls eingeschlossen Hinterbliebenenzusatzversicherung. Des Wei-
teren kann bei Verrentung ein einmaliger Bonus aus Risikoüberschuss
anfallen. Der einmalige Bonus wird ab der ersten Rente zur dauerhaften
garantierten Erhöhung Ihrer Rente verwandt. Dieser Rentenbonus fällt
nur bei einer Verrentung an, nicht bei Wahl einer Kapitalabfindung. In der
Basisversorgung besteht kein Kapitalwahlrecht.

Beim System Variable Gewinnrente ergibt sich die Bemessung und Zu-
teilung der Grundüberschussanteile (die aus Kosten- und Risikoüber-
schüssen resultieren) und Zinsüberschussanteile nach Rentenbeginn un-
mittelbar aus der Formel zur Berechnung der variablen Gewinnrente.

Überschusssysteme
1.2.14      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem
mit Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Rentenbeginn:

- Bonusrente: Die jährlichen Überschussanteile werden als Einmal-
beitrag für die Bildung einer beitragsfreien Zusatzrente (Bonus-
rente) verwendet. Diese Bonusrenten sind ebenfalls überschussbe-
rechtigt. Bei Tod der versicherten Person werden keine Leistungen
aus den Bonusrenten erbracht.

- Verzinsliche Ansammlung: Die Überschussanteile werden verzins-
lich angesammelt und bei Beendigung der Versicherung bzw. bei
Fälligkeit einer Leistung ausgezahlt. Die Verzinsung des Ansamm-
lungsguthabens (Ansammlungszins) ist nicht garantiert. Sie ergibt
sich aus der Deklaration der Überschussanteile. Für die Berech-
nung der monatlichen Rente aus dem Überschussguthaben gelten
die zum Rentenbeginn aktuellen Kalkulationsgrundlagen für Ren-
tenversicherungen.

- Bonusrente mit Rückgewähr: Die jährlichen Überschussanteile
werden als Einmalbeitrag für die Bildung einer beitragsfreien Zu-
satzrente (Bonusrente mit Rückgewähr) verwendet. Diese Bonus-
renten sind ebenfalls überschussberechtigt. Bei Tod der versi-
cherten Person werden die gutgeschriebenen Überschussanteile
rückgewährt.

- Erlebensfallbonus: Haben Sie eine Versicherung mit vereinbarter
Todesfallleistung in Höhe des garantierten Kapitals zu Ende der
Aufschubzeit abgeschlossen, so gilt: Die jährlichen Überschussan-
teile werden als Einmalbeitrag für die Bildung einer beitragsfreien
Zusatzrente (Bonusrente) verwendet. Diese Bonusrenten sind
ebenfalls überschussberechtigt. Bei Tod der versicherten Person
werden keine Leistungen aus den Bonusrenten erbracht. Die jährli-
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chen Überschussanteile werden nur so lange für die Bildung einer
beitragsfreien Zusatzrente verwendet, wie das sich ergebende Ge-
samtkapital kleiner ist als die vereinbarte Todesfallleistung. Ande-
renfalls werden die jährlichen Überschussanteile verzinslich ange-
sammelt.

Nach Rentenbeginn:

- Dynamische Gewinnrente: Die Überschüsse werden zur dynami-
schen Erhöhung Ihrer Rente verwandt, und zwar jährlich, erstmals
ab dem zweiten Rentenbezugsjahr, bei sofortbeginnenden Renten-
versicherungen erstmals ab dem ersten Rentenbezugsjahr. Einmal
durchgeführte Rentenerhöhungen sind für die gesamte Rentenzah-
lungsdauer garantiert.

- Variable Gewinnrente: Ab der ersten Rente kann eine Zusatzrente
gezahlt werden. Die Höhe dieser Zusatzrente ist nicht garantiert
und kann sich während der Rentenbezugszeit ändern. Die Zusatz-
rente kann gegebenenfalls auch ganz entfallen.

- Erhöhte Startrente: Ab der ersten Rente kann eine erhöhte Zusatz-
rente gezahlt werden, die erstmals ab dem zweiten Rentenbezugs-
jahr dynamisiert werden kann. Die Höhe dieser Zusatzrente ist
nicht garantiert und kann sich während der Rentenbezugszeit än-
dern. Die Zusatzrente kann gegebenenfalls auch ganz entfallen.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen. Bis einen Monat vor Rentenbeginn haben
Sie einmalig die Möglichkeit, dieses Überschusssystem nach Rentenbe-
ginn zu wechseln. Dabei können Sie nur ein Überschusssystem wählen,
welches Ihnen bei Vertragsabschluss zur Auswahl gestanden hat. Ihre
Entscheidung zum Wechsel des Überschusssystems nach Rentenbe-
ginn muss uns in Textform zugehen. Haben Sie das Überschusssystem
nach Rentenbeginn durch Mitteilung an uns gewechselt, ist ein weiterer
Wechsel nicht mehr möglich.

Rückkauf der Versicherung
Im Fall des Rückkaufs der Versicherung gelten folgende Regelungen:

- Beim Überschusssystem Bonusrente werden die Bonusrenten bei-
tragsfrei fortgeführt.

- Ansonsten werden die Überschussguthaben ausgezahlt und er-
höhen sich gegebenenfalls um die Beteiligung an den Bewertungs-
reserven sowie gegebenenfalls um Schlussüberschussanteile.

Leistung im Todesfall
1.2.15      Guthaben aus verzinslicher Ansammlung werden bei Tod
ausgezahlt und erhöhen sich gegebenenfalls um die Beteiligung an den
Bewertungsreserven sowie gegebenenfalls um Schlussüberschussan-
teile.

Nachreservierung bei Rentenbeginn
1.2.16      Sollte für die in Ihrer Versicherung enthaltenen garantierten
Rentenleistungen bei Rentenbeginn das insgesamt vorhandene De-
ckungskapital nicht ausreichen, die vereinbarten Rentenleistungen zu fi-
nanzieren, kann der vorhandene Schlussüberschuss in dem Maße ge-
kürzt werden, in dem das Deckungskapital für die garantierte Rente er-
höht wird. Auch zukünftige Überschüsse können zur Erhöhung des De-
ckungskapitals herangezogen werden.

1.3      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.3.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag
geschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versiche-
rungsschutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Ab-
schnitte "Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und
"Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.3.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz

vereinbart, wird dieser durch die Regelung im vorstehenden Absatz nicht
berührt.

1.3.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr
mittags.

1.4      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

1.4.1      Empfänger der Leistungen
Die Leistungen aus Ihrem Vertrag zahlen wir:

- an Sie als Versicherungsnehmer,
- an Ihre Erben oder
- an eine von Ihnen benannte Person, die die Leistungen erhalten

soll (Bezugsberechtigter).

Die Benennung eines Bezugsberechtigten müssen Sie uns in Textform
mitteilen. Sie bedarf gegebenenfalls zusätzlich der Zustimmung Dritter
(z.B. bei Abtretung an eine Bank), ebenfalls in Textform.

Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

Zulässige Bezugsberechtigte bei Zusatzversicherungen
Solange Sie Zusatzversicherungen mit einer Rentenleistung (Be-
rufs-/Dienst-/ oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung) in Ihren Vertrag
eingeschlossen haben, gilt:

Für Leistungen im Erlebensfall können Sie nur eine der folgenden Per-
sonen als Bezugsberechtigten benennen:

- die versicherte Person oder
- einen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 15 Abgaben-

ordnung oder
- einen nahen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 7 Ab-

satz 3 Pflegezeitgesetz.

Für Leistungen im Todesfall ist die Benennung des Bezugsberechtigten
nicht eingeschränkt.

Sieht die Zusatzversicherung lediglich die Befreiung von der Beitrags-
zahlungspflicht für die Hauptversicherung und die eingeschlossenen Zu-
satzversicherungen und keine Rentenleistungen vor, ist die Benennung
des Bezugsberechtigten ebenfalls nicht beschränkt.

1.4.2      Widerrufliches und unwiderrufliches Bezugsrecht
Es gibt zwei Arten eines Bezugsrechts:

- Wenn Sie eine Person widerruflich als Bezugsberechtigten be-
nennen, erwirbt diese das Recht auf die Leistungen erst mit Eintritt
des Versicherungsfalls. Bis dahin können Sie Ihre Bestimmung je-
derzeit ohne Zustimmung des Bezugsberechtigten ändern.

- Wenn Sie eine Person unwiderruflich als Bezugsberechtigten be-
nennen, erwirbt diese sofort das Recht auf die Leistungen. Deshalb
können Sie Ihre Bestimmung nur noch mit Zustimmung des unwi-
derruflich Bezugsberechtigten ändern.

In beiden Fällen können Sie das Bezugsrecht nur bis zum Eintritt des
Versicherungsfalls aufheben oder einschränken. Ihre Mitteilung muss
uns in Textform zugegangen sein, bevor der Versicherungsfall einge-
treten ist. Das gilt auch für die Zustimmung eines unwiderruflich
Bezugsberechtigten zur Änderung des Bezugsrechts. Bitte beachten Sie
für Leistungen im Todesfall: Ist die versicherte Person nicht zugleich Ver-
sicherungsnehmer, muss auch die versicherte Person dem Wechsel des
Bezugsberechtigten in Textform zustimmen.

1.4.3      Soweit dies unter Berücksichtigung der Pfändungsschutzvor-
schriften zulässig ist, können Sie Ihre Rechte aus dem Versicherungs-
vertrag abtreten oder verpfänden. Unsere Bestätigung, dass wir die Ab-
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tretung oder Verpfändung berücksichtigen werden, ist gebührenpflichtig.
Die gegenwärtige Höhe dieser Gebühr können Sie der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen" entnehmen.

1.4.4      Alle vorstehenden Verfügungen sind wirksam, wenn sie uns
vom bisherigen Berechtigten angezeigt worden und in Textform bei uns
eingegangen sind. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit Ihrer
Verfügung von der Einverständniserklärung oder von sonstigen Rechts-
handlungen eines Dritten abhängt (beispielsweise, weil Sie vorher schon
ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt oder die Versicherung ab-
getreten haben), gilt das auch für die Erklärungen bzw. Rechtshand-
lungen des Dritten.

2      Beiträge

2.1      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

2.1.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung in
einem einzigen Beitrag (Einmalbeitrag) oder durch jährliche, halbjähr-
liche, vierteljährliche oder monatliche Beitragszahlungen (laufende Bei-
tragszahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitragszahlung einen
Monat. Zahlen Sie laufende Beiträge, entspricht die Versicherungspe-
riode dem Zahlungsabschnitt.

Bei laufender Beitragszahlung ist ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versiche-
rungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der gewählten
Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem
Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

2.1.2      Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist ab-
weichend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unver-
züglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem
mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu
Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

2.1.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

2.1.4      Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und
Kosten.

2.1.5      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit dem
Deckungskapital, dem Überschussguthaben oder einer fälligen Versiche-
rungsleistung verrechnen. Bis zur Verrechnung erheben wir die im Ab-
schnitt "Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?"
genannten Verzugszinsen.

2.1.6      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-

lungsdauer zu entrichten. Bei Tod der versicherten Person sind sie bis
zum Ende des Beitragszahlungsabschnitts zu entrichten, in dem der Tod
eingetreten ist.

2.2      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.2.1      Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag
zurücktreten, es sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nach-
weislich nicht zu vertreten.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag (entfällt bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag)
2.2.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,
den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, entfällt oder vermin-
dert sich Ihr Versicherungsschutz wie bei einer Beitragsfreistellung (vgl.
Abschnitt "Beitragsfreistellung"). Auf diese Rechtsfolgen werden wir in
der Mahnung ausdrücklich hinweisen. Für jede Mahnung berechnen wir
eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie
der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen. Diese Ge-
bühr entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns durch die Mahnung kein oder ein wesentlich niedrigerer
Schaden erwächst.

Verzugsfolgen
2.2.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindes-
tens aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Poli-
cendarlehen für konventionelle Rentenversicherungen in der Privatver-
sorgung durchschnittlich erheben. Soweit die Zinsen nicht gesondert in
Rechnung gestellt und ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem De-
ckungskapital oder den Überschüssen oder einer fälligen Versicherungs-
leistung verrechnen.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Abrufphase

Ihr Vertrag sieht eine Abrufphase vor. Diese beginnt fünf Jahre vor dem
im Versicherungsschein genannten vorgesehenen Rentenbeginn, jedoch
nicht bevor die versicherte Person das 59. Lebensjahr vollendet hat, und
endet mit dem vorgesehenen Rentenbeginn.

Liegt der vorgesehene Rentenbeginn vor der Vollendung des 59. Le-
bensjahres, ist eine Abrufphase nicht möglich.

Sie können binnen einer Frist von einem Monat wählen, ab welchem zu
Beginn oder innerhalb der Abrufphase liegenden Zeitpunkt die Zahlung,
auch teilweise, einer Kapitalabfindung oder einer Rente erfolgen soll.
Diese Frist verlängert sich auf drei Jahre, wenn für den Todesfall nach
dem vorgesehenen Rentenbeginn keine Leistungen mitversichert sind.
Die in diesen Fällen zu zahlende Rente errechnet sich nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik und dem bis dahin gebil-
deten Deckungskapital. Ein ggf. mitversicherter Berufs-/Dienstunfähig-
keitsschutz endet spätestens bei Beginn der vorgezogenen Rentenzah-
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lung und es gelten die vereinbarten Leistungen für den Todesfall nach
Rentenbeginn.

Wird während der Abrufphase eine Leistung in Anspruch genommen,
entfällt eine ggf. vereinbarte Rentenbeginnphase.

3.2      Rentenbeginnphase

Ihr Vertrag kann eine zehnjährige Rentenbeginnphase vorsehen. Falls
vereinbart, beginnt diese mit dem im Versicherungsschein genannten
Zeitpunkt. Ggf. kann auch eine abweichende Dauer der Rentenbeginn-
phase individuell vereinbart sein. Die Dauer können Sie dem Versiche-
rungsschein entnehmen. Bei Versicherungen, die im Rahmen der be-
trieblichen Altersversorgung abgeschlossen werden, beträgt die Renten-
beginnphase grundsätzlich sieben Jahre.

Sie können binnen einer Frist von einem Monat wählen, ab welchem zu
Beginn oder innerhalb der Rentenbeginnphase liegenden Zeitpunkt die
Rente gezahlt werden soll (tatsächlicher Rentenbeginn). Solange Sie Ihr
Wahlrecht nicht ausüben, wird weder eine Rente noch eine Kapitalabfin-
dung gezahlt. Ein Kapitalwahlrecht besteht allerdings nur, wenn Sie eine
Versicherung mit Todesfallleistung vor Rentenbeginn abgeschlossen
haben. Beachten Sie bitte, dass die Frist, die Sie für die Wahl einer Kapi-
talabfindung bzw. Teilkapitalabfindung einhalten müssen, mindestens
einen Monat oder sogar drei Jahre beträgt.

Wenn Sie bis zum Ende der Rentenbeginnphase keine Verfügung
treffen, wird ab dem Zeitpunkt, zu dem die Rentenbeginnphase endet,
eine Rente gezahlt.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Rentengarantiezeit mit uns vereinbart
haben und den Beginn der Rentenzahlung hinausschieben, gilt: Die
Dauer der vereinbarten Rentengarantiezeit kann sich verkürzen. Wir
werden Sie zum tatsächlichen Rentenbeginn über Ihre dann gültige Ren-
tengarantiezeit informieren.

3.3      Verlängerungsoption

Sieht Ihr Vertrag keine Rentenbeginnphase vor, können Sie den verein-
barten und im Versicherungsschein ausgewiesenen Rentenbeginn ein-
malig um 5 Jahre hinausschieben, jedoch höchstens auf das 70. Lebens-
jahr der versicherten Person (Verlängerungsoption). Bei Tarifen mit für
den Todesfall vereinbarter Todesfallsumme können Sie den vereinbarten
Rentenbeginn um 2 Jahre hinausschieben. Die Verlängerungsoption
können Sie frühestens ein Jahr und spätestens 3 Monate vor dem ur-
sprünglich vereinbarten Rentenbeginn ausüben. Nach Ausübung der
Verlängerungsoption haben Sie das Recht, die Rente auch vor dem hin-
ausgeschobenen Leistungszeitpunkt beginnen zu lassen.

Das Hinausschieben des vereinbarten Rentenbeginns kann beitrags-
pflichtig,- bei Tarifen mit für den Todesfall vereinbarter Todesfallsumme
unter dem Vorbehalt des Ergebnisses einer neuen Gesundheitsprüfung -
oder beitragsfrei erfolgen. Unter Berücksichtigung der anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik wird die Rente unter Verwendung der
bei Vertragsabschluss zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen neu
festgesetzt. Dies gilt auch dann, wenn Sie Ihr Recht wahrnehmen, die
Rente vor dem hinausgeschobenen Leistungszeitpunkt beginnen zu
lassen.

Die Laufzeit etwaiger eingeschlossener Zusatzversicherungen verändert
sich durch die Ausübung der Verlängerungsoption nicht - eine Aus-
nahme hiervon bildet die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung.
Haben Sie eine Rentengarantiezeit vereinbart, verkürzt sich diese ent-
sprechend der Verlängerungsdauer.

3.4      Gestaltungsmöglichkeiten für die Rentenlaufzeit

Sieht Ihre Versicherung eine Todesfallleistung nach Rentenbeginn vor
und handelt es sich um eine aufgeschobene Versicherung gegen Zah-
lung eines laufenden Beitrages, haben sie bis drei Monate vor Rentenbe-
ginn für Ihre Rentenversicherung die folgenden Gestaltungsmöglich-
keiten:

- Wahl der Rentenzahlweise (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich
oder jährlich);

- Wahl der Leistung bei Tod der versicherten Person in der Renten-
laufzeit: entweder Rentengarantiezeit (wählbar zwischen fünf und -
je nach Alter bei Rentenbeginn - maximal 30 Jahren) oder Rückge-
währ der Summe der gezahlten Beiträge ohne die Beiträge für et-
waige Zusatzversicherungen, abzüglich der ab Rentenbeginn be-
reits gezahlten Renten. Die Rentenanteile, die seit Rentenbeginn
aus der Überschussbeteiligung ausgezahlt worden sind, werden
nicht in Abzug gebracht.

- Einschluss einer Hinterbliebenenrente vorbehaltlich Gesundheits-
prüfung. Eine nachträglich eingeschlossene Hinterbliebenenrente
wird nach den dann aktuellen Tarifen berechnet.

Sieht Ihre Versicherung eine Todesfallleistung nach Rentenbeginn vor
und handelt es sich um eine aufgeschobene Versicherung gegen Zah-
lung eines Einmalbeitrages, dann können Sie die oben genannten Ände-
rungen frühestens drei Monate bis spätestens einen Monat vor Renten-
beginn vornehmen.

3.5      Wie können Sie individuelle Zuzahlungen zu Ihrem Vertrag
leisten?

3.5.1      Durch freiwillige Zuzahlungen in den Ursprungsvertrag von
mindestens 500,- Euro können Sie einmal im Kalenderjahr Ihre Alters-
rente erhöhen. Zuzahlungen sind ausschließlich im Lastschriftverfahren
möglich. Hierzu müssen Sie vorher einen entsprechenden schriftlichen
Antrag auf Zuzahlung stellen.

Ist für den Todesfall der versicherten Person vor dem Rentenbeginn
bzw. vor dem Beginn der Rentenbeginnphase die Zahlung einer be-
stimmten Todesfallsumme vereinbart, darf die Summe der Zuzahlungen
über die gesamte Vertragslaufzeit 50 % der auf den Ursprungsvertrag für
die gesamte Vertragslaufzeit zu zahlenden Beitragssumme bzw. 30.000
EUR nicht überschreiten.

3.5.2      Die freiwilligen Zuzahlungen bewirken eine Erhöhung des Ka-
pitals, das der Berechnung der Altersrente zugrunde liegt. Eventuell ein-
geschlossene Zusatzversicherungen erhöhen sich dadurch nicht.

3.5.3      Für die Bearbeitung von Zuzahlungen erheben wir eine Ge-
bühr, die wir mit der Zuzahlung verrechnen. Die gegenwärtige Höhe
dieser Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leis-
tungen" entnehmen.

3.5.4      Für die Zuzahlungen gelten die im Zeitpunkt des Eingangs
der Zuzahlung aktuellen Rechnungsgrundlagen der jeweils gültigen Ta-
rifgeneration.

3.5.5      Die Zuzahlungen werden nicht dynamisch angepasst.

3.6      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?

Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Erziehungsurlaub o. ä.), möchten aber
Ihren Versicherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Mög-
lichkeiten offen:

Seite 6



3.7      Änderung der Beitragszahlungsweise

Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung der Beitrags-
zahlungsweise jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungspe-
riode verlangen. Es gilt der Abschnitt "Was haben Sie bei der Beitrags-
zahlung zu beachten?".

3.8      Stundung der Beiträge

Sie können eine Stundung der Beiträge gegen Zahlung von
Stundungszinsen verlangen. Für eine Stundung der Beiträge bedarf es
einer schriftlichen Vereinbarung. Voraussetzung für eine Stundung ist,
dass der Vertrag bereits drei Jahre bestanden hat und mindestens für
das letzte Jahr vor Stundung der volle Beitrag gezahlt wurde, sich der
Vertrag noch nicht im Mahnverfahren gemäß § 38 VVG befindet und
nicht von Ihnen gekündigt bzw. beitragsfrei gestellt wurde. Die Dreijah-
resfrist verlängert sich um den Zeitraum, für den ein abgesenkter An-
fangsbeitrag vereinbart worden ist.

Während der Dauer der Stundung finden keine dynamischen Erhö-
hungen Ihres Vertrages statt. Für die Vereinbarung einer Stundung er-
heben wir eine Gebühr.

Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle
"Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen. Darüber hinaus er-
heben wir Stundungszinsen, deren Höhe Sie dem Stundungsangebot
entnehmen können, das wir Ihnen auf Anforderung zusenden.

Ein Anspruch auf vollständige Stundung bei vollem Versicherungsschutz
besteht nur einmal während der Vertragslaufzeit und maximal für die
Dauer von 12 Monaten.

Ein Anspruch auf teilweise Stundung bei vollem Versicherungsschutz
besteht, wenn mit Ausnahme einer Berufs-/Dienstunfähigkeitszusatzver-
sicherung keine Zusatzversicherung in Ihrem Vertrag eingeschlossen ist,
nur einmal während der Vertragslaufzeit und maximal für die Dauer von
12 Monaten.

Darüber hinausgehende Stundungen bedürfen unserer gesonderten Zu-
stimmung.

Bis zum Ablauf des Stundungszeitraumes müssen Sie den gestundeten
Betrag zuzüglich Stundungszinsen ausgleichen. Sofern Ihnen die Zah-
lung des gestundeten Betrages zuzüglich Stundungszinsen nicht mög-
lich ist, werden wir etwaige Beitragsrückstände mit dem Deckungska-
pital, dem Überschussguthaben oder einer fälligen Versicherungsleis-
tung verrechnen. Bei einer Rentenversicherung als Basisversorgung
können nur die Beiträge zur Hauptversicherung zuzüglich
Stundungszinsen hierzu verrechnet werden, d.h. eventuelle gestundete
Beiträge zuzüglich Stundungszinsen zu Zusatzversicherungen müssen
von Ihnen ausgeglichen werden.

Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung innerhalb des Stundungszeit-
raumes wird diese um die uns noch zustehenden gestundeten Beiträge
und Stundungszinsen gekürzt.

3.9      Mutterschutz und Erziehungszeiten (Elternzeit)

Sofern Ihr Vertrag zum Beginn der Beitragszahlungsschwierigkeiten be-
reits fünf Jahre besteht und Sie uns anhand eines Bescheides oder Leis-
tungsnachweises eines gesetzlichen Sozialversicherungsträgers nach-
weisen können, dass Sie sich zum Zeitpunkt der Beitragszahlungs-
schwierigkeiten in Mutterschutz oder der gesetzlichen Elternzeit be-
finden, können Sie eine vollständige Stundung für die Dauer von ma-
ximal 24 Monaten beantragen. Abweichend verzichten wir in diesem Fall
auf die Erhebung von Stundungszinsen.
Ein Anspruch auf eine solche Stundung besteht nicht.

3.10      Beginn- und Ablaufverlegung

Sie können beantragen, dass der Beginn der Versicherung und das
Ende der Aufschubzeit um die Anzahl der Monate nach hinten verlegt
wird, für die keine Beiträge gezahlt wurden. Hierdurch kann sich, sofern
sich der Versicherungsbeginn in ein neues Kalenderjahr verschiebt, auf-
grund des höheren Eintrittsalters der versicherten Person ein anderer,
auch höherer Beitrag ergeben.

Die Beginn- und Ablaufverlegung ist nur im ersten Versicherungsjahr,
nur einmal und auch nur möglich, wenn seit Vertragsabschluss noch
keine Vertragsänderung erfolgt ist. Sie darf ausschließlich zum Ausgleich
bestehender Beitragsrückstände erfolgen und nur, wenn die Beitrags-
zahlung sofort wieder aufgenommen wird.

Wir werden Ihrem Antrag stattgeben, wenn keine gewichtigen versiche-
rungstechnischen Gründe, z. B. Unterschreitung der Mindestaufschub-
zeit oder Überschreitung des Höchstalters der versicherten Person in der
Aufschubzeit, entgegenstehen.

3.11      Beitragsfreistellung

Sie können jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode
verlangen, bei Reduzierung Ihres Versicherungsschutzes von der Bei-
tragszahlungspflicht befreit zu werden. Für die Berechnung der beitrags-
freien Leistungen werden die Leistungen bei Kündigung (Rückkauf)
gemäß den nachstehenden Absätzen - ohne den dort genannten Abzug
- zu Grunde gelegt.

Bei einer Beitragsfreistellung wird der Garantiebetrag zu Rentenbeginn
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den
Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation unter Zugrundelegung
des Kapitals im Sicherungsvermögen herabgesetzt. Ist das vorhandene
Kapital zu gering, um den herabgesetzten Garantiebetrag zu gewähr-
leisten, kann die beitragsfrei gestellte Versicherung nur noch ohne Ga-
rantiebetrag zu Rentenbeginn weitergeführt werden.

Ihr Recht auf Wahl einer Kapitalabfindung anstelle der Zahlung einer
Rente bleibt unberührt.

Ist das vorhandene Kapital zu gering, um den herabgesetzten Garantie-
betrag zu gewährleisten, kann die beitragsfrei gestellte Versicherung nur
noch ohne Garantiebetrag zu Rentenbeginn weitergeführt werden. Ihr
Recht auf Wahl einer Kapitalabfindung anstelle der Zahlung einer Rente
bleibt unberührt.

3.12      Wiederinkraftsetzung nach vollständiger Beitragsfreistel-
lung

Bei vollständig beitragsfrei gestellten Versicherungen können Sie inner-
halb von zwei Jahren nach Zahlung des letzten Beitrages die Wiederin-
kraftsetzung Ihres Vertrages durch Wiederaufnahme der Beitragszah-
lung verlangen.

Erfolgt die Wiederinkraftsetzung, wird Ihr Vertrag mit den vor der Bei-
tragsfreistellung gültigen Rechnungsgrundlagen fortgesetzt, allerdings
wegen der Folgen der Beitragsfreistellung mit entsprechend geringeren
Garantieleistungen.

Enthält Ihr Vertrag eine Todesfallleistung oder eine Zusatzversicherung,
setzt die Wiederinkraftsetzung voraus, dass es die Risikoverhältnisse
der versicherten Person zu diesem Zeitpunkt der Vertragsänderung
nach unseren dann gültigen Annahmegrundsätzen zulassen würden,
eine vergleichbare neue Versicherung zu den üblichen Bedingungen ab-
zuschließen.

Gegebenenfalls wird eine erneute Gesundheitsprüfung erforderlich. Ein
eventuell vereinbarter Garantiebetrag wird dann neu berechnet.
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Für die Wiederinkraftsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine Ge-
bühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

3.13      Policendarlehen

Ist für den Todesfall der versicherten Person vor Rentenbeginn eine
Leistung vereinbart, können Sie ein verzinsliches Policendarlehen bean-
tragen. Auf die Gewährung des Darlehens besteht kein Rechtsanspruch.
Bei beitragsfreien Verträgen und nach Rentenbeginn gewähren wir
grundsätzlich kein Darlehen.

Soweit die Darlehenszinsen nicht gesondert in Rechnung gestellt oder
ausgeglichen werden, verrechnen wir sie mit etwaigen Überschüssen
oder einer fälligen Versicherungsleistung.

Näheres wird im Darlehensvertrag geregelt.

3.14      Entnahme aus einem Vertrag mit Todesfallleistung

Sie können vor dem Rentenbeginn jederzeit eine Entnahme aus Ihrem
Deckungskapital veranlassen, sofern keine Beitragsrückstände be-
stehen. Die Entnahme führt nicht zu einer Beitragsreduzierung, der ver-
einbarte Beitrag bleibt vielmehr in voller Höhe bestehen. Während des
Zeitraums, für den ein abgesenkter Anfangsbeitrag im Tarif AGX6 ver-
einbart worden ist, ist eine Entnahme nicht möglich.

Eine Entnahme ist maximal in Höhe von 90 % der aktuellen Leistung bei
Kündigung (Rückkauf) möglich, sofern die garantierte Rente aus dem
restlichen Wert den Mindestbetrag von 300,- Euro im Jahr erreicht. Et-
waig bestehende Policendarlehen werden bei der Ermittlung des ma-
ximal möglichen Entnahmebetrages in Abzug gebracht.

Sofern Sie eine Zusatzversicherung eingeschlossen haben, ist eine Ent-
nahme von unserer Zustimmung abhängig.

Wir werden Ihnen ein Angebot über die Entnahme aus Ihrem Deckungs-
kapital unterbreiten. Dieses Angebot müssen Sie in Textform annehmen.

Eine Entnahme führt zu einer Verringerung des Deckungskapitals und
damit auch Ihrer Rente. Außerdem reduziert sich die Todesfallleistung.

Bei der Entnahme fällt ein anteiliger Stornoabzug entsprechend den Be-
stimmungen zur Leistung bei Kündigung (Rückkauf) an. Der dort be-
schriebene Abzugsgrund "Ausgleich für Veränderung der Risikolage" fällt
bei einer Entnahme kaum ins Gewicht. Deshalb nehmen wir für diesen
Umstand keinen Abzug vor.

Beachten Sie bitte, dass sich die Entnahme hinsichtlich der Besteuerung
der Erträge Ihrer Versicherung nachteilig auswirken kann (vgl. "Hinweise
für die steuerlichen Regelungen").

3.15      Herabsetzung des Beitrages

Sie können jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode
in Textform verlangen, die Versicherung mit vermindertem Beitrag fortzu-
führen. In Höhe der prozentualen Beitragsherabsetzung wird die Versi-
cherung wie eine beitragsfreie Versicherung behandelt (teilweise Bei-
tragsfreistellung).

Eine Reduzierung des Beitrages können Sie nur verlangen, wenn der
verbleibende Beitrag der Hauptversicherung 180,- Euro jährlich nicht un-
terschreitet. Für die Herabsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine
Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der
Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen. Eine Wieder-
inkraftsetzung ist nicht möglich.

3.16      Teilkündigung eines Vertrages

Eine Teilkündigung Ihrer Versicherung ist nur wirksam, wenn der verblei-
bende Beitrag für die Hauptversicherung 180,- Euro jährlich nicht unter-
schreitet. Ist die Kündigung wegen Unterschreitens dieses Mindestbei-
trages unwirksam und wollen Sie Ihre Versicherung beenden, müssen
Sie eine neue Kündigung aussprechen. Ist für den Todesfall vor dem
vorgesehenen Rentenbeginn eine Versicherungsleistung vereinbart, er-
halten Sie nach einer Teilkündigung die auf den gekündigten Teil Ihrer
Versicherung entfallende Leistung bei Kündigung (Rückkauf), höchstens
jedoch anteilig die für den Todesfall vereinbarte Leistung.

3.17      Kündigung eines Vertrages mit Todesfallleistung

Ist für den Todesfall der versicherten Person vor dem vorgesehenen
Rentenbeginn eine Versicherungsleistung vereinbart, erhalten Sie nach
Kündigung die auf Ihre Versicherung entfallende Leistung bei Kündigung
(Rückkauf) gemäß § 169 VVG, höchstens jedoch die für diesen Zeit-
punkt vereinbarte Todesfallleistung. Die Differenz zwischen der ausge-
zahlten Leistung und der Leistung bei Kündigung (Rückkauf) wird für
eine beitragsfreie Fortführung Ihrer Versicherung ohne Todesfallleistung
verwendet.

Die Bildung der Leistung bei Kündigung (Rückkauf) erfolgt gemäß oben
genannter Regelungen.

3.18      Leistung bei Kündigung eines Vertrages mit Todesfallleis-
tung

Rückkaufswert
Der Rückkaufswert ist das nach anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode berechnete Deckungska-
pital. Er beläuft sich mindestens auf den Betrag des Deckungskapitals,
der sich bei gleichmäßiger Verteilung der angesetzten Abschluss- und
Vertriebskosten auf die ersten fünf Versicherungsjahre ergibt (siehe §
169 Abs. 3 VVG).

Stornoabzug
Der Rückkaufswert vermindert sich vor seiner Auszahlung nach Maß-
gabe der folgenden Absätze um einen Stornoabzug. Die Erhebung des
Stornoabzugs vereinbaren wir auf der Grundlage dieser Versicherungs-
bedingung mit allen unseren Versicherungsnehmern.

Den Stornoabzug vereinbaren wir aus folgenden Gründen: Ihre Renten-
versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kalkuliert.
Werden Verträge vorzeitig gekündigt, müssen wir die Interessen der
Kündigenden mit den Interessen der anderen Versicherungsnehmer, die
ihre Verträge bis zum bei Vertragsabschluss vereinbarten Ende durch-
führen, kalkulatorisch zum Ausgleich bringen. Dieser Ausgleich erfolgt
über den Stornoabzug, der zum Teil dazu dient, das Risikokapital des
Bestandes der nicht kündigenden Versicherungsnehmern zu verstärken.
Mit dem verbleibenden Teil des Stornoabzugs gleichen wir die uns durch
die Kündigung entstehenden zusätzlichen Aufwendungen für die Durch-
führung der Kündigung aus. Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Ausgleich für Veränderungen der Risikolage Die Risikogemeinschaft
setzt sich regelmäßig aus Versicherungsnehmern mit einem hohen und
einem geringeren Risiko zusammen. Da Versicherungsnehmer mit
einem geringeren Risiko die Risikogemeinschaft eher verlassen als Ver-
sicherungsnehmer mit einem höheren Risiko, stellt der Stornoabzug kal-
kulatorisch sicher, dass der Risikogemeinschaft durch die Kündigung
eines Versicherungsvertrages kein Nachteil entsteht.

b) Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital Wir bieten Ihnen im
Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes Garantien und Op-
tionen. Dies ist möglich, weil ein Teil des dafür erforderlichen Risikokapi-
tals (Solvenzmittel) durch den Versichertenbestand zur Verfügung ge-
stellt wird. Neu abgeschlossene Verträge partizipieren an bereits vorhan-
denen Solvenzmitteln. Dementsprechend müssen sie während der Lauf-
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zeit ihrerseits Solvenzmittel zur Verfügung stellen. Bei Kündigungen
gehen diese Solvenzmittel für den verbleibenden Bestand verloren. Dem
Ausgleich dieses Verlusts dient der Stornoabzug.

c) Ausgleich für außerplanmäßige Verwaltungskosten Durch die Bearbei-
tung vorzeitiger Kündigungen entstehen uns außerplanmäßige Verwal-
tungskosten. Zum Ausgleich dieser Kosten erheben wir den Storno-
abzug.

Die Höhe des Stornoabzugs haben wir auf der Basis von pauschalen An-
nahmen bestimmt. Sie hängt auch davon ab, in welchem Vertragsjahr
die Kündigung erfolgt. Die Höhe des Stornoabzugs ist für jedes einzelne
Versicherungsjahr im Abschnitt "Werteentwicklung" Ihres Versicherungs-
scheins angegeben.

Die Beweislast für die Angemessenheit des so bestimmten Stornoab-
zugs tragen wir. Haben wir im Streitfalle diesen Nachweis erbracht und
können Sie uns sodann nachweisen, dass die von uns zugrunde ge-
legten pauschalen Annahmen in Ihrem Einzelfall ausnahmsweise gar
nicht oder nur teilweise nicht zutreffen bzw. der Abzug in Ihrem Fall nied-
riger liegen muss, erheben wir keinen oder nur einen entsprechend redu-
zierten Stornoabzug.

Unabhängig davon erheben wir keinen Stornoabzug, wenn uns die Kün-
digung innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem vorgesehenen Renten-
beginn zugeht und die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt mindes-
tens 59 Jahre alt ist.

3.19      Beitragsrückstände

Etwaige Beitragsrückstände werden vor Auszahlung des Rückkaufs-
wertes von diesem abgezogen.

3.20      Wichtige Hinweise

Die Kündigung, Beitragsfreistellung, Entnahme oder Herabsetzung Ihrer
Versicherung kann für Sie mit Nachteilen verbunden sein, da in der An-
fangszeit Ihrer Versicherung insbesondere wegen der Verrechnung von
Abschluss- und Vertriebskosten zu Beginn des Vertrages nur ein ge-
ringer Rückkaufswert bzw. ein geringer Betrag zur Bildung einer bei-
tragsfreien Versicherungsleistung vorhanden ist. Auch in den Folge-
jahren erreichen der Rückkaufswert und die Mittel für eine beitragsfreie
Versicherungsleistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten Bei-
träge, weil diesen Kosten für die laufende Verwaltung und Risikotragung
entnommen werden. Welche Leistungen Sie bei Kündigung oder Bei-
tragsfreistellung erhalten, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Werteent-
wicklung" Ihres Versicherungsscheines. Die Rückzahlung der Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Beachten Sie bitte, dass sich die Kündigung hinsichtlich der Besteuerung
der Erträge Ihrer Versicherung nachteilig auswirken kann (vgl. "Hinweise
für die steuerlichen Regelungen").

3.21      Kündigung/Beitragsfreistellung eines Vertrages ohne To-
desfallleistung

Ist für den Todesfall der versicherten Person vor dem vorgesehenen
Rentenbeginn keine Leistung vereinbart, wandelt sich die Versicherung
bei Kündigung in eine beitragsfreie Versicherung mit herabgesetzter
Rente um. Ihr Recht auf Wahl einer Kapitalabfindung anstelle der Zah-
lung einer Rente bleibt unberührt.

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten und Ge-
bühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?

Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten

Risikos (Risikobeitrag). Haben Sie keine reine Risikoversicherung abge-
schlossen, dienen sie auch der Bildung von Kapital (Sparbeitrag).
Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Weitere wichtige Informationen zu Höhe und Verrechnung dieser Kosten
und deren Auswirkungen auf die Versicherungsleistungen entnehmen
Sie bitte dem Abschnitt "Wie werden die Kosten verrechnet?".

Welche Kosten werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.2      a) Verwaltungskosten
Bei beitragsfrei gestellten Versicherungen, für die bis zum Eintritt des
Versicherungsfalles kein laufender Beitrag mehr gezahlt wird, ent-
nehmen wir Ihrem Deckungskapital die laufenden Verwaltungskosten.

Bei Rentenversicherungen entnehmen wir die laufenden Verwaltungs-
kosten während der Rentenbezugszeit dem Deckungskapital Ihrer Versi-
cherung. Der ausgewiesene Rentenbetrag wird dadurch nicht geschmä-
lert.

b) Gebühren
Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen, die über die
gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir Ihnen
Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und Geschäftsvorfälle
sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren entnehmen Sie bitte
der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

Für Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwal-
tung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbe-
stände einführen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächli-
chen durchschnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Er-
messen festsetzen.

Soweit die Gebühren nicht gesondert in Rechnung gestellt und ausgegli-
chen werden, werden wir sie mit dem Deckungskapital oder den Über-
schüssen oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

Die Gebühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten
Aufwände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundelie-
genden Umfang anfallen.

Fallen auf Kosten Zinsen an?
4.1.3      Bei Rentenversicherungen werden die Kosten, insoweit eine
sofortige Verrechnung nicht möglich ist, bis zur Verrechnung verzinst.
Die Zinshöhe beträgt 5,25 %.

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.4      Die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Ab-
schluss- und Vertriebskosten verteilen wir gem. § 4 Deckungsrückstel-
lungsverordnung in Höhe von 2,5 % aller von Ihnen während der Laufzeit
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des Vertrages zu zahlenden Beiträge in gleichmäßigen Jahresbeträgen
über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Dies gilt nicht, wenn Ihr Vertrag die Zahlung eines Einmalbeitrages vor-
sieht. In diesem Fall werden alle Abschluss- und Vertriebskosten mit
diesem verrechnet.
Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Bei laufender Beitragszahlung führt diese Kostenverrechnung dazu, dass
in der Anfangszeit Ihrer Versicherung im Vergleich zu den eingezahlten
Beiträgen nur ein geringer Rückkaufswert oder ein geringerer Betrag zur
Bildung einer beitragsfreien Leistung vorhanden ist. Auch in den Folge-
jahren erreichen der Rückkaufswert bzw. die Mittel für eine beitragsfreie
Versicherungsleistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten Bei-
träge, weil diese auch Kosten enthalten.

4.2      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

4.2.1      Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
gegen Vorlage des Versicherungsscheins. Zusätzlich können wir auch
den Nachweis der letzten Beitragszahlung und ein amtliches Zeugnis
über den Tag der Geburt der versicherten Person verlangen.

4.2.2      Wir können vor jeder im Erlebensfall zu erbringenden Versi-
cherungsleistung ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die ver-
sicherte Person noch lebt.

Bei laufenden Rentenzahlungen steht uns dieses Recht in einem den
Umständen nach angemessenen Zeitabstand zu.

4.2.3      Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich mit-
zuteilen.

Unterbleibt dies vorsätzlich, entfällt unsere Verpflichtung zur Zahlung
einer Todesfallleistung. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Pflicht zur
unverzüglichen Mitteilung sind wir berechtigt, die Todesfallleistung in
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Dass die Fahrlässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungs-
nehmer nachweisen. Unsere Leistungspflicht bleibt insoweit bestehen,
als die Verletzung für die Feststellung weder des Versicherungsfalles
noch des Umfangs der Leistungspflicht ursächlich ist. Wird die Pflicht zur
unverzüglichen Mitteilung arglistig verletzt, sind wir - unabhängig vom
Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Zahlung einer Todes-
fallleistung nicht verpflichtet. Die vollständige oder teilweise Leistungs-
freiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben.

4.2.4      Ist für den Todesfall eine Leistung vereinbart, ist uns ferner
eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde und ein
ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache
sowie über Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tode der versi-
cherten Person geführt hat, vorzulegen.

Außerdem können wir bei Verdacht auf Verletzung einer vorvertraglichen
Anzeigepflicht und bei Unfalltod in den ersten drei Versicherungsjahren
einer kapitalbildenden Lebensversicherung ohne Gesundheitsprüfung
auf unsere Kosten die Besichtigung des Leichnams durch einen von uns
beauftragten Arzt oder eine Obduktion verlangen. Wird die Zustimmung
zur Besichtigung oder Obduktion verweigert, sind wir von unserer Leis-
tungspflicht befreit.

4.2.5      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Die hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versi-
cherungsleistung beansprucht.

4.2.6      Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und Nach-
weise gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versicherungsleis-
tungen zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder
Einschränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder
Einwilligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leis-
tungspflicht zu prüfen.

4.2.7      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren im
Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleistungen
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wün-
schen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf Kosten
und Gefahr des Empfangsberechtigten.

4.2.8      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an
uns zurückzuzahlen.

4.3      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

4.3.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als be-
rechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu ver-
fügen und Leistungen in Empfang zu nehmen. Das gilt nicht in der Basis-
versorgung. Dort ist die Auszahlung von Versicherungsleistungen nicht
von der Vorlage des Versicherungsscheins abhängig, sondern vom
Nachweis der Berechtigung zum Leistungsempfang gemäß den gesetzli-
chen Vorschriften und den vertraglichen Vereinbarungen.

4.3.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Versi-
cherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

4.4      Was gilt bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

4.4.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versiche-
rungsschutz besteht insbesondere auch dann, wenn die versicherte
Person in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren
Unruhen den Tod gefunden hat.

4.4.2      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren
Unruhen beschränkt sich - sofern nichts anderes vereinbart - eine für
den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung auf die Auszahlung der für den
Todestag berechneten Leistung bei Kündigung Ihrer Versicherung (vgl.
Abschnitt "Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen, beitragsfrei
stellen oder den Beitrag herabsetzen und welche Folgen hat dies?"), je-
doch nicht mehr als eine für den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung.
Für den Todesfall versicherte Rentenleistungen vermindern sich auf den
Betrag, den wir aus der für den Todestag berechneten Leistung bei Kün-
digung erbringen können (vgl. Abschnitt "Wann können Sie Ihre Versi-
cherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den Beitrag herabsetzen und
welche Folgen hat dies?").
Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt, denen sie wäh-
rend eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus-
gesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

4.4.3      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen
Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen beschränkt sich unsere Leistungspflicht
auf die in den vorstehenden Absätzen genannten Leistungen.
Auf diese Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, so-
fern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Er-
höhung des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungs-
grundlagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Er-
füllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestands-
gruppe nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge
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der betroffenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.

4.5      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person, wenn eine
Todesfallleistung versichert ist?

4.5.1      Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren
seit Zahlung des Einlösungsbeitrages oder Wiederherstellung der Versi-
cherung (Dreijahresfrist) sind wir zur Leistung uneingeschränkt ver-
pflichtet.

4.5.2      Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor
Ablauf der Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns
nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.

Andernfalls beschränkt sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapital-
leistung auf die Auszahlung der für den Todestag berechneten Leistung
bei Kündigung Ihrer Versicherung (vgl. Abschnitt "Wann können Sie Ihre
Versicherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den Beitrag herabsetzen
und welche Folgen hat dies?"), jedoch nicht mehr als eine für den Todes-
fall vereinbarte Kapitalleistung. Für den Todesfall versicherte Rentenleis-
tungen vermindern sich auf den Betrag, den wir aus der für den To-
destag berechneten Leistung bei Kündigung (vgl. Abschnitt "Wann
können Sie Ihre Versicherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den
Beitrag herabsetzen und welche Folgen hat dies?") erbringen können.

4.5.3      Bei Wiederherstellung des Vertrages gelten die vorstehenden
Absätze entsprechend. Die Dreijahresfrist beginnt mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.

4.6      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

4.6.1      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-
lich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir
eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt
unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen
Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in
Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung
verlegt haben.

4.6.2      Bei Änderung Ihres Namens gilt der vorstehende Absatz ent-
sprechend.

4.6.3      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

4.6.4      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.6.5      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

4.6.6      Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur
Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen
und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür
notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Zögern - zur Verfügung stellen.
Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Per-
sonen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und
Meldungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die für die Be-
urteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem

Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers

maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueri-
dentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der
Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie dem Druckstück "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" entnehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei
einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Ver-
tragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland
besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten kann dazu führen, dass wir un-
sere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Ver-
fügung gestellt haben.

4.7      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.7.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

4.7.2      Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem
Sitz der für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Sind
Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland, ist auch das Ge-
richt zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben.

4.7.3      Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland,
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Ge-
richt erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist
Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen. Sind Sie eine juristische Person, be-
stimmt sich das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlas-
sung.

4.7.4      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.8      An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal
nicht zufrieden sind?
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Wenn Sie mit unseren Entscheidungen einmal nicht zufrieden sind,
stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglich-
keiten offen:

Versicherungsombudsmann
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000,- Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit
ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an

die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen
unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt 4.7
entnehmen.

4.9      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.9.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die anspruch-
stellende Person von den den Anspruch begründenden Umständen
Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.9.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Ver-
jährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung
der anspruchstellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwi-
schen der Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt
damit bei der Berechnung der Frist unberücksichtigt.
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1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Rentenleistungen

1.1.1      Erlebt die versicherte Person den Rentenbeginn, zahlen wir
eine lebenslange Rente zur vereinbarten Fälligkeit jeweils zum Monats-
ersten.

Beläuft sich der Rentenanspruch bei Rentenbeginn auf monatlich nicht
mehr als 1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozi-
algesetzbuchs, zahlen wir Ihnen in Anlehnung an § 93 Abs. 3 Sätze 2
und 3 Einkommensteuergesetz als einmalige Abfindung die Leistung bei
Kündigung (Rückkaufswert) gemäß § 169 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG), soweit zwingende Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung
der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) dem nicht entgegen
stehen.

Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten Leis-
tungen erhalten Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteiligung
(siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an
ihnen beteiligt?").

Rentenhöhe
1.1.2      Die Rente, die wir Ihnen zum vereinbarten Rentenbeginn
zahlen, basiert auf den bei Vertragsabschluss gültigen Rechnungsgrund-
lagen mit einem Rechnungszins von 0,15 % p. a. und den vom Ge-
schlecht unabhängigen unternehmensindividuellen Sterbetafeln AXA
2013 R Unisex. Weitere Informationen zu den Rechnungsgrundlagen
Ihres Vertrages können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.
Falls vereinbart, erhöht sich im Rentenbezug die Rente jährlich garantiert
um 1 % der Vorjahresrente.

Kapitalabfindung
1.1.3      Wenn eine Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG in Anspruch ge-
nommen wurde, kann frühestens ein Jahr und spätestens drei Monate
vor Rentenbeginn anstelle der Rentenzahlung die Auszahlung des zu
diesem Termin vorhandenen gebildeten Kapitals verlangt werden. Vor-
aussetzung ist, dass die versicherte Person diesen Termin erlebt, spä-
testens bei Rentenbeginn aus Altersgründen aus dem Berufsleben aus-
scheidet und die Voraussetzungen zum Bezug einer Altersrente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt.

Leistungen im Todesfall
1.1.4      Welche Leistungen im Todesfall gezahlt werden, ist davon ab-
hängig, welcher Tarif vereinbart wurde. Den mit Ihnen vereinbarten Tarif
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Hinterbliebene und bezugsberechtigte Personen im Sinne dieser Bedin-
gungen sind:

- der überlebende Ehegatte mit dem die versicherte Person zum
Zeitpunkt ihres Todes verheiratet war bzw. Lebenspartner einer le-
benspartnerschaftlichen Lebensgemeinschaft nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz,

- Kinder im Sinne von § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5
EStG und

- der überlebende Lebensgefährte, mit dem die versicherte Person
zum Zeitpunkt ihres Todes in einer auf Dauer angelegten häusli-
chen Gemeinschaft gelebt hat, vorausgesetzt, die versicherte
Person hat diesen Lebensgefährten uns vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit Namen, Anschrift und Geburtsdatum schriftlich be-
nannt. Unter einer auf Dauer angelegten häuslichen Gemeinschaft
sind ein gemeinsamer Wohnsitz und eine gemeinsame Haushalts-
führung zu verstehen. Das Bestehen einer häuslichen Gemein-
schaft mit dem in der Zahlungsverfügung benannten Lebensge-
fährten ist uns gegenüber von der versicherten Person in Textform
zu bestätigen.
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Die versicherte Person hat die Möglichkeit, dem Versicherungsnehmer
eine oder mehrere zu dem Kreis der zuvor genannten Hinterbliebenen
gehörende Personen im Rahmen einer Zahlungsverfügung für den To-
desfall als bezugsberechtigt für die Hinterbliebenenleistung in Textform
zu benennen. Der Versicherungsnehmer wird uns die Zahlungsverfü-
gung unverzüglich vorlegen. Im Todesfall werden wir die Leistungen an
die in der Zahlungsverfügung genannten Hinterbliebenen auszahlen.
Liegt uns keine Zahlungsverfügung vor, zahlen wir die Hinterbliebenen-
leistung an die Hinterbliebenen und bezugsberechtigten Personen in der
oben stehenden Rangfolge.

Tarif: ALVG1, ALVG1G
Bei Tod vor Rentenbeginn bzw. vor Beginn der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person vor dem Beginn der Rentenbeginnphase
bzw. vor dem Rentenbeginn, berechnen wir eine lebenslange Rente aus
der Summe der bis dahin gezahlten Beiträge ohne die Beiträge für et-
waige Zusatzversicherungen entsprechend dem verfügten Bezugsrecht,
wenn dann Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung für den To-
desfall vorhanden sind. Die Rente wird bei Tod der versicherten Person
nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten
Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod der berechtigten
Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die
Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und
Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig. Falls diese
Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente eine
Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir eben-
falls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzah-
lung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung nicht
vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von höchstens
8.000,- Euro beschränkt.

Bei Tod in der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, wird unter den gleichen Vorausset-
zungen eine lebenslange Rente aus dem für die Altersrentenanwart-
schaft gebildeten Deckungskapital berechnet. Die Rente wird bei Tod der
versicherten Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter
der berechtigten Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod der
berechtigten Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt,
wie die Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3
und Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig. Falls
diese Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Bezugsgröße nach §
18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente
eine Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen
Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir
ebenfalls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapital-
zahlung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung
nicht vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von höchs-
tens 8.000,- Euro beschränkt.

Bei Tod nach dem tatsächlichen Rentenbeginn gilt:
Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn und
ist eine Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir die Rente während
dieser Zeit an Hinterbliebene entsprechend dem verfügten Bezugsrecht.
Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die Kinder die
Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG
erfüllen. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung nicht vor-
handen, beschränkt sich die Zahlung auf ein Sterbegeld, das dem nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen berechneten Wert der bei
Tod ausstehenden garantierten Renten entspricht, höchstens jedoch auf
8.000,- Euro. Der Vertrag endet dann.

Tarif: ALVG2, ALVG2G
Bei Tod vor Rentenbeginn bzw. vor Beginn der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person vor dem Beginn der Rentenbeginnphase
bzw. vor dem Rentenbeginn, berechnen wir eine lebenslange Rente aus
der Summe der bis dahin gezahlten Beiträge ohne die Beiträge für et-
waige Zusatzversicherungen entsprechend dem verfügten Bezugsrecht,

wenn dann Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung für den To-
desfall vorhanden sind. Die Rente wird bei Tod der versicherten Person
nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten
Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod der berechtigten
Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die
Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und
Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig. Falls diese
Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente eine
Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir eben-
falls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzah-
lung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung nicht
vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von höchstens
8.000,- Euro beschränkt.

Bei Tod in der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, wird unter den gleichen Vorausset-
zungen eine lebenslange Rente aus dem für die Altersrentenanwart-
schaft gebildeten Deckungskapital berechnet. Die Rente wird bei Tod der
versicherten Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter
der berechtigten Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod der
berechtigten Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt,
wie die Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3
und Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig. Falls
diese Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Bezugsgröße nach §
18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente
eine Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen
Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir
ebenfalls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapital-
zahlung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung
nicht vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von höchs-
tens 8.000,- Euro beschränkt.

Bei Tod nach dem tatsächlichen Rentenbeginn gilt:

- Stirbt die versicherte Person vor dem vollendeten 85. Lebensjahr,
berechnen wir eine lebenslange Rente aus der Summe der bis zum
Rentenbeginn gezahlten Beiträge ohne die Beiträge für etwaige Zu-
satzversicherungen abzüglich der ab Rentenbeginn gezahlten
Renten, jedoch ohne Berücksichtigung der Rentenanteile aus Über-
schussbeteiligung, entsprechend der Zahlungsverfügung für den
Todesfall, falls dann Hinterbliebene im Sinne dieser Verfügung vor-
handen sind. Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach
dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten
Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod der berechtigten
Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die
Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3
und Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig.
Falls diese Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Bezugs-
größe nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an
Stelle der Rente eine Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die
Rente 1% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten So-
zialgesetzbuchs, zahlen wir ebenfalls einen Kapitalbetrag, falls der
Leistungsempfänger eine Kapitalzahlung wählt. Sind Hinterbliebene
entsprechend der Zahlungsverfügung nicht vorhanden, ist die To-
desfallleistung auf ein Sterbegeld von höchstens 8.000,- Euro be-
schränkt.

- Stirbt die versicherte Person nach dem vollendeten 85. Lebensjahr
zahlen wir keine Leistungen aus

Tarif: ALVG3, ALVG3G
Bei Tod vor Rentenbeginn bzw. vor Beginn der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person vor dem tatsächlichen Rentenbeginn,
werden keine Todesfallleistungen fällig.

Bei Tod nach dem tatsächlichen Rentenbeginn gilt:
Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn und
ist eine Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir die Rente während
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dieser Zeit an Hinterbliebene entsprechend dem verfügten Bezugsrecht.
Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die Kinder die
Voraussetzungen des § 32 Abs. 3,4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG
erfüllen. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung nicht vor-
handen, beschränkt sich die Zahlung auf ein Sterbegeld, das dem nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen berechneten Wert der bei
Tod ausstehenden garantierten Renten entspricht, höchstens jedoch auf
8.000,- Euro. Der Vertrag endet dann.

Tarif: ALVG4, ALVG4G
Bei Tod vor Rentenbeginn bzw. vor Beginn der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person vor dem Beginn der Rentenbeginnphase
bzw. vor dem Rentenbeginn berechnen wir eine lebenslange Rente aus
der vereinbarten Todesfallsumme, wenn dann Hinterbliebene im Sinne
der Zahlungsverfügung für den Todesfall vorhanden sind. Die Rente wird
bei Tod der versicherten Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem
Lebensalter der berechtigten Person ermittelt. Diese Rente endet mit
dem Tod der berechtigten Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur so-
lange gezahlt, wie die Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere Leistungen werden
nicht fällig. Falls diese Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an
Stelle der Rente eine Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1%
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs,
zahlen wir ebenfalls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger
eine Kapitalzahlung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungs-
verfügung nicht vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld
von höchstens 8.000,- Euro beschränkt.

Bei Tod in der Rentenbeginnphase gilt:
Stirbt die versicherte Person in der Rentenbeginnphase (falls vereinbart)
vor dem tatsächlichen Rentenbeginn, wird unter den gleichen Vorausset-
zungen eine lebenslange Rente aus dem für die Altersrentenanwart-
schaft gebildeten Deckungskapital berechnet. Die Rente wird bei Tod der
versicherten Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter
der berechtigten Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod der
berechtigten Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt,
wie die Kinder die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3
und Abs. 5 EStG erfüllen. Weitere Leistungen werden nicht fällig. Falls
diese Rente kleiner oder gleich 1% der monatlichen Bezugsgröße nach §
18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente
eine Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1% der monatlichen
Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir
ebenfalls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapital-
zahlung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung
nicht vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld von höchs-
tens 8.000,- Euro beschränkt.

Bei Tod nach dem tatsächlichen Rentenbeginn gilt:
Stirbt die versicherte Person nach dem tatsächlichen Rentenbeginn und
ist eine Rentengarantiezeit vereinbart, zahlen wir die Rente während
dieser Zeit an Hinterbliebene entsprechend dem verfügten Bezugsrecht.
Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die Kinder die
Voraussetzungen des § 32 Abs. 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 EStG
erfüllen. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung nicht vor-
handen, beschränkt sich die Zahlung auf ein Sterbegeld, das dem nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen berechneten Wert der bei
Tod ausstehenden garantierten Renten entspricht, höchstens jedoch auf
8.000,- Euro. Der Vertrag endet dann.

Wer ist Versicherungsnehmer, wer ist versicherte Person?
1.1.5      Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber. Setzt der versi-
cherte Arbeitnehmer nach dem Ausscheiden aus dem Arbeits- bzw.
Dienstverhältnis die Versicherung fort, wird er nach Ziffer 3.16 Versiche-
rungsnehmer.

Versicherte Person ist der Arbeitnehmer, für den der Arbeitgeber diesen
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Arbeitnehmer sind Arbeiter
und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, denen Leistungen der

betrieblichen Altersversorgung aus Anlass ihrer Tätigkeit für ein Unter-
nehmen zugesagt worden sind.

1.2      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.2.1      Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus Kapitalanla-
geerträgen (Zinsüberschuss). Diese können sich zum einen in der An-
sparphase, zum anderen während des Rentenbezugs ergeben. An den
Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Versicherungs-
leistungen vorgesehen sind, beteiligen wir die Versicherungsnehmer ins-
gesamt mindestens in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.

1.2.2      Aus Kapitalanlagen können sich außerdem Bewertungsre-
serven ergeben. Diese entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalan-
lagen den in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert überschreitet. An den
Bewertungsreserven beteiligen wir die Versicherungsnehmer nach § 153
Absatz 3 VVG verursachungsorientiert.

1.2.3      Weitere Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf
des versicherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die
Kosten niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkula-
tion angenommen. Auch an diesen Überschüssen beteiligen wir die Ver-
sicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.

Überschussermittlung
1.2.4      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen werden nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen
unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die Ermittlung der Risiko- und
Kostenüberschüsse erfolgt auf der Grundlage des Jahresabschlusses
unter Vergleich des tatsächlichen mit dem erwarteten Risiko- und Kos-
tenverlauf aller bei uns bestehenden Versicherungen. Der Jahresab-
schluss wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist
unserer Aufsichtsbehörde einzureichen.
Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand un-
seres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festge-
legt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.

1.2.5      Die Höhe der sich zum Ende eines jeden Geschäftsjahres er-
gebenden Bewertungsreserven wird im Lagebericht unseres Geschäfts-
berichtes ausgewiesen.

Überschussverteilung
1.2.6      Die Erträge unserer Kapitalanlagen verwenden wir zunächst
zur Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer.
An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir die Verträge der
Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.
Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu. Diese Rückstellung
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustabdeckung und zur Erhö-
hung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 140 VAG). Hierfür benö-
tigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

1.2.7      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer lau-
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fenden Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit
der Versicherungsleistung (Schlussüberschuss) erfolgen.

1.2.8      Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den
Bewertungsreserven erfolgt gem. § 153 Absatz 3 VVG verursachungsori-
entiert.

Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag während der Anspar-
phase gegebenenfalls zustehenden verteilungsfähigen Bewertungsre-
serven werden wir die Laufzeit und die Höhe des zinserzeugenden Kapi-
tals berücksichtigen. Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden vorhandenen Be-
wertungsreserven werden monatlich neu ermittelt. Sie unterliegen
Schwankungen und können damit höher oder niedriger ausfallen oder
sogar ganz entfallen.

Bei Beendigung der Ansparphase (durch Tod, Kündigung, Ausübung des
Kapitalwahlrechtes oder tatsächlicher Rentenbeginn) teilen wir den für
diesen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag Ihrer Versicherung zur Hälfte
zu. Bei einer teilweisen Kündigung erfolgt eine anteilige Zuteilung.

Auch an den im Rentenbezug vorhandenen Bewertungsreserven werden
wir Sie nach einem verursachungsorientierten Verfahren beteiligen.

Überschusshöhe
1.2.9      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht ga-
rantiert werden. Sie hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein
schon wegen der langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar.
Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die
einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben ein Ermessensspielraum zu.
Den möglichen Verlauf der Überschussbeteiligung können Sie den Ta-
bellen zur Werteentwicklung, die dem Versorgungsvorschlag und/oder
Versicherungsschein beiliegen, entnehmen.

Bestandsgruppen
1.2.10      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit; Berufsunfähigkeit)
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel)

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag)

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 113, bei Versicherungen im Kollektivgeschäft die
Bestandsgruppe 125.

Überschussbeteiligung vor Rentenbeginn
1.2.11      Die Überschussbeteiligung vor Rentenbeginn kann sich zu-
sammensetzen aus

- dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maßgeblichen
Deckungskapitals der Hauptversicherung und dem maßgeblichen
Deckungskapital einer gegebenenfalls eingeschlossen Hinterblie-
benenzusatzversicherung,

- dem jährlichen Grundüberschussanteil (der aus Kosten- und Risi-
koüberschüssen resultiert) in Prozent des maßgeblichen De-
ckungskapitals der Hauptversicherung,

- dem Schlussüberschussanteil in Prozent der geschäftsplanmä-
ßigen Bezugsgröße. Diese hängt vom Deckungskapitalverlauf und
der bisherigen Entwicklung der laufenden Überschussbeteiligung
ab.

Den möglichen Verlauf der Überschussbeteiligung können Sie den Ta-
bellen zur Werteentwicklung, die dem Versorgungsvorschlag und / oder
Versicherungsschein beiliegen, entnehmen.

1.2.12      Bis zur Zuteilung von Überschüssen bestehen folgende War-
tezeiten:

- für Zuteilung eines jährlichen Zinsüberschussanteils bei Versiche-
rungen gegen Einmalbeitrag zwei Jahre, bei sonstigen Versiche-
rungen zwei Jahre.

- für Zuteilung eines jährlichen Grundüberschussanteils (der aus
Kosten- und Risikoüberschüssen resultiert) bei Versicherungen
gegen Einmalbeitrag zwei Jahre, bei sonstigen Versicherungen
zwei Jahre.

Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn
1.2.13      Die Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn kann sich zu-
sammensetzen aus dem jährlichen Zins- und dem jährlichen Grundüber-
schussanteil (der aus Kosten- und Risikoüberschüssen resultiert), jeweils
in Prozent des Deckungskapitals der Hauptversicherung und einer gege-
benenfalls eingeschlossen Hinterbliebenenzusatzversicherung. Des Wei-
teren kann bei Verrentung ein einmaliger Bonus aus Risikoüberschuss
anfallen. Der einmalige Bonus wird ab der ersten Rente zur dauerhaften
garantierten Erhöhung Ihrer Rente verwandt. Dieser Rentenbonus fällt
nur bei einer Verrentung an, nicht bei Wahl einer Kapitalabfindung. In der
Basisversorgung besteht kein Kapitalwahlrecht.

Beim System Variable Gewinnrente ergibt sich die Bemessung und Zu-
teilung der Grundüberschussanteile (die aus Kosten- und Risikoüber-
schüssen resultieren) und Zinsüberschussanteile nach Rentenbeginn un-
mittelbar aus der Formel zur Berechnung der variablen Gewinnrente.

Überschusssysteme
1.2.14      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem
mit Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Rentenbeginn:

- Bonusrente (auf den Erlebensfall): Die jährlichen Überschussan-
teile werden als Einmalbeitrag für die Bildung einer beitragsfreien
Zusatzrente (Bonusrente auf den Erlebensfall) verwendet. Diese
Bonusrenten sind ebenfalls überschussberechtigt. Bei Tod der ver-
sicherten Person werden keine Leistungen aus den Bonusrenten
erbracht.

- Verzinsliche Ansammlung: Die Überschussanteile werden verzins-
lich angesammelt und bei Beendigung der Versicherung bzw. bei
Fälligkeit einer Leistung ausgezahlt. Die Verzinsung des Ansamm-
lungsguthabens (Ansammlungszins) ist nicht garantiert. Sie ergibt
sich aus der Deklaration der Überschussanteile. Für die Berech-
nung der monatlichen Rente aus dem Überschussguthaben gelten
die zum Rentenbeginn aktuellen Kalkulationsgrundlagen für Ren-
tenversicherungen.

- Bonusrente mit Rückgewähr: Die jährlichen Überschussanteile
werden als Einmalbeitrag für die Bildung einer beitragsfreien Zu-
satzrente (Bonusrente mit Rückgewähr) verwendet. Diese Bonus-
renten sind ebenfalls überschussberechtigt. Bei Tod der versi-
cherten Person werden die gutgeschriebenen Überschussanteile
rückgewährt.

- Bonusrente (auf den Todes- und Erlebensfall): Die jährlichen Über-
schussanteile werden als Einmalbeitrag für die Bildung einer bei-
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tragsfreien Zusatzrente (Bonusrente auf den Todes- und Erlebens-
fall) verwendet. Diese Bonusrenten sind ebenfalls überschussbe-
rechtigt. Bei Tod der versicherten Person werden auch Leistungen
aus der Bonusrente (auf den Todes- und Erlebensfall) erbracht.

Nach Rentenbeginn:

- Dynamische Gewinnrente: Die Überschüsse werden zur dynami-
schen Erhöhung Ihrer Rente verwandt, und zwar jährlich, erstmals
ab dem zweiten Rentenbezugsjahr, bei sofortbeginnenden Renten-
versicherungen erstmals ab dem ersten Rentenbezugsjahr. Einmal
durchgeführte Rentenerhöhungen sind für die gesamte Rentenzah-
lungsdauer garantiert.

- Variable Gewinnrente: Ab der ersten Rente kann eine Zusatzrente
gezahlt werden. Die Höhe dieser Zusatzrente ist nicht garantiert
und kann sich während der Rentenbezugszeit ändern. Die Zusatz-
rente kann gegebenenfalls auch ganz entfallen.

- Erhöhte Startrente: Ab der ersten Rente kann eine erhöhte Zusatz-
rente gezahlt werden, die erstmals ab dem zweiten Rentenbezugs-
jahr dynamisiert werden kann. Die Höhe dieser Zusatzrente ist
nicht garantiert und kann sich während der Rentenbezugszeit än-
dern. Die Zusatzrente kann gegebenenfalls auch ganz entfallen.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen. Bis einen Monat vor Rentenbeginn haben
Sie einmalig die Möglichkeit, dieses Überschusssystem nach Rentenbe-
ginn zu wechseln. Dabei können Sie nur ein Überschusssystem wählen,
welches Ihnen bei Vertragsabschluss zur Auswahl gestanden hat. Ihre
Entscheidung zum Wechsel des Überschusssystems nach Rentenbe-
ginn muss uns in Textform zugehen. Haben Sie das Überschusssystem
nach Rentenbeginn durch Mitteilung an uns gewechselt, ist ein weiterer
Wechsel nicht mehr möglich.

Rückkauf der Versicherung

- Beim Überschusssystem Bonusrente werden die Bonusrenten bei-
tragsfrei fortgeführt.

- Ansonsten werden die Überschussguthaben ausgezahlt und er-
höhen sich gegebenenfalls um die Beteiligung an den Bewertungs-
reserven sowie gegebenenfalls um Schlussüberschussanteile.

Leistung im Todesfall
1.2.15      Die Todesfallleistung erhöht sich gegebenenfalls um die
Beteiligung an den Bewertungsreserven sowie gegebenenfalls um
Schlussüberschussanteile.

Nachreservierung bei Rentenbeginn
1.2.16      Sollte für die in Ihrer Versicherung enthaltenen garantierten
Rentenleistungen bei Rentenbeginn das insgesamt vorhandene De-
ckungskapital nicht ausreichen, die vereinbarten Rentenleistungen zu fi-
nanzieren, kann der vorhandene Schlussüberschuss in dem Maße ge-
kürzt werden, in dem das Deckungskapital für die garantierte Rente er-
höht wird. Auch zukünftige Überschüsse können zur Erhöhung des De-
ckungskapitals herangezogen werden.

1.3      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.3.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag
geschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versiche-
rungsschutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Ab-
schnitte "Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und
"Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.3.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz
vereinbart, wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz
nicht berührt.

1.3.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr

mittags.

1.4      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

1.4.1      Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
an die versicherte Person bzw. an die berechtigten Hinterbliebenen.

In der Direktversicherung durch Entgeltumwandlung ist die versicherte
Person sowohl im Erlebens- als auch im Todesfall unwiderruflich be-
zugsberechtigt.

Bei einer arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung kann sowohl ein wi-
derrufliches als auch ein unwiderrufliches Bezugsrecht vereinbart
werden.

Sofern ein unwiderrufliches Bezugsrecht vereinbart wurde, kann dieses
nur noch mit Zustimmung der unwiderruflich bezugsberechtigten Person
aufgehoben oder eingeschränkt werden.

1.4.2      Alle in den vorstehenden Absätzen genannten Verfügungen
sind

wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten angezeigt worden
und in Textform bei uns eingegangen sind. In den Fällen, in denen die
Rechtswirksamkeit Ihrer Verfügung von der Einverständniserklärung
oder von sonstigen Rechtshandlungen eines Dritten abhängt (beispiels-
weise, weil Sie vorher schon ein unwiderrufliches Bezugsrecht einge-
räumt oder die Versicherung abgetreten haben), gilt das auch für die Er-
klärungen bzw. Rechtshandlungen des Dritten.

In der Direktversicherung durch Entgeltumwandlung dürfen Sie Ihre
Rechte aus dem Versicherungsvertrag weder abtreten noch verpfänden.

2      Beiträge

2.1      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

2.1.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung in
einem einzigen Beitrag (Einmalbeitrag) oder durch jährliche, halbjähr-
liche, vierteljährliche oder monatliche Beitragszahlungen (laufende Bei-
tragszahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitragszahlung einen
Monat. Zahlen Sie laufende Beiträge, entspricht die Versicherungspe-
riode dem Zahlungsabschnitt.

Bei laufender Beitragszahlung ist ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versiche-
rungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der gewählten
Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem
Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

2.1.2      Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist ab-
weichend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unver-
züglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem
mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu
Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

2.1.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
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zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

2.1.4      Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und
Kosten.

2.1.5      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit dem
Deckungskapital, Überschussguthaben oder einer fälligen Versiche-
rungsleistung verrechnen. Bis zur Verrechnung erheben wir die im Ab-
schnitt "Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?"
genannten Verzugszinsen.

2.1.6      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer zu entrichten. Bei Tod der versicherten Person sind sie bis
zum Ende des Beitragszahlungsabschnitts zu entrichten, in dem der Tod
eingetreten ist.

2.1.7      Haben Sie für Ihren Arbeitnehmer eine Versicherung im
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung abgeschlossen, die über
Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers finanziert wird, und erhält dieser
bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Entgelt, kann er die Versiche-
rung mit eigenen Beiträgen fortsetzen (§ 1a Absatz 4 BetrAVG). Der Ar-
beitgeber ist in diesem Fall nicht zur Beitragszahlung verpflichtet.

2.2      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.2.1      Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag
zurücktreten, es sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nach-
weislich nicht zu vertreten.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag (entfällt bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag)
2.2.2      Zahlen Sie einen folgenden Beitrag oder einen sonstigen
Betrag, den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht recht-
zeitig, gilt: Sie erhalten von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin
setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Be-
gleichen Sie Ihren Zahlungsrückstand nicht innerhalb der von uns ge-
setzten Frist, hat dies folgende Auswirkungen auf Ihren Vertrag:

- Ihr Versicherungsschutz entfällt vollständig oder
- Ihr Versicherungsschutz vermindert sich wie bei einer Beitragsfrei-

stellung. Nähere

Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie im Abschnitt "Beitrags-
freistellung". Auf diese Rechtsfolgen werden wir in unserer Mahnung
ausdrücklich hinweisen. Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr.
Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle
"Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt
oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns
durch die Mahnung kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden er-
wächst.

Verzugsfolgen
2.2.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindes-
tens aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Poli-

cendarlehen für konventionelle Rentenversicherungen in der Privatver-
sorgung durchschnittlich erheben. Soweit die Zinsen nicht gesondert in
Rechnung gestellt und ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem De-
ckungskapital oder den Überschüssen oder einer fälligen Versicherungs-
leistung verrechnen.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

Möglichkeiten zur Anpassung von Vertragsbestimmungen / zur Fle-
xibiliät der Rente

3.1      Vorgezogener Rentenbeginn

Vor dem vereinbarten Rentenbeginn kann die Zahlung einer Rente bean-
tragt werden, sofern die versicherte Person die Altersrente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung als Vollrente in Anspruch nimmt. Die in
diesen Fällen zu zahlende Rente errechnet sich aus dem bis zu diesem
Termin gebildeten
Kapital.

3.2      Rentenbeginnphase

Der vereinbarte Rentenbeginn verschiebt sich während der Rentenbe-
ginnphase (falls vereinbart), die maximal sieben Jahre beträgt, automa-
tisch, bis der Beginn der Altersrente beantragt wird. Der Antrag auf Zah-
lung der Altersrente kann bis zu drei Monaten vor dem gewünschten
Rentenbeginn gestellt werden. Spätester Rentenbeginn ist das Ende der
Rentenbeginnphase.

Der vereinbarte Beitrag ist während der Rentenbeginnphase bis zum tat-
sächlichen Rentenbeginn weiter zu entrichten.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Rentengarantiezeit mit uns vereinbart
haben und den Beginn der Rentenzahlung hinausschieben, gilt: Die
Dauer der vereinbarten Rentengarantiezeit kann sich verkürzen. Wir
werden Sie zum tatsächlichen Rentenbeginn über Ihre dann gültige Ren-
tengarantiezeit informieren.

3.3      Verlängerungsoption

Sieht Ihr Vertrag keine Rentenbeginnphase vor, können Sie den verein-
barten und im Versicherungsschein ausgewiesenen Rentenbeginn ein-
malig um 5 Jahre hinausschieben, jedoch höchstens auf das 70. Lebens-
jahr der versicherten Person (Verlängerungsoption). Bei Tarifen mit für
den Todesfall vereinbarter Todesfallsumme können Sie den vereinbarten
Rentenbeginn um 2 Jahre hinausschieben. Die Verlängerungsoption
können Sie frühestens ein Jahr und spätestens 3 Monate vor dem ur-
sprünglich vereinbarten Rentenbeginn ausüben. Nach Ausübung der
Verlängerungsoption haben Sie das Recht, die Rente auch vor dem hin-
ausgeschobenen Leistungszeitpunkt beginnen zu lassen.

Das Hinausschieben des vereinbarten Rentenbeginns kann beitrags-
pflichtig,- bei Tarifen mit für den Todesfall vereinbarter Todesfallsumme
unter dem Vorbehalt des Ergebnisses einer neuen Gesundheitsprüfung -
oder beitragsfrei erfolgen. Unter Berücksichtigung der anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik wird die Rente unter Verwendung der
bei Vertragsabschluss zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen neu
festgesetzt. Dies gilt auch dann, wenn Sie Ihr Recht wahrnehmen, die
Rente vor dem hinausgeschobenen Leistungszeitpunkt beginnen zu
lassen.

Die Laufzeit etwaiger eingeschlossener Zusatzversicherungen verändert
sich durch die Ausübung der Verlängerungsoption nicht - eine Aus-
nahme hiervon bildet die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung.
Haben Sie eine Rentengarantiezeit vereinbart, verkürzt sich diese ent-
sprechend der Verlängerungsdauer.
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3.4      Wie können Sie individuelle Zuzahlungen zu Ihrem Vertrag
leisten?

3.4.1      Durch freiwillige Zuzahlungen in den Ursprungsvertrag von
mindestens 150,- Euro können Sie maximal zweimal im Kalenderjahr
Ihre Altersrente erhöhen. Zuzahlungen sind ausschließlich im Lastschrift-
verfahren möglich. Hierzu müssen Sie vorher in Textform einen entspre-
chenden Antrag auf Zuzahlung stellen.
Durch die Zuzahlung darf der Gesamtbeitrag im Kalenderjahr die steuer-
lichen Höchstgrenzen des § 3 Nr.63 EStG nicht übersteigen. Der Ge-
samtbeitrag setzt sich zusammen aus dem Beitrag zum Grundvertrag
und dem Zuzahlungsbetrag.

3.4.2      Die freiwilligen Zuzahlungen bewirken eine Erhöhung des Ka-
pitals, das der Berechnung der Altersrente zugrunde liegt. Eventuell ein-
geschlossene Zusatzversicherungen erhöhen sich dadurch nicht.

3.4.3      Für die Bearbeitung von Zuzahlungen erheben wir eine Ge-
bühr, die wir mit der Zuzahlung verrechnen. Die gegenwärtige Höhe
dieser Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leis-
tungen" entnehmen.

3.4.4      Für die Zuzahlungen gelten die im Zeitpunkt des Eingangs
der Zuzahlung aktuellen Rechnungsgrundlagen der jeweils gültigen Ta-
rifgeneration.

3.4.5      Die Zuzahlungen werden nicht dynamisch angepasst.

3.5      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?

Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Erziehungsurlaub o. ä.), möchten aber
Ihren Versicherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Mög-
lichkeiten offen:

3.6      Änderung der Beitragszahlungsweise

Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung der Beitrags-
zahlungsweise jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungspe-
riode verlangen. Es gilt der Abschnitt "Was haben Sie bei der Beitrags-
zahlung zu beachten?".

3.7      Beitragsfreistellung

Sie können jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode
verlangen, bei Reduzierung Ihres Versicherungsschutzes von der Bei-
tragszahlungspflicht befreit zu werden. Für die Berechnung der beitrags-
freien Leistungen werden die Leistungen bei Kündigung (Rückkauf)
gemäß den nachstehenden Absätzen - ohne den dort genannten Abzug
- zu Grunde gelegt.

Bei einer Beitragsfreistellung wird der Garantiebetrag zu Rentenbeginn
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den
Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation unter Zugrundelegung
des Kapitals im Sicherungsvermögen herabgesetzt. Ist das vorhandene
Kapital zu gering, um den herabgesetzten Garantiebetrag zu gewähr-
leisten, kann die beitragsfrei gestellte Versicherung nur noch ohne Ga-
rantiebetrag zu Rentenbeginn weitergeführt werden.

Ihr Recht auf Wahl einer Kapitalabfindung anstelle der Zahlung einer
Rente bleibt unberührt.

Hat der Versicherungsnehmer die Befreiung von der Beitragszahlungs-
pflicht beantragt und erreicht das gebildete Kapital den Mindestbetrag
von 12/10 der monatlichen Bezugsgröße gemäß § 18 des Vierten Sozial-
gesetzbuches nicht, zahlen wir in Anlehnung an § 93 Absatz 3 Sätze 2
und 3 Einkommensteuergesetz als einmalige Abfindung den Zeitwert

gemäß § 169 Absätze 3 bis 5 VVG, soweit zwingende Vorschriften des
BetrAVG dem nicht entgegen stehen.

3.8      Wiederinkraftsetzung nach vollständiger Beitragsfreistellung

Bei vollständig beitragsfrei gestellten Versicherungen können Sie inner-
halb von zwei Jahren nach Zahlung des letzten Beitrages die Wiederin-
kraftsetzung Ihres Vertrages durch Wiederaufnahme der Beitragszah-
lung verlangen.

Für den Fall, dass während der Elternzeit das Arbeitsverhältnis ohne
Entgelt fortbesteht, kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in-
nerhalb von drei Monaten nach der Beendigung der Elternzeit ebenfalls
die Wiederinkraftsetzung des Vertrages verlangen.

Erfolgt die Wiederinkraftsetzung, wird Ihr Vertrag mit den vor der Bei-
tragsfreistellung gültigen Rechnungsgrundlagen fortgesetzt, allerdings
wegen der Folgen der Beitragsfreistellung mit entsprechend geringeren
Garantieleistungen.

Enthält Ihr Vertrag eine Todesfallleistung oder eine Zusatzversicherung,
setzt die Wiederinkraftsetzung voraus, dass es die Risikoverhältnisse der
versicherten Person zu diesem Zeitpunkt der Vertragsänderung nach un-
seren dann gültigen Annahmegrundsätzen zulassen würden, eine ver-
gleichbare neue Versicherung zu den üblichen Bedingungen abzu-
schließen.

Gegebenenfalls wird eine erneute Gesundheitsprüfung erforderlich. Ein
eventuell vereinbarter Garantiebetrag wird dann neu berechnet.
Bei einer Wiederinkraftsetzung auf Grund einer Elternzeit ist keine er-
neute Gesundheitsprüfung erforderlich, sofern der Versicherungsschutz
ursprünglich zu normalen Bedingungen und Beitragssätzen ange-
nommen wurde. Eine Wiederinkraftsetzung einer eingeschlossenen Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung kann allerdings nur erfolgen, wenn
bei der versicherten Person während einer Elternzeit weder eine Er-
werbs-/Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung objektiv eingetreten ist
noch für sie darauf gerichtete Leistungen bezogen oder beantragt
wurden.

Für die Wiederinkraftsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine Ge-
bühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

3.9      Herabsetzung des Beitrages

Sie können jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode
in Textform verlangen, die Versicherung mit vermindertem Beitrag fortzu-
führen. In Höhe der prozentualen Beitragsherabsetzung wird die Versi-
cherung wie eine beitragsfreie Versicherung behandelt (teilweise Bei-
tragsfreistellung).

Eine Reduzierung des Beitrages können Sie nur verlangen, wenn der
verbleibende Beitrag der Hauptversicherung 180,- Euro jährlich nicht un-
terschreitet. Für die Herabsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine
Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der
Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen. Eine Wieder-
inkraftsetzung ist nicht möglich.

3.10      Kündigung eines Vertrages

Sie können Ihre Versicherung vor Beginn der Rentenzahlung jederzeit
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode ganz oder teilweise
kündigen, vollständig beitragsfrei stellen oder den Beitrag herabsetzen.
Enthält Ihr Vertrag keine Todesfallleistung, wirkt eine Kündigung wie eine
Beitragsfreistellung (vgl. Abs. 4).

Kündigung, Beitragsfreistellung und Herabsetzung müssen in Textform
erfolgen.

Seite 7



Kündigungsvoraussetzungen
Eine Kündigung ist möglich, wenn

- der Arbeitnehmer noch keine unverfallbare Anwartschaft aus dem
Direktversicherungsvertrag erworben hat;

- bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der versicherten
Person die Höhe der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Werte aus
der Direktversicherung die gemäß § 3 Absatz 2 BetrAVG zuläs-
sigen Abfindungsbeträge nicht übersteigt;

- der Versicherungsnehmer für alle seine versicherten Arbeitnehmer
eine andere Art der betrieblichen Altersversorgung einrichtet und
die bisherigen Werte aus den Direktversicherungen auf diese über-
tragen will.

3.11      Kündigung eines Vertrages mit Todesfallleistung

Sie erhalten nach Kündigung die auf Ihre Versicherung entfallende Leis-
tung bei Kündigung (Rückkaufswert) gemäß § 169 VVG.

Die Bildung des Rückkaufswertes erfolgt gemäß nachstehenden Rege-
lungen.

3.12      Leistung bei Kündigung eines Vertrages mit Todesfallleis-
tung

Rückkaufswert
Der Rückkaufswert ist das nach anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode berechnete Deckungska-
pital. Er beläuft sich mindestens auf den Betrag des Deckungskapitals,
der sich bei gleichmäßiger Verteilung der angesetzten Abschluss- und
Vertriebskosten auf die ersten fünf Versicherungsjahre ergibt (siehe §
169 Abs. 3 VVG).

Stornoabzug
Der Rückkaufswert vermindert sich vor seiner Auszahlung nach Maß-
gabe der folgenden Absätze um einen Stornoabzug. Die Erhebung des
Stornoabzugs vereinbaren wir auf der Grundlage dieser Versicherungs-
bedingungen mit allen unseren Versicherungsnehmern.

Den Stornoabzug vereinbaren wir aus folgenden Gründen: Ihre Renten-
versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kalkuliert.
Werden Verträge vorzeitig gekündigt, müssen wir die Interessen der
Kündigenden mit den Interessen der anderen Versicherungsnehmer, die
ihre Verträge bis zum bei Vertragsabschluss vereinbarten Ende durch-
führen, kalkulatorisch zum Ausgleich bringen. Dieser Ausgleich erfolgt
über den Stornoabzug, der zum Teil dazu dient, das Risikokapital des
Bestandes der nicht kündigenden Versicherungsnehmer zu verstärken.
Mit dem verbleibenden Teil des Stornoabzugs gleichen wir die uns durch
die Kündigung entstehenden zusätzlichen Aufwendungen für die Durch-
führung der Kündigung aus. Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Ausgleich für Veränderungen der Risikolage Die Risikogemeinschaft
setzt sich regelmäßig aus Versicherungsnehmern mit einem hohen und
einem geringeren Risiko zusammen. Da Versicherungsnehmer mit
einem geringeren Risiko die Risikogemeinschaft eher verlassen als Ver-
sicherungsnehmer mit einem höheren Risiko, stellt der Stornoabzug kal-
kulatorisch sicher, dass der Risikogemeinschaft durch die Kündigung
eines Versicherungsvertrages kein Nachteil entsteht.

b) Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital Wir bieten Ihnen im
Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes Garantien und Op-
tionen. Dies ist möglich, weil ein Teil des dafür erforderlichen Risikokapi-
tals (Solvenzmittel) durch den Versichertenbestand zur Verfügung ge-
stellt wird. Neu abgeschlossene Verträge partizipieren an bereits vorhan-
denen Solvenzmitteln. Dementsprechend müssen sie während der Lauf-

zeit ihrerseits Solvenzmittel zur Verfügung stellen. Bei Kündigungen
gehen diese Solvenzmittel für den verbleibenden Bestand verloren. Dem
Ausgleich dieses Verlusts dient der Stornoabzug.

c) Ausgleich für außerplanmäßige Verwaltungskosten Durch die Bearbei-
tung vorzeitiger Kündigungen entstehen uns außerplanmäßige Verwal-
tungskosten. Zum Ausgleich dieser Kosten erheben wir den Storno-
abzug.

Die Höhe des Stornoabzugs haben wir auf der Basis von pauschalen An-
nahmen bestimmt. Sie hängt auch davon ab, in welchem Vertragsjahr
die Kündigung erfolgt. Die Höhe des Stornoabzugs ist für jedes einzelne
Versicherungsjahr im Abschnitt "Werteentwicklung" Ihres Versicherungs-
scheins angegeben.

Die Beweislast für die Angemessenheit des so bestimmten Stornoab-
zugs tragen wir. Haben wir im Streitfalle diesen Nachweis erbracht und
können Sie uns sodann nachweisen, dass die von uns zugrunde ge-
legten pauschalen Annahmen in Ihrem Einzelfall ausnahmsweise gar
nicht oder nur teilweise nicht zutreffen bzw. der Abzug in Ihrem Fall nied-
riger liegen muss, erheben wir keinen oder nur einen entsprechend redu-
zierten Stornoabzug.

Unabhängig davon erheben wir keinen Stornoabzug, wenn uns die Kün-
digung innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem vorgesehenen Renten-
beginn zugeht und die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt mindes-
tens 59 Jahre alt ist.

3.13      Beitragsrückstände

Etwaige Beitragsrückstände werden vor Auszahlung des Rückkaufs-
wertes von diesem abgezogen.

3.14      Wichtige Hinweise

Die Kündigung, Beitragsfreistellung oder Herabsetzung Ihrer Versiche-
rung kann für Sie mit Nachteilen verbunden sein, da in der Anfangszeit
Ihrer Versicherung insbesondere wegen der Verrechnung von Ab-
schluss- und Vertriebskosten zu Beginn des Vertrages nur ein geringer
Rückkaufswert bzw. ein geringer Betrag zur Bildung einer beitragsfreien
Versicherungsleistung vorhanden ist. Auch in den Folgejahren erreichen
der Rückkaufswert und die Mittel für eine beitragsfreie Versicherungs-
leistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge, weil diesen
Kosten für die laufende Verwaltung und Risikotragung entnommen
werden. Welche Leistungen Sie bei Kündigung oder Beitragsfreistellung
erhalten, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Werteentwicklung" Ihres
Versicherungsscheines. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Beachten Sie bitte, dass sich die Kündigung hinsichtlich der Besteuerung
der Erträge Ihrer Versicherung nachteilig auswirken kann (vgl. "Hinweise
für die steuerlichen Regelungen").

3.15      Kündigung/Beitragsfreistellung eines Vertrages ohne To-
desfallleistung

Ist für den Todesfall der versicherten Person vor dem vorgesehenen
Rentenbeginn keine Leistung vereinbart, wandelt sich die Versicherung
bei Kündigung in eine beitragsfreie Versicherung mit herabgesetzter
Rente um. Sollte die monatliche Rente nicht mehr als 1% der monatli-
chen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuches betragen,
zahlen wir Ihnen in Anlehnung an § 93 Abs. 3 Sätze 2 und 3 Einkom-
mensteuergesetz als einmalige Abfindung die Leistung bei Kündigung
(Rückkaufswert) gemäß § 169 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), so-
weit zwingende Vorschriften des BetrAVG dem nicht entgegen stehen.
Ihr Recht auf Wahl einer Kapitalabfindung anstelle der Zahlung einer
Rente bleibt unberührt.
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3.16      Was gilt, wenn die versicherte Person aus der Firma aus-
scheidet?

3.16.1      Scheidet eine versicherte Person vor Eintritt des
Versicherungsfalles aus den Diensten des Versicherungsnehmers aus,
kann dieser die auf deren Leben abgeschlossene Versicherung ab-
melden. Mit der Abmeldung wandelt sich eine Versicherung mit lau-
fender Beitragszahlung zum Ende der bei Ausscheiden laufenden Bei-
tragszahlungsperiode, frühestens aber zum Ende der bei der Abmeldung
laufenden Beitragszahlungsperiode, in eine beitragsfreie Versicherung
um, sofern die Voraussetzungen für eine solche Umwandlung gegeben
sind. Andernfalls wird die Leistung bei Kündigung (Rückkauf) gezahlt,
sofern Regelungen des Betriebsrentengesetztes (BetrAVG) dem nicht
entgegenstehen.

Ein etwa vereinbartes Recht der ausgeschiedenen versicherten Person,
die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen, bleibt unberührt. In
diesem Fall wird die versicherte Person Versicherungsnehmer.

Versicherungsförmige Lösung

3.16.2      Sind zum Zeitpunkt des Ausscheidens der versicherten
Person die Unverfallbarkeitsfristen gemäß § 1b Absatz 2 BetrAVG be-
reits erfüllt, kommt gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 BetrAVG die versiche-
rungsförmige Lösung zur Anwendung. Das bedeutet, dass die An-
sprüche der versicherten Person auf die von uns aufgrund des Versiche-
rungsvertrages zu erbringende Versicherungsleistung begrenzt sind. Die
versicherte Person wird Versicherungsnehmer. Sie ist berechtigt, die
Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen (§ 2 Absatz 2 Satz 2
Nr. 3 BetrAVG).

3.16.3      Voraussetzung für die Anwendung der versicherungsförmigen
Lösung ist, dass spätestens nach drei Monaten seit dem Ausscheiden
des Arbeitnehmers eine Abtretung oder Beleihung der Rechte aus dem
Versicherungsvertrag durch den Arbeitgeber und Beitragsrückstände
nicht vorhanden sind (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 BetrAVG). In diesen
Fällen oder bei einer Verrechnung von offenen Forderungen mit Ver-
tragsguthaben oder einer fälligen Leistung, kann die versicherungsför-
mige Lösung nicht mehr zur Anwendung kommen. Es ist dann das ratier-
liche Verfahren (so genanntes m/n-tel) anzuwenden (§ 2 Absatz 2 Satz 1
BetrAVG) und der Arbeitgeber muss für die Leistung einstehen, soweit
sie nicht durch die Versicherungsleistung abgedeckt wird.

3.16.4      Wird die Versicherung auf die versicherte Person übertragen,
kann sie die Versicherung in beitragspflichtiger Form als Einzelversiche-
rung fortsetzen. Die Fortsetzung ist ohne Gesundheitsprüfung möglich,
wenn die versicherte Person die Erklärung innerhalb von drei Monaten
ab Wirksamwerden der Abmeldung gegenüber dem Versicherer abgibt.
Der Versicherungsschutz für die Fortsetzungsversicherung beginnt mit
der Zahlung des Erstbeitrages durch die versicherte Person.

3.16.5      Scheidet eine Versicherung aus einem Kollektivvertrag aus,
entfallen vom nächsten Beitragszahlungstermin an die im Gegensatz zu
Einzelverträgen im Kollektivvertrag gewährten Vergünstigungen.

3.16.6      Der Arbeitnehmer kann gem. § 4 Absatz 3 BetrAVG innerhalb
eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses von seinem
ehemaligen Arbeitgeber verlangen, dass der Übertragungswert gem. § 4
Absatz 5 BetrAVG auf den neuen Arbeitgeber übertragen wird. Voraus-
setzung hierfür ist, dass der Übertragungswert die Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht übersteigt.

3.17      Kündigung durch die versicherte Person, wenn sie Versi-
cherungsnehmer geworden ist

3.17.1      Kündigt eine mit gesetzlich unverfallbarer Anwartschaft aus-
geschiedene versicherte Person, nachdem sie Versicherungsnehmer ge-
worden ist, vor Eintritt des Versicherungsfalls die Versicherung, wandelt

sie sich in eine beitragsfreie Versicherung um (Ausfluss des Wertrealisie-
rungsverbots). Eine Kündigung des Teils der Versicherung, der aus den
Beitragszahlungen des Arbeitgebers herrührt, ist ausgeschlossen.

3.17.2      Die versicherte Person kann gemäß § 4 Abs. 3 BetrAVG in-
nerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses vom
ehemaligen Arbeitgeber verlangen, dass der Übertragungswert gemäß §
4 Abs. 5 BetrAVG auf den neuen Arbeitgeber übertragen wird, falls der
Übertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung nicht übersteigt. Mit der vollständigen Übertragung
des Übertragungswertes erlischt die Zusage des ehemaligen Arbeitge-
bers gemäß § 4 Abs. 6 BetrAVG.

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten und Ge-
bühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?

Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten
Risikos (Risikobeitrag). Haben Sie keine reine Risikoversicherung abge-
schlossen, dienen sie auch der Bildung von Kapital (Sparbeitrag).
Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Weitere wichtige Informationen zu Höhe und Verrechnung dieser Kosten
und deren Auswirkungen auf die Versicherungsleistungen entnehmen
Sie bitte dem Abschnitt "Wie werden die Kosten verrechnet?".

Welche Kosten werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.2      a) Verwaltungskosten
Bei beitragsfrei gestellten Versicherungen, für die bis zum Eintritt des
Versicherungsfalles kein laufender Beitrag mehr gezahlt wird, ent-
nehmen wir Ihrem Deckungskapital die laufenden Verwaltungskosten.

Bei Rentenversicherungen entnehmen wir die laufenden Verwaltungs-
kosten während der Rentenbezugszeit dem Deckungskapital Ihrer Versi-
cherung. Der ausgewiesene Rentenbetrag wird dadurch nicht geschmä-
lert.

b) Gebühren
Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen, die über die
gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir Ihnen
Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und Geschäftsvorfälle
sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren entnehmen Sie bitte
der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

Für Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwal-
tung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbe-
stände einführen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächli-
chen durchschnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Er-
messen festsetzen.
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Soweit die Gebühren nicht gesondert in Rechnung gestellt und ausgegli-
chen werden, werden wir sie mit dem Deckungskapital oder den Über-
schüssen oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

Die Gebühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten
Aufwände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundelie-
genden Umfang anfallen.

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.3      Die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Ab-
schluss- und Vertriebskosten verteilen wir gem. § 4 Deckungsrückstel-
lungsverordnung in Höhe von 2,5% aller von Ihnen während der Laufzeit
des Vertrages zu zahlenden Beiträge in gleichmäßigen Jahresbeträgen
über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Dies gilt nicht, wenn Ihr Vertrag die Zahlung eines Einmalbeitrages vor-
sieht. In diesem Fall werden alle Abschluss- und Vertriebskosten mit
diesem verrechnet.
Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Bei laufender Beitragszahlung führt diese Kostenverrechnung dazu, dass
in der Anfangszeit Ihrer Versicherung im Vergleich zu den eingezahlten
Beiträgen nur ein geringer Rückkaufswert oder ein geringerer Betrag zur
Bildung einer beitragsfreien Leistung vorhanden ist. Auch in den Folge-
jahren erreichen der Rückkaufswert bzw. die Mittel für eine beitragsfreie
Versicherungsleistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten Bei-
träge, weil diese auch Kosten enthalten.

4.2      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

4.2.1      Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
gegen Vorlage des Versicherungsscheins. Zusätzlich können wir auch
den Nachweis der letzten Beitragszahlung und ein amtliches Zeugnis
über den Tag der Geburt der versicherten Person verlangen.

4.2.2      Wir können vor jeder im Erlebensfall zu erbringenden Versi-
cherungsleistung ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die ver-
sicherte Person noch lebt.

Bei laufenden Rentenzahlungen steht uns dieses Recht in einem den
Umständen nach angemessenen Zeitabstand zu.

4.2.3      Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich mit-
zuteilen.

Unterbleibt dies vorsätzlich, entfällt unsere Verpflichtung zur Zahlung
einer Todesfallleistung. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Pflicht zur
unverzüglichen Mitteilung sind wir berechtigt, die Todesfallleistung in
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Dass die Fahrlässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungs-
nehmer nachweisen. Unsere Leistungspflicht bleibt insoweit bestehen,
als die Verletzung für die Feststellung weder des Versicherungsfalles
noch des Umfangs der Leistungspflicht ursächlich ist. Wird die Pflicht zur
unverzüglichen Mitteilung arglistig verletzt, sind wir - unabhängig vom
Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Zahlung einer Todes-
fallleistung nicht verpflichtet. Die vollständige oder teilweise Leistungs-
freiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben.

4.2.4      Ist für den Todesfall eine Leistung vereinbart, ist uns ferner
eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde und ein
ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache vorzulegen.
Wir fordern bei Bedarf auch Informationen über den Beginn und den Ver-
lauf der Krankheit an, die zum Tod der versicherten Person geführt hat.

Außerdem können wir bei Verdacht auf Verletzung einer vorvertraglichen
Anzeigepflicht und bei Unfalltod in den ersten drei Versicherungsjahren
einer kapitalbildenden Lebensversicherung ohne Gesundheitsprüfung
auf unsere Kosten die Besichtigung des Leichnams durch einen von uns
beauftragten Arzt oder eine Obduktion verlangen. Wird die Zustimmung
zur Besichtigung oder Obduktion verweigert, sind wir von unserer Leis-
tungspflicht befreit.

4.2.5      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Die hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versi-
cherungsleistung beansprucht.

4.2.6      Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und Nach-
weise gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versicherungsleis-
tungen zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder
Einschränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder
Einwilligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leis-
tungspflicht zu prüfen.

4.2.7      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren im
Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleistungen
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wün-
schen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf Kosten
und Gefahr des Empfangsberechtigten.

4.2.8      Werden Altersrentenleistungen oder eine Kapitalabfindung
verlangt, muss der Anspruch auf Altersrentenzahlungen aus der Sozial-
versicherung als Vollrente erfüllt sein oder die versicherte Person aus Al-
tersgründen aus dem Berufsleben ausgeschieden sein.

4.2.9      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an
uns zurückzuzahlen.

4.3      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

4.3.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als be-
rechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu ver-
fügen und Leistungen in Empfang zu nehmen. Das gilt nicht in der Basis-
versorgung. Dort ist die Auszahlung von Versicherungsleistungen nicht
von der Vorlage des Versicherungsscheins abhängig, sondern vom
Nachweis der Berechtigung zum Leistungsempfang gemäß den gesetzli-
chen Vorschriften und den vertraglichen Vereinbarungen.

4.3.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Versi-
cherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

4.4      Was gilt bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

4.4.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versiche-
rungsschutz besteht insbesondere auch dann, wenn die versicherte
Person in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren
Unruhen den Tod gefunden hat.

4.4.2      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren
Unruhen beschränkt sich - sofern nichts anderes vereinbart - eine für
den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung auf die Auszahlung der für den
Todestag berechneten Leistung bei Kündigung Ihrer Versicherung (vgl.
Abschnitt "Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen, beitragsfrei
stellen oder den Beitrag herabsetzen und welche Folgen hat dies?"), je-
doch nicht mehr als eine für den Todesfall vereinbarte Kapitalleistung.
Für den Todesfall versicherte Rentenleistungen vermindern sich auf den
Betrag, den wir aus der für den Todestag berechneten Leistung bei Kün-
digung erbringen können (vgl. Abschnitt "Wann können Sie Ihre Versi-
cherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den Beitrag herabsetzen und
welche Folgen hat dies?").
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Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt, denen sie wäh-
rend eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus-
gesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

4.4.3      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen
Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen beschränkt sich unsere Leistungspflicht
auf die in den vorstehenden Absätzen genannten Leistungen.
Auf diese Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, so-
fern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Er-
höhung des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungs-
grundlagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Er-
füllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestands-
gruppe nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge
der betroffenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.

4.5      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person, wenn eine
Todesfallleistung versichert ist?

4.5.1      Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren
seit Zahlung des Einlösungsbeitrages oder Wiederherstellung der Versi-
cherung (Dreijahresfrist) sind wir zur Leistung uneingeschränkt ver-
pflichtet.

4.5.2      Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor
Ablauf der Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns
nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.

Andernfalls beschränkt sich eine für den Todesfall vereinbarte Kapital-
leistung auf die Auszahlung der für den Todestag berechneten Leistung
bei Kündigung Ihrer Versicherung (vgl. Abschnitt "Wann können Sie Ihre
Versicherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den Beitrag herabsetzen
und welche Folgen hat dies?"), jedoch nicht mehr als eine für den Todes-
fall vereinbarte Kapitalleistung. Für den Todesfall versicherte Rentenleis-
tungen vermindern sich auf den Betrag, den wir aus der für den To-
destag berechneten Leistung bei Kündigung (vgl. Abschnitt "Wann
können Sie Ihre Versicherung kündigen, beitragsfrei stellen oder den
Beitrag herabsetzen und welche Folgen hat dies?") erbringen können.

4.5.3      Bei Wiederherstellung des Vertrages gelten die vorstehenden
Absätze entsprechend. Die Dreijahresfrist beginnt mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.

4.6      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

4.6.1      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-
lich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir
eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt
unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen
Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in
Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung
verlegt haben.

4.6.2      Bei Änderung Ihres Namens gilt der vorstehende Absatz ent-
sprechend.

4.6.3      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-

nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

4.6.4      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.6.5      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

4.6.6      Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur
Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen
und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür
notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Zögern - zur Verfügung stellen.
Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Per-
sonen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und
Meldungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die für die Be-
urteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem

Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers

maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueri-
dentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der
Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie dem Druckstück "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" entnehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei
einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Ver-
tragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland
besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten kann dazu führen, dass wir un-
sere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Ver-
fügung gestellt haben.

4.7      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.7.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

4.7.2      Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem
Sitz der für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Sind
Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland, ist auch das Ge-
richt zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben.
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4.7.3      Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland,
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Ge-
richt erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist
Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen. Sind Sie eine juristische Person, be-
stimmt sich das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlas-
sung.

4.7.4      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.8      An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal
nicht zufrieden sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen einmal nicht zufrieden sind,
stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglich-
keiten offen:

Versicherungsombudsmann
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000,- Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit
ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen
unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt 4.7
entnehmen.

4.9      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.9.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die anspruch-
stellende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis
erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.9.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Ver-
jährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung
der anspruchstellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwi-
schen der Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt
damit bei der Berechnung der Frist unberücksichtigt.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für den Abschluss
unserer VL-Lebensversicherung entschieden. Sie sind als Versiche-
rungsnehmer unser Vertragspartner. Die nachfolgenden Bedingungen in-
formieren Sie ausführlich über Ihren Versicherungsschutz. Bitte heben
Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unser Tipp: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe kursiv
abgedruckt. Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie im Glossar am
Ende dieser Bedingungen.

1      Leistungen und Einschränkungen

1.1      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt grundsätzlich, wenn Sie Ihren Versiche-
rungsschein erhalten haben. Vor dem im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginn besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Bitte beachten Sie: Wir müssen nicht leisten, wenn Sie Ihren Beitrag
nicht rechtzeitig zahlen. Nähere Informationen zur Beitragszahlung ent-
nehmen Sie bitte den Abschnitten 4 und 6.

1.2      Welche Leistungen erbringen wir?

1.2.1      Kapitalauszahlung im Erlebensfall

Erlebt die versicherte Person das im Versicherungsschein angegebene
Ende der Versicherungsdauer, zahlen wir das vereinbarte Garantieka-
pital aus. Das Garantiekapital beträgt 50% der gezahlten Beiträge. Ist
das Vertragsvermögen größer als das vereinbarte Garantiekapital,
zahlen wir dieses aus.

Die Höhe der versicherten Leistungen entnehmen Sie bitte Ihrem Versi-
cherungsschein.

Bitte beachten Sie: Wir können die versicherten Leistungen nur dann
zahlen, wenn Sie Ihre Beiträge wie vereinbart geleistet haben. Sind Sie
Ihrer Beitragszahlungspflicht nicht oder nur teilweise nachgekommen,
führt dies zu reduzierten versicherten Leistungen.

Der Vertrag endet mit der vollständigen Kapitalauszahlung. Wir zahlen
alle Leistungen grundsätzlich in Geld.

1.2.2      Leistungen im Todesfall

Wir zahlen folgende Leistungen, wenn die versicherte Person vor dem
im Versicherungsschein angegebenen Ende der Versicherungsdauer
stirbt:

1. Bei Tod der versicherten Person in den ersten fünf Versicherungs-
jahren: Wir zahlen garantiert die Summe der bis zum Tod gezahlten Bei-
träge. Ist das Vertragsvermögen größer als die Summe der bis zum Tod
gezahlten Beiträge, zahlen wir dieses aus.

2. Bei Tod der versicherten Person nach Ablauf von fünf Versicherungs-
jahren: Im sechsten Versicherungsjahr garantieren wir eine Todesfallleis-
tung in Höhe von 110% der gezahlten Beiträge. Danach fällt der Prozent-
satz dieser garantierten Todesfallleistung bis zum Ende der Versiche-
rungsdauer in jährlich gleichen Schritten bis auf 100% der gezahlten Bei-
träge Ist das Vertragsvermögen größer als die garantierte Todesfallleis-
tung, zahlen wir dieses aus. Die genaue Höhe der Entwicklung Ihrer ga-
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rantierten Todesfallleistung entnehmen Sie bitte der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

1.3      Was leisten wir, wenn die versicherte Person im Polizei- oder
Wehrdienst, bei Unruhen oder im Krieg stirbt?

1.3.1      Grundsätzlich besteht Versicherungsschutz unabhängig davon,
auf welcher Ursache der Tod der versicherten Person beruht.

Dies gilt auch dann, wenn die versicherte Person bei folgenden Anlässen
stirbt:

- in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder
- bei inneren Unruhen, wenn die versicherte Person nicht auf Seiten

der Unruhestifter teilgenommen hat.

1.3.2      Der Versicherungsschutz besteht in voller Höhe: Auch wenn die
versicherte Person im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschlands stirbt, sofern sie an diesen nicht aktiv beteiligt
war.

1.3.3      Wir leisten eingeschränkt, wenn die versicherte Person aktiv auf
Seiten der Unruhestifter im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt. In
diesem Fall vermindert sich die für den Todesfall vereinbarte Kapitalaus-
zahlung auf das Vertragsvermögen.

1.4      Was leisten wir, wenn die versicherte Person durch ABC-
Waffen stirbt?

1.4.1      Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die versicherte
Person in folgendem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang
stirbt:

- beim vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder

- beim vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von
radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen.

1.4.2      Stirbt die versicherte Person unter den in 1.4.1 genannten Um-
ständen, leisten wir aber eingeschränkt. Die eingeschränkte Leistung er-
gibt sich wie in 1.3.3 beschrieben.

Die Einschränkung der Leistung gilt nur, wenn:

- der Einsatz oder das Freisetzen dazu führt, dass wir unsere Leis-
tungsverpflichtung gegenüber unserer Bestandsgruppe, zu der die
Versicherungsverträge der betroffenen Person gehören, nicht mehr
gewährleisten können,

- die Erhöhung des Leistungsbedarfs nicht vorhersehbar war und
- ein unabhängiger Treuhänder dies bestätigt.

2      Überschüsse

2.1      Wie erhöhen sich Leistungen durch Überschüsse und Bewer-
tungsreserven?

Zusätzlich zu den garantierten Leistungen beteiligen wir Sie - soweit vor-
handen - an Überschüssen und Bewertungsreserven. In den folgenden
Abschnitten erläutern wir Ihnen:

- wie Überschüsse und Bewertungsreserven entstehen,
- wie wir diese ermitteln und

- wie wir Sie an diesen beteiligen.

2.2      Wie entstehen Überschüsse?

2.2.1      Überschüsse können wie folgt entstehen:

- aus dem Risikoergebnis,
- aus Kapitalanlageerträgen und
- aus dem übrigen Ergebnis.

2.2.2      Überschüsse aus dem Risikoergebnis
Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist, als wir bei der Kalkulation der Tarife
angenommen haben. Zum Beispiel, wenn weniger Versicherte bis zum
Ende der Versicherungsdauer sterben, als wir angenommen haben.

2.2.3      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen
Während der Vertragslaufzeit können Überschüsse aus Kapitalerträgen
entstehen. Diese können zum Beispiel entstehen, wenn die tatsächlichen
Kapitalerträge höher sind, als wir kalkuliert haben (Zinsüberschüsse).

2.2.4      Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können zum Beispiel entstehen,
wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher angenommen haben.

2.2.5      Für alle Überschüsse gilt:
An den Überschüssen beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer in der
jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.

2.3      Wie entstehen Bewertungsreserven?

Bewertungsreserven können wie folgt entstehen: Der Marktwert der Ka-
pitalanlagen in unserem Sicherungsvermögen kann über dem Wert
liegen, mit dem die Kapitalanlagen in unserer Bilanz ausgewiesen sind.
An diesen Bewertungsreserven beteiligen wir unsere Versicherungs-
nehmer verursachungsorientiert nach den Vorschriften des Gesetzes.

Bitte beachten Sie: Es kann auch sein, dass keine Bewertungsreserven
entstehen. Das bedeutet, dass Ihrem Vertrag auch keine Bewertungsre-
serven zugeteilt werden können.

2.4      Wie ermitteln wir Überschüsse und Bewertungsreserven?

Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen ermitteln wir nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches. Sie werden jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Überschüsse aus dem Risikoer-
gebnis und Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis ermitteln wir auf der
Grundlage des Jahresabschlusses. Dafür vergleichen wir die folgenden
Größen aller bei uns bestehenden Versicherungen:

- das tatsächliche Kostenergebnis mit dem vorher erwarteten Kos-
tenergebnis und

- das tatsächliche Risikoergebnis mit dem vorher erwarteten Risiko-
ergebnis.

Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresabschluss. Au-
ßerdem reichen wir den Jahresabschluss der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde ein.

Die Bewertungsreserven ermitteln wir jeden Monat nach den gesetzli-
chen Vorschriften neu. Wie hoch die Überschüsse für Ihren Vertrag tat-
sächlich sind, finden Sie in Ihrer jährlichen Information zu Ihrem Ver-
tragsstand, die Sie einmal im Jahr von uns erhalten. Überschusssätze
und Bewertungsreserven veröffentlichen wir jährlich im Geschäftsbericht.
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2.5      Wann und wie beteiligen wir Sie an den Überschüssen?

Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse können wir
auf zwei Arten zuteilen:

- Wir können Verträgen einen Teil der Überschüsse in dem Jahr, in
dem sie entstehen, zuteilen. Damit erhöhen wir das Vertragsver-
mögen oder vermindern die Beiträge für den Versicherungsnehmer.

- Den anderen Teil führen wir der sogenannten Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu. Wir bilden und verwenden die Rückstellung
für Beitragsrückerstattung entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen
im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden.

Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse der Versi-
cherungsnehmer nutzen, um:

- einen drohenden Notstand abzuwenden,
- Verluste abzudecken oder
- die Deckungsrückstellung zu erhöhen (§ 140 VAG).
Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen unterschiedlich zu
den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen
zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bestandsgruppen unter-
scheiden sich zum Beispiel nach Art des Risikos, das jeweils versichert
ist. Wir verteilen die Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen.
Die Verteilung richtet sich danach, in welchem Umfang die Bestands-
gruppen zur Entstehung der Überschüsse beigetragen haben. Die Ver-
träge sind der Bestandsgruppe 131 zugeordnet.

Hat Ihre Bestandsgruppe zur Entstehung von Überschüssen beige-
tragen, bekommt sie Überschüsse zugewiesen. Grundsätzlich erhält Ihr
Vertrag dann daraus Überschüsse. Die Verursachungsorientiertheit der
Überschussbeteiligung kann aber dazu führen, dass Ihr Vertrag keine
Überschüsse erhält.

Wie hoch die Beteiligung an den Überschüssen ist, schlägt der Verant-
wortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand vor. Der Vorstand legt dann
die Beteiligung an den Überschüssen fest.

Wir veröffentlichen in unserem Geschäftsbericht, wie die Beteiligung an
Überschüssen geregelt ist und wie hoch diese ist. Den Geschäftsbericht
finden Sie im Internet unter: www.axa.de.

Beteiligung an Überschüssen
Sie erhalten die laufende Überschussbeteiligung während der Vertrags-
laufzeit monatlich zugeteilt.

Die Überschussbeteiligung kann sich wie folgt zusammensetzen:

- dem Anteil an Risikoüberschüssen. Diesen berechnen wir in Pro-
zent des Risikobeitrags jedes Mal, wenn wir einen Risikobeitrag
entnehmen.

- dem Anteil an Kostenüberschüssen. Diesen berechnen wir monat-
lich in Prozent der Kostenbeiträge auf das Sicherungsvermögen
und das Guthaben in freier Investmentanlage.

- dem Anteil an Zinsüberschüssen. Diese berechnen wir:
- monatlich in Prozent desjenigen Kapitals im Sicherungs-

vermögens, das durch planmäßige Umschichtung aus der
freien Investmentanlage entstanden ist und

- monatlich in Prozent des Kapitals im Sicherungsver-
mögen, das nicht aus der Umschichtung aus der freien In-
vestmentanlage entstanden ist.

Bitte beachten Sie: Die genannten Überschüsse enthalten nicht die Er-
träge der freien Investmentanlage. Diese Erträge bleiben in der freien In-

vestmentanlage. Dort erhöhen sie den Wert der Anteile oder ergeben zu-
sätzliche Anteile.

Die laufende Überschussbeteiligung fließt in Ihr Vertragsvermögen und
erhöhen dieses.

Auszahlung von Überschüssen
Vor dem Ende der Versicherungsdauer wird die laufende Überschussbe-
teiligung auf das Sicherungsvermögen dem Sicherungsvermögen zuge-
führt.

2.6      Wann und wie beteiligen wir Sie an Bewertungsreserven?

An den Bewertungsreserven beteiligen wir die einzelnen Verträge gem. §
153 Abs. 3 VVG verursachungsorientiert. Dabei berücksichtigen wir, wie
die einzelnen Verträge zur Bildung von Bewertungsreserven beigetragen
haben.

Wir berechnen die einem Vertrag gegebenenfalls zustehenden vertei-
lungsfähigen Bewertungsreserven monatlich neu.

Zu bestimmten Ereignissen teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell er-
mittelten Betrag Ihrem Vertrag entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen zu. Ein solches Ereignis kann zu folgenden Zeitpunkten ein-
treten:

- wenn die versicherte Person vor dem Ende der Versicherungs-
dauer stirbt,

- wenn Sie Ihren Vertrag vor dem Ende der Versicherungsdauer kün-
digen und

- bei Kapitalauszahlung zum Ende der Versicherungsdauer.

Bitte beachten Sie: Bewertungsreserven unterliegen Schwankungen und
können daher deutlich höher oder niedriger ausfallen oder sogar ganz
entfallen.

Zum Ausgleich von Schwankungen können wir eine Sockelbeteiligung
an Bewertungsreserven festsetzen. Die Sockelbeteiligung an Bewer-
tungsreserven ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven. Die
Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu festgelegt.
Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie kann ganz
oder teilweise entfallen.

Wenn Ihr tatsächlicher Anteil an den Bewertungsreserven zum Fällig-
keitszeitpunkt höher ist als die Sockelbeteiligung an Bewertungsre-
serven, gilt: wir berechnen Ihre Rente oder Ihre einmalige Zahlung mit
dem höheren Betrag. Dieser tatsächliche Anteil ist von der jeweiligen Ka-
pitalmarktsituation abhängig.

2.7      Höhe von Überschüssen und Bewertungsreserven

Ob und in welcher Höhe wir Sie an Überschüssen und Bewertungsre-
serven beteiligen, hängt von vielen Einflüssen ab. Wir können diese Ein-
flüsse nicht vorhersehen und nur teilweise beeinflussen. Dies liegt unter
anderem daran, dass Verträge in der Regel über eine lange Zeit laufen.
Außerdem wissen wir nicht, wie sich in Zukunft die Kapitalmärkte entwi-
ckeln. Wichtig ist auch, wie sich das versicherte Risiko und die Kosten
entwickeln. Daher können wir nicht garantieren, ob und in welcher Höhe
wir Sie an Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen.

2.8      Überschüsse bei Kündigung Ihres Vertrages und im Todes-
fall

Laufende Überschüsse sind im Sicherungsvermögen bzw. in der freien
Investmentanlage enthalten. Bei Kündigung Ihres Vertrages und im To-
desfall zahlen wir diese Überschüsse mit aus. Der Auszahlungsbetrag
kann sich gegebenenfalls um die Beteiligung an den Bewertungsre-
serven erhöhen.
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3      Auszahlung von Leistungen

3.1      Wer erhält die Leistungen?

3.1.1      Empfänger der Leistungen
Die Leistungen aus Ihrem Vertrag zahlen wir:

- an Sie als Versicherungsnehmer,
- an Ihre Erben oder
- an eine von Ihnen benannte Person, die die Leistungen erhalten

soll (Bezugsberechtigter).

Die Benennung eines Bezugsberechtigten müssen Sie uns in Textform
mitteilen. Sie bedarf gegebenenfalls zusätzlich der Zustimmung Dritter
(z.B. bei Abtretung an eine Bank), ebenfalls in Textform.

Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

Widerrufliches und unwiderrufliches Bezugsrecht
Es gibt zwei Arten eines Bezugsrechts:

- Wenn Sie eine Person widerruflich als Bezugsberechtigten be-
nennen, erwirbt diese das Recht auf die Leistungen erst mit Eintritt
des Versicherungsfalls. Bis dahin können Sie Ihre Bestimmung je-
derzeit ohne Zustimmung des Bezugsberechtigten ändern.

- Wenn Sie eine Person unwiderruflich als Bezugsberechtigten be-
nennen, erwirbt diese sofort das Recht auf die Leistungen. Deshalb
können Sie Ihre Bestimmung nur noch mit Zustimmung des unwi-
derruflich Bezugsberechtigten ändern.

In beiden Fällen können Sie das Bezugsrecht nur bis zum Eintritt des
Versicherungsfalls aufheben oder einschränken. Ihre Mitteilung muss
uns in Textform zugegangen sein, bevor der Versicherungsfall einge-
treten ist. Das gilt auch für die Zustimmung eines unwiderruflich
Bezugsberechtigten zur Änderung des Bezugsrechts. Bitte beachten Sie
für Leistungen im Todesfall: Ist die versicherte Person nicht zugleich Ver-
sicherungsnehmer, muss auch die versicherte Person dem Wechsel des
Bezugsberechtigten in Textform zustimmen.

3.1.2      Abtretung und Verpfändung
Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte übertragen, also die
Rechte abtreten oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:

- Die gesetzlichen Vorschriften zum Pfändungsschutz werden einge-
halten,

- Sie dürfen rechtlich überhaupt die Rechte übertragen,
- Sie haben uns in Textform mitgeteilt, dass Sie die Rechte über-

tragen und
- wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrem Vertrag einge-

räumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder Verpfändung
zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel eine Person sein, die
Sie unwiderruflich als Bezugsberechtigten benannt haben.

Wenn wir Ihnen die Abtretung oder Verpfändung bestätigen, erheben wir
eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen".

3.1.3      Inhaber des Versicherungsscheins
Wir können Leistungen an jeden auszahlen, der uns den Versicherungs-
schein vorlegt. Der Inhaber des Versicherungsscheins kann uns gegen-
über auch alle anderen Rechte aus dem Vertrag geltend machen.

Wir müssen nicht prüfen, ob der Inhaber des Versicherungsscheins dazu
berechtigt ist. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Ver-
sicherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

3.2      Was ist zu beachten, wenn Leistungen fällig werden?

3.2.1      Erforderliche Nachweise und Mitteilungen
Wenn wir Leistungen auszahlen sollen, müssen Sie uns den Versiche-
rungsschein vorlegen. Darüber hinaus können wir folgende Nachweise
verlangen:

- einen Nachweis, dass der letzte Beitrag gezahlt wurde und
- ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Sie müssen uns weitere Unterlagen vorlegen, je nachdem welche Leis-
tungen wir vereinbart haben.

a) Bei Leistungen im Erlebensfall können wir zu Rentenbeginn ein amtli-
ches Zeugnis darüber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

b) Bei Leistungen im Todesfall können wir folgende Nachweise ver-
langen:

- eine amtliche Sterbeurkunde, die Alter und Geburtsort der versi-
cherten Person enthält, und

- ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache.

Wir fordern bei Bedarf auch Informationen über den Beginn und den Ver-
lauf der Krankheit an, die zum Tod der versicherten Person geführt hat.

3.2.2      Kürzung von Leistungen
Uns muss unverzüglich mitgeteilt werden, wenn die versicherte Person
verstorben ist. Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir
keine Leistung auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.
Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

3.2.3      Weitere Nachweise
Wir können weitere Nachweise und Auskünfte verlangen, um unsere
Leistungspflicht zu klären. Wir können auch selber erforderliche Nachfor-
schungen anstellen. Kosten, die durch die Nachweise und Nachfor-
schungen entstehen, trägt derjenige, der Leistung verlangt.

3.2.4      Zurückhaltung von Leistungen
Wir können Leistungen zurückhalten bis uns die in den Abschnitten 3.2.1
bis 3.2.3 genannten Auskünfte und Nachweise vorliegen. Dies gilt auch
in folgendem Fall: Wenn wir daran gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen, weil:

- die uns erteilte Entbindung von der Schweigepflicht eingeschränkt
oder widerrufen wurde oder

- die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung von Daten einge-
schränkt oder widerrufen wurde.
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3.2.5      Zurückforderung von Leistungen
Zu Unrecht empfangene Leistungen müssen unverzüglich an uns zu-
rückgezahlt werden.

3.2.6      Auszahlung der Leistungen außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes

Wir überweisen die Leistungen auf Kosten und Gefahr des
Bezugsberechtigten auch in einen Staat außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes. Dies gilt nur, wenn:

- Sie dies wünschen und
- Sie bei Abschluss dieses Vertrags Ihren im Vertrag genannten

Wohnsitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes hatten.

4      Beiträge und Kosten

4.1      Wie müssen Sie Ihre Beiträge zahlen?

4.1.1      Bei Vertragsabschluss können Sie entscheiden, wie Sie Ihre
laufenden Beiträge zahlen möchten. Folgende Zahlungsabschnitte
können mit uns vereinbart werden:

- monatlich,
- vierteljährlich,
- halbjährlich oder
- jährlich.

Zahlen Sie monatliche Beiträge, beträgt die Versicherungsperiode einen
Monat. Auch für alle anderen Zahlweisen entspricht die Versicherungs-
periode dem Zahlungsabschnitt.

Sie können die Zahlungsabschnitte auch während der Vertragsdauer än-
dern. Dies müssen Sie uns mindestens einen Monat vor dem Ende der
Versicherungsperiode mitteilen. Wenn Sie die Abschnitte ändern, ändert
sich die Höhe Ihrer Beiträge. Die vereinbarten garantierten Leistungen
bleiben gleich.

4.1.2      Sie müssen abweichend von der gesetzlichen Regelung
(§ 152 Absatz 3 VVG) den ersten Beitrag wie folgt zahlen:

- unverzüglich nachdem wir den Vertrag geschlossen haben,
- aber nicht vor dem Beginn der Versicherung. Das Datum des Versi-

cherungsbeginns finden Sie im Versicherungsschein.

Alle folgenden Beiträge werden jeweils zum Beginn des gewählten Zah-
lungsabschnitts fällig.

Der Beitrag gilt als rechtzeitig gezahlt, wenn Sie fristgerecht alles getan
haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Sie tragen die Gefahr und
Kosten, dass wir die Beiträge erhalten.

4.1.3      Sie können mit uns ein Lastschriftverfahren vereinbaren. Dann
buchen wir Ihre Beiträge am Anfang einer jeden Versicherungsperiode
von dem Konto ab, das Sie uns angegeben haben.

Ihr Beitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn:

- wir Ihren Beitrag am Fälligkeitstag einziehen konnten und
- Sie diesem berechtigten Einzug nicht widersprechen.

Wenn wir Ihren Beitrag nicht einziehen konnten, gilt er dennoch als
rechtzeitig bezahlt, wenn:

- Sie nicht zu vertreten haben, dass wir den Beitrag nicht einziehen
konnten,

- wir Sie schriftlich aufgefordert haben zu zahlen und
- Sie Ihren Beitrag unverzüglich überweisen.

Für eine fehlgeschlagene Abbuchung erheben wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für
besondere Leistungen". Diese Gebühr entfällt oder verringert sich, wenn
und insoweit Sie uns Folgendes nachweisen: Aus der fehlgeschlagenen
Abbuchung:

- entsteht uns kein Schaden oder
- entsteht uns ein wesentlich niedrigerer Schaden.

Wir dürfen verlangen, dass Sie Ihren Beitrag künftig anders als im Last-
schriftverfahren zahlen, wenn:

- wir wiederholt Ihren Beitrag nicht einziehen können und
- Sie dies zu vertreten haben.

Wenn Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, berechnen wir eine
Gebühr. Wie hoch diese Gebühr derzeit ist, finden Sie in der Tabelle
"Gebühren für besondere Leistungen".

4.1.4      Ihre Beiträge müssen Sie bis zu dem Zeitpunkt zahlen, den wir
vereinbart haben (Beitragszahlungsdauer). Wenn die versicherte Person
stirbt, müssen die Beiträge bis zum Ende der Versicherungsperiode ge-
zahlt werden, in der der Tod eingetreten ist.

4.2      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

4.2.1      Was gilt für den Ersten Beitrag?
Solange Sie Ihren Ersten Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt haben, können
wir vom Vertrag zurücktreten. Hierfür können wir eine angemessene Ge-
bühr verlangen.

Wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben, können wir
nicht zurücktreten. Sie müssen uns aber nachweisen, dass Sie sie nicht
zu vertreten haben.

Wenn der Versicherungsfall eintritt bevor Sie Ihren Ersten Beitrag ge-
zahlt haben, müssen wir nicht leisten. Das gilt aber nur, wenn wir Sie auf
diese Rechtsfolge im Versicherungsschein hingewiesen haben.
In folgendem Fall müssen wir trotzdem zahlen: Sie haben es nicht zu
vertreten, dass Sie den Beitrag verspätet bezahlt haben. Sie müssen uns
aber nachweisen, dass Sie dies nicht zu vertreten haben.

4.2.2      Was gilt für die folgenden Beiträge?
Zahlen Sie einen folgenden Beitrag oder einen sonstigen Betrag, den Sie
aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, gilt: Sie er-
halten von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir Ihnen
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen.

Begleichen Sie Ihren Zahlungsrückstand nicht innerhalb der von uns ge-
setzten Frist, hat dies folgende Auswirkungen auf Ihren Vertrag:

- Ihr Versicherungsschutz entfällt vollständig oder
- Ihr Versicherungsschutz vermindert sich wie bei einer Beitragsfrei-

stellung.

Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie im Abschnitt
6.1. Auf diese Rechtsfolgen werden wir in unserer Mahnung ausdrücklich
hinweisen.

Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr
ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Die
Gebühr entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns nach-
weisen, dass uns durch die Mahnung:

- kein Schaden entsteht oder
- ein wesentlich niedrigerer Schaden entsteht.
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Können Sie einen folgenden Beitrag nicht zahlen, bieten wir Ihnen um-
fassende Möglichkeiten zur Anpassung Ihre Beitragszahlung. Nähere In-
formationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Überbrückung von Zahlungs-
schwierigkeiten". Sie können sich jederzeit an uns wenden. Gemeinsam
können wir dann klären, wie es weitergehen soll.

4.2.3      Folgen des Verzugs
Wenn Sie Ihre Beiträge verspätet zahlen, berechnen wir für den Verzug
Zinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch). Mindestzins-
satz: Zinssatz, den wir durchschnittlich im Rahmen von Policendarlehen
für konventionelle Rentenversicherungen in der Privatversorgung er-
heben.

Wir können die Zinsen gesondert in Rechnung stellen oder wie folgt ver-
rechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

Die Folgen des Verzugs treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu ver-
treten haben.

Wenn Sie Beiträge trotz Mahnung nicht zahlen, müssen wir bereits im
Voraus erworbene Anteile an der freien Investmentanlage wiederver-
kaufen. In der Zeit zwischen dem Kauf und dem Verkauf dieser Anteile
können Kurse fallen. Wenn uns daraus ein Schaden entsteht, können wir
diesen Schaden mit Ihrem Vertragsvermögen oder einer fälligen Leis-
tung verrechnen.

4.3      Wann können Sie Ihre Beiträge senken?

Sie können Ihren Beitrag jederzeit zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode senken. Der neue Beitrag Ihres Vertrages muss jedoch
mindestens 300 Euro jährlich betragen.

Bei einer Beitragsherabsetzung wird die Versicherung zum Teil wie eine
beitragsfreie Versicherung behandelt (teilweise Beitragsfreistellung). Nä-
here Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung finden Sie im Ab-
schnitt 6.1.

Bitte beachten Sie:

- Sie können einen gesenkten Beitrag nicht wieder zu den vorherigen
Bedingungen erhöhen.

- Senken Sie Ihre Beiträge ab, berechnen wir das garantierte Ver-
mögen neu, das Ihnen zum Ende der Versicherungsdauer zur Ver-
fügung steht. Es kann dann erheblich niedriger ausfallen.

Wenn Sie Ihren Beitrag senken, berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch
diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere
Leistungen".

4.4      Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten und Ge-
bühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?

4.4.1      Wie werden Ihre Beiträge verwendet?
Von Ihren Beiträgen ziehen wir zum einen Kosten und zum anderen Bei-
träge für einen vereinbarten Risikoschutz (Risikobeitrag) ab. Der nach
diesen Abzügen verbleibende Beitrag (Sparbeitrag) dient zum Aufbau
des Vertragsvermögens.

Die Kosten, die beim Abschluss des Vertrages und während Ihr Vertrag
läuft entstehen, unterteilen wir in:

- Abschluss- und Vertriebskosten und
- Verwaltungskosten.

4.4.2      Abschluss- und Vertriebskosten
Die Abschluss- und Vertriebskosten verwenden wir vor allem, um die
Vermittlung des Vertrags durch den Versicherungsvermittler zu vergüten
und den Vertrag einzurichten.

Die Abschlusskosten umfassen zudem:

- unmittelbar zurechenbare Aufwendungen für die Risikoprüfung im
Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertrages, sowie Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und Auf-
wendungen für die Erstellung des Versicherungsscheins.

- mittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie Kosten für die Produkt-
entwicklung und allgemeine Werbeaufwendungen.

Wir berechnen als Abschluss- und Vertriebskosten maximal 2,5 % der
Summe aller vereinbarten Beiträge. Wie hoch die Abschluss- und Ver-
triebskosten genau in Euro sind, finden Sie in Ihren Vertragsinforma-
tionen.

Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten wie folgt von Ihren Bei-
trägen ab:

- Wenn Sie laufende Beiträge über mindestens fünf Jahre zahlen,
gilt: Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten jährlich in
gleichmäßigen Beträgen über die ersten fünf Jahre von Ihren Bei-
trägen ab.

- Wenn Sie laufende Beiträge über weniger als fünf Jahre zahlen,
gilt: Wir ziehen die Abschluss- und Vertriebskosten jährlich in glei-
chen Beträgen über die gesamte Zeit ab, in der Sie Beiträge
zahlen.

Bitte beachten Sie Folgendes, wenn Sie laufende Beiträge zahlen: Auf-
grund der Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten kann insbe-
sondere in den ersten Jahren das Vertragsvermögen geringer sein als
die gezahlten Beiträge. Das heißt für Sie: Es ist möglich, dass nur ein
geringer Betrag zur Bildung einer beitragsfreien Leistung vorhanden ist.
Auch in den Folgejahren erreichen der Rückkaufswert bzw. die Mittel für
eine beitragsfreie Leistung nicht unbedingt die Summe der gezahlten
Beiträge, weil diese zusätzlich laufende Kosten enthalten.

4.4.3      Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten entstehen insbesondere, weil wir:

- Ihren Beitrag einziehen,
- Ihren Vertrag verwalten, solange dieser läuft, und
- Versicherungsfälle abwickeln.

Wir berechnen einen Teil dieser Verwaltungskosten in Abhängigkeit von
der Höhe Ihres Beitrags. Zusätzlich berechnen wir einen Teil der Verwal-
tungskosten in Abhängigkeit vom Vertragsvermögen.

Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, gilt: Wir ent-
nehmen die laufenden Verwaltungskosten Ihrem Vertragsvermögen.

Den genauen Betrag der Verwaltungskosten finden Sie in Ihren Ver-
tragsinformationen.

4.4.4      Gebühren
Zusätzliche Gebühren berechnen wir Ihnen, wenn Sie einen nicht übli-
chen Geschäftsvorfall veranlassen. Zum Beispiel in folgenden Fällen:

- Sie zahlen den Beitrag nicht rechtzeitig und wir setzen Ihnen des-
halb eine Frist oder senden Ihnen eine Mahnung.

- Ihre Bank gibt eine Lastschrift zurück.

Wie hoch derzeit die zusätzlichen Gebühren in diesen und weiteren
Fällen sind, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leis-
tungen". Die Höhe der zusätzlichen Gebühren kann sich während der
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Vertragsdauer ändern. Außerdem können weitere Fälle hinzukommen, in
denen zusätzliche Kosten entstehen.

Die zusätzlichen Gebühren richten sich nach den Aufwänden, die bei
uns durchschnittlich entstehen. Sie können uns nachweisen, dass un-
sere Aufwände geringer sind und deshalb nicht den erhobenen Ge-
bühren entsprechen. In diesem Fall kann diese Gebühr sich verringern
oder ganz entfallen.

Wir können Ihnen die zusätzlichen Gebühren in Rechnung stellen oder
wie folgt verrechnen:

- mit dem Vertragsvermögen oder
- mit einer fälligen Leistung.

4.4.5      Kosten der freien Investmentanlage
Kapitalanlagekosten fallen durch die Anlage in Fonds an.

Dies können zum Beispiel folgende Kosten sein:

- Verwaltungsgebühren innerhalb der Fonds in marktüblicher Höhe,
- Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren

oder
- Kosten für die Fertigung von Jahresabschlüssen, Prospekten und

Geschäftsberichten.

Diese Kosten erheben nicht wir, sondern die Kapitalverwaltungsgesell-
schaften. Diese ziehen die Kosten direkt von Ihrem Fondsvermögen ab.
Wie hoch die Kapitalanlagekosten sind, finden Sie in den aktuellen Ver-
kaufsprospekten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Zusätzlich können bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategie-
konzepten Verwaltungsgebühren anfallen, die von uns vereinnahmt
werden.

Für den Fall, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften uns als Großan-
leger an den Verwaltungsvergütungen der Fonds beteiligen, gilt: Diese
geben wir vollständig an Sie weiter.

Sollten bei von uns verwalteten Depotklassen und Strategiekonzepten
Überschüsse bei Verwaltungsgebühren anfallen, geben wir diese voll-
ständig an Sie weiter.

5      Anlage des Vertragsvermögens

5.1      Wie legen wir Ihr Vertragsvermögen an?

Ihr Vertragsvermögen setzt sich durch die Beteiligung an dem Siche-
rungsvermögen sowie der freien Investmentanlage zusammen.

Einmal im Jahr, zum Umschichtungsstichtag, nehmen wir eine Neuauf-
teilung Ihres Vertragsvermögens auf unser Sicherungsvermögen bzw.
die freie Investmentanlage vor.

5.1.1      Sicherungsvermögen

Beim Sicherungsvermögen investieren wir in zulässige Anlagen gemäß
den geltenden rechtlichen Bestimmungen.

5.1.2      Freie Investmentanlage
Die freie Investmentanlage kann aus folgenden Anlageklassen bestehen:

- Fonds,
- Depotklassen oder
- Strategiekonzepte.

Wir wählen die für Ihren Vertrag zugrunde liegende Anlageklasse bzw.
die Anlageklassen nach qualitativen und quantitativen Anlagekriterien bei

Vertragsbeginn für Sie aus. Wir managen auch während der Vertrags-
laufzeit die weitere Auswahl, die Gewichtung und einen möglicherweise
erforderlichen Austausch der einzelnen Anlageklassen. Unsere Anlage-
entscheidungen beruhen dabei stets auf unseren qualitativen und quanti-
tativen Anlagekriterien. Sie selbst können keine individuellen Anlageent-
scheidungen treffen.

Einzelheiten zur bei Vertragsbeginn zugrunde gelegten freien Invest-
mentanlage finden Sie in Ihren Angebotsunterlagen.

Im Rahmen der freien Investmentanlage sind Sie daran beteiligt, wie sich
die Fonds, Depotklassen oder Strategiekonzepte entwickeln. Kapitalver-
waltungsgesellschaften verwalten die Fonds, während wir die Depot-
klassen und Strategiekonzepte verwalten.

Wie sich eine freie Investmentanlage entwickelt, kann niemand vorher-
sehen. Deshalb können wir keine bestimmte Wertentwicklung der freien
Investmentanlage garantieren. Diese kann sich sowohl positiv als auch
negativ entwickeln. Positive Wertentwicklungen können sich insbeson-
dere dann ergeben, wenn die Kurse der in der freien Investmentanlage
enthaltenen Wertpapiere steigen.

Wenn die Kurse der Wertpapiere sinken, sinkt auch der Wert der freien
Investmentanlage. Sie tragen das Risiko, dass Kurse sinken und die
freie Investmentanlage an Wert verliert - bis hin zum Totalverlust. Ein Ri-
siko bis hin zum Totalverlust kann sich auch dadurch ergeben, dass sich
die freie Investmentanlage unplanmäßig verändert. Dies kann zum Bei-
spiel der Fall sein, wenn eine Kapitalverwaltungsgesellschaft keine An-
teile mehr zurücknimmt. Wenn Wertpapiere nicht in Euro geführt werden,
kann sich ein Verlust auch aus Schwankungen des Währungskurses er-
geben.

Die Wertentwicklung der freien Investmentanlage hat Auswirkung auf die
Höhe der möglichen Leistungen. Je nachdem wie sich die freie Invest-
mentanlage entwickelt, können die möglichen Leistungen höher oder
niedriger ausfallen.

5.1.3      Anteile an der freien Investmentanlage
Die freien Investmentanlage ist in Anteile aufgeteilt. Der Wert eines An-
teils richtet sich danach, wie sich das Vermögen der jeweiligen freien In-
vestmentanlage entwickelt. Der Wert eines Anteils wird als Kurs oder
Rücknahmepreis bezeichnet.

Der Kurs/ Rücknahmepreis wird:

- bei Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft,
- bei Depotklassen und Strategiekonzepten durch uns ermittelt.

Die Bewertung der freien Investmentanlage erfolgt zum Rücknahme-
preis. Der Bewertungsstichtag für die Bewertung ist der 15. eines Mo-
nats.

5.1.4      Bewertungsstichtage
Bewertungsstichtage sind:

- für die Umrechnung von Anteileinheiten in Versicherungsleistungen
der 15. des Monats vor der Fälligkeit des Beitrags.

- bei Kündigungen der 15. des Monats vor der Fälligkeit der Leis-
tung,

- bei Leistungen im Todesfall und bei Entnahmen: nachdem die To-
desfallmeldung oder Ihr Antrag auf Entnahme bei uns eingegangen
ist, der nächst erreichbare Kurs/Rücknahmepreis.

Wenn am Tag der Bewertung kein Kurs ermittelt werden kann, erfolgt die
Bewertung zum letztbekannten Kurs. Werden die Kurse ausgesetzt, ver-
wenden wir den Kurs des ersten Tages, nachdem der Handel wieder
aufgenommen wurde.

Wir zahlen alle Leistungen grundsätzlich in Geld.
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5.1.5      Wie legen wir Ihre Beiträge an und wie entwickelt sich Ihr
Vertragsvermögen?
Ihren Sparbeitrag legen wir grundsätzlich zunächst im Sicherungsver-
mögen an.

Am Umschichtungsstichtag teilen wir das Vertragsvermögen in das Si-
cherungsvermögen und die freie Investmentanlage auf. Durch dieses
versicherungsmathematische Verfahren stellen wir die Ihnen zugesagte
Garantie sicher. Nicht für die Garantie benötigtes Vertragsvermögen wird
für die freie Investmentanlage verwendet. Ziel der Neuaufteilung: Wir
möchten Sie möglichst effektiv an den Ertragschancen der freien Invest-
mentanlage beteiligen. Zwischen zwei Umschichtungsstichtagen werden
Ihre neuen Sparbeiträge im Sicherungsvermögen investiert, bis die
nächste Umschichtung stattfindet.

Entwickelt sich Ihr Vertragsvermögen ungünstig, kann es vorkommen,
dass zu einem Umschichtungsstichtag keine freie Investmentanlage er-
worben werden kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Errei-
chen der garantierten Kapitalauszahlung gefährdet wäre. Das Vertrags-
vermögen verbleibt dann im Sicherungsvermögen.

Den Zeitpunkt des Umschichtungsstichtags Ihres Vertrages können Sie
Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Ist Ihr Vertrag beitragsfrei gestellt, entnehmen wir die Betragsteile zur
Deckung von Kosten und des Todesfallrisikos monatlich dem Siche-
rungsvermögen und der freien Investmentanlage.

5.2      Was ist das Absicherungsmanagement?

Ihr Vertrag ist mit einem Absicherungsmanagement ausgestattet. Die
Vertragsdauer muss dabei mindestens 10 Jahre betragen. Das Absiche-
rungsmanagement soll vor Ende der Versicherungsdauer Schwan-
kungen in der Wertentwicklung dämpfen.

Das Absicherungsmanagement beginnt fünf Umschichtungsstichtage vor
dem Ende der Versicherungsdauer. Zu diesen Umschichtungsstichtagen
übertragen wir Ihre freie Investmentanlage schrittweise in das Siche-
rungsvermögen. Beim ersten Mal 20 %, dann 40 % dann 60 %, dann 80
% und beim letzten Mal 100%.

Für das Absicherungsmanagement erheben wir keine Gebühren oder
Ausgabeaufschläge.

Sie können dem Absicherungsmanagement in Textform widersprechen.
Dann bleibt Ihr in der freien Investmentanlage gebildetes Vertragsver-
mögen unverändert angelegt. Dieses wird dann nicht weiter ins Siche-
rungsvermögen übertragen.

Das Absicherungsmanagement können Sie zu einem späteren Zeitpunkt
erneut beantragen.

6      Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten

6.1      Wie können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen und später
weiterzahlen?

6.1.1      Beitragsfreistellung

Unter folgenden Bedingungen können Sie Ihre Beitragszahlung stoppen
(Beitragsfreistellung):

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
- Sie teilen uns Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung in Textform

mit und
- Ihre Leistung bei Kündigung (Rückkaufswert) beträgt im Zeitpunkt

der Beitragsfreistellung mindestens 1.500 Euro. Ist Ihr Rückkaufs-
wert kleiner als 1.500 Euro, behandeln wir Ihren Wunsch nach Bei-
tragsfreistellung wie eine Kündigung und zahlen Ihnen den Rück-

kaufswert aus. Ihre Versicherung endet dann. Nähere Informa-
tionen zur Leistungen bei Kündigung finden Sie in Abschnitt 8.

Bitte beachten Sie: Eine Beitragsfreistellung führt dazu, dass wir die ver-
sicherten Leistungen nach den anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik neu berechnen müssen. Als Folge der Beitragsfreistellung
reduzieren sich die versicherten Leistungen.

Für die Berechnung der beitragsfreien Leistungen werden die Leistungen
bei Kündigung (Rückkaufwerte) - ohne Abzug - genutzt.

Wenn Sie möchten, können Sie Ihren Vertrag auch bloß teilweise bei-
tragsfrei stellen. Informationen zur teilweisen Beitragsfreistellung (Bei-
tragsherabsetzung) finden Sie in Abschnitt 4.3.

Bitte beachten Sie: Eine Beitragsfreistellung hat für Sie Nachteile. In den
ersten Jahren ziehen wir Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwal-
tungskosten von Ihren Beiträgen ab. Deshalb kann Ihr Vertragsver-
mögen zunächst niedriger sein als Ihre gezahlten Beiträge. Das Ver-
tragsvermögen kann auch in den folgenden Jahren niedriger sein. Wie
hoch die garantierten Leistungen nach einer Beitragsfreistellung sind,
finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

6.1.2      Wiederinkraftsetzung nach Beitragsfreistellung
Wenn Sie Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt haben, können Sie in-
nerhalb von zwei Jahren wieder Beiträge zahlen. Hierfür müssen Sie den
zuletzt gezahlten Beitrag ab der nächsten Fälligkeit zahlen. Dies setzt
den Vertrag wieder in Kraft. Die garantierten Leistungen berechnen wir
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik neu. Bitte
beachten Sie: Die zum Ende der Versicherungsdauer garantierten Leis-
tungen sind durch die Wiederinkraftsetzung niedriger als ursprünglich
vorgesehen

Wenn Sie die Beitragsfreistellung beenden, berechnen wir eine Gebühr.
Wie hoch diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für be-
sondere Leistungen".

6.2      Arbeitslosigkeit

Sie können unter folgenden Voraussetzungen verlangen, dass wir Ihre
Überschussbeteiligung mit fälligen Beiträgen verrechnen:

- Sie sind nach Vertragsabschluss arbeitslos geworden und
- die Arbeitslosigkeit hat mindestens ein Jahr lang ununterbrochen

bestanden und besteht im Zeitpunkt der Verrechnung noch.

Wenn Sie die Verrechnung Ihrer Überschussbeteiligung mit fälligen Bei-
trägen verlangen, benötigen wir zum Nachweis eine entsprechende Be-
scheinigung der Bundesagentur für Arbeit in Textform.

Sobald Ihre Arbeitslosigkeit beendet ist, müssen Sie uns unverzüglich
über die Beendigung der Arbeitslosigkeit informieren und die Beitrags-
zahlung wiederaufnehmen.

7      Gestaltungsmöglichkeiten

7.1      Wie können Sie den Beginn und den Ablauf des Vertrages
verschieben?

Sie können beantragen den Beginn Ihres Vertrags und das Ende der
Versicherungsdauer nach hinten zu verlegen.

Für die Verlegung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Beginn- und Ablaufverlegung darf ausschließlich zum Aus-
gleich bestehender Beitragsrückstände erfolgen.

- Sie können die Verlegung nur um die Anzahl von Monaten vor-
nehmen, in denen Sie keine Beiträge gezahlt haben.
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- Sie können den Beginn des Vertrags zusammen mit dem Ende der
Versicherungsdauer nur einmal im ersten Versicherungsjahr ver-
legen.

- Sie dürfen den Vertrag zu diesem Zeitpunkt noch nicht geändert
haben.

- Sie müssen nach der Verlegung sofort wieder Beiträge zahlen.

Wir werden Ihren Antrag auf Verlegung annehmen, wenn keine wich-
tigen Gründe dagegensprechen. Wichtige Gründe können sein:

- Sie unterschreiten die Laufzeit, die Ihr Vertrag mindestens haben
muss.

- Nach der Verlegung darf die versicherte Person das zulässige
Höchstalter nicht überschritten haben.

Bitte beachten Sie: Durch die Verlegung kann sich der Beginn des Ver-
trags in ein neues Kalenderjahr verschieben. Hierdurch kann sich ein an-
deres Eintrittsalter der versicherten Person und damit auch eine andere
Leistung ergeben.

7.2      Wie können Sie Geld aus Ihrem Vertrag entnehmen?

7.2.1      Entnahme
Sie können vor dem Ende der Versicherungsdauer Geld aus Ihrem Ver-
trag entnehmen. Dadurch verringert sich das Vertragsvermögen. Eine
Entnahme führt dazu, dass wir die versicherten Leistungen nach den an-
erkannten Regeln der Versicherungsmathematik neu berechnen
müssen. Als Folge der Entnahme reduzieren sich die versicherten Leis-
tungen.

Für die Auszahlung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Sie müssen die Auszahlung in Textform beantragen,
- Sie haben alle bisherigen Beiträge vollständig gezahlt und
- Sie zahlen Ihre Beiträge in voller Höhe weiter.
Die Auszahlung darf höchstens 75 % der Leistung betragen, die Sie bei
einer Kündigung erhalten würden (Rückkaufswert). Der verbleibende
Rückkaufswert nach erfolgter Auszahlung muss noch mindestens 1.500
Euro betragen.

Bitte beachten Sie:

- Wenn wir bei einer Auszahlung auch die freie Investmentanlage be-
rücksichtigen, gilt: Wir verkaufen Anteile aus der freien Investment-
anlage am Bewertungsstichtag. Wir verkaufen genauso viele An-
teile, dass dies Ihre Auszahlung und eventuell anfallende Steuern
deckt.

- Die Auszahlung überweisen wir auf das Konto, das Sie uns ge-
nannt haben.

- Die Entnahme kann sich hinsichtlich der Besteuerung der Erträge
Ihrer Versicherung nachteilig auswirken. Nähere Informationen
finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen Regelungen".

Für die Auszahlung berechnen wir eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr
ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

7.3      Wie können Sie das Ende der Versicherungsdauer ver-
schieben?

Ihr Vertrag sieht eine Abrufphase vor. Diese ermöglicht Ihnen, Ihre Kapi-
talauszahlung früher als ursprünglich vereinbart zu erhalten.

Es gilt:

- Sie können die Kapitalauszahlung um bis zu fünf Jahre vor das im
Versicherungsschein genannte Ende der Versicherungsdauer vor-
verlegen.

- Sie müssen uns Ihren Wunsch auf eine frühere Kapitalauszahlung
mindestens einen Monat vor dem gewünschten Termin in Textform
mitteilen.

Leisten wir Ihre Kapitalauszahlung früher als ursprünglich vereinbart, er-
halten Sie die Leistung, die Sie bei einer Kündigung erhalten würden
(Rückkaufswert) jedoch ohne einen Stornoabzug. Damit endet der Ver-
trag.

Wie hoch die Leistungen sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

8      Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Folgen
hat das?

8.1      Kündigung eines Vertrages

Sie können Ihren Vertrag vor der Kapitalauszahlung jederzeit zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Dann zahlen wir
Ihnen einen Betrag aus, den Rückkaufswert abzüglich eines Stornoab-
zugs. Diesen Betrag berechnen wir gemäß § 169 Versicherungsvertrags-
gesetz. Die Bildung des Rückkaufswertes erfolgt für die freien Invest-
mentanlage und für das vorhandene Kapital im Sicherungsvermögen ge-
sondert.

8.1.1      Rückkaufswert
Wir ermitteln den Rückkaufswert zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode:
Den Rückkaufswert aus dem Sicherungsvermögen ist das nach den an-
erkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
grundlagen der Beitragskalkulation zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode berechnete Deckungskapital (hier das Sicherungsver-
mögen). Der Rückkaufswert beläuft sich mindestens auf den Betrag des
Sicherungsvermögens, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der ange-
setzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten fünf Versiche-
rungsjahre ergibt (siehe § 169 Abs. 3 VVG).

Der Rückkaufswert für die freie Investmentanlage ist der nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik berechnete Zeitwert der
Versicherung (gemäß §169 Absatz 4 VVG). Seine Höhe hängt davon ab,
wie sich die freie Investmentanlage entwickelt. Der Rückkaufswert für die
freien Investmentanlage ist nicht garantiert.

Der Rückkaufswert beträgt mindestens 50% der für Ihren Vertrag ge-
zahlten Beiträge.

Wie hoch die Rückkaufswerte sind, finden Sie in der Werteentwicklung in
Ihrem Versicherungsschein.

Nähere Informationen zu Abschluss- und Vertriebskosten finden Sie im
Abschnitt 4.4.

8.1.2      Stornoabzug
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir den Stornoabzug
ab. Den Stornoabzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit
allen unseren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:

- Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Kündigen Sie vorzeitig, müssen wir Ihre Interessen mit den
Interessen derjenigen, die ihren Vertrag weiterführen, ausgleichen.

- Der Stornoabzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des
nicht gekündigten Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Stornoabzug die entstehenden zusätzli-
chen, nicht geplanten Verwaltungskosten einer Kündigung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
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nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Stornoabzug stellen
wir rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Kündigung
eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Während der Dauer Ihres Vertrages bieten wir Ihnen Garantien und
Optionen. Der Versichertenbestand stellt einen Teil des dafür erforderli-
chen Risikokapitals zur Verfügung. Neu abgeschlossene Verträge parti-
zipieren an bereits vorhandenem Risikokapital. Daher müssen neue Ver-
träge ihrerseits während der Laufzeit Risikokapital bereitstellen.
Falls Sie Ihren Vertrag kündigen, geht dieses Risikokapital für den ver-
bleibenden Bestand verloren.

c) Durch vorzeitige Kündigungen entstehen uns zusätzliche, nicht ge-
plante Verwaltungskosten.

Den Stornoabzug bestimmen wir auf Basis von pauschalen Annahmen.
Die Höhe des Stornoabzugs hängt außerdem davon ab, in welchem Ver-
tragsjahr die Kündigung erfolgt.
Wie hoch der Stornoabzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist,
finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein.

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Stornoabzug angemessen
ist. Haben wir dies getan und weisen Sie uns nach, dass unsere pau-
schalen Annahmen in Ihrem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss,
erheben wir keinen oder nur einen reduzierten Stornoabzug.

Unabhängig davon erheben wir keinen Abzug, wenn Sie innerhalb der
letzten fünf Jahre vor dem vorgesehenen Ende der Versicherungsdauer
kündigen.

8.1.3      Beitragsrückstände
Bevor wir den Rückkaufswert auszahlen, ziehen wir nicht gezahlte Bei-
träge ab.

8.2      Wichtige Hinweise

Eine Kündigung Ihres Vertrages kann für Sie mit Nachteilen verbunden
sein. Dies gilt insbesondere in der Anfangszeit Ihres Vertrages. Zu Be-
ginn ist nur ein geringer Rückkaufswert vorhanden, weil wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten verrechnen. Auch später erreicht der Rück-
kaufswert nicht unbedingt die Summe der gezahlten Beiträge. Dies liegt
an den Kosten für die laufende Verwaltung und die Risikotragung.

Sie können nicht verlangen, dass wir Ihnen Ihre Beiträge zurückzahlen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann sich dies
nachteilig auf die Besteuerung der Erträge Ihres Vertrages auswirken.
Nähere Informationen finden Sie in den "Hinweisen für die steuerlichen
Regelungen".

9      Allgemeine Vereinbarungen und Informationen

9.1      Was müssen Sie beachten, wenn sich Ihre Anschrift oder Ihr
Name ändert oder Sie sich länger im Ausland aufhalten?

Wenn sich Ihre Anschrift ändert, müssen Sie uns dies unverzüglich mit-
teilen. Tun Sie dies nicht, können für Sie Nachteile entstehen: Wir
können Ihnen dann Erklärungen zum Vertrag mit eingeschriebenem Brief
an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden. Drei Tage nach Absen-
dung des Briefes gilt die Erklärung als bei Ihnen zugegangen. Dasselbe
gilt, wenn Sie Ihren Namen ändern.

Wenn Sie uns nicht mitteilen, dass sich Ihre Anschrift geändert hat,
müssen wir Ihre Anschrift ermitteln. Wenn Sie es vertreten haben, dass
wir Ihre Anschrift ermitteln müssen, berechnen wir eine Gebühr. Wie
hoch diese Gebühr ist, finden Sie in der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen". Die Gebühr entfällt oder verringert sich, wenn und in-
soweit Sie uns nachweisen, dass uns durch die Ermittlung Ihrer An-
schrift:

- kein Schaden entsteht oder
- ein wesentlich niedrigerer Schaden entsteht.

Wenn Sie sich längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine Person benennen, die:

- in der Bundesrepublik Deutschland lebt und
- die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für Sie entgegenzu-

nehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern, die Sie in
Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

9.2      Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speiche-
rung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem
Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Infor-
mationen, Daten und Unterlagen:

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage
unverzüglich - d. h. ohne schuldhaftes Zögern - zur Verfügung stellen.
Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Per-
sonen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhebungen und
Meldungen maßgeblich ist.

Notwendige Informationen sind beispielsweise Umstände, die für die Be-
urteilung:

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an ihrem

Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers
maßgebend sein können.

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische(n) Steueri-
dentifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der
Wohnsitz. Welche Umstände dies nach derzeitiger Gesetzeslage im Ein-
zelnen sind, können Sie dem Druckstück "Hinweise für die steuerlichen
Regelungen" entnehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei
einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir Ihre Ver-
tragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland
besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten kann dazu führen, dass wir un-
sere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfül-
lung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Ver-
fügung gestellt haben.

9.3      Welches Recht gilt für Ihren Vertrag und wie müssen Mittei-
lungen erfolgen?

Ihr Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten, wenn
diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir unsere Erklä-
rungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-

tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

9.4      An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal
nicht zufrieden sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen einmal nicht zufrieden sind,
stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemöglich-
keiten offen:

Versicherungsombudsmann
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombudsmann für
Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Ver-
braucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das geht aber nur, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtss-
treit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwer-
dewert von 100.000,- Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit
ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen
unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Wo gerichtliche Klagen einzureichen sind, können Sie dem Abschnitt 9.5
entnehmen.

9.5      Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

9.5.1      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,

- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz
hat

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt
oder

- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie
keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

9.5.2      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

9.5.3      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

9.5.4      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

9.6      Wann können Sie keine Ansprüche mehr aus diesem Vertrag
geltend machen (Verjährung)?

9.6.1      Sie müssen Ihre Ansprüche aus diesem Vertrag innerhalb von
drei Jahren geltend machen. Diese Frist beginnt erst mit Ende des
Jahres in dem Sie:

- die Leistung verlangen können und
- die Umstände gekannt haben, die Ihren Anspruch begründen oder
- diese Umstände hätten kennen müssen, aber die Umstände grob

fahrlässig nicht gekannt haben.

9.6.2      Wenn nicht Sie, sondern ein anderer die Leistung verlangen
kann, gilt: Die Frist beginnt erst, wenn:

- der Bezugsberechtigte davon erfahren hat, dass er eine Leistung
von uns verlangen kann, oder

- wenn der Bezugsberechtigte die Umstände, die seinen Anspruch
begründen, hätte kennen müssen, sie aber grob fahrlässig nicht ge-
kannt hat.

9.6.3      Wenn uns ein Anspruch gemeldet wurde, ist die Verjährung
gehemmt, bis Sie unsere Entscheidung zu diesem Anspruch in Textform
erhalten. Das bedeutet: Die Zeit, in der wir über Ihren Anspruch ent-
scheiden, wird bei der Berechnung der Verjährungsfrist nicht berücksich-
tigt.

10      Glossar
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Arglist
Liegt vor, wenn bewusst falsche Angaben gemacht werden oder Infor-
mationen verschwiegen werden mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu
führen. Sie handeln arglistig, wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum
hervorrufen, um uns zur Abgabe einer Willenserklärung zu veranlassen.
Diese Täuschung kann durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber
auch durch einfaches Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen
werden. Hierzu müssen Sie wissen, oder es zumindest in Erwägung
ziehen, dass die vorgespiegelten Tatsachen falsch sind.

Ausgabeaufschläge
Einmalige Kosten beim Kauf von Fondsanteilen. Ausgabeaufschläge
sind die Differenz zwischen Ausgabe- und Rücknahmepreis.

Beitragsfreistellung
Eine vertraglich geregelte Möglichkeit für Sie, die weitere Zahlung Ihrer
Beiträge zu stoppen. Der Vertrag bleibt weiterhin bestehen.

Beitragszahlungsdauer
Zeitraum, in dem Sie vertraglich verpflichtet sind, die Beiträge für Ihren
Vertrag zu zahlen.

Beteiligung an Bewertungsreserven
Wenn beim Ende der Versicherungsdauer Bewertungsreserven vor-
liegen, wird Ihr Vertrag daran beteiligt. Endet Ihre Versicherung bereits
vor dem Ende der Versicherungsdauer, ermitteln wir die Beteiligung an
Bewertungsreserven für diesen Zeitpunkt und zahlen sie aus.
Die Beteiligung an Bewertungsreserven kann sich monatlich ändern. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Bewertungsreserven
Bewertungsreserven entstehen, wenn der aktuelle Marktpreis unserer
Kapitalanlagen höher ist als der Kaufpreis. Die Höhe der Bewertungsre-
serven ist damit abhängig vom Kapitalmarkt. Sie werden monatlich ermit-
telt und können steigen, sinken oder ganz entfallen.

Bewertungsstichtag
Ist der Tag, an dem wir Beiträge in Anteile umrechnen bzw. umgekehrt
Ihre Anteile in Leistungen.

Bezugsberechtigte Person
Im Vertrag bestimmte Person, welche im Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll. In bestimmten Fällen kann nur ein naher Angehö-
riger der versicherten Person bezugsberechtigt sein.

Deckungsrückstellung
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen gegen-
über ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu bilden.
Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können.

Fonds
Oft auch Investmentfonds genannt. Ist ein von einer Kapitalverwaltungs-
gesellschaft verwaltetes Vermögen, das in Wertgegenstände wie Aktien,
Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffe, Derivate und/oder vergleich-
bare Anlagen investiert.
Wie sich ein Fonds entwickelt, kann nicht vorhergesehen werden.
Chancen und Risiken tragen Sie.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht enthält u. a. die deklarierten Überschüsse für das
jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Internetseite www.AXA.de
eingesehen werden.

grob fahrlässig
Sie handeln grob fahrlässig, wenn Sie die in der jeweiligen Situation er-
forderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachten. Dies ist
auch der Fall, wenn Sie schon einfachste, ganz naheliegende Überle-
gungen nicht anstellen.

Investmentfonds
Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (In-
vestmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegen-
ständen wie Aktien, Anleihen (Renten), Immobilien, Rohstoffen und
/oder Derivaten angelegt wird.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Oft auch Investmentgesellschaft oder Fondsgesellschaft genannt. Unter-
nehmen, das Geld von Anlegern in diverse Anlageklassen investiert.
Diese Klassen können zum Beispiel Fonds, Wertpapiere oder Immobilien
sein.

Kostenüberschüsse
Entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkulation
des Tarifes angenommen haben.

Laufende Überschüsse / Überschussbeteiligung
Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt. Die laufenden
Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und erhöhen dieses.

Rechnungsgrundlagen
Als Rechnungsgrundlagen bezeichnet man die verwendeten Parameter,
die den versicherungsmathematischen Berechnungen zugrunde liegen.

Risikoüberschüsse
Entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist als
bei der Kalkulation des Tarifes angenommen.

Rückkaufswert
Ist der Betrag, den wir Ihnen auszahlen, wenn Sie Ihren Vertrag in der
Aufschubzeit vorzeitig kündigen.

Rücknahmepreis
Der Rücknahmepreis eines Fonds ist der Wert, der bei Verkauf eines
Fondsanteils erzielt wird. Eventuell können Gebühren abgezogen
werden.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung Ihres Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses. Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zuge-
ordnet, könnte deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich
schwanken.

Sicherungsvermögen
Durch die Anlage eines Teils Ihrer Beiträge im Sicherungsvermögen
stellen wir die vertraglich garantierten Leistungen sicher. Wir investieren
in zulässige Anlagen gemäß § 125 VAG. Diese sind z. B. Immobilien,
Anleihen und in geringem Umfang auch Aktien. Dabei achten wir auf
möglichst große Sicherheit bei gleichzeitiger Rentabilität. Die im Siche-
rungsvermögen angelegten Gelder sind insolvenzsicher.

Sockelbeteiligung an Bewertungsreserven
Die Sockelbeteiligung ist eine Mindestbeteiligung an Bewertungsre-
serven. Die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird jährlich neu
festgelegt. Sie kann daher im Verlauf des Vertrages schwanken. Sie
kann ganz oder teilweise entfallen.

Sondervermögen
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Im Sondervermögen verwalten wir Ihre freie Investmentanlage. Das Son-
dervermögen wird getrennt von unserem Vermögen geführt und steht
ausschließlich den Versicherungsverträgen zur Verfügung.

Sparbeitrag
Der Teil Ihres Beitrages, den wir nach Abzug von Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie Verwaltungskosten und Risikobeiträgen für Sie in der
von Ihnen gewählten Kaptalanlage anlegen.

Textform
Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn sie als E-Mail oder
Fax versandt werden. Ein unterschriebener Brief ist in diesem Fall nicht
erforderlich.

Todesfallleistung
Ist die Leistung, die für den Fall des Todes der versicherten Person ver-
traglich vereinbart ist.

Überschussbeteiligung
Die Überschussbeteiligung besteht aus:

- laufender Überschussbeteiligung und
- Beteiligung an Bewertungsreserven.
Für die Überschussbeteiligung gibt es gesetzliche Vorgaben. Die staat-
liche Aufsicht kontrolliert deren Einhaltung.

Überschüsse
Überschüsse ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen
Quellen stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüber-
schüsse und Risikoüberschüsse.

Umschichtungsstichtag
Am Umschichtungsstichtag teilen wir Ihr Vertragsvermögen neu auf: Ein
Teil des Vertragsvermögens bleibt im Sicherungsvermögen, während der
andere Teil des Vertragsvermögens in die freie Investmentanlage inves-
tiert wird.

unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person
Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen. Dies können Sie als Versicherungsnehmer oder auch eine dritte
Person sein. Fallen Versicherungsnehmer und versicherte Person aus-
einander und sieht der Versicherungsvertrag eine Todesfallleistung vor,
welche die gewöhnlichen Beerdigungskosten übersteigt, bedarf es zur
Wirksamkeit des Vertrages der Zustimmung der versicherten Person.

Versicherungsfall
Ist der Auslöser dafür, dass wir eine vertraglich vereinbarte Leistung
zahlen. Erlebt die versicherte Person das Ende der Versicherungsdauer,
löst dies die Zahlung des Kapitals aus. Stirbt die versicherte Person, ist
die Todesfallleistung fällig.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr beginnt mit dem Beginndatum der Versicherung
um 12:00 Uhr und beträgt einen Zeitraum von genau 12 Monaten. Das
bedeutet, dass alle folgenden Versicherungsjahre zu diesem Zeitpunkt
beginnen oder enden. Beginnt beispielweise eine Versicherung zum
01.04., dann endet das Versicherungsjahr am 31.03. des folgenden
Jahres. Ein Versicherungsjahr beginnt und endet immer um 12:00 Uhr
des jeweiligen Tages.

Versicherungsnehmer
Unser Vertragspartner ist der Versicherungsnehmer. Er ist im Versiche-
rungsschein genannt und erhält diesen. Versicherungsnehmer kann nur
eine einzelne natürliche oder juristische Person sein.

Versicherungsschein
Auch Police genannt - Urkunde über den Versicherungsvertrag. Sie gibt
Auskunft über die wesentlichen Vertragsinhalte. Sie benötigten diese Ur-
kunde, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag geltend machen.

Vertragsvermögen
Summe der Ihrem Vertrag zugeordneten Vermögenswerte. Ihr Vertrags-
vermögen setzt sich aus Ihrem Anteil an dem Sicherungsvermögen und
der freien Investmentanlage zusammen.

vorsätzlich
Sie handeln vorsätzlich, wenn sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher
oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw.
herbeiführen oder verhindern wollen.

Wertpapiere
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die bestimmte Rechte, wie etwa die Mit-
eigentümerschaft an einem Unternehmen, verbrieft. Ohne die Urkunde
kann das Recht nicht geltend gemacht werden. Zum Sammelbegriff
Wertpapier zählen Aktien, Obligationen, Optionsscheine, Anleihen und
Wandelanleihen.

Zinsüberschüsse
Entstehen, wenn die Erträge unserer Kapitalanlagen höher sind, als der
Betrag, den wir zur Finanzierung unsere garantierten Leistungen benö-
tigen.
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1 Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?

Schritt für Schritt - wir prüfen individuell:
L Die allgemeine Definition der Berufsunfähigkeit finden Sie im Abschnitt 1.1
L Punktuelle Anpassungen für bestimmte Personengruppen haben wir im Abschnitt 1.2 geregelt.
L Auf besondere Ursachen der Berufsunfähigkeit gehen wir in den Abschnitten 1.4 bis 1.6 ein.

1.1 Allgemeine Definition der Berufsunfähigkeit
1.1.1 Voraussetzungen
Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt und ärztlich nachgewiesen sind:
- Die versicherte Person kann ihren Beruf

- voraussichtlich 6 Monate ununterbrochen
- zu mindestens 50 % nicht mehr ausüben.

- Ursache für die Beeinträchtigung ist
- Krankheit,
- Körperverletzung oder
- ein Verfall der Kräfte (auch dem Alter entsprechend).
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Maßgeblich ist dabei die zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit, so wie sie ohne gesundheitliche Beeinträchtigung
konkret ausgeübt wurde.
Sind die Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt, besteht kein Anspruch auf die Leistungen.

1.1.2 Auswirkungen einer neuen beruflichen Tätigkeit (Verweisung)
Hier unterscheiden wir zwei Fälle:

Konkrete Verweisung: Die versicherte Person nimmt - obwohl sie in der bisherigen Tätigkeit berufsunfähig ist - eine
neue berufliche Tätigkeit auf.
In diesem Fall prüfen wir, ob die neue Tätigkeit mit der Tätigkeit bei Eintritt der Berufsunfähigkeit vergleichbar ist. Ist
dies der Fall, liegt keine Berufsunfähigkeit mehr vor.
Die konkrete Verweisung wird bei Prüfung der Berufsunfähigkeit immer betrachtet.

Als vergleichbar wird eine Tätigkeit nur dann angesehen, wenn sie der Ausbildung oder Erfahrung sowie der bishe-
rigen Lebensstellung der versicherten Person entspricht. D.h. die neue Tätigkeit:
- erfordert keine deutlich abweichenden Kenntnisse und Fähigkeiten,
- hat eine vergleichbare Wertschätzung und
- ein vergleichbares Einkommen.

Dabei gilt in der Regel eine Einkommensminderung von maximal 20 % gegenüber dem jährlichen Bruttoeinkommen
der zuletzt ausgeübten Tätigkeit als zumutbar. Bei Selbständigen oder Freiberuflern betrachten wir den durchschnittli-
chen Gewinn vor Steuern der letzten 3 Jahre.
Wir berücksichtigen dabei die höchstrichterliche Rechtsprechung. So kann in begründeten Einzelfällen auch eine
unter 20 % liegende Einkommensminderung unzumutbar sein.

Abstrakte Verweisung: Geht die versicherte Person keiner anderen beruflichen Tätigkeit nach, zahlen wir die Leis-
tung bei Fortbestehen der Berufsunfähigkeit weiter. Wir prüfen nicht, ob die versicherte Person theoretisch noch ir-
gendeine andere Tätigkeit ausüben könnte. Das heißt, wir verzichten auf die abstrakte Verweisung.

1.2 Punktuelle Anpassung der allgemeinen Definition für bestimmte Personengruppen

Für einige Personengruppen passen wir die allgemeine Definition bezogen auf die
L berufliche Tätigkeit und
L die Prüfung der konkreten Verweisung
gegenüber Abschnitt "Allgemeine Definition der Berufsunfähigkeit" an. Alle anderen Regelungen
zur allgemeinen Definition der Berufsunfähigkeit gelten unverändert auch für diese Personen-
gruppen.

Personengruppen Punktuelle Anpassungen gegenüber Abschnitt "Allgemeine Definition der Berufsun-
fähigkeit". Ansonsten gelten die Regelungen des obigen Abschnittes unverändert.

Selbständige und
freiberuflich Tätige

Ist eine versicherte Person selbstständig oder freiberuflich tätig, setzt Berufsunfähigkeit zu-
sätzlich Folgendes voraus:
Auch durch zumutbare Umorganisation des Arbeitsplatzes oder Tätigkeitsbereichs ist es
nicht möglich, ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine Berufsfähigkeit von mindestens 50 %
ermöglicht.
Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn alle aufgeführten Punkte zutreffen:
L die versicherte Person kann ihre Stellung als Betriebsinhaber/in erhalten,
L es ist kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich,
L es liegt keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor,
L die Umorganisation ist wirtschaftlich zweckmäßig,
L die versicherte Person kann die Umorganisation aufgrund ihres maßgeblichen Einflusses

auf die Geschicke des Unternehmens veranlassen (Direktions- und Weisungsrecht).

Wir verzichten bei Betrieben auf die Prüfung einer Umorganisation, wenn
L der Betrieb weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt. Als Mitarbeiter in diesem Sinne zählen

ausschließlich aus- oder angelernte Angestellte. Auszubildende, Praktikanten oder Werk-
studenten bleiben dabei unberücksichtigt oder

L die selbstständig oder freiberuflich tätige versicherte Person eine akademische Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen hat und in ihrer täglichen Arbeitszeit zu mindestens 90 % kauf-
männische oder organisatorische Tätigkeiten in dem Betrieb ausübt.

Seite 3



Personengruppen Punktuelle Anpassungen gegenüber Abschnitt "Allgemeine Definition der Berufsun-
fähigkeit". Ansonsten gelten die Regelungen des obigen Abschnittes unverändert.

Teilzeitbeschäftigte Ist die versicherte Person ausschließlich in Teilzeit beschäftigt (eine oder mehrere sozialver-
sicherungspflichtige Tätigkeiten gemäß § 2 Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeits-
verträge - Teilzeit- und Befristungsgesetz - TzBfG, Stand 22.11.2019), gilt:
Berufsunfähigkeit liegt ebenfalls vor, wenn die zuletzt ausgeübte(n) Tätigkeit(en) aus ge-
sundheitlichen Gründen im Durchschnitt nur noch maximal für 3 Stunden pro Tag aus-
geübt werden kann/können.
Diese besondere Regelung gilt nur, wenn die tägliche Arbeitszeit im Durchschnitt maximal
6 Stunden beträgt. Ansonsten gilt der Abschnitt "Allgemeine Definition der Berufsunfähig-
keit".
Übt die versicherte Person mehrere Teilzeittätigkeiten aus, betrachten wir alle ausgeübten
Tätigkeiten jeweils zusammen.

Auszubildende Als ausgeübter Beruf gilt die zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls begonnene Berufs-
ausbildung.
Es liegt keine Berufsunfähigkeit mehr vor, wenn die versicherte Person
L eine neue Berufsausbildung beginnt und mit dieser einen vergleichbaren Ausbildungs-

stand erreicht, wie mit der bisherigen Ausbildung oder
L ohne erneute Berufsausbildung einen Beruf ergreift und mit diesem eine dem ursprünglich

erzielten Ausbildungsstand vergleichbare Lebensstellung (soziale Wertschätzung und Ein-
kommen) erreicht.
Wurde bei Eintritt der Berufsunfähigkeit mindestens die Hälfte der vorgesehenen Ausbil-
dungszeit absolviert, ist die Lebensstellung mit der vergleichbar, die üblicher Weise mit
dem erfolgreichen Abschluss einer solchen Berufsausbildung verbunden ist.

Studierende Als ausgeübter Beruf gilt das zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls ausgeübte Studium.
Als Studium gilt ein Vollzeitstudium an einer staatlichen oder einer staatlich anerkannten
Hochschule, einer Fachhochschule sowie einer vergleichbaren Ausbildungseinrichtung. Der
angestrebte akademische Studienabschluss muss in Deutschland anerkannt sein.

Es liegt keine Berufsunfähigkeit mehr vor, wenn die versicherte Person
L ein anderes Studium abschließt oder
L eine ihrem Studium entsprechende berufliche Tätigkeit konkret ausübt oder
L ein neues Studium beginnt und einen vergleichbaren Studienstand erreicht.

Bei Prüfung der Berufsunfähigkeit legen wir die Lebensstellung (soziale Wertschätzung und
Einkommen) zugrunde, die typischerweise mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums
verbunden ist. Voraussetzung dafür ist, dass
L mindestens die Hälfte der Regelstudienzeit nach Studienordnung absolviert und
L die Regelstudienzeit nicht mehr als um fünf Semester überschritten wurde.

Ist das Studium nicht so weit fortgeschritten, wird die Lebensstellung bei Eintritt der Berufs-
unfähigkeit zugrunde gelegt.

Hausfrauen und
-männer ohne Er-
werbstätigkeit

Als ausgeübter Beruf gelten die zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls im Haushalt kon-
kret ausgeübten Tätigkeiten.

Personen, die einen
Freiwilligendienst*
leisten

Als ausgeübter Beruf gilt die zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls ausgeübte Tätigkeit.
Wenn die versicherte Person noch keine Tätigkeit ausgeübt hat, muss sie außer Stande
sein, eine Berufsausbildung oder ein Studium aufzunehmen.

*Unter Freiwilligendienst verstehen wir: Freiwilligen Wehrdienst (FWD), Bundesfreiwilligendienst (BFD),
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)
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Personengruppen Punktuelle Anpassungen gegenüber Abschnitt "Allgemeine Definition der Berufsun-
fähigkeit". Ansonsten gelten die Regelungen des obigen Abschnittes unverändert.

Akademische Heilbe-
rufe

Als ausgeübte Tätigkeit gilt die zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls ausgeübte Tätigkeit
als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Psychotherapeut.

Besonderheiten zur Verweisung
Eine konkrete Verweisung gemäß Abschnitt "Auswirkungen einer neuen beruflichen Tätig-
keit (Verweisung)" - siehe oben - ist nur auf eine andere Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tier-
arzt, Apotheker oder Psychotherapeut möglich.

Besonderheiten zum Berufswechsel
Hat die versicherte Person innerhalb der letzten 12 Monate vor Eintritt der Berufsunfähigkeit
auf Veranlassung des Arbeitgebers eine andere Tätigkeit ausgeübt, so wird auf ihren
Wunsch die vorherige berufliche Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Psy-
chotherapeut bei Prüfung der Berufsunfähigkeit berücksichtigt.

Besonderheiten zur Umorganisation
Die Bestimmungen zu Selbständigen in dieser Tabelle gelten bei akademischen Heilberufen
mit folgenden Besonderheiten:
L Eine Umorganisation bei einem niedergelassenen oder freiberuflichen Arzt, Zahnarzt, Tier-

arzt, Apotheker oder Psychotherapeuten ist nur zumutbar, wenn dieser seine Stellung als
Praxis- oder Apothekeninhaber/in erhalten kann.

L Die Prüfung einer Umorganisation setzt voraus, dass mindestens fünf mitarbeitende Per-
sonen beschäftigt werden. Hierzu zählen ausschließlich Angehörige eines akademischen
Heilberufes im Angestelltenverhältnis.

1.3 Berufsunfähigkeit nach Ausscheiden aus dem Berufsleben
Scheidet die versicherte Person vorübergehend oder endgültig aus dem Berufsleben aus, wird bei der Prüfung der
Leistungsansprüche gemäß den obenstehenden Abschnitten auf die zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit und die
damit verbundene Lebensstellung abgestellt.

1.4 Berufsunfähigkeit durch Infektionskrankheiten (Infektionsschutz)
Berufsunfähigkeit liegt auch vor, wenn
- die zuständige Behörde der versicherten Person die Ausübung ihrer zuletzt ausgeübten beruflichen Tätigkeit durch

eine Verfügung gemäß § 31 des Infektionsschutzgesetzes teilweise oder vollständig verbietet und
- das ausgesprochene Tätigkeitsverbot sich auf einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten erstreckt.

Als Nachweis reichen Sie uns bitte die Verfügung der zuständigen Behörde ein. Besteht kein solches Tätigkeitsverbot,
wird die Ansteckungsgefahr nach objektiven Kriterien und dem aktuellen Stand der Wissenschaft beurteilt. Gegebe-
nenfalls holen wir auf unsere Kosten ein entsprechendes Gutachten ein.

1.5 Berufsunfähigkeit infolge von Pflegebedürftigkeit
Definition
Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt und ärztlich nachge-
wiesen sind. Die versicherte Person benötigt täglich Hilfe durch eine andere Person
- infolge Krankheit, Körperverletzung oder Verfall der Kräfte (auch dem Alter entsprechend)
- voraussichtlich für ununterbrochen 6 Monate
- bei mindestens einer der unten genannten Tätigkeiten (Pflegepunkte)
- auch bei Einsatz technischer oder medizinischer Hilfsmittel.

Bessert sich der Zustand vorübergehend, führt dies nur zu einer veränderten Beurteilung, wenn die Verbesserung
länger als 3 Monate andauert.

Tätigkeiten (Pflegepunkte):
- Fortbewegen im Zimmer am üblichen Aufenthaltsort auf ebener Fläche ist auch mit einem Rollstuhl oder einer

Gehhilfe ohne die Hilfe einer anderen Person nicht mehr möglich.
- An- und Auskleiden ist ohne Hilfe nicht mehr möglich - auch nicht, wenn krankengerechte Kleidung verwendet

wird.
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- Essen und Trinken ist selbstständig und ohne Hilfe nicht mehr möglich - auch nicht, wenn Nahrung und Getränke
vorbereitet sind (z.B. geschnitten) und krankengerechtes Besteck und Trinkgefäße (z.B. Schnabeltasse etc.) be-
nutzt werden.

- Entleeren von Darm oder Blase ist der versicherten Person ohne Hilfe nicht möglich, da sie
- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- eine Bettschüssel benötigt oder
- wegen einer Darm- oder Blaseninkontinenz mindestens eines der folgenden Hilfsmittel verwenden muss, die sie

nicht eigenständig anlegen, wechseln oder leeren kann: Windeln, spezielle Einlagen, einen Katheter oder einen
Kolostomiebeutel.

- Aufstehen und Zubettgehen ist der versicherten Person ohne fremde Hilfe nicht mehr möglich, da sie dauerhaft
bettlägerig ist.

- Ständiges Beaufsichtigen ist täglich 24 Stunden lang aufgrund einer seelischen Erkrankung oder geistigen Be-
hinderung der versicherten Person erforderlich, damit diese sich und andere nicht erheblich gefährdet.

1.6 Berufsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder schwerer Demenz
Definition
Charakteristisch für eine mittelschwere oder schwere Demenz ist der Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das
Denk-, Erkennungs-, Erinnerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Berufsunfähigkeit infolge Demenz liegt vor, wenn auf die versicherte Person alle aufgeführten Punkte zutreffen:
- mittelschwere oder schwere Hirnleistungsstörungen wie beschrieben,
- ausgelöst durch einen Unfall oder eine Erkrankung,
- voraussichtlich für mindestens 6 Monate ist eine kontinuierliche Betreuung notwendig, um eine erhebliche Gefahr

für sich und andere Personen auszuschließen.

Diagnose und Bewertung
Die Diagnose einer mittelschweren oder schweren Demenz erfolgt durch einen Facharzt der Neurologie. Sie basiert
auf einer ausführlichen Befunderhebung inklusive körperlicher und psychopathologischer Untersuchung sowie psy-
chometrischer Tests.

Die Schwere der Demenz wird über die Global Deterioration Scale nach Reisberg (Global Deterioration Scale - GDS,
Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand 08/2014) ermittelt. Es muss mindestens der Schweregrad 5 "Mittel-
schwere kognitive Leistungseinbußen" vorliegen (GDS 5). Leichte oder mäßige Störungen der Hirnleistung erfüllen
die Leistungsvoraussetzungen somit nicht.
Zur Bestätigung der Diagnose können Wiederholungsuntersuchungen erforderlich werden.

1.7 Berufsunfähigkeit, wenn eine Prognose nicht möglich ist
In manchen Fällen kann ein Arzt zu Beginn der gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht eindeutig feststellen, dass ein
Zustand voraussichtlich 6 Monate ununterbrochen andauern wird. Dann gilt die Person von Beginn an als berufsun-
fähig, sobald die entsprechende Beeinträchtigung tatsächlich länger als 6 Monate angedauert hat. Das heißt, wir er-
bringen die Leistung rückwirkend für den gesamten Zeitraum.

2 Welche Leistungen erhalten Sie bei Berufsunfähigkeit?

2.1 Rentenzahlung und Beitragsbefreiung
Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer berufsunfähig, erbringen wir folgende Leistungen:
- Wir zahlen die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente jeweils zum Ersten eines Monats und
- für die Dauer der Berufsunfähigkeit entfällt die Pflicht, Beiträge zu bezahlen.

Einzelheiten zu Beginn und Ende des Anspruchs auf Leistung sowie zur Versicherungsdauer entnehmen Sie bitte Ab-
schnitt "Was gilt für unser Vertragsverhältnis?".
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3 Wie beantragen Sie Leistungen und welche Mitwirkungspflichten haben Sie?

Schritt für Schritt zur Leistung:
L Um Leistungen zu beantragen können Sie zunächst formlos mit uns Kontakt aufnehmen. Ein

Anruf oder eine E-Mail genügt. Welche Person für Sie zuständig ist, entnehmen Sie bitte un-
serer Antwort.

L Sie erhalten von uns einen Fragebogen, den Sie bitte ausgefüllt zusammen mit den angefor-
derten Nachweisen zurückschicken.

L Die weiteren Schritte bespricht die Person, die Sie im Versicherungsfall betreut, individuell mit
Ihnen.

Darüber hinaus finden Sie hilfreiche Informationen und Unterstützung auch im Internet:
https://www.axa.de/berufsunfaehigkeitsversicherung/berufsunfaehigkeitsrente-beantragen.

3.1 Erforderliche Nachweise
Um Leistungen aus diesem Vertrag zu erbringen, können wir den Versicherungsschein anfordern. Darüber hinaus be-
nötigen wir zur Klärung unserer Leistungspflicht von der Person, die den Anspruch stellt, verschiedene Informationen
oder Nachweise. Zum Beispiel:

a) Eine Darstellung der Ursachen, die zum Eintritt des Versicherungsfalls geführt haben;
b) Ausführliche Berichte der Ärzte und der Angehörigen von nichtärztlichen Heilberufen, die die
versicherte Person aktuell behandeln, in der Vergangenheit behandelt oder untersucht haben. Die Berichte müssen
folgende Informationen zu den gesundheitlichen Beeinträchtigungen beinhalten:

- Ursache, Beginn, Art, Verlauf, voraussichtliche Dauer und
- Auswirkung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf den Grad der Berufsunfähigkeit bzw. der Pflegebedürf-

tigkeit oder Demenz;
c) Informationen zum ausgeübten Beruf der versicherten Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit. Konkret benö-
tigen wir folgende Informationen:

- zur Berufsbezeichnung, Stellung und Beschreibung der Tätigkeit,
- über die wirtschaftlichen Verhältnisse (z.B. Steuerbescheide, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Lohn-

und Gehaltsabrechnungen) sowie
- über die durch die Berufsunfähigkeit eingetretenen Veränderungen.

Hierzu können wir auch von Dritten zusätzliche Auskünfte über die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie
ihre jeweiligen Veränderungen anfordern.
d) Nachweise für Selbständige
Ist die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit selbstständig tätig, prüfen wir, ob ihr Betrieb so umorgani-
siert werden kann, dass eine selbstständige Tätigkeit weiterhin möglich ist. Für diese Prüfung fordern wir bei Bedarf
weitere Auskünfte und Nachweise an. Welche Unterlagen wir im Einzelfall benötigen, teilen wir Ihnen telefonisch oder
in Textform mit.
g) Bei Berufsunfähigkeit durch Infektionskrankheiten muss zusätzlich ein amtlicher Nachweis über
das behördliche Tätigkeitsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz vorgelegt werden.
h) Für die Überbrückungshilfe genügt eine Mitteilung des Krankenversicherers, dass die
Leistung des Kranken(tage)geldes eingestellt wird, da nach deren Definition Berufsunfähigkeit vorliegt. Zeitgleich
müssen Sie Leistungen infolge Berufsunfähigkeit beantragen.
i) Die erforderlichen Nachweise für die Arbeitsunfähigkeit (sofern mitversichert) sind abhängig von der Art Ihrer
Krankenversicherung. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Welche anderen Leistungen beinhaltet Ihr Vertrag?".
f) Sonstige Nachweise

- Eine Aufstellung über Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen, bei
denen die versicherte Person in Behandlung war, aktuell ist oder - sofern bekannt - zukünftig sein wird,

- Eine Aufstellung der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungsträger oder sonstiger Versorgungsträger,
bei denen die versicherte Person folgende Leistungen beantragt hat oder beantragen könnte:
- Leistungen wegen Berufsunfähigkeit oder
- vergleichbare Leistungen, die ebenfalls eine Einkommensersatzfunktion haben. Dies sind beispielsweise

Leistungen aufgrund von Erwerbsunfähigkeit, Erwerbsminderung, Verlust von Grundfähigkeiten oder
schwerer Krankheiten.

- Eine Aufstellung über den derzeitigen Arbeitgeber sowie früherer Arbeitgeber der versicherten Person.

Wir können verlangen, dass Sie uns die Nachweise im Original oder amtlich beglaubigt zur Verfügung stellen.

3.1.1 Übernahme der Kosten
Derjenige, der die Leistungen beantragt, muss die Unterlagen auf seine Kosten zur Verfügung stellen. Benötigen wir
darüber hinaus weitere Unterlagen oder ärztliche Untersuchungen, können wir diese auf unsere Kosten beauftragen.
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Hält sich die versicherte Person im Ausland auf, können wir im Einzelfall verlangen, dass die Untersuchungen in
Deutschland durchgeführt werden. Wir verzichten darauf, wenn diese Untersuchungen vor Ort nach den in Deutsch-
land angewendeten Grundsätzen erfolgen.

Unabhängig davon, wo die Untersuchungen erfolgen, übernehmen wir die Untersuchungskosten sowie die allgemein
üblichen Reise- und Unterbringungskosten. Darunter verstehen wir
- die Reisekosten für eine Bahnfahrt 2. Klasse und falls erforderlich
- Flüge in der economy class sowie
- die Unterbringung in einem 4-Sterne Hotel.

Die letzten beiden Absätze gelten nicht, wenn die Versicherung im Rahmen einer betrieblichen Altersversor-
gung als Rückdeckungsversicherung für eine Unterstützungskasse abgeschlossen wurde (diese Information
finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen).

3.2 Entbindung von der Schweigepflicht
Die versicherte Person muss folgende Personen oder Einrichtungen von der Schweigepflicht entbinden, um uns bei
Bedarf sachdienliche Auskünfte zu geben:
- Ärzte,
- Pflegepersonen und Bedienstete von Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen oder Pflegeheimen,
- Lebens- und Unfallversicherungen,
- gesetzliche Krankenkassen und private Krankenversicherungen sowie
- Berufsgenossenschaften und Behörden.

Diese Entbindung von der Schweigepflicht ist nur erforderlich, wenn die versicherte Person in den letzten 10 Jahren
bevor sie den Antrag stellt, dort
- untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw.
- versichert ist oder war oder
- einen Antrag auf Versicherung gestellt hat.

Weiterhin muss die versicherte Person ihre bisherigen Arbeitgeber ermächtigen, uns auf Verlangen sachdienliche
Auskünfte über die Ausgestaltung der konkreten Tätigkeit und das Gehalt zu erteilen. Entbindet die versicherte
Person die genannten Personen und Einrichtungen nicht von der Schweigepflicht und ermächtigt uns auch nicht, die
Daten zu erheben, kann sie uns die erforderlichen Auskünfte und Nachweise auch selbst zur Verfügung stellen.

3.3 Welche Maßnahmen zur Heilung können wir verlangen? (Arztanordnungsklausel)
Die versicherte Person hat Anordnungen der behandelnden oder untersuchenden Ärzte nur zu befolgen, sofern
- die Anordnung darauf ausgerichtet ist, die Heilung zu fördern oder die Berufsunfähigkeit zu mindern und
- die angeordnete Maßnahme zumutbar ist.

Zumutbar ist eine Maßnahme (Hilfsmittel und Heilbehandlung), wenn sie
- gefahrlos ist,
- keine besonderen Schmerzen verursacht und
- sichere Aussicht auf eine Verbesserung des Gesamtzustandes bietet.

So sind beispielsweise folgende Maßnahme zumutbar:
- Verwendung von orthopädischen oder anderen Heil- und Hilfsmitteln (z.B. Prothesen, Stützstrümpfe, Seh- und Hör-

hilfen),
- Durchführung logopädischer oder physiotherapeutischer Maßnahmen.

Operative und invasive Eingriffe sind nicht zumutbar.

3.4 Folgen der Verletzung von Mitwirkungspflichten
Solange die versicherte Person
- die erforderlichen Auskünfte und Nachweise nicht erbringt,
- die genannten Personen oder Einrichtungen nicht von der Schweigepflicht entbindet,
- uns nicht zur Datenerhebung ermächtigt oder
- die zumutbaren ärztlichen Anweisungen zur Verminderung der Berufsunfähigkeit nicht befolgt,
können wir die Leistung zurückhalten.

Dies gilt auch, wenn uns ein Widerruf oder eine Einschränkung der erteilten Entbindung von der Schweigepflicht
und/oder der Einwilligung zur Datenerhebung und -nutzung daran hindert, unsere Leistungspflicht zu prüfen.
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Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten besteht unsere Leistungspflicht grundsätzlich nur für die Zeiträume, für die
uns ein Versicherungsfall nachgewiesen wurde.

Allerdings kann die vorherige Verletzung der Mitwirkungspflichten dazu führen, dass unsere Leistungspflicht entfällt
oder eingeschränkt ist (Leistungsfreiheit). Das hängt insbesondere von folgenden Faktoren ab:
- ob die Mitwirkungspflicht schuldhaft verletzt wurde,
- vom Grad eines möglichen Verschuldens sowie
- von der Frage, inwieweit die Verletzung der Mitwirkungspflicht für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-

rungsfalls bzw. für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.
Einzelheiten hierzu sind in § 28 Abs. 2 und 3 VVG geregelt.

Gesonderte Mitteilung der Rechtsfolgen in Textform
Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch eine gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

3.5 Verjährung Ihrer Ansprüche
Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren nach § 195 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nach 3 Jahren. Einzelheiten
zu Beginn, Dauer und Hemmung der Verjährung sind in §§ 195 bis 213 BGB geregelt. Ist bei uns ein Anspruch ange-
meldet worden, gilt: Die Verjährung ist so lange gehemmt, bis der Person, die den Anspruch stellt, unsere Entschei-
dung in Textform zugeht. Das heißt, der Zeitraum zwischen der Anmeldung des Anspruches und dem Zugang unserer
Entscheidung wird bei der Berechnung der Frist nicht berücksichtigt.

4 Was ist für Sie während der Leistungsprüfung wichtig?

4.1 Mitteilung über die Leistungsentscheidung
Sobald uns alle notwendigen Unterlagen vorliegen, teilen wir Ihnen innerhalb einer Woche in Textform mit,
- ob wir leisten,
- in welchem Umfang wir leisten und
- für welchen Zeitraum wir leisten.

Solange uns noch nicht alle Unterlagen vorliegen, die wir für unsere Entscheidung benötigen, informieren wir Sie re-
gelmäßig alle 4 Wochen über den aktuellen Stand der Bearbeitung.

Grundsätzlich sprechen wir die Anerkennung der Berufsunfähigkeit zeitlich unbefristet aus. Wir können jedoch in be-
gründeten Einzelfällen, in denen wichtige Gründe einer endgültigen Anerkennung entgegenstehen, eine zeitlich be-
grenzte Anerkennung aussprechen. Dies ist einmalig für maximal 12 Monate möglich. Bis zum Ablauf der Frist ist
die zeitlich begrenzte Anerkennung für uns bindend. Danach können Sie eine erneute Prüfung der Berufsunfähigkeit
beantragen.

4.2 Beitragszahlung bis zur Leistungsentscheidung
Haben Sie eine Leistung beantragt, müssen Sie die Beiträge bis zur Entscheidung über unsere Leistungspflicht in
voller Höhe weiterbezahlen. Erkennen wir unsere Leistungspflicht an, erstatten wir Ihnen diese Beiträge zurück.

Möglichkeit zur Stundung
Auf Wunsch stunden wir Ihnen die Beiträge, die zwischen dem Leistungsantrag und der endgültigen Entscheidung
über unsere Leistungspflicht zu zahlen sind. Wir erheben in diesem Fall keine Stundungszinsen.
Haben Sie keinen Anspruch auf Leistung, sind die gestundeten Beiträge unverzüglich nachzuzahlen.

Hierfür bieten wir Ihnen mehrere Möglichkeiten an. Sie können
- die gestundeten Beiträge in einem Betrag nachzahlen,
- diese über einen Zeitraum von bis zu 48 Monaten in Raten zusammen mit den laufenden Beiträgen nachzahlen.

Stundungszinsen erheben wir in diesem Fall weiterhin nicht.
- uns auffordern, die gestundeten Beiträge durch eine Vertragsänderung (z.B. durch eine Reduktion der versicherten

Rente) oder eine Verrechnung mit den Gewinnanteilen auszugleichen.
Sollte die Tilgung so nicht möglich sein, teilen wir Ihnen das unverzüglich mit.

5 Welche anderen Leistungen beinhaltet Ihr Vertrag?
Ihr Vertrag beinhaltet weitere Geld-, Beratungs- oder Serviceleistungen. Teilweise können Sie diese in Anspruch
nehmen, solange (noch) keine Berufsunfähigkeit vorliegt, teilweise ergänzen sie unsere Leistungen wegen Berufsun-
fähigkeit.
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Folgende Leistungen können Sie nicht in Anspruch nehmen, wenn Sie die Versicherung im
Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung als Rückdeckungsversicherung für eine Un-
terstützungskasse abgeschlossen haben (diese Information finden Sie in Ihren Vertragsun-
terlagen):
L 5.1 Leistungen bei speziellen Beeinträchtigungen
L 5.2 Leistung bei Einstellung von Krankengeld bzw. Krankentagegeld (Überbrückungshilfe)
L 5.3 Überprüfung unserer Leistungsentscheidung durch eine unabhängige Stelle
L 5.4 Medizinische und berufliche Rehabilitations- und Integrationsberatung
L 5.6 Unterstützung zur Wiedereingliederung
L 5.7 Unterstützung zur Umorganisation

5.1 Leistungen bei speziellen Beeinträchtigungen
Tritt bei der versicherten Person während der Versicherungsdauer eine spezielle Beeinträchtigung auf, leisten wir nur,
wenn keine Berufsunfähigkeit vorliegt. Eine spezielle Beeinträchtigung muss ärztlich nachgewiesen werden.

Definition
Wir haben drei spezielle Beeinträchtigungen definiert, bei denen wir leisten:

Eine spezielle Beeinträchtigung liegt vor, wenn die versicherte Person während der
VersicherungsdauerHHH

Vollständiges Ange-
wiesensein auf einen
Rollstuhl

HHH bei der Fortbewegung voraussichtlich mindestens 6 Monate durchgehend auf einen Roll-
stuhl angewiesen ist. Besteht dieser Zustand bereits seit 6 Monaten ununterbrochen, liegt
eine spezielle Beeinträchtigung seit Beginn dieses Zeitraums vor.

Vollständiger Verlust
der Sehfähigkeit
beider Augen

HHH die Sehfähigkeit beider Augen vollständig verloren hat. Dies ist der Fall, wenn
L das Restsehvermögen (Restsehschärfe/Visus) insgesamt nicht mehr als 0,05 oder 3/60

beträgt oder
L das Gesichtsfeld für die Schwarz-Weiß-Wahrnehmung auf weniger als 15 Grad

Abstand vom Zentrum in alle Richtungen eingeschränkt ist
und der Sehverlust und dessen Ausmaß nicht durch zumutbare Hilfsmittel (z.B. Brille/Kon-
taktlinsen) gebessert werden kann.

Vollständiger Verlust
der Hörfähigkeit
beider Ohren

HHH die Hörfähigkeit beider Ohren vollständig verloren hat. Dies ist der Fall, wenn
H der Hörverlust für gesprochene Wörter (500 Hz - 3 kHz) auf beiden Ohren jeweils

mindestens 80 Dezibel beträgt und
L der Hörverlust und dessen Ausmaß nicht durch zumutbare Hilfsmittel (z.B.

Hörgerät) gebessert werden kann.

Leistungen
Liegt bei der versicherten Person eine spezielle Beeinträchtigung vor, erbringen wir einmalig folgende Leistungen für
maximal 24 Monate:
- Wir zahlen die versicherte Berufsunfähigkeitsrente und
- wir befreien Sie von der Pflicht, Beiträge zu bezahlen.

Beginn und Ende des Leistungsanspruchs
Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit Ablauf des Monats, in dem die spezielle Beeinträchtigung
eintritt, frühestens jedoch zum vereinbarten Leistungsbeginn der Versicherung.

Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung endet mit Ablauf des Monats, in dem mindestens eine der folgenden
Voraussetzungen eintritt:
- Wir haben bereits 24 Monate geleistet,
- die spezielle Beeinträchtigung liegt nicht mehr vor,
- die versicherte Person wird berufsunfähig,
- die versicherte Person stirbt oder
- die Leistungsdauer des Vertrags endet.

Endet der Anspruch, erlischt unsere Leistungspflicht wegen einer speziellen Beeinträchtigung insgesamt und end-
gültig. Dies gilt auch dann, wenn die maximal möglichen 24 Monate bis zur Beendigung dieser Leistungen noch nicht
voll ausgeschöpft waren.
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5.2 Leistung bei Einstellung von Krankengeld bzw. Krankentagegeld (Überbrückungshilfe)
Definition
Wir leisten Überbrückungshilfe, wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer einen Anspruch auf
Zahlung von
- Krankengeld eines gesetzlichen Krankenversicherers erworben hat und diese Zahlung eingestellt wird. Grund für

die Beendigung muss die Zahlung einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegen voller Erwerbsmin-
derung sein. Die versicherte Person muss in Zeiten ohne gesundheitliche Beeinträchtigung mindestens 6 Stunden
am Tag gearbeitet haben oder

- Krankentagegeld eines privaten Krankenversicherers erworben hat und diese Zahlung eingestellt wird. Grund für
die Einstellung der Zahlung muss eine medizinisch begründete Berufsunfähigkeit nach den Bedingungen der Kran-
kentagegeldversicherung sein.

Leistungen
Als Überbrückungshilfe erbringen wir einmalig folgende Leistungen für maximal 6 Monate:
- Wir zahlen die versicherte Berufsunfähigkeitsrente und
- wir befreien Sie von der Pflicht, Beiträge zu bezahlen.

Beginn und Ende des Leistungsanspruches
Der Anspruch auf Überbrückungshilfe entsteht mit Ablauf des Monats, in dem die Zahlungen des privaten oder ge-
setzlichen Krankenversicherers entfallen. Erhalten wir die Mitteilung darüber erst nach der Einstellung der Leistung
des Krankenversicherers, entsteht der Anspruch auf Überbrückungshilfe erst mit Beginn des Monats, in dem uns die
Mitteilung zugegangen ist. Voraussetzung dafür ist, dass zu diesem Zeitpunkt noch Versicherungsschutz bei uns be-
steht. Dies gilt nicht, wenn die versicherte Person kein Verschulden an der verspäteten Mitteilung trifft.

Der Anspruch auf Überbrückungshilfe endet mit Ablauf des Monats, in dem mindestens eine der folgenden Voraus-
setzungen eintritt:
- Wir haben eine Entscheidung darüber getroffen, ob wir die Berufsunfähigkeit anerkennen,
- wir haben bereits 6 Monate Überbrückungshilfe gezahlt,
- die versicherte Person stirbt oder
- die Leistungsdauer des Vertrags endet.

Beantragung und Nachweis
Sie können Überbrückungshilfe nur dann beantragen, wenn Sie zeitgleich Leistungen wegen Berufsunfähigkeit bean-
tragen. Als Nachweis benötigen wir die Mitteilung des Krankenversicherers, dass die Leistung eingestellt wurde. Die
Beantragung muss in Textform erfolgen.

Verhältnis von Überbrückungshilfe zu anderen Leistungen
- Sie haben keinen Anspruch auf Überbrückungshilfe, wenn wir für den gleichen Zeitraum bereits Leistungen infolge

Berufsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder einer speziellen Beeinträchtigung erbringen oder erbracht haben.
- Erkennen wir Berufsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder spezielle Beeinträchtigungen rückwirkend an, rechnen wir

die bereits gezahlte Überbrückungshilfe auf diese Leistungen an.
- Leisten wir Überbrückungshilfe, bedeutet dies nicht zugleich, dass wir die Berufsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit

oder spezielle Beeinträchtigung nach diesen Bedingungen anerkennen.
- Ergibt unsere Prüfung, dass nach unseren Bedingungen keine Berufsunfähigkeit vorliegt, müssen Sie die bereits

erhaltene Überbrückungshilfe nicht an uns zurückzahlen.

5.3 Überprüfung unserer Leistungsentscheidung durch eine unabhängige Stelle
Lehnen wir Ihren Leistungsantrag gemäß Abschnitt "Mitteilung über die Leistungsentscheidung" ab, können Sie diese
Entscheidung durch unabhängige Dritte überprüfen lassen. Dies können beispielsweise Fachanwälte oder Fachmedi-
ziner sein. Aus Gründen des Datenschutzes muss die versicherte Person die unabhängigen Dritten schriftlich bevoll-
mächtigen. Nur dann dürfen wir im Rahmen der Vollmacht Daten und Unterlagen (z.B. den formellen Leistungsantrag,
Arztberichte, Gutachten), die für die Leistungsprüfung relevant sind, an den Dritten weiterleiten.

Wir übernehmen 50 % der entstandenen Kosten, höchstens jedoch 1.500 Euro. Dafür benötigen wir einen entspre-
chenden Nachweis von Ihnen.

Die Stellungnahme des unabhängigen Dritten muss uns innerhalb eines Monats, nachdem wir Ihnen unsere Leis-
tungsentscheidung mitgeteilt haben, vorliegen. Mögliche Bedenken oder Anregungen aus dieser Stellungnahme
werden wir in einer erneuten Entscheidung berücksichtigen.
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Dieses Recht steht Ihnen auch zu, wenn wir unsere anerkannten Leistungen im Rahmen eines Nachprüfungsverfah-
rens gemäß Abschnitt "Recht zur Nachprüfung, ob die Leistungspflicht noch besteht" einstellen.

5.4 Medizinische und berufliche Rehabilitations- und Integrationsberatung
Wird die versicherte Person berufsunfähig, bieten wir ihr auf Wunsch eine kostenlose Beratung über Möglichkeiten
zur medizinischen Rehabilitation und beruflichen Reintegration an. Dafür beauftragen wir anerkannte Spezialisten, die
sinnvolle Maßnahmen einleiten und begleiten. Wir erkennen eine Maßnahme als sinnvoll an, wenn aus medizinischer
Sicht und aus Sicht des Arbeitsmarktes eine begründete Aussicht besteht, dass die versicherte Person anschließend
wieder arbeiten kann.

Wir übernehmen während der Versicherungsdauer die Kosten für eine vollständig durchgeführte Maßnahme bis zum
sechsfachen der vereinbarten monatlichen Berufsunfähigkeitsrente, höchstens jedoch bis zur Höhe von 12.000
Euro. Die versicherte Person entscheidet selbst, ob sie diese Hilfe annimmt.

5.5 Unterstützungs- und Beratungsleistungen
Wir beraten und unterstützen Sie während der gesamten Laufzeit des Vertrags. Gerne beantworten wir Ihnen auch te-
lefonisch Fragen beispielsweise zum Umfang Ihrer Versicherung, zur Beantragung von Leistungen oder zur Leis-
tungsprüfung. Ebenso informieren wir Sie über erforderliche Unterlagen, Nachweise oder die Beschreibung der beruf-
lichen Tätigkeit sowie entsprechende Fragebögen.

5.6 Unterstützung zur Wiedereingliederung
Im Einzelfall können Sie eine finanzielle Unterstützung zur Wiedereingliederung beantragen,
- wenn durch Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten eine neue berufliche Tätigkeit konkret ausgeübt werden

kann und
- diese auch der Lebensstellung vor Eintritt der Berufsunfähigkeit entspricht (siehe Abschnitt "Allgemeine Definition

der Berufsunfähigkeit").

Voraussetzung für die Zahlung einer Wiedereingliederungshilfe ist, dass aus der Berufsunfähigkeitsrente noch min-
destens 12 Monate Leistungen fließen könnten.

Ein Anspruch auf Unterstützung zur Wiedereingliederung besteht jedoch nicht.

5.7 Unterstützung zur Umorganisation
Bei einer selbständig oder freiberuflich tätigen versicherten Person haben Sie einen Rechtsanspruch auf eine einma-
lige finanzielle Unterstützung zur Umorganisation,
- wenn die versicherte Person ihren Betrieb im Sinne des Abschnittes "Punktuelle Anpassung der allgemeinen Defi-

nition für bestimmte Personengruppen?" sinnvoll umorganisieren könnte und wir daher keine Leistungen wegen
Berufsunfähigkeit erbringen müssen. Die Umorganisation muss wirtschaftlich zweckmäßig sein und von der versi-
cherten Person aufgrund ihres maßgeblichen Einflusses auf die Geschicke des Unternehmens realisiert werden
können.

- Die Lebensstellung (Stellung als Betriebsinhaber) muss außerdem derjenigen vor Eintritt der Berufsunfähigkeit ent-
sprechen. Das heißt, die Umorganisation darf nicht zu einer auf Dauer ins Gewicht fallenden Einkommenseinbuße
führen und keinen erheblichen Kapitalaufwand erfordern.

Wir zahlen die finanzielle Unterstützung zur Umorganisation in Höhe der Kosten, die tatsächlich entstehen, jedoch be-
grenzt auf 6 Monatsrenten und maximal 12.000 Euro. Wird die versicherte Person innerhalb von 12 Monaten,
nachdem wir die Unterstützung zur Umorganisation gezahlt haben, wegen der gleichen medizinischen Ursache, die
Grund für die Umorganisation war, berufsunfähig, rechnen wir die Unterstützung zur Umorganisation auf die Berufs-
unfähigkeitsrenten an.

Voraussetzung für die Zahlung einer Unterstützung zur Umorganisation ist, dass aus der Berufsunfähigkeitsrente
noch mindestens 12 Monate Leistungen fließen könnten.

5.8 Leistungen aus der Überschussbeteiligung
Außer den garantierten Leistungen, die im Versicherungsschein ausgewiesen sind, können Sie weitere Leistungen
aus der Überschussbeteiligung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an
ihnen beteiligt?").
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5.9 Optionale Leistungen

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob Sie optional folgendes vereinbart haben:
L Eine "garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall" und/oder
L "Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit"
Dann gelten ergänzend die folgenden Regelungen.

5.9.1 Garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall
Ist eine garantierte Steigerung der Rente vereinbart, führen wir diese, nachdem wir unserer Leistungspflicht anerkannt
haben, erstmals zum nächsten Jahrestag des Versicherungsbeginns durch. Eine weitere Steigerung erfolgt jährlich,
solange der Anspruch besteht. Während der Dauer des Anspruchs auf Leistung zahlen Sie keine Beiträge - auch
nicht für die garantierten Steigerungen der Rente.

Mit dem Ende unserer Leistungspflicht beginnt für Sie wieder die Pflicht, Beiträge zu bezahlen. Zur nächsten Beitrags-
fälligkeit fallen wieder die gleichen Beiträge wie vor Beginn der Leistung an. Die Höhe der garantierten Rente ent-
spricht dann auch wieder der Höhe, wie vor unserer Leistungspflicht. Sollte erneut ein Anspruch auf Leistung aus
diesem Vertrag entstehen, bildet die ursprünglich garantierte Rente die Ausgangsbasis für mögliche weitere Steige-
rungen im Leistungsfall.

Wünschen Sie hingegen als garantierte Rente die Rentenhöhe, die durch die Rentensteigerung während des Leis-
tungsbezuges erreicht wurde, gilt: Innerhalb von 2 Monaten ab Erhalt unseres Schreibens zur Beendigung der Leis-
tungspflicht müssen Sie dies in Textform beantragen. Dadurch würde sich auch Ihr Beitrag erhöhen.

5.9.2 Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit
Definition
Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung(en) (siehe Abschnitt "Be-
antragung und Nachweise" weiter unten in diesem Abschnitt) vorlegt und eine der folgenden Anforderungen erfüllt ist:
- Die Bescheinigung sieht eine Arbeitsunfähigkeit für einen zusammenhängenden Zeitraum von voraussichtlich

mindestens 6 Monaten vor oder
- liegen mehrere Bescheinigungen vor, muss sich aus diesen insgesamt eine Arbeitsunfähigkeit für einen zusam-

menhängenden Zeitraum von voraussichtlich mindestens 6 Monaten ergeben. Es ist unerheblich, wie sich diese 6
Monate auf Vergangenheit und Zukunft verteilen.

Wird die versicherte Person innerhalb von 6 Monaten nach Ende der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Erkrankung
wieder arbeitsunfähig geschrieben, entsteht der erneute Anspruch auf Leistung sofort.

Es liegt keine Arbeitsunfähigkeit vor, wenn ein Dritter im Rahmen einer Nachprüfung einen Amts- bzw. Schularzt oder
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) beauftragt, die Arbeitsunfähigkeit zu überprüfen und diese nicht
bestätigt werden konnte.

Arbeitsversuche im Rahmen einer stufenweisen Wiedereingliederung nach § 74 Sozialgesetzbuch V stellen keine Un-
terbrechung der Arbeitsunfähigkeit dar. Bei Mitgliedern einer privaten Krankenkasse stellt eine Teilarbeitsunfähigkeit
nur dann keine Unterbrechung der Arbeitsunfähigkeit dar, wenn die Arbeitsunfähigkeit mit mindestens 50 % beschei-
nigt wird. Diese erkennen wir für höchstens 6 Wochen an.

Leistungen
Haben Sie "Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit" vereinbart und liegt bei der versicherten Person Arbeitsunfähigkeit
nach der oben genannten Definition vor, erbringen wir für insgesamt maximal 24 Monate folgende Leistungen:
- Wir zahlen eine Rente in Höhe der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente und
- wir befreien Sie von der Pflicht, Beiträge zu bezahlen.

Haben wir bereits Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit erbracht, werden diese Zeiträume auf die maximale Leis-
tungsdauer von 24 Monaten angerechnet.

Wir erbringen Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit jeweils befristet für den Zeitraum, für den uns die versicherte
Person ärztliche Bescheinigungen wegen Arbeitsunfähigkeit vorlegt.

Beginn und Ende des Leistungsanspruches
Der Anspruch auf Rente und auf Beitragsbefreiung entsteht mit Ablauf des Monats, in dem die Arbeitsunfähigkeit be-
ginnt, frühestens jedoch zum vereinbarten Leistungsbeginn der Versicherung.

Der Anspruch auf Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch nur, wenn
- auch Leistungen wegen Berufsunfähigkeit beantragt worden sind und
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- solange noch keine Leistungen wegen Berufsunfähigkeit, einer speziellen Beeinträchtigung oder Überbrückungs-
hilfe erbracht werden.

Der Anspruch endet mit Beginn des Monats, in dem wir Leistungen wegen Berufsunfähigkeit bzw. wegen einer spezi-
ellen Beeinträchtigung oder Überbrückungshilfe erbringen oder mit Ablauf des Monats, in dem mindestens eine der
folgenden Voraussetzungen eintritt:
- Wir haben bereits 24 Monate Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit erbracht,
- die versicherte Person ist nicht mehr arbeitsunfähig (d.h. es liegt keine Bescheinigung mehr vor),
- die versicherte Person stirbt oder
- die Leistungsdauer des Vertrages endet.

Beantragung und Nachweise
Um Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit zu erhalten, ist es erforderlich, dass die Person, die den Anspruch stellt, uns
unverzüglich folgende Unterlagen vorlegt:
- Personen, die einen gesetzlichen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, einen Anspruch auf Krankengeld oder eine An-

zeigepflicht der Arbeitsunfähigkeit gegenüber der Agentur für Arbeit haben: Wir benötigen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen, die den in Deutschland gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien der Krankenkassen
entsprechen.

- Andere Personen (z.B. Selbständige ohne gesetzlichen Krankengeldanspruch oder nicht erwerbstätige Personen):
Wir benötigen entsprechende privatärztliche Atteste, wie etwa Bescheinigungen zur Beantragung von Krankenta-
gegeld, Dienstunfähigkeitsbescheinigungen oder Bescheinigungen zur Beurlaubung vom Unterricht aus gesund-
heitlichen Gründen.

Liegen amts- bzw. schulärztliche Bescheinigungen sowie Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
vor, benötigen wir diese ebenfalls.

Die Bescheinigungen müssen von einem in der EU oder Nordamerika zugelassenen und praktizierenden Arzt ausge-
stellt sein. Praktiziert der Arzt nicht in dem Land, in dem die versicherte Person ihren Wohnsitz oder ihren Arbeitsplatz
hat, behalten wir uns vor, eine Bescheinigung von einem unabhängigen, dort ansässigen Arzt zu verlangen.

Die Bescheinigungen müssen die Diagnosen enthalten, die der Arbeitsunfähigkeit zu Grunde liegen. Sie müssen den
aktuellen in Deutschland gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien der Krankenkassen (Diagnoseschlüssel
entsprechend der jeweils geltenden internationalen Klassifikation - ICD) entsprechen. Mindestens eine der Bescheini-
gungen muss von einem Facharzt der jeweiligen Fachrichtung ausgestellt sein.

Nachprüfung und Mitwirkungspflichten
Erbringen wir Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit, sind wir berechtigt nachzuprüfen, ob die Arbeitsunfähigkeit der
versicherten Person fortbesteht. Dazu können wir entsprechend dem vorherigen Abschnitt "Beantragung und Nach-
weise" Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen verlangen, die dies belegen.

Die Person, die Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit bezieht oder einen entsprechenden Antrag gestellt hat, muss
uns unverzüglich informieren, sobald keine Arbeitsunfähigkeit mehr vorliegt.

Sonstige Regelungen
- Sie können die Vereinbarung zur Arbeitsunfähigkeit jederzeit zum Ende des laufenden Monats in Textform kün-

digen. Voraussetzung dafür ist, dass keine Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit erbracht wurden oder beantragt
sind. Bei Kündigung wird kein Rückkaufswert fällig.

- Erbringen wir Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit bedeutet das nicht automatisch, dass auch einen Anspruch auf
Leistungen wegen Berufsunfähigkeit besteht. Beide Leistungen werden unabhängig voneinander geprüft und be-
willigt.

- Erkennen wir aus diesem Vertrag eine Rente wegen Berufsunfähigkeit bzw. einer speziellen Beeinträchtigung oder
Überbrückungshilfe für einen Zeitraum an, für den wir bereits eine Rente wegen Arbeitsunfähigkeit gezahlt haben,
gilt:
- Wir verrechnen die bereits gezahlte Rente wegen Arbeitsunfähigkeit mit der Rente wegen Berufsunfähigkeit

bzw. spezieller Beeinträchtigung oder der Überbrückungshilfe. Wir leisten nicht zwei Renten für den gleichen
Zeitraum.

- Diesen Zeitraum, für den wir ursprünglich Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit erbracht haben, rechnen wir
nicht auf die 24 Monate an, für die wir insgesamt höchstens eine Rente wegen Arbeitsunfähigkeit leisten.
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6 Wer ist Empfänger und wie erfolgt die Auszahlung von Leistungen?

6.1 Empfänger der Leistungen
Die Leistungen aus Ihrem Vertrag zahlen wir an Sie als Versicherungsnehmer oder an eine von Ihnen benannte
Person (Bezugsberechtigter). Die Benennung eines Bezugsberechtigten müssen Sie uns in Textform mitteilen. Sie
bedarf gegebenenfalls zusätzlich der Zustimmung eines Dritten (z.B. bei Abtretung an eine Bank), ebenfalls in Text-
form.

Bitte beachten Sie: Sie können nur eine der folgenden Personen als Bezugsberechtigten benennen:
- Die versicherte Person,
- einen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 15 Abgabenordnung oder
- einen nahen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz.

6.1.1 Widerrufliches und unwiderrufliches Bezugsrecht
Es gibt 2 Arten des Bezugsrechts:
- Wenn Sie eine Person widerruflich als Bezugsberechtigten benennen, erwirbt diese das Recht auf die Leistung

erst mit Eintritt des Versicherungsfalls. Bis dahin können Sie Ihre Bestimmung jederzeit ohne Zustimmung des
Bezugsberechtigten ändern.

- Wenn Sie uns eine Person unwiderruflich als Bezugsberechtigten benannt haben, erwirbt diese sofort das Recht
auf die Leistung. In diesem Fall können Sie das Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des unwiderruflichen
Bezugsberechtigten ändern.

In beiden Fällen können Sie das Bezugsrecht nur bis zum Eintritt des Versicherungsfalls aufheben oder einschränken.
Ihre Mitteilung muss uns in Textform zugegangen sein, bevor der Versicherungsfall eingetreten ist. Das gilt auch für
die Zustimmung eines unwiderruflichen Bezugsberechtigten zur Änderung des Bezugsrechts.

6.1.2 Abtretung und Verpfändung
Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte abtreten oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:
- Es darf dem kein gesetzliches Abtretungsverbot entgegenstehen. Ein solches kann sich beispielsweise aus Pfän-

dungsschutzvorschriften ergeben.
- Wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrem Vertrag eingeräumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder

Verpfändung in Textform zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel eine Person sein, die Sie unwiderruflich als
Bezugsberechtigten benannt oder der Sie Ihre Rechte aus dem Vertrag bereits abgetreten haben.

Eine Abtretung oder Verpfändung wird uns gegenüber erst wirksam, wenn Sie uns diese in Textform mitgeteilt haben.
Wenn wir Ihnen bestätigen, dass wir die Abtretung oder Verpfändung berücksichtigen, erheben wir dafür eine Gebühr.
Die derzeitige Höhe finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

6.1.3 Inhaber des Versicherungsscheins
Wir dürfen jede Person, die uns den Versicherungsschein vorlegt, als berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem
Versicherungsvertrag zu verfügen und Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir sind nicht verpflichtet, diese Berechti-
gung zu überprüfen, können aber einen Nachweis darüber verlangen.

6.2 Auszahlung der Leistungen
Die Überweisung der Versicherungsleistung erfolgt innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums auf unsere Kosten.
Wir überweisen Ihnen die Leistungen auch in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. Vorausset-
zung dafür ist, dass Sie bei Abschluss des Vertrages Ihren Wohnsitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
hatten und dieser im Versicherungsvertrag genannt ist. Bitte beachten Sie, dass die Überweisung in diesem Fall auf
Kosten und auf Gefahr des Versicherungsnehmers bzw. des Bezugsberechtigten erfolgt.

7 Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
Grundsätzlich leisten wir unabhängig davon, wodurch der Versicherungsfall verursacht worden ist. Da es unser An-
spruch ist, Ihnen unsere Leistungen langfristig und stabil anzubieten sind einige Risiken vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen.
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L Die folgenden Ausschlüsse gelten für alle Leistungen aus diesem Vertrag.
L Zusätzlich können individuelle Ausschlüsse zu Ihrem Vertrag vereinbart sein.
L Auch bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht (siehe Abschnitt "Warum ist

es wichtig, dass Ihre Angaben richtig und vollständig sind?") oder bei arglistiger Täuschung
kann der Anspruch auf Leistung entfallen.

Ist der Versicherungsfall durch eines der folgenden Ereignisse verursacht, leisten wir grundsätzlich nicht (Aus-
schlüsse). Unter bestimmten Voraussetzungen bleibt unsere Leistungspflicht jedoch bestehen (versicherte Aus-
nahmen).

Verursachende Ereig-
nisse (Risiken)

Ausschlüsse:
Wir leisten nicht, wenn der Versiche-
rungsfall durch eines der folgenden Er-
eignisse verursacht ist:

Versicherte Ausnahmen:
Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch
unter folgenden Voraussetzungen be-
stehen:

Kriegerische Ereig-
nisse und innere Un-
ruhen

Unmittelbar oder mittelbar durch kriegeri-
sche Ereignisse oder innere Unruhen, so-
fern die versicherte Person auf Seiten der
Unruhestifter teilgenommen hat.

H Die versicherte Person war während eines
Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland kriegerischen Ereignissen
oder inneren Unruhen ausgesetzt, aber
nicht aktiv daran beteiligt (z.B. im Rahmen
humanitärer Hilfeleistungen, wie z.B. Ärzte
ohne Grenzen);

L Der Versicherungsfall ist Folge eines
Einsatzes, an dem die versicherte Person
als Angehöriger der Deutschen Bundes-
wehr oder anderer staatlich beauftragter
Organisationen teilgenommen hat, sofern
es sich um rein humanitäre Hilfeleistungen
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
handelt.

Vorsätzliche Straftaten Die versicherte Person hat vorsätzlich eine
Straftat oder ein Vergehen ausgeführt oder
auszuüben versucht.

Bei Verkehrsdelikten oder fahrlässigen Ver-
stößen.

Absichtliche Herbei-
führung eines Versi-
cherungsfalls

Die versicherte Person hat absichtlich
L Krankheit oder Kräfteverfall herbei-

geführt oder
L eine Selbstverletzung oder den

Versuch einer Selbsttötung vorge-
nommen.

Es wird nachgewiesen, dass die versicherte
Person diese Handlungen in einem Zustand
krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen hat, der die freie Willensbestimmung
ausschließt.

Widerrechtliche Hand-
lungen

Durch eine widerrechtliche Handlung, mit
der Sie als Versicherungsnehmer den Ver-
sicherungsfall bei der versicherten Person
vorsätzlich herbeigeführt haben.
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Verursachende Ereig-
nisse (Risiken)

Ausschlüsse:
Wir leisten nicht, wenn der Versiche-
rungsfall durch eines der folgenden Er-
eignisse verursacht ist:

Versicherte Ausnahmen:
Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch
unter folgenden Voraussetzungen be-
stehen:

Strahlen infolge von
Kernenergie

Durch Strahlen infolge Kernenergie, die
das Leben oder die Gesundheit zahlreicher
Menschen in so ungewöhnlichem Maße
gefährden oder schädigen, dass es zu
deren Abwehr und Bekämpfung des Ein-
satzes der Katastrophenschutzbehörde der
Bundesrepublik Deutschland oder ver-
gleichbarer Einrichtungen anderer Länder
bedarf.

Es handelt sich nur um Einzelfälle und nicht
um Großschadenereignisse.
Erläuterungen hierzu finden Sie unter dieser
Tabelle.

Atomare, biologische
oder chemische
Waffen

Unmittelbar oder mittelbar durch den vor-
sätzlichen Einsatz von atomaren, biologi-
schen oder chemischen Waffen oder den
vorsätzlichen Einsatz oder die vorsätzliche
Freisetzung von radioaktiven, biologischen
oder chemischen Stoffen, sofern der Ein-
satz oder das Freisetzen geeignet sind,
das Leben oder die Gesundheit vieler Per-
sonen zu gefährden.

Es handelt sich nur um Einzelfälle und nicht
um Großschadenereignisse.
Erläuterungen hierzu finden Sie unter dieser
Tabelle.

Unsere Leistungspflicht für die letzten beiden Punkte ist nur dann eingeschränkt, wenn es sich hierbei um Großscha-
denereignisse handelt, die das Leben oder die Gesundheit vieler Personen gefährden. Voraussetzung dafür ist, dass
die Gefährdung zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leistungsbedarfs gegenüber den versicherungsma-
thematischen Berechnungsgrundlagen führt und die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen nicht mehr
gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Ob diese Vor-
aussetzungen vorliegen, muss ein unabhängiger Treuhänder prüfen und gutachterlich bestätigen. Ansprüche auf die
uneingeschränkte Versicherungsleistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.
Den Nachweis über den Leistungsausschluss erbringen wir.

8 Warum ist es wichtig, dass Ihre Angaben richtig und vollständig sind?

L In diesem Abschnitt geben wir Ihnen einen Überblick zum Thema Verletzung der
vorvertraglichen Anzeigepflicht.

L Einzelheiten dazu finden Sie in unserer "Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG über die
Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht" in Ihren Antragsunterlagen.

8.1 Bedeutung unserer Fragen vor Vertragsabschluss
Vor Vertragsabschluss stellen wir Ihnen verschiedene Fragen - zum Beispiel zu aktuellen oder früheren Erkran-
kungen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Beschwerden sowie dem Rauchverhalten. Diese Angaben sind für
uns bedeutsam, um das zu versichernde Risiko richtig einschätzen zu können. Alle Fragen, die wir Ihnen vor Ver-
tragsabschluss in Textform stellen, müssen Sie vollständig und richtig beantworten. Das heißt "vorvertragliche Anzei-
gepflicht".
Auch die versicherte Person muss - außer Ihnen - diese Fragen richtig und vollständig beantworten.

8.2 Auswirkungen einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
Verletzen Sie oder die versicherte Person diese Anzeigepflicht, kann das gravierende Folgen haben und den Versi-
cherungsschutz gefährden. Es ist möglich, dass wir vom Vertrag zurücktreten, ihn kündigen oder anpassen.

Welche Folgen im Einzelfall eintreten und wie sich diese auf den Versicherungsschutz auswirken, hängt insbesondere
von folgenden Faktoren ab:
- ob die Anzeigepflichtverletzung schuldhaft erfolgte,
- vom Grad eines möglichen Verschuldens,
- von der Frage, ob wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht oder nicht richtig mitgeteilten Umstände geschlossen

hätten (wenn auch zu anderen Bedingungen).
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Im Falle von Rücktritt und Kündigung erlischt der Vertrag, ohne dass eine Leistung fällig wird. Sie haben keinen An-
spruch auf Rückzahlung der eingezahlten Beiträge.

Abweichend von den gesetzlichen Vorschriften verzichten wir zu Ihren Gunsten darauf, den Vertrag zu kündigen oder
anzupassen, wenn Sie die Verletzung der Anzeigepflicht nicht verschuldet haben.

8.3 Bedeutung unserer Fragen bei Leistungserweiterungen
Die Folgen einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht (siehe unsere "Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht") gelten entsprechend, wenn
- Sie im Laufe des Vertrages Ihren Versicherungsschutz erweitern oder
- Sie nach einer Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz wiederherstellen und wieder Beiträge zahlen.
Unsere Rechte und die dafür geltenden Fristen beziehen sich dann auf den erweiterten oder wiederhergestellten Teil
Ihres Vertrages.

8.4 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung
Wenn Sie oder die versicherte Person uns bei Vertragsabschluss arglistig getäuscht haben, können wir den Vertrag
auch anfechten.
Die Anfechtung erklären wir Ihnen gegenüber. Dies ist auch möglich, wenn die versicherte Person die arglistige Täu-
schung begangen hat, ohne dass Sie dies wussten.
Wenn Sie unsere Anfechtungserklärung erhalten haben, ist der Versicherungsvertrag von Anfang an nichtig. Dies be-
deutet, dass zu keinem Zeitpunkt Versicherungsschutz bestand. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge können Sie
nicht verlangen.

Frist für die Ausübung der Anfechtung
Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der arglistigen Täuschung in Textform ausüben. Un-
abhängig von dieser Kenntnis können wir die Anfechtung nur innerhalb von 10 Jahren seit Abschluss des Vertrages
erklären.

9 Was müssen Sie beachten, während Sie Leistungen erhalten?

9.1 Ihre Pflichten während Sie Leistungen beziehen
Mitteilung einer Änderung der beruflichen Tätigkeit
Erhalten Sie Leistungen aus diesem Vertrag oder haben Sie diese beantragt, müssen Sie uns unverzüglich mitteilen,
wenn die versicherte Person die berufliche Tätigkeit wieder aufnimmt oder sich diese in Art oder Umfang ändert.

Pflichten bei laufender Rentenzahlung
Erbringen wir laufende Rentenzahlungen, sind wir berechtigt, uns in angemessenen Zeitabständen zu erkundigen, ob
die versicherte Person noch lebt. Dafür benötigen wir eine amtlich beglaubigte Bescheinigung.

Pflichten bei unrechtmäßig erhaltenen Leistungen
Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an uns zurückzuzahlen.

Pflichten im Todesfall
Verstirbt die versicherte Person, müssen Sie uns dies unverzüglich mitteilen. Um eine Leistung im Todesfall erbringen
zu können, benötigen wir eine amtliche Sterbeurkunde, die das Geburtsdatum und den Geburtsort der versicherten
Person ausweist.

9.2 Recht zur Nachprüfung, ob die Leistungspflicht weiter besteht
9.2.1 Umfang der Nachprüfung
Haben wir unsere Pflicht zur Leistung anerkannt, sind wir berechtigt zu prüfen, ob der Versicherungsfall und der
daraus resultierende Anspruch weiterhin bestehen. Wir legen dabei den Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?"
zugrunde. Im Rahmen dieser Nachprüfung können wir jederzeit sachdienliche Auskünfte auf unsere Kosten anfor-
dern. Darüber hinaus können wir einmal im Jahr umfassende Untersuchungen der versicherten Person durch von uns
beauftragte Ärzte verlangen.

Sachdienliche Auskünfte sind Informationen zu
- Beginn, Ursache, Art und Verlauf der Krankheit sowie zu Störungen des Heilungsprozesses,
- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Lebensumständen,
- der beruflichen Tätigkeit und den wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen der versicherten Person sowohl

vor Eintritt des Versicherungsfalles als auch deren Veränderungen bis zur aktuellen Nachprüfung.
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Die Bestimmungen des Abschnittes "Wie beantragen Sie Leistungen und welche Mitwirkungspflichten haben Sie?"
gelten entsprechend.

Wir können auch erneut prüfen, ob die versicherte Person eine andere berufliche Tätigkeit im Sinne des Abschnitts
"Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?" konkret ausübt. Dabei sind neu erworbene berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten
(z.B. durch Umschulung oder Fort- und Weiterbildung) zu berücksichtigen.

9.2.2 Finanzielle Unterstützung zur Wiedereingliederung
Im Einzelfall kann die versicherte Person auch eine finanzielle Unterstützung zur Wiedereingliederung beantragen,
um wieder berufsfähig zu werden. Die Voraussetzungen dafür sowie deren Umfang finden Sie in den Erläuterungen
im Abschnitt "Welche anderen Leistungen beinhaltet Ihr Vertrag?".

9.3 Verletzung von Mitwirkungspflichten
Im Rahmen der Nachprüfung gelten die gleichen Mitwirkungspflichten wie bei der Beantragung von Leistungen. Wie
Sie Ihre Mitwirkungspflichten erfüllen und welche Folgen eine Verletzung hat, können Sie in Abschnitt "Wie bean-
tragen Sie Leistungen und welche Mitwirkungspflichten haben Sie?" nachlesen.

10 Welche vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie?

10.1 Anpassung des Versicherungsschutzes
Sie können Ihren Versicherungsschutz im Rahmen von Optionen ohne erneute Gesundheitsprüfung anpassen, sofern
Ihr Vertrag "Bedingungen für die Ausübung von Optionen in der Privatversorgung" enthält. Einzelheiten sind in diesen
Bedingungen geregelt.

10.2 Vorteil beim Einstieg in das Berufsleben ("Zukunftsgarantie")
Im Rahmen der Zukunftsgarantie vergleichen wir den Beitrag für die ausgeübte berufliche Tätigkeit, die wir bei An-
tragsstellung zugrunde gelegt haben, mit dem Beitrag für die ausgeübte berufliche Tätigkeit beim Start ins Berufs-
leben.
Hat die neu aufgenommene berufliche Tätigkeit einen günstigeren Beitrag, stellen wir die Versicherung ohne erneute
Gesundheitsprüfung um (Zukunftsgarantie). Diese Möglichkeit können Sie einmalig nut-zen. Dafür müssen die in den
nächsten Absätzen genannten Voraussetzungen erfüllt sein.

Voraussetzungen
- Die Umstellung kann nur erfolgen, wenn die versicherte Person bei Beginn der Versicherung

- Student, Referendar, Auszubildender oder Beamtenanwärter war oder
- den Bundesfreiwilligendienst (BFD), das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder das Freiwillige Ökologische Jahr

(FJÖ) geleistet hat.
- Die versicherte Person hat

- ein Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Universität, Hochschule oder Fachhochschule oder
ein Referendariat oder

- eine Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf abgeschlossen.
- Die neue berufliche Tätigkeit muss unbefristet und bei uns versicherbar sein. Ein Referendariat oder der Status als

Beamter auf Widerruf oder auf Probe (BaW / BaP) gilt als unbefristet.
- Die Versicherung darf nicht beitragsfrei gestellt sein.
- Der Beginn der Versicherung darf nicht länger als 5 Jahre zurückliegen.

Fristen und Nachweise
Die Beantragung der Zukunftsgarantie muss innerhalb folgender Fristen erfolgen:
- Innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der Ausbildung, des Studiums oder des Referendariats und der Auf-

nahme der erstmaligen beruflichen Tätigkeit. Abweichend gilt für Lehrkräfte eine Frist von 18 Monaten.
- Die versicherte Person übt die neue berufliche Tätigkeit seit mindestens 6 Monaten aus.

Bitte beantragen Sie die Zukunftsgarantie in Textform und reichen uns Nachweise über den Abschluss der Ausbildung
und der neuen beruflichen Tätigkeit ein. Erfüllen Sie alle genannten Voraussetzungen und liegen uns alle notwen-
digen Unterlagen vor, stellen wir Ihren Vertrag zum 01. des Folgemonats um. Vereinbarte Leistungsausschlüsse und
Zuschläge bleiben bestehen.
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10.3 Wechsel in eine selbstständige Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Sie können jederzeit in Textform beantragen, dass Sie von der selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung in
eine selbstständige Erwerbsunfähigkeitsversicherung in der Privatversorgung wechseln. Die Versicherung darf zu
diesem Zeitpunkt nicht beitragsfrei gestellt sein.

Hierbei ist zu beachten, dass der Versicherungsschutz einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung vom Versicherungs-
schutz einer Berufsunfähigkeitsversicherung abweicht. Hier unterscheiden sich insbesondere die Leistungsvorausset-
zungen. Die Voraussetzungen für eine Leistung aus einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung sind in der Regel höher.
Dafür ist der Beitrag für eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung in der Regel auch geringer als der für eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung.

Erwerbsunfähigkeit liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Die versicherte Person ist außer Stande

- voraussichtlich für mindestens 6 Monate ununterbrochen
- irgendeine Erwerbstätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes
- für mindestens 3 Stunden täglich auszuüben.

Ebenso erzielt die versicherte Person aus Erwerbstätigkeit kein Einkommen, das in dem Zeitraum, für den Leistungen
beansprucht werden, über der monatlichen Grenze für eine geringfügige Beschäftigung gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozi-
algesetzbuch (SGB) IV liegt.
- Die Ursache für die Beeinträchtigung ist

- eine Krankheit,
- Körperverletzung oder
- ein mehr als dem Alter entsprechender Verfall der Kräfte.

Die Beeinträchtigung und deren Schwere muss ärztlich nachgewiesen werden.

Als Erwerbstätigkeit gilt jede Tätigkeit, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt üblich ist, sowie selbstständige Tätig-
keiten. Unberücksichtigt bleiben Tätigkeiten, die von Menschen mit Beeinträchtigungen nur in speziell dafür eingerich-
teten Werkstätten oder Heimen ausgeführt werden können.

Bei der Entscheidung, ob Erwerbsunfähigkeit vorliegt, kommt es ausschließlich auf die gesundheitliche Situation der
versicherten Person an. Keine Rolle spielen folgende Faktoren:
- Die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen,
- der Bescheid eines Sozialversicherungsträgers oder eines berufsständischen Versorgungswerkes über eine unbe-

fristete volle Erwerbsminderungsrente,
- der zuletzt ausgeübte Beruf und
- die bisherigen Lebens- und Einkommensverhältnisse der versicherten Person.

Wird von der selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung in eine selbstständige Erwerbsunfähigkeitsversicherung
gewechselt, gilt zu diesem Termin folgendes:
- Die Berufsunfähigkeitsversicherung erlischt, ohne dass eine Leistung fällig wird.
- Die Erwerbsunfähigkeitsversicherung wird als rechtlich selbstständiger Versicherungsvertrag mit gesonderten Bei-

trägen und Leistungen abgeschlossen.
- Für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung gelten die zum Zeitpunkt des Wechsels gültigen bzw. angebotenen Ta-

rife, Rechnungsgrundlagen, Annahmerichtlinien sowie die dann aktuelle Berufstarifierung. Eventuell vorhandene
Klauseln und Zuschläge werden berücksichtigt.

10.4 Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit als Beamter oder im Öffentlichen Dienst
Nimmt die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit im Beamtenverhältnis oder im Öffentlichen Dienst (ÖD) auf,
besteht die Möglichkeit, den Versicherungsschutz um eine Klausel zur Dienstunfähigkeit bzw. um spezielle Rege-
lungen für Angestellte im ÖD zu erweitern. Die Versicherung darf zu diesem Zeitpunkt nicht beitragsfrei gestellt sein.

Dazu übertragen wir Ihren gesamten Vertrag auf die DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung
Zweigniederlassung der AXA Lebensversicherung AG (DBV-ZN). Maßgeblich ist dann die berufliche Tätigkeit, welche
die versicherte Person als Beamter, Beamter im Kirchenrecht, Richter oder Soldat bzw. als Angestellter im ÖD zum
Zeitpunkt der Übertragung ausübt. Es gelten die dann gültigen bzw. angebotenen Tarife, Rechnungsgrundlagen, An-
nahmerichtlinien und die aktuelle Berufstarifierung. Eventuell vorhandene Klauseln und Zuschläge werden berück-
sichtigt.

Sofern die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit im Beamtenverhältnis aufnimmt (dies gilt auch für Beamte im
Kirchenrecht oder Richter), kann der Versicherungsschutz um eine Teildienstunfähigkeit (Begrenzte Dienstfähigkeit)
und / oder um eine spezielle Dienstunfähigkeit ergänzt werden. Wird die versicherte Person Berufssoldat, kann der
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Versicherungsschutz um die Absicherung einer speziellen Dienstunfähigkeit ergänzt werden, nicht aber um die Absi-
cherung einer Teildienstunfähigkeit.

Beantragen Sie die Übertragung innerhalb von 24 Monaten, nachdem die versicherte Person ihre berufliche Tätigkeit
als Beamter, Beamter im Kirchenrecht, Richter, Soldat oder als Angestellter im ÖD aufgenommen hat, verzichten wir
auf eine erneute Gesundheitsprüfung. Der zusätzliche Versicherungsschutz (Absicherung einer Teildienstunfähigkeit
bzw. speziellen Dienstunfähigkeit) kann innerhalb von 24 Monaten nach Aufnahme der beruflichen Tätigkeit im Beam-
tenverhältnis ohne erneute Überprüfung der Gesundheit ergänzt werden.

Wir prüfen immer, ob die versicherte Rente in einem angemessenen Verhältnis zum Einkommen steht.

11 Welche Möglichkeiten haben Sie bei Zahlungsschwierigkeiten?
Wenn Sie Ihren Beitrag vorübergehend nicht bezahlen können (zum Beispiel wegen Arbeitslosigkeit oder Elternzeit),
Ihren Versicherungsschutz aber erhalten wollen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

11.1 Änderung der Beitragszahlung
Sie können mit uns die Änderung der Zahlweise zum Ende einer jeden Versicherungsperiode vereinbaren. Einzel-
heiten entnehmen Sie dem Abschnitt "Was ist bei der Beitragszahlung wichtig?".

11.2 Im ersten Versicherungsjahr: Beginn- und Ablaufverlegung
Sie können beantragen, dass der Beginn der Versicherung um die Anzahl der Monate nach hinten verlegt wird, für die
Sie keine Beiträge bezahlt haben. Verschiebt sich der Versicherungsbeginn dadurch in ein neues Kalenderjahr, er-
höht sich das Eintrittsalter der versicherten Person. Das kann zu einem höheren Beitrag führen.

Eine Beginn- und Ablaufverlegung ist
- im ersten Versicherungsjahr
- einmalig möglich,
- wenn der Vertrag seit Abschluss nicht geändert wurde.

Eine Beginn- und Ablaufverlegung darf nur zum Ausgleich offener Beiträge erfolgen. Nachdem die Beginn- und Ab-
laufverlegung durchgeführt wurde, müssen die Beiträge sofort wieder bezahlt werden.

Wir werden Ihrem Antrag zustimmen, wenn keine erheblichen versicherungstechnischen Gründe dagegensprechen.
Das sind zum Beispiel eine Überschreitung des möglichen versicherbaren Endalters der versicherten Person oder
eine Unterschreitung der Mindestrente.

11.3 Ab dem zweiten Versicherungsjahr: Stundung der Beiträge
Sie können mit uns vereinbaren, Ihre Beiträge bis zu 24 Monate ganz oder teilweise auszusetzen (Stundung).

Voraussetzungen und Durchführung
Für eine Stundung müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- Sie haben die Beiträge für die ersten 12 Monate vollständig bezahlt.
- Der Vertrag befindet sich noch nicht im Mahnverfahren nach § 38 VVG.
- Sie haben den Vertrag weder gekündigt noch beitragsfrei gestellt.
- Nach Ablauf der Stundung beträgt die Dauer der Beitragszahlung noch mindestens 2 Jahre.

Haben Sie in Ihrem Vertrag einen abgesenkten Anfangsbeitrag vereinbart, kann eine Stundung erst erfolgen, wenn
Sie den vollen Beitrag zahlen. Die Stundung beginnt frühestens, wenn Ihr nächster Beitrag fällig ist. Während des
Zeitraumes der Stundung finden keine dynamischen Erhöhungen Ihres Vertrages statt.

Zinsen
Für eine Stundung berechnen wir grundsätzlich Zinsen. Die Höhe richtet sich nach den Sätzen, die zu Beginn der
Stundung gültig sind. Die aktuellen Zinssätze teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

In folgenden Fällen berechnen wir keine Zinsen:
- Sie befinden sich in der gesetzlichen Elternzeit.
- Sie nehmen ein Sabbatical (Sabbatjahr) oder
- Sie sind erwerbsgemindert oder pflegebedürftig.

Seite 21



Als Nachweis benötigen wir zum Beispiel den Bescheid eines gesetzlichen Sozialversicherungsträgers oder Versor-
gungswerks oder des Arbeitgebers. Trifft keiner der genannten Fälle mehr zu, müssen Sie uns darüber informieren.
Für die weitere Stundung berechnen wir dann Zinsen.

Abweichend von der allgemeinen Regelung können Sie die Beiträge bei einem Sabbatical nur für insgesamt 12 Mo-
nate stunden.

Rückzahlung
Mit Ablauf des vereinbarten Zeitraumes informieren wir Sie über die Höhe der gestundeten Beiträge und der gegebe-
nenfalls erhobenen Zinsen. Innerhalb eines Monats müssen Sie dann mit der Rückzahlung des offenen Betrags be-
ginnen. Hierfür haben Sie 2 Möglichkeiten:
- Vollständige Zahlung in einem Betrag oder
- Zahlung in gleichmäßigen Raten von höchstens 48 Monaten. Beträgt die verbleibende Dauer der Beitragszahlung

weniger als 48 Monate, können Sie den Betrag maximal über die verbleibenden Monate zurückzahlen. Eine Rate
muss mindestens 25 Euro betragen. Die Raten können Sie jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich be-
zahlen.

Ist Ihnen die Zahlung des gestundeten Betrages plus Zinsen nicht möglich, verrechnen wir diesen mit dem Über-
schussguthaben oder einer fälligen Leistung aus diesem Vertrag. Reicht das Guthaben nicht aus, um den offenen Be-
trag zu begleichen, werden wir den offenen Betrag anmahnen. Unter Umständen endet dann der Versicherungs-
schutz (siehe Abschnitt "Was ist bei der Beitragszahlung wichtig?").

Voraussetzung für eine weitere Stundung
Eine weitere Stundung ist erst möglich, wenn Sie den offenen Betrag vollständig bezahlt haben.

12 Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen?

12.1 Beitragsfreistellung und deren Auswirkungen
Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Ende der laufenden Versicherungsperiode für unbestimmte Zeit beitrags-
frei stellen. Bei einer Beitragsfreistellung reduziert sich die versicherte Rente. Hat die versicherte Person zum Zeit-
punkt der Beitragsfreistellung einen Anspruch auf Leistung aus ihrer Versicherung, bleibt dieser Anspruch trotz Bei-
tragsfreistellung bestehen.

Voraussetzungen
Voraussetzungen für eine Beitragsfreistellung sind:
- Sie müssen uns Ihren Wunsch, keine Beiträge mehr zu zahlen, in Textform mitteilen.
- Die künftige monatliche Rente - unter Berücksichtigung der Beitragsfreistellung - muss mindestens 75 Euro be-

tragen. Wird dieser Betrag nicht erreicht, können wir die Versicherung nicht beitragsfrei stellen. Wir führen die Ver-
sicherung dann beitragspflichtig fort.

Ermittlung der beitragsfreien Rente
Wir ermitteln die beitragsfreie Rente nach den gesetzlichen Vorgaben zum Schluss der laufenden Versicherungspe-
riode aus dem Deckungskapital der Versicherung. Dabei wenden wir die anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation an (siehe § 165 Abs. 2 VVG in Verbindung mit § 169
Absätze 3 bis 5 VVG). Wir berücksichtigen dabei eventuelle Beitragsrückstände und nehmen einen Abzug vor, den
wir Ihnen weiter unten in diesem Abschnitt erläutern.

Das Deckungskapital hat bei Versicherungen mit laufender Beitragszahlung mindestens den Wert, der sich bei gleich-
mäßiger Verteilung der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten - unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen
Höchstzillmersätze - auf die ersten 5 Versicherungsjahre, höchstens jedoch auf die Dauer der Beitragszahlung, ergibt.

Wie hoch die beitragsfreien Renten sind, finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein. Voraus-
setzung für den Ausweis dort ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Mindestrente in Höhe von monatlich 75
Euro während der Laufzeit des Vertrages erreicht.

Nachteile
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages sind
wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten (siehe Abschnitt "Welche Kosten und Gebühren fallen
an?") keine oder nur geringe Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den Folgejahren
stehen wegen der benötigten Risikobeiträge gemessen an den gezahlten Beiträgen keine oder nur geringe Mittel zur
Verfügung, um eine beitragsfreie Rente zu bilden.
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Abzug
Wir vereinbaren mit allen unseren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen einen angemessenen Abzug:
- Schutz der Risikogemeinschaft: Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kalkuliert. Diese

setzt sich aus Versicherungsnehmern mit einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen die Risikogemeinschaft eher als jene mit einem höheren Risiko.

Stellen Sie die Versicherung vorzeitig beitragsfrei, müssen wir Ihre Interessen mit den Interessen derjenigen, die
ihren Vertrag beitragspflichtig weiterführen, ausgleichen. Dieser Ausgleich erfolgt durch einen Abzug, der das Risi-
kokapital des beitragspflichtigen Bestandes stärkt und damit sicherstellt, dass die Risikogemeinschaft durch die
Beitragsfreistellung eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

- Zusätzliche Verwaltungskosten: Durch die Beitragsfreistellungen entstehen uns zusätzliche, nicht geplante Ver-
waltungskosten. Damit der Risikogemeinschaft hierdurch keine Nachteile entstehen, gleichen wir dies im Rahmen
des Abzuges aus.

Wie hoch der Abzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist, finden Sie in der Werteentwicklung in Ihrem Versiche-
rungsschein. Voraussetzung für den Ausweis dort ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Mindestrente in Höhe
von monatlich 75 Euro während der Laufzeit des Vertrages erreicht.

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Abzug angemessen ist. Haben wir dies getan und Sie weisen uns nach,
dass unsere pauschalen Annahmen in Ihrem Fall:
- nicht zutreffen,
- teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss,
erheben wir keinen oder nur einen reduzierten Abzug.

12.2 Wiederaufnahme der Beitragszahlung nach Beitragsfreistellung (Wiederinkraftsetzung)
Durch die Beitragsfreistellung hat sich Ihr Versicherungsschutz reduziert. Zahlen Sie erneut Beiträge, können Sie
Ihren Versicherungsschutz wieder erhöhen.

Voraussetzungen
Voraussetzungen dafür sind:
- die Versicherung muss noch bestehen,
- der Versicherungsfall darf noch nicht eingetreten sein,
- Sie teilen uns Ihren Wunsch in Textform mit und
- der Beitrag muss mindestens 120 Euro pro Jahr betragen.

Fristen
Sie können Ihren Vertrag nur innerhalb von 36 Monaten, nachdem Sie ihn beitragsfrei gestellt haben, wieder in Kraft
setzen. Ob eine erneute Risikoprüfung notwendig ist, hängt vom Zeitpunkt der Wiederinkraftsetzung ab:
- Nehmen Sie die Beitragszahlung innerhalb von 6 Monaten nach einer Beitragsfreistellung wieder auf, verzichten

wir auf eine erneute Risikoprüfung. Bestanden zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung offene Beiträge (zum Beispiel
durch Stundung), beginnt die Frist von 6 Monaten ab dem Zeitpunkt der letzten vollen Beitragszahlung.

- Nehmen Sie die Beitragszahlung nach Ablauf von 6 Monaten, aber innerhalb von 36 Monaten nach Beitragsfrei-
stellung wieder auf, werden wir eine Risikoprüfung der versicherten Person durchführen. Diese umfasst den Ge-
sundheitszustand und die finanziellen Einkommensverhältnisse. Versicherungsschutz stellen wir wieder her, wenn
die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt eine vergleichbare neue Versicherung zu unseren dann gültigen An-
nahmegrundsätzen abschließen könnte.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Wiederinkraftsetzung mit Risikoprüfung die Fristen für die vorvertragliche Anzeige-
pflicht für den wiederhergestellten Teil neu beginnen (siehe Abschnitt "Warum ist es wichtig, dass Ihre Angaben richtig
und vollständig sind?").

Umfang des Versicherungsschutzes
Bei der Wiederinkraftsetzung können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:
- Sie wollen Leistungen in gleicher Höhe versichern wie zuvor. In diesem Fall ist der Beitrag höher als vor der Bei-

tragsfreistellung.
- Sie wollen maximal den gleichen Beitrag zahlen wie zuvor. In diesem Fall sind die versicherten Leistungen geringer

als vor der Beitragsfreistellung.

Den erhöhten Beitrag bzw. die reduzierten Leistungen berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertragsabschluss galten.
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Zusätzlich haben Sie innerhalb von 6 Monaten nach Beitragsfreistellung die Möglichkeit, den Versicherungsschutz wie
vor der Beitragsfreistellung wiederherzustellen, indem Sie die Beiträge für die Zeit der Beitragsfreistellung einmalig
nachzahlen und anschließend den Beitrag in gleicher Höhe wie vor Beitragsfreistellung weiterzahlen.

Wenn wir Ihren Vertrag wieder in Kraft setzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie in der
Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

Besonderheiten bei gesetzlicher Elternzeit
Wurde der Vertrag beitragsfrei gestellt, weil die versicherte Person gesetzliche Elternzeit in Anspruch genommen hat,
gilt folgendes:
- Sie können auch später als 36 Monate nach Beitragsfreistellung wieder anfangen, Beiträge zu zahlen.
- Die Zahlung der Beiträge müssen Sie spätestens innerhalb von 3 Monaten nach Ende der Elternzeit wieder auf-

nehmen.
- Ist die Elternzeit in mehrere Abschnitte aufgeteilt, müssen Sie die Zahlung der Beiträge jeweils innerhalb von 3 Mo-

naten nach Ende eines Abschnittes wieder aufnehmen.
Bitte weisen Sie die gesetzliche Elternzeit durch entsprechende Belege nach.

13 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen?
Sie können Ihre Versicherung kündigen. Die Kündigung muss in Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen
Versicherungsperiode wirksam. Mit der Kündigung erlischt die Versicherung. In diesem Fall zahlen wir keine Leis-
tungen aus und es besteht kein Anspruch auf einen Rückkaufswert. Wir erstatten auch keine Beiträge zurück. Hat die
versicherte Person zum Zeitpunkt der Kündigung einen Anspruch auf Leistung aus ihrer Versicherung, bleibt dieser
Anspruch trotz Kündigung bestehen.

14 Wann können Sie die Leistungen Ihrer Versicherung herabsetzen?
Sie können die Leistungen Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in Textform erfolgen und wird zum Ende der
jeweiligen Versicherungsperiode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der zu zahlende Bei-
trag. Die reduzierten Leistungen und zukünftigen Beiträge berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertragsabschluss galten.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir die Versicherungsleistungen herabsetzen können:
- Die verbleibende versicherte Rente beträgt monatlich mindestens 50 Euro.
- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 180 Euro jährlich.
- Bei einem Vertrag mit abgesenktem Anfangsbeitrag: Wenn Sie den vollen Beitrag zahlen.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung der Leistungen nicht möglich.

Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages herabsetzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden
Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

15 Was gilt für unser Vertragsverhältnis?

15.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Ihr Versicherungsschutz beginnt um 12 Uhr mittags an dem im Versicherungsschein genannten Datum.
Sollten Sie Ihren ersten Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen, entfällt Ihr Versicherungsschutz. (Einzelheiten siehe Ab-
schnitt "Verwendung Ihrer Beiträge?").

15.2 Weltweiter Versicherungsschutz
Der Schutz Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung besteht weltweit, es sei denn, es wurde vertraglich etwas anderes
vereinbart.

15.3 Rauchverhalten
Bieten wir diese Versicherung als Raucher- und Nichtraucherversicherung an, gelten die folgenden Regelungen.

Nichtraucher ist, wer in den letzten 12 Monaten vor Antragstellung kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt,
dies in Zukunft nicht zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise
- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Zigaretten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,
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- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren,
E-Pfeifen, E-Shisha oder Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Das Rauchverhalten, das die versicherte Person bei Antragsstellung angibt, legt fest, ob sie im Sinne dieser Versiche-
rung Nichtraucher oder Raucher ist. Der Raucherstatus zum Zeitpunkt der Antragstellung hat bei gleichen Leistungen
Einfluss auf die Beitragshöhe. Eine spätere Änderung des Rauchverhaltens der versicherten Person muss uns jedoch
nicht angezeigt werden.

15.4 Versicherungsdauer und Leistungsanspruch
Bei Vertragsbeginn vereinbaren wir 2 Zeiträume mit Ihnen:
- Die Versicherungsdauer ist der Zeitraum, in dem die versicherte Person durch diesen Vertrag abgesichert ist.
- Die Leistungsdauer ist der Zeitraum, für den wir die vereinbarten Leistungen zahlen, wenn ein Versicherungsfall

während der Versicherungsdauer eingetreten ist.

15.4.1 Beginn des Leistungsanspruches bei Berufsunfähigkeit
Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit Ablauf des Monats, in dem der Versicherungsfall eintritt.
Haben wir mit Ihnen einen späteren Leistungsbeginn vereinbart, beginnt die Leistung frühestens zu diesem Termin.

15.4.2 Ende des Leistungsanspruches bei Berufsunfähigkeit
Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung endet mit Ablauf des Monats, in dem mindestens eine der folgenden
Voraussetzungen eintritt:
- Berufsunfähigkeit (siehe Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?") liegt nicht mehr vor.

Hinweis: In diesem Fall informieren wir Sie und teilen dem Anspruchsberechtigten das Ende der Leistungszahlung
ebenfalls mit. Beides erfolgt in Textform. Mit Ablauf des dritten Monats nachdem Ihnen die Information zugegangen
ist, endet die Leistungszahlung.
Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie auch wieder Beiträge zahlen, sofern die Versicherung bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls beitragspflichtig war.

- Die versicherte Person stirbt.
- Die Leistungsdauer des Vertrages endet.

15.4.3 Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer
Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versicherungsdauer und wurde die Leistung vor dem Ende der Leis-
tungsdauer eingestellt, weil keine Berufsunfähigkeit mehr vorliegt, gilt Folgendes:
Wird die versicherte Person wegen der ursprünglichen Ursache erneut mindestens 6 Monate ununterbrochen berufs-
unfähig, dann wird die Leistung weitergezahlt. Dies gilt auch, wenn die Versicherungsdauer schon abgelaufen ist.
Die Bestimmungen des Abschnittes "Recht zur Nachprüfung, ob die Leistungspflicht weiter besteht" gelten entspre-
chend.

15.4.4 Besonderheiten zum Beginn des Leistungsanspruches bei der Existenzschutzversicherung
Ist der Versicherungsschutz aufgrund der Ausübung Ihres "Optionsrechts auf Abschluss einer Berufsunfähigkeits-
versicherung" aus der Existenzschutzversicherung der AXA Versicherung AG zustande gekommen, entsteht der An-
spruch auf Rente mit Ablauf des siebten Monats, nach dem der Versicherungsschutz begonnen hat (Wartezeit) und
wenn die Berufsunfähigkeit dann noch ununterbrochen besteht. Die Wartezeit entfällt, wenn der Leistungsanspruch
aufgrund eines Unfalls eingetreten ist.

15.5 Nachträgliche Anpassung von Beiträgen oder Leistungen
Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berechtigt, den Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungs-
leistung herabzusetzen. Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können Sie stattdessen die Herabset-
zung der Versicherungsleistung verlangen. Dabei muss ein unabhängiger Treuhänder die Rechtmäßigkeit der Anpas-
sung überprüfen und bestätigen.
Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des 2. Monats wirksam, nachdem wir Sie benachrichtigt haben.

15.6 Änderungen bestehender Bestimmungen
Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch eine höchstrichterliche Entscheidung oder
einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir unter den Voraussetzungen des §
164 VVG diese durch eine neue Regelung ersetzen. Eine neue Regelung wird 2 Wochen nach Mitteilung wirksam.
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15.7 Mitteilungen zu diesem Vertrag
Alle an uns gerichtete Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen in Textform erfolgen.

Im Falle Ihres Todes dürfen wir unsere Mitteilungen an eine der folgenden Personen schicken:
- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn kein Bezugsberechtigter vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt

nicht ermitteln konnten.

Halten Sie sich längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf, nennen Sie uns bitte einen Ansprech-
partner in Deutschland, der bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen an Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevoll-
mächtigter).
Sie können jederzeit Kopien Ihrer Erklärungen zu Ihrem Vertrag anfordern.

15.8 Änderung Ihres Namens oder Ihrer Anschrift
Teilen Sie uns bitte unverzüglich mit, wenn sich Ihre Anschrift oder Ihr Name geändert hat. Es können sonst Nachteile
für Sie entstehen.

So können wir unsere an Sie zu richtenden Willenserklärungen per Einschreiben an Ihre letzte, uns bekannte An-
schrift senden. Unsere Erklärung gilt dann 3 Tage nach Versand als zugegangen. Dies gilt auch, wenn der Versiche-
rungsnehmer ein Gewerbebetrieb ist und seine gewerbliche Niederlassung verlegt hat.

Wenn Sie es zu vertreten haben, dass wir Ihre Anschrift ermitteln müssen, berechnen wir eine Gebühr. Die derzeitige
Höhe finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Können Sie uns nachweisen, dass uns nur ein
geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist, verringert sich die Gebühr entsprechend oder entfällt.

15.9 Geltendes Recht und Gerichtsstand
15.9.1 Geltendes Recht
Für Ihren Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

15.9.2 Gerichtsstand
Wo der Gerichtsstand im Einzelfall liegt, ist im Wesentlichen von 3 Faktoren abhängig:
- Handelt es sich um eine natürliche oder juristische Person?
- Wer klagt?
- Wo liegt Ihr Wohnsitz bzw. unser Sitz?

Wohnsitz im Inland und Wohnsitzwechsel ins
Ausland

HHHSie klagen HHHwir klagen
Natürliche
Person

Sie können Klage gegen uns beim zu-
ständigen Gericht des Bezirks einrei-
chen, in dem
L wir unseren Sitz haben,
H die für Ihren Vertrag zuständige

Niederlassung ihren Sitz hat,
L Sie Ihren Wohnsitz haben oder
L Sie sich gewöhnlich in

Deutschland aufhalten, wenn Sie
keinen festen Wohnsitz haben.

Wir können Klage gegen Sie
beim zuständigen Gericht des
Bezirks einreichen, in dem
L Sie Ihren Wohnsitz haben

oder
L Sie sich gewöhnlich in

Deutschland aufhalten, wenn
Sie keinen festen Wohnsitz
haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt zum Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht be-
kannt, können wir Sie vor dem
für unseren Sitz zuständigen
Gericht verklagen.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz
oder den Ort Ihres gewöhnli-
chen Aufenthalts nach Ver-
tragsabschluss ins Ausland
verlegen, gilt Folgendes:
Sowohl Sie als auch wir
können Klagen zu dem Ver-
trag ausschließlich beim zu-
ständigen Gericht des Be-
zirks einreichen, in dem
L wir unseren Sitz haben

oder
L die für Ihren Vertrag

zuständige Niederlassung
ihren Sitz hat.

Juristische
Person

Zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk die juristische Person ihren
Sitz oder ihre Niederlassung in Deutschland hat.

Wenn nach deutschem Recht weitere Gerichtsstände bestehen, die vertraglich nicht ausgeschlossen werden dürfen,
können Sie auch dort Klage erheben.
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15.10 Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden sind
Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie insbesondere folgende Möglichkeiten:

15.10.1 Versicherungsombudsmann
Als Verbraucher können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit
unter folgenden Kontaktdaten:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlichtungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei ar-
beitet. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsver-
fahren ist bis zu einem Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z.B. über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen
haben, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/
wenden.

15.10.2 Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung
auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

15.10.3 Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. Das geltende Recht und den zuständigen Ge-
richtsstand finden Sie im Abschnitt "Geltendes Recht und Gerichtsstand".

16 Was ist bei der Beitragszahlung wichtig?

16.1 Verwendung Ihrer Beiträge
Ihre Beiträge decken das versicherte Risiko (sogenannter Risikobeitrag) sowie die Abschluss- und Verwaltungskosten
ab. Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie in dem Abschnitt "Welche Kosten und Gebühren fallen an?".

16.2 Modalitäten der Beitragszahlung
16.2.1 Zahlweise und Versicherungsperiode
Je nach Vereinbarung sind die Beiträge jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich zu zahlen.

Von der vereinbarten Zahlweise hängt die Versicherungsperiode ab, d.h. bei jährlicher Beitragszahlung umfasst sie
ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung beträgt sie einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

Sie können mit uns die Änderung der Zahlweise zum Ende einer jeden Versicherungsperiode vereinbaren. Dies
müssen Sie uns mindestens 1 Monat vorher mitteilen. Die Höhe der Beiträge hängt von der gewählten Zahlweise ab.
Die vereinbarten Leistungen bleiben unverändert.

Bei einem Vertrag mit abgesenktem Anfangsbeitrag, können Sie die Zahlweise erst ändern, wenn Sie den vollen Bei-
trag zahlen.
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16.2.2 Fälligkeit der Beiträge
Der erste Beitrag ist abweichend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unverzüglich nach Abschluss
des Vertrages zu zahlen, nicht jedoch vor Beginn der Versicherung. Das Datum des Versicherungsbeginns finden Sie
im Versicherungsschein.

Alle folgenden Beiträge werden jeweils zum Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Sie haben uns die
Beiträge auf Ihre Kosten zu übermitteln. Ebenso tragen Sie die Gefahr, dass wir die Beiträge fristgerecht erhalten. Der
Beitrag gilt als fristgerecht gezahlt, wenn Sie alles getan haben, damit der Beitrag rechtzeitig bei uns eingeht.

16.2.3 Zahlungsarten
Nehmen Sie nicht am Lastschriftverfahren teil, berechnen wir eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie in der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen".

Besonderheiten beim Lastschriftverfahren
Sie können mit uns das Lastschriftverfahren vereinbaren. Dann ziehen wir Ihre Beiträge am Anfang einer jeden Versi-
cherungsperiode von dem Konto ein, das Sie uns genannt haben. Ihr Beitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn wir
diesen am Fälligkeitstag einziehen konnten und Sie dem nicht widersprechen.

Wenn wir Ihren Beitrag nicht einziehen konnten, gilt er dennoch als rechtzeitig bezahlt, wenn:
- Sie nicht zu vertreten haben, dass wir den Beitrag nicht einziehen konnten,
- wir Sie aufgefordert haben zu zahlen und
- Sie Ihren Beitrag dann unverzüglich überweisen.

Für eine fehlgeschlagene Abbuchung erheben wir eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie in der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen". Können Sie uns nachweisen, dass uns nur ein geringerer oder gar kein Schaden
entstanden ist, verringert sich die Gebühr entsprechend oder entfällt.

Haben Sie es wiederholt verschuldet, dass wir den Beitrag nicht einziehen konnten, können wir eine andere Zah-
lungsart verlangen. Wir werden dann eine Gebühr erheben. Die derzeitige Höhe finden Sie in der Tabelle "Gebühren
für besondere Leistungen".

16.2.4 Verrechnung fälliger Beiträge
Wenn Sie fällige Beiträge nicht gezahlt haben, verrechnen wir diese offenen Beiträge mit einem vorhandenen Über-
schussguthaben oder einer fälligen Leistung. Bis wir die offenen Beiträge verrechnen, erheben wir Verzugszinsen.
Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Folgen, einer nicht rechtzeitigen Zahlung der Beiträge?".

16.2.5 Dauer der Beitragszahlung
Grundsätzlich müssen Sie Ihre Beiträge bis zu dem Zeitpunkt zahlen, den wir vereinbart haben. Bei Tod der versi-
cherten Person, müssen Sie die Beiträge bis zum Ende der Versicherungsperiode zahlen, in der die versicherte
Person stirbt.

16.3 Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung der Beiträge
Bei den Folgen der verspäteten Zahlung unterscheiden wir zwischen dem 1. Beitrag (Erstbeitrag) und allen folgenden
Beiträgen (Folgebeitrag).

16.3.1 Erstbeitrag
Solange Sie den 1. Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir vom Vertrag zurücktreten. Das gilt nicht, wenn Sie uns
nachweisen, dass Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben.

Im Falle des Rücktritts können wir eine angemessene Gebühr verlangen. Die derzeitige Höhe finden Sie in der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen". Können Sie uns nachweisen, dass uns nur ein geringerer oder gar kein
Schaden entstanden ist, verringert sich die Gebühr entsprechend oder entfällt.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor Sie Ihren 1. Beitrag gezahlt haben, müssen wir nicht leisten. Das gilt aber nur,
wenn wir Sie durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht
haben.

In folgendem Fall müssen wir trotzdem zahlen: Sie weisen uns nach, dass Sie die verspätete Zahlung nicht ver-
schuldet haben.
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16.3.2 Folgebeitrag
Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag, den Sie uns aus dem Vertragsverhältnis schulden, nicht
rechtzeitig, erhalten Sie auf Ihre Kosten eine Mahnung von uns. Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von min-
destens 2 Wochen.

Begleichen Sie Ihren Zahlungsrückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, hat dies folgende Auswirkungen auf Ihren
Vertrag:
- Ihr Versicherungsschutz vermindert sich wie bei einer Beitragsfreistellung. Nähere Informationen zur Beitragsfrei-

stellung finden Sie in Abschnitt "Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen?"
- Ist eine Beitragsfreistellung nicht möglich, entfällt Ihr Versicherungsschutz vollständig.
Auf diese Rechtsfolgen weisen wir Sie in unserer Mahnung ausdrücklich hin.

Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie in der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen". Können Sie nachweisen, dass uns durch die verspätete Zahlung kein oder ein wesentlich gerin-
gerer Schaden entstanden ist, verringert sich die Gebühr oder sie entfällt.

16.3.3 Folgen des Verzugs
Wenn Sie Ihre Beiträge verspätet zahlen, berechnen wir Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 BGB). Dieser
Zinssatz entspricht aber mindestens dem Zinssatz, den wir für Policendarlehen für Rentenversicherungen in der Pri-
vatversorgung durchschnittlich erheben.

Soweit die Zinsen nicht gesondert in Rechnung gestellt und ausgeglichen werden, verrechnen wir sie mit einem vor-
handenen Überschussguthaben oder einer fälligen Leistung.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug verschuldet haben.

17 Welche Kosten und Gebühren fallen an?

17.1 Kosten
Ihre Beiträge decken das von uns versicherte Risiko (sogenannter Risikobeitrag) sowie folgende Kosten:
- Abschlusskosten umfassen Aufwendungen, die unmittelbar mit dem Vertragsabschluss in Zusammenhang

stehen. Dies sind im Wesentlichen:
- Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler (Vertriebskosten),
- Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages in den Versicherungsbestand und
- Aufwendungen für die Risikoprüfung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsvertrages.

Die Abschlusskosten umfassen auch Aufwendungen, die mittelbar mit dem Vertragsabschluss in
Zusammenhang stehen. Dies sind im Wesentlichen:

- Produktentwicklungskosten,
- allgemeine Werbeaufwendungen und
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten umfassen insbesondere Aufwendungen für
- den Einzug des Beitrags,
- die Verwaltung des Bestands und
- die Regulierung von Versicherungsfällen.

Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhängigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt als
fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

17.2 Verrechnung der Kosten
Für Ihren Versicherungsvertrag wenden wir das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverord-
nung an. Die ersten Beiträge ziehen wir zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten heran. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Beiträge nicht für folgendes bestimmt sind:
- für Leistungen im Versicherungsfall,
- für die Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode,
- zur Bildung der Deckungsrückstellung aufgrund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 VVG.
Der so zu tilgende Betrag ist auf 2,5 % der Beiträge beschränkt, die Sie während der Laufzeit des Vertrages be-
zahlen.

Bei beitragsfreien Versicherungen (siehe Abschnitt "Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen?") ent-
nehmen wir die laufenden Verwaltungskosten aus Ihrem Deckungskapital.
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17.3 Gebühren
Veranlassen Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle, die über die übliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
können für Sie zusätzliche Gebühren anfallen. Diese Leistungen und Geschäftsvorfälle sowie die derzeitige Höhe der
Gebühren finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

Während der Vertragsdauer können weitere gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle oder Leistungen hinzukommen, die
es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht gab und die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages
hinausgehen. Die Höhe der Gebühren richten sich nach den Aufwänden, die bei uns durchschnittlich entstehen. Wir
setzen die Höhe der Gebühren nicht willkürlich, sondern nach billigem Ermessen fest.

Können Sie uns nachweisen, dass uns nur ein geringerer oder gar kein Aufwand entstanden ist, als wir bei der Fest-
setzung der Gebühr angenommen haben, verringert sich die Gebühr entsprechend oder entfällt.

Wir können Ihnen die Gebühren gesondert in Rechnung stellen oder wir verrechnen sie mit einem vorhandenen Über-
schussguthaben oder mit einer fälligen Leistung.

18 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen beteiligt?

L Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben.
L Sie können insbesondere entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist

(Risikoüberschuss) und/oder die Kosten niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Ta-
rifkalkulation angenommen.

L An diesen Überschüssen beteiligen wir Sie angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorge-
schriebenen Höhe.

L Wie die Überschüsse ermittelt und verteilt werden, beschreiben wir in den folgenden Absätzen.

18.1 Überschussermittlung
Die Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen ermitteln wir nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und
stellen sie jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses fest. Wir ermitteln Risiko- und Kostenüberschüsse auf der
Grundlage des Jahresabschlusses. Dabei vergleichen wir den tatsächlichen mit dem erwarteten Risiko- und Kosten-
verlauf aller bei uns bestehenden Versicherungen. Den Jahresabschluss prüfen unabhängige Wirtschaftsprüfer und
wir reichen ihn bei unserer Aufsichtsbehörde ein.

Der Verantwortliche Aktuar schlägt dem Vorstand unseres Unternehmens jedes Jahr die Höhe der Überschussanteil-
sätze vor. Daraufhin legt der Vorstand sie fest. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Geschäfts-
bericht, den Sie jederzeit bei uns anfordern können.

Die Höhe der Bewertungsreserven, die sich zum Ende eines Geschäftsjahres ergeben, weisen wir im Lagebericht un-
seres Geschäftsberichtes aus.

18.2 Überschussverteilung
Die Erträge unserer Kapitalanlagen verwenden wir zunächst zur Finanzierung der garantierten Versicherungsleis-
tungen. Die verbleibenden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer.

An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir die Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils auf-
sichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe. Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten Versi-
cherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
zu. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die
Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rückstel-
lung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustab-
deckung und zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 140 Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG).
Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer laufenden Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung
bei Fälligkeit der Leistung erfolgen.

Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den Bewertungsreserven erfolgt gemäß § 153 Absatz 3 Ver-
sicherungsvertragsgesetz (VVG) verursachungsorientiert.

Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag zustehenden verteilungsfähigen Bewertungsreserve berücksichtigen
wir die Laufzeit und die Höhe des zinserzeugenden Kapitals. Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden vorhandenen Bewer-
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tungsreserven werden monatlich neu ermittelt und unterliegen Schwankungen. Bei Beendigung der Versicherung
(durch Ablauf, Tod oder Kündigung) teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag Ihrer Versicherung
zur Hälfte zu.

18.3 Überschusshöhe
Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht garantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz ent-
fallen. Sie hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind - insbesondere wegen der langen Vertragslaufzeit - nicht vorher-
sehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf
die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

18.4 Bestandsgruppen
Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb
gleichartige Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Wenn wir diese bilden, berücksichtigen wir der-
zeit beispielsweise
- das versicherte Risiko (z.B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z.B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen orientiert sich daran, in welchem Umfang sie zu
ihrer Entstehung beigetragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere
- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z.B. Rechnungszins, Sterbetafel),
- die Art des Versicherungsvertrages (z.B. laufende Beitragszahlung, Einmalbeitrag),
- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Bestandsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist.
Das ist im Einzelgeschäft die Bestandsgruppe 114, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 125.

18.5 Überschussbeteiligung vor Eintritt des Versicherungsfalles
Die Überschussbeteiligung vor Eintritt des Versicherungsfalles kann sich zusammensetzen aus:
- dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maßgeblichen Deckungskapitals,
- dem jährlichen Kostenüberschussanteil in Prozent des Bruttobeitrages und
- dem jährlichen Risikoüberschussanteil in Prozent des Risikobeitrages.

Bis zur Zuteilung von Überschüssen bestehen bei den Überschusssystemen Leistungsfallbonus und Beitragsverrech-
nung keine Wartezeiten. Für das Überschusssystem verzinsliche Ansammlung besteht eine Wartezeit von einem
Jahr. Beträgt die Vertragslaufzeit höchstens ein Jahr, besteht keine Wartezeit.

18.6 Überschussbeteiligung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Die Überschussbeteiligung nach Eintritt des Versicherungsfalles kann aus dem jährlichen Zinsüberschussanteil in
Prozent des maßgeblichen Deckungskapitals bestehen.

Überschüsse nach Eintritt des Versicherungsfalles können jährlich zugeteilt werden. Die Zuteilung erfolgt erstmals
nach Ablauf eines Jahres seit Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn seit Anerkennung der Leistung zu
diesem Zeitpunkt 6 Monate vergangen sind. Ansonsten erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

18.7 Überschusssysteme
Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Eintritt des Versicherungsfalles:
- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um einen bestimmten Prozentsatz erhöht und zu-

sammen mit dieser ausgezahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist, wird der für den Leistungsfall-
bonus maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz) jährlich neu festgesetzt. Er kann ggf. auch Null betragen. Bei Beginn
der Rentenzahlung wird der aktuelle Prozentsatz verbindlich festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leis-
tungsfallbonus für die weitere Dauer der Rentenzahlung garantiert. Bei einer Beitragsfreistellung der Versicherung
wird der Bonus in demselben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der Leistungsfall nicht ein,
werden aus dem Leistungsfallbonus keine Leistungen fällig.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarifbeitrag der Versicherung verrechnet, so dass
sich ein geringerer zu zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versicherung erhält keine Überschussbeteiligung
in Form der Beitragsverrechnung.
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- verzinsliche Ansammlung: Die jährlichen Überschussanteile werden verzinslich angesammelt und bei Beendi-
gung der Versicherung bzw. bei Fälligkeit einer Leistung ausgezahlt. Die Verzinsung des Ansammlungsguthabens
(Ansammlungszins) ist nicht garantiert. Sie ergibt sich aus der Deklaration der Überschussanteile.
Diese Möglichkeit haben Sie, wenn die Versicherung im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung als
Rückdeckungsversicherung für eine Unterstützungskasse abgeschlossen wurde (diese Information finden
Sie in Ihren Vertragsunterlagen).

Nach Eintritt des Versicherungsfalles:
- Dynamische Gewinnrente: Die Rente kann sich um einen jährlich neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies ist

nicht garantiert und hängt von der Überschussentwicklung ab.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Ein Wechsel
des Überschusssystems ist während der Vertragslaufzeit nicht möglich.

Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus" gewählt, die Versicherung ist beitragspflichtig und der Leis-
tungsfall ist noch nicht eingetreten, gilt Folgendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz) künftig herabgesetzt werden, sind Sie berech-
tigt, zu dem Termin, an dem die Änderung wirksam wird, die versicherte Rente gegen einen zusätzlichen Beitrag ohne
erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen. Dies können Sie nur innerhalb von 3 Monaten verlangen, nachdem wir Sie
über die Änderung informiert haben. Sie können den Versicherungsschutz nur soweit ohne erneute Gesundheitsprü-
fung erhöhen, bis der bisherige Versicherungsschutz einschließlich der Rente aus dem Leistungsfallbonus wieder er-
reicht wird.

19 Versicherungsmathematische Hinweise
Für die Ermittlung der Beiträge, die erforderlich sind, um die Leistungen zu erbringen, haben wir als Rechnungszins
0,25 % p. a. angesetzt. Außerdem verwenden wir folgende unternehmenseigene, geschlechtsunabhängige Wahr-
scheinlichkeitstafeln:
- Sterbetafel "AXA 2023 AT_BU"
- Invalidisierungstafel "AXA 2023 I_BU"
- Invalidensterbetafel "AXA 2023 TI_BU"
- Reaktivierungstafel "AXA 2023 RI_BU"

Bei einer Erhöhung der Leistungen (zum Beispiel durch dynamische Anpassung) berechnen wir hinzukommende
Leistungen in der Regel mit den Rechnungsgrundlagen, die wir bei Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde
gelegt haben. Wir sind berechtigt, den Erhöhungen die Rechnungsgrundlagen für Neuverträge zugrunde zu legen.
Sollte dieser Fall eintreten, werden wir Sie darüber informieren.

20 Glossar
Angehörige: Dieser Personenkreis wird in § 15 Abgabenordnung und in § 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz bestimmt.
Dies sind nach derzeitigem Stand (Dezember 2021):
- Angehörige nach § 15 Abgabenordnung sind

1. der Verlobte,
2. der Ehegatte oder Lebenspartner,
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
4. Geschwister,
5. Kinder der Geschwister,
6. Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten oder

Lebenspartner,
7. Geschwister der Eltern,
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher

Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).
Angehörige sind die oben aufgeführten Personen auch dann, wenn

- in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht
mehr besteht;

- in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen
ist;

- im Fall der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern
und Kind miteinander verbunden sind.

- Nahe Angehörige nach § 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz sind
- Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern,
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- Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, Ge-
schwister, Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner der Geschwister und Ge-
schwister der Lebenspartner,

- Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder Lebenspartners,
Schwiegerkinder und Enkelkinder.

Arglist: Wenn jemand bewusst falsche Angaben macht oder Informationen verschweigt mit dem Vorsatz, uns in die
Irre zu führen. Sie handeln arglistig, wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum hervorrufen, um uns zur Abgabe einer
Willenserklärung zu veranlassen. Diese Täuschung kann durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber auch durch
einfaches Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen werden. Hierzu müssen Sie wissen, oder es zumindest in Er-
wägung ziehen, dass die vorgespiegelten Tatsachen falsch sind.

Ausbildung: Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf oder Laufbahnausbildung für Be-
amte.

Bezugsberechtigte Person: Diese bestimmt ausschließlich der Versicherungsnehmer. Sie erhält die vereinbarte/n
vertragliche Leistung/en. In bestimmten Fällen kann nur ein naher Angehöriger der versicherten Person bezugsbe-
rechtigt sein.

Deckungskapital/Deckungsrückstellung: Die Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen ge-
genüber ihren Versicherungsnehmern Deckungskapitalien zu bilden. Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt
werden muss, damit zusammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versicherungsleistungen finan-
ziert werden können. Das zu Bilanzierungszwecken berechnete Deckungskapital nennt man Deckungsrückstellung.

Erklärungen: Mitteilungen, die mindestens in Textform erfolgen müssen und einen rechtlichen Charakter haben
können. Beispiel: Mitteilung zur Änderung des Bezugsberechtigten, Beantragung einer Beitragsfreistellung oder Kün-
digung.

Geschäftsbericht: Vermittelt Informationen über den Geschäftsverlauf des vergangenen Geschäftsjahres eines Un-
ternehmens. Er enthält u. a. die deklarierten Überschüsse für das jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Inter-
netseite www.AXA.de eingesehen werden.

Grob fahrlässig: Sie handeln grob fahrlässig, wenn Sie die in der jeweiligen Situation erforderliche Sorgfalt in beson-
ders schwerem Maß nicht beachten. Dies ist auch der Fall, wenn Sie schon einfachste, sehr naheliegende Überle-
gungen nicht anstellen.

Höchstrichterliche Rechtsprechung: Gesamtheit rechtskräftiger Entscheidungen der Oberen Instanzen. Für Versi-
cherungsangelegenheiten ist insbesondere der Bundesgerichtshof von Bedeutung.
Darüber hinaus können auch Entscheidungen der Oberlandesgerichte sowie des Europäischen Gerichtshofs als
höchstrichterliche Rechtsprechung angesehen werden.
Die höchstrichterliche Rechtsprechung ist insofern von Bedeutung, als dass sie bei der Rechtsauslegung als Orientie-
rung für andere Gerichte dient.

Juristische Personen: Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermögensmasse, die
Träger von Rechten und Pflichten ist und daher am Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel
Verträge abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kostenüberschüsse: Diese entstehen, wenn die tatsächlichen Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkulation des
Tarifes angenommen haben.

Leistungsdauer: Zeitraum, für den wir die vereinbarten Leistungen zahlen, wenn ein Versicherungsfall während der
Versicherungsdauer eingetreten ist.

Mitwirkungspflichten: Bei der Feststellung von Leistungen aus dieser Versicherung sind wir auf das Mitwirken von
Ihnen, der versicherten Person und dem Anspruchsteller angewiesen. Sie haben beispielsweise die Pflicht, die von
uns für die Leistungsprüfung benötigten Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Rechnungsgrundlagen: Verwendete Parameter, die den versicherungsmathematischen Berechnungen zugrunde
liegen.

Rechnungszins: Zinssatz, der für die Finanzierung der garantierten Leistungen erforderlich ist.
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Risikoprüfung: Sie wird zur individuellen Risikoeinstufung durchgeführt. Sie besteht aus der Gesundheitsprüfung
und weiteren Fragen zur Einschätzung des Risikos der zu versichernden Person (z.B. Beruf, Tätigkeitsmerkmale,
ausgeübte Sportarten, Hobbys und Rauchverhalten) sowie der finanziellen Angemessenheitsprüfung.

Risikoüberschüsse: Diese entstehen, wenn der tatsächliche Risikoverlauf günstiger ist, als wir bei der Kalkulation
des Tarifes angenommen haben. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn weniger Versicherte berufsunfähig werden,
als ursprünglich angenommen.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB): Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung
für die Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeitpunkt die einzelvertragliche Überschuss-
beteiligung Ihres Vertrages im Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüberschusses.
Würden wir die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zuordnen, könnte deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr
beträchtlich schwanken.

Studium: Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Universität, Hochschule oder Fachhochschule.

Stundung: Sie können unter bestimmten Voraussetzungen für eine begrenzte Zeit die Zahlung Ihrer Beiträge aus-
setzen. Der Versicherungsschutz bleibt während dieser Zeit bestehen. Die nicht gezahlten Beiträge müssen Sie
später verzinst nachzahlen.

Textform: Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn sie als E-Mail oder Fax verschickt werden. Ein unter-
schriebener Brief ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Überschüsse: Diese ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen Quellen stammen können. Diese sind:
Kostenüberschüsse, Zinsüberschüsse und Risikoüberschüsse. Sie werden regelmäßig, beispielsweise jährlich, neu
festgelegt.

Unverzüglich: Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

Versicherte Person: Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz gewähren. Diese können
Sie als Versicherungsnehmer oder auch eine dritte Person sein. Fallen Versicherungsnehmer und versicherte Person
auseinander, bedarf es der Zustimmung der versicherten Person zur Wirksamkeit des Vertrages.

Versicherungsdauer: Zeitraum, in dem die versicherte Person durch diesen Vertrag abgesichert ist. D.h., wenn in-
nerhalb dieses Zeitraums der Versicherungsfall eintritt, erbringen wir die vereinbarte Leistung.

Versicherungsfall: Ereignis, das eintritt und die vertraglich vereinbarte Leistungspflicht auslöst. Zum Beispiel: Die
versicherte Person wird berufsunfähig.

Versicherungsjahr: Das erste Versicherungsjahr fängt mit dem Beginn der Versicherung an und dauert 12 Monate.
Alle folgenden Versicherungsjahre beginnen oder enden immer zu diesem Zeitpunkt. Beginnt beispielsweise eine Ver-
sicherung am 01. April, dann endet das Versicherungsjahr am 31. März des folgenden Jahres, jeweils um 12:00 Uhr.

Versicherungsnehmer: Unser Vertragspartner, der im Versicherungsschein genannt ist und diesen erhält. Versiche-
rungsnehmer kann nur eine einzelne natürliche oder juristische Person sein.

Versicherungsperiode: Zeitraum, nach welchem die Beiträge berechnet werden. Sie hängt von der vereinbarten
Zahlweise ab, d.h. bei jährlicher Beitragszahlung umfasst sie ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung beträgt sie
einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

Versicherungsschein (Police): Ihr Nachweis über den Versicherungsvertrag. Er gibt Auskunft über die wesentlichen
Vertragsinhalte. Im Einzelfall benötigten Sie diesen Nachweis, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Ver-
sicherungsvertrag geltend machen.

Vorsätzlich: Sie handeln vorsätzlich, wenn Sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher oder zumindest für möglich
halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw. herbeiführen oder nicht verhindern wollen.

Zinsüberschüsse: Sie entstehen, wenn die Erträge unserer Kapitalanlagen höher sind als der Betrag, den wir zur Fi-
nanzierung unsere garantierten Leistungen benötigen.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für den Abschluss
unserer Berufsunfähigkeitsversicherung entschieden. Sie sind als Versi-
cherungsnehmer unser Vertragspartner. Die nachfolgenden Bedin-
gungen informieren Sie ausführlich über Ihren Versicherungsschutz.
Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unser Tipp: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe abge-
druckt. Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie im Glossar am Ende
dieser Bedingungen.

Inhaltsverzeichnis

...........................................................................................1 Leistungen 1
1.1 Welche Leistungen erbringen .....................................................wir? 1
1.2 Wann liegt Berufsunfähigkeit ......................................................vor? 2
1.3 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

wird und welche Mitwirkungspflichten ...............................bestehen? 3
1.4 Was gilt bei Verletzung der .............................Mitwirkungspflichten? 4
1.5 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ....ab? 4
1.6 Müssen Sie bis zur Leistungsentscheidung Beiträge .......erbringen? 4
1.7 Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungs-

pflichten hat die versicherte .................................................Person? 4
1.8 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen betei-

.....................................................................................................ligt? 5
1.9 Wann beginnt Ihr ............................................Versicherungsschutz? 6
1.10 Wer erhält die .........................................Versicherungsleistungen? 6
1.11 Wann ist der Versicherungsschutz ......................ausgeschlossen? 7
1.12 Was bedeutet die vorvertragliche ............................Anzeigepflicht? 7
1.13 Was ist bei Beendigung der Schulausbildung zu ............beachten? 8

................................................................................................2 Beiträge 9
2.1 Wie verwenden wir Ihre ......................................................Beiträge? 9
2.2 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu ......................beachten? 9
2.3 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig .....zahlen? 9

................................................................3 Gestaltungsmöglichkeiten 10
3.1 Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Beitrags-

.................................................................zahlungsschwierigkeiten? 10
3.2 Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und später

wieder .................................................................................zahlen? 10
3.3 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche Folgen

hat ...........................................................................................dies? 12
3.4 Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung ...........herabsetzen? 12
4 Allgemeine ..............................................................Bestimmungen 12
4.1 Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie aus-

........................................................................................geglichen? 12
4.2 Welche Bedeutung hat der ...........................Versicherungsschein? 12
4.3 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis

.........................................................................................beziehen? 13
4.4 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der ...Gerichtsstand? 13
4.5 Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden ..sind? 13
4.6 Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten Bei-

träge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versicherung
............................................................................................ändern? 14

4.7 Wann verjähren Ihre .....................................................Ansprüche? 14
4.8 Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beamtenver-

hältnis oder im Öffentlichen .................................................Dienst? 14

Versicherungsmathematische Hinweise

Glossar

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit
1.1.1      Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer
der Berufsunfähigkeitsversicherung berufsunfähig (siehe Abschnitt
"Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?"), erbringen wir - längstens für die
vereinbarte Leistungsdauer - folgende Versicherungsleistungen:
a) Zahlung der versicherten Berufsunfähigkeitsrente monatlich im Voraus

und
b) volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht.

1.1.2      Die Versicherungsdauer der Berufsunfähigkeitsversicherung
ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leistungs-
dauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen erbringen,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer berufsun-
fähig geworden ist.

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit infolge
Pflegebedürftigkeit
1.1.3      Wir erbringen auch dann die volle Leistung, wenn die versicher-
te Person während der Dauer dieser Versicherung berufsunfähig infolge
Pflegebedürftigkeit wird. Die Voraussetzungen hierfür sind geregelt in
Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?", unter dem Absatz "Wann
liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?".

Beginn des Leistungsanspruches
1.1.4      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit
Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eintritt. Abweichend
kann für die Berufsunfähigkeitsrente ein aufgeschobener Leistungsbe-
ginn individuell vereinbart sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühe-
stens zu diesem Termin.

Ende des Leistungsanspruches
1.1.5      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn
Berufsunfähigkeit gemäß Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?"
nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte Person stirbt oder bei Ablauf
der vertraglichen Leistungsdauer.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer
1.1.6      Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versicherungs-
dauer und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer einge-
stellt, weil Berufsunfähigkeit gemäß dem Abschnitt "Wann liegt Berufsun-
fähigkeit vor?" nicht mehr vorliegt, lebt die Leistung innerhalb der Leis-
tungsdauer wieder auf, sofern die versicherte Person wegen der ur-
sprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Monate ununterbrochen
berufsunfähig wird. Die Bestimmungen des Abschnittes "Was gilt für das
Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungspflichten hat die versi-
cherte Person?" gelten entsprechend.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.1.7      Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfähigkeitsversiche-
rung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, welt-
weit.

Sonstige Leistungen
1.1.8      Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantier-
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ten Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbetei-
ligung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und
wie sind Sie an ihnen beteiligt?").

Besonderheiten zum Beginn des Leistungsanspruches bei der Exis-
tenzschutzversicherung
1.1.9      Ist der Versicherungsschutz aufgrund der Ausübung Ihres
"Optionsrechts auf Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung" aus
der Existenzschutzversicherung der AXA Versicherung AG zustande ge-
kommen, entsteht der Anspruch auf Rente mit Ablauf des siebten Mo-
nats nach dem der Versicherungsschutz begonnen hat (Wartezeit) und
wenn die Berufsunfähigkeit dann noch ununterbrochen besteht. Die War-
tezeit entfällt, wenn der Leistungsanspruch aufgrund eines Unfalls einge-
treten ist.

Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase
1.1.10      Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslauf-
zeit. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

1.2      Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?

1.2.1      Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge
Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfte-
verfall, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich dauernd, d. h. für
einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens drei Jahren, zu min-
destens 50 % außerstande ist, ihren vor Eintritt der gesundheitlichen Be-
einträchtigung zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche
Beeinträchtigung ausgestaltet war, oder einer anderen Tätigkeit nachzu-
gehen, die sie aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausüben kann
und die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. Als entsprechend
wird dabei nur eine solche Tätigkeit angesehen, die keine deutlich ab-
weichenden Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert und die auch in ihrer
Vergütung und Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau der bis-
lang ausgeübten beruflichen Tätigkeit absinkt. Die zumutbare Minderung
des Einkommens und der Wertschätzung richtet sich dabei nach den in-
dividuellen Gegebenheiten gemäß der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung.

1.2.2      Eine versicherte Person, die das 55. Lebensjahr vollendet hat,
gilt bereits dann als berufsunfähig, wenn sie infolge Krankheit, Körper-
verletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall, was ärzt-
lich nachzuweisen ist, voraussichtlich dauernd, d. h. für einen ununter-
brochenen Zeitraum von mindestens drei Jahren, zu mindestens 50 %
außerstande ist, ihren vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung
zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchti-
gung ausgestaltet war, nachzugehen, es sei denn, sie übt eine andere,
ihrer Ausbildung, Erfahrung und bisherigen Lebensstellung entspre-
chende berufliche Tätigkeit konkret aus. Als entsprechend wird dabei nur
eine solche Tätigkeit angesehen, die keine deutlich abweichenden
Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert und auch in ihrer Vergütung und
Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau der bislang ausgeübten
beruflichen Tätigkeit absinkt. Die zumutbare Minderung des Einkom-
mens und der Wertschätzung richtet sich dabei nach den individuellen
Gegebenheiten gemäß der höchstrichterlichen Rechtsprechung.

1.2.3      Bei einer selbstständig oder freiberuflich tätigen versicher-
ten Person setzt Berufsunfähigkeit zusätzlich voraus, dass sie außer-
stande ist, durch zumutbare Umorganisation ihres Arbeitsplatzes oder
ihres Tätigkeitsbereichs, sich ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine
50%ige Berufsfähigkeit ermöglicht.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn:

- die versicherte Person ihre Stellung als Betriebsinhaber/in erhalten
kann,

- kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist,

- keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor-
liegt,

- diese wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- die versicherte Person diese aufgrund ihres maßgeblichen Ein-

flusses auf die Geschicke des Unternehmens realisieren kann (Di-
rektions- und Weisungsrecht).

1.2.4      Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben aus
und werden später Leistungen beantragt, liegt Berufsunfähigkeit dann
vor, wenn sie voraussichtlich dauernd, d.h. für einen ununterbrochenen
Zeitraum von mindestens drei Jahren, zu mindestens 50 % außerstande
ist, den zuletzt ausgeübten Beruf oder eine andere Tätigkeit auszuüben,
die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann und
ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. Für die Beurteilung der Be-
rufsunfähigkeit für die Dauer bis zu fünf Jahren nach dem Ausscheiden
gilt die vorher konkret ausgeübte berufliche Tätigkeit und die damit ver-
bundene Lebensstellung. Nach Ablauf von fünf Jahren gilt eine Berufstä-
tigkeit als zumutbar, die anhand der dann noch verwertbaren Kenntnisse
und Fähigkeiten ausgeübt wird oder ausgeübt werden könnte. Die Le-
bensstellung wird durch die dann ausgeübte oder mögliche Berufstätig-
keit geprägt.

Welche besonderen Regelungen für den Versicherungsschutz
gelten für Schüler?

1.2.5      Bei Schülern liegt der Versicherungsfall vor, wenn die körper-
liche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person durch
Krankheiten, Behinderungen oder Unfallfolgen dauerhaft so beeinträch-
tigt ist, dass sie eine Schulausbildung ohne spezielle Förderung nicht
fortsetzen kann (Schulunfähigkeit).

Eine Leistungspflicht besteht nur, wenn die Krankheit, Behinderung oder
Unfallfolge ärztlich festgestellt wurde.

Eine spezielle Förderung ist anzunehmen, wenn sie über das übliche
Standardmaß erheblich hinausgeht. Dies ist bei Sonderschulen oder ver-
gleichbaren sonderpädagogischen Maßnahmen oder bei Inklusion in Re-
gelschulen (gemeinsames Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und
ohne Behinderungen) regelmäßig der Fall. Das Wiederholen eines
Schuljahres sowie ein Schulwechsel können daher eine Leistungspflicht
nur auslösen, wenn zusätzlich dazu diese spezielle Förderung notwendig
wird und die weiteren oben genannten Voraussetzungen vorliegen.

Spätestens zwölf Monate nach dem regulären Ende der Sonderschul-
ausbildung bzw. der vergleichbaren sonderpädagogischen Ausbildungs-
maßnahme wird das Fortbestehen der Leistungsvoraussetzungen neu
geprüft. Die Leistungen werden weitergezahlt, wenn die medizinischen
Voraussetzungen der Schulunfähigkeit weiterhin bestehen und infolge-
dessen eine Berufsausbildung, ein Studium oder eine berufliche Tätigkeit
nicht aufgenommen werden kann.

Hat die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt bereits eine Berufsaus-
bildung, ein Studium oder eine berufliche Tätigkeit aufgenommen, wird
das Fortbestehen der Leistungsvoraussetzungen gemäß Abschnitt
"Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?" neu geprüft.

1.2.6      Tritt der Versicherungsfall nach Absatz 1.2.5 ein, erbringen
wir die Leistung, solange die Voraussetzungen für die Schulunfähigkeit
fortbestehen, längstens bis zur Aufnahme einer Berufsausbildung, eines
Studiums oder einer beruflichen Tätigkeit. Dann erbringen wir eine Leis-
tung nach Vorliegen der Berufsunfähigkeit gemäß Abschnitt "Wann liegt
Berufsunfähigkeit vor?".

Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?
1.2.7      Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn
die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als
altersentsprechendem Kräfteverfall voraussichtlich dauernd, d.h. für
einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens drei Jahren so hilflos
ist, dass sie für mindestens eine der unten genannten Verrichtungen
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(Pflegepunkte) - auch bei Einsatz technischer oder medizinischer Hilfs-
mittel - täglich der Hilfe einer anderen Person bedarf. Die Pflegebedürf-
tigkeit ist ärztlich nachzuweisen. Der Abschnitt "Wann liegt Berufsunfä-
higkeit vor, wenn eine Prognose nicht möglich ist?" gilt entsprechend.

1.2.8      Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Berufsunfähigkeit
infolge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen tägli-
chen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind folgende
Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Bekleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung
einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch die Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen aus-
geglichen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Not-
durft keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung. Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer verän-
derten Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

Wann liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn eine Prognose nicht mög-
lich ist?
1.2.9      Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß den
vorstehenden Absätzen voraussichtlich dauernd, d. h. für einen ununter-
brochenen Zeitraum von mindestens drei Jahren andauern wird, gilt Be-
rufsunfähigkeit von Beginn des siebten Monats an, wenn der entspre-
chend beeinträchtigende Zustand tatsächlich länger als sechs Monate
angedauert hat.

1.3      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

Nachweise und Pflichten im Leistungsfall
1.3.1      Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir gegen
Vorlage des Versicherungsscheins. Zusätzlich können wir auch den
Nachweis der letzten Beitragszahlung und ein amtliches Zeugnis über
den Tag der Geburt der versicherten Person verlangen.

1.3.2      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Dabei sind uns von der Anspruch stellenden Person unverzüglich
insbesondere folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungsfalls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache,
Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie über
den Grad der Berufsunfähigkeit oder der Pflegebedürftigkeit;

c) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, ihre Stellung und
Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit, über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der versicherten Person (z. B. Steuerbe-
scheide, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Lohn- und Gehalts-
abrechnungen) sowie über die eingetretenen Veränderungen;

d) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheinigung
der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, über Art
und Umfang der Pflege;

e) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen
oder Pflegepersonen, bei denen die versicherte Person in Behand-
lung war, ist oder sofern bekannt sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungsträger oder
sonstiger Versorgungsträger, bei denen die versicherte Person
ebenfalls Leistungen wegen Berufsunfähigkeit geltend machen
könnte,

- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber der versi-
cherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

1.3.3      Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche
Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige
Nachweise verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und
Aufklärungen durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über
die wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person sowie ihre je-
weiligen Veränderungen.

Wenn sich die versicherte Person im Ausland aufhält, können wir ver-
langen, dass die Untersuchungen in Deutschland durchgeführt werden.
In diesem Fall übernehmen wir die Untersuchungskosten sowie die all-
gemein üblichen Reise- und Unterbringungskosten. Unter den üblichen
Reise- und Unterbringungskosten verstehen wir die Anreisekosten
gemäß Bahnfahrt 2. Klasse und falls erforderlich Flug in der economy
class sowie die Unterbringung in einem 4-Sterne Hotel. Auf Untersu-
chungen in Deutschland können wir verzichten, wenn diese vor Ort nach
den von uns in Deutschland angewendeten Grundsätzen erfolgen. So-
fern sich die versicherte Person in Deutschland aufhält, übernehmen wir
ebenfalls die angefallenen Untersuchungskosten sowie die allgemein üb-
lichen Reise- und Aufenthaltskosten.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Pflegeheimen, Personenversiche-
rern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und
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Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor Antragsstellung
untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versichert war oder
einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermächtigen, uns auf Ver-
langen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ hat die versicherte
Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Verfü-
gung zu stellen.

Weiterhin hat die versicherte Person ihre bisherigen Arbeitgeber zu er-
mächtigen, uns auf Verlangen sachdienliche Auskunft über die finanzi-
ellen Gegebenheiten und über die Ausgestaltung der konkreten Tätigkeit
zu erteilen. Alternativ hat die versicherte Person uns diese erforderlichen
Auskünfte und Nachweise zur Verfügung zu stellen.

Ist die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit selbstständig
tätig, so sind uns auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte und Nach-
weise zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung benötigt werden, ob
der Betrieb der versicherten Person, in dem sie selbstständig tätig ist, so
umorganisiert werden kann, dass die Fortdauer der selbstständigen Tä-
tigkeit möglich ist.

1.3.4      Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaß-
nahmen, die die untersuchenden und behandelnden Ärzte anordnen, um
die Heilung zu fördern oder die Berufsunfähigkeit zu mindern, nicht
durchführen, steht dies einer Anerkennung der Berufsunfähigkeit grund-
sätzlich nicht entgegen. Die versicherte Person ist angehalten, zumut-
baren Anweisungen ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen
Verhältnisse Folge zu leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Tragen von Prothesen, Verwendung von
Seh- und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen,
das Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiothera-
peutischen Maßnahmen.
Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

Pflichten bei laufender Rentenzahlung
1.3.5      Bei laufenden Rentenzahlungen haben wir das Recht, in
einem den Umständen nach angemessenen Zeitabstand ein amtliches
Zeugnis darüber zu verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

Pflichten im Todesfall
1.3.6      Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich
mitzuteilen.

1.3.7      Für die Erbringung einer Leistung im Todesfall ist eine amt-
liche, Geburtsdatum und Geburtsort enthaltende, Sterbeurkunde vorzu-
legen.

Leistungszahlung in ein Land außerhalb der EU
1.3.8      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren
im Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleis-
tungen in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
wünschen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf
Kosten und Gefahr des Empfangsberechtigten.

Zu Unrecht empfangene Leistungen
1.3.9      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an
uns zurückzuzahlen.

1.4      Was gilt bei Verletzung der Mitwirkungspflichten?

1.4.1      Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten der Abschnitte
"Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungs-
pflichten hat die versicherte Person?" und "Was ist zu beachten, wenn
eine Versicherungsleistung verlangt wird und welche Mitwirkungs-

pflichten bestehen?" können wir Versicherungsleistungen zurückbe-
halten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung
der erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Date-
nerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu
prüfen.

1.4.2      Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätz-
lich nur für die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vor-
liegen des Versicherungsfalles nachgewiesen ist.

1.4.3      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig
nicht erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei.

1.4.4      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich
nicht erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt
aber insoweit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder
des Versicherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ur-
sächlich war.

1.4.5      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrläs-
sig nicht erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass
die Fahrlässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nach-
weisen. Der zweite Satz des vorstehenden Absatzes gilt entsprechend.

1.4.6      Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

1.5      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

1.5.1      Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen
erklären wir innerhalb von höchstens zehn Tagen in Textform, ob, in wel-
chem Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht aner-
kennen. Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, infor-
mieren wir Sie spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbei-
tungsstand.

1.5.2      Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Aner-
kenntnisse aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen
einem endgültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, ein-
malig ein auf maximal 36 Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis aus-
sprechen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Aner-
kenntnis für uns bindend. Anschließend wird die Berufsunfähigkeit erneut
beurteilt.

1.6      Müssen Sie bis zur Leistungsentscheidung Beiträge er-
bringen?

1.6.1      Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis
zur Entscheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller
Höhe weiter entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der
Leistungspflicht zurückzahlen.

1.6.2      Sie können verlangen, dass wir die Beiträge für mögliche
Zeiten unserer Leistungspflicht stunden und hierfür keine
Stundungszinsen erheben. Die während der Leistungsprüfung gestun-
deten Beiträge sind unverzüglich nachzuzahlen, wenn die Leistungsab-
lehnung ausgesprochen oder eine ggf. binnen drei Monaten eingeleitete
gerichtliche Auseinandersetzung mit der Bestätigung der Leistungsab-
lehnung beendet wird. Sie können verlangen, dass die gestundeten Bei-
träge durch eine Vertragsänderung oder durch Verrechnung mit den Ge-
winnanteilen der Hauptversicherung, soweit vorhanden, getilgt werden.
Sollte die Tilgung auf diesem Wege nicht möglich sein, teilen wir Ihnen
das unverzüglich mit. Außerdem können Sie die gestundeten Beiträge in
einem Zeitraum von bis zu 48 Monaten in Raten zusammen mit den lau-
fenden Beiträgen nachzahlen. Stundungszinsen erheben wir in diesem
Fall nicht.
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1.7      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung
1.7.1      Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht
sind wir berechtigt, das Fortbestehen des Versicherungsfalles gemäß
dem Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?" sowie das Fortleben
der versicherten Person nachzuprüfen. Zur Nachprüfung können wir auf
unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte und einmal jährlich um-
fassende Untersuchungen der versicherten Person durch von uns zu be-
auftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen,

- der beruflichen Tätigkeit und den wirtschaftlichen und steuerlichen
Verhältnissen der versicherten Person sowohl vor dem Eintritt des
Versicherungsfalles als auch deren Veränderungen bis zur aktu-
ellen Nachprüfung.

Die Bestimmungen des Abschnittes "Was ist zu beachten, wenn eine
Versicherungsleistung verlangt wird und welche Mitwirkungspflichten be-
stehen?" gelten entsprechend.

1.7.2      Wir können erneut prüfen, ob die versicherte Person eine an-
dere berufliche Tätigkeit im Sinne von Abschnitt "Wann liegt Berufsunfä-
higkeit vor?" ausüben kann, wobei neu erworbene berufliche Kenntnisse
und Fähigkeiten (z. B. durch Umschulung bzw. Fort- oder Weiterbildung)
zu berücksichtigen sind.

Mitteilungspflicht bei Änderungen
1.7.3      Sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder be-
antragt haben, müssen Sie uns eine Minderung der Berufsunfähigkeit
und/oder die Wiederaufnahme bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit
unverzüglich mitteilen.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Berufsunfä-
higkeit
1.7.4      Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad
auf weniger als 50% vermindert, werden wir von der Leistung frei. In
diesem Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und teilen
die Einstellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in Text-
form mit. Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf des
dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam. Zu
diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen
werden, sofern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungsfalls bei-
tragspflichtig war.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit
1.7.5      Ist die Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit wegge-
fallen, gilt der vorstehende Absatz entsprechend.

1.8      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.8.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des versi-
cherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten
niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation ange-
nommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.

Überschussermittlung
1.8.2      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen werden nach den
Vorrschriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen
unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die Ermittlung der Risiko- und
Kostenüberschüsse erfolgt auf der Grundlage des Jahresabschlusses
unter Vergleich des tatsächlichen mit dem erwarteten Risiko- und Kos-
tenverlauf aller bei uns bestehenden Versicherungen. Den Jahresab-
schluss prüfen unabhängige Wirtschaftsprüfer und wir reichen ihn bei un-
serer Aufsichtsbehörde ein. Die Höhe der Überschussanteilsätze wird
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Ver-
antwortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussan-
teilsätze in unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie
bei uns jederzeit anfordern.

1.8.3      Die Höhe der sich zum Ende eines jeden Geschäftsjahres
ergebenden Bewertungsreserven wird im Lagebericht unseres Ge-
schäftsberichtes ausgewiesen.

Überschussverteilung
1.8.4      Die Erträge unserer Kapitalanlagen verwenden wir zunächst
zur Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer. An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir
die Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich
vorgeschriebenen Höhe. Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den
überschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben werden (Direkt-
gutschrift), führen wir sie der Rückstellung für Beitragsrückerstattung
(RfB) zu. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im
Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Überschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur ausnahms-
weise können wir die Rückstellung im Interesse der Versicherungs-
nehmer auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes sowie zur
Verlustabdeckung und zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heran-
ziehen (§ 140 Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG). Hierfür benötigen
wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

1.8.5      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer laufen-
den Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit
der Versicherungsleistung erfolgen.

1.8.6      Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den
Bewertungsreserven erfolgt gemäß § 153 Absatz 3 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) verursachungsorientiert.

Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag zustehenden verteilungs-
fähigen Bewertungsreserve werden die Laufzeit und die Höhe des zins-
erzeugenden Kapitals berücksichtigt. Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden
vorhandenen Bewertungsreserven werden monatlich neu ermittelt und
unterliegen Schwankungen. Bei Beendigung der Versicherung (durch
Ablauf, Tod oder Kündigung) teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrer Versicherung zur Hälfte zu.

Überschusshöhe
1.8.7      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht ga-
rantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie hängt
von vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der langen
Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beein-
flussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der
Überschüsse auf die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
1.8.8      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).
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Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 114, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 125.

Überschussbeteiligung vor Eintritt des Versicherungsfalles
1.8.9      Die Überschussbeteiligung vor Eintritt des Versicherungs-
falles kann sich zusammensetzen aus:

- dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maßgeblichen
Deckungskapitals,

- dem jährlichen Kostenüberschussanteil in Prozent des Bruttobei-
trages, und

- dem jährlichen Risikoüberschussanteil in Prozent des Risikobei-
trages.

1.8.10      Bis zur Zuteilung von Überschüssen bestehen bei den Über-
schusssystemen Leistungsfallbonus und Beitragsverrechnung keine
Wartezeiten.

Überschussbeteiligung nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.8.11      Die Überschussbeteiligung nach Eintritt des Versicherungs-
falles kann aus dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des
maßgeblichen Deckungskapitals bestehen.

1.8.12      Überschüsse nach Eintritt des Versicherungsfalles können
jährlich zugeteilt werden. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf
eines Jahres seit Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn
seit Leistungsanerkennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate ver-
gangen sind. Ansonsten erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

Überschusssysteme
1.8.13      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem
mit Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:
Vor Eintritt des Versicherungsfalles:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um einen
bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser ausge-
zahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist, wird der
für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Prozentsatz verbindlich
festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
bonus für die weitere Dauer der Berufsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Versicherung verrechnet, so dass sich ein geringerer zu
zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versicherung erhält
keine Überschussbeteiligung in Form der Beitragsverrechnung.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles:

- Dynamische Gewinnrente: Die Rente kann sich um einen jährlich
neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies ist nicht garantiert und
hängt von der Überschussentwicklung ab.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen.
Ein Wechsel des Überschusssystems ist während der Vertragslaufzeit
nicht möglich.

1.8.14      Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus" ge-
wählt, die Versicherung ist beitragspflichtig und der Leistungsfall ist noch
nicht eingetreten, gilt folgendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Rente gegen einen zusätzlichen
Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu erhöhen, dass der bis-
herige Versicherungsschutz einschließlich der Rente aus dem Leistungs-
fallbonus wieder erreicht wird.

1.9      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.9.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versicherungs-
schutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Abschnitte
"Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und "Was ge-
schieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.9.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart,
wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz nicht berührt.

1.9.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.10      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

An wen leisten wir?
1.10.1      Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
an Sie als unseren Versicherungsnehmer, falls Sie uns keine andere
Person benannt haben, der die Leistungen zustehen sollen (Bezugsbe-
rechtigter). Die Benennung eines Bezugsberechtigten bedarf gegebe-
nenfalls zusätzlich der Zustimmung Dritter. Bis zum Eintritt des Versiche-
rungsfalles können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerrufen. Der Wi-
derruf ist wirksam, wenn er uns vor Eintritt des Versicherungsfalles zuge-
gangen ist.

Bitte beachten Sie: Sie können nur eine der folgenden Personen als
Bezugsberechtigten benennen:

- Die versicherte Person oder
- einen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 15 Abgaben-

ordnung oder
- einen nahen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 7 Ab-

satz 3 Pflegezeitgesetz.

Unwiderrufliches Bezugsrecht
1.10.2      Sie können ausdrücklich bestimmen, dass die bezugsberech-
tigte Person die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag sofort und un-
widerruflich erwerben soll. Sobald wir eine solche Erklärung von Ihnen
erhalten haben, kann dieses unwiderrufliche Bezugsrecht nur noch mit
Zustimmung der Person aufgehoben oder eingeschränkt werden, der Sie
es eingeräumt haben.

Abtretung / Verpfändung
1.10.3      Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte abtreten
oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:.

- Es darf kein gesetzliches Abtretungsverbot dem entgegenstehen.
Ein solches kann sich beispielsweise aus Pfändungsschutzvor-
schriften ergeben.

- Wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrem Vertrag einge-
räumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder Verpfändung in
Textform zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel eine Person
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sein, die Sie unwiderruflich als Bezugsberechtigten benannt oder
der Sie Ihre Rechte aus dem Vertrag bereits abgetreten haben.

Wenn wir Ihnen bestätigen, dass wir die Abtretung oder Verpfändung be-
rücksichtigen, erheben wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden
Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

1.10.4      Alle in den vorstehenden Absätzen genannten Verfügungen
sind wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform an-
gezeigt worden sind. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit Ihrer
Verfügung von der Einverständniserklärung oder von sonstigen Rechts-
handlungen eines Dritten abhängt (beispielsweise, weil Sie vorher schon
ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt oder die Versicherung ab-
getreten haben), gilt das auch für die Erklärungen bzw. Rechtshand-
lungen des Dritten.

1.11      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

1.11.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, wie es zu dem Versicherungsfall gekommen ist.

1.11.2      Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn
der Versicherungsfall verursacht ist:
a) Unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder innere
Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teil-
genommen hat.

Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen eintritt,
denen die versicherte Person während eines Aufenthaltes außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie
nicht aktiv beteiligt war;

- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen Bundeswehr
oder anderer staatlich beauftragter Organisationen an deren rein
humanitären Hilfeleistungen außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland teilnimmt und während oder infolge derartiger Ein-
sätze der Versicherungsfall eintritt;

b) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat oder
eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrsdelikten und
fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) Durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit, Kräfteverfall, absicht-
liche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttötung; hingegen besteht
Versicherungsschutz, wenn uns nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand
krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden sind;

d) Durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versicherungs-
nehmer vorsätzlich den Versicherungsfall der versicherten Person her-
beigeführt haben;

e) Durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Gesund-
heit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße gefährden oder
schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämpfung des Einsatzes
der Katastrophenschutzbehörde der Bundesrepublik Deutschland oder
vergleichbarer Einrichtungen anderer Länder bedarf;

f) Unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzlichen
Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen
oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen ge-
eignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen
zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-

dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.

1.11.3      Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei
arglistiger Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen
entfallen. Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den
Rechtsfolgen von deren Verletzung finden Sie im Abschnitt "Was be-
deutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?".

1.12      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

1.12.1      Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da-
rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche An-
zeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen
oder früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Be-
schwerden.
Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
1.12.2      Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die
Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. vorste-
henden Absatz), nicht oder nicht richtig angegeben, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben, erlischt der Vertrag ohne
dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Kündigung
1.12.3      Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

1.12.4      Kündigen wir die Versicherung, besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
1.12.5      Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
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Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie
die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese anderen
Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10% oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung
werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
1.12.6      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese
Rechte innerhalb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung
unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

1.12.7      Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der
Anzeigepflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kün-
digung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
1.12.8      Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst
und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen
worden ist, können wir den Vertrag wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist der Versicherungsvertrag
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz bestand. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
1.12.9      Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kennt-
nis der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung
können wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
1.12.10      Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung
dieser Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen
gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei
einer Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

1.13      Was ist bei Beendigung der Schulausbildung zu beachten?

Aufnahme einer Berufsausbildung, eines Studiums oder einer berufli-
chen Tätigkeit

1.13.1      Die Aufnahme einer regelmäßigen, auf Dauer gerichteten be-
ruflichen Tätigkeit, einer Berufsausbildung oder eines Studiums der ver-
sicherten Person ist uns in Textform anzuzeigen. Entsprechende Nach-
weise über Aufnahme und Bestehen der beruflichen Tätigkeit, Berufs-
ausbildung oder Studium sind vorzulegen.

Wir werden zum Beantragungszeitpunkt prüfen, ob die Berufsausbil-
dung, das Studium oder die ausgeübte berufliche Tätigkeit nach unseren
dann gültigen Annahmerichtlinien gegen Berufsunfähigkeit versicherbar
ist.
Hierbei gelten besondere Regelungen:

Grundsätzlich sind Berufe und Tätigkeiten, die

- eine künstlerische und/oder kreative Komponente enthalten wie z.
B. Berufsmusiker, Tänzer, Akrobaten etc.,

- dauerhaft und überdurchschnittlich mit einer hohen körperlichen
Belastung verbunden sind, wie z. B. Berufssportler, Rennfahrer,
Steinbrucharbeiter, Kiesgräber, etc.,

- besonders gefährlich sind wie z. B.
- Sprengbeauftragte, Asbestarbeiter, Bodyguard, etc. oder
- Soldaten, Polizisten und Zollbeamte mit mandatierten

Auslandseinsätzen,
nur zu individuellen Konditionen versicherbar.

Gleiches gilt auch für andere Berufe und Tätigkeiten, die keiner auf
Dauer ausgerichteten regelmäßigen beruflichen Tätigkeit gegen regel-
mäßiges Einkommen entsprechen. Hierzu zählen unter anderem Saison-
tätigkeiten, Tätigkeiten mit befristeten Arbeitsverträgen oder Aushilfstä-
tigkeiten oder Beschäftigungsverhältnisse als 1-Euro-Jobber (sozialversi-
cherungsfreie Beschäftigung).

Bis zur Meldung des Berufs wird die Leistungspflicht nach Absatz 1.2.5
des Abschnittes "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?" geprüft.

Falls Sie zum Zeitpunkt der Umstellung Ihres Vertrages einen Beruf bzw.
eine Tätigkeit ausüben, die nur zu individuellen Konditionen versicherbar
ist, werden wir Ihnen auf Basis der von Ihnen zur Verfügung gestellten
Informationen, ein individuelles Angebot zur Vertragsumstellung und
Weiterführung unterbreiten. Gleiches gilt, falls Ihr zum Zeitpunkt der Um-
stellung ausgeübter Beruf bzw. Ihre Tätigkeit nach den zu diesem Zeit-
punkt gültigen Annahmerichtlinien nicht bis zum vereinbarten Endalter
versicherbar wäre. Hierbei kann das Recht auf dynamische Anpassung
entfallen.

Erfolgt die Anzeige innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt eines Erin-
nerungsschreibens oder nach Aufnahme einer regelmäßigen, auf Dauer
gerichteten beruflichen Tätigkeit, einer Berufsausbildung oder eines Stu-
diums, ist keine erneute Gesundheitsüberprüfung der versicherten
Person erforderlich. Geht die Anzeige zu einem späteren Zeitpunkt bei
uns ein, werden wir den Gesundheitszustand der versicherten Person
überprüfen.

Nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen - ggf. einschließlich einer
Gesundheitsüberprüfung - werden wir den Beitrag und - soweit erforder-
lich - Zuschläge und Klauseln für die Berufsunfähigkeitsversicherung
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unter Zugrundelegung der bei Vertragsabschluss gültigen Rechnungs-
grundlagen neu festsetzen und dokumentieren (Umstellung des Ver-
trages).

1.13.2      Werden von der versicherten Person zum Beantragungszeit-
punkt (Anzeige Berufsausbildung, Studium oder berufliche Tätigkeit) be-
reits Leistungen wegen Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Er-
werbsminderung bezogen oder sind diese für die versicherte Person be-
antragt oder sind solche objektiv eingetreten, wird der Vertrag nicht um-
gestellt und ggf. eine Leistungspflicht gemäß Abschnitt "Wann liegt Be-
rufsunfähigkeit vor?" geprüft.

Haben wir nach Umstellung des Vertrages Kenntnis davon erlangt, dass
die versicherte Person bereits Leistungen wegen Berufsunfähigkeit, Er-
werbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung bezieht oder sind diese für die
versicherte Person beantragt worden oder sind solche objektiv einge-
treten, wird der Vertragszustand vor der Umstellung wiederhergestellt
und ggf. eine Leistungspflicht gemäß Abschnitt "Wann liegt Berufsunfä-
higkeit vor?" geprüft. Haben wir von diesem Antrag / Bezug von Leis-
tungen nach der Vollendung des 25. Lebensjahres der versicherten
Person erfahren, endet die Versicherung mit einer Frist von einem Monat
zum nächsten Monatsersten. Sie erhalten dann eine schriftliche Bestäti-
gung.

Regelungen bei Nichtanzeige der Aufnahme einer Berufsausbil-
dung, eines Studiums oder einer beruflichen Tätigkeit
1.13.3      Die Aufnahme einer regelmäßigen, auf Dauer gerichteten be-
ruflichen Tätigkeit, einer Berufsausbildung oder eines Studiums der ver-
sicherten Person ist uns spätestens bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres der versicherten Person in Textform anzuzeigen (vgl. Absatz
1.13.1). Wir werden Sie rechtzeitig vor Ablauf der Frist schriftlich infor-
mieren.

Erfolgt keine rechtzeitige Anzeige, endet die Versicherung - unabhängig
von der beantragten Leistungs- und Versicherungsdauer - zum Ersten
des Monats, in dem die Versicherung begonnen hat, der auf die Vollen-
dung des 25. Lebensjahres der versicherten Person folgt. Über die Be-
endigung der Versicherung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung.

1.13.4      Innerhalb von sechs Monaten nach Aufnahme einer Berufs-
ausbildung, eines Studiums oder einer beruflichen Tätigkeit bieten wir
Ihnen an, die Versicherungs- und Leistungsdauer Ihrer Berufs-
unfähigkeitsversicherung bis maximal zum 67. Lebensjahr ohne eine er-
neute Gesundheitsprüfung gegen Mehrbeitrag zu verlängern. Hierzu
müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Es ist weder eine Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeit oder Erwerbs-
minderung objektiv eingetreten noch haben Sie darauf gerichtete
Leistungen bezogen oder beantragt.

- Der Versicherungsschutz wurde ursprünglich zu normalen Bedin-
gungen und Beitragssätzen angenommen.

- Das aktuelle Endalter der Versicherungs- und Leistungsdauer Ihrer
Berufsunfähigkeitsversicherung beträgt mindestens 65 Jahre.

- Sie haben keine Teil- oder Vollstundung beantragt.
- Der Vertrag darf nicht beitragsfrei gestellt sein.
- Die neu aufgenommene berufliche Tätigkeit wird zum Zeitpunkt der

Aufnahme nach unseren dann gültigen Tarifen, Versicherungs-
bedingungen und Annahmerichtlinien in eine Berufsgruppe einge-
stuft, die den zur Zeit des Vertragsschlusses bestehenden Berufs-
gruppen 1* bis 3- entspricht.

- Es besteht für die neu aufgenommene berufliche Tätigkeit die Ver-
sicherbarkeit bis maximal zum 67. Lebensjahr.

Die Verlängerung erfolgt in Form einer Vertragsänderung innerhalb Ihrer
bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherung.

2      Beiträge

2.1      Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten Risikos
(Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie Abschluss- und Verwaltungs-
kosten.

Näheres zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

2.2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

2.2.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung in
einem einzigen Beitrag (Einmalbeitrag) oder durch jährliche, halbjähr-
liche, vierteljährliche oder monatliche Beitragszahlungen (laufende Bei-
tragszahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszah-
lung ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

Bei laufender Beitragszahlung ist ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versiche-
rungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der gewählten
Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem
Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

2.2.2      Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist ab-
weichend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unver-
züglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem
mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu
Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

2.2.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

2.2.4      Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und
Kosten.

2.2.5      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit dem Überschuss-
guthaben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Bis zur
Verrechnung erheben wir die im Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie
einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?" genannten Verzugszinsen.

2.2.6      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer zu entrichten. Bei Tod der versicherten Person sind sie bis
zum Ende des Beitragszahlungsabschnittes zu entrichten, in dem der
Tod eingetreten ist.

2.3      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.3.1      Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
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zeitig, können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag
zurücktreten, es sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nach-
weislich nicht zu vertreten. Wir können eine angemessene Geschäftsge-
bühr für die Bearbeitung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39
Absatz 1 Satz 3 VVG) erheben. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen
Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen"
entnehmen.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag
2.3.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,
den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, vermindert sich Ihr
Versicherungsschutz wie bei einer Beitragsfreistellung. Ist eine Beitrags-
freistellung nicht möglich, entfällt Ihr Versicherungsschutz vollständig.
Auf diese Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung ausdrücklich hin-
weisen. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie im Ab-
schnitt 3.2.1.

Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt oder verringert sich,
wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns durch die Mahnung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Verzugsfolgen
2.3.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindes-
tens aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Poli-
cendarlehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durch-
schnittlich erheben. Soweit die Zinsen nicht gesondert in Rechnung ge-
stellt und ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem Überschussgut-
haben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Die Ver-
zugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?

Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Elternzeit o. ä.), möchten aber Ihren Versi-
cherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten
offen:

Änderung der Beitragszahlungsweise
3.1.1      Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung
der Beitragszahlungsweise zum Ablauf der Versicherungsperiode mit
einer Frist von einem Monat verlangen. Es gilt der Abschnitt "Was haben
Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?".

Stundung der Beiträge
3.1.2      Wenn es Ihnen vorübergehend nicht möglich ist Ihre Beiträge
zu zahlen, können Sie mit uns vereinbaren, Ihre Beiträge bis zu 24 Mo-
nate ganz oder teilweise auszusetzen (Stundung), wenn die nach Ablauf
der Stundung verbleibende Beitragszahlungsdauer noch mindestens
zwei Jahre beträgt.

Voraussetzung für eine Stundung ist, dass Sie die Beiträge für die ersten
zwölf Monate vollständig bezahlt haben, sich der Vertrag noch nicht im
Mahnverfahren gemäß § 38 VVG befindet und nicht von Ihnen gekündigt
bzw. beitragsfrei gestellt wurde. Sieht die Versicherung einen abge-

senkten Anfangsbeitrag vor, kann während des Zeitraums mit abge-
senktem Anfangsbeitrag keine Stundung durchgeführt werden.

Die Stundung beginnt frühestens, wenn Ihr nächster Beitrag fällig ist. Wir
berechnen für eine Stundung Zinsen. Die Höhe der Zinsen richtet sich
nach den Zinssätzen, die zu Beginn der Stundung gültig sind. Die aktu-
ellen Zinssätze teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Während der
Dauer der Stundung finden keine dynamischen Erhöhungen Ihres Ver-
trages statt.

In folgenden Fällen berechnen wir keine Zinsen:

- Sie befinden sich in der gesetzlichen Elternzeit,
- Sie nehmen ein Sabbatical (Sabbatjahr) oder
- Sie sind erwerbsgemindert oder pflegebedürftig.

Der Stundungszeitraum für ein Sabbatical ist für die gesamte Beitrags-
zahlungsdauer auf zwölf Monate begrenzt.

Als Nachweis benötigen wir zum Beispiel einen Bescheid eines gesetzli-
chen Sozialversicherungsträgers oder Versorgungswerks oder einen
Nachweis des Arbeitgebers. Wenn keiner der genannten Fälle mehr zu-
trifft, müssen Sie uns darüber informieren. Für die weitere Stundung be-
rechnen wir dann Zinsen.

Wenn der vereinbarte Zeitraum für die Stundung endet, informieren wir
Sie über die Höhe Ihres Stundungskontos. Sie können den offenen Be-
trag wie folgt ausgleichen:

- Vollständig in einem Betrag oder
- in gleichmäßigen Raten von höchstens 48 Monaten, jedoch nie-

mals länger als die noch verbleibende Beitragszahlungsdauer nach
Ablauf der Stundung. Die Raten können Sie jährlich, halbjährlich,
vierteljährlich oder monatlich zahlen. Eine Rate muss mindestens
25 Euro betragen.

Sie sollten innerhalb eines Monats nach Erhalt unserer Information be-
ginnen, den offenen Betrag auszugleichen. Sofern Ihnen die Zahlung
des gestundeten Betrages zuzüglich Stundungszinsen nicht möglich ist,
werden wir etwaige Beitragsrückstände mit dem Überschussguthaben
oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Wenn das Gut-
haben nicht ausreicht, um den offenen Betrag auszugleichen, werden wir
den offenen Betrag anmahnen; unter Umständen erlischt dann der Versi-
cherungsschutz (s. Ziffern 2.3.2 ff.).

Eine neue Stundung ist erst möglich, wenn Sie den offenen Betrag voll-
ständig ausgeglichen haben.

Beginn- und Ablaufverlegung
3.1.3      Sie können beantragen, dass der Beginn der Versicherung
um die Anzahl der Monate nach hinten verlegt wird, für die keine Bei-
träge gezahlt wurden. Hierdurch kann sich, sofern sich der Versiche-
rungsbeginn in ein neues Kalenderjahr verschiebt, aufgrund des höheren
Eintrittsalters der versicherten Person ein anderer, auch höherer Beitrag
ergeben.

Die Beginn- und Ablaufverlegung ist nur im ersten Versicherungsjahr,
nur einmal und auch nur möglich, wenn seit Vertragsabschluss noch
keine Vertragsänderung erfolgt ist. Sie darf ausschließlich zum Ausgleich
bestehender Beitragsrückstände erfolgen und nur, wenn die Beitrags-
zahlung sofort wieder aufgenommen wird.

Wir werden Ihrem Antrag stattgeben, wenn keine gewichtigen versiche-
rungstechnischen Gründe, z.B. Überschreitung des zulässigen versicher-
baren Endalters der versicherten Person oder Unterschreitung der Min-
destrente, entgegenstehen.

3.2      Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und
später wieder zahlen?
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Beitragsfreistellung
3.2.1      Unter folgenden Voraussetzungen können Sie Ihre Versiche-
rung beitragsfrei stellen:

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
- Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen Sie uns in Text-

form mitteilen,
- die beitragsfreie monatliche Rente muss mindestens 75, - Euro be-

tragen. Wird diese nicht erreicht, führen wir die Versicherung bei-
tragspflichtig fort.

Bei einer Beitragsfreistellung reduziert sich die versicherte Rente. Diese
beitragsfreie Rente ermitteln wir zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation aus dem
Deckungskapital der Versicherung (s. § 165 Absatz 2 VVG in Verbin-
dung mit § 169 Absätze 3 bis 5 VVG). Dabei ziehen wir einen Abzug und
eventuelle Beitragsrückstände ab.

Das Deckungskapital hat bei Versicherungen mit laufender Beitragszah-
lung mindestens den Wert, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der an-
gesetzten Abschluss- und Vertriebskosten - unter Beachtung der auf-
sichtsrechtlichen Höchstzillmersätze - auf die ersten fünf Versicherungs-
jahre, höchstens jedoch auf die Beitragszahlungsdauer, ergibt.

Wie hoch die beitragsfreien Renten sind, finden Sie in der Werteentwick-
lung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung für den Ausweis dort
ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Mindestrente in Höhe von
monatlich 75 Euro während der Laufzeit des Vertrages erreicht.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung berufs-
unfähig, bleiben Ansprüche auf Grund bereits vor Beitragsfreistellung
eingetretener Berufsunfähigkeit unberührt.

Nachteile
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachteile haben.
In der Anfangszeit Ihres Vertrages sind wegen der Verrechnung von Ab-
schluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 4.1) keine oder nur geringe
Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den
Folgejahren stehen wegen der benötigten Risikobeiträge gemessen an
den gezahlten Beiträgen keine oder nur geringe Mittel zur Verfügung um
eine beitragsfreie Rente zu bilden.

Abzug
Den Abzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit allen un-
seren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:

- Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Stellen Sie die Versicherung vorzeitig beitragsfrei, müssen
wir Ihre Interessen mit den Interessen derjenigen, die ihren Vertrag
beitragspflichtig weiterführen, ausgleichen.

- Der Abzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des beitrags-
pflichtigen Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Abzug die entstehenden zusätzlichen,
nicht geplanten Verwaltungskosten einer Beitragsfreistellung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Abzug stellen wir
rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Beitrags-
freistellung eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Durch vorzeitige Beitragsfreistellungen entstehen uns zusätzliche,
nicht geplante Verwaltungskosten.

Wie hoch der Abzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist, finden Sie
in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung
für den Ausweis dort ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Minde-
strente in Höhe von monatlich 75 Euro während der Laufzeit des Ver-
trages erreicht.

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Abzug angemessen ist.
Haben wir dies getan und weisen Sie uns nach, dass unsere pauschalen
Annahmen in Ihrem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss,
erheben wir keinen oder nur einen reduzierten Abzug.

Wiederinkraftsetzung des Versicherungsschutzes nach Beitrags-
freistellung
3.2.2      Nach einer Beitragsfreistellung können Sie Ihre Versicherung
wieder in Kraft setzen. Dazu müssen Sie wieder Beiträge zahlen.

Voraussetzungen dafür sind:

- die Versicherung muss noch bestehen,
- der Versicherungsfall darf noch nicht eingetreten sein,
- Sie teilen uns Ihren Wunsch in Textform mit und
- der Beitrag muss mindestens 120 Euro pro Jahr betragen.

Für die Wiederinkraftsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine Ge-
bühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

Fristen für die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes ohne und
mit Risikoprüfung

Zahlen Sie innerhalb von sechs Monaten nach einer Beitragsfreistellung
wieder Beiträge, verzichten wir auf eine erneute Risikoprüfung. Be-
standen zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung offene Beiträge (zum Bei-
spiel durch Stundung), beginnt die Frist von sechs Monaten ab dem Zeit-
punkt der letzten vollen Beitragszahlung.

Falls Sie nach sechs Monaten und innerhalb von 36 Monaten nach einer
Beitragsfreistellung wieder anfangen Beiträge zu zahlen, werden wir eine
Risikoprüfung der versicherten Person durchführen. Diese umfasst den
Gesundheitszustand und die finanziellen Einkommensverhältnisse. Ver-
sicherungsschutz stellen wir wieder her, wenn die versicherte Person zu
diesem Zeitpunkt eine vergleichbare neue Versicherung zu unseren
dann gültigen Annahmegrundsätzen abschließen könnte.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Wiederinkraftsetzung mit Risikoprü-
fung die Fristen für die vorvertragliche Anzeigepflicht für den wiederher-
gestellten Teil neu beginnen (siehe Abschnitt "Was bedeutet die vorver-
tragliche Anzeigepflicht?").

Liegt die Beitragsfreistellung mehr als 36 Monate zurück, können Sie die
Versicherung nicht wieder in Kraft setzen.

Umfang des Versicherungsschutzes nach Wiederinkraftsetzung

Sie können zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:
a) Die versicherten Leistungen sollen wieder genauso hoch sein wie vor

der Beitragsfreistellung. In diesem Fall ist der Beitrag höher als zu
dem Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.

b) Die Beiträge sollen maximal so hoch sein wie vor der Beitragsfreistel-
lung. In diesem Fall sind die versicherten Leistungen geringer als zu
dem Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.

Den erhöhten Beitrag bzw. die reduzierten Leistungen berechnen wir
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Dafür ver-
wenden wir die Rechnungsgrundlagen, die seit Vertragsbeginn gelten.
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Zusätzlich haben Sie innerhalb von sechs Monaten nach Beitragsfreistel-
lung die Möglichkeit den Versicherungsschutz wie vor der Beitragsfrei-
stellung wiederherzustellen, indem

- Sie die Beiträge für die Zeit der Beitragsfreistellung nachzahlen und
- Sie den Beitrag in gleicher Höhe wie vor Beitragsfreistellung weiter-

zahlen.

Besonderheiten bei gesetzlicher Elternzeit

Wurde der Vertrag wegen gesetzlicher Elternzeit der versicherten
Person beitragsfrei gestellt, dann gilt folgendes:

- Sie können auch nach mehr als 36 Monaten nach Beitragsfreistel-
lung wieder anfangen Beiträge zu zahlen.

- Die Beiträge müssen Sie spätestens innerhalb von drei Monaten
nach Ende der Elternzeit wieder zahlen.

- Ist die Elternzeit in mehrere Abschnitte aufgeteilt, müssen Sie die
Beiträge jeweils innerhalb von drei Monaten nach Ende eines Ab-
schnittes zahlen.

Wir benötigen als Nachweis für die gesetzliche Elternzeit geeignete Be-
lege.

3.3      Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche
Folgen hat dies?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Ver-
sicherungsperiode kündigen.

Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Leistung
fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert.
Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Kündigung berufsunfähig,
bleiben Ansprüche aus der Versicherung auf Grund bereits vor der Kün-
digung eingetretener Berufsunfähigkeit unberührt.

3.4      Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung herabsetzen?

Sie können die Leistung Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in
Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen Versicherungspe-
riode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der
zu zahlende Beitrag. Die reduzierte Leistung und zukünftigen Beiträge
berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertrags-
abschluss galten.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir die Versiche-
rungsleistungen herabsetzen können:

- Die verbleibende versicherte Rente beträgt monatlich mindestens
50 Euro.

- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 180 Euro
jährlich.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung der
Leistung nicht möglich. Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages herab-
setzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie
in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?

Welche Kosten werden durch Ihre Beiträge gedeckt?

4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicher-
ten Risikos (Risikobeitrag).

Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.2      Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfah-
ren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 VVG be-
stimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der De-
ckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der
Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Bei beitragsfreien Versicherungen (s. Ziffer 3.2.1) entnehmen wir die lau-
fenden Verwaltungskosten Ihrem Deckungskapital.

Welche Gebühren werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.3      Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen,
die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
können wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und
Geschäftsvorfälle sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

Für Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwal-
tung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbe-
stände einführen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächli-
chen durchschnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Er-
messen festsetzen.

Soweit die Gebühren nicht gesondert in Rechnung gestellt und ausgegli-
chen werden, werden wir sie mit dem Überschussguthaben oder einer
fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

Die Gebühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten
Aufwände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundelie-
genden Umfang anfallen.

4.2      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

4.2.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berech-
tigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu ver-
fügen und Leistungen in Empfang zu nehmen.
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4.2.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Ver-
sicherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

4.3      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

4.3.1      Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beach-
ten, wenn diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir un-
sere Erklärungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-

tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

Änderung der Postanschrift und Namensänderung
4.3.2      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unver-
züglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir
eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt
unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen
Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in
Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung
verlegt haben.

4.3.3      Bei Änderung Ihres Namens gilt vorstehender Absatz ent-
sprechend.

Kosten für Recherche
4.3.4      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsaufent-
halten
4.3.5      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.3.6      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen for-
dern, die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

4.4      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.4.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

4.4.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

4.4.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

4.4.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

4.4.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.5      Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden
sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie
insbesondere folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann
Als Verbraucher können Sie sich an den Ombudsmann für Versiche-
rungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit unter folgenden Kontakt-
daten:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein
Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem
Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z.B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer
Beschwerde auch an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/
wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
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53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Das geltende Recht und den zuständigen Gerichtsstand finden Sie im
Abschnitt "Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?".

4.6      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

4.6.1      Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berech-
tigt, den Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herab-
zusetzen. Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können
Sie stattdessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

4.6.2      Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestands-
kräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir unter
den Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue Regelung
ersetzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mitteilung
wirksam.

4.7      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.7.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die Anspruch
stellende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis
erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.7.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjäh-
rung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung der
Anspruch stellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen
der Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt damit bei
der Berechnung der Frist unberücksichtigt.

4.8      Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beam-
tenverhältnis oder im Öffentlichen Dienst?

Nimmt die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit im Beamtenver-
hältnis oder im Öffentlichen Dienst (ÖD) auf, gilt: Sie können den Berufs-
unfähigkeitsschutz um eine Klausel zur Dienstunfähigkeit bzw. um die
Regelungen für Angestellte im ÖD erweitern. Die Versicherung darf nicht
beitragsfrei gestellt sein.

Dazu übertragen wir Ihren gesamten Vertrag auf die DBV Deutsche Be-
amtenversicherung Lebensversicherung Zweigniederlassung der AXA
Lebensversicherung AG (DBV-ZN). Maßgeblich bei der Erweiterung des
Berufsunfähigkeitsschutzes ist dann die berufliche Tätigkeit, welche die
versicherte Person als Beamter, Beamter im Kirchenrecht, Richter oder
Soldat bzw. als Angestellter im ÖD zum Umstellungstermin ausübt. Es
gelten die zum Umstellungstermin gültigen bzw. angebotenen Tarife,
Rechnungsgrundlagen, Annahmerichtlinien und ggf. die aktuelle Berufs-
tarifierung; eventuelle vorhandene Klauseln und Zuschläge werden mit-
berücksichtigt.

Wir überprüfen die Gesundheit der versicherten Person nicht, wenn Sie
die Übertragung innerhalb von 24 Monaten beantragen, nachdem die
versicherte Person seine berufliche Tätigkeit als Beamter, Beamter im
Kirchenrecht, Richter oder Soldat bzw. als Angestellter im ÖD aufge-
nommen hat. Es erfolgt jedoch eine finanzielle Angemessenheitsprüfung.

Versicherungsmathematische Hinweise

Für die Ermittlung der Beiträge, die erforderlich sind, um die Versiche-
rungsleistungen zu erbringen, haben wir als Rechnungszins 0,25 Pro-
zent p. a. angesetzt und folgende unternehmenseigene geschlechtsun-
abhängige Wahrscheinlichkeitstafeln verwendet:

- Sterbetafel "AXA 2023 AT_BU"
- Invalidisierungstafel "AXA 2023 I_BU"
- Invalidensterbetafel "AXA 2023 TI_BU"
- Reaktivierungstafel "AXA 2023 RI_BU"

Bei Leistungserhöhungen (zum Beispiel durch dynamische Anpassung)
berechnen wir die hinzukommenden Leistungen in der Regel mit den
Rechnungsgrundlagen, die wir bei Abschluss des Versicherungsver-
trages zugrunde gelegt haben. Wir sind allerdings berechtigt, den Erhö-
hungen die Rechnungsgrundlagen für Neuverträge zugrunde zu legen.
Sofern wir die Rechnungsgrundlagen für Neuverträge zugrunde legen,
werden wir Sie hierüber informieren.

Glossar

Angehörige
Dieser Personenkreis wird in § 15 Abgabenordnung und in § 7 Absatz 3
Pflegezeitgesetz bestimmt. Dies sind nach derzeitigem Stand (Sep-
tember 2021):
L Angehörige nach § 15 Abgabenordnung sind
1. der Verlobte,
2. der Ehegatte oder Lebenspartner,
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
4. Geschwister,
5. Kinder der Geschwister,
6. Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der
Ehegatten oder Lebenspartner,
7. Geschwister der Eltern,
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegever-
hältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander ver-
bunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Auch Angehörige sind die oben aufgeführten Personen auch dann, wenn
M in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begrün-

dende Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;
M in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwä-

gerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist,
M im Fall der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr be-

steht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander ver-
bunden sind.
L Nahe Angehörige nach § 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz sind

M Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern,
M Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebens-

partnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Ehegatten der
Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner der Ge-

schwister und Geschwister der Lebenspartner,
M Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflege-

kinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkel-
kinder.

Anzeigepflichtverletzung
Bei Antragstellung obliegen Ihnen Anzeigepflichten. Diese verletzen Sie,
wenn Sie oder die versicherte Person unvollständige und/oder falsche
Angaben machen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie unsere Ge-
sundheitsfragen falsch beantworten. Anzeigepflichten obliegen Ihnen
auch im Laufe des Vertrages, z. B. bei Wiederaufnahme der beruflichen
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Tätigkeit der versicherten Person bei anerkannter Berufsunfähigkeit. Die
Verletzung dieser Anzeigepflichten kann mit erheblichen Nachteilen für
Sie verbunden sein.

Arglist
Wenn jemand bewusst falsche Angaben macht oder Informationen ver-
schweigt mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu führen. Sie handeln arglistig,
wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum hervorrufen, um uns zur Ab-
gabe einer Willenserklärung zu veranlassen. Diese Täuschung kann
durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber auch durch einfaches
Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen werden. Hierzu müssen Sie
wissen, oder es zumindest in Erwägung ziehen, dass die vorgespie-
gelten Tatsachen falsch sind.

Ausbildung
Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf oder
Laufbahnausbildung für Beamte.

Beitragszahlungsdauer
Zeitraum, in dem Sie vertraglich verpflichtet sind, die Beiträge für Ihren
Vertrag zu zahlen.

Bezugsberechtigte Person
Diese bestimmt ausschließlich der Versicherungsnehmer. Sie erhält die
vereinbarte/n vertragliche Leistung/en.. In bestimmten Fällen kann nur
ein naher Angehöriger der versicherten Person bezugsberechtigt sein.

Deckungskapital/Deckungsrückstellung
Die Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen ge-
genüber ihren Versicherungsnehmern Deckungskapitalien zu bilden. Sie
entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können. Das zu Bilanzierungszwecken
berechnete Deckungskapital nennt man Deckungsrückstellung.

Erklärungen
Mitteilungen, die mindestens in Textform erfolgen müssen und einen
rechtlichen Charakter haben können. Beispiel: Mitteilung zu Änderung
des Bezugsberechtigten, Beantragung einer Beitragsfreistellung oder
Kündigung.

Geschäftsbericht
Vermittelt Informationen über den Geschäftsverlauf des vergangenen
Geschäftsjahres eines Unternehmens. Er enthält u. a. die deklarierten
Überschüsse für das jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Inter-
netseite www.AXA.de eingesehen werden.

grob fahrlässig
Sie handeln grob fahrlässig, wenn Sie die in der jeweiligen Situation er-
forderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachten. Dies ist
auch der Fall, wenn Sie schon einfachste, ganz naheliegende Überle-
gungen nicht anstellen.

Höchstrichterliche Rechtsprechung
Gesamtheit rechtskräftiger Entscheidungen der Oberen Instanzen. Für
Versicherungsangelegenheiten ist insbesondere der Bundesgerichtshof
von Bedeutung.
Darüber hinaus können auch Entscheidungen der Oberlandesgerichte
sowie des Europäischen Gerichtshofs als höchstrichterliche Rechtspre-
chung angesehen werden.
Die höchstrichterliche Rechtsprechung ist insofern von Bedeutung, als
dass sie bei der Rechtsauslegung als Orientierung für andere Gerichte
dient.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kostenüberschüsse
Diese entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkula-
tion des Tarifes angenommen haben.

Laufende Überschüsse / Überschussbeteiligung
Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt. Die laufenden
Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und erhöhen dieses.

Leistungsdauer
Zeitraum, für den wir die vereinbarten Leistungen zahlen, wenn ein Ver-
sicherungsfall während der Versicherungsdauer eingetreten ist.

Mitwirkungspflichten
Bei der Feststellung von Leistung aus dieser Versicherung sind wir auf
das Mitwirken von Ihnen, der versicherten Person und dem Anspruch-
steller angewiesen. Sie haben z. B. die Pflicht, die von uns für die Leis-
tungsprüfung benötigten Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Rechnungsgrundlagen
Verwendete Parameter, die den versicherungsmathematischen Berech-
nungen zugrunde liegen.

Rechnungszins
Zinssatz, der für die Finanzierung der garantierten Leistungen erforder-
lich ist.

Risikoprüfung
Sie wird zur individuellen Risikoeinstufung durchgeführt. Sie besteht aus
der Gesundheitsprüfung und weiteren Fragen zur Einschätzung des Ri-
sikos der zu versichernden Person (z.B. Beruf, Tätigkeitsmerkmale, aus-
geübte Sportarten, Hobbys und Rauchverhalten) sowie der finanziellen
Angemessenheitsprüfung.

Risikoüberschüsse
Diese entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist
als bei der Kalkulation des Tarifes angenommen.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung Ihres Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses.
Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zugeordnet, könnte
deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich schwanken.

Studium
Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Universität,
Hochschule oder Fachhochschule.

Stundung
Sie können unter bestimmten Voraussetzungen für eine begrenzte Zeit
die Zahlung Ihrer Beiträge aussetzen. Der Versicherungsschutz bleibt
während dieser Zeit bestehen. Die nicht gezahlten Beiträge müssen Sie
später verzinst nachzahlen.

Textform
Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn sie als E-Mail oder
Fax versandt werden. Ein unterschriebener Brief ist in diesem Fall nicht
erforderlich.

Überschüsse
Diese ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen Quellen
stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüberschüsse und
Risikoüberschüsse. Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt.

unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person
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Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen. In der Privatversorgung können Sie als Versicherungsnehmer
oder auch eine dritte Person sein. Fallen Versicherungsnehmer und ver-
sicherte Person auseinander, bedarf es der Zustimmung der versi-
cherten Person zum Vertrag.

Versicherungsdauer
Das ist der Zeitraum, in dem die versicherte Person durch diesen Vertrag
abgesichert ist. D.h., wenn innerhalb dieses Zeitraums der Versiche-
rungsfall (Berufsunfähigkeit) eintritt, erbringen wir die vereinbarte Leis-
tung.

Versicherungsfall
Ereignis, das eintritt und die vertraglich vereinbarte Leistungspflicht aus-
löst. Zum Beispiel: Die versicherte Person wird berufsunfähig.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr fängt mit dem Beginn der Versicherung an und
dauert 12 Monate. Alle folgenden Versicherungsjahre beginnen oder
enden immer zu diesem Zeitpunkt. Beginnt beispielsweise eine Versi-
cherung am 01. April, dann endet das Versicherungsjahr am 31. März
des folgenden Jahres, jeweils um 12:00 Uhr.

Versicherungsnehmer
Unser Vertragspartner, der im Versicherungsschein genannt und diesen
erhält. Versicherungsnehmer kann nur eine einzelne natürliche oder ju-
ristische Person sein.

Versicherungsschein (Police)
Ihr Nachweis über den Versicherungsvertrag. Er gibt Auskunft über die
wesentlichen Vertragsinhalte. Im Einzelfall benötigen Sie diesen Nach-
weis, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag geltend machen.

vorsätzlich
Sie handeln vorsätzlich, wenn sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher
oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw.
herbeiführen oder verhindern wollen.

Zinsüberschüsse
Sie entstehen, wenn die Erträge unserer Kapitalanlagen höher sind, als
der Betrag, den wir zur Finanzierung unsere garantierten Leistungen be-
nötigen.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für den Abschluss
unserer Berufsunfähigkeitsversicherung entschieden. Sie sind als Versi-
cherungsnehmer unser Vertragspartner. Die nachfolgenden Bedin-
gungen informieren Sie ausführlich über Ihren Versicherungsschutz.
Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unser Tipp: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe abge-
druckt. Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie im Glossar am Ende
dieser Bedingungen.
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Glossar

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit
1.1.1      Wird die versicherte Person während der Versicherungs-
dauer der Berufsunfähigkeitsversicherung berufsunfähig (siehe Abschnitt
"Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?"), erbringen wir - längstens für die
vereinbarte Leistungsdauer - folgende Versicherungsleistungen:
a) Zahlung der versicherten Berufsunfähigkeitsrente monatlich im Voraus

und
b) volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht.

1.1.2      Die Versicherungsdauer der Berufsunfähigkeitsversicherung
ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leistungs-
dauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen erbringen,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer berufsun-
fähig geworden ist.

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit infolge
Pflegebedürftigkeit
1.1.3      Wir erbringen auch dann die volle Leistung, wenn die versi-
cherte Person während der Dauer dieser Versicherung berufsunfähig in-
folge Pflegebedürftigkeit wird. Die Voraussetzungen hierfür sind geregelt
in Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?", unter dem Absatz
"Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?".

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit infolge
mittelschwerer oder schwerer Demenz
1.1.4      Wir erbringen auch dann die volle Leistung, wenn die versi-
cherte Person während der Dauer dieser Versicherung berufsunfähig in-
folge mittelschwerer oder schwerer Demenz wird. Die Voraussetzungen
hierfür sind geregelt in "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?", unter dem
Absatz "Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder
schwerer Demenz vor?".

Beginn des Leistungsanspruches
1.1.5      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit
Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eintritt. Wird uns die
Berufsunfähigkeit später als drei Monate nach ihrem Eintritt mitgeteilt,
entsteht der Anspruch auf die Leistung erst mit Beginn des Monates der
Mitteilung. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn die verspätete Mitteilung
nicht verschuldet worden ist. Abweichend kann für die Berufsunfähig-
keitsrente ein aufgeschobener Leistungsbeginn individuell vereinbart
sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühestens zu diesem Termin.

Ende des Leistungsanspruches
1.1.6      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt,
wenn Berufsunfähigkeit gemäß Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit
vor?" nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte Person stirbt oder bei Ab-
lauf der vertraglichen Leistungsdauer.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer
1.1.7      Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versiche-
rungsdauer und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer
eingestellt, weil Berufsunfähigkeit gemäß dem Abschnitt "Wann liegt Be-
rufsunfähigkeit vor?" nicht mehr vorliegt, lebt die Leistung innerhalb der
Leistungsdauer wieder auf, sofern die versicherte Person wegen der ur-
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sprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Monate ununterbrochen
berufsunfähig wird. Die Bestimmungen des Abschnittes "Was gilt für das
Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungspflichten hat die versi-
cherte Person?" gelten entsprechend.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.1.8      Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfähigkeitsversi-
cherung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde,
weltweit.

Sonstige Leistungen
1.1.9      Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garan-
tierten Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschuss-
beteiligung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse
und wie sind Sie an ihnen beteiligt?").

Garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob eine garantierte
Steigerung der Rente im Leistungsfall Bestandteil Ihrer Versicherung ist.
Für diese gelten die nachfolgenden Regelungen:

1.1.10      Ist zu Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung vereinbart, dass
nach Eintritt der bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit eine planmäßige
Steigerung der Rente erfolgt, wird diese ab dem Jahrestag des Versiche-
rungsbeginns durchgeführt, der auf den Monat der Anerkennung der Be-
rufsunfähigkeit folgt.

Einzelheiten zum Maßstab und Umfang der mitversicherten garantierten
Steigerung der Rente im Leistungsfall können Sie Ihrem Versicherungs-
schein und den Bedingungen für die Dynamik entnehmen.

1.1.11      Eine mitversicherte garantierte Steigerung der Rente im
Leistungsfall erfolgt jährlich, solange der Leistungsanspruch aus der
Berufsunfähigkeitsversicherung besteht.

1.1.12      Während der Dauer des Leistungsanspruchs aus der Berufs-
unfähigkeitsversicherung sind Sie von der Beitragszahlungspflicht auch
für die garantierten Steigerungen befreit.

1.1.13      Endet unsere Leistungspflicht aus der Berufsunfähigkeits-
versicherung, gilt Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht nur für
die Höhe der garantierten Berufsunfähigkeitsrente zu Beginn der Leis-
tung. Diese gilt als neue Ausgangsbasis für die garantierte Steigerung
der Rente. Wünschen Sie, dass auch die während des Leistungsbe-
zuges erfolgten Rentenerhöhungen weiterhin Berücksichtigung finden,
müssen Sie innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt unseres Schrei-
bens zur Beendigung unserer Leistungspflicht in Textform beantragen,
dass Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht auch hierfür gelten
soll.

Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase
1.1.14      Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslauf-
zeit. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

1.2      Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?

1.2.1      Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person
infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfall, was ärztlich nach-
zuweisen ist, voraussichtlich dauernd, d. h. für einen ununterbrochenen
Zeitraum von mindestens drei Jahren zu mindestens 50 % außerstande
ist, ihren vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung zuletzt ausge-
übten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausge-
staltet war, nachzugehen. Bei einem geringeren Grad der Berufsunfähig-
keit besteht kein Anspruch auf die Versicherungsleistungen.

1.2.2      Übt die versicherte Person jedoch eine andere, ihrer Aus-
bildung oder Erfahrung und bisherigen Lebensstellung entsprechende
berufliche Tätigkeit konkret aus, liegt keine Berufsunfähigkeit vor. Als
entsprechend wird dabei nur eine solche Tätigkeit angesehen, die keine
deutlich abweichenden Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert und auch in
ihrer Vergütung und Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau der
bislang ausgeübten beruflichen Tätigkeit absinkt. Unzumutbar ist dabei
eine Einkommensminderung von 20 % oder mehr gegenüber dem jährli-
chen Bruttoeinkommen (bei Selbständigen oder Freiberuflern der durch-
schnittliche Gewinn vor Steuern der letzten drei Jahre) der zuletzt ausge-
übten beruflichen Tätigkeit, wobei die höchstrichterliche Rechtsprechung
zu berücksichtigen ist. Im begründeten Einzelfall kann auch eine unter
20 % liegende Einkommensminderung unzumutbar sein. Wir verzichten
auf eine abstrakte Verweisung.

1.2.3      Bei einer selbstständig oder freiberuflich tätigen versicher-
ten Person setzt Berufsunfähigkeit zusätzlich voraus, dass sie außer-
stande ist, durch zumutbare Umorganisation ihres Arbeitsplatzes oder
ihres Tätigkeitsbereichs, sich ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine
50%ige Berufsfähigkeit ermöglicht.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn:

- die versicherte Person ihre Stellung als Betriebsinhaber/in erhalten
kann,

- kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist,
- keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor-

liegt,
- diese wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- die versicherte Person diese aufgrund ihres maßgeblichen Ein-

flusses auf die Geschicke des Unternehmens realisieren kann (Di-
rektions- und Weisungsrecht).

1.2.4      Wird die versicherte Person nach Ausscheiden aus dem
Berufsleben berufsunfähig und werden dann Leistungen wegen Berufs-
unfähigkeit beantragt, kommt es bei der Anwendung der Absätze 1.2.1
und 1.2.3 darauf an, dass die versicherte Person außerstande ist, eine
Tätigkeit auszuüben, die aufgrund ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten aus-
geübt werden kann und ihrer Lebensstellung zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens aus dem Berufsleben entspricht. Ausscheiden aus dem Be-
rufsleben liegt nicht vor, wenn es sich nur um eine vorübergehende Un-
terbrechung der Berufsausübung von bis zu fünf Jahren handelt (z. B.
wegen Mutterschutz, gesetzlicher Elternzeit, Arbeitslosigkeit). In diesen
Fällen ist bei der Prüfung der Leistungsansprüche im Sinne der Absätze
1.2.1 und 1.2.3 der vor der Unterbrechung ausgeübte Beruf und die
damit verbundene Lebensstellung maßgeblich.

Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?
1.2.5      Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn
die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfte-
verfall voraussichtlich dauernd, d.h. für einen ununterbrochenen Zeit-
raum von mindestens drei Jahren so hilflos ist, dass sie zumindest bei
einer der unten genannten Verrichtungen (Pflegepunkte) - auch bei Ein-
satz technischer oder medizinischer Hilfsmittel - täglich der Hilfe einer
anderen Person bedarf. Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzu-
weisen. Der Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn eine Pro-
gnose nicht möglich ist?" gilt entsprechend.

1.2.6      Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Berufsunfähig-
keit infolge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen
täglichen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind fol-
gende Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.
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- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Bekleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung
einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch die Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen aus-
geglichen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Not-
durft keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung.

Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer veränderten
Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder schwerer
Demenz vor?
1.2.7      Berufsunfähigkeit infolge Demenz liegt vor, bei mittelschwer-
en oder schweren Hirnleistungsstörungen (Definition siehe unten), die
durch Unfall oder Erkrankung verursacht wurden, wenn als deren Folge
die versicherte Person voraussichtlich dauernd, d. h. für einen ununter-
brochenen Zeitraum von mindestens drei Jahren kontinuierliche Beauf-
sichtigung benötigt, weil sie sich selbst oder andere sonst erheblich ge-
fährden würde.

Eine mittelschwere oder schwere Demenz ist charakterisiert durch einen
Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erin-
nerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Die Diagnose einer mittelschweren oder schweren Demenz ist durch
einen Facharzt (Neurologie) auf der Basis einer ausführlichen Befunder-
hebung mit körperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und
unter Verwendung psychometrischer Tests zu bestätigen. Es muss min-
destens ein Schweregrad 5 "Mittelschwere kognitive Leistungsein-
bußen", ermittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 5, Global De-
terioration Scale GDS, Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand
08/2014) nach Reisberg vorliegen. Zur Bestätigung der Diagnose
können Wiederholungsuntersuchungen gefordert werden. Leichte oder
mäßige Hirnleistungsstörungen sind keine mittelschwere oder schwere
Demenz im oben genannten Sinn und erfüllen die Leistungsvorausset-
zungen nicht.

Wann liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn eine Prognose nicht mög-
lich ist?

1.2.8      Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß den
vorstehenden Absätzen voraussichtlich dauernd, d. h. für einen ununter-
brochenen Zeitraum von mindestens drei Jahren andauern wird, gilt Be-
rufsunfähigkeit von Beginn des siebten Monats an, wenn der entspre-
chend beeinträchtigende Zustand tatsächlich länger als sechs Monate
angedauert hat.

Ergänzende Bestimmungen zum Abschnitt "Wann liegt Berufsunfä-
higkeit vor?" für freiwillig Wehrdienst Leistende, Leistende des
Bundesfreiwilligendienstes, Auszubildende und Studenten
1.2.9      Bei Personen, die den Freiwilligen Wehrdienst (FWD) oder
den Bundesfreiwilligendienst (BFD) ableisten, liegt Berufsunfähigkeit vor,
wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder
Kräfteverfall, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich dauernd, d.
h. für einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens drei Jahren zu
mindestens 50% außerstande ist, seine vorherige Tätigkeit auszuüben
und, wenn die versicherte Person noch keiner Tätigkeit nachgegangen
ist, eine Berufsausbildung oder ein Studium aufzunehmen.

1.2.10      Bei Auszubildenden liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die
versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräftever-
fall, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich dauernd, d. h. für
einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens drei Jahren zu min-
destens 50% außerstande ist, die begonnene Berufsausbildung fortzu-
setzen. Beginnt die versicherte Person eine neue Berufsausbildung und
erreicht mit dieser einen vergleichbaren Ausbildungsstand wie mit der
vorhergehenden Berufsausbildung, liegt keine Berufsunfähigkeit mehr
vor. Ergreift die versicherte Person ohne erneute Berufsausbildung einen
Beruf und erreicht eine dem ursprünglich erzielten Ausbildungsstand ver-
gleichbare Lebensstellung, liegt ebenfalls keine Berufsunfähigkeit mehr
vor. Hat die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit mindes-
tens die Hälfte der vorgesehenen Ausbildungszeit absolviert, wird auf die
Lebensstellung hinsichtlich Vergütung und sozialer Wertschätzung abge-
stellt, die regelmäßig mit dem erfolgreichen Abschluss einer solchen Be-
rufsausbildung verbunden ist.

1.2.11      Bei Studenten liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versicher-
te Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die
ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich dauernd, d. h. für einen un-
unterbrochenen Zeitraum von mindestens drei Jahren zu mindestens
50% außerstande ist, ihr zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls aus-
geübtes Studium fortzusetzen. Als Studium gilt ein Vollzeitstudium an
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder Fachhoch-
schule oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung. Der angestrebte
akademische Studienabschluss muss in Deutschland anerkannt sein.

1.3      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

Nachweise und Pflichten im Leistungsfall
1.3.1      Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
gegen Vorlage des Versicherungsscheins. Zusätzlich können wir auch
den Nachweis der letzten Beitragszahlung und ein amtliches Zeugnis
über den Tag der Geburt der versicherten Person verlangen.

1.3.2      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwen-
dige weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst
anstellen. Dabei sind uns von der Anspruch stellenden Person unverzüg-
lich insbesondere folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungsfalls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache,
Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie über
den Grad der Berufsunfähigkeit, bzw. der Pflegebedürftigkeit oder der
Demenz;

c) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, ihre Stellung und
Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit, über die wirt-
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schaftlichen Verhältnisse der versicherten Person (z. B. Steuerbe-
scheide, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Lohn- und Gehalts-
abrechnungen) sowie über die eingetretenen Veränderungen;

d) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheinigung
der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, über Art
und Umfang der Pflege;

e) bei Berufsunfähigkeit infolge Demenz eine Demenzeinstufung auf-
grund der Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reisberg, ausgestellt
durch eine Pflegeeinrichtung oder von einem Arzt, sowie ein Testat des
behandelnden Arztes;

f) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen
oder Pflegepersonen, bei denen die versicherte Person in Behand-
lung war, ist oder sofern bekannt sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungsträger oder
sonstiger Versorgungsträger, bei denen die versicherte Person
ebenfalls Leistungen wegen Berufsunfähigkeit geltend machen
könnte,

- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber der versi-
cherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

1.3.3      Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche
Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige
Nachweise verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und
Aufklärungen durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über
die wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person sowie ihre je-
weiligen Veränderungen.

Wenn sich die versicherte Person im Ausland aufhält, können wir ver-
langen, dass die Untersuchungen in Deutschland durchgeführt werden.
In diesem Fall übernehmen wir die Untersuchungskosten sowie die all-
gemein üblichen Reise- und Unterbringungskosten. Unter den üblichen
Reise- und Unterbringungskosten verstehen wir die Anreisekosten
gemäß Bahnfahrt 2. Klasse und falls erforderlich Flug in der economy
class sowie die Unterbringung in einem 4-Sterne Hotel. Auf Untersu-
chungen in Deutschland können wir verzichten, wenn diese vor Ort nach
den von uns in Deutschland angewendeten Grundsätzen erfolgen. So-
fern sich die versicherte Person in Deutschland aufhält, übernehmen wir
ebenfalls die angefallenen Untersuchungskosten sowie die allgemein üb-
lichen Reise- und Aufenthaltskosten.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Pflegeheimen, Personenversiche-
rern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und
Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor Antragsstellung
untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versichert war oder
einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermächtigen, uns auf Ver-
langen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ hat die versicherte
Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Verfü-
gung zu stellen.

Weiterhin hat die versicherte Person ihre bisherigen Arbeitgeber zu er-
mächtigen, uns auf Verlangen sachdienliche Auskunft über die finanzi-
ellen Gegebenheiten und über die Ausgestaltung der konkreten Tätigkeit
zu erteilen. Alternativ hat die versicherte Person uns diese erforderlichen
Auskünfte und Nachweise zur Verfügung zu stellen.

Ist die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit selbstständig
tätig, so sind uns auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte und Nach-
weise zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung benötigt werden, ob
der Betrieb der versicherten Person, in dem sie selbstständig tätig ist, so

umorganisiert werden kann, dass die Fortdauer der selbstständigen Tä-
tigkeit möglich ist.

1.3.4      Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaß-
nahmen, die die untersuchenden und behandelnden Ärzte anordnen, um
die Heilung zu fördern oder die Berufsunfähigkeit zu mindern, nicht
durchführen, steht dies einer Anerkennung der Berufsunfähigkeit grund-
sätzlich nicht entgegen. Die versicherte Person ist angehalten, zumut-
baren Anweisungen ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen
Verhältnisse Folge zu leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Tragen von Prothesen, Verwendung von
Seh- und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen,
das Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiothera-
peutischen Maßnahmen.
Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

Pflichten bei laufender Rentenzahlung
1.3.5      Bei laufenden Rentenzahlungen haben wir das Recht, in
einem den Umständen nach angemessenen Zeitabstand ein amtliches
Zeugnis darüber zu verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

Pflichten im Todesfall
1.3.6      Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich
mitzuteilen.

1.3.7      Für die Erbringung einer Leistung im Todesfall ist eine amt-
liche, Geburtsdatum und Geburtsort enthaltende, Sterbeurkunde vorzu-
legen.

Leistungszahlung in ein Land außerhalb der EU
1.3.8      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages
Ihren im Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungs-
leistungen in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raumes wünschen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung
auf Kosten und Gefahr des Empfangsberechtigten.

Zu Unrecht empfangene Leistungen
1.3.9      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an
uns zurückzuzahlen.

1.4      Was gilt bei Verletzung der Mitwirkungspflichten?

1.4.1      Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten der Abschnitte
"Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungs-
pflichten hat die versicherte Person?" und "Was ist zu beachten, wenn
eine Versicherungsleistung verlangt wird und welche Mitwirkungs-
pflichten bestehen?" können wir Versicherungsleistungen zurückbe-
halten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung
der erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Date-
nerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu
prüfen.

1.4.2      Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätzlich
nur für die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vorliegen
des Versicherungsfalles nachgewiesen ist. Abschnitt "Welche Leistungen
erbringen wir?", Absatz "Beginn des Leistungsanspruches" bleibt davon
unberührt.

1.4.3      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig
nicht erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei.

1.4.4      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich
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nicht erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt
aber insoweit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder
des Versicherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ur-
sächlich war.

1.4.5      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrläs-
sig nicht erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass
die Fahrlässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nach-
weisen. Der zweite Satz des vorstehenden Absatzes gilt entsprechend.

1.4.6      Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

1.5      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

1.5.1      Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen
erklären wir innerhalb von höchstens zehn Tagen in Textform, ob, in wel-
chem Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht aner-
kennen. Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, infor-
mieren wir Sie spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbei-
tungsstand.

1.5.2      Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Aner-
kenntnisse aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen
einem endgültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, ein-
malig ein auf maximal zwölf Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis
aussprechen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Aner-
kenntnis für uns bindend. Anschließend wird die Berufsunfähigkeit erneut
beurteilt.

1.6      Müssen Sie bis zur Leistungsentscheidung Beiträge er-
bringen?

1.6.1      Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis
zur Entscheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller
Höhe weiter entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der
Leistungspflicht zurückzahlen.

1.6.2      Sie können verlangen, dass wir die Beiträge für mögliche
Zeiten unserer Leistungspflicht stunden und hierfür keine
Stundungszinsen erheben. Die während der Leistungsprüfung gestun-
deten Beiträge sind unverzüglich nachzuzahlen, wenn die Leistungsab-
lehnung ausgesprochen oder eine ggf. binnen drei Monaten eingeleitete
gerichtliche Auseinandersetzung mit der Bestätigung der Leistungsab-
lehnung beendet wird. Sie können verlangen, dass die gestundeten Bei-
träge durch eine Vertragsänderung oder durch Verrechnung mit den Ge-
winnanteilen der Hauptversicherung, soweit vorhanden, getilgt werden.
Sollte die Tilgung auf diesem Wege nicht möglich sein, teilen wir Ihnen
das unverzüglich mit. Außerdem können Sie die gestundeten Beiträge in
einem Zeitraum von bis zu 48 Monaten in Raten zusammen mit den lau-
fenden Beiträgen nachzahlen. Stundungszinsen erheben wir in diesem
Fall nicht.

1.7      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung
1.7.1      Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungs-
pflicht sind wir berechtigt, das Fortbestehen des Versicherungsfalles
gemäß dem Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?" sowie das
Fortleben der versicherten Person nachzuprüfen. Zur Nachprüfung
können wir auf unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte und
einmal jährlich umfassende Untersuchungen der versicherten Person
durch von uns zu beauftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen,

- der beruflichen Tätigkeit und den wirtschaftlichen und steuerlichen
Verhältnissen der versicherten Person sowohl vor dem Eintritt des
Versicherungsfalles als auch deren Veränderungen bis zur aktu-
ellen Nachprüfung.

Die Bestimmungen des Abschnittes "Was ist zu beachten, wenn eine
Versicherungsleistung verlangt wird und welche Mitwirkungspflichten be-
stehen?" gelten entsprechend.

1.7.2      Wir können erneut prüfen, ob die versicherte Person eine
andere berufliche Tätigkeit im Sinne von Abschnitt "Wann liegt Berufsun-
fähigkeit vor?" konkret ausübt, wobei neu erworbene berufliche Kennt-
nisse und Fähigkeiten (z. B. durch Umschulung bzw. Fort- oder Weiter-
bildung) zu berücksichtigen sind.

Wiedereingliederungs- und Umorganisationshilfe
1.7.3      Im Einzelfall können Sie eine Wiedereingliederungs- bzw.
eine Umorganisationshilfe beantragen,

- wenn durch Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten eine
neue berufliche Tätigkeit konkret ausgeübt werden kann und

- diese auch der Lebensstellung im Sinne von Abschnitt "Wann liegt
Berufsunfähigkeit vor?" vor Eintritt der Berufsunfähigkeit entspricht.

Eine Umorganisationshilfe für eine selbständige oder freiberuflich tätige,
versicherte Person erbringen wir im Einzelfall:

- wenn die Umorganisation im Sinne des Abschnittes "Wann liegt
Berufsunfähigkeit vor?" betrieblich sinnvoll ist, d. h. sie wirtschaft-
lich zweckmäßig ist, vom Versicherungsnehmer oder der versi-
cherten Person aufgrund ihres maßgeblichen Einflusses auf die
Geschicke des Unternehmens realisiert werden kann und

- wenn die Lebensstellung (Stellung als Betriebsinhaber) der vor Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit entspricht, d. h. nicht zu einer auf Dauer
ins Gewicht fallenden Einkommenseinbuße führt und keinen erheb-
lichen Kapitalaufwand erfordert.

Grundvoraussetzung für die Zahlung von Wiedereingliederungs- oder
Umorganisationshilfe ist außerdem, dass eine Berufsunfähigkeitsrente
mitversichert ist, aus der noch mindestens zwölf Monate Leistungen
fließen.

Ein Anspruch auf Wiedereingliederungs- oder Umorganisationshilfe be-
steht jedoch nicht.

Mitteilungspflicht bei Änderungen
1.7.4      Sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder
beantragt haben, müssen Sie uns eine Minderung der Berufsunfähigkeit
und/oder die Wiederaufnahme bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit
unverzüglich mitteilen.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Berufsunfä-
higkeit
1.7.5      Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad
auf weniger als 50% vermindert, werden wir von der Leistung frei. In
diesem Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und teilen
die Einstellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in Text-
form mit. Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf des
dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam. Zu
diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen
werden, sofern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungsfalls bei-
tragspflichtig war.
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Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit
1.7.6      Ist die Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit wegge-
fallen, gilt der vorstehende Absatz entsprechend.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Demenz
1.7.7      Ist die Berufsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder schwerer
Demenz weggefallen oder hat sich der Umfang der Demenz auf einen
Schweregrad von weniger als fünf nach Reisberg (GDS 5) reduziert, gilt
Abschnitt "Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?", Absatz "Leistungseinstel-
lung bei Wegfall oder Minderung der Berufsunfähigkeit" entsprechend.

1.8      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.8.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die
Kosten niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkula-
tion angenommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versiche-
rungsnehmer angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschrie-
benen Höhe.

Überschussermittlung
1.8.2      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen werden nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen
unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die Ermittlung der Risiko- und
Kostenüberschüsse erfolgt auf der Grundlage des Jahresabschlusses
unter Vergleich des tatsächlichen mit dem erwarteten Risiko- und Kos-
tenverlauf aller bei uns bestehenden Versicherungen. Den Jahresab-
schluss prüfen unabhängige Wirtschaftsprüfer und wir reichen ihn bei un-
serer Aufsichtsbehörde ein. Die Höhe der Überschussanteilsätze wird
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Ver-
antwortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussan-
teilsätze in unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie
bei uns jederzeit anfordern.

1.8.3      Die Höhe der sich zum Ende eines jeden Geschäftsjahres
ergebenden Bewertungsreserven wird im Lagebericht unseres Ge-
schäftsberichtes ausgewiesen.

Überschussverteilung
1.8.4      Die Erträge unserer Kapitalanlagen verwenden wir zunächst
zur Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer. An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir
die Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich
vorgeschriebenen Höhe. Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den
überschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben werden (Direkt-
gutschrift), führen wir sie der Rückstellung für Beitragsrückerstattung
(RfB) zu. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im
Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Überschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur ausnahms-
weise können wir die Rückstellung im Interesse der Versicherungs-
nehmer auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes sowie zur
Verlustabdeckung und zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heran-
ziehen (§ 140 Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG). Hierfür benötigen
wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

1.8.5      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer lau-
fenden Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit
der Versicherungsleistung erfolgen.

1.8.6      Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den
Bewertungsreserven erfolgt gemäß § 153 Absatz 3 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) verursachungsorientiert.

Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag zustehenden verteilungs-
fähigen Bewertungsreserve werden die Laufzeit und die Höhe des zins-
erzeugenden Kapitals berücksichtigt. Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden
vorhandenen Bewertungsreserven werden monatlich neu ermittelt und
unterliegen Schwankungen. Bei Beendigung der Versicherung (durch
Ablauf, Tod oder Kündigung) teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrer Versicherung zur Hälfte zu.

Überschusshöhe
1.8.7      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht
garantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der
langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt
beeinflussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der
Überschüsse auf die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
1.8.8      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschied-
lich zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige
Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bil-
dung berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 114, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 125.

Überschussbeteiligung vor Eintritt des Versicherungsfalles
1.8.9      Die Überschussbeteiligung vor Eintritt des Versicherungs-
falles kann sich zusammensetzen aus:

- dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maßgeblichen
Deckungskapitals,

- dem jährlichen Kostenüberschussanteil in Prozent des Bruttobei-
trages, und

- dem jährlichen Risikoüberschussanteil in Prozent des Risikobei-
trages.

1.8.10      Bis zur Zuteilung von Überschüssen bestehen bei den
Überschusssystemen Leistungsfallbonus und Beitragsverrechnung keine
Wartezeiten.

Überschussbeteiligung nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.8.11      Die Überschussbeteiligung nach Eintritt des Versicherungs-
falles kann aus dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des
maßgeblichen Deckungskapitals bestehen.

1.8.12      Überschüsse nach Eintritt des Versicherungsfalles können
jährlich zugeteilt werden. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf
eines Jahres seit Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn
seit Leistungsanerkennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate ver-
gangen sind. Ansonsten erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

Überschusssysteme
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1.8.13      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem
mit Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Eintritt des Versicherungsfalles:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um einen
bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser ausge-
zahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist, wird der
für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Prozentsatz verbindlich
festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
bonus für die weitere Dauer der Berufsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Versicherung verrechnet, so dass sich ein geringerer zu
zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versicherung erhält
keine Überschussbeteiligung in Form der Beitragsverrechnung.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles:

- Dynamische Gewinnrente: Die Rente kann sich um einen jährlich
neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies ist nicht garantiert und
hängt von der Überschussentwicklung ab.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen.

Ein Wechsel des Überschusssystems ist während der Vertragslaufzeit
nicht möglich.

1.8.14      Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus"
gewählt, die Versicherung ist beitragspflichtig und der Leistungsfall ist
noch nicht eingetreten, gilt folgendes:

Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Rente gegen einen zusätzlichen
Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu erhöhen, dass der bis-
herige Versicherungsschutz einschließlich der Rente aus dem Leistungs-
fallbonus wieder erreicht wird.

1.9      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.9.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versicherungs-
schutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Abschnitte
"Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und "Was ge-
schieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.9.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart,
wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz nicht berührt.

1.9.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.10      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

An wen leisten wir?
1.10.1      Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
an Sie als unseren Versicherungsnehmer, falls Sie uns keine andere
Person benannt haben, der die Leistungen zustehen sollen (Bezugsbe-
rechtigter). Die Benennung eines Bezugsberechtigten bedarf gegebe-
nenfalls zusätzlich der Zustimmung Dritter. Bis zum Eintritt des Versiche-
rungsfalles können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerrufen. Der Wi-

derruf ist wirksam, wenn er uns vor Eintritt des Versicherungsfalles zuge-
gangen ist.

Bitte beachten Sie: Sie können nur eine der folgenden Personen als
Bezugsberechtigten benennen:

- Die versicherte Person oder
- einen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 15 Abgaben-

ordnung oder
- einen nahen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 7 Ab-

satz 3 Pflegezeitgesetz.

Unwiderrufliches Bezugsrecht
1.10.2      Sie können ausdrücklich bestimmen, dass die bezugsberech-
tigte Person die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag sofort und un-
widerruflich erwerben soll. Sobald wir eine solche Erklärung von Ihnen
erhalten haben, kann dieses unwiderrufliche Bezugsrecht nur noch mit
Zustimmung der Person aufgehoben oder eingeschränkt werden, der Sie
es eingeräumt haben.

Abtretung / Verpfändung
1.10.3      Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte abtreten
oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:

- Es darf kein gesetzliches Abtretungsverbot dem entgegenstehen.
Ein solches kann sich beispielsweise aus Pfändungsschutzvor-
schriften ergeben.

- Wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrem Vertrag einge-
räumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder Verpfändung in
Textform zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel eine Person
sein, die Sie unwiderruflich als Bezugsberechtigten benannt oder
der Sie Ihre Rechte aus dem Vertrag bereits abgetreten haben.

Wenn wir Ihnen bestätigen, dass wir die Abtretung oder Verpfändung be-
rücksichtigen, erheben wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden
Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

1.10.4      Alle in den vorstehenden Absätzen genannten Verfügungen
sind wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform an-
gezeigt worden sind. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit Ihrer
Verfügung von der Einverständniserklärung oder von sonstigen Rechts-
handlungen eines Dritten abhängt (beispielsweise, weil Sie vorher schon
ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt oder die Versicherung ab-
getreten haben), gilt das auch für die Erklärungen bzw. Rechtshand-
lungen des Dritten.

1.11      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

1.11.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, wie es zu dem Versicherungsfall gekommen ist.

1.11.2      Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn
der Versicherungsfall verursacht ist:

a) Unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder innere
Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teil-
genommen hat.

Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen eintritt,
denen die versicherte Person während eines Aufenthaltes außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie
nicht aktiv beteiligt war;

- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen Bundeswehr
oder anderer staatlich beauftragter Organisationen an deren rein
humanitären Hilfeleistungen außerhalb der Bundesrepublik
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Deutschland teilnimmt und während oder infolge derartiger Ein-
sätze der Versicherungsfall eintritt;

b) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat oder
eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrsdelikten und
fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) Durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit, Kräfteverfall, absicht-
liche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttötung; hingegen besteht
Versicherungsschutz, wenn uns nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand
krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden sind;

d) Durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versicherungs-
nehmer vorsätzlich den Versicherungsfall der versicherten Person her-
beigeführt haben;

e) Durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Gesund-
heit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße gefährden oder
schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämpfung des Einsatzes
der Katastrophenschutzbehörde der Bundesrepublik Deutschland oder
vergleichbarer Einrichtungen anderer Länder bedarf;

f) Unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzlichen
Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen
oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen ge-
eignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen
zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-
dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.

1.11.3      Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei
arglistiger Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen
entfallen. Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den
Rechtsfolgen von deren Verletzung finden Sie im Abschnitt "Was be-
deutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?".

1.12      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

1.12.1      Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen
darauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertrag-
liche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegen-
wärtigen oder früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und
Beschwerden sowie dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
1.12.2      Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für
die Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. vor-
stehenden Absatz), nicht oder nicht richtig angegeben, können wir vom
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass
die vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
verletzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen An-

zeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben, erlischt der Vertrag ohne
dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Kündigung
1.12.3      Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

1.12.4      Kündigen wir die Versicherung, besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
1.12.5      Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie
die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese anderen
Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10% oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung
werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
1.12.6      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese
Rechte innerhalb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung
unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
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werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

1.12.7      Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der
Anzeigepflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kün-
digung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
1.12.8      Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben be-
wusst und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss ge-
nommen worden ist, können wir den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung auch anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versi-
cherten Person(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber er-
klären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht keine Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist der Versicherungsvertrag
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz bestand. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
1.12.9      Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kennt-
nis der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung
können wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
1.12.10      Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung
dieser Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen
gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei
einer Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

2      Beiträge

2.1      Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten Risikos
(Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie Abschluss- und Verwaltungs-
kosten.

Näheres zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

2.2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

2.2.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung in
einem einzigen Beitrag (Einmalbeitrag) oder durch jährliche, halbjähr-
liche, vierteljährliche oder monatliche Beitragszahlungen (laufende Bei-
tragszahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszah-
lung ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

Bei laufender Beitragszahlung ist ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versiche-
rungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der gewählten
Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem
Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

2.2.2      Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist ab-
weichend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unver-
züglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem
mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu
Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

2.2.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

2.2.4      Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und
Kosten.

2.2.5      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit dem Überschuss-
guthaben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Bis zur
Verrechnung erheben wir die im Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie
einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?" genannten Verzugszinsen.

2.2.6      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer zu entrichten. Bei Tod der versicherten Person sind sie bis
zum Ende des Beitragszahlungsabschnittes zu entrichten, in dem der
Tod eingetreten ist.

2.3      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.3.1      Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag
zurücktreten, es sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nach-
weislich nicht zu vertreten. Wir können eine angemessene Geschäftsge-
bühr für die Bearbeitung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39
Absatz 1 Satz 3 VVG) erheben. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen
Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen"
entnehmen.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag
2.3.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,
den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, vermindert sich Ihr
Versicherungsschutz wie bei einer Beitragsfreistellung. Ist eine Beitrags-
freistellung nicht möglich, entfällt Ihr Versicherungsschutz vollständig.
Auf diese Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung ausdrücklich hin-
weisen. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie im Ab-
schnitt 3.2.1.
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Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt oder verringert sich,
wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns durch die Mahnung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Verzugsfolgen
2.3.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindes-
tens aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Poli-
cendarlehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durch-
schnittlich erheben. Soweit die Zinsen nicht gesondert in Rechnung ge-
stellt und ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem Überschussgut-
haben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?

Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Elternzeit o. ä.), möchten aber Ihren Versi-
cherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten
offen:

Änderung der Beitragszahlungsweise
3.1.1      Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung
der Beitragszahlungsweise zum Ablauf der Versicherungsperiode mit
einer Frist von einem Monat verlangen. Es gilt der Abschnitt "Was haben
Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?".

Stundung der Beiträge
3.1.2      Wenn es Ihnen vorübergehend nicht möglich ist Ihre
Beiträge zu zahlen, können Sie mit uns vereinbaren, Ihre Beiträge bis zu
24 Monate ganz oder teilweise auszusetzen (Stundung), wenn die nach
Ablauf der Stundung verbleibende Beitragszahlungsdauer noch mindes-
tens zwei Jahre beträgt.

Voraussetzung für eine Stundung ist, dass Sie die Beiträge für die ersten
zwölf Monate vollständig bezahlt haben, sich der Vertrag noch nicht im
Mahnverfahren gemäß § 38 VVG befindet und nicht von Ihnen gekündigt
bzw. beitragsfrei gestellt wurde. Sieht die Versicherung einen abge-
senkten Anfangsbeitrag vor, kann während des Zeitraums mit abge-
senktem Anfangsbeitrag keine Stundung durchgeführt werden.

Die Stundung beginnt frühestens, wenn Ihr nächster Beitrag fällig ist. Wir
berechnen für eine Stundung Zinsen. Die Höhe der Zinsen richtet sich
nach den Zinssätzen, die zu Beginn der Stundung gültig sind. Die aktu-
ellen Zinssätze teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Während der
Dauer der Stundung finden keine dynamischen Erhöhungen Ihres Ver-
trages statt.

In folgenden Fällen berechnen wir keine Zinsen:

- Sie befinden sich in der gesetzlichen Elternzeit,
- Sie nehmen ein Sabbatical (Sabbatjahr) oder
- Sie sind erwerbsgemindert oder pflegebedürftig.

Der Stundungszeitraum für ein Sabbatical ist für die gesamte Beitrags-
zahlungsdauer auf zwölf Monate begrenzt.

Als Nachweis benötigen wir zum Beispiel einen Bescheid eines gesetzli-
chen Sozialversicherungsträgers oder Versorgungswerks oder einen
Nachweis des Arbeitgebers. Wenn keiner der genannten Fälle mehr zu-
trifft, müssen Sie uns darüber informieren. Für die weitere Stundung be-
rechnen wir dann Zinsen.

Wenn der vereinbarte Zeitraum für die Stundung endet, informieren wir
Sie über die Höhe Ihres Stundungskontos. Sie können den offenen Be-
trag wie folgt ausgleichen:

- Vollständig in einem Betrag oder
- in gleichmäßigen Raten von höchstens 48 Monaten, jedoch nie-

mals länger als die noch verbleibende Beitragszahlungsdauer nach
Ablauf der Stundung. Die Raten können Sie jährlich, halbjährlich,
vierteljährlich oder monatlich zahlen. Eine Rate muss mindestens
25 Euro betragen.

Sie sollten innerhalb eines Monats nach Erhalt unserer Information be-
ginnen, den offenen Betrag auszugleichen. Sofern Ihnen die Zahlung
des gestundeten Betrages zuzüglich Stundungszinsen nicht möglich ist,
werden wir etwaige Beitragsrückstände mit dem Überschussguthaben
oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Wenn das Gut-
haben nicht ausreicht, um den offenen Betrag auszugleichen, werden wir
den offenen Betrag anmahnen; unter Umständen erlischt dann der Versi-
cherungsschutz (s. Ziffern 2.3.2 ff.).

Eine neue Stundung ist erst möglich, wenn Sie den offenen Betrag voll-
ständig ausgeglichen haben.

Beginn- und Ablaufverlegung
3.1.3      Sie können beantragen, dass der Beginn der Versicherung
um die Anzahl der Monate nach hinten verlegt wird, für die keine Bei-
träge gezahlt wurden. Hierdurch kann sich, sofern sich der Versiche-
rungsbeginn in ein neues Kalenderjahr verschiebt, aufgrund des höheren
Eintrittsalters der versicherten Person ein anderer, auch höherer Beitrag
ergeben.

Die Beginn- und Ablaufverlegung ist nur im ersten Versicherungsjahr,
nur einmal und auch nur möglich, wenn seit Vertragsabschluss noch
keine Vertragsänderung erfolgt ist. Sie darf ausschließlich zum Ausgleich
bestehender Beitragsrückstände erfolgen und nur, wenn die Beitrags-
zahlung sofort wieder aufgenommen wird.

Wir werden Ihrem Antrag stattgeben, wenn keine gewichtigen versiche-
rungstechnischen Gründe, z.B. Überschreitung des zulässigen versicher-
baren Endalters der versicherten Person oder Unterschreitung der Min-
destrente, entgegenstehen.

3.2      Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und
später wieder zahlen?

Beitragsfreistellung
3.2.1      Unter folgenden Voraussetzungen können Sie Ihre Versiche-
rung beitragsfrei stellen:

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
- Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen Sie uns in Text-

form mitteilen,
- die beitragsfreie monatliche Rente muss mindestens 75, - Euro be-

tragen. Wird diese nicht erreicht, führen wir die Versicherung bei-
tragspflichtig fort.

Bei einer Beitragsfreistellung reduziert sich die versicherte Rente. Diese
beitragsfreie Rente ermitteln wir zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation aus dem
Deckungskapital der Versicherung (s. § 165 Absatz 2 VVG in Verbin-
dung mit § 169 Absätze 3 bis 5 VVG). Dabei ziehen wir einen Abzug und
eventuelle Beitragsrückstände ab.

Das Deckungskapital hat bei Versicherungen mit laufender Beitragszah-
lung mindestens den Wert, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der an-
gesetzten Abschluss- und Vertriebskosten - unter Beachtung der auf-
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sichtsrechtlichen Höchstzillmersätze - auf die ersten fünf Versicherungs-
jahre, höchstens jedoch auf die Beitragszahlungsdauer, ergibt.

Wie hoch die beitragsfreien Renten sind, finden Sie in der Werteentwick-
lung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung für den Ausweis dort
ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Mindestrente in Höhe von
monatlich 75- Euro während der Laufzeit des Vertrages erreicht.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung berufs-
unfähig, bleiben Ansprüche auf Grund bereits vor Beitragsfreistellung
eingetretener Berufsunfähigkeit unberührt.

Nachteile
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachteile haben.
In der Anfangszeit Ihres Vertrages sind wegen der Verrechnung von Ab-
schluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 4.1) keine oder nur geringe
Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den
Folgejahren stehen wegen der benötigten Risikobeiträge gemessen an
den gezahlten Beiträgen keine oder nur geringe Mittel zur Verfügung um
eine beitragsfreie Rente zu bilden.

Abzug
Den Abzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit allen un-
seren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:

- Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Stellen Sie die Versicherung vorzeitig beitragsfrei, müssen
wir Ihre Interessen mit den Interessen derjenigen, die ihren Vertrag
beitragspflichtig weiterführen, ausgleichen.

- Der Abzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des beitrags-
pflichtigen Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Abzug die entstehenden zusätzlichen,
nicht geplanten Verwaltungskosten einer Beitragsfreistellung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Abzug stellen wir
rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Beitragsfrei-
stellung eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Durch vorzeitige Beitragsfreistellungen entstehen uns zusätzliche,
nicht geplante Verwaltungskosten.

Wie hoch der Abzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist, finden Sie
in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung
für den Ausweis dort ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Minde-
strente in Höhe von monatlich 75 Euro während der Laufzeit des Ver-
trages erreicht.

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Abzug angemessen ist.
Haben wir dies getan und weisen Sie uns nach, dass unsere pauschalen
Annahmen in Ihrem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss,
erheben wir keinen oder nur einen reduzierten Abzug.

Wiederinkraftsetzung des Versicherungsschutzes nach Beitrags-
freistellung
3.2.2      Nach einer Beitragsfreistellung können Sie Ihre Versicherung
wieder in Kraft setzen. Dazu müssen Sie wieder Beiträge zahlen.

Voraussetzungen dafür sind:

- die Versicherung muss noch bestehen,
- der Versicherungsfall darf noch nicht eingetreten sein,
- Sie teilen uns Ihren Wunsch in Textform mit und
- der Beitrag muss mindestens 120 Euro pro Jahr betragen.

Für die Wiederinkraftsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine Ge-
bühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

Fristen für die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes ohne und
mit Risikoprüfung

Zahlen Sie innerhalb von sechs Monaten nach einer Beitragsfreistellung
wieder Beiträge, verzichten wir auf eine erneute Risikoprüfung. Be-
standen zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung offene Beiträge (zum Bei-
spiel durch Stundung), beginnt die Frist von sechs Monaten ab dem Zeit-
punkt der letzten vollen Beitragszahlung.

Falls Sie nach sechs Monaten und innerhalb von 36 Monaten nach einer
Beitragsfreistellung wieder anfangen Beiträge zu zahlen, werden wir eine
Risikoprüfung der versicherten Person durchführen. Diese umfasst den
Gesundheitszustand und die finanziellen Einkommensverhältnisse. Ver-
sicherungsschutz stellen wir wieder her, wenn die versicherte Person zu
diesem Zeitpunkt eine vergleichbare neue Versicherung zu unseren
dann gültigen Annahmegrundsätzen abschließen könnte.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Wiederinkraftsetzung mit Risikoprü-
fung die Fristen für die vorvertragliche Anzeigepflicht für den wiederher-
gestellten Teil neu beginnen (siehe Abschnitt "Was bedeutet die vorver-
tragliche Anzeigepflicht?").

Liegt die Beitragsfreistellung mehr als 36 Monate zurück, können Sie die
Versicherung nicht wieder in Kraft setzen.

Umfang des Versicherungsschutzes nach Wiederinkraftsetzung

Sie können zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:
a) Die versicherten Leistungen sollen wieder genauso hoch sein wie vor
der Beitragsfreistellung. In diesem Fall ist der Beitrag höher als zu dem
Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.
b) Die Beiträge sollen maximal so hoch sein wie vor der Beitragsfreistel-
lung. In diesem Fall sind die versicherten Leistungen geringer als zu dem
Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.

Den erhöhten Beitrag bzw. die reduzierten Leistungen berechnen wir
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Dafür ver-
wenden wir die Rechnungsgrundlagen, die seit Vertragsbeginn gelten.

Zusätzlich haben Sie innerhalb von sechs Monaten nach Beitragsfreistel-
lung die Möglichkeit den Versicherungsschutz wie vor der Beitragsfrei-
stellung wiederherzustellen, indem

- Sie die Beiträge für die Zeit der Beitragsfreistellung nachzahlen und
- Sie den Beitrag in gleicher Höhe wie vor Beitragsfreistellung weiter-

zahlen.

Besonderheiten bei gesetzlicher Elternzeit

Wurde der Vertrag wegen gesetzlicher Elternzeit der versicherten
Person beitragsfrei gestellt, dann gilt folgendes:

- Sie können auch nach mehr als 36 Monaten nach Beitragsfreistel-
lung wieder anfangen Beiträge zu zahlen.

- Die Beiträge müssen Sie spätestens innerhalb von drei Monaten
nach Ende der Elternzeit wieder zahlen.

- Ist die Elternzeit in mehrere Abschnitte aufgeteilt, müssen Sie die
Beiträge jeweils innerhalb von drei Monaten nach Ende eines Ab-
schnittes zahlen.
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Wir benötigen als Nachweis für die gesetzliche Elternzeit geeignete Be-
lege.

3.3      Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche
Folgen hat dies?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Ver-
sicherungsperiode kündigen.

Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Leistung
fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert.
Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Kündigung berufsunfähig,
bleiben Ansprüche aus der Versicherung auf Grund bereits vor der Kün-
digung eingetretener Berufsunfähigkeit unberührt.

3.4      Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung herabsetzen?

Sie können die Leistung Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in
Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen Versicherungspe-
riode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der
zu zahlende Beitrag. Die reduzierte Leistung und zukünftigen Beiträge
berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertrags-
abschluss galten.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir die Versiche-
rungsleistungen herabsetzen können:

- Die verbleibende versicherte Rente beträgt monatlich mindestens
50 Euro.

- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 180 Euro
jährlich.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung der
Leistung nicht möglich. Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages herab-
setzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie
in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?

Welche Kosten werden durch Ihre Beiträge gedeckt?
4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicher-
ten Risikos (Risikobeitrag).

Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-

gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.2      Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsver-
fahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend.
Hierbei werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Ab-
schluss- und Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für
Leistungen im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in
der jeweiligen Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungs-
rückstellung aufgrund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz
3 VVG bestimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach
der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während
der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Bei beitragsfreien Versicherungen (s. Ziffer 3.2.1) entnehmen wir die lau-
fenden Verwaltungskosten Ihrem Deckungskapital.

Welche Gebühren werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.3      Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen,
die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
können wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und
Geschäftsvorfälle sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

Für Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwal-
tung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbe-
stände einführen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächli-
chen durchschnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Er-
messen festsetzen.

Soweit die Gebühren nicht gesondert in Rechnung gestellt und ausgegli-
chen werden, werden wir sie mit dem Überschussguthaben oder einer
fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

Die Gebühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten
Aufwände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundelie-
genden Umfang anfallen.

4.2      Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten?

Bieten wir diese Versicherung als Raucher- und Nichtraucherversiche-
rung an, gelten die folgenden Regelungen.

Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Das Rauchverhalten, das die versicherte Person bei Antragsstellung an-
gibt, legt fest, ob sie im Sinne dieser Versicherung Nichtraucher oder
Raucher ist. Der Raucherstatus zum Zeitpunkt der Antragstellung hat bei
gleichen Leistungen Einfluss auf die Beitragshöhe. Eine spätere Ände-

Seite 12



rung des Rauchverhaltens der versicherten Person muss uns jedoch
nicht angezeigt werden.

4.3      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

4.3.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berech-
tigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu ver-
fügen und Leistungen in Empfang zu nehmen.

4.3.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Versiche-
rungsscheins seine Berechtigung nachweist.

4.4      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

4.4.1      Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten,
wenn diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir unsere
Erklärungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-

tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

Änderung der Postanschrift und Namensänderung
4.4.2      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unver-
züglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir
eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt
unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen
Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in
Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung
verlegt haben.

4.4.3      Bei Änderung Ihres Namens gilt vorstehender Absatz
entsprechend.

Kosten für Recherche
4.4.4      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsaufent-
halten
4.4.5      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.4.6      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

4.5      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.5.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

4.5.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt
oder

- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie
keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

4.5.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

4.5.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

4.5.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.6      Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden
sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie
insbesondere folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann
Als Verbraucher können Sie sich an den Ombudsmann für Versiche-
rungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit unter folgenden Kontakt-
daten:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein
Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem
Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z.B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer
Beschwerde auch an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/
wenden.
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Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Das geltende Recht und den zuständigen Gerichtsstand finden Sie im
Abschnitt "Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?".

4.7      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

4.7.1      Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berech-
tigt, den Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herab-
zusetzen. Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können
Sie stattdessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

4.7.2      Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestands-
kräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir unter
den Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue Regelung
ersetzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mitteilung
wirksam.

4.8      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.8.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die Anspruch
stellende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis
erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.8.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjäh-
rung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung der
Anspruch stellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen
der Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt damit bei
der Berechnung der Frist unberücksichtigt.

Wechseloption Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung

Sie können innerhalb der ersten fünf Jahre nach Vertragsabschluss
Ihren Tarif ALVSBVS (Berufsunfähigkeitsversicherung Standard) in eine
selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung nach Tarif ALVSBV oder
eine Rentenversicherung mit Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
nach Tarif ALVBUZ wechseln.

Dazu benötigen wir keine erneute Gesundheitsprüfung, sofern Sie zum
Zeitpunkt des Wechsels das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
und auch alle nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Es ist weder eine Erwerbs-, Berufs-/Dienstunfähigkeit oder Er-
werbsminderung objektiv eingetreten noch sind darauf gerichtete
Leistungen bezogen oder beantragt worden.

- Sie haben keine Teil- oder Vollstundung beantragt.
- Der Vertrag darf nicht beitragsfrei gestellt sein.
- Die berufliche Tätigkeit, die Sie in ihrer Berufsunfähigkeits-

versicherung Standard (Tarif ALVSBVS) versichert haben, ist nach
unseren zum Zeitpunkt des Wechsels gültigen Tarifen,
Versicherungsbedingungen, Annahmerichtlinien und ggf. der aktu-
ellen Berufstarifierung gegen Berufsunfähigkeit versicherbar. Falls
die berufliche Tätigkeit nicht bis zu dem Endalter versicherbar ist,
welches im Rahmen der bestehenden Berufsunfähigkeitsabsiche-
rung Standard vereinbart wurde, wird dieses auf das nach unseren
dann gültigen Tarifen, Versicherungsbedingungen und Annahme-
richtlinien maximal mögliche Endalter herabgesetzt. Eine Erhöhung
des ursprünglich vereinbarten Endalters für die Versicherungs- und
/ oder Leistungsdauer ist nur mit einer erneuten Gesundheitsprü-
fung möglich.

- Die Berufsunfähigkeitsrente wird nicht gleichzeitig mit dem Wechsel
in den neuen Tarif erhöht.

Der Wechsel in eine Berufsunfähigkeitsversicherung begründet einen
neuen Vertrag zur Absicherung der Berufsunfähigkeit, den wir mit Ihnen
zu den von uns zum Wechselzeitpunkt angebotenen Tarifen,
Versicherungsbedingungen, Annahmerichtlinien ggf. der aktuellen Be-
rufstarifierung mit Ihrem dann gültigen Eintrittsalter schließen werden.

Dieser kann jeweils wahlweise im Rahmen einer neuen selbständigen
Berufsunfähigkeitsversicherung (Tarif ALVSBV) oder als Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung (Tarif ALVBUZ) in einer neuen Basis- oder Pri-
vatversorgung abgeschlossen werden.

Bei Abschluss eines solchen Versicherungsvertrages beginnen die
Fristen für eventuelle steuerliche Vergünstigungen und für Leistungsaus-
schlüsse für diesen neuen Vertrag neu zu laufen - z.B. wegen Selbsttö-
tung.

Wenn Sie in Ihrem ursprünglichen Vertrag eine garantierte Steigerung
der Berufsunfähigkeitsrente vereinbart haben, können Sie diese auch in
der identischen Höhe übernehmen.

Der zusätzliche Einschluss einer garantierten Steigerung der Berufsunfä-
higkeitsrente im Leistungsfall oder einer zusätzlichen Leistung bei Ar-
beitsunfähigkeit ist nur mit einer erneuten Gesundheitsprüfung möglich.

Der neue Vertrag beinhaltet keine Optionen.

Die bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung Standard erlischt zum
Zeitpunkt des Wechsels.

Nach erfolgtem Wechsel darf die jährliche Berufs-, Dienst- und Erwerbs-
unfähigkeitsrente und / oder die jährliche Beitragsbefreiung für die
Hauptversicherung maximal 30.000 Euro (27.000 Euro für die Berufs-
gruppe 4 bei der Berufsunfähigkeits-Absicherung) betragen.
Diese setzt sich zusammen aus den Berufs-, Dienst- und Erwerbsunfä-
higkeits-Leistungen aus allen auf die versicherte Person abgeschlos-
senen Versicherungen inkl. der Befreiungsleistungen (Befreiung von der
Beitragszahlungspflicht für die Hauptversicherung).

Zum finanziellen Nachweis werden wir von Ihnen geeignete Unterlagen
(z.B. Gehaltsbescheinigungen) verlangen.

Eine Verlängerung der Versicherungsdauer und der Leistungsdauer ge-
genüber dem Ursprungsvertrag ist nicht möglich.
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Versicherungsmathematische Hinweise

Für die Ermittlung der Beiträge, die erforderlich sind, um die Versiche-
rungsleistungen zu erbringen, haben wir als Rechnungszins 0,25 Pro-
zent p. a. angesetzt und folgende unternehmenseigene geschlechtsun-
abhängige Wahrscheinlichkeitstafeln verwendet:

- Sterbetafel "AXA 2023 AT_BU"
- Invalidisierungstafel "AXA 2023 I_BU Standard"
- Invalidensterbetafel "AXA 2023 TI_BU"
- Reaktivierungstafel "AXA 2023 RI_BU"

Bei Leistungserhöhungen (zum Beispiel durch dynamische Anpassung)
berechnen wir die hinzukommenden Leistungen in der Regel mit den
Rechnungsgrundlagen, die wir bei Abschluss des Versicherungsver-
trages zugrunde gelegt haben. Wir sind allerdings berechtigt, den Erhö-
hungen die Rechnungsgrundlagen für Neuverträge zugrunde zu legen.
Sofern wir die Rechnungsgrundlagen für Neuverträge zugrunde legen,
werden wir Sie hierüber informieren.

Glossar

Angehörige
Dieser Personenkreis wird in § 15 Abgabenordnung und in § 7 Absatz 3
Pflegezeitgesetz bestimmt. Dies sind nach derzeitigem Stand (Sep-
tember 2021):
L Angehörige nach § 15 Abgabenordnung sind
1. der Verlobte,
2. der Ehegatte oder Lebenspartner,
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
4. Geschwister,
5. Kinder der Geschwister,
6. Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der
Ehegatten oder Lebenspartner,
7. Geschwister der Eltern,
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegever-
hältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander ver-
bunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Auch Angehörige sind die oben aufgeführten Personen auch dann, wenn
M in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begrün-

dende Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;
M in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwä-

gerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist,
M im Fall der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr be-

steht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander ver-
bunden sind.
L Nahe Angehörige nach § 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz sind

M Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern,
M Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebens-

partnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Ehegatten der
Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner der Ge-

schwister und Geschwister der Lebenspartner,
M Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflege-

kinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkel-
kinder.

Anzeigepflichtverletzung
Bei Antragstellung obliegen Ihnen Anzeigepflichten. Diese verletzen Sie,
wenn Sie oder die versicherte Person unvollständige und/oder falsche
Angaben machen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie unsere Ge-
sundheitsfragen falsch beantworten. Anzeigepflichten obliegen Ihnen
auch im Laufe des Vertrages, z. B. bei Wiederaufnahme der beruflichen
Tätigkeit der versicherten Person bei anerkannter Berufsunfähigkeit. Die
Verletzung dieser Anzeigepflichten kann mit erheblichen Nachteilen für
Sie verbunden sein.

Arglist
Wenn jemand bewusst falsche Angaben macht oder Informationen ver-
schweigt mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu führen. Sie handeln arglistig,
wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum hervorrufen, um uns zur Ab-
gabe einer Willenserklärung zu veranlassen. Diese Täuschung kann
durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber auch durch einfaches
Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen werden. Hierzu müssen Sie
wissen, oder es zumindest in Erwägung ziehen, dass die vorgespie-
gelten Tatsachen falsch sind.

Ausbildung
Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf oder
Laufbahnausbildung für Beamte.

Beitragszahlungsdauer
Zeitraum, in dem Sie vertraglich verpflichtet sind, die Beiträge für Ihren
Vertrag zu zahlen.

Bezugsberechtigte Person
Diese bestimmt ausschließlich der Versicherungsnehmer. Sie erhält die
vereinbarte/n vertragliche Leistung/en. In bestimmten Fällen kann nur ein
naher Angehöriger der versicherten Person bezugsberechtigt sein.

Deckungskapital/Deckungsrückstellung
Die Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen ge-
genüber ihren Versicherungsnehmern Deckungskapitalien zu bilden. Sie
entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können. Das zu Bilanzierungszwecken
berechnete Deckungskapital nennt man Deckungsrückstellung.

Erklärungen
Mitteilungen, die mindestens in Textform erfolgen müssen und einen
rechtlichen Charakter haben können. Beispiel: Mitteilung zu Änderung
des Bezugsberechtigten, Beantragung einer Beitragsfreistellung oder
Kündigung.

Geschäftsbericht
Vermittelt Informationen über den Geschäftsverlauf des vergangenen
Geschäftsjahres eines Unternehmens. Er enthält u. a. die deklarierten
Überschüsse für das jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Inter-
netseite www.AXA.de eingesehen werden.

grob fahrlässig
Sie handeln grob fahrlässig, wenn Sie die in der jeweiligen Situation er-
forderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachten. Dies ist
auch der Fall, wenn Sie schon einfachste, ganz naheliegende Überle-
gungen nicht anstellen.

Höchstrichterliche Rechtsprechung
Gesamtheit rechtskräftiger Entscheidungen der Oberen Instanzen. Für
Versicherungsangelegenheiten ist insbesondere der Bundesgerichtshof
von Bedeutung.
Darüber hinaus können auch Entscheidungen der Oberlandesgerichte
sowie des Europäischen Gerichtshofs als höchstrichterliche Rechtspre-
chung angesehen werden.
Die höchstrichterliche Rechtsprechung ist insofern von Bedeutung, als
dass sie bei der Rechtsauslegung als Orientierung für andere Gerichte
dient.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kostenüberschüsse
Diese entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkula-
tion des Tarifes angenommen haben.
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Laufende Überschüsse
Die laufenden Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und er-
höhen dieses.

Leistungsdauer
Zeitraum, für den wir die vereinbarten Leistungen zahlen, wenn ein Ver-
sicherungsfall während der Versicherungsdauer eingetreten ist.

Mitwirkungspflichten
Bei der Feststellung von Leistung aus dieser Versicherung sind wir auf
das Mitwirken von Ihnen, der versicherten Person und dem Anspruch-
steller angewiesen. Sie haben z. B. die Pflicht, die von uns für die Leis-
tungsprüfung benötigten Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Rechnungsgrundlagen
Verwendete Parameter, die den versicherungsmathematischen Berech-
nungen zugrunde liegen.

Rechnungszins
Zinssatz, der für die Finanzierung der garantierten Leistungen erforder-
lich ist.

Risikoprüfung
Sie wird zur individuellen Risikoeinstufung durchgeführt. Sie besteht aus
der Gesundheitsprüfung und weiteren Fragen zur Einschätzung des Ri-
sikos der zu versichernden Person (z.B. Beruf, Tätigkeitsmerkmale, aus-
geübte Sportarten, Hobbys und Rauchverhalten) sowie der finanziellen
Angemessenheitsprüfung.

Risikoüberschüsse
Diese entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist
als bei der Kalkulation des Tarifes angenommen.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung Ihres Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses.
Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zugeordnet, könnte
deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich schwanken.

Studium
Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Universität,
Hochschule oder Fachhochschule.

Stundung
Sie können unter bestimmten Voraussetzungen für eine begrenzte Zeit
die Zahlung Ihrer Beiträge aussetzen. Der Versicherungsschutz bleibt
während dieser Zeit bestehen. Die nicht gezahlten Beiträge müssen Sie
später verzinst nachzahlen.

Textform

Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn sie als E-Mail oder
Fax versandt werden. Ein unterschriebener Brief ist in diesem Fall nicht
erforderlich.

Überschüsse
Diese ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen Quellen
stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüberschüsse und
Risikoüberschüsse. Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt.

unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person
Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen. In der Privatversorgung können Sie als Versicherungsnehmer
oder auch eine dritte Person sein. Fallen Versicherungsnehmer und ver-
sicherte Person auseinander, bedarf es der Zustimmung der versi-
cherten Person zum Vertrag.

Versicherungsdauer
Das ist der Zeitraum, in dem die versicherte Person durch diesen Vertrag
abgesichert ist. D.h., wenn innerhalb dieses Zeitraums der Versiche-
rungsfall (Berufsunfähigkeit) eintritt, erbringen wir unsere Leistung.

Versicherungsfall
Ereignis, das eintritt und die vertraglich vereinbarte Leistungspflicht aus-
löst. Zum Beispiel: Die versicherte Person wird berufsunfähig.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr fängt mit dem Beginn der Versicherung an und
dauert 12 Monate. Alle folgenden Versicherungsjahre beginnen oder
enden immer zu diesem Zeitpunkt. Beginnt beispielsweise eine Versi-
cherung am 01. April, dann endet das Versicherungsjahr am 31. März
des folgenden Jahres, jeweils um 12:00 Uhr.

Versicherungsnehmer
Unser Vertragspartner, im Versicherungsschein genannt ist und diesen
erhält. Versicherungsnehmer kann nur eine einzelne natürliche oder ju-
ristische Person sein.

Versicherungsschein (Police)
Ihr Nachweis über den Versicherungsvertrag. Er gibt Auskunft über die
wesentlichen Vertragsinhalte. Im Einzelfall benötigen Sie diesen Nach-
weis, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag geltend machen.

vorsätzlich
Sie handeln vorsätzlich, wenn sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher
oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw.
herbeiführen oder verhindern wollen.

Zinsüberschüsse
Sie entstehen, wenn die Erträge unserer Kapitalanlagen höher sind als
der Betrag, den wir zur Finanzierung unsere garantierten Leistungen be-
nötigen.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

In den folgenden Versicherungsbedingungen wollen wir Sie über die Re-
gelungen informieren, die für das Versicherungsverhältnis zwischen dem
Versicherungsnehmer und uns gelten.

Sind Sie versicherte Person, aber nicht gleichzeitig Versicherungs-
nehmer, dann sprechen wir Sie in den Versicherungsbedingungen nicht
unmittelbar an, denn die dort festgelegten Rechte und Pflichten betreffen
vorrangig nur den Versicherungsnehmer als unseren Vertragspartner.

Antwort auf die Frage, wer Versicherungsnehmer und wer versicherte
Person ist, finden sich im Abschnitt "Wer ist Versicherungsnehmer, wer
ist versicherte Person?".

Inhaltsverzeichnis

...........................................................................................1 Leistungen 1
1.1 Welche Leistungen erbringen .....................................................wir? 1
1.2 Wann liegt Berufsunfähigkeit ......................................................vor? 2
1.3 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

wird und welche Mitwirkungspflichten ...............................bestehen? 4
1.4 Was gilt bei Verletzung der .............................Mitwirkungspflichten? 5
1.5 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ....ab? 5
1.6 Müssen Sie bis zur Leistungsentscheidung Beiträge .......erbringen? 5
1.7 Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungs-

pflichten hat die versicherte .................................................Person? 6
1.8 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen betei-

.....................................................................................................ligt? 6
1.9 Wann beginnt Ihr ............................................Versicherungsschutz? 8
1.10 Wer erhält die .........................................Versicherungsleistungen? 8
1.11 Wann ist der Versicherungsschutz ......................ausgeschlossen? 8
1.12 Was bedeutet die vorvertragliche ............................Anzeigepflicht? 9

..............................................................................................2 Beiträge 10
2.1 Wie verwenden wir Ihre ....................................................Beiträge? 10
2.2 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu ....................beachten? 10
2.3 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig ...zahlen? 10

................................................................3 Gestaltungsmöglichkeiten 10
3.1 Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Beitrags-

.................................................................zahlungsschwierigkeiten? 10
3.2 Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und später

wieder .................................................................................zahlen? 11
3.3 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche Folgen

hat ...........................................................................................dies? 12
3.4 Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung ...........herabsetzen? 12
3.5 Was gilt bei einem Einstieg in das Berufsleben ("Zukunftsga-

............................................................................................rantie")? 12
4 Allgemeine ..............................................................Bestimmungen 13
4.1 Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie aus-

........................................................................................geglichen? 13
4.2 Welche Bedeutung hat das ..................................Rauchverhalten? 13
4.3 Welche Bedeutung hat der ...........................Versicherungsschein? 14
4.4 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis

.........................................................................................beziehen? 14
4.5 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der ...Gerichtsstand? 14
4.6 Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden ...sind? 14

4.7 Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten Bei-
träge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versicherung

............................................................................................ändern? 15
4.8 Wann verjähren Ihre .....................................................Ansprüche? 15
4.9 Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beamtenver-

hältnis oder im Öffentlichen .................................................Dienst? 15
4.10 Wer ist Versicherungsnehmer, wer ist versicherte ...........Person? 15
4.11 Was gilt, wenn die versicherte Person aus der Firma aus-

........................................................................................scheidet? 15

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit
1.1.1      Wird die versicherte Person während der Versicherungs-
dauer der Berufsunfähigkeitsversicherung berufsunfähig (siehe Abschnitt
"Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?"), erbringen wir - längstens für die
vereinbarte Leistungsdauer - folgende Versicherungsleistungen:
a) Zahlung der versicherten Berufsunfähigkeitsrente monatlich im Voraus

und
b) volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht.

1.1.2      Die Versicherungsdauer der Berufsunfähigkeitsversicherung
ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leistungs-
dauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen erbringen,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer berufsun-
fähig geworden ist.

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit infolge
Pflegebedürftigkeit
1.1.3      Wir erbringen auch dann die volle Leistung, wenn die versi-
cherte Person während der Dauer dieser Versicherung berufsunfähig in-
folge Pflegebedürftigkeit wird. Die Voraussetzungen hierfür sind geregelt
in Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?", unter dem Absatz
"Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?".

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit infolge
mittelschwerer oder schwerer Demenz
1.1.4      Wir erbringen auch dann die volle Leistung, wenn die versi-
cherte Person während der Dauer dieser Versicherung berufsunfähig in-
folge mittelschwerer oder schwerer Demenz wird. Die Voraussetzungen
hierfür sind geregelt in "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?", unter dem
Absatz "Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder
schwerer Demenz vor?".

Beginn des Leistungsanspruches
1.1.5      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit
Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eintritt. Abweichend
kann für die Berufsunfähigkeitsrente ein aufgeschobener Leistungsbe-
ginn individuell vereinbart sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühe-
stens zu diesem Termin.

Ende des Leistungsanspruches
1.1.6      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt,
wenn Berufsunfähigkeit gemäß Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit
vor?" nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte Person stirbt oder bei Ab-
lauf der vertraglichen Leistungsdauer.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer
1.1.7      Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versiche-
rungsdauer und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer
eingestellt, weil Berufsunfähigkeit gemäß dem Abschnitt "Wann liegt Be-
rufsunfähigkeit vor?" nicht mehr vorliegt, lebt die Leistung innerhalb der
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Leistungsdauer wieder auf, sofern die versicherte Person wegen der ur-
sprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Monate ununterbrochen
berufsunfähig wird. Die Bestimmungen des Abschnittes "Was gilt für das
Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungspflichten hat die versi-
cherte Person?" gelten entsprechend.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.1.8      Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfähigkeitsversiche-
rung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, welt-
weit.

Sonstige Leistungen
1.1.9      Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garan-
tierten Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschuss-
beteiligung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse
und wie sind Sie an ihnen beteiligt?").

Garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob eine garantierte
Steigerung der Rente im Leistungsfall Bestandteil Ihrer Versicherung ist.
Für diese gelten die nachfolgenden Regelungen:

1.1.10      Ist zu Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung vereinbart,
dass nach Eintritt der bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit eine plan-
mäßige Steigerung der Rente erfolgt, wird diese ab dem Jahrestag des
Versicherungsbeginns durchgeführt, der auf den Monat der Anerken-
nung der Berufsunfähigkeit folgt.

Einzelheiten zum Maßstab und Umfang der mitversicherten garantierten
Steigerung der Rente im Leistungsfall können Sie Ihrem Versicherungs-
schein und den Bedingungen für die Dynamik entnehmen.

1.1.11      Eine mitversicherte garantierte Steigerung der Rente im
Leistungsfall erfolgt jährlich, solange der Leistungsanspruch aus der
Berufsunfähigkeitsversicherung besteht.

1.1.12      Während der Dauer des Leistungsanspruchs aus der Berufs-
unfähigkeitsversicherung sind Sie von der Beitragszahlungspflicht auch
für die garantierten Steigerungen befreit.

1.1.13      Endet unsere Leistungspflicht aus der Berufsunfähigkeitsver-
sicherung, gilt Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht nur für die
Höhe der garantierten Berufsunfähigkeitsrente zu Beginn der Leistung.
Diese gilt als neue Ausgangsbasis für die garantierte Steigerung der
Rente. Wünschen Sie, dass auch die während des Leistungsbezuges er-
folgten Rentenerhöhungen weiterhin Berücksichtigung finden, müssen
Sie innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt unseres Schreibens zur Be-
endigung unserer Leistungspflicht in Textform beantragen, dass Ihre wie-
derauflebende Beitragszahlungspflicht auch hierfür gelten soll.

Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase
1.1.14      Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslauf-
zeit. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

1.2      Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?

1.2.1      Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person
infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersentsprechenden)
Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich sechs Mo-
nate ununterbrochen zu mindestens 50 % außerstande ist, ihren vor Ein-
tritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung zuletzt ausgeübten Beruf (für
Heilberufe: Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Psycho-
therapeut), so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet
war, nachzugehen. Bei einem geringeren Grad der Berufsunfähigkeit be-
steht kein Anspruch auf die Versicherungsleistungen.

Ist die versicherte Person ausschließlich in Teilzeit beschäftigt (eine oder
mehrere sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten gemäß § 2 Gesetz
über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge - Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz - TzBfG, Stand 22.11.2019), gilt:
Berufsunfähigkeit liegt ebenfalls vor, wenn die zuletzt ausgeübte(n) Tä-
tigkeit(en) aus gesundheitlichen Gründen im Durchschnitt nur noch ma-
ximal für drei Stunden pro Tag ausgeübt werden kann/können.

Beträgt die tägliche Arbeitszeit im Durchschnitt mehr als sechs Stunden
täglich, wird Berufsunfähigkeit nach Ziffer 1.2.1, Sätze 1 und 2, geprüft.
Bei Ausübung von mehreren Teilzeittätigkeiten erfolgt jeweils eine Ge-
samtbetrachtung.

Bei Hausfrauen und Hausmännern ohne Erwerbstätigkeit gilt das zum
Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit von der versicherten Person
in ihrem Haushalt konkret ausgeübte Tätigkeitsprofil als ausgeübter
Beruf.

1.2.2      Berufsunfähigkeit im Sinne von Absatz 1.2.1 liegt auch dann
vor, wenn eine auf gesetzlichen Vorschriften oder behördlicher Anord-
nung beruhende Verfügung der versicherten Person verbietet, ihre zu-
letzt ausgeübte berufliche Tätigkeit wegen Infektionsgefahr ganz oder
teilweise fortzuführen (Tätigkeitsverbot nach § 31 Infektionsschutzgesetz
(IfSG)) und sich dieses Tätigkeitsverbot auf einen Zeitraum von mindes-
tens sechs Monaten erstreckt. Zum Nachweis des Vorliegens eines Tä-
tigkeitsverbotes ist uns die Verfügung im Original oder amtlich beglaubigt
vorzulegen.

Liegt ein solches Tätigkeitsverbot nicht vor, wird die Ansteckungsgefahr
nach objektiven Kriterien und dem aktuellen Stand der medizinischen
Wissenschaft beurteilt. Im Zweifel wird dazu ein entsprechendes Gut-
achten eingeholt.

1.2.3      Übt die versicherte Person jedoch eine andere, ihrer Aus-
bildung oder Erfahrung und bisherigen Lebensstellung entsprechende
berufliche Tätigkeit (für Heilberufe: Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt,
Apotheker oder Psychotherapeut) konkret aus, liegt keine Berufsunfähig-
keit vor. Als entsprechend wird dabei nur eine solche Tätigkeit ange-
sehen, die keine deutlich abweichenden Kenntnisse und Fähigkeiten er-
fordert und auch in ihrer Vergütung und Wertschätzung nicht spürbar
unter das Niveau der bislang ausgeübten beruflichen Tätigkeit absinkt.
Unzumutbar ist dabei eine Einkommensminderung von 20 % oder mehr
gegenüber dem jährlichen Bruttoeinkommen (bei Selbständigen oder
Freiberuflern der durchschnittliche Gewinn vor Steuern der letzten drei
Jahre) der zuletzt ausgeübten beruflichen Tätigkeit, wobei die
höchstrichterliche Rechtsprechung zu berücksichtigen ist. Im begrün-
deten Einzelfall kann auch eine unter 20 % liegende Einkommensminde-
rung unzumutbar sein. Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung.

Für Heilberufe gilt zusätzlich:
Hat die versicherte Person innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem
Eintritt der Berufsunfähigkeit auf Weisung des Arbeitgebers eine andere
Tätigkeit ausgeübt, so wird auf Wunsch der versicherten Person die vor-
herige berufliche Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder
Psychotherapeut bei der Prüfung der Berufsunfähigkeit berücksichtigt.
Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung.

1.2.4      Bei einer selbstständig oder freiberuflich tätigen versicher-
ten Person setzt Berufsunfähigkeit zusätzlich voraus, dass sie außer-
stande ist, durch zumutbare Umorganisation ihres Arbeitsplatzes oder
ihres Tätigkeitsbereichs, sich ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine
50%ige Berufsfähigkeit ermöglicht.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn:

- die versicherte Person ihre Stellung als Betriebsinhaber/in erhalten
kann,

- kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist,
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- keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor-
liegt,

- diese wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- die versicherte Person diese aufgrund ihres maßgeblichen Ein-

flusses auf die Geschicke des Unternehmens realisieren kann (Di-
rektions- und Weisungsrecht).

Wir verzichten bei Betrieben auf die Prüfung einer Umorganisation, wenn

- der Betrieb weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt. Als Mitarbeiter
in diesem Sinne zählen ausschließlich aus- oder angelernte Ange-
stellte. Auszubildende, Praktikanten oder Werkstudenten bleiben
dabei unberücksichtigt,
oder

- die selbstständig oder freiberuflich tätige versicherte Person eine
akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und in ihrer
täglichen Arbeitszeit zu mindestens 90 % kaufmännische oder or-
ganisatorische Tätigkeiten in dem Betrieb ausübt.

Für Heilberufe gilt:
Bei einer als niedergelassener oder freiberuflicher Arzt, Zahnarzt, Tier-
arzt, Apotheker oder Psychotherapeut tätigen versicherten Person setzt
Berufsunfähigkeit zusätzlich voraus, dass sie außerstande ist, durch zu-
mutbare Umorganisation ihres Arbeitsplatzes oder ihres Tätigkeitsbe-
reichs, sich ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine 50%ige Berufsfähig-
keit ermöglicht.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn:

- die versicherte Person ihre Stellung als Praxis- oder Apothekenin-
haber/in erhalten kann,

- kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist,
- keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor-

liegt,
- diese wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- die versicherte Person diese aufgrund ihres maßgeblichen Ein-

flusses auf die Geschicke des Unternehmens realisieren kann (Di-
rektions- und Weisungsrecht).

Wir verzichten bei Betrieben auf die Prüfung einer Umorganisation, wenn

- der Betrieb weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt. Als Mitarbeiter
in diesem Sinne zählen ausschließlich Angehörige eines akademi-
schen Heilberufes im Angestelltenverhältnis,
oder

- die selbstständig oder freiberuflich tätige versicherte Person eine
akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und in ihrer
täglichen Arbeitszeit zu mindestens 90 % kaufmännische oder or-
ganisatorische Tätigkeiten in dem Betrieb ausübt.

1.2.5      Ist die versicherte Person vorübergehend oder endgültig
aus dem Berufsleben ausgeschieden, ist bei der Prüfung der Leistungs-
ansprüche im Sinne der Absätze 1.2.1 und 1.2.4 sowie der Absätze
1.2.10 bis 1.2.12 die beim Ausscheiden aus dem Berufsleben zuletzt
ausgeübte berufliche Tätigkeit und die damit verbundene Lebensstellung
maßgeblich.

Für Heilberufe gilt abweichend:
Ist die versicherte Person vorübergehend oder endgültig aus dem Be-
rufsleben ausgeschieden, ist bei der Prüfung der Leistungsansprüche im
Sinne der Absätze 1.2.1 und 1.2.4 sowie der Absätze 1.2.10 bis 1.2.12
die beim Ausscheiden aus dem Berufsleben zuletzt ausgeübte berufliche
Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Psychotherapeut
und die damit verbundene Lebensstellung maßgeblich.

Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?
1.2.6      Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn
die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch al-
tersentsprechenden) Kräfteverfalls, voraussichtlich sechs Monate unun-
terbrochen so hilflos ist, dass sie zumindest bei einer der unten ge-
nannten Verrichtungen (Pflegepunkte) - auch bei Einsatz technischer
oder medizinischer Hilfsmittel - täglich der Hilfe einer anderen Person
bedarf. Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen. Der Abschnitt
"Wann liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn eine Prognose nicht möglich
ist?" gilt entsprechend.

1.2.7      Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Berufsunfähigkeit
infolge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen tägli-
chen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind folgende
Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Bekleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung
einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch die Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen aus-
geglichen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Not-
durft keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung.

Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer veränderten
Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder schwerer
Demenz vor?
1.2.8      Berufsunfähigkeit infolge Demenz liegt vor, bei mittelschwe-
ren oder schweren Hirnleistungsstörungen (Definition siehe unten), die
durch Unfall oder Erkrankung verursacht wurden, wenn als deren Folge
die versicherte Person voraussichtlich mindestens sechs Monate unun-
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terbrochen kontinuierliche Beaufsichtigung benötigt, weil sie sich selbst
oder andere sonst erheblich gefährden würde.

Eine mittelschwere oder schwere Demenz ist charakterisiert durch einen
Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erin-
nerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Die Diagnose einer mittelschweren oder schweren Demenz ist durch
einen Facharzt (Neurologie) auf der Basis einer ausführlichen Befunder-
hebung mit körperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und
unter Verwendung psychometrischer Tests zu bestätigen. Es muss min-
destens ein Schweregrad 5 "Mittelschwere kognitive Leistungsein-
bußen", ermittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 5, Global De-
terioration Scale - GDS, Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand
08/2014) nach Reisberg vorliegen. Zur Bestätigung der Diagnose
können Wiederholungsuntersuchungen gefordert werden. Leichte oder
mäßige Hirnleistungsstörungen sind keine mittelschwere oder schwere
Demenz im oben genannten Sinn und erfüllen die Leistungsvorausset-
zungen nicht.

Wann liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn eine Prognose nicht mög-
lich ist?
1.2.9      Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß
den vorstehenden Absätzen voraussichtlich sechs Monate ununterbro-
chen andauern wird, gilt es als Berufsunfähigkeit von Beginn an, wenn
der entsprechend beeinträchtigende Zustand tatsächlich länger als
sechs Monate angedauert hat.

Ergänzende Bestimmungen zum Abschnitt "Wann liegt Berufsunfä-
higkeit vor?" für freiwillig Wehrdienst Leistende, Leistende des
Freiwilligen Sozialen Jahres, Leistende des Freiwilligen Ökologi-
schen Jahres, Leistende des Bundesfreiwilligendienstes, Auszubil-
dende und Studenten
1.2.10      Bei Personen, die den Freiwilligen Wehrdienst (FWD) oder
den Bundesfreiwilligendienst (BFD) , das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
oder das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ableisten, liegt Berufsunfä-
higkeit vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverlet-
zung oder (auch altersentsprechenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nach-
zuweisen ist, voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen zu mindes-
tens 50% außerstande ist, seine vorherige Tätigkeit auszuüben und,
wenn die versicherte Person noch keiner Tätigkeit nachgegangen ist,
eine Berufsausbildung oder ein Studium aufzunehmen.

1.2.11      Bei Auszubildenden liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die ver-
sicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersent-
sprechenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussicht-
lich sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50% außerstande ist,
die begonnene Berufsausbildung fortzusetzen.

Beginnt die versicherte Person eine neue Berufsausbildung und erreicht
mit dieser einen vergleichbaren Ausbildungsstand wie mit der vorherge-
henden Berufsausbildung, liegt keine Berufsunfähigkeit mehr vor. Er-
greift die versicherte Person ohne erneute Berufsausbildung einen Beruf
und erreicht eine dem ursprünglich erzielten Ausbildungsstand vergleich-
bare Lebensstellung, liegt ebenfalls keine Berufsunfähigkeit mehr vor.
Hat die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit mindestens
die Hälfte der vorgesehenen Ausbildungszeit absolviert, wird auf die Le-
bensstellung hinsichtlich Vergütung und sozialer Wertschätzung abge-
stellt, die regelmäßig mit dem erfolgreichen Abschluss einer solchen Be-
rufsausbildung verbunden ist.

1.2.12      Bei Studenten liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versicher-
te Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersentspre-
chenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich
sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50% außerstande ist, ihr
zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls ausgeübtes Studium fortzu-
setzen. Als Studium gilt ein Vollzeitstudium an einer staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschule oder Fachhochschule oder vergleich-
baren Ausbildungseinrichtung. Der angestrebte akademische Studienab-
schluss muss in Deutschland anerkannt sein.

Wir verzichten auf die Möglichkeit der Verweisung auf ein anderes Stu-
dium oder die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit (Verzicht auf abs-
trakte Verweisung). Absolviert die versicherte Person jedoch ein anderes
Studium oder übt sie eine ihrem Studium entsprechende berufliche Tä-
tigkeit konkret aus, liegt keine Berufsunfähigkeit vor (konkrete Verwei-
sung).

Beginnt die versicherte Person ein neues Studium und erreicht sie mit
diesem einen vergleichbaren Studienstand wie mit dem vorhergehenden
Studium, liegt keine Berufsunfähigkeit mehr vor.

Ist mindestens die Hälfte der Regelstudienzeit nach Studienordnung ab-
solviert und ist die Regelstudienzeit um nicht mehr als fünf Semester
überschritten, wird im Rahmen der konkreten Verweisung (vgl. Absatz
1.2.3) auf die Lebensstellung hinsichtlich Vergütung und Wertschätzung
abgestellt, die regelmäßig mit dem erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums bei Eintritt der Berufsunfähigkeit verbunden ist. Ist das Studium
nicht derart fortgeschritten, wird zur Prüfung der konkreten Verweisung
die Lebensstellung bei Eintritt der Berufsunfähigkeit zugrunde gelegt.

1.3      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

Nachweise und Pflichten im Leistungsfall
1.3.1      Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
gegen Vorlage des Versicherungsscheins. Zusätzlich können wir auch
den Nachweis der letzten Beitragszahlung und ein amtliches Zeugnis
über den Tag der Geburt der versicherten Person verlangen.

1.3.2      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Dabei sind uns von der Anspruch stellenden Person unverzüglich
insbesondere folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungsfalls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache,
Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie über
den Grad der Berufsunfähigkeit, bzw. der Pflegebedürftigkeit oder der
Demenz;

c) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, ihre Stellung und
Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit, über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der versicherten Person (z. B. Steuerbe-
scheide, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Lohn- und Gehalts-
abrechnungen) sowie über die eingetretenen Veränderungen;

d) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheinigung
der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, über Art
und Umfang der Pflege;

e) bei Berufsunfähigkeit infolge Demenz eine Demenzeinstufung auf-
grund der Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reisberg, ausgestellt
durch eine Pflegeeinrichtung oder von einem Arzt, sowie ein Testat des
behandelnden Arztes;

f) bei Berufsunfähigkeit nach Absatz 1.2.2 zusätzlich die Verfügung der
zuständigen Behörde im Original oder amtlich beglaubigt;

g) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen
oder Pflegepersonen, bei denen die versicherte Person in Behand-
lung war, ist oder sofern bekannt sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungsträger oder
sonstiger Versorgungsträger, bei denen die versicherte Person
ebenfalls Leistungen wegen Berufsunfähigkeit geltend machen
könnte,
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- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber der versi-
cherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

1.3.3      Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche
Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige
Nachweise verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und
Aufklärungen durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über
die wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person sowie ihre je-
weiligen Veränderungen.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Pflegeheimen, Personenversiche-
rern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und
Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor Antragsstellung
untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versichert war oder
einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermächtigen, uns auf Ver-
langen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ hat die versicherte
Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Verfü-
gung zu stellen.

Weiterhin hat die versicherte Person ihre bisherigen Arbeitgeber zu er-
mächtigen, uns auf Verlangen sachdienliche Auskunft über die finanzi-
ellen Gegebenheiten und über die Ausgestaltung der konkreten Tätigkeit
zu erteilen. Alternativ hat die versicherte Person uns diese erforderlichen
Auskünfte und Nachweise zur Verfügung zu stellen.

Ist die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit selbstständig
tätig, so sind uns auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte und Nach-
weise zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung benötigt werden, ob
der Betrieb der versicherten Person, in dem sie selbstständig tätig ist, so
umorganisiert werden kann, dass die Fortdauer der selbstständigen Tä-
tigkeit möglich ist.

1.3.4      Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaß-
nahmen, die die untersuchenden und behandelnden Ärzte anordnen, um
die Heilung zu fördern oder die Berufsunfähigkeit zu mindern, nicht
durchführen, steht dies einer Anerkennung der Berufsunfähigkeit grund-
sätzlich nicht entgegen. Die versicherte Person ist angehalten, zumut-
baren Anweisungen ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen
Verhältnisse Folge zu leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Tragen von Prothesen, Verwendung von
Seh- und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen,
das Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiothera-
peutischen Maßnahmen.

Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

Pflichten bei laufender Rentenzahlung
1.3.5      Bei laufenden Rentenzahlungen haben wir das Recht, in
einem den Umständen nach angemessenen Zeitabstand ein amtliches
Zeugnis darüber zu verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

Pflichten im Todesfall
1.3.6      Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich
mitzuteilen.

1.3.7      Für die Erbringung einer Leistung im Todesfall ist eine amt-
liche, Geburtsdatum und Geburtsort enthaltende, Sterbeurkunde vorzu-
legen.

Leistungszahlung in ein Land außerhalb der EU
1.3.8      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren

im Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleis-
tungen in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
wünschen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf
Kosten und Gefahr des Empfangsberechtigten.

Zu Unrecht empfangene Leistungen
1.3.9      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an
uns zurückzuzahlen.

1.4      Was gilt bei Verletzung der Mitwirkungspflichten?

1.4.1      Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten der Abschnitte
"Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungs-
pflichten hat die versicherte Person?" und "Was ist zu beachten, wenn
eine Versicherungsleistung verlangt wird und welche Mitwirkungs-
pflichten bestehen?" können wir Versicherungsleistungen zurückbe-
halten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung
der erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Date-
nerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu
prüfen.

1.4.2      Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätz-
lich nur für die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vor-
liegen des Versicherungsfalles nachgewiesen ist.

1.4.3      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig nicht
erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei.

1.4.4      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich
nicht erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt
aber insoweit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder
des Versicherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ur-
sächlich war.

1.4.5      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrläs-
sig nicht erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass
die Fahrlässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nach-
weisen. Der zweite Satz des vorstehenden Absatzes gilt entsprechend.

1.4.6      Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

1.5      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

1.5.1      Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen
erklären wir innerhalb von höchstens einer Woche in Textform, ob, in
welchem Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht an-
erkennen. Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, infor-
mieren wir Sie spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbei-
tungsstand.

1.5.2      Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Aner-
kenntnisse aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen
einem endgültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, ein-
malig ein auf maximal zwölf Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis
aussprechen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Aner-
kenntnis für uns bindend. Anschließend wird die Berufsunfähigkeit erneut
beurteilt.

1.6      Müssen Sie bis zur Leistungsentscheidung Beiträge er-
bringen?

1.6.1      Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis
zur Entscheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller
Höhe weiter entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der
Leistungspflicht zurückzahlen.
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1.6.2      Sie können verlangen, dass wir die Beiträge für mögliche
Zeiten unserer Leistungspflicht stunden und hierfür keine
Stundungszinsen erheben. Die während der Leistungsprüfung gestun-
deten Beiträge sind unverzüglich nachzuzahlen, wenn die Leistungsab-
lehnung ausgesprochen oder eine ggf. binnen drei Monaten eingeleitete
gerichtliche Auseinandersetzung mit der Bestätigung der Leistungsab-
lehnung beendet wird.

Wir prüfen, ob eine ratierliche Nachzahlung möglich ist.

1.7      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung
1.7.1      Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht
sind wir berechtigt, das Fortbestehen des Versicherungsfalles gemäß
dem Abschnitt "Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?" sowie das Fortleben
der versicherten Person nachzuprüfen. Zur Nachprüfung können wir auf
unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte und einmal jährlich um-
fassende Untersuchungen der versicherten Person durch von uns zu be-
auftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen,

- der beruflichen Tätigkeit und den wirtschaftlichen und steuerlichen
Verhältnissen der versicherten Person sowohl vor dem Eintritt des
Versicherungsfalles als auch deren Veränderungen bis zur aktu-
ellen Nachprüfung.

Die Bestimmungen des Abschnittes "Was ist zu beachten, wenn eine
Versicherungsleistung verlangt wird und welche Mitwirkungspflichten be-
stehen?" gelten entsprechend.

1.7.2      Wir können erneut prüfen, ob die versicherte Person eine
andere berufliche Tätigkeit im Sinne von Abschnitt "Wann liegt Berufsun-
fähigkeit vor?" konkret ausübt, wobei neu erworbene berufliche Kennt-
nisse und Fähigkeiten (z. B. durch Umschulung bzw. Fort- oder Weiter-
bildung) zu berücksichtigen sind.

Wiedereingliederungs- und Umorganisationshilfe
1.7.3      Im Einzelfall können Sie eine Wiedereingliederungs- bzw.
eine Umorganisationshilfe beantragen,

- wenn durch Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten eine
neue berufliche Tätigkeit konkret ausgeübt werden kann und

- diese auch der Lebensstellung im Sinne von Abschnitt "Wann liegt
Berufsunfähigkeit vor?" vor Eintritt der Berufsunfähigkeit entspricht.

Eine Umorganisationshilfe für eine selbständige oder freiberuflich tätige,
versicherte Person erbringen wir im Einzelfall:

- wenn die Umorganisation im Sinne des Abschnittes "Wann liegt
Berufsunfähigkeit vor?" betrieblich sinnvoll ist, d. h. sie wirtschaft-
lich zweckmäßig ist, vom Versicherungsnehmer oder der versi-
cherten Person aufgrund ihres maßgeblichen Einflusses auf die
Geschicke des Unternehmens realisiert werden kann und

- wenn die Lebensstellung (Stellung als Betriebsinhaber) der vor Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit entspricht, d. h. nicht zu einer auf Dauer
ins Gewicht fallenden Einkommenseinbuße führt und keinen erheb-
lichen Kapitalaufwand erfordert.

Grundvoraussetzung für die Zahlung von Wiedereingliederungs- oder
Umorganisationshilfe ist außerdem, dass eine Berufsunfähigkeitsrente
mitversichert ist, aus der noch mindestens zwölf Monate Leistungen
fließen.

Ein Anspruch auf Wiedereingliederungs- oder Umorganisationshilfe be-
steht jedoch nicht.

Mitteilungspflicht bei Änderungen
1.7.4      Sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder
beantragt haben, müssen Sie uns die Wiederaufnahme bzw. Änderung
der beruflichen Tätigkeit unverzüglich mitteilen.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Berufsunfä-
higkeit
1.7.5      Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad
auf weniger als 50% vermindert, werden wir von der Leistung frei. In
diesem Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und teilen
die Einstellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in Text-
form mit. Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf des
dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam. Zu
diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen
werden, sofern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungsfalls bei-
tragspflichtig war.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit
1.7.6      Ist die Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit wegge-
fallen, gilt der vorstehende Absatz entsprechend.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Demenz
1.7.7      Ist die Berufsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder
schwerer Demenz weggefallen oder hat sich der Umfang der Demenz
auf einen Schweregrad von weniger als fünf nach Reisberg (GDS 5) re-
duziert, gilt Abschnitt "Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und
welche Mitwirkungspflichten hat die versicherte Person?", Absatz "Leis-
tungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Berufsunfähigkeit" ent-
sprechend.

1.8      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.8.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des ver-
sicherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten
niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation ange-
nommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.

Überschussermittlung
1.8.2      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen werden nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen
unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die Ermittlung der Risiko- und
Kostenüberschüsse erfolgt auf der Grundlage des Jahresabschlusses
unter Vergleich des tatsächlichen mit dem erwarteten Risiko- und Kos-
tenverlauf aller bei uns bestehenden Versicherungen. Den Jahresab-
schluss prüfen unabhängige Wirtschaftsprüfer und wir reichen ihn bei un-
serer Aufsichtsbehörde ein. Die Höhe der Überschussanteilsätze wird
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Ver-
antwortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussan-
teilsätze in unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie
bei uns jederzeit anfordern.

1.8.3      Die Höhe der sich zum Ende eines jeden Geschäftsjahres
ergebenden Bewertungsreserven wird im Lagebericht unseres Ge-
schäftsberichtes ausgewiesen.

Überschussverteilung
1.8.4      Die Erträge unserer Kapitalanlagen verwenden wir zunächst

Seite 6



zur Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer. An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir
die Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich
vorgeschriebenen Höhe. Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den
überschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben werden (Direkt-
gutschrift), führen wir sie der Rückstellung für Beitragsrückerstattung
(RfB) zu. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im
Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Überschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur ausnahms-
weise können wir die Rückstellung im Interesse der Versicherungs-
nehmer auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes sowie zur
Verlustabdeckung und zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heran-
ziehen (§ 140 Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG). Hierfür benötigen
wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

1.8.5      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer lau-
fenden Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit
der Versicherungsleistung erfolgen.

1.8.6      Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den
Bewertungsreserven erfolgt gemäß § 153 Absatz 3 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) verursachungsorientiert.

Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag zustehenden verteilungs-
fähigen Bewertungsreserve werden die Laufzeit und die Höhe des zins-
erzeugenden Kapitals berücksichtigt. Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden
vorhandenen Bewertungsreserven werden monatlich neu ermittelt und
unterliegen Schwankungen. Bei Beendigung der Versicherung (durch
Ablauf, Tod oder Kündigung) teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrer Versicherung zur Hälfte zu.

Überschusshöhe
1.8.7      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht
garantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der
langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt
beeinflussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der
Überschüsse auf die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
1.8.8      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschied-
lich zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige
Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bil-
dung berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 114, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 125.

Überschussbeteiligung vor Eintritt des Versicherungsfalles
1.8.9      Die Überschussbeteiligung vor Eintritt des Versicherungs-
falles kann sich zusammensetzen aus:

- dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maßgeblichen
Deckungskapitals,

- dem jährlichen Kostenüberschussanteil in Prozent des Bruttobei-
trages, und

- dem jährlichen Risikoüberschussanteil in Prozent des Risikobei-
trages.

1.8.10      Bis zur Zuteilung von Überschüssen bestehen folgende
Wartezeiten:

- für die Zuteilung des Leistungsfallbonus besteht keine Wartezeit,
- für die Zuteilung der verzinslichen Ansammlung ein Jahr nach Ver-

sicherungsbeginn. Beträgt die Vertragslaufzeit höchstens ein Jahr,
besteht keine Wartezeit.

Überschussbeteiligung nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.8.11      Die Überschussbeteiligung nach Eintritt des Versicherungs-
falles kann aus dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des
maßgeblichen Deckungskapitals bestehen.

1.8.12      Überschüsse nach Eintritt des Versicherungsfalles können
jährlich zugeteilt werden. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf
eines Jahres seit Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn
seit Leistungsanerkennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate ver-
gangen sind. Ansonsten erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

Überschusssysteme
1.8.13      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem
mit Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Eintritt des Versicherungsfalles:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um einen
bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser ausge-
zahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist, wird der
für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Prozentsatz verbindlich
festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
bonus für die weitere Dauer der Berufsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.

- verzinsliche Ansammlung: Die jährlichen Überschussanteile
werden verzinslich angesammelt. Die Verzinsung des Ansamm-
lungsguthabens (Ansammlungszins) ist nicht garantiert. Sie ergibt
sich aus der Deklaration der Überschussanteile.

Bei Beendigung des Vertrags oder bei Eintritt der Berufsunfähigkeit be-
rechnen wir aus dem angesammelten Kapital eine lebenslängliche Rente
mit den dann aktuellen Rechtsgrundlagen. Falls die Rente kleiner oder
gleich 1 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozial-
gesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente eine Kapitalzahlung er-
bringen. Übersteigt die Rente 1 % der monatlichen Bezugsgröße nach §
18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir ebenfalls einen Kapitalbe-
trag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzahlung wählt.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles:

- Dynamische Gewinnrente: Die Rente kann sich um einen jährlich
neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies ist nicht garantiert und
hängt von der Überschussentwicklung ab.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen.
Ein Wechsel des Überschusssystems ist während der Vertragslaufzeit
nicht möglich.
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1.8.14      Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus"
gewählt, die Versicherung ist beitragspflichtig und der Leistungsfall ist
noch nicht eingetreten, gilt folgendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Rente gegen einen zusätzlichen
Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu erhöhen, dass der bis-
herige Versicherungsschutz einschließlich der Rente aus dem Leistungs-
fallbonus wieder erreicht wird. Bei Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63
Einkommensteuergesetz (EStG) und § 100 EStG dürfen die steuerlich
zulässigen Höchstbeträge hierdurch nicht überschritten werden.

1.9      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.9.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versicherungs-
schutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Abschnitte
"Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und "Was ge-
schieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.9.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart,
wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz nicht berührt.

1.9.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.10      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

An wen leisten wir?
1.10.1      Die Berufsunfähigkeitsrente sowie Leistungen im Erlebens-
fall erhält die versicherte Person.

Die Hinterbliebenenleistungen aus dem Versicherungsvertrag für die Di-
rektversicherung dürfen wir nur an die Hinterbliebenen der versicherten
Person leisten. Hinterbliebene und bezugsberechtigte Personen im
Sinne dieser Bedingungen sind:

- der überlebende Ehegatte mit dem die versicherte Person zum
Zeitpunkt ihres Todes verheiratet war bzw. Lebenspartner nach
dem Lebenspartnerschaftsgesetz,

- Kinder im Sinne von § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz
5 EStG,

- der überlebende Lebensgefährte, mit dem die versicherte Person
zum Zeitpunkt ihres Todes in einer auf Dauer angelegten häusli-
chen Gemeinschaft gelebt hat, vorausgesetzt, die versicherte
Person hat diesen Lebensgefährten uns vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit Namen, Anschrift und Geburtsdatum in Textform be-
nannt. Unter einer auf Dauer angelegten häuslichen Gemeinschaft
sind ein gemeinsamer Wohnsitz und eine gemeinsame Haushalts-
führung zu verstehen. Das Bestehen einer häuslichen Gemein-
schaft mit dem in der Zahlungsverfügung benannten Lebensge-
fährten ist uns gegenüber von der versicherten Person in Textform
zu bestätigen.

Die versicherte Person hat die Möglichkeit, dem Versicherungsnehmer
eine oder mehrere zu dem Kreis der zuvor genannten Hinterbliebenen
gehörende Personen im Rahmen einer Zahlungsverfügung für den To-
desfall als bezugsberechtigt für die Hinterbliebenenleistung in Textform
zu benennen. Der Versicherungsnehmer wird uns die Zahlungsverfü-
gung unverzüglich vorlegen. Im Todesfall werden wir die Leistungen an
die in der Zahlungsverfügung genannten Hinterbliebenen auszahlen.

Liegt uns keine Zahlungsverfügung vor, zahlen wir die Hinterbliebenen-
leistung an die Hinterbliebene und bezugsberechtigten Personen in der
oben stehenden Rangfolge.

Unwiderrufliches Bezugsrecht
1.10.2      Sie können ausdrücklich bestimmen, dass die bezugsberech-

tigte Person die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag sofort und un-
widerruflich erwerben soll. Sobald wir eine solche Erklärung von Ihnen
erhalten haben, kann dieses unwiderrufliche Bezugsrecht nur noch mit
Zustimmung der Person aufgehoben oder eingeschränkt werden, der Sie
es eingeräumt haben.

1.10.3      Alle in den vorstehenden Absätzen genannten Verfügungen
sind wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform an-
gezeigt worden sind. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit Ihrer
Verfügung von der Einverständniserklärung oder von sonstigen Rechts-
handlungen eines Dritten abhängt (beispielsweise, weil Sie vorher schon
ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt oder die Versicherung ab-
getreten haben), gilt das auch für die Erklärungen bzw. Rechtshand-
lungen des Dritten.

1.11      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

1.11.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, wie es zu dem Versicherungsfall gekommen ist.

1.11.2      Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn
der Versicherungsfall verursacht ist:

a) Unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder innere
Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teil-
genommen hat.

Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen eintritt,
denen die versicherte Person während eines Aufenthaltes außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie
nicht aktiv beteiligt war;

- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen Bundeswehr
oder anderer staatlich beauftragter Organisationen an deren rein
humanitären Hilfeleistungen außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland teilnimmt und während oder infolge derartiger Ein-
sätze der Versicherungsfall eintritt;

b) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat oder
eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrsdelikten und
fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) Durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit, Kräfteverfall, absicht-
liche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttötung; hingegen besteht
Versicherungsschutz, wenn uns nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand
krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden sind;

d) Durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versicherungs-
nehmer vorsätzlich den Versicherungsfall der versicherten Person her-
beigeführt haben;

e) Durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Gesund-
heit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße gefährden oder
schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämpfung des Einsatzes
der Katastrophenschutzbehörde der Bundesrepublik Deutschland oder
vergleichbarer Einrichtungen anderer Länder bedarf;

f) Unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzlichen
Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen
oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen ge-
eignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen
zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-
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dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.

1.11.3      Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei
arglistiger Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen
entfallen. Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den
Rechtsfolgen von deren Verletzung finden Sie im Abschnitt "Was be-
deutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?".

1.12      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

1.12.1      Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen
darauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertrag-
liche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegen-
wärtigen oder früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und
Beschwerden sowie dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
1.12.2      Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für
die Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. vor-
stehenden Absatz), nicht oder nicht richtig angegeben, können wir vom
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass
die vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
verletzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen An-
zeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.
Wird der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben, erlischt der Vertrag ohne
dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Kündigung
1.12.3      Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletz-
ung der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruht, können wir den Vertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht,
wenn uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätten.

1.12.4      Kündigen wir die Versicherung, besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
1.12.5      Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie
die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese anderen
Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10% oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung
werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
1.12.6      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese
Rechte innerhalb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung
unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

1.12.7      Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der
Anzeigepflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kün-
digung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
1.12.8      Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben be-
wusst und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss ge-
nommen worden ist, können wir den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung auch anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versi-
cherten Person(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber er-
klären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht keine Kenntnis hatten. Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung
ist der Versicherungsvertrag von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge,
dass zu keinem Zeitpunkt Versicherungsschutz bestand. Eine Erstattung
der gezahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
1.12.9      Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kennt-
nis der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung
können wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.
Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
1.12.10      Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung
dieser Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen
gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei
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einer Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

2      Beiträge

2.1      Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten Risikos
(Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie Abschluss- und Verwaltungs-
kosten.
Näheres zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

2.2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

2.2.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung in
einem einzigen Beitrag (Einmalbeitrag) oder durch jährliche, halbjähr-
liche, vierteljährliche oder monatliche Beitragszahlungen (laufende Bei-
tragszahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszah-
lung ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

Bei laufender Beitragszahlung ist ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versiche-
rungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der gewählten
Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem
Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

2.2.2      Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist ab-
weichend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unver-
züglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem
mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu
Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

2.2.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

2.2.4      Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und
Kosten.

2.2.5      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit dem Überschuss-
guthaben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Bis zur
Verrechnung erheben wir die im Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie
einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?" genannten Verzugszinsen.

2.2.6      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer zu entrichten. Bei Tod der versicherten Person sind sie bis
zum Ende des Beitragszahlungsabschnittes zu entrichten, in dem der
Tod eingetreten ist.

2.2.7      Haben Sie für Ihren Arbeitnehmer eine Versicherung im-
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung abgeschlossen, die über
Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers finanziert wird, und erhält dieser
bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Entgelt, kann er die Versiche-
rung mit eigenen Beiträgen fortsetzen (§ 1a Absatz 4 BetrAVG). Der Ar-
beitgeber ist in diesem Fall nicht zur Beitragszahlung verpflichtet.

2.3      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.3.1      Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag
zurücktreten, es sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nach-
weislich nicht zu vertreten. Wir können eine angemessene Geschäftsge-
bühr für die Bearbeitung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39
Absatz 1 Satz 3 VVG) erheben. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen
Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen"
entnehmen.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag
2.3.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,
den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, vermindert sich Ihr
Versicherungsschutz wie bei einer Beitragsfreistellung. Ist eine Beitrags-
freistellung nicht möglich, entfällt Ihr Versicherungsschutz vollständig.
Auf diese Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung ausdrücklich hin-
weisen. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie im Ab-
schnitt 3.2.1.

Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt oder verringert sich,
wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns durch die Mahnung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Verzugsfolgen
2.3.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindes-
tens aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Poli-
cendarlehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durch-
schnittlich erheben. Soweit die Zinsen nicht gesondert in Rechnung ge-
stellt und ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem Überschussgut-
haben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Die Ver-
zugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?

Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Elternzeit o. ä.), möchten aber Ihren Versi-
cherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten
offen:

Änderung der Beitragszahlungsweise
3.1.1      Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung

Seite 10



der Beitragszahlungsweise zum Ablauf der Versicherungsperiode mit
einer Frist von einem Monat verlangen. Es gilt der Abschnitt "Was haben
Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?".

Beginn- und Ablaufverlegung
3.1.2      Sie können beantragen, dass der Beginn der Versicherung
um die Anzahl der Monate nach hinten verlegt wird, für die keine Bei-
träge gezahlt wurden. Hierdurch kann sich, sofern sich der Versiche-
rungsbeginn in ein neues Kalenderjahr verschiebt, aufgrund des höheren
Eintrittsalters der versicherten Person ein anderer, auch höherer Beitrag
ergeben.

Die Beginn- und Ablaufverlegung ist nur im ersten Versicherungsjahr,
nur einmal und auch nur möglich, wenn seit Vertragsabschluss noch
keine Vertragsänderung erfolgt ist. Sie darf ausschließlich zum Ausgleich
bestehender Beitragsrückstände erfolgen und nur, wenn die Beitrags-
zahlung sofort wieder aufgenommen wird.

Wir werden Ihrem Antrag stattgeben, wenn keine gewichtigen versiche-
rungstechnischen Gründe, z.B. Überschreitung des zulässigen versicher-
baren Endalters der versicherten Person oder Unterschreitung der Min-
destrente, entgegenstehen.

Beitragsaussetzung wegen Elternzeit
3.1.3      Während einer Elternzeit kann für den Vertrag die Beitrags-
zahlung ausgesetzt werden, sofern während der Elternzeit das Arbeits-
verhältnis ohne Entgelt fortbesteht. In diesem Fall besteht kein Versiche-
rungsschutz.

Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kann innerhalb von sechs
Monaten nach Beginn der Elternzeit verlangen, dass der Versicherungs-
schutz gegen Beitragszahlung in der ursprünglichen Höhe wiederauflebt.

Soll der Versicherungsschutz nach Ablauf von sechs Monaten nach Be-
ginn der Elternzeit wiederaufleben, kann dies ausschließlich als Neupoli-
cierung in der dann aktuell gültigen Tarifgeneration und nach den dann
gültigen Versicherungsbedingungen und Annahmerichtlinien sowie mit
dem jeweiligen aktuellen Eintrittsalter erfolgen.

Eine Fortführung des Versicherungsschutzes kann ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung erfolgen, sofern der Versicherungsschutz ursprünglich
zu normalen Bedingungen und Beitragssätzen angenommen wurde und
die Fortführung innerhalb von 36 Monaten ab Beginn der Elternzeit er-
folgt. Eine Fortführung des Versicherungsschutzes kann allerdings nur
erfolgen, wenn bei der versicherten Person während einer Elternzeit
weder eine Berufs-/Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit noch eine Erwerbs-
minderung objektiv eingetreten ist noch darauf gerichtete Leistungen von
ihr bezogen oder beantragt wurden.

3.2      Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und
später wieder zahlen?

Beitragsfreistellung
3.2.1      Unter folgenden Voraussetzungen können Sie Ihre Versiche-
rung beitragsfrei stellen:

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
- Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen Sie uns in Text-

form mitteilen,
- die beitragsfreie monatliche Rente muss mindestens 75 Euro be-

tragen. Wird diese nicht erreicht, führen wir die Versicherung bei-
tragspflichtig fort.

Bei einer Beitragsfreistellung reduziert sich die versicherte Rente. Diese
beitragsfreie Rente ermitteln wir zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation aus dem
Deckungskapital der Versicherung (s. § 165 Absatz 2 VVG in Verbin-

dung mit § 169 Absätze 3 bis 5 VVG). Dabei ziehen wir einen Abzug und
eventuelle Beitragsrückstände ab.

Das Deckungskapital hat bei Versicherungen mit laufender Beitragszah-
lung mindestens den Wert, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der an-
gesetzten Abschluss- und Vertriebskosten - unter Beachtung der auf-
sichtsrechtlichen Höchstzillmersätze - auf die ersten fünf Versicherungs-
jahre, höchstens jedoch auf die Beitragszahlungsdauer, ergibt.

Wie hoch die beitragsfreien Renten sind, finden Sie in der Werteentwick-
lung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung für den Ausweis dort
ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Mindestrente in Höhe von
monatlich 75 Euro während der Laufzeit des Vertrages erreicht.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung berufs-
unfähig, bleiben Ansprüche auf Grund bereits vor Beitragsfreistellung
eingetretener Berufsunfähigkeit unberührt.

Nachteile
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachteile haben.
In der Anfangszeit Ihres Vertrages sind wegen der Verrechnung von Ab-
schluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 4.1) keine oder nur geringe
Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den
Folgejahren stehen wegen der benötigten Risikobeiträge gemessen an
den gezahlten Beiträgen keine oder nur geringe Mittel zur Verfügung um
eine beitragsfreie Rente zu bilden.

Abzug
Den Abzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit allen un-
seren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:

- Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Stellen Sie die Versicherung vorzeitig beitragsfrei, müssen
wir Ihre Interessen mit den Interessen derjenigen, die ihren Vertrag
beitragspflichtig weiterführen, ausgleichen.

- Der Abzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des beitrags-
pflichtigen Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Abzug die entstehenden zusätzlichen,
nicht geplanten Verwaltungskosten einer Beitragsfreistellung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Abzug stellen wir
rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Beitragsfrei-
stellung eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Durch vorzeitige Beitragsfreistellungen entstehen uns zusätzliche,
nicht geplante Verwaltungskosten.

Wie hoch der Abzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist, finden Sie
in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung
für den Ausweis dort ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Minde-
strente in Höhe von monatlich 75 Euro während der Laufzeit des Ver-
trages erreicht.

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Abzug angemessen ist.
Haben wir dies getan und weisen Sie uns nach, dass unsere pauschalen
Annahmen in Ihrem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss,
erheben wir keinen oder nur einen reduzierten Abzug.

Wiederinkraftsetzung des Versicherungsschutzes nach Beitrags-
freistellung
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3.2.2      Nach einer Beitragsfreistellung können Sie Ihre Versiche-
rung wieder in Kraft setzen. Dazu müssen Sie wieder Beiträge zahlen.

Voraussetzungen dafür sind:

- die Versicherung muss noch bestehen,
- der Versicherungsfall darf noch nicht eingetreten sein,
- Sie teilen uns Ihren Wunsch in Textform mit und
- der Beitrag muss mindestens 120 Euro pro Jahr betragen.

Für die Wiederinkraftsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine Ge-
bühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

Fristen für die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes ohne und
mit Risikoprüfung

Zahlen Sie innerhalb von sechs Monaten nach einer Beitragsfreistellung
wieder Beiträge, verzichten wir auf eine erneute Risikoprüfung. Be-
standen zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung offene Beiträge (zum Bei-
spiel durch Stundung), beginnt die Frist von sechs Monaten ab dem Zeit-
punkt der letzten vollen Beitragszahlung.

Falls Sie nach sechs Monaten und innerhalb von 36 Monaten nach einer
Beitragsfreistellung wieder anfangen Beiträge zu zahlen, werden wir eine
Risikoprüfung der versicherten Person durchführen. Diese umfasst den
Gesundheitszustand und die finanziellen Einkommensverhältnisse. Ver-
sicherungsschutz stellen wir wieder her, wenn die versicherte Person zu
diesem Zeitpunkt eine vergleichbare neue Versicherung zu unseren
dann gültigen Annahmegrundsätzen abschließen könnte.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Wiederinkraftsetzung mit Risikoprü-
fung die Fristen für die vorvertragliche Anzeigepflicht für den wiederher-
gestellten Teil neu beginnen (siehe Abschnitt "Was bedeutet die vorver-
tragliche Anzeigepflicht?").

Liegt die Beitragsfreistellung mehr als 36 Monate zurück, können Sie die
Versicherung nicht wieder in Kraft setzen.

Umfang des Versicherungsschutzes nach Wiederinkraftsetzung

Sie können zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:
a) Die versicherten Leistungen sollen wieder genauso hoch sein wie vor
der Beitragsfreistellung. In diesem Fall ist der Beitrag höher als zu dem
Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.

b) Die Beiträge sollen maximal so hoch sein wie vor der Beitragsfreistel-
lung. In diesem Fall sind die versicherten Leistungen geringer als zu dem
Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.

Den erhöhten Beitrag bzw. die reduzierten Leistungen berechnen wir
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Dafür ver-
wenden wir die Rechnungsgrundlagen, die seit Vertragsbeginn gelten.

Zusätzlich haben Sie innerhalb von sechs Monaten nach Beitragsfreistel-
lung die Möglichkeit den Versicherungsschutz wie vor der Beitragsfrei-
stellung wiederherzustellen, indem

- Sie die Beiträge für die Zeit der Beitragsfreistellung nachzahlen und
- Sie den Beitrag in gleicher Höhe wie vor Beitragsfreistellung weiter-

zahlen.

Besonderheiten bei gesetzlicher Elternzeit

Wurde der Vertrag wegen gesetzlicher Elternzeit der versicherten
Person beitragsfrei gestellt, dann gilt folgendes:

- Sie können auch nach mehr als 36 Monaten nach Beitragsfreistel-
lung wieder anfangen Beiträge zu zahlen.

- Die Beiträge müssen Sie spätestens innerhalb von drei Monaten
nach Ende der Elternzeit wieder zahlen.

- Ist die Elternzeit in mehrere Abschnitte aufgeteilt, müssen Sie die
Beiträge jeweils innerhalb von drei Monaten nach Ende eines Ab-
schnittes zahlen.

Wir benötigen als Nachweis für die gesetzliche Elternzeit geeignete Be-
lege.

3.3      Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche
Folgen hat dies?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Ver-
sicherungsperiode kündigen.

Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Leistung
fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert.
Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Kündigung berufsunfähig,
bleiben Ansprüche aus der Versicherung auf Grund bereits vor der Kün-
digung eingetretener Berufsunfähigkeit unberührt.

3.4      Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung herabsetzen?

Sie können die Leistung Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in
Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen Versicherungspe-
riode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der
zu zahlende Beitrag. Die reduzierte Leistung und zukünftigen Beiträge
berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertrags-
abschluss galten.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir die Versiche-
rungsleistungen herabsetzen können:

- Die verbleibende versicherte Rente beträgt monatlich mindestens
50 Euro.

- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 180 Euro
jährlich.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung der
Leistung nicht möglich. Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages herab-
setzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie
in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

3.5      Was gilt bei einem Einstieg in das Berufsleben ("Zukunftsga-
rantie")?

Im Rahmen der Zukunftsgarantie vergleichen wir den Beitrag für die aus-
geübte berufliche Tätigkeit, die wir bei Antragsstellung zugrunde gelegt
haben, mit dem Beitrag für die ausgeübte berufliche Tätigkeit beim Start
ins Berufsleben.
Hat die neu aufgenommene berufliche Tätigkeit einen günstigeren Bei-
trag, stellen wir die Zusatzversicherung ohne erneute Gesundheitsprü-
fung um (Zukunftsgarantie). Diese Möglichkeit können Sie einmalig
nutzen. Dafür müssen die in den nächsten Absätzen genannten Voraus-
setzungen erfüllt sein.

Voraussetzungen

- Die Umstellung kann nur erfolgen, wenn die versicherte Person bei
Beginn der Versicherung

- Student, Referendar, Auszubildender oder Beamtenan-
wärter war oder

Seite 12



- den Bundesfreiwilligendienst (BFD), das Freiwillige So-
ziale Jahr (FSJ) oder das Freiwillige Ökologische Jahr
(FJÖ) geleistet hat.

- Die versicherte Person hat
- ein Studium an einer staatlichen oder staatlich aner-

kannten Universität, Hochschule oder Fachhochschule
oder ein Referendariat oder

- eine Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf abgeschlossen.

- Die neue berufliche Tätigkeit muss unbefristet und bei uns ver-
sicherbar sein. Ein Referendariat oder der Status als Beamter auf
Widerruf oder auf Probe (BaW / BaP) gilt als unbefristet.

- Die Zusatzversicherung darf nicht beitragsfrei gestellt sein.
- Der Beginn der Zusatzversicherung darf nicht länger als fünf Jahre

zurückliegen.

Fristen und Nachweise
Die Beantragung der Zukunftsgarantie muss innerhalb folgender Fristen
erfolgen:

- Innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der Ausbildung, des
Studiums oder des Referendariats und der Aufnahme der erstma-
ligen beruflichen Tätigkeit. Abweichend gilt für Lehrkräfte eine Frist
von 18 Monaten.

- Die versicherte Person übt die neue berufliche Tätigkeit seit min-
destens sechs Monaten aus.

Bitte beantragen Sie die Zukunftsgarantie in Textform und reichen uns
Nachweise über den Abschluss der Ausbildung und der neuen berufli-
chen Tätigkeit ein. Erfüllen Sie alle genannten Voraussetzungen und
liegen uns alle notwendigen Unterlagen vor, stellen wir Ihre Zusatzversi-
cherung zum 01. des Folgemonats um. Vereinbarte Leistungsaus-
schlüsse und Zuschläge bleiben bestehen.

Verlängerung der Versicherungs- und Leistungsdauer
Sofern eine Verlängerung der Versicherungs- und Leistungsdauer ge-
wünscht wird, erfolgt eine erneute Gesundheitsüberprüfung.

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?

Welche Kosten werden durch Ihre Beiträge gedeckt?
4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicher-
ten Risikos (Risikobeitrag).
Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.2      Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsver-

fahren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend.
Hierbei werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Ab-
schluss- und Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für
Leistungen im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in
der jeweiligen Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungs-
rückstellung aufgrund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz
3 VVG bestimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach
der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während
der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Bei beitragsfreien Versicherungen (s. Ziffer 3.2.1) entnehmen wir die lau-
fenden Verwaltungskosten Ihrem Deckungskapital.

Wurde mit Ihnen die Anwendbarkeit des Förderbetrags nach § 100 EStG
vereinbart, gilt abweichend Folgendes:
In die von Ihnen gezahlten Beiträge sind Abschluss- und Vertriebskosten
von maximal 2,5 % einkalkuliert. Diese Kosten verteilen wir auf die ge-
samte Beitragszahlungsdauer.

Welche Gebühren werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.3      Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen,
die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
können wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und
Geschäftsvorfälle sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

Für Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwal-
tung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbe-
stände einführen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächli-
chen durchschnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Er-
messen festsetzen.

Soweit die Gebühren nicht gesondert in Rechnung gestellt und ausgegli-
chen werden, werden wir sie mit dem Überschussguthaben oder einer
fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

Die Gebühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten
Aufwände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundelie-
genden Umfang anfallen.

4.2      Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten?

Bieten wir diese Versicherung als Raucher- und Nichtraucherversiche-
rung an, gelten die folgenden Regelungen.

Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Das Rauchverhalten, das die versicherte Person bei Antragsstellung an-
gibt, legt fest, ob sie im Sinne dieser Versicherung Nichtraucher oder
Raucher ist. Der Raucherstatus zum Zeitpunkt der Antragstellung hat bei
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gleichen Leistungen Einfluss auf die Beitragshöhe. Eine spätere Ände-
rung des Rauchverhaltens der versicherten Person muss uns jedoch
nicht angezeigt werden.

4.3      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

4.3.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als be-
rechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu ver-
fügen und Leistungen in Empfang zu nehmen.

4.3.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Ver-
sicherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

4.4      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

Änderung der Postanschrift und Namensänderung
4.4.1      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unver-
züglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir
eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt
unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen
Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in
Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung
verlegt haben.

4.4.2      Bei Änderung Ihres Namens gilt vorstehender Absatz
entsprechend.

Kosten für Recherche
4.4.3      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsaufent-
halten
4.4.4      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.4.5      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

4.5      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.5.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

4.5.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

4.5.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

4.5.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

4.5.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.6      Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden
sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie
insbesondere folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann
Verbraucher können sich an den Ombudsmann für Versicherungen
wenden. Dieser ist derzeit unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein
Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem
Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.
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Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Das geltende Recht und den zuständigen Gerichtsstand finden Sie im
Abschnitt "Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?".

4.7      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

4.7.1      Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berech-
tigt, den Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herab-
zusetzen. Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können
Sie stattdessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

4.7.2      Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestands-
kräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir unter
den Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue Regelung
ersetzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mitteilung
wirksam.

4.8      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.8.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die Anspruch
stellende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis
erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.8.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjäh-
rung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung der
Anspruch stellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen
der Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt damit bei
der Berechnung der Frist unberücksichtigt.

4.9      Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beam-
tenverhältnis oder im Öffentlichen Dienst?

Nimmt die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit im Beamtenver-
hältnis oder im Öffentlichen Dienst (ÖD) auf, gilt: Sie können den Berufs-
unfähigkeitsschutz um eine Klausel zur Dienstunfähigkeit bzw. um die
Regelungen für Angestellte im ÖD erweitern. Die Versicherung darf nicht
beitragsfrei gestellt sein.

Dazu übertragen wir Ihren gesamten Vertrag auf die DBV Deutsche Be-
amtenversicherung Lebensversicherung Zweigniederlassung der AXA
Lebensversicherung AG (DBV-ZN). Maßgeblich bei der Erweiterung des
Berufsunfähigkeitsschutzes ist dann die berufliche Tätigkeit, welche die
versicherte Person als Beamter, Beamter im Kirchenrecht, Richter oder
Soldat bzw. als Angestellter im ÖD zum Umstellungstermin ausübt. Es
gelten die zum Umstellungstermin gültigen bzw. angebotenen Tarife,
Rechnungsgrundlagen, Annahmerichtlinien und ggf. die aktuelle Berufs-
tarifierung; eventuelle vorhandene Klauseln und Zuschläge werden mit-
berücksichtigt.

Wir überprüfen die Gesundheit der versicherten Person nicht, wenn Sie
die Übertragung innerhalb von 24 Monaten beantragen, nachdem die
versicherte Person seine berufliche Tätigkeit als Beamter, Beamter im
Kirchenrecht, Richter oder Soldat bzw. als Angestellter im ÖD aufge-
nommen hat. Es erfolgt jedoch eine finanzielle Angemessenheitsprüfung.

4.10      Wer ist Versicherungsnehmer, wer ist versicherte Person?

Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber. Setzt der versicherte Arbeit-
nehmer nach dem Ausscheiden aus dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis
die Versicherung fort, wird er nach Abschnitt "Was gilt, wenn die versi-
cherte Person aus der Firma ausscheidet?" oder aufgrund Übertragung
(§ 4 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung,
BetrAVG) Versicherungsnehmer.

Versicherte Person ist der Arbeitnehmer, für den der Arbeitgeber diesen
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Arbeitnehmer sind Arbeiter
und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, denen Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung aus Anlass ihrer Tätigkeit für ein Unter-
nehmen zugesagt worden sind.

4.11      Was gilt, wenn die versicherte Person aus der Firma aus-
scheidet?

Scheidet eine versicherte Person vor Eintritt des Versicherungsfalles aus
den Diensten des Versicherungsnehmers aus, kann dieser die auf deren
Leben abgeschlossene Versicherung abmelden oder kündigen, sofern
Regelungen des BetrAVG dem nicht entgegenstehen. Ein etwa verein-
bartes Recht der ausgeschiedenen versicherten Person, die Versiche-
rung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen, bleibt unberührt. In diesem
Falle wird die versicherte Person Versicherungsnehmer.

Sind zum Zeitpunkt des Ausscheidens der versicherten Person die Un-
verfallbarkeitsfristen gemäß § 1b Absatz 2 BetrAVG bereits erfüllt,
kommt gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 BetrAVG die versicherungsförmige
Lösung zur Anwendung. Das bedeutet, dass die Ansprüche der versi-
cherten Person auf die von uns aufgrund des Versicherungsvertrages zu
erbringende Versicherungsleistung begrenzt sind. Die versicherte
Person wird Versicherungsnehmer. Sie ist berechtigt, die Versicherung
mit eigenen Beiträgen fortzusetzen (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 BetrAVG).
Voraussetzung für die Anwendung der versicherungsförmigen Lösung
ist, dass spätestens nach drei Monaten seit dem Ausscheiden des Ar-
beitnehmers eine Abtretung oder Beleihung der Rechte aus dem Versi-
cherungsvertrag durch den Arbeitgeber und Beitragsrückstände nicht
vorhanden sind (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 BetrAVG). In diesen Fällen
oder bei einer Verrechnung von offenen Forderungen mit Vertragsgut-
haben oder einer fälligen Leistung, kann die versicherungsförmige Lö-
sung nicht mehr zur Anwendung kommen. Es ist dann das ratierliche
Verfahren (so genanntes m/n-tel) anzuwenden (§ 2 Absatz 2 Satz 1
BetrAVG) und der Arbeitgeber muss für die Leistung einstehen, soweit
sie nicht durch die Versicherungsleistung abgedeckt wird.

Macht die versicherte Person von ihrem Recht auf Fortsetzung des Ver-
sicherungsverhältnisses Gebrauch, so wird eine einzelne Berufs-
unfähigkeitsversicherung in beitragspflichtiger Form und mit bis zum im
Kollektivvertrag genannten Endalter durchgängiger Beitragskalkulation
abgeschlossen. Die Fortsetzung ist ohne Gesundheitsprüfung möglich,
wenn die versicherte Person die entsprechende Erklärung innerhalb von
drei Monaten ab Wirksamwerden der Abmeldung bzw. Kündigung ge-
genüber dem Versicherer abgibt. Die Fortsetzung des Versicherungsver-
hältnisses erfolgt nach den zum Zeitpunkt des Ausscheidens maßgebli-
chen Rechnungsgrundlagen einer privaten Berufsunfähigkeits-
versicherung, sofern der Einlösungsbeitrag rechtzeitig gezahlt wird.

Scheidet eine Versicherung aus einem Kollektivvertrag aus, so entfallen
vom nächsten Beitragszahlungstermin an die im Gegensatz zu Einzel-
verträgen im Kollektivvertrag gewährten Vergünstigungen. Wechselt die
versicherte Person zu einem neuen Arbeitgeber, der ebenfalls einen Kol-
lektivvertrag abgeschlossen hat, kann die Versicherung vom neuen Ar-
beitgeber übernommen und innerhalb seines Kollektivvertrages zu
dessen Konditionen fortgeführt werden.

Seite 15



Willkommen!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für den Abschluss
unserer Erwerbsunfähigkeitsversicherung entschieden. Sie sind als Ver-
sicherungsnehmer unser Vertragspartner. Die nachfolgenden Bedin-
gungen informieren Sie ausführlich über Ihren Versicherungsschutz.
Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.
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1.7 Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungs-

pflichten hat die versicherte .................................................Person? 4
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1.9 Wann beginnt Ihr ............................................Versicherungsschutz? 6
1.10 Wer erhält die .........................................Versicherungsleistungen? 6
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2.1 Wie verwenden wir Ihre ......................................................Beiträge? 8
2.2 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu ......................beachten? 8
2.3 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig .....zahlen? 8
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3.1 Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Beitragszah-

........................................................................lungsschwierigkeiten? 9
3.2 Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und später

wieder ...................................................................................zahlen? 9
3.3 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche Folgen

hat ...........................................................................................dies? 10
3.4 Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung ...........herabsetzen? 10
4 Allgemeine ..............................................................Bestimmungen 11
4.1 Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie aus-

........................................................................................geglichen? 11
4.2 Welche Bedeutung hat das ..................................Rauchverhalten? 11
4.3 Welche Bedeutung hat der ...........................Versicherungsschein? 11
4.4 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis

.........................................................................................beziehen? 11
4.5 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der ...Gerichtsstand? 12
4.6 Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden ...sind? 12
4.7 Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten Bei-

träge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versicherung
............................................................................................ändern? 12

4.8 Wann verjähren Ihre .....................................................Ansprüche? 13

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit
1.1.1      Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer
der Erwerbsunfähigkeitsversicherung erwerbsunfähig (siehe Abschnitt
"Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?"), erbringen wir - längstens für die
vereinbarte Leistungsdauer - folgende Versicherungsleistungen:

a) Zahlung der versicherten Erwerbsunfähigkeitsrente monatlich im
Voraus und
b) volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht.

1.1.2      Die Versicherungsdauer der Erwerbsunfähigkeitsversicherung
ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leistungs-
dauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen erbringen,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer erwerbs-
unfähig geworden ist.

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit in-
folge Pflegebedürftigkeit
1.1.3      Wir erbringen auch dann die volle Leistung, wenn die versicher-
te Person während der Dauer dieser Versicherung erwerbsunfähig in-
folge Pflegebedürftigkeit wird. Die Voraussetzungen hierfür sind geregelt
in Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" unter dem Absatz
"Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?".

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit in-
folge mittelschwerer oder schwerer Demenz
1.1.4      Wir erbringen auch dann die volle Leistung, wenn die versicher-
te Person während der Dauer dieser Versicherung erwerbsunfähig in-
folge mittelschwerer oder schwerer Demenz wird. Die Voraussetzungen
hierfür sind geregelt in Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?"
unter dem Absatz "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer
oder schwerer Demenz vor?".

Beginn des Leistungsanspruches
1.1.5      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit
Ablauf des Monats, in dem die Erwerbsunfähigkeit eintritt. Abweichend
kann für die Erwerbsunfähigkeitsrente ein aufgeschobener Leistungsbe-
ginn individuell vereinbart sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühe-
stens zu diesem Termin.

Ende des Leistungsanspruches
1.1.6      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn
Erwerbsunfähigkeit gemäß Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit
vor?" nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte Person stirbt oder bei Ab-
lauf der vertraglichen Leistungsdauer.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer
1.1.7      Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versicherungs-
dauer und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer einge-
stellt, weil Erwerbsunfähigkeit gemäß dem Abschnitt "Wann liegt Er-
werbsunfähigkeit vor?" nicht mehr vorliegt, lebt die Leistung innerhalb
der Leistungsdauer wieder auf, sofern die versicherte Person wegen der
ursprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Monate ununterbro-
chen erwerbsunfähig wird. Die Bestimmungen des Abschnittes "Was gilt
für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungspflichten hat die
versicherte Person?" gelten entsprechend.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.1.8      Der Versicherungsschutz aus der Erwerbsunfähigkeitsversiche-
rung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, welt-
weit.

Sonstige Leistungen
1.1.9      Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten
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Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteili-
gung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und
wie sind Sie an ihnen beteiligt?").

Garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob eine garantierte
Steigerung der Rente im Leistungsfall Bestandteil Ihrer Versicherung ist.
Für diese gelten die nachfolgenden Regelungen:

1.1.10      Ist zu Ihrer Erwerbsunfähigkeitsversicherung vereinbart, dass
nach Eintritt der bedingungsgemäßen Erwerbsunfähigkeit eine planmä-
ßige Steigerung der Rente erfolgt, wird diese ab dem Jahrestag des Ver-
sicherungsbeginns durchgeführt, der auf den Monat der Anerkennung
der Erwerbsunfähigkeit folgt.

Einzelheiten zum Maßstab und Umfang der mitversicherten garantierten
Steigerung der Rente im Leistungsfall können Sie Ihrem Versicherungs-
schein und den Bedingungen für die Dynamik entnehmen.

1.1.11      Eine mitversicherte garantierte Steigerung der Rente im Leis-
tungsfall erfolgt jährlich, solange der Leistungsanspruch aus der Er-
werbsunfähigkeitsversicherung besteht.

1.1.12      Während der Dauer des Leistungsanspruchs aus der Erwerbs-
unfähigkeitsversicherung sind Sie von der Beitragszahlungspflicht auch
für die garantierten Steigerungen befreit.

1.1.13      Endet unsere Leistungspflicht aus der Erwerbsunfähigkeitsver-
sicherung, gilt Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht nur für die
Höhe der garantierten Erwerbsunfähigkeitsrente zu Beginn der Leistung.
Diese gilt als neue Ausgangsbasis für die garantierte Steigerung der
Rente. Wünschen Sie, dass auch die während des Leistungsbezuges er-
folgten Rentenerhöhungen weiterhin Berücksichtigung finden, müssen
Sie innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt unseres Schreibens zur Be-
endigung unserer Leistungspflicht in Textform beantragen, dass Ihre wie-
derauflebende Beitragszahlungspflicht auch hierfür gelten soll.

Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase
1.1.14      Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslauf-
zeit. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

1.2      Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?

1.2.1      Erwerbsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infol-
ge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden
Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich für mindes-
tens sechs Monate ununterbrochen außerstande ist, irgendeine Erwerbs-
tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes für mindestens drei Stunden
täglich auszuüben und aus Erwerbstätigkeit kein Einkommen erzielt, das
in dem Zeitraum, für den Versicherungsleistungen beansprucht werden,
über der monatlichen Grenze für eine geringfügige Beschäftigung gemäß
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IV liegt.

1.2.2      Als Erwerbstätigkeit gilt jede Tätigkeit, die auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt üblich ist sowie selbstständige Tätigkeiten.

Unberücksichtigt bleiben Tätigkeiten, die von Behinderten nur in eigens
dafür eingerichteten Werkstätten oder Heimen ausgeführt werden
können.

Bei der Entscheidung über das Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit kommt
es ausschließlich auf die gesundheitlichen Verhältnisse der versicherten
Person an; keine Rolle spielen

- die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere die Verfüg-
barkeit von Arbeitsplätzen,

- der Bescheid eines Sozialversicherungsträgers oder eines berufs-
ständischen Versorgungswerkes über eine unbefristete volle Er-
werbsminderungsrente,

- der zuletzt ausgeübte Beruf und
- die bisherigen Lebens- und Einkommensverhältnisse der versi-

cherten Person.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?
1.2.3      Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn
die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfte-
verfalls voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen so
hilflos ist, dass sie für zwei oder mehr der folgenden gewöhnlichen und
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Le-
bens Hilfe durch eine andere Person benötigt (Pflegebedürftigkeit). Die
Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen.

1.2.4      Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit
infolge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen tägli-
chen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind folgende
Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Bekleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung
einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch die Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen aus-
geglichen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Not-
durft keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung. Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer verän-
derten Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder
schwerer Demenz vor?
1.2.5      Erwerbsunfähigkeit infolge Demenz liegt vor, bei mittelschweren
oder schweren Hirnleistungsstörungen (Definition siehe unten), die durch
Unfall oder Erkrankung verursacht wurden, wenn als deren Folge die
versicherte Person voraussichtlich mindestens sechs Monate ununter-
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brochen kontinuierliche Beaufsichtigung benötigt, weil sie sich selbst
oder andere sonst erheblich gefährden würde.

Eine mittelschwere oder schwere Demenz ist charakterisiert durch einen
Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erin-
nerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Die Diagnose einer mittelschweren oder schweren Demenz ist durch
einen Facharzt (Neurologie) auf der Basis einer ausführlichen Befunder-
hebung mit körperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und
unter Verwendung psychometrischer Tests zu bestätigen. Es muss min-
destens ein Schweregrad 5 "Mittelschwere kognitive Leistungsein-
bußen", ermittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 5, Global De-
terioration Scale - GDS, Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand
08/2014) nach Reisberg vorliegen.

Zur Bestätigung der Diagnose können Wiederholungsuntersuchungen
gefordert werden. Leichte oder mäßige Hirnleistungsstörungen sind
keine mittelschwere oder schwere Demenz im oben genannten Sinn und
erfüllen die Leistungsvoraussetzungen nicht.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor, wenn eine Prognose nicht mög-
lich ist?
1.2.6      Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß den
vorstehenden Absätzen dieses Abschnittes voraussichtlich sechs Mo-
nate ununterbrochen andauern wird, gilt es als Erwerbsunfähigkeit von
Beginn an, wenn der entsprechend beeinträchtigende Zustand tatsäch-
lich länger als sechs Monate angedauert hat.

1.3      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

Nachweise und Pflichten im Leistungsfall
1.3.1      Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir ge-
gen Vorlage des Versicherungsscheins. Zusätzlich können wir auch den
Nachweis der letzten Beitragszahlung und ein amtliches Zeugnis über
den Tag der Geburt der versicherten Person verlangen.

1.3.2      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Dabei sind uns von der Anspruch stellenden Person unverzüglich
insbesondere folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungs-
falls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ur-
sache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens
sowie über das Vorliegen der Erwerbsunfähigkeit, bzw. der Pflege-
bedürftigkeit oder der Demenz;

c) bei Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheini-
gung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist,
über Art und Umfang der Pflege;

d) bei Erwerbsunfähigkeit infolge Demenz eine Demenzeinstufung
aufgrund der Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reisberg,
ausgestellt durch eine Pflegeeinrichtung oder von einem Arzt, sowie
ein Testat des behandelnden Arztes;

e) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeein-
richtungen oder Pflegepersonen, bei denen die versi-
cherte Person in Behandlung war, ist oder sofern bekannt
sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungs-
träger oder sonstiger Versorgungsträger, bei denen die

versicherte Person ebenfalls Leistungen wegen Erwerbs-
unfähigkeit geltend machen könnte,

- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber
der versicherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

1.3.3      Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche
Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige
Nachweise verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und
Aufklärungen durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über
die wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person (z. B. Steuer-
bescheide, Bilanzen, Gewinn-und Verlustrechnungen, Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen) sowie ihre jeweiligen Veränderungen.

Wenn sich die versicherte Person im Ausland aufhält, können wir ver-
langen, dass die Untersuchungen in Deutschland durchgeführt werden.
In diesem Fall übernehmen wir die Untersuchungskosten sowie die all-
gemein üblichen Reise- und Unterbringungskosten. Unter den üblichen
Reise- und Unterbringungskosten verstehen wir die Anreisekosten
gemäß Bahnfahrt 2. Klasse und falls erforderlich Flug in der economy
class sowie die Unterbringung in einem 4-Sterne Hotel. Auf Untersu-
chungen in Deutschland können wir verzichten, wenn diese vor Ort nach
den von uns in Deutschland angewendeten Grundsätzen erfolgen. So-
fern sich die versicherte Person in Deutschland aufhält, übernehmen wir
ebenfalls die angefallenen Untersuchungskosten sowie die allgemein üb-
lichen Reise- und Aufenthaltskosten.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Pflegeheimen, Personenversiche-
rern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und
Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor Antragsstellung
untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versichert war oder
einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermächtigen, uns auf Ver-
langen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ hat die versicherte
Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Verfü-
gung zu stellen.

1.3.4      Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaßnah-
men, die die untersuchenden und behandelnden Ärzte anordnen, um die
Heilung zu fördern oder die Erwerbsunfähigkeit zu mindern, nicht durch-
führen, steht dies einer Anerkennung der Erwerbsunfähigkeit grundsätz-
lich nicht entgegen. Die versicherte Person ist angehalten, zumutbaren
Anweisungen ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen Verhält-
nisse Folge zu leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Tragen von Prothesen, Verwendung von
Seh- und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen,
das Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiothera-
peutischen Maßnahmen.
Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

Pflichten bei laufender Rentenzahlung
1.3.5      Bei laufenden Rentenzahlungen haben wir das Recht, in
einem den Umständen nach angemessenen Zeitabstand ein amtliches
Zeugnis darüber zu verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

Pflichten im Todesfall
1.3.6      Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich mitzu-
teilen.

1.3.7      Für die Erbringung einer Leistung im Todesfall ist eine amtliche,
Geburtsdatum und Geburtsort enthaltende, Sterbeurkunde vorzulegen.
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Leistungszahlung in ein Land außerhalb der EU
1.3.8      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren im
Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleistungen
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wün-
schen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf Kosten
und Gefahr des Empfangsberechtigten.

Zu Unrecht empfangene Leistungen
1.3.9      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an uns
zurückzuzahlen.

1.4      Was gilt bei Verletzung der Mitwirkungspflichten?

1.4.1      Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten der Abschnitte "Was
gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungspflichten hat
die versicherte Person?" und "Was ist zu beachten, wenn eine Versiche-
rungsleistung verlangt wird und welche Mitwirkungspflichten bestehen?"
können wir Versicherungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch,
wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung der erteilten Schwei-
gepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nut-
zung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu prüfen.

1.4.2      Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätzlich
nur für die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vorliegen
der Erwerbsunfähigkeit nachgewiesen ist.

1.4.3      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig nicht
erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei.

1.4.4      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich nicht
erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt aber
insoweit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder des Ver-
sicherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ursächlich
war.

1.4.5      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrlässig
nicht erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass
die Fahrlässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nach-
weisen. Der zweite Satz des vorstehenden Absatzes gilt entsprechend.

1.4.6      Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

1.5      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

1.5.1      Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen er-
klären wir innerhalb von höchstens zehn Tagen in Textform, ob, in wel-
chem Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht aner-
kennen. Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, infor-
mieren wir Sie spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbei-
tungsstand.

1.5.2      Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Anerkennt-
nisse aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen einem
endgültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, einmalig ein
auf maximal zwölf Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis ausspre-
chen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Anerkenntnis für
uns bindend. Anschließend wird die Erwerbsunfähigkeit erneut beurteilt.

1.6      Müssen Sie bis zur Leistungsentscheidung Beiträge er-
bringen?

1.6.1      Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis zur
Entscheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller Höhe
weiter entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leis-
tungspflicht zurückzahlen.

1.6.2      Sie können verlangen, dass wir die Beiträge für mögliche Zei-
ten unserer Leistungspflicht stunden und hierfür keine Stundungszinsen
erheben. Die während der Leistungsprüfung gestundeten Beiträge sind
unverzüglich nachzuzahlen, wenn die Leistungsablehnung ausgespro-
chen oder eine ggf. binnen drei Monaten eingeleitete gerichtliche Ausein-
andersetzung mit der Bestätigung der Leistungsablehnung beendet wird.
Sie können verlangen, dass die gestundeten Beiträge durch eine Ver-
tragsänderung oder durch Verrechnung mit den Gewinnanteilen der
Hauptversicherung, soweit vorhanden, getilgt werden. Sollte die Tilgung
auf diesem Wege nicht möglich sein, teilen wir Ihnen das unverzüglich
mit. Außerdem können Sie die gestundeten Beiträge in einem Zeitraum
von bis zu 24 Monaten in Raten zusammen mit den laufenden Beiträgen
nachzahlen. Stundungszinsen erheben wir in diesem Fall nicht.

1.7      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung
1.7.1      Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht
sind wir berechtigt, das Fortbestehen der Erwerbsunfähigkeit gemäß
dem Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" sowie das Fortleben
der versicherten Person nachzuprüfen. Zur Nachprüfung können wir auf
unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte und einmal jährlich um-
fassende Untersuchungen der versicherten Person durch von uns zu be-
auftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen.

Die Bestimmungen des Abschnittes "Was ist zu beachten, wenn eine
Versicherungsleistung verlangt wird, und welche Mitwirkungspflichten
bestehen?" gelten entsprechend.

Wiedereingliederungshilfe
1.7.2      Im Einzelfall können Sie eine Wiedereingliederungshilfe bean-
tragen, wenn damit durch Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten
irgendeine Erwerbstätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes für mindes-
tens drei Stunden täglich wieder möglich wird und die Erwerbsunfähig-
keit gemäß dem Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" entfällt.

Grundvoraussetzung für die Zahlung von Wiedereingliederungshilfe ist
außerdem, dass eine Erwerbsunfähigkeitsrente mitversichert ist, aus der
noch mindestens zwölf Monate Leistungen fließen.

Ein Anspruch auf Wiedereingliederungshilfe besteht jedoch nicht.

Mitteilungspflicht bei Änderungen
1.7.3      Sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder bean-
tragt haben müssen Sie uns den Wegfall der Erwerbsunfähigkeit
und/oder die Wiederaufnahme bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit
unverzüglich mitteilen.

Leistungseinstellung bei Wegfall der Erwerbsunfähigkeit
1.7.4      Ist die versicherte Person wieder in der Lage, mehr als 3 Stun-
den täglich irgendeiner Tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes gemäß
Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" nachzugehen, oder er-
zielt sie aus Erwerbstätigkeit ein Einkommen, das über der monatlichen
Grenze für eine geringfügige Beschäftigung gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB
IV liegt, sind wir berechtigt, unsere Leistungen einzustellen.

In diesem Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und
teilen die Einstellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in
Textform mit. Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf
des dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam.
Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufge-
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nommen werden, sofern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungs-
falls beitragspflichtig war.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit
1.7.5      Entfällt die Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit oder
hat sich der Umfang der Pflegebedürftigkeit auf unter zwei Pflegepunkte
reduziert, gilt der vorherige Absatz entsprechend.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Demenz
1.7.6      Entfällt die Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder
schwerer Demenz oder hat sich der Umfang der Demenz auf einen
Schweregrad von weniger als fünf nach Reisberg (GDS 5) reduziert, gilt
der vorherige Absatz entsprechend.

1.8      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.8.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des ver-
sicherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten
niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation ange-
nommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.

Überschussermittlung
1.8.2      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen werden nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Die Ermittlung der Risiko- und
Kostenüberschüsse erfolgt auf der Grundlage des Jahresabschlusses
unter Vergleich des tatsächlichen mit dem erwarteten Risiko- und Kos-
tenverlauf aller bei uns bestehenden Versicherungen. Den Jahresab-
schluss prüfen unabhängige Wirtschaftsprüfer und wir reichen ihn bei un-
serer Aufsichtsbehörde ein. Die Höhe der Überschussanteilsätze wird
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Ver-
antwortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussan-
teilsätze in unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie
bei uns jederzeit anfordern.

1.8.3      Die Höhe der sich zum Ende eines jeden Geschäftsjahres erge-
benden Bewertungsreserven wird im Lagebericht unseres Geschäftsbe-
richtes ausgewiesen.

Überschussverteilung
1.8.4      Die Erträge unserer Kapitalanlagen verwenden wir zunächst zur
Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer. An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir
die Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich
vorgeschriebenen Höhe. Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den
überschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben werden (Direkt-
gutschrift), führen wir sie der Rückstellung für Beitragsrückerstattung
(RfB) zu. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im
Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Überschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur ausnahms-
weise können wir die Rückstellung im Interesse der Versicherungs-
nehmer auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes sowie zur
Verlustabdeckung und zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heran-
ziehen (§ 140 VAG). Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichts-
behörde.

1.8.5      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer laufen-
den Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit
der Versicherungsleistung erfolgen.

1.8.6      Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den
Bewertungsreserven erfolgt gemäß § 153 Absatz 3 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) verursachungsorientiert.
Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag zustehenden verteilungs-
fähigen Bewertungsreserve werden die Laufzeit und die Höhe des zins-
erzeugenden Kapitals berücksichtigt. Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden
vorhandenen Bewertungsreserven werden monatlich neu ermittelt und
unterliegen Schwankungen. Bei Beendigung der Versicherung (durch
Ablauf, Tod oder Kündigung) teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrer Versicherung zur Hälfte zu.

Überschusshöhe
1.8.7      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht ga-
rantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie hängt
von vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der langen
Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beein-
flussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der
Überschüsse auf die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
1.8.8      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Erwerbsunfähig-
keit),

- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 114, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 125.

Überschussbeteiligung vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit
1.8.9      Die Überschussbeteiligung vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit
kann sich zusammensetzen aus:

- dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maßgeblichen
Deckungskapitals,

- dem jährlichen Kostenüberschussanteil in Prozent des Bruttobei-
trages, und

- dem jährlichen Risikoüberschussanteil in Prozent des Risikobei-
trages.

1.8.10      Bis zur Zuteilung von Überschüssen bei den Überschusssys-
temen Leistungsfallbonus und Beitragsverrechnung bestehen keine War-
tezeiten.

Überschussbeteiligung nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit
1.8.11      Die Überschussbeteiligung nach Eintritt der Erwerbsunfähig-
keit kann aus dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maß-
geblichen Deckungskapitals bestehen.

1.8.12      Überschüsse nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit werden jähr-
lich zugeteilt. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf eines Jahres
seit Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn seit Leistungs-
anerkennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate vergangen sind. An-
sonsten erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.
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Überschusssysteme
1.8.13      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit
Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um einen
bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser ausge-
zahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist, wird der
für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Prozentsatz verbindlich
festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
bonus für die weitere Dauer der Erwerbsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Versicherung verrechnet, so dass sich ein geringerer zu
zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versicherung erhält
keine Überschussbeteiligung in Form der Beitragsverrechnung.

Nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit:

- Dynamische Gewinnrente: Die Erwerbsunfähigkeitsrente kann sich
um einen jährlich neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies ist
nicht garantiert und hängt von der Überschussentwicklung ab.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen.
Ein Wechsel des Überschusssystems ist während der Vertragslaufzeit
nicht möglich.

1.8.14      Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus" ge-
wählt, die Versicherung ist beitragspflichtig und der Leistungsfall ist noch
nicht eingetreten, gilt folgendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Erwerbsunfähigkeitsrente gegen
einen zusätzlichen Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu er-
höhen, dass der bisherige Erwerbsunfähigkeitsschutz einschließlich der
Rente aus dem Leistungsfallbonus wieder erreicht wird.

1.9      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.9.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versicherungs-
schutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Abschnitte
"Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und "Was ge-
schieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.9.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart,
wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz nicht berührt.

1.9.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.10      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

An wen leisten wir?
1.10.1      Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
an Sie als unseren Versicherungsnehmer, falls Sie uns keine andere
Person benannt haben, der die Leistungen zustehen sollen (Bezugsbe-
rechtigter).

Die Benennung eines Bezugsberechtigten bedarf gegebenenfalls zusätz-
lich der Zustimmung Dritter. Bis zum Eintritt des Versicherungsfalles
können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist
wirksam, wenn er uns vor Eintritt des Versicherungsfalles zugegangen
ist.

Bitte beachten Sie: Sie können nur eine der folgenden Personen als
Bezugsberechtigten benennen:

- Die versicherte Person oder
- einen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 15 Abgaben-

ordnung oder
- einen nahen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 7 Ab-

satz 3 Pflegezeitgesetz.

Unwiderrufliches Bezugsrecht
1.10.2      Sie können ausdrücklich bestimmen, dass die bezugsberech-
tigte Person die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag sofort und un-
widerruflich erwerben soll. Sobald wir eine solche Erklärung von Ihnen
erhalten haben, kann dieses unwiderrufliche Bezugsrecht nur noch mit
Zustimmung der Person aufgehoben oder eingeschränkt werden, der Sie
es eingeräumt haben.

Abtretung / Verpfändung
1.10.3      Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte abtreten
oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:

- Es darf kein gesetzliches Abtretungsverbot dem entgegenstehen.
Ein solches kann sich beispielsweise aus Pfändungsschutzvor-
schriften ergeben.

- Wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrem Vertrag einge-
räumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder Verpfändung in
Textform zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel eine Person
sein, die Sie unwiderruflich als Bezugsberechtigten benannt oder
der Sie Ihre Rechte aus dem Vertrag bereits abgetreten haben.

Wenn wir Ihnen bestätigen, dass wir die Abtretung oder Verpfändung be-
rücksichtigen, erheben wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden
Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

1.10.4      Alle in den vorstehenden Absätzen genannten Verfügungen
sind wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform an-
gezeigt worden sind. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit Ihrer
Verfügung von der Einverständniserklärung oder von sonstigen Rechts-
handlungen eines Dritten abhängt (beispielsweise, weil Sie vorher schon
ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt oder die Versicherung ab-
getreten haben), gilt das auch für die Erklärungen bzw. Rechtshand-
lungen des Dritten.

1.11      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

1.11.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, wie es zu der Erwerbsunfähigkeit gekommen ist.

1.11.2      Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn
die Erwerbsunfähigkeit verursacht ist:

a) Unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder in-
nere Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unruhe-
stifter teilgenommen hat.
Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbaren oder mittelbaren
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder in-
neren Unruhen eintritt, denen die versicherte Person wäh-
rend eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv be-
teiligt war;
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- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen
Bundeswehr oder anderer staatlich beauftragter Organisa-
tionen an deren rein humanitären Hilfeleistungen außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland teilnimmt und wäh-
rend oder infolge derartiger Einsätze der Versicherungsfall
eintritt;

b) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat
oder eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrs-
delikten und fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) Durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit, Kräfteverfall, ab-
sichtliche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttötung; hingegen
besteht Versicherungsschutz, wenn uns nachgewiesen wird, dass
diese Handlungen in einem die freien Willensbestimmung ausschlie-
ßenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen
worden sind;

d) Durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versiche-
rungsnehmer vorsätzlich die Erwerbsunfähigkeit der versicherten
Person herbeigeführt haben;

e) Durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Ge-
sundheit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße ge-
fährden oder schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämpfung
des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde der Bundesrepublik
Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen anderer Länder be-
darf;

f) Unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von
atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzli-
chen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven,
biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das
Freisetzen geeignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer Viel-
zahl von Personen zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-
dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.

1.11.3      Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei
arglistiger Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen
entfallen. Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den
Rechtsfolgen von deren Verletzung finden Sie im Abschnitt "Was be-
deutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?".

1.12      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

1.12.1      Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da-
rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche An-
zeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen
oder früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Be-
schwerden sowie dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
1.12.2      Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die
Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. vorste-
henden Absatz), nicht oder nicht richtig angegeben, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben, erlischt der Vertrag ohne
dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Kündigung
1.12.3      Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

1.12.4      Kündigen wir die Versicherung besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
1.12.5      Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie
die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese anderen
Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10% oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung
werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
1.12.6      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese
Rechte innerhalb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung
unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
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Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

1.12.7      Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der
Anzeigepflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kün-
digung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
1.12.8      Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst
und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen
worden ist, können wir den Vertrag wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist der Versicherungsvertrag
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz bestand. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
1.12.9      Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kennt-
nis der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung
können wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
1.12.10      Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung
dieser Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen
gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei
einer Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

2      Beiträge

2.1      Wie verwenden wir Ihre Beiträge?
Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten Risikos
(Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie Abschluss- und Verwaltungs-
kosten.

Näheres zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

2.2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?
2.2.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung in
einem einzigen Beitrag (Einmalbeitrag) oder durch jährliche, halbjähr-
liche, vierteljährliche oder monatliche Beitragszahlungen (laufende Bei-
tragszahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszah-
lung ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

Bei laufender Beitragszahlung ist ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versiche-
rungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der gewählten

Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem
Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

2.2.2      Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist abwei-
chend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unverzüg-
lich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit
Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu
Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

2.2.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn Sie
fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist die
Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten
Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

2.2.4      Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und
Kosten.

2.2.5      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit dem Überschuss-
guthaben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Bis zur
Verrechnung erheben wir die im Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie
einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?" genannten Verzugszinsen.

2.2.6      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer zu entrichten. Bei Tod der versicherten Person sind sie bis
zum Ende des Beitragszahlungsabschnitts zu entrichten, in dem der Tod
eingetreten ist.

2.3      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.3.1      Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweis-
lich nicht zu vertreten. Wir können eine angemessene Geschäftsgebühr
für die Bearbeitung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39 Absatz
1 Satz 3 VVG) erheben. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag
2.3.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,
den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, vermindert sich Ihr
Versicherungsschutz wie bei einer Beitragsfreistellung. Ist eine Beitrags-
freistellung nicht möglich, entfällt Ihr Versicherungsschutz vollständig.
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Auf diese Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung ausdrücklich hin-
weisen. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie im Ab-
schnitt 3.2.1.

Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt oder verringert sich,
wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns durch die Mahnung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Verzugsfolgen
2.3.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir Ver-
zugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindestens
aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Policendar-
lehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durchschnittlich
erheben. Soweit die Zinsen nicht gesondert in Rechnung gestellt und
ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem Überschussguthaben oder
einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?

Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Elternzeit o. ä.), möchten aber Ihren Versi-
cherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten
offen:

Änderung der Beitragszahlungsweise
3.1.1      Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung der
Beitragszahlungsweise zum Ablauf der Versicherungsperiode mit einer
Frist von einem Monat verlangen. Es gilt Abschnitt "Was haben Sie bei
der Beitragszahlung zu beachten?".

Stundung der Beiträge
3.1.2      Sie können eine Stundung der Beiträge gegen Zahlung von
Stundungszinsen verlangen. Für eine Stundung der Beiträge bedarf es
einer schriftlichen Vereinbarung. Voraussetzung für eine Stundung ist,
dass der Vertrag bereits drei Jahre bestanden hat und mindestens für
das letzte Jahr vor Stundung der volle Beitrag gezahlt wurde, sich der
Vertrag noch nicht im Mahnverfahren gemäß § 38 VVG befindet und
nicht von Ihnen gekündigt bzw. beitragsfrei gestellt wurde. Die Dreijah-
resfrist verlängert sich um den Zeitraum, für den ein abgesenkter An-
fangsbeitrag vereinbart worden ist.

Während der Dauer der Stundung finden keine dynamischen Erhö-
hungen Ihres Vertrages statt. Für die Vereinbarung einer Stundung er-
heben wir eine Gebühr.

Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle
"Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen. Darüber hinaus er-
heben wir Stundungszinsen, deren Höhe Sie dem Stundungsangebot
entnehmen können, das wir Ihnen auf Anforderung zusenden.

Ein Anspruch auf vollständige Stundung bei vollem Versicherungsschutz
besteht nur einmal während der Vertragslaufzeit und maximal für die
Dauer von 6 Monaten. Darüberhinausgehende Stundungen bedürfen un-
serer gesonderten Zustimmung.

Bis zum Ablauf des Stundungszeitraumes müssen Sie den gestundeten
Betrag zuzüglich Stundungszinsen ausgleichen. Sofern Ihnen die Zah-
lung des gestundeten Betrages zuzüglich Stundungszinsen nicht möglich
ist, werden wir etwaige Beitragsrückstände mit dem Überschussgut-
haben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Wenn das
Guthaben nicht ausreicht, um den offenen Betrag auszugleichen, werden

wir den offenen Betrag anmahnen; unter Umständen erlischt dann der
Versicherungsschutz (s. Ziffern 2.3.2 ff.)

Beginn- und Ablaufverlegung
3.1.3      Sie können beantragen, dass der Beginn der Versicherung um
die Anzahl der Monate nach hinten verlegt wird, für die keine Beiträge
gezahlt wurden. Hierdurch kann sich, sofern sich der Versicherungsbe-
ginn in ein neues Kalenderjahr verschiebt, aufgrund des höheren Ein-
trittsalters der versicherten Person ein anderer, auch höherer Beitrag er-
geben.

Die Beginn- und Ablaufverlegung ist nur im ersten Versicherungsjahr,
nur einmal und auch nur möglich, wenn seit Vertragsabschluss noch
keine Vertragsänderung erfolgt ist. Sie darf ausschließlich zum Ausgleich
bestehender Beitragsrückstände erfolgen und nur, wenn die Beitrags-
zahlung sofort wieder aufgenommen wird.

Wir werden Ihrem Antrag stattgeben, wenn keine gewichtigen versiche-
rungstechnischen Gründe, z.B. Überschreitung des zulässigen versicher-
baren Endalters der versicherten Person oder Unterschreitung der Min-
destrente, entgegenstehen.

3.2      Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und
später wieder zahlen?

Beitragsfreistellung
3.2.1      Unter folgenden Voraussetzungen können Sie Ihre Versi-
cherung beitragsfrei stellen:

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
- Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen Sie uns in Text-

form mitteilen,
- die beitragsfreie monatliche Rente muss mindestens 75 Euro be-

tragen. Wird diese nicht erreicht, führen wir die Versicherung bei-
tragspflichtig fort.

Bei einer Beitragsfreistellung reduziert sich die versicherte Rente. Diese
beitragsfreie Rente ermitteln wir zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation aus dem
Deckungskapital der Versicherung (s. § 165 Absatz 2 VVG in Verbin-
dung mit § 169 Absätze 3 bis 5 VVG). Dabei ziehen wir einen Abzug und
eventuelle Beitragsrückstände ab.

Das Deckungskapital hat bei Versicherungen mit laufender Beitragszah-
lung mindestens den Wert, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der an-
gesetzten Abschluss- und Vertriebskosten - unter Beachtung der auf-
sichtsrechtlichen Höchstzillmersätze - auf die ersten fünf Versicherungs-
jahre, höchstens jedoch auf die Beitragszahlungsdauer, ergibt.

Wie hoch die beitragsfreien Renten sind, finden Sie in der Werteentwick-
lung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung für den Ausweis dort
ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Mindestrente in Höhe von
monatlich 75 Euro während der Laufzeit des Vertrages erreicht.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung berufs-
unfähig, bleiben Ansprüche auf Grund bereits vor Beitragsfreistellung
eingetretener Berufsunfähigkeit unberührt.

Nachteile
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachteile haben.
In der Anfangszeit Ihres Vertrages sind wegen der Verrechnung von Ab-
schluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 4.1) keine oder nur geringe
Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den
Folgejahren stehen wegen der benötigten Risikobeiträge gemessen an
den gezahlten Beiträgen keine oder nur geringe Mittel zur Verfügung um
eine beitragsfreie Rente zu bilden.

Abzug

Seite 9



Den Abzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit allen un-
seren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:

- Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Stellen Sie die Versicherung vorzeitig beitragsfrei, müssen
wir Ihre Interessen mit den Interessen derjenigen, die ihren Vertrag
beitragspflichtig weiterführen, ausgleichen.

- Der Abzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des beitrags-
pflichtigen Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Abzug die entstehenden zusätzlichen,
nicht geplanten Verwaltungskosten einer Beitragsfreistellung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Abzug stellen wir
rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Beitragsfrei-
stellung eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Durch vorzeitige Beitragsfreistellungen entstehen uns zusätzliche,
nicht geplante Verwaltungskosten.

Wie hoch der Abzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist, finden Sie
in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung
für den Ausweis dort ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Minde-
strente g in Höhe von monatlich 75 Euro während der Laufzeit des Ver-
trages erreicht.

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Abzug angemessen ist.
Haben wir dies getan und weisen Sie uns nach, dass unsere pauschalen
Annahmen in Ihrem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss,
erheben wir keinen oder nur einen reduzierten Abzug.

Wiederinkraftsetzung des Versicherungsschutzes nach Beitrags-
freistellung
3.2.2      Nach einer Beitragsfreistellung können Sie Ihre Versicherung
wieder in Kraft setzen. Dazu müssen Sie wieder Beiträge zahlen.

Voraussetzungen dafür sind:

- die Versicherung muss noch bestehen,
- der Versicherungsfall darf noch nicht eingetreten sein,
- Sie teilen uns Ihren Wunsch in Textform mit und
- der Beitrag muss mindestens 120 Euro pro Jahr betragen.

Für die Wiederinkraftsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine Ge-
bühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

Fristen für die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes ohne und
mit Risikoprüfung

Zahlen Sie innerhalb von sechs Monaten nach einer Beitragsfreistellung
wieder Beiträge, verzichten wir auf eine erneute Risikoprüfung. Be-
standen zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung offene Beiträge (zum Bei-
spiel durch Stundung), beginnt die Frist von sechs Monaten ab dem Zeit-
punkt der letzten vollen Beitragszahlung.

Falls Sie nach sechs Monaten und innerhalb von 36 Monaten nach einer
Beitragsfreistellung wieder anfangen Beiträge zu zahlen, werden wir eine
Risikoprüfung der versicherten Person durchführen. Diese umfasst den
Gesundheitszustand und die finanziellen Einkommensverhältnisse. Ver-

sicherungsschutz stellen wir wieder her, wenn die versicherte Person zu
diesem Zeitpunkt eine vergleichbare neue Versicherung zu unseren
dann gültigen Annahmegrundsätzen abschließen könnte.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Wiederinkraftsetzung mit Risikoprü-
fung die Fristen für die vorvertragliche Anzeigepflicht für den wiederher-
gestellten Teil neu beginnen (siehe Abschnitt "Was bedeutet die vorver-
tragliche Anzeigepflicht?").

Liegt die Beitragsfreistellung mehr als 36 Monate zurück, können Sie die
Versicherung nicht wieder in Kraft setzen.

Umfang des Versicherungsschutzes nach Wiederinkraftsetzung

Sie können zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:
a) Die versicherten Leistungen sollen wieder genauso hoch sein wie vor
der Beitragsfreistellung. In diesem Fall ist der Beitrag höher als zu dem
Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.

b) Die Beiträge sollen maximal so hoch sein wie vor der Beitragsfreistel-
lung. In diesem Fall sind die versicherten Leistungen geringer als zu dem
Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.

Den erhöhten Beitrag bzw. die reduzierten Leistungen berechnen wir
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Dafür ver-
wenden wir die Rechnungsgrundlagen, die seit Vertragsbeginn gelten.

Zusätzlich haben Sie innerhalb von sechs Monaten nach Beitragsfreistel-
lung die Möglichkeit den Versicherungsschutz wie vor der Beitragsfrei-
stellung wiederherzustellen, indem

- Sie die Beiträge für die Zeit der Beitragsfreistellung nachzahlen und
- Sie den Beitrag in gleicher Höhe wie vor Beitragsfreistellung weiter-

zahlen.

Besonderheiten bei gesetzlicher Elternzeit

Wurde der Vertrag wegen gesetzlicher Elternzeit der versicherten
Person beitragsfrei gestellt, dann gilt folgendes:

- Sie können auch nach mehr als 36 Monaten nach Beitragsfreistel-
lung wieder anfangen Beiträge zu zahlen.

- Die Beiträge müssen Sie spätestens innerhalb von drei Monaten
nach Ende der Elternzeit wieder zahlen.

- Ist die Elternzeit in mehrere Abschnitte aufgeteilt, müssen Sie die
Beiträge jeweils innerhalb von drei Monaten nach Ende eines Ab-
schnittes zahlen.

Wir benötigen als Nachweis für die gesetzliche Elternzeit geeignete Be-
lege.

3.3      Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche
Folgen hat dies?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Ver-
sicherungsperiode kündigen.

Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Leistung
fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert.

Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Kündigung erwerbsunfähig,
bleiben Ansprüche aus der Versicherung auf Grund bereits vor der Kün-
digung eingetretener Erwerbsunfähigkeit unberührt.

3.4      Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung herabsetzen?
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Sie können die Leistung Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in
Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen Versicherungspe-
riode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der
zu zahlende Beitrag. Die reduzierte Leistung und zukünftigen Beiträge
berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertrags-
abschluss galten.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir die Versiche-
rungsleistungen herabsetzen können:

- Die verbleibende versicherte Rente beträgt monatlich mindestens
50 Euro.

- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 180 Euro
jährlich.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung der
Leistung nicht möglich. Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages herab-
setzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie
in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?

Welche Kosten werden durch Ihre Beiträge gedeckt?
4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten
Risikos (Risikobeitrag).

Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.2      Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 VVG be-
stimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der De-
ckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der
Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Bei beitragsfreien Versicherungen (s. Ziffer 3.2.1) entnehmen wir die lau-
fenden Verwaltungskosten Ihrem Deckungskapital.

Welche Gebühren werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.3      Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen,
die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
können wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und
Geschäftsvorfälle sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Für
Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres
Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbestände ein-
führen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächlichen durch-
schnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Ermessen fest-
setzen. Soweit die Gebühren nicht gesondert in Rechnung gestellt und
ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem Überschussguthaben oder
einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Die Gebühren entfallen
oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass die
der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten Aufwände nicht oder
nicht in dem unserer Berechnung zugrundeliegenden Umfang anfallen.

4.2      Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten?
Bieten wir diese Versicherung als Raucher- und Nichtraucherversiche-
rung an, gelten die folgenden Regelungen.

Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Das Rauchverhalten, das die versicherte Person bei Antragsstellung an-
gibt, legt fest, ob sie im Sinne dieser Versicherung Nichtraucher oder
Raucher ist. Der Raucherstatus zum Zeitpunkt der Antragstellung hat bei
gleichen Leistungen Einfluss auf die Beitragshöhe. Eine spätere Ände-
rung des Rauchverhaltens der versicherten Person muss uns jedoch
nicht angezeigt werden.

4.3      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

4.3.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berech-
tigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu ver-
fügen und Leistungen in Empfang zu nehmen.

4.3.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Versiche-
rungsscheins seine Berechtigung nachweist.

4.4      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

4.4.1      Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten,
wenn diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir unsere
Erklärungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-

tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

Änderung der Postanschrift und Namensänderung
4.4.2      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich
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mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine
an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre
uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt unsere
Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als
zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewer-
bebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

4.4.3      Bei Änderung Ihres Namens gilt vorstehender Absatz entspre-
chend.

Kosten für Recherche
4.4.4      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsaufent-
halten
4.4.5      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.4.6      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

4.5      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.5.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

4.5.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

4.5.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

4.5.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder

- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz
hat,

wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

4.5.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände wer-
den durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.6      Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden
sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie
insbesondere folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann
Als Verbraucher können Sie sich an den Ombudsmann für Versiche-
rungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit unter folgenden Kontakt-
daten:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein
Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem
Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z.B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer
Beschwerde auch an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/
wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Das geltende Recht und den zuständigen Gerichtsstand finden Sie im
Abschnitt "Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?".

4.7      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

4.7.1      Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berechtigt,
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den Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herabzu-
setzen. Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können Sie
stattdessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

4.7.2      Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestandskräf-
tigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir unter den

Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue Regelung er-
setzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mitteilung wirksam.

4.8      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.8.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die Anspruch stel-
lende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis er-
langt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.8.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung der An-
spruch stellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen der
Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt damit bei der
Berechnung der Frist unberücksichtigt.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

In den folgenden Versicherungsbedingungen wollen wir Sie über die Re-
gelungen informieren, die für das Versicherungsverhältnis zwischen dem
Versicherungsnehmer und uns gelten.

Sind Sie versicherte Person, aber nicht gleichzeitig Versicherungs-
nehmer, dann sprechen wir Sie in den Versicherungsbedingungen nicht
unmittelbar an, denn die dort festgelegten Rechte und Pflichten betreffen
vorrangig nur den Versicherungsnehmer als unseren Vertragspartner.

Antwort auf die Frage, wer Versicherungsnehmer und wer versicherte
Person ist, finden sich im Abschnitt "Wer ist Versicherungsnehmer, wer
ist versicherte Person?".

Inhaltsverzeichnis

...........................................................................................1 Leistungen 1
1.1 Welche Leistungen erbringen .....................................................wir? 1
1.2 Wann liegt Erwerbsunfähigkeit ...................................................vor? 2
1.3 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

wird und welche Mitwirkungspflichten ...............................bestehen? 3
1.4 Was gilt bei Verletzung der .............................Mitwirkungspflichten? 4
1.5 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ....ab? 4
1.6 Müssen Sie bis zur Leistungsentscheidung Beiträge .......erbringen? 4
1.7 Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungs-

pflichten hat die versicherte .................................................Person? 4
1.8 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen betei-

.....................................................................................................ligt? 5
1.9 Wann beginnt Ihr ............................................Versicherungsschutz? 6
1.10 Wer erhält die .........................................Versicherungsleistungen? 6
1.11 Wann ist der Versicherungsschutz ......................ausgeschlossen? 6
1.12 Was bedeutet die vorvertragliche ............................Anzeigepflicht? 7

................................................................................................2 Beiträge 8
2.1 Wie verwenden wir Ihre ......................................................Beiträge? 8
2.2 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu ......................beachten? 8
2.3 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig .....zahlen? 8

..................................................................3 Gestaltungsmöglichkeiten 9
3.1 Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Beitragszah-

........................................................................lungsschwierigkeiten? 9
3.2 Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und später

wieder ...................................................................................zahlen? 9
3.3 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche Folgen

hat ...........................................................................................dies? 10
3.4 Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung ...........herabsetzen? 10
4 Allgemeine ..............................................................Bestimmungen 11
4.1 Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie aus-

........................................................................................geglichen? 11
4.2 Welche Bedeutung hat das ..................................Rauchverhalten? 11
4.3 Welche Bedeutung hat der ...........................Versicherungsschein? 11
4.4 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis

.........................................................................................beziehen? 11
4.5 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der ...Gerichtsstand? 12
4.6 Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden ...sind? 12

4.7 Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten Bei-
träge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versicherung

............................................................................................ändern? 12
4.8 Wann verjähren Ihre .....................................................Ansprüche? 13
4.9 Wer ist Versicherungsnehmer, wer ist versicherte .............Person? 13
4.10 Was gilt, wenn die versicherte Person aus der Firma aus-

........................................................................................scheidet? 13

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit
1.1.1      Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer
der Erwerbsunfähigkeitsversicherung erwerbsunfähig (siehe Abschnitt
"Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?"), erbringen wir - längstens für die
vereinbarte Leistungsdauer - folgende Versicherungsleistungen:

a) Zahlung der versicherten Erwerbsunfähigkeitsrente monatlich im
Voraus und

b) volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht.

1.1.2      Die Versicherungsdauer der Erwerbsunfähigkeitsversicherung
ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leistungs-
dauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen erbringen,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer erwerbs-
unfähig geworden ist.

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit in-
folge Pflegebedürftigkeit
1.1.3      Wir erbringen auch dann die volle Leistung, wenn die versi-
cherte Person während der Dauer dieser Versicherung erwerbsunfähig
infolge Pflegebedürftigkeit wird. Die Voraussetzungen hierfür sind gere-
gelt in Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" unter dem Absatz
"Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?".

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit in-
folge mittelschwerer oder schwerer Demenz
1.1.4      Wir erbringen auch dann die volle Leistung, wenn die versicher-
te Person während der Dauer dieser Versicherung erwerbsunfähig in-
folge mittelschwerer oder schwerer Demenz wird. Die Voraussetzungen
hierfür sind geregelt in Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?"
unter dem Absatz "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer
oder schwerer Demenz vor?".

Beginn des Leistungsanspruches
1.1.5      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit Ab-
lauf des Monats, in dem die Erwerbsunfähigkeit eintritt. Abweichend
kann für die Erwerbsunfähigkeitsrente ein aufgeschobener Leistungsbe-
ginn individuell vereinbart sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühe-
stens zu diesem Termin.

Ende des Leistungsanspruches
1.1.6      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn
Erwerbsunfähigkeit gemäß Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit
vor?" nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte Person stirbt oder bei Ab-
lauf der vertraglichen Leistungsdauer.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer
1.1.7      Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versicherungs-
dauer und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer einge-
stellt, weil Erwerbsunfähigkeit gemäß dem Abschnitt "Wann liegt Er-
werbsunfähigkeit vor?" nicht mehr vorliegt, lebt die Leistung innerhalb
der Leistungsdauer wieder auf, sofern die versicherte Person wegen der
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ursprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Monate ununterbro-
chen erwerbsunfähig wird. Die Bestimmungen des Abschnittes "Was gilt
für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungspflichten hat die
versicherte Person?" gelten entsprechend.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.1.8      Der Versicherungsschutz aus der Erwerbsunfähigkeitsversiche-
rung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, welt-
weit.

Sonstige Leistungen
1.1.9      Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantier-
ten Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbetei-
ligung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und
wie sind Sie an ihnen beteiligt?").

Garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob eine garantierte
Steigerung der Rente im Leistungsfall Bestandteil Ihrer Versicherung ist.
Für diese gelten die nachfolgenden Regelungen:

1.1.10      Ist zu Ihrer Erwerbsunfähigkeitsversicherung vereinbart, dass
nach Eintritt der bedingungsgemäßen Erwerbsunfähigkeit eine planmä-
ßige Steigerung der Rente erfolgt, wird diese ab dem Jahrestag des Ver-
sicherungsbeginns durchgeführt, der auf den Monat der Anerkennung
der Erwerbsunfähigkeit folgt.

Einzelheiten zum Maßstab und Umfang der mitversicherten garantierten
Steigerung der Rente im Leistungsfall können Sie Ihrem Versicherungs-
schein und den Bedingungen für die Dynamik entnehmen.

1.1.11      Eine mitversicherte garantierte Steigerung der Rente im Leis-
tungsfall erfolgt jährlich, solange der Leistungsanspruch aus der Er-
werbsunfähigkeitsversicherung besteht.

1.1.12      Während der Dauer des Leistungsanspruchs aus der Erwerbs-
unfähigkeitsversicherung sind Sie von der Beitragszahlungspflicht auch
für die garantierten Steigerungen befreit.

1.1.13      Endet unsere Leistungspflicht aus der Erwerbsunfähigkeitsver-
sicherung, gilt Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht nur für die
Höhe der garantierten Erwerbsunfähigkeitsrente zu Beginn der Leistung.
Diese gilt als neue Ausgangsbasis für die garantierte Steigerung der
Rente. Wünschen Sie, dass auch die während des Leistungsbezuges er-
folgten Rentenerhöhungen weiterhin Berücksichtigung finden, müssen
Sie innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt unseres Schreibens zur Be-
endigung unserer Leistungspflicht in Textform beantragen, dass Ihre wie-
derauflebende Beitragszahlungspflicht auch hierfür gelten soll.

Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase
1.1.14      Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslauf-
zeit. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

1.2      Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?

1.2.1      Erwerbsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person in-
folge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden
Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich für mindes-
tens sechs Monate ununterbrochen außerstande ist, irgendeine Erwerbs-
tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes für mindestens drei Stunden
täglich auszuüben und aus Erwerbstätigkeit kein Einkommen erzielt, das
in dem Zeitraum, für den Versicherungsleistungen beansprucht werden,
über der monatlichen Grenze für eine geringfügige Beschäftigung gemäß
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IV liegt.

1.2.2      Als Erwerbstätigkeit gilt jede Tätigkeit, die auf dem allgemeinen

Arbeitsmarkt üblich ist sowie selbstständige Tätigkeiten.

Unberücksichtigt bleiben Tätigkeiten, die von Behinderten nur in eigens
dafür eingerichteten Werkstätten oder Heimen ausgeführt werden
können.

Bei der Entscheidung über das Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit kommt
es ausschließlich auf die gesundheitlichen Verhältnisse der versicherten
Person an; keine Rolle spielen

- die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere die Verfüg-
barkeit von Arbeitsplätzen,

- der Bescheid eines Sozialversicherungsträgers oder eines berufs-
ständischen Versorgungswerkes über eine unbefristete volle Er-
werbsminderungsrente,

- der zuletzt ausgeübte Beruf und
- die bisherigen Lebens- und Einkommensverhältnisse der versi-

cherten Person.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?
1.2.3      Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn
die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfte-
verfalls voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen so
hilflos ist, dass sie für zwei oder mehr der folgenden gewöhnlichen und
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Le-
bens Hilfe durch eine andere Person benötigt (Pflegebedürftigkeit). Die
Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen.

1.2.4      Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit
infolge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen tägli-
chen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind folgende
Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Bekleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung
einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch die Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen aus-
geglichen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Not-
durft keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.
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Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung. Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer verän-
derten Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder
schwerer Demenz vor?
1.2.5      Erwerbsunfähigkeit infolge Demenz liegt vor, bei mittelschweren
oder schweren Hirnleistungsstörungen (Definition siehe unten), die durch
Unfall oder Erkrankung verursacht wurden, wenn als deren Folge die
versicherte Person voraussichtlich mindestens sechs Monate ununter-
brochen kontinuierliche Beaufsichtigung benötigt, weil sie sich selbst
oder andere sonst erheblich gefährden würde.

Eine mittelschwere oder schwere Demenz ist charakterisiert durch einen
Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erin-
nerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Die Diagnose einer mittelschweren oder schweren Demenz ist durch
einen Facharzt (Neurologie) auf der Basis einer ausführlichen Befunder-
hebung mit körperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und
unter Verwendung psychometrischer Tests zu bestätigen. Es muss min-
destens ein Schweregrad 5 "Mittelschwere kognitive Leistungsein-
bußen", ermittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 5, Global De-
terioration Scale - GDS, Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand
08/2014) nach Reisberg vorliegen.

Zur Bestätigung der Diagnose können Wiederholungsuntersuchungen
gefordert werden. Leichte oder mäßige Hirnleistungsstörungen sind
keine mittelschwere oder schwere Demenz im oben genannten Sinn und
erfüllen die Leistungsvoraussetzungen nicht.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor, wenn eine Prognose nicht mög-
lich ist?
1.2.6      Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß den
vorstehenden Absätzen dieses Abschnittes voraussichtlich sechs Mo-
nate ununterbrochen andauern wird, gilt es als Erwerbsunfähigkeit von
Beginn an, wenn der entsprechend beeinträchtigende Zustand tatsäch-
lich länger als sechs Monate angedauert hat.

1.3      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

Nachweise und Pflichten im Leistungsfall
1.3.1      Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
gegen Vorlage des Versicherungsscheins. Zusätzlich können wir auch
den Nachweis der letzten Beitragszahlung und ein amtliches Zeugnis
über den Tag der Geburt der versicherten Person verlangen.

1.3.2      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Dabei sind uns von der Anspruch stellenden Person unverzüglich
insbesondere folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungsfalls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache,
Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie über
das Vorliegen der Erwerbsunfähigkeit, bzw. der Pflegebedürftigkeit oder
der Demenz;

c) bei Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheinigung
der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, über Art
und Umfang der Pflege;

d) bei Erwerbsunfähigkeit infolge Demenz eine Demenzeinstufung auf-
grund der Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reisberg, ausgestellt
durch eine Pflegeeinrichtung oder von einem Arzt, sowie ein Testat des
behandelnden Arztes;

e) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen
oder Pflegepersonen, bei denen die versicherte Person in Behand-
lung war, ist oder sofern bekannt sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungsträger oder
sonstiger Versorgungsträger, bei denen die versicherte Person
ebenfalls Leistungen wegen Erwerbsunfähigkeit geltend machen
könnte,

- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber der versi-
cherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

1.3.3      Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche
Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige
Nachweise verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und
Aufklärungen durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über
die wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person (z. B. Steuer-
bescheide, Bilanzen, Gewinn-und Verlustrechnungen, Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen) sowie ihre jeweiligen Veränderungen.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Pflegeheimen, Personenversiche-
rern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und
Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor Antragsstellung
untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versichert war oder
einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermächtigen, uns auf Ver-
langen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ hat die versicherte
Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Verfü-
gung zu stellen.

1.3.4      Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaß-
nahmen, die die untersuchenden und behandelnden Ärzte anordnen, um
die Heilung zu fördern oder die Erwerbsunfähigkeit zu mindern, nicht
durchführen, steht dies einer Anerkennung der Erwerbsunfähigkeit
grundsätzlich nicht entgegen. Die versicherte Person ist angehalten, zu-
mutbaren Anweisungen ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen
Verhältnisse Folge zu leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Tragen von Prothesen, Verwendung von
Seh- und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen,
das Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiothera-
peutischen Maßnahmen.
Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

Pflichten bei laufender Rentenzahlung
1.3.5      Bei laufenden Rentenzahlungen haben wir das Recht, in einem
den Umständen nach angemessenen Zeitabstand ein amtliches Zeugnis
darüber zu verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

Pflichten im Todesfall
1.3.6      Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich mitzu-
teilen.

1.3.7      Für die Erbringung einer Leistung im Todesfall ist eine amtliche,
Geburtsdatum und Geburtsort enthaltende, Sterbeurkunde vorzulegen.
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Leistungszahlung in ein Land außerhalb der EU
1.3.8      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren im
Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleistungen
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wün-
schen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf Kosten
und Gefahr des Empfangsberechtigten.

Zu Unrecht empfangene Leistungen
1.3.9      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an uns
zurückzuzahlen.

1.4      Was gilt bei Verletzung der Mitwirkungspflichten?

1.4.1      Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten der Abschnitte "Was
gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungspflichten hat
die versicherte Person?" und "Was ist zu beachten, wenn eine Versiche-
rungsleistung verlangt wird und welche Mitwirkungspflichten bestehen?"
können wir Versicherungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch,
wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung der erteilten Schwei-
gepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nut-
zung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu prüfen.

1.4.2      Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätzlich
nur für die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vorliegen
der Erwerbsunfähigkeit nachgewiesen ist.

1.4.3      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig nicht
erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei.

1.4.4      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich nicht
erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt aber
insoweit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder des Ver-
sicherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ursächlich
war.

1.4.5      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrlässig
nicht erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass
die Fahrlässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nach-
weisen. Der zweite Satz des vorstehenden Absatzes gilt entsprechend.

1.4.6      Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

1.5      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

1.5.1      Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen
erklären wir innerhalb von höchstens zehn Tagen in Textform, ob, in wel-
chem Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht aner-
kennen. Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, infor-
mieren wir Sie spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbei-
tungsstand.

1.5.2      Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Anerkennt-
nisse aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen einem
endgültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, einmalig ein
auf maximal zwölf Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis ausspre-
chen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Anerkenntnis für
uns bindend. Anschließend wird die Erwerbsunfähigkeit erneut beurteilt.

1.6      Müssen Sie bis zur Leistungsentscheidung Beiträge er-
bringen?

1.6.1      Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis zur
Entscheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller Höhe
weiter entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leis-
tungspflicht zurückzahlen.

1.7      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung
1.7.1      Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht
sind wir berechtigt, das Fortbestehen der Erwerbsunfähigkeit gemäß
dem Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" sowie das Fortleben
der versicherten Person nachzuprüfen. Zur Nachprüfung können wir auf
unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte und einmal jährlich um-
fassende Untersuchungen der versicherten Person durch von uns zu be-
auftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen.

Die Bestimmungen des Abschnittes "Was ist zu beachten, wenn eine
Versicherungsleistung verlangt wird, und welche Mitwirkungspflichten
bestehen?" gelten entsprechend.

Wiedereingliederungshilfe
1.7.2      Im Einzelfall können Sie eine Wiedereingliederungshilfe bean-
tragen, wenn damit durch Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten
irgendeine Erwerbstätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes für mindes-
tens drei Stunden täglich wieder möglich wird und die Erwerbsunfähig-
keit gemäß dem Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" entfällt.

Grundvoraussetzung für die Zahlung von Wiedereingliederungshilfe ist
außerdem, dass eine Erwerbsunfähigkeitsrente mitversichert ist, aus der
noch mindestens zwölf Monate Leistungen fließen.

Ein Anspruch auf Wiedereingliederungshilfe besteht jedoch nicht.

Mitteilungspflicht bei Änderungen
1.7.3      Sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder bean-
tragt haben müssen Sie uns den Wegfall der Erwerbsunfähigkeit
und/oder die Wiederaufnahme bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit
unverzüglich mitteilen.

Leistungseinstellung bei Wegfall der Erwerbsunfähigkeit
1.7.4      Ist die versicherte Person wieder in der Lage, mehr als 3 Stun-
den täglich irgendeiner Tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes gemäß
Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" nachzugehen, oder er-
zielt sie aus Erwerbstätigkeit ein Einkommen, das über der monatlichen
Grenze für eine geringfügige Beschäftigung gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB
IV liegt, sind wir berechtigt, unsere Leistungen einzustellen.

In diesem Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und
teilen die Einstellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in
Textform mit. Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf
des dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam.
Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufge-
nommen werden, sofern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungs-
falls beitragspflichtig war.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit
1.7.5      Entfällt die Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit oder
hat sich der Umfang der Pflegebedürftigkeit auf unter zwei Pflegepunkte
reduziert, gilt der vorherige Absatz entsprechend.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Demenz
1.7.6      Entfällt die Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder
schwerer Demenz oder hat sich der Umfang der Demenz auf einen
Schweregrad von weniger als fünf nach Reisberg (GDS 5) reduziert, gilt
der vorherige Absatz entsprechend.
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1.8      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.8.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des versi-
cherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten
niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation ange-
nommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.

Überschussermittlung
1.8.2      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen werden nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen
unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die Ermittlung der Risiko- und
Kostenüberschüsse erfolgt auf der Grundlage des Jahresabschlusses
unter Vergleich des tatsächlichen mit dem erwarteten Risiko- und Kos-
tenverlauf aller bei uns bestehenden Versicherungen. Den Jahresab-
schluss prüfen unabhängige Wirtschaftsprüfer und wir reichen ihn bei un-
serer Aufsichtsbehörde ein. Die Höhe der Überschussanteilsätze wird
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Ver-
antwortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussan-
teilsätze in unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie
bei uns jederzeit anfordern.

1.8.3      Die Höhe der sich zum Ende eines jeden Geschäftsjahres erge-
benden Bewertungsreserven wird im Lagebericht unseres Geschäftsbe-
richtes ausgewiesen.

Überschussverteilung
1.8.4      Die Erträge unserer Kapitalanlagen verwenden wir zunächst zur
Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer. An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir
die Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich
vorgeschriebenen Höhe. Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den
überschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben werden (Direkt-
gutschrift), führen wir sie der Rückstellung für Beitragsrückerstattung
(RfB) zu. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im
Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Überschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur ausnahms-
weise können wir die Rückstellung im Interesse der Versicherungs-
nehmer auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes sowie zur
Verlustabdeckung und zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heran-
ziehen (§ 140 VAG). Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichts-
behörde.

1.8.5      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer laufen-
den Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit
der Versicherungsleistung erfolgen.

1.8.6      Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den
Bewertungsreserven erfolgt gemäß § 153 Absatz 3 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) verursachungsorientiert.

Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag zustehenden verteilungs-
fähigen Bewertungsreserve werden die Laufzeit und die Höhe des zins-
erzeugenden Kapitals berücksichtigt. Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden
vorhandenen Bewertungsreserven werden monatlich neu ermittelt und
unterliegen Schwankungen. Bei Beendigung der Versicherung (durch
Ablauf, Tod oder Kündigung) teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrer Versicherung zur Hälfte zu.

Überschusshöhe
1.8.7      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht
garantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der

langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt
beeinflussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der
Überschüsse auf die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
1.8.8      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Erwerbsunfähig-
keit),

- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 114, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 125.

Überschussbeteiligung vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit
1.8.9      Die Überschussbeteiligung vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit
kann sich zusammensetzen aus:

- dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maßgeblichen
Deckungskapitals,

- dem jährlichen Kostenüberschussanteil in Prozent des Bruttobei-
trages, und

- dem jährlichen Risikoüberschussanteil in Prozent des Risikobei-
trages.

1.8.10      Bis zur Zuteilung von Überschüssen bei den Überschusssys-
temen Leistungsfallbonus und Beitragsverrechnung bestehen keine War-
tezeiten.

Überschussbeteiligung nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit
1.8.11      Die Überschussbeteiligung nach Eintritt der Erwerbsunfähig-
keit kann aus dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maß-
geblichen Deckungskapitals bestehen.

1.8.12      Überschüsse nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit werden
jährlich zugeteilt. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf eines Jahres
seit Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn seit Leistungs-
anerkennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate vergangen sind. An-
sonsten erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

Überschusssysteme
1.8.13      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem
mit Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um einen
bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser ausge-
zahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist, wird der
für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Prozentsatz verbindlich
festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
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bonus für die weitere Dauer der Erwerbsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Versicherung verrechnet, so dass sich ein geringerer zu
zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versicherung erhält
keine Überschussbeteiligung in Form der Beitragsverrechnung.

- Verzinsliche Ansammlung: Die jährlichen Überschussanteile
werden verzinslich angesammelt. Die Verzinsung des Ansamm-
lungsguthabens (Ansammlungszins) ist nicht garantiert. Sie ergibt
sich aus der Deklaration der Überschussanteile.

Bei Beendigung des Vertrags oder bei Eintritt der Erwerbsunfähigkeit be-
rechnen wir aus dem angesammelten Kapital eine lebenslängliche Rente
mit den dann aktuellen Rechtsgrundlagen. Falls die Rente kleiner oder
gleich 1 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozial-
gesetzbuchs ist, werden wir an Stelle der Rente eine Kapitalzahlung er-
bringen. Übersteigt die Rente 1 % der monatlichen Bezugsgröße nach §
18 des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir ebenfalls einen Kapitalbe-
trag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzahlung wählt.

Nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit:

Dynamische Gewinnrente: Die Erwerbsunfähigkeitsrente kann sich um
einen jährlich neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies ist nicht ga-
rantiert und hängt von der Überschussentwicklung ab.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen.
Ein Wechsel des Überschusssystems ist während der Vertragslaufzeit
nicht möglich.

1.8.14      Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus" ge-
wählt, die Versicherung ist beitragspflichtig und der Leistungsfall ist noch
nicht eingetreten, gilt folgendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Erwerbsunfähigkeitsrente gegen
einen zusätzlichen Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu er-
höhen, dass der bisherige Erwerbsunfähigkeitsschutz einschließlich der
Rente aus dem Leistungsfallbonus wieder erreicht wird. Bei Direktversi-
cherungen nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) dürfen die
steuerlich zulässigen Höchstbeträge hierdurch nicht überschritten
werden.

1.9      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.9.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versicherungs-
schutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Abschnitte
"Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und "Was ge-
schieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.9.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart,
wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz nicht berührt.

1.9.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.10      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

An wen leisten wir?
1.10.1      Die Erwerbsunfähigkeitsrente sowie Leistungen im Erlebens-
fall erhält die versicherte Person. Die Hinterbliebenenleistungen aus dem
Versicherungsvertrag für die Direktversicherung dürfen wir nur an die
Hinterbliebenen der versicherten Person leisten. Hinterbliebene und be-
zugsberechtigte Personen im Sinne dieser Bedingungen sind:

- Der überlebende Ehegatte mit dem die versicherte Person zum
Zeitpunkt ihres Todes verheiratet war bzw. Lebenspartner nach
dem Lebenspartnerschaftsgesetz,

- Kinder im Sinne von § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz
5 EStG,

- Der überlebende Lebensgefährte, mit dem die versicherte Person
zum Zeitpunkt ihres Todes in einer auf Dauer angelegten häusli-
chen Gemeinschaft gelebt hat, vorausgesetzt, die versicherte
Person hat diesen Lebensgefährten uns vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit Namen, Anschrift und Geburtsdatum in Textform be-
nannt. Unter einer auf Dauer angelegten häuslichen Gemeinschaft
sind ein gemeinsamer Wohnsitz und eine gemeinsame Haushalts-
führung zu verstehen. Das Bestehen einer häuslichen Gemein-
schaft mit dem in der Zahlungsverfügung benannten Lebensge-
fährten ist uns gegenüber von der versicherten Person in Textform
zu bestätigen.

Die versicherte Person hat die Möglichkeit, dem Versicherungsnehmer
eine oder mehrere zu dem Kreis der zuvor genannten Hinterbliebenen
gehörende Personen im Rahmen einer Zahlungsverfügung für den To-
desfall als bezugsberechtigt für die Hinterbliebenenleistung in Textform
zu benennen. Der Versicherungsnehmer wird uns die Zahlungsverfü-
gung unverzüglich vorlegen. Im Todesfall werden wir die Leistungen an
die in der Zahlungsverfügung genannten Hinterbliebenen auszahlen.

Liegt uns keine Zahlungsverfügung vor, zahlen wir die Hinterbliebenen-
leistung an die Hinterbliebene und bezugsberechtigten Personen in der
obenstehenden Rangfolge.

Unwiderrufliches Bezugsrecht
1.10.2      Sie können ausdrücklich bestimmen, dass die bezugsberech-
tigte Person die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag sofort und un-
widerruflich erwerben soll. Sobald wir eine solche Erklärung von Ihnen
erhalten haben, kann dieses unwiderrufliche Bezugsrecht nur noch mit
Zustimmung der Person aufgehoben oder eingeschränkt werden, der Sie
es eingeräumt haben.

1.10.3      Alle in den vorstehenden Absätzen genannten Verfügungen
sind wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform an-
gezeigt worden sind. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit Ihrer
Verfügung von der Einverständniserklärung oder von sonstigen Rechts-
handlungen eines Dritten abhängt (beispielsweise, weil Sie vorher schon
ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt oder die Versicherung ab-
getreten haben), gilt das auch für die Erklärungen bzw. Rechtshand-
lungen des Dritten.

1.11      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

1.11.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, wie es zu der Erwerbsunfähigkeit gekommen ist.

1.11.2      Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn
die Erwerbsunfähigkeit verursacht ist:

a) Unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder innere
Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teil-
genommen hat.

Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbaren oder mittelbaren
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder in-
neren Unruhen eintritt, denen die versicherte Person wäh-
rend eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv be-
teiligt war;

- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen
Bundeswehr oder anderer staatlich beauftragter Organisa-
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tionen an deren rein humanitären Hilfeleistungen außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland teilnimmt und wäh-
rend oder infolge derartiger Einsätze der Versicherungsfall
eintritt;

b) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat oder
eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrsdelikten und
fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) Durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit, Kräfteverfall, absicht-
liche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttötung; hingegen besteht
Versicherungsschutz, wenn uns nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem die freien Willensbestimmung ausschließenden Zustand
krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden sind;

d) Durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versicherungs-
nehmer vorsätzlich die Erwerbsunfähigkeit der versicherten Person her-
beigeführt haben;

e) Durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Gesund-
heit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße gefährden oder
schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämpfung des Einsatzes
der Katastrophenschutzbehörde der Bundesrepublik Deutschland oder
vergleichbarer Einrichtungen anderer Länder bedarf;

f) Unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzlichen
Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen
oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen ge-
eignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen
zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-
dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.

1.11.3      Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei
arglistiger Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen
entfallen. Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den
Rechtsfolgen von deren Verletzung finden Sie im Abschnitt "Was be-
deutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?".

1.12      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

1.12.1      Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da-
rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche An-
zeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen
oder früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Be-
schwerden sowie dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
1.12.2      Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die
Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. vorste-
henden Absatz), nicht oder nicht richtig angegeben, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die

vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben, erlischt der Vertrag ohne
dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Kündigung
1.12.3      Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

1.12.4      Kündigen wir die Versicherung besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
1.12.5      Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie
die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese anderen
Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10% oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung
werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
1.12.6      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese
Rechte innerhalb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung
unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
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rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

1.12.7      Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der
Anzeigepflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kün-
digung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
1.12.8      Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst
und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen
worden ist, können wir den Vertrag wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist der Versicherungsvertrag
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz bestand. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
1.12.9      Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kennt-
nis der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung
können wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
1.12.10      Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung
dieser Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen
gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei
einer Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

2      Beiträge

2.1      Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten Risikos
(Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie Abschluss- und Verwaltungs-
kosten.

Näheres zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

2.2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

2.2.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung in ei-
nem einzigen Beitrag (Einmalbeitrag) oder durch jährliche, halbjährliche,
vierteljährliche oder monatliche Beitragszahlungen (laufende Beitrags-
zahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszah-
lung ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

Bei laufender Beitragszahlung ist ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versiche-
rungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der gewählten
Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem
Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

2.2.2      Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist abwei-
chend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unverzüg-
lich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit
Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu
Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

2.2.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

2.2.4      Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und
Kosten.

2.2.5      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit dem Überschuss-
guthaben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Bis zur
Verrechnung erheben wir die im Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie
einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?" genannten Verzugszinsen.

2.2.6      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer zu entrichten. Bei Tod der versicherten Person sind sie bis
zum Ende des Beitragszahlungsabschnitts zu entrichten, in dem der Tod
eingetreten ist.

2.2.7      Haben Sie für Ihren Arbeitnehmer eine Versicherung im
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung abgeschlossen, die über
Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers finanziert wird, und erhält dieser
bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Entgelt, kann er die Versiche-
rung mit eigenen Beiträgen fortsetzen (§ 1a Absatz 4 BetrAVG). Der Ar-
beitgeber ist in diesem Fall nicht zur Beitragszahlung verpflichtet.

2.3      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.3.1      Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweis-
lich nicht zu vertreten. Wir können eine angemessene Geschäftsgebühr
für die Bearbeitung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39 Absatz
1 Satz 3 VVG) erheben. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag
2.3.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,

Seite 8



den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, vermindert sich Ihr
Versicherungsschutz wie bei einer Beitragsfreistellung. Ist eine Beitrags-
freistellung nicht möglich, entfällt Ihr Versicherungsschutz vollständig.
Auf diese Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung ausdrücklich hin-
weisen. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie im Ab-
schnitt 3.2.1.

Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt oder verringert sich,
wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns durch die Mahnung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Verzugsfolgen
2.3.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindes-
tens aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Poli-
cendarlehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durch-
schnittlich erheben. Soweit die Zinsen nicht gesondert in Rechnung ge-
stellt und ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem Überschussgut-
haben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?

Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Elternzeit o. ä.), möchten aber Ihren Versi-
cherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten
offen:

Änderung der Beitragszahlungsweise
3.1.1      Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung der
Beitragszahlungsweise zum Ablauf der Versicherungsperiode mit einer
Frist von einem Monat verlangen. Es gilt Abschnitt "Was haben Sie bei
der Beitragszahlung zu beachten?".

Beginn- und Ablaufverlegung
3.1.2      Sie können beantragen, dass der Beginn der Versicherung um
die Anzahl der Monate nach hinten verlegt wird, für die keine Beiträge
gezahlt wurden. Hierdurch kann sich, sofern sich der Versicherungsbe-
ginn in ein neues Kalenderjahr verschiebt, aufgrund des höheren Ein-
trittsalters der versicherten Person ein anderer, auch höherer Beitrag er-
geben.

Die Beginn- und Ablaufverlegung ist nur im ersten Versicherungsjahr,
nur einmal und auch nur möglich, wenn seit Vertragsabschluss noch
keine Vertragsänderung erfolgt ist. Sie darf ausschließlich zum Ausgleich
bestehender Beitragsrückstände erfolgen und nur, wenn die Beitrags-
zahlung sofort wieder aufgenommen wird.

Wir werden Ihrem Antrag stattgeben, wenn keine gewichtigen versiche-
rungstechnischen Gründe, z.B. Überschreitung des zulässigen versicher-
baren Endalters der versicherten Person oder Unterschreitung der Min-
destrente, entgegenstehen.

Beitragsaussetzung wegen Elternzeit
3.1.3      Während einer Elternzeit kann für den Vertrag die Beitragszah-
lung ausgesetzt werden, sofern während der Elternzeit das Arbeitsver-
hältnis ohne Entgelt fortbesteht. In diesem Fall besteht kein Versiche-
rungsschutz.

Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kann innerhalb von sechs
Monaten nach Beginn der Elternzeit verlangen, dass der Versicherungs-
schutz gegen Beitragszahlung in der ursprünglichen Höhe wieder auf-
lebt.

Soll der Versicherungsschutz nach Ablauf von sechs Monaten nach Be-
ginn der Elternzeit wiederaufleben, kann dies ausschließlich als Neupoli-
cierung in der dann aktuell gültigen Tarifgeneration und nach den dann
gültigen Versicherungsbedingungen und Annahmerichtlinien sowie mit
dem jeweiligen aktuellen Eintrittsalter erfolgen.

Eine Fortführung des Versicherungsschutzes kann ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung erfolgen, sofern der Versicherungsschutz ursprünglich
zu normalen Bedingungen und Beitragssätzen angenommen wurde und
die Fortführung innerhalb von 36 Monaten ab Beginn der Elternzeit er-
folgt.

Eine Fortführung des Versicherungsschutzes kann allerdings nur er-
folgen, wenn bei der versicherten Person während einer Elternzeit weder
eine Berufs-/Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung objektiv einge-
treten ist noch darauf gerichtete Leistungen von ihr bezogen oder bean-
tragt wurden.

3.2      Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und
später wieder zahlen?

Beitragsfreistellung
3.2.1      Unter folgenden Voraussetzungen können Sie Ihre Versiche-
rung beitragsfrei stellen:

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,
- Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen Sie uns in Text-

form mitteilen,
- die beitragsfreie monatliche Rente muss mindestens 75 Euro be-

tragen. Wird diese nicht erreicht, führen wir die Versicherung bei-
tragspflichtig fort.

Bei einer Beitragsfreistellung reduziert sich die versicherte Rente. Diese
beitragsfreie Rente ermitteln wir zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation aus dem
Deckungskapital der Versicherung (s. § 165 Absatz 2 VVG in Verbin-
dung mit § 169 Absätze 3 bis 5 VVG). Dabei ziehen wir einen Abzug und
eventuelle Beitragsrückstände ab.

Das Deckungskapital hat bei Versicherungen mit laufender Beitragszah-
lung mindestens den Wert, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der an-
gesetzten Abschluss- und Vertriebskosten - unter Beachtung der auf-
sichtsrechtlichen Höchstzillmersätze - auf die ersten fünf Versicherungs-
jahre, höchstens jedoch auf die Beitragszahlungsdauer, ergibt.

Wie hoch die beitragsfreien Renten sind, finden Sie in der Werteentwick-
lung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung für den Ausweis dort
ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Mindestrente in Höhe von
monatlich 75 Euro während der Laufzeit des Vertrages erreicht.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung berufs-
unfähig, bleiben Ansprüche auf Grund bereits vor Beitragsfreistellung
eingetretener Berufsunfähigkeit unberührt.

Nachteile
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachteile haben.
In der Anfangszeit Ihres Vertrages sind wegen der Verrechnung von Ab-
schluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 4.1) keine oder nur geringe
Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den
Folgejahren stehen wegen der benötigten Risikobeiträge gemessen an
den gezahlten Beiträgen keine oder nur geringe Mittel zur Verfügung um
eine beitragsfreie Rente zu bilden.
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Abzug
Den Abzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit allen un-
seren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:

- Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Stellen Sie die Versicherung vorzeitig beitragsfrei, müssen
wir Ihre Interessen mit den Interessen derjenigen, die ihren Vertrag
beitragspflichtig weiterführen, ausgleichen.

- Der Abzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des beitrags-
pflichtigen Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Abzug die entstehenden zusätzlichen,
nicht geplanten Verwaltungskosten einer Beitragsfreistellung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Abzug stellen wir
rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Beitragsfrei-
stellung eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Durch vorzeitige Beitragsfreistellungen entstehen uns zusätzliche,
nicht geplante Verwaltungskosten.

Wie hoch der Abzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist, finden Sie
in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung
für den Ausweis dort ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Minde-
strente in Höhe von monatlich 75 Euro während der Laufzeit des Ver-
trages erreicht.

Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Abzug angemessen ist.
Haben wir dies getan und weisen Sie uns nach, dass unsere pauschalen
Annahmen in Ihrem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss,
erheben wir keinen oder nur einen reduzierten Abzug.

Wiederinkraftsetzung des Versicherungsschutzes nach Beitrags-
freistellung
3.2.2      Nach einer Beitragsfreistellung können Sie Ihre Versiche-
rung wieder in Kraft setzen. Dazu müssen Sie wieder Beiträge zahlen.

Voraussetzungen dafür sind:

- die Versicherung muss noch bestehen,
- der Versicherungsfall darf noch nicht eingetreten sein,
- Sie teilen uns Ihren Wunsch in Textform mit und
- der Beitrag muss mindestens 120 Euro pro Jahr betragen.

Für die Wiederinkraftsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine Ge-
bühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

Fristen für die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes ohne und
mit Risikoprüfung

Zahlen Sie innerhalb von sechs Monaten nach einer Beitragsfreistellung
wieder Beiträge, verzichten wir auf eine erneute Risikoprüfung. Be-
standen zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung offene Beiträge (zum Bei-
spiel durch Stundung), beginnt die Frist von sechs Monaten ab dem Zeit-
punkt der letzten vollen Beitragszahlung.

Falls Sie nach sechs Monaten und innerhalb von 36 Monaten nach einer
Beitragsfreistellung wieder anfangen Beiträge zu zahlen, werden wir eine
Risikoprüfung der versicherten Person durchführen. Diese umfasst den

Gesundheitszustand und die finanziellen Einkommensverhältnisse. Ver-
sicherungsschutz stellen wir wieder her, wenn die versicherte Person zu
diesem Zeitpunkt eine vergleichbare neue Versicherung zu unseren
dann gültigen Annahmegrundsätzen abschließen könnte.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Wiederinkraftsetzung mit Risikoprü-
fung die Fristen für die vorvertragliche Anzeigepflicht für den wiederher-
gestellten Teil neu beginnen (siehe Abschnitt "Was bedeutet die vorver-
tragliche Anzeigepflicht?").

Liegt die Beitragsfreistellung mehr als 36 Monate zurück, können Sie die
Versicherung nicht wieder in Kraft setzen.

Umfang des Versicherungsschutzes nach Wiederinkraftsetzung

Sie können zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:
a) Die versicherten Leistungen sollen wieder genauso hoch sein wie vor
der Beitragsfreistellung. In diesem Fall ist der Beitrag höher als zu dem
Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.

b) Die Beiträge sollen maximal so hoch sein wie vor der Beitragsfreistel-
lung. In diesem Fall sind die versicherten Leistungen geringer als zu dem
Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.

Den erhöhten Beitrag bzw. die reduzierten Leistungen berechnen wir
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Dafür ver-
wenden wir die Rechnungsgrundlagen, die seit Vertragsbeginn gelten.

Zusätzlich haben Sie innerhalb von sechs Monaten nach Beitragsfreistel-
lung die Möglichkeit den Versicherungsschutz wie vor der Beitragsfrei-
stellung wiederherzustellen, indem

- Sie die Beiträge für die Zeit der Beitragsfreistellung nachzahlen und
- Sie den Beitrag in gleicher Höhe wie vor Beitragsfreistellung weiter-

zahlen.

Besonderheiten bei gesetzlicher Elternzeit

Wurde der Vertrag wegen gesetzlicher Elternzeit der versicherten
Person beitragsfrei gestellt, dann gilt folgendes:

- Sie können auch nach mehr als 36 Monaten nach Beitragsfreistel-
lung wieder anfangen Beiträge zu zahlen.

- Die Beiträge müssen Sie spätestens innerhalb von drei Monaten
nach Ende der Elternzeit wieder zahlen.

- Ist die Elternzeit in mehrere Abschnitte aufgeteilt, müssen Sie die
Beiträge jeweils innerhalb von drei Monaten nach Ende eines Ab-
schnittes zahlen.

Wir benötigen als Nachweis für die gesetzliche Elternzeit geeignete Be-
lege.

3.3      Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche
Folgen hat dies?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Ver-
sicherungsperiode kündigen.

Die Kündigung muss in Textform erfolgen.
Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Leistung
fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert.
Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Kündigung erwerbsunfähig,
bleiben Ansprüche aus der Versicherung auf Grund bereits vor der Kün-
digung eingetretener Erwerbsunfähigkeit unberührt.

3.4      Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung herabsetzen?

Seite 10



Sie können die Leistung Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in
Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen Versicherungspe-
riode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der
zu zahlende Beitrag. Die reduzierte Leistung und zukünftigen Beiträge
berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertrags-
abschluss galten.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir die Versiche-
rungsleistungen herabsetzen können:

- Die verbleibende versicherte Rente beträgt monatlich mindestens
50 Euro.

- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 180 Euro
jährlich.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung der
Leistung nicht möglich. Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages herab-
setzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie
in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?

Welche Kosten werden durch Ihre Beiträge gedeckt?

4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten
Risikos (Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.2      Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 VVG be-
stimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der De-
ckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der
Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Bei beitragsfreien Versicherungen (s. Ziffer 3.2.1) entnehmen wir die lau-
fenden Verwaltungskosten Ihrem Deckungskapital.

Wurde mit Ihnen die Anwendbarkeit des Förderbetrags nach § 100 EStG
vereinbart, gilt abweichend Folgendes:
In die von Ihnen gezahlten Beiträge sind Abschluss- und Vertriebskosten
von maximal 2,5 % einkalkuliert. Diese Kosten verteilen wir auf die ge-
samte Beitragszahlungsdauer.

Welche Gebühren werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.3      Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen,
die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
können wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und
Geschäftsvorfälle sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Für
Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres
Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbestände ein-
führen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächlichen durch-
schnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Ermessen fest-
setzen. Soweit die Gebühren nicht gesondert in Rechnung gestellt und
ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem Überschussguthaben oder
einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Die Gebühren entfallen
oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass die
der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten Aufwände nicht oder
nicht in dem unserer Berechnung zugrundeliegenden Umfang anfallen.

4.2      Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten?

Bieten wir diese Versicherung als Raucher- und Nichtraucherversiche-
rung an, gelten die folgenden Regelungen.

Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Das Rauchverhalten, das die versicherte Person bei Antragsstellung an-
gibt, legt fest, ob sie im Sinne dieser Versicherung Nichtraucher oder
Raucher ist. Der Raucherstatus zum Zeitpunkt der Antragstellung hat bei
gleichen Leistungen Einfluss auf die Beitragshöhe. Eine spätere Ände-
rung des Rauchverhaltens der versicherten Person muss uns jedoch
nicht angezeigt werden.

4.3      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

4.3.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berech-
tigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu ver-
fügen und Leistungen in Empfang zu nehmen.

4.3.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Versiche-
rungsscheins seine Berechtigung nachweist.

4.4      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

4.4.1      Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten,
wenn diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir unsere
Erklärungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
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- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

Änderung der Postanschrift und Namensänderung
4.4.2      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich
mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine
an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre
uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt unsere
Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als
zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewer-
bebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

4.4.3      Bei Änderung Ihres Namens gilt vorstehender Absatz entspre-
echend.

Kosten für Recherche
4.4.4      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsaufent-
halten
4.4.5      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.4.6      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

4.5      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.5.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

4.5.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

4.5.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

4.5.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

4.5.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.6      Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden
sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie
insbesondere folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann
Verbraucher können sich an den Ombudsmann für Versicherungen
wenden. Dieser ist derzeit unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein
Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem
Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Das geltende Recht und den zuständigen Gerichtsstand finden Sie im
Abschnitt "Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?".
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4.7      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

4.7.1      Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berechtigt,
den Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herabzu-
setzen. Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können Sie
stattdessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

4.7.2      Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestandskräf-
tigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir unter den
Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue Regelung er-
setzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mitteilung wirksam.

4.8      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.8.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die Anspruch stel-
lende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis er-
langt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.8.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung der An-
spruch stellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen der
Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt damit bei der
Berechnung der Frist unberücksichtigt.

4.9      Wer ist Versicherungsnehmer, wer ist versicherte Person?

Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber. Setzt der versicherte Arbeit-
nehmer nach dem Ausscheiden aus dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis
die Versicherung fort, wird er nach Abschnitt "Was gilt, wenn die versi-
cherte Person aus der Firma ausscheidet?" oder aufgrund Übertragung
(§ 4 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung,
BetrAVG) Versicherungsnehmer.

Versicherte Person ist der Arbeitnehmer, für den der Arbeitgeber diesen
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Arbeitnehmer sind Arbeiter
und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, denen Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung aus Anlass ihrer Tätigkeit für ein Unter-
nehmen zugesagt worden sind.

4.10      Was gilt, wenn die versicherte Person aus der Firma aus-
scheidet?

Scheidet eine versicherte Person vor Eintritt des Versicherungsfalles aus
den Diensten des Versicherungsnehmers aus, kann dieser die auf deren
Leben abgeschlossene Versicherung abmelden oder kündigen, sofern
Regelungen des BetrAVG dem nicht entgegenstehen. Ein etwa verein-
bartes Recht der ausgeschiedenen versicherten Person, die Versiche-
rung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen, bleibt unberührt. In diesem
Falle wird die versicherte Person Versicherungsnehmer.

Sind zum Zeitpunkt des Ausscheidens der versicherten Person die Un-
verfallbarkeitsfristen gemäß § 1b Absatz 2 BetrAVG bereits erfüllt,
kommt gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 BetrAVG die versicherungsförmige
Lösung zur Anwendung. Das bedeutet, dass die Ansprüche der versi-
cherten Person auf die von uns aufgrund des Versicherungsvertrages zu
erbringende Versicherungsleistung begrenzt sind. Die versicherte
Person wird Versicherungsnehmer. Sie ist berechtigt, die Versicherung
mit eigenen Beiträgen fortzusetzen (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 BetrAVG).

Voraussetzung für die Anwendung der versicherungsförmigen Lösung
ist, dass spätestens nach drei Monaten seit dem Ausscheiden des Ar-
beitnehmers eine Abtretung oder Beleihung der Rechte aus dem Versi-
cherungsvertrag durch den Arbeitgeber und Beitragsrückstände nicht
vorhanden sind (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 BetrAVG). In diesen Fällen
oder bei einer Verrechnung von offenen Forderungen mit Vertragsgut-
haben oder einer fälligen Leistung, kann die versicherungsförmige Lö-
sung nicht mehr zur Anwendung kommen. Es ist dann das ratierliche
Verfahren (so genanntes m/n-tel) anzuwenden (§ 2 Absatz 2 Satz 1
BetrAVG) und der Arbeitgeber muss für die Leistung einstehen, soweit
sie nicht durch die Versicherungsleistung abgedeckt wird.

Macht die versicherte Person von ihrem Recht auf Fortsetzung des Ver-
sicherungsverhältnisses Gebrauch, so wird eine einzelne Berufs-
unfähigkeitsversicherung in beitragspflichtiger Form und mit bis zum im
Kollektivvertrag genannten Endalter durchgängiger Beitragskalkulation
abgeschlossen. Die Fortsetzung ist ohne Gesundheitsprüfung möglich,
wenn die versicherte Person die entsprechende Erklärung innerhalb von
drei Monaten ab Wirksamwerden der Abmeldung bzw. Kündigung ge-
genüber dem Versicherer abgibt. Die Fortsetzung des Versicherungsver-
hältnisses erfolgt nach den zum Zeitpunkt des Ausscheidens maßgebli-
chen Rechnungsgrundlagen einer privaten Berufsunfähigkeits-
versicherung, sofern der Einlösungsbeitrag rechtzeitig gezahlt wird.

Scheidet eine Versicherung aus einem Kollektivvertrag aus, so entfallen
vom nächsten Beitragszahlungstermin an die im Gegensatz zu Einzel-
verträgen im Kollektivvertrag gewährten Vergünstigungen. Wechselt die
versicherte Person zu einem neuen Arbeitgeber, der ebenfalls einen Kol-
lektivvertrag abgeschlossen hat, kann die Versicherung vom neuen Ar-
beitgeber übernommen und innerhalb seines Kollektivvertrages zu
dessen Konditionen fortgeführt werden.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

In den folgenden Versicherungsbedingungen wollen wir Sie über die Re-
gelungen informieren, die für das Versicherungsverhältnis zwischen dem
Versicherungsnehmer und uns gelten.

Inhaltsverzeichnis

...........................................................................................1 Leistungen 1
1.1 Welche Leistungen erbringen .....................................................wir? 1
1.2 Wann liegt Erwerbsunfähigkeit ...................................................vor? 2
1.3 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

wird und welche Mitwirkungspflichten ...............................bestehen? 3
1.4 Was gilt bei Verletzung der .............................Mitwirkungspflichten? 3
1.5 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ....ab? 4
1.6 Müssen Sie bis zur Leistungsentscheidung Beiträge .......erbringen? 4
1.7 Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungs-

pflichten hat die versicherte .................................................Person? 4
1.8 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen betei-

.....................................................................................................ligt? 5
1.9 Wann beginnt Ihr ............................................Versicherungsschutz? 6
1.10 Wer erhält die .........................................Versicherungsleistungen? 6
1.11 Wann ist der Versicherungsschutz ......................ausgeschlossen? 6
1.12 Was bedeutet die vorvertragliche ............................Anzeigepflicht? 7

................................................................................................2 Beiträge 8
2.1 Wie verwenden wir Ihre ......................................................Beiträge? 8
2.2 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu ......................beachten? 8
2.3 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig .....zahlen? 8

..................................................................3 Gestaltungsmöglichkeiten 8
3.1 Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Beitragszah-

........................................................................lungsschwierigkeiten? 8
3.2 Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und später

wieder ...................................................................................zahlen? 9
3.3 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche Folgen

hat ...........................................................................................dies? 10
3.4 Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung ...........herabsetzen? 10
4 Allgemeine ..............................................................Bestimmungen 10
4.1 Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie aus-

........................................................................................geglichen? 10
4.2 Welche Bedeutung hat das ..................................Rauchverhalten? 11
4.3 Welche Bedeutung hat der ...........................Versicherungsschein? 11
4.4 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis

.........................................................................................beziehen? 11
4.5 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der ...Gerichtsstand? 12
4.6 Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden ...sind? 12
4.7 Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten Bei-

träge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versicherung
............................................................................................ändern? 12

4.8 Wann verjähren Ihre .....................................................Ansprüche? 12

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit
1.1.1      Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer
der Erwerbsunfähigkeitsversicherung erwerbsunfähig (siehe Abschnitt
"Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?"), erbringen wir - längstens für die
vereinbarte Leistungsdauer - folgende Versicherungsleistungen:

a) Zahlung der versicherten Erwerbsunfähigkeitsrente monatlich im
Voraus und
b) volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht.

1.1.2      Die Versicherungsdauer der Erwerbsunfähigkeitsversicherung
ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leistungs-
dauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen erbringen,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer erwerbs-
unfähig geworden ist.

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit in-
folge Pflegebedürftigkeit
1.1.3      Wir erbringen auch dann die volle Leistung, wenn die versicher-
te Person während der Dauer dieser Versicherung erwerbsunfähig in-
folge Pflegebedürftigkeit wird. Die Voraussetzungen hierfür sind geregelt
in Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" unter dem Absatz
"Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?"

Rentenzahlung und Beitragsbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit in-
folge mittelschwerer oder schwerer Demenz
1.1.4      Wir erbringen auch dann die volle Leistung, wenn die versicher-
te Person während der Dauer dieser Versicherung erwerbsunfähig in-
folge mittelschwerer oder schwerer Demenz wird. Die Voraussetzungen
hierfür sind geregelt in Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?"
unter dem Absatz "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer
oder schwerer Demenz vor?".

Beginn des Leistungsanspruches
1.1.5      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit Ab-
lauf des Monats, in dem die Erwerbsunfähigkeit eintritt. Abweichend
kann für die Erwerbsunfähigkeitsrente ein aufgeschobener Leistungsbe-
ginn individuell vereinbart sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühe-
stens zu diesem Termin.

Ende des Leistungsanspruches
1.1.6      Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn
Erwerbsunfähigkeit gemäß Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit
vor?" nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte Person stirbt oder bei Ab-
lauf der vertraglichen Leistungsdauer.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer
1.1.7      Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versiche-
rungsdauer und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer
eingestellt, weil Erwerbsunfähigkeit gemäß dem Abschnitt "Wann liegt
Erwerbsunfähigkeit vor?" nicht mehr vorliegt, lebt die Leistung innerhalb
der Leistungsdauer wieder auf, sofern die versicherte Person wegen der
ursprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Monate ununterbro-
chen erwerbsunfähig wird. Die Bestimmungen des Abschnittes "Was gilt
für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungspflichten hat die
versicherte Person?" gelten entsprechend.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.1.8      Der Versicherungsschutz aus der Erwerbsunfähigkeitsversiche-
rung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, welt-
weit.

Sonstige Leistungen
1.1.9      Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantier-
ten Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbetei-
ligung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und
wie sind Sie an ihnen beteiligt?").
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Garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob eine garantierte
Steigerung der Rente im Leistungsfall Bestandteil Ihrer Versicherung ist.
Für diese gelten die nachfolgenden Regelungen:

1.1.10      Ist zu Ihrer Erwerbsunfähigkeitsversicherung vereinbart, dass
nach Eintritt der bedingungsgemäßen Erwerbsunfähigkeit eine planmä-
ßige Steigerung der Rente erfolgt, wird diese ab dem Jahrestag des Ver-
sicherungsbeginns durchgeführt, der auf den Monat der Anerkennung
der Erwerbsunfähigkeit folgt.

Einzelheiten zum Maßstab und Umfang der mitversicherten garantierten
Steigerung der Rente im Leistungsfall können Sie Ihrem Versicherungs-
schein und den Bedingungen für die Dynamik entnehmen.

1.1.11      Eine mitversicherte garantierte Steigerung der Rente im Leis-
tungsfall erfolgt jährlich, solange der Leistungsanspruch aus der Er-
werbsunfähigkeitsversicherung besteht.

1.1.12      Während der Dauer des Leistungsanspruchs aus der Erwerbs-
unfähigkeitsversicherung sind Sie von der Beitragszahlungspflicht auch
für die garantierten Steigerungen befreit.

1.1.13      Endet unsere Leistungspflicht aus der Erwerbsunfähigkeitsver-
sicherung, gilt Ihre wieder auflebende Beitragszahlungspflicht nur für die
Höhe der garantierten Erwerbsunfähigkeitsrente zu Beginn der Leistung.
Diese gilt als neue Ausgangsbasis für die garantierte Steigerung der
Rente. Wünschen Sie, dass auch die während des Leistungsbezuges er-
folgten Rentenerhöhungen weiterhin Berücksichtigung finden, müssen
Sie innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt unseres Schreibens zur Be-
endigung unserer Leistungspflicht in Textform beantragen, dass Ihre wie-
derauflebende Beitragszahlungspflicht auch hierfür gelten soll.

Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase
1.1.14      Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslauf-
zeit. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

1.2      Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?

1.2.1      Erwerbsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person in-
folge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden
Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich für mindes-
tens sechs Monate ununterbrochen außerstande ist, irgendeine Erwerbs-
tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes für mindestens drei Stunden
täglich auszuüben und aus Erwerbstätigkeit kein Einkommen erzielt, das
in dem Zeitraum, für den Versicherungsleistungen beansprucht werden,
über der monatlichen Grenze für eine geringfügige Beschäftigung gemäß
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IV liegt.

1.2.2      Als Erwerbstätigkeit gilt jede Tätigkeit, die auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt üblich ist, sowie selbstständige Tätigkeiten.

Unberücksichtigt bleiben Tätigkeiten, die von Behinderten nur in eigens
dafür eingerichteten Werkstätten oder Heimen ausgeführt werden
können.

Bei der Entscheidung über das Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit kommt
es ausschließlich auf die gesundheitlichen Verhältnisse der versicherten
Person an; keine Rolle spielen

- die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere die Verfüg-
barkeit von Arbeitsplätzen,

- der Bescheid eines Sozialversicherungsträgers oder eines berufs-
ständischen Versorgungswerkes über eine unbefristete volle Er-
werbsminderungsrente,

- der zuletzt ausgeübte Beruf und
- die bisherigen Lebens- und Einkommensverhältnisse der versi-

cherten Person.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?
1.2.3      Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn
die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfte-
verfalls voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen so
hilflos ist, dass sie für zwei oder mehr der folgenden gewöhnlichen und
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Le-
bens Hilfe durch eine andere Person benötigt (Pflegebedürftigkeit). Die
Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen.

1.2.4      Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit
infolge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen tägli-
chen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind folgende
Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Bekleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung
einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch die Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen aus-
geglichen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Not-
durft keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung. Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer verän-
derten Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder
schwerer Demenz vor?
1.2.5      Erwerbsunfähigkeit infolge Demenz liegt vor, bei mittelschweren
oder schweren Hirnleistungsstörungen (Definition siehe unten), die durch
Unfall oder Erkrankung verursacht wurden, wenn als deren Folge die
versicherte Person voraussichtlich mindestens sechs Monate ununter-
brochen kontinuierliche Beaufsichtigung benötigt, weil sie sich selbst
oder andere sonst erheblich gefährden würde.
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Eine mittelschwere oder schwere Demenz ist charakterisiert durch einen
Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erin-
nerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Die Diagnose einer mittelschweren oder schweren Demenz ist durch
einen Facharzt (Neurologie) auf der Basis einer ausführlichen Befunder-
hebung mit körperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und
unter Verwendung psychometrischer Tests zu bestätigen. Es muss min-
destens ein Schweregrad 5 "Mittelschwere kognitive Leistungsein-
bußen", ermittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 5, Global De-
terioration Scale-GDS, Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand
08/2014) nach Reisberg vorliegen.

Zur Bestätigung der Diagnose können Wiederholungsuntersuchungen
gefordert werden. Leichte oder mäßige Hirnleistungsstörungen sind
keine mittelschwere oder schwere Demenz im oben genannten Sinn und
erfüllen die Leistungsvoraussetzungen nicht.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor, wenn eine Prognose nicht mög-
lich ist?
1.2.6      Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß den
vorstehenden Absätzen dieses Abschnittes voraussichtlich sechs Mo-
nate ununterbrochen andauern wird, gilt es als Erwerbsunfähigkeit von
Beginn an, wenn der entsprechend beeinträchtigende Zustand tatsäch-
lich länger als sechs Monate angedauert hat.

1.3      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

Nachweise und Pflichten im Leistungsfall
1.3.1      Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir gegen
Vorlage des Versicherungsscheins. Zusätzlich können wir auch den
Nachweis der letzten Beitragszahlung und ein amtliches Zeugnis über
den Tag der Geburt der versicherten Person verlangen.

1.3.2      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Dabei sind uns von der Anspruch stellenden Person unverzüglich
insbesondere folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungsfalls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache,
Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie über
das Vorliegen der Erwerbsunfähigkeit, bzw. der Pflegebedürftigkeit oder
der Demenz;

c) bei Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheinigung
der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, über Art
und Umfang der Pflege;

d) bei Erwerbsunfähigkeit infolge Demenz eine Demenzeinstufung auf-
grund der Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reisberg, ausgestellt
durch eine Pflegeeinrichtung oder von einem Arzt, sowie ein Testat des
behandelnden Arztes;

e) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen
oder Pflegepersonen, bei denen die versicherte Person in Behand-
lung war, ist oder sofern bekannt sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungsträger oder
sonstiger Versorgungsträger, bei denen die versicherte Person
ebenfalls Leistungen wegen Erwerbsunfähigkeit geltend machen
könnte,

- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber der versi-
cherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

1.3.3      Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche
Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige
Nachweise verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und
Aufklärungen durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über
die wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person (z. B. Steuer-
bescheide, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen) sowie ihre jeweiligen Veränderungen.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Pflegeheimen, Personenversiche-
rern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und
Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor Antragsstellung
untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versichert war oder
einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermächtigen, uns auf Ver-
langen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ hat die versicherte
Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Verfü-
gung zu stellen.

1.3.4      Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaß-
nahmen die die untersuchenden und behandelnden Ärzte anordnen, um
die Heilung zu fördern oder die Erwerbsunfähigkeit zu mindern, nicht
durchführen, steht dies einer Anerkennung der Erwerbsunfähigkeit
grundsätzlich nicht entgegen. Die versicherte Person ist angehalten, zu-
mutbaren Anweisungen ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen
Verhältnisse Folge zu leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Tragen von Prothesen, Verwendung von
Seh- und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen,
das Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiothera-
peutischen Maßnahmen.
Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

Pflichten bei laufender Rentenzahlung
1.3.5      Bei laufenden Rentenzahlungen haben wir das Recht, in einem
den Umständen nach angemessenen Zeitabstand ein amtliches Zeugnis
darüber zu verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

Pflichten im Todesfall
1.3.6      Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich mitzu-
teilen.

1.3.7      Für die Erbringung einer Leistung im Todesfall ist eine amt-
liche, Geburtstdatum und Geburtsort enthaltende, Sterbeurkunde vorzu-
legen.

Leistungszahlung in ein Land außerhalb der EU
1.3.8      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren im
Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleistungen
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wün-
schen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf Kosten
und Gefahr des Empfangsberechtigten.

Zu Unrecht empfangene Leistungen
1.3.9      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an uns
zurückzuzahlen.

1.4      Was gilt bei Verletzung der Mitwirkungspflichten?

1.4.1      Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten der Abschnitte "Was
gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwirkungspflichten hat
die versicherte Person?" und "Was ist zu beachten, wenn eine Versiche-
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rungsleistung verlangt wird und welche Mitwirkungspflichten bestehen?"
können wir Versicherungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch,
wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung der erteilten Schwei-
gepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nut-
zung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu prüfen.

1.4.2      Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätzlich
nur für die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vorliegen
der Erwerbsunfähigkeit nachgewiesen ist.

1.4.3      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig nicht
erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei.

1.4.4      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich nicht
erfüllt wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt aber
insoweit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder des Ver-
sicherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ursächlich
war.

1.4.5      Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrlässig
nicht erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass
die Fahrlässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nach-
weisen. Der zweite Satz des vorstehenden Absatzes gilt entsprechend.

1.4.6      Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

1.5      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

1.5.1      Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen er-
klären wir innerhalb von höchstens zehn Tagen in Textform, ob, in wel-
chem Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht aner-
kennen. Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, infor-
mieren wir Sie spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbei-
tungsstand.

1.5.2      Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Anerkennt-
nisse aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen einem
endgültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, einmalig ein
auf maximal zwölf Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis ausspre-
chen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Anerkenntnis für
uns bindend. Anschließend wird die Erwerbsunfähigkeit erneut beurteilt.

1.6      Müssen Sie bis zur Leistungsentscheidung Beiträge er-
bringen?

1.6.1      Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis zur
Entscheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller Höhe
weiter entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leis-
tungspflicht zurückzahlen.

1.6.2      Sie können verlangen, dass wir die Beiträge für mögliche Zei-
ten unserer Leistungspflicht stunden und hierfür keine Stundungszinsen
erheben. Die während der Leistungsprüfung gestundeten Beiträge sind
unverzüglich nachzuzahlen, wenn die Leistungsablehnung ausgespro-
chen oder eine ggf. binnen drei Monaten eingeleitete gerichtliche Ausein-
andersetzung mit der Bestätigung der Leistungsablehnung beendet wird.
Sie können verlangen, dass die gestundeten Beiträge durch eine Ver-
tragsänderung oder durch Verrechnung mit den Gewinnanteilen der
Hauptversicherung, soweit vorhanden, getilgt werden. Sollte die Tilgung
auf diesem Wege nicht möglich sein, teilen wir Ihnen das unverzüglich
mit. Außerdem können Sie die gestundeten Beiträge in einem Zeitraum
von bis zu 24 Monaten in Raten zusammen mit den laufenden Beiträgen
nachzahlen. Stundungszinsen erheben wir in diesem Fall nicht.

1.7      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung
1.7.1      Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht
sind wir berechtigt, das Fortbestehen der Erwerbsunfähigkeit gemäß Ab-
schnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" sowie das Fortleben der
versicherten Person nachzuprüfen. Zur Nachprüfung können wir auf un-
sere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte und einmal jährlich um-
fassende Untersuchungen der versicherten Person durch von uns zu be-
auftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen.

Die Bestimmungen des Abschnittes "Was ist zu beachten, wenn eine
Versicherungsleistung verlangt wird, und welche Mitwirkungspflichten
bestehen?" gelten entsprechend.

Wiedereingliederungshilfe
1.7.2      Im Einzelfall können Sie eine Wiedereingliederungshilfe bean-
tragen, wenn damit durch Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten
irgendeine Erwerbstätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes für mindes-
tens drei Stunden täglich wieder möglich wird und die Erwerbsunfähig-
keit gemäß dem Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" entfällt.

Grundvoraussetzung für die Zahlung von Wiedereingliederungshilfe ist
außerdem, dass eine Erwerbsunfähigkeitsrente mitversichert ist, aus der
noch mindestens zwölf Monate Leistungen fließen.

Ein Anspruch auf Wiedereingliederungshilfe besteht jedoch nicht.

Mitteilungspflicht bei Änderungen
1.7.3      Sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder bean-
tragt haben müssen Sie uns den Wegfall der Erwerbsunfähigkeit
und/oder die Wiederaufnahme bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit
unverzüglich mitteilen.

Leistungseinstellung bei Wegfall der Erwerbsunfähigkeit
1.7.4      Ist die versicherte Person wieder in der Lage, mehr als drei
Stunden täglich irgendeiner Tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes
gemäß Abschnitt "Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?" nachzugehen,
oder erzielt sie aus Erwerbstätigkeit ein Einkommen, das über der mo-
natlichen Grenze für eine geringfügige Beschäftigung gemäß § 8 Abs. 1
Nr. 1 SGB IV liegt, sind wir berechtigt, unsere Leistungen einzustellen.

In diesem Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und
teilen die Einstellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in
Textform mit. Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf
des dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam.
Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufge-
nommen werden, sofern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungs-
falls beitragspflichtig war.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit
1.7.5      Entfällt die Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit oder
hat sich der Umfang der Pflegebedürftigkeit auf unter zwei Pflegepunkte
reduziert, gilt der vorherige Absatz entsprechend.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Demenz
1.7.6      Entfällt die Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder
schwerer Demenz oder hat sich der Umfang der Demenz auf einen
Schweregrad von weniger als fünf nach Reisberg (GDS 5) reduziert, gilt
der vorherige Absatz entsprechend.
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1.8      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.8.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des versi-
cherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten
niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation ange-
nommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.

Überschussermittlung
1.8.2      Überschüsse aus Kapitalanlageerträgen werden nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen un-
seres Jahresabschlusses festgestellt. Die Ermittlung der Risiko- und
Kostenüberschüsse erfolgt auf der Grundlage des Jahresabschlusses
unter Vergleich des tatsächlichen mit dem erwarteten Risiko- und Kos-
tenverlauf aller bei uns bestehenden Versicherungen. Den Jahresab-
schluss prüfen unabhängige Wirtschaftsprüfer und wir reichen ihn bei un-
serer Aufsichtsbehörde ein. Die Höhe der Überschussanteilsätze wird
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Ver-
antwortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussan-
teilsätze in unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie
bei uns jederzeit anfordern.

1.8.3      Die Höhe der sich zum Ende eines jeden Geschäftsjahres er-
gebenden Bewertungsreserven wird im Lagebericht unseres Geschäfts-
berichtes ausgewiesen.

Überschussverteilung
1.8.4      Die Erträge unserer Kapitalanlagen verwenden wir zunächst zur
Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer. An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir
die Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich
vorgeschriebenen Höhe. Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den
überschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben werden (Direkt-
gutschrift), führen wir sie der Rückstellung für Beitragsrückerstattung
(RfB) zu. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im
Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Überschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur ausnahms-
weise können wir die Rückstellung im Interesse der Versicherungs-
nehmer auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes sowie zur
Verlustabdeckung und zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heran-
ziehen (§ 140 VAG). Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichts-
behörde.

1.8.5      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer laufen-
den Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit
der Versicherungsleistung erfolgen.

1.8.6      Eine Beteiligung der einzelnen Versicherungsnehmer an den
Bewertungsreserven erfolgt gemäß § 153 Absatz 3 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) verursachungsorientiert.

Bei der Berechnung der dem einzelnen Vertrag zustehenden verteilungs-
fähigen Bewertungsreserve werden die Laufzeit und die Höhe des zins-
erzeugenden Kapitals berücksichtigt. Die Ihrem Vertrag zuzuordnenden
vorhandenen Bewertungsreserven werden monatlich neu ermittelt und
unterliegen Schwankungen. Bei Beendigung der Versicherung (durch

Ablauf, Tod oder Kündigung) teilen wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrer Versicherung zur Hälfte zu.

Überschusshöhe
1.8.7      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht
garantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der
langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt
beeinflussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der
Überschüsse auf die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
1.8.8      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Erwerbsunfähig-
keit),

- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 114, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 125.

Überschussbeteiligung vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit
1.8.9      Die Überschussbeteiligung vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit
kann sich zusammensetzen aus:

- dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maßgeblichen
Deckungskapitals,

- dem jährlichen Kostenüberschussanteil in Prozent des Bruttobei-
trages, und

- dem jährlichen Risikoüberschussanteil in Prozent des Risikobei-
trages.

1.8.10      Bis zur Zuteilung von Überschüssen bei den Überschusssys-
temen Leistungsfallbonus und Beitragsverrechnung bestehen keine War-
tezeiten.

Überschussbeteiligung nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit
1.8.11      Die Überschussbeteiligung nach Eintritt der Erwerbsunfähig-
keit kann aus dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maß-
geblichen Deckungskapitals bestehen.

1.8.12      Überschüsse nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit werden jähr-
lich zugeteilt. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf eines Jahres
seit Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn seit Leistungs-
anerkennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate vergangen sind. An-
sonsten erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

Seite 5



Überschusssysteme
1.8.13      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem
mit Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

Vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um einen
bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser ausge-
zahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist, wird der
für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Prozentsatz verbindlich
festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
bonus für die weitere Dauer der Erwerbsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Versicherung verrechnet, so dass sich ein geringerer zu
zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versicherung erhält
keine Überschussbeteiligung in Form der Beitragsverrechnung.

Nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit:

- Dynamische Gewinnrente: Die Erwerbsunfähigkeitsrente kann sich
um einen jährlich neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies ist
nicht garantiert und hängt von der Überschussentwicklung ab.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen.
Ein Wechsel des Überschusssystems ist während der Vertragslaufzeit
nicht möglich.

1.8.14      Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus" ge-
wählt, die Versicherung ist beitragspflichtig und der Leistungsfall ist noch
nicht eingetreten, gilt folgendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Erwerbsunfähigkeitsrente gegen
einen zusätzlichen Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu er-
höhen, dass der bisherige Erwerbsunfähigkeitsschutz einschließlich der
Rente aus dem Leistungsfallbonus wieder erreicht wird.

1.9      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.9.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versicherungs-
schutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Abschnitte
"Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und "Was ge-
schieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.9.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart,
wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz nicht berührt.

1.9.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.10      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

An wen leisten wir?
1.10.1      Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
an Sie als unseren Versicherungsnehmer (Bezugsberechtigter).

Abtretung / Verpfändung
1.10.2      Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte
abtreten oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:

- Es darf kein gesetzliches Abtretungsverbot dem entgegenstehen.
Ein solches kann sich beispielsweise aus Pfändungsschutzvor-
schriften ergeben.

- Wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrem Vertrag einge-
räumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder Verpfändung in
Textform zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel eine Person
sein, der Sie Ihre Rechte aus dem Vertrag bereits abgetreten
haben.

Wenn wir Ihnen bestätigen, dass wir die Abtretung oder Verpfändung be-
rücksichtigen, erheben wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden
Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen.

1.10.3      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Verfügungen
sind wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform an-
gezeigt worden sind. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit Ihrer
Verfügung von der Einverständniserklärung oder von sonstigen Rechts-
handlungen eines Dritten abhängt (beispielsweise, weil Sie die Versiche-
rung vorher schon abgetreten haben), gilt das auch für die Erklärungen
bzw. Rechtshandlungen des Dritten.

1.11      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

1.11.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig da-
von, wie es zu der Erwerbsunfähigkeit gekommen ist.

1.11.2      Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn
die Erwerbsunfähigkeit verursacht ist:

a) Unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder innere
Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teil-
genommen hat.

Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen eintritt,
denen die versicherte Person während eines Aufenthaltes außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie
nicht aktiv beteiligt war;

- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen Bundeswehr
oder anderer staatlich beauftragter Organisationen an deren rein
humanitären Hilfeleistungen außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland teilnimmt und während oder infolge derartiger Ein-
sätze der Versicherungsfall eintritt;

b) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat oder
eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrsdelikten und
fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) Durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit, Kräfteverfall, absicht-
liche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttötung; hingegen besteht
Versicherungsschutz, wenn uns nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem die freien Willensbestimmung ausschließenden Zustand
krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden sind;

d) Durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versicherungs-
nehmer vorsätzlich die Erwerbsunfähigkeit der versicherten Person her-
beigeführt haben;

e) Durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Gesund-
heit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße gefährden oder
schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämpfung des Einsatzes
der Katastrophenschutzbehörde der Bundesrepublik Deutschland oder
vergleichbarer Einrichtungen anderer Länder bedarf;

f) Unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzlichen
Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen
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oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das Freisetzen ge-
eignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen
zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-
dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.

1.11.3      Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei
arglistiger Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen
entfallen. Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den
Rechtsfolgen von deren Verletzung finden Sie im Abschnitt "Was be-
deutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?".

1.12      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

1.12.1      Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da-
rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche An-
zeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen
oder früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Be-
schwerden sowie dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
1.12.2      Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die
Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. vorste-
henden Absatz), nicht oder nicht richtig angegeben, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben, erlischt der Vertrag ohne
dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Kündigung
1.12.3      Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

1.12.4      Kündigen wir die Versicherung besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
1.12.5      Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie
die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese anderen
Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10% oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung
werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
1.12.6      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese
Rechte innerhalb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung
unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

1.12.7      Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der
Anzeigepflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kün-
digung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
1.12.8      Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst
und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen
worden ist, können wir den Vertrag wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist der Versicherungsvertrag
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz bestand. Eine Erstattung der gezahlten Beiträge
können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
1.12.9      Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kennt-
nis der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung
können wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.
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Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
1.12.10      Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung
dieser Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen
gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei
einer Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

2      Beiträge

2.1      Wie verwenden wir Ihre Beiträge?
Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten Risikos
(Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie Abschluss- und Verwaltungs-
kosten.

Näheres zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

2.2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?
2.2.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung in einem
einzigen Beitrag (Einmalbeitrag) oder durch jährliche, halbjährliche, vier-
teljährliche oder monatliche Beitragszahlungen (laufende Beitragszah-
lung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszah-
lung ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

Bei laufender Beitragszahlung ist ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versiche-
rungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der gewählten
Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem
Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

2.2.2      Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist abwei-
chend von der gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unverzüg-
lich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit
Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu
Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

2.2.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

2.2.4      Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und
Kosten.

2.2.5      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit dem Überschuss-
guthaben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Bis zur
Verrechnung erheben wir die im Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie
einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?" genannten Verzugszinsen.

2.2.6      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer zu entrichten. Bei Tod der versicherten Person sind sie bis
zum Ende des Beitragszahlungsabschnitts zu entrichten, in dem der Tod
eingetreten ist.

2.3      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.3.1      Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweis-
lich nicht zu vertreten. Wir können eine angemessene Geschäftsgebühr
für die Bearbeitung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39 Absatz
1 Satz 3 VVG) erheben. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag
2.3.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,
den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, vermindert sich Ihr
Versicherungsschutz wie bei einer Beitragsfreistellung. Ist eine Beitrags-
freistellung nicht möglich, entfällt Ihr Versicherungsschutz vollständig.
Auf diese Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung ausdrücklich hin-
weisen. Nähere Informationen zur Beitragsfreistellung finden Sie im Ab-
schnitt 3.2.1.

Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt oder verringert sich,
wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns durch die Mahnung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Verzugsfolgen
2.3.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir Ver-
zugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindestens
aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Policendar-
lehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durchschnittlich
erheben. Soweit die Zinsen nicht gesondert in Rechnung gestellt und
ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem Überschussguthaben oder
einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Die

Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?

Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Elternzeit o. ä.), möchten aber Ihren Versi-
cherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten
offen:
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Änderung der Beitragszahlungsweise
3.1.1      Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung der
Beitragszahlungsweise zum Ablauf der Versicherungsperiode mit einer
Frist von einem Monat verlangen. Es gilt Abschnitt "Was haben Sie bei
der Beitragszahlung zu beachten?".

Stundung der Beiträge
3.1.2      Sie können eine Stundung der Beiträge gegen Zahlung von
Stundungszinsen verlangen. Für eine Stundung der Beiträge bedarf es
einer schriftlichen Vereinbarung. Voraussetzung für eine Stundung ist,
dass der Vertrag bereits drei Jahre bestanden hat und mindestens für
das letzte Jahr vor Stundung der volle Beitrag gezahlt wurde, sich der
Vertrag noch nicht im Mahnverfahren gemäß § 38 VVG befindet und
nicht von Ihnen gekündigt bzw. beitragsfrei gestellt wurde. Die Dreijah-
resfrist verlängert sich um den Zeitraum, für den ein abgesenkter An-
fangsbeitrag vereinbart worden ist.

Während der Dauer der Stundung finden keine dynamischen Erhö-
hungen Ihres Vertrages statt. Für die Vereinbarung einer Stundung er-
heben wir eine Gebühr.

Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle
"Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen. Darüber hinaus er-
heben wir Stundungszinsen, deren Höhe Sie dem Stundungsangebot
entnehmen können, das wir Ihnen auf Anforderung zusenden.

Ein Anspruch auf vollständige Stundung bei vollem Versicherungsschutz
besteht nur einmal während der Vertragslaufzeit und maximal für die
Dauer von sechs Monaten. Darüberhinausgehende Stundungen be-
dürfen unserer gesonderten Zustimmung.

Bis zum Ablauf des Stundungszeitraumes müssen Sie den gestundeten
Betrag zuzüglich Stundungszinsen ausgleichen. Sofern Ihnen die Zah-
lung des gestundeten Betrages zuzüglich Stundungszinsen nicht möglich
ist, werden wir etwaige Beitragsrückstände mit dem Überschussgut-
haben oder einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Wenn das
Guthaben nicht ausreicht, um den offenen Betrag auszugleichen, werden
wir den offenen Betrag anmahnen; unter Umständen erlischt dann der
Versicherungsschutz (s. Ziffern 2.3.2 ff.).

Beginn- und Ablaufverlegung
3.1.3      Sie können beantragen, dass der Beginn der Versicherung um
die Anzahl der Monate nach hinten verlegt wird, für die keine Beiträge
gezahlt wurden. Hierdurch kann sich, sofern sich der Versicherungsbe-
ginn in ein neues Kalenderjahr verschiebt, aufgrund des höheren Ein-
trittsalters der versicherten Person ein anderer, auch höherer Beitrag er-
geben.

Die Beginn- und Ablaufverlegung ist nur im ersten Versicherungsjahr,
nur einmal und auch nur möglich, wenn seit Vertragsabschluss noch
keine Vertragsänderung erfolgt ist. Sie darf ausschließlich zum Ausgleich
bestehender Beitragsrückstände erfolgen und nur, wenn die Beitrags-
zahlung sofort wieder aufgenommen wird.

Wir werden Ihrem Antrag stattgeben, wenn keine gewichtigen versiche-
rungstechnischen Gründe, z.B. Überschreitung des zulässigen versicher-
baren Endalters der versicherten Person oder Unterschreitung der Min-
destrente, entgegenstehen.

3.2      Wann können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen und
später wieder zahlen?

Beitragsfreistellung
3.2.1      Unter folgenden Voraussetzungen können Sie Ihre Versi-
cherung beitragsfrei stellen:

- jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode,

- Ihren Wunsch nach Beitragsfreistellung müssen Sie uns in Text-
form mitteilen,

- die beitragsfreie monatliche Rente muss mindestens 75 Euro be-
tragen. Wird diese nicht erreicht, führen wir die Versicherung bei-
tragspflichtig fort.

Bei einer Beitragsfreistellung reduziert sich die versicherte Rente. Diese
beitragsfreie Rente ermitteln wir zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation aus dem
Deckungskapital der Versicherung (s. § 165 Absatz 2 VVG in Verbin-
dung mit § 169 Absätze 3 bis 5 VVG). Dabei ziehen wir einen Abzug und
eventuelle Beitragsrückstände ab.

Das Deckungskapital hat bei Versicherungen mit laufender Beitragszah-
lung mindestens den Wert, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der an-
gesetzten Abschluss- und Vertriebskosten - unter Beachtung der auf-
sichtsrechtlichen Höchstzillmersätze - auf die ersten fünf Versicherungs-
jahre, höchstens jedoch auf die Beitragszahlungsdauer, ergibt.

Wie hoch die beitragsfreien Renten sind, finden Sie in der Werteentwick-
lung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung für den Ausweis dort
ist, dass Ihre Versicherung die beitragsfreie Mindestrente in Höhe von
monatlich 75 Euro während der Laufzeit des Vertrages erreicht.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung berufs-
unfähig, bleiben Ansprüche auf Grund bereits vor Beitragsfreistellung
eingetretener Berufsunfähigkeit unberührt.

Nachteile
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachteile haben.
In der Anfangszeit Ihres Vertrages sind wegen der Verrechnung von Ab-
schluss- und Vertriebskosten (siehe Ziffer 4.1) keine oder nur geringe
Beträge zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den
Folgejahren stehen wegen der benötigten Risikobeiträge gemessen an
den gezahlten Beiträgen keine oder nur geringe Mittel zur Verfügung um
eine beitragsfreie Rente zu bilden.

Abzug
Den Abzug vereinbaren wir auf Grundlage dieser Regelung mit allen un-
seren Versicherungsnehmern aus folgenden Gründen:

- Ihre Versicherung ist nach dem Prinzip der Risikogemeinschaft kal-
kuliert. Stellen Sie die Versicherung vorzeitig beitragsfrei, müssen
wir Ihre Interessen mit den Interessen derjenigen, die ihren Vertrag
beitragspflichtig weiterführen, ausgleichen.

- Der Abzug stärkt daher zum einen das Risikokapital des beitrags-
pflichtigen Bestandes.

- Zum anderen gleicht der Abzug die entstehenden zusätzlichen,
nicht geplanten Verwaltungskosten einer Beitragsfreistellung aus.

Dies bedeutet im Einzelnen:

a) Die Risikogemeinschaft setzt sich aus Versicherungsnehmern mit
einem hohen und einem geringeren Risiko zusammen. Versicherungs-
nehmer mit einem geringeren Risiko verlassen eher die Risikogemein-
schaft als jene mit einem höheren Risiko. Durch den Abzug stellen wir
rechnerisch sicher, dass die Risikogemeinschaft durch die Beitragsfrei-
stellung eines Vertrages nicht benachteiligt wird.

b) Durch vorzeitige Beitragsfreistellungen entstehen uns zusätzliche,
nicht geplante Verwaltungskosten.

Wie hoch der Abzug für jedes einzelne Versicherungsjahr ist, finden Sie
in der Werteentwicklung in Ihrem Versicherungsschein. Voraussetzung
für den Ausweis dort ist, dass Ihre Versicherung die die beitragsfreie
Mindestrente in Höhe von monatlich 75 Euro während der Laufzeit des
Vertrages erreicht.
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Im Streitfall müssen wir beweisen, dass der Abzug angemessen ist.
Haben wir dies getan und weisen Sie uns nach, dass unsere pauschalen
Annahmen in Ihrem Fall:

- nicht zutreffen,
- nur teilweise nicht zutreffen oder
- der Abzug in Ihrem Fall niedriger sein muss,
erheben wir keinen oder nur einen reduzierten Abzug.

Wiederinkraftsetzung des Versicherungsschutzes nach Beitrags-
freistellung
3.2.2      Nach einer Beitragsfreistellung können Sie Ihre Versiche-
rung wieder in Kraft setzen. Dazu müssen Sie wieder Beiträge zahlen.

Voraussetzungen dafür sind:

- die Versicherung muss noch bestehen,
- der Versicherungsfall darf noch nicht eingetreten sein,
- Sie teilen uns Ihren Wunsch in Textform mit und
- der Beitrag muss mindestens 120 Euro pro Jahr betragen.

Für die Wiederinkraftsetzung Ihres Vertrages berechnen wir eine Ge-
bühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

Fristen für die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes ohne und
mit Risikoprüfung

Zahlen Sie innerhalb von sechs Monaten nach einer Beitragsfreistellung
wieder Beiträge, verzichten wir auf eine erneute Risikoprüfung. Be-
standen zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung offene Beiträge (zum Bei-
spiel durch Stundung), beginnt die Frist von sechs Monaten ab dem Zeit-
punkt der letzten vollen Beitragszahlung.

Falls Sie nach sechs Monaten und innerhalb von 36 Monaten nach einer
Beitragsfreistellung wieder anfangen Beiträge zu zahlen, werden wir eine
Risikoprüfung der versicherten Person durchführen. Diese umfasst den
Gesundheitszustand und die finanziellen Einkommensverhältnisse. Ver-
sicherungsschutz stellen wir wieder her, wenn die versicherte Person zu
diesem Zeitpunkt eine vergleichbare neue Versicherung zu unseren
dann gültigen Annahmegrundsätzen abschließen könnte.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Wiederinkraftsetzung mit Risikoprü-
fung die Fristen für die vorvertragliche Anzeigepflicht für den wiederher-
gestellten Teil neu beginnen (siehe Abschnitt "Was bedeutet die vorver-
tragliche Anzeigepflicht?").

Liegt die Beitragsfreistellung mehr als 36 Monate zurück, können Sie die
Versicherung nicht wieder in Kraft setzen.

Umfang des Versicherungsschutzes nach Wiederinkraftsetzung

Sie können zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:
a) Die versicherten Leistungen sollen wieder genauso hoch sein wie vor
der Beitragsfreistellung. In diesem Fall ist der Beitrag höher als zu dem
Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.

b) Die Beiträge sollen maximal so hoch sein wie vor der Beitragsfreistel-
lung. In diesem Fall sind die versicherten Leistungen geringer als zu dem
Zeitpunkt, als die Versicherung beitragsfrei gestellt wurde.

Den erhöhten Beitrag bzw. die reduzierten Leistungen berechnen wir
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Dafür ver-
wenden wir die Rechnungsgrundlagen, die seit Vertragsbeginn gelten.

Zusätzlich haben Sie innerhalb von sechs Monaten nach Beitragsfreistel-
lung die Möglichkeit den Versicherungsschutz wie vor der Beitragsfrei-
stellung wiederherzustellen, indem

- Sie die Beiträge für die Zeit der Beitragsfreistellung nachzahlen und
- Sie den Beitrag in gleicher Höhe wie vor Beitragsfreistellung weiter-

zahlen.

Besonderheiten bei gesetzlicher Elternzeit

Wurde der Vertrag wegen gesetzlicher Elternzeit der versicherten
Person beitragsfrei gestellt, dann gilt folgendes:

- Sie können auch nach mehr als 36 Monaten nach Beitragsfreistel-
lung wieder anfangen Beiträge zu zahlen.

- Die Beiträge müssen Sie spätestens innerhalb von drei Monaten
nach Ende der Elternzeit wieder zahlen.

- Ist die Elternzeit in mehrere Abschnitte aufgeteilt, müssen Sie die
Beiträge jeweils innerhalb von drei Monaten nach Ende eines Ab-
schnittes zahlen.

Wir benötigen als Nachweis für die gesetzliche Elternzeit geeignete Be-
lege.

3.3      Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche
Folgen hat dies?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Ver-
sicherungsperiode kündigen.

Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Leistung
fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert.
Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Kündigung erwerbsunfähig,
bleiben Ansprüche aus der Versicherung auf Grund bereits vor der Kün-
digung eingetretener Erwerbsunfähigkeit unberührt.

3.4      Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung herabsetzen?

Sie können die Leistung Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in
Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen Versicherungspe-
riode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der
zu zahlende Beitrag. Die reduzierte Leistung und zukünftigen Beiträge
berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertrags-
abschluss galten.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir die Versiche-
rungsleistungen herabsetzen können:

- Die verbleibende versicherte Rente beträgt monatlich mindestens
50 Euro.

- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 180 Euro
jährlich.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung der
Leistung nicht möglich. Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages herab-
setzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie
in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?

Welche Kosten werden durch Ihre Beiträge gedeckt?

4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten
Risikos (Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:
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- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.2      Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 VVG be-
stimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der De-
ckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der
Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Bei beitragsfreien Versicherungen (s. Ziffer 3.2.1) entnehmen wir die lau-
fenden Verwaltungskosten Ihrem Deckungskapital.

Welche Gebühren werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.3      Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen, die
über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen, können
wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und Ge-
schäftsvorfälle sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Für
Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres
Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbestände ein-
führen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächlichen durch-
schnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Ermessen fest-
setzen. Soweit die Gebühren nicht gesondert in Rechnung gestellt und
ausgeglichen werden, werden wir sie mit dem Überschussguthaben oder
einer fälligen Versicherungsleistung verrechnen. Die Gebühren entfallen
oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass die
der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten Aufwände nicht oder
nicht in dem unserer Berechnung zugrundeliegenden Umfang anfallen.

4.2      Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten?

Bieten wir diese Versicherung als Raucher- und Nichtraucherversiche-
rung an, gelten die folgenden Regelungen.

Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Das Rauchverhalten, das die versicherte Person bei Antragsstellung an-
gibt, legt fest, ob sie im Sinne dieser Versicherung Nichtraucher oder
Raucher ist. Der Raucherstatus zum Zeitpunkt der Antragstellung hat bei
gleichen Leistungen Einfluss auf die Beitragshöhe. Eine spätere Ände-
rung des Rauchverhaltens der versicherten Person muss uns jedoch
nicht angezeigt werden.

4.3      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

4.3.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berech-
tigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu ver-
fügen und Leistungen in Empfang zu nehmen.

4.3.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Versi-
cherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

4.4      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

4.4.1      Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten,
wenn diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir unsere
Erklärungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-

tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

Änderung der Postanschrift und Namensänderung
4.4.2      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-
lich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir
eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt
unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen
Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in
Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung
verlegt haben.

4.4.3      Bei Änderung Ihres Namens gilt vorstehender Absatz entspre-
chend.

Kosten für Recherche
4.4.4      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsaufent-
halten
4.4.5      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.4.6      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.
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4.5      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.5.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

4.5.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

4.5.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

4.5.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

4.5.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände wer-
den durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.6      Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden
sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie
insbesondere folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann
Verbraucher können sich an den Ombudsmann für Versicherungen
wenden. Dieser ist derzeit unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein
Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem
Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Das geltende Recht und den zuständigen Gerichtsstand finden Sie im
Abschnitt "Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?".

4.7      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

4.7.1      Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berechtigt,
den Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herabzu-
setzen. Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können Sie
stattdessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

4.7.2      Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestandskräf-
tigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können wir unter den
Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue Regelung er-
setzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mitteilung wirksam.

4.8      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.8.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die Anspruch stel-
lende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis er-
langt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.8.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung der An-
spruch stellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen der
Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt damit bei der
Berechnung der Frist unberücksichtigt.
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Willkommen!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für den Abschluss
unserer Risikolebensversicherung entschieden. Sie sind als Versiche-
rungsnehmer unser Vertragspartner. Die nachfolgenden Bedingungen in-
formieren Sie ausführlich über Ihren Versicherungsschutz. Bitte heben
Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unser Tipp: Im Bedingungstext haben wir wichtige Fachbegriffe abge-
druckt. Erklärungen zu diesen Begriffen finden Sie im Glossar am Ende
dieser Bedingungen.
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...........................................................................................beziehen? 8
4.8 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der .....Gerichtsstand? 8
4.9 Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden ....sind? 9
4.10 Wann verjähren Ihre .....................................................Ansprüche? 9

Versicherungsmathematische Hinweise

Glossar

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Kapitalzahlung bei Tod
1.1.1      Sie haben eine Risikoversicherung mit gleichbleibender
Versicherungssumme abgeschlossen. Stirbt die versicherte Person vor
Ablauf der Versicherung, zahlen wir die vereinbarte Versicherungs-
summe. Diese können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Die
Beitragszahlungsdauer der Versicherung und die Versicherungsdauer
sind gleich.

Zusatzleistungen bei Tod in besonderen Lebenssituationen (gilt
nicht für Risikolebensversicherung Standard)
Stirbt die versicherte Person in bestimmten Lebenssituationen, wird eine
erhöhte Leistung ausgezahlt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme
einer der unten genannten Zusatzleistungen ist, dass der Anspruch auf
die Versicherungsleistung besteht.

Bau oder Erwerb einer Immobilie
Die Leistung erhöht sich um 25 % der vereinbarten Versicherungs-
summe, maximal jedoch um 50.000 Euro zusätzlich, falls sich die versi-
cherte Person in einer der folgenden Lebenssituationen befindet:

- Bau einer selbstgenutzten Wohnimmobilie,
- Erwerb einer selbstgenutzten Wohnimmobilie.

Der erhöhte Versicherungsschutz ist ab dem Tag der Baufreigabe bzw.
dem Abschluss des notariellen Kaufvertrags für sechs Monate gültig.

Geburt oder Adoption eines Kindes
Die Leistung erhöht sich um 25 % der vereinbarten Versicherungs-
summe, maximal jedoch um 50.000 Euro zusätzlich, falls sich die versi-
cherte Person in einer der folgenden Lebenssituationen befindet:

- Geburt eines Kindes der versicherten Person,
- Adoption eines minderjährigen Kindes durch die versicherte

Person.

Der erhöhte Versicherungsschutz ist ab dem Tag der Geburt oder der
Adoption für sechs Monate gültig. Diese Zusatzleistung kann nur einmal
in Anspruch genommen werden, auch unabhängig davon, ob ein oder
mehrere Kinder geboren oder adoptiert wurden.

Unfalltod
Die Leistung erhöht sich um 25 % der vereinbarten Versicherungs-
summe, maximal jedoch um 50.000 Euro zusätzlich, wenn die versi-
cherte Person an den Folgen eines Unfalls stirbt.
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von
außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig
eine Gesundheitsschädigung erleidet.

Voraussetzungen für den Anspruch auf diese Zusatzleistung sind:

- der Unfall muss während der Vertragslaufzeit eingetreten sein und
- der Tod ist während der Versicherungsdauer und innerhalb eines

Jahres nach dem Unfall eingetreten.

Besonderheiten für minderjährige Versicherte
1.1.2      Stirbt die versicherte Person bevor sie das siebte Lebensjahr
vollendet hat - also vor dem siebten Geburtstag - gilt folgende gesetz-
liche Bestimmung: Wir zahlen dann insgesamt für alle bei uns beste-
henden Versicherungen nur die gewöhnlichen Beerdigungskosten. Diese
Kosten sind aufgrund aufsichtsbehördlicher Verfügung derzeit auf 8.000
Euro begrenzt.
Die Leistung im Todesfall vor Vollendung des siebten Lebensjahres ist
nicht begrenzt, wenn:

- eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Versicherungs-
nehmer ist und der gesetzliche Vertreter dem Vertrag zugestimmt
hat, oder
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- der gesetzliche Vertreter Versicherungsnehmer ist und der Ergän-
zungspfleger des Familiengerichts dem Vertrag zugestimmt hat.

Bitte beachten Sie: Die Leistung im Todesfall bleibt auch nach dem
vollendeten siebten Lebensjahr der versicherten Person auf 8.000 Euro
begrenzt, wenn eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Versi-
cherungsnehmer ist und der gesetzliche Vertreter dem Vertrag nicht
schriftlich zugestimmt hat. Die Begrenzung gilt solange bis die versi-
cherte Person nach dem vollendeten 18. Lebensjahr Versicherungs-
nehmer wird.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.1.3      Der Versicherungsschutz aus der Risikoversicherung besteht,
sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, weltweit.

Sonstige Leistungen
1.1.4      Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garan-
tierten Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschuss-
beteiligung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse
und wie sind Sie an ihnen beteiligt?").

1.2      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.2.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die
Kosten niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkula-
tion angenommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versiche-
rungsnehmer angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschrie-
benen Höhe.

Überschussermittlung
1.2.2      Die Ermittlung der Risiko- und Kostenüberschüsse erfolgt auf
der Grundlage des Jahresabschlusses unter Vergleich des tatsächlichen
mit dem erwarteten Risiko- und Kostenverlauf aller bei uns bestehenden
Versicherungen. Den Jahresabschluss prüfen unabhängige Wirtschafts-
prüfer und wir reichen ihn bei unserer Aufsichtsbehörde ein.
Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand un-
seres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festge-
legt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.

Überschussverteilung
1.2.3      An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir die
Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vor-
geschriebenen Höhe.

Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu. Diese Rückstellung
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustabdeckung und zur Erhö-
hung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 139 Versicherungsauf-
sichtsgesetz, VAG). Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichts-
behörde.

1.2.4      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer
laufenden Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fäl-
ligkeit der Versicherungsleistung erfolgen.

Überschusshöhe
1.2.5      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht

garantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind allein schon wegen der
langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt
beeinflussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der
Überschüsse auf die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
1.2.6      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 112, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 121.

Überschussbeteiligung
1.2.7      Die Überschussbeteiligung kann in einem jährlichen Über-
schussanteil in Prozent des Risikobeitrages bestehen.

1.2.8      Für die Zuteilung der Überschüsse besteht für die Überschuss-
systeme Todesfallbonus und Beitragsverrechnung keine Wartezeit.

Überschusssysteme
1.2.9      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit
Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Risikoversicherung verrechnet, so dass sich ein gerin-
gerer zu zahlender Beitrag ergibt.

- Todesfallbonus: Der Todesfallbonus erhöht die versicherte Leistung
und wird im Todesfall ausgezahlt. Falls der Todesfallbonussatz in
der Risikoversicherung künftig herabgesetzt werden sollte, sind Sie
berechtigt, innerhalb von drei Monaten, nach dem wir Sie über die
Herabsetzung informiert haben, zum Herabsetzungstermin die ver-
sicherte Todesfallleistung gegen einen zusätzlichen Beitrag ohne
erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen, so dass der bisherige To-
desfallschutz einschließlich Todesfallbonus wieder erreicht wird.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen. Ein Wechsel des Überschusssystems ist
während der Vertragslaufzeit nicht möglich.

1.3      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.3.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag
geschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versiche-
rungsschutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Ab-
schnitte "Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und
"Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.3.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz
vereinbart, wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz
nicht berührt.
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1.3.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr
mittags.

1.4      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

Empfänger der Leistungen
1.4.1      Die Leistungen aus Ihrem Vertrag zahlen wir an
Sie als Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben oder an eine von Ihnen
benannte Person (Bezugsberechtigter). Die Benennung eines
Bezugsberechtigten müssen Sie uns in Textform mitteilen. Sie bedarf ge-
gebenenfalls zusätzlich der Zustimmung eines Dritten (z.B. bei Abtretung
an eine Bank), ebenfalls in Textform. Bitte beachten Sie: Ist die versi-
cherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer, muss auch die versi-
cherte Person der Benennung und dem Wechsel des
Bezugsberechtigten zustimmen.

Solange Sie eine Berufs- / Dienst- bzw. Erwerbsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung mit einer Rentenleistung eingeschlossen haben, können Sie
für Leistungen im Erlebensfall nur eine der folgenden Personen als
Bezugsberechtigten benennen:

- die versicherte Person oder
- einen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 15 Abgaben-

ordnung oder
- einen nahen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 7 Ab-

satz 3 Pflegezeitgesetz.

Für Leistungen im Todesfall ist die Benennung des Bezugsberechtigten
nicht eingeschränkt.

Sieht die Zusatzversicherung lediglich die Befreiung von der Beitrags-
zahlungspflicht für die Hauptversicherung und die eingeschlossenen Zu-
satzversicherungen und keine Rentenleistungen vor, ist die Benennung
des Bezugsberechtigten ebenfalls nicht beschränkt.

Widerrufliches und unwiderrufliches Bezugsrecht
1.4.2      Es gibt zwei Arten des Bezugsrechts:

- Wenn Sie eine Person widerruflich als Bezugsberechtigten be-
nennen, erwirbt diese das Recht auf die Leistung erst mit Eintritt
des Versicherungsfalls. Bis dahin können Sie Ihre Bestimmung je-
der-zeit ohne Zustimmung des Bezugsberechtigten ändern.

- Wenn Sie uns eine Person unwiderruflich als Bezugsberechtigten
benannt haben, erwirbt diese sofort das Recht auf die Leistung. In
diesem Fall können Sie das Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung
des unwiderruflichen Bezugsberechtigten ändern.

In beiden Fällen können Sie das Bezugsrecht nur bis zum Tod der versi-
cherten Person aufheben oder einschränken. Ihre Mitteilung muss uns in
Textform zugegangen sein, bevor der Versicherungsfall eingetreten ist.
Das gilt auch für die Zustimmung eines unwiderruflichen
Bezugsberechtigten zur Änderung des Bezugsrechts.

Abtretung und Verpfändung
1.4.3      Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte
abtreten oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:

- Es darf kein gesetzliches Abtretungsverbot dem entgegenstehen.
Ein solches kann sich beispielsweise aus Pfändungsschutzvor-
schriften ergeben.

- Wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrem Vertrag einge-
räumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder Verpfändung in
Textform zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel eine Person
sein, die Sie unwiderruflich als Bezugsberechtigten benannt oder
der Sie Ihre Rechte aus dem Vertrag bereits abgetreten haben.

Eine Abtretung oder Verpfändung wird uns gegenüber erst wirksam,
wenn Sie uns diese in Textform mitgeteilt haben. Wenn wir Ihnen bestä-
tigen, dass wir die Abtretung oder Verpfändung berücksichtigen, erheben

wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie in der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen".

1.5      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

1.5.1      Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen
darauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertrag-
liche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach dem Ge-
sundheitszustand, wie gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, ge-
sundheitlichen Störungen und Beschwerden, sowie Körpergröße, Ge-
wicht und dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese neben Ihnen -
für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen ver-
antwortlich.

Rücktritt
1.5.2      Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die
Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. vorste-
hender Absatz), nicht oder nicht richtig angegeben, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt der Vertrag
ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der gezahlten Bei-
träge können Sie nicht verlangen.

Kündigung
1.5.3      Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

Kündigen wir die Versicherung, besteht kein Versicherungsschutz. Auch
die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
1.5.4      Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil.

Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese
anderen Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10%
oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht angezeigten
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung werden wir
Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.
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Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
1.5.5      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese
Rechte innerhalb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung
unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

1.5.6      Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der
Anzeigepflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kün-
digung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
1.5.7      Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst
und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen
worden ist, können wir den Vertrag wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-) versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten. Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist der Versi-
cherungsvertrag von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu
keinem Zeitpunkt Versicherungsschutz bestand. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
1.5.8      Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab
Kenntnis der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung
können wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.
Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
1.5.9      Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung
dieser Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen
gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei
einer Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

2      Beiträge

2.1      Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten Risikos
(Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie Abschluss- und Verwaltungs-
kosten.

Näheres zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

2.2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

Beitragszahlung und Zahlweise
2.2.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung
durch jährliche, halbjährliche, vierteljährliche oder monatliche Beitrags-
zahlungen (laufende Beitragszahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Jahreszahlung ein Jahr, bei unter-
jähriger Beitragszahlung entsprechend der Zahlungsweise einen Monat,
ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr. Ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise ist mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versi-
cherungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der ge-
wählten Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben
von dem Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

Einlösungsbeitrag
2.2.2      Der erste Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist abweichend von der
gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz,
VVG) unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch
nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginn.

Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der ver-
einbarten Versicherungsperiode fällig.

Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung
2.2.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Kosten.

Beitragsrückstände
2.2.4      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit einer fälligen
Versicherungsleistung verrechnen. Bis zur Verrechnung erheben wir die
im Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?" genannten Verzugszinsen.

Dauer der Beitragszahlung
2.2.5      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der
Beitragszahlungsdauer zu entrichten. Bei Tod der versicherten Person
sind sie bis zum Ende des Beitragszahlungsabschnitts zu entrichten, in
dem der Tod eingetreten ist.

2.3      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
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2.3.1      Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, können
wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten, es
sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu
vertreten. Wir können eine angemessene Geschäftsgebühr für die Bear-
beitung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39 Absatz 1 Satz 3
VVG) erheben. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können
Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag
2.3.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,
den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, entfällt Ihr Versiche-
rungsschutz. Auf diese Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung aus-
drücklich hinweisen. Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die
Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt
oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns
durch die Mahnung kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden er-
wächst.

Verzugsfolgen
2.3.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindes-
tens aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Poli-
cendarlehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durch-
schnittlich erheben. Diese Zinsen werden gesondert in Rechnung ge-
stellt.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?

Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Elternzeit o. ä.), möchten aber Ihren Versi-
cherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten
offen:

Änderung der Beitragszahlungsweise
3.1.1      Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung
der Beitragszahlungsweise zum Ablauf der Versicherungsperiode mit
einer Frist von einem Monat verlangen. Es gilt der Abschnitt "Was haben
Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?".

Stundung der Beiträge (gilt nicht für Risikolebensversicherung
Standard)
3.1.2      Sie können eine Stundung der Beiträge gegen Zahlung
von Stundungszinsen verlangen. Für eine Stundung der Beiträge bedarf
es einer schriftlichen Vereinbarung. Voraussetzung für eine Stundung ist,
dass der Vertrag bereits drei Jahre bestanden hat und mindestens für
das letzte Jahr vor Stundung der volle Beitrag gezahlt wurde, sich der
Vertrag noch nicht im Mahnverfahren gemäß § 38 VVG befindet und
nicht von Ihnen gekündigt bzw. beitragsfrei gestellt wurde.

Während der Dauer der Stundung finden keine dynamischen Erhö-
hungen Ihres Vertrages statt. Für die Vereinbarung einer Stundung er-
heben wir eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-

nehmen. Darüber hinaus erheben wir Stundungszinsen, deren Höhe Sie
dem Stundungsangebot entnehmen können, das wir Ihnen auf Anforde-
rung zusenden.

Ein Anspruch auf vollständige Stundung bei vollem Versicherungsschutz
besteht nur einmal während der Vertragslaufzeit und maximal für die
Dauer von sechs Monaten. Darüberhinausgehende Stundungen be-
dürfen unserer gesonderten Zustimmung.

Bis zum Ablauf des Stundungszeitraumes müssen Sie den gestundeten
Betrag zuzüglich Stundungszinsen ausgleichen. Bei Fälligkeit einer Ver-
sicherungsleistung innerhalb des Stundungszeitraumes wird diese um
die uns noch zustehenden gestundeten Beiträge und Stundungszinsen
gekürzt.

Beginn- und Ablaufverlegung
3.1.3      Sie können beantragen, dass der Beginn der Versicherung
um die Anzahl der Monate nach hinten verlegt wird, für die keine Bei-
träge gezahlt wurden. Hierdurch kann sich, sofern sich der Versiche-
rungsbeginn in ein neues Kalenderjahr verschiebt, aufgrund des höheren
Eintrittsalters der versicherten Person ein anderer, auch höherer Beitrag
ergeben.

Die Beginn- und Ablaufverlegung ist nur im ersten Versicherungsjahr,
nur einmal und auch nur möglich, wenn seit Vertragsabschluss noch
keine Vertragsänderung erfolgt ist. Sie darf ausschließlich zum Ausgleich
bestehender Beitragsrückstände erfolgen und nur, wenn die Beitrags-
zahlung sofort wieder aufgenommen wird.

Wir werden Ihrem Antrag stattgeben, wenn keine gewichtigen versiche-
rungstechnischen Gründe, z. B. Unterschreitung der Mindestversiche-
rungssumme oder des Mindestbeitrages, entgegenstehen.

Beitragsfreistellung
3.1.4      Eine Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung ist
ausgeschlossen. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht ver-
langen.

3.2      Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche
Folgen hat dies?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Ver-
sicherungsperiode kündigen.

Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Leistung
fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert. Die Rückzahlung der Bei-
träge können Sie nicht verlangen.

3.3      Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung herabsetzen?

Sie können die Leistung Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in
Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen Versicherungspe-
riode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der
zu zahlende Beitrag. Die reduzierte Leistung und zukünftigen Beiträge
berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertrags-
abschluss galten.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir die Versiche-
rungsleistungen herabsetzen können:

- Die verbleibende Versicherungssumme beträgt mindestens 3.000
Euro.

- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 120 Euro
jährlich.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung der
Leistung nicht möglich. Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages herab-
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setzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie
in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?

Welche Kosten werden durch Ihre Beiträge gedeckt?

4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns
versicherten Risikos (Risikobeitrag).

Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.2      Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 VVG be-
stimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der De-
ckungsrückstellungsverordnung auf 2,5% der von Ihnen während der
Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Welche Gebühren werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.3      Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen,
die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
können wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und
Geschäftsvorfälle sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Für
Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres
Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbestände ein-
führen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächlichen durch-
schnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Ermessen fest-
setzen. Die Gebühren werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Ge-
bühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns nach-
weisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten Auf-
wände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundeliegenden
Umfang anfallen.

4.2      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

Pflichten im Todesfall
4.2.1      Uns muss sobald wie möglich mitgeteilt werden, dass

die versicherte Person verstorben ist. Zusätzlich benötigen wir die Infor-
mation, ob sich die versicherte Person in einer besonderen Lebenssitua-
tion befunden hat (siehe Abschnitt "Welche Leistungen erbringen wir?",
Absatz "Zusatzleistungen bei Tod in besonderen Lebenssituationen").

Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir keine Leistung
auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:

Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.

Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

Nachweise im Todesfall
4.2.2      Für die Auszahlung der Versicherungsleistung benötigen wir:

- den Versicherungsschein, sowie
- eine amtliche Sterbeurkunde, die Geburtstag und Geburtsort der

versicherten Person enthält.

Bei Bedarf fordern wir folgende Nachweise an:

- Ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-
desursache. Dieses muss auch den Beginn und den Verlauf der
Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ent-
halten.

- Einen Nachweis der letzten Beitragszahlung.
- Ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Für die Auszahlung der erhöhten Versicherungsleistung aus einer be-
stimmten Lebenssituationen, sind außerdem folgende Unterlagen einzu-
reichen:

- Bau oder Erwerb einer Immobilie: Beglaubigte Kopie des notari-
ellen Kaufvertrags bzw. eine Kopie des Baufreigabescheins

- Geburt oder Adoption eines Kindes: Beglaubigte Kopie der Ge-
burts- oder der Adoptionsurkunde.

- Unfalltod: Nachweise zum Unfallhergang und zu den Unfallfolgen,
sofern von uns angefordert.

4.2.3      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir
notwendige weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen
selbst anstellen. Die hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die
Versicherungsleistung beansprucht.

Nichterfüllung der Auskunft- und Nachweispflicht
4.2.4      Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und
Nachweise gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versiche-
rungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Wi-
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derrufs oder Einschränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung
und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind,
unsere Leistungspflicht zu prüfen.

Leistungszahlung in ein Land außerhalb der EU
4.2.5      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages
Ihren im Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungs-
leistungen in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raumes wünschen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung
auf Kosten und Gefahr des Empfangsberechtigten.

Zu Unrecht empfangene Leistungen
4.2.6      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich
an uns zurückzuzahlen.

4.3      Nachprüfungsrecht zum Rauchverhalten

4.3.1      Ist der Nichtrauchertarif vereinbart, haben wir das Recht,
jederzeit den Nichtraucherstatus der versicherten Person nachzuprüfen.
Wird die versicherte Person nach Antragstellung Raucher nach Abschnitt
"Definition Raucher", stellt dies eine Gefahrerhöhung dar. Sie - und die
versicherte Person - sind verpflichtet, uns dies unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.

4.3.2      Wir verzichten auf unsere gesetzlichen Rechte, den
Versicherungsvertrag wegen dieser Gefahrerhöhung zu kündigen oder
die erhöhte Gefahr vom Versicherungsschutz auszuschließen.

Wird diese Gefahrerhöhung vorgenommen, können wir rückwirkend ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung den höheren Beitrag der Risikoversi-
cherung für Raucher verlangen; die Versicherungssumme bleibt in der
bisherigen Höhe bestehen. Sie können verlangen, dass statt einer Erhö-
hung der Beiträge die Todesfallsumme entsprechend herabgesetzt wird.

Wenn Sie oder die versicherte Person diese Gefahrerhöhung nachträg-
lich erkennen und uns dies nicht schriftlich angezeigt wird, können wir
die vorgenannte Beitragserhöhung auch dann vornehmen, wenn die Ge-
fahrerhöhung unverschuldet ist.

Sie können Ihren Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung über die Beitragserhöhung ohne Einhaltung
einer Frist kündigen.

Tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
ein, zu dem Sie uns die Gefahrerhöhung hätten mitteilen müssen, verrin-
gert sich die Versicherungssumme im Verhältnis des bisherigen Beitrags
zum erforderlichen Beitrag der Risikoversicherung für Raucher. Das gilt
nicht, wenn Sie - und die versicherte Person - die schriftliche Mitteilung
nicht vorsätzlich unterlassen haben oder uns die Gefahrerhöhung zu
diesem Zeitpunkt bekannt war. Wir verringern die Versicherungssumme
nicht, wenn die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls war.

Definition Nichtraucher
4.3.3      Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor
Antragstellung kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in
Zukunft nicht zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, uns wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen, ob Sie Raucher sind. Soll das
Leben einer anderen Person versichert werden, ist auch diese - neben
Ihnen - für die wahrheitsgemäße Anzeige verantwortlich. Unrichtige An-
gaben über das Rauchverhalten der zu versichernden Person stellen
eine Anzeigepflichtverletzung dar, die bis zum Verlust des Versiche-
rungsschutzes führen kann.

Definition Raucher
4.3.4      Raucher ist, wer die Voraussetzungen für einen Nicht-
raucher nach Abschnitt "Definition Nichtraucher" nicht erfüllt. Sollten Sie
Nichtraucher geworden sein, sind wir bereit, nach ergänzender Risiko-
Einschätzung den Wechsel in eine Risikoversicherung für Nichtraucher
zu prüfen. Nichtraucher ist, (Definition siehe Abschnitt "Definition Nicht-
raucher"), wer in den letzten zwölf Monaten vor Beantragung des Tarif-
wechsels kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zu-
kunft nicht zu tun.

4.4      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

4.4.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als
berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu
verfügen und Leistungen in Empfang zu nehmen.

4.4.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des
Versicherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

4.5      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Ausschlüsse bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen
4.5.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versiche-
rungsschutz besteht insbesondere auch dann, wenn die versicherte
Person in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren
Unruhen den Tod gefunden hat.

4.5.2      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren
Unruhen besteht - sofern nichts anderes vereinbart - kein Versicherungs-
schutz.

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt, denen sie wäh-
rend eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus-
gesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war. Weitere Regelungen
und Voraussetzungen entnehmen Sie bitte der "Zusatzvereinbarung für
Auslandseinsätze von Soldaten und Beamten".

4.5.3      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen
Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen besteht ebenfalls kein Versicherungs-
schutz.

Wir leisten auch nicht, wenn der Todesfall durch Strahlen infolge Kern-
energie, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so
ungewöhnlichem Maße gefährden oder schädigen, dass es zu deren Ab-
wehr und Bekämpfung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde
der Bundesrepublik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen an-
derer Länder bedarf.

Auf diese Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, so-
fern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Er-
höhung des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungs-
grundlagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Er-
füllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestands-
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gruppe nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge
der betroffenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.

Weitere Ausschlüsse für die Zusatzleistung bei Unfalltod
Ein Anspruch auf die erhöhte Leistung besteht nicht bei

- Unfällen, die durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch so-
weit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle,
epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle verursacht sind, die
den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn diese Störungen oder
Anfälle durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen ver-
ursacht wurden (siehe Abschnitt "Welche Leistungen erbringen
wir?").

- Unfällen, die bei einer
a) Tätigkeit als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), so-
weit dieser nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt,
b) Tätigkeit als sonstiges, berufliches Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeugs oder
c) Benutzung von Raumfahrzeugen eingetreten sind.

- Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe
am Körper der versicherten Person.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Eingriffe oder Heil-
maßnahmen, auch strahlendiagnostische und -therapeutische,
durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen verursacht
wurden (siehe Abschnitt "Welche Leistungen erbringen wir?").

- Infektionen.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Krankheitserreger
durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen in den
Körper gelangt sind (siehe Abschnitt "Welche Leistungen erbringen
wir?"), sowie bei Tollwut und Wundstarrkrampf.
Nicht als Unfallverletzung im Sinne dieser Bedingungen gelten In-
fektionen verursacht durch Haut- oder Schleimhautverletzungen,
die als solche geringfügig sind, und durch die die Krankheitserreger
sofort oder später in den Körper gelangt sind.
Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am
Körper der versicherten Person verursacht wurden, gilt dies ent-
sprechend.

- Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch
den Schlund.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um Folgen eines
Unfallereignisses im Sinne dieser Bedingungen (siehe Abschnitt
"Welche Leistungen erbringen wir?") handelt.

4.6      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

4.6.1      Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren
seit Zahlung des Einlösungsbeitrages sind wir zur Leistung uneinge-
schränkt verpflichtet.

4.6.2      Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor
Ablauf der Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns
nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.

4.6.3      Bei Wiederherstellung des Vertrages gelten die vorstehenden
Absätze entsprechend. Die Dreijahresfrist beginnt mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.

Weitere Ausschlüsse für die Zusatzleistung bei Unfalltod
4.6.4      Wir leisten nicht bei vorsätzlicher Selbsttötung. Dies gilt auch,
wenn die versicherte Person die Tat in einem die freie Willensbestim-
mung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit
begangen hat.

4.7      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

4.7.1      Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten,
wenn diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir unsere
Erklärungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-

tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

Änderung der Postanschrift und Namensänderung
4.7.2      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-
lich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir
eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt
unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen
Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in
Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung
verlegt haben.

4.7.3      Bei Änderung Ihres Namens gilt vorstehender Absatz ent-
sprechend.

Kosten für Recherche
4.7.4      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsaufent-
halten
4.7.5      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.7.6      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

4.8      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.8.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

4.8.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

4.8.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:
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- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

4.8.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,

wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

4.8.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.9      Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden
sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie
insbesondere folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann
Als Verbraucher können Sie sich an den Ombudsmann für Versiche-
rungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit unter folgenden Kontakt-
daten:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein
Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem
Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z.B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit
Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/con-
sumers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Das geltende Recht und den zuständigen Gerichtsstand finden Sie im
Abschnitt "Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?".

4.10      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.10.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die Anspruch
stellende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis
erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.10.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die
Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung
der Anspruch stellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwi-
schen der Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt
damit bei der Berechnung der Frist unberücksichtigt.

Versicherungsmathematische Hinweise

Für die Ermittlung der Beiträge, die erforderlich sind, um die Versiche-
rungsleistungen zu erbringen, haben wir als Rechnungszins 0,25 Pro-
zent p. a. angesetzt und die unternehmenseigene geschlechtsunabhän-
gige Sterbetafel "AXA2021T" bzw. "AXA2021TS" für die Risikolebensver-
sicherung Standard herangezogen.
Bei Leistungserhöhungen (zum Beispiel durch dynamische Anpassung)
berechnen wir die hinzukommenden Leistungen in der Regel mit den
Rechnungsgrundlagen, die wir bei Abschluss des Versicherungsver-
trages zugrunde gelegt haben. Wir sind allerdings berechtigt, den Erhö-
hungen die Rechnungsgrundlagen für Neuverträge zugrunde zu legen.
Sofern wir die Rechnungsgrundlagen für Neuverträge zugrunde legen,
werden wir Sie hierüber informieren.

Glossar

Angehörige
Dieser Personenkreis wird in § 15 Abgabenordnung und in § 7 Absatz 3
Pflegezeitgesetz bestimmt. Dies sind nach derzeitigem Stand (Dezember
2021):
L Angehörige nach § 15 Abgabenordnung sind
1. der Verlobte,
2. der Ehegatte oder Lebenspartner,
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
4. Geschwister,
5. Kinder der Geschwister,
6. Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der
Ehegatten oder Lebenspartner,
7. Geschwister der Eltern,
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegever-
hältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander ver-
bunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Angehörige sind die oben aufgeführten Personen auch dann, wenn
M in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begrün-

dende Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;
M in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwä-

gerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist,
M im Fall der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr be-

steht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander ver-
bunden sind.
L Nahe Angehörige nach § 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz sind
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M Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern,
M Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebens-

partnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Ehegatten der Ge-
schwister und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner der Ge-
schwister und Geschwister der Lebenspartner,

M Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflege-
kinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkel-
kinder.

Anzeigepflichtverletzung
Bei Antragstellung obliegen Ihnen Anzeigepflichten. Diese verletzen Sie,
wenn Sie oder die versicherte Person unvollständige und/oder falsche
Angaben machen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie unsere Ge-
sundheitsfragen falsch beantworten oder wenn Sie verschweigen, dass
Sie Raucher sind. Anzeigepflichten obliegen Ihnen auch im Laufe des
Vertrages, z. B. bei Tod der versicherten Person. Die Verletzung dieser
Anzeigepflichten kann mit erheblichen Nachteilen für Sie verbunden
sein.

Arglist
Wenn jemand bewusst falsche Angaben macht oder Informationen ver-
schweigt mit dem Vorsatz, uns in die Irre zu führen. Sie handeln arglistig,
wenn Sie bei uns vorsätzlich einen Irrtum hervorrufen, um uns zur Ab-
gabe einer Willenserklärung zu veranlassen. Diese Täuschung kann
durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber auch durch einfaches
Verschweigen einer Tatsache hervorgerufen werden. Hierzu müssen Sie
wissen, oder es zumindest in Erwägung ziehen, dass die vorgespie-
gelten Tatsachen falsch sind.

Beitragszahlungsdauer
Zeitraum, in dem Sie vertraglich verpflichtet sind, die Beiträge für Ihren
Vertrag zu zahlen.

Bezugsberechtigte Person
Diese bestimmt ausschließlich der Versicherungsnehmer. Sie erhält die
vereinbarte/n vertragliche Leistung/en. In bestimmten Fällen kann nur ein
naher Angehöriger der versicherten Person bezugsberechtigt sein.

Deckungskapital/Deckungsrückstellung
Die Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen ge-
genüber ihren Versicherungsnehmern Deckungskapitalien zu bilden. Sie
entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zu-
sammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die garantierten Versiche-
rungsleistungen finanziert werden können. Das zu Bilanzierungszwecken
berechnete Deckungskapital nennt man Deckungsrückstellung.

Erklärungen
Mitteilungen, die mindestens in Textform erfolgen müssen und einen
rechtlichen Charakter haben können. Beispiel: Mitteilung zu Änderung
des Bezugsberechtigten, Beantragung einer Beitragsfreistellung oder
Kündigung.

Geschäftsbericht
Vermittelt Informationen über den Geschäftsverlauf des vergangenen
Geschäftsjahres eines Unternehmens. Er enthält u. a. die deklarierten
Überschüsse für das jeweilige Geschäftsjahr. Er kann über unsere Inter-
netseite www.AXA.de eingesehen werden.

grob fahrlässig
Sie handeln grob fahrlässig, wenn Sie die in der jeweiligen Situation er-
forderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maß nicht beachten. Dies ist
auch der Fall, wenn Sie schon einfachste, ganz naheliegende Überle-
gungen nicht anstellen.

juristische Personen
Eine rechtlich selbständige Vereinigung von Personen oder eine Vermö-
gensmasse, die Träger von Rechten und Pflichten sein und daher am
Rechtsverkehr teilnehmen kann. Deshalb kann sie zum Beispiel Verträge
abschließen. Eine GmbH ist ein Beispiel für eine juristische Person.

Kostenüberschüsse
Diese entstehen, wenn die Kosten niedriger sind, als wir bei der Kalkula-
tion des Tarifes angenommen haben.

Laufende Überschüsse / Überschussbeteiligung
Sie werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt. Die laufenden
Überschüsse fließen in Ihr Vertragsvermögen und erhöhen dieses.

Nichtraucher
Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.
Wird die versicherte Person nach Antragstellung Raucher, stellt dies eine
Gefahrerhöhung dar. Sie und die versicherte Person sind verpflichtet,
uns dies unverzüglich in Textform mitzuteilen.

Rechnungsgrundlagen
Verwendete Parameter, die den versicherungsmathematischen Berech-
nungen zugrunde liegen.

Rechnungszins
Zinssatz, der für die Finanzierung der garantierten Leistungen erforder-
lich ist.

Risikoprüfung
Sie wird zur individuellen Risikoeinstufung durchgeführt. Sie besteht aus
der Gesundheitsprüfung und weiteren Fragen zur Einschätzung des Ri-
sikos der zu versichernden Person (z.B. Beruf, Tätigkeitsmerkmale, aus-
geübte Sportarten, Hobbys und Rauchverhalten) sowie der finanziellen
Angemessenheitsprüfung.

Risikoüberschüsse
Diese entstehen, wenn der Verlauf des versicherten Risikos günstiger ist
als bei der Kalkulation des Tarifes angenommen. Dies ist beispielsweise
der Fall, wenn weniger Versicherte sterben als ursprünglich ange-
nommen.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)
Wir führen einen Teil der Überschüsse zunächst der Rückstellung für die
Beitragsrückerstattung zu. Hieraus erfolgt ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt die einzelvertragliche Überschussbeteiligung Ihres Vertrages im
Rahmen der laufenden Überschussbeteiligung und des Schlussüber-
schusses.
Würden die Gewinne direkt den einzelnen Verträgen zugeordnet, könnte
deren Gewinnbeteiligung von Jahr zu Jahr beträchtlich schwanken.

Stundung
Sie können unter bestimmten Voraussetzungen für eine begrenzte Zeit
die Zahlung Ihrer Beiträge aussetzen. Der Versicherungsschutz bleibt
während dieser Zeit bestehen. Die nicht gezahlten Beiträge müssen Sie
später verzinst nachzahlen.

Textform
Ihre Mitteilungen an uns genügen der Textform, wenn sie als E-Mail oder
Fax versandt werden. Ein unterschriebener Brief ist in diesem Fall nicht
erforderlich.
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Todesfallleistung
Leistung, die für den Fall des Todes der versicherten Person vertraglich
vereinbart ist.

Überschüsse
Diese ergeben sich aus Gewinnen, die aus unterschiedlichen Quellen
stammen können. Diese sind: Kostenüberschüsse, Zinsüberschüsse und
Risikoüberschüsse (siehe beispielsweise Kostenüberschüsse). Sie
werden regelmäßig, z.B. jährlich, neu festgelegt.

unverzüglich
Bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d. h. so schnell wie möglich.

versicherte Person
Die im Vertrag bezeichnete Person, für die wir Versicherungsschutz ge-
währen. In der Privatversorgung können Sie als Versicherungsnehmer
oder auch eine dritte Person sein. Fallen Versicherungsnehmer und ver-
sicherte Person auseinander, bedarf es der Zustimmung der versi-
cherten Person zum Vertrag.

Versicherungsdauer
Zeitraum, in dem die versicherte Person durch diesen Vertrag abgesi-
chert ist. D.h., wenn innerhalb dieses Zeitraums der Versicherungsfall
(Tod der versicherten Person) eintritt, erbringen wir die vereinbarte Leis-
tung.

Versicherungsfall
Ereignis, das eintritt und die vertraglich vereinbarte Leistungspflicht aus-
löst. Zum Beispiel: Tod der versicherten Person.

Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr fängt mit dem Beginn der Versicherung an und
dauert genau 12 Monate. Alle folgenden Versicherungsjahre beginnen
oder enden immer zu diesem Zeitpunkt. Beginnt beispielsweise eine Ver-

sicherung am 01. April, dann endet das Versicherungsjahr am 31. März
des folgenden Jahres, jeweils um 12:00 Uhr.

Versicherungsnehmer
Unser Vertragspartner, der im Versicherungsschein genannt ist und
diesen erhält. Versicherungsnehmer kann nur eine einzelne natürliche
oder juristische Person sein.

Versicherungsperiode
Zeitraum, nach welchem die Beiträge berechnet werden. Sie hängt von
der vereinbarten Zahlweise ab, d.h. bei jährlicher Beitragszahlung um-
fasst sie ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung beträgt sie einen
Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

Versicherungsschein (Police)
Ihr Nachweis über den Versicherungsvertrag. Er gibt Auskunft über die
wesentlichen Vertragsinhalte. Im Einzelfall benötigten Sie diesen Nach-
weis, wenn Sie Ihre Ansprüche auf Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag geltend machen.

Versicherungssumme
Das ist die garantierte Todesfallleistung zu Vertragsbeginn. Sie ist auf
Ihrem Versicherungsschein dokumentiert.

vorsätzlich
Sie handeln vorsätzlich, wenn sie den Eintritt eines Ereignisses für sicher
oder zumindest für möglich halten und ihn bewusst in Kauf nehmen bzw.
herbeiführen oder verhindern wollen.

Zinsüberschüsse
Sie entstehen, wenn die Erträge unserer Kapitalanlagen höher sind als
der Betrag, den wir zur Finanzierung unsere garantierten Leistungen be-
nötigen.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

in den folgenden Versicherungsbedingungen wollen wir Sie über die Re-
gelungen informieren, die für das Versicherungsverhältnis zwischen
dem/der Versicherungsnehmer/in und uns gelten.

Sind Sie versicherte Person, aber nicht gleichzeitig Versicherungsneh-
mer/in, dann sprechen wir Sie in den Versicherungsbedingungen nicht
unmittelbar an, denn die dort festgelegten Rechte und Pflichten betreffen
vorrangig nur den/die Versicherungsnehmer/in als unseren Vertrags-
partner.

Antwort auf die Frage, wer Versicherungsnehmer/in und wer versicherte
Person ist, finden sich im Abschnitt "Bestimmungen für die Direktversi-
cherung".

Inhaltsverzeichnis

...........................................................................................1 Leistungen 1
1.1 Welche Leistungen erbringen .....................................................wir? 1
1.2 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen betei-

.....................................................................................................ligt? 2
1.3 Wann beginnt Ihr ............................................Versicherungsschutz? 2
1.4 Wer erhält die ...........................................Versicherungsleistungen? 2
1.5 Was bedeutet die vorvertragliche ..............................Anzeigepflicht? 3

................................................................................................2 Beiträge 4
2.1 Wie verwenden wir Ihre ......................................................Beiträge? 4
2.2 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu ......................beachten? 4
2.3 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig .....zahlen? 4

..................................................................3 Gestaltungsmöglichkeiten 4
3.1 Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Beitragszah-

........................................................................lungsschwierigkeiten? 5
3.2 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche Folgen

hat .............................................................................................dies? 5
3.3 Wann können Sie wegen Elternzeit die Beitragszahlung aussetzen? 5
3.4 Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung .............herabsetzen? 5
4 Allgemeine ................................................................Bestimmungen 5
4.1 Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausge-

..............................................................................................glichen? 5
4.2 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

...................................................................................................wird? 6
4.3 Nachprüfungsrecht zum ...........................................Rauchverhalten 6
4.4 Welche Bedeutung hat der .............................Versicherungsschein? 7
4.5 Wann ist der Versicherungsschutz ........................ausgeschlossen? 7
4.6 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten ..........................Person? 7
4.7 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis

...........................................................................................beziehen? 7
4.8 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der .....Gerichtsstand? 7
4.9 Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden .....sind? 8
4.10 Wann verjähren Ihre .....................................................Ansprüche? 8
4.11 Bestimmungen für die .......................................Direktversicherung 8

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Todesfallleistung
1.1.1      Sie haben eine Risikoversicherung mit gleichbleibender
Versicherungssumme abgeschlossen. Die Versicherungssumme können
Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Stirbt die versicherte Person
vor Ablauf der Versicherung, zahlen wir die vereinbarte Versicherungs-
summe an die bezugsberechtigten Hinterbliebenen.

Bezugsberechtigte Hinterbliebene im Sinne dieser Bedingungen sind:

- der überlebende Ehegatte mit dem die versicherte Person zum
Zeitpunkt ihres Todes verheiratet war bzw. Lebenspartner nach
dem Lebenspartnerschaftsgesetz,

- Kinder im Sinne von § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz
5 Einkommensteuergesetz (EStG),

- der überlebende Lebensgefährte, mit dem die versicherte Person
zum Zeitpunkt ihres Todes in einer auf Dauer angelegten häusli-
chen Gemeinschaft gelebt hat, vorausgesetzt, die versicherte
Person hat diesen Lebensgefährten uns vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit Namen, Anschrift und Geburtsdatum in Textform be-
nannt. Unter einer auf Dauer angelegten häuslichen Gemeinschaft
sind ein gemeinsamer Wohnsitz und eine gemeinsame Haushalts-
führung zu verstehen. Das Bestehen einer häuslichen Gemein-
schaft mit dem in der Zahlungsverfügung benannten Lebensge-
fährten ist uns gegenüber von der versicherten Person in Textform
zu bestätigen.

Die versicherte Person hat die Möglichkeit, dem Versicherungsnehmer
eine oder mehrere zu dem Kreis der zuvor genannten Hinterbliebenen
gehörende Personen im Rahmen einer Zahlungsverfügung für den To-
desfall als bezugsberechtigt für die Hinterbliebenenleistung in Textform
zu benennen. Der Versicherungsnehmer wird uns die Zahlungsverfü-
gung unverzüglich vorlegen. Im Todesfall werden wir die Leistungen an
die in der Zahlungsverfügung genannten Hinterbliebenen auszahlen.

Liegt uns keine Zahlungsverfügung vor, zahlen wir die Hinterbliebenen-
leistung an die bezugsberechtigten Hinterbliebenen in der obenste-
henden Rangfolge.

Wenn die Risikolebensversicherung als Direktversicherung nach §
3 Nr. 63 EStG ausgestaltet ist, gilt:
Stirbt die versicherte Person vor Ablauf der Versicherung, berechnen wir
eine lebenslange Rente aus der Versicherungssumme, wenn dann be-
zugsberechtigte Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung für den
Todesfall vorhanden sind. Die Rente wird bei Tod der versicherten
Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berech-
tigten Person ermittelt. Sie beträgt jedoch mindestens 70 % der Rente,
die sich ergibt, wenn sie mit Tarif und insbesondere Rechnungszins für
den Zeitpunkt des Rentenbeginns ermittelt wird, die bei Vertragsbeginn
gültig waren; die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem
dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person ermit-
telt. Diese Rente endet mit dem des bezugsberechtigten Hinterblie-
benen. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die
Kinder die Voraussetzungen des § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und
Absatz 5 Einkommensteuergesetz (EStG) erfüllen. Weitere Leistungen
werden nicht fällig.

Sind bezugsberechtigte Hinterbliebene nicht vorhanden, ist die Todes-
fallleistung auf ein Sterbegeld von höchstens 8.000 Euro beschränkt.

Falls die berechnete Rente kleiner oder gleich 1 % der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an
Stelle der Rente eine Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1 %
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs,
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zahlen wir ebenfalls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger
eine Kapitalzahlung wählt.

Wenn die Risikolebensversicherung nicht als Direktversicherung
nach § 3 Nr. 63 EStG ausgestaltet ist, gilt:
Stirbt die versicherte Person vor Ablauf der Versicherung zahlen wir die
vereinbarte Versicherungssumme an die bezugsberechtigten Hinterblie-
benen. Sind keine bezugsberechtigten Hinterbliebenen vorhanden, so
wird die Todesfallleistung an die Erben ausgezahlt.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.1.2      Der Versicherungsschutz aus der Risikoversicherung besteht,
sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, weltweit.

Sonstige Leistungen
1.1.3      Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garan-
tierten Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschuss-
beteiligung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse
und wie sind Sie an ihnen beteiligt?").

1.2      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.2.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die
Kosten niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkula-
tion angenommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versiche-
rungsnehmer angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschrie-
benen Höhe.

Überschussermittlung
1.2.2      Die Ermittlung der Risiko- und Kostenüberschüsse erfolgt auf
der Grundlage des Jahresabschlusses unter Vergleich des tatsächlichen
mit dem erwarteten Risiko- und Kostenverlauf aller bei uns bestehenden
Versicherungen. Den Jahresabschluss prüfen unabhängige Wirtschafts-
prüfer und wir reichen ihn bei unserer Aufsichtsbehörde ein.
Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand un-
seres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festge-
legt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.

Überschussverteilung
1.2.3      An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir die
Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vor-
geschriebenen Höhe.

Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu. Diese Rückstellung
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustabdeckung und zur Erhö-
hung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 139 Versicherungsauf-
sichtsgesetz). Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde.

1.2.4      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer
laufenden Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fäl-
ligkeit der Versicherungsleistung erfolgen.

Überschusshöhe
1.2.5      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht

garantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind allein schon wegen der
langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt
beeinflussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der
Überschüsse auf die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
1.2.6      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 112, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 121.

Überschussbeteiligung
1.2.7      Die Überschussbeteiligung kann in einem jährlichen
Überschussanteil in Prozent des Risikobeitrages bestehen.

1.2.8      Für die Zuteilung der Überschüsse besteht für das Über-
schusssystem Todesfallbonus keine Wartezeit.

Überschusssysteme
1.2.9      Folgendes Überschusssystem liegt zugrunde:

- Todesfallbonus: Der Todesfallbonus erhöht die versicherte Leistung
und wird im Todesfall ausgezahlt. Falls der Todesfallbonussatz in
der Risikoversicherung künftig herabgesetzt werden sollte, sind Sie
berechtigt, innerhalb von drei Monaten, nach dem wir Sie über die
Herabsetzung informiert haben, zum Herabsetzungstermin die ver-
sicherte Todesfallleistung gegen einen zusätzlichen Beitrag ohne
erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen, so dass der bisherige To-
desfallschutz einschließlich Todesfallbonus wieder erreicht wird.

1.3      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.3.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag
geschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versiche-
rungsschutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Ab-
schnitte "Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und
"Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.3.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz
vereinbart, wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz
nicht berührt.

1.3.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr
mittags.

1.4      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

An wen leisten wir?
1.4.1      Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag für die
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Direktversicherung dürfen wir nur an berechtigte Hinterbliebene der ver-
sicherten Person leisten (s. Abschnitt 1.1.1).

Bei einer arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung kann sowohl ein wi-
derrufliches als auch ein unwiderrufliches Bezugsrecht vereinbart
werden.

Sofern ein unwiderrufliches Bezugsrecht vereinbart wurde, kann dieses
nur noch mit Zustimmung der unwiderruflich bezugsberechtigten Person
aufgehoben oder eingeschränkt werden.

1.4.2      Alle in den vorstehenden Absätzen genannten Verfügungen
sind wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform an-
gezeigt worden sind. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit Ihrer
Verfügung von der Einverständniserklärung oder von sonstigen Rechts-
handlungen eines Dritten abhängt (beispielsweise, weil Sie vorher schon
ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt oder die Versicherung ab-
getreten haben), gilt das auch für die Erklärungen bzw. Rechtshand-
lungen des Dritten.

1.5      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

1.5.1      Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen
darauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertrag-
liche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach dem Ge-
sundheitszustand, wie gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, ge-
sundheitlichen Störungen und Beschwerden, sowie Körpergröße, Ge-
wicht und dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
1.5.2      Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die
Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. vorste-
henden Absatz), nicht oder nicht richtig angegeben, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt der Vertrag
ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der gezahlten Bei-
träge können Sie nicht verlangen.

Kündigung
1.5.3      Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

Kündigen wir die Versicherung, besteht kein Versicherungsschutz. Auch
die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
1.5.4      Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie
die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese anderen
Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10% oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung
werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
1.5.5      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte
stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen
diese Rechte innerhalb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von
uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Aus-
übung unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir
unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere
Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

1.5.6      Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der An-
zeigepflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kündi-
gung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
1.5.7      Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst
und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen
worden ist, können wir den Vertrag wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten. Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist der Versi-
cherungsvertrag von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu
keinem Zeitpunkt Versicherungsschutz bestand. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
1.5.8      Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab
Kenntnis der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung
können wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.
Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
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1.5.9      Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung
dieser Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen
gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei
einer Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

2      Beiträge

2.1      Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten Risikos
(Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie Abschluss- und Verwaltungs-
kosten.

Näheres zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

2.2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

Beitragszahlung und Zahlweise
2.2.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung
durch jährliche, halbjährliche, vierteljährliche oder monatliche Beitrags-
zahlungen (laufende Beitragszahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Jahreszahlung ein Jahr, bei unter-
jähriger Beitragszahlung entsprechend der Zahlungsweise einen Monat,
ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr. Ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise ist mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versi-
cherungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der ge-
wählten Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben
von dem Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

Einlösungsbeitrag
2.2.2      Der erste Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist abweichend von der
gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz,
VVG) unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch
nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginn.

Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der ver-
einbarten Versicherungsperiode fällig.

Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung
2.2.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Kosten.

Fortsetzung der Beitragszahlung durch den Arbeitnehmer
2.2.4      Haben Sie für Ihren Arbeitnehmer eine Versicherung im
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung abgeschlossen, die über
Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers finanziert wird, und erhält dieser
bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Entgelt, kann er die Versiche-
rung mit eigenen Beiträgen fortsetzen (§ 1a Absatz 4 Betriebsrentenge-
setz, BetrAVG). Der Arbeitgeber ist in diesem Fall nicht zur Beitragszah-
lung verpflichtet.

Beitragsrückstände
2.2.5      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit einer fälligen Ver-
sicherungsleistung verrechnen. Bis zur Verrechnung erheben wir die im
Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?" genannten Verzugszinsen.

Dauer der Beitragszahlung
2.2.6      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer zu entrichten. Die Beitragszahlungsdauer der Versicherung
und die Versicherungsdauer sind gleich. Bei Tod der versicherten
Person sind sie bis zum Ende des Beitragszahlungsabschnitts zu ent-
richten, in dem der Tod eingetreten ist.

2.3      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.3.1      Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, können
wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten, es
sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu
vertreten. Wir können eine angemessene Geschäftsgebühr für die Bear-
beitung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39 Absatz 1 Satz 3
VVG) erheben. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können
Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag
2.3.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,
den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, entfällt Ihr Versiche-
rungsschutz. Auf diese Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung aus-
drücklich hinweisen. Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die
Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt
oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns
durch die Mahnung kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden er-
wächst.

Verzugsfolgen
2.3.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindes-
tens aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Poli-
cendarlehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durch-
schnittlich erheben. Diese Zinsen werden gesondert in Rechnung ge-
stellt.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.
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3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?

Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Elternzeit o. ä.), möchten aber Ihren Versi-
cherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten
offen:

Änderung der Beitragszahlungsweise
3.1.1      Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung der
Beitragszahlungsweise zum Ablauf der Versicherungsperiode mit einer
Frist von einem Monat verlangen. Es gilt der Abschnitt "Was haben Sie
bei der Beitragszahlung zu beachten?".

Beitragsfreistellung
3.1.2      Eine Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung ist
ausgeschlossen. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht ver-
langen.

3.2      Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche
Folgen hat dies?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Ver-
sicherungsperiode kündigen.

Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Leistung
fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert. Die Rückzahlung der Bei-
träge können Sie nicht verlangen.

Eine Kündigung ist möglich, wenn

- der Arbeitnehmer noch keine unverfallbare Anwartschaft aus dem
Direktversicherungsvertrag erworben hat;

- bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der versicherten
Person die Höhe der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Werte aus
der Direktversicherung die gemäß § 3 Absatz 2 BetrAVG zuläs-
sigen Abfindungsbeträge nicht übersteigt;

- der Versicherungsnehmer für alle seine versicherten Arbeitnehmer
eine andere Art der betrieblichen Altersversorgung einrichtet und
die bisherigen Werte aus den Direktversicherungen auf diese über-
tragen will.

3.3      Wann können Sie wegen Elternzeit die Beitragszahlung aus-
setzen?

Während einer Elternzeit kann für den Vertrag die Beitragszahlung aus-
gesetzt werden, sofern während der Elternzeit das Arbeitsverhältnis
ohne Entgelt fortbesteht. In diesem Fall besteht kein Versicherungs-
schutz. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kann innerhalb von
sechs Monaten nach Beginn der Elternzeit verlangen, dass der Versi-
cherungsschutz gegen Beitragszahlung in der ursprünglichen Höhe wie-
derauflebt. Soll der Versicherungsschutz nach Ablauf von sechs Mo-
naten nach Beginn der Elternzeit wiederaufleben, kann dies ausschließ-
lich als Neupolicierung in der dann aktuell gültigen Tarifgeneration und
nach den dann gültigen Versicherungsbedingungen und Annahmerichtli-
nien sowie mit dem jeweiligen aktuellen Eintrittsalter erfolgen.

Eine Fortführung des Versicherungsschutzes kann ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung erfolgen, sofern der Versicherungsschutz ursprünglich
zu normalen Bedingungen und Beitragssätzen angenommen wurde und
die Fortführung innerhalb von 36 Monaten ab Beginn der Elternzeit er-
folgt.

3.4      Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung herabsetzen?
Sie können die Leistung Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in
Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen Versicherungspe-

riode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der
zu zahlende Beitrag. Die reduzierte Leistung und zukünftigen Beiträge
berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertrags-
abschluss galten.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir die Versiche-
rungsleistungen herabsetzen können:

- Die verbleibende Versicherungssumme beträgt mindestens 3.000
Euro.

- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 120 Euro
jährlich.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung
der Leistung nicht möglich. Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages
herabsetzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe
finden Sie in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?

Welche Kosten werden durch Ihre Beiträge gedeckt?

4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns
versicherten Risikos (Risikobeitrag).

Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.2      Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 VVG be-
stimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der De-
ckungsrückstellungsverordnung auf 2,5% der von Ihnen während der
Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Wurde mit Ihnen die Anwendbarkeit des Förderbetrags nach § 100 EStG
vereinbart, gilt abweichend Folgendes:
In die von Ihnen gezahlten Beiträge sind Abschluss- und Vertriebskosten
von maximal 2,5 % einkalkuliert. Diese Kosten verteilen wir auf die ge-
samte Beitragszahlungsdauer.
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Welche Gebühren werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.3      Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen,
die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
können wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und
Geschäftsvorfälle sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Für
Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres
Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbestände ein-
führen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächlichen durch-
schnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Ermessen fest-
setzen. Die Gebühren werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Ge-
bühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns nach-
weisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten Auf-
wände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundeliegenden
Umfang anfallen.

4.2      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

Pflichten im Todesfall
4.2.1      Uns muss sobald wie möglich mitgeteilt werden, dass die
versicherte Person verstorben ist.

Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir keine Leistung
auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:

Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.

Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

Nachweise im Todesfall
4.2.2      Für die Auszahlung der Versicherungsleistung benötigen wir:

- den Versicherungsschein, sowie
- eine amtliche Sterbeurkunde, die Geburtstag und Geburtsort der

versicherten Person enthält.

Bei Bedarf fordern wir folgende Nachweise an:

- Ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-
desursache. Dieses muss auch den Beginn und den Verlauf der
Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ent-
halten.

- Einen Nachweis der letzten Beitragszahlung.
- Ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

4.2.3      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige

weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Die hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versi-
cherungsleistung beansprucht.

Nichterfüllung der Auskunft- und Nachweispflicht
4.2.4      Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und
Nachweise gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versiche-
rungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Wi-
derrufs oder Einschränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung
und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind,
unsere Leistungspflicht zu prüfen.

Leistungszahlung in ein Land außerhalb der EU
4.2.5      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren im
Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleistungen
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wün-
schen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf Kosten
und Gefahr des Empfangsberechtigten.

Zu Unrecht empfangene Leistungen
4.2.6      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an uns
zurückzuzahlen.

4.3      Nachprüfungsrecht zum Rauchverhalten

4.3.1      Ist der Nichtrauchertarif vereinbart, haben wir das Recht,
jederzeit den Nichtraucherstatus der versicherten Person nachzuprüfen.
Wird die versicherte Person nach Antragstellung Raucher nach Ab-
schnitt "Definition Raucher", stellt dies eine Gefahrerhöhung dar. Sie -
und die versicherte Person - sind verpflichtet, uns dies unverzüglich
schriftlich mitzuteilen.

4.3.2      Wir verzichten auf unsere gesetzlichen Rechte, den
Versicherungsvertrag wegen dieser Gefahrerhöhung zu kündigen oder
die erhöhte Gefahr vom Versicherungsschutz auszuschließen.

Wird diese Gefahrerhöhung vorgenommen, können wir rückwirkend ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung den höheren Beitrag der Risikoversi-
cherung für Raucher verlangen; die Versicherungssumme bleibt in der
bisherigen Höhe bestehen. Sie können verlangen, dass statt einer Erhö-
hung der Beiträge die Todesfallsumme entsprechend herabgesetzt wird.

Wenn Sie oder die versicherte Person diese Gefahrerhöhung nachträg-
lich erkennen und uns dies nicht schriftlich angezeigt wird, können wir
die vorgenannte Beitragserhöhung auch dann vornehmen, wenn die Ge-
fahrerhöhung unverschuldet ist.

Sie können Ihren Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung über die Beitragserhöhung ohne Einhaltung
einer Frist kündigen.

Tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
ein, zu dem Sie uns die Gefahrerhöhung hätten mitteilen müssen, verrin-
gert sich die Versicherungssumme im Verhältnis des bisherigen Beitrags
zum erforderlichen Beitrag der Risikoversicherung für Raucher. Das gilt
nicht, wenn Sie - und die versicherte Person - die schriftliche Mitteilung
nicht vorsätzlich unterlassen haben oder uns die Gefahrerhöhung zu
diesem Zeitpunkt bekannt war. Wir verringern die Versicherungssumme
nicht, wenn die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls war.

Definition Nichtraucher
4.3.3      Nichtraucher ist, wer bei Antragstellung in den letzten zwölf
Monaten vor Antragstellung kein Nikotin konsumiert hat und auch beab-
sichtigt, dies in Zukunft nicht zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,
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- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, uns wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen, ob Sie Raucher sind. Soll das
Leben einer anderen Person versichert werden, ist auch diese - neben
Ihnen - für die wahrheitsgemäße Anzeige verantwortlich. Unrichtige An-
gaben über das Rauchverhalten der zu versichernden Person stellen
eine Anzeigepflichtverletzung dar, die bis zum Verlust des Versiche-
rungsschutzes führen kann.

Definition Raucher
4.3.4      Raucher ist, wer die Voraussetzungen für einen
Nichtraucher nach Abschnitt "Definition Nichtraucher" nicht erfüllt.
Sollten Sie Nichtraucher geworden sein, sind wir bereit, nach ergän-
zender Risiko-Einschätzung den Wechsel in eine Risikoversicherung für
Nichtraucher zu prüfen. Nichtraucher ist, (Definition siehe Abschnitt "De-
finition Nichtraucher"), wer in den letzten zwölf Monaten vor Beantra-
gung des Tarifwechsels kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsich-
tigt, dies in Zukunft nicht zu tun.

4.4      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

4.4.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als
berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu
verfügen und Leistungen in Empfang zu nehmen.

4.4.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des
Versicherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

4.5      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Ausschlüsse bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen
4.5.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versiche-
rungsschutz besteht insbesondere auch dann, wenn die versicherte
Person in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren
Unruhen den Tod gefunden hat.

4.5.2      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren
Unruhen besteht - sofern nichts anderes vereinbart - kein Versiche-
rungsschutz.

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt, denen sie wäh-
rend eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus-
gesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

4.5.3      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen
Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen besteht ebenfalls kein Versicherungs-
schutz.

Wir leisten auch nicht, wenn der Todesfall durch Strahlen infolge Kern-
energie, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so
ungewöhnlichem Maße gefährden oder schädigen, dass es zu deren Ab-
wehr und Bekämpfung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde
der Bundesrepublik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen an-
derer Länder bedarf.

Auf diese Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, so-
fern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Er-
höhung des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungs-
grundlagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Er-
füllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestands-
gruppe nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge
der betroffenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.

4.6      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

4.6.1      Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren
seit Zahlung des Einlösungsbeitrages sind wir zur Leistung uneinge-
schränkt verpflichtet.

4.6.2      Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor
Ablauf der Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns
nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.

4.6.3      Bei Wiederherstellung des Vertrages gelten die vorstehenden
Absätze entsprechend. Die Dreijahresfrist beginnt mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.

4.7      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

Änderung der Postanschrift und Namensänderung
4.7.1      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unver-
züglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da
wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem
Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem
Fall gilt unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschrie-
benen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versiche-
rung in Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Nieder-
lassung verlegt haben.

4.7.2      Bei Änderung Ihres Namens gilt vorstehender Absatz
entsprechend.

Kosten für Recherche
4.7.3      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsaufent-
halten
4.7.4      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.7.5      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

4.8      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.8.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

4.8.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:
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- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

4.8.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

4.8.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,

wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

4.8.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.9      Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden
sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie
insbesondere folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann
Als Verbraucher können Sie sich an den Ombudsmann für Versiche-
rungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit unter folgenden Kontakt-
daten:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein
Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem
Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z.B. über eine
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit
Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/con-
sumers/odr/ wenden.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten
sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Das geltende Recht und den zuständigen Gerichtsstand finden Sie im
Abschnitt "Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?".

4.10      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.10.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die Anspruch
stellende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis
erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.10.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die
Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entschei-
dung der Anspruch stellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum
zwischen der Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt
damit bei der Berechnung der Frist unberücksichtigt.

4.11      Bestimmungen für die Direktversicherung

Wer ist Versicherungsnehmer, wer ist versicherte Person?
4.11.1      Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber. Setzt der
versicherte Arbeitnehmer nach dem Ausscheiden aus dem Arbeits- bzw.
Dienstverhältnis die Versicherung fort, wird er nach Abschnitt "Was gilt,
wenn die versicherte Person aus der Firma ausscheidet?" oder aufgrund
Übertragung (§ 4 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Al-
tersversorgung, BetrAVG) Versicherungsnehmer.

Versicherte Person ist der Arbeitnehmer, für den der Arbeitgeber diesen
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Arbeitnehmer sind Arbeiter
und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, denen Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung aus Anlass ihrer Tätigkeit für ein Unter-
nehmen zugesagt worden sind.

Was gilt, wenn die versicherte Person aus der Firma ausscheidet?
4.11.2      Scheidet eine versicherte Person vor Eintritt des Versiche-

rungs-
falles aus den Diensten des Versicherungsnehmers aus, kann dieser die
auf deren Leben abgeschlossene Versicherung abmelden oder kün-
digen, sofern Regelungen des BetrAVG dem nicht entgegenstehen. Ein
etwa vereinbartes Recht der ausgeschiedenen versicherten Person, die
Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen, bleibt unberührt. In
diesem Falle wird die versicherte Person Versicherungsnehmer.
Sind zum Zeitpunkt des Ausscheidens der versicherten Person die Un-
verfallbarkeitsfristen gemäß § 1b Absatz 2 BetrAVG bereits erfüllt,
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kommt gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 BetrAVG die versicherungsförmige
Lösung zur Anwendung. Das bedeutet, dass die Ansprüche der versi-
cherten Person auf die von uns aufgrund des Versicherungsvertrages zu
erbringende Versicherungsleistung begrenzt sind. Die versicherte
Person wird Versicherungsnehmer. Sie ist berechtigt, die Versicherung
mit eigenen Beiträgen fortzusetzen (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 BetrAVG).

Voraussetzung für die Anwendung der versicherungsförmigen Lösung
ist, dass spätestens nach drei Monaten seit dem Ausscheiden des Ar-
beitnehmers eine Abtretung oder Beleihung der Rechte aus dem Versi-
cherungsvertrag durch den Arbeitgeber und Beitragsrückstände nicht
vorhanden sind (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 BetrAVG). In diesen Fällen
oder bei einer Verrechnung von offenen Forderungen mit Vertragsgut-
haben oder einer fälligen Leistung, kann die versicherungsförmige Lö-
sung nicht mehr zur Anwendung kommen. Es ist dann das ratierliche
Verfahren (so genanntes m/n-tel) anzuwenden (§ 2 Absatz 2 Satz 1
BetrAVG) und der Arbeitgeber muss für die Leistung einstehen, soweit
sie nicht durch die Versicherungsleistung abgedeckt wird.

Macht die versicherte Person von ihrem Recht auf Fortsetzung des Ver-
sicherungsverhältnisses Gebrauch, so wird eine einzelne Risikolebens-
versicherung in beitragspflichtiger Form und mit bis zum im Kollektivver-
trag genannten Endalter durchgängiger Beitragskalkulation abge-
schlossen. Die Fortsetzung ist ohne Gesundheitsprüfung möglich, wenn
die versicherte Person die entsprechende Erklärung innerhalb von drei
Monaten ab Wirksamwerden der Abmeldung bzw. Kündigung gegenüber
dem Versicherer abgibt. Die Fortsetzung des Versicherungsverhält-
nisses erfolgt nach den zum Zeitpunkt des Ausscheidens maßgeblichen
Rechnungsgrundlagen einer privaten Risikolebensversicherung, sofern
der Einlösungsbeitrag rechtzeitig gezahlt wird.

Scheidet eine Versicherung aus einem Kollektivvertrag aus, so entfallen
vom nächsten Beitragszahlungstermin an die im Gegensatz zu Einzel-
verträgen im Kollektivvertrag gewährten Vergünstigungen. Wechselt die
versicherte Person zu einem neuen Arbeitgeber, der ebenfalls einen Kol-
lektivvertrag abgeschlossen hat, kann die Versicherung vom neuen Ar-
beitgeber übernommen und innerhalb seines Kollektivvertrages zu
dessen Konditionen fortgeführt werden.

Seite 9



Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

In den folgenden Versicherungsbedingungen wollen wir Sie über die Re-
gelungen informieren, die für das Versicherungsverhältnis zwischen dem
Versicherungsnehmer und uns gelten.

Inhaltsverzeichnis

...........................................................................................1 Leistungen 1
1.1 Welche Leistungen erbringen .....................................................wir? 1
1.2 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen betei-

.....................................................................................................ligt? 2
1.3 Wann beginnt Ihr ............................................Versicherungsschutz? 2
1.4 Wer erhält die ...........................................Versicherungsleistungen? 2
1.5 Was bedeutet die vorvertragliche ..............................Anzeigepflicht? 3

................................................................................................2 Beiträge 4
2.1 Wie verwenden wir Ihre ......................................................Beiträge? 4
2.2 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu ......................beachten? 4
2.3 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig .....zahlen? 4

..................................................................3 Gestaltungsmöglichkeiten 4
3.1 Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Beitragszah-

........................................................................lungsschwierigkeiten? 4
3.2 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche Folgen

hat .............................................................................................dies? 5
3.3 Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung .............herabsetzen? 5
4 Allgemeine ................................................................Bestimmungen 5
4.1 Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausge-

..............................................................................................glichen? 5
4.2 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

...................................................................................................wird? 6
4.3 Nachprüfungsrecht zum ...........................................Rauchverhalten 6
4.4 Welche Bedeutung hat der .............................Versicherungsschein? 7
4.5 Wann ist der Versicherungsschutz ........................ausgeschlossen? 7
4.6 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten ...........................Person? 8
4.7 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis

...........................................................................................beziehen? 8
4.8 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der .....Gerichtsstand? 8
4.9 Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden ....sind? 8
4.10 Wann verjähren Ihre .....................................................Ansprüche? 9

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Kapitalzahlung bei Tod
1.1.1      Sie haben eine Risikoversicherung mit gleichbleibender
Versicherungssumme abgeschlossen. Stirbt die versicherte Person vor
Ablauf der Versicherung, zahlen wir die vereinbarte Versicherungs-
summe. Diese können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Die
Beitragszahlungsdauer der Versicherung und die Versicherungsdauer
sind gleich.

Zusatzleistungen bei Tod in besonderen Lebenssituationen (gilt
nicht für Risikolebensversicherung Standard)
Stirbt die versicherte Person in bestimmten Lebenssituationen, wird eine
erhöhte Leistung ausgezahlt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme
einer der unten genannten Zusatzleistungen ist, dass der Anspruch auf
die Versicherungsleistung besteht.

Bau oder Erwerb einer Immobilie
Die Leistung erhöht sich um 25 % der vereinbarten Versicherungs-
summe, maximal jedoch um 50.000 Euro zusätzlich, falls sich die versi-
cherte Person in einer der folgenden Lebenssituationen befindet:

- Bau einer selbstgenutzten Wohnimmobilie,
- Erwerb einer selbstgenutzten Wohnimmobilie.

Der erhöhte Versicherungsschutz ist ab dem Tag der Baufreigabe bzw.
dem Abschluss des notariellen Kaufvertrags für sechs Monate gültig.

Geburt oder Adoption eines Kindes
Die Leistung erhöht sich um 25 % der vereinbarten Versicherungs-
summe, maximal jedoch um 50.000 Euro zusätzlich, falls sich die versi-
cherte Person in einer der folgenden Lebenssituationen befindet:

- Geburt eines Kindes der versicherten Person,
- Adoption eines minderjährigen Kindes durch die versicherte

Person.

Der erhöhte Versicherungsschutz ist ab dem Tag der Geburt oder der
Adoption für sechs Monate gültig. Diese Zusatzleistung kann nur einmal
in Anspruch genommen werden, auch unabhängig davon, ob ein oder
mehrere Kinder geboren oder adoptiert wurden.

Unfalltod
Die Leistung erhöht sich um 25 % der vereinbarten Versicherungs-
summe, maximal jedoch um 50.000 Euro zusätzlich, wenn die versi-
cherte Person an den Folgen eines Unfalls stirbt.
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von
außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig
eine Gesundheitsschädigung erleidet.

Voraussetzungen für den Anspruch auf diese Zusatzleistung sind:

- der Unfall muss während der Vertragslaufzeit eingetreten sein und
- der Tod ist während der Versicherungsdauer und innerhalb eines

Jahres nach dem Unfall eingetreten.

Besonderheiten für minderjährige Versicherte
1.1.2      Stirbt die versicherte Person bevor sie das siebte Lebensjahr
vollendet hat - also vor dem siebten Geburtstag - gilt folgende gesetz-
liche Bestimmung: Wir zahlen dann insgesamt für alle bei uns beste-
henden Versicherungen nur die gewöhnlichen Beerdigungskosten. Diese
Kosten sind aufgrund aufsichtsbehördlicher Verfügung derzeit auf 8.000
Euro begrenzt.
Die Leistung im Todesfall vor Vollendung des siebten Lebensjahres ist
nicht begrenzt, wenn:

- eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Versicherungs-
nehmer ist und der gesetzliche Vertreter dem Vertrag zugestimmt
hat, oder

- der gesetzliche Vertreter Versicherungsnehmer ist und der Ergän-
zungspfleger des Familiengerichts dem Vertrag zugestimmt hat.

Bitte beachten Sie: Die Leistung im Todesfall bleibt auch nach dem
vollendeten siebten Lebensjahr der versicherten Person auf 8.000 Euro
begrenzt, wenn eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Versi-
cherungsnehmer ist und der gesetzliche Vertreter dem Vertrag nicht
schriftlich zugestimmt hat. Die Begrenzung gilt solange bis die versi-
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cherte Person nach dem vollendeten 18. Lebensjahr Versicherungs-
nehmer wird.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.1.3      Der Versicherungsschutz aus der Risikoversicherung besteht,
sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, weltweit.

Sonstige Leistungen
1.1.4      Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garan-
tierten Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschuss-
beteiligung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse
und wie sind Sie an ihnen beteiligt?").

1.2      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.2.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des
versicherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die
Kosten niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkula-
tion angenommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versiche-
rungsnehmer angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschrie-
benen Höhe.

Überschussermittlung
1.2.2      Die Ermittlung der Risiko- und Kostenüberschüsse erfolgt auf
der Grundlage des Jahresabschlusses unter Vergleich des tatsächlichen
mit dem erwarteten Risiko- und Kostenverlauf aller bei uns bestehenden
Versicherungen. Den Jahresabschluss prüfen unabhängige Wirtschafts-
prüfer und wir reichen ihn unserer Aufsichtsbehörde ein.
Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand un-
seres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festge-
legt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.

Überschussverteilung
1.2.3      An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir die
Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vor-
geschriebenen Höhe.

Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu. Diese Rückstellung
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustabdeckung und zur Erhö-
hung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 139 Versicherungsauf-
sichtsgesetz, VAG). Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichts-
behörde.

1.2.4      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer
laufenden Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fäl-
ligkeit der Versicherungsleistung erfolgen.

Überschusshöhe
1.2.5      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht
garantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind allein schon wegen der
langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt
beeinflussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der
Überschüsse auf die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen

1.2.6      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 112, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 121.

Überschussbeteiligung
1.2.7      Die Überschussbeteiligung kann in einem jährlichen Über-
schussanteil in Prozent des Risikobeitrages bestehen.

1.2.8      Für die Zuteilung der Überschüsse besteht für die Überschuss-
systeme Todesfallbonus und Beitragsverrechnung keine Wartezeit.

Überschusssysteme
1.2.9      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit
Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Risikoversicherung verrechnet, so dass sich ein gerin-
gerer zu zahlender Beitrag ergibt.

- Todesfallbonus: Der Todesfallbonus erhöht die versicherte Leistung
und wird im Todesfall ausgezahlt. Falls der Todesfallbonussatz in
der Risikoversicherung künftig herabgesetzt werden sollte, sind Sie
berechtigt, innerhalb von drei Monaten, nach dem wir Sie über die
Herabsetzung informiert haben, zum Herabsetzungstermin die ver-
sicherte Todesfallleistung gegen einen zusätzlichen Beitrag ohne
erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen, so dass der bisherige To-
desfallschutz einschließlich Todesfallbonus wieder erreicht wird.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen. Ein Wechsel des Überschusssystems ist
während der Vertragslaufzeit nicht möglich.

1.3      Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1.3.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag
geschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versiche-
rungsschutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Ab-
schnitte "Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und
"Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.3.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz
vereinbart, wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz
nicht berührt.

1.3.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr
mittags.

1.4      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

Empfänger der Leistungen
1.4.1      Die Leistungen aus Ihrem Vertrag zahlen wir an Sie als
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Versicherungsnehmer (Bezugsberechtigter).

1.4.2      Für den Fall, dass die versicherte Person Versicherungsnehmer
wird, gilt Folgendes:

Sie können einen Bezugsberechtigten für die Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag benennen. Bis zum Eintritt des Versicherungsfalles
können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerrufen.

Nach dem Tod der versicherten Person kann das Bezugsrecht nicht
mehr widerrufen werden. Der Widerruf ist wirksam, wenn er uns vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles zugegangen ist.

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte die
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag sofort und unwiderruflich er-
werben soll. Sobald wir eine solche Erklärung von Ihnen erhalten haben,
kann dieses unwiderrufliche Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung der
Person aufgehoben oder eingeschränkt werden, der Sie es eingeräumt
haben.

Abtretung und Verpfändung
1.4.3      Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte
abtreten oder verpfänden, soweit dies rechtlich möglich ist.

Eine Abtretung oder Verpfändung wird uns gegenüber erst wirksam,
wenn Sie uns diese in Textform mitgeteilt haben. Wenn wir Ihnen bestä-
tigen, dass wir die Abtretung berücksichtigen, erheben wir dafür eine Ge-
bühr. Die derzeitige Höhe finden Sie in der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen".

1.5      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

1.5.1      Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen
darauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertrag-
liche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach dem Ge-
sundheitszustand, wie gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, ge-
sundheitlichen Störungen und Beschwerden, sowie Körpergröße, Ge-
wicht und dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese neben Ihnen -
für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen ver-
antwortlich.

Rücktritt
1.5.2      Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die
Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. vorste-
hender Absatz), nicht oder nicht richtig angegeben, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt der Vertrag
ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der gezahlten Bei-
träge können Sie nicht verlangen.

Kündigung

1.5.3      Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

Kündigen wir die Versicherung, besteht kein Versicherungsschutz. Auch
die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
1.5.4      Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil.

Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese
anderen Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10%
oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht angezeigten
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung werden wir
Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
1.5.5      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese
Rechte innerhalb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung
unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

1.5.6      Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der
Anzeigepflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kün-
digung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
1.5.7      Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst
und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen
worden ist, können wir den Vertrag wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-) versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten. Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist der Versi-
cherungsvertrag von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu
keinem Zeitpunkt Versicherungsschutz bestand. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.
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Ausübung der Anfechtung
1.5.8      Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab
Kenntnis der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung
können wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.
Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
1.5.9      Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung
dieser Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen
gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei
einer Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

2      Beiträge

2.1      Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten Risikos
(Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie Abschluss- und Verwaltungs-
kosten.

Näheres zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

2.2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

Beitragszahlung und Zahlweise
2.2.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung
durch jährliche, halbjährliche, vierteljährliche oder monatliche Beitrags-
zahlungen (laufende Beitragszahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst bei Jahreszahlung ein Jahr, bei unter-
jähriger Beitragszahlung entsprechend der Zahlungsweise einen Monat,
ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr. Ein Wechsel der Beitragszahlungs-
weise ist mit einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versi-
cherungsperiode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der ge-
wählten Beitragszahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben
von dem Wechsel der Beitragszahlungsweise unberührt.

Einlösungsbeitrag
2.2.2      Der erste Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist abweichend von der
gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz,
VVG) unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch
nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginn.

Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der ver-
einbarten Versicherungsperiode fällig.

Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung
2.2.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens

zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Kosten.

Beitragsrückstände
2.2.4      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit einer fälligen
Versicherungsleistung verrechnen. Bis zur Verrechnung erheben wir die
im Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?" genannten Verzugszinsen.

Dauer der Beitragszahlung
2.2.5      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der
Beitragszahlungsdauer zu entrichten. Bei Tod der versicherten Person
sind sie bis zum Ende des Beitragszahlungsabschnitts zu entrichten, in
dem der Tod eingetreten ist.

2.3      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.3.1      Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, können
wir - solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten, es
sei denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu
vertreten. Wir können eine angemessene Geschäftsgebühr für die Bear-
beitung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39 Absatz 1 Satz 3
VVG) erheben. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können
Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag
2.3.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,
den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, entfällt Ihr Versiche-
rungsschutz. Auf diese Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung aus-
drücklich hinweisen. Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die
Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt
oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns
durch die Mahnung kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden er-
wächst.

Verzugsfolgen
2.3.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindes-
tens aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Poli-
cendarlehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durch-
schnittlich erheben. Diese Zinsen werden gesondert in Rechnung ge-
stellt.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Welche Möglichkeiten haben Sie bei vorübergehenden Bei-
tragszahlungsschwierigkeiten?
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Haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, den vollen Beitrag zu zahlen
(z. B. wegen Arbeitslosigkeit, Elternzeit o. ä.), möchten aber Ihren Versi-
cherungsschutz nicht verlieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten
offen:

Änderung der Beitragszahlungsweise
3.1.1      Sie können bei laufender Beitragszahlung eine Änderung
der Beitragszahlungsweise zum Ablauf der Versicherungsperiode mit
einer Frist von einem Monat verlangen. Es gilt der Abschnitt "Was haben
Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?".

Stundung der Beiträge (gilt nicht für Risikolebensversicherung
Standard)
3.1.2      Sie können eine Stundung der Beiträge gegen Zahlung
von Stundungszinsen verlangen. Für eine Stundung der Beiträge bedarf
es einer schriftlichen Vereinbarung. Voraussetzung für eine Stundung ist,
dass der Vertrag bereits drei Jahre bestanden hat und mindestens für
das letzte Jahr vor Stundung der volle Beitrag gezahlt wurde, sich der
Vertrag noch nicht im Mahnverfahren gemäß § 38 VVG befindet und
nicht von Ihnen gekündigt bzw. beitragsfrei gestellt wurde.

Während der Dauer der Stundung finden keine dynamischen Erhö-
hungen Ihres Vertrages statt. Für die Vereinbarung einer Stundung er-
heben wir eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Darüber hinaus erheben wir Stundungszinsen, deren Höhe Sie
dem Stundungsangebot entnehmen können, das wir Ihnen auf Anforde-
rung zusenden.

Ein Anspruch auf vollständige Stundung bei vollem Versicherungsschutz
besteht nur einmal während der Vertragslaufzeit und maximal für die
Dauer von sechs Monaten. Darüberhinausgehende Stundungen be-
dürfen unserer gesonderten Zustimmung.

Bis zum Ablauf des Stundungszeitraumes müssen Sie den gestundeten
Betrag zuzüglich Stundungszinsen ausgleichen. Bei Fälligkeit einer Ver-
sicherungsleistung innerhalb des Stundungszeitraumes wird diese um
die uns noch zustehenden gestundeten Beiträge und Stundungszinsen
gekürzt.

Beginn- und Ablaufverlegung
3.1.3      Sie können beantragen, dass der Beginn der Versicherung
um die Anzahl der Monate nach hinten verlegt wird, für die keine Bei-
träge gezahlt wurden. Hierdurch kann sich, sofern sich der Versiche-
rungsbeginn in ein neues Kalenderjahr verschiebt, aufgrund des höheren
Eintrittsalters der versicherten Person ein anderer, auch höherer Beitrag
ergeben.

Die Beginn- und Ablaufverlegung ist nur im ersten Versicherungsjahr,
nur einmal und auch nur möglich, wenn seit Vertragsabschluss noch
keine Vertragsänderung erfolgt ist. Sie darf ausschließlich zum Ausgleich
bestehender Beitragsrückstände erfolgen und nur, wenn die Beitrags-
zahlung sofort wieder aufgenommen wird.

Wir werden Ihrem Antrag stattgeben, wenn keine gewichtigen versiche-
rungstechnischen Gründe, z. B. Unterschreitung der Mindestversiche-
rungssumme oder des Mindestbeitrages, entgegenstehen.

Beitragsfreistellung
3.1.4      Eine Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung ist
ausgeschlossen. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht ver-
langen.

3.2      Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche
Folgen hat dies?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Ver-
sicherungsperiode kündigen.

Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Leistung
fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert. Die Rückzahlung der Bei-
träge können Sie nicht verlangen.

3.3      Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung herabsetzen?

Sie können die Leistung Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in
Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen Versicherungspe-
riode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der
zu zahlende Beitrag. Die reduzierte Leistung und zukünftigen Beiträge
berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertrags-
abschluss galten.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir die Versiche-
rungsleistungen herabsetzen können:

- Die verbleibende Versicherungssumme beträgt mindestens 3.000
Euro.

- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 120 Euro
jährlich.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung der
Leistung nicht möglich. Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages herab-
setzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie
in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?

Welche Kosten werden durch Ihre Beiträge gedeckt?

4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns
versicherten Risikos (Risikobeitrag).

Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.2      Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 VVG be-
stimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der De-
ckungsrückstellungsverordnung auf 2,5% der von Ihnen während der
Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.
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Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Welche Gebühren werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.3      Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen,
die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
können wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und
Geschäftsvorfälle sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Für
Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres
Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbestände ein-
führen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächlichen durch-
schnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Ermessen fest-
setzen. Die Gebühren werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Ge-
bühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns nach-
weisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten Auf-
wände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundeliegenden
Umfang anfallen.

4.2      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

Pflichten im Todesfall
4.2.1      Uns muss sobald wie möglich mitgeteilt werden, dass
die versicherte Person verstorben ist. Zusätzlich benötigen wir die Infor-
mation, ob sich die versicherte Person in einer besonderen Lebenssitua-
tion befunden hat (siehe Abschnitt "Welche Leistungen erbringen wir?",
Absatz "Zusatzleistungen bei Tod in besonderen Lebenssituationen").

Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir keine Leistung
auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:

Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.

Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

Nachweise im Todesfall
4.2.2      Für die Auszahlung der Versicherungsleistung benötigen wir:

- den Versicherungsschein, sowie
- eine amtliche Sterbeurkunde, die Geburtstag und Geburtsort der

versicherten Person enthält.

Bei Bedarf fordern wir folgende Nachweise an:

- Ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-
desursache. Dieses muss auch den Beginn und den Verlauf der

Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ent-
halten.

- Einen Nachweis der letzten Beitragszahlung.
- Ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Für die Auszahlung der erhöhten Versicherungsleistung aus einer be-
stimmten Lebenssituationen, sind außerdem folgende Unterlagen einzu-
reichen:

- Bau oder Erwerb einer Immobilie: Beglaubigte Kopie des notari-
ellen Kaufvertrags bzw. eine Kopie des Baufreigabescheins

- Geburt oder Adoption eines Kindes: Beglaubigte Kopie der Ge-
burts- oder der Adoptionsurkunde.

- Unfalltod: Nachweise zum Unfallhergang und zu den Unfallfolgen,
sofern von uns angefordert.

4.2.3      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir
notwendige weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen
selbst anstellen. Die hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die
Versicherungsleistung beansprucht.

Nichterfüllung der Auskunft- und Nachweispflicht
4.2.4      Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und
Nachweise gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versiche-
rungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Wi-
derrufs oder Einschränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung
und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind,
unsere Leistungspflicht zu prüfen.

Leistungszahlung in ein Land außerhalb der EU
4.2.5      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages
Ihren im Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungs-
leistungen in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raumes wünschen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung
auf Kosten und Gefahr des Empfangsberechtigten.

Zu Unrecht empfangene Leistungen
4.2.6      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich
an uns zurückzuzahlen.

4.3      Nachprüfungsrecht zum Rauchverhalten

4.3.1      Ist der Nichtrauchertarif vereinbart, haben wir das Recht,
jederzeit den Nichtraucherstatus der versicherten Person nachzuprüfen.
Wird die versicherte Person nach Antragstellung Raucher nach Abschnitt
"Definition Raucher", stellt dies eine Gefahrerhöhung dar. Sie - und die
versicherte Person - sind verpflichtet, uns dies unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.

4.3.2      Wir verzichten auf unsere gesetzlichen Rechte, den
Versicherungsvertrag wegen dieser Gefahrerhöhung zu kündigen oder
die erhöhte Gefahr vom Versicherungsschutz auszuschließen.

Wird diese Gefahrerhöhung vorgenommen, können wir rückwirkend ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung den höheren Beitrag der Risikoversi-
cherung für Raucher verlangen; die Versicherungssumme bleibt in der
bisherigen Höhe bestehen. Sie können verlangen, dass statt einer Erhö-
hung der Beiträge die Todesfallsumme entsprechend herabgesetzt wird.

Wenn Sie oder die versicherte Person diese Gefahrerhöhung nachträg-
lich erkennen und uns dies nicht schriftlich angezeigt wird, können wir
die vorgenannte Beitragserhöhung auch dann vornehmen, wenn die Ge-
fahrerhöhung unverschuldet ist.

Sie können Ihren Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung über die Beitragserhöhung ohne Einhaltung
einer Frist kündigen.
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Tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
ein, zu dem Sie uns die Gefahrerhöhung hätten mitteilen müssen, verrin-
gert sich die Versicherungssumme im Verhältnis des bisherigen Beitrags
zum erforderlichen Beitrag der Risikoversicherung für Raucher. Das gilt
nicht, wenn Sie - und die versicherte Person - die schriftliche Mitteilung
nicht vorsätzlich unterlassen haben oder uns die Gefahrerhöhung zu
diesem Zeitpunkt bekannt war. Wir verringern die Versicherungssumme
nicht, wenn die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls war.

Definition Nichtraucher
4.3.3      Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor
Antragstellung kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in
Zukunft nicht zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, uns wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen, ob Sie Raucher sind. Soll das
Leben einer anderen Person versichert werden, ist auch diese - neben
Ihnen - für die wahrheitsgemäße Anzeige verantwortlich. Unrichtige An-
gaben über das Rauchverhalten der zu versichernden Person stellen
eine Anzeigepflichtverletzung dar, die bis zum Verlust des Versiche-
rungsschutzes führen kann.

Definition Raucher
4.3.4      Raucher ist, wer die Voraussetzungen für einen Nicht-
raucher nach Abschnitt "Definition Nichtraucher" nicht erfüllt. Sollten Sie
Nichtraucher geworden sein, sind wir bereit, nach ergänzender Risiko-
Einschätzung den Wechsel in eine Risikoversicherung für Nichtraucher
zu prüfen. Nichtraucher ist, (Definition siehe Abschnitt "Definition Nicht-
raucher"), wer in den letzten zwölf Monaten vor Beantragung des Tarif-
wechsels kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zu-
kunft nicht zu tun.

4.4      Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

4.4.1      Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als
berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu
verfügen und Leistungen in Empfang zu nehmen.

4.4.2      Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des
Versicherungsscheins seine Berechtigung nachweist.

4.5      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Ausschlüsse bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen
4.5.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig
davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versiche-
rungsschutz besteht insbesondere auch dann, wenn die versicherte
Person in Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren
Unruhen den Tod gefunden hat.

4.5.2      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren
Unruhen besteht - sofern nichts anderes vereinbart - kein Versicherungs-
schutz.

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt, denen sie wäh-
rend eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus-
gesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war. Weitere Regelungen
und Voraussetzungen entnehmen Sie bitte der "Zusatzvereinbarung für
Auslandseinsätze von Soldaten und Beamten".

4.5.3      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen
Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen besteht ebenfalls kein Versicherungs-
schutz.

Wir leisten auch nicht, wenn der Todesfall durch Strahlen infolge Kern-
energie, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so
ungewöhnlichem Maße gefährden oder schädigen, dass es zu deren Ab-
wehr und Bekämpfung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde
der Bundesrepublik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen an-
derer Länder bedarf.

Auf diese Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, so-
fern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Er-
höhung des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungs-
grundlagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Er-
füllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestands-
gruppe nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge
der betroffenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.

Weitere Ausschlüsse für die Zusatzleistung bei Unfalltod
Ein Anspruch auf die erhöhte Leistung besteht nicht bei

- Unfällen, die durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch so-
weit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle,
epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle verursacht sind, die
den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn diese Störungen oder
Anfälle durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen ver-
ursacht wurden (siehe Abschnitt "Welche Leistungen erbringen
wir?").

- Unfällen, die bei einer
a) Tätigkeit als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), so-
weit dieser nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt,
b) Tätigkeit als sonstiges, berufliches Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeugs oder
c) Benutzung von Raumfahrzeugen eingetreten sind.

- Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe
am Körper der versicherten Person.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Eingriffe oder Heil-
maßnahmen, auch strahlendiagnostische und -therapeutische,
durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen verursacht
wurden (siehe Abschnitt "Welche Leistungen erbringen wir?").

- Infektionen.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Krankheitserreger
durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen in den
Körper gelangt sind (siehe Abschnitt "Welche Leistungen erbringen
wir?"), sowie bei Tollwut und Wundstarrkrampf.
Nicht als Unfallverletzung im Sinne dieser Bedingungen gelten In-
fektionen verursacht durch Haut- oder Schleimhautverletzungen,
die als solche geringfügig sind, und durch die die Krankheitserreger
sofort oder später in den Körper gelangt sind.
Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am
Körper der versicherten Person verursacht wurden, gilt dies ent-
sprechend.

- Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch
den Schlund.
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Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um Folgen eines
Unfallereignisses im Sinne dieser Bedingungen (siehe Abschnitt
"Welche Leistungen erbringen wir?") handelt.

4.6      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

4.6.1      Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren
seit Zahlung des Einlösungsbeitrages sind wir zur Leistung uneinge-
schränkt verpflichtet.

4.6.2      Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor
Ablauf der Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns
nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.

4.6.3      Bei Wiederherstellung des Vertrages gelten die vorstehenden
Absätze entsprechend. Die Dreijahresfrist beginnt mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.

Weitere Ausschlüsse für die Zusatzleistung bei Unfalltod
4.6.4      Wir leisten nicht bei vorsätzlicher Selbsttötung. Dies gilt auch,
wenn die versicherte Person die Tat in einem die freie Willensbestim-
mung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit
begangen hat.

4.7      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

4.7.1      Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen wir nur beachten,
wenn diese in Textform erfolgen. Wenn Sie sterben, dürfen wir unsere
Erklärungen an eine der folgenden Personen schicken:

- den Bezugsberechtigten,
- eine von Ihnen bevollmächtigte Person oder
- den Inhaber des Versicherungsscheins, wenn ein Bezugsberech-

tigter nicht vorhanden ist oder wir seinen Aufenthalt nicht ermitteln
können.

Änderung der Postanschrift und Namensänderung
4.7.2      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-
lich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir
eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt
unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen
Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in
Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung
verlegt haben.

4.7.3      Bei Änderung Ihres Namens gilt vorstehender Absatz ent-
sprechend.

Kosten für Recherche
4.7.4      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsaufent-
halten
4.7.5      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.7.6      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

4.8      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.8.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

4.8.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

4.8.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen
Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

4.8.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,

wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

4.8.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände
werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.9      Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden
sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie
insbesondere folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann
Verbraucher können sich an den Ombudsmann für Versicherungen
wenden. Dieser ist derzeit unter folgenden Kontaktdaten erreichbar:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
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Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein
Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem
Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Das geltende Recht und den zuständigen Gerichtsstand finden Sie im
Abschnitt "Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?".

4.10      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.10.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in
dem die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die Anspruch
stellende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis
erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.10.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die
Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung
der Anspruch stellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwi-
schen der Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt
damit bei der Berechnung der Frist unberücksichtigt.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

In den folgenden Versicherungsbedingungen wollen wir Sie über die Re-
gelungen informieren, die für das Versicherungsverhältnis zwischen dem
Versicherungsnehmer und uns gelten.

Sind Sie versicherte Person, aber nicht gleichzeitig Versicherungs-
nehmer, dann sprechen wir Sie in den Versicherungsbedingungen nicht
unmittelbar an, denn die dort festgelegten Rechte und Pflichten betreffen
vorrangig nur den Versicherungsnehmer als unseren Vertragspartner.

Antwort auf die Frage, wer Versicherungsnehmer und wer versicherte
Person ist, finden sich im Abschnitt "Wer ist Versicherungsnehmer, wer
ist versicherte Person?".

Inhaltsverzeichnis

...........................................................................................1 Leistungen 1
1.1 Welche Leistungen erbringen .....................................................wir? 1
1.2 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen betei-

.....................................................................................................ligt? 2
1.3 Wann beginnt und wann endet Ihr .................Versicherungsschutz? 2
1.4 Wer erhält die ...........................................Versicherungsleistungen? 3
1.5 Was bedeutet die vorvertragliche ..............................Anzeigepflicht? 3

................................................................................................2 Beiträge 4
2.1 Wie verwenden wir Ihre ......................................................Beiträge? 4
2.2 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu ......................beachten? 4
2.3 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig .....zahlen? 4

..................................................................3 Gestaltungsmöglichkeiten 5
3.1 Was geschieht bei .............................................Beitragsfreistellung? 5
3.2 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche Folgen

hat .............................................................................................dies? 5
3.3 Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung .............herabsetzen? 5
4 Allgemeine ................................................................Bestimmungen 5
4.1 Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausge-

..............................................................................................glichen? 5
4.2 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

...................................................................................................wird? 5
4.3 Wann ist der Versicherungsschutz .......................ausgeschlossen? 6
4.4 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten ...........................Person? 6
4.5 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis

...........................................................................................beziehen? 6
4.6 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der .....Gerichtsstand? 7
4.7 Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden .....sind? 7
4.8 Wann verjähren Ihre .......................................................Ansprüche? 7
4.9 Wer ist Versicherungsnehmer, wer ist versicherte ...............Person? 8
4.10 Was gilt, wenn die versicherte Person aus der Firma ausscheidet? 8

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Todesfallleistung
1.1.1      Sie haben eine einjährige Risikoversicherung mit gleichblei-

bender
Versicherungssumme abgeschlossen. Die Versicherungssumme können
Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Stirbt die versicherte Person
vor Ablauf der Versicherung, zahlen wir die vereinbarte Versicherungs-
summe an die bezugsberechtigten Hinterbliebenen.

Bezugsberechtigte Hinterbliebene im Sinne dieser Bedingungen sind:

- der überlebende Ehegatte mit dem die versicherte Person zum
Zeitpunkt ihres Todes verheiratet war bzw. Lebenspartner nach
dem Lebenspartnerschaftsgesetz,

- Kinder im Sinne von § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz
5 EStG,

- der überlebende Lebensgefährte, mit dem die versicherte Person
zum Zeitpunkt ihres Todes in einer auf Dauer angelegten häusli-
chen Gemeinschaft gelebt hat, vorausgesetzt, die versicherte
Person hat diesen Lebensgefährten uns vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit Namen, Anschrift und Geburtsdatum in Textform be-
nannt. Unter einer auf Dauer angelegten häuslichen Gemeinschaft
sind ein gemeinsamer Wohnsitz und eine gemeinsame Haushalts-
führung zu verstehen. Diese ist gegenüber dem Arbeitgeber schrift-
lich zu bestätigen. Das Bestehen einer häuslichen Gemeinschaft
mit dem in der Zahlungsverfügung benannten Lebensgefährten ist
uns gegenüber von der versicherten Person in Textform zu bestä-
tigen.

Die versicherte Person hat die Möglichkeit, dem Versicherungsnehmer
eine oder mehrere zu dem Kreis der zuvor genannten Hinterbliebenen
gehörende Personen im Rahmen einer Zahlungsverfügung für den To-
desfall als bezugsberechtigt für die Hinterbliebenenleistung in Textform
zu benennen. Der Versicherungsnehmer wird uns die Zahlungsverfü-
gung unverzüglich vorlegen. Im Todesfall werden wir die Leistungen an
die in der Zahlungsverfügung genannten Hinterbliebenen auszahlen.

Liegt uns keine Zahlungsverfügung vor, zahlen wir die Hinterbliebenen-
leistung an die bezugsberechtigten Hinterbliebenen in der obenste-
henden Rangfolge.

Wenn die Risikolebensversicherung als Direktversicherung nach §
3 Nr. 63 EStG ausgestaltet ist, gilt:
Stirbt die versicherte Person vor Ablauf der Versicherung berechnen wir
eine lebenslange Rente aus der Versicherungssumme, wenn dann be-
zugsberechtigte Hinterbliebene vorhanden sind. Die Rente wird bei Tod
der versicherten Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem Le-
bensalter der berechtigten Person ermittelt. Sie beträgt jedoch mindes-
tens 70 % der Rente, die sich ergibt, wenn sie mit Tarif und insbeson-
dere Rechnungszins für den Zeitpunkt des Rentenbeginns ermittelt wird,
die bei Vertragsbeginn gültig waren; die Rente wird bei Tod der versi-
cherten Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der
berechtigten Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod des be-
zugsberechtigten Hinterbliebenen. Bei Kindern wird sie allerdings nur so-
lange gezahlt, wie die Kinder die Voraussetzungen des § 32 Absatz 3, 4
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 5 Einkommensteuergesetz (EStG) erfüllen.
Weitere Leistungen werden nicht fällig.

Sind bezugsberechtigte Hinterbliebene nicht vorhanden, ist die Todes-
fallleistung auf ein Sterbegeld von höchstens 8.000 Euro beschränkt.

Falls die berechnete Rente kleiner oder gleich 1 % der monatlichen Be-
zugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an
Stelle der Rente eine Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1 %
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs,
zahlen wir ebenfalls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger
eine Kapitalzahlung wählt.

Wenn die Risikolebensversicherung nicht als Direktversicherung
nach § 3 Nr. 63 EStG ausgestaltet ist, gilt:
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Stirbt die versicherte Person vor Ablauf der Versicherung zahlen wir die
vereinbarte Versicherungssumme an die bezugsberechtigten Hinterblie-
benen. Sind keine bezugsberechtigten Hinterbliebenen vorhanden, so
wird die Todesfallleistung an die Erben ausgezahlt.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.1.2      Der Versicherungsschutz aus der Risikoversicherung besteht,
sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, weltweit.

Sonstige Leistungen
1.1.3      Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantier-
ten Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbetei-
ligung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und
wie sind Sie an ihnen beteiligt?").

1.2      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.2.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des versi-
cherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten
niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation ange-
nommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.

Überschussermittlung
1.2.2      Die Ermittlung der Risiko- und Kostenüberschüsse erfolgt auf
der Grundlage des Jahresabschlusses unter Vergleich des tatsächlichen
mit dem erwarteten Risiko- und Kostenverlauf aller bei uns bestehenden
Versicherungen. Den Jahresabschluss prüfen unabhängige Wirtschafts-
prüfer und wir reichen ihn bei unserer Aufsichtsbehörde ein.
Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand un-
seres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festge-
legt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.

Überschussverteilung
1.2.3      An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir die
Verträge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vor-
geschriebenen Höhe.

Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu. Diese Rückstellung
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustabdeckung und zur Erhö-
hung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 139 Versicherungsauf-
sichtsgesetz, VAG). Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichts-
behörde.

1.2.4      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer laufen-
den Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit
der Versicherungsleistung erfolgen.

Überschusshöhe
1.2.5      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht ga-
rantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie hängt
von vielen Einflüssen ab. Diese sind allein schon wegen der langen Ver-
tragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beein-
flussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der
Überschüsse auf die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
1.2.6      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 112, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 121.

Überschussbeteiligung
1.2.7      Die Überschussbeteiligung kann sich zusammensetzen aus:

- dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maßgeblichen
Deckungskapitals,

- dem jährlichen Kostenüberschussanteil in Prozent des Bruttobei-
trages und

- dem jährlichen Risikoüberschussanteil in Prozent des Risikobei-
trages.

1.2.8      Für die Zuteilung der Überschüsse besteht für alle Über-
schusssysteme keine Wartezeit.

Überschusssysteme
1.2.9      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem
mit Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

- Todesfallbonus: Der Todesfallbonus erhöht die versicherte Leistung
und wird im Todesfall ausgezahlt. Falls der Todesfallbonussatz in
der Risikoversicherung künftig herabgesetzt werden sollte, sind Sie
berechtigt, innerhalb von drei Monaten, nach dem wir Sie über die
Herabsetzung informiert haben, zum Herabsetzungstermin die ver-
sicherte Todesfallleistung gegen einen zusätzlichen Beitrag ohne
erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen, so dass der bisherige To-
desfallschutz einschließlich Todesfallbonus wieder erreicht wird.

- verzinsliche Ansammlung: Die jährlichen Überschussanteile
werden verzinslich angesammelt und bei Beendigung der Versiche-
rung bzw. bei Fälligkeit einer Leistung ausgezahlt. Die Verzinsung
des Ansammlungsguthabens (Ansammlungszins) ist nicht garan-
tiert. Sie ergibt sich aus der Deklaration der Überschussanteile.

- Bei Beendigung des Vertrags berechnen wir aus dem angesam-
melten Kapital eine lebenslängliche Rente mit den dann aktuellen
Rechtsgrundlagen. Falls die Rente kleiner oder gleich 1 % der mo-
natlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs
ist, werden wir an Stelle der Rente eine Kapitalzahlung erbringen.
Übersteigt die Rente 1 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir ebenfalls einen Kapital-
betrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzahlung wählt.

Ein Wechsel des Überschusssystems ist während der Vertragslaufzeit
nicht möglich.

1.3      Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz?
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1.3.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versicherungs-
schutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Abschnitte
"Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und "Was ge-
schieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.3.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart,
wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz nicht berührt.

1.3.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.3.4      Der Versicherungsschutz endet nach Ablauf eines Jahres.

1.4      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

An wen leisten wir?
1.4.1      Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag für die Direkt-
versicherung dürfen wir nur an berechtigte Hinterbliebene der versi-
cherten Person leisten (s. Abschnitt 1.1.1).

Bei einer arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung kann sowohl ein wi-
derrufliches als auch ein unwiderrufliches Bezugsrecht vereinbart
werden.

Sofern ein unwiderrufliches Bezugsrecht vereinbart wurde, kann dieses
nur noch mit Zustimmung der unwiderruflich bezugsberechtigten Person
aufgehoben oder eingeschränkt werden.

1.4.2      Alle im vorstehenden Absatz genannten Verfügungen sind
wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform ange-
zeigt worden sind. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit Ihrer
Verfügung von der Einverständniserklärung oder von sonstigen Rechts-
handlungen eines Dritten abhängt (beispielsweise, weil Sie vorher schon
ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt oder die Versicherung ab-
getreten haben), gilt das auch für die Erklärungen bzw. Rechtshand-
lungen des Dritten.

1.5      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

1.5.1      Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da-
rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche An-
zeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach dem Gesund-
heitszustand, wie gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, gesund-
heitlichen Störungen und Beschwerden, sowie Körpergröße und Ge-
wicht.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese neben Ihnen -
für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen ver-
antwortlich.

Rücktritt
1.5.2      Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die
Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. vorste-
henden Absatz), nicht oder nicht richtig angegeben, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-

hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt der Vertrag
ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der gezahlten Bei-
träge können Sie nicht verlangen.

Kündigung
1.5.3      Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

Kündigen wir die Versicherung, besteht kein Versicherungsschutz. Auch
die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
1.5.4      Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil.

Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese
anderen Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10%
oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht angezeigten
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung werden wir
Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
1.5.5      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese
Rechte innerhalb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung
unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

1.5.6      Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der An-
zeigepflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kündi-
gung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
1.5.7      Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst
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und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen
worden ist, können wir den Vertrag wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten. Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist der Versi-
cherungsvertrag von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu
keinem Zeitpunkt Versicherungsschutz bestand. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
1.5.8      Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis
der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung können
wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.
Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
1.5.9      Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung
dieser Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen
gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei
einer Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

2      Beiträge

2.1      Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten Risikos
(Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie Abschluss- und Verwaltungs-
kosten.

Näheres zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

2.2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

Beitragszahlung und Zahlweise
2.2.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung durch
jährliche, halbjährliche, vierteljährliche oder monatliche Beitragszah-
lungen (laufende Beitragszahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst ein Jahr, bei unterjähriger Beitrags-
zahlung entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr
bzw. ein halbes Jahr.
Ein Wechsel der Beitragszahlungsweise ist mit einer Frist von einem
Monat zum Ende einer jeden Versicherungsperiode möglich. Die Höhe
der Beiträge hängt von der gewählten Beitragszahlungsweise ab. Die ta-
riflichen Leistungen bleiben von dem Wechsel der Beitragszahlungs-
weise unberührt.

Einlösungsbeitrag
2.2.2      Der erste Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist abweichend von der
gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 VVG) unverzüglich nach Ab-
schluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen verein-
barten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der ver-
einbarten Versicherungsperiode fällig.

Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung
2.2.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung

als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Kosten.

Fortsetzung der Beitragszahlung durch den Arbeitnehmer
2.2.4      Haben Sie für Ihren Arbeitnehmer eine Versicherung im Rah-
men der betrieblichen Altersversorgung abgeschlossen, die über Entgel-
tumwandlung des Arbeitnehmers finanziert wird, und erhält dieser bei
fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Entgelt, kann er die Versicherung
mit eigenen Beiträgen fortsetzen (§ 1a Absatz 4 Betriebsrentengesetz,
BetrAVG). Der Arbeitgeber ist in diesem Fall nicht zur Beitragszahlung
verpflichtet.

Beitragsrückstände
2.2.5      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit einer fälligen Versi-
cherungsleistung verrechnen. Bis zur Verrechnung erheben wir die im
Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?" genannten Verzugszinsen.

Dauer der Beitragszahlung
2.2.6      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer zu entrichten. Die Beitragszahlungsdauer der Versicherung
und die Versicherungsdauer sind gleich und betragen jeweils ein Jahr.
Bei Tod der versicherten Person sind sie bis zum Ende des Beitragszah-
lungsabschnittes zu entrichten, in dem der Tod eingetreten ist.

2.3      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.3.1      Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, können wir
- solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten, es sei
denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu ver-
treten. Wir können eine angemessene Geschäftsgebühr für die Bearbei-
tung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39 Absatz 1 Satz 3 Versi-
cherungsvertragsgesetz, VVG) erheben. Die Höhe der gegenwärtig er-
hobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leis-
tungen" entnehmen.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag
2.3.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,
den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, entfällt Ihr Versiche-
rungsschutz. Auf diese Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung aus-
drücklich hinweisen. Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die
Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt
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oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns
durch die Mahnung kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden er-
wächst.

Verzugsfolgen
2.3.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir Ver-
zugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindestens
aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Policendar-
lehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durchschnittlich
erheben. Diese Zinsen werden gesondert in Rechnung gestellt.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Was geschieht bei Beitragsfreistellung?

Eine Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung ist ausgeschlossen.
Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

3.2      Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche
Folgen hat dies?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss des laufenden Ver-
sicherungsjahres kündigen.
Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Leistung
fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert. Die Rückzahlung der Bei-
träge können Sie nicht verlangen. Falls Sie das Überschusssystem ver-
zinsliche Ansammlung gewählt haben, wird das Ansammlungsguthaben
ausgezahlt, sofern dieses zum Zeitpunkt der Kündigung einen positiven
Wert hat.

Eine Kündigung ist möglich, wenn

- der Arbeitnehmer noch keine unverfallbare Anwartschaft aus dem
Direktversicherungsvertrag erworben hat;

- bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der versicherten
Person die Höhe der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Werte aus
der Direktversicherung die gemäß § 3 Absatz 2 BetrAVG zuläs-
sigen Abfindungsbeträge nicht übersteigt.

3.3      Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung herabsetzen?
Sie können die Leistung Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in
Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen Versicherungspe-
riode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der
zu zahlende Beitrag. Die reduzierte Leistung und zukünftigen Beiträge
berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertrags-
abschluss galten.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Die verbleibende Versicherungssumme beträgt mindestens 3.000
Euro.

- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 120 Euro
jährlich.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung der
Leistung nicht möglich. Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages herab-
setzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie
in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?

Welche Kosten werden durch Ihre Beiträge gedeckt?
4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten
Risikos (Risikobeitrag).

Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.2      Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 VVG be-
stimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der De-
ckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der
Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Wurde mit Ihnen die Anwendbarkeit des Förderbetrags nach § 100 EStG
vereinbart, gilt abweichend Folgendes:
In die von Ihnen gezahlten Beiträge sind Abschluss- und Vertriebskosten
von maximal 2,5 % einkalkuliert. Diese Kosten verteilen wir auf die ge-
samte Beitragszahlungsdauer.

Welche Gebühren werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.3      Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen,
die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
können wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und
Geschäftsvorfälle sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".
Für Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwal-
tung Ihres Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbe-
stände einführen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächli-
chen durchschnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Er-
messen festsetzen. Die Gebühren werden gesondert in Rechnung ge-
stellt. Die Gebühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit
Sie uns nachweisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde ge-
legten Aufwände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrunde-
liegenden Umfang anfallen.

4.2      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?
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Pflichten im Todesfall
4.2.1      Uns muss sobald wie möglich mitgeteilt werden, dass
die versicherte Person verstorben ist.

Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir keine Leistung
auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:

Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.

Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

Nachweise im Todesfall
4.2.2      Für die Auszahlung der Versicherungsleistung benötigen wir:

- den Versicherungsschein, sowie
- eine amtliche Sterbeurkunde, die Geburtstag und Geburtsort der

versicherten Person enthält.

Bei Bedarf fordern wir folgende Nachweise an:

- Ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-
desursache. Dieses muss auch den Beginn und den Verlauf der
Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ent-
halten.

- Einen Nachweis der letzten Beitragszahlung.
- Ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

4.2.3      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Die hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versi-
cherungsleistung beansprucht.

Nichterfüllung der Auskunft- und Nachweispflicht
4.2.4      Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und Nachwei-
se gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versicherungsleis-
tungen zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder
Einschränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder
Einwilligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leis-
tungspflicht zu prüfen.

Leistungszahlung in ein Land außerhalb der EU
4.2.5      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren im
Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleistungen
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wün-
schen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf Kosten
und Gefahr des Empfangsberechtigten.

Zu Unrecht empfangene Leistungen
4.2.6      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an uns
zurückzuzahlen.

4.3      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Ausschlüsse bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen
4.3.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig da-
von, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versicherungs-
schutz besteht insbesondere auch dann, wenn die versicherte Person in
Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen den
Tod gefunden hat.

4.3.2      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren
Unruhen besteht - sofern nichts anderes vereinbart - kein Versicherungs-
schutz.
Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt, denen sie wäh-
rend eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus-
gesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

4.3.3      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen
Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen besteht ebenfalls kein Versicherungs-
schutz.

Wir leisten auch nicht, wenn der Todesfall durch Strahlen infolge Kern-
energie, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so
ungewöhnlichem Maße gefährden oder schädigen, dass es zu deren Ab-
wehr und Bekämpfung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde
der Bundesrepublik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen an-
derer Länder bedarf.

Auf diese Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, so-
fern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Er-
höhung des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungs-
grundlagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Er-
füllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestands-
gruppe nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge
der betroffenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.

4.4      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

4.4.1      Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren seit
Zahlung des Einlösungsbeitrages sind wir zur Leistung uneingeschränkt
verpflichtet.

Die Dreijahresfrist im Sinne des Satzes 1 endet, wenn der Versiche-
rungsschutz drei Jahre ununterbrochen bestanden hat, seitdem der erste
Vertrag über eine Risikolebensversicherung mit einjähriger Versiche-
rungsdauer abgeschlossen wurde. Wird der Versicherungsschutz unter-
brochen, beispielsweise dadurch, dass eine Risikolebensversicherung
mit einjähriger Dauer nicht direkt im Anschluss wieder abgeschlossen
wird, beginnt die Dreijahresfrist im Sinne des Satzes 1 von neuem zu
laufen. Weist die vereinbarte Versicherungssumme innerhalb dieser drei
Jahre unterschiedliche Höhen auf, ist die von uns zu erbringende Leis-
tung auf die niedrigste Versicherungssumme innerhalb der Dreijahresfrist
begrenzt.

4.4.2      Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor Ab-
lauf der Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.
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4.5      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

Änderung der Postanschrift und Namensänderung
4.5.1      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-
lich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir
eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt
unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen
Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in
Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung
verlegt haben.

4.5.2      Bei Änderung Ihres Namens gilt vorstehender Absatz ent-
sprechend.

Kosten für Recherche
4.5.3      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsaufent-
halten
4.5.4      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.5.5      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

4.6      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.6.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

4.6.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie

keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

4.6.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

4.6.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,

wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

4.6.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände wer-
den durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.7      Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden
sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie
insbesondere folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann
Verbraucher können sich an den Ombudsmann für Versicherungen
wenden. Dieser ist derzeit unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein
Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem
Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Das geltende Recht und den zuständigen Gerichtsstand finden Sie im
Abschnitt "Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?".

4.8      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.8.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die Anspruch stel-
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lende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis er-
langt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.8.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung der An-
spruch stellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen der
Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt damit bei der
Berechnung der Frist unberücksichtigt.

4.9      Wer ist Versicherungsnehmer, wer ist versicherte Person?

Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber. Setzt der versicherte Arbeit-
nehmer nach dem Ausscheiden aus dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis
die Versicherung fort, wird er nach Abschnitt "Was gilt, wenn die versi-
cherte Person aus der Firma ausscheidet?" oder aufgrund Übertragung
(§ 4 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung,
BetrAVG) Versicherungsnehmer.

Versicherte Person ist der Arbeitnehmer, für den der Arbeitgeber diesen
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Arbeitnehmer sind Arbeiter
und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, denen Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung aus Anlass ihrer Tätigkeit für ein Unter-
nehmen zugesagt worden sind.

4.10      Was gilt, wenn die versicherte Person aus der Firma aus-
scheidet?

Scheidet eine versicherte Person vor Eintritt des Versicherungsfalles aus
den Diensten des Versicherungsnehmers aus, kann dieser die auf deren
Leben abgeschlossene Versicherung abmelden oder kündigen, sofern
Regelungen des BetrAVG dem nicht entgegenstehen. Ein etwa verein-
bartes Recht der ausgeschiedenen versicherten Person, die Versiche-
rung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen, bleibt unberührt. In diesem
Falle wird die versicherte Person Versicherungsnehmer.

Sind zum Zeitpunkt des Ausscheidens der versicherten Person die Un-
verfallbarkeitsfristen gemäß § 1b Absatz 2 BetrAVG bereits erfüllt,
kommt gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 BetrAVG die versicherungsförmige
Lösung zur Anwendung. Das bedeutet, dass die Ansprüche der versi-

cherten Person auf die von uns aufgrund des Versicherungsvertrages zu
erbringende Versicherungsleistung begrenzt sind. Die versicherte
Person wird Versicherungsnehmer. Sie ist berechtigt, die Versicherung
mit eigenen Beiträgen fortzusetzen (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 BetrAVG).

Voraussetzung für die Anwendung der versicherungsförmigen Lösung
ist, dass spätestens nach drei Monaten seit dem Ausscheiden des Ar-
beitnehmers eine Abtretung oder Beleihung der Rechte aus dem Versi-
cherungsvertrag durch den Arbeitgeber und Beitragsrückstände nicht
vorhanden sind (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 BetrAVG). In diesen Fällen
oder bei einer Verrechnung von offenen Forderungen mit Vertragsgut-
haben oder einer fälligen Leistung, kann die versicherungsförmige Lö-
sung nicht mehr zur Anwendung kommen. Es ist dann das ratierliche
Verfahren (so genanntes m/n-tel) anzuwenden (§ 2 Absatz 2 Satz 1
BetrAVG) und der Arbeitgeber muss für die Leistung einstehen, soweit
sie nicht durch die Versicherungsleistung abgedeckt wird.

Macht die versicherte Person von ihrem Recht auf Fortsetzung des Ver-
sicherungsverhältnisses Gebrauch, so wird eine einzelne Risikolebens-
versicherung in beitragspflichtiger Form und mit bis zum im Kollektivver-
trag genannten Endalter durchgängiger Beitragskalkulation abge-
schlossen. Die Fortsetzung ist ohne Gesundheitsprüfung möglich, wenn
die versicherte Person die entsprechende Erklärung innerhalb von drei
Monaten ab Wirksamwerden der Abmeldung bzw. Kündigung gegenüber
dem Versicherer abgibt. Die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses
erfolgt nach den zum Zeitpunkt des Ausscheidens maßgeblichen Rech-
nungsgrundlagen einer privaten Risikolebensversicherung, sofern der
Einlösungsbeitrag rechtzeitig gezahlt wird.

Scheidet eine Versicherung aus einem Kollektivvertrag aus, so entfallen
vom nächsten Beitragszahlungstermin an die im Gegensatz zu Einzel-
verträgen im Kollektivvertrag gewährten Vergünstigungen. Wechselt die
versicherte Person zu einem neuen Arbeitgeber, der ebenfalls einen Kol-
lektivvertrag abgeschlossen hat, kann die Versicherung vom neuen Ar-
beitgeber übernommen und innerhalb seines Kollektivvertrages zu
dessen Konditionen fortgeführt werden.

Wird die versicherte Person Versicherungsnehmer, entfällt in Abwei-
chung zum Abschnitt "Welche Leistungen erbringen wir?" die Laufzeitbe-
schränkung auf ein Jahr.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

In den folgenden Versicherungsbedingungen wollen wir Sie über die Re-
gelungen informieren, die für das Versicherungsverhältnis zwischen dem
Versicherungsnehmer und uns gelten.

Inhaltsverzeichnis

...........................................................................................1 Leistungen 1
1.1 Welche Leistungen erbringen .....................................................wir? 1
1.2 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen betei-

.....................................................................................................ligt? 1
1.3 Wann beginnt und wann endet Ihr .................Versicherungsschutz? 2
1.4 Wer erhält die ...........................................Versicherungsleistungen? 2
1.5 Was bedeutet die vorvertragliche ..............................Anzeigepflicht? 2

................................................................................................2 Beiträge 3
2.1 Wie verwenden wir Ihre ......................................................Beiträge? 3
2.2 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu ......................beachten? 3
2.3 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig .....zahlen? 4

..................................................................3 Gestaltungsmöglichkeiten 4
3.1 Sind eine Beginn- und Ablaufverlegung oder eine Beitragsfreistel-

lung .....................................................................................möglich? 4
3.2 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche Folgen

hat .............................................................................................dies? 4
3.3 Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung .............herabsetzen? 4
4 Allgemeine ................................................................Bestimmungen 5
4.1 Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausge-

..............................................................................................glichen? 5
4.2 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

...................................................................................................wird? 5
4.3 Wann ist der Versicherungsschutz ........................ausgeschlossen? 6
4.4 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten ...........................Person? 6
4.5 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis

...........................................................................................beziehen? 6
4.6 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der .....Gerichtsstand? 6
4.7 Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden .....sind? 7
4.8 Wann verjähren Ihre .......................................................Ansprüche? 7

1      Leistungen

1.1      Welche Leistungen erbringen wir?

Todesfallleistung
1.1.1      Sie haben eine einjährige Risikoversicherung mit gleich-
bleibender Versicherungssumme abgeschlossen. Stirbt die versicherte
Person vor Ablauf der Versicherung, zahlen wir die vereinbarte Versiche-
rungssumme. Diese können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.1.2      Der Versicherungsschutz aus der Risikoversicherung besteht,
sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, weltweit.

Sonstige Leistungen
1.1.3      Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantier-
ten Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbetei-
ligung erhalten (siehe Abschnitt "Woraus ergeben sich Überschüsse und
wie sind Sie an ihnen beteiligt?").

1.2      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
1.2.1      Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des versi-
cherten Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten
niedriger ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation ange-
nommen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungs-
nehmer angemessen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen
Höhe.

Überschussermittlung
1.2.2      Die Ermittlung der Risiko- und Kostenüberschüsse erfolgt auf
der Grundlage des Jahresabschlusses unter Vergleich des tatsächlichen
mit dem erwarteten Risiko- und Kostenverlauf aller bei uns bestehenden
Versicherungen. Den Jahresabschluss prüfen unabhängige Wirtschafts-
prüfer und wir reichen ihn bei unserer Aufsichtsbehörde ein. Die Höhe
der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand unseres Unter-
nehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festgelegt. Wir
veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Geschäftsbericht.
Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfordern.

Überschussverteilung
1.2.3      An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir die Ver-
träge der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vorge-
schriebenen Höhe.

Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu. Diese Rückstellung
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustabdeckung und zur Erhö-
hung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 139 Versicherungsauf-
sichtsgesetz). Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde.

1.2.4      Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer laufen-
den Beteiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit
der Versicherungsleistung erfolgen.

Überschusshöhe
1.2.5      Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht
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garantiert werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind allein schon wegen der
langen Vertragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt
beeinflussbar. Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der
Überschüsse auf die einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
1.2.6      Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich
zur Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung
berücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 112, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 121.

Überschussbeteiligung
1.2.7      Die Überschussbeteiligung kann sich zusammensetzen aus:

- dem jährlichen Zinsüberschussanteil in Prozent des maßgeblichen
Deckungskapitals,

- dem jährlichen Kostenüberschussanteil in Prozent des Bruttobei-
trages und

- dem jährlichen Risikoüberschussanteil in Prozent des Risikobei-
trages.

1.2.8      Für die Zuteilung der Überschüsse besteht für alle Überschuss-
systeme keine Wartezeit.

Überschusssysteme
1.2.9      Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit
Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Risikoversicherung verrechnet, so dass sich ein gerin-
gerer zu zahlender Beitrag ergibt.

- Todesfallbonus: Der Todesfallbonus erhöht die versicherte Leistung
und wird im Todesfall ausgezahlt. Falls der Todesfallbonussatz in
der Risikoversicherung künftig herabgesetzt werden sollte, sind Sie
berechtigt, innerhalb von drei Monaten, nach dem wir Sie über die
Herabsetzung informiert haben, zum Herabsetzungstermin die ver-
sicherte Todesfallleistung gegen einen zusätzlichen Beitrag ohne
erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen, so dass der bisherige To-
desfallschutz einschließlich Todesfallbonus wieder erreicht wird.

- verzinsliche Ansammlung: Die jährlichen Überschussanteile
werden verzinslich angesammelt und bei Beendigung der Versiche-
rung bzw. bei Fälligkeit einer Leistung ausgezahlt. Die Verzinsung
des Ansammlungsguthabens (Ansammlungszins) ist nicht garan-
tiert. Sie ergibt sich aus der Deklaration der Überschussanteile.

Ein Wechsel des Überschusssystems ist während der Vertragslaufzeit
nicht möglich.

1.3      Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz?

1.3.1      Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag geschlos-
sen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Der Versicherungs-
schutz entfällt bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe Abschnitte
"Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?" und "Was ge-
schieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?").

1.3.2      Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart,
wird dieser durch die Regelungen im vorstehenden Absatz nicht berührt.

1.3.3      Der Versicherungsschutz beginnt stets um 12.00 Uhr mittags.

1.3.4      Der Versicherungsschutz endet nach Ablauf eines Jahres.

1.4      Wer erhält die Versicherungsleistungen?

An wen leisten wir?
1.4.1      Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir an
Sie als unseren Versicherungsnehmer (Bezugsberechtigter).

1.4.2      Für den Fall, dass die versicherte Person Versicherungsnehmer
wird, gilt Folgendes:

Sie können einen Bezugsberechtigten für die Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag benennen. Bis zum Eintritt des Versicherungsfalles
können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerrufen.

Nach dem Tod der versicherten Person kann das Bezugsrecht nicht
mehr widerrufen werden. Der Widerruf ist wirksam, wenn er uns vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles zugegangen ist.

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte die
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag sofort und unwiderruflich er-
werben soll. Sobald wir eine solche Erklärung von Ihnen erhalten haben,
kann dieses unwiderrufliche Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung der
Person aufgehoben oder eingeschränkt werden, der Sie es eingeräumt
haben.

Abtretung / Verpfändung
1.4.3      Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag an Dritte
abtreten oder verpfänden, soweit dies rechtlich möglich ist.

Wenn wir Ihnen bestätigen, dass wir die Abtretung berücksichtigen, er-
heben wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie in der Ta-
belle "Gebühren für besondere Leistungen".

1.4.4      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Verfügungen
sind wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform an-
gezeigt worden sind. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit Ihrer
Verfügung von der Einverständniserklärung oder von sonstigen Rechts-
handlungen eines Dritten abhängt (beispielsweise, weil Sie die Versiche-
rung vorher schon abgetreten haben), gilt das auch für die Erklärungen
bzw. Rechtshandlungen des Dritten.

1.5      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

1.5.1      Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da-
rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche An-
zeigepflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach dem Gesund-
heitszustand, wie gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, gesund-
heitlichen Störungen und Beschwerden, sowie Körpergröße und Ge-
wicht.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese neben Ihnen -
für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen ver-
antwortlich.
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Rücktritt
1.5.2      Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die
Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. vorste-
henden Absatz), nicht oder nicht richtig angegeben, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt der Vertrag
ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der gezahlten Bei-
träge können Sie nicht verlangen.

Kündigung
1.5.3      Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

Kündigen wir die Versicherung, besteht kein Versicherungsschutz. Auch
die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
1.5.4      Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil.

Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese
anderen Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10%
oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht angezeigten
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung werden wir
Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
1.5.5      Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen
uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese
Rechte innerhalb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung
unserer Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von

zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

1.5.6      Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der An-
zeigepflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kündi-
gung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
1.5.7      Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst
und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen
worden ist, können wir den Vertrag wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-) versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten. Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist der Versi-
cherungsvertrag von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu
keinem Zeitpunkt Versicherungsschutz bestand. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
1.5.8      Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis
der arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung können
wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären. Sofern
Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt
nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, diese Er-
klärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberechtigter nicht vor-
handen oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den
Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklärung
als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
1.5.9      Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung
dieser Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen
gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei
einer Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

2      Beiträge

2.1      Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten Risikos
(Risikobeitrag). Darüber hinaus decken sie Abschluss- und Verwaltungs-
kosten.

Näheres zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?".

2.2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

Beitragszahlung und Zahlweise
2.2.1      Ihre Versicherungsbeiträge sind je nach Vereinbarung durch
jährliche, halbjährliche, vierteljährliche oder monatliche Beitragszah-
lungen (laufende Beitragszahlung) zu entrichten.

Die Versicherungsperiode umfasst ein Jahr, bei unterjähriger Beitrags-
zahlung entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr
bzw. ein halbes Jahr. Ein Wechsel der Beitragszahlungsweise ist mit
einer Frist von einem Monat zum Ende einer jeden Versicherungspe-
riode möglich. Die Höhe der Beiträge hängt von der gewählten Beitrags-
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zahlungsweise ab. Die tariflichen Leistungen bleiben von dem Wechsel
der Beitragszahlungsweise unberührt.

Einlösungsbeitrag
2.2.2      Der erste Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist abweichend von der
gesetzlichen Regelung (§ 152 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz,
VVG) unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch
nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginn.

Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der ver-
einbarten Versicherungsperiode fällig.

Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung
2.2.3      Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen,
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine Gebühr. Die Höhe der gegen-
wärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Gebühren für beson-
dere Leistungen" entnehmen. Die Gebühr für die fehlgeschlagene Last-
schriftabbuchung entfällt oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns
nachweisen, dass uns aus der fehlgeschlagenen Lastschriftabbuchung
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden erwächst.

Die Übermittlung der Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Kosten.

Beitragsrückstände
2.2.4      Etwaige Beitragsrückstände werden wir mit einer fälligen Ver-
sicherungsleistung verrechnen. Bis zur Verrechnung erheben wir die im
Abschnitt "Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?" genannten Verzugszinsen.

Dauer der Beitragszahlung
2.2.5      Die Beiträge sind längstens bis zum Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer zu entrichten. Die Beitragszahlungsdauer der Versicherung
und die Versicherungsdauer sind gleich und betragen jeweils ein Jahr.
Bei Tod der versicherten Person sind sie bis zum Ende des Beitragszah-
lungsabschnittes zu entrichten, in dem der Tod eingetreten ist.

2.3      Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

Einlösungsbeitrag
2.3.1      Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, können wir
- solange die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten, es sei
denn, Sie haben die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu ver-
treten. Wir können eine angemessene Geschäftsgebühr für die Bearbei-
tung Ihres Vertrages (Geschäftsgebühr nach § 39 Absatz 1 Satz 3 VVG)
erheben. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der
Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" entnehmen.

Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch,
wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nachweislich nicht zu vertreten
haben.

Folgebeitrag
2.3.2      Zahlen Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag,

den Sie aus dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig, er-
halten Sie von uns auf Ihre Kosten eine Mahnung. Darin setzen wir
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, entfällt Ihr Versiche-
rungsschutz. Auf diese Rechtsfolgen werden wir in der Mahnung aus-
drücklich hinweisen. Für jede Mahnung berechnen wir eine Gebühr. Die
Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr können Sie der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen" entnehmen. Diese Gebühr entfällt
oder verringert sich, wenn und insoweit Sie uns nachweisen, dass uns
durch die Mahnung kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden er-
wächst.

Verzugsfolgen
2.3.3      Für Beiträge, mit denen Sie in Verzug sind, berechnen wir Ver-
zugszinsen in gesetzlicher Höhe (Bürgerliches Gesetzbuch), mindestens
aber in Höhe des Zinssatzes, den wir für die Gewährung von Policendar-
lehen für Rentenversicherungen in der Privatversorgung durchschnittlich
erheben. Diese Zinsen werden gesondert in Rechnung gestellt.

Die Verzugsfolgen treten nur ein, wenn Sie den Verzug zu verantworten
haben.

3      Gestaltungsmöglichkeiten

3.1      Sind eine Beginn- und Ablaufverlegung oder eine Beitrags-
freistellung möglich?

Beginn- und Ablaufverlegung
3.1.1      Sie können beantragen, dass der Beginn der Versicherung um
die Anzahl der Monate nach hinten verlegt wird, für die keine Beiträge
gezahlt wurden. Hierdurch kann sich, sofern sich der Versicherungsbe-
ginn in ein neues Kalenderjahr verschiebt, aufgrund des höheren Ein-
trittsalters der versicherten Person ein anderer, auch höherer Beitrag er-
geben.

Die Beginn- und Ablaufverlegung darf ausschließlich zum Ausgleich be-
stehender Beitragsrückstände erfolgen und nur, wenn die Beitragszah-
lung sofort wieder aufgenommen wird.

Wir werden Ihrem Antrag stattgeben, wenn keine gewichtigen versiche-
rungstechnischen Gründe, z. B. Unterschreitung der Mindestversiche-
rungssumme oder des Mindestbeitrages, entgegenstehen.

Beitragsfreistellung
3.1.2      Eine Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung ist aus-
geschlossen. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

3.2      Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen und welche
Folgen hat dies?

Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum Schluss des laufenden Ver-
sicherungsjahres kündigen.
Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

Mit der Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass eine Leistung
fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert. Die Rückzahlung der Bei-
träge können Sie nicht verlangen. Falls Sie das Überschusssystem ver-
zinsliche Ansammlung gewählt haben, wird das Ansammlungsguthaben
ausgezahlt, sofern dieses zum Zeitpunkt der Kündigung einen positiven
Wert hat.

3.3      Wann können Sie Ihre Versicherungsleistung herabsetzen?

Sie können die Leistung Ihrer Versicherung herabsetzen. Dies muss in
Textform erfolgen und wird zum Ende der jeweiligen Versicherungspe-
riode wirksam. Ab dem Zeitpunkt der Änderung verringert sich auch der
zu zahlende Beitrag. Die reduzierte Leistung und zukünftigen Beiträge
berechnen wir nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik. Dafür verwenden wir die Rechnungsgrundlagen, die bei Vertrags-
abschluss galten.
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Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir die Versiche-
rungsleistungen herabsetzen können:

- Die verbleibende Versicherungssumme beträgt mindestens 3.000
Euro.

- Der verbleibende Beitrag beläuft sich auf mindestens 120 Euro
jährlich.

Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist eine Herabsetzung der
Leistung nicht möglich. Wenn wir die Leistungen Ihres Vertrages herab-
setzen, berechnen wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie
in der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen".

4      Allgemeine Bestimmungen

4.1      Welche Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie
ausgeglichen?

Welche Kosten werden durch Ihre Beiträge gedeckt?
4.1.1      Ihre Beiträge dienen der Abdeckung des von uns versicherten
Risikos (Risikobeitrag).

Darüber hinaus decken sie folgende Kosten:

- Abschlusskosten
Diese umfassen unmittelbar zurechenbare Aufwendungen, wie ins-
besondere Abschlussvergütungen an die Versicherungsvermittler
(Vertriebskosten), Aufwendungen für die Aufnahme des Vertrages
in den Versicherungsbestand und Aufwendungen für die Risikoprü-
fung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsver-
trages. Sie umfassen auch mittelbar zurechenbare Aufwendungen,
wie insbesondere Produktentwicklungskosten, allgemeine Werbe-
aufwendungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
tragsbearbeitung und Policierung.

- Verwaltungskosten
Diese umfassen insbesondere die Aufwendungen für den Beitrags-
einzug, die Bestandsverwaltung und für die Regulierung von Versi-
cherungsfällen. Ein Teil dieser Verwaltungskosten wird in Abhän-
gigkeit von der Höhe Ihres Beitrags kalkuliert, ein anderer Teil fällt
als fester Betrag für Ihren Vertrag an (Stückkosten).

Wie werden die Kosten verrechnet?
4.1.2      Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 VVG be-
stimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der De-
ckungsrückstellungsverordnung auf 2,5% der von Ihnen während der
Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Welche Gebühren werden nicht von den Beiträgen gedeckt?
4.1.3      Sollten Sie Leistungen oder Geschäftsvorfälle veranlassen,
die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
können wir Ihnen Gebühren in Rechnung stellen. Diese Leistungen und
Geschäftsvorfälle sowie die Höhe der derzeit erhobenen Gebühren ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen". Für
Leistungen und Geschäftsvorfälle, die es zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses noch nicht gibt und die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres
Vertrages hinausgehen, können wir weitere Gebührentatbestände ein-
führen und deren Höhe unter Berücksichtigung des tatsächlichen durch-
schnittlichen Verwaltungsaufwandes und nach billigem Ermessen fest-
setzen. Die Gebühren werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Ge-
bühren entfallen oder verringern sich, wenn und insoweit Sie uns nach-
weisen, dass die der pauschalen Berechnung zugrunde gelegten Auf-
wände nicht oder nicht in dem unserer Berechnung zugrundeliegenden
Umfang anfallen.

4.2      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

Pflichten im Todesfall
4.2.1      Uns muss sobald wie möglich mitgeteilt werden, dass die
versicherte Person verstorben ist.

Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir keine Leistung
auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:

Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.

Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

Nachweise im Todesfall
4.2.2      Für die Auszahlung der Versicherungsleistung benötigen wir:

- den Versicherungsschein, sowie
- eine amtliche Sterbeurkunde, die Geburtstag und Geburtsort der

versicherten Person enthält.

Bei Bedarf fordern wir folgende Nachweise an:

- Ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-
desursache. Dieses muss auch den Beginn und den Verlauf der
Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ent-
halten.

- Einen Nachweis der letzten Beitragszahlung.
- Ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

4.2.3      Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige
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weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst an-
stellen. Die hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versi-
cherungsleistung beansprucht.

Nichterfüllung der Auskunft- und Nachweispflicht
4.2.4      Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und Nachweise
gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versicherungsleistungen
zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder Ein-
schränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder Einwil-
ligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen.

Leistungszahlung in ein Land außerhalb der EU
4.2.5      Wenn Sie bei Abschluss des Versicherungsvertrages Ihren im
Versicherungsvertrag genannten Wohnsitz innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes hatten und die Zahlung von Versicherungsleistungen
in einen Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wün-
schen, erfolgt die Überweisung der Versicherungsleistung auf Kosten
und Gefahr des Empfangsberechtigten.

Zu Unrecht empfangene Leistungen
4.2.6      Zu Unrecht empfangene Leistungen sind unverzüglich an uns
zurückzuzahlen.

4.3      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Ausschlüsse bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen
4.3.1      Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig da-
von, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versicherungs-
schutz besteht insbesondere auch dann, wenn die versicherte Person in
Ausübung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen den
Tod gefunden hat.

4.3.2      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren
Unruhen besteht - sofern nichts anderes vereinbart - kein Versicherungs-
schutz.

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt, denen sie wäh-
rend eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus-
gesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

4.3.3      Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen
Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen besteht ebenfalls kein Versicherungs-
schutz.

Wir leisten auch nicht, wenn der Todesfall durch Strahlen infolge Kern-
energie, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so
ungewöhnlichem Maße gefährden oder schädigen, dass es zu deren Ab-
wehr und Bekämpfung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde
der Bundesrepublik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen an-
derer Länder bedarf.

Auf diese Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, so-
fern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Er-
höhung des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungs-
grundlagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Er-
füllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestands-
gruppe nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge
der betroffenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.

4.4      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

4.4.1      Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren seit
Zahlung des Einlösungsbeitrages sind wir zur Leistung uneingeschränkt
verpflichtet. Die Dreijahresfrist im Sinne des Satzes 1 endet, wenn der
Versicherungsschutz drei Jahre ununterbrochen bestanden hat, seitdem
der erste Vertrag über eine Risikolebensversicherung mit einjähriger Ver-
sicherungsdauer abgeschlossen wurde. Wird der Versicherungsschutz
unterbrochen, beispielsweise dadurch, dass eine Risikolebensversiche-
rung mit einjähriger Dauer nicht direkt im Anschluss wieder abge-
schlossen wird, beginnt die Dreijahresfrist im Sinne des Satzes 1 von
neuem zu laufen. Weist die vereinbarte Versicherungssumme innerhalb
dieser drei Jahre unterschiedliche Höhen auf, ist die von uns zu erbrin-
gende Leistung auf die niedrigste Versicherungssumme innerhalb der
Dreijahresfrist begrenzt.

4.4.2      Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor Ab-
lauf der Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.

4.5      Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsver-
hältnis beziehen?

Änderung der Postanschrift und Namensänderung
4.5.1      Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-
lich mitteilen. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir
eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an
Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt
unsere Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen
Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in
Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung
verlegt haben.

4.5.2      Bei Änderung Ihres Namens gilt vorstehender Absatz ent-
sprechend.

Kosten für Recherche
4.5.3      Wird es aus von Ihnen zu vertretenden Gründen erforderlich,
dass wir Ihre aktuelle Anschrift recherchieren müssen, erheben wir
hierfür eine Gebühr. Die Höhe der gegenwärtig erhobenen Gebühr
können Sie der Tabelle "Gebühren für besondere Leistungen" ent-
nehmen. Diese Gebühr entfällt, wenn und insoweit Sie uns nachweisen,
dass uns aus der fehlenden Mitteilung kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden erwächst.

Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten bei Auslandsaufent-
halten
4.5.4      Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns in Ihrem Interesse eine im Inland
ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

4.5.5      Sie können jederzeit von uns Kopien der Erklärungen fordern,
die Sie in Bezug auf Ihren Vertrag abgegeben haben.

4.6      Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?

4.6.1      Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

4.6.2      Sie können eine Klage gegen uns bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben,
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,
- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn dieser in Deutschland liegt

oder
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- in dem Sie sich gewöhnlich in Deutschland aufhalten, wenn Sie
keinen festen Wohnsitz haben.

Für juristische Personen gilt: Es ist nur das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, so-
fern diese in Deutschland liegt.

4.6.3      Wir können eine Klage gegen Sie bei dem zuständigen Gericht
des Bezirks einreichen:

- in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder
- in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie keinen festen

Wohnsitz haben.

Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zustän-
digen Gerichtsstand verklagen.

Für juristische Personen gilt: Es ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk die juristische Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

4.6.4      Sowohl Sie als auch wir können Klagen aus dem Vertrag
ausschließlich bei dem zuständigen Gericht des Bezirks einreichen:

- in dem wir unseren Sitz haben oder
- in dem die für Ihren Vertrag zuständige Niederlassung ihren Sitz

hat,

wenn Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts ins Ausland verlegen.

Dies gilt ebenso, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihren Sitz
oder Ihre Niederlassung ins Ausland verlegen.

4.6.5      Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände wer-
den durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

4.7      Gibt es Ansprechpartner, wenn Sie mit uns nicht zufrieden
sind?

Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht zufrieden sind, haben Sie
insbesondere folgende Möglichkeiten:

Versicherungsombudsmann
Verbraucher können sich an den Ombudsmann für Versicherungen
wenden. Dieser ist derzeit unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800/3696000
Fax: 0800/3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige Schlich-
tungsstelle, die für Verbraucher kostenfrei arbeitet. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Das ist aber nur möglich, solange in der gleichen Angelegenheit kein
Rechtsstreit anhängig ist. Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem
Beschwerdewert von 100.000 Euro möglich.

Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Dies ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Das geltende Recht und den zuständigen Gerichtsstand finden Sie im
Abschnitt "Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichts-
stand?".

4.8      Wann verjähren Ihre Ansprüche?

4.8.1      Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
die Versicherungsleistung verlangt werden kann und die Anspruch stel-
lende Person von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis er-
langt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

4.8.2      Ist ein Anspruch bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung der An-
spruch stellenden Person in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen der
Anmeldung und dem Zugang unserer Entscheidung bleibt damit bei der
Berechnung der Frist unberücksichtigt.

Seite 7



Inhaltsverzeichnis

1 In welche Phasen unterteilt sich Ihr Versicherungsvertrag und
welche Auswirkungen hat ........................................................dies? 1

2 Welcher Versicherungsschutz ...........................................besteht? 1
3 Welche Dauer hat der abgesenkte Anfangsbeitrag (1. .....Phase)? 1
4 Unter welchen Voraussetzungen können Sie die 1. Phase verlän-

.....................................................................................................gern? 1
5 Unter welchen Voraussetzungen können Sie die 1. Phase ver-

.................................................................................................kürzen? 1
6 Wann beginnt die 2. Phase und welche Auswirkungen hat diese? 1
7 Unter welchen Voraussetzungen können Sie die Berufsunfähig-

keitsrente zu Beginn der 2. Phase .................................anpassen? 1
8 Unter welchen Voraussetzungen können Sie zu Beginn der 2.

Phase eine Existenzschutzversicherung ....................beantragen? 2

1      In welche Phasen unterteilt sich Ihr Versicherungsvertrag und
welche Auswirkungen hat dies?

Ihr Vertrag unterteilt sich in zwei Phasen. In der ersten Phase zahlen Sie
einen abgesenkten Beitrag. Mit Beginn der zweiten Phase zahlen Sie
den vollen Beitrag. Die entsprechenden Termine und Beiträge der ein-
zelnen Phasen entnehmen Sie bitte dem Versicherungsschein bzw.
dessen Nachtrag.

2      Welcher Versicherungsschutz besteht?

2.1 Versichert ist das Risiko der Berufsunfähigkeit entsprechend den
nachfolgenden Regelungen

- "Versicherungsbedingungen für die selbständige Berufs-
unfähigkeitsversicherung" bzw.

- "Allgemeine Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung".

2.2 Tritt die bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit in der 1. Phase ein,
werden wir den Versicherungsvertrag in die 2. Phase überführen (s. Zif-
fern 6.2 und 6.4). So lange die bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit be-
steht, wird die Berufsunfähigkeitsrente in der Höhe gezahlt, die für die 1.
Phase vereinbart ist.

2.3 Haben Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung in Verbindung mit
einer Altersvorsorge (Hauptversicherung) abgeschlossen, werden Sie,
im Falle der bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit, von der Pflicht Ihre
Beiträge zur Altersvorsorge zu zahlen befreit. Dies gilt unabhängig
davon, ob der Leistungsfall in der 1. Phase oder der 2. Phase der Ver-
tragslaufzeit eintritt. Tritt der Leistungsfall in der 1. Phase ein, wird der
Beginn der 2. Phase für die Hauptversicherung vorgezogen (siehe Ziffer
6.).

Sofern Sie zusätzlich vereinbart haben, dass auch während einer mitver-
sicherten Berufsunfähigkeit die Beitragserhöhungen für die Hauptversi-
cherung mit einem gesondert vereinbarten Prozentsatz durchgeführt
werden (BUZD) gilt: Tritt die bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit wäh-
rend der 1. Phase ein, setzt zum nächsten Ersten des Monats, in dem
die Versicherung begonnen hat, die BUZD ein.

3      Welche Dauer hat der abgesenkte Anfangsbeitrag (1. Phase)?

Die 1. Phase beginnt mit dem Beginn Ihres Versicherungsschutzes. Sie
endet nach fünf Jahren, sofern Sie nicht gemäß Ziffern 4 und 5 die Ver-
längerung oder Verkürzung dieser Phase vereinbart haben. Die genauen
Termine entnehmen Sie bitte dem Versicherungsschein bzw. dessen
Nachtrag.

4      Unter welchen Voraussetzungen können Sie die 1. Phase ver-
längern?

4.1 Sie können die 1. Phase einmalig um zwei Jahre verlängern. Eine
Verlängerung darüber hinaus ist nicht möglich.

4.2 Eine Verlängerung kann unter folgenden Voraussetzungen erfolgen

- Es darf weder eine Berufs-/Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit noch
eine Erwerbsminderung noch ein sonstiger leistungsbegründender
Umstand objektiv eingetreten sein noch darauf gerichtete Leis-
tungen bezogen oder beantragt worden sein.

- Die versicherte Person hat die Berufsausbildung oder das Studium
an einer Universität, Hochschule oder Fachhochschule noch nicht
beendet.

Zum Nachweis können wir entsprechende Unterlagen verlangen.

4.3 Die Verlängerung erfolgt ohne Gesundheitsprüfung, wenn sie spätes-
tens innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende der 1. Phase bean-
tragt wird.

5      Unter welchen Voraussetzungen können Sie die 1. Phase ver-
kürzen?

5.1 Sie können die 1. Phase jederzeit verkürzen. Bitte teilen Sie uns dies
in Textform mit.

5.2 Die Vereinbarung über die Verkürzung ist bindend. Eine Wiederauf-
nahme der 1.Phase ist dann nicht mehr möglich. Die Verkürzung erfolgt
ohne Gesundheitsprüfung.

6      Wann beginnt die 2. Phase und welche Auswirkungen hat
diese?

6.1 Die 2. Phase beginnt mit dem Ende der 1. Phase und endet mit dem
Ablauf der Versicherungsdauer. Die genauen Termine entnehmen Sie
bitte dem Versicherungsschein bzw. dessen Nachtrag.

6.2 Vor Beginn der 2. Phase informieren wir Sie schriftlich über den an-
stehenden planmäßigen Übergang Ihrer Versicherung in die 2. Phase
und die damit verbundene Veränderung Ihres Beitrages.

6.3 Dabei werden wir Sie auf die Möglichkeit der Verlängerung der 1.
Phase (siehe hierzu Ziffer 4) und die Anpassungsoption (siehe hierzu
Ziffer 7) hinweisen.

6.4 Grundsätzlich ändert sich die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente bei
einem Wechsel von der 1. in die 2. Phase nicht. Etwas anderes gilt nur
dann, wenn die versicherte Berufsunfähigkeitsrente in der 1. Phase mehr
als 1.250 Euro beträgt. In diesem Fall wird die Berufsunfähigkeitsrente
mit dem Beginn der 2. Phase in dem, im Versicherungsschein dokumen-
tierten Umfang reduziert.

7      Unter welchen Voraussetzungen können Sie die Berufsunfä-
higkeitsrente zu Beginn der 2. Phase anpassen?

7.1 Wurde die Berufsunfähigkeitsrente bedingungsgemäß (siehe hierzu
Ziffer 6.4) mit Beginn der 2. Phase reduziert, so können Sie die teilweise
oder vollständige Erhöhung auf die Rentenhöhe aus Phase 1 bean-
tragen.
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7.2 Diese Anpassung kann unter folgenden Voraussetzungen erfolgen

- Es darf weder eine Berufs-/Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit noch
eine Erwerbsminderung noch ein sonstiger leistungsbegründender
Umstand objektiv eingetreten sein noch darauf gerichtete Leis-
tungen bezogen oder beantragt worden sein.

- Für die Berechnung von Beitrag und Leistung legen wir die aktuell
ausgeübte Tätigkeit und das aktuelle Eintrittsalter zugrunde.

- Das versicherbare Endalter des zum Zeitpunkt der Erhöhung aus-
geübten Berufes muss mindestens dem Endalter des bestehenden
Vertrages entsprechen.

- Zum Nachweis der finanziellen Angemessenheit (angestrebte Ren-
tenhöhe im Verhältnis zum Bruttoeinkommen) können wir entspre-
chende Unterlagen verlangen.

7.3 Die Anpassung erfolgt ohne Gesundheitsprüfung, wenn sie spätes-
tens innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende der 1. Phase bean-
tragt wird.

8      Unter welchen Voraussetzungen können Sie zu Beginn der 2.
Phase eine Existenzschutzversicherung beantragen?

8.1 Wurde die Berufsunfähigkeitsrente bedingungsgemäß mit Beginn der
2. Phase reduziert, so können Sie die teilweise oder vollständige Erhö-

hung auf die Rentenhöhe aus Phase 1 über eine Existenzschutzversi-
cherung beantragen.

8.2 Diese Anpassung kann unter folgenden Voraussetzungen erfolgen

- Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung wurde ohne medizinischen Ri-
sikozuschlag oder Ausschlussklausel angenommen.

- Es darf weder eine Berufs-/Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit noch
eine Erwerbsminderung noch ein sonstiger leistungsbegründender
Umstand objektiv eingetreten sein noch darauf gerichtete Leis-
tungen bezogen oder beantragt worden sein

- Die angestrebte Monatsrente muss zwischen 250 Euro und 1.000
Euro liegen.

- Für die Berechnung von Beitrag und Leistung legen wir die aktu-
ellen Tarife und Regelungen der Existenzschutzversicherung unter
Berücksichtigung des aktuellen Eintrittsalters zugrunde.

8.3 Die Anpassung erfolgt in diesem Fall ohne Gesundheitsprüfung,
wenn sie spätestens innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende der
1. Phase beantragt wird.

8.4 Wurde im Rahmen dieser Anpassungsoption eine Existenzschutzver-
sicherung abgeschlossen, können Sie diese unter bestimmten Voraus-
setzungen erhöhen. Bitte beachten Sie dazu die Allgemeinen
Versicherungsbedingungen der Existenzschutzversicherung.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Die nachfol-
genden Bedingungen informieren Sie ausführlich über Ihren Versiche-
rungsschutz. Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Inhaltsverzeichnis

1 Welche Leistungen erbringen ....................................................wir? 1
2 Wann liegt Berufsunfähigkeit ....................................................vor? 2
3 Wann ist der Versicherungsschutz ....................ausgeschlossen? 5
4 Was bedeutet die vorvertragliche ..........................Anzeigepflicht? 6
5 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

wird, und welche Mitwirkungspflichten ..........................bestehen? 7
6 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?7
7 Wie können Sie eine unabhängige Stelle in die Leistungsprüfung

........................................................................................einbeziehen? 8
8 Welche Regelungen gelten für eine garantierte Steigerung der

Rente im ......................................................................Leistungsfall? 8
9 Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-

kungspflichten hat die versicherte .....................................Person? 8
10 Was gilt bei einer Verletzung der ..............Mitwirkungspflichten? 9
11 Was gilt bei einem Einstieg in das Berufsleben ("Zukunftsga-

..............................................................................................rantie")? 9
12 Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beamten-

verhältnis oder im Öffentlichen .......................................Dienst? 10
13 Welche Bedeutung hat das ..............................Rauchverhalten? 10
14 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen

...........................................................................................beteiligt? 10
15 Wie werden die Kosten ..............................................verrechnet? 11
16 Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten

Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versiche-
rung ...................................................................................ändern? 11

17 Wie ist das Verhältnis zur ...........................Hauptversicherung? 11

Ergänzende Bedingungen für die Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit

1      Welche Leistungen erbringen wir?

1.1 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer der
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung berufsunfähig (Ziffer 2), er-
bringen wir - längstens für die vereinbarte Leistungsdauer - folgende
Versicherungsleistungen:

a) Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für die Hauptversiche-
rung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen;

b) bei Zusatztarif BUZD werden während der Berufsunfähigkeit zusätz-
lich die planmäßigen Beitragserhöhungen für die Hauptversicherung mit
dem für die BUZD vereinbarten Erhöhungsprozentsatz jährlich beitrags-
frei durchgeführt;

c) Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente, wenn diese mitversichert ist.
Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

1.2 Die Versicherungsdauer der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leistungs-
dauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen erbringen,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer berufsun-
fähig geworden ist.

1.3 Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Zusatzversi-
cherung berufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit (vgl. Ziffer 2.6), er-
bringen wir die volle Leistung, auch wenn Berufsunfähigkeit nach Ziffer
21 bis Ziffer 2.5 bzw. Ziffer 2.9 nicht vorliegt.

1.4 Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Zusatzversi-
cherung berufsunfähig infolge mittelschwerer oder schwerer Demenz
(vgl. Ziffer 2.8), erbringen wir die volle Leistung, auch wenn Berufsunfä-
higkeit nach Ziffer 2.1 bis Ziffer 2.6 bzw. Ziffer 2.9 nicht vorliegt.

1.5 Tritt bei der versicherten Person während der Dauer dieser Zusatz-
versicherung eine spezielle Beeinträchtigung ein (vgl. Ziffer 2.10 und
Ziffer 2.11), erbringen wir für maximal 24 Monate die volle Leistung, auch
wenn Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2. 1 bis Ziffer 2.9 nicht vorliegt.

1.6 Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten
Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteili-
gung erhalten (siehe Ziffer 14).

Beginn des Leistungsanspruches
1.7 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit Ablauf
des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eintritt. Abweichend kann für
die Berufsunfähigkeitsrente ein aufgeschobener Leistungsbeginn indivi-
duell vereinbart sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühestens zu
diesem Termin.

1.8 Ist der Versicherungsschutz aufgrund der Ausübung Ihres "Options-
rechts auf Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung" aus der
Existenzschutzversicherung der AXA Versicherung AG zustande ge-
kommen, entsteht der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung mit Ab-
lauf des siebten Monats nach dem die Berufsunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung begonnen hat (Wartezeit) und wenn die Berufsunfähigkeit dann
noch ununterbrochen besteht. Die Wartezeit entfällt, wenn die Berufsun-
fähigkeit aufgrund eines Unfalls eingetreten ist.

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von
außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig
eine Gesundheitsschädigung erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn durch
erhöhte Kraftanstrengung der versicherten Person an Gliedmaßen oder
Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder
oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

Ende des Leistungsanspruches
1.9 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn Berufs-
unfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte Person
stirbt oder bei Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer oder mit Errei-
chen der für den Bezug der Altersrente erforderlichen Altersgrenze der
Hauptversicherung.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer
1.10 Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versicherungs-
dauer und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer einge-
stellt, weil Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, lebt die
Leistung innerhalb der Leistungsdauer wieder auf, sofern die versicherte
Person wegen der ursprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Mo-
nate ununterbrochen berufsunfähig wird. Die Bestimmungen von Ziffer 9
gelten entsprechend.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.11 Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde,
weltweit.

Seite 1

Allgemeine Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

D_
13

82
_2

10
14

36
1_

12
.2

2_
C



Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase
1.12 Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslaufzeit.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

Medizinische und berufliche Rehabilitations- und Integrationsbera-
tung
1.13 Wir bieten der versicherten Person bei Eintritt von Berufsunfähigkeit
im Sinne von Ziffer 2.1 bis 2.9 kostenlos eine Beratung über Möglich-
keiten zur medizinischen Rehabilitation und beruflichen Reintegration
durch von uns beauftragte anerkannte Spezialisten an. Von uns als sinn-
voll bestätigte Maßnahmen werden von unseren Spezialisten eingeleitet
und begleitet. Maßnahmen sind sinnvoll, wenn aus medizinischer und ar-
beitsmarktbezogener Sicht die begründete Aussicht besteht, dass die
Aufnahme einer Berufstätigkeit dadurch erfolgen kann.

Wir übernehmen während der Versicherungsdauer die Kosten für eine
vollständig durchgeführte Maßnahme. Die Kosten übernehmen wir je-
doch maximal bis zum sechsfachen der vereinbarten monatlichen Be-
rufsunfähigkeitsrente, höchstens 12.000 Euro. Die versicherte Person ist
nicht verpflichtet diese Hilfe anzunehmen.

Leistung bei Einstellung von Krankentagegeld bzw. Krankengeld
(Überbrückungshilfe)
1.14 Wir erbringen Leistungen in Höhe der versicherten Berufsunfähig-
keitsrente und gewähren Beitragsbefreiung als Überbrückungshilfe,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer einen An-
spruch auf Zahlung von

- Krankentagegeld gegen einen privaten Krankenversicherer er-
worben hat und diese Zahlung eingestellt wird, weil aus medizini-
schen Gründen eine Berufsunfähigkeit im Sinne der Bedingungen
für die Krankentagegeldversicherung vorliegt, oder

- Krankengeld gegen einen gesetzlichen Krankenversicherer er-
worben hat und diese Zahlung eingestellt wird, weil die versicherte
Person eine Rente wegen voller Erwerbsminderung von der ge-
setzlichen Rentenversicherung bezieht. Zudem muss die versi-
cherte Person in gesunden Tagen mindestens sechs Stunden am
Tag gearbeitet haben.

Die Überbrückungshilfe ist in Textform zu beantragen. Sie kann nur dann
beantragt werden, wenn zeitgleich Leistungen infolge Berufsunfähigkeit
beantragt werden. Als Nachweis für die Überbrückungshilfe genügt die
Übermittlung der Mitteilung des Krankenversicherers über die Leistungs-
einstellung.

Die Überbrückungshilfe kann während der Versicherungsdauer nur
einmal in Anspruch genommen werden.

Wenn Ausschlüsse zu Art und Umfang des Versicherungsschutzes ver-
traglich vereinbart sind, dann gelten diese Ausschlüsse auch für Leis-
tungen bei Überbrückungshilfe.

Der Anspruch auf Überbrückungshilfe entsteht mit Ablauf des Monats, in
dem die Krankentagegeldzahlungen des privaten Krankenversicherers
bzw. die Krankengeldzahlungen des gesetzlichen Versicherers entfallen.
Geht uns diese Entscheidung erst nach der Leistungseinstellung zu, so
entsteht der Anspruch auf Überbrückungshilfe erst mit Beginn des Mo-
nats des Zugangs, sofern zu diesem Zeitpunkt noch Versicherungs-
schutz besteht. Dies gilt nicht, wenn die verspätete Meldung ohne
schuldhaftes Versäumen der versicherten Person erfolgt ist.

Der Anspruch auf Überbrückungshilfe besteht bis zu dem Ablauf des Mo-
nats unserer Leistungsentscheidung, maximal jedoch für sechs Monate.
Der Anspruch auf Überbrückungshilfe endet ferner, wenn die versicherte
Person stirbt oder die Leistungsdauer der Versicherung endet.

Ein Anspruch auf Überbrückungshilfe besteht nicht, wenn wir für den
Zeitraum der Überbrückungshilfe Leistungen infolge Berufsunfähigkeit,
Arbeitsunfähigkeit oder speziellen Beeinträchtigungen erbringen oder er-
bracht haben.

Bei einer rückwirkenden Anerkennung von Berufsunfähigkeit, Arbeitsun-
fähigkeit oder speziellen Beeinträchtigungen rechnen wir erbrachte Über-
brückungshilfe auf diese Leistungen an. Ergibt unsere Prüfung, dass
keine Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen vorliegt, müssen
als Überbrückungshilfe erbrachte Leistungen nicht zurückgezahlt
werden.

Die Zahlung einer Überbrückungshilfe ist nicht mit einer Leistungsaner-
kennung der Berufsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder speziellen Beein-
trächtigungen gleichzusetzen. Wenn wir eine Überbrückungshilfe zahlen,
können wir auch bezogen auf die Überbrückungshilfe unsere Rechte auf-
grund einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht geltend ma-
chen (siehe Ziffer 4).

Beitragszahlung bis zur Leistungsentscheidung
1.15 Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis zur Ent-
scheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller Höhe weiter
entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungs-
pflicht zurückzahlen.

Sie können verlangen, dass wir die Beiträge für mögliche Zeiten unserer
Leistungspflicht stunden und hierfür keine Stundungszinsen erheben.
Die während der Leistungsprüfung gestundeten Beiträge sind unverzüg-
lich nachzuzahlen, wenn die Leistungsablehnung ausgesprochen oder
eine ggf. binnen dreier Monate eingeleitete gerichtliche Auseinanderset-
zung mit der Bestätigung der Leistungsablehnung beendet wird.

Wir prüfen, ob eine ratierliche Nachzahlung möglich ist.

Sie können verlangen, dass die gestundeten Beiträge durch eine Ver-
tragsänderung oder durch Verrechnung mit den Gewinnanteilen der
Hauptversicherung, soweit vorhanden, getilgt werden. Sollte die Tilgung
auf diesem Wege nicht möglich sein, teilen wir Ihnen das unverzüglich
mit. Außerdem können Sie die gestundeten Beiträge in einem Zeitraum
von bis zu 48 Monaten in Raten zusammen mit den laufenden Beiträgen
nachzahlen. Stundungszinsen erheben wir in diesem Fall nicht.

2      Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?

2.1 Berufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 1.1 liegt vor, wenn die versi-
cherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersent-
sprechenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussicht-
lich sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % außerstande ist,
ihre vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung zuletzt ausgeübte
berufliche Tätigkeit (für Heilberufe: Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt,
Apotheker oder Psychotherapeut), so wie sie ohne gesundheitliche Be-
einträchtigung ausgestaltet war, nachzugehen. Bei einem geringeren
Grad der Berufsunfähigkeit besteht kein Anspruch auf diese Versiche-
rungsleistungen.

Ist die versicherte Person ausschließlich in Teilzeit beschäftigt (eine oder
mehrere sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten gemäß § 2 Gesetz
über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge - Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz - TzBfG, Stand 22.11.2019), gilt:
Berufsunfähigkeit liegt ebenfalls vor, wenn die zuletzt ausgeübte(n) Tä-
tigkeit(en) aus gesundheitlichen Gründen im Durchschnitt nur noch ma-
ximal für drei Stunden pro Tag ausgeübt werden kann/können. Beträgt
die tägliche Arbeitszeit im Durchschnitt mehr als sechs Stunden täglich,
wird Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2.1, Sätze 1 und 2, geprüft. Bei Aus-
übung von mehreren Teilzeittätigkeiten erfolgt jeweils eine Gesamtbe-
trachtung.

Bei Hausfrauen und Hausmännern ohne Erwerbstätigkeit gilt das zum
Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit von der versicherten Person
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in ihrem Haushalt konkret ausgeübte Tätigkeitsprofil als ausgeübter
Beruf.

2.2 Berufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 1.1 liegt auch dann vor, wenn
eine auf gesetzlichen Vorschriften oder behördlicher Anordnung beru-
hende Verfügung der versicherten Person verbietet, ihre zuletzt ausge-
übte berufliche Tätigkeit wegen Infektionsgefahr ganz oder teilweise fort-
zuführen (Tätigkeitsverbot nach § 31 Infektionsschutzgesetz (IfSG)) und
sich dieses Tätigkeitsverbot auf einen Zeitraum von mindestens sechs
Monaten erstreckt. Zum Nachweis des Vorliegens eines Tätigkeitsver-
botes ist uns die Verfügung im Original oder amtlich beglaubigt vorzu-
legen.

Liegt ein solches Tätigkeitsverbot nicht vor, wird die Ansteckungsgefahr
nach objektiven Kriterien und dem aktuellen Stand der medizinischen
Wissenschaft beurteilt. Im Zweifel wird dazu ein entsprechendes Gut-
achten eingeholt.

2.3 Übt die versicherte Person jedoch eine andere, ihrer Ausbildung oder
Erfahrung und bisherigen Lebensstellung entsprechende berufliche Tä-
tigkeit (für Heilberufe: Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker
oder Psychotherapeut) konkret aus, liegt keine Berufsunfähigkeit vor. Als
entsprechend wird dabei nur eine solche Tätigkeit angesehen, die keine
deutlich abweichenden Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert und auch in
ihrer Vergütung und Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau der
bislang ausgeübten beruflichen Tätigkeit absinkt. Unzumutbar ist dabei
eine Einkommensminderung von 20 % oder mehr gegenüber dem jährli-
chen Bruttoeinkommen (bei Selbständigen oder Freiberuflern der durch-
schnittliche Gewinn vor Steuern der letzten drei Jahre)der zuletzt ausge-
übten beruflichen Tätigkeit, wobei die höchstrichterliche Rechtsprechung
zu berücksichtigen ist. Im begründeten Einzelfall kann auch eine unter
20 % liegende Einkommensminderung unzumutbar sein.

Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung.

Für Heilberufe gilt zusätzlich:
Hat die versicherte Person innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem
Eintritt der Berufsunfähigkeit auf Weisung des Arbeitgebers eine andere
Tätigkeit ausgeübt, so wird auf Wunsch der versicherten Person die vor-
herige berufliche Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder
Psychotherapeut bei der Prüfung der Berufsunfähigkeit berücksichtigt.
Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung.

2.4 Bei einer selbstständig oder freiberuflich tätigen versicherten Person
setzt Berufsunfähigkeit zusätzlich voraus, dass sie außerstande ist,
durch zumutbare Umorganisation ihres Arbeitsplatzes oder ihres Tätig-
keitsbereichs, sich ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine 50 %ige Be-
rufsfähigkeit ermöglicht.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn:

- die versicherte Person ihre Stellung als Betriebsinhaber/in erhalten
kann,

- kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist,
- keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor-

liegt,
- diese wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- die versicherte Person diese aufgrund ihres maßgeblichen Ein-

flusses auf die Geschicke des Unternehmens realisieren kann (Di-
rektions- und Weisungsrecht).

Wir verzichten bei Betrieben auf die Prüfung einer Umorganisation, wenn

- der Betrieb weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt. Als Mitarbeiter
in diesem Sinne zählen ausschließlich aus- oder angelernte Ange-
stellte. Auszubildende, Praktikanten oder Werkstudenten bleiben
dabei unberücksichtigt, oder

- die selbstständig oder freiberuflich tätige versicherte Person eine
akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und in ihrer

täglichen Arbeitszeit zu mindestens 90 % kaufmännische oder or-
ganisatorische Tätigkeiten in dem Betrieb ausübt.

Für Heilberufe gilt:
Bei einer als niedergelassener oder freiberuflicher Arzt, Zahnarzt, Tier-
arzt, Apotheker oder Psychotherapeut tätigen versicherten Person setzt
Berufsunfähigkeit zusätzlich voraus, dass sie außerstande ist, durch zu-
mutbare Umorganisation ihres Arbeitsplatzes oder ihres Tätigkeitsbe-
reichs, sich ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine 50 %ige Berufsfähig-
keit ermöglicht.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn:

- die versicherte Person ihre Stellung als Praxis- oder Apothekenin-
haber/in erhalten kann,

- kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist,
- keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor-

liegt,
- diese wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- die versicherte Person diese aufgrund ihres maßgeblichen Ein-

flusses auf die Geschicke des Unternehmens realisieren kann (Di-
rektions- und Weisungsrecht).

Wir verzichten bei Betrieben auf die Prüfung einer Umorganisation, wenn

- der Betrieb weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt. Als Mitarbeiter
in diesem Sinne zählen ausschließlich Angehörige eines akademi-
schen Heilberufes im Angestelltenverhältnis, oder

- die selbstständig oder freiberuflich tätige versicherte Person eine
akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und in ihrer
täglichen Arbeitszeit zu mindestens 90 % kaufmännische oder or-
ganisatorische Tätigkeiten in dem Betrieb ausübt.

2.5 Ist die versicherte Person vorübergehend oder endgültig aus dem
Berufsleben ausgeschieden, ist bei der Prüfung der Leistungsansprüche
im Sinne der Ziffern 2.1 und 2.4 sowie der Ziffern 2.10 bis 2.12 die beim
Ausscheiden aus dem Berufsleben zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit
und die damit verbundene Lebensstellung maßgeblich.

Für Heilberufe gilt abweichend:
Ist die versicherte Person vorübergehend oder endgültig aus dem Be-
rufsleben ausgeschieden, ist bei der Prüfung der Leistungsansprüche im
Sinne der Ziffern 2.1 und 2.5 sowie der Ziffern 2.10 bis 2.12 die beim
Ausscheiden aus dem Berufsleben zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit
als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Psychotherapeut und die
damit verbundene Lebensstellung maßgeblich.

Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge von Pflegebedürftigkeit vor?
2.6 Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versi-
cherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersent-
sprechenden) Kräfteverfalls voraussichtlich sechs Monate ununterbro-
chen so hilflos ist, dass sie für mindestens eine der in Ziffer 2.7 ge-
nannten Verrichtungen (Pflegepunkte) - auch bei Einsatz technischer
und medizinischer Hilfsmittel - täglich der Hilfe einer anderen Person be-
darf. Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen. Ziffer 2.9 gilt ent-
sprechend.

2.7 Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Berufsunfähigkeit in-
folge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen tägli-
chen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind folgende
Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim:

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.
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- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Kleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person -auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstüt-
zung einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen ausgegli-
chen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft
keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung.
Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer veränderten
Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder schwerer
Demenz vor?
2.8 Berufsunfähigkeit infolge Demenz liegt vor, bei mittelschweren oder
schweren Hirnleistungsstörungen (Definition siehe unten), die durch Un-
fall oder Erkrankung verursacht wurden, wenn als deren Folge die versi-
cherte Person voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen
kontinuierliche Beaufsichtigung benötigt, weil sie sich selbst oder andere
sonst erheblich gefährden würde.

Eine mittelschwere oder schwere Demenz ist charakterisiert durch einen
Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das Denk-, Erkennungs-,
Erinnerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Die Diagnose einer mittelschweren oder schweren Demenz ist durch
einen Facharzt (Neurologie) auf der Basis einer ausführlichen Befunder-
hebung mit körperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und
unter Verwendung psychometrischer Tests zu bestätigen. Es muss min-
destens ein Schweregrad 5 "Mittelschwere kognitive Leistungsein-
bußen", ermittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 5, Global De-
terioration Scale - GDS, Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand
08/2014) nach Reisberg vorliegen. Zur Bestätigung der Diagnose
können Wiederholungsuntersuchungen gefordert werden. Leichte oder
mäßige Hirnleistungsstörungen sind keine mittelschwere oder schwere
Demenz im oben genannten Sinn und erfüllen die Leistungsvorausset-
zungen nicht.

Wann liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die Prognose nicht möglich
ist?
2.9 Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß den Ziffern
2.1 bis 2.6 bzw. Ziffer 2.8 voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen
andauern wird, gilt es als Berufsunfähigkeit von Beginn an, wenn der
entsprechend beeinträchtigende Zustand tatsächlich länger als sechs
Monate angedauert hat.

Ergänzende Bestimmungen für die Ziffern 2.1 bis 2.9 für Auszubil-
dende, freiwillig Wehrdienst Leistende, Leistende des Freiwilligen
Sozialen Jahres, Leistende des Freiwilligen Ökologischen Jahres,
Leistende des Bundesfreiwilligendienstes und Studenten

2.10 Bei Personen, die den Freiwilligen Wehrdienst (FWD) oder den
Bundesfreiwilligendienst (BFD), das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder
das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ableisten, liegt Berufsunfähigkeit
vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung
oder (auch altersentsprechenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzu-
weisen ist, voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen zu mindestens
50 % außerstande ist, seine vorherige Tätigkeit auszuüben und, wenn
die versicherte Person noch keiner Tätigkeit nachgegangen ist, eine Be-
rufsausbildung oder ein Studium aufzunehmen.

2.11 Bei Auszubildenden liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versi-
cherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersent-
sprechenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussicht-
lich sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % außerstande ist,
die begonnene Berufsausbildung fortzusetzen.

Beginnt die versicherte Person eine neue Berufsausbildung und erreicht
mit dieser einen vergleichbaren Ausbildungsstand wie mit der vorherge-
henden Berufsausbildung, liegt keine Berufsunfähigkeit mehr vor. Er-
greift die versicherte Person ohne erneute Berufsausbildung einen Beruf
und erreicht eine dem ursprünglich erzielten Ausbildungsstand vergleich-
bare Lebensstellung, liegt ebenfalls keine Berufsunfähigkeit mehr vor.

Hat die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit mindestens
die Hälfte der vorgesehenen Ausbildungszeit absolviert, wird auf die Le-
bensstellung hinsichtlich Vergütung und sozialer Wertschätzung abge-
stellt, die regelmäßig mit dem erfolgreichen Abschluss einer solchen Be-
rufsausbildung verbunden ist.

2.12 Bei Studenten liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versicherte
Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersentspre-
chenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich
sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % außerstande ist, ihr
zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls ausgeübtes Studium fortzu-
setzen. Als Studium gilt ein Vollzeitstudium an einer staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschule oder Fachhochschule oder vergleich-
baren Ausbildungseinrichtung. Der angestrebte akademische Studienab-
schluss muss in Deutschland anerkannt sein.

Wir verzichten auf die Möglichkeit der Verweisung auf ein anderes Stu-
dium oder die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit (Verzicht auf abs-
trakte Verweisung). Absolviert die versicherte Person jedoch ein anderes
Studium oder übt sie eine ihrem Studium entsprechende berufliche Tä-
tigkeit konkret aus, liegt keine Berufsunfähigkeit vor (konkrete Verwei-
sung).

Beginnt die versicherte Person ein neues Studium und erreicht sie mit
diesem einen vergleichbaren Studienstand wie mit dem vorhergehenden
Studium, liegt keine Berufsunfähigkeit mehr vor.

Ist mindestens die Hälfte der Regelstudienzeit nach Studienordnung ab-
solviert und ist die Regelstudienzeit um nicht mehr als fünf Semester
überschritten, wird im Rahmen der konkreten Verweisung (vgl. Ziffer 2.3)
auf die Lebensstellung hinsichtlich Vergütung und Wertschätzung abge-
stellt, die regelmäßig mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums bei
Eintritt der Berufsunfähigkeit verbunden ist. Ist das Studium nicht derart
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fortgeschritten, wird zur Prüfung der konkreten Verweisung die Lebens-
stellung bei Eintritt der Berufsunfähigkeit zugrunde gelegt.

Leistungen bei speziellen Beeinträchtigungen

2.13 Ist die versicherte Person weder berufsunfähig noch berufsunfähig
infolge Pflegebedürftigkeit oder Demenz, tritt bei ihr während der Versi-
cherungsdauer aber eine spezielle Beeinträchtigung im Sinne von Ziffer
2.14 ein, erbringen wir folgende Leistungen - längstens für 24 Monate:

- Wir zahlen die versicherte Berufsunfähigkeitsrente,
- Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht.

Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rentenzahlung wegen einer
speziellen Beeinträchtigung entsteht mit Ablauf des Versicherungsmo-
nats, in dem die spezielle Beeinträchtigung (siehe Ziffer 2.14) einge-
treten ist.

Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rentenzahlung wegen einer
speziellen Beeinträchtigung endet in folgenden Fällen mit Ablauf des je-
weiligen Versicherungsmonats:

- Die 24-monatige Leistungsdauer läuft ab.
- Die spezielle Beeinträchtigung im Sinne von Ziffer 2.14 liegt nicht

mehr vor oder die versicherte Person wird berufsunfähig bzw. be-
rufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit oder Demenz. War unsere
Leistungspflicht wegen spezieller Beeinträchtigung anerkannt oder
gerichtlich festgestellt, gilt für eine Anspruchsbeendigung vor Ab-
lauf der 24-monatigen Leistungsdauer Ziffer 9 entsprechend, insbe-
sondere in Bezug auf die formalen Voraussetzungen und Fristen
der Leistungseinstellung.

- Die versicherte Person stirbt.
- Die Versicherungsdauer läuft ab.

Leistungen wegen einer speziellen Beeinträchtigung können nur ein-
malig in Anspruch genommen werden. Mit der Anspruchsbeendigung er-
lischt die Leistungspflicht insofern insgesamt und endgültig. Dies gilt
auch dann, wenn die 24-monatige Leistungsdauer bis zur Beendigung
noch nicht voll ausgeschöpft war.

2.14 Eine spezielle Beeinträchtigung im Sinne dieser Bedingungen liegt
vor, wenn die versicherte Person aufgrund einer ärztlich nachgewie-
senen Gesundheitsstörung

- voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen bei der
Fortbewegung ständig auf einen Rollstuhl angewiesen oder dies
bereits sechs Monate ununterbrochen gewesen ist; in diesem Fall
liegt eine spezielle Beeinträchtigung bereits von Beginn der Sechs-
Monats-Frist an vor.

- die Hörfähigkeit beider Ohren vollständig verloren hat und der Hör-
verlust und dessen Ausmaß nicht durch zumutbare Hilfsmittel (z. B.
Hörgerät) gebessert werden kann (der Hörverlust für gesprochene
Wörter (500 Hz - 3 kHz) muss auf beiden Ohren jeweils mindestens
80 Dezibel betragen);

- die Sehfähigkeit beider Augen vollständig verloren hat und der Seh-
verlust und dessen Ausmaß nicht durch zumutbare Hilfsmittel (z. B.
Brille/Kontaktlinsen) gebessert werden kann (Alternative 1: Das
Restsehvermögen (Restsehschärfe/Visus) beträgt insgesamt nicht
mehr als 0,05 oder 3/60; Alternative 2: Das Gesichtsfeld für die
Schwarz- Weiß-Wahrnehmung ist auf weniger als 15 Grad Abstand
vom Zentrum in alle Richtungen eingeschränkt).

Wenn Ausschlüsse zu Art und Umfang des Versicherungsschutzes ver-
traglich vereinbart sind, dann gelten diese Ausschlüsse auch für Leis-
tungen bei speziellen Beeinträchtigungen.

3      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

3.1 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon,
wie es zu dem Versicherungsfall gekommen ist.

Ausschlusstatbestände
3.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn der Ver-
sicherungsfall verursacht ist:
a) Unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder durch

innere Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unru-
hestifter teilgenommen hat.

Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder in-
neren Unruhen eintritt, denen die versicherte Person wäh-
rend eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv be-
teiligt war;

- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen
Bundeswehr oder anderer staatlich beauftragter Organisa-
tionen an deren rein humanitären Hilfeleistungen außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland teilnimmt und wäh-
rend oder infolge derartiger Einsätze der Versicherungsfall
eintritt;

b) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat
oder eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrs-
delikten und fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) Durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder Kräfteverfall,
einer speziellen Beeinträchtigung, absichtliche Selbstverletzung
oder versuchter Selbsttötung; hingegen besteht Versicherungs-
schutz, wenn uns jedoch nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zu-
stand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden
sind;

d) Durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versiche-
rungsnehmer vorsätzlich den Versicherungsfall bei der versi-
cherten Person herbeigeführt haben;

e) Durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Ge-
sundheit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße ge-
fährden oder schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämp-
fung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde der Bundesre-
publik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen anderer
Länder bedarf;

f) Unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzli-
chen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven,
biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das
Freisetzen geeignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer
Vielzahl von Personen zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-
dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.
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3.3 Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei arglistiger
Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen entfallen.
Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den Rechts-
folgen von deren Verletzung finden Sie in Ziffer 4.

4      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

4.1 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeige-
pflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen oder
früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Beschwerden
sowie dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
4.2 Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die Über-
nahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. Ziffer 4.1),
nicht oder nicht richtig angegeben, können wir von der Zusatzversiche-
rung zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir die Zusatzversicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.
Wird die Zusatzversicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt dieser
Vertragsteil ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung
4.3 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht, können wir die Zusatzversicherung unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir die Zusatzversicherung auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.

4.4 Kündigen wir die Zusatzversicherung besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
4.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir die Zusatzver-
sicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Be-
dingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben
Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese an-
deren Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10 % oder schließen wir den Versicherungsschutz für den
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie die Zusatzversicherung in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen.
In der Mitteilung werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
4.6 Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen uns nur
zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese Rechte inner-
halb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Umstände zur Be-
gründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

4.7 Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kündigung
und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
4.8 Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und ge-
wollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist,
können wir die Zusatzversicherung wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist die Zusatzversicherung
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz aus der Zusatzversicherung bestand. Eine Erstattung
der gezahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
4.9 Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der
arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung können wir
nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
4.10 Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung dieser
Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen gelten
bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei einer
Wiederherstellung der Zusatzversicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.
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5      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird, und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

5.1 Ergänzend zu den Anforderungen aus den Versicherungs-
bedingungen für die Hauptversicherung unter der Überschrift "Was ist zu
beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird?" sind uns von
der Anspruch stellenden Person, wenn Leistungen geltend gemacht
werden, unverzüglich folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungs-
falls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ur-
sache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Lei-
dens sowie über den Grad der Berufsunfähigkeit, bzw. der Pflege-
bedürftigkeit oder der Demenz;

c) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, ihre Stellung
und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit, über
die wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person (z. B.
Steuerbescheide, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen,
Lohn- und Gehaltsabrechnungen) sowie über die eingetretenen
Veränderungen;

d) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheini-
gung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut
ist, über Art und Umfang der Pflege;

e) bei Berufsunfähigkeit infolge Demenz eine Demenzeinstufung auf-
grund der Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reisberg, aus-
gestellt durch eine Pflegeeinrichtung oder von einem Arzt, sowie
ein Testat des behandelnden Arztes;

f) bei Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2.2 zusätzlich die Verfügung der
zuständigen Behörde im Original oder amtlich beglaubigt;

g) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeein-
richtungen oder Pflegepersonen, bei denen die versi-
cherte Person in Behandlung war, ist oder - sofern be-
kannt - sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungs-
träger oder sonstiger Versorgungsträger, bei denen die
versicherte Person ebenfalls Leistungen wegen Berufsun-
fähigkeit oder vergleichbarer leistungsbegründender Um-
stände geltend machen könnte,

- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber
der versicherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

5.2 Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche Untersu-
chungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige Nachweise
verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen
durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der versicherten Person sowie ihre jeweiligen
Veränderungen.

Wenn sich die versicherte Person im Ausland aufhält, können wir ver-
langen, dass die Untersuchungen in Deutschland durchgeführt werden.
In diesem Fall übernehmen wir die Untersuchungskosten sowie die all-
gemein üblichen Reise- und Unterbringungskosten. Unter den üblichen
Reise- und Unterbringungskosten verstehen wir die Anreisekosten
gemäß Bahnfahrt 2. Klasse und falls erforderlich Flug in der economy
class sowie die Unterbringung in einem 4-Sterne Hotel. Auf Untersu-
chungen in Deutschland können wir verzichten, wenn diese vor Ort nach

den von uns in Deutschland angewendeten Grundsätzen erfolgen. So-
fern sich die versicherte Person in Deutschland aufhält, übernehmen wir
ebenfalls die angefallenen Untersuchungskosten sowie die allgemein üb-
lichen Reise- und Aufenthaltskosten.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Pflegeheimen, Personenversiche-
rern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und
Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor Antragstellung
untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versichert war oder
einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermächtigen, uns auf Ver-
langen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ hat die versicherte
Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Verfü-
gung zu stellen.

Weiterhin hat die versicherte Person ihre bisherigen Arbeitgeber zu er-
mächtigen, uns auf Verlangen sachdienliche Auskunft über die finanzi-
ellen Gegebenheiten und über die Ausgestaltung der konkreten Tätigkeit
zu erteilen. Alternativ hat die versicherte Person uns diese erforderlichen
Auskünfte und Nachweise zur Verfügung zu stellen.

Ist die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit selbstständig
tätig, so sind uns auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte und Nach-
weise zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung benötigt werden, ob
der Betrieb der versicherten Person, in dem sie selbstständig tätig ist, so
umorganisiert werden kann, dass die Fortdauer der selbstständigen Tä-
tigkeit möglich ist.

5.3 Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaßnahmen, die
die untersuchenden und behandelnden Ärzte anordnen, um die Heilung
zu fördern oder die Berufsunfähigkeit zu mindern, nicht durchführen,
steht dies einer Anerkennung der Berufsunfähigkeit grundsätzlich nicht
entgegen. Die versicherte Person ist angehalten, zumutbaren Anwei-
sungen ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse
Folge zu leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z.B. Tragen von Prothesen, Verwendung von Seh-
und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen, das
Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiotherapeuti-
schen Maßnahmen.
Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

Klarstellung zu Abschnitt "Leistungen bei speziellen Beeinträchtigungen":
Der Tatbestand der speziellen Beeinträchtigung setzt voraus, dass keine
Möglichkeit besteht, den vollständigen Hörverlust bzw. die vollständige
Erblindung durch ein zumutbares Hilfsmittel (Hörgerät, Brille, Kontakt-
linsen etc.) zu bessern. D. h., es liegt bereits kein Versicherungsfall vor,
wenn eine (hypothetische) Verwendung des Hilfsmittels dazu führte,
dass der Hörverlust bzw. die Erblindung nicht mehr vollständig im Sinne
von Ziffer 2.14 wäre.

6      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

6.1 Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen erklären
wir innerhalb von höchstens einer Woche in Textform, ob, in welchem
Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht anerkennen.
Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, informieren wir Sie
spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbeitungsstand.

6.2 Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Anerkenntnisse
aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen einem end-
gültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, einmalig ein auf
maximal zwölf Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis in Textform aus-
sprechen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Aner-
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kenntnis für uns bindend. Anschließend wird die Berufsunfähigkeit erneut
beurteilt.

7      Wie können Sie eine unabhängige Stelle in die Leistungsprü-
fung einbeziehen?

Lehnen wir Ihren Leistungsantrag gemäß Ziffer 6.1 ab, haben Sie die
Möglichkeit unsere Leistungsentscheidung überprüfen zu lassen. Sie
können sich beispielsweise an Fachanwälte oder Fachmediziner
wenden. Diese Stellen muss die versicherte Person aus Gründen des
Datenschutzes schriftlich bevollmächtigen. Im Rahmen der erteilten Voll-
macht dürfen dann für die Leistungsprüfung relevante Daten und Unter-
lagen (z. B. der formelle Leistungsantrag, Arztberichte, Gutachten) an
diese Stelle weitergeleitet werden.

Wir übernehmen 50 % der nachgewiesenen Kosten, höchstens jedoch
1.500 Euro. Die Stellungnahme kann innerhalb von einem Monat abge-
geben werden. Wir werden mögliche Bedenken oder Anregungen aus
der Stellungnahme in unsere erneute Entscheidungsfindung einbe-
ziehen.

Dieses Recht steht Ihnen auch zu, wenn wir gemäß Ziffer 9.6 bis einschl.
Ziffer 9.9 im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens unsere bisher aner-
kannten Leistungen einstellen.

8      Welche Regelungen gelten für eine garantierte Steigerung der
Rente im Leistungsfall?

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob eine garantierte
Steigerung der Rente im Leistungsfall Bestandteil Ihrer Versicherung ist.
Für diese gelten die nachfolgenden Regelungen:

8.1 Ist zu Ihrer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung vereinbart, dass
nach Eintritt der bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit eine planmäßige
Steigerung der Rente erfolgt, wird diese ab dem Jahrestag des Versiche-
rungsbeginns durchgeführt, der auf den Monat der Anerkennung der Be-
rufsunfähigkeit folgt.

Einzelheiten zum Maßstab und Umfang der mitversicherten garantierten
Steigerung der Rente im Leistungsfall können Sie Ihrem Versicherungs-
schein und den Bedingungen für die Dynamik entnehmen.

8.2 Eine mitversicherte garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall
erfolgt jährlich, solange der Leistungsanspruch aus der Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung besteht.

8.3 Während der Dauer des Leistungsanspruchs aus der Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung sind Sie von der Beitragszahlungspflicht auch
für die Erhöhungen befreit.

8.4 Endet unsere Leistungspflicht aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung, gilt Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht nur für die
Höhe der garantierten Berufsunfähigkeitsrente zu Beginn der Leistung.
Diese gilt als neue Ausgangsbasis für die garantierte Steigerung der
Rente. Wünschen Sie, dass auch die während des Leistungsbezuges er-
folgten Rentenerhöhungen weiterhin Berücksichtigung finden, müssen
Sie innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt unseres Schreibens zur Be-
endigung unserer Leistungspflicht in Textform beantragen, dass Ihre wie-
derauflebende Beitragszahlungspflicht auch hierfür gelten soll.

9      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung

9.1 Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht sind
wir berechtigt, das Fortbestehen des Versicherungsfalles gemäß Ziffer 2
sowie das Fortleben der versicherten Person nachzuprüfen. Zur Nach-
prüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte
und einmal jährlich umfassende Untersuchungen der versicherten
Person durch von uns zu beauftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen,

- der beruflichen Tätigkeit und den wirtschaftlichen und steuerlichen
Verhältnissen der versicherten Person sowohl vor dem Eintritt des
Versicherungsfalles als auch deren Veränderungen bis zur aktu-
ellen Nachprüfung.

Die Bestimmungen von Ziffer 5 gelten entsprechend.

9.2 Wir können erneut prüfen, ob die versicherte Person eine andere be-
rufliche Tätigkeit im Sinne von Ziffer 2 konkret ausübt, wobei neu erwor-
bene berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten (z.B. durch Umschulung,
Fort- oder Weiterbildung) zu berücksichtigen sind.

Wiedereingliederungshilfe

9.3 Im Einzelfall können Sie eine Wiedereingliederungshilfe beantragen,

- wenn durch Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten eine
neue berufliche Tätigkeit konkret ausgeübt werden kann und

- diese auch der Lebensstellung im Sinne von Ziffer 2.3 vor Eintritt
der Berufsunfähigkeit entspricht.

Voraussetzung für die Zahlung einer Wiedereingliederungshilfe ist, dass
aus einer mitversicherten Berufsunfähigkeitsrente noch mindestens zwölf
Monate Leistungen fließen könnten.

Ein Anspruch auf Unterstützung zur Wiedereingliederung besteht jedoch
nicht.

Umorganisationshilfe

9.4 Bei einer selbständig oder freiberuflich tätigen versicherten Person
haben Sie einen Rechtsanspruch auf eine einmalige finanzielle Umorga-
nisationshilfe,

- wenn die versicherte Person ihren Betrieb im Sinne von Ziffer 2.4
sinnvoll umorganisieren könnte und wir daher keine Leistungen
wegen Berufsunfähigkeit erbringen müssen. Die Umorganisation
muss wirtschaftlich zweckmäßig sein und von der versicherten
Person aufgrund ihres maßgeblichen Einflusses auf die Geschicke
des Unternehmens realisiert werden können.

- Die Lebensstellung (Stellung als Betriebsinhaber) muss außerdem
derjenigen vor Eintritt der Berufsunfähigkeit entsprechen. Das
heißt, die Umorganisation darf nicht zu einer auf Dauer ins Ge-
wicht fallenden Einkommenseinbuße führen und keinen erhebli-
chen Kapitalaufwand erfordern.

Wir zahlen die finanzielle Unterstützung zur Umorganisation in Höhe der
Kosten, die tatsächlich entstehen, jedoch begrenzt auf sechs Monats-
renten und maximal 12.000 Euro. Wird die versicherte Person innerhalb
von zwölf Monaten, nachdem wir die Unterstützung zur Umorganisation
gezahlt haben, wegen der gleichen medizinischen Ursache, die Grund
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für die Umorganisation war, berufsunfähig, rechnen wir die Unterstüt-
zung zur Umorganisation auf die Berufsunfähigkeitsrenten an.

Voraussetzung für die Zahlung einer Umorganisationshilfe ist, dass aus
einer mitversicherten Berufsunfähigkeitsrente noch mindestens zwölf
Monate Leistungen fließen könnten.

Mitteilungspflicht bei Änderungen

9.5 Sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder beantragt
haben, müssen Sie uns die Wiederaufnahme bzw. Änderung der berufli-
chen Tätigkeit unverzüglich mitteilen.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Berufsunfä-
higkeit
9.6 Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad auf we-
niger als 50 % vermindert, werden wir von der Leistung frei. In diesem
Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und teilen die Ein-
stellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in Textform mit.
Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf des dritten Mo-
nats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam. Zu diesem Zeit-
punkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen werden, so-
fern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungsfalls beitragspflichtig
war.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit
9.7 Ist die Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit weggefallen, gilt
Ziffer 9.6 entsprechend.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Demenz
9.8 Ist die Berufsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder schwerer De-
menz weggefallen oder hat sich der Umfang der Demenz auf einen
Schweregrad von weniger als fünf nach Reisberg (GDS 5) reduziert, gilt
Ziffer 9.6 entsprechend.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung einer speziellen
Beeinträchtigung
9.9 Ist eine spezielle Beeinträchtigung weggefallen oder hat sich der Um-
fang einer speziellen Beeinträchtigung so reduziert, dass die Vorausset-
zungen von Ziffer 2.14 nicht mehr vorliegen, gilt Ziffer 9.6 entsprechend.

10      Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten?

10.1 Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten nach Ziffer 5 oder Ziffer 9
können wir Versicherungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch,
wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung der erteilten Schwei-
gepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nut-
zung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu prüfen.

10.2 Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätzlich nur
für die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vorliegen des
Versicherungsfalles nachgewiesen ist.

10.3 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig nicht erfüllt
wurden, sind wir leistungsfrei.

10.4 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich nicht er-
füllt wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt aber in-
soweit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder des Versi-
cherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ursächlich war.

10.5 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrlässig nicht
erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass die Fahr-
lässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nachweisen.
Ziffer 10.4 Satz 2 gilt entsprechend.

10.6 Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen haben.

11      Was gilt bei einem Einstieg in das Berufsleben ("Zukunftsga-
rantie")?

Im Rahmen der Zukunftsgarantie vergleichen wir den Beitrag für die aus-
geübte berufliche Tätigkeit, die wir bei Antragsstellung zugrunde gelegt
haben, mit dem Beitrag für die ausgeübte berufliche Tätigkeit beim Start
ins Berufsleben.
Hat die neu aufgenommene berufliche Tätigkeit einen günstigeren Bei-
trag, stellen wir die Zusatzversicherung ohne erneute Gesundheitsprü-
fung um (Zukunftsgarantie). Diese Möglichkeit können Sie einmalig
nutzen. Dafür müssen die in den nächsten Absätzen genannten Voraus-
setzungen erfüllt sein.

Voraussetzungen

- Die Umstellung kann nur erfolgen, wenn die versicherte Person bei
Beginn der Versicherung

- Student, Referendar, Auszubildender oder Beamtenan-
wärter war oder

- den Bundesfreiwilligendienst (BFD), das Freiwillige So-
ziale Jahr (FSJ) oder das Freiwillige Ökologische Jahr
(FJÖ) geleistet hat.

- Die versicherte Person hat
- ein Studium an einer staatlichen oder staatlich aner-

kannten Universität, Hochschule oder Fachhochschule
oder ein Referendariat oder

- eine Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf abgeschlossen.

- Die neue berufliche Tätigkeit muss unbefristet und bei uns ver-
sicherbar sein. Ein Referendariat oder der Status als Beamter auf
Widerruf oder auf Probe (BaW / BaP) gilt als unbefristet.

- Die Zusatzversicherung darf nicht beitragsfrei gestellt sein.
- Der Beginn der Zusatzversicherung darf nicht länger als fünf Jahre

zurückliegen.

Fristen und Nachweise
Die Beantragung der Zukunftsgarantie muss innerhalb folgender Fristen
erfolgen:

- Innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der Ausbildung, des
Studiums oder des Referendariats und der Aufnahme der erstma-
ligen beruflichen Tätigkeit. Abweichend gilt für Lehrkräfte eine Frist
von 18 Monaten.

- Die versicherte Person übt die neue berufliche Tätigkeit seit min-
destens sechs Monaten aus.

Bitte beantragen Sie die Zukunftsgarantie in Textform und reichen uns
Nachweise über den Abschluss der Ausbildung und der neuen berufli-
chen Tätigkeit ein. Erfüllen Sie alle genannten Voraussetzungen und
liegen uns alle notwendigen Unterlagen vor, stellen wir Ihre Zusatzversi-
cherung zum 01. des Folgemonats um. Vereinbarte Leistungsaus-
schlüsse und Zuschläge bleiben bestehen.

Verlängerung der Versicherungs- und Leistungsdauer
Sofern eine Verlängerung der Versicherungs- und Leistungsdauer ge-
wünscht wird, muss folgendes beachtet werden:

- eine erneute Gesundheitsüberprüfung der versicherten Person ist
notwendig;

- die Verlängerung der Dauern muss
- bei einer Rentenversicherung innerhalb der ursprüngli-

chen Aufschubzeit liegen;
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- bei einer Risiko-Lebensversicherung innerhalb der ur-
sprünglichen Versicherungsdauer liegen.

12      Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beam-
tenverhältnis oder im Öffentlichen Dienst?

Nimmt die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit im Beamtenver-
hältnis oder im Öffentlichen Dienst (ÖD) auf, gilt: Sie können den Berufs-
unfähigkeitsschutz um eine Klausel zur Dienstunfähigkeit bzw. um die
Regelungen für Angestellte im ÖD erweitern. Die Versicherung darf nicht
beitragsfrei gestellt sein.

Dazu übertragen wir Ihren gesamten Vertrag auf die DBV Deutsche Be-
amtenversicherung Lebensversicherung Zweigniederlassung der AXA
Lebensversicherung AG (DBV-ZN). Maßgeblich bei der Erweiterung des
Berufsunfähigkeitsschutzes ist dann die berufliche Tätigkeit, welche die
versicherte Person als Beamter, Beamter im Kirchenrecht, Richter oder
Soldat bzw. als Angestellter im ÖD zum Umstellungstermin ausübt. Es
gelten die zum Umstellungstermin gültigen bzw. angebotenen Tarife,
Rechnungsgrundlagen, Annahmerichtlinien und ggf. die aktuelle Berufs-
tarifierung; eventuelle vorhandene Klauseln und Zuschläge werden mit-
berücksichtigt.

Sofern die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit im Beamtenver-
hältnis aufnimmt (dies gilt auch für Beamte im Kirchenrecht oder
Richter), kann der Versicherungsschutz um eine Teildienstunfähigkeit
(Begrenzte Dienstfähigkeit) und / oder um eine spezielle Dienstunfähig-
keit ergänzt werden. Wird die versicherte Person Berufssoldat, kann der
Versicherungsschutz um die Absicherung einer speziellen Dienstunfähig-
keit ergänzt werden, nicht aber um die Absicherung einer Teildienstunfä-
higkeit.

Wir überprüfen die Gesundheit der versicherten Person nicht, wenn Sie
die Übertragung innerhalb von 24 Monaten beantragen, nachdem die
versicherte Person die berufliche Tätigkeit als Beamter, Beamter im Kir-
chenrecht, Richter oder Soldat bzw. als Angestellter im ÖD aufge-
nommen hat. Der zusätzliche Versicherungsschutz (Absicherung einer
Teildienstunfähigkeit bzw. speziellen Dienstunfähigkeit) kann innerhalb
von 24 Monaten nach Aufnahme der beruflichen Tätigkeit im Beamten-
verhältnis ohne erneute Überprüfung der Gesundheit ergänzt werden. In
jedem Fall erfolgt jedoch eine finanzielle Angemessenheitsprüfung.

Bitte beachten Sie: Zusatzversicherung(en) und Hauptversicherung
bilden eine Einheit. Wir übertragen alle Teile Ihres Vertrages auf die
DBV-ZN. Ihre Hauptversicherung wird durch die Erweiterung Ihres Versi-
cherungsschutzes in der Zusatzversicherung nicht verändert.

13      Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten?

Bieten wir diese Zusatzversicherung als Raucher- und Nichtraucherversi-
cherung an, gelten die folgenden Regelungen.

Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Das Rauchverhalten, das die versicherte Person bei Antragsstellung an-
gibt, legt fest, ob sie im Sinne dieser Zusatzversicherung Nichtraucher

oder Raucher ist. Der Raucherstatus zum Zeitpunkt der Antragstellung
hat bei gleichen Leistungen Einfluss auf die Beitragshöhe. Eine spätere
Änderung des Rauchverhaltens der versicherten Person muss uns je-
doch nicht angezeigt werden.

14      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie in den Versicherungsbedingungen für die Hauptversiche-
rung unter der Überschrift "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie
sind Sie an ihnen beteiligt?" beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschusshöhe
14.1 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht garantiert
werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie hängt von
vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der langen Ver-
tragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beein-
flussbar.

Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die
einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
14.2 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zur
Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versiche-
rungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung be-
rücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z.B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z.B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Während der Anwart-
schaftszeit ist dies die Bestandsgruppe der Hauptversicherung. Nach
Rentenbeginn ist das Einzelgeschäft der Bestandsgruppe 113, das Kol-
lektivgeschäft der Bestandsgruppe 125 zugeordnet.

Überschussbeteiligung vor Eintritt des Versicherungsfalles
14.3 Für die Zuteilung von Überschüssen besteht beim Überschuss-
system verzinsliche Ansammlung eine Wartezeit von einem Jahr nach
Versicherungsbeginn. Dies gilt nur, wenn die Vertragslaufzeit mehr als
ein Jahr beträgt. Ansonsten bestehen keine Wartezeiten für die Zuteilung
von Überschüssen.

14.4 Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit
Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um einen
bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser ausge-
zahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist, wird der
für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Bonussatz verbindlich
festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
bonus für die weitere Dauer der Berufsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
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Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.
Wenn ausschließlich eine Beitragsbefreiung im Sinne von Ziffer 1.1
a) versichert ist, sagen wir für den Versicherungsfall ebenfalls einen
Leistungsfallbonus zu. Dieser Leistungsfallbonus wird zusammen
mit den weiteren Überschussanteilen, die sich nach dem maßgebli-
chen Deckungskapital der Zusatzversicherung bemessen, verzins-
lich angesammelt. Dieser Überschuss wird bei Fälligkeit einer Leis-
tung aus der Hauptversicherung zur Erhöhung dieser Leistung ver-
wendet.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Zusatzversicherung verrechnet, so dass sich ein gerin-
gerer zu zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versicherung
erhält keine Überschussbeteiligung in Form der Beitragsverrech-
nung.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen. Ein Wechsel des Überschusssystems ist
während der Vertragslaufzeit nicht möglich.

14.5 Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus" gewählt, die
Versicherung ist beitragspflichtig und ist eine Rente im Sinne von Ziffer
1.1 c) versichert und der Leistungsfall ist noch nicht eingetreten, gilt fol-
gendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Rente gegen einen zusätzlichen
Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu erhöhen, dass der bis-
herige Versicherungsschutz einschließlich der Rente aus dem Leistungs-
fallbonus wieder erreicht wird.

Überschussbeteiligung nach Eintritt des Versicherungsfalles
14.6 Überschüsse nach Eintritt des Versicherungsfalles können jährlich
zugeteilt werden. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf eines Jahres
seit Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn seit Leistungs-
anerkennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate vergangen sind. An-
sonsten erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

Folgende Überschusssysteme bestehen:

- Verzinsliche Ansammlung: Wenn ausschließlich eine Beitragsbe-
freiung im Sinne von Ziffer 1.1 a) versichert ist, wird die Über-
schussbeteiligung zusammen mit den weiteren Überschussan-
teilen, die sich nach dem maßgeblichen Deckungskapital der Zu-
satzversicherung bemessen, verzinslich angesammelt. Dieses
Überschussguthaben wird bei Fälligkeit einer Leistung aus der
Hauptversicherung zur Erhöhung dieser Leistung verwendet.

- Dynamische Gewinnrente: Die Rente kann sich um einen jährlich
neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies ist nicht garantiert und
hängt von der Überschussentwicklung ab.

15      Wie werden die Kosten verrechnet?

15.1 Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) bestimmt sind. Der auf diese Weise zu til-
gende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 %
der von Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Bei-
träge beschränkt.

15.2 Dies gilt nicht, wenn Ihr Vertrag die Zahlung eines Einmalbeitrages
vorsieht. In diesem Fall werden alle Abschluss- und Vertriebskosten mit
diesem verrechnet.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

16      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

16.1 Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berechtigt, den
Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herabzusetzen.
Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können Sie statt-
dessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

16.2 Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können
wir unter den Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue
Regelung ersetzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mittei-
lung wirksam.

17      Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

Einheit mit der Hauptversicherung
17.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie ab-
geschlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne
die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Spätestens wenn der
Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet, bei Rentenversi-
cherungen zum vorgesehenen Rentenbeginn, erlischt der Versiche-
rungsschutz aus der Zusatzversicherung.

17.2 Die Zusatzversicherung kann bei einer Wiederinkraftsetzung der
Hauptversicherung nicht wiederaufleben, wenn Sie bei Beitragsfreistel-
lung bzw. Herabsetzung der versicherten Berufsunfähigkeitsrente für den
entfallenden Versicherungsschutz eine selbstständige Berufs-
unfähigkeitsversicherung ohne erneute Gesundheitsüberprüfung abge-
schlossen haben. Die Regelung zur Mindesthöhe der Berufsunfähigkeits-
rente in Ziffer 17.8 bleibt unberührt.

17.3 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden
die Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß
Anwendung.

Kündigung
17.4 Eine Zusatzversicherung, für die laufende Beiträge zu zahlen sind,
können Sie für sich allein kündigen. In den letzten zehn Versicherungs-
jahren kann die Zusatzversicherung jedoch nur zusammen mit der
Hauptversicherung gekündigt werden. Bei einer Kündigung in den letzten
zehn Versicherungsjahren nehmen wir bei der Berechnung des Rück-
kaufswertes der Hauptversicherung eine Saldierung des eventuell nega-
tiven Deckungskapitals der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit
dem positiven Deckungskapital der Hauptversicherung vor. Bei Renten-
versicherungen mit Indexbeteiligung und fondsgebundenen Rentenversi-
cherungen erfolgt die Saldierung mit dem Sondervermögen. Ist kein Son-
dervermögen vorhanden, erfolgt eine Saldierung mit dem Sicherungsver-
mögen.

Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, entsteht Ihnen daraus kein
Anspruch auf einen Rückkaufswert.

17.5 Eine Zusatzversicherung, für die keine Beiträge mehr zu zahlen
sind (beitragsfreie Zusatzversicherung, Zusatzversicherung gegen Ein-
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malbeitrag), können Sie nur zusammen mit der Hauptversicherung kün-
digen. Bei einer Kündigung in den letzten zehn Versicherungsjahren
nehmen wir bei der Berechnung des Rückkaufswertes der Hauptversi-
cherung eine Saldierung des eventuell negativen Deckungskapitals der
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit dem positiven Deckungska-
pital der Hauptversicherung vor. Bei Rentenversicherungen mit Indexbe-
teiligung und fondsgebundenen Rentenversicherungen erfolgt die Saldie-
rung mit dem Sondervermögen. Ist kein Sondervermögen vorhanden, er-
folgt eine Saldierung mit dem Sicherungsvermögen.

Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, entsteht Ihnen daraus kein
Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Beitragsfreistellung
17.6 Die Zusatzversicherung können Sie nur zusammen mit der Haupt-
versicherung in eine beitragsfreie Versicherung umwandeln, und nur
dann, wenn die beitragsfreie Mindestrente von monatlich 25 Euro er-
reicht wird.

Bei einer Beitragsfreistellung in den letzten zehn Versicherungsjahren
nehmen wir bei der Berechnung der beitragsfreien Berufsunfähigkeits-
rente eine Saldierung des eventuell negativen Deckungskapitals der Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit dem positiven Deckungskapital
der Hauptversicherung vor. Bei Rentenversicherungen mit Indexbeteili-
gung und fondsgebundenen Rentenversicherungen erfolgt die Saldie-
rung mit dem Sondervermögen. Ist kein Sondervermögen vorhanden, er-
folgt eine Saldierung mit dem Sicherungsvermögen.

Das Verhältnis zwischen der Berufsunfähigkeitsrente und der Leistung
aus der Hauptversicherung wird durch die Umwandlung in eine beitrags-
freie Versicherung bei konventionellen Rentenversicherungen und bei
Risikolebensversicherungen nicht verändert. Das vorgenannte Verhältnis
wird hingegen bei Rentenversicherungen mit Indexbeteiligung und fonds-
gebundenen Rentenversicherungen nicht aufrechterhalten.

Die beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente errechnen wir nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode. Der aus der Zusatzversicherung für die
Bildung der beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente zur Verfügung ste-
hende Betrag vermindert sich um rückständige Beiträge.

Wird die Mindestrente nicht erreicht, endet die Zusatzversicherung und
Ihnen erwächst kein Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Fortführung des Berufsunfähigkeitsschutzes bei Beitragsfreistel-
lung der Rentenversicherung als Hauptversicherung (BUZ-Retter)
17.7 Wird die in Form einer Rentenversicherung bestehende Hauptversi-
cherung beitragsfrei gestellt, können Sie innerhalb eines Monats nach
dem Beitragsfreistellungstermin beantragen, dass die durch die Beitrags-
freistellung entfallende versicherte garantierte Rente für den Fall der Be-
rufsunfähigkeit ohne Gesundheitsprüfung in eine neue selbstständige
Berufsunfähigkeitsversicherung übernommen wird. Diesen Antrag
werden wir annehmen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt ein entspre-
chendes Produkt bzw. einen entsprechenden Tarif anbieten. Der Bei-
tragsfreistellungstermin ist dann gleichzeitig der Beginn dieser Versiche-
rung. Hierbei erlischt dann die Zusatzversicherung zum Beitragsfreistel-
lungstermin. Sie kann bei einer Wiederinkraftsetzung der Hauptversiche-
rung nicht wiederaufleben.

Diese Möglichkeit haben Sie nur, wenn weder Leistungen wegen Berufs-
unfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung bezogen oder
beantragt wurden noch sind solche objektiv eingetreten.

Die Beiträge für die neu abzuschließende selbstständige Berufs-
unfähigkeitsversicherung errechnen sich nach dem zum Übertragungs-
termin erreichten Lebensalter der versicherten Person, der Laufzeit des
hinzukommenden Versicherungsschutzes und der aktuellen Berufstari-
fierung. Es gelten die dann gültigen Mindestbeiträge für die selbststän-
dige Berufsunfähigkeitsversicherung. Weiterhin liegen dem Neuvertrag
der dann gültige Tarif sowie die aktuellen Annahmerichtlinien zugrunde.

Die selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein rechtlich
selbstständiger Versicherungsvertrag mit gesonderten Beiträgen und
Versicherungsleistungen. Bei Abschluss fallen erneut Abschluss- und
Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten an. Die Fristen für eventuelle
steuerliche Vergünstigungen beginnen erneut zu laufen.

Herabsetzung der Versicherungsleistung
17.8 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der Hauptversiche-
rung werden auch die Leistungen aus dieser Zusatzversicherung nach
den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss
der laufenden Versicherungsperiode berechnet. Eine Berufsunfähigkeits-
rente von monatlich 50 Euro darf nicht unterschritten werden.

Bei einem Vertrag mit abgesenktem Anfangsbeitrag, können Sie die
Leistungen aus dieser Zusatzversicherung erst ändern, wenn Sie den
vollen Beitrag zahlen.

Bei Leistungspflicht aus der Zusatzversicherung
17.9 Erbringen wir Leistungen aus der Zusatzversicherung, berechnen
wir die Leistung aus der Hauptversicherung (Rückkaufswert, beitrags-
freie Versicherungsleistung und Überschussbeteiligung der Hauptversi-
cherung) so, als ob Sie den Beitrag unverändert weitergezahlt hätten.

17.10 Ansprüche aus der Zusatzversicherung, die auf bereits vor Kündi-
gung oder Beitragsfreistellung der Hauptversicherung eingetretener Be-
rufsunfähigkeit beruhen, werden durch Kündigung oder Beitragsfreistel-
lung der Hauptversicherung nicht berührt.

17.11 Sie können Ihre Rechte aus dieser Zusatzversicherung an Dritte
abtreten oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:

- Es darf kein gesetzliches Abtretungsverbot dem entgegenstehen.
Ein solches kann sich beispielsweise aus Pfändungsschutzvor-
schriften ergeben.

- Wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrer Zusatzversiche-
rung eingeräumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder Ver-
pfändung in Textform zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel
eine Person sein, die Sie unwiderruflich als Bezugsberechtigten be-
nannt oder der Sie Ihre Rechte aus dem Vertrag bereits abgetreten
haben.

Eine Abtretung oder Verpfändung wird uns gegenüber erst wirksam,
wenn Sie uns diese in Textform mitgeteilt haben. Wenn wir Ihnen bestä-
tigen, dass wir die Abtretung oder Verpfändung berücksichtigen, erheben
wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie in der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen".

Ergänzende Bedingungen für die Leistungen
bei Arbeitsunfähigkeit
Haben Sie die Absicherung der Arbeitsunfähigkeit mitversichert,
was Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen können, gelten er-
gänzend die nachfolgenden Regelungen:

1 Welche Leistungen erbringen wir bei Arbeitsunfähigkeit?

1.1 Leistungsumfang
Haben Sie "Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit" vereinbart und wird die
versicherte Person während der Dauer dieser Zusatzversicherung ar-
beitsunfähig im Sinne von Ziffer 2 dieser ergänzenden Bedingung, er-
bringen wir folgende Versicherungsleistungen:

a) Zahlung einer Rente in Höhe der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente
b) volle Befreiung von der Beitragspflicht

Die Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit entsprechen der Höhe nach
den Leistungen wegen Berufsunfähigkeit.
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Der Anspruch auf Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit setzt zudem
voraus, dass auch Leistungen wegen Berufsunfähigkeit beantragt
worden sind.

Der Bezug von Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit bedingt nicht auto-
matisch auch einen Anspruch auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit.
Beide Leistungen werden unabhängig voneinander geprüft und bewilligt.

1.2 Leistungsdauer
Die Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit erbringen wir, solange

- die versicherte Person ununterbrochen arbeitsunfähig ist und
- die vertraglich vereinbarte Leistungsdauer für Leistungen bei Be-

rufsunfähigkeit, für eine Überbrückungshilfe oder für Leistungen
wegen einer speziellen Beeinträchtigung nicht geendet hat und

- wir keine Leistungen wegen Berufsunfähigkeit, keine Über-
brückungshilfe und keine Leistung wegen einer speziellen Beein-
trächtigung erbringen und

- die versicherte Person lebt.

Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit werden jeweils befristet für den
Zeitraum erbracht, für den ärztliche Bescheinigungen wegen Arbeitsun-
fähigkeit vorgelegt werden.

Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit erbringen wir über die gesamte
Vertragslaufzeit für maximal 24 Monate. Zeiträume, für die wir bereits
Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit erbracht haben, werden auf den
maximalen Leistungszeitraum von 24 Monaten angerechnet.

Arbeitsversuche im Rahmen einer stufenweisen Wiedereingliederung
nach § 74 Sozialgesetzbuch V stellen keine Unterbrechung der Arbeits-
unfähigkeit dar. Bei Mitgliedern einer privaten Krankenkasse stellt eine
Teilarbeitsunfähigkeit nur dann keine Unterbrechung der Arbeitsunfähig-
keit dar, wenn die Arbeitsunfähigkeit mit mindestens 50 % bescheinigt
wird. Diese erkennen wir für höchstens sechs Wochen an.

Wenn die Leistungsprüfung ergibt, dass bei der versicherten Person Be-
rufsunfähigkeit oder eine spezielle Beeinträchtigung im Sinne dieser
Versicherungsbedingungen vorliegt, erbringen wir mit Beginn des
nächsten Monatsersten nach Abschluss der Leistungsprüfung Leis-
tungen wegen Berufsunfähigkeit bzw. Leistungen wegen einer speziellen
Beeinträchtigung. Ab diesem Zeitpunkt werden die Leistungen wegen Ar-
beitsunfähigkeit eingestellt.

2 Was ist Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen?

2.1 Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser ergänzenden Bedingungen
liegt vor, wenn für die versicherte Person Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung(en) gemäß Ziffer 4 dieser ergänzenden Bedingungen ausgestellt
wurden, für die zusätzlich gilt:

- Die Bescheinigung sieht eine Arbeitsunfähigkeit für einen zusam-
menhängenden Zeitraum von voraussichtlich mindestens sechs
Monaten vor;

- Sofern mehrere Bescheinigungen vorliegen, muss sich aus diesen
insgesamt eine Arbeitsunfähigkeit für einen zusammenhängenden
Zeitraum von voraussichtlich mindestens sechs Monaten ergeben.
Es ist unerheblich, wie sich diese sechs Monate auf Vergangenheit
und Zukunft verteilen.

2.2 Wird die versicherte Person innerhalb von sechs Monaten
nach Wegfall der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Erkrankung wieder
ununterbrochen arbeitsunfähig geschrieben, beginnt die Frist von sechs
Monaten im Sinne von Ziffer 1 nicht erneut zu laufen.

2.3 Arbeitsunfähigkeit im Sinne diese Bedingungen liegt nicht vor,
falls zur Nachprüfung der Arbeitsunfähigkeit von anderer Seite bereits
die Vorlage einer amts- bzw. schulärztlichen Bescheinigung verlangt
oder ein Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
(MDK) erstellt wurde und das entsprechende Nachprüfungsverfahren
das Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit nicht bestätigt hat.

3 Wann entsteht bzw. wann endet der Anspruch auf Leis-
tungen bei Arbeitsunfähigkeit?

3.1 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente entsteht mit
Ablauf des Monats, in den der Beginn der Arbeitsunfähigkeit fällt, frühes-
tens jedoch zum vereinbarten Beginn der Berufsunfähigkeits-
versicherung. Der Anspruch auf Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit
besteht zudem nur, wenn auch Leistungen wegen Berufsunfähigkeit be-
antragt worden sind.

3.2 Der Anspruch endet mit Beginn des Monats, in dem Leis-
tungen wegen Berufsunfähigkeit bzw. Leistungen wegen einer speziellen
Beeinträchtigung oder Überbrückungshilfe erbracht werden oder mit Ab-
lauf des Monats, in den die letzte Krankmeldung fällt.

3.3 Solange Leistungen wegen Berufsunfähigkeit, wegen einer
speziellen Beeinträchtigung oder Überbrückungshilfe erbracht werden,
besteht kein Anspruch auf Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit. Ein
gleichzeitiger Bezug von Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit und Be-
rufsunfähigkeit, Leistungen wegen einer speziellen Beeinträchtigung
oder Überbrückungshilfe ist ausgeschlossen.

3.4 Wenn Berufsunfähigkeit oder eine spezielle Beeinträchtigung
vorliegt oder Überbrückungshilfe erbracht wird, werden die Leistungen
wegen Berufsunfähigkeit, einer speziellen Beeinträchtigung oder Über-
brückungshilfe mit den in diesem Zeitraum bereits vorher erbrachten
Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit verrechnet. Auf den maximal 24-
monatigen Leistungszeitraum wegen Arbeitsunfähigkeit werden dann
diese Zeiträume, für die ursprünglich Leistungen wegen Arbeitsunfähig-
keit erbracht wurden, nicht angerechnet.

4 Welche Mitwirkungspflichten hat die versicherte Person,
wenn Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit verlangt werden?

4.1 Zur Beantragung von Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit sind
uns unverzüglich auf Kosten des Ansprucherhebenden die folgenden
Unterlagen einzureichen:

Für Personen, für die ein gesetzlicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung,
ein Anspruch auf Krankengeld oder eine Anzeigepflicht der Arbeitsunfä-
higkeit gegenüber der Agentur für Arbeit besteht: Arbeitsunfähigkeits-Be-
scheinigungen entsprechend der in Deutschland gültigen gesetzlichen
Bestimmungen und Richtlinien der Krankenkassen.

Für andere Personen (z.B. Selbständige ohne gesetzlichen Kranken-
geldanspruch oder nicht erwerbstätige Personen) entsprechende privat-
ärztliche Atteste, wie etwa Bescheinigungen zur Beantragung von Kran-
kentagegeld, Dienstunfähigkeitsbescheinigungen oder Bescheinigungen
zur Beurlaubung vom Unterricht aus gesundheitlichen Gründen.

Soweit vorliegend, amts- bzw. schulärztliche Bescheinigungen sowie
Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen.

4.2 Die Bescheinigungen müssen von einem in der EU oder
Nordamerika zugelassenen und praktizierenden Arzt ausgestellt worden
sein. Praktiziert der Arzt nicht in dem Land, in dem die versicherte
Person ihren Wohnsitz oder ihren Arbeitsplatz hat, behalten wir uns vor,
eine Bescheinigung durch einen zu benennenden unabhängigen, dort
ansässigen Arzt zu verlangen.
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4.3 Die Bescheinigungen müssen die der Arbeitsunfähigkeit zu-
grundeliegenden Diagnosen entsprechend den aktuellen in Deutschland
gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien der Krankenkassen
(Diagnoseschlüssel entsprechend der jeweils geltenden internationalen
Klassifikation ICD) enthalten. Mindestens eine der Bescheinigungen
muss von einem Facharzt der entsprechenden Fachrichtung ausgestellt
worden sein.

5 Was gilt für die Nachprüfung der Arbeitsunfähigkeit?

5.1 Wenn wir Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit erbringen, sind
wir berechtigt, das Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit der versicherten
Person nachzuprüfen. Dazu können wir verlangen, dass uns Arbeitsun-
fähigkeits-Bescheinigungen gemäß Ziffer 4 dieser ergänzenden Bedin-
gung eingereicht werden, die belegen, dass nach wie vor eine ununter-
brochene Arbeitsunfähigkeit der versicherten Person vorliegt.

5.2 Wenn Sie Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit beziehen oder

einen Antrag auf Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit gestellt haben,
müssen Sie uns unverzüglich informieren, wenn keine Arbeitsunfähigkeit
mehr vorliegt.

6 Sonstige Regelungen

6.1 Sie können die Vereinbarung zur Arbeitsunfähigkeit jederzeit
zum Ende des laufenden Monats in Textform kündigen. Voraussetzung
ist, dass keine Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit erbracht wurden
oder beantragt sind. Ein Rückkaufswert wird bei Kündigung nicht fällig.

6.2 Soweit nichts anderes geregelt ist, gelten die Regelungen der
Berufsunfähigkeits-Versicherung entsprechend. Dies gilt insbesondere
für die Regelungen und Folgen bei vorvertraglicher Anzeigepflichtverlet-
zung und für das Nachprüfungsverfahren.

6.3 Soweit in Ihrem Versicherungsschein geregelt ist, dass be-
stimmte Ursachen und Umstände bei der Ermittlung der Berufsunfähig-
keit nicht berücksichtigt werden, so gilt dies auch bei Arbeitsunfähigkeit.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Die nachfol-
genden Bedingungen informieren Sie ausführlich über Ihren Versiche-
rungsschutz. Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Inhaltsverzeichnis

1 Welche Leistungen erbringen ....................................................wir? 1
2 Wann liegt Berufsunfähigkeit ....................................................vor? 2
3 Welche besonderen Regelungen für den Versicherungsschutz

gelten für ..............................................................................Schüler? 3
4 Wann ist der Versicherungsschutz ....................ausgeschlossen? 3
5 Was bedeutet die vorvertragliche ..........................Anzeigepflicht? 3
6 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

wird, und welche Mitwirkungspflichten ..........................bestehen? 4
7 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?5
8 Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-

kungspflichten hat die versicherte .....................................Person? 5
9 Was gilt bei einer Verletzung der ................Mitwirkungspflichten? 6
10 Was ist bei Beendigung der Schulausbildung zu .......beachten? 6
11 Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beamten-

verhältnis oder im Öffentlichen .........................................Dienst? 7
12 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen

.............................................................................................beteiligt? 7
13 Wie werden die Kosten ................................................verrechnet? 8
14 Wie ist das Verhältnis zur .............................Hauptversicherung? 8
15 Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten

Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versiche-
rung .....................................................................................ändern? 9

1      Welche Leistungen erbringen wir?

1.1 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer der
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung berufsunfähig (Ziffer 2), er-
bringen wir - längstens für die vereinbarte Leistungsdauer - folgende
Versicherungsleistungen:

a) Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für die Hauptver-
sicherung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen;

b) Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente, wenn diese mitversichert
ist. Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

1.2 Die Versicherungsdauer der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leistungs-
dauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen erbringen,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer berufsun-
fähig geworden ist.

1.3 Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Zusatzversi-
cherung berufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit (vgl. Ziffer 2.5), er-
bringen wir die volle Leistung, auch wenn Berufsunfähigkeit nach Ziffer
2.1 bis Ziffer 2.4 bzw. Ziffer 2.7 nicht vorliegt.

1.4 Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten
Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteili-
gung erhalten (siehe Ziffer 12).

Beginn des Leistungsanspruches
1.5 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit Ablauf
des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eintritt. Abweichend kann für
die Berufsunfähigkeitsrente ein aufgeschobener Leistungsbeginn indivi-
duell vereinbart sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühestens zu
diesem Termin.

1.6 Ist der Versicherungsschutz aufgrund der Ausübung Ihres "Options-
rechts auf Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung" aus der
Existenzschutzversicherung der AXA Versicherung AG zustande ge-
kommen, entsteht der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung mit Ab-
lauf des siebten Monats nach dem der Versicherungsschutz begonnen
hat (Wartezeit) und wenn die Berufsunfähigkeit dann noch ununterbro-
chen besteht. Die Wartezeit entfällt, wenn der Leistungsanspruch auf-
grund eines Unfalls eingetreten ist.

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von
außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig
eine Gesundheitsschädigung erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn durch
erhöhte Kraftanstrengung der versicherten Person an Gliedmaßen oder
Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder
oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

Ende des Leistungsanspruches
1.7 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn Berufs-
unfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte Person
stirbt oder bei Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer oder mit Errei-
chen der für den Bezug der Altersrente erforderlichen Altersgrenze der
Hauptversicherung.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer
1.8 Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versicherungsdauer
und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer eingestellt,
weil Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, lebt die Leistung
innerhalb der Leistungsdauer wieder auf, sofern die versicherte Person
wegen der ursprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Monate un-
unterbrochen berufsunfähig wird. Die Bestimmungen von Ziffer 8 gelten
entsprechend.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.9 Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, welt-
weit.

Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase
1.10 Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslaufzeit.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

Beitragszahlung bis zur Leistungsentscheidung
1.11 Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis zur Ent-
scheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller Höhe weiter
entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungs-
pflicht zurückzahlen.

Sie können verlangen, dass wir die Beiträge für mögliche Zeiten unserer
Leistungspflicht stunden und hierfür keine Stundungszinsen erheben.
Die während der Leistungsprüfung gestundeten Beiträge sind unverzüg-
lich nachzuzahlen, wenn die Leistungsablehnung ausgesprochen oder
eine ggf. binnen drei Monaten eingeleitete gerichtliche Auseinanderset-
zung mit der Bestätigung der Leistungsablehnung beendet wird. Sie
können verlangen, dass die gestundeten Beiträge durch eine Vertrags-
änderung oder durch Verrechnung mit den Gewinnanteilen der Haupt-
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versicherung, soweit vorhanden, getilgt werden. Sollte die Tilgung auf
diesem Wege nicht möglich sein, teilen wir Ihnen das unverzüglich mit.
Außerdem können Sie die gestundeten Beiträge in einem Zeitraum von
bis zu 48 Monaten in Raten zusammen mit den laufenden Beiträgen
nachzahlen. Stundungszinsen erheben wir in diesem Fall nicht.

2      Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?

2.1 Berufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 1.1 liegt vor, wenn die versi-
cherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als alters-
entsprechendem Kräfteverfall, was ärztlich nachzuweisen ist, voraus-
sichtlich dauernd, d. h. für einen ununterbrochenen Zeitraum von min-
destens drei Jahren, zu mindestens 50 % außerstande ist, ihren vor Ein-
tritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung zuletzt ausgeübten Beruf, so
wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, oder
einer anderen Tätigkeit nachzugehen, die sie aufgrund ihrer Ausbildung
und Erfahrung ausüben kann und die ihrer bisherigen Lebensstellung
entspricht. Als entsprechend wird dabei nur eine solche Tätigkeit ange-
sehen, die keine deutlich abweichenden Kenntnisse und Fähigkeiten er-
fordert und die auch in ihrer Vergütung und Wertschätzung nicht spürbar
unter das Niveau der bislang ausgeübten beruflichen Tätigkeit absinkt.
Die zumutbare Minderung des Einkommens und der Wertschätzung
richtet sich dabei nach den individuellen Gegebenheiten gemäß der
höchstrichterlichen Rechtsprechung.

2.2 Eine versicherte Person, die das 55. Lebensjahr vollendet hat, gilt
bereits dann als berufsunfähig, wenn sie infolge Krankheit, Körperverlet-
zung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall, was ärztlich
nachzuweisen ist, voraussichtlich dauernd, d. h. für einen ununterbro-
chenen Zeitraum von mindestens drei Jahren, zu mindestens 50 % au-
ßerstande ist, ihren vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu-
letzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung
ausgestaltet war, nachzugehen, es sei denn, sie übt eine andere, ihrer
Ausbildung, Erfahrung und bisherigen Lebensstellung entsprechende be-
rufliche Tätigkeit konkret aus. Als entsprechend wird dabei nur eine
solche Tätigkeit angesehen, die keine deutlich abweichenden Kennt-
nisse und Fähigkeiten erfordert und auch in ihrer Vergütung und Wert-
schätzung nicht spürbar unter das Niveau der bislang ausgeübten beruf-
lichen Tätigkeit absinkt. Die zumutbare Minderung des Einkommens und
der Wertschätzung richtet sich dabei nach den individuellen Gegeben-
heiten gemäß der höchstrichterlichen Rechtsprechung.

2.3 Bei einer selbstständig oder freiberuflich tätigen versicherten Person
setzt Berufsunfähigkeit zusätzlich voraus, dass sie außerstande ist,
durch zumutbare Umorganisation ihres Arbeitsplatzes oder ihres Tätig-
keitsbereichs, sich ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine 50 %ige Be-
rufsfähigkeit ermöglicht.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn:

- die versicherte Person ihre Stellung als Betriebsinhaber/in erhalten
kann,

- kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist,
- keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor-

liegt,
- diese wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- die versicherte Person diese aufgrund ihres maßgeblichen Ein-

flusses auf die Geschicke des Unternehmens realisieren kann (Di-
rektions- und Weisungsrecht).

2.4 Wird die versicherte Person nach Ausscheiden aus dem Berufsleben
berufsunfähig und werden dann Leistungen beantragt, liegt Berufsunfä-
higkeit dann vor, wenn sie voraussichtlich dauernd, d.h. für einen unun-
terbrochenen Zeitraum von mindestens drei Jahren, zu mindestens 50 %
außerstande ist, den zuletzt ausgeübten Beruf oder eine andere Tätigkeit
auszuüben, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt
werden kann und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. Für die Be-
urteilung der Berufsunfähigkeit für die Dauer bis zu fünf Jahren nach
dem Ausscheiden gilt die vorher konkret ausgeübte berufliche Tätigkeit

und die damit verbundene Lebensstellung. Nach Ablauf von fünf Jahren
gilt eine Berufstätigkeit als zumutbar, die anhand der dann noch verwert-
baren Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeübt wird oder ausgeübt werden
könnte. Die Lebensstellung wird durch die dann ausgeübte oder mög-
liche Berufstätigkeit geprägt.

Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge von Pflegebedürftigkeit vor?
2.5 Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versi-
cherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als alters-
entsprechendem Kräfteverfall voraussichtlich dauernd, d. h. für einen un-
unterbrochenen Zeitraum von mindestens drei Jahren so hilflos ist, dass
sie für mindestens eine der in Ziffer 2.6 genannten Verrichtungen (Pfle-
gepunkte) - auch bei Einsatz technischer und medizinischer Hilfsmittel -
täglich der Hilfe einer anderen Person bedarf. Die Pflegebedürftigkeit ist
ärztlich nachzuweisen. Ziffer 2.7 gilt entsprechend.

2.6 Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Berufsunfähigkeit in-
folge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen tägli-
chen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind folgende
Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim:

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Kleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung
einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen ausgegli-
chen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft
keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung.
Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer veränderten
Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

Wann liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die Prognose nicht möglich
ist?
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2.7 Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß den Ziffern
2.1 bis 2.5 voraussichtlich dauernd, d. h. für einen ununterbrochenen
Zeitraum von mindestens drei Jahren andauern wird, tritt Berufsunfähig-
keit mit Beginn des siebten Monats ein, wenn der entsprechend beein-
trächtigende Zustand tatsächlich länger als sechs Monate angedauert
hat.

3      Welche besonderen Regelungen für den Versicherungsschutz
gelten für Schüler?

3.1 Bei Schülern liegt der Versicherungsfall vor, wenn die körperliche
oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person durch Krank-
heiten, Behinderungen oder Unfallfolgen dauerhaft so beeinträchtigt ist,
dass sie eine Schulausbildung ohne spezielle Förderung nicht fortsetzen
kann (Schulunfähigkeit).

Eine Leistungspflicht besteht nur, wenn die Krankheit, Behinderung oder
Unfallfolge ärztlich festgestellt wurde.

Eine spezielle Förderung ist anzunehmen, wenn sie über das übliche
Standardmaß erheblich hinausgeht. Dies ist bei Sonderschulen oder ver-
gleichbaren sonderpädagogischen Maßnahmen oder bei Inklusion in Re-
gelschulen (gemeinsames Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und
ohne Behinderungen) regelmäßig der Fall. Das Wiederholen eines
Schuljahres sowie ein Schulwechsel können daher eine Leistungspflicht
nur auslösen, wenn zusätzlich dazu diese spezielle Förderung notwendig
wird und die weiteren oben genannten Voraussetzungen vorliegen.

Spätestens zwölf Monate nach dem regulären Ende der Sonderschul-
ausbildung bzw. der vergleichbaren sonderpädagogischen Ausbildungs-
maßnahme wird das Fortbestehen der Leistungsvoraussetzungen neu
geprüft. Die Leistungen werden weitergezahlt, wenn die medizinischen
Voraussetzungen der Schulunfähigkeit weiterhin bestehen und infolge-
dessen eine Berufsausbildung, ein Studium oder eine berufliche Tätigkeit
nicht aufgenommen werden kann.

Hat die versicherte Person zu diesem Zeitpunkt bereits eine Berufsaus-
bildung, ein Studium oder eine berufliche Tätigkeit aufgenommen, wird
das Fortbestehen der Leistungsvoraussetzungen nach Ziffer 2 neu ge-
prüft.

3.2 Tritt der Versicherungsfall nach Ziffer 3.1 ein, erbringen wir die Leis-
tung, solange die Voraussetzungen für die Schulunfähigkeit fortbe-
stehen, längstens bis zur Aufnahme einer Berufsausbildung, eines Stu-
diums oder einer beruflichen Tätigkeit. Dann erbringen wir eine Leistung
nach Vorliegen der Berufsunfähigkeit gemäß Ziffer 2.

4      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

4.1 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon,
wie es zu dem Versicherungsfall gekommen ist.

Ausschlusstatbestände
4.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn der Ver-
sicherungsfall verursacht ist:
a) Unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder durch

innere Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unru-
hestifter teilgenommen hat.

Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder in-
neren Unruhen eintritt, denen die versicherte Person wäh-
rend eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv be-
teiligt war;

- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen
Bundeswehr oder anderer staatlich beauftragter Organisa-
tionen an deren rein humanitären Hilfeleistungen außer-

halb der Bundesrepublik Deutschland teilnimmt und wäh-
rend oder infolge derartiger Einsätze der Versicherungsfall
eintritt;

b) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat
oder eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrs-
delikten und fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) Durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder mehr als al-
tersentsprechendem Kräfteverfall, absichtliche Selbstverletzung
oder versuchter Selbsttötung; hingegen besteht Versicherungs-
schutz, wenn uns jedoch nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zu-
stand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden
sind;

d) Durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versiche-
rungsnehmer vorsätzlich den Versicherungsfall bei der versicherten
Person herbeigeführt haben;

e) Durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Ge-
sundheit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße ge-
fährden oder schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämp-
fung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde der Bundesre-
publik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen anderer
Länder bedarf;

f) Unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzli-
chen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven,
biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das
Freisetzen geeignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer
Vielzahl von Personen zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-
dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.

4.3 Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei arglistiger
Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen entfallen.
Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den Rechts-
folgen von deren Verletzung finden Sie in Ziffer 5.

5      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

5.1 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeige-
pflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen oder
früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Beschwerden.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
5.2 Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die Über-
nahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. Ziffer 5.1),
nicht oder nicht richtig angegeben, können wir von der Zusatzversiche-
rung zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
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vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir die Zusatzversicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird die Zusatzversicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt dieser
Vertragsteil ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung
5.3 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht, können wir die Zusatzversicherung unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir die Zusatzversicherung auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.

5.4 Kündigen wir die Zusatzversicherung besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
5.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir die Zusatzver-
sicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Be-
dingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben
Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese an-
deren Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10% oder schließen wir den Versicherungsschutz für den
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie die Zusatzversicherung in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen.
In der Mitteilung werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
5.6 Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen uns nur
zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese Rechte inner-
halb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Umstände zur Be-
gründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-

mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

5.7 Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kündigung
und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
5.8 Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und ge-
wollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist,
können wir die Zusatzversicherung wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist die Zusatzversicherung
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz aus der Zusatzversicherung bestand. Eine Erstattung
der gezahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
5.9 Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der
arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung können wir
nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
5.10 Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung dieser
Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen gelten
bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei einer
Wiederherstellung der Zusatzversicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

6      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird, und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

6.1 Ergänzend zu den Anforderungen aus den Versicherungs-
bedingungen für die Hauptversicherung unter der Überschrift "Was ist zu
beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird?" sind uns von
der Anspruch stellenden Person, wenn Leistungen geltend gemacht
werden, unverzüglich folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungs-
falls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ur-
sache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens
sowie über den Grad der Berufsunfähigkeit oder die Pflegebedürf-
tigkeit;

c) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, ihre Stellung
und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit, über
die wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person (z. B.
Steuerbescheide, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Lohn-
und Gehaltsabrechnungen) sowie über die eingetretenen Verände-
rungen;
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d) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheini-
gung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut
ist, über Art und Umfang der Pflege;

e) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeein-
richtungen oder Pflegepersonen, bei denen die versi-
cherte Person in Behandlung war, ist oder sofern bekannt
sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungs-
träger oder sonstiger Versorgungsträger, bei denen die
versicherte Person ebenfalls Leistungen wegen Berufsun-
fähigkeit geltend machen könnte,

- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber
der versicherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

6.2 Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche Untersu-
chungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige Nachweise
verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen
durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der versicherten Person sowie ihre jeweiligen
Veränderungen.

Wenn sich die versicherte Person im Ausland aufhält, können wir ver-
langen, dass die Untersuchungen in Deutschland durchgeführt werden.
In diesem Fall übernehmen wir die Untersuchungskosten sowie die all-
gemein üblichen Reise- und Unterbringungskosten. Unter den üblichen
Reise- und Unterbringungskosten verstehen wir die Anreisekosten
gemäß Bahnfahrt 2. Klasse und falls erforderlich Flug in der economy
class sowie die Unterbringung in einem 4-Sterne Hotel. Auf Untersu-
chungen in Deutschland können wir verzichten, wenn diese vor Ort nach
den von uns in Deutschland angewendeten Grundsätzen erfolgen. So-
fern sich die versicherte Person in Deutschland aufhält, übernehmen wir
ebenfalls die angefallenen Untersuchungskosten sowie die allgemein üb-
lichen Reise- und Aufenthaltskosten.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Pflegeheimen, Personenversiche-
rern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und
Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor Antragstellung
untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versichert war oder
einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermächtigen, uns auf Ver-
langen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ hat die versicherte
Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Verfü-
gung zu stellen.

Weiterhin hat die versicherte Person ihre bisherigen Arbeitgeber zu er-
mächtigen, uns auf Verlangen sachdienliche Auskunft über die finanzi-
ellen Gegebenheiten und über die Ausgestaltung der konkreten Tätigkeit
zu erteilen. Alternativ hat die versicherte Person uns diese erforderlichen
Auskünfte und Nachweise zur Verfügung zu stellen.

Ist die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit selbstständig
tätig, so sind uns auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte und Nach-
weise zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung benötigt werden, ob
der Betrieb der versicherten Person, in dem sie selbstständig tätig ist, so
umorganisiert werden kann, dass die Fortdauer der selbstständigen Tä-
tigkeit möglich ist.

6.3 Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaßnahmen, die
die untersuchenden und behandelnden Ärzte anordnen, um die Heilung
zu fördern oder die Berufsunfähigkeit zu mindern, nicht durchführen,
steht dies einer Anerkennung der Berufsunfähigkeit grundsätzlich nicht
entgegen. Die versicherte Person ist angehalten, zumutbaren Anwei-

sungen ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse
Folge zu leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z.B. Tragen von Prothesen, Verwendung von Seh-
und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen, das
Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiotherapeuti-
schen Maßnahmen.
Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

7      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

7.1 Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen erklären
wir innerhalb von höchstens zehn Tagen in Textform, ob, in welchem
Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht anerkennen.
Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, informieren wir Sie
spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbeitungsstand.

7.2 Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Anerkenntnisse
aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen einem end-
gültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, einmalig ein auf
maximal 36 Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis in Textform aus-
sprechen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Aner-
kenntnis für uns bindend. Anschließend wird die Berufsunfähigkeit erneut
beurteilt.

8      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung
8.1 Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht sind
wir berechtigt, das Fortbestehen des Versicherungsfalles gemäß Ziffern
2 oder 3 sowie das Fortleben der versicherten Person nachzuprüfen. Zur
Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sachdienliche Aus-
künfte und einmal jährlich umfassende Untersuchungen der versicherten
Person durch von uns zu beauftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen,

- der beruflichen Tätigkeit und den wirtschaftlichen und steuerlichen
Verhältnissen der versicherten Person sowohl vor dem Eintritt des
Versicherungsfalles als auch deren Veränderungen bis zur aktu-
ellen Nachprüfung.

Die Bestimmungen von Ziffer 6 gelten entsprechend.

8.2 Wir können erneut prüfen, ob die versicherte Person eine andere be-
rufliche Tätigkeit im Sinne von Ziffer 2 ausüben kann, wobei neu erwor-
bene berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten (z.B. durch Umschulung,
Fort- oder Weiterbildung) zu berücksichtigen sind.

Mitteilungspflicht bei Änderungen
8.3 Eine Minderung der Berufsunfähigkeit und/oder die Wiederaufnahme
bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit müssen Sie uns unverzüglich
mitteilen, sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder bean-
tragt haben.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Berufsunfä-
higkeit
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8.4 Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad auf we-
niger als 50 % vermindert, werden wir von der Leistung frei. In diesem
Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und teilen die Ein-
stellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in Textform mit.
Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf des dritten Mo-
nats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam. Zu diesem Zeit-
punkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen werden, so-
fern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungsfalls beitragspflichtig
war.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit
8.5 Ist die Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit weggefallen, gilt
Ziffer 8.4 entsprechend.

9      Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten?

9.1 Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten nach Ziffer 6 oder Ziffer 8
können wir Versicherungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch,
wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung der erteilten Schwei-
gepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nut-
zung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu prüfen.

9.2 Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätzlich nur für
die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vorliegen des
Versicherungsfalles nachgewiesen ist.

9.3 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig nicht erfüllt
wurden, sind wir leistungsfrei.

9.4 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich nicht erfüllt
wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt aber inso-
weit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder des Versi-
cherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ursächlich war.

9.5 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrlässig nicht
erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass die Fahr-
lässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nachweisen.
Ziffer 9.4 Satz 2 gilt entsprechend.

9.6 Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.

10      Was ist bei Beendigung der Schulausbildung zu beachten?

Aufnahme einer Berufsausbildung, eines Studiums oder einer berufli-
chen Tätigkeit

10.1 Die Aufnahme einer regelmäßigen, auf Dauer gerichteten berufli-
chen Tätigkeit, einer Berufsausbildung oder eines Studiums der versi-
cherten Person ist uns in Textform anzuzeigen. Entsprechende Nach-
weise über Aufnahme und Bestehen der beruflichen Tätigkeit, Berufs-
ausbildung oder Studium sind vorzulegen.

Wir werden zum Beantragungszeitpunkt prüfen, ob die Berufsausbil-
dung, das Studium oder die ausgeübte berufliche Tätigkeit nach unseren
dann gültigen Annahmerichtlinien gegen Berufsunfähigkeit versicherbar
ist.

Hierbei gelten besondere Regelungen:
Grundsätzlich sind Berufe und Tätigkeiten, die

- eine künstlerische und/oder kreative Komponente enthalten wie
z.B. Berufsmusiker, Tänzer, Akrobaten etc.,

- dauerhaft und überdurchschnittlich mit einer hohen körperlichen
Belastung verbunden sind, wie z.B. Berufssportler, Rennfahrer,
Steinbrucharbeiter, Kiesgräber, etc.,

- besonders gefährlich sind wie z.B.
- Sprengbeauftragte, Asbestarbeiter, Bodyguard, etc. oder
- Soldaten, Polizisten und Zollbeamte mit mandatierten

Auslandseinsätzen,

nur zu individuellen Konditionen versicherbar.

Gleiches gilt auch für andere Berufe und Tätigkeiten, die keiner auf
Dauer ausgerichteten regelmäßigen beruflichen Tätigkeit gegen regel-
mäßiges Einkommen entsprechen. Hierzu zählen unter anderem Saison-
tätigkeiten, Tätigkeiten mit befristeten Arbeitsverträgen oder Aushilfstä-
tigkeiten oder Beschäftigungsverhältnisse als 1-Euro-Jobber (sozialversi-
cherungsfreie Beschäftigung).

Bis zur Meldung des Berufs wird die Leistungspflicht nach Ziffer 3 ge-
prüft.

Falls Sie zum Zeitpunkt der Umstellung Ihres Vertrages einen Beruf bzw.
eine Tätigkeit ausüben, die nur zu individuellen Konditionen versicherbar
ist, werden wir Ihnen auf Basis der von Ihnen zur Verfügung gestellten
Informationen, ein individuelles Angebot zur Vertragsumstellung und
Weiterführung unterbreiten. Gleiches gilt, falls Ihr zum Zeitpunkt der Um-
stellung ausgeübter Beruf bzw. Ihre Tätigkeit nach den zu diesem Zeit-
punkt gültigen Annahmerichtlinien nicht bis zum vereinbarten Endalter
versicherbar wäre.
Hierbei kann das Recht auf dynamische Anpassung entfallen.

Erfolgt die Anzeige innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt eines Erin-
nerungsschreibens oder nach Aufnahme einer regelmäßigen, auf Dauer
gerichteten beruflichen Tätigkeit, einer Berufsausbildung oder eines Stu-
diums, ist keine erneute Gesundheitsüberprüfung der versicherten
Person erforderlich. Geht die Anzeige zu einem späteren Zeitpunkt bei
uns ein, werden wir den Gesundheitszustand der versicherten Person
überprüfen.

Nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen - ggf. einschließlich einer
Gesundheitsüberprüfung - werden wir den Beitrag und - soweit erforder-
lich - Zuschläge und Klauseln für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung unter Zugrundelegung der bei Vertragsabschluss gültigen Rech-
nungsgrundlagen neu festsetzen und dokumentieren (Umstellung des
Vertrages).

10.2 Werden von der versicherten Person zum Beantragungszeitpunkt
(Anzeige Berufsausbildung, Studium oder berufliche Tätigkeit) bereits
Leistungen wegen Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbs-
minderung bezogen oder sind diese für die versicherte Person beantragt
oder sind solche objektiv eingetreten, wird der Vertrag nicht umgestellt
und ggf. eine Leistungspflicht gemäß Ziffer 2 geprüft.

Haben wir nach Umstellung des Vertrages Kenntnis davon erlangt, dass
die versicherte Person bereits Leistungen wegen Berufsunfähigkeit, Er-
werbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung bezieht oder sind diese für die
versicherte Person beantragt worden oder sind solche objektiv einge-
treten, wird der Vertragszustand vor der Umstellung wiederhergestellt
und ggf. eine Leistungspflicht gemäß Ziffer 2 geprüft. Haben wir von
diesem Antrag / Bezug von Leistungen nach der Vollendung des 25. Le-
bensjahres der versicherten Person erfahren, endet die Zusatzversiche-
rung mit einer Frist von einem Monat zum nächsten Monatsersten. Sie
erhalten dann eine schriftliche Bestätigung.

Regelungen bei Nichtanzeige der Aufnahme einer Berufsausbildung,
eines Studiums oder einer beruflichen Tätigkeit

10.3 Die Aufnahme einer regelmäßigen, auf Dauer gerichteten berufli-
chen Tätigkeit, einer Berufsausbildung oder eines Studiums der versi-
cherten Person ist uns spätestens bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres der versicherten Person in Textform anzuzeigen (vgl. Ziffer 10.1).
Wir werden Sie rechtzeitig vor Ablauf der Frist schriftlich informieren.
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Erfolgt keine rechtzeitige Anzeige, endet die Zusatzversicherung - unab-
hängig von der beantragten Leistungs- und Versicherungsdauer - zum
Ersten des Monats, in dem die Versicherung begonnen hat, der auf die
Vollendung des 25. Lebensjahres der versicherten Person folgt. Über
den Ausschluss der Zusatzversicherung erhalten Sie eine schriftliche Be-
stätigung.

10.4 Innerhalb von sechs Monaten nach Aufnahme einer Berufsausbil-
dung, eines Studiums oder einer beruflichen Tätigkeit bieten wir Ihnen
an, die Versicherungs- und Leistungsdauer Ihrer Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung bis maximal zum vereinbarten Ablauf der Hauptversi-
cherung, höchstens jedoch bis zum 67. Lebensjahr ohne eine erneute
Gesundheitsprüfung gegen Mehrbeitrag zu verlängern. Hierzu müssen
alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Es ist weder eine Erwerbs-/Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminde-
rung objektiv eingetreten noch haben Sie darauf gerichtete Leis-
tungen hierzu bezogen oder beantragt.

- Der Versicherungsschutz wurde ursprünglich zu normalen Bedin-
gungen und Beitragssätzen angenommen.

- Das aktuelle Endalter der Versicherungs- und Leistungsdauer Ihrer
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung beträgt mindestens 65
Jahre.

- Sie haben keine Teil- oder Vollstundung beantragt.
- Der Vertrag darf nicht beitragsfrei gestellt sein.
- Die neu aufgenommene berufliche Tätigkeit wird zum Zeitpunkt der

Aufnahme nach unseren dann gültigen Tarifen, Versicherungs-
bedingungen und Annahmerichtlinien in eine Berufsgruppe einge-
stuft, die den zur Zeit des Vertragsschlusses bestehenden Berufs-
gruppen 1* bis 3- entspricht.

- Es besteht für die neu aufgenommene berufliche Tätigkeit die Ver-
sicherbarkeit bis maximal zum 67. Lebensjahr.

Die Verlängerung erfolgt als Vertragsänderung in Ihrer bestehenden Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung.

11      Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beam-
tenverhältnis oder im Öffentlichen Dienst?

Nimmt die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit im Beamtenver-
hältnis oder im Öffentlichen Dienst (ÖD) auf, gilt: Sie können den Berufs-
unfähigkeitsschutz um eine Klausel zur Dienstunfähigkeit bzw. um die
Regelungen für Angestellte im ÖD erweitern. Die Versicherung darf nicht
beitragsfrei gestellt sein.

Dazu übertragen wir Ihren gesamten Vertrag auf die DBV Deutsche Be-
amtenversicherung Lebensversicherung Zweigniederlassung der AXA
Lebensversicherung AG (DBV-ZN). Maßgeblich bei der Erweiterung des
Berufsunfähigkeitsschutzes ist dann die berufliche Tätigkeit, welche die
versicherte Person als Beamter, Beamter im Kirchenrecht, Richter oder
Soldat bzw. als Angestellter im ÖD zum Umstellungstermin ausübt. Es
gelten die zum Umstellungstermin gültigen bzw. angebotenen Tarife,
Rechnungsgrundlagen, Annahmerichtlinien und ggf. die aktuelle Berufs-
tarifierung; eventuelle vorhandene Klauseln und Zuschläge werden mit-
berücksichtigt.

Wir überprüfen die Gesundheit der versicherten Person nicht, wenn Sie
die Übertragung innerhalb von 24 Monaten beantragen, nachdem die
versicherte Person seine berufliche Tätigkeit als Beamter, Beamter im
Kirchenrecht, Richter oder Soldat bzw. als Angestellter im ÖD aufge-
nommen hat. Es erfolgt jedoch eine finanzielle Angemessenheitsprüfung.

Bitte beachten Sie: Zusatzversicherung(en) und Hauptversicherung
bilden eine Einheit. Wir übertragen alle Teile Ihres Vertrages auf die
DBV-ZN. Ihre Hauptversicherung wird durch die Erweiterung Ihres Versi-
cherungsschutzes in der Zusatzversicherung nicht verändert.

12      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie in den Versicherungsbedingungen für die Hauptversiche-
rung unter der Überschrift "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie
sind Sie an ihnen beteiligt?" beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschusshöhe
12.1 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht garantiert
werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie hängt von
vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der langen Ver-
tragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beein-
flussbar.

Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die
einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
12.2 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zur
Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versiche-
rungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung be-
rücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z.B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z.B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Während der Anwart-
schaftszeit ist dies die Bestandsgruppe der Hauptversicherung. Nach
Rentenbeginn ist das Einzelgeschäft der Bestandsgruppe 113, das Kol-
lektivgeschäft der Bestandsgruppe 125 zugeordnet.

Überschussbeteiligung vor Eintritt des Versicherungsfalles
12.3 Für die Zuteilung von Überschüssen bestehen keine Wartezeiten.
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12.4 Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit
Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um einen
bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser ausge-
zahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist, wird der
für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Bonussatz verbindlich
festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
bonus für die weitere Dauer der Berufsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.
Wenn ausschließlich eine Beitragsbefreiung im Sinne von Ziffer 1.1
a) versichert ist, sagen wir für den Versicherungsfall ebenfalls
einen Leistungsfallbonus zu. Dieser Leistungsfallbonus wird zu-
sammen mit den weiteren Überschussanteilen, die sich nach dem
maßgeblichen Deckungskapital der Zusatzversicherung bemessen,
verzinslich angesammelt. Dieser Überschuss wird bei Fälligkeit
einer Leistung aus der Hauptversicherung zur Erhöhung dieser
Leistung verwendet.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Zusatzversicherung verrechnet, so dass sich ein gerin-
gerer zu zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versicherung
erhält keine Überschussbeteiligung in Form der Beitragsverrech-
nung.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen. Ein Wechsel des Überschusssystems ist
während der Vertragslaufzeit nicht möglich.

12.5 Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus" gewählt, die
Versicherung ist beitragspflichtig und ist eine Rente im Sinne von Ziffer
1.1 c) versichert und der Leistungsfall ist noch nicht eingetreten, gilt fol-
gendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Rente gegen einen zusätzlichen
Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu erhöhen, dass der bis-
herige Versicherungsschutz einschließlich der Rente aus dem Leistungs-
fallbonus wieder erreicht wird.

Überschussbeteiligung nach Eintritt des Versicherungsfalles
12.6 Überschüsse nach Eintritt des Versicherungsfalles können jährlich
zugeteilt werden. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf eines Jahres
seit Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn seit Leistungs-
anerkennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate vergangen sind. An-
sonsten erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

Folgende Überschusssysteme bestehen:

- Verzinsliche Ansammlung: Wenn ausschließlich eine Beitragsbe-
freiung im Sinne von Ziffer 1.1 a) versichert ist, wird die Über-
schussbeteiligung zusammen mit den weiteren Überschussan-
teilen, die sich nach dem maßgeblichen Deckungskapital der Zu-
satzversicherung bemessen, verzinslich angesammelt. Dieses
Überschussguthaben wird bei Fälligkeit einer Leistung aus der
Hauptversicherung zur Erhöhung dieser Leistung verwendet.

- Dynamische Gewinnrente: Die Rente kann sich um einen jährlich
neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies ist nicht garantiert und
hängt von der Überschussentwicklung ab.

13      Wie werden die Kosten verrechnet?

13.1 Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) bestimmt sind. Der auf diese Weise zu til-
gende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 %
der von Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Bei-
träge beschränkt.

13.2 Dies gilt nicht, wenn Ihr Vertrag die Zahlung eines Einmalbeitrages
vorsieht. In diesem Fall werden alle Abschluss- und Vertriebskosten mit
diesem verrechnet.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

14      Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

Einheit mit der Hauptversicherung
14.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie ab-
geschlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne
die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Spätestens wenn der
Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet, bei Rentenversi-
cherungen zum vorgesehenen Rentenbeginn, erlischt der Versiche-
rungsschutz aus der Zusatzversicherung.

14.2 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden
die Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß
Anwendung.

Kündigung
14.3 Eine Zusatzversicherung, für die laufende Beiträge zu zahlen sind,
können Sie für sich allein kündigen. In den letzten zehn Versicherungs-
jahren kann die Zusatzversicherung jedoch nur zusammen mit der
Hauptversicherung gekündigt werden. Bei einer Kündigung in den letzten
zehn Versicherungsjahren nehmen wir bei der Berechnung des Rück-
kaufswertes der Hauptversicherung eine Saldierung des eventuell nega-
tiven Deckungskapitals der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit
dem positiven Deckungskapital der Hauptversicherung vor. Bei Renten-
versicherungen mit Indexbeteiligung und fondsgebundenen Rentenversi-
cherungen erfolgt die Saldierung mit dem Sondervermögen. Ist kein Son-
dervermögen vorhanden, erfolgt eine Saldierung mit dem Sicherungsver-
mögen.

Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, entsteht Ihnen daraus kein
Anspruch auf einen Rückkaufswert.

14.4 Eine Zusatzversicherung, für die keine Beiträge mehr zu zahlen
sind (beitragsfreie Zusatzversicherung, Zusatzversicherung gegen Ein-
malbeitrag), können Sie nur zusammen mit der Hauptversicherung kün-
digen. Bei einer Kündigung in den letzten zehn Versicherungsjahren
nehmen wir bei der Berechnung des Rückkaufswertes der Hauptversi-
cherung eine Saldierung des eventuell negativen Deckungskapitals der
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit dem positiven Deckungska-
pital der Hauptversicherung vor. Bei Rentenversicherungen mit Indexbe-
teiligung und fondsgebundenen Rentenversicherungen erfolgt die Saldie-
rung mit dem Sondervermögen. Ist kein Sondervermögen vorhanden, er-
folgt eine Saldierung mit dem Sicherungsvermögen.

Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, entsteht Ihnen daraus kein
Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Beitragsfreistellung
14.5 Die Zusatzversicherung können Sie nur zusammen mit der Haupt-
versicherung in eine beitragsfreie Versicherung umwandeln, und nur
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dann, wenn die beitragsfreie Mindestrente von monatlich 25 Euro er-
reicht wird.

Bei einer Beitragsfreistellung in den letzten zehn Versicherungsjahren
nehmen wir bei der Berechnung der beitragsfreien Berufsunfähigkeits-
rente eine Saldierung des eventuell negativen Deckungskapitals der Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit dem positiven Deckungskapital
der Hauptversicherung vor. Bei Rentenversicherungen mit Indexbeteili-
gung und fondsgebundenen Rentenversicherungen erfolgt die Saldie-
rung mit dem Sondervermögen. Ist kein Sondervermögen vorhanden, er-
folgt eine Saldierung mit dem Sicherungsvermögen.

Das Verhältnis zwischen der Berufsunfähigkeitsrente und der Leistung
aus der Hauptversicherung wird durch die Umwandlung in eine beitrags-
freie Versicherung bei konventionellen Rentenversicherungen und bei
Risikolebensversicherungen in der Privatversorgung nicht verändert. Das
vorgenannte Verhältnis wird hingegen bei Rentenversicherungen mit In-
dexbeteiligung und fondsgebundenen Rentenversicherungen nicht auf-
rechterhalten.

Die beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente errechnen wir nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode. Der aus der Zusatzversicherung für die
Bildung der beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente zur Verfügung ste-
hende Betrag vermindert sich um rückständige Beiträge.

Wird die Mindestrente nicht erreicht, endet die Zusatzversicherung und
Ihnen erwächst kein Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Herabsetzung der Versicherungsleistung
14.6 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der Hauptversiche-
rung werden auch die Leistungen aus dieser Zusatzversicherung nach
den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss
der laufenden Versicherungsperiode neu berechnet. Eine Berufsunfähig-
keitsrente von monatlich 50 Euro darf nicht unterschritten werden.

Bei einem Vertrag mit abgesenktem Anfangsbeitrag können Sie die Leis-
tungen aus dieser Zusatzversicherung erst ändern, wenn Sie den vollen
Beitrag zahlen.

Bei Leistungspflicht aus der Zusatzversicherung
14.7 Erbringen wir Leistungen aus der Zusatzversicherung, berechnen
wir die Leistung aus der Hauptversicherung (Rückkaufswert, beitrags-
freie Versicherungsleistung und Überschussbeteiligung der Hauptversi-
cherung) so, als ob Sie den Beitrag unverändert weitergezahlt hätten.

14.8 Ansprüche aus der Zusatzversicherung, die auf bereits vor Kündi-
gung oder Beitragsfreistellung der Hauptversicherung eingetretener Be-
rufsunfähigkeit beruhen, werden durch Kündigung oder Beitragsfreistel-
lung der Hauptversicherung nicht berührt.

14.9 Sie können Ihre Rechte aus dieser Zusatzversicherung an Dritte ab-
treten oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:

- Es darf kein gesetzliches Abtretungsverbot dem entgegenstehen.
Ein solches kann sich beispielsweise aus Pfändungsschutzvor-
schriften ergeben.

- Wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrer Zusatzversiche-
rung eingeräumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder Ver-
pfändung in Textform zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel
ei-ne Person sein, die Sie unwiderruflich als Bezugsberechtigten
benannt oder der Sie Ihre Rechte aus dem Vertrag bereits abge-
treten haben.

Eine Abtretung oder Verpfändung wird uns gegenüber erst wirksam,
wenn Sie uns diese in Textform mitgeteilt haben. Wenn wir Ihnen bestä-
tigen, dass wir die Abtretung oder Verpfändung berücksichtigen, erheben
wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie in der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen".

15      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

15.1 Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berechtigt, den
Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herabzusetzen.
Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können Sie statt-
dessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

15.2 Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können
wir unter den Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue
Regelung ersetzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mittei-
lung wirksam.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!
Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Die nachfol-
genden Bedingungen informieren Sie ausführlich über Ihren Versiche-
rungsschutz. Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Inhaltsverzeichnis

1 Welche Leistungen erbringen ....................................................wir? 1
2 Wann liegt Berufsunfähigkeit ....................................................vor? 2
3 Wann ist der Versicherungsschutz ....................ausgeschlossen? 4
4 Was bedeutet die vorvertragliche ..........................Anzeigepflicht? 4
5 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

wird, und welche Mitwirkungspflichten ..........................bestehen? 5
6 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?6
7 Welche Regelungen gelten für eine garantierte Steigerung der

Rente im .....................................................................Leistungsfall? 6
8 Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-

kungspflichten hat die versicherte .....................................Person? 7
9 Was gilt bei einer Verletzung der ................Mitwirkungspflichten? 7
10 Was gilt bei einem Einstieg in das Berufsleben ("Zukunftsga-

..............................................................................................rantie")? 7
11 Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beamten-

verhältnis oder im Öffentlichen .........................................Dienst? 8
12 Welche Bedeutung hat das ................................Rauchverhalten? 8
13 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen

.............................................................................................beteiligt? 8
14 Welche Kosten gelten für Ihre .....................Zusatzversicherung? 9
15 Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten

Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versiche-
rung ...................................................................................ändern? 10

16 Wie ist das Verhältnis zur ...........................Hauptversicherung? 10

1      Welche Leistungen erbringen wir?

1.1 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer der
Berufsunfähigkeits- Zusatzversicherung berufsunfähig (Ziffer 2), er-
bringen wir - längstens für die vereinbarte Leistungsdauer - folgende
Versicherungsleistungen:

a) Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für die Hauptversi-
cherung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen;

b) bei Zusatztarif BUZD werden während der Berufsunfähigkeit zu-
sätzlich die planmäßigen Beitragserhöhungen für die Hauptversi-
cherung mit dem für die BUZD vereinbarten Erhöhungsprozentsatz
jährlich beitragsfrei durchgeführt;

c) Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente, wenn diese mitversichert
ist. Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

1.2 Die Versicherungsdauer der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leistungs-
dauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen erbringen,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer berufsun-
fähig geworden ist.

1.3 Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Zusatzversi-
cherung berufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit (vgl. Ziffer 2.6), er-

bringen wir die volle Leistung, auch wenn Berufsunfähigkeit nach Ziffer
2.1 bis 2.5 bzw. Ziffer 2.9 nicht vorliegt.

1.4 Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten
Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteili-
gung erhalten (siehe Ziffer 13).

Beginn des Leistungsanspruches

1.5 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit Ablauf
des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eintritt. Abweichend kann für
die Berufsunfähigkeitsrente ein aufgeschobener Leistungsbeginn indivi-
duell vereinbart sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühestens zu
diesem Termin.

1.6 Ist diese Zusatzversicherung durch die Ausübung Ihres "Options-
rechts auf Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung" aus der
Existenzschutzversicherung der AXA Versicherung AG zustande ge-
kommen, gilt: Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung aus dieser
Zusatzversicherung entsteht mit Ablauf des siebten Monats nach dem
der Versicherungsschutz begonnen hat (Wartezeit) und wenn die Berufs-
unfähigkeit dann noch ununterbrochen besteht. Die Wartezeit entfällt,
wenn der Leistungsanspruch aufgrund eines Unfalls eingetreten ist.

Ende des Leistungsanspruches

1.7 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn Berufs-
unfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte Person
stirbt oder bei Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer oder mit Errei-
chen der für den Bezug der Altersrente erforderlichen Altersgrenze der
Hauptversicherung.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer

1.8 Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versicherungsdauer
und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer eingestellt,
weil Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, lebt die Leistung
innerhalb der Leistungsdauer wieder auf, sofern die versicherte Person
wegen der ursprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Monate un-
unterbrochen berufsunfähig wird. Die Bestimmungen von Ziffer 8 gelten
entsprechend.

Weltweiter Versicherungsschutz

1.9 Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, welt-
weit.

Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase

1.10 Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslaufzeit.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

Beitragszahlung bis zur Leistungsentscheidung

1.11 Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis zur Ent-
scheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller Höhe weiter
entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungs-
pflicht zurückzahlen.

Sie können verlangen, dass wir die Beiträge für mögliche Zeiten unserer
Leistungspflicht stunden und hierfür keine Stundungszinsen erheben.
Die während der Leistungsprüfung gestundeten Beiträge sind unverzüg-
lich nachzuzahlen, wenn die Leistungsablehnung ausgesprochen oder
eine ggf. binnen drei Monaten eingeleitete gerichtliche Auseinanderset-
zung mit der Bestätigung der Leistungsablehnung beendet wird.
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Sie können verlangen, dass die gestundeten Beiträge durch eine Ver-
tragsänderung oder durch Verrechnung mit den Gewinnanteilen der
Hauptversicherung, soweit vorhanden, getilgt werden. Sollte die Tilgung
auf diesem Wege nicht möglich sein, teilen wir Ihnen das unverzüglich
mit. Außerdem können Sie die gestundeten Beiträge in einem Zeitraum
von bis zu 48 Monaten in Raten zusammen mit den laufenden Beiträgen
nachzahlen. Stundungszinsen erheben wir in diesem Fall nicht.

2      Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?

2.1 Berufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 1.1 liegt vor, wenn die versi-
cherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersent-
sprechenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussicht-
lich sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % außerstande ist,
ihre vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung zuletzt ausgeübte
berufliche Tätigkeit (für Heilberufe: Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt,
Apotheker oder Psychotherapeut), so wie sie ohne gesundheitliche Be-
einträchtigung ausgestaltet war, nachzugehen. Bei einem geringeren
Grad der Berufsunfähigkeit besteht kein Anspruch auf diese Versiche-
rungsleistungen.

Ist die versicherte Person ausschließlich in Teilzeit beschäftigt (eine oder
mehrere sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten gemäß § 2 Gesetz
über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge - Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz TzBfG, Stand 22.11.2019), gilt:
Berufsunfähigkeit liegt ebenfalls vor, wenn die zuletzt ausgeübte(n) Tä-
tigkeit(en) aus gesundheitlichen Gründen im Durchschnitt nur noch ma-
ximal für drei Stunden pro Tag ausgeübt werden kann/können. Beträgt
die tägliche Arbeitszeit im Durchschnitt mehr als sechs Stunden täglich,
wird Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2.1, Sätze 1 und 2, geprüft. Bei Aus-
übung von mehreren Teilzeittätigkeiten erfolgt jeweils eine Gesamtbe-
trachtung.

Bei Hausfrauen und Hausmännern ohne Erwerbstätigkeit gilt das zum
Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit von der versicherten Person
in ihrem Haushalt konkret ausgeübte Tätigkeitsprofil als ausgeübter
Beruf.

2.2 Berufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 1.1 liegt auch dann vor, wenn
eine auf gesetzlichen Vorschriften oder behördlicher Anordnung beru-
hende Verfügung der versicherten Person verbietet, ihre zuletzt ausge-
übte berufliche Tätigkeit wegen Infektionsgefahr ganz oder teilweise fort-
zuführen (Tätigkeitsverbot nach § 31 Infektionsschutzgesetz (IfSG)) und
sich dieses Tätigkeitsverbot auf einen Zeitraum von mindestens sechs
Monaten erstreckt. Zum Nachweis des Vorliegens eines Tätigkeitsver-
botes ist uns die Verfügung im Original oder amtlich beglaubigt vorzu-
legen.

Liegt ein solches Tätigkeitsverbot nicht vor, wird die Ansteckungsgefahr
nach objektiven Kriterien und dem aktuellen Stand der medizinischen
Wissenschaft beurteilt. Im Zweifel wird dazu ein entsprechendes Gut-
achten eingeholt.

2.3 Übt die versicherte Person jedoch eine andere, ihrer Ausbildung oder
Erfahrung und bisherigen Lebensstellung entsprechende berufliche Tä-
tigkeit (für Heilberufe: Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker
oder Psychotherapeut) konkret aus, liegt keine Berufsunfähigkeit vor. Als
entsprechend wird dabei nur eine solche Tätigkeit angesehen, die keine
deutlich abweichenden Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert und auch in
ihrer Vergütung und Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau der
bislang ausgeübten beruflichen Tätigkeit absinkt. Unzumutbar ist dabei
eine Einkommensminderung von 20 % oder mehr gegenüber dem jährli-
chen Bruttoeinkommen (bei Selbständigen oder Freiberuflern der durch-
schnittliche Gewinn vor Steuern der letzten drei Jahre) der zuletzt ausge-
übten beruflichen Tätigkeit, wobei die höchstrichterliche Rechtsprechung
zu berücksichtigen ist. Im begründeten Einzelfall kann auch eine unter
20 % liegende Einkommensminderung unzumutbar sein.

Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung.

Für Heilberufe gilt zusätzlich:
Hat die versicherte Person innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem
Eintritt der Berufsunfähigkeit auf Weisung des Arbeitgebers eine andere
Tätigkeit ausgeübt, so wird auf Wunsch der versicherten Person die vor-
herige Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Psychothe-
rapeut bei der Prüfung der Berufsunfähigkeit berücksichtigt. Wir ver-
zichten auf eine abstrakte Verweisung.

2.4 Bei einer selbstständig oder freiberuflich tätigen versicherten Person
setzt Berufsunfähigkeit zusätzlich voraus, dass sie außerstande ist,
durch zumutbare Umorganisation ihres Arbeitsplatzes oder ihres Tätig-
keitsbereichs, sich ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine 50%ige Be-
rufsfähigkeit ermöglicht.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn:

- die versicherte Person ihre Stellung als Betriebsinhaber/in erhalten
kann,

- kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist,
- keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor-

liegt,
- diese wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- die versicherte Person diese aufgrund ihres maßgeblichen Ein-

flusses auf die Geschicke des Unternehmens realisieren kann (Di-
rektions- und Weisungsrecht).

Wir verzichten bei Betrieben auf die Prüfung einer Umorganisation, wenn

- der Betrieb weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt. Als Mitarbeiter
in diesem Sinne zählen ausschließlich aus- oder angelernte Ange-
stellte. Auszubildende, Praktikanten oder Werkstudenten bleiben
dabei unberücksichtigt, oder

- die selbstständig oder freiberuflich tätige versicherte Person eine
akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und in ihrer
täglichen Arbeitszeit zu mindestens 90 % kaufmännische oder or-
ganisatorische Tätigkeiten in dem Betrieb ausübt.

Für Heilberufe gilt:
Bei einer als niedergelassener oder freiberuflicher Arzt, Zahnarzt, Tier-
arzt, Apotheker oder Psychotherapeut tätigen versicherten Person setzt
Berufsunfähigkeit zusätzlich voraus, dass sie außerstande ist, durch zu-
mutbare Umorganisation ihres Arbeitsplatzes oder ihres Tätigkeitsbe-
reichs, sich ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine 50%ige Berufsfähig-
keit ermöglicht.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn:

- die versicherte Person ihre Stellung als Praxis- oder Apothekenin-
haber/in erhalten kann,

- kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist,
- keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor-

liegt,
- diese wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- die versicherte Person diese aufgrund ihres maßgeblichen Ein-

flusses auf die Geschicke des Unternehmens realisieren kann (Di-
rektions- und Weisungsrecht).

Wir verzichten bei Betrieben auf die Prüfung einer Umorganisation, wenn

- der Betrieb weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt. Als Mitarbeiter
in diesem Sinne zählen ausschließlich Angehörige eines akademi-
schen Heilberufes im Angestelltenverhältnis, oder

- die selbstständig oder freiberuflich tätige versicherte Person eine
akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und in ihrer
täglichen Arbeitszeit zu mindestens 90 % kaufmännische oder or-
ganisatorische Tätigkeiten in dem Betrieb ausübt.
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2.5 Ist die versicherte Person vorübergehend oder endgültig aus dem
Berufsleben ausgeschieden, ist bei der Prüfung der Leistungsansprüche
im Sinne der Ziffern 2.1 und 2.4 sowie Ziffern 2.10 bis 2.12 die beim Aus-
scheiden aus dem Berufsleben zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit
und die damit verbundene Lebensstellung maßgeblich.

Für Heilberufe gilt abweichend:
Ist die versicherte Person vorübergehend oder endgültig aus dem Be-
rufsleben ausgeschieden, ist bei der Prüfung der Leistungsansprüche im
Sinne der Ziffern 2.1 und 2.4 sowie Ziffer 2.12 die beim Ausscheiden aus
dem Berufsleben zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit als Arzt, Zahn-
arzt, Tierarzt, Apotheker oder Psychotherapeut und die damit verbun-
dene Lebensstellung maßgeblich.

Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge von Pflegebedürftigkeit vor?

2.6 Kann die versicherte Person während der Versicherungsdauer dieser
Zusatzversicherung ihren zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls aus-
geübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausge-
staltet war, infolge ärztlich nachzuweisender Pflegebedürftigkeit zu min-
destens 50 % und seit sechs Monaten ununterbrochen nicht mehr aus-
üben, besteht Berufsunfähigkeit im Sinne des § 172 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) und wir erbringen die volle Versicherungsleistung.

Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krank-
heit, Körperverletzung oder (auch altersentsprechenden) Kräfteverfalls
so hilflos ist, dass sie täglich - auch bei Einsatz technischer und medizi-
nischer Hilfsmittel - in erheblichem Umfang der Hilfe einer anderen
Person für mindestens 1 der in Ziffer 2.7 genannten Verrichtungen (Pfle-
gepunkte) bedarf oder eine Einschränkung der Alltagskompetenz infolge
Demenz vorliegt (s. Ziffer 2.8). Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzu-
weisen. Ziffer 2.9 gilt entsprechend.

2.7 Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Berufsunfähigkeit in-
folge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen tägli-
chen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind folgende
Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim:

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Kleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung
einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen ausgegli-

chen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft
keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung.
Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer veränderten
Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

2.8 Pflegebedürftigkeit aufgrund einer Demenz liegt vor, wenn die versi-
cherte Person in Folge einer mittelschweren oder schweren Hirnleis-
tungsstörung (s.u.) in erheblichem Maße einen Verlust der Alltagskom-
petenz erleidet. Die Hirnleistungsstörung muss durch Unfall oder Erkran-
kung verursacht worden sein, als deren Folge die versicherte Person
voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen kontinuier-
liche Beaufsichtigung benötigt, weil sie sich selbst oder andere sonst er-
heblich gefährden würde.

Eine mittelschwere oder schwere Demenz ist charakterisiert durch einen
Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erin-
nerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Die Diagnose einer mittelschweren oder schweren Demenz ist durch
einen Facharzt (Neurologie) auf der Basis einer ausführlichen Befunder-
hebung mit körperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und
unter Verwendung psychometrischer Tests zu bestätigen. Es muss min-
destens ein Schweregrad 5 "Mittelschwere kognitive Leistungsein-
bußen", ermittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 5, Global De-
terioration Scale GDS, Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand
08/2014) nach Reisberg vorliegen. Zur Bestätigung der Diagnose
können Wiederholungsuntersuchungen gefordert werden. Leichte oder
mäßige Hirnleistungsstörungen sind keine mittelschwere oder schwere
Demenz im oben genannten Sinn und erfüllen die Leistungsvorausset-
zungen nicht.

Wann liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die Prognose nicht möglich
ist?

2.9 Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß den Ziffern
2.1 bis 2.6 voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen andauern wird,
gilt es als Berufsunfähigkeit von Beginn an, wenn der entsprechend be-
einträchtigende Zustand tatsächlich länger als sechs Monate angedauert
hat.

Ergänzende Bestimmungen für die Ziffern 2.1 bis 2.9 für Auszubil-
dende, freiwillig Wehrdienst Leistende, Leistende des Freiwilligen
Sozialen Jahres, Leistende des Freiwilligen Ökologischen Jahres,
Leistende des Bundesfreiwilligendienstes und Studenten
2.10 Bei Personen, die den Freiwilligen Wehrdienst (FWD), den Bundes-
freiwilligendienst (BFD), das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder das Frei-
willige Ökologische Jahr (FÖJ) ableisten, liegt Berufsunfähigkeit im
Sinne des § 172 VVG vor, wenn die versicherte Person infolge Krank-
heit, Körperverletzung oder (auch altersentsprechenden) Kräfteverfalls,
was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich sechs Monate ununterbro-
chen außerstande ist, seine vorherige Tätigkeit auszuüben und, wenn
die versicherte Person noch keiner Tätigkeit nachgegangen ist, eine Be-
rufsausbildung oder ein Studium aufzunehmen.

2.11 Bei Auszubildenden liegt Berufsunfähigkeit im Sinne des § 172
VVG vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverlet-
zung oder (auch altersentsprechenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nach-
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zuweisen ist, voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen außerstande
ist, die begonnene Berufsausbildung fortzusetzen.

Beginnt die versicherte Person eine neue Berufsausbildung und erreicht
mit dieser einen vergleichbaren Ausbildungsstand wie mit der vorherge-
henden Berufsausbildung, liegt keine Berufsunfähigkeit mehr vor. Er-
greift die versicherte Person ohne erneute Berufsausbildung einen Beruf
und erreicht eine dem ursprünglich erzielten Ausbildungsstand vergleich-
bare Lebensstellung, liegt ebenfalls keine Berufsunfähigkeit mehr vor.

Hat die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit mindestens
die Hälfte der vorgesehenen Ausbildungszeit absolviert, wird auf die Le-
bensstellung hinsichtlich Vergütung und sozialer Wertschätzung abge-
stellt, die regelmäßig mit dem erfolgreichen Abschluss einer solchen Be-
rufsausbildung verbunden ist.

2.12 Bei Studenten liegt Berufsunfähigkeit im Sinne des § 172 VVG vor,
wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder
(auch altersentsprechenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen
ist, voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen außerstande ist, ihr
zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls ausgeübtes Studium fortzu-
setzen. Als Studium gilt ein Vollzeitstudium an einer staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschule oder Fachhochschule oder vergleich-
baren Ausbildungseinrichtung. Der angestrebte akademische Studienab-
schluss muss in Deutschland anerkannt sein.

Wir verzichten auf die Möglichkeit der Verweisung auf ein anderes Stu-
dium oder die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit (Verzicht auf abs-
trakte Verweisung). Absolviert die versicherte Person jedoch ein anderes
Studium oder übt sie eine ihrem Studium entsprechende berufliche Tä-
tigkeit konkret aus, liegt keine Berufsunfähigkeit vor (konkrete Verwei-
sung).

Beginnt die versicherte Person ein neues Studium und erreicht sie mit
diesem einen vergleichbaren Studienstand wie mit dem vorhergehenden
Studium, liegt keine Berufsunfähigkeit mehr vor.

Ist mindestens die Hälfte der Regelstudienzeit nach Studienordnung ab-
solviert und ist die Regelstudienzeit um nicht mehr als fünf Semester
überschritten, wird im Rahmen der konkreten Verweisung (vgl. Ziffer 2.3)
auf die Lebensstellung hinsichtlich Vergütung und Wertschätzung abge-
stellt, die regelmäßig mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums bei
Eintritt der Berufsunfähigkeit verbunden ist. Ist das Studium nicht derart
fortgeschritten, wird zur Prüfung der konkreten Verweisung die Lebens-
stellung bei Eintritt der Berufsunfähigkeit zugrunde gelegt.

3      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

3.1 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon,
wie es zu der Berufsunfähigkeit gekommen ist.

Ausschlusstatbestände

3.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn die Be-
rufsunfähigkeit verursacht ist:
a) unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder durch

innere Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unru-
hestifter teilgenommen hat.

Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder in-
neren Unruhen eintritt, denen die versicherte Person wäh-
rend eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv be-
teiligt war;

- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen
Bundeswehr oder anderer staatlich beauftragter Organisa-
tionen an deren rein humanitären Hilfeleistungen außer-

halb der Bundesrepublik Deutschland teilnimmt und wäh-
rend oder infolge derartiger Einsätze der Versicherungsfall
eintritt;

b) durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat oder
eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrsde-
likten und fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder Kräfteverfall,
absichtliche Selbstverletzung oder versuchter Selbsttötung; hin-
gegen besteht Versicherungsschutz, wenn uns jedoch nachge-
wiesen wird, dass diese Handlungen in einem die freie Willensbe-
stimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geis-
testätigkeit begangen worden sind;

d) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versiche-
rungsnehmer vorsätzlich die Berufsunfähigkeit der versicherten
Person herbeigeführt haben;

e) durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Ge-
sundheit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße ge-
fährden oder schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämp-
fung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde der Bundesre-
publik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen anderer
Länder bedarf;

f) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzli-
chen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven,
biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das
Freisetzen geeignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer
Vielzahl von Personen zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-
dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.

3.3 Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei arglistiger
Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen entfallen.
Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den Rechts-
folgen von deren Verletzung finden Sie in Ziffer 4.

4      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

4.1 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeige-
pflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen oder
früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Beschwerden
sowie dem Rauchverhalten.

Rücktritt

4.2 Haben Sie Umstände, die für die Übernahme des Versicherungs-
schutzes Bedeutung haben (vgl. Ziffer 4.1), nicht oder nicht richtig ange-
geben, können wir von der Zusatzversicherung zurücktreten. Dies gilt
nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die vorvertragliche Anzeige-
pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt wurde. Bei grob
fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht haben wir
kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, dass wir die Zusatz-
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versicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie die An-
zeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unabhängig vom Bestehen eines
Ursachenzusammenhangs - zur Leistung nicht verpflichtet.

Wird die Zusatzversicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt dieser
Vertragsteil ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung

4.3 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht, können wir die Zusatzversicherung unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir die Zusatzversicherung auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.

4.4 Kündigen wir die Zusatzversicherung besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung

4.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir die Zusatzver-
sicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Be-
dingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben
Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese an-
deren Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10 % oder schließen wir den Versicherungsschutz für den
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie die Zusatzversicherung in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen.
In der Mitteilung werden wir Sie auf das
Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung

4.6 Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen uns nur
zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese Rechte inner-
halb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Umstände zur Be-
gründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-

rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

4.7 Haben Sie die Verletzung der Anzeigepflicht nicht zu vertreten, ver-
zichten wir auf unser Recht der Kündigung und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung

4.8 Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und ge-
wollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist,
können wir die Zusatzversicherung wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist die Zusatzversicherung
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz aus der Zusatzversicherung bestand. Eine Erstattung
der gezahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung

4.9 Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der
arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung können wir
nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung

4.10 Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung dieser
Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen gelten
bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei einer
Wiederherstellung der Zusatzversicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

5      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird, und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

5.1 Ergänzend zu den Anforderungen aus den Versicherungs-
bedingungen für die Hauptversicherung unter der Überschrift "Was ist zu
beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird?" sind uns von
der Anspruch stellenden Person, wenn Leistungen geltend gemacht
werden, unverzüglich folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungs-
falls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ur-
sache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Lei-
dens sowie über den Grad der Berufsunfähigkeit oder die Pflege-
bedürftigkeit;

c) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, ihre Stellung
und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit, über
die wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person (z. B.
Steuerbescheide, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Lohn-
und Gehaltsabrechnungen) sowie über die eingetretenen Verände-
rungen;

d) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheini-
gung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist,
über Art und Umfang der Pflege sowie bei Pflegebedürftigkeit auf-
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grund einer Demenz zusätzlich eine Demenzeinstufung aufgrund
der Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reisberg, ausgestellt
durch eine Pflegeeinrichtung oder von einem Arzt, sowie ein Testat
des behandelnden Arztes;

e) bei Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2.2 zusätzlich die Verfügung der
zuständigen Behörde im Original oder amtlich beglaubigt;

f) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Krankenanstalten, Pflegeein-
richtungen oder Pflegepersonen, bei denen die versi-
cherte Person in Behandlung war, ist oder - sofern be-
kannt - sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungs-
träger oder sonstiger Versorgungsträger, bei denen die
versicherte Person ebenfalls Leistungen wegen Berufsun-
fähigkeit oder vergleichbarer leistungsbegründender Um-
stände geltend machen könnte,

- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber
der versicherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

5.2 Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche Untersu-
chungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige Nachweise
verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen
durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der versicherten Person sowie ihre jeweiligen
Veränderungen.

Wenn sich die versicherte Person im Ausland aufhält, können wir ver-
langen, dass die Untersuchungen in Deutschland durchgeführt werden.
In diesem Fall übernehmen wir die Untersuchungskosten sowie die all-
gemein üblichen Reise- und Unterbringungskosten. Unter den üblichen
Reise- und Unterbringungskosten verstehen wir die Anreisekosten
gemäß Bahnfahrt 2. Klasse und falls erforderlich Flug in der economy
class sowie die Unterbringung in einem 4-Sterne Hotel. Auf Untersu-
chungen in Deutschland können wir verzichten, wenn diese vor Ort nach
den von uns in Deutschland angewendeten Grundsätzen erfolgen. So-
fern sich die versicherte Person in Deutschland aufhält, übernehmen wir
ebenfalls die angefallenen Untersuchungskosten sowie die allgemein üb-
lichen Reise- und Aufenthaltskosten.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personen-
versicherern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossen-
schaften und Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor An-
tragstellung untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versi-
chert war oder einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermäch-
tigen, uns auf Verlangen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ
hat die versicherte Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nach-
weise zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin hat die versicherte Person ihre bisherigen Arbeitgeber zu er-
mächtigen, uns auf Verlangen sachdienliche Auskunft über die finanzi-
ellen Gegebenheiten und über die Ausgestaltung der konkreten Tätigkeit
zu erteilen. Alternativ hat die versicherte Person uns diese erforderlichen
Auskünfte und Nachweise zur Verfügung zu stellen.

Ist die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit selbstständig
tätig, so sind uns auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte und Nach-
weise zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung benötigt werden, ob
der Betrieb der versicherten Person, in dem sie selbstständig tätig ist, so
umorganisiert werden kann, dass die Fortdauer der selbstständigen Tä-
tigkeit möglich ist.

5.3 Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaßnahmen, die
der untersuchende und behandelnde Arzt anordnet, um die Heilung zu
fördern oder die Berufsunfähigkeit zu mindern, nicht durchführen, steht
dies einer Anerkennung der Berufsunfähigkeit grundsätzlich nicht ent-
gegen. Die versicherte Person ist angehalten, zumutbaren Anweisungen
ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse Folge zu
leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z.B. Tragen von Prothesen, Verwendung von Seh-
und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen, das
Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiotherapeuti-
schen Maßnahmen.
Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

6      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

6.1 Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen erklären
wir innerhalb von höchstens einer Woche in Textform, ob, in welchem
Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht anerkennen.
Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, informieren wir Sie
spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbeitungsstand.

6.2 Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Anerkenntnisse
aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen einem end-
gültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, einmalig ein auf
maximal zwölf Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis in Textform aus-
sprechen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Aner-
kenntnis für uns bindend. Anschließend wird die Berufsunfähigkeit erneut
beurteilt.

7      Welche Regelungen gelten für eine garantierte Steigerung der
Rente im Leistungsfall?

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob eine garantierte
Steigerung der Rente im Leistungsfall Bestandteil Ihrer Versicherung ist.
Für diese gelten die nachfolgenden Regelungen:

7.1 Ist zu Ihrer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung vereinbart, dass
nach Eintritt der bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit eine planmäßige
Steigerung der Rente erfolgt, wird diese ab dem Jahrestag des Versiche-
rungsbeginns durchgeführt, der auf den Monat der Anerkennung der Be-
rufsunfähigkeit folgt.

Einzelheiten zum Maßstab und Umfang der mitversicherten garantierten
Steigerung der Rente im Leistungsfall können Sie Ihrem Versicherungs-
schein und den Bedingungen für die Dynamik entnehmen.

7.2 Eine mitversicherte garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall
erfolgt jährlich, solange der Leistungsanspruch aus der Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung besteht.

7.3 Während der Dauer des Leistungsanspruchs aus der Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung sind Sie von der Beitragszahlungspflicht auch
für die Erhöhungen befreit.

7.4 Endet unsere Leistungspflicht aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung, gilt Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht nur für die
Höhe der garantierten Berufsunfähigkeitsrente zu Beginn der Leistung.
Diese gilt als neue Ausgangsbasis für die garantierte Steigerung der
Rente. Wünschen Sie, dass auch die während des Leistungsbezuges er-
folgten Rentenerhöhungen weiterhin Berücksichtigung finden, müssen
Sie innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt unseres Schreibens zur Be-
endigung unserer Leistungspflicht in Textform beantragen, dass Ihre wie-
derauflebende Beitragszahlungspflicht auch hierfür gelten soll.
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8      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung

8.1 Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht sind
wir berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit gemäß Ziffer 2
sowie das Fortleben der versicherten Person nachzuprüfen. Zur Nach-
prüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte
und einmal jährlich umfassende Untersuchungen der versicherten
Person durch von uns zu beauftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen,

- der beruflichen Tätigkeit und den wirtschaftlichen und steuerlichen
Verhältnissen der versicherten Person sowohl vor dem Eintritt der
Berufsunfähigkeit als auch deren Veränderungen bis zur aktuellen
Nachprüfung.

Die Bestimmungen von Ziffer 5 gelten entsprechend.

8.2 Wir können erneut prüfen, ob die versicherte Person eine andere be-
rufliche Tätigkeit im Sinne von Ziffer 2 konkret ausübt, wobei neu erwor-
bene berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten (z.B. durch Umschulung,
Fort- oder Weiterbildung) zu berücksichtigen sind.

Mitteilungspflicht bei Änderungen

8.3 Sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder beantragt
haben, müssen Sie uns die Wiederaufnahme bzw. Änderung der berufli-
chen Tätigkeit unverzüglich mitteilen.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Berufsunfä-
higkeit

8.4 Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad auf we-
niger als 50 % vermindert, werden wir von der Leistung frei. In diesem
Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und teilen die Ein-
stellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in Textform mit.
Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf des dritten Mo-
nats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam. Zu diesem Zeit-
punkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen werden, so-
fern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungsfalls beitragspflichtig
war. Ist keine Berufsunfähigkeitsrente mitversichert, muss die Beitrags-
zahlung zu Beginn des darauffolgenden Beitragszahlungsabschnitts
wieder aufgenommen werden.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit

8.5 Ist die Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit weggefallen, gilt
Ziffer 8.4 entsprechend. Das Gleiche gilt, wenn die Pflegebedürftigkeit in-
folge mittelschwerer oder schwerer Demenz weggefallen ist oder sich
der Umfang der Demenz auf einen Schweregrad von weniger als fünf
nach Reisberg (GDS 5) reduziert hat.

9      Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten?

9.1 Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten nach Ziffer 5 oder Ziffer 7
können wir Versicherungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch,
wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung der erteilten Schwei-
gepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nut-
zung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu prüfen.

9.2 Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätzlich nur für
die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vorliegen der Be-
rufsunfähigkeit nachgewiesen ist.

9.3 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig nicht erfüllt
wurden, sind wir leistungsfrei.

9.4 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich nicht erfüllt
wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt aber inso-
weit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder des Versi-
cherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ursächlich war.

9.5 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrlässig nicht
erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass die Fahr-
lässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nachweisen.
Ziffer 9.4 Satz 2 gilt entsprechend.

9.6 Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.

10      Was gilt bei einem Einstieg in das Berufsleben ("Zukunftsga-
rantie")?

Im Rahmen der Zukunftsgarantie vergleichen wir den Beitrag für die aus-
geübte berufliche Tätigkeit, die wir bei Antragsstellung zugrunde gelegt
haben, mit dem Beitrag für die ausgeübte berufliche Tätigkeit beim Start
ins Berufsleben.
Hat die neu aufgenommene berufliche Tätigkeit einen günstigeren Bei-
trag, stellen wir die Zusatzversicherung ohne erneute Gesundheitsprü-
fung um (Zukunftsgarantie). Diese Möglichkeit können Sie einmalig
nutzen. Dafür müssen die in den nächsten Absätzen genannten Voraus-
setzungen erfüllt sein.

Voraussetzungen

- Die Umstellung kann nur erfolgen, wenn die versicherte Person bei
Beginn der Versicherung

- Student, Referendar, Auszubildender oder Beamtenan-
wärter war oder

- den Bundesfreiwilligendienst (BFD), das Freiwillige So-
ziale Jahr (FSJ) oder das Freiwillige Ökologische Jahr
(FJÖ) geleistet hat.

- Die versicherte Person hat
- ein Studium an einer staatlichen oder staatlich aner-

kannten Universität, Hochschule oder Fachhochschule
oder ein Referendariat oder

- eine Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf abgeschlossen.

- Die neue berufliche Tätigkeit muss unbefristet und bei uns ver-
sicherbar sein. Ein Referendariat oder der Status als Beamter auf
Widerruf oder auf Probe (BaW / BaP) gilt als unbefristet.

- Die Zusatzversicherung darf nicht beitragsfrei gestellt sein.
- Der Beginn der Zusatzversicherung darf nicht länger als fünf Jahre

zurückliegen.

Fristen und Nachweise
Die Beantragung der Zukunftsgarantie muss innerhalb folgender Fristen
erfolgen:

- Innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der Ausbildung, des
Studiums oder des Referendariats und der Aufnahme der erstma-
ligen beruflichen Tätigkeit. Abweichend gilt für Lehrkräfte eine Frist
von 18 Monaten.

- Die versicherte Person übt die neue berufliche Tätigkeit seit min-
destens sechs Monaten aus.
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Bitte beantragen Sie die Zukunftsgarantie in Textform und reichen uns
Nachweise über den Abschluss der Ausbildung und der neuen berufli-
chen Tätigkeit ein. Erfüllen Sie alle genannten Voraussetzungen und
liegen uns alle notwendigen Unterlagen vor, stellen wir Ihre Zusatzversi-
cherung zum 01. des Folgemonats um. Vereinbarte Leistungsaus-
schlüsse und Zuschläge bleiben bestehen.

Verlängerung der Versicherungs- und Leistungsdauer
Sofern eine Verlängerung der Versicherungs- und Leistungsdauer ge-
wünscht wird, muss folgendes beachtet werden:

- eine erneute Gesundheitsüberprüfung der versicherten Person ist
notwendig;

- die Verlängerung der Dauern muss bei einer Rentenversicherung
innerhalb der ursprünglichen Aufschubzeit liegen.

11      Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beam-
tenverhältnis oder im Öffentlichen Dienst?

Nimmt die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit im Beamtenver-
hältnis oder im Öffentlichen Dienst (ÖD) auf, gilt: Sie können den Berufs-
unfähigkeitsschutz um eine Klausel zur Dienstunfähigkeit bzw. um die
Regelungen für Angestellte im ÖD erweitern. Die Versicherung darf nicht
beitragsfrei gestellt sein.

Dazu übertragen wir Ihren gesamten Vertrag auf die DBV Deutsche Be-
amtenversicherung Lebensversicherung Zweigniederlassung der AXA
Lebensversicherung AG (DBV-ZN). Maßgeblich bei der Erweiterung des
Berufsunfähigkeitsschutzes ist dann die berufliche Tätigkeit, welche die
versicherte Person als Beamter, Beamter im Kirchenrecht, Richter oder
Soldat bzw. als Angestellter im ÖD zum Umstellungstermin ausübt. Es
gelten die zum Umstellungstermin gültigen bzw. angebotenen Tarife,
Rechnungsgrundlagen, Annahmerichtlinien und ggf. die aktuelle Berufs-
tarifierung; eventuelle vorhandene Klauseln und Zuschläge werden mit-
berücksichtigt.

Sofern die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit im Beamtenver-
hältnis aufnimmt (dies gilt auch für Beamte im Kirchenrecht oder
Richter), kann der Versicherungsschutz um die Absicherung einer Teil-
dienstunfähigkeit (Begrenzte Dienstfähigkeit) und / oder speziellen
Dienstunfähigkeit ergänzt werden. Wird die versicherte Person Berufs-
soldat, kann der Versicherungsschutz um die Absicherung einer spezi-
ellen Dienstunfähigkeit ergänzt werden, nicht aber um die Absicherung
einer Teildienstunfähigkeit.

Wir überprüfen die Gesundheit der versicherten Person nicht, wenn Sie
die Übertragung innerhalb von 24 Monaten beantragen, nachdem die
versicherte Person die berufliche Tätigkeit als Beamter, Beamter im Kir-
chenrecht, Richter oder Soldat bzw. als Angestellter im ÖD aufge-
nommen hat. Auch der zusätzliche Versicherungsschutz (Absicherung
einer Teildienstunfähigkeit bzw. speziellen Dienstunfähigkeit) kann inner-
halb von 24 Monaten nach Aufnahme der beruflichen Tätigkeit im Beam-
tenverhältnis ohne erneute Überprüfung der Gesundheit ergänzt werden.
In jedem Fall erfolgt jedoch eine finanzielle Angemessenheitsprüfung.

Bitte beachten Sie: Zusatzversicherung(en) und Hauptversicherung
bilden eine Einheit. Wir übertragen alle Teile Ihres Vertrages auf die
DBV-ZN. Ihre Hauptversicherung wird durch die Erweiterung Ihres Versi-
cherungsschutzes in der Zusatzversicherung nicht verändert. Die Haupt-
versicherung muss weiterhin als ein gefördertes Produkt bestehen, d.h.
sie unterliegt den gesetzlichen Vorschriften gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) EStG.

12      Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten?

Diese Zusatzversicherung wird als Raucher- und Nichtraucherversiche-
rung angeboten.

Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Das Rauchverhalten, das die versicherte Person bei Antragsstellung an-
gibt, legt fest, ob sie im Sinne dieser Zusatzversicherung Nichtraucher
oder Raucher ist. Der Raucherstatus zum Zeitpunkt der Antragstellung
hat bei gleichen Leistungen Einfluss auf die Beitragshöhe. Eine spätere
Änderung des Rauchverhaltens der versicherten Person muss uns je-
doch nicht angezeigt werden.

13      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie in den Versicherungsbedingungen für die Hauptversiche-
rung unter der Überschrift "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie
sind Sie an ihnen beteiligt?" beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschusshöhe
13.1 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht garantiert
werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie hängt von
vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der langen Ver-
tragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beein-
flussbar.

Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die
einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
13.2 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zur
Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versiche-
rungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung be-
rücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z.B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z.B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Während der Anwart-
schaftszeit ist dies die Bestandsgruppe der Hauptversicherung. Nach
Rentenbeginn ist das Einzelgeschäft der Bestandsgruppe 113, das Kol-
lektivgeschäft der Bestandsgruppe 125 zugeordnet.

Überschussbeteiligung vor Eintritt der Berufsunfähigkeit
13.3 Für die Zuteilung von Überschüssen bestehen keine Wartezeiten.
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13.4 Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit
Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um einen
bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser ausge-
zahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist, wird der
für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Bonussatz verbindlich
festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
bonus für die weitere Dauer der Berufsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.
Wenn ausschließlich eine Beitragsbefreiung im Sinne von Ziffer 1.1
a) versichert ist, sagen wir für den Fall der Berufsunfähigkeit eben-
falls einen Leistungsfallbonus zu. Dieser Leistungsfallbonus wird
zusammen mit den weiteren Überschussanteilen, die sich nach
dem maßgeblichen Deckungskapital der Zusatzversicherung be-
messen, verzinslich angesammelt. Dieser Überschuss wird bei Fäl-
ligkeit einer Leistung aus der Hauptversicherung zur Erhöhung
dieser Leistung verwendet.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Zusatzversicherung verrechnet, so dass sich ein gerin-
gerer zu zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versicherung
erhält keine Überschussbeteiligung in Form der Beitragsverrech-
nung.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen. Ein Wechsel des Überschusssystems ist
während der Vertragslaufzeit nicht möglich.

13.5 Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus" gewählt, die
Versicherung ist beitragspflichtig und ist eine Rente im Sinne von Ziffer
1.1 c) versichert und der Leistungsfall ist noch nicht eingetreten, gilt fol-
gendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Berufsunfähigkeitsrente gegen
einen zusätzlichen Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu er-
höhen, dass der bisherige Berufsunfähigkeitsschutz einschließlich der
Rente aus dem Leistungsfallbonus wieder erreicht wird.

13.6 Haben Sie das Überschusssystem "Beitragsverrechnung" gewählt,
gilt folgendes:
Zum Erhalt der steuerlichen Förderungsfähigkeit muss der Beitrag zur
Hauptversicherung (Altersvorsorgebeitrag) immer mehr als 50 % des für
Haupt- und Zusatzversicherungen zu zahlenden Gesamtbeitrages aus-
machen. Sollten wir künftig die Überschussbeteiligung reduzieren, erhöht
sich der Beitrag zu dieser Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung. Dies
kann dazu führen, dass der Beitrag zur Hauptversicherung 50 % des zu
zahlenden Gesamtbeitrages unterschreitet. Für diesen Fall ist vereinbart,
den Beitrag zur Hauptversicherung soweit anzuheben, dass der Versi-
cherungsvertrag weiterhin steuerlich begünstigt bleibt.

Über die vorgenannte Beitragserhöhung und die hiermit verbundenen
höheren Leistungen zur Hauptversicherung werden wir Sie informieren
und Ihnen ein 30-tägiges Widerspruchsrecht einräumen. Widersprechen
Sie der Erhöhung bzw. der Einziehung des erhöhten zu zahlenden Ge-
samtbeitrages oder entrichten Sie den erhöhten zu zahlenden Gesamt-
beitrag nicht termingerecht, wird der Versicherungsvertrag zur Wahrung
der steuerlichen Förderungsfähigkeit in der Weise abgeändert, dass es
beim alten zu zahlenden Gesamtbeitrag verbleibt, aber der Beitrag zur
Zusatzversicherung und die unter der Zusatzversicherung vereinbarten
Versicherungsleistungen herabgesetzt werden.

Überschussbeteiligung nach Eintritt der Berufsunfähigkeit
13.7 Überschüsse nach Eintritt der Berufsunfähigkeit können jährlich zu-
geteilt werden. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf eines Jahres
seit Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn seit Leistungs-
anerkennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate vergangen sind. An-
sonsten erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

Folgende Überschusssysteme bestehen:

- Verzinsliche Ansammlung: Wenn ausschließlich eine Beitragsbe-
freiung im Sinne von Ziffer 1.1 a) versichert ist, wird die Über-
schussbeteiligung zusammen mit den weiteren Überschussan-
teilen, die sich nach dem maßgeblichen Deckungskapital der Zu-
satzversicherung bemessen, verzinslich angesammelt. Dieses
Überschussguthaben wird bei Fälligkeit einer Leistung aus der
Hauptversicherung zur Erhöhung dieser Leistung verwendet.

- Dynamische Gewinnrente: Die Berufsunfähigkeitsrente kann sich
um einen jährlich neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies ist
nicht garantiert und hängt von der Überschussentwicklung ab.

14      Welche Kosten gelten für Ihre Zusatzversicherung?

14.1 Zusätzlich zu den Kosten der Hauptversicherung fallen für die Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung folgende Kosten an: Abschluss- und
Vertriebskosten und Verwaltungskosten.

Abschluss- und Vertriebskosten

14.2 Die Abschluss- und Vertriebskosten ziehen wir als festen Prozent-
satz aller vereinbarten Tarifbeiträge für die Zusatzversicherung ab. Der
Tarifbeitrag ist der Beitrag ohne mögliche Abzüge aus Überschussan-
teilen (bei Vereinbarung des Überschusssystems Beitragsverrechnung).
Wie hoch die Abschluss- und Vertriebskosten genau in Euro sind, finden
Sie in Ihrem Produktinformationsblatt.

Für Ihre Zusatzversicherung ist das Verrechnungsverfahren nach § 4 der
Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei werden die
ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebs-
kosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Versi-
cherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versi-
cherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung aufgrund
von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 VVG bestimmt sind.

Verwaltungskosten bei Zusatzversicherungen, aus denen wir noch
keine Leistungen erbringen

14.3 Wir belasten Ihre Zusatzversicherung bei jeder Beitragsfälligkeit mit
Verwaltungskosten in Form eines festen Prozentsatzes des vereinbarten
Tarifbeitrages für die Zusatzversicherung.

Wenn Sie Ihre Zusatzversicherung beitragsfrei gestellt haben, erheben
wir für jede Versicherungsperiode Verwaltungskosten in Form eines
festen monatlichen Eurobetrags.

Weitere Informationen zu den Verwaltungskosten finden Sie in Ihrem
Produktinformationsblatt.

Verwaltungskosten bei Zusatzversicherungen, aus denen wir be-
reits Leistungen erbringen

14.4 Wir belasten Ihre Zusatzversicherung bei jeder Rentenzahlung mit
Verwaltungskosten in Form eines festen Prozentsatzes der Berufsunfä-
higkeitsrente, die wir an Sie auszahlen. Verwaltungskosten in Prozent
der Leistungen der Beitragsbefreiung erheben wir im Leistungsbezug
nicht.

Weitere Informationen zu den Verwaltungskosten finden Sie in Ihrem
Produktinformationsblatt.
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15      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

15.1 Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berechtigt, den
Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herabzusetzen.
Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können Sie statt-
dessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

15.2 Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können
wir unter den Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue
Regelung ersetzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mittei-
lung wirksam.

16      Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

Einheit mit der Hauptversicherung

16.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie ab-
geschlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne
die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Spätestens wenn der
Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet, bei Rentenversi-
cherungen zum vorgesehenen Rentenbeginn, erlischt der Versiche-
rungsschutz aus der Zusatzversicherung.

16.2 Die Zusatzversicherung kann bei einer Wiederinkraftsetzung der
Hauptversicherung nicht wiederaufleben, wenn Sie bei Beitragsfreistel-
lung bzw. Herabsetzung der versicherten Berufsunfähigkeitsrente für den
entfallenden Versicherungsschutz eine selbstständige Berufs-
unfähigkeitsversicherung ohne erneute Gesundheitsüberprüfung abge-
schlossen haben. Die Regelung zur Mindesthöhe der Berufsunfähigkeits-
rente in Ziffer 16.8 bleibt unberührt.

16.3 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden
die Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß
Anwendung.

Kündigung

16.4 Eine Zusatzversicherung, für die laufende Beiträge zu zahlen sind,
können Sie für sich allein kündigen. In den letzten zehn Versicherungs-
jahren kann die Zusatzversicherung jedoch nur zusammen mit der
Hauptversicherung gekündigt werden. Wenn Sie die Zusatzversicherung
kündigen, entsteht Ihnen daraus kein Anspruch auf einen Rückkaufs-
wert.

16.5 Eine Zusatzversicherung, für die keine Beiträge mehr zu zahlen
sind (beitragsfreie Zusatzversicherung, Zusatzversicherung gegen Ein-
malbeitrag), können Sie nur zusammen mit der Hauptversicherung kün-
digen. Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, entsteht Ihnen
daraus kein Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Beitragsfreistellung

16.6 Die Zusatzversicherung können Sie nur zusammen mit der Haupt-
versicherung in eine beitragsfreie Versicherung umwandeln, und nur
dann, wenn die beitragsfreie Mindestrente von monatlich 25 Euro er-
reicht wird.

Das Verhältnis zwischen der Berufsunfähigkeitsrente und der Leistung
aus der Hauptversicherung wird durch die Umwandlung in eine beitrags-
freie Versicherung nicht aufrechterhalten.

Die beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente errechnen wir nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode. Der aus der Zusatzversicherung für die
Bildung der beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente zur Verfügung ste-
hende Betrag vermindert sich um rückständige Beiträge.

Wird die Mindestrente nicht erreicht, endet die Zusatzversicherung und
Ihnen erwächst kein Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Fortführung des Berufsunfähigkeitsschutzes bei Beitragsfreistel-
lung oder Reduzierung der Rentenversicherung als Hauptversiche-
rung (BUZ-Retter)

16.7 Wird die in Form einer Rentenversicherung bestehende Hauptversi-
cherung beitragsfrei gestellt, können Sie innerhalb eines Monats nach
dem Beitragsfreistellungstermin beantragen, dass die durch die Beitrags-
freistellung entfallende versicherte garantierte Rente für den Fall der Be-
rufsunfähigkeit ohne Gesundheitsprüfung in eine neue selbstständige
Berufsunfähigkeitsversicherung übernommen wird. Dieser Antrag kann
auch gestellt werden, falls eine bestehende Berufsunfähigkeitsrente auf
Grund einer Reduzierung der Hauptversicherung herabgesetzt werden
musste.

Die versicherte Berufsunfähigkeitsrente kann ohne eine Beitragsfreistel-
lung oder Reduzierung der Hauptversicherung als selbstständige Berufs-
unfähigkeitsversicherung in der Privatversorgung weitergeführt werden,
sofern die maximal förderfähigen Beiträge in der Basisversorgung über-
schritten werden (z.B. nach einer Scheidung, durch dynamische Bei-
tragserhöhungen oder durch eine Änderung der Versorgungswerkbei-
träge). Insgesamt darf sich die Summe der versicherten Berufsunfähig-
keitsrenten inklusive der Beitragsbefreiung für die Hauptversicherung bei
Fortführung der Berufsunfähigkeitsrente in einer selbstständigen Berufs-
unfähigkeitsversicherung nicht erhöhen. Die Beitragsbefreiung für die
Hauptversicherung bei Berufsunfähigkeit bleibt in der Basisversorgung
unverändert erhalten.

Diesen Antrag werden wir annehmen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt ein
entsprechendes Produkt bzw. einen entsprechenden Tarif anbieten. Der
Beitragsfreistellungstermin ist dann gleichzeitig der Beginn dieser Versi-
cherung. Hierbei erlischt die Zusatzversicherung zum Beitragsfreistel-
lungstermin, ohne dass Leistungen daraus fällig werden. Sie kann bei
einer Wiederinkraftsetzung der Hauptversicherung nicht wiederaufleben.

Diese Möglichkeit haben Sie nur, wenn weder Leistungen wegen Berufs-
unfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung bezogen oder
beantragt wurden noch sind solche objektiv eingetreten.

Die Beiträge für die neu abzuschließende selbstständige Berufs-
unfähigkeitsversicherung errechnen sich nach dem zum Übertragungs-
termin erreichten Lebensalter der versicherten Person, der Laufzeit des
hinzukommenden Versicherungsschutzes und der aktuellen Berufstari-
fierung. Es gelten die dann gültigen Mindestbeiträge für die selbststän-
dige Berufsunfähigkeitsversicherung. Weiterhin liegen dem Neuvertrag
der dann gültige Tarif sowie die aktuellen Annahmerichtlinien zugrunde.

Bitte beachten Sie: Die neue selbstständige Berufsunfähigkeits-
versicherung ist ein rechtlich selbstständiger Versicherungsvertrag mit
gesonderten Beiträgen und Versicherungsleistungen. Sie unterliegt nicht
den gesetzlichen Vorschriften gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b)
Doppelbuchstabe aa) Einkommensteuergesetz (EStG). Bei Abschluss
fallen erneut Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten
an. Die Fristen für eventuelle steuerliche Vergünstigungen beginnen er-
neut zu laufen. Aus der bisherigen Zusatzversicherung wird kein De-
ckungskapital auf die neue selbstständige Berufsunfähigkeits-
versicherung übertragen.
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Herabsetzung der Versicherungsleistung

16.8 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der Hauptversiche-
rung wird die reduzierte Berufsunfähigkeitsrente nach den anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode berechnet. Eine Berufsunfähigkeitsrente von mo-
natlich 50 Euro darf nicht unterschritten werden.

Bei Leistungspflicht aus der Zusatzversicherung

16.9 Erbringen wir Leistungen aus der Zusatzversicherung, berechnen
wir die Leistung aus der Hauptversicherung (beitragsfreie Versicherungs-

leistung und Überschussbeteiligung der Hauptversicherung) so, als ob
Sie den Beitrag unverändert weitergezahlt hätten.

16.10 Ansprüche aus der Zusatzversicherung, die auf bereits vor Kündi-
gung oder Beitragsfreistellung der Hauptversicherung eingetretener Be-
rufsunfähigkeit beruhen, werden durch Kündigung oder Beitragsfreistel-
lung der Hauptversicherung nicht berührt.

16.11 Ansprüche aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung können
Sie nicht abtreten oder verpfänden.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

In den folgenden Versicherungsbedingungen wollen wir Sie über die Re-
gelungen informieren, die für das Versicherungsverhältnis zwischen dem
Versicherungsnehmer und uns gelten.
Sind Sie versicherte Person, aber nicht gleichzeitig Versicherungs-
nehmer, dann sprechen wir Sie in den Versicherungsbedingungen nicht
unmittelbar an, denn die dort festgelegten Rechte und Pflichten betreffen
vorrangig nur den Versicherungsnehmer als unseren Vertragspartner.
Versicherungsnehmer bei Versicherungen in der betrieblichen Altersver-
sorgung ist der Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer, für den der Arbeitgeber
den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat, ist versicherte Person.

Inhaltsverzeichnis

1 Welche Leistungen erbringen ....................................................wir? 1
2 Wann liegt Berufsunfähigkeit ....................................................vor? 2
3 Wann ist der Versicherungsschutz ....................ausgeschlossen? 5
4 Was bedeutet die vorvertragliche ..........................Anzeigepflicht? 6
5 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

wird, und welche Mitwirkungspflichten ..........................bestehen? 7
6 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?8
7 Wie können Sie eine unabhängige Stelle in die Leistungsprüfung

........................................................................................einbeziehen? 8
8 Welche Regelungen gelten für eine garantierte Steigerung der

Rente im ......................................................................Leistungsfall? 8
9 Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-

kungspflichten hat die versicherte .....................................Person? 8
10 Was gilt bei einer Verletzung der ..............Mitwirkungspflichten? 9
11 Was gilt bei einem Einstieg in das Berufsleben ("Zukunftsga-

..............................................................................................rantie")? 9
12 Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beamten-

verhältnis oder im Öffentlichen .......................................Dienst? 10
13 Welche Bedeutung hat das ..............................Rauchverhalten? 10
14 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen

...........................................................................................beteiligt? 10
15 Wie werden die Kosten ..............................................verrechnet? 11
16 Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten

Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versiche-
rung ...................................................................................ändern? 11

17 Wie ist das Verhältnis zur ...........................Hauptversicherung? 12

1      Welche Leistungen erbringen wir?

1.1 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer der
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung berufsunfähig (Ziffer 2), er-
bringen wir - längstens für die vereinbarte Leistungsdauer - folgende
Versicherungsleistungen:

a) Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für die Hauptversiche-
rung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen;

b) bei Zusatztarif BUZD werden während der Berufsunfähigkeit zusätz-
lich die planmäßigen Beitragserhöhungen für die Hauptversicherung mit
dem für die BUZD vereinbarten Erhöhungsprozentsatz jährlich beitrags-

frei durchgeführt (gilt nicht, wenn die Hauptversicherung eine Direktver-
sicherung ist);

c) Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente, wenn diese mitversichert ist.
Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

1.2 Die Versicherungsdauer der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leistungs-
dauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen erbringen,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer berufsun-
fähig geworden ist.

1.3 Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Zusatzversi-
cherung berufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit (vgl. Ziffer 2.6), er-
bringen wir die volle Leistung, auch wenn Berufsunfähigkeit nach Ziffer
21 bis Ziffer 2.5 bzw. Ziffer 2.9 nicht vorliegt.

1.4 Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Zusatzversi-
cherung berufsunfähig infolge mittelschwerer oder schwerer Demenz
(vgl. Ziffer 2.8), erbringen wir die volle Leistung, auch wenn Berufsunfä-
higkeit nach Ziffer 2.1 bis Ziffer 2.6 bzw. Ziffer 2.9 nicht vorliegt.

1.5 Tritt bei der versicherten Person während der Dauer dieser Zusatz-
versicherung eine spezielle Beeinträchtigung ein (vgl. Ziffer 2.10 und
Ziffer 2.11), erbringen wir für maximal 24 Monate die volle Leistung, auch
wenn Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2. 1 bis Ziffer 2.9 nicht vorliegt.

1.6 Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten
Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteili-
gung erhalten (siehe Ziffer 13).

Beginn des Leistungsanspruches
1.7 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit Ablauf
des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eintritt. Abweichend kann für
die Berufsunfähigkeitsrente ein aufgeschobener Leistungsbeginn indivi-
duell vereinbart sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühestens zu
diesem Termin.

1.8 Haben Sie einen Tarif ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen, so
entsteht der Anspruch auf Beitragsbefreiung nur bei bedingungsgemäßer
Berufsunfähigkeit, die frühestens drei Jahre nach Versicherungsbeginn
eintritt. Der Schutz aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung be-
steht damit erst nach drei Jahren ab ihrem Beginn (Wartezeit). Für Be-
rufsunfähigkeit, die nach Beginn der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung aber vor Ablauf der dreijährigen Wartezeit eintritt, erbringen wir
keine Versicherungsleistung. In diesem Fall erlischt die Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung und das Deckungskapital aus dieser Versiche-
rung wird - soweit vorhanden - ausgezahlt.

Die Wartezeit entfällt, wenn die Berufsunfähigkeit aufgrund eines Unfalls
eingetreten ist.

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von
außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig
eine Gesundheitsschädigung erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn durch
erhöhte Kraftanstrengung der versicherten Person an Gliedmaßen oder
Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder
oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

Ende des Leistungsanspruches
1.9 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn Berufs-
unfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte Person
stirbt oder bei Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer oder mit Errei-
chen der für den Bezug der Altersrente erforderlichen Altersgrenze der
Hauptversicherung.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer
1.10 Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versicherungs-
dauer und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer einge-
stellt, weil Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, lebt die
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Leistung innerhalb der Leistungsdauer wieder auf, sofern die versicherte
Person wegen der ursprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Mo-
nate ununterbrochen berufsunfähig wird. Die Bestimmungen von Ziffer 9
gelten entsprechend.

Weltweiter Versicherungsschutz
1.11 Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde,
weltweit.

Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase
1.12 Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslaufzeit.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

Medizinische und berufliche Rehabilitations- und Integrationsbera-
tung
Folgender Absatz gilt nicht, wenn die Hauptversicherung eine Direktver-
sicherung oder die Rückdeckungsversicherung für eine Unterstützungs-
kasse ist:
1.13 Wir bieten der versicherten Person bei Eintritt von Berufsunfähigkeit
im Sinne von Ziffer 2.1 bis Ziffer 2.9 kostenlos eine Beratung über Mög-
lichkeiten zur medizinischen Rehabilitation und beruflichen Reintegration
durch von uns beauftragte anerkannte Spezialisten an. Von uns als sinn-
voll bestätigte Maßnahmen werden von unseren Spezialisten eingeleitet
und begleitet. Maßnahmen sind sinnvoll, wenn aus medizinischer und ar-
beitsmarktbezogener Sicht die begründete Aussicht besteht, dass die
Aufnahme einer Berufstätigkeit dadurch erfolgen kann.

Wir übernehmen während der Versicherungsdauer die Kosten für eine
vollständig durchgeführte Maßnahme. Die Kosten übernehmen wir je-
doch maximal bis zum sechsfachen der vereinbarten monatlichen Be-
rufsunfähigkeitsrente, höchstens 12.000 Euro. Die versicherte Person ist
nicht verpflichtet diese Hilfe anzunehmen.

Leistung bei Einstellung von Krankentagegeld bzw. Krankengeld
(Überbrückungshilfe)
Folgender Absatz gilt nicht, wenn die Hauptversicherung eine Direktver-
sicherung oder die Rückdeckungsversicherung für eine Unterstützungs-
kasse ist:
1.14 Wir erbringen Leistungen in Höhe der versicherten Berufsunfähig-
keitsrente und gewähren Beitragsbefreiung als Überbrückungshilfe,
wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer einen An-
spruch auf Zahlung von

- Krankentagegeld gegen einen privaten Krankenversicherer er-
worben hat und diese Zahlung eingestellt wird, weil aus medizini-
schen Gründen eine Berufsunfähigkeit im Sinne der Bedingungen
für die Krankentagegeldversicherung vorliegt, oder

- Krankengeld gegen einen gesetzlichen Krankenversicherer er-
worben hat und diese Zahlung eingestellt wird, weil die versicherte
Person eine Rente wegen voller Erwerbsminderung von der ge-
setzlichen Rentenversicherung bezieht. Zudem muss die versi-
cherte Person in gesunden Tagen mindestens sechs Stunden am
Tag gearbeitet haben.

Die Überbrückungshilfe ist in Textform zu beantragen. Sie kann nur dann
beantragt werden, wenn zeitgleich Leistungen infolge Berufsunfähigkeit
beantragt werden. Als Nachweis für die Überbrückungshilfe genügt die
Übermittlung der Mitteilung des Krankenversicherers über die Leistungs-
einstellung.

Die Überbrückungshilfe kann während der Versicherungsdauer nur
einmal in Anspruch genommen werden.

Wenn Ausschlüsse zu Art und Umfang des Versicherungsschutzes ver-
traglich vereinbart sind, dann gelten diese Ausschlüsse auch für Leis-
tungen bei Überbrückungshilfe.

Der Anspruch auf Überbrückungshilfe entsteht mit Ablauf des Monats, in
dem die Krankentagegeldzahlungen des privaten Krankenversicherers
bzw. die Krankengeldzahlungen des gesetzlichen Versicherers entfallen.
Geht uns diese Entscheidung erst nach der Leistungseinstellung zu, so
entsteht der Anspruch auf Überbrückungshilfe erst mit Beginn des Mo-
nats des Zugangs, sofern zu diesem Zeitpunkt noch Versicherungs-
schutz besteht. Dies gilt nicht, wenn die verspätete Meldung ohne
schuldhaftes Versäumen der versicherten Person erfolgt ist.

Der Anspruch auf Überbrückungshilfe besteht bis zu dem Ablauf des Mo-
nats unserer Leistungsentscheidung, maximal jedoch für sechs Monate.
Der Anspruch auf Überbrückungshilfe endet ferner, wenn die versicherte
Person stirbt oder die Leistungsdauer der Versicherung endet.
Ein Anspruch auf Überbrückungshilfe besteht nicht, wenn wir für den
Zeitraum der Überbrückungshilfe Leistungen infolge Berufsunfähigkeit,
Arbeitsunfähigkeit oder speziellen Beeinträchtigungen erbringen oder er-
bracht haben.

Bei einer rückwirkenden Anerkennung von Berufsunfähigkeit, Arbeitsun-
fähigkeit oder speziellen Beeinträchtigungen rechnen wir erbrachte Über-
brückungshilfe auf diese Leistungen an. Ergibt unsere Prüfung, dass
keine Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen vorliegt, müssen
als Überbrückungshilfe erbrachte Leistungen nicht zurückgezahlt
werden.

Die Zahlung einer Überbrückungshilfe ist nicht mit einer Leistungsaner-
kennung der Berufsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder speziellen Beein-
trächtigungen gleichzusetzen. Wenn wir eine Überbrückungshilfe zahlen,
können wir auch bezogen auf die Überbrückungshilfe unsere Rechte auf-
grund einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht geltend ma-
chen (siehe Ziffer 4).

Beitragszahlung bis zur Leistungsentscheidung
1.15 Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis zur Ent-
scheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller Höhe weiter
entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungs-
pflicht zurückzahlen.

Sie können verlangen, dass wir die Beiträge für mögliche Zeiten unserer
Leistungspflicht stunden und hierfür keine Stundungszinsen erheben.
Die während der Leistungsprüfung gestundeten Beiträge sind unverzüg-
lich nachzuzahlen, wenn die Leistungsablehnung ausgesprochen oder
eine ggf. binnen drei Monate eingeleitete gerichtliche Auseinanderset-
zung mit der Bestätigung der Leistungsablehnung beendet wird.

Wir prüfen, ob eine ratierliche Nachzahlung möglich ist.

Folgender Absatz gilt nicht, wenn die Hauptversicherung eine Direktver-
sicherung oder die Rückdeckungsversicherung für eine Unterstützungs-
kasse ist:
Sie können verlangen, dass die gestundeten Beiträge durch eine Ver-
tragsänderung oder durch Verrechnung mit den Gewinnanteilen der
Hauptversicherung, soweit vorhanden, getilgt werden. Sollte die Tilgung
auf diesem Wege nicht möglich sein, teilen wir Ihnen das unverzüglich
mit. Außerdem können Sie die gestundeten Beiträge in einem Zeitraum
von bis zu 48 Monaten in Raten zusammen mit den laufenden Beiträgen
nachzahlen. Stundungszinsen erheben wir in diesem Fall nicht.

2      Wann liegt Berufsunfähigkeit vor?

2.1 Berufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 1.1 liegt vor, wenn die versi-
cherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersent-
sprechenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussicht-
lich sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % außerstande ist,
ihre vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung zuletzt ausgeübte
berufliche Tätigkeit (für Heilberufe: Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt,
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Apotheker oder Psychotherapeut), so wie sie ohne gesundheitliche Be-
einträchtigung ausgestaltet war, nachzugehen. Bei einem geringeren
Grad der Berufsunfähigkeit besteht kein Anspruch auf diese Versiche-
rungsleistungen.

Ist die versicherte Person ausschließlich in Teilzeit beschäftigt (eine oder
mehrere sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten gemäß § 2 Gesetz
über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge - Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz - TzBfG, Stand 22.11.2019), gilt:
Berufsunfähigkeit liegt ebenfalls vor, wenn die zuletzt ausgeübte(n) Tä-
tigkeit(en) aus gesundheitlichen Gründen im Durchschnitt nur noch ma-
ximal für drei Stunden pro Tag ausgeübt werden kann/können. Beträgt
die tägliche Arbeitszeit im Durchschnitt mehr als sechs Stunden täglich,
wird Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2.1, Sätze 1 und 2, geprüft. Bei Aus-
übung von mehreren Teilzeittätigkeiten erfolgt jeweils eine Gesamtbe-
trachtung.

Bei Hausfrauen und Hausmännern ohne Erwerbstätigkeit gilt das zum
Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit von der versicherten Person
in ihrem Haushalt konkret ausgeübte Tätigkeitsprofil als ausgeübter
Beruf.

2.2 Berufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 1.1 liegt auch dann vor, wenn
eine auf gesetzlichen Vorschriften oder behördlicher Anordnung beru-
hende Verfügung der versicherten Person verbietet, ihre zuletzt ausge-
übte berufliche Tätigkeit wegen Infektionsgefahr ganz oder teilweise fort-
zuführen (Tätigkeitsverbot nach § 31 Infektionsschutzgesetz (IfSG)) und
sich dieses Tätigkeitsverbot auf einen Zeitraum von mindestens sechs
Monaten erstreckt. Zum Nachweis des Vorliegens eines Tätigkeitsver-
botes ist uns die Verfügung im Original oder amtlich beglaubigt vorzu-
legen.

Liegt ein solches Tätigkeitsverbot nicht vor, wird die Ansteckungsgefahr
nach objektiven Kriterien und dem aktuellen Stand der medizinischen
Wissenschaft beurteilt. Im Zweifel wird dazu ein entsprechendes Gut-
achten eingeholt.

2.3 Übt die versicherte Person jedoch eine andere, ihrer Ausbildung oder
Erfahrung und bisherigen Lebensstellung entsprechende berufliche Tä-
tigkeit (für Heilberufe: Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker
oder Psychotherapeut) konkret aus, liegt keine Berufsunfähigkeit vor. Als
entsprechend wird dabei nur eine solche Tätigkeit angesehen, die keine
deutlich abweichenden Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert und auch in
ihrer Vergütung und Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau der
bislang ausgeübten beruflichen Tätigkeit absinkt. Unzumutbar ist dabei
eine Einkommensminderung von 20 % oder mehr gegenüber dem jährli-
chen Bruttoeinkommen (bei Selbständigen oder Freiberuflern der durch-
schnittliche Gewinn vor Steuern der letzten drei Jahre)der zuletzt ausge-
übten beruflichen Tätigkeit, wobei die höchstrichterliche Rechtsprechung
zu berücksichtigen ist. Im begründeten Einzelfall kann auch eine unter
20 % liegende Einkommensminderung unzumutbar sein.

Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung.

Für Heilberufe gilt zusätzlich:
Hat die versicherte Person innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem
Eintritt der Berufsunfähigkeit auf Weisung des Arbeitgebers eine andere
Tätigkeit ausgeübt, so wird auf Wunsch der versicherten Person die vor-
herige berufliche Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder
Psychotherapeut bei der Prüfung der Berufsunfähigkeit berücksichtigt.
Wir verzichten auf eine abstrakte Verweisung.

2.4 Bei einer selbstständig oder freiberuflich tätigen versicherten Person
setzt Berufsunfähigkeit zusätzlich voraus, dass sie außerstande ist,
durch zumutbare Umorganisation ihres Arbeitsplatzes oder ihres Tätig-
keitsbereichs, sich ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine 50 %ige Be-
rufsfähigkeit ermöglicht.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn:

- die versicherte Person ihre Stellung als Betriebsinhaber/in erhalten
kann,

- kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist,
- keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor-

liegt,
- diese wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- die versicherte Person diese aufgrund ihres maßgeblichen Ein-

flusses auf die Geschicke des Unternehmens realisieren kann (Di-
rektions- und Weisungsrecht).

Wir verzichten bei Betrieben auf die Prüfung einer Umorganisation, wenn

- der Betrieb weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt. Als Mitarbeiter
in diesem Sinne zählen ausschließlich aus- oder angelernte Ange-
stellte. Auszubildende, Praktikanten oder Werkstudenten bleiben
dabei unberücksichtigt, oder

- die selbstständig oder freiberuflich tätige versicherte Person eine
akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und in ihrer
täglichen Arbeitszeit zu mindestens 90 % kaufmännische oder or-
ganisatorische Tätigkeiten in dem Betrieb ausübt.

Für Heilberufe gilt:
Bei einer als niedergelassener oder freiberuflicher Arzt, Zahnarzt, Tier-
arzt, Apotheker oder Psychotherapeut tätigen versicherten Person setzt
Berufsunfähigkeit zusätzlich voraus, dass sie außerstande ist, durch zu-
mutbare Umorganisation ihres Arbeitsplatzes oder ihres Tätigkeitsbe-
reichs, sich ein Tätigkeitsfeld zu schaffen, das eine 50 %ige Berufsfähig-
keit ermöglicht.

Eine Umorganisation ist zumutbar, wenn:

- die versicherte Person ihre Stellung als Praxis- oder Apothekenin-
haber/in erhalten kann,

- kein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist,
- keine dauerhaft ins Gewicht fallende Einkommensminderung vor-

liegt,
- diese wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- die versicherte Person diese aufgrund ihres maßgeblichen Ein-

flusses auf die Geschicke des Unternehmens realisieren kann (Di-
rektions- und Weisungsrecht).

Wir verzichten bei Betrieben auf die Prüfung einer Umorganisation, wenn

- der Betrieb weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt. Als Mitarbeiter
in diesem Sinne zählen ausschließlich Angehörige eines akademi-
schen Heilberufes im Angestelltenverhältnis, oder

- die selbstständig oder freiberuflich tätige versicherte Person eine
akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und in ihrer
täglichen Arbeitszeit zu mindestens 90 % kaufmännische oder or-
ganisatorische Tätigkeiten in dem Betrieb ausübt.

2.5 Ist die versicherte Person vorübergehend oder endgültig aus dem
Berufsleben ausgeschieden, ist bei der Prüfung der Leistungsansprüche
im Sinne der Ziffern 2.1 und 2.4 sowie der Ziffern 2.10 bis 2.12 die beim
Ausscheiden aus dem Berufsleben zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit
und die damit verbundene Lebensstellung maßgeblich.

Für Heilberufe gilt abweichend:
Ist die versicherte Person vorübergehend oder endgültig aus dem Be-
rufsleben ausgeschieden, ist bei der Prüfung der Leistungsansprüche im
Sinne der Ziffern 2.1 und 2.5 sowie der Ziffern 2.10 bis 2.12 die beim
Ausscheiden aus dem Berufsleben zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit
als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Psychotherapeut und die
damit verbundene Lebensstellung maßgeblich.
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Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge von Pflegebedürftigkeit vor?
2.6 Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versi-
cherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersent-
sprechenden) Kräfteverfalls voraussichtlich sechs Monate ununterbro-
chen so hilflos ist, dass sie für mindestens eine der in Ziffer 2.7 ge-
nannten Verrichtungen (Pflegepunkte) - auch bei Einsatz technischer
und medizinischer Hilfsmittel - täglich der Hilfe einer anderen Person be-
darf. Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen. Ziffer 2.9 gilt ent-
sprechend.

2.7 Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Berufsunfähigkeit in-
folge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen tägli-
chen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind folgende
Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim:

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Kleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstüt-
zung einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen ausgegli-
chen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft
keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung.
Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer veränderten
Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

Wann liegt Berufsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder schwerer
Demenz vor?
2.8 Berufsunfähigkeit infolge Demenz liegt vor, bei mittelschweren oder
schweren Hirnleistungsstörungen (Definition siehe unten), die durch Un-
fall oder Erkrankung verursacht wurden, wenn als deren Folge die versi-
cherte Person voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen
kontinuierliche Beaufsichtigung benötigt, weil sie sich selbst oder andere
sonst erheblich gefährden würde.

Eine mittelschwere oder schwere Demenz ist charakterisiert durch einen
Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das Denk-, Erkennungs-,
Erinnerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Die Diagnose einer mittelschweren oder schweren Demenz ist durch
einen Facharzt (Neurologie) auf der Basis einer ausführlichen Befunder-
hebung mit körperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und
unter Verwendung psychometrischer Tests zu bestätigen. Es muss min-
destens ein Schweregrad 5 "Mittelschwere kognitive Leistungsein-
bußen", ermittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 5, Global De-
terioration Scale - GDS, Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand
08/2014) nach Reisberg vorliegen. Zur Bestätigung der Diagnose
können Wiederholungsuntersuchungen gefordert werden. Leichte oder
mäßige Hirnleistungsstörungen sind keine mittelschwere oder schwere
Demenz im oben genannten Sinn und erfüllen die Leistungsvorausset-
zungen nicht.

Wann liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die Prognose nicht möglich
ist?
2.9 Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß den Ziffern
2.1 bis 2.6 bzw. Ziffer 2.8 voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen
andauern wird, gilt es als Berufsunfähigkeit von Beginn an, wenn der
entsprechend beeinträchtigende Zustand tatsächlich länger als sechs
Monate angedauert hat.

Ergänzende Bestimmungen für die Ziffern 2.1 bis 2.9 für Auszubil-
dende, freiwillig Wehrdienst Leistende, Leistende des Freiwilligen
Sozialen Jahres, Leistende des Freiwilligen Ökologischen Jahres,
Leistende des Bundesfreiwilligendienstes und Studenten

2.10 Bei Personen, die den Freiwilligen Wehrdienst (FWD) oder den
Bundesfreiwilligendienst (BFD), das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder
das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ableisten, liegt Berufsunfähigkeit
vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung
oder (auch altersentsprechenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzu-
weisen ist, voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen zu mindestens
50 % außerstande ist, seine vorherige Tätigkeit auszuüben und, wenn
die versicherte Person noch keiner Tätigkeit nachgegangen ist, eine Be-
rufsausbildung oder ein Studium aufzunehmen.

2.11 Bei Auszubildenden liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versi-
cherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersent-
sprechenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussicht-
lich sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % außerstande ist,
die begonnene Berufsausbildung fortzusetzen.

Beginnt die versicherte Person eine neue Berufsausbildung und erreicht
mit dieser einen vergleichbaren Ausbildungsstand wie mit der vorherge-
henden Berufsausbildung, liegt keine Berufsunfähigkeit mehr vor. Er-
greift die versicherte Person ohne erneute Berufsausbildung einen Beruf
und erreicht eine dem ursprünglich erzielten Ausbildungsstand vergleich-
bare Lebensstellung, liegt ebenfalls keine Berufsunfähigkeit mehr vor.

Hat die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit mindestens
die Hälfte der vorgesehenen Ausbildungszeit absolviert, wird auf die Le-
bensstellung hinsichtlich Vergütung und sozialer Wertschätzung abge-
stellt, die regelmäßig mit dem erfolgreichen Abschluss einer solchen Be-
rufsausbildung verbunden ist.

2.12 Bei Studenten liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versicherte
Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder (auch altersentspre-
chenden) Kräfteverfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich
sechs Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % außerstande ist, ihr
zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls ausgeübtes Studium fortzu-
setzen. Als Studium gilt ein Vollzeitstudium an einer staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschule oder Fachhochschule oder vergleich-
baren Ausbildungseinrichtung. Der angestrebte akademische Studienab-
schluss muss in Deutschland anerkannt sein.
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Wir verzichten auf die Möglichkeit der Verweisung auf ein anderes Stu-
dium oder die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit (Verzicht auf abs-
trakte Verweisung). Absolviert die versicherte Person jedoch ein anderes
Studium oder übt sie eine ihrem Studium entsprechende berufliche Tä-
tigkeit konkret aus, liegt keine Berufsunfähigkeit vor (konkrete Verwei-
sung).

Beginnt die versicherte Person ein neues Studium und erreicht sie mit
diesem einen vergleichbaren Studienstand wie mit dem vorhergehenden
Studium, liegt keine Berufsunfähigkeit mehr vor.

Ist mindestens die Hälfte der Regelstudienzeit nach Studienordnung ab-
solviert und ist die Regelstudienzeit um nicht mehr als fünf Semester
überschritten, wird im Rahmen der konkreten Verweisung (vgl. Ziffer 2.3)
auf die Lebensstellung hinsichtlich Vergütung und Wertschätzung abge-
stellt, die regelmäßig mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums bei
Eintritt der Berufsunfähigkeit verbunden ist. Ist das Studium nicht derart
fortgeschritten, wird zur Prüfung der konkreten Verweisung die Lebens-
stellung bei Eintritt der Berufsunfähigkeit zugrunde gelegt.

Leistungen bei speziellen Beeinträchtigungen

Die folgenden beiden Absätze gelten nicht, wenn die Hauptversicherung
eine Direktversicherung oder die Rückdeckungsversicherung für eine
Unterstützungskasse ist:

2.13 Ist die versicherte Person weder berufsunfähig noch berufsunfähig
infolge Pflegebedürftigkeit oder Demenz, tritt bei ihr während der Versi-
cherungsdauer aber eine spezielle Beeinträchtigung im Sinne von Ziffer
2.14 ein, erbringen wir folgende Leistungen - längstens für 24 Monate:

- Wir zahlen die versicherte Berufsunfähigkeitsrente,
- Wir befreien Sie von der Beitragszahlungspflicht.

Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rentenzahlung wegen einer
speziellen Beeinträchtigung entsteht mit Ablauf des Versicherungsmo-
nats, in dem die spezielle Beeinträchtigung (siehe Ziffer 2.14) einge-
treten ist.

Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rentenzahlung wegen einer
speziellen Beeinträchtigung endet in folgenden Fällen mit Ablauf des je-
weiligen Versicherungsmonats:

- Die 24-monatige Leistungsdauer läuft ab.
- Die spezielle Beeinträchtigung im Sinne von Ziffer 2.14 liegt nicht

mehr vor oder die versicherte Person wird berufsunfähig bzw. be-
rufsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit oder Demenz. War unsere
Leistungspflicht wegen spezieller Beeinträchtigung anerkannt oder
gerichtlich festgestellt, gilt für eine Anspruchsbeendigung vor Ab-
lauf der 24-monatigen Leistungsdauer Ziffer 9 entsprechend, insbe-
sondere in Bezug auf die formalen Voraussetzungen und Fristen
der Leistungseinstellung.

- Die versicherte Person stirbt.
- Die Versicherungsdauer läuft ab.

Leistungen wegen einer speziellen Beeinträchtigung können nur ein-
malig in Anspruch genommen werden. Mit der Anspruchsbeendigung er-
lischt die Leistungspflicht insofern insgesamt und endgültig. Dies gilt
auch dann, wenn die 24-monatige Leistungsdauer bis zur Beendigung
noch nicht voll ausgeschöpft war.

2.14 Eine spezielle Beeinträchtigung im Sinne dieser Bedingungen liegt
vor, wenn die versicherte Person aufgrund einer ärztlich nachgewie-
senen Gesundheitsstörung

- voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen bei der
Fortbewegung ständig auf einen Rollstuhl angewiesen oder dies
bereits sechs Monate ununterbrochen gewesen ist; in diesem Fall

liegt eine spezielle Beeinträchtigung bereits von Beginn der Sechs-
Monats-Frist an vor.

- die Hörfähigkeit beider Ohren vollständig verloren hat und der Hör-
verlust und dessen Ausmaß nicht durch zumutbare Hilfsmittel (z. B.
Hörgerät) gebessert werden kann (der Hörverlust für gesprochene
Wörter (500 Hz - 3 kHz) muss auf beiden Ohren jeweils mindestens
80 Dezibel betragen);

- die Sehfähigkeit beider Augen vollständig verloren hat und der Seh-
verlust und dessen Ausmaß nicht durch zumutbare Hilfsmittel (z. B.
Brille/Kontaktlinsen) gebessert werden kann (Alternative 1: Das
Restsehvermögen (Restsehschärfe/Visus) beträgt insgesamt nicht
mehr als 0,05 oder 3/60; Alternative 2: Das Gesichtsfeld für die
Schwarz- Weiß-Wahrnehmung ist auf weniger als 15 Grad Abstand
vom Zentrum in alle Richtungen eingeschränkt).

Wenn Ausschlüsse zu Art und Umfang des Versicherungsschutzes ver-
traglich vereinbart sind, dann gelten diese Ausschlüsse auch für Leis-
tungen bei speziellen Beeinträchtigungen.

3      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

3.1 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon,
wie es zu dem Versicherungsfall gekommen ist.

Ausschlusstatbestände
3.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn der Ver-
sicherungsfall verursacht ist:
a) Unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder durch

innere Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unru-
hestifter teilgenommen hat.

Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder in-
neren Unruhen eintritt, denen die versicherte Person wäh-
rend eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv be-
teiligt war;

- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen
Bundeswehr oder anderer staatlich beauftragter Organisa-
tionen an deren rein humanitären Hilfeleistungen außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland teilnimmt und wäh-
rend oder infolge derartiger Einsätze der Versicherungsfall
eintritt;

b) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat
oder eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrs-
delikten und fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) Durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder Kräfteverfall,
einer speziellen Beeinträchtigung, absichtliche Selbstverletzung
oder versuchter Selbsttötung; hingegen besteht Versicherungs-
schutz, wenn uns jedoch nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zu-
stand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden
sind;

d) Durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versiche-
rungsnehmer vorsätzlich den Versicherungsfall bei der versi-
cherten Person herbeigeführt haben;

e) Durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Ge-
sundheit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße ge-
fährden oder schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämp-
fung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde der Bundesre-
publik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen anderer
Länder bedarf;
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f) Unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzli-
chen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven,
biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das
Freisetzen geeignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer
Vielzahl von Personen zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-
dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.

3.3 Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei arglistiger
Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen entfallen.
Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den Rechts-
folgen von deren Verletzung finden Sie in Ziffer 4.

4      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

4.1 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeige-
pflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen oder
früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Beschwerden
sowie dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
4.2 Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die Über-
nahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. Ziffer 4.1),
nicht oder nicht richtig angegeben, können wir von der Zusatzversiche-
rung zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir die Zusatzversicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.
Wird die Zusatzversicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt dieser
Vertragsteil ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung
4.3 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht, können wir die Zusatzversicherung unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir die Zusatzversicherung auch bei

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.

4.4 Kündigen wir die Zusatzversicherung besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
4.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir die Zusatzver-
sicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Be-
dingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben
Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese an-
deren Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10 % oder schließen wir den Versicherungsschutz für den
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie die Zusatzversicherung in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen.
In der Mitteilung werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
4.6 Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen uns nur
zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese Rechte inner-
halb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Umstände zur Be-
gründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

4.7 Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kündigung
und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
4.8 Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und ge-
wollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist,
können wir die Zusatzversicherung wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist die Zusatzversicherung
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz aus der Zusatzversicherung bestand. Eine Erstattung
der gezahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
4.9 Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der
arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung können wir
nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.
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Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
4.10 Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung dieser
Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen gelten
bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei einer
Wiederherstellung der Zusatzversicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

5      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird, und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

5.1 Ergänzend zu den Anforderungen aus den Versicherungs-
bedingungen für die Hauptversicherung unter der Überschrift "Was ist zu
beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird?" sind uns von
der Anspruch stellenden Person, wenn Leistungen geltend gemacht
werden, unverzüglich folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungs-
falls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ur-
sache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Lei-
dens sowie über den Grad der Berufsunfähigkeit, bzw. der Pflege-
bedürftigkeit oder der Demenz;

c) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, ihre Stellung
und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit, über
die wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person (z. B.
Steuerbescheide, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen,
Lohn- und Gehaltsabrechnungen) sowie über die eingetretenen
Veränderungen;

d) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheini-
gung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut
ist, über Art und Umfang der Pflege;

e) bei Berufsunfähigkeit infolge Demenz eine Demenzeinstufung auf-
grund der Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reisberg, aus-
gestellt durch eine Pflegeeinrichtung oder von einem Arzt, sowie
ein Testat des behandelnden Arztes;

f) bei Berufsunfähigkeit nach Ziffer 2.2 zusätzlich die Verfügung der
zuständigen Behörde im Original oder amtlich beglaubigt;

g) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeein-
richtungen oder Pflegepersonen, bei denen die versi-
cherte Person in Behandlung war, ist oder - sofern be-
kannt - sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungs-
träger oder sonstiger Versorgungsträger, bei denen die
versicherte Person ebenfalls Leistungen wegen Berufsun-
fähigkeit oder vergleichbarer leistungsbegründender Um-
stände geltend machen könnte,

- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber
der versicherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

5.2 Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche Untersu-
chungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige Nachweise
verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen
durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der versicherten Person sowie ihre jeweiligen
Veränderungen.

Folgender Absatz gilt nicht, wenn die Hauptversicherung eine Direktver-
sicherung oder die Rückdeckungsversicherung für eine Unterstützungs-
kasse ist:
Wenn sich die versicherte Person im Ausland aufhält, können wir ver-
langen, dass die Untersuchungen in Deutschland durchgeführt werden.
In diesem Fall übernehmen wir die Untersuchungskosten sowie die all-
gemein üblichen Reise- und Unterbringungskosten. Unter den üblichen
Reise- und Unterbringungskosten verstehen wir die Anreisekosten
gemäß Bahnfahrt 2. Klasse und falls erforderlich Flug in der economy
class sowie die Unterbringung in einem 4-Sterne Hotel. Auf Untersu-
chungen in Deutschland können wir verzichten, wenn diese vor Ort nach
den von uns in Deutschland angewendeten Grundsätzen erfolgen. So-
fern sich die versicherte Person in Deutschland aufhält, übernehmen wir
ebenfalls die angefallenen Untersuchungskosten sowie die allgemein üb-
lichen Reise- und Aufenthaltskosten.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Pflegeheimen, Personenversiche-
rern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und
Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor Antragstellung
untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versichert war oder
einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermächtigen, uns auf Ver-
langen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ hat die versicherte
Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Verfü-
gung zu stellen.

Weiterhin hat die versicherte Person ihre bisherigen Arbeitgeber zu er-
mächtigen, uns auf Verlangen sachdienliche Auskunft über die finanzi-
ellen Gegebenheiten und über die Ausgestaltung der konkreten Tätigkeit
zu erteilen. Alternativ hat die versicherte Person uns diese erforderlichen
Auskünfte und Nachweise zur Verfügung zu stellen.

Ist die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit selbstständig
tätig, so sind uns auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte und Nach-
weise zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung benötigt werden, ob
der Betrieb der versicherten Person, in dem sie selbstständig tätig ist, so
umorganisiert werden kann, dass die Fortdauer der selbstständigen Tä-
tigkeit möglich ist.

5.3 Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaßnahmen, die
die untersuchenden und behandelnden Ärzte anordnen, um die Heilung
zu fördern oder die Berufsunfähigkeit zu mindern, nicht durchführen,
steht dies einer Anerkennung der Berufsunfähigkeit grundsätzlich nicht
entgegen. Die versicherte Person ist angehalten, zumutbaren Anwei-
sungen ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse
Folge zu leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z.B. Tragen von Prothesen, Verwendung von Seh-
und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen, das
Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiotherapeuti-
schen Maßnahmen.
Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

Klarstellung zu Abschnitt Leistungen bei speziellen Beeinträchtigungen:
Der Tatbestand der speziellen Beeinträchtigung setzt voraus, dass keine
Möglichkeit besteht, den vollständigen Hörverlust bzw. die vollständige
Erblindung durch ein zumutbares Hilfsmittel (Hörgerät, Brille, Kontakt-
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linsen etc.) zu bessern. D. h., es liegt bereits kein Versicherungsfall vor,
wenn eine (hypothetische) Verwendung des Hilfsmittels dazu führte,
dass der Hörverlust bzw. die Erblindung nicht mehr vollständig im Sinne
von Ziffer 2.14 wäre.

6      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

6.1 Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen erklären
wir innerhalb von höchstens einer Woche in Textform, ob, in welchem
Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht anerkennen.
Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, informieren wir Sie
spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbeitungsstand.

6.2 Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Anerkenntnisse
aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen einem end-
gültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, einmalig ein auf
maximal zwölf Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis in Textform aus-
sprechen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Aner-
kenntnis für uns bindend. Anschließend wird die Berufsunfähigkeit erneut
beurteilt.

7      Wie können Sie eine unabhängige Stelle in die Leistungsprü-
fung einbeziehen?

Diese Regelung gilt nicht, wenn die Hauptversicherung eine Direktversi-
cherung oder die Rückdeckungsversicherung für eine Unterstützungs-
kasse ist:
Lehnen wir Ihren Leistungsantrag gemäß Ziffer 6.1 ab, haben Sie die
Möglichkeit unsere Leistungsentscheidung überprüfen zu lassen. Sie
können sich beispielsweise an Fachanwälte oder Fachmediziner
wenden. Diese Stellen muss die versicherte Person aus Gründen des
Datenschutzes schriftlich bevollmächtigen. Im Rahmen der erteilten Voll-
macht dürfen dann für die Leistungsprüfung relevante Daten und Unter-
lagen (z. B. der formelle Leistungsantrag, Arztberichte, Gutachten) an
diese Stelle weitergeleitet werden.

Wir übernehmen 50 % der nachgewiesenen Kosten, höchstens jedoch
1.500 Euro. Die Stellungnahme kann innerhalb von einem Monat abge-
geben werden. Wir werden mögliche Bedenken oder Anregungen aus
der Stellungnahme in unsere erneute Entscheidungsfindung einbe-
ziehen.

Dieses Recht steht Ihnen auch zu, wenn wir gemäß Ziffer 9.6 bis einschl.
Ziffer 9.9 im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens unsere bisher aner-
kannten Leistungen einstellen.

8      Welche Regelungen gelten für eine garantierte Steigerung der
Rente im Leistungsfall?

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob eine garantierte
Steigerung der Rente im Leistungsfall Bestandteil Ihrer Versicherung ist.
Für diese gelten die nachfolgenden Regelungen:

8.1 Ist zu Ihrer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung vereinbart, dass
nach Eintritt der bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit eine planmäßige
Steigerung der Rente erfolgt, wird diese ab dem Jahrestag des Versiche-
rungsbeginns durchgeführt, der auf den Monat der Anerkennung der Be-
rufsunfähigkeit folgt.

Einzelheiten zum Maßstab und Umfang der mitversicherten garantierten
Steigerung der Rente im Leistungsfall können Sie Ihrem Versicherungs-
schein und den Bedingungen für die Dynamik entnehmen.

8.2 Eine mitversicherte garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall
erfolgt jährlich, solange der Leistungsanspruch aus der Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung besteht.

8.3 Während der Dauer des Leistungsanspruchs aus der Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung sind Sie von der Beitragszahlungspflicht auch
für die Erhöhungen befreit.

8.4 Endet unsere Leistungspflicht aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung, gilt Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht nur für die
Höhe der garantierten Berufsunfähigkeitsrente zu Beginn der Leistung.
Diese gilt als neue Ausgangsbasis für die garantierte Steigerung der
Rente. Wünschen Sie, dass auch die während des Leistungsbezuges er-
folgten Rentenerhöhungen weiterhin Berücksichtigung finden, müssen
Sie innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt unseres Schreibens zur Be-
endigung unserer Leistungspflicht in Textform beantragen, dass Ihre wie-
derauflebende Beitragszahlungspflicht auch hierfür gelten soll.

9      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung

9.1 Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht sind
wir berechtigt, das Fortbestehen des Versicherungsfalles gemäß Ziffer 2
sowie das Fortleben der versicherten Person nachzuprüfen. Zur Nach-
prüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte
und einmal jährlich umfassende Untersuchungen der versicherten
Person durch von uns zu beauftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen,

- der beruflichen Tätigkeit und den wirtschaftlichen und steuerlichen
Verhältnissen der versicherten Person sowohl vor dem Eintritt des
Versicherungsfalles als auch deren Veränderungen bis zur aktu-
ellen Nachprüfung.

Die Bestimmungen von Ziffer 5 gelten entsprechend.

9.2 Wir können erneut prüfen, ob die versicherte Person eine andere be-
rufliche Tätigkeit im Sinne von Ziffer 2 konkret ausübt, wobei neu erwor-
bene berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten (z.B. durch Umschulung,
Fort- oder Weiterbildung) zu berücksichtigen sind.

Wiedereingliederungshilfe
9.3 Im Einzelfall können Sie eine Wiedereingliederungshilfe beantragen,

- wenn durch Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten eine
neue berufliche Tätigkeit konkret ausgeübt werden kann und

- diese auch der Lebensstellung im Sinne von Ziffer 2.3 vor Eintritt
der Berufsunfähigkeit entspricht.

Voraussetzung für die Zahlung einer Wiedereingliederungshilfe ist, dass
aus einer mitversicherten Berufsunfähigkeitsrente noch mindestens zwölf
Monate Leistungen fließen könnten.

Ein Anspruch auf Unterstützung zur Wiedereingliederung besteht jedoch
nicht.

Umorganisationshilfe
9.4 Bei einer selbständig oder freiberuflich tätigen versicherten Person
haben Sie einen Rechtsanspruch auf eine einmalige finanzielle Umorga-
nisationshilfe,

- wenn die versicherte Person ihren Betrieb im Sinne von Ziffer 2.4
sinnvoll umorganisieren könnte und wir daher keine Leistungen
wegen Berufsunfähigkeit erbringen müssen. Die Umorganisation
muss wirtschaftlich zweckmäßig sein und von der versicherten
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Person aufgrund ihres maßgeblichen Einflusses auf die Geschicke
des Unternehmens realisiert werden können.

- Die Lebensstellung (Stellung als Betriebsinhaber) muss außerdem
derjenigen vor Eintritt der Berufsunfähigkeit entsprechen. Das
heißt, die Umorganisation darf nicht zu einer auf Dauer ins Gewicht
fallenden Einkommenseinbuße führen und keinen erheblichen Ka-
pitalaufwand erfordern.

Wir zahlen die finanzielle Unterstützung zur Umorganisation in Höhe der
Kosten, die tatsächlich entstehen, jedoch begrenzt auf sechs Monats-
renten und maximal 12.000 Euro. Wird die versicherte Person innerhalb
von zwölf Monaten, nachdem wir die Unterstützung zur Umorganisation
gezahlt haben, wegen der gleichen medizinischen Ursache, die Grund
für die Umorganisation war, berufsunfähig, rechnen wir die Unterstüt-
zung zur Umorganisation auf die Berufsunfähigkeitsrenten an.

Voraussetzung für die Zahlung einer Umorganisationshilfe ist, dass aus
einer mitversicherten Berufsunfähigkeitsrente noch mindestens zwölf
Monate Leistungen fließen könnten.

Diese Regelung gilt nicht, wenn die Hauptversicherung eine Direktversi-
cherung oder die Rückdeckungsversicherung für eine Unterstützungs-
kasse ist.

Mitteilungspflicht bei Änderungen
9.5 Sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder beantragt
haben, müssen Sie uns die Wiederaufnahme bzw. Änderung der berufli-
chen Tätigkeit unverzüglich mitteilen.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Berufsunfä-
higkeit
9.6 Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad auf we-
niger als 50 % vermindert, werden wir von der Leistung frei. In diesem
Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und teilen die Ein-
stellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in Textform mit.
Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf des dritten Mo-
nats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam. Zu diesem Zeit-
punkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen werden, so-
fern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungsfalls beitragspflichtig
war.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit
9.7 Ist die Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit weggefallen, gilt
Ziffer 9.6 entsprechend.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Demenz
9.8 Ist die Berufsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder schwerer De-
menz weggefallen oder hat sich der Umfang der Demenz auf einen
Schweregrad von weniger als fünf nach Reisberg (GDS 5) reduziert, gilt
Ziffer 9.6 entsprechend.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung einer speziellen
Beeinträchtigung
9.9 Ist eine spezielle Beeinträchtigung weggefallen oder hat sich der Um-
fang einer speziellen Beeinträchtigung so reduziert, dass die Vorausset-
zungen von Ziffer 2.14 nicht mehr vorliegen, gilt Ziffer 9.6 entsprechend.

10      Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten?

10.1 Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten nach Ziffer 5 oder Ziffer 8
können wir Versicherungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch,
wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung der erteilten Schwei-
gepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nut-
zung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu prüfen.

10.2 Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätzlich nur
für die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vorliegen des
Versicherungsfalles nachgewiesen ist.

10.3 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig nicht erfüllt
wurden, sind wir leistungsfrei.

10.4 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich nicht er-
füllt wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt aber in-
soweit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder des Versi-
cherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ursächlich war.

10.5 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrlässig nicht
erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass die Fahr-
lässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nachweisen.
Ziffer 9.4 Satz 2 gilt entsprechend.

10.6 Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen haben.

11      Was gilt bei einem Einstieg in das Berufsleben ("Zukunftsga-
rantie")?

Im Rahmen der Zukunftsgarantie vergleichen wir den Beitrag für die aus-
geübte berufliche Tätigkeit, die wir bei Antragsstellung zugrunde gelegt
haben, mit dem Beitrag für die ausgeübte berufliche Tätigkeit beim Start
ins Berufsleben.
Hat die neu aufgenommene berufliche Tätigkeit einen günstigeren Bei-
trag, stellen wir die Zusatzversicherung ohne erneute Gesundheitsprü-
fung um (Zukunftsgarantie). Diese Möglichkeit können Sie einmalig
nutzen. Dafür müssen die in den nächsten Absätzen genannten Voraus-
setzungen erfüllt sein.

Voraussetzungen

- Die Umstellung kann nur erfolgen, wenn die versicherte Person bei
Beginn der Versicherung

- Student, Referendar, Auszubildender oder Beamtenan-
wärter war oder

- den Bundesfreiwilligendienst (BFD), das Freiwillige So-
ziale Jahr (FSJ) oder das Freiwillige Ökologische Jahr
(FJÖ) geleistet hat.

- Die versicherte Person hat
- ein Studium an einer staatlichen oder staatlich aner-

kannten Universität, Hochschule oder Fachhochschule
oder ein Referendariat oder

- eine Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf abgeschlossen.

- Die neue berufliche Tätigkeit muss unbefristet und bei uns ver-
sicherbar sein. Ein Referendariat oder der Status als Beamter auf
Widerruf oder auf Probe (BaW / BaP) gilt als unbefristet.

- Die Zusatzversicherung darf nicht beitragsfrei gestellt sein.
- Der Beginn der Zusatzversicherung darf nicht länger als fünf Jahre

zurückliegen.

Fristen und Nachweise
Die Beantragung der Zukunftsgarantie muss innerhalb folgender Fristen
erfolgen:

- Innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der Ausbildung, des
Studiums oder des Referendariats und der Aufnahme der erstma-
ligen beruflichen Tätigkeit. Abweichend gilt für Lehrkräfte eine Frist
von 18 Monaten.

- Die versicherte Person übt die neue berufliche Tätigkeit seit min-
destens sechs Monaten aus.

Bitte beantragen Sie die Zukunftsgarantie in Textform und reichen uns
Nachweise über den Abschluss der Ausbildung und der neuen berufli-
chen Tätigkeit ein. Erfüllen Sie alle genannten Voraussetzungen und
liegen uns alle notwendigen Unterlagen vor, stellen wir Ihre Zusatzversi-
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cherung zum 01. des Folgemonats um. Vereinbarte Leistungsaus-
schlüsse und Zuschläge bleiben bestehen.

Verlängerung der Versicherungs- und Leistungsdauer
Sofern eine Verlängerung der Versicherungs- und Leistungsdauer ge-
wünscht wird, muss folgendes beachtet werden:

- eine erneute Gesundheitsüberprüfung der versicherten Person ist
notwendig;

- die Verlängerung der Dauern muss
- bei einer Rentenversicherung innerhalb der ursprüngli-

chen Aufschubzeit liegen;
- bei einer Risiko-Lebensversicherung innerhalb der ur-

sprünglichen Versicherungsdauer liegen.

12      Was gilt bei Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Beam-
tenverhältnis oder im Öffentlichen Dienst?

Nimmt die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit im Beamtenver-
hältnis oder im Öffentlichen Dienst (ÖD) auf, gilt: Sie können den Berufs-
unfähigkeitsschutz um eine Klausel zur Dienstunfähigkeit bzw. um die
Regelungen für Angestellte im ÖD erweitern. Die Versicherung darf nicht
beitragsfrei gestellt sein.

Dazu übertragen wir Ihren gesamten Vertrag auf die DBV Deutsche Be-
amtenversicherung Lebensversicherung Zweigniederlassung der AXA
Lebensversicherung AG (DBV-ZN). Maßgeblich bei der Erweiterung des
Berufsunfähigkeitsschutzes ist dann die berufliche Tätigkeit, welche die
versicherte Person als Beamter, Beamter im Kirchenrecht, Richter oder
Soldat bzw. als Angestellter im ÖD zum Umstellungstermin ausübt. Es
gelten die zum Umstellungstermin gültigen bzw. angebotenen Tarife,
Rechnungsgrundlagen, Annahmerichtlinien und ggf. die aktuelle Berufs-
tarifierung; eventuelle vorhandene Klauseln und Zuschläge werden mit-
berücksichtigt.

Sofern die versicherte Person eine berufliche Tätigkeit im Beamtenver-
hältnis aufnimmt (dies gilt auch für Beamte im Kirchenrecht oder
Richter), kann der Versicherungsschutz um eine Teildienstunfähigkeit
(Begrenzte Dienstfähigkeit) und / oder um eine spezielle Dienstunfähig-
keit ergänzt werden. Wird die versicherte Person Berufssoldat, kann der
Versicherungsschutz um die Absicherung einer speziellen Dienstunfähig-
keit ergänzt werden, nicht aber um die Absicherung einer Teildienstunfä-
higkeit.

Wir überprüfen die Gesundheit der versicherten Person nicht, wenn Sie
die Übertragung innerhalb von 24 Monaten beantragen, nachdem die
versicherte Person die berufliche Tätigkeit als Beamter, Beamter im Kir-
chenrecht, Richter oder Soldat bzw. als Angestellter im ÖD aufge-
nommen hat. Der zusätzliche Versicherungsschutz (Absicherung einer
Teildienstunfähigkeit bzw. speziellen Dienstunfähigkeit) kann innerhalb
von 24 Monaten nach Aufnahme der beruflichen Tätigkeit im Beamten-
verhältnis ohne erneute Überprüfung der Gesundheit ergänzt werden. In
jedem Fall erfolgt jedoch eine finanzielle Angemessenheitsprüfung.

Bitte beachten Sie: Zusatzversicherung(en) und Hauptversicherung
bilden eine Einheit. Wir übertragen alle Teile Ihres Vertrages auf die
DBV-ZN. Ihre Hauptversicherung wird durch die Erweiterung Ihres Versi-
cherungsschutzes in der Zusatzversicherung nicht verändert.

13      Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten?

Bieten wir diese Zusatzversicherung als Raucher- und Nichtraucherversi-
cherung an, gelten die folgenden Regelungen.

Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Das Rauchverhalten, das die versicherte Person bei Antragsstellung an-
gibt, legt fest, ob sie im Sinne dieser Zusatzversicherung Nichtraucher
oder Raucher ist. Der Raucherstatus zum Zeitpunkt der Antragstellung
hat bei gleichen Leistungen Einfluss auf die Beitragshöhe. Eine spätere
Änderung des Rauchverhaltens der versicherten Person muss uns je-
doch nicht angezeigt werden.

14      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie in den Versicherungsbedingungen für die Hauptversiche-
rung unter der Überschrift "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie
sind Sie an ihnen beteiligt?" beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschusshöhe
14.1 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht garantiert
werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie hängt von
vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der langen Ver-
tragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beein-
flussbar.

Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die
einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
14.2 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zur
Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versiche-
rungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung be-
rücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z.B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z.B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Während der Anwart-
schaftszeit ist dies die Bestandsgruppe der Hauptversicherung. Nach
Rentenbeginn ist das Einzelgeschäft der Bestandsgruppe 113, das Kol-
lektivgeschäft der Bestandsgruppe 125 zugeordnet.

Überschussbeteiligung vor Eintritt des Versicherungsfalles
14.3 Für die Zuteilung von Überschüssen besteht beim Überschuss-
system verzinsliche Ansammlung eine Wartezeit von einem Jahr nach
Versicherungsbeginn. Dies gilt nur, wenn die Vertragslaufzeit mehr als
ein Jahr beträgt. Ansonsten bestehen keine Wartezeiten für die Zuteilung
von Überschüssen.
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14.4 Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit
Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um einen
bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser ausge-
zahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist, wird der
für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Bonussatz verbindlich
festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
bonus für die weitere Dauer der Berufsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.
Wenn ausschließlich eine Beitragsbefreiung im Sinne von Ziffer 1.1
a) versichert ist, sagen wir für den Versicherungsfall ebenfalls einen
Leistungsfallbonus zu. Dieser Leistungsfallbonus wird zusammen
mit den weiteren Überschussanteilen, die sich nach dem maßgebli-
chen Deckungskapital der Zusatzversicherung bemessen, verzins-
lich angesammelt. Dieser Überschuss wird bei Fälligkeit einer Leis-
tung aus der Hauptversicherung zur Erhöhung dieser Leistung ver-
wendet.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Zusatzversicherung verrechnet, so dass sich ein gerin-
gerer zu zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versicherung
erhält keine Überschussbeteiligung in Form der Beitragsverrech-
nung. Sie können dieses Überschusssystem nur wählen, wenn die
Hauptversicherung weder eine Direktversicherung noch eine Rück-
deckungsversicherung für eine Unterstützungskasse ist.

- Erhöhung Hauptversicherung: Die laufenden Überschussanteile
werden zur Erhöhung der Hauptversicherung verwendet und bei
Fälligkeit einer Leistung aus der Hauptversicherung zur Erhöhung
dieser Leistung verwendet.

- verzinsliche Ansammlung: Die jährlichen Überschussanteile
werden verzinslich angesammelt und bei Beendigung der Zusatz-
versicherung bzw. bei Fälligkeit einer Leistung ausgezahlt.
Die Verzinsung des Ansammlungsguthabens (Ansammlungszins)
ist nicht garantiert. Sie ergibt sich aus der Deklaration der Über-
schussanteile.
Wenn die Hauptversicherung als Direktversicherung nach § 3 Nr.
63 EStG ausgestaltet ist, gilt: Bei Beendigung des Vertrags oder
bei Eintritt der Berufsunfähigkeit berechnen wir aus dem angesam-
melten Kapital eine lebenslängliche Rente mit den dann aktuellen
Rechtsgrundlagen. Falls die Rente kleiner oder gleich 1 % der mo-
natlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs
ist, werden wir an Stelle der Rente eine Kapitalzahlung erbringen.
Übersteigt die Rente 1 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
des Vierten Sozialgesetzbuchs, zahlen wir ebenfalls einen Kapital-
betrag, falls der Leistungsempfänger eine Kapitalzahlung wählt.

- Bonusrente mit Rückgewähr: Die laufenden Überschussanteile
werden zur Erhöhung der Versicherungsleistung der Hauptversi-
cherung und der zuteilungsberechtigten Zusatzversicherungen ver-
wendet und im Todesfall ausbezahlt. Für die Rente im Sinne von
Ziffer 1.1 c) bleibt das Verhältnis der Leistung der Hauptversiche-
rung und der Berufsunfähigkeitsrente unter Einbeziehung der Bo-
nusrente unverändert. Sie können dieses Überschusssystem nur
wählen, wenn die Hauptversicherung das gleiche Überschuss-
system beinhaltet.

- Bonusrente: Die laufenden Überschussanteile werden zur Erhö-
hung der Versicherungsleistung der Hauptversicherung und der zu-
teilungsberechtigten Zusatzversicherungen verwendet. Für die
Rente im Sinne von Ziffer 1.1 c) bleibt das Verhältnis der Leistung
der Hauptversicherung und der Berufsunfähigkeitsrente unter Ein-
beziehung der Bonusrente unverändert. Sie können dieses Über-
schusssystem nur wählen, wenn die Hauptversicherung das
gleiche Überschusssystem beinhaltet.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen. Ein Wechsel des Überschusssystems ist
während der Vertragslaufzeit nicht möglich.

14.5 Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus" gewählt, die
Versicherung ist beitragspflichtig und ist eine Rente im Sinne von Ziffer
1.1 c) versichert und der Leistungsfall ist noch nicht eingetreten, gilt fol-
gendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Rente gegen einen zusätzlichen
Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu erhöhen, dass der bis-
herige Versicherungsschutz einschließlich der Rente aus dem Leistungs-
fallbonus wieder erreicht wird. Ist die Hauptversicherung eine Direktversi-
cherung nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) und § 100
EStG, dürfen die steuerlich zulässigen Höchstbeträge hierdurch nicht
überschritten werden.

Überschussbeteiligung nach Eintritt des Versicherungsfalles
14.6 Überschüsse nach Eintritt des Versicherungsfalles können jährlich
zugeteilt werden. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf eines Jahres
seit Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn seit Leistungs-
anerkennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate vergangen sind. An-
sonsten erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

Folgende Überschusssysteme bestehen:

- Verzinsliche Ansammlung: Wenn ausschließlich eine Beitragsbe-
freiung im Sinne von Ziffer 1.1 a) versichert ist, wird die Über-
schussbeteiligung zusammen mit den weiteren Überschussan-
teilen, die sich nach dem maßgeblichen Deckungskapital der Zu-
satzversicherung bemessen, verzinslich angesammelt. Dieses
Überschussguthaben wird bei Fälligkeit einer Leistung aus der
Hauptversicherung zur Erhöhung dieser Leistung verwendet.

- Dynamische Gewinnrente: Die Rente kann sich um einen jährlich
neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies ist nicht garantiert und
hängt von der Überschussentwicklung ab.

15      Wie werden die Kosten verrechnet?

Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren nach § 4
der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei werden die
ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebs-
kosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Versi-
cherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versi-
cherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung aufgrund
von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) bestimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Be-
trag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von
Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge be-
schränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Wurde mit Ihnen für die Hauptversicherung die Anwendbarkeit des För-
derbetrags nach § 100 EStG vereinbart, gilt abweichend Folgendes:
In die von Ihnen gezahlten Beiträge sind Abschluss- und Vertriebskosten
von maximal 2,5 % einkalkuliert. Diese Kosten verteilen wir auf die ge-
samte Beitragszahlungsdauer.

16      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

16.1 Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berechtigt, den
Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herabzusetzen.
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Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können Sie statt-
dessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

16.2 Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können
wir unter den Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue
Regelung ersetzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mittei-
lung wirksam.

17      Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

Einheit mit der Hauptversicherung
17.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie ab-
geschlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne
die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Spätestens wenn der
Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet, bei Rentenversi-
cherungen zum vorgesehenen Rentenbeginn, erlischt der Versiche-
rungsschutz aus der Zusatzversicherung.

17.2 Die Zusatzversicherung kann bei einer Wiederinkraftsetzung der
Hauptversicherung nicht wiederaufleben, wenn Sie bei Beitragsfreistel-
lung bzw. Herabsetzung der versicherten Berufsunfähigkeitsrente für den
entfallenden Versicherungsschutz eine selbstständige Berufs-
unfähigkeitsversicherung ohne erneute Gesundheitsüberprüfung abge-
schlossen haben. Die Regelung zur Mindesthöhe der Berufsunfähigkeits-
rente in Ziffer 17.8 bleibt unberührt.

17.3 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden
die Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß
Anwendung.

Kündigung
17.4 Eine Zusatzversicherung, für die laufende Beiträge zu zahlen sind,
können Sie für sich allein kündigen. In den letzten zehn Versicherungs-
jahren kann die Zusatzversicherung jedoch nur zusammen mit der
Hauptversicherung gekündigt werden. Bei einer Kündigung in den letzten
zehn Versicherungsjahren nehmen wir bei der Berechnung des Rück-
kaufswertes der Hauptversicherung eine Saldierung des eventuell nega-
tiven Deckungskapitals der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit
dem positiven Deckungskapital der Hauptversicherung vor. Bei Renten-
versicherungen mit Indexbeteiligung und fondsgebundenen Rentenversi-
cherungen erfolgt die Saldierung mit dem Sondervermögen. Ist kein Son-
dervermögen vorhanden, erfolgt eine Saldierung mit dem Sicherungsver-
mögen.

Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, entsteht Ihnen daraus kein
Anspruch auf einen Rückkaufswert.

17.5 Eine Zusatzversicherung, für die keine Beiträge mehr zu zahlen
sind (beitragsfreie Zusatzversicherung, Zusatzversicherung gegen Ein-
malbeitrag), können Sie nur zusammen mit der Hauptversicherung kün-
digen. Bei einer Kündigung in den letzten zehn Versicherungsjahren
nehmen wir bei der Berechnung des Rückkaufswertes der Hauptversi-
cherung eine Saldierung des eventuell negativen Deckungskapitals der
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit dem positiven Deckungska-
pital der Hauptversicherung vor. Bei Rentenversicherungen mit Indexbe-
teiligung und fondsgebundenen Rentenversicherungen erfolgt die Saldie-
rung mit dem Sondervermögen. Ist kein Sondervermögen vorhanden, er-
folgt eine Saldierung mit dem Sicherungsvermögen.

Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, entsteht Ihnen daraus kein
Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Beitragsfreistellung
17.6 Die Zusatzversicherung können Sie nur zusammen mit der Haupt-
versicherung in eine beitragsfreie Versicherung umwandeln, und nur
dann, wenn die beitragsfreie Mindestrente von monatlich 25 Euro er-
reicht wird.

Bei einer Beitragsfreistellung in den letzten zehn Versicherungsjahren
nehmen wir bei der Berechnung der beitragsfreien Berufsunfähigkeits-
rente eine Saldierung des eventuell negativen Deckungskapitals der Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit dem positiven Deckungskapital
der Hauptversicherung vor. Bei Rentenversicherungen mit Indexbeteili-
gung und fondsgebundenen Rentenversicherungen erfolgt die Saldie-
rung mit dem Sondervermögen. Ist kein Sondervermögen vorhanden, er-
folgt eine Saldierung mit dem Sicherungsvermögen.

Das Verhältnis zwischen der Berufsunfähigkeitsrente und der Leistung
aus der Hauptversicherung wird durch die Umwandlung in eine beitrags-
freie Versicherung bei konventionellen Rentenversicherungen und bei
Risikolebensversicherungen nicht verändert. Das vorgenannte Verhältnis
wird hingegen bei Rentenversicherungen mit Indexbeteiligung und fonds-
gebundenen Rentenversicherungen nicht aufrechterhalten.

Die beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente errechnen wir nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode. Der aus der Zusatzversicherung für die
Bildung der beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente zur Verfügung ste-
hende Betrag vermindert sich um rückständige Beiträge.

Wird die Mindestrente nicht erreicht, endet die Zusatzversicherung und
Ihnen erwächst kein Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Fortführung des Berufsunfähigkeitsschutzes bei Beitragsfreistel-
lung der Rentenversicherung als Hauptversicherung (BUZ-Retter)
17.7 Wird die in Form einer Rentenversicherung bestehende Hauptversi-
cherung beitragsfrei gestellt, können Sie innerhalb eines Monats nach
dem Beitragsfreistellungstermin beantragen, dass die durch die Beitrags-
freistellung entfallende versicherte garantierte Rente für den Fall der Be-
rufsunfähigkeit ohne Gesundheitsprüfung in eine neue selbstständige
Berufsunfähigkeitsversicherung übernommen wird. Diesen Antrag
werden wir annehmen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt ein entspre-
chendes Produkt bzw. einen entsprechenden Tarif anbieten. Der Bei-
tragsfreistellungstermin ist dann gleichzeitig der Beginn dieser Versiche-
rung. Hierbei erlischt dann die Zusatzversicherung zum Beitragsfreistel-
lungstermin. Sie kann bei einer Wiederinkraftsetzung der Hauptversiche-
rung nicht wiederaufleben.

Diese Möglichkeit haben Sie nur, wenn weder Leistungen wegen Berufs-
unfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung bezogen oder
beantragt wurden noch sind solche objektiv eingetreten.

Die Beiträge für die neu abzuschließende selbstständige Berufs-
unfähigkeitsversicherung errechnen sich nach dem zum Übertragungs-
termin erreichten Lebensalter der versicherten Person, der Laufzeit des
hinzukommenden Versicherungsschutzes und der aktuellen Berufstari-
fierung. Es gelten die dann gültigen Mindestbeiträge für die selbststän-
dige Berufsunfähigkeitsversicherung. Weiterhin liegen dem Neuvertrag
der dann gültige Tarif sowie die aktuellen Annahmerichtlinien zugrunde.

Die selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein rechtlich
selbstständiger Versicherungsvertrag mit gesonderten Beiträgen und
Versicherungsleistungen. Bei Abschluss fallen erneut Abschluss- und
Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten an. Die Fristen für eventuelle
steuerliche Vergünstigungen beginnen erneut zu laufen.

Sie können diese Regelungen nur in Anspruch nehmen, wenn die Ren-
tenversicherung als Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 oder § 100 EStG
geführt wird. Weitere Voraussetzungen sind:

Seite 12



- die versicherte Person ist aus den Diensten des Versicherungsneh-
mers ausgeschieden,

- zum Zeitpunkt des Ausscheidens der versicherten Person sind die
Unverfallbarkeitsfristen gemäß § 1 b Absatz 2 Betriebsrentengesetz
(BetrAVG) bereits erfüllt und es kommt gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2
BetrAVG die versicherungsförmige Lösung zur Anwendung,

- die ausgeschiedene Person (versicherte Person) ist berechtigt, die
Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen (§ 2 Absatz 2
Satz 2 Nr. 3 BetrAVG) und

- die versicherte Person ist Versicherungsnehmer geworden.

Herabsetzung der Versicherungsleistung
17.8 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der Hauptversiche-
rung werden auch die Leistungen aus dieser Zusatzversicherung nach

den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss
der laufenden Versicherungsperiode neu berechnet. Eine Berufsunfähig-
keitsrente von monatlich 50 Euro darf nicht unterschritten werden.

Bei Leistungspflicht aus der Zusatzversicherung
17.9 Erbringen wir Leistungen aus der Zusatzversicherung, berechnen
wir die Leistung aus der Hauptversicherung (Rückkaufswert, beitrags-
freie Versicherungsleistung und Überschussbeteiligung der Hauptversi-
cherung) so, als ob Sie den Beitrag unverändert weitergezahlt hätten.

17.10 Ansprüche aus der Zusatzversicherung, die auf bereits vor Kündi-
gung oder Beitragsfreistellung der Hauptversicherung eingetretener Be-
rufsunfähigkeit beruhen, werden durch Kündigung oder Beitragsfreistel-
lung der Hauptversicherung nicht berührt.
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Willkommen!

Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Die nachfol-
genden Bedingungen informieren Sie ausführlich über Ihren Versiche-
rungsschutz. Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Inhaltsverzeichnis

1 Welche Leistungen erbringen ....................................................wir? 1
2 Wann liegt Erwerbsunfähigkeit .................................................vor? 2
3 Wann ist der Versicherungsschutz ....................ausgeschlossen? 3
4 Was bedeutet die vorvertragliche ..........................Anzeigepflicht? 3
5 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

wird, und welche Mitwirkungspflichten ..........................bestehen? 4
6 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?5
7 Welche Regelungen gelten für eine garantierte Steigerung der

Rente im ......................................................................Leistungsfall? 5
8 Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-

kungspflichten hat die versicherte .....................................Person? 5
9 Was gilt bei einer Verletzung der ................Mitwirkungspflichten? 6
10 Welche Bedeutung hat das ................................Rauchverhalten? 6
11 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen

.............................................................................................beteiligt? 6
12 Wie werden die Kosten ................................................verrechnet? 7
13 Wie ist das Verhältnis zur .............................Hauptversicherung? 7
14 Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten

Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versiche-
rung .....................................................................................ändern? 8

1      Welche Leistungen erbringen wir?

1.1 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer der Er-
werbsunfähigkeits-Zusatzversicherung erwerbsunfähig (Ziffer 2), er-
bringen wir längstens für die vereinbarte Leistungsdauer folgende Versi-
cherungsleistungen:

a) Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für die Hauptversiche-
rung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen;

b) bei Zusatztarif EUZD werden während der Erwerbsunfähigkeit zusätz-
lich die planmäßigen Beitragserhöhungen für die Hauptversicherung mit
dem für die EUZD vereinbarten Erhöhungsprozentsatz jährlich beitrags-
frei durchgeführt;

c) Zahlung einer Erwerbsunfähigkeitsrente, wenn diese mitversichert ist.
Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

1.2 Die Versicherungsdauer der Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leis-
tungsdauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen er-
bringen, wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer
erwerbsunfähig geworden ist.

1.3 Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Zusatzversi-
cherung erwerbsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit (vgl. Ziffer 2.3), er-

bringen wir die volle Leistung, auch wenn Erwerbsunfähigkeit nach Ziffer
2.1 bis Ziffer 2.2 bzw. Ziffer 2.5 bis Ziffer 2.6 nicht vorliegt.

1.4 Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Zusatzversi-
cherung erwerbsunfähig infolge mittelschwerer oder schwerer Demenz
(vgl. Ziffer 2.5), erbringen wir die volle Leistung, auch wenn Erwerbsun-
fähigkeit nach Ziffer 2.1 bis Ziffer 2.4 bzw. Ziffer 2.6 nicht vorliegt.

1.5 Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten
Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteili-
gung erhalten (siehe Ziffer 11).

Beginn des Leistungsanspruches

1.6 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit Ablauf
des Monats, in dem die Erwerbsunfähigkeit eintritt. Abweichend kann für
die Erwerbsunfähigkeitsrente ein aufgeschobener Leistungsbeginn indi-
viduell vereinbart sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühestens zu
diesem Termin.

Ende des Leistungsanspruches

1.7 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn Er-
werbsunfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte
Person stirbt oder bei Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer oder mit
Erreichen der für den Bezug der Altersrente erforderlichen Altersgrenze
der Hauptversicherung.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer

1.8 Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versicherungsdauer
und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer eingestellt,
weil Erwerbsunfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, lebt die Leis-
tung innerhalb der Leistungsdauer wieder auf, sofern die versicherte
Person wegen der ursprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Mo-
nate ununterbrochen erwerbsunfähig wird. Die Bestimmungen von Ziffer
6 gelten entsprechend.

Weltweiter Versicherungsschutz

1.9 Der Versicherungsschutz aus der Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde,
weltweit.

Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase

1.10 Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslaufzeit.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

Beitragszahlung bis zur Leistungsentscheidung

1.11 Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis zur Ent-
scheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller Höhe weiter
entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungs-
pflicht zurückzahlen.

Sie können verlangen, dass wir die Beiträge für mögliche Zeiten unserer
Leistungspflicht stunden und hierfür keine Stundungszinsen erheben.
Die während der Leistungsprüfung gestundeten Beiträge sind unverzüg-
lich nachzuzahlen, wenn die Leistungsablehnung ausgesprochen oder
eine ggf. binnen dreier Monate eingeleitete gerichtliche Auseinanderset-
zung mit der Bestätigung der Leistungsablehnung beendet wird.

Wir prüfen, ob eine ratierliche Nachzahlung möglich ist.
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Sie können verlangen, dass die gestundeten Beiträge durch eine Ver-
tragsänderung oder durch Verrechnung mit den Gewinnanteilen der
Hauptversicherung, soweit vorhanden, getilgt werden. Sollte die Tilgung
auf diesem Wege nicht möglich sein, teilen wir Ihnen das unverzüglich
mit. Außerdem können Sie die gestundeten Beiträge in einem Zeitraum
von bis zu 24 Monaten in Raten zusammen mit den laufenden Beiträgen
nachzahlen. Stundungszinsen erheben wir in diesem Fall nicht.

2      Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?

2.1 Erwerbsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge
Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfte-
verfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich für mindestens
sechs Monate ununterbrochen außerstande ist, irgendeine Erwerbstätig-
keit des allgemeinen Arbeitsmarktes für mindestens drei Stunden täglich
auszuüben und aus Erwerbstätigkeit kein Einkommen erzielt, das in dem
Zeitraum, für den Versicherungsleistungen beansprucht werden, über
der monatlichen Grenze für eine geringfügige Beschäftigung gemäß § 8
Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IV liegt.

2.2 Als Erwerbstätigkeit gilt jede Tätigkeit, die auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt üblich ist sowie selbstständige Tätigkeiten.

Unberücksichtigt bleiben Tätigkeiten, die von Behinderten nur in eigens
dafür eingerichteten Werkstätten oder Heimen ausgeführt werden
können.

Bei der Entscheidung über das Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit kommt
es ausschließlich auf die gesundheitlichen Verhältnisse der versicherten
Person an; keine Rolle spielen

- die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere die Verfüg-
barkeit von Arbeitsplätzen,

- der Bescheid eines Sozialversicherungsträgers oder eines berufs-
ständischen Versorgungswerkes über eine unbefristete volle Er-
werbsminderungsrente,

- der zuletzt ausgeübte Beruf und
- die bisherigen Lebens- und Einkommensverhältnisse der versi-

cherten Person.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?

2.3 Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die ver-
sicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls
voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen so hilflos ist,
dass sie für zwei oder mehr der folgenden gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens Hilfe
durch eine andere Person benötigt (Pflegebedürftigkeit). Die Pflegebe-
dürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen. Ziffer 2.6 gilt entsprechend.

2.4 Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit in-
folge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen tägli-
chen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind folgende
Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim:

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Kleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person -auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstüt-
zung einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen ausgegli-
chen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft
keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung.
Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer veränderten
Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder
schwerer Demenz vor?

2.5 Erwerbsunfähigkeit infolge Demenz liegt vor, bei mittelschweren oder
schweren Hirnleistungsstörungen (Definition siehe unten), die durch Un-
fall oder Erkrankung verursacht wurden, wenn als deren Folge die versi-
cherte Person voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen
kontinuierliche Beaufsichtigung benötigt, weil sie sich selbst oder andere
sonst erheblich gefährden würde.

Eine mittelschwere oder schwere Demenz ist charakterisiert durch einen
Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das Denk-, Erkennungs-,
Erinnerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Die Diagnose einer mittelschweren oder schweren Demenz ist durch
einen Facharzt (Neurologie) auf der Basis einer ausführlichen Befunder-
hebung mit körperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und
unter Verwendung psychometrischer Tests zu bestätigen. Es muss min-
destens ein Schweregrad 5 "Mittelschwere kognitive Leistungsein-
bußen", ermittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 5, Global De-
terioration Scale - GDS, Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand
08/2014) nach Reisberg vorliegen. Zur Bestätigung der Diagnose
können Wiederholungsuntersuchungen gefordert werden. Leichte oder
mäßige Hirnleistungsstörungen sind keine mittelschwere oder schwere
Demenz im oben genannten Sinn und erfüllen die Leistungsvorausset-
zungen nicht.
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Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor, wenn eine Prognose nicht mög-
lich ist?

2.6 Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß den Ziffern
2.1 bis 2.3 bzw. Ziffer 2.5 voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen
andauern wird, gilt es als Erwerbsunfähigkeit von Beginn an, wenn der
entsprechend beeinträchtigende Zustand tatsächlich länger als sechs
Monate angedauert hat.

3      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

3.1 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon,
wie es zu der Erwerbsunfähigkeit gekommen ist.

Ausschlusstatbestände

3.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn die Er-
werbsunfähigkeit verursacht ist:

a) Unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder durch
innere Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unru-
hestifter teilgenommen hat.

Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder in-
neren Unruhen eintritt, denen die versicherte Person wäh-
rend eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv be-
teiligt war;

- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen
Bundeswehr oder anderer staatlich beauftragter Organisa-
tionen an deren rein humanitären Hilfeleistungen außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland teilnimmt und wäh-
rend oder infolge derartiger Einsätze der Versicherungsfall
eintritt;

b) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat
oder eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrs-
delikten und fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) Durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder Kräfteverfall,
absichtliche Selbstverletzung oder versuchter Selbsttötung; hin-
gegen besteht Versicherungsschutz, wenn uns jedoch nachge-
wiesen wird, dass diese Handlungen in einem die freie Willensbe-
stimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geis-
testätigkeit begangen worden sind;

d) Durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versiche-
rungsnehmer vorsätzlich die Erwerbsunfähigkeit der versicherten
Person herbeigeführt haben;

e) Durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Ge-
sundheit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße ge-
fährden oder schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämp-
fung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde der Bundesre-
publik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen anderer
Länder bedarf;

f) Unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzli-
chen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven,
biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das
Freisetzen geeignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer
Vielzahl von Personen zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-
dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.

3.3 Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei arglistiger
Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen entfallen.
Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den Rechts-
folgen von deren Verletzung finden Sie in Ziffer 4.

4      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

4.1 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeige-
pflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen oder
früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Beschwerden
sowie dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
4.2 Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die Über-
nahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. Ziffer 4.1),
nicht oder nicht richtig angegeben, können wir von der Zusatzversiche-
rung zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir die Zusatzversicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird die Zusatzversicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt dieser
Vertragsteil ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung
4.3 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht, können wir die Zusatzversicherung unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir die Zusatzversicherung auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.

4.4 Kündigen wir die Zusatzversicherung besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.
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Rückwirkende Vertragsanpassung
4.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir die Zusatzver-
sicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Be-
dingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben
Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese an-
deren Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10 % oder schließen wir den Versicherungsschutz für den
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie die Zusatzversicherung in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen.
In der Mitteilung werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
4.6 Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen uns nur
zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese Rechte inner-
halb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Umstände zur Be-
gründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

4.7 Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kündigung
und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
4.8 Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und ge-
wollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist,
können wir die Zusatzversicherung wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist die Zusatzversicherung
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz aus der Zusatzversicherung bestand. Eine Erstattung
der gezahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
4.9 Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der
arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung können wir
nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
4.10 Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung dieser
Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen gelten
bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei einer
Wiederherstellung der Zusatzversicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

5      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird, und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

5.1 Ergänzend zu den Anforderungen aus den Versicherungs-
bedingungen für die Hauptversicherung unter der Überschrift "Was ist zu
beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird?" sind uns von
der Anspruch stellenden Person, wenn Leistungen geltend gemacht
werden, unverzüglich folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungs-
falls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ur-
sache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Lei-
dens sowie über das Vorliegen der Erwerbsunfähigkeit, bzw. der
Pflegebedürftigkeit oder der Demenz;

c) bei Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheini-
gung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut
ist, über Art und Umfang der Pflege;

d) bei Erwerbsunfähigkeit infolge Demenz eine Demenzeinstufung
aufgrund der Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reisberg,
ausgestellt durch eine Pflegeeinrichtung oder von einem Arzt,
sowie ein Testat des behandelnden Arztes;

e) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeein-
richtungen oder Pflegepersonen, bei denen die versi-
cherte Person in Behandlung war, ist oder sofern bekannt
sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungs-
träger oder sonstiger Versorgungsträger, bei denen die
versicherte Person ebenfalls Leistungen wegen Erwerbs-
unfähigkeit geltend machen könnte,

- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber
der versicherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

5.2 Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche Untersu-
chungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige Nachweise
verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen
durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der versicherten Person z. B. Steuerbescheide,
Bilanzen, Gewinn-und Verlustrechnungen, Lohn- und Gehaltsabrech-
nungen) sowie ihre jeweiligen Veränderungen.

Wenn sich die versicherte Person im Ausland aufhält, können wir ver-
langen, dass die Untersuchungen in Deutschland durchgeführt werden.
In diesem Fall übernehmen wir die Untersuchungskosten sowie die all-
gemein üblichen Reise- und Unterbringungskosten. Unter den üblichen
Reise- und Unterbringungskosten verstehen wir die Anreisekosten
gemäß Bahnfahrt 2. Klasse und falls erforderlich Flug in der economy
class sowie die Unterbringung in einem 4-Sterne Hotel. Auf Untersu-
chungen in Deutschland können wir verzichten, wenn diese vor Ort nach
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den von uns in Deutschland angewendeten Grundsätzen erfolgen. So-
fern sich die versicherte Person in Deutschland aufhält, übernehmen wir
ebenfalls die angefallenen Untersuchungskosten sowie die allgemein üb-
lichen Reise- und Aufenthaltskosten.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Pflegeheimen, Personenversiche-
rern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und
Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor Antragstellung
untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versichert war oder
einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermächtigen, uns auf Ver-
langen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ hat die versicherte
Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Verfü-
gung zu stellen.

5.3 Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaßnahmen, die
die untersuchenden und behandelnden Ärzte anordnen, um die Heilung
zu fördern oder die Erwerbsunfähigkeit zu mindern, nicht durchführen,
steht dies einer Anerkennung der Erwerbsunfähigkeit grundsätzlich nicht
entgegen. Die versicherte Person ist angehalten, zumutbaren Anwei-
sungen ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse
Folge zu leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z.B. Tragen von Prothesen, Verwendung von Seh-
und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen, das
Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiotherapeuti-
schen Maßnahmen.
Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

6      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

6.1 Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen erklären
wir innerhalb von höchstens zehn Tagen in Textform, ob, in welchem
Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht anerkennen.
Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, informieren wir Sie
spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbeitungsstand.

6.2 Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Anerkenntnisse
aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen einem end-
gültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, einmalig ein auf
maximal zwölf Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis in Textform aus-
sprechen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Aner-
kenntnis für uns bindend. Anschließend wird die Erwerbsunfähigkeit er-
neut beurteilt.

7      Welche Regelungen gelten für eine garantierte Steigerung der
Rente im Leistungsfall?

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob eine garantierte
Steigerung der Rente im Leistungsfall Bestandteil Ihrer Versicherung ist.
Für diese gelten die nachfolgenden Regelungen:

7.1 Ist zu Ihrer Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung vereinbart, dass
nach Eintritt der bedingungsgemäßen Erwerbsunfähigkeit eine planmä-
ßige Steigerung der Rente erfolgt, wird diese ab dem Jahrestag des Ver-
sicherungsbeginns durchgeführt, der auf den Monat der Anerkennung
der Erwerbsunfähigkeit folgt.

Einzelheiten zum Maßstab und Umfang der mitversicherten garantierten
Steigerung der Rente im Leistungsfall können Sie Ihrem Versicherungs-
schein und den Bedingungen für die Dynamik entnehmen.

7.2 Eine mitversicherte garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall
erfolgt jährlich, solange der Leistungsanspruch aus der Erwerbsunfähig-
keits-Zusatzversicherung besteht.

7.3 Während der Dauer des Leistungsanspruchs aus der Erwerbsunfä-
higkeits-Zusatzversicherung sind Sie von der Beitragszahlungspflicht
auch für die Erhöhungen befreit.

7.4 Endet unsere Leistungspflicht aus der Erwerbsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung, gilt Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht nur für
die Höhe der garantierten Erwerbsunfähigkeitsrente zu Beginn der Leis-
tung. Diese gilt als neue Ausgangsbasis für die garantierte Steigerung
der Rente. Wünschen Sie, dass auch die während des Leistungsbe-
zuges erfolgten Rentenerhöhungen weiterhin Berücksichtigung finden,
müssen Sie innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt unseres Schrei-
bens zur Beendigung unserer Leistungspflicht in Textform beantragen,
dass Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht auch hierfür gelten
soll.

8      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung

8.1 Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht sind
wir berechtigt, das Fortbestehen der Erwerbsunfähigkeit gemäß Ziffer 2
sowie das Fortleben der versicherten Person nachzuprüfen. Zur Nach-
prüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte
und einmal jährlich umfassende Untersuchungen der versicherten
Person durch von uns zu beauftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen.

Die Bestimmungen von Ziffer 4 gelten entsprechend.

Wiedereingliederungshilfe
8.2 Im Einzelfall können Sie eine Wiedereingliederungshilfe beantragen,
wenn damit durch Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten irgend-
eine Erwerbstätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes für mindestens
drei Stunden täglich wieder möglich wird und die Erwerbsunfähigkeit
gemäß Ziffer 2 entfällt.

Grundvoraussetzung für die Zahlung von Wiedereingliederungshilfe ist
außerdem, dass eine Erwerbsunfähigkeitsrente mitversichert ist, aus der
noch mindestens zwölf Monate Leistungen fließen.

Ein Anspruch auf Wiedereingliederungshilfe besteht jedoch nicht.

Mitteilungspflicht bei Änderungen

8.3 Sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder beantragt
haben müssen Sie uns den Wegfall der Erwerbsunfähigkeit und/oder die
Wiederaufnahme bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit unverzüglich
mitteilen.

Leistungseinstellung bei Wegfall der Erwerbsunfähigkeit

8.4 Ist die versicherte Person wieder in der Lage, mehr als drei Stunden
täglich irgendeiner Tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes gemäß
Ziffer 2 nachzugehen, oder erzielt sie aus Erwerbstätigkeit ein Ein-
kommen, das über der monatlichen Grenze für eine geringfügige Be-
schäftigung gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV liegt, sind wir berechtigt, un-
sere Leistungen einzustellen, sofern die Versicherung bei Eintritt des
Versicherungsfalls beitragspflichtig war.
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In diesem Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und
teilen die Einstellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in
Textform mit. Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf
des dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam.
Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufge-
nommen werden, sofern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungs-
falls beitragspflichtig war.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit

8.5 Entfällt die Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit oder hat
sich der Umfang der Pflegebedürftigkeit auf unter zwei Pflegepunkte re-
duziert, gilt Ziffer 8.4 entsprechend.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Demenz

8.6 Entfällt die Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder schwerer
Demenz oder hat sich der Umfang der Demenz auf einen Schweregrad
von weniger als fünf nach Reisberg (GDS 5) reduziert, gilt Ziffer 8.4 ent-
sprechend.

9      Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten?

9.1 Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten nach Ziffer 5 oder Ziffer 8
können wir Versicherungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch,
wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung der erteilten Schwei-
gepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nut-
zung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu prüfen.

9.2 Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätzlich nur für
die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vorliegen der Er-
werbsunfähigkeit nachgewiesen ist.

9.3 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig nicht erfüllt
wurden, sind wir leistungsfrei.

9.4 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich nicht erfüllt
wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt aber inso-
weit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder des Versi-
cherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ursächlich war.

9.5 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrlässig nicht
erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass die Fahr-
lässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nachweisen.
Ziffer 9.4 Satz 2 gilt entsprechend.

9.6 Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.

10      Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten?

Bieten wir diese Zusatzversicherung als Raucher- und Nichtraucherversi-
cherung an, gelten die folgen-den Regelungen.

Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,

- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung
von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder

- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Das Rauchverhalten, das die versicherte Person bei Antragsstellung an-
gibt, legt fest, ob sie im Sinne dieser Zusatzversicherung Nichtraucher
oder Raucher ist. Der Raucherstatus zum Zeitpunkt der Antragstellung
hat bei gleichen Leistungen Einfluss auf die Beitragshöhe. Eine spätere
Änderung des Rauchverhaltens der versicherten Person muss uns je-
doch nicht angezeigt werden.

11      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie in den Versicherungsbedingungen für die Hauptversiche-
rung unter der Überschrift "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie
sind Sie an ihnen beteiligt?" beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschusshöhe

11.1 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht garantiert
werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie hängt von
vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der langen Ver-
tragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beein-
flussbar.

Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die
einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen

11.2 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zur
Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versiche-
rungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung be-
rücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z.B. Tod, Langlebigkeit, Erwerbsunfähig-
keit),

- die Art der Kapitalanlage (z.B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Während der Anwart-
schaftszeit ist dies die Bestandsgruppe der Hauptversicherung. Nach
Rentenbeginn ist das Einzelgeschäft der Bestandsgruppe 113, das Kol-
lektivgeschäft der Bestandsgruppe 125 zugeordnet.

Überschussbeteiligung vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit

11.3 Für die Zuteilung von Überschüssen bestehen keine Wartezeiten.

11.4 Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit
Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um
einen bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser
ausgezahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist,
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wird der für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bo-
nussatz) jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen.
Bei Beginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Bonussatz verbind-
lich festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
bonus für die weitere Dauer der Erwerbsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.
Wenn ausschließlich eine Beitragsbefreiung im Sinne von Ziffer 1.1
a) versichert ist, sagen wir für den Fall der Erwerbsunfähigkeit
ebenfalls einen Leistungsfallbonus zu. Dieser Leistungsfallbonus
wird zusammen mit den weiteren Überschussanteilen, die sich
nach dem maßgeblichen Deckungskapital der Zusatzversicherung
bemessen, verzinslich angesammelt. Dieser Überschuss wird bei
Fälligkeit einer Leistung aus der Hauptversicherung zur Erhöhung
dieser Leistung verwendet.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Ta-
rifbeitrag der Zusatzversicherung verrechnet, so dass sich ein ge-
ringerer zu zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versiche-
rung erhält keine Überschussbeteiligung in Form der Beitragsver-
rechnung.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen. Ein Wechsel des Überschusssystems ist
während der Vertragslaufzeit nicht möglich.

11.5 Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus" gewählt, die
Versicherung ist beitragspflichtig und ist eine Rente im Sinne von Ziffer
1.1 c) versichert und der Leistungsfall ist noch nicht eingetreten, gilt fol-
gendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Erwerbsunfähigkeitsrente gegen
einen zusätzlichen Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu er-
höhen, dass der bisherige Erwerbsunfähigkeitsschutz einschließlich der
Rente aus dem Leistungsfallbonus wieder erreicht wird.

Überschussbeteiligung nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit

11.6 Überschüsse nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit werden jährlich
zugeteilt. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf eines Jahres seit
Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn seit Leistungsaner-
kennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate vergangen sind. Ansonsten
erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

Folgende Überschusssysteme bestehen:

- Verzinsliche Ansammlung: Wenn ausschließlich eine Beitragsbe-
freiung im Sinne von Ziffer 1.1 a) versichert ist, wird die Über-
schussbeteiligung zusammen mit den weiteren Überschussan-
teilen, die sich nach dem maßgeblichen Deckungskapital der Zu-
satzversicherung bemessen, verzinslich angesammelt. Dieses
Überschussguthaben wird bei Fälligkeit einer Leistung aus der
Hauptversicherung zur Erhöhung dieser Leistung verwendet.

- Dynamische Gewinnrente: Die Erwerbsunfähigkeitsrente kann
sich um einen jährlich neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies
ist nicht garantiert und hängt von der Überschussentwicklung ab.

12      Wie werden die Kosten verrechnet?

12.1 Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei
werden die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen
im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen
Versicherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 Versiche-

rungsvertragsgesetz (VVG) bestimmt sind. Der auf diese Weise zu til-
gende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 %
der von Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Bei-
träge beschränkt.

12.2 Dies gilt nicht, wenn Ihr Vertrag die Zahlung eines Einmalbeitrages
vorsieht. In diesem Fall werden alle Abschluss- und Vertriebskosten mit
diesem verrechnet.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

13      Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

Einheit mit der Hauptversicherung

13.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie ab-
geschlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne
die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Spätestens wenn der
Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet, bei Rentenversi-
cherungen zum vorgesehenen Rentenbeginn, erlischt der Versiche-
rungsschutz aus der Zusatzversicherung.

13.2 Die Zusatzversicherung kann bei einer Wiederinkraftsetzung der
Hauptversicherung nicht wiederaufleben, wenn Sie bei Beitragsfreistel-
lung bzw. Herabsetzung der versicherten Erwerbsunfähigkeitsrente für
den entfallenden Versicherungsschutz eine selbstständige Erwerbsunfä-
higkeitsversicherung ohne erneute Gesundheitsüberprüfung abge-
schlossen haben. Die Regelung zur Mindesthöhe der Erwerbsunfähig-
keitsrente in Ziffer 13.8 bleibt unberührt.

13.3 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden
die Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß
Anwendung.

Kündigung

13.4 Eine Zusatzversicherung, für die laufende Beiträge zu zahlen sind,
können Sie für sich allein kündigen. In den letzten zehn Versicherungs-
jahren kann die Zusatzversicherung jedoch nur zusammen mit der
Hauptversicherung gekündigt werden. Bei einer Kündigung in den letzten
zehn Versicherungsjahren nehmen wir bei der Berechnung des Rück-
kaufswertes der Hauptversicherung eine Saldierung des eventuell nega-
tiven Deckungskapitals der Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit
dem positiven Deckungskapital der Hauptversicherung vor. Bei Renten-
versicherungen mit Indexbeteiligung und fondsgebundenen Rentenversi-
cherungen erfolgt die Saldierung mit dem Sondervermögen. Ist kein Son-
dervermögen vorhanden, erfolgt eine Saldierung mit dem Sicherungsver-
mögen.

Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, entsteht Ihnen daraus kein
Anspruch auf einen Rückkaufswert.

13.5 Eine Zusatzversicherung, für die keine Beiträge mehr zu zahlen
sind (beitragsfreie Zusatzversicherung, Zusatzversicherung gegen Ein-
malbeitrag), können Sie nur zusammen mit der Hauptversicherung kün-
digen. Bei einer Kündigung in den letzten zehn Versicherungsjahren
nehmen wir bei der Berechnung des Rückkaufswertes der Hauptversi-
cherung eine Saldierung des eventuell negativen Deckungskapitals der
Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit dem positiven Deckungska-
pital der Hauptversicherung vor. Bei Rentenversicherungen mit Indexbe-
teiligung und fondsgebundenen Rentenversicherungen erfolgt die Saldie-
rung mit dem Sondervermögen. Ist kein Sondervermögen vorhanden, er-
folgt eine Saldierung mit dem Sicherungsvermögen.

Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, entsteht Ihnen daraus kein
Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Beitragsfreistellung
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13.6 Die Zusatzversicherung können Sie nur zusammen mit der Haupt-
versicherung in eine beitragsfreie Versicherung umwandeln, und nur
dann, wenn die beitragsfreie Mindestrente von monatlich 25 Euro er-
reicht wird.

Bei einer Beitragsfreistellung in den letzten zehn Versicherungsjahren
nehmen wir bei der Berechnung der beitragsfreien Erwerbsunfähigkeits-
rente eine Saldierung des eventuell negativen Deckungskapitals der Er-
werbsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit dem positiven Deckungska-
pital der Hauptversicherung vor. Bei Rentenversicherungen mit Indexbe-
teiligung und fondsgebundenen Rentenversicherungen erfolgt die Saldie-
rung mit dem Sondervermögen. Ist kein Sondervermögen vorhanden, er-
folgt eine Saldierung mit dem Sicherungsvermögen.

Das Verhältnis zwischen der Erwerbsunfähigkeitsrente und der Leistung
aus der Hauptversicherung wird durch die Umwandlung in eine beitrags-
freie Versicherung bei konventionellen Rentenversicherungen und bei
Risikolebensversicherungen nicht verändert. Das vorgenannte Verhältnis
wird hingegen bei Rentenversicherungen mit Indexbeteiligung und fonds-
gebundenen Rentenversicherungen nicht aufrechterhalten.

Die beitragsfreie Erwerbsunfähigkeitsrente errechnen wir nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode. Der aus der Zusatzversicherung für die
Bildung der beitragsfreien Erwerbsunfähigkeitsrente zur Verfügung ste-
hende Betrag vermindert sich um rückständige Beiträge.

Wird die Mindestrente nicht erreicht, endet die Zusatzversicherung und
Ihnen erwächst kein Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Fortführung des Erwerbsunfähigkeitsschutzes bei Beitragsfreistel-
lung der Rentenversicherung als Hauptversicherung

13.7 Wird die in Form einer Rentenversicherung bestehende Hauptversi-
cherung beitragsfrei gestellt, können Sie innerhalb eines Monats nach
dem Beitragsfreistellungstermin beantragen, dass die durch die Beitrags-
freistellung entfallende versicherte garantierte Rente für den Fall der Er-
werbsunfähigkeit ohne Gesundheitsprüfung in eine neue selbstständige
Erwerbsunfähigkeitsversicherung übernommen wird.

Diesen Antrag werden wir annehmen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt ein
entsprechendes Produkt bzw. einen entsprechenden Tarif anbieten. Der
Beitragsfreistellungstermin ist dann gleichzeitig der Beginn dieser Versi-
cherung. Hierbei erlischt dann die Zusatzversicherung zum Beitragsfrei-
stellungstermin. Sie kann bei einer Wiederinkraftsetzung der Hauptversi-
cherung nicht wiederaufleben.

Diese Möglichkeit haben Sie nur, wenn weder Leistungen wegen Berufs-
unfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung bezogen oder
beantragt wurden noch sind solche objektiv eingetreten.

Die Beiträge für die neu abzuschließende selbstständige Erwerbsunfä-
higkeitsversicherung errechnen sich nach dem zum Übertragungstermin
erreichten Lebensalter der versicherten Person, der Laufzeit des hinzu-
kommenden Versicherungsschutzes und der aktuellen Berufstarifierung.
Es gelten die dann gültigen Mindestbeiträge für die selbstständige Er-
werbsunfähigkeitsversicherung. Weiterhin liegen dem Neuvertrag der
dann gültige Tarif sowie die aktuellen Annahmerichtlinien zugrunde.

Die selbstständige Erwerbsunfähigkeitsversicherung ist ein rechtlich
selbstständiger Versicherungsvertrag mit gesonderten Beiträgen und
Versicherungsleistungen. Bei Abschluss fallen erneut Abschluss- und
Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten an. Die Fristen für eventuelle
steuerliche Vergünstigungen beginnen erneut zu laufen.

Herabsetzung der Versicherungsleistung

13.8 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der Hauptversiche-
rung werden auch die Leistungen aus dieser Zusatzversicherung nach
den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss
der laufenden Versicherungsperiode neu berechnet. Eine Erwerbsunfä-
higkeitsrente von monatlich 50 Euro darf nicht unterschritten werden.

Bei Leistungspflicht aus der Zusatzversicherung

13.9 Erbringen wir Leistungen aus der Zusatzversicherung, berechnen
wir die Leistung aus der Hauptversicherung (Rückkaufswert, beitrags-
freie Versicherungsleistung und Überschussbeteiligung der Hauptversi-
cherung) so, als ob Sie den Beitrag unverändert weitergezahlt hätten.

13.10 Ansprüche aus der Zusatzversicherung, die auf bereits vor Kündi-
gung oder Beitragsfreistellung der Hauptversicherung eingetretener Er-
werbsunfähigkeit beruhen, werden durch Kündigung oder Beitragsfrei-
stellung der Hauptversicherung nicht berührt.

13.11 Sie können Ihre Rechte aus dieser Zusatzversicherung an Dritte
abtreten oder verpfänden. Dies setzt Folgendes voraus:

- Es darf kein gesetzliches Abtretungsverbot dem entgegenstehen.
Ein solches kann sich beispielsweise aus Pfändungsschutzvor-
schriften ergeben.

- Wenn Sie einem Dritten bereits Rechte an Ihrer Zusatzversiche-
rung eingeräumt haben, muss dieser Dritte der Abtretung oder Ver-
pfändung in Textform zustimmen. Dieser Dritte kann zum Beispiel
eine Person sein, die Sie unwiderruflich als Bezugsberechtigten be-
nannt oder der Sie Ihre Rechte aus dem Vertrag bereits abgetreten
haben.

Eine Abtretung oder Verpfändung wird uns gegenüber erst wirksam,
wenn Sie uns diese in Textform mitgeteilt haben. Wenn wir Ihnen bestä-
tigen, dass wir die Abtretung oder Verpfändung berücksichtigen, erheben
wir dafür eine Gebühr. Die derzeitige Höhe finden Sie in der Tabelle "Ge-
bühren für besondere Leistungen".

14      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

14.1 Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berechtigt, den
Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herabzusetzen.
Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können Sie statt-
dessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

14.2 Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können
wir unter den Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue
Regelung ersetzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mittei-
lung wirksam.
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Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

In den folgenden Versicherungsbedingungen wollen wir Sie über die Re-
gelungen informieren, die für das Versicherungsverhältnis zwischen dem
Versicherungsnehmer und uns gelten.

Sind Sie versicherte Person, aber nicht gleichzeitig Versicherungs-
nehmer, dann sprechen wir Sie in den Versicherungsbedingungen nicht
unmittelbar an, denn die dort festgelegten Rechte und Pflichten betreffen
vorrangig nur den Versicherungsnehmer als unseren Vertragspartner.
Versicherungsnehmer bei Versicherungen in der betrieblichen Altersver-
sorgung ist der Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer, für den der Arbeitgeber
den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat, ist versicherte Person.

Inhaltsverzeichnis

1 Welche Leistungen erbringen ....................................................wir? 1
2 Wann liegt Erwerbsunfähigkeit .................................................vor? 2
3 Wann ist der Versicherungsschutz ....................ausgeschlossen? 3
4 Was bedeutet die vorvertragliche ..........................Anzeigepflicht? 3
5 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

wird, und welche Mitwirkungspflichten ..........................bestehen? 4
6 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?5
7 Welche Regelungen gelten für eine garantierte Steigerung der

Rente im ......................................................................Leistungsfall? 5
8 Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-

kungspflichten hat die versicherte .....................................Person? 5
9 Was gilt bei einer Verletzung der ................Mitwirkungspflichten? 6
10 Welche Bedeutung hat das ................................Rauchverhalten? 6
11 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen

.............................................................................................beteiligt? 6
12 Wie werden die Kosten ................................................verrechnet? 7
13 Wie ist das Verhältnis zur .............................Hauptversicherung? 7
14 Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten

Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versiche-
rung .....................................................................................ändern? 9

1      Welche Leistungen erbringen wir?

1.1 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer der Er-
werbsunfähigkeits-Zusatzversicherung erwerbsunfähig (Ziffer 2), er-
bringen wir längstens für die vereinbarte Leistungsdauer folgende Versi-
cherungsleistungen:

a) Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für die Hauptversiche-
rung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen;

b) bei Zusatztarif EUZD werden während der Erwerbsunfähigkeit zusätz-
lich die planmäßigen Beitragserhöhungen für die Hauptversicherung mit
dem für die EUZD vereinbarten Erhöhungsprozentsatz jährlich beitrags-
frei durchgeführt (gilt nicht, wenn die Hauptversicherung eine Direktver-
sicherung ist);

c) Zahlung einer Erwerbsunfähigkeitsrente, wenn diese mitversichert ist.
Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

1.2 Die Versicherungsdauer der Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung ist der Zeitraum, in dem der Versicherungsschutz besteht. Die Leis-
tungsdauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarten Leistungen er-
bringen, wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer
erwerbsunfähig geworden ist.

1.3 Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Zusatzversi-
cherung erwerbsunfähig infolge Pflegebedürftigkeit (vgl. Ziffer 2.3), er-
bringen wir die volle Leistung, auch wenn Erwerbsunfähigkeit nach Ziffer
2.1 bis Ziffer 2.2 bzw. Ziffer 2.5 bis Ziffer 2.6 nicht vorliegt.

1.4 Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Zusatzversi-
cherung erwerbsunfähig infolge mittelschwerer oder schwerer Demenz
(vgl. Ziffer 2.5), erbringen wir die volle Leistung, auch wenn Erwerbsun-
fähigkeit nach Ziffer 2.1 bis Ziffer 2.4 bzw. Ziffer 2.6 nicht vorliegt.

1.5 Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten
Leistungen können Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteili-
gung erhalten (siehe Ziffer 11).

Beginn des Leistungsanspruches

1.6 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit Ablauf
des Monats, in dem die Erwerbsunfähigkeit eintritt. Abweichend kann für
die Erwerbsunfähigkeitsrente ein aufgeschobener Leistungsbeginn indi-
viduell vereinbart sein. In diesem Fall beginnt die Leistung frühestens zu
diesem Termin.

1.7 Haben Sie einen Tarif ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen, so
entsteht der Anspruch auf Beitragsbefreiung nur bei bedingungsgemäßer
Erwerbsunfähigkeit, die frühestens drei Jahre nach Versicherungsbeginn
eintritt. Der Schutz aus der Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung be-
steht damit erst nach drei Jahren ab ihrem Beginn (Wartezeit). Für Er-
werbsunfähigkeit, die nach Beginn der Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung aber vor Ablauf der dreijährigen Wartezeit eintritt, erbringen wir
keine Versicherungsleistung. In diesem Fall erlischt die Erwerbsunfähig-
keits-Zusatzversicherung und das Deckungskapital aus dieser Versiche-
rung wird - soweit vorhanden - ausgezahlt.

Die Wartezeit entfällt, wenn die Erwerbsunfähigkeit aufgrund eines Un-
falls eingetreten ist.

1.8 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich
von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfrei-
willig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn
durch erhöhte Kraftanstrengung der versicherten Person an Gliedmaßen
oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen,
Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

Ende des Leistungsanspruches

1.9 Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn Er-
werbsunfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, wenn die versicherte
Person stirbt oder bei Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer oder mit
Erreichen der für den Bezug der Altersrente erforderlichen Altersgrenze
der Hauptversicherung.

Wiederaufleben der Leistung nach Ablauf der Versicherungsdauer

1.10 Ist die Leistungsdauer länger als die vereinbarte Versicherungs-
dauer und wurde die Leistung vor dem Ende der Leistungsdauer einge-
stellt, weil Erwerbsunfähigkeit nach Ziffer 2 nicht mehr vorliegt, lebt die
Leistung innerhalb der Leistungsdauer wieder auf, sofern die versicherte
Person wegen der ursprünglichen Ursache erneut mindestens sechs Mo-
nate ununterbrochen erwerbsunfähig wird. Die Bestimmungen von Ziffer
6 gelten entsprechend.
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Weltweiter Versicherungsschutz

1.11 Der Versicherungsschutz aus der Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung besteht, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde,
weltweit.

Unterstützung während der Anwartschafts- und Leistungsphase

1.12 Wir beraten und unterstützen Sie während der Vertragslaufzeit.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wenn Sie
Fragen z. B. zum Versicherungsumfang, zur Beantragung von Leis-
tungen oder zur Leistungsprüfung haben. Ebenso erhalten Sie Auskünfte
zu erforderlichen Unterlagen, Nachweisen oder zur Beschreibung der
beruflichen Tätigkeit und entsprechende Formulare.

Beitragszahlung bis zur Leistungsentscheidung

1.13 Wenn Sie eine Leistung beantragt haben, müssen Sie bis zur Ent-
scheidung über unsere Leistungspflicht die Beiträge in voller Höhe weiter
entrichten. Wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungs-
pflicht zurückzahlen.

Sie können verlangen, dass wir die Beiträge für mögliche Zeiten unserer
Leistungspflicht stunden und hierfür keine Stundungszinsen erheben.
Die während der Leistungsprüfung gestundeten Beiträge sind unverzüg-
lich nachzuzahlen, wenn die Leistungsablehnung ausgesprochen oder
eine ggf. binnen dreier Monate eingeleitete gerichtliche Auseinanderset-
zung mit der Bestätigung der Leistungsablehnung beendet wird.

Wir prüfen, ob eine ratierliche Nachzahlung möglich ist.

Folgender Absatz gilt nicht, wenn die Hauptversicherung eine Direktver-
sicherung oder die Rückdeckungsversicherung für eine Unterstützungs-
kasse ist:
Sie können verlangen, dass die gestundeten Beiträge durch eine Ver-
tragsänderung oder durch Verrechnung mit den Gewinnanteilen der
Hauptversicherung, soweit vorhanden, getilgt werden. Sollte die Tilgung
auf diesem Wege nicht möglich sein, teilen wir Ihnen das unverzüglich
mit. Außerdem können Sie die gestundeten Beiträge in einem Zeitraum
von bis zu 48 Monaten in Raten zusammen mit den laufenden Beiträgen
nachzahlen. Stundungszinsen erheben wir in diesem Fall nicht.

2      Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor?

2.1 Erwerbsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge
Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfte-
verfalls, was ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich für mindestens
sechs Monate ununterbrochen außerstande ist, irgendeine Erwerbstätig-
keit des allgemeinen Arbeitsmarktes für mindestens drei Stunden täglich
auszuüben und aus Erwerbstätigkeit kein Einkommen erzielt, das in dem
Zeitraum, für den Versicherungsleistungen beansprucht werden, über
der monatlichen Grenze für eine geringfügige Beschäftigung gemäß § 8
Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IV liegt.

2.2 Als Erwerbstätigkeit gilt jede Tätigkeit, die auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt üblich ist sowie selbstständige Tätigkeiten.

Unberücksichtigt bleiben Tätigkeiten, die von Behinderten nur in eigens
dafür eingerichteten Werkstätten oder Heimen ausgeführt werden
können.

Bei der Entscheidung über das Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit kommt
es ausschließlich auf die gesundheitlichen Verhältnisse der versicherten
Person an; keine Rolle spielen

- die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere die Verfüg-
barkeit von Arbeitsplätzen,

- der Bescheid eines Sozialversicherungsträgers oder eines berufs-
ständischen Versorgungswerkes über eine unbefristete volle Er-
werbsminderungsrente,

- der zuletzt ausgeübte Beruf und
- die bisherigen Lebens- und Einkommensverhältnisse der versi-

cherten Person.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor?

2.3 Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die ver-
sicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls
voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen so hilflos ist,
dass sie für zwei oder mehr der folgenden gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens Hilfe
durch eine andere Person benötigt (Pflegebedürftigkeit). Die Pflegebe-
dürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen. Ziffer 2.6 gilt entsprechend.

2.4 Bewertungsmaßstab für die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit in-
folge Pflegebedürftigkeit sind Art und Umfang der erforderlichen tägli-
chen Hilfe durch eine andere Person. Für die Bewertung sind folgende
Verrichtungen (Pflegepunkte) maßgebend:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim:

- Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstüt-
zung einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

- An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benut-
zung krankengerechter Kleidung - sich nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person an- oder auskleiden kann.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person -auch bei Benut-
zung krankengerechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne
Hilfe einer anderen Person essen oder trinken kann.

- Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstüt-
zung einer anderen Person benötigt, weil sie

- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel

verrichten kann oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert

werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die
durch Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen ausgegli-
chen werden kann, liegt hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft
keine Pflegebedürftigkeit vor.

Pflegebedürftigkeit liegt ferner vor, wenn die versicherte Person dauernd
bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person aufstehen kann
oder wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.

Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seeli-
schen Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in
hohem Maße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichti-
gung bei Tag und Nacht versorgt werden kann.

Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstu-
fung.
Vorübergehende Verbesserungen führen nur dann zu einer veränderten
Beurteilung, wenn sie länger als drei Monate andauern.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder
schwerer Demenz vor?
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2.5 Erwerbsunfähigkeit infolge Demenz liegt vor, bei mittelschweren oder
schweren Hirnleistungsstörungen (Definition siehe unten), die durch Un-
fall oder Erkrankung verursacht wurden, wenn als deren Folge die versi-
cherte Person voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen
kontinuierliche Beaufsichtigung benötigt, weil sie sich selbst oder andere
sonst erheblich gefährden würde.

Eine mittelschwere oder schwere Demenz ist charakterisiert durch einen
Verlust geistiger Fähigkeiten, die sich auf das Denk-, Erkennungs-,
Erinnerungs- und Orientierungsvermögen auswirken.

Die Diagnose einer mittelschweren oder schweren Demenz ist durch
einen Facharzt (Neurologie) auf der Basis einer ausführlichen Befunder-
hebung mit körperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und
unter Verwendung psychometrischer Tests zu bestätigen. Es muss min-
destens ein Schweregrad 5 "Mittelschwere kognitive Leistungsein-
bußen", ermittelt über die Global Deterioration Scale (GDS 5, Global De-
terioration Scale - GDS, Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand
08/2014) nach Reisberg vorliegen. Zur Bestätigung der Diagnose
können Wiederholungsuntersuchungen gefordert werden. Leichte oder
mäßige Hirnleistungsstörungen sind keine mittelschwere oder schwere
Demenz im oben genannten Sinn und erfüllen die Leistungsvorausset-
zungen nicht.

Wann liegt Erwerbsunfähigkeit vor, wenn eine Prognose nicht mög-
lich ist?

2.6 Kann nicht festgestellt werden, dass ein Zustand gemäß den Ziffern
2.1 bis 2.3 bzw. Ziffer 2.5 voraussichtlich sechs Monate ununterbrochen
andauern wird, gilt es als Erwerbsunfähigkeit von Beginn an, wenn der
entsprechend beeinträchtigende Zustand tatsächlich länger als sechs
Monate angedauert hat.

3      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

3.1 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon,
wie es zu der Erwerbsunfähigkeit gekommen ist.

Ausschlusstatbestände

3.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir nicht, wenn die Er-
werbsunfähigkeit verursacht ist:

a) Unmittelbar oder mittelbar durch kriegerische Ereignisse oder durch
innere Unruhen, sofern die versicherte Person auf Seiten der Unru-
hestifter teilgenommen hat.

Dagegen besteht Versicherungsschutz, wenn

- der Versicherungsfall in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder in-
neren Unruhen eintritt, denen die versicherte Person wäh-
rend eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv be-
teiligt war;

- die versicherte Person als Angehöriger der Deutschen
Bundeswehr oder anderer staatlich beauftragter Organisa-
tionen an deren rein humanitären Hilfeleistungen außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland teilnimmt und wäh-
rend oder infolge derartiger Einsätze der Versicherungsfall
eintritt;

b) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat
oder eines Vergehens durch die versicherte Person. Bei Verkehrs-
delikten und fahrlässigen Verstößen leisten wir trotzdem;

c) Durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder Kräfteverfall,
absichtliche Selbstverletzung oder versuchter Selbsttötung; hin-
gegen besteht Versicherungsschutz, wenn uns jedoch nachge-
wiesen wird, dass diese Handlungen in einem die freie Willensbe-

stimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geis-
testätigkeit begangen worden sind;

d) Durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versiche-
rungsnehmer vorsätzlich die Erwerbsunfähigkeit der versicherten
Person herbeigeführt haben;

e) Durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben oder die Ge-
sundheit zahlreicher Menschen in so ungewöhnlichem Maße ge-
fährden oder schädigen, dass es zu deren Abwehr und Bekämp-
fung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde der Bundesre-
publik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen anderer
Länder bedarf;

f) Unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzli-
chen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven,
biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das
Freisetzen geeignet sind, das Leben oder die Gesundheit einer
Vielzahl von Personen zu gefährden.

Die Einschränkung unserer Leistungspflichten nach e) und f) besteht nur
dann, wenn es sich um Großschadensereignisse handelt, die das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährden. Die Gefähr-
dung muss dabei zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung des Leis-
tungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungsgrundlagen
führen, so dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versicherungsleis-
tungen nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist der Fall, wenn mehr als 1 k
des Versichertenbestandes davon betroffen ist. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen muss von einem unabhängigen Treuhänder gutachterlich
bestätigt werden. Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungs-
leistung werden frühestens nach Ablauf der Prüfung fällig.

Der Nachweis des Leistungsausschlusses ist von uns zu erbringen.

3.3 Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder bei arglistiger
Täuschung kann der Anspruch auf Versicherungsleistungen entfallen.
Die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu den Rechts-
folgen von deren Verletzung finden Sie in Ziffer 4.

4      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

4.1 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeige-
pflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen oder
früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Beschwerden
sowie dem Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
4.2 Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die Über-
nahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. Ziffer 4.1),
nicht oder nicht richtig angegeben, können wir von der Zusatzversiche-
rung zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir die Zusatzversicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
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versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird die Zusatzversicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt dieser
Vertragsteil ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung
4.3 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht, können wir die Zusatzversicherung unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir die Zusatzversicherung auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.

4.4 Kündigen wir die Zusatzversicherung besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
4.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir die Zusatzver-
sicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Be-
dingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben
Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese an-
deren Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10 % oder schließen wir den Versicherungsschutz für den
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie die Zusatzversicherung in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen.
In der Mitteilung werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
4.6 Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen uns nur
zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese Rechte inner-
halb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Umstände zur Be-
gründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

4.7 Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kündigung
und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
4.8 Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und ge-
wollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist,

können wir die Zusatzversicherung wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist die Zusatzversicherung
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz aus der Zusatzversicherung bestand. Eine Erstattung
der gezahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
4.9 Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der
arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung können wir
nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
4.10 Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung dieser
Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen gelten
bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei einer
Wiederherstellung der Zusatzversicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

5      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird, und welche Mitwirkungspflichten bestehen?

5.1 Ergänzend zu den Anforderungen aus den Versicherungs-
bedingungen für die Hauptversicherung unter der Überschrift "Was ist zu
beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird?" sind uns von
der Anspruch stellenden Person, wenn Leistungen geltend gemacht
werden, unverzüglich folgende Unterlagen einzureichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt des Versicherungs-
falls;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ur-
sache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Lei-
dens sowie über das Vorliegen der Erwerbsunfähigkeit, bzw. der
Pflegebedürftigkeit oder der Demenz;

c) bei Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit eine Bescheini-
gung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut
ist, über Art und Umfang der Pflege;

d) bei Erwerbsunfähigkeit infolge Demenz eine Demenzeinstufung
aufgrund der Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reisberg,
ausgestellt durch eine Pflegeeinrichtung oder von einem Arzt,
sowie ein Testat des behandelnden Arztes;

e) eine Aufstellung

- der Ärzte, Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Pflegeein-
richtungen oder Pflegepersonen, bei denen die versi-
cherte Person in Behandlung war, ist oder sofern bekannt
sein wird,

- der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungs-
träger oder sonstiger Versorgungsträger, bei denen die
versicherte Person ebenfalls Leistungen wegen Erwerbs-
unfähigkeit geltend machen könnte,
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- über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Arbeitgeber
der versicherten Person.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat die Anspruch stellende Person
zu tragen.

5.2 Auf unsere Kosten können wir außerdem weitere ärztliche Untersu-
chungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige Nachweise
verlangen, insbesondere auch zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen
durch Angehörige von nichtärztlichen Heilberufen und über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der versicherten Person z. B. Steuerbescheide,
Bilanzen, Gewinn-und Verlustrechnungen, Lohn- und Gehaltsabrech-
nungen) sowie ihre jeweiligen Veränderungen.

Folgender Absatz gilt nicht, wenn die Hauptversicherung eine Direktver-
sicherung oder die Rückdeckungsversicherung für eine Unterstützungs-
kasse ist:
Wenn sich die versicherte Person im Ausland aufhält, können wir ver-
langen, dass die Untersuchungen in Deutschland durchgeführt werden.
In diesem Fall übernehmen wir die Untersuchungskosten sowie die all-
gemein üblichen Reise- und Unterbringungskosten. Unter den üblichen
Reise- und Unterbringungskosten verstehen wir die Anreisekosten
gemäß Bahnfahrt 2. Klasse und falls erforderlich Flug in der economy
class sowie die Unterbringung in einem 4-Sterne Hotel. Auf Untersu-
chungen in Deutschland können wir verzichten, wenn diese vor Ort nach
den von uns in Deutschland angewendeten Grundsätzen erfolgen. So-
fern sich die versicherte Person in Deutschland aufhält, übernehmen wir
ebenfalls die angefallenen Untersuchungskosten sowie die allgemein üb-
lichen Reise- und Aufenthaltskosten.

Die versicherte Person hat Ärzte, Pflegepersonen und Bedienstete von
Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Pflegeheimen, Personenversiche-
rern, gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und
Behörden, bei denen sie in den letzten zehn Jahren vor Antragstellung
untersucht, beraten oder behandelt worden ist bzw. versichert war oder
einen Antrag auf Versicherung gestellt hat, zu ermächtigen, uns auf Ver-
langen sachdienliche Auskunft zu erteilen. Alternativ hat die versicherte
Person uns diese erforderlichen Auskünfte und Nachweise zur Verfü-
gung zu stellen.

5.3 Lässt die versicherte Person operative Behandlungsmaßnahmen, die
die untersuchenden und behandelnden Ärzte anordnen, um die Heilung
zu fördern oder die Erwerbsunfähigkeit zu mindern, nicht durchführen,
steht dies einer Anerkennung der Erwerbsunfähigkeit grundsätzlich nicht
entgegen. Die versicherte Person ist angehalten, zumutbaren Anwei-
sungen ihrer Ärzte zur Besserung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse
Folge zu leisten.

Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit beson-
deren Schmerzen verbunden sind und die außerdem sichere Aussicht
auf Besserung des Gesamtzustandes bieten. Dabei handelt es sich um
Maßnahmen wie die Verwendung von orthopädischen oder anderen
Heil- und Hilfsmitteln (z.B. Tragen von Prothesen, Verwendung von Seh-
und Hörhilfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen, das
Tragen von Stützstrümpfen oder die Durchführung von physiotherapeuti-
schen Maßnahmen.
Nicht zumutbar sind Maßnahmen, die mit einem operativen/invasiven
Eingriff verbunden sind.

6      Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

6.1 Nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen erklären
wir innerhalb von höchstens zehn Tagen in Textform, ob, in welchem
Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht anerkennen.
Solange entscheidungserhebliche Unterlagen fehlen, informieren wir Sie
spätestens alle vier Wochen über den aktuellen Bearbeitungsstand.

6.2 Grundsätzlich sprechen wir keine zeitlich befristeten Anerkenntnisse
aus. Wir können aber in begründeten Einzelfällen, in denen einem end-

gültigen Anerkenntnis wichtige Gründe entgegenstehen, einmalig ein auf
maximal zwölf Monate zeitlich begrenztes Anerkenntnis in Textform aus-
sprechen. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich begrenzte Aner-
kenntnis für uns bindend. Anschließend wird die Erwerbsunfähigkeit er-
neut beurteilt.

7      Welche Regelungen gelten für eine garantierte Steigerung der
Rente im Leistungsfall?

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob eine garantierte
Steigerung der Rente im Leistungsfall Bestandteil Ihrer Versicherung ist.
Für diese gelten die nachfolgenden Regelungen:

7.1 Ist zu Ihrer Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung vereinbart, dass
nach Eintritt der bedingungsgemäßen Erwerbsunfähigkeit eine planmä-
ßige Steigerung der Rente erfolgt, wird diese ab dem Jahrestag des Ver-
sicherungsbeginns durchgeführt, der auf den Monat der Anerkennung
der Erwerbsunfähigkeit folgt.

Einzelheiten zum Maßstab und Umfang der mitversicherten garantierten
Steigerung der Rente im Leistungsfall können Sie Ihrem Versicherungs-
schein und den Bedingungen für die Dynamik entnehmen.

7.2 Eine mitversicherte garantierte Steigerung der Rente im Leistungsfall
erfolgt jährlich, solange der Leistungsanspruch aus der Erwerbsunfähig-
keits-Zusatzversicherung besteht.

7.3 Während der Dauer des Leistungsanspruchs aus der Erwerbsunfä-
higkeits-Zusatzversicherung sind Sie von der Beitragszahlungspflicht
auch für die Erhöhungen befreit.

7.4 Endet unsere Leistungspflicht aus der Erwerbsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung, gilt Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht nur für
die Höhe der garantierten Erwerbsunfähigkeitsrente zu Beginn der Leis-
tung. Diese gilt als neue Ausgangsbasis für die garantierte Steigerung
der Rente. Wünschen Sie, dass auch die während des Leistungsbe-
zuges erfolgten Rentenerhöhungen weiterhin Berücksichtigung finden,
müssen Sie innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt unseres Schrei-
bens zur Beendigung unserer Leistungspflicht in Textform beantragen,
dass Ihre wiederauflebende Beitragszahlungspflicht auch hierfür gelten
soll.

8      Was gilt für das Nachprüfungsverfahren und welche Mitwir-
kungspflichten hat die versicherte Person?

Nachprüfung

8.1 Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht sind
wir berechtigt, das Fortbestehen der Erwerbsunfähigkeit gemäß Ziffer 2
sowie das Fortleben der versicherten Person nachzuprüfen. Zur Nach-
prüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte
und einmal jährlich umfassende Untersuchungen der versicherten
Person durch von uns zu beauftragende Ärzte verlangen.

Zu den sachdienlichen Auskünften zählen insbesondere Erklärungen zu:

- Beginn, Ursache, Art, Verlauf der Krankheit, Störungen des Hei-
lungsprozesses,

- medizinischen Behandlungen und gesundheitsrelevanten Leben-
sumständen.

Die Bestimmungen von Ziffer 4 gelten entsprechend.

Wiedereingliederungshilfe
8.2 Im Einzelfall können Sie eine Wiedereingliederungshilfe beantragen,
wenn damit durch Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten irgend-
eine Erwerbstätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes für mindestens
drei Stunden täglich wieder möglich wird und die Erwerbsunfähigkeit
gemäß Ziffer 2 entfällt.
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Grundvoraussetzung für die Zahlung von Wiedereingliederungshilfe ist
außerdem, dass eine Erwerbsunfähigkeitsrente mitversichert ist, aus der
noch mindestens zwölf Monate Leistungen fließen.

Ein Anspruch auf Wiedereingliederungshilfe besteht jedoch nicht.

Mitteilungspflicht bei Änderungen

8.3 Sofern Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten oder beantragt
haben müssen Sie uns den Wegfall der Erwerbsunfähigkeit und/oder die
Wiederaufnahme bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit unverzüglich
mitteilen.

Leistungseinstellung bei Wegfall der Erwerbsunfähigkeit

8.4 Ist die versicherte Person wieder in der Lage, mehr als drei Stunden
täglich irgendeiner Tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes gemäß
Ziffer 2 nachzugehen, oder erzielt sie aus Erwerbstätigkeit ein Ein-
kommen, das über der monatlichen Grenze für eine geringfügige Be-
schäftigung gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV liegt, sind wir berechtigt, un-
sere Leistungen einzustellen, sofern die Versicherung bei Eintritt des
Versicherungsfalls beitragspflichtig war.

In diesem Fall legen wir Ihnen die Veränderung in Textform dar und
teilen die Einstellung unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in
Textform mit. Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ablauf
des dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen wirksam.
Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufge-
nommen werden, sofern die Versicherung bei Eintritt des Versicherungs-
falls beitragspflichtig war.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Pflegebedürf-
tigkeit

8.5 Entfällt die Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit oder hat
sich der Umfang der Pflegebedürftigkeit auf unter zwei Pflegepunkte re-
duziert, gilt Ziffer 8.4 entsprechend.

Leistungseinstellung bei Wegfall oder Minderung der Demenz

8.6 Entfällt die Erwerbsunfähigkeit infolge mittelschwerer oder schwerer
Demenz oder hat sich der Umfang der Demenz auf einen Schweregrad
von weniger als fünf nach Reisberg (GDS 5) reduziert, gilt Ziffer 8.4 ent-
sprechend.

9      Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten?

9.1 Bis zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten nach Ziffer 5 oder Ziffer 8
können wir Versicherungsleistungen zurückbehalten. Dies gilt auch,
wenn wir aufgrund Widerrufs oder Einschränkung der erteilten Schwei-
gepflichtentbindung und/oder Einwilligung in Datenerhebung und -nut-
zung gehindert sind, unsere Leistungspflicht zu prüfen.

9.2 Nach Erfüllung der Mitwirkungspflichten sind wir grundsätzlich nur für
die Zeiträume zur Leistung verpflichtet, für die uns das Vorliegen der Er-
werbsunfähigkeit nachgewiesen ist.

9.3 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten arglistig nicht erfüllt
wurden, sind wir leistungsfrei.

9.4 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten vorsätzlich nicht erfüllt
wurden, sind wir leistungsfrei. Unsere Leistungspflicht bleibt aber inso-
weit bestehen, als die Verletzung für die Feststellung weder des Versi-
cherungsfalles, noch des Umfanges der Leistungspflicht ursächlich war.

9.5 Für Zeiträume, für die die Mitwirkungspflichten grob fahrlässig nicht
erfüllt wurden, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dass die Fahr-

lässigkeit nicht grob war, muss der Versicherungsnehmer nachweisen.
Ziffer 9.4 Satz 2 gilt entsprechend.

9.6 Die teilweise oder vollständige Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.

10      Welche Bedeutung hat das Rauchverhalten?

Bieten wir diese Zusatzversicherung als Raucher- und Nichtraucherversi-
cherung an, gelten die folgenden Regelungen.

Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Das Rauchverhalten, das die versicherte Person bei Antragsstellung an-
gibt, legt fest, ob sie im Sinne dieser Zusatzversicherung Nichtraucher
oder Raucher ist. Der Raucherstatus zum Zeitpunkt der Antragstellung
hat bei gleichen Leistungen Einfluss auf die Beitragshöhe. Eine spätere
Änderung des Rauchverhaltens der versicherten Person muss uns je-
doch nicht angezeigt werden.

11      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie in den Versicherungsbedingungen für die Hauptversiche-
rung unter der Überschrift "Woraus ergeben sich Überschüsse und wie
sind Sie an ihnen beteiligt?" beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschusshöhe

11.1 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht garantiert
werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie hängt von
vielen Einflüssen ab. Diese sind - allein schon wegen der langen Ver-
tragslaufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beein-
flussbar.

Bei der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die
einzelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen

11.2 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zur
Bildung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versiche-
rungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung be-
rücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z.B. Tod, Langlebigkeit, Erwerbsunfähig-
keit),

- die Art der Kapitalanlage (z.B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu ihrer Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere
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- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Während der Anwart-
schaftszeit ist dies die Bestandsgruppe der Hauptversicherung. Nach
Rentenbeginn ist das Einzelgeschäft der Bestandsgruppe 113, das Kol-
lektivgeschäft der Bestandsgruppe 125 zugeordnet.

Überschussbeteiligung vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit

11.3 Für die Zuteilung von Überschüssen bestehen keine Wartezeiten.

11.4 Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit
Ihnen vereinbarten Tarif - gewählt werden:

- Leistungsfallbonus: Die im Leistungsfall fällige Rente wird um
einen bestimmten Prozentsatz erhöht und zusammen mit dieser
ausgezahlt. Solange der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist,
wird der für den Leistungsfallbonus maßgebliche Prozentsatz (Bo-
nussatz) jährlich neu festgesetzt, er kann ggf. auch Null betragen.
Bei Beginn der Rentenzahlung wird der aktuelle Bonussatz verbind-
lich festgelegt, damit ist die Höhe der Rente aus dem Leistungsfall-
bonus für die weitere Dauer der Erwerbsunfähigkeit garantiert. Bei
einer Beitragsfreistellung der Versicherung wird der Bonus in dem-
selben Verhältnis herabgesetzt wie die garantierte Rente. Tritt der
Leistungsfall nicht ein, werden aus dem Leistungsfallbonus keine
Leistungen fällig.
Wenn ausschließlich eine Beitragsbefreiung im Sinne von Ziffer 1.1
a) versichert ist, sagen wir für den Fall der Erwerbsunfähigkeit
ebenfalls einen Leistungsfallbonus zu. Dieser Leistungsfallbonus
wird zusammen mit den weiteren Überschussanteilen, die sich
nach dem maßgeblichen Deckungskapital der Zusatzversicherung
bemessen, verzinslich angesammelt. Dieser Überschuss wird bei
Fälligkeit einer Leistung aus der Hauptversicherung zur Erhöhung
dieser Leistung verwendet.

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Ta-
rifbeitrag der Zusatzversicherung verrechnet, so dass sich ein ge-
ringerer zu zahlender Beitrag ergibt. Eine beitragsfreie Versiche-
rung erhält keine Überschussbeteiligung in Form der Beitragsver-
rechnung. Sie können dieses Überschusssystem nur wählen, wenn
die Hauptversicherung weder eine Direktversicherung noch eine
Rückdeckungsversicherung für eine Unterstützungskasse ist.

- Erhöhung Hauptversicherung: Die laufenden Überschussanteile
werden zur Erhöhung der Hauptversicherung verwendet und bei
Fälligkeit einer Leistung aus der Hauptversicherung zur Erhöhung
dieser Leistung verwendet.

- Bonusrente mit Rückgewähr: Die laufenden Überschussanteile
werden zur Erhöhung der Versicherungsleistung der Hauptversi-
cherung und der zuteilungsberechtigten Zusatzversicherungen ver-
wendet und im Todesfall ausbezahlt. Für die Erwerbsunfähigkeits-
rente im Sinne von Ziffer 1.1 c) bleibt das Verhältnis der Leistung
der Hauptversicherung und der Erwerbsunfähigkeitsrente unter Ein-
beziehung der Bonusrente unverändert. Sie können dieses Über-
schusssystem nur wählen, wenn die Hauptversicherung das
gleiche Überschusssystem beinhaltet.

- Bonusrente: Die laufenden Überschussanteile werden zur Erhö-
hung der Versicherungsleistung der Hauptversicherung und der zu-
teilungsberechtigten Zusatzversicherungen verwendet. Für die Er-
werbsunfähigkeitsrente im Sinne von Ziffer 1.1 c) bleibt das Ver-
hältnis der Leistung der Hauptversicherung und der Erwerbsunfä-
higkeitsrente unter Einbeziehung der Bonusrente unverändert. Sie
können dieses Überschusssystem nur wählen, wenn die Hauptver-
sicherung das gleiche Überschusssystem beinhaltet.

Welches Überschusssystem Sie gewählt haben, können Sie Ihrem Versi-
cherungsschein entnehmen. Ein Wechsel des Überschusssystems ist
während der Vertragslaufzeit nicht möglich.

11.5 Haben Sie das Überschusssystem "Leistungsfallbonus" gewählt, die
Versicherung ist beitragspflichtig und ist eine Rente im Sinne von Ziffer
1.1 c) versichert und der Leistungsfall ist noch nicht eingetreten, gilt fol-
gendes:
Sollte der für den Leistungsfall maßgebliche Prozentsatz (Bonussatz)
künftig herabgesetzt werden, sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem wir Sie über die Herabsetzung informiert haben, zum
Herabsetzungstermin die versicherte Erwerbsunfähigkeitsrente gegen
einen zusätzlichen Beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung so zu er-
höhen, dass der bisherige Erwerbsunfähigkeitsschutz einschließlich der
Rente aus dem Leistungsfallbonus wieder erreicht wird. Ist die Hauptver-
sicherung eine Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuerge-
setz (EStG) und § 100 EStG, dürfen die steuerlich zulässigen Höchstbe-
träge hierdurch nicht überschritten werden.

Überschussbeteiligung nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit

11.6 Überschüsse nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit werden jährlich
zugeteilt. Die Zuteilung erfolgt erstmals nach Ablauf eines Jahres seit
Versicherungsbeginn. Dies gilt aber nur dann, wenn seit Leistungsaner-
kennung zu diesem Zeitpunkt sechs Monate vergangen sind. Ansonsten
erfolgt die Zuteilung ein Jahr später.

Folgende Überschusssysteme bestehen:

- Verzinsliche Ansammlung: Wenn ausschließlich eine Beitragsbe-
freiung im Sinne von Ziffer 1.1 a) versichert ist, wird die Über-
schussbeteiligung zusammen mit den weiteren Überschussan-
teilen, die sich nach dem maßgeblichen Deckungskapital der Zu-
satzversicherung bemessen, verzinslich angesammelt. Dieses
Überschussguthaben wird bei Fälligkeit einer Leistung aus der
Hauptversicherung zur Erhöhung dieser Leistung verwendet.

- Dynamische Gewinnrente: Die Erwerbsunfähigkeitsrente kann
sich um einen jährlich neu festgelegten Prozentsatz erhöhen. Dies
ist nicht garantiert und hängt von der Überschussentwicklung ab.

12      Wie werden die Kosten verrechnet?

Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren nach § 4
der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei werden die
ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebs-
kosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Versi-
cherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versi-
cherungsperiode und für die Bildung der Deckungsrückstellung aufgrund
von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m. § 169 Absatz 3 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) bestimmt sind. Der auf diese Weise zu tilgende Be-
trag ist nach der Deckungsrückstellungsverordnung auf 2,5 % der von
Ihnen während der Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge be-
schränkt.

Sieht Ihr Vertrag eine laufende Beitragszahlung über weniger als fünf
Jahre vor, werden die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf
die in diesem Zeitraum gezahlten Beiträge verteilt.

Wurde mit Ihnen für die Hauptversicherung die Anwendbarkeit des För-
derbetrags nach § 100 EStG vereinbart, gilt abweichend Folgendes:
In die von Ihnen gezahlten Beiträge sind Abschluss- und Vertriebskosten
von maximal 2,5 % einkalkuliert. Diese Kosten verteilen wir auf die ge-
samte Beitragszahlungsdauer.

13      Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

Einheit mit der Hauptversicherung

13.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie ab-
geschlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne
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die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Spätestens wenn der
Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet, bei Rentenversi-
cherungen zum vorgesehenen Rentenbeginn, erlischt der Versiche-
rungsschutz aus der Zusatzversicherung.

13.2 Die Zusatzversicherung kann bei einer Wiederinkraftsetzung der
Hauptversicherung nicht wiederaufleben, wenn Sie bei Beitragsfreistel-
lung bzw. Herabsetzung der versicherten Erwerbsunfähigkeitsrente für
den entfallenden Versicherungsschutz eine selbstständige Erwerbsunfä-
higkeitsversicherung ohne erneute Gesundheitsüberprüfung abge-
schlossen haben. Die Regelung zur Mindesthöhe der Erwerbsunfähig-
keitsrente in Ziffer 13.8 bleibt unberührt.

13.3 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden
die Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß
Anwendung.

Kündigung

13.4 Eine Zusatzversicherung, für die laufende Beiträge zu zahlen sind,
können Sie für sich allein kündigen. In den letzten zehn Versicherungs-
jahren kann die Zusatzversicherung jedoch nur zusammen mit der
Hauptversicherung gekündigt werden. Bei einer Kündigung in den letzten
zehn Versicherungsjahren nehmen wir bei der Berechnung des Rück-
kaufswertes der Hauptversicherung eine Saldierung des eventuell nega-
tiven Deckungskapitals der Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit
dem positiven Deckungskapital der Hauptversicherung vor. Bei Renten-
versicherungen mit Indexbeteiligung und fondsgebundenen Rentenversi-
cherungen erfolgt die Saldierung mit dem Sondervermögen. Ist kein Son-
dervermögen vorhanden, erfolgt eine Saldierung mit dem Sicherungsver-
mögen.

Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, entsteht Ihnen daraus kein
Anspruch auf einen Rückkaufswert.

13.5 Eine Zusatzversicherung, für die keine Beiträge mehr zu zahlen
sind (beitragsfreie Zusatzversicherung, Zusatzversicherung gegen Ein-
malbeitrag), können Sie nur zusammen mit der Hauptversicherung kün-
digen. Bei einer Kündigung in den letzten zehn Versicherungsjahren
nehmen wir bei der Berechnung des Rückkaufswertes der Hauptversi-
cherung eine Saldierung des eventuell negativen Deckungskapitals der
Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit dem positiven Deckungska-
pital der Hauptversicherung vor. Bei Rentenversicherungen mit Indexbe-
teiligung und fondsgebundenen Rentenversicherungen erfolgt die Saldie-
rung mit dem Sondervermögen. Ist kein Sondervermögen vorhanden, er-
folgt eine Saldierung mit dem Sicherungsvermögen.

Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, entsteht Ihnen daraus kein
Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Beitragsfreistellung

13.6 Die Zusatzversicherung können Sie nur zusammen mit der Haupt-
versicherung in eine beitragsfreie Versicherung umwandeln, und nur
dann, wenn die beitragsfreie Mindestrente von monatlich 25 Euro er-
reicht wird.

Bei einer Beitragsfreistellung in den letzten zehn Versicherungsjahren
nehmen wir bei der Berechnung der beitragsfreien Erwerbsunfähigkeits-
rente eine Saldierung des eventuell negativen Deckungskapitals der Er-
werbsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit dem positiven Deckungska-
pital der Hauptversicherung vor. Bei Rentenversicherungen mit Indexbe-
teiligung und fondsgebundenen Rentenversicherungen erfolgt die Saldie-
rung mit dem Sondervermögen. Ist kein Sondervermögen vorhanden, er-
folgt eine Saldierung mit dem Sicherungsvermögen.

Das Verhältnis zwischen der Erwerbsunfähigkeitsrente und der Leistung
aus der Hauptversicherung wird durch die Umwandlung in eine beitrags-
freie Versicherung bei konventionellen Rentenversicherungen und bei
Risikolebensversicherungen nicht verändert. Das vorgenannte Verhältnis

wird hingegen bei Rentenversicherungen mit Indexbeteiligung und fonds-
gebundenen Rentenversicherungen nicht aufrechterhalten.

Die beitragsfreie Erwerbsunfähigkeitsrente errechnen wir nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode. Der aus der Zusatzversicherung für die
Bildung der beitragsfreien Erwerbsunfähigkeitsrente zur Verfügung ste-
hende Betrag vermindert sich um rückständige Beiträge.

Wird die Mindestrente nicht erreicht, endet die Zusatzversicherung und
Ihnen erwächst kein Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Fortführung des Erwerbsunfähigkeitsschutzes bei Beitragsfreistel-
lung der Rentenversicherung als Hauptversicherung

13.7 Wird die in Form einer Rentenversicherung bestehende Hauptversi-
cherung beitragsfrei gestellt, können Sie innerhalb eines Monats nach
dem Beitragsfreistellungstermin beantragen, dass die durch die Beitrags-
freistellung entfallende versicherte garantierte Rente für den Fall der Er-
werbsunfähigkeit ohne Gesundheitsprüfung in eine neue selbstständige
Erwerbsunfähigkeitsversicherung übernommen wird.

Diesen Antrag werden wir annehmen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt ein
entsprechendes Produkt bzw. einen entsprechenden Tarif anbieten. Der
Beitragsfreistellungstermin ist dann gleichzeitig der Beginn dieser Versi-
cherung. Hierbei erlischt dann die Zusatzversicherung zum Beitragsfrei-
stellungstermin. Sie kann bei einer Wiederinkraftsetzung der Hauptversi-
cherung nicht wiederaufleben.

Diese Möglichkeit haben Sie nur, wenn weder Leistungen wegen Berufs-
unfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderung bezogen oder
beantragt wurden noch sind solche objektiv eingetreten.

Die Beiträge für die neu abzuschließende selbstständige Erwerbsunfä-
higkeitsversicherung errechnen sich nach dem zum Übertragungstermin
erreichten Lebensalter der versicherten Person, der Laufzeit des hinzu-
kommenden Versicherungsschutzes und der aktuellen Berufstarifierung.
Es gelten die dann gültigen Mindestbeiträge für die selbstständige Er-
werbsunfähigkeitsversicherung. Weiterhin liegen dem Neuvertrag der
dann gültige Tarif sowie die aktuellen Annahmerichtlinien zugrunde.

Die selbstständige Erwerbsunfähigkeitsversicherung ist ein rechtlich
selbstständiger Versicherungsvertrag mit gesonderten Beiträgen und
Versicherungsleistungen. Bei Abschluss fallen erneut Abschluss- und
Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten an. Die Fristen für eventuelle
steuerliche Vergünstigungen beginnen erneut zu laufen.

Sie können diese Regelungen nur in Anspruch nehmen, wenn die Ren-
tenversicherung als Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG oder § 100
EStG geführt wird. Weitere Voraussetzungen sind:

- die versicherte Person ist aus den Diensten des Versicherungsneh-
mers ausgeschieden,

- zum Zeitpunkt des Ausscheidens der versicherten Person sind die
Unverfallbarkeitsfristen gemäß § 1 b Absatz 2 BetrAVG bereits er-
füllt und es kommt gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 BetrAVG die versi-
cherungsförmige Lösung zur Anwendung,

- die ausgeschiedene Person (versicherte Person) ist berechtigt, die
Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen (§ 2 Absatz 2
Satz 2 Nr. 3 BetrAVG) und

- die versicherte Person ist Versicherungsnehmer geworden.

Herabsetzung der Versicherungsleistung

13.8 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der Hauptversiche-
rung werden auch die Leistungen aus dieser Zusatzversicherung nach
den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss
der laufenden Versicherungsperiode neu berechnet. Eine Erwerbsunfä-
higkeitsrente von monatlich 50 Euro darf nicht unterschritten werden.
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Bei Leistungspflicht aus der Zusatzversicherung

13.9 Erbringen wir Leistungen aus der Zusatzversicherung, berechnen
wir die Leistung aus der Hauptversicherung (Rückkaufswert, beitrags-
freie Versicherungsleistung und Überschussbeteiligung der Hauptversi-
cherung) so, als ob Sie den Beitrag unverändert weitergezahlt hätten.

13.10 Ansprüche aus der Zusatzversicherung, die auf bereits vor Kündi-
gung oder Beitragsfreistellung der Hauptversicherung eingetretener Er-
werbsunfähigkeit beruhen, werden durch Kündigung oder Beitragsfrei-
stellung der Hauptversicherung nicht berührt.

14      Unter welchen Voraussetzungen können wir die vereinbarten
Beiträge neu festsetzen oder Bestimmungen für Ihre Versi-
cherung ändern?

14.1 Unter den Voraussetzungen von § 163 VVG sind wir berechtigt, den
Beitrag neu festzusetzen oder die Versicherungsleistung herabzusetzen.

Sollte eine Erhöhung der Beiträge erforderlich sein, können Sie statt-
dessen die Herabsetzung der Versicherungsleistung verlangen.

Eine Neufestsetzung des Beitrages oder Herabsetzung der Versiche-
rungsleistung können wir nur vornehmen, wenn ein unabhängiger Treu-
händer die Rechnungsgrundlagen und die weiteren Voraussetzungen
nach § 163 Absatz 1 Nr. 1 und 2 VVG überprüft und bestätigt hat.

Änderungen nach § 163 VVG werden zu Beginn des zweiten Monats
wirksam, nachdem wir Sie davon benachrichtigt haben.

14.2 Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, können
wir unter den Voraussetzungen des § 164 VVG diese durch eine neue
Regelung ersetzen. Eine neue Regelung wird zwei Wochen nach Mittei-
lung wirksam.
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Willkommen!

Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Die nachfol-
genden Bedingungen informieren Sie ausführlich über Ihren Versiche-
rungsschutz. Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist ..............................................................................versichert? 1
2 Was bedeutet die vorvertragliche ..........................Anzeigepflicht? 1
3 Wann ist der Versicherungsschutz ....................ausgeschlossen? 2
4 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten .......................Person? 3
5 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

.....................................................................................................wird? 3
6 Nachprüfungsrecht zum .........................................Rauchverhalten 4
7 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen be-

...................................................................................................teiligt? 4
8 Wie ist das Verhältnis zur ...............................Hauptversicherung? 5

1      Was ist versichert?

1.1 Stirbt die versicherte Person während der Dauer der Zusatzversiche-
rung, zahlen wir die vereinbarte Versicherungssumme an die bezugsbe-
rechtigte Person oder Erben. An Stelle einer Kapitalleistung kann die be-
zugsberechtigte Person eine Rente mit lebenslanger oder abgekürzter
Rentenzahlungsdauer nach unseren dann geltenden Rententarifen ver-
langen, sofern die Mindestrente erreicht wird. Näheres finden Sie in den
Versicherungsbedingungen Ihrer Rentenversicherung unter dem Ab-
schnitt "Rentenleistungen". Die Rente wird nach dem dann aktuellen
Tarif und dem Lebensalter der berechtigten Person nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik berechnet.

Zusatzleistungen bei Tod in besonderen Lebenssituationen
Stirbt die versicherte Person in bestimmten Lebenssituationen, wird eine
erhöhte Leistung ausgezahlt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme
einer der unten genannten Zusatzleistungen ist, dass der Anspruch auf
die Versicherungsleistung besteht.

Bau oder Erwerb einer Immobilie
Die Leistung erhöht sich um 25 % der vereinbarten Versicherungs-
summe, maximal jedoch um 50.000 Euro zusätzlich, falls sich die versi-
cherte Person in einer der folgenden Lebenssituationen befindet:

- Bau einer selbstgenutzten Wohnimmobilie,
- Erwerb einer selbstgenutzten Wohnimmobilie.

Der erhöhte Versicherungsschutz ist ab dem Tag der Baufreigabe bzw.
dem Abschluss des notariellen Kaufvertrags für sechs Monate gültig.

Geburt oder Adoption eines Kindes
Die Leistung erhöht sich um 25 % der vereinbarten Versicherungs-
summe, maximal jedoch um 50.000 Euro zusätzlich, falls sich die versi-
cherte Person in einer der folgenden Lebenssituationen befindet:

- Geburt eines Kindes der versicherten Person,
- Adoption eines minderjährigen Kindes durch die versicherte

Person.

Der erhöhte Versicherungsschutz ist ab dem Tag der Geburt oder der
Adoption für sechs Monate gültig. Diese Zusatzleistung kann nur einmal
in Anspruch genommen werden, auch unabhängig davon ob ein oder
mehrere Kinder geboren oder adoptiert wurden.

Unfalltod
Die Leistung erhöht sich um 25 % der vereinbarten Versicherungs-
summe, maximal jedoch um 50.000 Euro zusätzlich, wenn die versi-
cherte Person an den Folgen eines Unfalls stirbt. Ein Unfall liegt vor,
wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren
Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheits-
schädigung erleidet.

Voraussetzungen für den Anspruch auf diese Zusatzleistung sind:

- der Unfall muss während der Vertragslaufzeit eingetreten sein und
- der Tod ist während der Versicherungsdauer und innerhalb eines

Jahres nach dem Unfall eingetreten.

Besonderheiten für minderjährige Versicherte
1.2 Stirbt die versicherte Person bevor sie das siebte Lebensjahr
vollendet hat - also vor dem siebten Geburtstag - gilt folgende gesetz-
liche Bestimmung: Wir zahlen dann insgesamt für alle bei uns beste-
henden Versicherungen nur die gewöhnlichen Beerdigungskosten. Diese
Kosten sind aufgrund aufsichtsbehördlicher Verfügung derzeit auf 8.000
Euro begrenzt.
Die Leistung im Todesfall vor Vollendung des siebten Lebensjahres ist
nicht begrenzt, wenn:

- eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Versicherungs-
nehmer ist und der gesetzliche Vertreter dem Vertrag zugestimmt
hat, oder

- der gesetzliche Vertreter Versicherungsnehmer ist und der Ergän-
zungspfleger des Familiengerichts dem Vertrag zugestimmt hat.

Bitte beachten Sie: Die Leistung im Todesfall bleibt auch nach dem
vollendeten siebten Lebensjahr der versicherten Person auf 8.000 Euro
begrenzt, wenn eine andere Person als der gesetzliche Vertreter Versi-
cherungsnehmer ist und der gesetzliche Vertreter dem Vertrag nicht
schriftlich zugestimmt hat. Die Begrenzung gilt solange bis die versi-
cherte Person nach dem vollendeten 18. Lebensjahr Versicherungs-
nehmer wird.

2      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

2.1 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeige-
pflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach dem Gesundheitszu-
stand, wie gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, gesundheitlichen
Störungen und Beschwerden, sowie Körpergröße, Gewicht und dem
Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
2.2 Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die Über-
nahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. Ziffer 2.1),
nicht oder nicht richtig angegeben, können wir von der Zusatzversiche-
rung zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir die Zusatzversicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
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tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.
Wird die Zusatzversicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt dieser
Vertragsteil ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung
2.3 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht, können wir die Zusatzversicherung unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir die Zusatzversicherung auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.

2.4 Kündigen wir die Zusatzversicherung besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
2.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir die Zusatzver-
sicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Be-
dingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben
Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese an-
deren Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10% oder schließen wir den Versicherungsschutz für den
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie die Zusatzversicherung in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen.
In der Mitteilung werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
2.6 Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen uns nur
zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese Rechte inner-
halb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Umstände zur Be-
gründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

2.7 Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kündigung
und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung

2.8 Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und ge-
wollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist,
können wir die Zusatzversicherung wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist die Zusatzversicherung
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz aus der Zusatzversicherung bestand. Eine Erstattung
der gezahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
2.9 Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der
arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung können wir
nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
2.10 Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung dieser
Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen gelten
bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei einer
Wiederherstellung der Zusatzversicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

3      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Ausschlüsse bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen
3.1 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, auf
welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versicherungsschutz be-
steht insbesondere auch dann, wenn die versicherte Person in Aus-
übung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen den
Tod gefunden hat.

3.2 Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Un-
ruhen besteht - sofern nichts anderes vereinbart - kein Versicherungs-
schutz.

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt, denen sie wäh-
rend eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus-
gesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

3.3 Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren,
biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen Einsatz
oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder
chemischen Stoffen besteht ebenfalls kein Versicherungsschutz.

Wir leisten auch nicht, wenn der Todesfall durch Strahlen infolge Kern-
energie, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so
ungewöhnlichem Maße gefährden oder schädigen, dass es zu deren Ab-
wehr und Bekämpfung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde
der Bundesrepublik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen an-
derer Länder bedarf.

Auf diese Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, so-
fern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Er-
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höhung des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungs-
grundlagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Er-
füllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestands-
gruppe nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge
der betroffenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.

Weitere Ausschlüsse für die Zusatzleistung bei Unfalltod
Ein Anspruch auf die erhöhte Leistung besteht nicht bei

- Unfällen, die durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch so-
weit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle,
epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle verursacht sind, die
den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn diese Störungen oder
Anfälle durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen ver-
ursacht wurden (siehe Abschnitt "Was ist versichert?").

- Unfällen, die bei einer
a) Tätigkeit als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), so-
weit dieser nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt,
b) Tätigkeit als sonstiges, berufliches Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeugs oder
c) Benutzung von Raumfahrzeugen eingetreten sind.

- Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe
am Körper der versicherten Person.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Eingriffe oder Heil-
maßnahmen, auch strahlendiagnostische und -therapeutische,
durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen verursacht
wurden (siehe Abschnitt "Was ist versichert?").

- Infektionen.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Krankheitserreger
durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen in den
Körper gelangt sind (siehe Abschnitt "Was ist versichert?"), sowie
bei Tollwut und Wundstarrkrampf.
Nicht als Unfallverletzung im Sinne dieser Bedingungen gelten In-
fektionen verursacht durch Haut- oder Schleimhautverletzungen,
die als solche geringfügig sind, und durch die die Krankheitserreger
sofort oder später in den Körper gelangt sind.
Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am
Körper der versicherten Person verursacht wurden, gilt dies ent-
sprechend.

- Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch
den Schlund.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um Folgen eines
Unfallereignisses im Sinne dieser Bedingungen (siehe Abschnitt
"Was ist versichert?") handelt.

4      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

4.1 Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren seit Zah-
lung des Einlösungsbeitrages sind wir zur Leistung uneingeschränkt ver-
pflichtet.

4.2 Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor Ablauf der
Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.

4.3 Bei Wiederherstellung des Vertrages gelten die vorstehenden Ab-
sätze entsprechend. Die Dreijahresfrist beginnt mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.

Weitere Ausschlüsse für die Zusatzleistung bei Unfalltod
4.4 Wir leisten nicht bei vorsätzlicher Selbsttötung. Dies gilt auch, wenn
die versicherte Person die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen hat.

5      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

Pflichten im Todesfall
5.1 Uns muss sobald wie möglich mitgeteilt werden, dass die versicherte
Person verstorben ist. Zusätzlich benötigen wir die Information, ob sich
die versicherte Person in einer besonderen Lebenssituation befunden
hat (siehe Abschnitt "Was ist versichert?", Absatz "Zusatzleistungen bei
Tod in besonderen Lebenssituationen").

Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir keine Leistung
auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese
Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.
Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

Nachweise im Todesfall
5.2 Für die Auszahlung der Versicherungsleistung benötigen wir:

- den Versicherungsschein, sowie
- eine amtliche Sterbeurkunde, die Geburtstag und Geburtsort der

versicherten Person enthält.

Bei Bedarf fordern wir folgende Nachweise an:

- Ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-
desursache. Dieses muss auch den Beginn und den Verlauf der
Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ent-
halten.

- Einen Nachweis der letzten Beitragszahlung.
- Ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Für die Auszahlung der erhöhten Versicherungsleistung aus einer be-
stimmten Lebenssituationen, sind außerdem folgende Unterlagen einzu-
reichen:

- Bau oder Erwerb einer Immobilie: Beglaubigte Kopie des notari-
ellen Kaufvertrags bzw. eine Kopie des Baufreigabescheins

- Geburt oder Adoption eines Kindes: Beglaubigte Kopie der Ge-
burts- oder der Adoptionsurkunde.

- Unfalltod: Nachweise zum Unfallhergang und zu den Unfallfolgen,
sofern von uns angefordert.

5.3 Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige weitere
Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst anstellen. Die
hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versicherungsleis-
tung beansprucht.
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Nichterfüllung der Auskunft- und Nachweispflicht
5.4 Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und Nachweise
gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versicherungsleistungen
zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder Ein-
schränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder Einwil-
ligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen.

6      Nachprüfungsrecht zum Rauchverhalten

6.1 Ist der Nichtrauchertarif vereinbart, haben wir das Recht, jederzeit
den Nichtraucherstatus der versicherten Person nachzuprüfen. Wird die
versicherte Person nach Antragstellung Raucher nach Ziffer 6.4 ("Defini-
tion Raucher"), stellt dies eine Gefahrerhöhung dar. Sie - und die versi-
cherte Person - sind verpflichtet, uns dies unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen.

6.2 Wir verzichten auf unsere gesetzlichen Rechte, die Zusatzversiche-
rung wegen dieser Gefahrerhöhung zu kündigen oder die erhöhte Gefahr
vom Versicherungsschutz auszuschließen.

Wird diese Gefahrerhöhung vorgenommen, können wir rückwirkend ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung den höheren Beitrag der Risikozu-
satzversicherung für Raucher verlangen; die Versicherungssumme bleibt
in der bisherigen Höhe bestehen. Sie können verlangen, dass statt einer
Erhöhung der Beiträge die Todesfallsumme entsprechend herabgesetzt
wird.

Wenn Sie oder die versicherte Person diese Gefahrerhöhung nachträg-
lich erkennen und uns dies nicht schriftlich angezeigt wird, können wir
die vorgenannte Beitragserhöhung auch dann vornehmen, wenn die Ge-
fahrerhöhung unverschuldet ist.

Sie können Ihre Zusatzversicherung innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung über die Beitragserhöhung ohne Einhaltung
einer Frist kündigen.

Tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
ein, zu dem Sie uns die Gefahrerhöhung hätten mitteilen müssen, verrin-
gert sich die Versicherungssumme im Verhältnis des bisherigen Beitrags
zum erforderlichen Beitrag der Risikozusatzversicherung für Raucher.
Das gilt nicht, wenn Sie - und die versicherte Person - die schriftliche Mit-
teilung nicht vorsätzlich unterlassen haben oder uns die Gefahrerhöhung
zu diesem Zeitpunkt bekannt war. Wir verringern die Versicherungs-
summe nicht, wenn die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalls war.

Definition Nichtraucher
6.3 Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, uns wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen, ob Sie Raucher sind. Soll das
Leben einer anderen Person versichert werden, ist auch diese - neben
Ihnen - für die wahrheitsgemäße Anzeige verantwortlich. Unrichtige An-

gaben über das Rauchverhalten der zu versichernden Person stellen
eine Anzeigepflichtverletzung dar, die bis zum Verlust des Versiche-
rungsschutzes führen kann.

Definition Raucher
6.4 Raucher ist, wer die Voraussetzungen für einen Nichtraucher nach
Ziffer 6.3 ("Definition Nichtraucher") nicht erfüllt.

Sollten Sie Nichtraucher geworden sein, sind wir bereit, nach ergän-
zender Risiko-Einschätzung den Wechsel in eine Risikozusatzversiche-
rung für Nichtraucher zu prüfen. Nichtraucher ist (Definition s. Ziffer. 6.3),
wer in den letzten zwölf Monaten vor Beantragung des Tarifwechsels
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.

7      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
7.1 Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des versicherten
Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten niedriger
ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation angenommen.
An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungsnehmer ange-
messen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.

Überschussermittlung
7.2 Die Ermittlung der Risiko- und Kostenüberschüsse erfolgt auf der
Grundlage des Jahresabschlusses unter Vergleich des tatsächlichen mit
dem erwarteten Risiko- und Kostenverlauf aller bei uns bestehenden
Versicherungen. Der Jahresabschluss wird von einem unabhängigen
Wirtschaftsprüfer geprüft und ist unserer Aufsichtsbehörde einzureichen.
Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand un-
seres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festge-
legt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.

Überschussverteilung
7.3 An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir die Verträge
der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschrie-
benen Höhe.

Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu. Diese Rückstellung
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustabdeckung und zur Erhö-
hung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 139 VAG). Hierfür benö-
tigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

7.4 Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer laufenden Be-
teiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit der Versi-
cherungsleistung erfolgen.

Überschusshöhe
7.5 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht garantiert
werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie hängt von
vielen Einflüssen ab. Diese sind allein schon wegen der langen Vertrags-
laufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar. Bei
der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die ein-
zelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
ein Ermessensspielraum zu.

Seite 4



Bestandsgruppen
7.6 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zur Bil-
dung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versiche-
rungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung be-
rücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 112, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 121.

Überschussbeteiligung
7.7 Die Überschussbeteiligung kann in einem jährlichen Überschussan-
teil in Prozent des Risikobeitrages bestehen.

7.8 Für die Zuteilung von Überschüssen bestehen keine Wartezeiten.

Überschusssysteme
7.9 Folgende Überschusssysteme können - abhängig von dem mit Ihnen
vereinbarten Tarif - gewählt werden:

- Beitragsverrechnung: Die Überschussanteile werden mit dem Tarif-
beitrag der Risiko-Zusatzversicherung verrechnet, so dass sich ein
geringerer zu zahlender Beitrag ergibt.

- Todesfallbonus: Der Todesfallbonus erhöht die versicherte Leistung
und wird im Todesfall ausgezahlt. Falls der Todesfallbonussatz in
der Risiko-Zusatzversicherung künftig herabgesetzt werden sollte,
sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Monaten, nach dem wir Sie

über die Herabsetzung informiert haben, zum Herabsetzungstermin
die versicherte Todesfallleistung gegen einen zusätzlichen Beitrag
ohne erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen, so dass der bishe-
rige Todesfallschutz einschließlich Todesfallbonus wieder erreicht
wird.

8      Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

Einheit mit der Hauptversicherung
8.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie abge-
schlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne
die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Spätestens wenn der
Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet, bei Rentenversi-
cherungen zum vorgesehenen Rentenbeginn, erlischt der Versiche-
rungsschutz aus der Zusatzversicherung.

8.2 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden
die Versicherungsbedingungen der Hauptversicherung sinngemäß An-
wendung.

Kündigung
8.3 Sie können Ihre Zusatzversicherung jederzeit mit einer Frist von
einem Monat zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kün-
digen. Mit der Kündigung erlischt die Zusatzversicherung, ohne dass
eine Leistung fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert. Die Rück-
zahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Beitragsfreistellung
8.4 Die Zusatzversicherung kann nicht beitragsfrei gestellt werden. Wird
die Hauptversicherung beitragsfrei gestellt, erlischt die Zusatzversiche-
rung und es erwächst Ihnen kein Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Herabsetzung der Versicherungsleistung
8.5 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der Hauptversiche-
rung wird die reduzierte Versicherungssumme nach den anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode neu berechnet. Eine Versicherungssumme von
3.000 Euro darf nicht unterschritten werden. Anderenfalls erlischt die Zu-
satzversicherung ohne dass eine Leistung fällig wird, d.h. es besteht kein
Rückkaufswert.

Seite 5



Willkommen bei der AXA Lebensversicherung!

Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Die nachfol-
genden Bedingungen informieren Sie ausführlich über Ihren Versiche-
rungsschutz. Bitte heben Sie diese Unterlagen sorgfältig auf

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist ..............................................................................versichert? 1
2 Was bedeutet die vorvertragliche ..........................Anzeigepflicht? 1
3 Wann ist der Versicherungsschutz ....................ausgeschlossen? 2
4 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten .......................Person? 3
5 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt

.....................................................................................................wird? 3
6 Nachprüfungsrecht zum .........................................Rauchverhalten 3
7 Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen be-

...................................................................................................teiligt? 4
8 Wie ist das Verhältnis zur ...............................Hauptversicherung? 5

1      Was ist versichert?

1.1 Stirbt die versicherte Person während der Dauer der Zusatzversiche-
rung berechnen wir eine lebenslange Rente aus der vereinbarten Todes-
fallsumme, wenn dann Hinterbliebene im Sinne der Zahlungsverfügung
für den Todesfall vorhanden sind. Die Rente wird bei Tod der versi-
cherten Person nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der
berechtigten Person ermittelt. Sie beträgt jedoch mindestens 70 % der
Rente, die sich ergibt, wenn sie mit Tarif und insbesondere Rechnungs-
zins für den Zeitpunkt des Rentenbeginns ermittelt wird, die bei Vertrags-
beginn gültig waren; die Rente wird bei Tod der versicherten Person
nach dem dann aktuellen Tarif und dem Lebensalter der berechtigten
Person ermittelt. Diese Rente endet mit dem Tod der berechtigten
Person. Bei Kindern wird sie allerdings nur solange gezahlt, wie die
Kinder die Voraussetzungen des § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und
Absatz 5 Einkommensteuergesetz (EStG) erfüllen. Weitere Leistungen
werden nicht fällig.

1.2 Falls diese Rente kleiner oder gleich 1 % der monatlichen Bezugs-
größe nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs ist, werden wir an Stelle
der Rente eine Kapitalzahlung erbringen. Übersteigt die Rente 1% der
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs,
zahlen wir ebenfalls einen Kapitalbetrag, falls der Leistungsempfänger
eine Kapitalzahlung wählt. Sind Hinterbliebene im Sinne der Zahlungs-
verfügung nicht vorhanden, ist die Todesfallleistung auf ein Sterbegeld
von höchstens 8.000 Euro beschränkt.

1.3 Hinterbliebene und bezugsberechtigte Personen im Sinne dieser Be-
dingungen sind:

- der überlebende Ehegatte mit dem die versicherte Person zum
Zeitpunkt ihres Todes verheiratet war bzw. Lebenspartner nach
dem Lebenspartnerschaftsgesetz,

- Kinder im Sinne von § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz
5 EStG,

- der überlebende Lebensgefährte, mit dem die versicherte Person
zum Zeitpunkt ihres Todes in einer auf Dauer angelegten häusli-
chen Gemeinschaft gelebt hat, vorausgesetzt, die versicherte

Person hat diesen Lebensgefährten uns vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit Namen, Anschrift und Geburtsdatum in Textform be-
nannt. Unter einer auf Dauer angelegten häuslichen Gemeinschaft
sind ein gemeinsamer Wohnsitz und eine gemeinsame Haushalts-
führung zu verstehen. Das Bestehen einer häuslichen Gemein-
schaft mit dem in der Zahlungsverfügung benannten Lebensge-
fährten ist uns gegenüber von der versicherten Person in Textform
zu bestätigen.

Die versicherte Person hat die Möglichkeit, dem Versicherungsnehmer
eine oder mehrere zu dem Kreis der zuvor genannten Hinterbliebenen
gehörende Personen im Rahmen einer Zahlungsverfügung für den To-
desfall als bezugsberechtigt für die Hinterbliebenenleistung in Textform
zu benennen. Der Versicherungsnehmer wird uns die Zahlungsverfü-
gung unverzüglich vorlegen. Im Todesfall werden wir die Leistungen an
die in der Zahlungsverfügung genannten Hinterbliebenen auszahlen.

Liegt uns keine Zahlungsverfügung vor, zahlen wir die Hinterbliebenen-
leistung die Hinterbliebene und bezugsberechtigten Personen in der
obenstehenden Rangfolge.

Sofern es sich bei der Hauptversicherung um eine Direktversicherung
ohne Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG handelt, erfolgt keine Begrenzung
auf ein Sterbegeld.

2      Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

2.1 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeige-
pflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach dem Gesundheitszu-
stand, wie gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, gesundheitlichen
Störungen und Beschwerden, sowie Körpergröße, Gewicht und dem
Rauchverhalten.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen
- für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen
verantwortlich.

Rücktritt
2.2 Haben Sie oder die versicherte Person Umstände, die für die Über-
nahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (vgl. Ziffer 2.1),
nicht oder nicht richtig angegeben, können wir von der Zusatzversiche-
rung zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt wurde. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir die Zusatzversicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie oder die
versicherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir - unab-
hängig vom Bestehen eines Ursachenzusammenhangs - zur Leistung
nicht verpflichtet.

Wird die Zusatzversicherung durch Rücktritt aufgehoben, erlischt dieser
Vertragsteil ohne dass eine Leistung fällig wird. Eine Erstattung der ge-
zahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Kündigung
2.3 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht, können wir die Zusatzversicherung unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass wir die Zusatzversicherung auch bei
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Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.

2.4 Kündigen wir die Zusatzversicherung besteht kein Versicherungs-
schutz. Auch die Rückzahlung der geleisteten Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Rückwirkende Vertragsanpassung
2.5 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir die Zusatzver-
sicherung auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden diese anderen Be-
dingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben
Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden diese an-
deren Bedingungen ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10% oder schließen wir den Versicherungsschutz für den
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie die Zusatzversicherung in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen.
In der Mitteilung werden wir Sie auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung von Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung
2.6 Die in den vorstehenden Absätzen genannten Rechte stehen uns nur
zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen haben. Wir müssen diese Rechte inner-
halb eines Monats ausüben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer
Rechte müssen wir die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir weitere Umstände zur Be-
gründung unserer Erklärung angeben.

Wir können uns auf diese Rechte allerdings nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige bei Ver-
tragsschluss kannten.

Diese Rechte können wir innerhalb von fünf Jahren und, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, innerhalb von
zehn Jahren seit Vertragsschluss ausüben. Für Versicherungsfälle, die
vor Ablauf dieser Fristen eingetreten sind, können wir unsere Rechte
ohne diese zeitliche Beschränkung ausüben. Die Ausübung dieser
Rechte erfolgt durch schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten be-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsbe-
rechtigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt
werden, können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entge-
gennahme der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

2.7 Haben Sie bzw. die versicherte Person die Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht der Kündigung
und zur Vertragsanpassung.

Anfechtung
2.8 Falls durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und ge-
wollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist,
können wir die Zusatzversicherung wegen arglistiger Täuschung auch
anfechten. Handelt es sich um Angaben der (mit-)versicherten Per-
son(-en), können wir die Anfechtung Ihnen gegenüber erklären, auch
wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten.

Mit Zugang unserer Anfechtungserklärung ist die Zusatzversicherung
von Anfang an nichtig. Dies hat zur Folge, dass zu keinem Zeitpunkt Ver-
sicherungsschutz aus der Zusatzversicherung bestand. Eine Erstattung
der gezahlten Beiträge können Sie nicht verlangen.

Ausübung der Anfechtung
2.9 Die Anfechtung müssen wir innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der
arglistigen Täuschung schriftlich ausüben. Die Anfechtung können wir
nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsschluss erklären.

Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
können wir den Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
2.10 Die vorvertragliche Anzeigepflicht und die aus der Verletzung dieser
Pflicht resultierenden Rechte nach den vorstehenden Absätzen gelten
bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung oder bei einer
Wiederherstellung der Zusatzversicherung entsprechend. Die in den vor-
stehenden Absätzen genannten Fristen gelten mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils.

3      Wann ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Ausschlüsse bei Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen
3.1 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, auf
welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. Versicherungsschutz be-
steht insbesondere auch dann, wenn die versicherte Person in Aus-
übung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen den
Tod gefunden hat.

3.2 Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder inneren Un-
ruhen besteht - sofern nichts anderes vereinbart - kein Versicherungs-
schutz.

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen stirbt, denen sie wäh-
rend eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus-
gesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

3.3 Bei Ableben der versicherten Person in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang mit dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren,
biologischen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen Einsatz
oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder
chemischen Stoffen besteht ebenfalls kein Versicherungsschutz.

Wir leisten auch nicht, wenn der Todesfall durch Strahlen infolge Kern-
energie, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so
ungewöhnlichem Maße gefährden oder schädigen, dass es zu deren Ab-
wehr und Bekämpfung des Einsatzes der Katastrophenschutzbehörde
der Bundesrepublik Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen an-
derer Länder bedarf.

Auf diese Leistungsbeschränkung werden wir uns aber nur berufen, so-
fern mit dem Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorhersehbare Er-
höhung des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungs-
grundlagen für das versicherte Risiko derart verbunden ist, dass die Er-
füllbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen für die Bestands-
gruppe nicht mehr gewährleistet ist, zu der die Versicherungsverträge
der betroffenen Personen gehören, und dies von einem unabhängigen
Treuhänder bestätigt wird.

Weitere Ausschlüsse für die Zusatzleistung bei Unfalltod
Ein Anspruch auf die erhöhte Leistung besteht nicht bei

- Unfällen, die durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch so-
weit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle,
epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle verursacht sind, die
den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn diese Störungen oder
Anfälle durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen ver-
ursacht wurden (siehe Abschnitt "Was ist versichert?").
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- Unfällen, die bei einer
a) Tätigkeit als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), so-
weit dieser nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt,
b) Tätigkeit als sonstiges, berufliches Besatzungsmitglied eines
Luftfahrzeugs oder
c) Benutzung von Raumfahrzeugen eingetreten sind.

- Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe
am Körper der versicherten Person.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Eingriffe oder Heil-
maßnahmen, auch strahlendiagnostische und -therapeutische,
durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen verursacht
wurden (siehe Abschnitt "Was ist versichert?").

- Infektionen.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Krankheitserreger
durch ein Unfallereignis im Sinne dieser Bedingungen in den
Körper gelangt sind (siehe Abschnitt "Was ist versichert?"), sowie
bei Tollwut und Wundstarrkrampf.
Nicht als Unfallverletzung im Sinne dieser Bedingungen gelten In-
fektionen verursacht durch Haut- oder Schleimhautverletzungen,
die als solche geringfügig sind, und durch die die Krankheitserreger
sofort oder später in den Körper gelangt sind.
Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am
Körper der versicherten Person verursacht wurden, gilt dies ent-
sprechend.

- Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch
den Schlund.
Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um Folgen eines
Unfallereignisses im Sinne dieser Bedingungen (siehe Abschnitt
"Was ist versichert?") handelt.

4      Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

4.1 Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf von drei Jahren seit Zah-
lung des Einlösungsbeitrages sind wir zur Leistung uneingeschränkt ver-
pflichtet.

4.2 Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor Ablauf der
Dreijahresfrist besteht Versicherungsschutz nur, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen worden ist.

4.3 Bei Wiederherstellung des Vertrages gelten die vorstehenden Ab-
sätze entsprechend. Die Dreijahresfrist beginnt mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.

Weitere Ausschlüsse für die Zusatzleistung bei Unfalltod
4.4 Wir leisten nicht bei vorsätzlicher Selbsttötung. Dies gilt auch, wenn
die versicherte Person die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit be-
gangen hat.

5      Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung ver-
langt wird?

Pflichten im Todesfall
5.1 Uns muss sobald wie möglich mitgeteilt werden, dass die versicherte
Person verstorben ist. Zusätzlich benötigen wir die Information, ob sich
die versicherte Person in einer besonderen Lebenssituation befunden
hat (siehe Abschnitt "Was ist versichert?", Absatz "Zusatzleistungen bei
Tod in besonderen Lebenssituationen").

Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen, müssen wir keine Leistung
auszahlen.

Wenn Sie diese Pflicht grob fahrlässig verletzen, können wir die Leistung
kürzen. Hierbei berücksichtigen wir, in welchem Ausmaß Sie diese

Pflicht verletzt haben. Sie müssen uns nachweisen, dass die Fahrlässig-
keit nicht grob war.

Wir zahlen eine Leistung, wenn die ausgebliebene Meldung nicht die Ur-
sache dafür war,

- dass wir den Versicherungsfall festgestellt haben und
- welche Leistungshöhe wir festgestellt haben.

Wenn Sie uns den Tod der versicherten Person arglistig verschweigen,
müssen wir keine Leistung zahlen. Dies gilt auch für den folgenden Fall:
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der fehlenden Mitteilung und
der Tatsache, dass wir unsere Leistungspflicht festgestellt haben.

Grundsätzlich gilt: Wir können die Leistung im Todesfall nur dann ganz
oder teilweise kürzen, wenn wir Sie zuvor darauf hingewiesen haben.
Dies muss durch einen gesonderten Hinweis auf diese Rechtsfolge ge-
schehen sein.

Nachweise im Todesfall
5.2 Für die Auszahlung der Versicherungsleistung benötigen wir:

- den Versicherungsschein, sowie
- eine amtliche Sterbeurkunde, die Geburtstag und Geburtsort der

versicherten Person enthält.

Bei Bedarf fordern wir folgende Nachweise an:

- Ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-
desursache. Dieses muss auch den Beginn und den Verlauf der
Krankheit, die zum Tod der versicherten Person geführt hat, ent-
halten.

- Einen Nachweis der letzten Beitragszahlung.
- Ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person.

Für die Auszahlung der erhöhten Versicherungsleistung aus einer be-
stimmten Lebenssituationen, sind außerdem folgende Unterlagen einzu-
reichen:

- Bau oder Erwerb einer Immobilie: Beglaubigte Kopie des notari-
ellen Kaufvertrags bzw. eine Kopie des Baufreigabescheins

- Geburt oder Adoption eines Kindes: Beglaubigte Kopie der Ge-
burts- oder der Adoptionsurkunde.

- Unfalltod: Nachweise zum Unfallhergang und zu den Unfallfolgen,
sofern von uns angefordert.

5.3 Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige weitere
Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst anstellen. Die
hiermit verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versicherungsleis-
tung beansprucht.

Nichterfüllung der Auskunft- und Nachweispflicht
5.4 Bis zum Vorliegen der erforderlichen Auskünfte und Nachweise
gemäß den vorstehenden Absätzen können wir Versicherungsleistungen
zurückbehalten. Dies gilt auch, wenn wir aufgrund Widerrufs oder Ein-
schränkung der uns erteilten Schweigepflichtentbindung und/oder Einwil-
ligung in Datenerhebung und -nutzung gehindert sind, unsere Leistungs-
pflicht zu prüfen.

6      Nachprüfungsrecht zum Rauchverhalten

6.1 Ist der Nichtrauchertarif vereinbart, haben wir das Recht, jederzeit
den Nichtraucherstatus der versicherten Person nachzuprüfen. Wird die
versicherte Person nach Antragstellung Raucher nach Ziffer 6.4 ("Defini-
tion Raucher"), stellt dies eine Gefahrerhöhung dar. Sie und die versi-
cherte Person sind verpflichtet, uns dies unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen.
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6.2 Wir verzichten auf unsere gesetzlichen Rechte, die Zusatzversiche-
rung wegen dieser Gefahrerhöhung zu kündigen oder die erhöhte Gefahr
vom Versicherungsschutz auszuschließen.

Wird diese Gefahrerhöhung vorgenommen, können wir rückwirkend ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung den höheren Beitrag der Risikozu-
satzversicherung für Raucher verlangen; die Versicherungssumme bleibt
in der bisherigen Höhe bestehen. Sie können verlangen, dass statt einer
Erhöhung der Beiträge die Todesfallsumme entsprechend herabgesetzt
wird.

Wenn Sie oder die versicherte Person diese Gefahrerhöhung nachträg-
lich erkennen und uns dies nicht schriftlich angezeigt wird, können wir
die vorgenannte Beitragserhöhung auch dann vornehmen, wenn die Ge-
fahrerhöhung unverschuldet ist.

Sie können Ihre Zusatzversicherung innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung über die Beitragserhöhung ohne Einhaltung
einer Frist kündigen.

Tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
ein, zu dem Sie uns die Gefahrerhöhung hätten mitteilen müssen, verrin-
gert sich die Versicherungssumme im Verhältnis des bisherigen Beitrags
zum erforderlichen Beitrag der Risikozusatzversicherung für Raucher.
Das gilt nicht, wenn Sie und die versicherte Person die schriftliche Mittei-
lung nicht vorsätzlich unterlassen haben oder uns die Gefahrerhöhung
zu diesem Zeitpunkt bekannt war. Wir verringern die Versicherungs-
summe nicht, wenn die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalls war.

Definition Nichtraucher
6.3 Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.
Unter Konsumieren von Nikotin verstehen wir beispielsweise

- das Rauchen unter Feuer, beispielsweise den Genuss von Ziga-
retten, Zigarillos, Zigarren oder Pfeifen,

- das Rauchen unter Verwendung eines elektrischen Hilfsmittels, wie
beispielsweise E-Zigaretten, E-Zigarren, E-Pfeifen, E-Shisha oder
Tabakerhitzer (Heat-not-burn),

- die Verwendung von Wasserpfeifen,
- das Kauen oder Schnupfen von Tabak einschließlich der Nutzung

von Oraltabak (zum Beispiel Snus) oder
- die Verwendung von Nikotinpflastern oder Nikotinkaugummis.

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, uns wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen, ob Sie Raucher sind. Soll das
Leben einer anderen Person versichert werden, ist auch diese - neben
Ihnen - für die wahrheitsgemäße Anzeige verantwortlich. Unrichtige An-
gaben über das Rauchverhalten der zu versichernden Person stellen
eine Anzeigepflichtverletzung dar, die bis zum Verlust des Versiche-
rungsschutzes führen kann.

Definition Raucher
6.4 Raucher ist, wer die Voraussetzungen für einen Nichtraucher nach
Ziffer 6.3 ("Definition Nichtraucher") nicht erfüllt.

Sollten Sie Nichtraucher geworden sein, sind wir bereit, nach ergän-
zender Risiko-Einschätzung den Wechsel in eine Risikozusatzversiche-
rung für Nichtraucher zu prüfen. Nichtraucher ist (Definition s. Ziffer 6.3),
wer in den letzten zwölf Monaten vor Beantragung des Tarifwechsels
kein Nikotin konsumiert hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht
zu tun.

7      Woraus ergeben sich Überschüsse und wie sind Sie an ihnen
beteiligt?

Überschüsse können sich aus unterschiedlichen Quellen ergeben; sie
werden - wie nachfolgend beschrieben - ermittelt und verteilt.

Überschussquellen
7.1 Überschüsse können entstehen, wenn der Verlauf des versicherten
Risikos günstiger ist (Risikoüberschuss) und/oder die Kosten niedriger
ausfallen (Kostenüberschuss), als bei der Tarifkalkulation angenommen.
An diesen Überschüssen beteiligen wir die Versicherungsnehmer ange-
messen in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Höhe.

Überschussermittlung
7.2 Die Ermittlung der Risiko- und Kostenüberschüsse erfolgt auf der
Grundlage des Jahresabschlusses unter Vergleich des tatsächlichen mit
dem erwarteten Risiko- und Kostenverlauf aller bei uns bestehenden
Versicherungen. Der Jahresabschluss wird von einem unabhängigen
Wirtschaftsprüfer geprüft und ist unserer Aufsichtsbehörde einzureichen.
Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand un-
seres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festge-
legt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.

Überschussverteilung
7.3 An den Kosten- und Risikoüberschüssen beteiligen wir die Verträge
der Versicherungsnehmer in der jeweils aufsichtsrechtlich vorgeschrie-
benen Höhe.

Soweit die Überschüsse nicht unmittelbar den überschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben werden (Direktgutschrift), führen wir sie
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zu. Diese Rückstellung
dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes sowie zur Verlustabdeckung und zur Erhö-
hung der Deckungsrückstellung heranziehen (§ 139 VAG). Hierfür benö-
tigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

7.4 Eine Beteiligung an Überschüssen kann in Form einer laufenden Be-
teiligung und/oder einer einmaligen Ausschüttung bei Fälligkeit der Versi-
cherungsleistung erfolgen.

Überschusshöhe
7.5 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht garantiert
werden und kann gegebenenfalls auch ganz entfallen. Sie hängt von
vielen Einflüssen ab. Diese sind allein schon wegen der langen Vertrags-
laufzeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar. Bei
der Ermittlung, Feststellung und Verteilung der Überschüsse auf die ein-
zelnen Versicherungen steht uns im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
ein Ermessensspielraum zu.

Bestandsgruppen
7.6 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zur Bil-
dung von Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige Versiche-
rungen zu Bestandsgruppen zusammengefasst. Bei deren Bildung be-
rücksichtigen wir derzeit beispielsweise

- das versicherte Risiko (z. B. Tod, Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit),
- die Art der Kapitalanlage (z. B. konventionell, fondsgebunden).

Die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entstehung beige-
tragen haben. Des Weiteren berücksichtigen wir insbesondere

- die Grundlagen der Beitragskalkulation (z. B. Rechnungszins, Ster-
betafel),

- die Art des Versicherungsvertrages (z. B. laufende Beitragszah-
lung, Einmalbeitrag),

- die Kapitalmarktverhältnisse.
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Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Be-
standsgruppe, der Ihr Vertrag zugeordnet ist. Das ist im Einzelgeschäft
die Bestandsgruppe 112, im Kollektivgeschäft die Bestandsgruppe 121.

Überschussbeteiligung
7.7 Die Überschussbeteiligung kann in einem jährlichen Überschussan-
teil in Prozent des Risikobeitrages bestehen.

7.8 Für die Zuteilung von Überschüssen bestehen keine Wartezeiten.

Überschusssysteme
7.9 Folgendes Überschusssystem steht zur Verfügung:

- Todesfallbonus: Der Todesfallbonus erhöht die versicherte Leistung
und wird im Todesfall ausgezahlt. Falls der Todesfallbonussatz in
der Risiko-Zusatzversicherung künftig herabgesetzt werden sollte,
sind Sie berechtigt, innerhalb von drei Monaten, nach dem wir Sie
über die Herabsetzung informiert haben, zum Herabsetzungstermin
die versicherte Todesfallleistung gegen einen zusätzlichen Beitrag
ohne erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen, so dass der bishe-
rige Todesfallschutz einschließlich Todesfallbonus wieder erreicht
wird.

8      Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

Einheit mit der Hauptversicherung

8.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie abge-
schlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne

die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Spätestens wenn der
Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet, bei Rentenversi-
cherungen zum vorgesehenen Rentenbeginn, erlischt der Versiche-
rungsschutz aus der Zusatzversicherung.

8.2 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden
die Versicherungsbedingungen der Hauptversicherung sinngemäß An-
wendung.

Kündigung
8.3 Sie können Ihre Zusatzversicherung jederzeit mit einer Frist von
einem Monat zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kün-
digen. Mit der Kündigung erlischt die Zusatzversicherung, ohne dass
eine Leistung fällig wird, d.h. es besteht kein Rückkaufswert. Die Rück-
zahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.

Beitragsfreistellung
8.4 Die Zusatzversicherung kann nicht beitragsfrei gestellt werden. Wird
die Hauptversicherung beitragsfrei gestellt, erlischt die Zusatzversiche-
rung und es erwächst Ihnen kein Anspruch auf einen Rückkaufswert.

Herabsetzung der Versicherungsleistung
8.5 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der Hauptversiche-
rung wird die reduzierte Versicherungssumme nach den anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode neu berechnet. Eine Versicherungssumme von
3.000 Euro darf nicht unterschritten werden. Anderenfalls erlischt die Zu-
satzversicherung ohne dass eine Leistung fällig wird, d.h. es besteht kein
Rückkaufswert.
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Inhaltsverzeichnis

1 Wer ist wie ..................................................................mitversichert? 1
2 Kann die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung gekündigt

oder beitragsfrei gestellt .....................................................werden? 1
3 Wie ist das Verhältnis zur ...............................Hauptversicherung? 1

1      Wer ist wie mitversichert?

1.1 Die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung ergänzt die als
Hauptversicherung abgeschlossene Altersrentenversicherung. Hauptver-
sicherte Person ist die Person, auf deren Leben die Altersrentenversi-
cherung abgeschlossen ist. Mitversicherte Person ist die Person, für die
nach dem Tod der hauptversicherten Person die Hinterbliebenenrente
gezahlt werden soll und Hinterbliebene im Sinne der Versicherungsbe-
dingungen für die Hauptversicherung; mit Ausnahme der dort genannten
Kinder.

1.2 Die Hinterbliebenenrente zahlen wir, wenn die versicherte Person
stirbt und die mitversicherte Person zu diesem Zeitpunkt noch lebt. Die
Hinterbliebenenrente wird zu den gleichen Terminen gezahlt, die für die
Altersrente vereinbart sind. Grundsätzlich wird die Hinterbliebenenrente
erstmals zu dem Termin gezahlt, der auf den Tod der versicherten
Person folgt.

Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn, zahlen wir die Hinter-
bliebenenrente nur dann, wenn die Ehe, die Lebensgemeinschaft bzw.
die häusliche Gemeinschaft bereits mindestens drei Jahre vor dem Tod
der hauptversicherten Person geschlossen bzw. begründet worden ist.

Ist eine Rentengarantiezeit vereinbart und stirbt die versicherte Person
nach Rentenzahlungsbeginn, zahlen wir die Hinterbliebenenrente erst
vom ersten Rentenfälligkeitstermin an nach Ablauf der Rentengarantie-
zeit. Die Rente wird bei Tod der versicherten Person nach dem dann ak-
tuellen Tarif und dem Lebensalter der mitversicherten Person ermittelt.
Diese Rente endet mit dem Tod der mitversicherten Person.

Stirbt die versicherte Person vor Ablauf der Aufschubzeit, so wird von
dem auf den Tod folgenden Monatsersten an bis zum nächsten Renten-
fälligkeitstermin eine anteilige Hinterbliebenenrente gezahlt.

1.3 Die Hinterbliebenenrente wird längstens bis zum Tod der mitversi-
cherten Person gezahlt. Stirbt die mitversicherte Person vor der versi-
cherten Person, erlischt die Zusatzversicherung; eine Leistungspflicht
aus der Zusatzversicherung entsteht in diesem Fall nicht.

2      Kann die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung gekündigt
oder beitragsfrei gestellt werden?

2.1 Sind für die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung laufende Bei-
träge zu zahlen, können Sie diese Zusatzversicherung vor Beginn der Al-
tersrente ganz oder teilweise kündigen. Mit der Kündigung wandelt sich
die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung in eine beitragsfreie Ver-
sicherung mit herabgesetzter Rente um, wenn eine jährliche Mindest-
rente von 300,- Euro erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, wird der Zeit-
wert der Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung, soweit ein solcher
vorhanden ist, zur Erhöhung des Deckungskapitals der Hauptversiche-
rung verwendet und die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung
endet.

2.2 Wandeln Sie die Hauptversicherung ganz oder teilweise in eine bei-
tragsfreie Versicherung um, wandelt sich auch die Hinterbliebenenren-
ten-Zusatzversicherung ganz oder teilweise in eine beitragsfreie Versi-
cherung mit herabgesetzter Rente um, sofern die beitragsfreie jährliche
Mindestrente von 300,- Euro für die Hauptversicherung erreicht wird. Un-
terschreitet die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung die jährliche
Mindestrente von 300,- Euro, wird der Zeitwert der Hinterbliebenenren-
ten-Zusatzversicherung, soweit ein solcher vorhanden ist, zur Erhöhung
des Deckungskapitals der Hauptversicherung verwendet und die Hinter-
bliebenenrenten-Zusatzversicherung endet.

3      Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

3.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Hauptversicherung eine Ein-
heit; sie kann ohne diese nicht fortgesetzt werden. Endet der Versiche-
rungsschutz aus der Hauptversicherung aus anderen Gründen als durch
den Tod der versicherten Person, erlischt auch die Zusatzversicherung.

3.2 Die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung ist nach dem gleichen
System wie die Hauptversicherung an dem erwirtschafteten Überschuss
beteiligt.

3.3 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden
die Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß
Anwendung. Dies gilt auch für die unter der Überschrift "Was gilt bei
Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von
ABC-Waffen/-Stoffen?" und "Was gilt bei Selbsttötung der versicherten
Person, wenn eine Todesfallleistung versichert ist?" der Versicherungs-
bedingungen für die Hauptversicherung aufgeführten Regelungen.
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Inhaltsverzeichnis

1 Wer ist wie ..................................................................mitversichert? 1
2 Wie hoch sind die .....................................................Waisenrenten? 1
3 Kann die Waisenrenten-Zusatzversicherung gekündigt ..werden? 1
4 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung und zur Hinterblie-

....................................................benenrenten-Zusatzversicherung? 1

1      Wer ist wie mitversichert?

1.1 Die Waisenrenten-Zusatzversicherung ergänzt die Hinterbliebenen-
renten-Zusatzversicherung.
Es können nur die ehelichen und diesen gesetzlich gleichgestellten
Kinder der versicherten und mitversicherten Person versichert werden,
solange die Kinder die Voraussetzungen des § 32 Absatz 3, 4 Satz 1 Nr.
1 bis 3 und Absatz 5 EStG erfüllen.

1.2 Vollwaisenrente zahlen wir, wenn sowohl die versicherte als auch die
mitversicherte Person gestorben sind. Halbwaisenrente zahlen wir, wenn
die versicherte Person stirbt und die mitversicherte Person zu diesem
Zeitpunkt noch lebt. Stirbt die mitversicherte Person vor der versicherten
Person, bleibt die Waisenrenten- Zusatzversicherung beitragsfrei be-
stehen.

1.3 Waisenrenten werden zu den gleichen Terminen gezahlt wie Hinter-
bliebenenrenten (Ziffer 1.3 der "Bedingungen für die individuelle und kol-
lektive Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung").

1.4 Der Anspruch auf Waisenrente endet mit dem Tod der Waise, spä-
testens mit Vollendung des 25. Lebensjahres. Die Waisenrente wird al-
lerdings nur solange gezahlt, wie die Waise Kind im Sinne der Versiche-
rungsbedingungen für die Hauptversicherung ist.

2      Wie hoch sind die Waisenrenten?

Grundsätzlich beläuft sich die Halbwaisenrente für jede Waise auf ein
Drittel und die Vollwaisenrente auf zwei Drittel der Hinterbliebenenrente.
Jedoch darf der Gesamtbetrag der Halbwaisenrenten die Höhe der Hin-
terbliebenenrente und der Gesamtbetrag der Vollwaisenrenten das Dop-
pelte der Hinterbliebenenrente nicht übersteigen. Andernfalls werden die
Waisenrenten gleichmäßig so gekürzt, dass die genannten Höchstbe-
träge eingehalten werden.

3      Kann die Waisenrenten-Zusatzversicherung gekündigt
werden?

Sind für die Waisenrenten-Zusatzversicherung laufende Beiträge zu
zahlen, können Sie die Zusatzversicherung vor Beginn der Altersrente
ganz oder teilweise kündigen.

4      Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung und zur Hinter-
bliebenenrenten-Zusatzversicherung?

4.1 Die Waisenrenten-Zusatzversicherung bildet mit der Hinterbliebenen-
renten-Zusatzversicherung eine Einheit, sie kann ohne diese nicht fort-
gesetzt werden. Endet der Versicherungsschutz aus der Hinterbliebe-
nenrenten-Zusatzversicherung aus anderen Gründen als durch Tod der
dort versicherten Person, erlischt auch die Waisenrenten-Zusatzversi-
cherung.

4.2 Die Waisenrenten-Zusatzversicherung ist nach dem gleichen System
wie die Hauptversicherung an dem erwirtschafteten Überschuss beteiligt.

4.3 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden
die Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung und die Bedin-
gungen für die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung sinngemäß
Anwendung. Dies gilt auch für die unter der Überschrift "Was gilt bei
Wehr-/Polizeidienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von
ABC-Waffen/-Stoffen?" und "Was gilt bei Selbsttötung der versicherten
Person, wenn eine Todesfallleistung versichert ist?" der Versicherungs-
bedingungen für die Hauptversicherung aufgeführten Regelungen.
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Inhaltsverzeichnis

1 Was bedeutet Dynamik Ihrer ....................................Versicherung? 1
2 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und Versicherungs-

..........................................................................................leistungen? 1
3 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die dynamischen

Anpassungen der ..................................Versicherungsleistungen? 1
4 Wann werden dynamische Anpassungen ...................ausgesetzt? 2
5 Wann enden die dynamischen ................................Anpassungen? 2

1      Was bedeutet Dynamik Ihrer Versicherung?

1.1 Beitrag und Versicherungsleistungen erhöhen sich planmäßig ohne
erneute Gesundheitsprüfung (dynamische Anpassung). Dies gilt sowohl
für die Hauptversicherung als auch für etwaig eingeschlossene Zusatz-
versicherungen.

Bei Personen, für die eine Berufs-/Dienstunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung besteht und die in Berufsgruppe K ("Schüler/in") oder Berufsgruppe
K+ ("Schüler/in der Oberstufe") eingestuft sind, kann eine Dynamisierung
nur erfolgen, wenn für die Zusatzversicherung das Überschusssystem
Beitragsverrechnung vereinbart ist. Nach erfolgter Umstellung von der
Einstufung der Berufsgruppe K oder Berufsgruppe K+ in eine andere Be-
rufsgruppe ist eine dynamische Anpassung unter der vorgenannten Vor-
aussetzung möglich, sofern sie bereits bei Antragstellung beantragt
wurde und das planmäßige Recht auf dynamische Anpassung nicht
gemäß Ziffern 4.2 und 4.3 erloschen ist.

Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versicherungsleis-
tungen. Diese erhöhen sich jedoch nicht im gleichen Verhältnis wie die
Beiträge. Dies liegt darin begründet, dass sich die Vertragslaufzeit bis
zum vorgesehenen Rentenbeginn, bzw. dem Einsetzen der Rentenbe-
ginnphase (bei Rentenversicherungen), falls eine solche vereinbart ist,
oder dem vereinbarten Ablauftermin (bei Risikoversicherungen) immer
weiter verkürzt.

1.2 Bei der Berechnung der Erhöhungen finden in der Regel die bei Ab-
schluss des Versicherungsvertrages zugrunde gelegten Rechnungs-
grundlagen Anwendung. Wir sind allerdings berechtigt, den Erhöhungen
die Rechnungsgrundlagen für Neuverträge zugrunde zu legen. Sofern
wir die Rechnungsgrundlagen für Neuverträge zugrunde legen, werden
wir Sie hierüber informieren.

1.3 Sind Zusatzversicherungen eingeschlossen, werden die Dynamikbei-
träge grundsätzlich so auf die Haupt- und Zusatzversicherungen aufge-
teilt, dass sich das ursprünglich vereinbarte Verhältnis zwischen den
Leistungen aus der Hauptversicherung und den Leistungen aus Zusatz-
versicherungen der Höhe nach nicht ändert.

1.4 Folgende Dynamikformen können vereinbart werden:

a) Der Beitrag wird jährlich im gleichen Verhältnis erhöht, wie sich der
Höchstbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung erhöht, min-
destens jedoch um 5 % und wenigstens um 30 Euro jährlich, bei
einer Risikolebensversicherung mindestens 12 Euro jährlich.

b) Der Beitrag wird jährlich um einen gleichbleibenden ganzzahligen
Prozentsatz erhöht. Dieser kann zwischen 3 % und 10 % betragen.
Falls Rentenleistungen für den Fall der Berufs- oder Erwerbsunfä-
higkeit mitversichert sind, ist der Prozentsatz auf 5 % begrenzt.
Sind Rentenleistungen für den Fall der Dienstunfähigkeit mitversi-

chert, ist der Prozentsatz auf 3 % begrenzt. Die jährliche Erhöhung
beträgt jedoch mindestens 30 Euro, bei einer Risikolebensversiche-
rung mindestens 12 Euro jährlich.

c) Der Beitrag erhöht sich von Jahr zu Jahr zur Anpassung an die
wirtschaftliche Entwicklung. Zu diesem Zweck wird der Beitrag jähr-
lich im gleichen Verhältnis erhöht, wie sich die Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (West) er-
höht, höchstens jedoch bis zum gesetzlich geförderten Höchstbei-
trag nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG).
Diese Erhöhungsform kann nur bei einer Versicherung im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung vereinbart werden.

Zusätzlich kann vereinbart werden, dass auch während einer mitversi-
cherten Berufs-/Dienstunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit die Beitrags-
erhöhungen für die Hauptversicherung mit einem gesondert vereinbarten
Prozentsatz durchgeführt werden (BUZD/EUZD). Bei Direktversiche-
rungen mit Förderung gemäß § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG)
ist diese Vereinbarung allerdings nicht möglich.

Bei Personen, für die eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung be-
steht und die in Berufsgruppe K ("Schüler/in") oder Berufsgruppe K+
("Schüler/in der Oberstufe") eingestuft sind oder waren, ist nur die unter
b) genannte Dynamikform mit einem Prozentsatz von 3 % zulässig.

Welche Dynamikform Sie vereinbart haben und wie hoch der ggf. verein-
barte Prozentsatz bei der unter b) genannten Dynamikform bzw. bei der
BUZD oder EUZD ist, können Sie dem Versorgungsvorschlag und/oder
dem Versicherungsschein entnehmen.

2      Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und Versiche-
rungsleistungen?

Die Erhöhungen des Beitrags und der Versicherungsleistungen erfolgen
jährlich, und zwar grundsätzlich jeweils zum Ersten des Monats, in dem
die Versicherung begonnen hat. Erstmals erfolgen die Erhöhungen - falls
nichts anderes vereinbart ist - zum Beginn des zweiten Versicherungs-
jahres.

Haben Sie einen Tarif mit abgesenktem Anfangsbeitrag abgeschlossen,
erfolgen die Erhöhungen von Beiträgen und Versicherungsleistungen
erstmals ein Jahr nach Umstellung auf die Phase, in der der volle Beitrag
zu zahlen ist.

Wird der Beitrag in gleichem Maße wie die Beitragsbemessungsgrenze
in der gesetzlichen Rentenversicherung (West) im Rahmen der betriebli-
chen Altersversorgung erhöht, so gilt Folgendes: Die Erhöhungen des
Beitrags und der Versicherungsleistungen erfolgen grundsätzlich am
ersten Beitragsfälligkeitstermin eines Kalenderjahres, erstmals in dem
Kalenderjahr, das auf den vereinbarten Versicherungsbeginn folgt, je-
doch frühestens zum 01.02. eines Kalenderjahres, sofern kein davon ab-
weichender Termin vereinbart wurde. Davon abweichend gilt für Jahres-
zahler, dass die Erhöhung von Beitrag und Versicherungsleistungen zum
Beitragsfälligkeitstermin erfolgt.

Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine Mitteilung über
die dynamische Anpassung. Der Versicherungsschutz aus der jeweiligen
Erhöhung beginnt am Erhöhungstermin.

3      Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die dynamischen
Anpassungen der Versicherungsleistungen?

3.1 Vorbehaltlich ausdrücklicher anderweitiger Vereinbarungen erstre-
cken sich alle Regelungen des Versicherungsvertrages, insbesondere
die Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung und eventuelle
Zusatzversicherungen sowie Abtretungen, Verpfändungen und Bezugs-
rechtsverfügungen, auch auf die erhöhten Beiträge und Versicherungs-
leistungen.
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3.2 Durch die dynamische Anpassung werden die Fristen bei Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht und bei Selbsttötung nicht erneut in
Lauf gesetzt.

4      Wann werden dynamische Anpassungen ausgesetzt?

4.1 Die dynamische Anpassung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis
zum Ende des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin widersprechen
oder den ersten durch die jeweilige dynamische Anpassung erhöhten
Beitrag nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Erhöhungstermin
zahlen. Unterbliebene dynamische Anpassungen können Sie mit unserer
Zustimmung und nach einer Gesundheitsprüfung nachholen.

4.2 Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Erhöhungsmög-
lichkeit keinen Gebrauch machen, erlischt Ihr Recht auf weitere dynami-
sche Anpassungen. Es kann jedoch mit unserer Zustimmung, ggf. nach
einer Gesundheitsprüfung, neu begründet werden.

4.3 Sie können auf Ihr Recht auf dynamische Anpassungen auch jeder-
zeit generell verzichten.

4.4 Ihren Widerspruch oder Ihren Verzicht auf eine dynamische Anpas-
sung müssen Sie uns in Textform mitteilen.

4.5 Ist in Ihrer Versicherung eine Berufs-/Dienstunfähigkeits- oder Er-
werbsunfähigkeits-Zusatzversicherung eingeschlossen, erfolgen keine
dynamischen Anpassungen, solange wir Versicherungsleistungen aus
einer der genannten Zusatzversicherungen erbringen und damit Ihre Bei-
tragszahlungspflicht entfällt. Dynamische Anpassungen, die zwischen
dem Eintritt der Berufs-/Dienstunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder an-
derer leistungsbegründender Umstände und deren Anerkennung er-
folgten, entfallen rückwirkend.

4.6 Haben Sie in Ihrer Versicherung die Berufs-/Dienstunfähigkeits-oder
Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung nach Tarif BUZD bzw. EUZD
eingeschlossen, bleiben die bei Tarif BUZD bzw. EUZD vereinbarten dy-
namischen Anpassungen während der Dauer der Berufs-/Dienstunfähig-
keit oder Erwerbsunfähigkeit bestehen, auch wenn das planmäßige
Recht auf dynamische Anpassung gemäß Ziffern 4.2 und 4.3 erloschen
ist.

4.7 Das Erlöschen des planmäßigen Rechts auf dynamische Anpassung
gemäß Ziffern 4.2 und 4.3 lässt den Anspruch auf eine garantierte Stei-
gerung der Berufs-/Dienstunfähigkeitsrente oder Erwerbsunfähigkeits-
rente nach Eintritt der bedingungsgemäßen Berufs-/Dienstunfähigkeit
bzw. Erwerbsunfähigkeit - sofern dieser vereinbart ist - unberührt.

4.8 Für Verträge, die sich innerhalb der Beitragsferien befinden, erfolgen
keine dynamischen Anpassungen, solange wegen Beitragsferien Ihre
Beitragszahlungspflicht zur Hauptversicherung entfällt. Bei Wiederauf-
nahme der Beitragszahlung lebt Ihr Recht auf dynamische Anpassung
wieder auf, sofern es nicht schon gem. Ziffer 4.2 erloschen ist.

5      Wann enden die dynamischen Anpassungen?

5.1 Die dynamischen Anpassungen können bis sieben Jahre vor dem
vorgesehenen Rentenbeginn, bzw. dem Einsetzen der Rentenbeginn-
phase (bei Rentenversicherungen), falls eine solche vereinbart ist, oder
dem vereinbarten Ablauftermin (bei Risikoversicherungen), erfolgen,
längstens bis zum Erreichen des 65. Lebensjahres der versicherten
Person. Bei eingeschlossener Hinterbliebenenrenten-Zusatzversiche-
rung ist das Alter der hauptversicherten Person maßgeblich.

5.2 Die dynamischen Anpassungen der Berufs-/ Dienstunfähigkeitsrente
oder Erwerbsunfähigkeitsrente können längstens bis zu dem Versiche-
rungsjahr erfolgen, in dem die versicherte Person das 59. Lebensjahr
vollendet bzw. bis die Gesamtrente einschließlich Rente aus dem Leis-
tungsfallbonus den Höchstbetrag von 84.000 Euro jährlich erreicht.

Bei versicherten Personen, für die eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung besteht und die in Berufsgruppe K ("Schüler/in" )oder Berufs-
gruppe K+ ("Schüler/in der Oberstufe") eingestuft sind, können die dyna-
mischen Anpassungen längstens bis zu dem Versicherungsjahr erfolgen,
in dem die Gesamtrente den Höchstbetrag von 15.000 Euro jährlich er-
reicht.

5.3 Ist in Ihrer Versicherung die Berufs-/Dienstunfähigkeits- oder Er-
werbsunfähigkeits-Zusatzversicherung in der Privatversorgung einge-
schlossen, gilt zusätzlich:

Hat die jährliche Gesamtrente den Betrag von 30.000 Euro erreicht oder
überschritten, behalten wir uns vor, weitere dynamische Anpassungen
auf ihre wirtschaftliche Angemessenheit hin zu prüfen. Betrachtet werden
hierbei alle Berufs-, Dienst- und Erwerbsunfähigkeitsrenten einschließ-
lich der Rente aus dem Überschusssystem Leistungsfallbonus aus be-
stehenden Verträgen bei der AXA Lebensversicherung AG (inkl. der
DBV-Zweigniederlassung). Die Renten werden addiert. Bei der Prüfung
der wirtschaftlichen Angemessenheit wird die versicherte Gesamtrente in
Relation zum Bruttoeinkommen der versicherten Person (bei Selbststän-
digen und Freiberuflern zum Gewinn vor Steuern) gesetzt. Wirtschaft-
liche Angemessenheit liegt vor, wenn alle Renten aus Berufs-, Dienst-
und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen aus privaten sowie betrieblichen
Versorgungsleistungen, berufsständischen Versorgungen und Ansprü-
chen aus der Beamtenversorgung in Summe maximal 60 % des Jahres-
Bruttolohns bei Angestellten bzw. des Jahresbruttoeinkommens aus frei-
beruflicher oder selbstständiger Tätigkeit betragen. Bei Beamten dürfen
maximal 80 % der bestehenden Versorgungslücke erreicht werden.

5.4 Haben Sie eine Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen, gilt zusätz-
lich:

Privatversorgung

Die dynamischen Anpassungen können längstens bis zu dem Versiche-
rungsjahr erfolgen, in dem der Beitrag für die Hauptversicherung den
Höchstbeitrag von 1.800 Euro jährlich erreicht.

Direktversicherung und Unterstützungskasse

Die dynamischen Anpassungen können längstens bis zu dem Versiche-
rungsjahr erfolgen, in dem der Beitrag für die Hauptversicherung den ge-
setzlich geförderten Höchstbeitrag nach § 3 Nr. 63 EStG erreicht.
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1      Was bedeutet Dynamik Ihrer Versicherung?

1.1 Beitrag und Versicherungsleistungen erhöhen sich planmäßig ohne
erneute Gesundheitsprüfung (dynamische Anpassung). Dies gilt sowohl
für die Hauptversicherung als auch für etwaig eingeschlossene Zusatz-
versicherungen.

Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versicherungsleis-
tungen. Diese erhöhen sich jedoch nicht im gleichen Verhältnis wie die
Beiträge. Dies liegt darin begründet, dass sich die Vertragslaufzeit bis
zum vorgesehenen Rentenbeginn, bzw. dem Einsetzen der Rentenbe-
ginnphase, falls eine solche vereinbart ist, immer weiter verkürzt.

1.2 Bei der Berechnung der Erhöhungen finden in der Regel die bei Ab-
schluss des Versicherungsvertrages zugrunde gelegten Rechnungs-
grundlagen Anwendung. Wir sind allerdings berechtigt, den Erhöhungen
die Rechnungsgrundlagen für Neuverträge zugrunde zu legen. Sofern
wir die Rechnungsgrundlagen für Neuverträge zugrunde legen, werden
wir Sie hierüber informieren.

1.3 Sind Zusatzversicherungen eingeschlossen, werden die Dynamikbei-
träge grundsätzlich so auf die Haupt- und Zusatzversicherungen aufge-
teilt, dass sich das ursprünglich vereinbarte Verhältnis zwischen den
Leistungen aus der Hauptversicherung und den Leistungen aus Zusatz-
versicherungen der Höhe nach nicht ändert.

In der Basisversorgung muss aber zum Erhalt der steuerlichen Förde-
rungsfähigkeit der Beitrag zur Hauptversicherung (Altersvorsorge) immer
mehr als 50 % des für Haupt- und Zusatzversicherung zu zahlenden Ge-
samtbeitrages ausmachen. Sollte die planmäßige Aufteilung der Dyna-
mikbeiträge dazu führen, dass der vorgenannte Prozentsatz unter-
schritten wird, werden wir die Beitragsaufteilung in der Weise ändern,
dass die steuerliche Förderungsfähigkeit gewährleistet bleibt. Das kann
dazu führen, dass die Leistungen aus den Zusatzversicherungen im Ver-
hältnis zur Altersrente geringer ausfallen als ursprünglich vereinbart.

1.4 Folgende Dynamikformen können vereinbart werden:

a) Der Beitrag wird jährlich im gleichen Verhältnis erhöht, wie sich der
Höchstbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung erhöht, min-
destens jedoch um 5 % und wenigstens um 30 Euro jährlich.

b) Der Beitrag wird jährlich um einen gleichbleibenden ganzzahligen
Prozentsatz erhöht. Dieser kann zwischen 3 % und 10 % betragen.
Falls Rentenleistungen für den Fall der Berufsunfähigkeit mitversi-
chert sind, ist der Prozentsatz auf 5 % begrenzt. Sind Rentenleis-
tungen für den Fall der Dienstunfähigkeit mitversichert, ist der Pro-
zentsatz auf 3 % begrenzt. Die jährliche Erhöhung beträgt jedoch
mindestens 30 Euro jährlich.

Zusätzlich kann vereinbart werden, dass auch während einer mitversi-
cherten Berufs-/Dienstunfähigkeit die Beitragserhöhungen für die Haupt-
versicherung mit einem gesondert vereinbarten Prozentsatz durchgeführt
werden (BUZD).

Welche Dynamikform Sie vereinbart haben und wie hoch der ggf. verein-
barte Prozentsatz bei der unter b) genannten Dynamikform bzw. bei der
BUZD ist, können Sie dem Versorgungsvorschlag und/oder dem Versi-
cherungsschein entnehmen.

2      Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und Versiche-
rungsleistungen?

Die Erhöhungen des Beitrags und der Versicherungsleistungen erfolgen
jährlich, und zwar grundsätzlich jeweils zum Ersten des Monats, in dem
die Versicherung begonnen hat. Erstmals erfolgen die Erhöhungen - falls
nichts anderes vereinbart - zum Beginn des zweiten Versicherungs-
jahres.

Haben Sie einen Tarif mit abgesenktem Anfangsbeitrag abgeschlossen,
erfolgen die Erhöhungen von Beiträgen und Versicherungsleistungen
erstmals ein Jahr nach Umstellung auf die Phase, in der der volle Beitrag
zu zahlen ist.

Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine Mitteilung über
die dynamische Anpassung. Der Versicherungsschutz aus der jeweiligen
Erhöhung beginnt am Erhöhungstermin.

3      Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die dynamischen
Anpassungen der Versicherungsleistungen?

3.1 Vorbehaltlich ausdrücklicher anderweitiger Vereinbarungen erstre-
cken sich alle Regelungen des Versicherungsvertrages, insbesondere
die Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung und eventuelle
Zusatzversicherungen sowie Abtretungen, Verpfändungen und Bezugs-
rechtsverfügungen, auch auf die erhöhten Beiträge und Versicherungs-
leistungen. Nähere Informationen zur Bemessung der Kosten der dyna-
mischen Anpassung finden Sie in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen der Hauptversicherung im Abschnitt "Wie werden Ihre Bei-
träge verwendet? Welche Kosten fallen an und wie werden sie ausgegli-
chen?".

3.2 Durch die dynamische Anpassung werden die Fristen bei Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht und bei Selbsttötung nicht erneut in
Lauf gesetzt.

4      Wann werden dynamische Anpassungen ausgesetzt?

4.1 Die dynamische Anpassung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis
zum Ende des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin widersprechen
oder den ersten durch die jeweilige dynamische Anpassung erhöhten
Beitrag nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Erhöhungstermin
zahlen. Unterbliebene dynamische Anpassungen können Sie mit unserer
Zustimmung und nach einer Gesundheitsprüfung nachholen.

4.2 Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Erhöhungsmög-
lichkeit keinen Gebrauch machen, erlischt Ihr Recht auf weitere dynami-
sche Anpassungen. Es kann jedoch mit unserer Zustimmung, ggf. nach
einer Gesundheitsprüfung, neu begründet werden.

4.3 Sie können auf Ihr Recht auf dynamische Anpassungen auch jeder-
zeit generell verzichten.

4.4 Ihren Widerspruch oder Ihren Verzicht auf eine dynamische Anpas-
sung müssen Sie uns in Textform mitteilen.

4.5 Ist in Ihrer Versicherung eine Berufs-/Dienstunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung eingeschlossen, erfolgen keine dynamischen Anpassungen, so-
lange wir Versicherungsleistungen aus einer solchen Zusatzversicherung
erbringen und damit Ihre Beitragszahlungspflicht entfällt. Dynamische
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Anpassungen, die zwischen dem Eintritt der Berufs-/Dienstunfähigkeit
und deren Anerkennung erfolgten, entfallen rückwirkend.

4.6 Haben Sie in Ihrer Versicherung die Berufs-/Dienstunfähigkeits-Zu-
satzversicherung nach Tarif BUZD eingeschlossen, bleiben die bei Tarif
BUZD vereinbarten dynamischen Anpassungen während der Dauer der
Berufs-/Dienstunfähigkeit bestehen, auch wenn das planmäßige Recht
auf dynamische Anpassung gemäß Ziffern 4.2 und 4.3 erloschen ist.

4.7 Das Erlöschen des planmäßigen Rechts auf dynamische Anpassung
gemäß Ziffern 4.2 und 4.3 lässt den Anspruch auf eine garantierte Stei-
gerung der Berufs-/Dienstunfähigkeitsrente nach Eintritt der bedingungs-
gemäßen Berufs-/Dienstunfähigkeit - sofern dieser vereinbart ist - unbe-
rührt.

5      Wann enden die dynamischen Anpassungen?

5.1 Die dynamischen Anpassungen können bis sieben Jahre vor dem
vorgesehenen Rentenbeginn, bzw. dem Einsetzen der Rentenbeginn-
phase, falls eine solche vereinbart ist, erfolgen, längstens bis zum Errei-
chen des 65. Lebensjahres der versicherten Person.

5.2 Die dynamischen Anpassungen der Berufs-/Dienstunfähigkeitsrente
können längstens bis zu dem Versicherungsjahr erfolgen, in dem die ver-
sicherte Person das 59. Lebensjahr vollendet bzw. bis die Gesamtrente
einschließlich Rente aus dem Leistungsfallbonus den Höchstbetrag von
84.000 Euro jährlich erreicht.

5.3 Hat die jährliche Gesamtrente wegen Berufs-/Dienst- oder Erwerbs-
unfähigkeit den Betrag von 30.000 Euro erreicht oder überschritten, be-

halten wir uns vor, weitere dynamische Anpassungen auf ihre wirtschaft-
liche Angemessenheit hin zu prüfen. Betrachtet werden hierbei alle Be-
rufs-, Dienst- und Erwerbsunfähigkeitsrenten einschließlich der Rente
aus dem Überschusssystem Leistungsfallbonus aus bestehenden Ver-
trägen bei der AXA Lebensversicherung AG (inkl. der DBV-Zweignieder-
lassung). Die Renten werden addiert. Bei der Prüfung der wirtschaftli-
chen Angemessenheit wird die versicherte Gesamtrente in Relation zum
Bruttoeinkommen der versicherten Person (bei Selbstständigen und Frei-
beruflern zum Gewinn vor Steuern) gesetzt. Wirtschaftlichen Angemes-
senheit liegt vor, wenn alle Renten aus Berufs-, Dienst- und Erwerbsun-
fähigkeitsversicherungen aus privaten sowie betrieblichen Versorgungs-
leistungen, berufsständischen Versorgungen und Ansprüchen aus der
Beamtenversorgung in Summe maximal 60 % des Jahres-Bruttolohns
bei Angestellten bzw. des Jahresbruttoeinkommens aus freiberuflicher
oder selbstständiger Tätigkeit betragen. Bei Beamten dürfen maximal 80
% der bestehenden Versorgungslücke erreicht werden.

6      Wie ist die Verteilung der Abschluss- und Vertriebskosten?

Bei Beiträgen aus dynamischen Anpassungen entstehen Abschluss- und
Vertriebskosten. Die bei den Beiträgen in Ansatz gebrachten Abschluss-
und Vertriebskosten verteilen wir in gleichmäßigen Jahresbeträgen über
einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren. Jedoch nicht länger als bis
zum Ende der vereinbarten Beitragszahlungsdauer. Nähere Informa-
tionen zur Bemessung der Kosten der dynamischen Anpassung finden
Sie in der Versicherungsbedingung der Hauptversicherung im Abschnitt
"Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten fallen an und wie
werden sie ausgeglichen?".
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1 Was bedeutet Dynamik?
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in welchem Umfang Sie eine dynamische Anpassung
(Dynamik) vereinbart haben.
Durch die Dynamik erhöhen sich der Beitrag und die Versicherungsleistungen planmäßig ohne erneute Gesundheits-
prüfung. Die Versicherungsleistungen erhöhen sich jedoch nicht im gleichen Verhältnis wie die Beiträge. Dies liegt im
Wesentlichen daran, dass die versicherte Person immer älter und die verbleibende Vertragslaufzeit immer kürzer
wird.

2 Wie berechnet sich die Dynamik und wie erhöht sich der Beitrag dadurch?

2.1 Rechnungsgrundlagen der Dynamik
Um die Dynamik zu berechnen, wenden wir die bei Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde gelegten Rech-
nungsgrundlagen an. Wir sind berechtigt, für die dynamischen Anpassungen die Rechnungsgrundlagen für Neuver-
träge zugrunde zu legen. Sollte dieser Fall eintreten, werden wir Sie informieren.

2.2 Formen der Dynamik
Sie können folgende Formen der Dynamik vereinbaren:
a) Der Beitrag erhöht sich jährlich im gleichen Verhältnis, wie sich der Höchstbeitrag in der gesetzlichen Rentenversi-

cherung erhöht, mindestens jedoch um 5 %. Die jährliche Erhöhung muss mindestens 30 Euro betragen.
b) Der Beitrag erhöht sich jährlich um einen gleichbleibenden ganzzahligen Prozentsatz. Dieser kann zwischen 3 und

5 % betragen. Sind Rentenleistungen für den Fall der Dienstunfähigkeit mitversichert, ist der Prozentsatz auf 3 %
begrenzt. Die jährliche Erhöhung muss mindestens 30 Euro betragen.

c) Der Beitrag erhöht sich jährlich im gleichen Verhältnis, wie die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (West), höchstens jedoch bis zum gesetzlich geförderten Höchstbeitrag nach § 3 Nr. 63 Einkom-
mensteuergesetz (EStG).
Diese Form der Erhöhung kann nur bei einer Versicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung
vereinbart werden.

Welche Form der Dynamik Sie vereinbart haben und wie hoch der ggf. vereinbarte Prozentsatz bei der unter b) ge-
nannten Dynamikform ist, können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

2.3 Besonderheiten für Schüler
Bei Personen, die in Berufsgruppe K ("Schüler/in") oder Berufsgruppe K+ ("Schüler/in der Oberstufe") eingestuft sind
oder waren, ist Folgendes zu berücksichtigen:
- Eine Dynamik kann nur erfolgen, wenn Sie das Überschusssystem Beitragsverrechnung vereinbart haben. In

diesem Fall ist nur die unter b) aufgeführte Dynamikform mit einem Prozentsatz von 3 % zulässig.
- Stellen wir einen Vertrag, der in Berufsgruppe K oder K+ eingestuft wurde, auf eine andere Berufsgruppe um, ist

eine dynamische Anpassung nur möglich, wenn
- sie bereits bei Antragstellung beantragt wurde und
- das planmäßige Recht auf dynamische Anpassung nicht erloschen ist (siehe Abschnitt "Wann endet die Dy-

namik?").
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3 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und Leistungen?
Die Beiträge und Leistungen erhöhen sich einmal im Jahr grundsätzlich zum Ersten des Monats, in dem die Versi-
cherung begonnen hat. Die erste Erhöhung erfolgt - sofern nichts anderes vereinbart ist - zum Beginn des zweiten
Versicherungsjahres.

Wird der Beitrag im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung erhöht, gilt für Punkt c) im Abschnitt
"Formen der Dynamik" abweichend folgendes:
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist der frühestmögliche Termin für eine Erhöhung der 01.02. Das bedeutet,
bei Verträgen mit einer Fälligkeit der Beiträge im Januar verschiebt sich die erste Erhöhung
- bei monatlicher Zahlweise um einen Monat,
- bei jährlicher Zahlweise um ein Jahr.

Haben Sie einen Tarif mit abgesenktem Anfangsbeitrag abgeschlossen, erfolgt die Erhöhung zum ersten Mal ein
Jahr, nachdem Sie den vollen Beitrag bezahlen.
Wir informieren Sie rechtzeitig vor jeder Erhöhung darüber, wie hoch der neue Beitrag ist. Der erhöhte Versicherungs-
schutz beginnt jeweils am Tag der Erhöhung.

4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die Dynamik?
Des Weiteren gilt folgendes:
- Alle Regelungen Ihres Versicherungsvertrages insbesondere die Versicherungsbedingungen sowie Bezugsrechts-

verfügungen gelten - soweit nichts anderes vereinbart ist - auch für die erhöhten Beiträge und Versicherungsleis-
tungen.

- Die Fristen bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht und bei Selbsttötung beginnen nicht von Neuem.
- Haben Sie eine garantierte Steigerung der Rente nach Eintritt der bedingungsgemäßen Berufs-/Dienstunfähigkeit

oder Erwerbsunfähigkeit vereinbart, bleibt Ihr Anspruch auf diese Steigerung unverändert, auch wenn Ihr Recht
auf eine dynamische Anpassung nach Abschnitt "Wann endet die Dynamik?" nicht mehr besteht.

5 Wann wird die Dynamik ausgesetzt?
Die dynamische Anpassung entfällt rückwirkend, wenn:
- Sie der Erhöhung bis zum Ende des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin widersprechen oder
- Sie den ersten erhöhten Beitrag nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Erhöhungstermin zahlen oder
- zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Anerkennung einer Leistung eine oder mehrere Erhö-

hungen durchgeführt wurden.

Wir bieten Ihnen jedes Jahr eine Erhöhung an. Sie entscheiden, ob Sie die Erhöhung annehmen oder nicht. Sie
können den dynamischen Anpassungen beliebig oft und ohne Angabe von Gründen widersprechen. Ebenso können
Sie auf Ihr Recht einer dynamischen Anpassung jederzeit generell verzichten. Dann erhalten Sie zukünftig kein wei-
teres Angebot auf eine dynamische Anpassung.
Verzicht und Widerspruch müssen Sie uns in Textform (Brief, Fax, Email) mitteilen.

Solange wir Leistungen erbringen, erhalten Sie kein Angebot auf eine dynamische Anpassung.
Unterbliebene dynamische Anpassungen können Sie mit unserer Zustimmung und nach einer Gesundheitsprüfung
nachholen. Im folgenden Jahr erhöhen wir Ihre Beiträge wieder planmäßig.

6 Wann endet die Dynamik?
Die Dynamik endet, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:
- Die versicherte Person ist älter als 58 Jahre.
- Sie müssen nur noch weniger als fünf Jahre Beiträge zahlen.
- Die Gesamtrente erreicht den Höchstbetrag von 60.000 Euro jährlich.

- Bei versicherten Personen, der Berufsgruppe K ("Schüler/in") oder Berufsgruppe K+ ("Schüler/in der Ober-
stufe"), gilt:
Die Gesamtrente erreicht den Höchstbetrag von 15.000 Euro jährlich.

Eine Rente aus dem Überschusssystem Leistungsfallbonus wird bei den Höchstbeträgen jeweils berücksichtigt.

Haben Sie Ihren Versicherungsvertrag in der Privatversorgung abgeschlossen, gilt zusätzlich:
Hat die jährliche Gesamtrente den Betrag von 30.000 Euro erreicht oder überschritten, behalten wir uns vor, weitere
dynamische Anpassungen auf ihre wirtschaftliche Angemessenheit hin zu prüfen.
Betrachtet werden hierbei alle Berufs-, Dienst- und Erwerbsunfähigkeitsrenten einschließlich der Rente aus dem
Überschusssystem Leistungsfallbonus aus bestehenden Verträgen bei der AXA Lebensversicherung AG (inkl. der
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DBV-Zweigniederlassung). Die Renten werden addiert. Bei der Prüfung der wirtschaftlichen Angemessenheit wird die
versicherte Gesamtrente in Relation zum Bruttoeinkommen der versicherten Person (bei Selbstständigen und Freibe-
ruflern zum Gewinn vor Steuern) gesetzt. Wirtschaftlichen Angemessenheit liegt vor, wenn alle Renten aus Berufs-,
Dienst- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen aus privaten sowie betrieblichen Versorgungsleistungen, berufsstän-
dischen Versorgungen und Ansprüchen aus der Beamtenversorgung in Summe maximal 60 % des Jahres-Brutto-
lohns bei Angestellten bzw. des Jahresbruttoeinkommens aus freiberuflicher oder selbstständiger Tätigkeit betragen.
Bei Beamten dürfen maximal 80 % der bestehenden Versorgungslücke erreicht werden.
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Bedingungen für die Ausübung von Optionen in der Privatversorgung
(D_1413_21014375_12.22_C)
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Diese Optionsbedingungen gelten für:
L Selbstständige Risikolebensversicherungen (ausgenommen Risikolebensversicherungen

Standard),
L Risikolebenszusatzversicherungen,
L Selbstständige Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen sowie
L Berufs- und Erwerbsunfähigkeitszusatzversicherungen

1 Was ist eine Erhöhungsoption und wann kann ich sie nutzen?

1.1 Bedeutung und Voraussetzungen
Ist Ihr Vertrag mit einer Gesundheitsprüfung zustande gekommen, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen
eine Erhöhung Ihres Versicherungsschutzes verlangen. Hierfür ist keine erneute Gesundheitsprüfung notwendig.
Die Anlässe und Grenzen dieser Erhöhungsoption finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Eine Erhöhung Ihres Versicherungsschutzes ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich:
- die versicherte Person hat das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht,
- der Vertrag ist nicht beitragsfrei gestellt,
- die Restlaufzeit der (Zusatz-)Versicherung beträgt noch mindestens fünf Jahre,
- es liegt weder eine Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit noch eine Erwerbsminderung vor und es ist objektiv

auch keine andere Situation eingetreten, die einen Leistungsanspruch begründet,
- es wurden noch keine Leistungen aufgrund von

- Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung oder
- Arbeitsunfähigkeit gemäß Definition in den "Versicherungsbedingungen für die selbständige Berufsunfähigkeits-

versicherung" bzw. "Allgemeine Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung"
bezogen oder beantragt,

- der Zeitpunkt, zu dem Sie eine Erhöhung verlangen, darf nicht in den Zeitraum fallen, in dem eine Arbeitsunfähig-
keit nach den vorstehend genannten Versicherungsbedingungen vorliegt. Das gilt auch, wenn sich dies erst durch
das Hinzukommen weiterer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen herausstellt.

Stellen wir nach Durchführung einer Erhöhung fest, dass zum Zeitpunkt, zu dem Sie die Erhöhung verlangt haben,
eine der oben aufgeführten Voraussetzungen nicht vorlag, dann gilt:
- Wir machen die Erhöhung wieder rückgängig.
- Beiträge, die für diese Erhöhung gezahlt wurden, erstatten wir.

1.2 Möglichkeiten der Erhöhung
1.2.1 Erhöhung aus einem bestimmten Anlass
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Versicherungsschutz bei bestimmten Anlässen ohne erneute Gesundheitsprüfung
innerhalb der im nächsten Abschnitt definierten Grenzen zu erhöhen.
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Private Anlässe
Volljährigkeit Die versicherte Person wird volljährig.
Heirat Die versicherte Person heiratet.
Scheidung und
Aufhebung der
Partnerschaft

Die versicherte Person lässt sich scheiden oder hebt die Partnerschaft im Sinne des Leben-
spartnerschaftsgesetzes auf.

Geburt und
Adoption

Die versicherte Person bekommt oder adoptiert ein Kind.

Wiederaufnahme
des Berufs nach
der Elternzeit

Die versicherte Person nimmt ihre berufliche Tätigkeit nach dem Ende der Elternzeit (spä-
testens innerhalb von drei Jahren nach der Geburt des Kindes) wieder auf. Voraussetzung
für die Ausübung der Option ist, dass noch keine Erhöhung aus dem Anlass "Geburt und
Adoption" des Kindes erfolgt ist. Ebenso darf noch keine Erhöhung aufgrund der bereits er-
folgten Wiederaufnahme des Berufs nach einer vorherigen Elternzeit vorgenommen worden
sein.

Erwerb und Fi-
nanzierung einer
Immobilie

Die versicherte Person erwirbt und finanziert eine Immobilie zur eigenen Nutzung mit einem
Verkehrswert von mindestens 50.000 Euro.

Berufliche Anlässe
Aufnahme einer
selbstständigen
oder freiberuflichen
Tätigkeit

Die versicherte Person nimmt eine selbstständige oder freiberufliche Tätigkeit in einem
kammerpflichtigen Beruf oder in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf auf. Aus
dieser Tätigkeit bezieht die versicherte Person auch ihr hauptsächliches Erwerbsein-
kommen.

Abschluss der Be-
rufsausbildung und
Aufnahme einer be-
ruflichen Tätigkeit

Die versicherte Person schließt die Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf oder das Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Universität,
Hochschule oder Fachhochschule erfolgreich ab und nimmt eine berufliche Tätigkeit auf.

Wechsel auf eine
Vollzeitstelle

Die versicherte Person wechselt von einer mindestens seit einem Jahr laufenden Teilzeittä-
tigkeit auf eine unbefristete Vollzeitstelle.

Akademische Weiter-
qualifizierung

Die versicherte Person qualifiziert sich erfolgreich akademisch weiter (z. B. Master, Promo-
tion). Dies gilt nur für Akademiker, die eine berufliche Tätigkeit ausüben, die ihrer Ausbil-
dung entspricht.

Einkommenserhö-
hung

Das Einkommen der versicherten Person aus nichtselbstständiger Tätigkeit (regelmäßiges
garantiertes Bruttojahresentgelt) erhöht sich um mindestens 10 % im Vergleich zum Vor-
jahr.

Steigerung des er-
wirtschafteten Ge-
winns aus selbst-
ständiger Tätigkeit

Die versicherte Person erhöht den erwirtschafteten Gewinn vor Steuern aus selbstständiger
oder freiberuflicher Tätigkeit der letzten drei Kalenderjahre um mindestens 30 % im Ver-
gleich zum erwirtschafteten Gewinn vor Steuern in den drei vorherigen Kalenderjahren. Es
werden also insgesamt die letzten sechs Jahre betrachtet.

Überschreiten der
Beitragsbemes-
sungsgrenze

Die versicherte Person erzielt erstmalig ein Einkommen aus nichtselbstständiger Tätigkeit,
das die jährliche Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung in
Deutschland überschreitet (Anlage 2a SGB VI in ihrer jeweils gültigen Fassung).

Wegfall der gesetzli-
chen Versicherungs-
pflicht

Die versicherte Person ist als Handwerksmeister oder Handwerksmeisterin erstmals nicht
mehr verpflichtet, sich gesetzlich zu versichern.

Erfolgreiche Meister-,
Fach- oder- Betriebs-
wirtprüfung

Die versicherte Person hat die staatliche Prüfung zum Meister/Meisterin, Fachwirt/Fach-
wirtin (IHK, HWK) oder Betriebswirt/Betriebswirtin (DIHK, HwO, VWA) erfolgreich abgelegt.

Änderung der Berufs-
unfähigkeitsrente aus
betrieblicher Versor-
gung

Die Ansprüche der versicherten Person auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit aus einer
betrieblichen Versorgung fallen weg oder verringern sich.
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Zusätzliche berufliche Anlässe für akademische Heilberufe
Facharzt Die versicherte Person erwirbt zum ersten Mal die Anerkennung als Facharzt.
Chefarzt Die versicherte Person wird zum ersten Mal Chefarzt.
Niederlassung Die versicherte Person lässt sich als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Psychothera-

peut nieder.

Sie können die Erhöhung nur:
- innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt des Anlasses
- gegen Vorlage geeigneter Nachweise (beispielsweise Urkunden und Gehaltsnachweise)
- in Textform verlangen.

Nehmen Sie eine selbstständige Tätigkeit auf, können Sie die Erhöhung
- frühestens zwei Jahre nach Aufnahme der Tätigkeit und
- spätestens zwei Jahre und sechs Monate nach Aufnahme der Tätigkeit
- gegen Vorlage geeigneter Nachweise
- in Textform verlangen.
- Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die selbstständige Tätigkeit noch ausüben.

Überschreiten Sie die genannten Fristen oder reichen Sie die erforderlichen Nachweise nicht innerhalb eines Monats
nach Ablauf der Fristen nach, ist eine Erhöhung aufgrund dieses Anlasses nicht mehr ohne erneute Gesundheitsprü-
fung möglich.

Zwischen zwei Erhöhungen des Versicherungsschutzes aufgrund privater oder beruflicher Anlässe müssen mindes-
tens zwölf Monate liegen.

1.2.2 Erhöhung ohne Anlass
Gilt nicht für Selbstständige Risikolebensversicherungen und Risikolebenszusatzversicherungen
In den ersten fünf Jahren nach Abschluss des Vertrages können Sie Ihren Versicherungsschutz ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung innerhalb der im nachfolgenden Abschnitt genannten Grenzen einmalig erhöhen, ohne dass ein pri-
vater oder beruflicher Anlass vorliegt. Voraussetzung dafür ist, dass die versicherte Person zum Zeitpunkt der Erhö-
hung jünger als 35 Jahre ist.

Dies gilt nicht, wenn Ihrem Vertrag eine Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsabsicherung mit Einstufung in Berufs-
gruppe 4 (siehe Versicherungsschein) zugrunde liegt.

Bestehen für die versicherte Person mehrere Verträge mit einer Berufs-/Dienst-/Erwerbsunfähigkeitsabsicherung,
kann der Versicherungsschutz nur für einen Vertrag ohne Anlass erhöht werden. Weitere Erhöhungen aufgrund der
aufgeführten privaten oder beruflichen Anlässe sind frühestens zwölf Monate nach der letzten Erhöhung möglich.

1.3 Umfang der Erhöhung

Für Ihren Vertrag gelten nur die Textpassagen, die sich auf das von Ihnen abgeschlossene Pro-
dukt beziehen.

1.3.1 Risikolebensversicherung (ausgenommen Risikolebensversicherungen Standard) und Risikolebenszu-
satzversicherung
Sie können Ihre Todesfallsumme um einen Betrag zwischen 3.000 Euro und 50.000 Euro erhöhen. Die Gesamtheit
aller Erhöhungen der Todesfallsumme darf 100.000 Euro nicht überschreiten und maximal 100 % der ursprünglichen
Summe betragen. Außerdem darf die neue Gesamt-Todesfallsumme aller auf die versicherte Person abgeschlos-
senen Versicherungen 350.000 Euro nicht überschreiten.

1.3.2 Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung sowie entsprechende Zusatzversicherungen
Unter einer Gesamtrente ist die versicherte Jahresrente einschließlich einer möglichen Rente aus dem Überschuss-
system "Leistungsfallbonus" zu verstehen. Bei der Gesamtrente werden alle Berufs-, Dienst- und Erwerbsunfähig-
keitsrenten zusammengerechnet.

Der Umfang einer Erhöhung ist folgendermaßen begrenzt:
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- Die insgesamt bei uns versicherte Gesamtrente der versicherten Person darf eine Jahresrente von 30.000 Euro
(27.000 Euro bei Berufsgruppe 4, siehe Versicherungsschein) nicht übersteigen. Bei Zusatzversicherungen wird
der jährliche Beitrag für die Hauptversicherung (Höhe der Beitragsbefreiungsrenten) oberhalb von 3.000 Euro be-
rücksichtigt.

- Jede einzelne Erhöhung der jährlichen Rente ist auf 100 % des bisherigen Jahresbetrages und auf maximal 6.000
Euro (3.000 Euro bei Berufsgruppe 4) begrenzt.
- Abweichend gilt bei einer Erhöhung ohne Anlass: Jede einzelne Erhöhung der jährlichen Rente ist auf 50 %

des bisherigen Jahresbetrages und auf maximal 6.000 Euro (3.000 Euro bei Berufsgruppe 4) begrenzt.
- Abweichend gilt bei dem Anlass "Abschluss der Berufsausbildung und Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit":

Hat die versicherte Person nach Abschluss einer Berufsausbildung und Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit
das 35. Lebensjahr noch nicht erreicht, kann die versicherte Jahresrente einmalig verdoppelt werden (maximal
auf 30.000 Euro).

- Alle bestehenden Renten für die versicherte Person müssen in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Ein-
kommen stehen. Dies ist der Fall, wenn alle Renten aus Berufs-, Dienst- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen
aus privaten sowie betrieblichen Versorgungsleistungen, berufsständischen Versorgungen und Ansprüchen aus
der Beamtenversorgung in Summe maximal 60 % des Jahres-Bruttolohns bei Angestellten bzw. des Jahresbrutto-
einkommens aus freiberuflicher oder selbstständiger Tätigkeit betragen. Bei Beamten dürfen maximal 80 % der
bestehenden Versorgungslücke erreicht werden.

- Außer der bei uns versicherten Gesamtrente berücksichtigen wir auch die neu hinzukommende Rente aus der Er-
höhung sowie andere bestehende Berufsunfähigkeitsabsicherungen.
Dafür können wir bei Bedarf Nachweise zur finanziellen Situation anfordern (z.B. Gehaltsbescheinigungen).

1.4 Durchführung der Erhöhung
Die Erhöhung erfolgt nach den von uns zu diesem Zeitpunkt angebotenen Tarifen, Versicherungsbedingungen und
Annahmerichtlinien. Sie wird als rechtlich selbstständiger Versicherungsvertrag mit gesonderten Beiträgen und Leis-
tungen abgeschlossen.

Die Beiträge für den gewählten Umfang der Erhöhung errechnen sich nach:
- dem Alter der versicherten Person zum Zeitpunkt der Erhöhung,
- der Laufzeit des neu hinzukommenden Versicherungsschutzes,
- der aktuellen Berufstarifierung und
- dem dann gültigen Tarif.

Für den Erhöhungsvertrag gilt außerdem:
- Durch die Erhöhung entstehen Abschluss- und Vertriebskosten. Nähere Informationen dazu finden Sie in den ent-

sprechenden Versicherungsbedingungen jeweils unter den Stichworten "Beiträge" und "Kosten".
- Die Fristen für eventuelle steuerliche Vergünstigungen und für Leistungsausschlüsse, z.B. wegen (versuchter)

Selbsttötung beginnen für diesen Erhöhungsvertrag von neuem.
- Eine Verlängerung der Versicherungs- und der Leistungsdauer gegenüber dem Ursprungsvertrag ist nicht mög-

lich.
- Soweit keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen werden, gelten für die Erhöhung alle im Ursprungsvertrag

getroffenen Vereinbarungen (insbesondere Leistungseinschränkungen und Angaben zum Bezugsrecht).
- Ist im Ursprungsvertrag eine dynamische Anpassung des Beitrags vereinbart, darf auch der Erhöhungsvertrag

eine solche Dynamik im gleichen Umfang beinhalten.
- Ist im Ursprungsvertrag eine "Leistung bei Arbeitsunfähigkeit" vereinbart, darf auch der Erhöhungsvertrag diese

beinhalten.
- Die Erhöhungen beinhalten selbst keine Optionen.
- Der Einschluss einer planmäßigen Beitragserhöhung für die Hauptversicherung, auch während der Berufs- oder

Erwerbsunfähigkeit (BUZD bzw. EUZD) und einer garantierten Steigerung der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeits-
rente im Leistungsfall sind ohne erneute Gesundheitsprüfung nicht möglich.

- Nutzen Sie eine Erhöhungsoption aus einer Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung (oder einer
entsprechenden Zusatzversicherung), können Sie für den neuen Vertrag zwischen den folgenden drei Möglich-
keiten wählen:
- einer selbstständigen Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsversicherung,
- einer Berufsunfähigkeits- bzw. Erwerbsunfähigkeitszusatzversicherung in der Privatversorgung oder
- einer Berufsunfähigkeits- bzw. Erwerbsunfähigkeitszusatzversicherung in der Basisversorgung

- Falls die Erhöhung oder die Umschichtung (siehe folgender Abschnitt "Wie kann ich meine Berufsunfähigkeitsab-
sicherung von der Privat- in die Basisversorgung umschichten?") in Form einer Rentenversicherung mit Berufsun-
fähigkeitszusatzversicherung in der Basisversorgung abgeschlossen wird, muss der Beitrag zur Hauptversiche-
rung (Altersvorsorgebeitrag) immer mehr als 50 % des für Haupt- und Zusatzversicherungen zu zahlenden Ge-
samtbeitrages betragen. Er darf maximal 55 % des Gesamtbeitrages ausmachen.
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2 Wie kann ich meine Berufsunfähigkeitsabsicherung von der Privat- in die Basisversorgung umschichten?
Innerhalb der ersten fünf Jahre nach Vertragsabschluss können Sie Ihren Versicherungsschutz ohne einen be-
stimmten Anlass von der Privat- in die Basisversorgung umschichten, sofern
- Sie auch versicherte Person sind und
- Sie zum Zeitpunkt der Umschichtung mindestens 15 und maximal 34 Jahre alt sind.

Umschichten bedeutet, dass die bestehende Berufsunfähigkeitsrente in der Privatversorgung gekündigt und in glei-
cher Höhe in der Basisversorgung neu abgeschlossen wird. Dafür ist es erforderlich, den Beitrag für die Berufsunfä-
higkeitsrente neu zu berechnen. Zudem setzt die Basisversorgung immer eine Altersvorsorge voraus. Dafür ist ein
zusätzlicher Beitrag zu zahlen. Gleiches gilt für die BUZ-Beitragsbefreiung (Befreiung von der Beitragszahlungspflicht
für die Hauptversicherung) bei der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ). Den dafür erforderlichen Beitrag be-
rechnen wir anhand des Beitrags für die Altersvorsorge.

Enthält der Vertrag in der Privatversorgung eine BUZ, bleiben die Hauptversicherung, die BUZ-Beitragsbefreiung und
eine ggf. eingeschlossene planmäßige Beitragserhöhung der Hauptversicherung im Leistungsfall (BUZD) in der Pri-
vatversorgung erhalten.

Für den neuen Vertrag in der Basisversorgung gelten die Regelungen zur "Durchführung der Erhöhung" aus dem
vorherigen Abschnitt entsprechend.
Abweichend von diesen Regelungen gilt bei Umschichtungen: Hatten Sie in der Privatversorgung einen der fol-
genden Vertragsbestandteile gewählt, kann dieser in gleichem Umfang bzw. der gleichen Höhe in die Basisversor-
gung übernommen werden:
- Dynamische Beitragsanpassung (Dynamik)
- Garantierte Steigerung der Berufsunfähigkeitsrente im Leistungsfall
- Planmäßige Beitragserhöhung der Hauptversicherung im Leistungsfall (BUZD), wenn die unten genannte Voraus-

setzung erfüllt ist
- Bestehende Optionen bleiben im neuen, aus der Umschichtung entstandenen Vertrag erhalten.

Für die BUZD gilt dies nur, wenn der Jahresbeitrag bzw. die Summe der laufenden Beiträge für die Rentenversiche-
rung pro Jahr nicht höher ist als für den bestehenden Vertrag in der Privatversorgung. Andernfalls kann die BUZD nur
mit erneuter Gesundheitsprüfung eingeschlossen werden. Bei Übernahme der BUZD in die Basisversorgung ohne er-
neute Gesundheitsprüfung entfällt die BUZD in der Privatversorgung.

Wichtiger Hinweis:
Zunächst beschränkt sich diese Option auf die Berufsunfähigkeitsversicherung sowie die Berufsunfähigkeitszusatz-
versicherung. Sofern unsere Gesellschaft eine Erwerbsunfähigkeitszusatzversicherung in der Basisversorgung an-
bieten sollte, gilt die Regelung zur Umschichtung auch für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung sowie die Erwerbsun-
fähigkeitszusatzversicherung.

3 Wie kann ich von meiner Erwerbsunfähigkeitsabsicherung in eine Berufsunfähigkeitsabsicherung wech-
seln?

Haben Sie die Option auf den Wechsel in eine Berufsunfähigkeitsabsicherung individuell vereinbart, können Sie
diese innerhalb der ersten fünf Jahre nach Vertragsabschluss ohne einen bestimmten Anlass und ohne erneute
Gesundheitsprüfung ausüben. Der Wechsel ist jedoch an folgende Voraussetzungen gebunden, die alle erfüllt sein
müssen:
- Die versicherte Person ist maximal 34 Jahre alt.
- Es liegt weder eine Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit noch eine Erwerbsminderung vor und es ist objektiv

auch keine andere Situation eingetreten, die einen Leistungsanspruch begründet. Außerdem wurden noch keine
Leistungen aufgrund von Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung bezogen oder bean-
tragt.

- Sie haben keine teilweise oder vollständige Stundung beantragt.
- Der Vertrag ist nicht beitragsfrei gestellt.
- Der Vertrag ist nicht durch die Wechseloption der selbstständigen Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsversicherung in

eine selbstständige Erwerbsunfähigkeitsversicherung zu Stande gekommen.
- Die zum Zeitpunkt des Wechsels ausgeübte berufliche Tätigkeit ist nach unseren dann gültigen Tarifen,

Versicherungsbedingungen und Annahmerichtlinien versicherbar.

Es kann Fälle geben, in denen die zum Zeitpunkt des Wechsels ausgeübte berufliche Tätigkeit nicht bis zu dem Alter
versicherbar ist, das im Rahmen der bestehenden Erwerbsunfähigkeitsabsicherung vereinbart wurde. Für den neuen
Vertrag wird dann das nach unseren dann gültigen Tarifen, Versicherungsbedingungen und Annahmerichtlinien ma-
ximal mögliche Alter verwendet.
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Die bestehende Absicherung einer Erwerbsunfähigkeitsrente erlischt zum Zeitpunkt des Wechsels. Eine Beitragsbe-
freiung als Zusatzversicherung zu einer Rentenversicherung kann auf Wunsch bestehen bleiben.

Für den neuen Vertrag der Berufsunfähigkeitsabsicherung gelten die Regelungen zum "Umfang der Erhöhung" und
zur "Durchführung der Erhöhung" aus dem Abschnitt "Was ist eine Erhöhungsoption und wann kann ich sie nutzen?"
entsprechend.

4 Was ist die erweiterte Liquiditätsoption (EL-Option)?
Im Rahmen der erweiterten Liquiditätsoption können Sie mit uns vereinbaren, den Beitrag herabzusetzen. Dies ist
nur möglich, wenn Sie eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung in Verbindung mit einer Rentenversicherung abge-
schlossen haben.
Es bestehen folgende Möglichkeiten, den Beitrag herabzusetzen:
- Sie können die versicherte Berufsunfähigkeitsrente beibehalten, solange das tarifliche Beitragsverhältnis zwischen

Rentenversicherung und versicherter Berufsunfähigkeitsrente nicht unterschritten wird oder
- Sie können die versicherte Berufsunfähigkeitsrente reduzieren.

Um die neue Beitragshöhe zu ermitteln, ist eine individuelle Berechnung erforderlich. Diese können Sie bei uns anfor-
dern.

Sie können die EL-Option während der Vertragslaufzeit nur einmal ausüben. Voraussetzung dafür ist, dass die versi-
cherte Person zu diesem Zeitpunkt maximal 41 Jahre alt ist. Zudem kann die EL-Option nur innerhalb von sechs
Monaten ausgeübt werden, nachdem eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist:
- Geburt/Adoption eines Kindes der versicherten Person oder
- Pflege eines Angehörigen, ohne dass hierfür ein Arbeitseinkommen bezogen wird. Eine Pflegebedürftigkeit muss

im Sinne von §14 SGB XI vorliegen.

Bitte weisen Sie uns durch entsprechende Dokumente (z.B. Geburtsurkunde) nach, dass ein solches Ereignis einge-
treten ist.

Haben Sie die EL-Option in Anspruch genommen, ist Folgendes zu beachten:
- In der Zeit, in der die EL-Option ausgeübt wird, werden die vereinbarten dynamischen Anpassungen ausgesetzt.

Endet die EL-Option, lebt das Recht auf dynamische Anpassungen in dem Umfang wieder auf, wie es vor Nutzung
der EL-Option bestanden hat.

- Haben Sie die EL-Option in Anspruch genommen, können Sie Ihren Versicherungsschutz innerhalb von drei
Jahren grundsätzlich ohne erneute Gesundheitsprüfung wieder auf das Niveau vor Ausübung der EL-Option an-
heben.

- Tritt während Sie die EL-Option in Anspruch nehmen, eine Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit bzw. eine Er-
werbsminderung oder objektiv eine andere Situation ein, die einen Leistungsanspruch begründet, kann der Versi-
cherungsschutz nur mit erneuter Gesundheitsprüfung wieder auf das Niveau vor Nutzung der EL-Option ange-
hoben werden. Zusätzlich dürfen bisher keinerlei Leistungen aufgrund von Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähig-
keit bzw. Erwerbsminderung bezogen oder beantragt worden sein.

5 Was ist die Verlängerungsoption in der selbstständigen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung?
Wenn die Regelaltersgrenze in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung oder den berufsständischen Versor-
gungswerken erhöht wird, können Sie die Versicherungs- und Leistungsdauer Ihres Vertrags ohne erneute Risiko-
prüfung verlängern.
Die Verlängerung erfolgt maximal um die Anzahl der Jahre, um die sich die gesetzliche Regelaltersgrenze der versi-
cherten Person erhöht hat. Hierbei werden nur volle Jahre berücksichtigt (Beispiel: erhöht sich die individuelle Regel-
altersgrenze um 16 Monate, kann die Verlängerung nur um zwölf Monate bzw. ein Jahr durchgeführt werden).

Mit der Verlängerung der Versicherungsdauer verlängert sich die vereinbarte Leistungsdauer entsprechend. Sie
können die Versicherungsdauer auch unverändert lassen und nur die Leistungsdauer verlängern.

Die Verlängerung ist an folgende Voraussetzungen gebunden, die alle erfüllt sein müssen:
- Die gültige Regelaltersgrenze für die versicherte Person verschiebt sich um mindestens zwölf Monate nach hinten.
- Die Verlängerung geht nicht über den 69. Geburtstag der versicherten Person hinaus.
- Sie müssen das Recht auf Verlängerung innerhalb von sechs Monaten nachdem eine gesetzliche Regelung zur

Erhöhung der Regelaltersgrenze in Kraft getreten ist, ausüben.
- In Ihrem Vertrag ist für die versicherte Person eine Versicherungsdauer bis zum Endalter von mindestens 62

Jahren vereinbart.
- Die zum Verlängerungszeitpunkt gültigen Annahmerichtlinien lassen im konkreten Fall ein höheres Endalter zu.
- Die versicherte Person darf höchstens 49 Jahre alt sein.
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- Der Vertrag ist nicht beitragsfrei gestellt.
- Es liegt weder eine Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit noch eine Erwerbsminderung vor und es ist objektiv

auch keine andere Situation eingetreten, die einen Leistungsanspruch begründet.
- Es wurden noch keine Leistungen aufgrund von

- Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung oder
- Arbeitsunfähigkeit gemäß Definition in den "Versicherungsbedingungen für die selbständige Berufsunfähigkeits-

versicherung" bzw. Allgemeine "Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung"
bezogen oder beantragt.

Üben Sie die Verlängerungsoption aus, erhöhen sich infolge des höheren Alters und der längeren Vertragsdauer Ihre
Beiträge. Wir berechnen den Beitrag für Ihren Vertrag deshalb neu und teilen Ihnen die angepassten Beiträge in
Textform mit. Dabei berücksichtigen wir folgende Faktoren:
- das zum Zeitpunkt der Verlängerung erreichte Alter der versicherten Person,
- die Restlaufzeit des bisherigen Vertrages einschließlich der Verlängerung,
- sowie gegebenenfalls vereinbarte Zuschläge.

Gültige Leistungseinschränkungen gelten auch für die verlängerte Versicherungsdauer.
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Inhaltsverzeichnis

1 Wann und unter welchen Voraussetzungen können Sie Ihren
Versicherungsschutz .........................................................erhöhen? 1

2 Aus welchen Anlässen können Sie Ihren Versicherungsschutz
..............................................................................................erhöhen? 1

3 In welchem Umfang ist eine Erhöhung ............................möglich? 2
4 Wie wird die Erhöhung umgesetzt und welche Bestimmungen

..................................................................................................gelten? 2

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Versicherung Ihrem persönlichen Bedarf
anzupassen.

Option auf Erhöhung Ihres Versicherungsschutzes ohne erneute
Gesundheitsprüfung (Erhöhungsoption)

Gilt für

- Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen

1      Wann und unter welchen Voraussetzungen können Sie Ihren
Versicherungsschutz erhöhen?

Ist Ihr Vertrag mit Gesundheitsprüfung zustande gekommen, können Sie
eine Erhöhung Ihres Versicherungsschutzes unter den weiteren Voraus-
setzungen von Ziffer 2 innerhalb der Grenzen von Ziffer 3 ohne erneute
Gesundheitsprüfung verlangen,
solange

- die versicherte Person das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht hat,
- der Vertrag nicht beitragsfrei gestellt ist,
- die Restlaufzeit der Zusatzversicherung mindestens fünf Jahre be-

trägt,
- weder eine Berufs-/Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit noch eine Er-

werbsminderung objektiv eingetreten ist noch darauf gerichtete
Leistungen bezogen oder beantragt wurden.

2      Aus welchen Anlässen können Sie Ihren Versicherungsschutz
erhöhen?

2.1 Anlassabhängige Erhöhung

Sie können Ihren Versicherungsschutz innerhalb der Grenzen von Ziffer
3 bei nachfolgenden Anlässen erhöhen:

Private Anlässe:

- Erreichen der Volljährigkeit der versicherten Person,
- Heirat oder Aufhebung der Partnerschaft im Sinne des Lebenspart-

nerschaftsgesetzes / Scheidung der versicherten Person,
- Geburt eines Kindes der versicherten Person oder Adoption eines

Kindes durch die versicherte Person,
- Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit nach Beendigung der El-

ternzeit (spätestens innerhalb von drei Jahren nach der Geburt des
Kindes), sofern keine Erhöhung des Versicherungsschutzes wegen
Geburt bzw. Adoption des betreffenden Kindes bzw. vorherge-
hender Tätigkeitswiederaufnahme erfolgt ist,

- Erwerb und Finanzierung einer Immobilie durch die versicherte
Person zur Eigennutzung mit einem Verkehrswert von mindestens
50.000 Euro.

Berufliche Anlässe:

- Aufnahme einer selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit in
einem verkammerten Beruf oder in einem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf, falls die versicherte Person aus dieser Berufstä-
tigkeit ihr hauptsächliches Erwerbseinkommen bezieht,

- Erfolgreicher Abschluss der Berufsausbildung in einem staatlich an-
erkannten Ausbildungsberuf oder des Studiums an einer staatli-
chen oder staatlich anerkannten Universität, Hochschule oder
Fachhochschule und Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit durch
die versicherte Person. Hat die versicherte Person das 35. Lebens-
jahr noch nicht erreicht, kann die versicherte Jahresrente einmalig
verdoppelt werden (maximal auf 30.000 Euro),

- Wechsel von einer mindestens seit einem Jahr laufenden Teilzeittä-
tigkeit auf eine unbefristete Vollzeitstelle durch die versicherte
Person,

- Erfolgreiche akademische Weiterqualifizierung (z. B. Master, Pro-
motion) der versicherten Person; dies gilt nur für Akademiker, die
eine berufliche Tätigkeit ausüben, die ihrer Ausbildung entspricht,

- Einkommenserhöhung der versicherten Person aus nichtselbst-
ständiger Tätigkeit (regelmäßiges garantiertes Bruttojahresentgelt)
um mindestens 10% im Vergleich zum Vorjahr,

- Erhöhung des erwirtschafteten Gewinns vor Steuern der versi-
cherten Person aus selbständiger oder freiberuflicher Tätigkeit der
letzten drei Kalenderjahre um mindestens 30% im Vergleich zum
erwirtschafteten Gewinn vor Steuern der drei vor diesem Zeitraum
liegenden Kalenderjahre,

- Das Einkommen der versicherten Person aus nichtselbstständiger
Tätigkeit überschreitet erstmals die jährliche Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland (An-
lage 2a SGB VI in ihrer jeweils geltenden Fassung),

- Wegfall der gesetzlichen Versicherungspflicht der versicherten
Person als Handwerksmeister/in,

- Erfolgreicher Abschluss der Meisterprüfung, der Fachwirtprüfung
(IHK, HWK), der Betriebswirtprüfung (DIHK, HwO, VWA, staatlich
geprüft) durch die versicherte Person,

- Wegfall oder Verringerung der Ansprüche der versicherten Person
auf Leistungen im Falle der Berufsunfähigkeit aus einer betriebli-
chen Versorgung.

- Spezielle zusätzliche Anlässe für die akademischen Heilberufe
- Erstmaliger Erwerb einer Facharztanerkennung durch die

versicherte Person,
- Erstmaliger Antritt einer Chefarztstelle durch die versi-

cherte Person,
- Niederlassung der versicherten Person als Arzt, Zahnarzt,

Tierarzt, Apotheker oder Psychotherapeut.

Die Erhöhung kann nur innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt des
Ereignisses oder Umstandes gegen Vorlage geeigneter Nachweise in
Textform verlangt werden. Bei Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit
kann die Erhöhung frühestens nach zwei Jahren und spätestens nach
zwei Jahren und sechs Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit gegen
Vorlage geeigneter Nachweise in Textform verlangt werden, vorausge-
setzt die selbstständige Tätigkeit wird zu diesem Zeitpunkt noch aus-
geübt.

Werden obige Fristen überschritten oder die erforderlichen Nachweise
nicht binnen eines Monats nach Ablauf der Fristen nachgereicht, ist eine
Erhöhung aufgrund dieses Ereignisses oder Umstandes ohne erneute
Gesundheitsprüfung nicht mehr möglich.

Nach Ausübung einer Erhöhung sind weitere Erhöhungen aufgrund pri-
vater oder beruflicher Anlässe nur alle zwölf Monate möglich.

2.2 Anlasslose Erhöhung
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Innerhalb der ersten fünf Jahre nach Vertragsabschluss können Sie ein-
malig innerhalb der Grenzen von Ziffer 3 ohne erneute Gesundheitsprü-
fung auch ohne Anlass gemäß Ziffer 2.1 erhöhen, sofern Sie zum Zeit-
punkt der Erhöhung das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Dies gilt nicht, wenn Ihrem Vertrag eine Berufsunfähigkeitsabsicherung
mit Einstufung in Berufsgruppe 4 zugrunde liegt.

Bestehen mehrere Verträge mit einer Berufsunfähigkeitsabsicherung für
die versicherte Person, kann der Versicherungsschutz nur für einen ein-
zigen Vertrag ohne Anlass erhöht werden. Weitere Erhöhungen aufgrund
privater oder beruflicher Anlässe gemäß Ziffer 2.1 sind frühestens nach
zwölf Monaten nach Ausübung der Erhöhung möglich.

3      In welchem Umfang ist eine Erhöhung möglich?

Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung:

Unter einer Gesamtrente ist die versicherte Jahresrente ggf. einschließ-
lich einer möglichen Rente aus dem Leistungsfallbonus zu verstehen.
Bei der Bildung der Gesamtrente werden alle Berufs-/ Dienst- und Er-
werbsunfähigkeitsrenten einbezogen.

Der Umfang einer Erhöhung ist folgendermaßen begrenzt:

- Die insgesamt bei uns versicherten Gesamtrenten der versicherten
Person dürfen eine Jahresrente von 30.000 Euro (27.000 Euro so-
fern für die Berufsgruppe 4 eine Berufsunfähigkeitsabsicherung
vorliegt) nicht übersteigen. Bei Zusatzversicherungen werden dabei
die jährlichen Beitragsbefreiungsrenten für die Hauptversicherung
oberhalb von 3.000 Euro (dies ist der Beitrag für die Hauptversiche-
rung pro Kalenderjahr) berücksichtigt.

- Jede einzelne Erhöhung der jährlichen Rente ist auf 50 % des bis-
herigen Jahresbetrages und auf maximal 6.000 Euro (3.000 Euro
sofern die Berufsgruppe 4 zugrunde liegt) begrenzt.

- Alle bestehenden Renten für die versicherte Person müssen in
einem angemessenen Verhältnis zum Einkommen der versicherten
Person stehen. Eine Angemessenheit ist gegeben, wenn alle Be-
rufs- /Dienst- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen aus privaten
sowie betrieblichen Versorgungsleistungen, berufsständischen Ver-
sorgungen und Ansprüchen aus der Beamtenversorgung in Summe
maximal 60 % des Jahres-Bruttolohns bzw. des Jahresbruttoein-
kommens aus freiberuflicher oder selbständiger Tätigkeit (bei Be-
amten: 80 % der bestehenden Versorgungslücke) betragen. Hierbei
sind neben der bei uns versicherten Gesamtrente auch die neu ver-
sicherte Rente sowie anderweitig bestehende Berufsunfähigkeits-
absicherungen zu berücksichtigen.

4      Wie wird die Erhöhung umgesetzt und welche Bestimmungen
gelten?

4.1 Die Erhöhung erfolgt nach den von uns zum Erhöhungszeitpunkt an-
gebotenen Tarifen, Versicherungsbedingungen und Annahmerichtlinien
und wird als rechtlich selbständiger Versicherungsvertrag mit geson-
derten Beiträgen und Versicherungsleistungen abgeschlossen.

Die Beiträge für den gewählten Erhöhungsumfang errechnen sich nach:

- dem am Erhöhungstermin erreichten Lebensalter der versicherten
Person,

- der Laufzeit des hinzukommenden Versicherungsschutzes,
- ggf. der aktuellen Berufstarifierung,

- dem dann gültigen Tarif, ggf. unter Hinzuziehung einer eigenen Dy-
namik (dynamische Anpassung von Beitrag und Versicherungsleis-
tungen).

Durch die Erhöhung entstehen Abschluss- und Vertriebskosten. Nähere
Informationen zur Bemessung der Kosten finden Sie in den
Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung in den Ab-
schnitten "Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten fallen
an und wie werden sie ausgeglichen?" und in den Bedingungen für die
Zusatzversicherung in dem Abschnitt "Welche Kosten gelten für Ihre Zu-
satzversicherung?".

Bei Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages aufgrund einer Erhö-
hung beginnen die Fristen für eventuelle steuerliche Vergünstigungen
und für Leistungsausschlüsse, z.B. wegen (versuchter) Selbsttötung, für
diesen neuen Vertrag neu zu laufen.

Eine Verlängerung der Versicherungsdauer und der Leistungsdauer ge-
genüber dem Ursprungsvertrag tritt nicht ein.

Soweit bei den Erhöhungen keine anderslautenden Vereinbarungen ge-
troffen werden, erstrecken sich alle im Rahmen dieses Versicherungs-
vertrages getroffenen Vereinbarungen, insbesondere die Bezugsrechts-
verfügung, auch auf die Erhöhungen. Falls der bereits bestehende Versi-
cherungsvertrag eine Vereinbarung über dynamische Anpassung von
Beitrag und Versicherungsleistungen (Beitragsdynamik) hat, gilt diese
auch für die Erhöhung.

Die Erhöhungen beinhalten selbst keine Optionen.

Der Einschluss einer planmäßigen Beitragserhöhung für die Hauptversi-
cherung auch während der Berufsunfähigkeit (BUZD) und einer garan-
tierten Steigerung der Berufsunfähigkeitsrente im Leistungsfall ist ohne
eine erneute Gesundheitsprüfung nicht möglich.

Sofern eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung der Erhöhung zu
Grunde liegt, werden die einzelnen Erhöhungen jeweils wahlweise im
Rahmen einer neuen selbständigen Berufsunfähigkeitsversicherung oder
als Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung zu einer neuen Basis- oder
Privatversorgung abgeschlossen.

Hinweis: Die neue selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein
nicht gefördertes Produkt, d.h. sie unterliegt nicht den gesetzlichen Vor-
schriften gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa)
Einkommensteuergesetz (EStG). Dies gilt auch, wenn die neue Berufs-
unfähigkeits-Zusatzversicherung zu einer neuen Privatversorgung abge-
schlossen wird.

4.2 Zum finanziellen Nachweis können wir von Ihnen geeignete Unter-
lagen (z.B. Gehaltsbescheinigungen) verlangen.

Voraussetzung für die Erhöhung ist eine stets angemessene Relation
der Leistung zum Bruttoeinkommen (bei Selbständigen der Gewinn vor
Steuern) der versicherten Person. Wir behalten uns eine Angemessen-
heitsprüfung vor.

4.3 Bei der Erhöhung in Form einer Rentenversicherung mit Berufsunfä-
higkeits-Zusatzversicherung in der Basisversorgung muss der Beitrag
zur Hauptversicherung (Altersvorsorgebeitrag) immer mehr als 50 % des
für Haupt- und Zusatzversicherungen zu zahlenden Gesamtbeitrages
und darf maximal 55 % des Gesamtbeitrages betragen.
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Inhaltsverzeichnis

1 Wann und unter welchen Voraussetzungen können Sie den Ver-
sicherungsschutz ...............................................................erhöhen? 1

2 Aus welchen Anlässen können Sie den Versicherungsschutz er-
..................................................................................................höhen? 1

3 In welchem Umfang ist eine Erhöhung ............................möglich? 1
4 Wie wird die Erhöhung umgesetzt und welche Bestimmungen

..................................................................................................gelten? 2
5 Verlängerungsoption für selbstständige Berufsunfähigkeitsversi-

............................................................................................cherungen 2

Option auf Erhöhung Ihres Versicherungsschutzes ohne erneute
Gesundheitsprüfung (Erhöhungsoption)

Gilt für Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherungen

1      Wann und unter welchen Voraussetzungen können Sie den
Versicherungsschutz erhöhen?

Ist Ihr Vertrag mit Gesundheitsprüfung bzw. vereinfachter Gesundheits-
überprüfung zustande gekommen, können Sie eine Erhöhung des Versi-
cherungsschutzes unter den weiteren Voraussetzungen von Ziffer 2 und
innerhalb der Grenzen von Ziffer 3 ohne erneute Gesundheitsprüfung
verlangen.

Eine Erhöhung Ihres Versicherungsschutzes ist nur unter folgenden Vor-
aussetzungen möglich:

- die versicherte Person hat das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht,
- die Restlaufzeit der Versicherung beträgt mindestens fünf Jahre,
- weder eine Berufs-/Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit noch eine Er-

werbsminderung noch ein sonstiger leistungsbegründender Um-
stand ist objektiv eingetreten noch wurden darauf gerichtete Leis-
tungen bezogen oder beantragt.

Stellen wir nach Durchführung einer Erhöhung fest, dass zum Zeitpunkt,
zu dem Sie die Erhöhung verlangt haben, eine der oben aufgeführten
Voraussetzungen nicht vorlag, dann gilt:

- Wir machen die Erhöhung wieder rückgängig.
- Beiträge, die für diese Erhöhung gezahlt wurden, erstatten wir.

2      Aus welchen Anlässen können Sie den Versicherungsschutz
erhöhen?

Anlassabhängige Erhöhung

Sie können den Versicherungsschutz innerhalb der Grenzen von Ziffer 3
bei nachfolgenden Anlässen erhöhen:

Private Anlässe:

- Erreichen der Volljährigkeit der versicherten Person,
- Heirat oder Aufhebung der Partnerschaft im Sinne des Lebenspart-

nerschaftsgesetzes / Scheidung der versicherten Person,
- Geburt eines Kindes der versicherten Person oder Adoption eines

Kindes durch die versicherte Person,
- Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit nach Beendigung der El-

ternzeit (spätestens innerhalb von drei Jahren nach der Geburt des

Kindes), sofern keine Erhöhung des Versicherungsschutzes wegen
Geburt bzw. Adoption des betreffenden Kindes bzw. vorherge-
hender Tätigkeitswiederaufnahme erfolgt ist,

- Erwerb oder Finanzierung einer Immobilie durch die versicherte
Person zur Eigennutzung mit einem Verkehrswert von mindestens
50.000 Euro.

Berufliche Anlässe:

- Aufnahme einer selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit in
einem verkammerten Beruf oder in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf, falls die versicherte Person aus dieser Berufstätigkeit
ihr hauptsächliches Erwerbseinkommen bezieht,

- Erfolgreicher Abschluss der Berufsausbildung in einem staatlich an-
erkannten Ausbildungsberuf oder des Studiums an einer staatli-
chen oder staatlich anerkannten Universität, Hochschule oder
Fachhochschule und Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit durch
die versicherte Person,

- Erfolgreiche akademische Weiterqualifizierung (z. B. Master, Pro-
motion) der versicherten Person; dies gilt nur für Akademiker, die
eine berufliche Tätigkeit ausüben, die ihrer Ausbildung entspricht,

- Einkommenserhöhung der versicherten Person aus nichtselbst-
ständiger Tätigkeit (regelmäßiges garantiertes Bruttojahresentgelt)
um mindestens 10 % im Vergleich zum Vorjahr,

- Erhöhung des erwirtschafteten Gewinns vor Steuern der versi-
cherten Person aus selbständiger oder freiberuflicher Tätigkeit der
letzten drei Kalenderjahre um mindestens 30 % im Vergleich zum
erwirtschafteten Gewinn vor Steuern der drei vor diesem Zeitraum
liegenden Kalenderjahre,

- Das Einkommen der versicherten Person aus nichtselbstständiger
Tätigkeit überschreitet erstmals die jährliche Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland (An-
lage 2a SGB VI in ihrer jeweils geltenden Fassung),

- Wegfall der gesetzlichen Versicherungspflicht der versicherten
Person als Handwerksmeister/in,

- Erfolgreicher Abschluss der Meisterprüfung, der Fachwirtprüfung
(IHK, HWK), der Betriebswirtprüfung (DIHK, HwO, VWA, staatlich
geprüft) durch die versicherte Person,

- Wegfall oder Verringerung der Ansprüche der versicherten Person
auf Leistungen im Falle der Berufsunfähigkeit aus einer betriebli-
chen Versorgung.

- Spezielle zusätzliche Anlässe für die akademischen Heilberufe
- Erstmaliger Erwerb einer Facharztanerkennung durch die

versicherte Person,
- Erstmaliger Antritt einer Chefarztstelle durch die versi-

cherte Person,
- Niederlassung der versicherten Person als Arzt, Zahnarzt,

Tierarzt, Apotheker oder Psychotherapeut.

Die Erhöhung kann nur innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt des
Ereignisses oder Umstandes gegen Vorlage geeigneter Nachweise in
Textform verlangt werden. Bei Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit
kann die Erhöhung frühestens nach zwei Jahren und spätestens nach
zwei Jahren und sechs Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit gegen
Vorlage geeigneter Nachweise in Textform verlangt werden, vorausge-
setzt die selbstständige Tätigkeit wird zu diesem Zeitpunkt noch aus-
geübt.

Werden obige Fristen überschritten oder die erforderlichen Nachweise
nicht binnen eines Monats nach Ablauf der Fristen nachgereicht, ist eine
Erhöhung aufgrund dieses Ereignisses oder Umstandes ohne erneute
Gesundheitsprüfung nicht mehr möglich.

Nach Ausübung einer Erhöhung sind weitere Erhöhungen aufgrund pri-
vater oder beruflicher Anlässe nur alle zwölf Monate möglich.

3      In welchem Umfang ist eine Erhöhung möglich?
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Unter einer Gesamtrente ist die versicherte Jahresrente ggf. einschließ-
lich einer möglichen Rente aus dem Leistungsfallbonus zu verstehen.
Bei der Bildung der Gesamtrente werden alle Berufs-/ Dienst- und Er-
werbsunfähigkeitsrenten einbezogen.

Der Umfang einer Erhöhung ist folgendermaßen begrenzt:

- Die insgesamt bei uns versicherten Gesamtrenten der versicherten
Person dürfen eine Jahresrente von 30.000 Euro (27.000 Euro so-
fern für die Berufsgruppe 4 eine Berufsunfähigkeitsabsicherung
vorliegt) nicht übersteigen. Bei Zusatzversicherungen werden dabei
die jährlichen Beitragsbefreiungsrenten für die Hauptversicherung
oberhalb von 3.000 Euro (dies ist der Beitrag für die Hauptversiche-
rung pro Kalenderjahr) berücksichtigt.

Ist Ihr Vertrag nicht nach den Regelungen für die Risikoprüfung im
Einzelgeschäft (Vollständige Gesundheitserklärung) zustande ge-
kommen, gilt abweichend:
Die jährliche Gesamtrente ist außerdem auf maximal 15.000 Euro
begrenzt.

- Jede einzelne Erhöhung der jährlichen Rente ist auf 100 % des bis-
herigen Jahresbetrages und auf maximal 6.000 Euro (3.000 Euro
sofern die Berufsgruppe 4 zugrunde liegt) begrenzt.

Ist Ihr Vertrag nicht nach den Regelungen für die Risikoprüfung im
Einzelgeschäft (Vollständige Gesundheitserklärung) zustande ge-
kommen, gilt abweichend:
Jede einzelne Erhöhung der jährlichen Berufsunfähigkeitsrente ist
auf 50 % des bisherigen Jahresbetrages und auf maximal 2.400
Euro begrenzt.

Ist Ihr Vertrag nach den Regelungen für die Risikoprüfung im Ein-
zelgeschäft (Vollständige Gesundheitserklärung) zustande ge-
kommen, gilt abweichend für den Anlass "Erfolgreicher Abschluss
der Berufsausbildung":
Hat die versicherte Person das 35. Lebensjahr noch nicht erreicht,
kann die versicherte Jahresrente einmalig verdoppelt werden (ma-
ximal auf 30.000 Euro).

- Alle bestehenden Renten für die versicherte Person müssen in
einem angemessenen Verhältnis zum Einkommen der versicherten
Person stehen. Eine Angemessenheit ist gegeben, wenn alle Be-
rufs- /Dienst- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen aus privaten
sowie betrieblichen Versorgungsleistungen, berufsständischen Ver-
sorgungen und Ansprüchen aus der Beamtenversorgung in Summe
maximal 60 % des Jahres-Bruttolohns bzw. des Jahresbruttoein-
kommens aus freiberuflicher oder selbständiger Tätigkeit (bei Be-
amten: 80 % der bestehenden Versorgungslücke) betragen. Hierbei
sind neben der bei uns versicherten Gesamtrente auch die neu ver-
sicherte Rente sowie anderweitig bestehende Berufsunfähigkeits-
absicherungen zu berücksichtigen.

In einer vollständigen Gesundheitserklärung fragen wir die versicherte
Person nach finanziellen Angaben (z. B. Jahresbruttoeinkommen der
letzten drei Jahre), umfassend nach ihrem Gesundheitszustand (z. B.
Größe / Gewicht, Beratung, Behandlung oder Untersuchungen wegen
Krankheiten und Unfallfolgen in den letzten fünf Jahren, stationären Be-
handlungen in den letzten zehn Jahren) sowie nach Gefahren in der
Freizeit und Auslandsaufenthalten.

4      Wie wird die Erhöhung umgesetzt und welche Bestimmungen
gelten?

1 Die Erhöhung erfolgt nach den von uns zum Erhöhungszeitpunkt ange-
botenen Tarifen, Versicherungsbedingungen und Annahmerichtlinien
und wird als rechtlich selbständiger Versicherungsvertrag mit geson-
derten Beiträgen und Versicherungsleistungen abgeschlossen.

Die Beiträge für den gewählten Erhöhungsumfang errechnen sich nach:

- dem am Erhöhungstermin erreichten Lebensalter der versicherten
Person,

- der Laufzeit des hinzukommenden Versicherungsschutzes,
- ggf. der aktuellen Berufstarifierung,
- dem dann gültigen Tarif, ggf. unter Hinzuziehung einer eigenen Dy-

namik (dynamische Anpassung von Beitrag und Versicherungsleis-
tungen).

Durch die Erhöhung entstehen Abschluss- und Vertriebskosten. Nähere
Informationen zur Bemessung der Kosten für die aktuellen Tarife finden
Sie in den Versicherungsbedingungen für die Hauptversicherung in den
Abschnitten "Wie werden Ihre Beiträge verwendet? Welche Kosten und
Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?" bzw. "Welche
Kosten und Gebühren fallen an und wie werden sie ausgeglichen?" und
in den Bedingungen für die Zusatzversicherung in dem Abschnitt "Wie
werden die Kosten verrechnet?".

Bei Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages aufgrund einer Erhö-
hung beginnen die Fristen für eventuelle steuerliche Vergünstigungen
und für Leistungsausschlüsse, z.B. wegen (versuchter) Selbsttötung, für
diesen neuen Vertrag neu zu laufen.

Eine Verlängerung der Versicherungsdauer und der Leistungsdauer ge-
genüber dem Ursprungsvertrag tritt nicht ein.

Soweit bei den Erhöhungen keine anderslautenden Vereinbarungen ge-
troffen werden, erstrecken sich alle im Rahmen dieses Versicherungs-
vertrages getroffenen Vereinbarungen, insbesondere Leistungsein-
schränkungen und Angaben zum Bezugsrecht, auch auf die Erhö-
hungen. Falls der bereits bestehende Versicherungsvertrag eine Verein-
barung über dynamische Anpassung von Beitrag und Versicherungsleis-
tungen (Beitragsdynamik) hat, gilt diese auch für die Erhöhung.

Die Erhöhungen beinhalten selbst keine Optionen.

Der Einschluss einer garantierten Steigerung der Berufsunfähigkeits-
rente im Leistungsfall ist ohne eine erneute Gesundheitsprüfung nicht
möglich.

4.2 Zum finanziellen Nachweis können wir von Ihnen geeignete Unter-
lagen (z.B. Gehaltsbescheinigungen) verlangen.

Voraussetzung für die Erhöhung ist eine stets angemessene Relation
der Leistung zum Bruttoeinkommen (bei Selbständigen der Gewinn vor
Steuern) der versicherten Person. Wir behalten uns eine Angemessen-
heitsprüfung vor.

4.3 Der infolge einer Erhöhung zu zahlende Gesamtbeitrag pro Jahr darf
die Grenze für die steuerliche Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG (8 % der
jeweils gültigen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten-
versicherung West) nicht überschreiten. Soweit die Gesamtprämie diese
Grenze überschreiten würde, erlischt das darüberhinausgehende Erhö-
hungsrecht.

Sofern der vor der Erhöhung zu zahlende Beitrag teilweise durch Entgel-
tumwandlung und teilweise durch Arbeitgeberbeiträge finanziert wird, er-
folgt die Finanzierung des Beitrages für die Erhöhung ausschließlich
durch eine Erhöhung der Entgeltumwandlung, es sei denn, der Arbeit-
geber übernimmt ausdrücklich einen Finanzierungsanteil am Beitrag für
die Erhöhung.

5      Verlängerungsoption für selbstständige Berufsunfähigkeitsver-
sicherungen

5.1 Wenn die Regelaltersgrenze in der deutschen gesetzlichen Renten-
versicherung oder den berufsständischen Versorgungswerken erhöht
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wird, können Sie die Versicherungs- und Leistungsdauer Ihres Vertrags
ohne erneute Risikoprüfung verlängern.

Die Verlängerung erfolgt maximal um die Anzahl der Jahre, um die sich
die gesetzliche Regelaltersgrenze der versicherten Person erhöht hat.
Hierbei werden nur volle Jahre berücksichtigt (Beispiel: erhöht sich die
individuelle Regelaltersgrenze um 16 Monate, kann die Verlängerung nur
um zwölf Monate bzw. ein Jahr durchgeführt werden).

Mit der Verlängerung der Versicherungsdauer verlängert sich die verein-
barte Leistungsdauer entsprechend. Sie können die Versicherungsdauer
auch unverändert lassen und nur die Leistungsdauer verlängern.

5.2 Die Verlängerung ist an folgende Voraussetzungen gebunden, die
alle erfüllt sein müssen:

- Die gültige Regelaltersgrenze für die versicherte Person verschiebt
sich um mindestens zwölf Monate nach hinten.

- Die Verlängerung geht nicht über den 69. Geburtstag der versi-
cherten Person hinaus.

- Sie müssen das Recht auf Verlängerung innerhalb von sechs Mo-
naten nachdem eine gesetzliche Regelung zur Erhöhung der Re-
gelaltersgrenze in Kraft getreten ist, ausüben.

- In Ihrem Vertrag ist für die versicherte Person eine Versicherungs-
dauer bis zum Endalter von mindestens 62 Jahren vereinbart.

- Die zum Verlängerungszeitpunkt gültigen Annahmerichtlinien
lassen im konkreten Fall ein höheres Endalter zu.

- Die versicherte Person darf höchstens 49 Jahre alt sein.
- Der Vertrag ist nicht beitragsfrei gestellt.
- Es liegt weder eine Berufs-, Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit noch

eine Erwerbsminderung vor und es ist objektiv auch keine andere
Situation eingetreten, die einen Leistungsanspruch begründet. Au-
ßerdem wurden noch keine Leistungen aufgrund von Berufs-,
Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung bezogen
oder beantragt.

5.3 Üben Sie die Verlängerungsoption aus, erhöhen sich infolge des hö-
heren Alters und der längeren Vertragsdauer Ihre Beiträge. Wir be-
rechnen den Beitrag für Ihren Vertrag deshalb neu und teilen Ihnen die
angepassten Beiträge in Textform mit. Dabei berücksichtigen wir fol-
gende Faktoren:

- das zum Zeitpunkt der Verlängerung erreichte Alter der versi-
cherten Person,

- die Restlaufzeit des bisherigen Vertrages einschließlich der Verlän-
gerung,

- sowie gegebenenfalls vereinbarte Zuschläge.

Gültige Leistungseinschränkungen gelten auch für die verlängerte Versi-
cherungsdauer.
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1 Welche Besonderheiten gelten für die wiederkehrenden Einmal-
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1      Welche Besonderheiten gelten für die wiederkehrenden Ein-
malbeiträge in variabler Höhe und die Versicherungsleis-
tungen?

Jeder wiederkehrende Einmalbeitrag bewirkt eine Erhöhung des Kapi-
tals, das der Berechnung der Versicherungsleistung zugrunde liegt. Sind
Zusatzversicherungen eingeschlossen, wird die Erhöhung grundsätzlich
so auf die Haupt- und Zusatzversicherungen aufgeteilt, dass sich das ur-
sprünglich vereinbarte Verhältnis zwischen den Leistungen aus der
Hauptversicherung und den Leistungen aus Zusatzversicherungen der
Höhe nach nicht ändert. Über die Erhöhung erhalten Sie einen Nachtrag
zum Versicherungsschein.

2      Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

2.1 Die wiederkehrenden Einmalbeiträge können während der Versiche-
rungsdauer (bei Rentenversicherungen während der Aufschubzeit) zu
jedem Ersten des Monats, in dem die Versicherung begonnen hat, ent-
richtet werden. Der wiederkehrende Einmalbeitrag darf 100.000 EUR
nicht überschreiten. Überschreitet der Einmalbeitrag 115% des Maxi-
mums der Zahlungen der letzten drei Jahre bedarf es unserer Zustim-
mung. Sollte die Vertragsdauer noch keine drei Jahre betragen, wird bei
der Berechnung des Maximums auf die Vertragsdauer ab Versiche-
rungsbeginn abgestellt.

2.2 Für den Fall, dass eine Hinterbliebenenabsicherung vereinbart
wurde, steht das Recht auf Zahlung eines wiederkehrenden Einmalbei-

trags unter dem Vorbehalt einer Risikoprüfung. Eine Risikoprüfung wird
erforderlich, wenn der Einmalbeitrag den Vorjahresbeitrag um mehr als
10 Prozent übersteigt. Zudem wird eine Risikoprüfung in jedem Fall er-
forderlich, wenn die gesamte Hinterbliebenenrente ein ganzzahliges Viel-
faches von 500 EUR monatlich oder die Todesfallsumme ein ganzzah-
liges Vielfaches von 500.000 EUR überschreitet.

2.3 Falls wir zur Berechnung der jeweils zu zahlenden Beiträge Ihre Mit-
teilung der maßgebenden Bezugsgrößen benötigen, werden Sie spätes-
tens einen Monat vor dem Fälligkeitstermin des nächsten Beitrags ge-
beten, uns die erforderlichen Werte mitzuteilen.

3      Wann beginnt der erhöhte Versicherungsschutz?

Die Erhöhung des Versicherungsschutzes beginnt zum Zeitpunkt der
Fälligkeit des zugehörigen Beitrags. Benötigen wir zur Berechnung der
Beitragshöhe Ihre Meldung der maßgebenden Bezugsgrößen, dann be-
ginnt der Versicherungsschutz frühestens mit dem Eingang Ihrer Mel-
dung.

4      Welche Vereinbarungen gelten für die Erhöhung der Versiche-
rungsleistungen?

4.1 Ist der dem Ursprungsvertrag zu Grunde liegende Tarif für den Neu-
zugang offen oder liegt im Fall seiner Schließung die letzte Beitragszah-
lung nicht länger als drei Jahre zurück, erfolgt die Erhöhung der Versi-
cherungsleistungen im Ursprungsvertrag. Alle im Rahmen des Ur-
sprungsvertrags getroffenen Vereinbarungen, insbesondere die übrigen
Versicherungsbedingungen, erstrecken sich daher auch auf die in Ziffer
1 genannte Erhöhung der Versicherungsleistungen. In diesem Fall gilt
die Erhöhung der Versicherungsleistungen gemäß Ziffer 1 nicht als Ab-
schluss, Änderung oder Wiederherstellung der Versicherung im Sinn der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Sie setzt insbesondere die
Frist zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und ggf. zur Selbsttötung nicht
erneut in Lauf.

4.2 Erfolgt die Erhöhung der Versicherungsleistungen nicht im Ur-
sprungsvertrag, gilt sie als Abschluss eines neuen Versicherungsver-
trags mit aktuellen Rechnungsgrundlagen.

5      Welche Besonderheiten gelten für die Umwandlung in eine bei-
tragsfreie Versicherung?

Die beitragsfreien Versicherungsleistungen stimmen mit den zum Zeit-
punkt der Umwandlung erreichten Versicherungsleistungen überein.
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Dieses Merkblatt enthält wichtige Informationen zum Arbeits-, Steuer-
und Sozialversicherungsrecht der betrieblichen Altersversorgung. Aus-
führliche Informationen zum Steuerrecht finden Sie in einem Merkblatt,
das mit dem Versorgungsvorschlag und dem Versicherungsschein aus-
gehändigt wird. Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Berater oder
der auf dem Versicherungsschein genannte Ansprechpartner zur Verfü-
gung.

Erstes Arbeitsverhältnis bei Direktversicherung

Für eine betriebliche Altersversorgung über eine Direktversicherung
muss ein erstes Arbeitsverhältnis vorliegen. Das gilt unabhängig davon,
ob der Arbeitgeber (AG) oder der Arbeitnehmer die Beiträge bezahlt. Bei
einer Versorgung über eine Unterstützungskasse oder bei einer Pensi-
onszusage gilt diese Voraussetzung nicht.

Zusagearten

Die Zusageart steht auf dem Versorgungsvorschlag und dem Versiche-
rungsschein. Bei einer beitragsorientierten Leistungszusage wird aus
den Beiträgen eine garantierte Leistung berechnet. Diese Leistung wird
durch die Überschüsse erhöht (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Betriebsrentengesetz,
BetrAVG). Bei einer Beitragszusage mit Mindestleistung steht am Ende
der Laufzeit mindestens die Summe der Beiträge für die Altersversor-
gung zur Verfügung (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG). Zu dieser Mindest-
summe gehören nicht die Beitragsanteile für Risikoabsicherungen wie
Berufsunfähigkeit oder Todesfall.
Bei einer Leistungszusage wird die Höhe der versicherten Leistungen
zugesagt, unabhängig von der Höhe des Finanzierungsaufwandes.

Beiträge zu Direktversicherungen

Beiträge zu Direktversicherungen können auf drei unterschiedlichen
Wegen gefördert werden. Die Förderwege können nebeneinander additiv
genutzt werden, jedoch ist eine Doppel- oder Dreifachförderung des glei-
chen Beitrags ausgeschlossen:

§ 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz, EStG:
Im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG können für Direktversicherungen pro
Jahr und Arbeitnehmer Beiträge in Höhe von 4% der Beitragsbemes-
sungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung West (im folgenden
BBG-West) steuer- und sozialversicherungsfrei eingezahlt werden. Dar-
über hinaus können weitere 4% der BBG-West steuerfrei jedoch sozial-
versicherungspflichtig einfließen (§ 3 Nr. 63 EStG). Das gilt unabhängig
davon, ob die Beiträge vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer
stammen. Die Beiträge des Arbeitgebers haben Vorrang und verringern
den Höchstbetrag, der für die Arbeitnehmerbeiträge zur Verfügung steht.
Besteht bereits ein Vertrag mit einer Förderung nach § 40 b EStG (vor
1.1.2005 erteilt), wird der Höchstbetrag des § 3 Nr. 63 EStG durch die
Beiträge des bestehenden § 40b- Vertrages (vorrangig Arbeitgeberbei-
träge, nachrangig Entgeltumwandlungsbeträge) gekürzt.

§ 10a EStG (Riesterförderung):
Arbeitnehmer-Beiträge können alternativ im Rahmen des § 10a EStG in
Direktversicherungen eingezahlt und durch Zulagen (fließen direkt in die
Direktversicherung) und ggf. Steuervorteile (im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung) gefördert werden. Die Zulagen setzen sich zusammen
aus einer jährlichen Grundzulage, jährlichen Kinderzulagen (werden für
jedes kindergeldberechtigte Kind gezahlt) und ggf. einer einmaligen
Startzulage für Berufsstarter. Sie müssen bei der zentralen Zulagenstelle
für Altersvermögen über einen Dauerzulagenantrag beantragt werden.
Um die vollen Zulagen zu erhalten, muss der Arbeitnehmer 4 % seines
sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens des Vorjahres abzüg-
lich der Zulagen (Mindesteigenbeitrag) in einen riestergeförderten Ver-
trag einzahlen. Bei Unterschreitung des Mindesteigenbeitrags werden
alle Zulagen anteilig gekürzt.
Darüber hinaus kann der gezahlte Gesamtbeitrag im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung geltend gemacht werden. Das zuständige Fi-
nanzamt führt eine Günstigerprüfung durch. Es berechnet zunächst den
Steuervorteil. Dann werden die auf den Vertrag entfallenden Zulagen ab-

gezogen. Hierbei wird unterstellt, dass die Zulagen auch tatsächlich be-
antragt wurden. Ist der Steuervorteil größer als die Summe der Zulagen,
so wird die Differenz erstattet. Ist er kleiner, so entsteht kein Anspruch.
Beiträge, die nach § 10a EStG gefördert werden, sind steuer- und sozial-
versicherungspflichtig.

§ 100 EStG (Arbeitgeberförderbeitrag):
Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit für Mitarbeiter mit einem monatlichen
Gehalt bis zu 2.575 Euro, zusätzlich zum § 3 Nr. 63 EStG, einen Beitrag
zwischen 240 Euro und 960 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei in
eine Direktversicherung einzuzahlen.
Hierfür darf der Arbeitgeber 30 % des gezahlten Beitrags direkt beim
Lohnsteuerabzug kürzen. Der übersteigende Betrag kann zusätzlich ge-
winnmindernd als Betriebsausgabe geltend gemacht werden.
Nimmt der Arbeitgeber die Förderung nach § 100 EStG in Anspruch und
übersteigt das Gehalt des Arbeitnehmers im Laufe des Beschäftigungs-
verhältnisses die genannte Einkommensgrenze, wird der Beitrag auto-
matisch nach § 3 Nr. 63 EStG gefördert. Hierbei haben die Beiträge des
Arbeitgebers Vorrang. Für den Arbeitgeber hat das zur Folge, dass für
diese Beiträge der Lohnsteuerabzug entfällt. Zusätzlich ist zu prüfen, ob
durch die Änderung der Förderung die Grenzen des § 3 Nr. 63 EStG ins-
gesamt überschritten werden und ggf. eine Anpassung vorgenommen
werden muss.

Beiträge zu Unterstützungskassen oder Pensionszusagen
Der Arbeitnehmerbeitrag für eine Unterstützungskasse oder Pensionszu-
sage ist immer komplett steuerfrei. Bis zur Höhe von 4% der Beitragsbe-
messungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung (West) sind
diese Beiträge darüber hinaus stets sozialversicherungsfrei, unabhängig
vom Arbeitgeberbeitrag. Der Arbeitgeberbeitrag für eine Unterstützungs-
kasse oder Pensionszusage ist immer komplett steuer- und sozialversi-
cherungsfrei.

Wandelt der Arbeitnehmer sowohl für eine Direktversicherung als auch
für eine Unterstützungskasse oder Pensionszusage Entgelt um, können
insgesamt maximal 2 x 4% der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzli-
chen Rentenversicherung (West) sozialversicherungsfrei umgewandelt
werden.

Mögliche Absenkung der Sozialleistungen durch Entgeltumwand-
lung (betrifft nicht die Förderung nach § 10a EStG/Riesterförderung)

Arbeitnehmerbeiträge können das sozialversicherungspflichtige Ein-
kommen reduzieren. Liegt das sozialversicherungspflichtige Einkommen
vor der Entgeltumwandlung innerhalb der Beitragsbemessungsgrenze
(gesetzliche Rentenversicherung) oder der Jahresarbeitsentgeltgrenze
(Krankenversicherung), werden Leistungen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld und
Elterngeld reduziert. Das Gleiche gilt, wenn das Einkommen durch die
Reduktion unter die beiden genannten Grenzen absinkt. Diesen Leis-
tungskürzungen stehen die Leistungen aus der betrieblichen Altersver-
sorgung gegenüber.

Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (be-
trifft nicht die Förderung nach § 10a EStG/Riesterförderung)

Arbeitnehmerbeiträge können das sozialversicherungspflichtige Entgelt
reduzieren. Sinkt dadurch das sozialversicherungspflichtige Einkommen
unter die Jahresarbeitsentgeltgrenze für die Krankenversicherung, wird
der Arbeitnehmer grundsätzlich wieder in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versicherungspflichtig.

Beitragspflicht der Leistungen in der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung (betrifft nicht die Förderung nach § 10a
EStG/Riesterförderung)

Leistungen der betrieblichen Altersversorgung unterliegen nach derzei-
tiger Rechtslage der Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung unter Berücksichtigung gültiger Freigrenzen bzw.
Freibeträge.
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Bezugsrecht widerruflich oder unwiderruflich

Das Bezugsrecht auf Leistungen aus Direktversicherungen kann unwi-
derruflich oder widerruflich sein. Für die Leistungen aus Entgeltumwand-
lung wird ein unwiderrufliches Bezugsrecht ohne Vorbehalte vereinbart.
Das Bezugsrecht für die Leistungen aus Arbeitgeberbeiträgen ist im An-
trag, dem Versorgungsvorschlag und den Bedingungen beschrieben.

Gleichbehandlungsgrundsatz muss beachtet werden

Der Arbeitgeber muss auch in der betrieblichen Altersversorgung den
Gleichbehandlungsgrundsatz beachten. Eine Ungleichbehandlung ist nur
aus sachlichen Gründen zulässig.
Es ist zum Beispiel nicht zulässig, die Zusage an sich oder deren Höhe
von Rasse, Nationalität, Geschlecht, Status (Arbeiter/Angestellte) oder
Art der Beschäftigung (Vollzeit/Teilzeit) abhängig zu machen. Zulässig ist
eine Differenzierung nach Qualifikation der Arbeitnehmer oder dem Grad
der Verantwortung (nichtleitende / leitende Angestellte). Auch Stichtags-
regelungen für die Aufnahme von Arbeitnehmern in die Versorgung sind
zulässig. Am besten wird in der Versorgungsordnung festgelegt, welche
Arbeitnehmergruppen welche Versorgungszusagen erhalten.

Versicherungsförmige Lösung beim Ausscheiden

Für Direktversicherungen gilt die versicherungsförmige Lösung (§ 2 Abs.
2 Betriebsrentengesetz, BetrAVG). Das bedeutet, dass die Ansprüche
der versicherten Person auf die vom Versicherer aufgrund des Versiche-
rungsvertrages zu erbringende Versicherungsleistung begrenzt sind.

Damit die versicherungsförmige Lösung durchgeführt werden kann,
müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Spätestens drei Monate nach dem Ausscheiden
- muss das Bezugsrecht für den Arbeitnehmer unwiderruf-

lich sein,
- darf der Vertrag weder abgetreten noch beliehen sein,
- dürfen keine Beitragsrückstände mehr bestehen.

- Ab Versicherungsbeginn des Arbeitnehmers dürfen die
Überschüsse nur zur Verbesserung der Leistung verwendet worden
sein.

- Der Arbeitnehmer muss den Vertrag mit eigenen Beiträgen fort-
setzen können.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann die versicherungsförmige
Lösung nicht zur Anwendung kommen. Es ist dann das ratierliche Ver-
fahren (so genanntes m/n-tel) anzuwenden (§ 2 Absatz 2 Satz 1
BetrAVG) und der Arbeitgeber muss für die Leistung einstehen, soweit
sie nicht durch die Versicherungsleistung abgedeckt wird.

Der ausgeschiedene Arbeitnehmer darf den Vertrag vor Ablauf weder
abtreten noch beleihen oder verpfänden. Bei einer Kündigung wird die
Versicherung in eine beitragsfreie Versicherung umgewandelt, soweit
dies nach den Versicherungsbedingungen möglich ist.

Rentenanpassungspflicht des Arbeitgebers

Die Höhe der laufenden Renten muss vom Arbeitgeber alle drei Jahre
überprüft und nötigenfalls angepasst werden (§ 16 BetrAVG). Diese
Pflicht entfällt immer bei einer Beitragszusage mit Mindestleistung.

In den folgenden Fällen entfällt die Überprüfungs- und Anpassungspflicht
ebenfalls:

- bei einer Versorgung über eine Direktversicherung, wenn ab Ren-
tenbeginn alle Überschüsse zur Erhöhung der Leistungen ver-
wendet werden. Das ist bei unseren Tarifen der Fall, wenn nichts
anderes vereinbart wurde. Bei Entgeltumwandlung in diesen Durch-
führungswegen ist diese Verwendung Pflicht.

- bei einer Pensionszusage, Unterstützungskasse oder einem Pensi-
onsfonds, wenn eine Rentensteigerung von mindestens 1% jährlich
zugesagt wurde. Das kann vertraglich vereinbart werden. Bei einer
Entgeltumwandlung über diese Durchführungswege ist die 1%ige
Erhöhung Pflicht.

Meldepflicht gegenüber dem PSVaG

Der Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitig-
keit (PSVaG) in Köln sichert die Anwartschaften und Betriebsrenten
gegen die Insolvenz des Arbeitgebers ab (§§ 7 - 15 BetrAVG). Damit der
PSVaG diese Aufgabe wahrnehmen kann, müssen die gesetzlich unver-
fallbaren Anwartschaften und Renten gemeldet werden. Der Beitrag
richtet sich nach der Höhe der zu sichernden Anwartschaften und An-
sprüche. Jedoch sind nicht alle Durchführungswege sicherungs- und
damit meldepflichtig. In jedem Fall müssen die gesetzlich unverfallbaren
Anwartschaften und Renten der Unterstützungskasse, Pensionszusage
und des Pensionsfonds gemeldet werden. Für diese Meldungen stellen
wir Ihnen ein Testat zur Verfügung. Bei Pensionskassen werden diese
Anwartschaften und Renten nicht durch den PSVaG gesichert. Dies gilt
auch bei Direktversicherungen, es sei denn,

- das Bezugsrecht ist widerruflich und die Anwartschaften sind ge-
setzlich unverfallbar;

- das Bezugsrecht ist unwiderruflich und die Versicherungen sind ab-
getreten, beliehen oder verpfändet.

Beitragszahlung durch Arbeitnehmer in entgeltfreien Zeiten

Erhält der Arbeitnehmer während eines bestehenden Arbeitsverhält-
nisses kein Entgelt, zum Beispiel wegen längerer Krankheit oder Eltern-
zeit, kann er seine betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwand-
lung mit eigenen Beiträgen weiterführen (§ 1a Abs. 4 BetrAVG).

Beitragsrückstände führen zur Haftung

Damit die zugesagten Leistungen erbracht werden können, muss der Ar-
beitgeber Beiträge leisten. Werden die Arbeitgeberbeiträge nicht wie ver-
einbart gezahlt, sind die Leistungen gefährdet. Für diese mögliche Leis-
tungsverringerung haftet der Arbeitgeber (§ 1 Abs. 1 BetrAVG).

Auskunftspflicht des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer mitteilen, wie hoch die bei-
tragsfreie Altersleistung und wie hoch der Übertragungswert bei einer
Übertragung der Versorgung auf einen anderen Arbeitgeber ist (§ 4a
BetrAVG). Ein neuer Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer mitteilen, wie
hoch die Altersversorgung aus dem Übertragungswert ist und ob eine In-
validitäts- oder Hinterbliebenenversorgung besteht. Diese Informationen
bekommen Sie auf Anfrage von uns.

Unverfallbarkeitsregelung gesetzlich und vertraglich möglich

Es gibt gesetzliche und vertragliche Unverfallbarkeitsregelungen. An-
wartschaften aus Entgeltumwandlung sind von Beginn an gesetzlich un-
verfallbar. Anwartschaften aufgrund von Beiträgen des Arbeitgebers sind
gesetzlich unverfallbar, wenn die Zusage bei Ausscheiden des Arbeit-
nehmers mindestens drei Jahre besteht und er mindestens 21 Jahre alt
ist (§ 1b BetrAVG). Werden Beiträge vom Arbeitnehmer und vom Arbeit-
geber geleistet, wird die Unverfallbarkeit getrennt ermittelt. Unabhängig
von der gesetzlichen Regelung kann der Arbeitgeber eine vertragliche
Unverfallbarkeit zusagen und dadurch den Arbeitnehmer gegenüber den
gesetzlichen Vorschriften besser stellen. Sagt der Arbeitgeber zum Bei-
spiel eine vertragliche Unverfallbarkeit von Beginn an zu, sind die ge-
samten Anwartschaften sofort unverfallbar. Vertraglich unverfallbare An-
wartschaften werden nicht vom PSVaG gegen Insolvenz des Arbeitge-
bers geschützt.
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Ausscheiden aus dem Gruppenvertrag

Ein Gruppenvertrag bietet besonders günstige Konditionen. Diese Kondi-
tionen gelten nur, solange der einzelne Vertrag innerhalb des Gruppen-
vertrags verwaltet werden kann. Beim Ausscheiden aus dem Unter-
nehmen wird der Vertrag auf die Konditionen für einen Einzelvertrag um-
gestellt. Die günstigen Sonderkonditionen entfallen.
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Privatversorgung

Bei bestimmten, von Ihnen verursachten Anlässen, entstehen uns zusätzliche Kosten. Diese Kosten stellen wir Ihnen entsprechend der nachfolgenden
Gebührentabelle in Rechnung.

Anlass Gebühr
Bestätigung einer Abtretung oder Verpfändung an den
Abtretungsempfänger oder Pfandgläubiger 1

40 Euro

Adressen-Recherche aufgrund nicht angezeigter
Anschriftenänderung 6

20 Euro

Entnahme in der Aufschubzeit (sofern die Möglichkeit vertraglich
vereinbart ist) 2, 3

15 Euro

Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines 25 Euro
Fonds- bzw. Depotklassenwechsel (Shiften), max. 12 pro Jahr 4 0 Euro
Kapitalauszahlung während der Rentenbezugszeit (sofern die
Möglichkeit vertraglich vereinbart ist) 2, 7

15 Euro

Vom Zahlungspflichtigen zu vertretende fehlgeschlagene
Lastschriftabbuchung 6

10 Euro

Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren 5 2,50 Euro pro Fälligkeit
Mahngebühr nach § 38 VVG 6 7,50 Euro
Übertragung von Fondsanteilen anstelle einer Geldleistung 4 0 Euro
Durchführung einer vom Versicherungsnehmer gewünschten Ver-
tragsänderung, wie z.B. Änderung der Laufzeit, des Beitrages
(Herabsetzung), der versicherten Summe oder Rente, Versiche-
rungsnehmer-Wechsel etc.

40 Euro

Nach Vertragsabschluss getroffene Vereinbarung oder Änderung
eines Verwertungsausschlusses nach § 168 Absatz 3 VVG

20 Euro

Wiederinkraftsetzung einer beitragsfreigestellten Versicherung ohne
Nachzahlung der Beiträge

40 Euro

Die Gebühren können angemessen an die Kostenentwicklung angepasst werden.
1 gilt nicht bei Berufs-/Dienst- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen
2 gilt nur bei Rentenversicherungen und der VL-Lebensversicherung
3 gilt nicht für die Entnahme im Tarif ALVIP2, ALVIP7 und ALVFP2, ALVFP7 bei Alter der VP zwischen dem 18. und 35. Lebensjahr
4 gilt nur bei Rentenversicherungen mit Indexbeteiligung und fondsgebundenen Rentenversicherungen
5 gilt nur bei Rentenversicherungen mit Indexbeteiligung, fondsgebundenen Rentenversicherungen und der VL-Lebensversicherung
6 Die Gebühr verringert sich oder entfällt ganz, wenn Sie uns nachweisen, dass uns kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
7 gilt nicht bei Entnahmen in der Aktivphase der Verrentungsarten Performance und Performance Flex.
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Basisversorgung

Bei bestimmten, von Ihnen verursachten Anlässen, entstehen uns zusätzliche Kosten. Diese Kosten stellen wir Ihnen entsprechend der nachfolgenden
Gebührentabelle in Rechnung.

Anlass Gebühr
Vom Zahlungspflichtigen zu vertretende fehlgeschlagene
Lastschriftabbuchung nach §§ 280, 286 bis 288 BGB 1

10 Euro

Mahngebühr nach §§ 280, 286 bis 288 BGB 1 7,50 Euro

Die Gebühren können angemessen an die Kostenentwicklung angepasst werden.
1 Die Gebühr verringert sich oder entfällt ganz, wenn Sie uns nachweisen, dass uns kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
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Betriebliche Altersversorgung

Bei bestimmten, von Ihnen verursachten Anlässen, entstehen uns zusätzliche Kosten. Diese Kosten stellen wir Ihnen entsprechend der nachfolgenden
Gebührentabelle in Rechnung.

Anlass Gebühr
Bestätigung einer Abtretung oder Verpfändung an den
Abtretungsempfänger oder Pfandgläubiger 1

40 Euro

Adressen-Recherche aufgrund nicht angezeigter
Anschriftenänderung 2, 9

20 Euro

Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines 25 Euro
Fonds- bzw. Depotklassenwechsel (Shiften), max. 12 pro Jahr 4 0 Euro
Vom Zahlungspflichtigen zu vertretende fehlgeschlagene
Lastschriftabbuchung 9

10 Euro

Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren 3 2,50 Euro pro Fälligkeit
Mahngebühr nach § 38 VVG 9 7,50 Euro
Übertragung des gebildeten Kapitals auf einen anderen An-
bieter 8

120 Euro

Durchführung einer vom Versicherungsnehmer gewünschten Ver-
tragsänderung, wie z.B. Änderung der Laufzeit, der versicherten
Summe oder Rente etc. 5

40 Euro

Nach Vertragsabschluss getroffene Vereinbarung oder Änderung
eines Verwertungsausschlusses nach § 168 Absatz 3 VVG 6

20 Euro

Wiederinkraftsetzung einer beitragsfreigestellten Versicherung ohne
Nachzahlung der Beiträge 7

40 Euro

Die Gebühren können angemessen an die Kostenentwicklung angepasst werden.
1 bei Rückdeckungsversicherungen wird keine Gebühr für die Bestätigung einer Verpfändung erhoben
2 gilt nur für Anschriftenänderungen des Versicherungsnehmers
3 gilt nur bei beitragspflichtiger Fortführung durch den ausgeschiedenen Arbeitnehmer
4 gilt nur bei Rentenversicherungen mit Indexbeteiligung
5 bei Direktversicherungen und unverfallbaren Direktversicherungen wird keine Gebühr für Versicherungsnehmerwechsel erhoben
6 gilt nicht für Direktversicherungen und Rückdeckungsversicherungen
7 gilt nicht für eine Wiederinkraftsetzung nach Elternzeit
8 gilt nur für die Relax bAVRente als Direktversicherung mit Riester-Förderung nach §§ 10a, 79 ff. EStG
9 Die Gebühr verringert sich oder entfällt ganz, wenn Sie uns nachweisen, dass uns kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zum Finanzprodukt
"Relax Rente" der AXA Lebensversicherung AG (D_1485_21014474_12.22_C)
(PAI Statement gem. Art. 7 Offenlegungsverordnung)

Einleitung
Bei dem Finanzprodukt "Relax Rente" handelt es sich um ein versicherungsbasiertes Investmentprodukt
(Insurance based investment product, kurz: IBIP), das heißt, dass die Vorsorgebeiträge unserer Kunden
nach Abzug von Kosten zum Kapitalaufbau in Investmentoptionen angelegt werden.
Die Kapitalanlage im Finanzprodukt "Relax Rente" erfolgt während der Aufschubzeit in die von unseren
Kunden gewählten Investmentoptionen aus dem zur Verfügung stehenden Anlageuniversum sowie im Si-
cherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG. In der Rentenphase wird Vertragsvermögen im Si-
cherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG angelegt. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenle-
gungen zum Finanzprodukt "Relax Rente" beziehen sich daher zum einen auf die zur Auswahl stehenden
freien Investmentanlagen und zum anderen auf das Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung
AG. Die Kapitalanlage im Sicherungsvermögen stellt selbst kein Finanzprodukt im engeren Sinne dar.

Das Anlageuniversum der Relax Rente beinhaltet zu großen Teilen, aber nicht ausschließlich, Investment-
optionen, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben (Art. 8 SFDR) oder bestimmte nachhaltige In-
vestitionsziele verfolgen (Art. 9 SFDR). Bei den Investmentoptionen sind detaillierte Informationen zu den
Anlagezielen und Nachhaltigkeitsindikatoren inklusive der Methoden und Daten zu deren Messung in den
jeweiligen Offenlegungen zu der jeweiligen freien Investmentanlage nachzulesen, die an folgender Stelle
abrufbar sind: www.axa.de/info-kapitalanlage.

Das Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG bewirbt ökologische und soziale Merkmale
und wird laufend dahingehend bewertet. Die Anlageziele und die Indikatoren, anhand derer die ökologi-
schen und sozialen Merkmale gemessen werden sowie die dafür zur Anwendung kommenden Methoden
und Datenquellen sind in der Offenlegung zum Sicherungsvermögen nachzulesen, die ebenfalls an oben
genannter Stelle abrufbar ist.

Das Finanzprodukt "Relax Rente" selbst bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale. Durch
die entsprechende Wahl der Investmentoptionen in dem Produkt kann dies dennoch der Fall sein.

Angabe zur Berücksichtigung der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf
die Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Indicators, kurz: PAI)
Ob die in dem Finanzprodukt "Relax Rente" enthaltenen Investmentoptionen die Indikatoren für nachtei-
lige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen, ist den jeweiligen PAI-Statements in
den Offenlegungen zu dem jeweiligen Finanzprodukt zu entnehmen. Das Finanzprodukt "Relax Rente"
berücksichtigt neben den in den Investmentoptionen berücksichtigten PAIs keine zusätzlichen Indikatoren
für nachteilige Nachhaltigkeitsfaktoren.

1) Anlageuniversum Relax Rente
Die Statements zu der Berücksichtigung der Principle Adverse Indicators im jeweiligen Finanzprodukt im
Anlageuniversum der Relax Rente können Sie den Dokumenten entnehmen, die hier abgelegt sind:
www.axa.de/info-kapitalanlage.
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2) Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG
Im folgenden ist aufgeführt, inwiefern das Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG nachtei-
lige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) berücksichtigt.

a) Berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren?

Ja, in Bezug auf das Finanzprodukt berücksichtigt die AXA Lebensversicherung AG die wichtigsten nach-
teiligen Auswirkungen (principal adverse impacts - PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren. Die Erklärung der AXA Lebensversicherung AG zur Sorgfaltspflicht in Bezug auf diese Aus-
wirkungen ist auf der Website der AXA Lebensversicherung AG verfügbar unter www.axa.de/wir-ueber-
uns/nachhaltigkeit/nachhaltige-kapitalanlage.
Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren werden wie folgt berücksich-
tigt:

(i) Ausschlusskriterien (wie nachstehend definiert), die im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs für
die von AXA Lebensversicherung AG getätigten Investitionen gelten;

(ii) Die ESG-Bewertungsmethode von AXA, die es der AXA Lebensversicherung AG ermöglicht, eine
potenzielle Investition auszuschließen, da sie relevanten ökologischen oder sozialen Zielen "erheblich
schaden" würde, wenn das Unternehmen, in das investiert werden soll, nach der ESG-Scoring-Me-
thode von AXA ein "CCC"-Rating erhalten hat;

(iii) UN-SDG-Scoring: Wie oben erwähnt, bestimmt ein externer Anbieter - bezogen auf den Teil des Fi-
nanzprodukts, der als nachhaltig gilt - für jedes Unternehmen, in das eine Investition beabsichtigt ist,
einen Score, der darauf basiert, ob dieses Unternehmen einem der UN-Nachhaltigkeitsziele (UN-Su-
stainable Development Goals, kurz: SDGs) schadet. Dieser Score ermöglicht es der AXA Lebensver-
sicherung AG, das betreffende Unternehmen auszuschließen, wenn der Score, den es in Bezug auf
ein UN-Nachhaltigkeitsziel erhalten hat, als nicht zufriedenstellend angesehen wird.1

Ausschlusskriterien2
Umwelt:
Relevante AXA Richtlinien PAI-Indikator
AXA Gruppenrichtlinie Energie / Richtlinie der
AXA Gruppe zur Ökosystemkonversion und zur
Abholzung von Wäldern

Indikator 1: Treibhausgas (THG)-Emissionen
(Bereich 1, 2 und 3 ab 01/2023)
Indikator 2: CO2-Fußabdruck
Indikator 3: Treibhausgasintensität von
Unternehmen

AXA Gruppenrichtlinie Energie Indikator 4: Engagement in Unternehmen, die im
Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

AXA Gruppenrichtlinie Energie
(nur für Engagement)

Indikator 5: Anteil des Verbrauchs und der
Erzeugung von nicht erneuerbarer Energie

AXA Gruppe Richtlinie zum Schutz von
Ökosystemen und zur Abholzung von Wäldern

Indikator 7: Aktivitäten, die sich negativ auf die
biologische Vielfalt empfindlicher Gebiete
auswirken
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Soziales und Governance:
Relevante AXA Richtlinien PAI-Indikator
Richtlinie Menschenrechte Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN

Global Compact und die OECD-Leitsätze für
multinationale Unternehmen

Richtlinie umstrittene Waffen Indikator 14: Umgang mit Unternehmen die in
Verbindung mit der Produktion umstrittener Waffen
stehen

Gegebenenfalls kann die Anwendung von "Stewardship-Strategien" durch den direkten Dialog mit Unter-
nehmen über Nachhaltigkeits- und Governance-Fragen zur Verbesserung bestimmter PAI beitragen.

b) Wie wird sichergestellt, dass nachhaltige Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen Ziele wesentlich schaden?

Gemäß der SFDR und in Übereinstimmung mit ihrem Artikel 2(17) kann ein Finanzprodukt nicht als nach-
haltige Investition gelten, wenn die Investitionen ökologische oder soziale Zielen "erheblich beeinträch-
tigen", einschließlich der Ziele, zu denen das Finanzprodukt beiträgt (das "do-no-significant-harm-Prinzip",
kurz: DNSH-Prinzip).

Die AXA Lebensversicherung AG vertritt die Meinung, dass ein Investment ökologische oder soziale Ziele
"erheblich beeinträchtigt", wenn das Investment:
- unter die Ausschlusskriterien der AXA-Gruppe fällt, oder
- ein "CCC"-ESG-Rating gemäß der ESG-Ratingmethodik von AXA erhält, oder
- eines der UN-Nachhaltigkeitsziele auf der Grundlage einer von einem externen Anbieter ermittelten

Punktzahl nachteilig beeinträchtigt.

c) Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bei
der Bewertung der DNSH berücksichtigt?

Die Art und Weise, wie die wichtigsten Indikatoren für nachhaltige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfak-
toren bei der Bewertung der DNSH berücksichtigt werden, entspricht der obenstehenden Vorgehens-
weise.

1 Die Filter gelten für die folgenden UN-Nachhaltigkeitsziele: (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohler-
gehen, (4) Chancengleichheit und hochwertige Bildung, (5) Geschlechtergleichheit, (6) Sauberes Wasser und sanitäre Einrich-
tungen, (7) Bezahlbare und saubere Energie, (8) Gute Arbeit und Wirtschaftswachstum, (9) Industrie, Innovation und Infra-
struktur, (10) Weniger Ungleichheiten, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Nachhaltiger Konsum und Produktion,
(13) Klimaschutz und Anpassung, (14) Leben unter Wasser, (15) Leben an Land, (16) Frieden, Recht und starke Institutionen,
(17) Partnerschaft zur Erreichung der Ziele

2 Die nachstehend genannten Ausschlussklauseln sind auf der Website von AXA
(www.axa.com/en/about-us/investments#tab=responsible-investment) verfügbar.
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zum Finanzprodukt
"Fonds-Rente" der AXA Lebensversicherung AG (D_1486_21014475_12.22_C)
(PAI Statement gem. Art. 7 Offenlegungsverordnung)

Einleitung
Bei dem Finanzprodukt "Fonds-Rente" handelt es sich um ein versicherungsbasiertes Investmentprodukt
(Insurance based investment product, kurz: IBIP), das heißt, dass die Vorsorgebeiträge unserer Kunden
nach Abzug von Kosten zum Kapitalaufbau in Investmentoptionen angelegt werden.
Die Kapitalanlage im Finanzprodukt "Fonds-Rente" erfolgt während der Aufschubzeit in die von unseren
Kunden gewählten Investmentoptionen aus dem zur Verfügung stehenden Anlageuniversum. Bei Aus-
übung der Garantie-Option während der Aufschubzeit sowie in der Rentenphase wird Vertragsvermögen
im Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG angelegt. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offen-
legungen zum Finanzprodukt "Fonds-Rente" beziehen sich daher zum einen auf die zur Auswahl ste-
henden Fonds und zum anderen auf das Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG. Die Ka-
pitalanlage im Sicherungsvermögen stellt selbst kein Finanzprodukt im engeren Sinne dar.

Das Anlageuniversum der Fonds-Rente beinhaltet zu großen Teilen, aber nicht ausschließlich, Invest-
mentoptionen, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben (Art. 8 SFDR) oder bestimmte nachhal-
tige Investitionsziele verfolgen (Art. 9 SFDR). Bei den Investmentoptionen sind detaillierte Informationen
zu den Anlagezielen und Nachhaltigkeitsindikatoren inklusive der Methoden und Daten zu deren Messung
in den jeweiligen Offenlegungen zu dem jeweiligen Fonds nachzulesen, die an folgender Stelle abrufbar
sind: www.axa.de/info-kapitalanlage.

Das Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG bewirbt ökologische und soziale Merkmale
und wird laufend dahingehend bewertet. Die Anlageziele und die Indikatoren, anhand derer die ökologi-
schen und sozialen Merkmale gemessen werden sowie die dafür zur Anwendung kommenden Methoden
und Datenquellen sind in der Offenlegung zum Sicherungsvermögen nachzulesen, die ebenfalls an oben
genannter Stelle abrufbar ist.

Das Finanzprodukt "Fonds-Rente" selbst bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale. Durch
die entsprechende Wahl der Investmentoptionen in dem Produkt kann dies dennoch der Fall sein.

Angabe zur Berücksichtigung der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf
die Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Indicators, kurz: PAI)
Ob die in dem Finanzprodukt "Fonds-Rente" enthaltenen Investmentoptionen die Indikatoren für nachtei-
lige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen, ist den jeweiligen PAI-Statements in
den Offenlegungen zu dem jeweiligen Finanzprodukt zu entnehmen. Das Finanzprodukt "Fonds-Rente"
berücksichtigt neben den in den Investmentoptionen berücksichtigten PAIs keine zusätzlichen Indikatoren
für nachteilige Nachhaltigkeitsfaktoren.

1) Anlageuniversum Fonds-Rente
Die Statements zu der Berücksichtigung der Principle Adverse Indicators im jeweiligen Finanzprodukt im
Anlageuniversum der Fonds-Rente können Sie den Dokumenten entnehmen, die hier abgelegt sind:
www.axa.de/info-kapitalanlage.
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2) Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG
Im folgenden ist aufgeführt, inwiefern das Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung AG nachtei-
lige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) berücksichtigt.

a) Berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren?

Ja, in Bezug auf das Finanzprodukt berücksichtigt die AXA Lebensversicherung AG die wichtigsten nach-
teiligen Auswirkungen (principal adverse impacts - PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren. Die Erklärung der AXA Lebensversicherung AG zur Sorgfaltspflicht in Bezug auf diese Aus-
wirkungen ist auf der Website der AXA Lebensversicherung AG verfügbar unter www.axa.de/wir-ueber-
uns/nachhaltigkeit/nachhaltige-kapitalanlage.
Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren werden wie folgt berücksich-
tigt:

(i) Ausschlusskriterien (wie nachstehend definiert), die im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs für
die von AXA Lebensversicherung AG getätigten Investitionen gelten;

(ii) Die ESG-Bewertungsmethode von AXA, die es der AXA Lebensversicherung AG ermöglicht, eine
potenzielle Investition auszuschließen, da sie relevanten ökologischen oder sozialen Zielen "erheblich
schaden" würde, wenn das Unternehmen, in das investiert werden soll, nach der ESG-Scoring-Me-
thode von AXA ein "CCC"-Rating erhalten hat;

(iii) UN-SDG-Scoring: Wie oben erwähnt, bestimmt ein externer Anbieter - bezogen auf den Teil des Fi-
nanzprodukts, der als nachhaltig gilt - für jedes Unternehmen, in das eine Investition beabsichtigt ist,
einen Score, der darauf basiert, ob dieses Unternehmen einem der UN-Nachhaltigkeitsziele (UN-Su-
stainable Development Goals, kurz: SDGs) schadet. Dieser Score ermöglicht es der AXA Lebensver-
sicherung AG, das betreffende Unternehmen auszuschließen, wenn der Score, den es in Bezug auf
ein UN-Nachhaltigkeitsziel erhalten hat, als nicht zufriedenstellend angesehen wird.1

Ausschlusskriterien2
Umwelt:
Relevante AXA Richtlinien PAI-Indikator
AXA Gruppenrichtlinie Energie / Richtlinie der
AXA Gruppe zur Ökosystemkonversion und zur
Abholzung von Wäldern

Indikator 1: Treibhausgas (THG)-Emissionen
(Bereich 1, 2 und 3 ab 01/2023)
Indikator 2: CO2-Fußabdruck
Indikator 3: Treibhausgasintensität von
Unternehmen

AXA Gruppenrichtlinie Energie Indikator 4: Engagement in Unternehmen, die im
Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

AXA Gruppenrichtlinie Energie
(nur für Engagement)

Indikator 5: Anteil des Verbrauchs und der
Erzeugung von nicht erneuerbarer Energie

AXA Gruppe Richtlinie zum Schutz von
Ökosystemen und zur Abholzung von Wäldern

Indikator 7: Aktivitäten, die sich negativ auf die
biologische Vielfalt empfindlicher Gebiete
auswirken
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Soziales und Governance:
Relevante AXA Richtlinien PAI-Indikator
Richtlinie Menschenrechte Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN

Global Compact und die OECD-Leitsätze für
multinationale Unternehmen

Richtlinie umstrittene Waffen Indikator 14: Umgang mit Unternehmen die in
Verbindung mit der Produktion umstrittener Waffen
stehen

Gegebenenfalls kann die Anwendung von "Stewardship-Strategien" durch den direkten Dialog mit Unter-
nehmen über Nachhaltigkeits- und Governance-Fragen zur Verbesserung bestimmter PAI beitragen.

b) Wie wird sichergestellt, dass nachhaltige Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen Ziele wesentlich schaden?

Gemäß der SFDR und in Übereinstimmung mit ihrem Artikel 2(17) kann ein Finanzprodukt nicht als nach-
haltige Investition gelten, wenn die Investitionen ökologische oder soziale Zielen "erheblich beeinträch-
tigen", einschließlich der Ziele, zu denen das Finanzprodukt beiträgt (das "do-no-significant-harm-Prinzip",
kurz: DNSH-Prinzip).

Die AXA Lebensversicherung AG vertritt die Meinung, dass ein Investment ökologische oder soziale Ziele
"erheblich beeinträchtigt", wenn das Investment:
- unter die Ausschlusskriterien der AXA-Gruppe fällt, oder
- ein "CCC"-ESG-Rating gemäß der ESG-Ratingmethodik von AXA erhält, oder
- eines der UN-Nachhaltigkeitsziele auf der Grundlage einer von einem externen Anbieter ermittelten

Punktzahl nachteilig beeinträchtigt.

c) Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bei
der Bewertung der DNSH berücksichtigt?

Die Art und Weise, wie die wichtigsten Indikatoren für nachhaltige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfak-
toren bei der Bewertung der DNSH berücksichtigt werden, entspricht der obenstehenden Vorgehens-
weise.

1 Die Filter gelten für die folgenden UN-Nachhaltigkeitsziele: (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohler-
gehen, (4) Chancengleichheit und hochwertige Bildung, (5) Geschlechtergleichheit, (6) Sauberes Wasser und sanitäre Einrich-
tungen, (7) Bezahlbare und saubere Energie, (8) Gute Arbeit und Wirtschaftswachstum, (9) Industrie, Innovation und Infra-
struktur, (10) Weniger Ungleichheiten, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Nachhaltiger Konsum und Produktion,
(13) Klimaschutz und Anpassung, (14) Leben unter Wasser, (15) Leben an Land, (16) Frieden, Recht und starke Institutionen,
(17) Partnerschaft zur Erreichung der Ziele

2 Die nachstehend genannten Ausschlussklauseln sind auf der Website von AXA
(www.axa.com/en/about-us/investments#tab=responsible-investment) verfügbar.
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Stand: Januar 2022

A. Allgemeine Angaben über die Steuerregelung

Die folgenden Ausführungen enthalten Steuerhinweise zu kapitalbil-
denden Lebens- und Rentenversicherungen der Privatversorgung. Mit
diesen Hinweisen geben wir Ihnen einen Überblick über die derzeit für
Ihren Vertrag geltenden steuerlichen Bestimmungen in Deutschland.

Wegen der knappen Darstellung können die Steuerhinweise nicht voll-
ständig sein und eine steuerliche Beratung nicht ersetzen. Die derzei-
tigen steuerlichen Rahmenbedingungen (Steuergesetze oder sonstige
Bestimmungen der Finanzverwaltung) können sich in Zukunft ändern
und gegenüber dem heutigen Stand zu einer ungünstigeren steuerlichen
Behandlung Ihres Vertrages führen.

B. Ertragsteuern (Einkommen-, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag)

1. Absetzbarkeit der Beitragszahlungen

Beiträge zu kapitalbildenden fondsgebundenen und konventionellen Le-
bens- und Rentenversicherungen, die nach dem 31.12.2004 abge-
schlossen werden, sind nicht als Sonderausgaben abzugsfähig.

Beiträge zu reinen Risikolebensversicherungen und zu selbstständigen
Berufsunfähigkeitsversicherungen gehören zu den sonstigen Vorsorge-
aufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 3 a EStG und sind im Rahmen der
in § 10 Abs. 4 EStG genannten Höchstbeträge abzugsfähig. Gleiches gilt
für Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen, die zu einer kapitalbil-
denden Rentenversicherung abgeschlossen und gesondert ausgewiesen
werden. Die Höchstbeträge belaufen sich derzeit für abhängig Beschäf-
tigte, Beamte und in der gesetzlichen Krankenversicherung beitragsfrei
mitversicherte Ehegatten und (eingetragene) Lebenspartner auf 1.900
Euro jährlich. Für Selbstständige und sonstige Personen, die Aufwen-
dungen zu einer Krankenversicherung in vollem Umfang alleine tragen
müssen, gilt ein Höchstbetrag von derzeit 2.800 Euro jährlich.

2. Besteuerung der Versicherungsleistungen

a) Kapitalleistungen
Kapitalleistungen im Erlebensfall (auch Kündigung bzw. Rück-
kauf) sind grundsätzlich mit ihren (Kapital-)Erträgen (= Versi-
cherungsleistung abzüglich Summe der auf sie entrichteten
Beiträge = Unterschiedsbetrag) als Einkünfte aus Kapitalver-
mögen ertragsteuerpflichtig. Bei fondsgebundenen Lebensver-
sicherungen sind 15 Prozent des Unterschiedsbetrages steuer-
frei oder dürfen nicht bei der Ermittlung der Einkünfte abge-
zogen werden, soweit der Unterschiedsbetrag aus Investmen-
terträgen stammt. Wird die Versicherungsleistung nach Vollen-
dung des 62. Lebensjahres und nach Ablauf von 12 Jahren seit
Vertragsabschluss ausgezahlt und erfüllt bei Vorliegen einer
Kapitallebensversicherung der Vertrag die in § 20 Abs. 1 Nr. 6.
EStG vorgeschriebene Anforderung an die Mindesttodesfallleis-
tung (begünstigter Vertrag), unterliegt nur der hälftige Unter-
schiedsbetrag der Ertragsbesteuerung (zum Besteuerungsver-
fahren vgl. B 2 d)). Kapitalleistungen im Todesfall oder in Fällen
der Berufsunfähigkeit unterliegen nicht der Ertragsbesteuerung.

b) Rentenleistungen
Renten aus privaten Rentenversicherungsverträgen gehören
als wiederkehrende Bezüge zu den sonstigen Einkünften (§ 22
EStG).

- Lebenslange Leibrenten, Berufsunfähigkeits-, Erwerbs-
minderungs- und Hinterbliebenenrenten sind nur mit dem
sog. Ertragsanteil zu versteuern. Das gleiche gilt, wenn für
die Leibrenten eine Rentengarantiezeit vereinbart wurde
und die vereinbarte Mindestlaufzeit nicht über die voraus-
sichtliche durchschnittliche Lebenserwartung der versi-
cherten Person hinausgeht.

Der Ertragsanteil von lebenslangen Leibrenten beträgt (für
die gesamte Dauer des Rentenbezugs) bei erstmaligem
Rentenbezug im vollendeten Alter von beispielsweise:

- 60 Jahren 22 %
- 63 Jahren 20 %
- 65 Jahren 18 %
- 67 Jahren 17 % usw.

- Für Waisen- und Berufsunfähigkeitsrenten gelten beson-
dere Ertragsanteile, die von der Rentendauer abhängen (§
55 EStDV).

Auf andere, als die hier genannten Leistungen (insbesondere
auf abgekürzte Leibrenten aus einer Altersversorgung), sind die
Regelungen zur Auszahlung von Kapitalleistungen anzu-
wenden (vgl. B 2 a).

c) Einsatz der kapitalbildenden Lebens- oder Rentenversiche-
rungen für ein Policendarlehen

Werden vor Ablauf von 12 Jahren seit Abschluss des Versiche-
rungsvertrages und vor Vollendung des 60. Lebensjahres des
Steuerpflichtigen Leistungen aus dem Versicherungsvertrag mit
dem Darlehen und/oder Darlehensentgelt verrechnet (Teil-/
Rückkauf), unterliegen die im Verrechnungsbetrag enthaltenen
Erträge in vollem Umfang der Einkommensteuer. Für Verträge,
die nach dem 31. Dezember 2011 abgeschlossen werden, gilt
anstatt des 60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen, das 62. Le-
bensjahr.

d) Besteuerungsverfahren (Kapitalertragsteuer bzw. Abgel-
tungsteuer)

Wir sind nach derzeitigem Stand verpflichtet, bei Auszahlung
von Kapitalleistungen sowohl bei begünstigten als auch bei
nicht begünstigten Verträgen Kapitalertragsteuer in Höhe von
25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer)
des vollen Unterschiedsbetrages (siehe B 2 a)) einzubehalten
und abzuführen.

- Bei begünstigten Verträgen muss der Steuerpflichtige die
Kapitalerträge im Rahmen seiner Einkommensteuerveran-
lagung angeben (Pflichtveranlagung). Das Finanzamt er-
stattet dann die zuviel gezahlte Steuer.

- Bei nicht begünstigten Verträgen hat die Kapitalertrag-
steuer grundsätzlich abgeltende Wirkung. Der Steuer-
pflichtige kann jedoch beantragen, dass die Kapitalerträge
nicht mit dem Abgeltungsteuersatz, sondern mit seinem
individuellen Steuersatz besteuert werden. Hierzu muss
der Steuerpflichtige die Kapitalerträge in seiner Einkom-
mensteuererklärung angeben. Das Finanzamt prüft dann
von Amts wegen, ob die Besteuerung mit dem individu-
ellen Steuersatz für den Steuerpflichtigen günstiger ist
(Günstigerprüfung).

Wir sind verpflichtet, für alle kirchensteuerpflichtigen Personen
die Kirchensteuer auf private Kapitalerträge automatisch abzu-
führen, sofern der Steuerpflichtige diesem Verfahren nicht aus-
drücklich durch Einlegung eines Sperrvermerks beim Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) widerspricht. Die erforderlichen
Daten zur Religionszugehörigkeit erhalten wir vom BZSt. Vor
Auszahlung der Versicherungsleistungen müssen wir die Kir-
chensteuerabzugsmerkmale beim BZSt erfragen. Im Falle
eines Sperrvermerks erfolgt die Kirchensteuererhebung im
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Rahmen des Veranlagungsverfahrens. Zur Sicherstellung der
Nacherhebung der Kirchensteuer informiert das BZSt das zu-
ständige Wohnsitzfinanzamt über den Sperrvermerk. Der
Sperrvermerk verpflichtet den Kirchensteuerpflichtigen zur Ab-
gabe einer Steuererklärung zum Zwecke der Veranlagung zur
Kirchensteuer.

C. Erbschaft- und Schenkungsteuer

Ansprüche oder Leistungen aus privaten Kapital- und Rentenversiche-
rungen sowie etwaigen Zusatzversicherungen unterliegen der Erbschaft-
und Schenkungsteuer, wenn sie aufgrund einer Schenkung des Versi-
cherungsnehmers oder bei dessen Tod als Erwerb von Todes wegen (z.
B. aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses) erworben
werden.

Sind an einem Versicherungsvertrag mehrere Versicherungsnehmer be-
teiligt, sind Leistungen für die Beteiligten jeweils in Höhe ihres Anteils an
der Versicherungsleistung erbschaft-/schenkungsteuerfrei. Die Anteile
der einzelnen Beteiligten bestimmen sich nach dem Verhältnis, nach
dem sie intern zur Prämienzahlung verpflichtet waren. Bei Ehegatten un-
terstellt die Finanzverwaltung bis zum Beweis des Gegenteils eine hälf-
tige Beitragszahlung.

Ob sich aus den steuerpflichtigen Versicherungsleistungen eine Steuer-
schuld tatsächlich ergibt, ist von den individuellen Verhältnissen (z. B.
den zur Verfügung stehenden Freibeträgen) abhängig.

D. Melde- und Anzeigepflichten

Der Versicherer ist verpflichtet, Leibrenten und andere Leistungen nach
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a und § 22 Nr. 5 EStG zum Zwecke ihrer
Besteuerung an die Deutsche Rentenversicherung Bund zu melden (§
22a EStG).

Eine ihm bekannt gewordene Veräußerung von kapitalbildenden Lebens-
und Rentenversicherungen muss der Versicherer beim für den Steuer-
pflichtigen zuständigen Finanzamt anzeigen (§ 20 Abs. 2 Nr. 6 S. 2
EStG).

Daneben bestehen auch Anzeigepflichten nach dem Erbschaftsteuerge-
setz, beispielsweise in den Fällen, in denen die Versicherungsleistung an
eine andere Person als den Versicherungsnehmer ausgezahlt wird (§ 33
Abs. 3 ErbStG). Wir sind zur Anzeige auch verpflichtet, wenn bei einem
Versicherungsvertrag mit mehreren Versicherungsnehmern die Versi-
cherungsleistung nicht an alle Versicherungsnehmer ausgezahlt wird.

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen besteht außerdem die Verpflich-
tung, Informationen zur steuerlichen Ansässigkeit mittels Selbstauskunft
zu erheben. Diese Informationen werden zusammen mit bestimmten
weiteren Daten für den automatischen zwischenstaatlichen Informations-
austausch an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet, sofern es
sich um einen meldepflichtigen Vertrag handelt.

E. Versicherungsteuer

Beiträge zu Kapitallebens- oder Rentenversicherungen unterliegen in
Deutschland regelmäßig nicht der Versicherungsteuer (§ 4 Abs. 1 Nr. 5
a) VersStG). Ebenso von der Versicherungsteuer befreit sind Versiche-
rungen gegen Berufs/Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit bzw. der vermin-
derten Erwerbsunfähigkeit, wenn die Ansprüche aus der Versicherung
der Versorgung der (natürlichen) Risikoperson (regelmäßig versicherte
Person), oder der Versorgung von deren nahen Angehörigen gem. § 7
des Pflegezeitgesetzes bzw. § 15 der Abgabenordnung dienen (§ 4 Abs.
1 Nr. 5 b) VersStG). Nachträgliche Vertragsänderungen können mögli-
cherweise eine Versicherungsteuerpflicht in Deutschland auslösen.

Zudem unterliegen o. g. Versicherungen in diversen anderen Ländern
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) der Versicherungsteuer. Die
Steuerpflicht entsteht, wenn der Versicherungsnehmer bei Zahlung der
Prämie seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Staat
hat, der Versicherungsteuer auf Beiträge zu o. g. Versicherungen erhebt.
Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz
nach Abschluss des Versicherungsvertrags aus Deutschland in einen
solchen Staat verlegt. In diesen Fällen sind alle Lebensversicherer mit
Sitz im EWR verpflichtet, die dort anfallende Versicherungsteuer (sowie
ggfs. ähnliche Abgaben) zu erheben und abzuführen.

Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt in einem Staat außerhalb des EWR, sind wir (als Versicherer mit
Sitz im EWR) nicht verpflichtet eine evtl. in einem solchen Staat anfal-
lende Versicherungsteuer auf Beiträge zu o. g. Versicherungen einzube-
halten und abzuführen. In diesen Fällen hat der Versicherungsnehmer
selbst für die Abführung der Versicherungsteuer zu sorgen.

F. Versorgungsausgleich

Im Falle eines Versorgungsausgleichs können für den Vertrag, der zu
Gunsten der ausgleichsberechtigten Person begründet wird, bezüglich
der Besteuerung der Leistungen (s. B 2.) abweichende Regelungen
gelten.

Wurde der Ursprungsvertrag vor dem 1.1.2005 abgeschlossen, unter-
liegen Kapitalleistungen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG (i. d. Fassung vom
31.12.2004) der Einkommensbesteuerung. D.h., sie sind einkommen-
steuerfrei, wenn die Kapitalleistung:

- im Versicherungsfall (z. B. Ablauf des Vertrags oder bei Tod der
versicherten Person) oder

- im Falle der Kündigung des Vertrags nach Ablauf von zwölf Jahren
ausgezahlt oder mit Beiträgen verrechnet wird.

Werden diese Voraussetzungen nicht eingehalten, sind die in den Kapi-
talleistungen enthaltenen rechnungs- und außerrechnungsmäßigen
Zinsen auf die Sparanteile einkommensteuerpflichtig.

Wurde der Ursprungsvertrag nach dem 31.12.2004 und vor dem
1.1.2012 abgeschlossen, gilt für die Erfüllung der Voraussetzung der
hälftigen Besteuerung die Vollendung des 60. Lebensjahres. Im Übrigen
vgl. B. 2. a).
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Stand: Januar 2023

A. Allgemeine Angaben über die Steuerregelung

Die folgenden Ausführungen enthalten Steuerhinweise zu einer privaten
kapitalgedeckten Rentenversicherung der Basisversorgung gem. § 10
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchst. aa EStG (Basisrente-Alter). Mit
diesen Hinweisen geben wir Ihnen einen Überblick über die derzeit für
Ihren Vertrag geltenden steuerlichen Bestimmungen in Deutschland.

Wegen der knappen Darstellung können die Steuerhinweise nicht voll-
ständig sein und eine steuerliche Beratung nicht ersetzen. Die derzei-
tigen steuerlichen Rahmenbedingungen (Steuergesetze oder sonstige
Bestimmungen der Finanzverwaltung) können sich in Zukunft ändern
und zu einer gegenüber dem heutigen Stand ungünstigeren steuerlichen
Behandlung Ihres Vertrages führen.

B. Ertragsteuern (Einkommen- und Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag)

1. Absetzbarkeit der Beitragszahlungen

Beiträge zu Verträgen der privaten Basisversorgung gehören - wie bei-
spielsweise Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung - zu den Al-
tersvorsorgeaufwendungen.

Altersvorsorgeaufwendungen sind nach § 10 Abs. 3 EStG bis zum
Höchstbeitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung (bei Zusam-
menveranlagung verdoppelt sich der Höchstbetrag) ab dem Jahr 2023 in
Höhe von 100 % als Sonderausgaben abzugsfähig.

2. Besteuerung der Versicherungsleistungen

Rentenleistungen, deren Beginn vor dem 1.1.2006 lag, unterliegen zu
50% der Besteuerung. Ab 01.01.2021 erstmalig ausgezahlte Renten un-
terliegen einem Besteuerungsanteil von 81%. Der Besteuerungsanteil
wächst nachfolgend für jeden neu hinzukommenden Rentenjahrgang
(Kohortenprinzip) jährlich um jeweils 1 Prozentpunkt bis zum Jahr 2040.
Im Jahr 2040 wird der Besteuerungsanteil sodann 100 % betragen.

Anhand des Besteuerungsanteils der jeweiligen Kohorte ergibt sich am
Ende des ersten vollen Rentenjahres ein steuerfreier Teil der Rente, der
als persönlicher Rentenfreibetrag grundsätzlich lebenslang festge-
schrieben wird (und im Normalfall auf Dauer gilt).

Der Steuerpflichtige hat die Leibrenten und anderen Leistungen im
Rahmen seiner Einkommensteuererklärung zu berücksichtigen.

C. Erbschaft- und Schenkungsteuer

Leistungen aus Rentenversicherungen unterliegen der Erbschaftsteuer,
wenn sie bei Tod des Versicherungsnehmers als Erwerb von Todes
wegen aufgrund eines Bezugsrechts erworben werden.

Ob sich aus den Hinterbliebenen-Leistungen eine Erbschaftsteuerschuld
tatsächlich ergibt, ist von den individuellen Verhältnissen (z. B. den zur
Verfügung stehenden Freibeträgen) abhängig.

D. Melde- und Anzeigepflichten

Der Versicherer ist verpflichtet, Leistungen aus Verträgen der privaten
Basisversorgung zum Zwecke ihrer Besteuerung an die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund zu melden (§ 22a EStG).

Daneben bestehen auch Anzeigepflichten nach dem Erbschaftsteuerge-
setz, beispielsweise in den Fällen, in denen die Versicherungsleistung an
eine andere Person als den Versicherungsnehmer ausgezahlt wird (§ 33
Abs. 3 ErbStG).

E. Versicherungsteuer

Beiträge zu Lebensversicherungen der Basisversorgung unterliegen in
Deutschland grundsätzlich nicht der Versicherungsteuer (§ 4 Nr. 5 Ver-
sStG). Allerdings unterliegen o. g. Versicherungen in diversen anderen
Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) der Versicherung-
steuer. Die Steuerpflicht entsteht, wenn der Versicherungsnehmer bei
Zahlung der Prämie seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in
einem Staat hat, der Versicherungsteuer auf Beiträge zu o. g. Versiche-
rungen erhebt. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer
seinen Wohnsitz nach Abschluss des Versicherungsvertrags aus
Deutschland in einen solchen Staat verlegt. In diesen Fällen sind alle Le-
bensversicherer mit Sitz im EWR verpflichtet, die dort anfallende Versi-
cherungsteuer (sowie ggfs. ähnliche Abgaben) zu erheben und abzu-
führen.

F. Versorgungsausgleich

Im Falle eines Versorgungsausgleichs gilt die Passage zum Sonderaus-
gabenabzug (B. 1.) nicht für den Ausgleichswert, der auf den Vertrag,
der zu Gunsten der ausgleichsberechtigten Person begründet wird, über-
tragen wird.
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Stand: Januar 2022

A. Allgemeine Angaben über die steuerliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Regelung

Die folgenden Ausführungen enthalten steuerliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Hinweise zu einer Rückdeckungsversicherung bzw. einer
Direktversicherung, deren Beiträge nach § 3 Nr. 63 EStG und § 100
EStG gefördert oder nach § 40 b EStG a.F. bzw. individuell versteuert
(ungefördert) sind. Mit diesen Hinweisen geben wir Ihnen einen Über-
blick über die derzeit für Ihren Vertrag geltenden steuerlichen und sozial-
versicherungsrechtlichen Bestimmungen in Deutschland.

Wegen der knappen Darstellung können die steuerlichen und sozialver-
sicherungsrechtlichen Hinweise nicht vollständig sein und eine steuer-
liche und sozialversicherungsrechtliche Beratung nicht ersetzen. Die der-
zeitigen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen (Steuer- und Sozialgesetze oder sonstige Bestimmungen der Fi-
nanzverwaltung bzw. der Sozialversicherung) können sich in Zukunft än-
dern und zu einer gegenüber dem heutigen Stand ungünstigeren steuer-
lichen und/oder sozialversicherungsrechtlichen Behandlung Ihres Ver-
trages führen.

B. Ertragsteuer (Körperschaft-, Einkommen- und Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag)

1. Steuerliche Behandlung der Beitragszahlungen beim Arbeit-
geber

Beiträge zu Rückdeckungsversicherungen und Direktversicherungen
sind beim Arbeitgeber als Betriebsausgaben abzugsfähig.

2. Steuerliche Behandlung der Beitragszahlungen beim Arbeit-
nehmer

a) Beiträge zu einer Rückdeckungsversicherung

Die Beitragszahlungen des Arbeitgebers zu einer Rückdeckungs-
versicherung haben für den Arbeitnehmer - ebenso wie die Ertei-
lung einer Pensionszusage oder die jährliche Zuführung zu einer
Pensionsrückstellung - keine steuerlichen Auswirkungen. Dies gilt
auch im Falle eines Gehaltsverzichts/Entgeltumwandlung durch
den Arbeitnehmer.

b) Beiträge zu Direktversicherungen

Beiträge, die ein inländischer Arbeitgeber zu einer Direktversiche-
rung entrichtet, unterliegen grundsätzlich der Lohnsteuer. Die Be-
steuerung erfolgt grundsätzlich mit dem individuellen Steuersatz
des Arbeitnehmers.

- Beiträge zu einer Direktversicherung gem. § 3 Nr. 63
EStG

Beiträge, die ein inländischer Arbeitgeber aus einem
ersten Dienstverhältnis zu einer nach § 3 Nr. 63 EStG ge-
förderten Direktversicherung entrichtet, sind beim Arbeit-
nehmer ertragsteuerfrei, soweit sie insgesamt im Kalen-
derjahr 8% der Beitragsbemessungsgrenze in der allge-
meinen Rentenversicherung (BBG West) nicht über-
steigen.

Wählt der Arbeitnehmer jedoch statt der gesetzlich gefor-
derten lebenslangen Rentenzahlung eine Einmalkapital-
auszahlung, sind ab diesem Zeitpunkt die Beitragsleis-
tungen nicht mehr steuerfrei, es sei denn, die Ausübung
des Wahlrechts erfolgt im letzten Jahr vor dem altersbe-
dingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben.

Obiger Höchstbetrag verringert sich um die Beiträge, auf
die die Lohnsteuerpauschalierung gemäß § 40b Abs. 1
und 2 Satz 1 EStG in der am 31. Dezember 2004 gel-
tenden Fassung angewendet wird. Dies gilt auch für Bei-
träge aus Entgeltumwandlungen.

- Beiträge zu einer Direktversicherung gem. § 40 b EStG
a.F.

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit einem pau-
schalen Satz (§ 40 b EStG a.F.) ermitteln und an das Fi-
nanzamt abführen, wenn die Zusage vor dem 01.01.2005
erteilt wurde.

Dieser pauschale Steuersatz beträgt derzeit 20% zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag sowie ggf. Kirchensteuer.

Eine Pauschalversteuerung ist nur unter folgenden Vor-
aussetzungen möglich:

- Die Erlebensfallleistung wird frühestens nach
Vollendung des 59. Lebensjahres fällig,

- die Abtretung oder Beleihung des Bezugsrechts
durch den Arbeitnehmer ist ausgeschlossen,

- eine Kündigung durch den Arbeitnehmer vor
Vollendung seines 59. Lebensjahres ist ausge-
schlossen,

- die Direktversicherung ist im Rahmen des ersten
Dienstverhältnisses abgeschlossen.

Der pauschalsteuerbegünstigte Betrag ist auf
1.752 Euro im Jahr für den einzelnen Arbeit-
nehmer begrenzt. Eine Erhöhung auf 2.148 Euro
ist möglich, wenn mehrere Arbeitnehmer ge-
meinsam in einem Direktversicherungsvertrag
(Rahmenvertrag) versichert werden und der
lohnsteuerpflichtige Durchschnittsbetrag pro
Kopf 1.752 Euro nicht übersteigt. In diese Durch-
schnittsbildung sind solche Arbeitnehmer nicht
einzubeziehen, auf die lohnsteuerpflichtige Bei-
träge von mehr als 2.148 Euro entfallen.

Die Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40 b
EStG a.F. ist auch zulässig, wenn der Arbeit-
geber aufgrund von Vereinbarungen mit den Ar-
beitnehmern Beiträge zu einer Direktversiche-
rung anstelle des bisher geschuldeten Barlohns
leistet (Barlohnumwandlung bzw. Entgeltum-
wandlung).

- Beiträge zu einer Direktversicherung mit bAV-Förder-
betrag
Den "Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung"
(bAV-Förderbetrag) können Arbeitgeber Personen mit
einem Arbeitslohn von jährlich bis zu 30.900 Euro (monat-
lich bis zu 2.575 Euro) gewähren. Voraussetzung für eine
Förderung nach § 100 EStG ist, dass der Arbeitgeber zu-
sätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn im Kalenderjahr
mindestens 240 Euro an eine Direktversicherung, zahlt.
30 Prozent dieses zusätzlichen Aufwandes sind für den
Arbeitgeber im Rahmen des Lohnsteuerabzugverfahrens
erstattungsfähig, wobei der Maximalbetrag 30 % von 960
Euro (= 288 Euro) je Arbeitnehmer beträgt. In Fällen, in
denen der Arbeitgeber allerdings bereits im Jahr 2016
einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag für eine Direktversi-
cherung geleistet hat, ist der jeweilige Förderbetrag auf
den Betrag beschränkt, den der Arbeitgeber darüber
hinaus leistet. Zu beachten ist auch, dass eine Förderung
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nur in Betracht kommt, wenn die zugesagte Alters-, Invali-
ditäts- oder Hinterbliebenenleistung in Form einer Rente
oder eines Auszahlplans (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
AltZertG) erbracht wird.

Beitragszahlung des Arbeitgebers im Rahmen des bAV-
Förderbetrags sind gemäß § 100 Abs. 6 EStG bis zu 960
Euro steuerfrei und reduzieren das steuerfreie Dotierungs-
volumen gemäß § 3 Nr. 63 EStG nicht.

3. Besteuerung der Versicherungsleistungen beim Arbeitgeber

a) Leistungen aus Rückdeckungsversicherungen

Der Anspruch auf Leistungen aus der Rückdeckungsversicherung ist
vom Arbeitgeber mit dem Zeitwert am Bilanzstichtag zu aktivieren. Fäl-
lige Kapitalleistungen sind mit dem Nennbetrag zu aktivieren. Der An-
spruch auf die künftig fällige Rente ist mit dem Zeitwert der Versicherung
bzw. dem Teilwert zu ermitteln. Im Versicherungsfall - insbesondere bei
Tod oder Berufsunfähigkeit - wirkt sich die Versicherungsleistung ge-
winnerhöhend aus, soweit sie den aktivierten Betrag übersteigt.

Wir sind nach derzeitigem Stand verpflichtet, bei Auszahlung von Kapi-
talleistungen Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) der (Kapital-) Erträge (= Versiche-
rungsleistung abzüglich Summe der auf sie entrichteten Beiträge) einzu-
behalten und abzuführen.

b) Leistungen aus Direktversicherungen

Ansprüche aus einer Direktversicherung sind vom Arbeitgeber grund-
sätzlich nicht zu aktivieren. Eine Aktivierungspflicht besteht nur,

- soweit sich der Arbeitgeber Leistungen aus der Versicherung vor-
behalten hat, oder

- wenn der Arbeitgeber die Direktversicherung abgetreten oder be-
liehen hat, ohne sich dem Bezugsberechtigten gegenüber schrift-
lich zu verpflichten, ihn im Versicherungsfall so zu stellen, als ob
die Abtretung oder Beleihung nicht erfolgt wäre. Im Falle der Abtre-
tung setzt dies voraus, dass das Bezugsrecht für die Dauer der Ab-
tretung nicht widerrufen wird.

4. Besteuerung der Versicherungsleistungen beim Arbeitnehmer

a) Leistungen aus Direktversicherungen

Die steuerliche Behandlung der Leistungen aus einer Direktversi-
cherung hängt davon ab, inwieweit die Beiträge in der Ansparphase
gem. § 3 Nr. 63 EStG und § 10a EStG, sowie gem. § 100 EStG ge-
fördert wurden. Nicht gefördert sind Beiträge, die pauschal nach §
40 b EStG a.F. versteuert, aus individuell versteuertem Einkommen
geleistet und nicht durch Zulagen und zusätzlichem Sonderausga-
benabzug gefördert wurden.

- Leistungen, die auf geförderten Beiträgen beruhen, unterliegen als
sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG in vollem Umfang
der Besteuerung. Dies gilt unabhängig davon, ob sie als Alters-, In-
validitäts- oder Hinterbliebenenleistung in Form einer Rente oder
als Kapitalleistung erbracht werden.

- Soweit die Leistungen auf nicht geförderten Beiträgen beruhen,
sind

- lebenslange Leibrenten, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsmin-
derungs- und Hinterbliebenenrenten mit dem sog. Ertrags-
anteil zu versteuern.

Der Ertragsanteil von lebenslangen Leibrenten beträgt (für
die gesamte Dauer des Rentenbezugs) bei erstmaligem
Rentenbezug im vollendeten Alter von beispielsweise

- 60 Jahren 22%
- 63 Jahren 20%
- 65 Jahren 18%
- 67 Jahren 17%

- Waisen- und Berufsunfähigkeitsrenten mit den beson-
deren Ertragsanteilen zu versteuern, die von der Renten-
dauer abhängen (§ 55 EStDV).

- andere Leistungen nach den Regelungen des § 20 Abs. 1
Nr. 6 EStG zu behandeln:

- Kapitalleistungen im Erlebensfall (auch Kündi-
gung bzw. Rückkauf) sind mit ihren (Kapital-) Er-
trägen (= Versicherungsleistung abzüglich
Summe der auf sie entrichteten Beiträge) als Ein-
künfte aus Kapitalvermögen ertragsteuerpflichtig.
Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen
sind 15 Prozent des Unterschiedsbetrages steu-
erfrei oder dürfen nicht bei der Ermittlung der
Einkünfte abgezogen werden, soweit der Unter-
schiedsbetrag aus Investmenterträgen stammt.
Wird die Versicherungsleistung nach Vollendung
des 62. Lebensjahres und nach Ablauf von 12
Jahren seit Vertragsabschluss ausgezahlt, unter-
liegen die Erträge nur zur Hälfte der Ertrag-
steuer.

- Todesfallleistungen sind ertragsteuerfrei.

- Beruhen Leistungen zumindest teilweise auf nicht geför-
derten Beiträgen, müssen die Leistungen in der Auszah-
lungsphase entsprechend aufgeteilt werden.

b) Abführung von Ertragsteuern auf Kapital- und Rentenleis-
tungen

Wir sind nach derzeitigem Stand grundsätzlich nicht verpflichtet,
auf Auszahlungen Kapitalertragsteuer einzubehalten und abzuführen.

Der Steuerpflichtige hat die steuerpflichtigen Erträge im Rahmen
seiner Einkommensteuererklärung zu berücksichtigen.

C. Erbschaft- und Schenkungsteuer

Zuwendungen an den Arbeitnehmer aus einer Direktversicherung sind
nicht schenkungsteuerpflichtig, da ihnen die erbrachte Arbeitsleistung
gegenübersteht. Leistungen im Todesfall an Witwen, eingetragene Le-
benspartner oder Waisen des Arbeitnehmers als Bezugsberechtigte
einer Direktversicherung sind nicht erbschaftsteuerpflichtig, soweit sie
angemessen sind. Hinterbliebenenleistungen aus Direktversicherungen,
die an Lebensgefährten gezahlt werden, unterliegen der Erbschaftsteuer
ebenso wie Leistungen, die an Witwen, eingetragene Lebenspartner
oder Waisen von beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern einer
Kapitalgesellschaft gezahlt werden.

Ob sich aus den Hinterbliebenen-Leistungen im Falle einer Erbschaft-
steuerpflicht tatsächlich eine Erbschaftsteuerschuld tatsächlich ergibt, ist
von den individuellen Verhältnissen (z. B. den zur Verfügung stehenden
Freibeträgen) abhängig.

Leistungen aus Rückdeckungsversicherungen unterliegen nicht der Erb-
schaftsteuer, da die Leistungen an den Versicherungsnehmer erbracht
werden.

D. Melde- und Anzeigepflichten
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Der Versicherer ist verpflichtet, Leibrenten und andere Leistungen (z. B.
Kapitalleistungen) nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a EStG und § 22
Nr. 5 EStG zum Zwecke ihrer Besteuerung an die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund zu melden (§ 22a EStG).

Daneben bestehen auch Anzeigepflichten nach dem Erbschaftsteuerge-
setz, beispielsweise in den Fällen, in denen die Versicherungsleistung an
Witwen oder Waisen von beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern einer Kapitalgesellschaft gezahlt wird (§ 33 Abs. 3 ErbStG).

E. Bescheinigungspflicht

Der Anbieter muss dem Steuerpflichtigen beim erstmaligen Bezug von
Leistungen die im abgelaufenen Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen
gem. § 22 Nr. 5 EStG mitteilen. Dies gilt auch in den Fällen, wenn sich
der auszuzahlende Betrag ändert.

F. Versicherungsteuer

Beiträge zu Direktversicherungen und Rückdeckungsversicherungen un-
terliegen in Deutschland grundsätzlich nicht der Versicherungsteuer (§ 4
Nr. 5 VersStG). Allerdings unterliegen o. g. Versicherungen in diversen
anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) der Versi-
cherungsteuer. Die Steuerpflicht entsteht, wenn der Versicherungs-
nehmer bei Zahlung der Prämie seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt in einem Staat hat, der Versicherungsteuer auf Beiträge zu o.
g. Versicherungen erhebt. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungs-
nehmer seinen Wohnsitz nach Abschluss des Versicherungsvertrags aus
Deutschland in einen solchen Staat verlegt. In diesen Fällen sind alle Le-
bensversicherer mit Sitz im EWR verpflichtet, die dort anfallende Versi-
cherungsteuer (sowie ggfs. ähnliche Abgaben) zu erheben und abzu-
führen.

Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt in einem Staat außerhalb des EWR, sind wir (als Versicherer mit
Sitz im EWR) nicht verpflichtet eine evtl. in einem solchen Staat anfal-
lende Versicherungsteuer auf Beiträge zu o. g. Versicherungen einzube-
halten und abzuführen. In diesen Fällen hat der Versicherungsnehmer
selbst für die Abführung der Versicherungsteuer zu sorgen.

G. Sozialversicherung

1. Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Beitragszah-
lungen beim Arbeitnehmer und Arbeitgeber

a) Beiträge zugunsten einer Direktversicherung

- Beiträge zu einer Direktversicherung, die im Rahmen des Ar-
beitsverhältnisses gezahlt werden
Beiträge, die nach § 3 Nr. 63 Satz 1 und 2 EStG und § 100 Abs. 6
Satz 1 EStG steuerfrei sind, sind im Kalenderjahr bis zur Höhe von
insgesamt 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der
allgemeinen Rentenversicherung (BBG West) sozialversicherungs-
frei. Für darüber hinausgehende steuerfreie Beiträge sowie für indi-
viduell zu versteuernde Beiträge besteht keine Beitragsfreiheit zur
Sozialversicherung, sofern sozialversicherungspflichtiges Arbeits-
entgelt vorliegt.

Werden Arbeitgeberbeiträge nach § 40 b EStG a.F. pauschal ver-
steuert, so sind sie sozialversicherungsfrei. Pauschal versteuerte
Beiträge aus Entgeltumwandlung sind nur sozialversicherungsfrei,
sofern sie aus Einmal-/Sonderzahlungen stammen.

Werden Beiträge durch Entgeltumwandlung erbracht, mindert diese
ggf. die Ansprüche aus der Sozialversicherung.

- Beiträge zu einer Direktversicherung, die der Arbeitnehmer
nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis als allei-
niger Versicherungsnehmer zahlt

Zahlt der Arbeitnehmer nach dem Ausscheiden aus dem Arbeits-
verhältnis und Übernahme der Versicherungsnehmereigenschaft
weitere Beiträge zur Direktversicherung werden diese Beiträge
ohne Bezug zu einem Arbeitsverhältnis aus individuell versteuertem
und verbeitragtem Einkommen geleistet, so dass die Beitragszah-
lung keine Beitragspflicht in der Sozialversicherung bewirkt.

b) Beiträge zugunsten einer Direktzusage, die durch eine Rück-
deckungsversicherung finanziert wird

Die Beitragszahlungen des Arbeitgebers zu einer Direktzusage, die
im Wege einer Rückdeckungsversicherung finanziert wird, haben
für den Arbeitnehmer keine sozialversicherungsrechtlichen Auswir-
kungen. Entgeltumwandlungen zugunsten einer Direktzusage mit
Rückdeckungsversicherung können bis zu einer Höhe von 4% der
jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten-
versicherung (BBG West) sozialversicherungsfrei erfolgen.

Werden Beiträge durch Entgeltumwandlung erbracht, mindert diese
ggf. die Ansprüche aus der Sozialversicherung.

2. Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Leistungen
beim Arbeitnehmer und Arbeitgeber

a) Leistungen aus einer Rückdeckungsversicherung an den Ar-
beitgeber

Werden fällige Versicherungsleistungen aus einer Rückdeckungs-
versicherung an den Arbeitgeber ausgezahlt, hat dies für den Ar-
beitnehmer keine sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen.

b) Leistungen aus einer Direktzusage, die durch eine Rückde-
ckungsversicherung finanziert wird, und/oder Direktversiche-
rung an den Arbeitnehmer

Leistungen aus einer Direktzusage sowie Versicherungsleistungen
aus einer Direktversicherung an den Arbeitnehmer stellen Leis-
tungen der betrieblichen Altersversorgung dar. Diese sind Versor-
gungsbezüge nach § 229 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch
(V) und unterliegen nach derzeitiger Rechtslage bei Auszahlung
der Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversi-
cherung, sofern der Leistungsempfänger gesetzlich kranken- und
pflegeversichert ist. Dies gilt unabhängig davon, ob sie als Alters-,
Invaliditäts- oder Hinterbliebenenleistung in Form einer Rente oder
als Kapitalleistung erbracht werden.

Außer Betracht bleiben Leistungen aus Altersvorsorgevermögen im
Sinne des § 92 EStG sowie Leistungen, die der Versicherte nach
dem Ende des Arbeitsverhältnisses als alleiniger Versicherungs-
nehmer aus nicht durch den Arbeitgeber finanzierten Beiträgen er-
worben hat (§ 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Halbsatz 2 SGB V). Unter-
liegen Leistungen teilweise nicht der Beitragspflicht als Versor-
gungsbezüge, müssen die Leistungen in der Auszahlungsphase
entsprechend aufgeteilt werden.

Der Umfang der Beitragspflicht ist insbesondere abhängig von der
Art der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung (z.B. Pflicht-
versicherung oder freiwillige Versicherung), der Höhe des Beitrags-
satzes und in welchem Zeitraum Versicherungsbeiträge gezahlt
wurden. Die Sozialabgaben sind ausschließlich vom Versicherten
zu tragen.

Die Zahlstelle von Versorgungsbezügen (z.B. der Versicherer, der
Direktversicherungsleistungen auszahlt) ist verpflichtet, die Versor-
gungsbezüge zum Zwecke ihrer Verbeitragung an die zuständige
Krankenkasse zu melden (§ 202 SGB V). Werden laufende Versor-
gungsbezüge an Pflichtversicherte gezahlt, so ist die Zahlstelle au-
ßerdem zur Abführung der Beiträge aus den Versorgungsbezügen
an die zuständige Krankenkasse verpflichtet (§ 256 SGB V).
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H. Versorgungsausgleich

Im Falle eines internen Versorgungsausgleichs gelten die Passagen zur
Besteuerung der Versicherungsleistungen beim Arbeitnehmer (B.4.)

sowie die Passagen C., D., E. und G. für den Vertrag, der zu Gunsten
der ausgleichsberechtigten Person begründet wird, entsprechend.
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